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Vorbericht .
ie hoch angelegen dem Tonischen Vatterland und
seinen besonderen Staaten die Aufrechthaltung
derer hohen Reichö - Standischen Gerechtsamen
seyn müsse , solches ist aus so verschiedenen Haupt -
Grund - Gesatzen , Friedens - Schlüssen und sorg¬
fältigen Vorsehungen , wie noch der darauf vor¬

züglich bestehenden Teutschen Reichs - Verfassung , auch damit
versicherten gemeinsamen Ruhestand sechsten , des mehreren ab¬
zunehmen . In dessen guter Rücksicht bey sämtlichen hohen
und übrigen Reichs - Ständen es jederzeit ein tiefes Nachden¬
ken und Eindruck veranlasset , wann selbigen durch unleidliche
Zunöthigungen zu nahe getretten , und nrit deren gefährlichen
Folgerungen zugleich die Verfassung sämtlicher , so geist - als welt¬
licher Teutschen Fürsten - Staaten in Gefahr gesetzet werden wollen :
So viel weniger aber dem gesamten hohen Lorpori 8csmum LuanZe -
liLvi-um die anmaßliche Aufstellung derer , nach fo vielfältigen da¬
mit zuvor verursachten Unruhen , durch die verbindlichste Vereini¬
gungen und Friedens - Schlüsse beygelegten besonderen Beschwerun¬
gen , jemals gleichgültig seyn können . Der gantze Verlauf der aus
denen Schmalcaldischen Unruhen ihren ersten Ursprung hernehmen¬
den , wiewohl noch jedesmal fehlgeschlagenen , Reichskündigen Zu¬
dringlichkeit des löblichen Teutschen Ritter - Ordens , entgegen das
Hochfürftliche Gesamt- Hauß Hessen , welche von Anfang an , wegen
ihrer sonderbaren Beschaffenheit , einen beträchtlichen Gegenstand
derer Reichs - Tags Handlungen abgegeben , und nach einer gerau¬
men Zeit nur neuerlich , wieder rege gemacht , auch unter dem Vorge¬
setzten hohen Nahmen des Herrn Churfürstens zu Cölln , als Herrn
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Vorbericht .

Hoch - und Deutschmeisters Chur - Fürstliche Durchlaucht , bisher fort -
geführet worden , kan vorzüglich dahin gerechnet werden : Nachdem
man von der Gegenseite die wahre und eigentliche Grund - Stützen
jener Rcichs - Ständischen lermonLl -Hoheit überhaupt , wie noch die
Damit zugleich und sonsten wohl versicherte hohe Gerechtsamen derer
Evangelischen Reichs - Fürsten und Standen insbesondere , zu untergraben
und bcydcn einen gefährlichen Stoß bcyzubringen , bemühet ist ; derge-
staltcn , das denen anmaßlichcn Sachführern bißher zugelassen wor¬
den , die ihnen diensam geschienene Angebungen auf eine der Rcichs -
Standischen Hoheit so vcrklcincrliche , als in denen Gesätzen und
Friedens Schlüssen höchlich verbottenc befremdliche Weiße , in öf¬
fentlichen Schrifftcn und Abdrücken vor ohngezweifelte Wahrheiten
zu verthcidtgen . Es würde um die hohe Zuständigkeit derer Deut¬
schen Landes - Regenten sehr mißlich ausschcn , woferne Ihren geift -
und weltlichen Unterthancn nachgelassen seyn folte , mit angemaß¬
ter Mißdeutung derer , in Kraft der hohen Landes - Obrigkeit , ihnen
vormals ertheilten Freyheits - Briefen ; Ableugnung deslerritorü und
zu dem Ende beygcbrachten corrumchrten Urkunden ; wie noch mit
anderen Gefährlichkeiten , Dero so viel hundertjährige ruhige Besitz -
Rechte streitig zu machen ; höchst Dieselbe und Ihre nachgesetzte
Colle§m , wegen angeschuldigter Gewalthat , ärgerlich zu dlamircn ;
damit in beschwerliche Rechts - Händel einzuflechten , und Sie dabcy
durch ohnabläßiges Angehen derer höchsten Reichs - Gerichten , bcy
so vielfältigen anderen und wichtigeren Geschäfften , auf alle mögliche
Art zu übereilen .

In diesem vorzüglichen Betracht hat man der Notwendigkeit
zu seyn erachtet , die in denen anderseitigen sämtlichen Vorlegungen
enthaltene vielfältige Gefährden und grosse Unrichtigkeiten in ihrer
wahren Beschaffenheit darzustellen , und einem erleuchteten kudliLo
nunmehr das Urthcil zu überlassen ; keinesweges aber in der Mei¬
nung sich zu einiger Beweisführung , in Ansehung der vorhin künd¬
baren Fürstlich - Heßischen hohen Landes - Zuständigkeit , schuldig zu¬
halten , als welche ohne dem , nach Beschaffenheit dergleichen An¬
gelegenheiten , demjenigen billig oblieget , welcher von der Regul
sich auszunehmen gedencket ; ausser dem auch noch das sonderbare
Verhältnis der gegenwärtigen Sache solches auf jener Seite ohnwi -
dersprechlich erfordern will - Indessen dörfte aus dem bißherigen
alschon so viel vorläuffig abgenommen werden , daß denen ander¬
seitigen Anmaßungen nicht der geringste Schein eines erforderlichen
Rechts - Grundes zu statten komme , mithin dem neuerlichen Klaq -
wescn kein anderer Ausgang , dann sämtliche vorhergehende noch ge¬
nommen , znzutrauen seye.

LLdlO IV .
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8LEH0 IV .
Von der Deutschen Länder ^ Verfassung

in Ansehung der darinnen gesessenen
Geistlichkeit überhaupt , und besonders derer

geistlichen Ritter - Orden .
§ . X7I .

^, ie Verfassung derer Teutschen Staaten und Lander hat je Die Deutsche
^ und alwege bey dem gemeinsamen Landes - Regimcnt die Länder - Verfas-

Untergebung derer mngeseffenen Stande mit sich jung bringt dis
gebracht , a ) Diese wäre sowohl in denen ohnbedingten ^ dasinnmae -
Grund - und Eigenthums - Rcchtcn derer Landes - Regcn - MnenStände
ten , als selbst in der algemcinen Regierung der Deutschen ^ ŝ .

Kayser und Könige gegründet , />) und wurde in Befolg derselben mitA so
7cl tz . XItl .

5-) Oonf. i,LiLxmi m / ro7. r „ co /E Vcr ,/,/ .
/ ir/? . 7 " / . 6LVVOI.-
OV8 /r7 77tt » <77 7l7e / ro/)o7 .5^ /7 /-. 7 / / .

ink 'r 7e L/
/ . 7t' . (? . / . Lo .vic8
vL Lüi-iE Teursche Rayser - und
Reichs - Mistor . 7t 77 7 . 77
III . 7. 7 . sc » LiOiv8 in der Abhand¬
lung von hohen und niederen Adel
in Deutschland

5 ) Es waren nehmlich die ältere Deutsche
Fürsten nicht allein Herzoge , oder mit

Herzoglicher Gewalt begabte Regenten
und an verschiedenen Orten zugleich
Grafen , sondern jezuweilen von der
Provinz / oder doch einem beträchtlichen
Dheil derselben , nach ihren hergebrach¬
ten uralten Best ; - Rechten , wahre
Grund - und Eigenrhums - Herrn ;
die Vereinbarung solcher Gerechtsamen
aber genugsam hinreichend , die Landes -
Fürstl . Gewalt gegen männiglich dabei)
zu behaupten . Ouf . Du . 8cMwiv3

7Vce/tr - . <rc7 7t 777. / .
verb . lamtumiNex-

emxlis
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so grösserem Ansehen behauptet , durch die eigene Länder - Macht derer
Regenten aber dergestalt befestiget , daß bcy denen vorhin bekamen Tau¬
schen Staats - Verandcnmgenc ) die Königliche Gewalt in denen Pro¬
vinzen der Landes - Fürstlichen almählig weichen und dieser eine ohnbe -
schrencktere Rcgirung einramncn müssen ; ci ) welche in der beständigen
Verbindung mit denen uralten Etgentbums - Gerechtsamen so mächti¬
ger Fürsten - Häusscr , bey ohngestöhrter Fürdaurung zu demjenigen
Grad der Landesherrlichen Macht und Obrigkeit gediehen , e )
worinnen dieselbe nach dem ohnfürdencklichen Herkommen und demje¬
nigen , was der besondere Zustand eines jeden Landes mit sich gebracht , / )
durch förmliche Gcsäze und Friedens - Schlüsse anerkant und vor alle
Zeit bestätiget worden .

§ . XDII .

Wovon die Solchcmnach befanden sich die im Land und zumal dem bes) N -
Geisilichkeit sich dem Eigenthum derer hohen Bcsizcr gelegene getstliche Stifter ^
mcht auszuneh - Oöstet / wie auch die gesamntte inngeseffene Getjillchkert rnit de -

empll8 plu8 vice limplici probarum
ergr , Ducem nuilum gpuucom ^ ro -
uincm !e8 guÄoritgre polluille , niii
etigm ex boni8 iui8 g3trimoni3Übu8
cogiolo8 exercitU8 giere argue lic
treng moräenre8 ör imperii imps -
rienre8 Lomiw8 örDyu3Ü38 vi cobi -
bere är sä obleguium re ^ iZere po -
ruerir . ( lomprobguirveroieiiplum
pollerior 3et38 exemgli8gu3m gluri -
rni8 . So mag auch von denen

mit noch mehre -

rem Recht gesagt werden , was ovrov -

UIXO m / / wrico mit fol¬

genden Worten angemercket : Illu6 ce -
reroguiu vix cliKiremur , bgbuille I) u -
ce8 , ob muneri8 , guc >6 ^ erebgrir
» raue pouüu8 , cerr38 io beneücium
teu fcuüum rerr38 ) gu3rumcomgen -
clÜ8 truereorur . Io IÜ3 üomiogüo -
uem bgbebanr : bic cum imperio cle
boni8 torcuni ^ ue tuorum iu8 6ice -
baur Lr emincnnbus lirpe regig in -
ciuloencia iuribu8 vrebgncur . ^ .66 .

Lc )?/ vvcvox derer 'Ätnnerckungen

von den westphalisthen Gerichten

auch den vormaligen Landgerich¬

ten in Teurstbland . § . z - ' . Look . iuir .

§ . t . IX . I . X . lbXI . 5eg .

r ) Oonk. / / istor .
L . c /7/ 1. / . zo .

? ) Unter anderen konte die Reichs - Lehen -
barkeit gewisser Güter mit und nebst
dem gemeinsamen Landes - Regiment
daher wohl bestehen , und die Besizer sol¬
cher Lehen - Güter demselben , gleich de¬
nen übrigen , untergeben seyn . ( § . t .V . )
Oonkii.oni ) oiu>. ^ c? ./iM . ?! / X /) , zz - .
uuxvu Bayrisch Gramm - Buch

/ !« /-/ . ? ! / ? L . c . z . / . 22 .
e ) Look . uLkv. ? . / ot . srrxr .x

?! . ? / . c . / / . 8 tLuv . Lor/) . /r/ r.
2 ^>. / . / <? . L/ c . 20 . / . In

dem izten 8 ec . kommt der Nähme
Landes - Herr und Landes - Fürst bey
ihnen vor . Viel . vLxvr «. vri§ . » 0 » / .
/ //, . / errit . / . y . Au 6) haben die Worte
VONMV 8 Lc ooui >lLrv 8 bey denen -
selben nicht wenigeres besagen sollen .
( louf . H . H6 ( b.XI .

/ ) In der con 8 rnvr . rian . 11. ^
/ 2 / 2 . ?e wurde bereits
versehen : Vnu 8 gui 8 guc Urincipum
libert 3 ribu 8 , iuri 86 iüiouibu 8 , (lomi -
t 3 tibu 8 , cemi 8 leu Iiberi 8 lcu ini 'eu -
Ü3N8 vrgrur guiere ,

Ä-
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nen übrigen Standen in gleicher Untcrgebung , (n ) welche das gemein¬
same Kayscrliche und Königliche Regiment ( />) so wohl , als die ohn -
eingeschrencktc Eigenthums - Rechte c ) und das ohnfürdenckliche Her¬
kommen bcy dencnselben Z ) genugsam rechtfertigen tonten . Vermög
so eines , als des anderen Haupt - GrundeS dieser ohnwidersprechlichen
RcchtS -Zuftandigkeit übten I .) selbst die deutsche Rayser die Obrig¬
keitliche Macht und Gerechtsame über jene auS ; indem sie zu denen Gü¬
ter - Verstiftungcn und Gründung neuer geistlichen Haust 'er , wie zu de¬
nen Güter - Bemusterungen derselben ihre Einwilligung und Bcstatti -
gung verliehen : -?) des gewöhnlichen Vcrspruchs wegen Verfügung

A 2. gethan

XL § . Xk . Il .
/r) ViL . rr / rr . Ze eo//? r/rorrW .

X o /z . / o . er/, . oorv . 71 Z.
^ LLIO' VS L '^ vkUOS . Z - / F . -XXvx .
rirL8LvrLk . Zz ZZrozz . Z' -zr / . c/ Z <r . / / / -- .

HLI .XI0I .VV8 M Z '/ irozz . ÄE z . / . esz .
- 'Z . NVXVIV8 im2lus ; ugZZr -

iTWrr / // ^ . / . / / . des Bayrischen
Scamm - Buchs s . 407'. 6 r.xv 01. vv 3
M ^ zzz . /zZ ZZ/ » Z/ r » re / ro/, . 5-7/Z /-, 7^
/ / Z - 8 ? Lxcic r » Zr/ r . ZrZ / . Z . / / .
e . / . / . / . L/ r . 4 . / - Oon5 . ? rr . Ze
xlxice .x Ze ZorzeorZ. L^ eerZ. L/
ZrZ . / / . e . / . / . ^ Z . Z ẐZZ. e . / y . § . / .

Z ) (Zonf . xxr -xr . ^ rrx .xxv . / / , / ? . Zee / e/
Z ZZ . Lee . / X srnvv . Ze

^ZZr / oe / / Z. Mrze / Z / >-
e) Lonf . § . XZm . 1. XH . LcZXIII . 5ec; .
Z ) -xiixorv . rvLrcrxL . zzz Z/irozz . Ä -zrz .

Z / / / . e-?Z - / y . ibi . Ouoci ex lonAL
rmriczuitsre v5u8 in conüieiuLinem
veriillerstmo ipüiconsueruLo 3 pro -
^ enie in pro ^ eniem 6e5cen6en8 , c; ua -
ii iullg rraüiiione roboraiiei , kmucl
iiä fgeile mursri poile . iov /Xxxi8 1.
Zo / Z . / ? >' /? / ' . Z ) r / e . , / , / >/ . / iro / ec ? . / >ro

or / z/Z . Zee / e / .' ^ ?zZer / ee / iZeWZrr / -

ae // . cr / e /? 7 . Z , / Z/ / rrr ^ >. X1II1 /XLVX1 «Z ? -

Z / / Z - 7 '. ZZi ibi : Lum in nottr »

5emper suerumOanoniei Lc OLpiru -

ium LiÄse Kecleline Ze / ezz ^ ozze , rr / rzi -

Z / A / ozze , / r /zerz -zze , Ze eoW / eZr / Zz '?ze -7/ 1-

^ ro /- <2 Z/ / <7zzzz ^ / / /r e .v ^ r / o zzzezzzorz /7zzozz

evr / üz - veltram rog3mu8 pererni -

vuem - c; uarenu8 ciiöiis nostri8 La -

nonieis nullgm nouirgrem , 5erniru -

tem , moleliiam , infer3Ü8 , vel Arg -
U3MLN - c; uo6 ür W -70 -

Zomr /m , - <; uoc; uc»
mo6o . Selbst vvoL >nv8 m . hat die¬
ses anerkant W cr . / / / / . c; ua 60 -
ngrionem Xbbgrige R.inAe1lieimen68
^ eele5iae 1^ iI6e5ien5i a Lonraäo III .
Imp . 5gAgm conürmar , in

7i / / / . ^ 2 / . verb . ( ) uocl
illultri8 memorie Lonrü6u8 c; uon -
clam l^ omsnorum kex - Xbbaciam
in kinAellieim übergm Lc <; uier3m
vobi8 Lc per vc>8 llcclelie vetlre
eo , r^/e rZr c/e <r » tere/^-

^wr « ?/r r- rZe /'/r ^ r/r ^ ir ^ ere , c/r,» r/ rZ.
Lon5 . Zomrttt ?« c/e 7Zr /-ri /'ttr§ cr

/?/, . 6viri . lxiL ^ . r',r TZc /'i ^ rn'̂ r-
cn Z . ZV.

e) Lixempla viL . ap . LLdcoir . ZW . Ze Tor/ /
7, ro /- . 7, . ^ / . ronr ^ nvöi 7W . (Te/r -Z -'iZ .

6L >vol .vv ^i r » c/ ZZ/Z oZ7Zr/ tt-
Z/r rrre / ro /̂ ^ /rr /-. 7^ ZZ. / >. / / W ^ ./ >./ ^ .

Lk ZI ZZZ. / >. z / --'. Xiiir ^ Lvxi Z Z.
Z - 8ci-i .-viLdc . ^ /-rrr. Zc/ZerZ . Z . Z p .
Hr/ Hi. z » . Ze 6VVLKV8 z zz . Z - ^ 0 . rr/ rrK.
^Zr / A . T-Zo'e Zo »rr> . Zr/ Zor/ rerZe ^ZreWem
/?/>. LicoxvL « . M ^ Z. rZWr . b ' ä'XZTr .
Z - Lr8orvvxl Zoer/ » r . M / wmZ
ZZ Z « 6vn .l. i ^ dcrcvLi Ze Z -

Zi/e .^ 'FeK ^ . eoZ .-'. S . xxrxL r » ZoZ.
7 r <?ZZ . ZorZe /eW Z - -'Z / . / )/ />/ . Mdc-
Liei v . Z» ?Z - /?Z - Z » . Ze ov -
VLK . Z Z- Z - / - 0 . LKIOLXlci 1. Z» ?Z - ^
/ / / o . rZ / Z. Z -zo ^ W ^ . Lon5 . Zbrr/^ r/ K.
der Anmerckungen über die west -
phalischê Gerichce § . 7 .

Weder in Anse¬
hung des höch¬
sten Oberhaupts
indemTeutschen
Reich ;
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gethan / ) und dessen Rechte bestimmet ; Z ) die zwischen dmen Kir¬
chen und ihren Vögten darüber entstandene Irrungen richterlich ent¬
schieden ; die geistliche Hausser nicht selten der gemeinen Untergebung
entzogen ; K ) dieselbe in ihren besondern Kayserlichcn oder Königlichen
verpönten Schuz genommen ?' ) und von Zöllen , Stcurcn und Dien¬sten
/ ) ^ xemxlalunc Lp .

T ' . 7 / ). L/ 2X /. OL8IVXI T ' . 777

x . xOnnLic / -A / , . ^ 7 / )?/ ? . ^ ^ 7 / 7 / 7 .7l 7 / ) . / / ls . 1' XVLI .IXl
7e ,?7tt0k . / . / . L7 2 . Oonk . lovcn .

v ^ vixxv8 7e 7o /7 ^ .
7 . / / . /?/) . LOrv ^ si' 7er '. 7!
777 / ) .

§ ) 7 //)/. onoxi8 11. <r - 7 -5. §/>. 7)« . 7e
ovvL ^ vs 7 ' 7 / i . ^ Hko. ooxir ^ vi ? k§ .

/?/ >. ^ ik /U5ViVl 7 .' 7 / i . / c>/ . UM -
I<IOI VII . Äs ?,, . r' kF . ,2 6/1. NVXO .
7 .' 77i / >. ^ / . NLXXIOI iv . <7 / o <̂ ,?/ ).
vu ciinsxn 77/? . (? MLn /oA 7k 7ri .veM7 .

7) (? on5. § . X7V . 76cl . 7l //7. imxxioi vn .
7o ?/c. /r /?/ >. vm^ Lvxi 7 '. 771

7 . verb . 7uäloncace Re ^ ia lia -
ruences , vcab> omni iure Lt lubieKio -
ne teculgriL 6ominii ixlum monglke -

. . rium ( Lemblgcenle ) xenirus gl ) 7o -
lurum Lr libercariL prseroAgriuLM
xmelenri xriuilebio obrinear , in xer-
peruum vgliruro . 7)//7 . orroxis 11.

^ 7?»/ >. /r - F / . ^7 . vi ^ Lii.i.c» s.
7>. ib . Lr nuili alio abbas lubio -
7lu8 üt , nili Imxergroribu8 öc He »ä -
t) U8 . LIU8O . 7?/)/. /r 6/, . 2XLI. N8 . 7 .
777 /1. 27 . r7 . Klec glicui 8e6i cmc ÜL-
cleii ^ e Uiccelloc um noUi-oi um 5amu -
lum , Lxxun6ix vel bencticimiumtub -
iaccgr . TVEkMwr vn -ixi 77^ 5 „/>.
imO ^ xi m 77 -/ ? . 7 / >7 - 77 / IV / 77 ? . x .ib>i : Iubemu8 , vc ÜLcur conlicirgb
kinre6iKi8 ? rincipiI ) U8 , 6o villis xrae -taccie IlcclLÜge I) . IVlarrini

absc ^uc : incroiru iuäi -

cum luillo LonceNiim , ira vc - ne -

ciue V08 ) Ncc >uL iunioie8 IiiLcell 'ore8 -

ĉ ue velrri vel vllus guilibec 6e iu -

Niciüria poceügce in villris klnre öiÄkio

ULLleüac - nec kicl ckiulk >8 auclien6um -

inArecli non jinlumkiüs cer . 7 ^ ' /?k -
Lom .uui 7-/7- . r7 / 7 . 7 . / ^ . Lo ,, -

Fr ' -M '̂o 2 VLxrnroi.vi rvA . /r F - o . r // ?7.
7 . Lon5. l ) n . 8 cuonkri. ix .
7!?/ . 7 . 777 7 /
ik . 8 eä Lc inspeÄio ( Oomirum ) aä
LpitLOpacu 8 üc lVlonaticriki le excen -
äir , 6 oneo priuiletziis reAÜ 8 proui -
tum , vc a pocelirire eorum Lc Hpi (i-
copi öc ^ blxices eximerencur . DeiM
nach wurden die Stifter und Clöster
vermög der erhaltenen knuileA . ex -
empcioni 8 ) der Kayserl . Obrigkeitlichen
Gewalt ohnmittelbar unterworfen , kei-
neswegeö aber derselbeit entzogen , son¬
dern diese dadurch noch mehres aner --
kant und bestätiget , welches die so-
genante ki' iuile ^ ia I^ munirarum mit
beynahe unzähligen Beyspielen bestär -
cken . Lonf. § . XI . III . ör XI . V . Ein
gleiches ist von denen Txemx>rion 8-
kriuileAüs derer Teutschen Landes-
Fürsten anzumercken . Lonf. § . 5ec; .

r ) ^ xemplg vicl . gp . 80 » ^ LXs . ^7M . 7'^ 7.
T' . 7 />. / / . ^ 0 / . L/ 7) -r . 7k ovnx -
xvs 7l 7. 7, . 2 ^ . NIIILLV ^I 7i 7 /I.E .

7l7/7 /i . ^ - . r7 ?-/ . 7)/ /7. rinn . n . 7/ / i/>.
ik>. ÜLLleligm deaci Lervarii

IraieLkenlem , c;uae 7pecigliceo gcci -
nec Impei' io , üib> specialem maieüa -
r >8 nolirge 5u5cipimu8 proreokionem .
7)^ - NMiuci vn . 7? om . ,'k§ . ^
ILIO . / ). ^ / . 7 ) ?/ )/ . riuv . 1. 7 » / / ) . M7?M/)k , ^ /)kr^ . Krr/)7 ^ E /' . 7l77
ik>. Ipliim kiei ^ erlfterAenle coeno -
bium - Ilrluki in omnik>U 8 7rLliiepi7co -
pi 8 gli 8 d . czuae pruelibgra elk , iuri 86 i -
Lkione , no 8 in noltrae Imperiglis lVla -
ietkariL öc omnium 7ucce6 'oium no -
Ikrorum HeAum Lr Impergrorum ru -
relgm Iulcepimu 8 . Zuweilen wurde
dieser Schuz jemand besonders übertra¬
gen . Hxem ^ Ium vicl . g ^>. xiMEX!
1 . 1 . x . 590 .

O l^ xem -
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sttn befteyet ; ö ) die von ihren Vorfahren am Reich ertheilte Freybci -
ten und Rechte erncuret , beftattiget und nach Wohlgefallen ohne
Schmälerung ihrer Obrigkeitlichen Bcfugmst erweitert : / ) Jnsbefon -
dcre aber die frcye Wahl eines geistlichen Vorgesetzten ; n ) die will -
kührliche Bestellung eines Kirchen - oder Kasten - Vogts ; -r ) nebst an -B dern

/ -) Rxemplx vi 6 . 3 p . nvixo . irrer , -oZ - ^ r / rZr .
z . zz . / o . 8 cn /HLix . / Zrrrr . Z ' rrZ . z . z .

Z - 7 / . z z . Z ' ^ o .

Zl Z / Z Z - ^ / . Zerr . O / r . Ze no ^ -rnLi ^ i

ZZ / ? > Zi ' err . Z ZZ - ^ -f - rZrl / rre . Z ) r/ r / . or -
ro >N8 in . Zrrr/ i . rr . rr - o . ver ^ . Zeloneum
3 N3uibu8 eorum nnllu8 exiA3l Lc in
iinouli8 eiuir3nt >U8 reA3libu8 vel
pr3efeÄorÜ3 liberam poceÜ3iem li3 -
beanr inri ' 3n6i Lc exeunäi , ven6en6i
öc emen6i , p3tcen6i Lc 363 <̂ n3n6i ,
eisejne o/ ier 'rr ZrrrZerrÄr'rr LZ evrrrrZrrr /rer
fnn6iru8 per6on3mu8 . Z >r/-Z ono -
I <I 3 Z ?/ r/ ) . /? . § / o . ILIV . / ) . / ors .
2 VI.I.H 8 . Z -ZZZ- Z - verb . Rccjnoni3m
Zgnctorum kimilme reAÜ3 ciuirgribu8
vel ? 3larÜ3 36iunÄ3e , re ^ alibu8 3 Ü 0 -
lumc ^ ue poienrium inrer6umoppri -
munmr operibu8 , eg6em ope , 3 Zu -
pra Zeripri LonZeiZoris Zgmiliae - per -
peM3licer per6on3mu8 . Z) r/) / . coK -
X /Mi 11 . /r . ^ / o / / . /rz . 8 cnLi ?L ^ .
Z ZZ Z /i . Hr^ / . ib . Xt >t>33 illiu3
mon3Üerü 36 egttra Liin liotlem ire
non coA 3 rur . Or/Z Mioxici vi . rr .
^Z / -/- rrZere Z / rcerrr .̂ eerr / ? ^ / rrr / r rr / r . Lux -
i ' iioi .in ZZr /? . Ze Zrrecerrr /-. Z Z / Z M ^ roZ .
Z - ^ Z - ibi : Vc e 36 em ^ bt >3 N 3 in notiro
nottrorumc ^ us Zuccetlorum lVlun -
c! ibur6io öi 6eZenüone ZubZiUai /rZei'rr
^ ' / rr/ iei' LZ / eerrr /r roZrri re^ rr /ri / ' rrrr/ rr
6r / rrrrr / r/ r ^ rre ^e// e / e ,vrrrr ?rr ^ eî rrrrivrr /r rrr / r
^ >/rrriZ) er . plui3 viä . rr/i . 8cn ,vr . / >.
L / <f . LL8O1 .V . Ooerrrrr . / / "rrr ^ errrZ . Z . ZZ/>. Lc 4 // .

? ) Z ) r/ >/ . NLXinci vn . Zrr / r . rr . / / s -- . rr / r .

Orr . Ze ovvM . Z ZZZ Z - ib .

Zlonor3biIidu8 Lc reIioioZi8 perton is
r^ bkantZe Lc Lonuenrui 83nZlimo -

ninlium in Lmerledaeli tignc ^ rari ^ rn

cie liberalimre re ^ ia ciuxilnu8 Zacicn -

63m , csuoci cie potZetlionibns ac bo -

ni8 Zui8 c ^uibu8Hbec - nulia8 exeZtio -

ne8 Zins ttnr 38 nobi8 vel c^ uibu8cun -

c^ue perZoni 8 3 lÜ 3 Zolnere rene 3 nmr ;
te 6 pociu 8 ob Z3 vorem , c^ uem ael e38
^ erimu 8 , 3 b omni Zeruirmis Aencre ,
nee non prettarione curruum , c^ ni
rempore conAreMiioni 8 exereicunm
per cliue mem . Imper 3 iore 8 - rec^ ui -
i i ZoIeb 3 nr , vel in 3 nre 3 rec^ niri poZ -
tiinr , tinr libere , immune 8 penicub
Lc exempre , rrr/r ^ er rro/?r /?i re^ rrrrrrrr -
r /rr /r> eE ^ eer /r / ei . Z) r/ >/ . Lw8O . - rro -
-ir?/? erro . ê /^ errr/i/?/ ZrMrrrr Z. rr . / 0
iLio . ib . 1) iÄ38 8 orore 8 a
pretl 3 iione eurruum , ^ ui noüri 8
3 nreeetZoribu 8 , vel eorum 36 uoc 3 -
N8 1 am otlici3lil ) U8 li3Äenus3lZ ^ n3ri
conZuenerunr , cle cerero liber 38 etZs
voIumu8 ) rrr/r errrrrri /r /r ^ rrr rro/? i '^
re^/rZi /ZeE rr /> eZZem ^oror/Zrri erv-
Ziv//e Lit ^ >eerrZZer 1 et/ rrrrsM / rr .

?« ) Vi6 . Z) r/Z/ . Zm/ >Z - rr/ r . 8en .̂ .i?OX . z. z . Z.
^ LLiri.ox p .

Zl Z / Z IIOO ^ ^ I

Ze Z/ -r /.' Z7/ , ' r?r . / ) . LonZ . Zerr .Orr .
Ze iio ^ n -iONvi ZZZ? . Zi ' err . rrZLee . / ZZZ.
/ . Zl Z. / ) - ovii -Oi ^ ^ xdi Ze Z/ir/
^Zr̂ errz OrZ . ^ . Z . cuxox . LO 'i >vic .
Zl Z-Z -

-r ) Illxempla viel . 3p . ri -voxrri . v . ^Zrrrr ^ -
OZrrZerZr . e . <5. Z - LLLvrv
Ooerrrrr . Mrrrer /r ?-. Z. Z. Z - ^>u -

Z. Z/ ^ Z - Z)r/Z . coxx ^ Oi
111 . Zrr /Z . rr . / / ^ . rr/r. Viru . 1IOO .4 LI ZZr/? .
/ Zrrrrr . Z - ib . Iu 8 eliZen 6 i Lr in -
Uiiuencü IZpilcopum in ipüi Lccleüü ,
ciuocl 36 ftebe 8 Rom . Lc Imper 3 kore 8
perrinere äinoZcimr , Lc 3 b ^ nrecet ^-
Zoribn 8 nottri 8 V 8 c^ue 36 nolli ' 3 cem -
poi3 etl 6euolnmm A 6e6nZlum , 3N -
re6iLH8 ? r3epoliro , Oecirno Lc (Ü3pi-
rulo Rceletl Zr3icet . - in Zonmionem
perpeni3M rev3li muni6cenri3 eon -
ceclimu8 in 6onum öi63mu8 poretla -
rem notii3m omnimoöam .

s) Zr/ / .



6 ^ ( O ) 2^
dem Rechten ihnen vergönnet : benebenst dem auf die innere Verfas¬
sung derselben und den Lebens - Wandel der Geistlichkeit das Augcn -
merck gerichtet ; die nöthige Verbesserungen dabcy verhänget o ) und
noch sonst nach Gutdüncken über dieselbe verfüget haben ; ohne daß der¬
selben geistliches Verhältnis und zuvor ertheiltc Frcyheitcn dabey in dem
Wege stehen mögen . />)

§ . XI. Hl ,
o ) Z /// Z oomiLvi m . /// i/i . /r- /?/>.

n /uxn Lo / . / > /?/ . Lor/ rr ./i . - o ^ . LZ - o/.
ib . Zra6i6imu3 in perpecuum

Lorbeienli mormlierio - guÄorimre

in erernum vkiÜrura 6uo femingrum

monnNerig vicielicer grc ^ us

LZ Zr ?/ o/ ?ro Zc ^ // / rr / re -

rrcnsenimus Le Krmkiuimu3 Zuper re -

1iczuia8 corpori8 8 . Vici membri8 per
sureum 6onnrioni8 notirs gnnulum

r -/ / / o - e/ ? /7? M LZ rm / o ?/ M /?Zo / / eW

/ / / o / / /^ ? eiÄ - im viLelicer ,

vr Oorbeiente monglterium 6uo prae -

nominam monglteria - cum omni -

bu8 pre6Ü3 - polü6ear orLiner vm -

rur Le teruer , ticur rener tub tuo re ^

^ imine , rmv / >ro / / r / rr ^ r / o . —

cum tepe nominsm mongüerigXemi -
NLM Le Vi8bilce non ism monkrtieria

/ r -/ om /rr / 'r / i / /re ^ re / / / / tt / / iU r / r /7» r / / / / vc -

c /rtti co ?/ / / / rr / / r / /r corrini poti muIro8 la -

bore8 non poruerinr Le LorbeienN

monglierio vicina tunr , mm g6 rorre -

Ko / / M c^urim inibi con -
rim6i6imu8 nullo reclamanre nili 8sn -

Lie re ^ ule inimicu8 Lc puLicirie Noüi8

tuerir inuenru8 . / ) / // / . nvnoi .rn ! Lo ?/ r .

Z // Z / . / e Ztt // . /? . / / - / /?/ , . M80nv . / )or .
ib . 1 . 0 cum

- in cuimm cliuinae reÜAioni8 ? rae -

monlirarenli oräini 6epumuimu8 .
Zoümoclum vero rrr / iZ ?/ / sr / E L 'o ?/ -

?/ -?» / « rrr ^ /r / e c /r // ^ Ir / rz / '/ ^ o LZ 6rZ / ?/ e
0 /? kr' cre ///e / >cr // / / SorZ /rrr » / Do /« / //r/Z-/ // r/ cr /?///>. - / c /ic/Zr

Zlura vi6 . rip . 8cnvrnx . ^/ /M . Z // Z .
z . /. //. LZ vbi ipte g66ic : Ve -
IU8 illuä erac 8gn6iimoniiiIium coile -

Aium ( 1Ü8korn ) - verum cum pro -

lupZa 6i5cipling pgrum 5ru « i etlenr Vir -

gine8 / / / // / crc / or LZ Km LZ Z / / /^ o / / o -
ir / / / / / Hieociorico rranL -

icripiiti aWO mongcbi Zeincle ex in -
tiiruro OiuiLeneclicii inrro6uÄi .

r ^ xou / 7-ro ?/ . ZV // / / / / / / ' . / // / - / I

/ / . / >. ^ o . ör Lxcnxr ^ nx Lioxvoii . rix -
xnxs . r/ r / .

/ )) / ) / / / / . änxonni /r . <f - ^ . <7/ 1. HNXOIN/ / /? . / e / ü « / ) / // // ro /-^ . /- . on roxi .8
ii . /r . / / >/ / . / / > / 7 // Z . OHOXI8 l .///i . rnvLnii ^ // V - // . / ^ s/ .
worinnen er dem Erz - Stift Magdeburg
das Closter Kesselheim in ? A« o Lc Lo -
mimru Meinefeld , czuocl W / rr / o
/ // » / / rM/ ror » /« W /m// rr / /r /e rr / i Ze // r-
W>, cjuum Luonra6u8 ö< Lberliar6u8 ,
<zui illu6 Kaüenu8 polliclere vili lrinr,
eir /iere/ rr Lc r//r ^ /ei tunr a6iu6ic -iri .
NIU8N . / ),/, /. ,r. worinnen er diesem
Erz - Stift noch weiter die Abtei- Weißen -
bürg im Speiergau schencket , und sie

/ r/ c) rttrr / /ro/ / r / M // nennet . /// /
?/ . / /^ / 0 . / ) // / . UMXIOI .5 . / / / // / . / / . / o / - x
cjuo Hccleüe pa6erbornenli ^ bkiiririm
11elmer8liulgngm cum rebu3 tui3
omnibu8 in proprium 6e6ir , ^// o r » r^
LZ iu iu8 Le clominium cüciae
ie6i8 eiu8 ^ . kraelüli8 i>1einvverci a
moclo poreNariue Le iuxm resuikim
8 . LeneäiAi epitcop ^ Iirer Litponen -
clgm aicjue polIi6en6gm cer . ü/>. 80 U .̂ -
1NX . z . / . / >. . / cs . / ) / / ./ . NIV8N .

/ - / // / . zr . / o / / . /?/ , . 8cuNixoxn / / / SM / / / V / A '
Z . ///. //. ib .
iir /rM IZerol8ueIclenli / ^ .bbgne eiu8cjus

veneranöo Abbati / ui8c ; uL 8ucce1Io -
ribu3 in inteo -rum cum omnil ) U8 eius

gppen6itÜ8 - conceäimu8 grc ^ue lar -

tzimur Le / r » o/ ? ro / o ?/ rr /r / o / » err » / » .?

öc clominium omnino rräN8funciimu3 ,

ez cjuippe rgrione , vr pre6iÄu8 ^ .r -

noiäu8 ^ .i ) i ) L8 tuic ^ us 8uccslIore8 6s

prenomingm ^ .bbarig eiu8c >us perri -
nemüs 6s liinc iibsram iiabegnr a6

vlüm
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§ . XllH .

Vcrmög obermelter Verfassung derer bcsondern Teutschen Staa - Noch dercrTeut -
ten , wäre die Geistlichkeit ohne Ausnahm der Regul , des Ordens , schm Landes¬
oder ihres sonstigen geistlichen Verhältnisses , II .) der Landes - FürM - Fürsten und ihrer
chen Obrrgkett so billiger unterthan , n ) als die ohnbedingtc Gerecht - ^ ndes - Negie -
sinnen des Fürstlichen Eigenthums , worinnen diese insgemein gesessen
und ihre ganze Wohlfarth daher zu rechnen hatte , derstlbcn ohne dem

B 2 die

vlüm blcclelie poreckarem c^uioc ^uiä
ei 8 placuerir iacienäi , omnium domi¬
num conrrsäiciione remors . Referr
cle ca re niH 4 ir.v 8 rviL 8.8 ii « . 7rr ?/ >̂ .
7rM / 7 / . / i . HkoL . Xoranclum c^ uogus
Lr non adsHus bngulcu pro5erenclum ,
cjuocl monaderium in lVlimileue con -
druÄum , a liberrare 6 in corroborara
in ieruirurem restaÄum elb 7 /// /.
ook>! î vi // . / / / / . ^ uo regalem
Xbbariam dingelbeim cum omniiure
luo legirima oonarione in propriera -
rem conrrastistir biccleiiae Hilrle 8 bei -
menli oino . ovrrr . 7 . 77 . 7 .
rnmriNLV 8 11 . / ???/?. /?. / ^ . krincipa -
rum blcclebs I . aurillenli 8 cum omni
bonore , miniderialibu 8 , Oadri 8 ) Oppi -

6 i 8 , iuribu 8 Lr perrinenrii 8 bui 8 , lAo -
gunrine bicclebe clonauir Le concellir
Oonblio krincipum Imp . astclira ra -
rione : Oonbäeranres renuem darum
Hcclelie lbaurillenb 8 ab bonore Le no¬
mine ? rinciparu 8 procedu rempori 3
collabenrem , vr non minu 8 Imperio
c>uam übi Lebcere viclearur . //p . 7 /?.
r/ e 6VOLX . 7 ) ?/ ) / . nexxici
vi . / ???/). /? . / / - ^ . /?/). uvxv . ,,/ e / /' »/ ) . Lb-
7i /?. 7 . / // . 2 / / . vvLiexmnei 7 ?^ /' / / /' . 7 -

/r . / 00 F . /?/). -7e 7/) ///'.
^ÄA7? r . / ) ^ / . lstura vist . ap . n ^ m ^ xKi
7 » /?« / - 7r / ?/ ? 7 ^ ) . / F . 7 ????/?/ .

7rr / / rr . 7° . X. /). L/ 7 . X/.
F . - 0 . urineoon . 7 . / / . 7 . / . / ) .7r in ouiro -x . oo ^ ioM8 . 7 7 / / . ^ E
idi aästicur : bix c>uibu8 omnibu8 Iaci3
apparer , c; uanra Üegi8 Le Imp . MM -
reioi au <dorira8 in rebu8 benebcialibu8
exrirerir . So festen die Kayser auch
öfters die Clöster und geistl . Häuffcr in
ihre vorige Freyheit : vi6 . Dipl , roru /r-
LII II . 7???/l . /? . / / / / . SP . EIOIILI -L . 7 / /?.

Ti ?/ 7 . 7 7. 7 /) . / / / . ib . I^ ccleliam
nomine Lurin iua «guonclam ingenui -
race äediruram Le 7ugudcnli8 blccle -
liae stominio incomperenrer ancilla -
ram , ab ipbu8 Le roriu8 ieruiruri8 iugc»
steinceps immunem Le liberam ells
Uecernimu8 . Eonk . 8i?nvv . ste 77w -
c /?tt /r / . Oder beschrenckten
ihre Gewalt in diesem Stück in denen
ertheilten Freyheits - Briefen . Viel . 7 //7
NLXinci v . / ???/>. ?I7o /? /?/? erro 7i ?7 /rr ?e ??/r
7/?tt ??/? s . / / / o . /?//. M?r ^ . mnrimorr
<i? M . 7 ?/?/. 7 // / . 7 . /.
/ 1. / ^ / . ib . 8ir vero -Vbbacia iiiiu8 mo -
naderii iibera Le ab omni exrranea Le
inic^ua pocedare tecura , nee alicui
luccedorum nodrorum I^ egum vel
Imperarorum bcear eam , vel re8 tuas
alreri monaderio aur pertonae r ??^ -
-?e/ / r ?/rre , // / / /" M / /ropr / ^ /r ^ / /? 7o ??/rrr .
7st ) / . rxivWioi 1. / ???/ ) . s . / z / F . ?7 ?7

/ F / .
§ . Xlblll .

/r) Als Kayser Friedrich I . Oesterreich in
der Eigenschaft eines Teutschen Herzog¬
thums zum ersten mal verliehe , wurde da -
bey ausdrücklich versehen : Vcnulla ma¬
gna velparua pcrlonaineiu8stem I) u -
caru 3 regimine bne Oucum contenstu
vel permillione slic^usm iuditiam
praetumar exercere . sp . 6vn.UN -U3 >r
r /r 7 . c/st) . 4 . 7 .
iivxv im Bayrischen Stammbuch
? '. / / . / / . / ) //, / . iirmnci 7 / / cst 7 ,?/ ?.

7 . 7 . 7 . /? . / / y -5 . Oxis . ovux . 7l / / / .
ib . 7 /̂ /?st //i /?6/? r /re />otc/ / ^ sti ev-

r̂ r / ) vt cum iulie podumu8 ) 7cc /e/rst,
// rr /?e ??o^ E rr / rstst/Ä / o /?? ^rch ?e7 /re
iolicice prouisteamu8 7 ?/ )/ . oonrrswr
7o7 >. r)7r?'r/ i ./ l. 7 / / cst /?. ^/ /. !M -

7 . 7 / ). ^ . ib , st?
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die genaueste Verpflichtung auferlegte . /-)
In ' Gcfolg dessen schrieben die Landes - Regenten gleich denen Kaystrn
und Königen den obersten Schuz und Beschirmung über ihre Stifter
und Clöster sich selbstcn zu : c) verftattcten die Stiftung neuer Kirchen ,

/ / /> » o/?ro re/ reF / er /7/r ^ /)/rc ? eMi ro ///? ictt -
D // ) / . i.LO ? oi .vi ^/»/ / . D )/ r . /r .

///). D D/ T' . / / / ) . ib . Lum vni -
uercklirer omnium T/ ecke/i /rr /zm /'?/ // / , / -
/ -/> // // ô ?E ^)o /e/?/r / ck ro /r/Z/ck/ tE // / p3 -
ri iure proui6ere clebeamu8 . D // ) / .
nrxiiiei F /rtt . D // r . 6'. T' . Tk . /? . / / - / .
OKIo . 6VLrr . D. / / / /) . <-7 / . ib . 7icr /e-

De / ^i/ /> » o/bv/ ^ o / e/? ,r / e
Di /)/ . cioori kiOi in . 7. 0 / /?. ^ r /r/-. D / / r .
<? . / / x / . ///) . Nik ^ rvivi D / . / ) . ib .

7/ re /e/ rH /i/ ^ //icko // e me /r ro /-//i-
/ r/ tck . Di/)/ , urxkicii i . /? . / 2 / o . // /) . rvxu .
D / / . ^). / ^ / o . ib . ckccleüaU . I8licolgi6e

Oinouies i » /w/ ?ro ^r / ,r //o // Mic ) L/ / o-
7e// r/ / e . Di /)/. iiexirici ^// //? . D // r . /r .
ck/vM/Z. ^ //, ) o »/e/-/i <7/// . ///) . ? L2 D. / / /
D . / / / / ). ib . Vc erAO lecure Lr
^ uiere // / /- DrDe // )/?/ // ?/ oMo Lc
proieciione nockra telicicer aau ^ eenr .
D // )/. rnororvi D -/ c . /? . / 2 / / . /// ).
imiri/ xpLeim «. ^ ir » ,?/ . Qv ?/ / i/ii » e -//i

ib . ckraetemibuL / ' rire / ntti ?/ o/ iivre
//ickouck . Di /)/ . ioii /^^ xi8 i . Dr ^ . D // c .
/r . /?/ ). L1IKLLVL1 D / / . F . / o / es . ib .
lins ope concklio ^ ue Vrbium§ ( Eoe -
uobiorum I) uegru8 nockri Urabgnriae .
Di /)/ , c ^ iioi. 1 iv . / » )/) . /?. ///>. rvxi ) .
D. / / / / ) . / <s / . ib . 1 e ^ bbacicksm lXi -
uellentem ) - ac! lupra cliekum Oucem
Lrabanrige - //m // » /? - )/ ver// ?» L/ or-
//i ?Ett » / DoM >Mm , er/ / irr ? e »//)or /r//7>m
/ / /-iec? rr / brr //r̂ -ro/eerii , prgelennbu3
ockenäence8 . Lonf . / . lbXII . LrckXUI .

ö) Eonf . tz . Xckl . In der vormaligen Strei¬
tigkeit des Erz - Srifts Trier mit dem
Closter 8 . Xlaximini wurden die hohe
Gerechtsame des Erz - Stifts in diesem
ohnumstoßlichen Rechts - Grund vor¬
nehmlich gesezet , dessen selbst in denen
KayserlUrtheilen Erwehnung geschiehet :
als in der Urtheil coxi ^ vi m . / » //) .
/ / / § . verb . i^ bbari -r 8 . lVlsxim . c; ue i»
/ i / rri/o D . DeO 'i eorr/ irr / K /r e/? , Le aci bi -
pi / Loxum iure xroxriemris perriliLus ,

iniuNe iucle gblara ess Hr in lÜonbrm .
rxiOLkiLi i . a . 11 ; 7 - ib . /^ bbkria L . iVla -
ximini - Huris in iun6o L . ? erri con -
NruÄa Lc aä Lpiscopium iure vroprie -
racis periinen8 , iniufte iam NiÄ ^ e Mt ' e -
uirenlilÜLcletiae öi per violenrigm erar
gbliMi . Vicl .^Ä ' e/)ie/ )i// 'o/ )/r / r / i 7ivr / irerr/?^
/ )er M )» /re /)or L'. MrvimiMoi / r/ r / '/r/ r/ r .
D 7 . D L/ D . / ) . /V6cl . rxi -
vnkici i . /irr/) . De/eri/)tt/ ?/ r /?// 7/ ^ o7)// r -
r/r/ r /r / 'rr7e/ )o/r7r/ M Die ^ 'E - c7e //er//er /r
r/rr / . <?/) . rr 2 D D/ . D . / / ) . ^ 07 .̂ . , S »
wurde auch die höchste Gewalt , welche
denen Herzogen von Sachsen imrerri3
8lauici8 bei) der Geistlichkeit zukame , auf
diesen stattlichen Grund gebauet . ViN .
nri . ^lorr >v8 irr L/ )ro » . L //mor . D / . r ,r/).
F?' . verb . b'aöka polbulkirione - obrinuir
apu6 Lae /brem ^ uökorimrem , l^ pitLO -
P 31.U 8 tuteimre , clare Lc conbrmare in
omni rerrg Liauorum , cjuam ipte vel
prooenirore8 tui tiibiuZkuergnr in
Echpeo luo ür iure belli . Di /)/, ruwr -
Rici 1. /r . oirio . ovri . ? n . 7 l / / / .
F . 4 / 0 . Eben wenig konte die Kayserl .
Gewalt auf diejenige Stifter und Clö -
sier , welche in und aus dem Landes - Fürstl .
Eigenthum ihren Ursprung und ganzes
Wesen erhalten , sich erstrecken : welches
L . rvn>orrv8 / -/ Oi-sir / / /// . x/-7r / on .
M )» /r// . -5))) / //)/). D // /. D . / . // . / o / F .
selbst nachgeben müssen , verb . lVlumru3
fuir exrinÄa ckirpe Earolinaorumz
ImperüOerm . ckgru8 ) vr , ĉ uema6mo -
clum nullu8 Imperarorurn tecjuennum
in monglteria lun ^ gre liber -ilicareprin -
cipum A kroeerum Imp . vlus eck iu¬
re clominii eminenri3 - ira mulro mi -
NU8 i^ 6uocgN8 Imperi 3 Übu 8 ) czncjuäm
clelen 'WS liaee porelbi8 comperere
poruir .

c) In der Urkunde des Elofters Corvey,
so um das Jahr 1200 . ausgefertiget
worden , ///). î k -rrx . ^ vvii ^ xo . Lo /-
/e <S . Ms.v . 7 .' / . /). wird gemeldet :

Vn6e
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Clöfter und Altäre , wie auch einzle Güter - VerftiftMMn ( ci ) ( K . II . IV .)
und derselben andcrwcite Veransserungcn . ( e ) ( § . 11 . 1V .) Die Wahl
eines geistlichen Vorgesetzten erforderte die Landes - Fürstliche Be -
ftattigung ; / ) ( Z - lV . ) wo nicht überhaupt die Erlaubnis; und Vcr -

C gün -

Vn 6 e Dominus I^ ex relponclit Le cii -
xir : 8 e ipüim eüe Do / // / // » / / / Le ) r7/ / 7-
7/7/ 7/77 777/770077^ 777/7 6 e Omnibus bonis
Lorbeieniis DccleliLe . Auf gleiche
Weise nennet sich lon ^ nE i . / oe /i.
/ / r «?/ ' . D /e.r m 7/7/)/. 77. TT/). knirLLV .>i
D / Di / i . ^ 22 . zum öftern M )/777/ / erii Do -

7/ 77/ 7/ 7/ 77 ) /7/ / 7/ / 7/ 7/ / 7 ^ / 7/ / 700 «77 / 7/ / 7. ib . 8 ub
nolira bulcipimus rurela notlru ^ ue
üefenbone ac ruirione , ranĉ ukimDo -
- / 777777s L/ / mwE eor 77/ /7 ^ 7/770077 / 771. ic .
Diberalirer Lonbrmamus ran ^ uam
Do //77/777s L/ ) 77/ / 7/ / / 77s oor // /, 7 ^ /7/770077 / 771 .
D/ii / r / zr ^//)/-77/7i ? ?ioro/7^i /? . / ^ / . 77/ 1.
LV ^ O . D. / / . / i . ib . Hluüris vero
Dominus Mxiucvs D // v Lo / />.
^ 77/ // o/?or W /ooo ^» 'T/ OTZ/Äo / 7//7/ / 7771 o/?
^ /o//7007// 771.

</ ) Di />/ . oov ^ riuvi ui . Lo / ü D/v/ / .
D / 70 . 6 . / / «so . /7/ ) . / .' / /- / / . ibi . /^ uLtoricgre iAirurLepoiebme
nobis a Deo rrgbim , praetarum allo -
LÜum , ücuc LiKnicum eü , eibem
Dccleliae ( Villgrienii ) in Perpetuum
conbrmgmus . i^ Lcl . Di/)/. Livsn .
<r . / / / /' . / /-77/. / ) . ^ / . x/ 77. / / / -? . /).
Di /)/ . ULxneici i . Dro/ /-. D /zo . «r . / ^ o / .
<?/-. evxn . D / . / ). Hroo . ib . biKÜÄum
icaezus loeum - poreüate n Deo no¬
bis concetbi , coenobio conllruenbo
in perperuum conürmamus . <?/i7?r / 7r
xvmu^ imki D/ ii/oo/ )i /l/ i /zo/o -T/i «?// . reie -
Lüoivivl oo// / . Do / / . // . / / F . ib . Iploc ^ ue
Duee ( 8 ax . Le 6 /iu . usieinco ) cont 'en -
rienre Le auätorirare tua pacem nobis
per Amriam iugm conbrmünre . D // )/ .
oonLkiiwi i . ^ o / ^ . ^ Dro /' . D // o . «?.
/ / 0 / . 77̂ 1. NIL .̂ HVLI D. / / / . / >. ib .
Dtzo D/r / rE D0 / / 77/7771 Le 6 n -
/ inlaris pmefgri coenobii säuocgrus ,
Dei teruis übere polbüenLa Lele ^ kiui .
Di/>/ . LIVSN . «? . / / 2 / -. «7/-. xvieo . D. / / .
/ ). F / s' . ib . Dlaee omnia Lomes i^ r-
nulpbus cum leZirime feeitler , per
7/ie D ^ r /«7e DomrMm Le DcLleüse Vä -

uocatum conbrmgri pollulauir . Di/ )/,
lon ^ iexis i . «? . / ^ -? 4 . «?/). uviev . D / Di
/ ). ib . Diclem ^ us IVlormlierio
Lrinibcrnenli ae Dmrribus teu La -
nonicis ibiäem profellis gc eorum
tucceüoribus libenier conbrmgmus ,
/M «/ r7«77/ 7 Do7 « i ,7M ^ /i/ 777» 7ttl eorr77 /r

i^ 66 . LvcToie der An -
merckungen über die westphal . Ge¬
richte / . / . Lonf . H . II . IV .

e ) D ,/ ) / . nexnici D / / c . L-' D. D . / / . «? . / / - «s.
o « i6 . ovLri ?. D / / / . ö . «so / . ib .
DiZnirgs noürae porelraris exiZir , vc
cum iuüe poüumus , Dccleüis ,
-7o/? ! '/7c' im' ii / i /?ioM ^i, />ie /?«7e / / )- / ) tol -
licire prouiüegmus . blinc eü , <̂ uoü
norum eile cupimus - cjualiier Dri -
Lericus 6e Velrbeim Lrinonicus 8 .
Dlstii rres mantos - <zuos a pmepo -
ürum in beneücio renuir , Lanonicis
L . Ligüi ) accepris ^ uinĉ ue msrcis gr -
xrenri , Zimiür , noüro in boc aüenüi
concurrenre . d*Iec in boc alicui prae -
pobro cleroAkirum ett , cum ex kinri-
c^ uL consueruäine iclsm manli glicu -
ius Oanonici benebcium buerinr Le
/ ) i '/7r/ )o/ i / r7r ^ r/h/ü ,7o//r «?e / )o / ch «77' i ^ / ,Ä /'-
/ i / «7 D ,/ )/. oooeriewi m . / o / L . D / , c .
,7. / / / / . «7/?. i»nioiLVi^ D / . / ). ib .
( ) uia bliis pacis pax praecipue Lc
concorüia neceÜ 'ariL elt , Lebüero -
omnibus ecclelns ) i/ ^ 7/i / io /re r - ie /r ro -r -

prour valeo , pacis buius vir -
rurem imperriri - s ) u3m ob reni
Loncambium , ĉ uoü inrer Dcclebas 8 .
kerri HMo -emienlis 8anLtiĉ ue laco -
bi blruxellenlis me /»' «re/eTM , -7, e ir/ T/irs
^ 77/7-5/ orv 5üÄuin eü , lireris manügri
1i » i1Iic ^ue mei impreilione rellamen -
rum boc pacis perperualicer ürmari
volui .

/ ) ^ rsLxri i . / » ,/) . 7/7/ 1/ . / 77» / «7^ . 7» o77 ^/?eri/
/ ioe ,77§5 / 'rr / 7777 77. / >°0 / . «7/1. LLLQI.V . 7/0 -
0777 / 7. /D / zr / c / / / /, . D / . / ) . «s ^ / . / ^ . ib . Iu¬
ra ^ bona Le polleibonss tubtcripcas ,

770 ^
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gnnftigung in denen Freyheits - Brisen dazu wäre ertheiler worden ; Z )
welches bcy der gewöhnlichen Stifts - oder Clofter - Vogtcy sich eben
also verhielte ; Ls wie dann auch die Gerechtsame des bcsondcrn Vcr -

spruchs

» o / D ro ? io / re / >o ? ri / / rottii i / / re / /ro / /rie ? o -

? i ? / / er ? itt ? ttoio - aä M 3 NU 8 Dbbaci8 pre -

cliÄi 6onauimn8 , rra6i6imn8 Lc con -

Ierimu8 per prc5enre8 - oblioanre .?

no ? L/ m / ioer / o ? / / erDci tto / ? roi ncl rui -

cionem olicli Dbbari8 ) / ? / / o / io ?

^ o ? e ? m eo ? rm / / / ottoster / o / /ro ? em / /ore

/ io ? / / ett ? or . Dcl 6 . vrinci Domi ? ii / / e

? ? e / / e / / / ? citt D / / or ? o r .vtt // / ? . o . / / o ^ . i / >i ? .

/ / . /? / ,/ . MäOOV . itt tto ? . Dons . § . IV .

§ ) D // >/ . ririxi D / / oii 0 . 70 ^ . 0 / / . De / / . Dtt .

/ / e uo >irMiLi ? ? i / ? . ? re / / . D ? tt . ^ / . ? / .

/ o ^ . ibi . 8ibi conlbruanc Dbbacem ea

racionc , vr bere6ibu8 noNri8 in o -

mnibu8 66eli8 apparear L < lub noilro

mun6ibur6io vel 6 e 5cnlione perliüar .

Di / // . Liv8v . /7 . - v -- . iDD . tt . / -L . / og .

iiLXkioi 111 . Domi ? . ? oo . ^ Dro // . Do -

tt / itti Di / // omo ^ r / tt ? o ? . V / ? o ? ioe

mie / / /<i ? o . / 0 ^ ^>. 0 / / . » IKVLV ^ -1 7 .' / .
7 / . ibi . lb !r numer >8 Dbbacem libi

eli ^ ere bgculumpne luper alrare po -

tirum ipli commiccere , riullo princi¬

pe , nullo Lpilcopo concrgclicenre in

eorum eric porestgre , <guarenn8 le -

cun6um eorum reAulgm eli ^ arur . eer .

rmnLiiici Doeoioe D / / o . Di / ) / . / r/ tt / / o ? .

r / / ott / / / ? erii Dooreorr / ^ / i 0 . / / o ^ 0 / / . cxv -
LivN Dtt » . Doro . D . / /. ? . /X. 0 . / .
Foo . L ? LL8O1 . N . Doo . M / r ? e / / / / ' . D . ? ^ / .

ib . pirmillime Naruimu8 ) vr
cum Dbbg8 eiu86em loci cie boc le -
culo miArsuerir , glcer eiu86em coe -
nobii monacbu8 libera eleölione eli-
Mrur ; li gurem ex ipÜ8 Igri8 concü -
Anu8 nemo inuenicur , conlilio com -
prouincialium Dbbarum illiu8 cle lblir -
iovki , 6e Xamberc Lr cie ^ uiveica ))-
cloneum eiigiinr . Dr/>/ . NLXLici
?/ / 5 ^ ^ Vv . D // c . /? .
7Vor -Ätt » IlV / / / OKI 6 . 6 vLk 1-.

^ / / / / / -. 8rgrnenre8 , vr in

Volontäre I ^ rgrrum I ^ ccleliae libera

temper eIcKio ^ I >biiri8 coniitigc . Di / i / .

o i roxi8 Dr / / »/ ^ / .Mi ' / ' . D / / r . / / .
/?/ . Lo // D » . 80 IILIO . / » /v .7 t/ » // D //<

6 r/§. /s ^r . D /> ^ cr/?e / / // Dt .
M/ rM/ i »/) . nLkiioo r r . D. //.

D . / / . / o -' . / / - Dr / m /e§ . >v .4 i. k .v >ii D /i -
c / i / / e L/ Do / » . -D Dr / xn » / ' .

V M/ r . //e D //ve / » />. //o ^ . » .
»// . urk i iiocur // / . //eD /E / » /' . D /Di

/) ) Es wurde nehmlich dem Stift oder
Closter die fteye Wahl eines Däuocgri
entweder zugelassen : Vi6 . Di///, nrx -
kioi Do / / / / / . D . D . 0 . / o - ^ . o / >. vlik ^ nvi ^l

? ! / . / / . 2 / 0 . rvvovioi Do / / . D / / r . L/ D .
D . D . // . //// . OKVOI.NVN W » /////> .
0 // D// // /Z. / / / e / i 'o// . Ä / /D- . ? ! ? / / .
D // . M / / . Dä6 . onkox . ocrivvicr. x8 . ? ! / .
^/ . / - L>. ib . Ribera gciuocalorum ele -
Dio si>ecikili8 loco prinilei/ ii mona -
üerÜ8 cccIelÜ8c ; nL concell '-i lnir . Oder
deswegen besondere Vorsehung gethan :
Dons. § . 5eq . Gar öfters aber übernah¬
men die Landes - Fürsten solche nach dem
Beyspiel derer Teutschen Kayser und
Könige selbsien : rkwrinci K/ e / / . D // o.
Di// / ./ / /Do ? , mo » // . Do /nvoco ///! o . / / oo .
0 ^ / KL 8 O 1.V . D ? ^/ / . - ' / / . ^ . ib . Vr c^ ui8 -ciuis nolirse coonarioni3 Icnior cxri -
rerir , clefenlor Lr ü6uocgM8 pruekiri
loci permanegr , ü vero , <guoel riblir
inuator , vel clamno / u8 5nerir , aclno -
carig priuernr . ooOMtiOi Do / '// . ? o .?/ .
Doo . Di// / . / / / /Do ? . D? /' o ?ioe D// ?er /-e -
co // oo ^/ro//e ? o / / om / / m 0 . 0// . 1̂ 11-
käkvxi D / . / / . go . ib . D6uocgrn8 vcro
loci eric , ^ uicunczuc Ibouanien68 Do -
me8 fuerir , cjui acluocarnm glium pro
Ic nunczusm conliicuer . Di// / , rkinbki -
ci 1. ?// /// . x/ rkwkkici ö / / er/ ioe Dooi?
0 . / / F / . x / / / g ^ . 0 / / . LK 801 . V . Doc ./D / / r ? em ^ . ? ! ?. / >. 0 . ^ 0 . Di/// , iin -
VLKIOI III . ? / / // / . i/ / / 0 MM0 / / . D / ? 0tt /- / / I^ .

? ? ' / / / / / . ott ? o / 't'/ / or / / / / / / r/ or / / / / / oott / ? rmo ? .' 0/ / . ? L2 ? '. D? D . / / ?. // . ^ 0 . / / . ib .
" Daß niemand ihrer Leut und Güter
" oberisier Erb - Vogr ist dann ein Lands -
" Fürst oder wem er das beßlchr . Donb
?/ t/ r .vvL >vio ?/ e / orm . D / / c . ? 7 / / / r / / /^ . 0 .
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spruchs von dem Landes - Fürsten bestimmet , und die deshalben zwi¬
schen der Geistlichkeit und ihren Vögten entstandene Irrungen richter¬
lich entschieden wurden , / ) Nebst dem nahmen sic die Stifter , Clöfter
und geistliche Hausier in ihre besondere Landes - Fürstliche Beschir¬
mung , ( § . ll . lv . V . ) welche sie denselben selbst gegen die Zudringlich¬
keit ihrer geistlichen Vorgesezten zu statten kommen licsien ; / ) ( § . ll . lll . )
trugen zuweilen anderen den außerordentlichen ^ chuz und Vcr -

C 2. spruch
/ . <f . // ) ib . Dc bic ipfe rerriroria -

Ü8 fupremarus eit funclamenrum iu -
ri8 aäuocaciae , vel ad ipfo Domino
cerricoriali exercen6i , vel conleren -
cii in alium . In der Urkunde I. LO -
rorm L/ )>rLe Di / rii ,7 . / 2s / .
Lp . c.vne >vis / .' rpip 7 ! / / ^
p . ist nachfolgendeVerordnung
enthalten : Oaulirum in / ,>verl , (^ uoä
omnimoäis 6efenfgre inrsn6imu3 ,
rarione fün6arioni8 proZenicorum
nolirorum in omnibu8 reclicibus fuis
Mm collari8 Lr a6buc coaferen6is

Lipro pL? roL7 Mo rrpr ' LL-
MLi , nee volumus , c^uocl aligui8 oc -
cabone bonorum a fe ei6em clau -
üro collarorum , vel alia aliczua oc -
calione pre / L /r » , L / Leip, 5 r /̂em c /LL -
pr « m p / r ve -r ^/rLre prLp , ?LL ^ Lc/LorL -
r , L » , . ^ 66 . Dp / . vevric ^ Ni DLr/c / mr -
pm 'P . <7om . mo -mper / o

Mrr / Le ,/c 6 . Lp .
imiiiorrr // ,// . -/ / . r/ vr »? /-. D.
W pro /' . p . il >. ^ /LorL ^rrm r ?r eL -
r/r -/ , ^ //' /, LüL e/p- pro /ip- rmLi , le6 li
force injuria alicpia inibi Deo ferui -
encibu3 illaca fueric , a nobi8 liue a po¬
liert noliris iulbicia re ^ uiracur , Lc
nibil pro bac re nobi8 6eberur .

r ) Viel . VeL / ettttL oonLrinni Dott //o » /r
/ op . DLE L . D / L Lp . OLIMLr
/ / /? . c/r / orrL/pe D / r /r pro /, , p . L / / -
Dp / . iirxinci D / / r . ^ D / . L . / / - / .
Okio . ovlü.i' . D. / / / . p . / 'rLrre -
p / » m rvoovioi iv . / mp . pro ?.vo » L/ / e-
r // c D/r » . Pperwr . L . Lp .
OL >VOI .N . LL NVKO . mr ^ rop . ^L /p /' . D.
/ / . p . / / / .

Dipl , lainrinoi i . / mp . L . / / ^ S . Lp .
6VN .I.INLXI . / e / "pprop /i ^ r^e /^ . LLp . / .
p . 2 ^ 4 . ib . Dunbem locum - in no -
Uram Lc Imperarorum üue UeAum

aur Dueum vel Llomirum , cle notkra
proAenie in tucurum nobi 8 fuceeäen -
rium , fufeipio ruirionem . / ^p / . MN -
Lici i . D // r . m Lp . Nur .
/ p . ^ F ^ . ib . l>lomm facio , c^uoä pof -
fellione 8 Villarisnfe 8 Lr quaeeungus
bona ea 6 em Dcelelia fub poretkars
mea , uel nobi 8 in praetenri polliäer -
fub mea prore «Uione fufeipio , feruara
or 6 in '>8 , e>uem frarre 3 eiu 86 em loci
profelli funr , liberrars . riv 8 O . / ,p /.

V M / üLL -
Mo L . / 2 orL . r/ r/ . p . / / ^ . ib . Lanonicos
öc omnia bona ei8 collaraLL conferen -
6a a 6elelibu8 meae ör fuceetforum
meorum fuppono proreäUoni , ne ali -
czui8 concra eo8 au6eac maliAnari Lc
vr perperua pace Aauäeanr . Dp /.
LIV8V . L . / 2 / 0 . Lp . LV ^ N . / l / / . p .
^ / 7l / . p . Dp / . MMKIOI
III . L . Lp . LVNO . D / / / p .
Dp / , oovi -rinvi III . L . / , Lio . D. / / p . - / / .
L/ ^p / . L . / / F / . r /-/ / p . Dp / . IO -
» L >IXI8 I . L . / ^ F / . D / ^ p . ^ / . L/ ^/p /.
L . / ^ F ^l . D7 / < P . ^ L2 . Lonf . § . II . V . '

/ ) Lonr . § . II . L< lbXIII . DpE io » L >i-
NI 81 . / o / /-. L/ ' Dr /, /-. D ,L '. Ll'/ / pppptt » !
f 'LL ?rrLrr ?p /L L . Lp . ^ IIIILUVL-l
D / Di p . ib . Lum nolkri äileÄi
Lanonici , Decanu 3 vi 6 elicec Lr Lapi -
rulum Declelias OolleA'iarae Xn 6 er -
IecbcenÜ 8 , cnui funr L< femper fuerunc
-roprLe pr / i ^ Ko /r / i L/ /r/ er ^L ^ / i )prc / L-
/ ^ , <̂ uema 6 mo 6 um ( / anonici Ür La -
pirulum L . 6 u 6 i !ae UruxeIIenfi 8 , no -
uirer a vobi 8 feu velkri 8 fub 6 iri 8 öc
oKic ! ari 8 fuper tübuenrione a 6 Opus
veilrum moniri fuerinc Lr fuccurfu ,
concra nolbramiuri 86 i <Uionem appro -
bacam - - no 8 6 iÄ 08 Lanonieo 8 , vc
noIiri ^ nrecelfore 8 renuerunr , reners
volenres Lc Uefenfare concra guos -

cun -



IL 'Äs ( O )

spruch auf ; n ) ( Z . II . IV . V .) drohctcn denen Beleidigern ihre Landes -
Fürstliche schwere Ungnade und harte Bestrafung ; -r ) würckten aller -
ley geistliche Vorrechte bcy dem Rom . Hof auf ihre Kosten vor die¬
selbe aus ; o) ( H . x . L ) crtheiltcn ihnen Befrcyungen von Zöllen , Dien¬
sten und den gewöhnlichen Abgaben ; 7 ) ( H . H - lV . V . UX1I .) von denen
ordentlichen Landes - Gerichten ( Z . IV . ) und überhaupt von der ge¬meinen

cungue velirgm rogamus paternitä¬
rem reuerenci3m - czu3tenu8 cliöki8no -
liris Lanonicis nullam nouimrem , 7er-
uitutcmi moleNiam , inker3ti8 velgra -
ugmen - i/ r/ o7 ^ M / -r// M/ 7/ /-/ tt » / » o/ / r ?
7 ) o ?, / M / 7 ^ /rM0 / r /rM7 - F / / c>Ftt -M0 / / o .

7, / ) 7 ) 1/ -/ . OIIOXIS Fr / m / / . L7 7r / / / e / . 7 ) / / c .
/?/-. EonllT ) -/ . 80 ULir>. r'/r ^ r /re/l

// 7 7! 777 7 - 7Z-. c?r / e //-/-. 70 . 7) //-//.
iou ^ xxi8 1. 7or7 . L77'r/ r7 . 7) ttc ' . /r . / 2 ^ .
x/ ^iiL ^ rvxi 7 " 777.
7)//-/ . // . / / F / . /// , . nvxv . 71 / . / -// .

rr ) Vicl . 7 ) 1/ -/ . 6 OVLMIO 1 F /?r7 . 7o / 7 . 7 ) / / c .
M ^ r/?// E ^777 -?/E ^H?1§wr . //^ .

/ // -. MIL .̂ LVXI 71 / / . <f / / . ib . Eoncra

Hccleüsm csuicczugm 6eri7ub Litkrieka

glacliianimacluerlione probibui . 7 ) 1/ -/ .

eoOLkLwi 111 . 6 . / / <§o . -7/ -. Lvxv . 7 ! 7 / 7 .

/ - . / / . 7 ) / / i / . i .LO ? oi .r >i ^ 7 ,/ / ? . 7 ) / / c . / / . / / / - .
///, . Eorv . Doo 77r / r ^ ?/ / />. 717 /-. ^ .
7 ) // 7 . nrxLici 1 . 7o / /i . 7 ) r/ o / r . / ^ / o . ,?/ - .

Min . 7177 . ^ . / ^ / o .

0 ) klxemplum vicl . k . I . § . X . lit . b . in 6n .

/-) donk. tz . H . 5e ^ . L.XIIVXVI . I. XVII .
7ec^q . Es zeigen die hievon sprechende
Urkunden genugsam , worinnen die Kir -
chen - Freyheit in diesem Stück eigentlich
bestanden habe . Vicl . 7)1/-/o ?-r^

/// - . LONV8I . . L .4I.IZIXVM M /cc //.
7) ec-. 7. 7 / />. 77 . / -. / - .) ? -/ . ib . UrTevvno -
uenke monakkerium orcl . 8 . Uen . -
sc omne8 8Ü38 b1ccle638 Uegni Lobe -
miae , mm 7ecul3re8 , ĉ uam religio -
ta8 ) quocune>ue nomine cen / eanmr ,
perpecug Le irrefrgggbiIiA ?// 7erc r-o / r/-
-// / / § /I7er / /rre , Im r-lc /e /lee/ , // /- 0 - / / // I-
7 / / i / -r7/ 7li 7, / // » er/7r/i ^ / / //-^ e , -r />
^7//̂ -?r/1i 7'// r/?/r§ ^ M Er / o/ lr 1» / ?, « /-
7/ ri , /? /, ecvc ?Kc -m / „ / L'e .v ^ / roM /r / 1c / / ^ e .

7)// )/ . 07-1-0X18 F /M . 7) , / /-. 77. /?/) .
MMLIILLLLL 77//? . 7iv/ 1//̂ . 71 77. ) 1/ />

OOXL .MO I . 7 / -1/ 1 / - . ib . Oen3ri08 ,

^ uo 3 IiklLkemi8 pro Itsura öc ^ lbcr -

A -grici recepimn8 - pro rcmeclio gni -

mae meae - perpetno remirnmu8 , Na¬

mens , ĉ noU cie prseciiTls Euriki nibi !

prserer iu8 - czuoä vulgo VotZtZvechc

clicirur , 7ecun6um anric >uam conlue -

ruäinem a nobi8 vel noUri3 tuccetlo -

ribus exigacur . 7 ) / / 7 . Liv8n . / / .

rZ / 7 . 7 ) // ,/ . NMLici i . 7o / 777 // o

/// -. MIL7ILVM 71 777 7 . / / IX ll >.

korro 5rsrre8 praefaras potleliioneg

excolenre8 , ünr immuns8 öc liberi in

omni loco poreliali8 meae gk > omni

) ett / / /rr ? e / r / rKo -/ H veÄig -ili Lc tlieloneo ,

cum iumenÜ8 grmenn8 , öc pecoribub

7ui8 . 7 ) // 7 . ion ^ xxl8 1. <r . / ^ Fo . / / / , .

Lvxo . r7 ?7 . / >. / s / o . verb . lÄ6em bona

omnia Lc lingula ip7umc ; uL mongtle -

rium 1VnIli8l ) uci3 ) arque curce ^ ciugs

babenr - cum poüellionibu8 Lr po7 -

7elloribu8 Zicisrum Lurcium excipi -
mu8 Le 3b7oluimu8 Lc liberrari 6ona -

mu8 in perpecuum , im - vc sb oinni

mllia , OiinJcbia Le expeLitione awjue
3 cenlu nobi8 clebiro , nec non 3 re -

ceprione vensrorum notkrorum , 311 cOanum nolirse ven3tioni8 , 7eu slio -
rumcjuorumcunque , Le cerero mini¬
me rene3nrur . klura vicl . ap . 6L >voi.-
vvM / / 7 77 / / » 7 . „ / e / ro / i . ^ / /> 7 . 71 77

LL2 ^ Me -7 . 71 771 T ' . 77 . / ).

MiEvxi 717 . ^ , . - 0 . 7177 . ^ . ^ / .

F . / o / o .) rF . 71777 . ^ . / ^ . iiWOiv . / t / ö -

M / r . Lcmr . 77r§ . / >. / 2i -. x/ Es
ginge aber diese Befreyung nur auf die
gewöhnliche Abgalien , daher diese bei >
ausserordentlichen Vorfällen nicht ange¬
zogen werden konten , welches in verschie¬
denen dergleichen Urkunden nahmenrlich
ausgedruckt worden . Vicl . MLLooii -.
t ? r / / . 7 ) / / 7 . 7e / / / . 77 / / -i7 . 71 77 . 7 . 7 .

7 - ^ ' .
</ ) 7 ) 1/ -/ .
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meinen Landes - Untergebung ; 7 )

nMirioi 7eo // . /?. 0 ^ 16 .
^ ovrrr . 7777 . 7 - ^ 7 . ib . kraecipien -

res , vr nuüu8 Lome8 , 7eu Viee Lo¬
me .«; , 7eu ĉ uaeliber rnaAna paruaczue
persona , praetarum monaüeriurn
moleüare , 3uc aliczu -am sunÄionem
exigere , vel pararam ( uicipere , 3ur
6e rebu3 , vel fgmilu8 36 ipiurn coe -
nobium 36lpieienribu8 , inuabonem ,
3uc ali ^ uam 6imlnurionem facere
praelumar . / )-!/-/. i . KO ? oroi ^7r // . 7) /^ .
/? . / / <? / . Lro / ori / ?/ / 7rr ?M . 7/r-
7rwr 7̂ . rn 2 7 ! T ' / . 7 . 77. 7 . /^ .
ib . Lum enim varla8 Lc 6iuerla8 iu -
tiiÜ38 in rerra noüra iure rec^uirers
6ebeamu8 , no8 tarnen re66iru8 ip6u8
Ülceleliae /?/- m / M rr/ re 7 /» /r /7

7 /// CÄ0 ^ / /o7
puam 3 pabulo rzuo6 IVlar -

Ibillo toluirur , viäelieer ^i7 ?rr7 » M ^ e ,
peniru8 excipimu8 , Lr libero8 elle
ln perperuum iiaruilnu8 . 7)^7 . 7 -M -
W> /rttr iLororvi 7) rir-. - , E /r/? e-
rio M ^ 7 ^ ' -
7<7^ tt / , r /r . ^7 . kLULXsk ^ cnLX
-r /?/ . 7 . ib . 7rae7en -
ribu8 ? raelari8 noiirae 6icioni8 ,8r in
praeienria OiepoI6i lVl3rebioni8 6s
Voebburr »- , Laronum ^ uoqne 7en
miniiierialium noiirorum , 7EM -

7r7 ^ / m -7 /v / erri /^rn
. rttw7/ Awm7 MMA /o7 ^ o /rr/ » 5r7mu5 7 ^ 02-

/r7/ü /r/ ^E . VoIsnre8 ioiiur ean -
6em bleeleüam 77 ^ 7E L? 77vr ^ , / e

omns8 inüiri38 ör noxiera -
rs8 , czuibu3 ieeulari iuri86i <Hioni
priu8 er3r obnoxia , Alorioio LbrilH,
b4arr ^ ri ^ Mpiro , pro 3erern3 rerri -
burione , per obl3tionem Ala6ii 6ele -
A3n6o conruIimu8 . Vn6e 6ecerni -
rnu8 ) vr 3b bae 6ie nolirae conlbru -
rioni8 in 3nre3 nuili vnc ^ u3rn 7esul3 -
rium in6icurn iics3r 3liLuiu8 p ^3eir3 -
rioni8 forrn3rn in pr3e6Ü3 LccIeti3S
exercsre , nsc dornine8 ipün8 coe -
nobii üue LoIono8 in pr3e6Ü8 I7ccle -
Ü3S üue minüisri3is8 , üue proprio8 ,
üue cen7u3le8 , 36 Ü3n6urn iuo iu6i -
cio LOlnpsIIere , nsc 6e neAoci3rioni -

) lZ

( tz . l^ xil . ) damit sie ihren gottes -
D dienft -

t>U8 , ne ^ ue 6e vsÄionii ) N8 VSN3ÜUM
iuorum 3Üpui6 3b ei8 exioere : Vo -
Iul-nn8 enirn vr tarn iptiu8 IiLcIeÜ3s
pr3e6l3 , HU3lN OMNS8 sanssae j PN3L
in ipÜ8 ernerlerinr , 3b orE rm ' ir7r -

^ee « //rrr / r̂ - / r W / r^ rr /r » / rL'e / zr/)^ ,
vr 6e ipsi8 ioli Xbi >3ri Üc eiu8 oKeia -
Iibu8 Iice3t coblioieere Lr 6e LOgniri3
6iiknire ser . 7) -̂ / . rinnrnoi Tlr/ c .
?/E /?/7 ^ 7r ?roKrr »^ 7Em /r . /?/>.
i>L2 7i777 . 7 . 777 7 . ^ .2 . ib . X08 6s
pieniru6ine noitrae Ar3N3e , cjN3 reli-
Aioni8 culrui eKrL3LS8 7ernper exiüsrs
supirnu8 7ei3rore8 , ei6em 6uxirnu8
conLe6en6nm , nr ?ro7rorrtt « m-
7/ rrtt / / --/ » r o7^ " K/WM7rr 7) o ?/ / / W
?ro/ ^rr 7r /?ric? / /r ocsalione 3Hcuin8 iu -
ri86iüioni8 , 3nr placiri in ipüu8 bo -
rnine8 , excepri8 6unr3X3r vin6i7Ü3
tanAuinurN ) ali ^ uarn ex3Äionern 3U -
6e3r exereere . T) ^ /. rxivn -
xici 77m'MA 7 ^ ^ . /r . M 77ro » .
7or / e ?-7 77 - 77rn7»^ . / 7 ^ . 7 .
r7 . 7ri6erieu8 - bona vniueria Lc
ünAnIa 7u3L 6icioni üibisÄa , c^uae 36
^ .bbarern L: Lonuenrurn in porra
pertinenc , ( nae ranrnrn L: non 7ub -
ieAorurn vi6elicec 36uoc3rorum , inb -
aänoearorurn aur aliorurn ^ uorurn -
cnnc^ ue , 6iiu6ie3rioni re7eru3t , 7erio
voien8 , vr nulliu8 rnonici8 pareanr
7rarre8 6e ? orra , nili 7u3e clemen -
riae vel vocale vel lirrerale babeanr
rn3n63turn , vn6e eriam pr3fe7Ü8 7ui3
7nb6ici8 ^ ue cjuarn seuerillime inrer-
6icen8 , ne eonrra tacianc , abbardlri
Lr iracrea 6e porra enrn co 'nuenrn ee -
reri8ĉ ne boni8 3b omnibu8 eorurn
iu6icÜ8 - iibero8 baberi iuber . rin -
vLLici 111 . 7/«7 . D /7 / .

75cr7 ^ r . W 7?r^7
cir / r7 ^ rr r /r /?. <7/1.

. r L 2 7i 7^ 7 . 7 . 777 ib .
- VoIurnn8 c>uopue ĉ uoä Lapirsnei
. noliri , 7.3n67ebreibe , LaNeliani lu -

6ice8 cpnLUNHue , anc c^u3eni8 aiia 7e -
cu ! 3ri8 poreÜ38 in 6iÄ08 praepoürmn ,
iDeeanurn , Lapirnlurn eorurn familia -

. . . re8 , Lo !ono8 , bornines Lr bona pore -
üarern
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dienstlichen Verrichtungen desto geruhiger adwarten mögtcn : in
welchem Betracht dieselbe öfters die Freyheit von denen herkömmlichen

gemei -

stacern Lc fuperioritgrem gliczugrn nul -
igrenu 8 bghegnr negue tibi venclicenr
cer . 8 imi ! ig ? riuücAig vicl . <?/ >. OLvvoi.-
vv >i7 . 71 77-7 - / / / . L/ 7) ^ /. rvoov .

6 . T' . 77 /?. /?/) . xvxO . 7.
7". 77.7 .^ F . verb . Vr null ! omnino iu -

clicum nottrorurn fuper bonis Lc bo -
minibu 8 gnreäicki rnongtkerii , nit 'i in
cgfu rgnrurn tgr>Auini 8 Nie expretko -
iicegr gliguocl iubicium exercere . ^ 66 .
»V7 eckcko 7r //7r /r /- 7)tt -

vbi gääirur . I) grgu5
clgnn betl 'elben Oorresbaufes ^ ubur -
tlenvelr iEicbcer ginen veben furier -
lieb Ivecbr uni iar ?:u tur vnfer lio5 -
Zericbr gppeüarion vni ^ eiinA vn -
verbinclerr ergeben toi ! lstten , wie
ticb ngcb ier OrinunA - !Eecbren 8 AS -
bübrr v « 7 wr/ er Tis « // K / / v « 7 §cwo «-
77 / r/?. -^ ii . 7)//-/. orroxi 8 Fr « «/ L/
Ti ?/ « e7 . 7) « c . s . r » 7rse / s / . s7 orno .
ovrrr . 7 ! 7/ ^ 7 - rs « c /s <Äsr / . ^ vor .-
rm f?o « tt / 7 7e 7 ) s //e /e r7r7 . 7 . -^0 . Weil
auch die Gerichtbärkeit in der Provinz

von desRcgentens Erlaubnis und Ver¬

günstigung abhinge , so wurde selbige

nicht anderst dann in der Masse und un¬

ter der Hoheit desselben von denen geist¬

lichen Standen ausgeübet , und als eine

besondere Landes - Fürstl . Gnade , deren

jedoch andere eben wohl theilhaftig wur¬

den , angesehen . Vii . 7 ) i / 7 . onL >ni 8 77sv .
7) «c. s . «7 . 6 L >voi .v . s7 77« « 7ir
7l7e / / o7 . 7 ! 777. 7 . ^ 0 ^ . ib . Loenobio -
banc fecimus Ararigm fpecigiem - vi -
ckeiicer i^ uoi Dominu 8 fieinricu 8
kr 3 epoücu 8 eiusiern Ooenobii Lc
omnes 8 uccetfores tui praepotlri srr -
^ ? orr7s / c -« « ô ' E 7s / -es » / 7 / Msrrs -«
iuiiLgnii bnAuIos excecku 8 in omni -
du 8 Lc ZrgnaÜ 3 - coenobio prseiiÄo
srrinenribub , excepris rribus excetli -
b>U 8 - guo 8 notiro iuclicio ieoreui -
rnus rsteruanios . 7)//7 . ninxinci 7. co « .

7) // r . s . oxio . ovxrr . 7 ! 777.
7 . ib . kerrnirrirnu 8 /^.bbgri in eg -
iem villg - ornne iucüciurn ciuile ge
forente , exce ^ cis furco Ex egulliz cg-

pitglibus cer . Oonf LVLxrixv8
Forrr . 7 . 7 7̂7. / ^r . » . 7,r . / o - . verb .
T^ nreg <7r7o Lbrer -

conrenri tbpeniÜ8 vfuarigm
iunraxgr ex tuperiorib >r>8 prgeiii8 ce -
pere operam . 7Vo/ >w ? /?H M7rr/?^ rrtt
roerrr -rsH M7/ r /r7/ 7H principi
giiiebum fuir , oneri8c ; uippigrn exrra
oriinem irnponenii non fuir . T^ iiir
0 ^ 1. 8cn .viiv . W c7o ?/r ?/re ?r ^ . bn
7 ! 7 Lez - rrr . 77 . ro « / rM . 77. Oonee

rernpore onoixi3 g . izn . Lwribus
prouincigIibu8 priuileMum igcum
tuir , vrpotbnr iuiicgrefuper tubiiro8
fuo8 in ornnib>U8 egübus , gui batlgs
iurisiiEbioni gibgerenc - bc boe pri -
uileAiurn non wnruin eomprebeniic

E Ab welchen Landes - Fürstl . kri -

uiieAÜ8 Lmuniwrurn Lr bxempcionis

demnach keine sonderliche Hoheit der be -

freyten Geistlichkeit , sondern ein statt¬

licher Beweißthum derselben gänzlichen

Unterwerffung abzunehmen . Lonf .

nor . fecz . Lc § . l ^XIX .

Es ist diese Beweg - Ursach in denen Kö -r

nigl . und Landes - Fürstl . Freyheits - Vrie -

fen insgemein nahmentlich ausgedruckt

zu besinden . Vi6 . norg

rirororvi VII . Herzogs von Oester¬

reich Srifrungs - Urkuird des Ci -

stercienser - Closters Lilienfeld in Nie¬

der - Oesterreich 7 . 6 . / - V ? . /?/ >. NL ^ rnL -
LLL 7H//7 t7s ??r/)/7r /re /r/i 7 ! 7. ibi .
T^Trci ^ re7rKorr / 7/r r /r

w /7/Ä/ere vo/emer gc prossiicere
iiderrgri , äecernimu3 , vr nuüi 8uc -
ceckorurn notirorum , vel fubciiro -
rum , licegr in ^ otfetiionibu8 cunÄi3
eorurn , ciug8 bsbenr Lr kgbiruri funr ,
iuribcliÄionern vturpgre , vel tolurio -

NL8 , csug8 iu6ice8§r7 ^ cIuocgri exiAunr )experere . cer . T'rru . xvoorrni 7o / / r . T' .
7? . L/ 7 ) r<c . / t ' , ^ ^ 7 r/ 5 0 , -7 . Tcvr / o » .

77o » rorr / - , r ^ 7 ' / om ? ,v ^ >̂ / / 7 . / -
rv >ii6 . L 7 e/ ' 1 ten

Theils Forrsezung , vom Teurschen

und Johanniter - Orden 7 . 7 .1b . k ' rgrriDirrico
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gemeinen Verspruchs - Rechten erhielten , O ( Z . II . ) nnd an statt des ge¬
wöhnlichen ^ äuoL -äci jemand zur Verwaltung ihrer Gerichts - Sachen
von der Landes - Obrigkeit verordnet wurde , / ) Wie nun in denen
angeführten ? E / /M die von der Landes - Fürstl . Gnade
allein abhangcnde wahre Airchen - und Stifts - Freyheit bestünde ,
deren Verstattung die Hohe Obrigkeit des Rcgentens über die befreyete
Geistlichkeit ohnwidersprechlich zum voraus gefetzet ; also wurde dersel¬
ben Erneuerung , wie auch dieBeftattigung derer von denenKaysern und
Königen , wie nicht weniger dem Röm . Stuhl ertheilter Frcyheits -
Briescn bey dem Landes - Fürsten dcmüthig gesuchet und von ihme , je¬
doch öfters mit starcker Ausnahnr und Beschrenckung , jedesmal aber

D 2. in
Dirrico Oommeuöarori A vniuerlimri
l'rarrum Or6iiÜ3 Neuron . Oomorum
iu ^ icliaeli A klomeurlial - vr /i /'e-
i 'rm Li -/ « ierirtt Do ??ri « o im /r -Mr / rmrr -
Dri , pro le A 8ueeelIoribu8 iuis -

Li mttm/ rwrm / - eri ^ /i in perpe -
ruum coueestimu8 - vr ipli lrarrex
liomiue8 liue ei8 , liue <guib>u8cuuHue
3lÜ8 xrriueanc , bona eorum - exeo -
Ienrs8 , liue in eix Iigb>eure8 manlio -
uem LONNNU3M , ex quib>u8Luncjus
culpi8 pleuam porellaremliakiegnr iu -
cÜL3n6i , exeepro kurco , tiomiciäio A
opprellionemulierum . eer . / ' ritt . xv -
vorvui Lir - vvoviox tt . / ^ o / . ibi¬
dem . Dr/po »/ o rxivxxioi 1. / » rp /^ tt-
rir / ' ottr/ pii / kom . rirrtt « . / / -? / . op .
XXXIV NUXVIvl ^ 7tt7tt / . ^ tt ^ tt/ . ? rrtt .

D . X / . P . / 2F . ib >. Immuuimre 8 Lien¬

es icleo coneelläe lunr , vr / ^ tte / rori

tt / ore »/ / tti om / pi Li rtt ?tttt / rttpoptt / i rm / 7

/ -ttmi / irttre Li r / ettorio / rr Deo Pore / / er -
ttitt « r . Dri » . o 12 ' on > s m .

- tto -^ /? . / / ÄE 'irr /i . -/ ^ r . op . uxxxoon ' .
De » . Dip / . / Dü/ D / / . D . / . p . n x n -
XI 01 II . / mp . Dttttr / lttrrttpro / l/ ötttt / .
>/ tt̂ iett/ tt . / or ^ . iüi / . p . / o / ./ ch . So viel-
weniger mögen diese wohlgemeinte Frey -
heiten , welche mit und bey der vollkom¬
mensten UnterthnnenPflicht gar wohl be¬
stehen , auf eine denen Geistlichen dadurch
angeblich zugewendete weltliche Obrig¬
keit und keA'kilische Hoheit , jener Absicht
gantz entgegen , mißdeutet werden .

5 ) Dip / . LVIMVINI 111 . Di / Mo » . Lom . tt .

/ / / / . <rp . xuxvxv -vi D / p .^ / / . ib >. OuiU -

cjui 6 eoueellir ( ? arer ) libere A liue 36 -

uocacis 36 euuäem loeum lie couee -

aeuao 3mrmo . Dip /. tt . / o <e / .ibiäern / .
^ ib>. () uic ^ ugm iuri8 , vel äomiux -
rioni8 ) lins gäuoogriae . Zuweilen wurde
ein Closter überhaupt mit der Freyheit,
welche anderen im Land bereits vergön¬
net wäre , begnadiget . Viä .Dip / . nxnxi -
011 . / orü . LiDrttü . Dtto . tt . / ^ ^ «? . ttp . xvno .
/ . D. / . p . ib . Omnem ei8 sileu -
rixm Avium iu paleui3 , sczui3 A 3 IÜ 3
Lommuuimribu8 per romm rerrsm
mexm AUiriouem couee6en8 Amurs
ge mm plermria , <̂ U3 omue3 Db>b>3ri3L
krremoulkrxceulm Or6ini3 iu rerrs
mea conMuäeur , libermre couäo -
N3N8 .
S . obermeltes / 'r / ttr /r̂ M - tt
I. Xo ? oI, OI D /rrrUF . 6 . / ^ // .
t /remr / E -r/ p 2 / ^ . verb . Vr surem

duiu 8 mo 6 i praeroA 3 ciua ^ ecleiiae
Lliremsmunlireuli 3 uobix ob reme -

äium 3 uim 3 e uoikrae ao parenrum
uolkrorum exiem loco iu 6 ulm rucior

perlenerer , plxcuir uob >i 8 iuxm peci -

rionem ^ bbxrix , vr 3 b iplo perlous ,

c^ u 3 m libi viclerir con ^ ruam , vel

irloneem 3 nodi 8 poliulerur , <guas
voluumre A iuliruöiioue ^ .bbaris vel

ollieiüüum liiorum , e / r

x- or Li co -rrro ! o » Ei rMirriri Li r -' / o / e » -
r / r/ i , olttAor / rore or rio / '/i F ^/e-
/ /> er eor - Uli 3 urem , czui -

du 8 uo 8 leeuuclum prae ^ iöki peririo -

uem ^ db >3 ri 8 praemillorum execu -

riouem M 3 u 63 uerimu 8 , liane 5or -

mam lerusre 6 eb >eur cec . Dip / , vv ^ r -

x ^ ivii Dm / ' . D /rrrl Li Dim .
« MM/ . L'. MrrE D/ .vrm /- .
„ . -7p . L XX xnorxi - / / / . -/ e Dr -xrm /'.
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in Kraft der ihm zuftehcnden Obrigkeit , gnädiglich ertheilet ;
weil jene Kayftrl . Bcfteyungen auch bey denen ausser dem besonderen
Landes - Mrstl . Eigenthum in dem Land gelegenen geistlichen Haussen:
denen Obrigkeitlichen Gerechtsamen derer Regenten nicht langer im
Wege stehen und selbst die sogcnante Lw /e/ ne davon
sich nicht ausnchmcn tonten . ( § . V .) Demnach wurde mit allsol -
chen der Geistlichkeit aus Gnaden gcgönneten Freyheiten deren Treue

7 . 777 M / / . ibi T^ duo -

cacum in eadem ^ .bbaria eile probi -

demus - ^ dvocaru8 aurem buiu8 ca -

liri cer . 7 ) i / 7 . o -rrox 1 8 7 ) « 2 .

„ . / / / / . 4 / -. oLvvc > l . v . ^ 7 77 /M7Ü me -

/ r o / , . 71 777 . 204 . ib . ^7r , Aoriste » /
iudicandi

tinouIo8 excetlu8 cor . Lon5 . § . tecj .

?/ ) 7 ) / / - / . LZ Lir -
7 ) ^ -7. L / / 4 / . 6LWOI . VVL1

^ 7 77tt » 7 . 7177 . 22 / . ib . Lngilscbal -

cu8 ^ bbk >8 monaü . ibi -ombac6NÜ8pro

I 'c Lr Oonuenrn 7uo nobi8 bumilicer

üipplicauic , c ; uacenu3 prinileZium

czuoddam tibi per diuao recordario -

ni8 eonmiriv ^ i Uom . Imp . ( II . ) pis

concolbum Lc poümodum praeclars
memoriac xvvOl . rvxl kracrem nc >-

Uium rnnL Ducem -^ uü . Zr 8r ^ r . -

liberalicor approbarum , eriam no8

ipÜ8 Lc Ino mon 'älierio approbsre ,

innouare L : concedere de Ipeciali

oraiia di ^ naremur . d >lo8 iZicur cer .

^ dd . 7 ) // 7 . xvvoi . ? n . 7 ) ttc .

/ / o ^ . r7i7 . / i . 224 . L ? ^ I . Lxx1 6 . / 4 ^ / .

i7 / 7 . / ) . 2 2 / . 7 ) / / 7 . i o II L x ^ i s II . 7ot / , .LZ 7) « ^ . ,//>. Nix ^ xvLi 71 777
^, . 2 <s 2 . verb . - porreÄa peririo con -
rinobar , vr priuileo-ig , 1ib6rrare8 Lc
omrias 3 7ko ?« MÜ 7 ^ o » ^ / ? rr7M ) / , / r/ ie -7io » , . nec non
noUri8 proneniroribn8 indulra3 ipli
Tccloliao Lc conceUii8 ) rariücare Lc
gpprobarc Lc cerra Iciencia diAnare -
innr - - no8 - 638 approbamu8 Lc
1' 3nIic3MU8 - ürmiilime praccipiendo
- - Ira rgmeN ) ĉ uod priuileA ' ia , li -

dermre8 Lc Araria8 anrediäl38 , vel ex

618 3ÜPN38 roMr /r rr / 5 / -ew7ü /?tü » o / ? E

- ^ tt » mo7oü7et , m FrErttmr

nLxxioi 77o »7 .51?^ . 7? ?̂ / , . 7) / /r.
// . / / / o . NLOLXVIN LVmr/I

2 / 4 . LZ 7)r/ >/ . 4 . / /^4 - LVem / -
/ ,m . 7 . 77. / 2 . / 4/ . Es geschahen
diese Bestättigungen nahmentlich : aus
Landes -- Fürstlicher Gewalt und
Obrigkeit . Vid . 77i/>/ . rxioLxici
m . 7?«/-. 4 . / 4 ^ o .
7,/ t . 4 /, . rxL 7^ 777 . 7' . 777. />. / -e - . / f .
ib . " Als erblicher regirender ^ err
" und Lantsfürst in Österreich , von
Fürstlicher Macht " rc . Womit dem
ungeschickten Einwand der anderseiti¬
gen Ungrund - Schreiber p . 8 i . sattsam
begegnet , und daraus ermessen werden
mag , wie es in dem deutschen Reich
alschon seit denen altern Zeiten Her¬
kommens gewesen , daß die der Geist¬
lichkeit ertheilte Freyheiten andern ohn -
beschadet verstanden , und , wo jene in
dem Eigenthum und Staaten derer
Teutschen Fürsten derselben sich gebrau¬
chen wollen , dazu noch ein mehreres er¬
fordert worden seye .

zch Eon5. /7'r̂ tt /. » VXOI V8 m
7l 777 />. / / / . woselbst dieser

Bayerische Ui-gelidenr im Jahr 1579 .
bey dem Closter Rot folgendes ange -
mercket : bl3buir ÜOL movaltorium ali-
pU3odo Iuc>8 7iere7rt /?rro / ,
liccut Lc alia czug6dam por6nrioia mo -
ngüeria Lauariao - - binc fgÄum
eil , c^uod Urocuraror 67ci Impsria -
Ii8 praeiendic , boL monaüerium
Imperio Uom . illiu8 colleÄi8 36 one -
ribu8 immediate bubioclum 6Üe . I ) s
c^ ua ro I) u6ibu8 Lau . in iudicio Ea -
merae Imp . licom iam dudum mouir,
<̂ ui coiiliaMEr Lr rtt/?e , 4//e -

„ 7 Dtt ^ tra /r L'E . 7 er o , „ M ^
cr/ t LZ cetera W / err7mr7r / ^
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nicht vermindert , noch der Obrigkeitlichen Gewalt an sich selber etwas
entzogen , sondern bevde dadurch noch nn' hrcres beftättiget ; .7 ) Leztcre
auch eine Zeit wie die andere ansgeübct , 2 ) ( § . II . lll . lV . V . ) und , zu¬
mal in denen spätem Zeiten , selbst in denen der Geistlichkeit crtheilten
^ revbeits - Briefen , dem Landes - Fürsten nahmentlich ausbehalten ; ^ )
o ' E anncbft

/e 7? c / -er / r /zere - - necjuo Ti/cT?//
7 , o /7e ?/r Lt 7,7 //iei7 / 7,^ 0 -
wE . iäem in plerisgue aliis
LauLriae monaüei iis , 6 e cznidus nul -
la penirus Lomrouerlia eü , repori -
mr , cjuoä in Vlunclibur 6 ium kw Ge¬
fell lioiiLM Impergrornm gc Genuin
Ivom .

//) , ^ i ' / zriv/iei 7?
/ e 7? c

7rere /r7oi 7/ /77701 Tic /-7?-
7 / ti» 7 /7- m / -/ //ler ^ orv /'rn' 7?c 77^ / 7ri ex -
xc /7/77 , 7e/7'/7-7i ' e 7?c 7 / / e >7 cei .
Von derAbceyK. wird noch
r » 7) //i / . II XXXIcI ni . // / // >. /? . / c>̂ . 7//).
7) // . ,/e 6 V v LX . 7" 777/) . / o ^co . gemel¬
det : d^ e ea ^ ern ^ dbaciu xliLuise ^ ivel
TcLlelis üimula , aur gppen 6 ix vn -
cjU 3 m tubiacec , tecl , iiecur tut) ^ 1 -10 -
cleLetlcnuM ) ÜL üid nottro c^ uo ^ ue
iiiLceiloium ^ ue noUrorum muncli -
duräio lidera scmper manear . Es
ist aber vorhin bekannt , was das hohe
Ery - Stift Trier dagegen wohl be¬
hauptet . Viel . 77 » . 7) / / . 7e 11 0 x 1 -
11 XI ^ 77// . 7re » . 7) 77 ^1. ib .
tNnn 6 em - anno 1669 . Lamerali
tenrenrine a . 1570 . öc liuic inliaetino
rnänelsro Lamerali g . 16 zo . 5e tubmile -
i' unr ür 777/ or 5 » 7 7 e / / //io ?^ -
7m 7) o ?« rm / m ^ 7 i7 /7r 7/i 7M 7 //mm /» -
7 / ,rm7er , /iü7e -/ /7V ^ -/ o -

Eons. / . I. V . e ) nx xi' . 7e r ,? A .
<7 »' 7 . 7r / ? . / / / ' ei ' L. >5 '. / / / . / . L7 7 ) /7.
8 cnox ? xx . ^7///// . / //u/ / . 7 . 777. K. 77 r .

/), ) So wenig zuvor durch die Königliche
Freyheits - Briefe und Hmuriimres der
Kayserl . und Königl . obersten Bott-
mäfigkeit etwas wäre entzogen , son¬
dern vielmehr diese dabey noch mehre -
res anerkannt und bestattiget worden ;
so wenig konten die von denen Landes -
Fürsten aus Gnaden ertheilte primle -
Zis Lxemxrionum eine andere Wür -

ckung haben : Eonf. 7ei 7) !'o7i7e ? 7m -
^ir> e ///r ? 7 / , / r -m/ i .
nachdem der Begriff von Geistlichen
und Kirchen - Gütern denen Obrigkeit¬
lichen Gerechtsamen nicht entgegen ste¬
het , sondern jene Kraft dieser erhalten
und die Wohlfart der Kirche eine Zeit
wie die andere darauf gegründet wer¬
den müssen ; 77em 7. / . mithin
die vollkommenste Kirchen - Freyheit bey
und nebst diesem wohl bestehet , folglich
die stattlichste Freyheits - Briefe deren
Begebung niemals in sich fassen . Es
hatte auch der in denen neuern Zeiten
bey der Landsaßigen Geistlichkeit sich je
zu weilen geäußerte Imme 6 iarilmu 8 da -
maligerZeit bey dem Verlust des Landes -
Fürstlichen Schuzes zu derselben grös¬
sten Verderben ausschlagen müssen .
Woraus leichtlich abzunehmen , wie
sehr zu gegenwärtigen Zeiten die sowohl
gemeinte altere Landes - Fürstl . Frey¬
heits - Briefe mit ohngereimten Erklä¬
rungen mißhandelt werden .

O V . LvLxu .4 xo 1 7^ r/7 .LÄH .
kvxv . K / /77 . 7 ! / / / .

Fo . lon ^ xxis 1. L7 7? r/?7 .
/?/). i îixLxvN 7? / / <

77̂ 2 . 77rc7 ^ c7Ec /7/ ^ Io 11 X X IS III .
792 ^ . <?/ >. xvno . 7l / / . / 1. 7o / ^ . Lk

D ?7ro ?777
L/ Trm /' . ,r . 7 ^ 7 / . 7l /. 7) 7/1/. 1?.
7 ^ 7^ . ^ / i . 7 ) / 7 . iiL ^ sxxLiiei ^ x im 7 ) / -
/ i / oi , 7/r77sthen Leweiß der Hohc » lohi -
schcn Landes - Hoheit . » . 9 -' .
^-777 . 77. 79 - 7g / . L> ^ o ^ . ox >voxo V 8 ^ 7
77« tt7. 7l7e7i ' o/ i . .K7ri7 . 7i 7/ /- . 29 .

Viel . 7) / /7 . 11 xxx 1 c 1 TeE K/ x . ^7
7/ ,? ?/ . 7) / ie . 77. 77 / 0 77/1. 1. VXI 6 L -
c / es 7) 77. 7) :/ i /. xxo ? oivi ^ 7? .
7) / / e . 77. 7 ^ 7 / . OM 7/ 77-7. 7 .
rxinxxici 111 . 7 / 7/ i . 7) //7 . /7 /77. Lo //ê .
(7/?» . Vee . r /7 LT7/ie /7/ L /r/? - '/ -7ö / / 7?e

5 ,77 . r » ^ 7 / ^ ? 1777 ,7. 7 ^ ^ . 77/ 1. ? L2 7 ) 777
T'. 777 71 . ib . Volumus , c;uoä
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anncbft Kraft derselben dieser das Kirchen - Gebat vor die Landcs -
Derrschaft auserleget ; ( § . IV . b. XH . ) förmliche Gelübde und Zu¬
sag ihrer Treue und Unterthänigkcit jezuwcilcn erfordert ; cc ) ( H . V .
I . XII . ) gar manche fthr beträchtliche Veränderung in Kirchen - Sa¬
chen des Landes vorgcnommcn ; D ) ( tz . b . Xll . ) dem zum öftcrn ent¬

reißenden

Oapiwnei notbri - iuclice8 - gur czuae -

uis glia tecularis poretias in clicto8

prxepolirum , Decunum - poreiig -

rem ö : iiiperioriwiem glic ^ uxm nul -

lk >renu8 bgbeanr - i/ /w )?ii7m ?ro /- ii / -e -

- ' DiD .s L7 vribun -

clxcoiibu8 öi gcluoLiiri8 eoium , gut

cle ceirx icienrix xcl icl x nobi8 clepu -
rxncli 8 , /)c)r'e/? ,? / 6 / r L/ /-» -
Dmo ?/ i -/ « o /??/ / em / )oDem irn '/DiDioMm

^ eciD / er 6uxunu8 leleruxncixm .

in v 8 n Ln Di / )/ . - » o ??/?/ / . e) »v / .

( ?/ /? . m / t -'o / i . m D / / ? »' . DD ^ » /?i .

ILIO . / ) . / o / . ib . XVc PI xefxri / ^ bbx8

Lc Oonuenru8 - Ouicunpue cxpicx -

neo noiii ' o reri -eibii , Oxslellxno , iu -

clici pxcrixe ieu ciuicxbs / e » Dc ,Mi / ?/ e

/ )o / e / ? i?/ i ^ u / /r >7 / » / ^ ii / ieK i » Di / / / o ,

/ ), ' / , » o / -?iLS° / v ?' e7r / -tti Ls ' / i / c -

cc / / c>i ' i / ' / 6 , i ^ >1 ĉ v ^ n rvnO

'LOKILV8 v0LiiKii8 8vi8 . Glei¬
ches Jnnhalts ist die Sriftunc^ s - Ur¬
kunde des Closters V D /r » /i Di-emDe
/Veo/?D . i/. r̂ . / 4 ^ o . 1 x 10 . />. 4 / - . jngl .
die Di/)/om /r / /r , welche die Dmomci
Dê . SD. V zu tneustadc im
Jahr 1478 . und 149z . von diesem Kay -
ser , als Ertz - Herzogen von Oesterreich
erhalten / 1L1 v . ^). 4 / ^ . Ls' 4/ 0 . D 66 .
Di / , / . iOu ^ ^ i8i8 1 . / .or7i . x / DrD .

D » c . /? . / 2F / . L7 i7/ ) . n 1 idxv i>i

/ / . / ) . ib . IV1xn6xmu8 - c^ ux -
renu8 xb ^ bbxcix ? xrcbenii vel x cur -

ribu8 eiu86em - nullum prorlu8 ierui -

riurn , vel iubliclium nobi8 kxcien -

clurn in curribu8 , ec >ui8 , iiue cjuibux -

cuncjue rebu8 xlÜ8 , occxiione no -

tirxe prxeienrix expe6inoni8 > vel xl -

rerius cuiu8cun <̂ ue fucurxe , xlic / uo

nnoclo rec ^ uirxÜ8 , vel exiorc ^ ueie

prxesumxri8 xb ei8öem : e ^ -
tM » / / irEmo ^ r/)er
re/eiv /Er ^ ^ r ^ ?/r e/r L'o/// ewE -

tti -Te ??/ / -e » e r ' e ^ rtt 'remm . LIV8O . Di / )/ .

n / / >/ -<7? E Dei Lr / ? . /r .

^ ir / rmr D . / / / - / ) . / / - . V 66 . D )/ / .
/?/) . ov 1 cnrxox / M - <7e Lirr' ô e D
/// ^). u x id . c'ie rirA . Lr // . /i -
/ -ei ' / . / / . / n <f . Lon5 . D // / / . N O I8 X 1-
c 1 vii . /» )/) . )r . / / o - . <?/). D /- . i'/e 6V -
v x xl . D ///. /) - E

/-/-) Vi6 . D // / . ? n 11. 1 rin 7? o ?/ / . 4.
/ ^ o / . <?/ ) . nvKO . i » ^t / e / i ' o/ ) . H / / / 5 - . D/ //. /). 24/ . </on ,7 t . 1 nLo v .
^ / ) . D » r . <? . / / / ^ . <7/ ) . L .-dNOO Di / / .,/e D //. /)ro ^ . /). ^ -- 4 . D )/)/.
6 ooOxx 101 Di ??'/ ' , / . o ? /) . ms . D » c . i? .

/ / 2 / . i?/ ). Ll lXLXV ^ I D / / ). - 0 . UXXIXI -

c 1 11 . 6 omr > . Do » , s . / o <f ^ . i / -D ^ ). - ' / .

er ) NOXkiäNKi D / )i / eo / >i De ? -/ -r/ )o / . Di - / .

/ tttti / i? / . - » o -ii ?/ ? . Dr / M /iriM »' im ^ i7/ >ei -
^ ow . )?. ?//). LO 80 O 0 . Dorttm .
/Dii , / . D //. /) . ^ 0 / . i?. Ls'
/ 4 <? - . 4 / ) . D ?r . ?/ . Dr .

M Di . sii /? » . / - / . Ls '

D ) Di / )/ , i .o in ^ xii 11 . / » ?/ ). ?r . / / 4 ^ . 0 x 16 .

6vxi .r . D / / . / >. _r ^ 4 . id . Orcumipe -

üioni8 oeuluin Dee / e / re - ro / De m Di / -

/ er ê i? / ) i ' 0 iMi » os / i ' ii aecomnio -

clanre8 , gb !xÜ8 in6e 8gnäiimoniglii >u8

Le slibi 1c >eär >8 , monaiiiegm ibi viwrn

^>10 eo -rei /io De /i^ri)/ c»' ri ?tt 01 -

6inauimu8 - c^ uia ex leuirsce exi um

non pkii ' um reliAio Le re8 eec / ese illiu8

lliigpie öe minureergnc . rxiOLXicn 1.

/ » r/ ) . LS° Dr ?e . Düeri . ODrD / io /r . / / / / . i?/ ) .

LX 801 . V . Domm . D 7 . / ). - ^ / . . ibi :

( ) un6 no8 in loco / / D ?' D )7 -^ iM - ipi -

rimaÜ8 viwe iniiicucionem repgrgrs

cupienre8 , ieculgre8 Olei icob , <gui or -

6inem Lc culcurn ipecul .-inuae virxe

nimium exceileranr - gniouimu8 , §c -

conienrienre - Ounrs6o i ^ uo -uiienie

Ülpiicopo - Dclelberrum kixepoümm

Lc Lomire8 ezu8clerico8 xc fi -gn -e8ke -

AulT8 . ^ uß 'uli . - ailunipümu8 . Wel¬
che Veränderung eben wohl aus Lan¬

des -
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reissendenMißbrauchvon Obrigkcits wegen nachdrücklich gcftemet ( H . IV .
VI . I^ xil . ) und in allen übrigen Stücken denen Rechten und Pflich¬
ten einer ordentlichen und von GOtt gesczten Obrigkeit gemäß vcr -

E -. fahren ;
des -Fürsil . Gewalt unternommen wur¬
de . via . LL801. OV8 M » 0 ? . />.
onoX18 7) r/ c . L/ //> e-

// . OlilQ . 6VLl. x . ? '.
7 / ^t verb . k' ama , vel poriu8in -
tirmia reterenre , cognouimu8 , mong -
cbo8 Lc moniale8 , in loco veüro pari -
rer commorance8 , intolenrikl8 tre ^ uen -
rer Li rurpiru6ine8 , I ) eo Libominibu8
oclibile8 , exercere , im v^c non tolum
pertonae verum eriam ipte Iocu8 in5a -
mig cleniArccur . - ( ) ui3 vero exceilu3
iptorum , vr Licirur , mgniietto8
r-v L/ 770/^E

?/ o ?r

-?E 7/ » /? re ^irerr -
7- 0 ^ 5 L5° ^ rc ^ or /7r / /

r / er/ /r , vr Dominri8 iuniore8 , cjua8 em8
iuuenili8 Li 5acie8 clecora t 'utflecta8
etklcir gil peccgnelum , cle boni8 ecele -
üe , cjuibu8 mmen etlenr pirlcenLe , 1i
slicer ea8 locare non pocelii8 , clrru -
Uri8 almrum monislium incluclklci8 ,
teniore8 vero , cjU38 omrioni Lioperi
muliebri virleriri « expec ! ire , gpu6 vo8
rerinegN8 , Lonec expleuerinc rempu8
vice Le illi8 morrui8 ,
srr , r- r /oro / //.-/ rr/ z/ r » » //r

ce /Vro 6 ouLr « 1-
111 / . ot / - . Di / e . 77. / s ^ . 7?/ ) .
^ux ^ vivi 7t / /- . (^ uoclimcom -
perenter poüe beri i 'pergmu8 , Lr cre -
elimu8 ti / / /- m -

teil non
tgri8 äiuini oibcü execuroribu8 inlb -
rume , I ) eo reIinioteteruienre8 VIoim -
cbo8 iinnrenvlnus - Vnile enoOocle -
5ri6u8 1 ) ux - conliilemn8 - Lecle -
ligm 8 . O ^ noberti apuä barbanacum ,
vill -rm iuri8 noltri - 8 Oanoniei8 inibi
/?</> 777/ 77 Le 5ug po -
riu8 , ^ rmm 6iuinkl ^ u3erencibu8 , V8que
^ u ^ ue neoleciam , virum boni retii -
monii äLtänÄae conuerlirrioni8 iaen -
ricum Qor ^ ientem ^ bbarem Lc VIo -

ngebos eiu8 cu ?/ / co ?^ /io 7 ) o ?, ttW
ovonx ^ ni 5. Trer/ eroru ?« ^ r -
c /M/) r/ro/)r ( in euiu8 clioeceü Iocu3 iple
lirus erac ) ce / rrorttm ^ rre
/?r -w/ ? ro »'E , conuoeguimu8 , Li , ÜÜ3
remor >8 , itio8 in locum eorum tub -
Niruimu8 . ( ) ugproprer norum ells
volumu8 , mm tururi8 , ĉ uam praeten -
ribu8 8 . Oor 2 ienÜ 8 kiccleüge 6IÜ8 Lc
ticlelibu8 c^ uoL IticcleilLM igm cliÄam
8 . Oa ^ oberri , 8 . 6orvonio Li .̂ bbgri
Oor ^ ienü I-Ienrico Li 8uccetIoribu8
eiu8 Lr con -
ürmgmu8 , Li omnibu8 rebu8 tibi Li
Lnci ^ uimreappenilLnnbu8aeIeMmu8 ,
icl eit in cIonl) U8 glmri8 , in clecimis
cgmpi8 , praÜ8 - Liomnibu3 aIÜ8per -
rinencÜ8 . D / /-/ . nLX' xioi 11 .

/T/, . LVXO . 7i / /
ibi . Lum in cunLli8 plerumcsus

Ioci8 in8 . Leclelm pme clefeÄu cgpiri3
membra Litloluantur ex c;uo Lsno -
nicsm clitciplinLM venire eonrinAir 3
pluribus in comemprum , -rr t/MWL r » -

/rattere » 01 ru / r^ ttro i/e/r ^E
7v / / i m />oi ?/ / //
-7o/? r /re ^ rott // ro / ?7 ir coe / r/?r ro » / -

rm / e / - / Ern ' L?
gcl bonorem 8klIur)ror >8 proponimub
buiu8moLi cleieÄibu8 HUiwrociu8 ob -
uiku s - Tenors iairur pmetenrium
0 >ilin !unu8 , c^ uoL in cliLIa Lccleüa
Koclenli I) eclinu8 tiknuarur üuNiciens
Li icloneu8 . NLkiLici 1. 7)//^.
7i /> rE /7/x nvkin . 7l / . ibi .
8cicuri c^ uocl Lonacionem itlkim feci -
mu8 ^ ro/iri'r L'ENi /o / u - tt ^rrtt7rrrtt « r -/ e -

tpergnre3 , c^uocl proprer
eliciorum t'mrrum relin ionem Li regu¬
lärem obserurinrigm incliÄi8LccIelii8
cliLiiLL villae vbi frec>uenriu8 momm
fgcimu8 , reIigioliu8 minilbrecur . ^ .clcl .
7) //-/ . 1. xoro 1. v 1 ^ 7// . 7) / / r . / ^ o / . ///>-

7 '. / / / / ' . / / / . / , ./ ^ . ^ 6il . v ^ ir -
1- X n NVXVI8 N . 7l / . / >.

Li exemplk gp . nviiiuivM w
»zr / ro/). 7t / / / . S - -e/ . L/

Wa 6
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fahren ; eH ob inan gleich sämtliche Obrigkeitliche Gerechtsame , so
wohl bey denen Tcutschen Kayftrn und Königen , als denen Landes -
Fürsten , insgcnlein rnit dem Nahmen der Gchuz - undSchlrms -
GerechtlZkeit zu belegen pflegte ; L ) wie dann auch der inngescflcne

Was die Herrn Landgrafen zu Hessen
in ihren mit Alt - Väterlichen Eigen -
thums - und Hoheits - Gerechtsamen her -
gebrachtenStamm - Ländern bey der in¬
gesessenen Geistlichkeit und Ordens -Per¬
sonen längst vor denen sogenanten ks -
formarions - Zeiten vor grosse Abände¬
rungen und Verbesserung mit gleicher
hoher Zuständigkeit unternommen , das¬
selbe ist § . IV . bXII . Lc I .XXVIl . des
meheren beurkundet zu befinden ,

ee ) D // -/ . i. noi >oi . v ! ^ , -/? . D //r . /?/ ?.
D. / </ . Z' . / / . / ). / ^ . ib . Oumuni -

ueriiiliier omnium Hccleliarum in
arnbiru noiirae porestari8 conikirura -
rum pari iure prouiöere 6ebeamu8 ,
tpecialirer ramen ampliori 6ebiro
Zvieri d / ieuenburH -enii ^ Lcieliae . / .i- -
/ er,?e uxxxioi / .ot /-. D / / e . /?.
NIXL . X v N 7 '. ib . d>los er -
« o pacem iemper 6eti6eranre8 Lc Ma¬
xime inrer illos , cpii iiib noikro I ) o -
minio commoramur , prae6icki8 fra -
rribu8 Le Eanonici8 in noürapraelen -
ria conibruri8 , rrackauimu8 c! e pgce re -
tormanZginrer praeclicko8 . uxxxioi
m . 6o ?» r> . D / . / , . -7/ . ib . d-ilos
vero cle aliĉ ua bbi illara iniuria ti gp -
peliare voluerinc , ĉ uali pro animabu 3
nolkri8pro ei8 no8exponemn8 . Di / / ,
kxioxxici <7. Z' . / ? . L5 D « e.

o X vv o i. O . merro/ .
D / / / . ibi . kraepo1iru8

I) eeanu8 d< Oanonici Lccleliae in an -
liczua Orrinoa - ^ ua86am iau6abiie8
conliirurione8 - nobi8 bumilirer ex -
bibuerunr , perenre8 , ^ uarenu8 ei8clem
conltirurionibu8 noiirum Ararioium
ailenium a6bibere äi ^ naremur Lcc .
nxxxioi m . / „-/ >. D ,/ / . / o ^ .
oLxNxr / / //? . D -rrv , M / / ixo ^ .

D /I . U ^ X8XXN .VXX -/ i/ / om „-
/ / scher Beweist . / . / Fo . L/ Als der
Abbt zu CorveyHermann a . 121 y . etliche
Nonnen aus demEloster 8 - Earbarinae
zu Eisenach begehrte, suchte er sich zufor¬

derst der Erlaubnis Landgraf Lud¬
wigs zu versicheren , ap . Li ^ xxxxx L?
vvxLxv . t7o //eA . ^ » i/ >/i^ ' D / / ?. / 2 / ^ .
ib . kioßo iA-irur liumilicer , vr climiilio
§c rran8ueckio ilka iororum cum con -
ienlu , licencia Le bona rua venia 6ac
in pace . Eonf H . I . XII .

Eonk . nor . c) L-c ^/ ) praececl . Di /- /.
coxuLvi 111 . / ? om . ^/>. kva -
xrx8 7ro />/-eei m /- >' » />. /?.

r /-. Oonrgäu8 äiuina clemenna
Ivoman . Ivex iecun6u8 ,

/ )>'r » »/ i -/ e/ e -z/or
c /e/ ri?e ^5° ^ ce/ e/ i ^-

^ / ' o » ^ r » m ec--
rML/em / -/ /- 8i?ero / »// >erw ex'i-
/ / eKttitt ,? . D // >/. r 111 vn 111 c 1 1. // . / / ä' F .
<7/-. I. L voiirrrv . /7/ -/>e -D ^ 7/
DoeDw/ ' / >. ü/ >. LxovvnR .

D / /7e /-/fD / / / c . D//- / . 11 n x -
x 1 c 1 III . ( ?E . /?. ^-/>. L v r -
KLX8 M / IID /-. ^ <5 . ik . Hgo nrxxi -
0V8 cliuina propicianre clemenria

cEi . -^ 66 . LvrxLX8 Di /)/ .
OOOLVXIVI III . / . » / /). Dttr .
, r . / / ^ / . /r/ i . Nix . D / / / /- . ^ . ib . Lon -
rra maIe5gckore8 vero Ebriib ibi ia -
mulanrium , a6uocarum , iu6icem ge
vin6ieem , ac ii pro anima mea , me pro
ei3 opponen6um rscoZnoui . d / ee iiiZ
ilc impoikerum vlli tiicceilorum acl
boc exec>uenäum alicjuem perionae
tuae vicarium tubroAgre , ie6 ^ r/ ic « /r -
i/ r / e Do7» iir /7^M / err ,/ e Dr /7^ /7-
Le ?r/ri oDiMrri / , î /e ^ i /?» ?/ ire ?^ /-More

/ )oee/?^ e , i ^ /-werro /wtti / L5°
^ 7/ <!/e/ eii/ro » M ibrr /e/ i r̂e/ iirrec/ere
/ e Mtteri/ . So wurde vom Kayser
LI ^ XINIXI -IXO I . vrxico Herzogen
zu Würtemberg die Abrey Maul¬
brunn zugestanden : « Mit dem Schirm
« und der weltlichen Obrigkeit , hohen
und nieder » Gerichten , ooo . wvx -
TrxNL . D / / ). cf ./ ^ . rD/ r / .
i/>i-/. / ). kiura viel . /// ) , iiuxr .
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Oerus sich darunter nicht Übel befunden , sondern dem bey so vielen Un¬
ruhen des Teutschen Vatterlandcs kraftiglich genossenen Obrigkeitlichen
Schuz sinne ganze Wohlsart und Erhaltung zu dancken gehabt hat .

§ . Xb. IV .

Von denen bißher bemerckten Ow/MM §/ derer Die Stifts - und
Teutschen Kaysir und Landes - Fürsten in Ansehung der Geistlichkeit wa - Closier - Vogtey
reu die br/ m oder der sogeuante besondere Stifts - >ss davon gänz -
undLurchen - Verspruch gar mcrcklich unterschieden , n ) Dieser käme ^ l) unterschie -
nach der gezeigten Reichs - und Lander - Verfassung mittlerer Zeiten , ^ " -
( § . Xb. II . L Xb . llb ) entweder als eine Folge der Obrigkeitlichen Ge¬
walt , denen Kaysern und Landes - Fürsten ; b ) oder unter derselben
hohen ^ uLboritat und Bewilligung , als ein gewisser ? acrorwt , c ) de¬
nen Stiftern und milden Gebern insgemein erblich und ohne Unter¬
scheid des Geschlechtes zu . ck) Es konte auch derselbe in gewissem Fass

F von
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von dem Stift oder Cloftcr selbst erlanget und nach Gutdüncken wi -
derruffen werden , e ) So wobl die Kayser nnd Könige , als auch die
Landes - Fürsten pflegten in ihren der Geistlichkeit crtheilten Frcyhcits -
Bricfen dcshalben Vcrsclmng zu thun und die Vcrspruchs - Rechte
öfters sehr genau zu bcschrenckcn , § ) dannt sie jener desto weniger be¬
schwerlich fallen mögten . / ) Zuweilen wurden diese ganz oder zum
theil erlassen ; § ) bcy einigen fanden sich Mittel die VogteyLar ab -
zubringcn : b ) bendcs wurde unter die Stifts - und Kirchen - Frcyhei-
tcn gerechnet : Die Gerechtsiune des besonderen Kirchen - Verspruchs
waren verschieden und vornehmlich nach dem Herkommen zu ermes¬
sen . Sie bestunden thcils in einer gewißen Gcrichtbarkeit , welche in
dem Stifts - oder Closter - Bczirck über dessen Leibeigene , Dicnstlcute
und andere hinterstssige Personen der Kirchen - Vogt verwaltete , ^ )
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imd noch außer dem in allerlei) Vorfällen der Kirche mit Rath und
That bcyftunde ; / ) besonders aber bcy vorfallendcn Güter - Berausc¬
hungen das Beste der Kirche zu prüfen und die Einwilligung dar¬
über zu ertheilen hatte : M ) theils ü^gewißcn Diensten , Abgaben , Ge¬
fallen und Nutzbarkeiten , die das ^ rift - oder Closter und feine eigene
oder Zinß - Leute berichtigten ; 7/ ) zuweilen aber , statt derselben , in
anderen Vergütungen , o ) Jene Gerichtbarkcit wurde von denen Kay -
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fern und Landes - Fürsten verliehen und samt dem übrigen Vogteylichen
Ansehen unter dcrstlbcn hohen ^ Eoritat ausgeübet . /i ) So gienge
auch dcr Vcrspruch entweder über das ganze Kirchen - ^ crimomurn , ^ )
oder nur über einen Theil und wohl einzleZugehörigen desselben ; ?- )

welchem -
oder das andere ausbehalten . Txem -
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welchemnach ein ansehnliches Stift odcrKirche insgemein mehrere sol¬
cher Vögte aufweisen tonte . § )

§ . X1ZV .

Eben wenig wurde denen Kirchen , Stiftern und geistlichen Häuf- Auch sind die Kä¬
sern mit jenen Aömgüchen und Landes - Fürst ! . uMche und^ an -
E ( K . Xb. 1I . Xb. H1 . ) weltliche Hoheit und Regiment übertragen ; als
wohin ihre Stiftungen , Reguln und übrige Grund - Verfassung ohne ^ ŝ ^ l Ge¬
dern nicht abzwcckten . n ) Die Absicht und der deutliche Jnnhalt der - walr über die
selben gienge nur dahin , daß sic nebst dem ihrigen dem König oder dem Geistlichkeit
Landes - Fürsten ohnmittclbar unterworfen scyn soltcn , § ) welches zu - nicht nachrheilig ,

G gleich sondern vielmehr
eine Vestatti -

rv / . L/ MttZipp // » . z . / / / . z . Z. gung derselben .
r . Fo . / . / / . Lon5 . Z) » . 80 NLiO . in der
Abhandlung vom hohen und niedcrn
Adel in Tcurstchland , / . ^ / . p . / FF .

rum , liue ipliu8 loci , liuepraediorum

ad iplum locum perrinenrium , prae -

Zimar , aur laculracem babcar illic lbb -

aduocaro8 ordinäre lub rirulo beucli -

ciariae couceÜiomL . Z)p / . iiLLim 01 />) Zs kommen diese Königliche Zr/ /Z/e§/6
V I I . Z' om . 6 . / ^ F2 . 6p . LH 801 . 1) .
ZI / . p . Fo / . Z / ' 6r / 6 6p . iivx » . M vlZe -

/ rsp . ZZn / '. ZI / / .p . (Honil / Z « . Z) » .
Ze uoxmLikvi ZZP . Zreri . ZI / . p . / / ^ .
vV LLL 8 LIL r » ^ /opl nor . 6Zrwc . n V LI I) .
Bayrist Grannnbuch ZI ZZ. p . / o . und
im Außzug -Historist S ^prr / 6 / . M /.p .

LiLnnLLi Ze /Vo / Zi / . Z . ZZ.
c . 2VLI. L8IV8Z . Z . ZZZ. c .F .
p . Ht--. LZ / F . 8 0 nLLI LILir ZZ/ /? . Ztt / Ze »/I
z . z . ZZ. /I . / / . NHL L . Ze rZA . ZrZ . ( Ip .
/ / /, . Z. Z/ Z. / . / ^ . LZ / H-.

r ) Z) ,m . uLiDLL in der Lindauist 2luß -
führung ^ r / . FZ - FF -/ , ^ e6 » Z- 0 u .4 li-
rLLinx «. ZP7 . Zi / Z . Z. e . / / .
p . 22 ^ . LILHULLI Z e . ^ - . Daher in
denen Closter - ? riuile »Ü8 nicht selten
versehen wurde , vr moualkerium leu
Zcclelia r » vm / rrZm Zo -Zip / / r » o » » Pr

» » m » ZZere popZ x / Zric -c » / / » » . Vid . IIx -

empla ap . i o ii .v Li Li 1 8 M ^ zz . p . F / / .

LiLLrLLi . LZ OviiLXO . Zo / / eA . 6 ?/ r -

p //PI ZI ZZ. p . - / . Z » . Ze ovvLLi . H /-
/c^ . Zp .

Zd § . XDV .
a) Vid . 5. LLLLIULLVVL r » ZorpZ . 6 Z

ZttZ 'w . ZI . ZZ. c . F . LLVL LiLiiOL Ze
Zo /rcorZ . Zi?/ erZ. LZ Z?»p . ZI . ZZ. r . / . / . / .
LZ / . LZ / » Pr 6 plr / . / . Li L Li ii i -
c^vL ZMi ?/ . Zp?erc . ZI ZZ. » Z 6 . / / / / .
/ 6p . F' - " -/ . iuolaL 81Liv 8 M

LZ ZIire » i / ittoE alschon un¬

ter der IVlerouinoischen und besonders

der Lkn ' oIinAischen Regirung häufig vor .

Vi6 . Dipl . cuiLOLLici II .

/ / / - . L LKIUOI . L7 ' z / rst . Ze Ztt -

ZI / Z / nD /ZF / . D / / Z . ri ? i -

Li i Zch ^ . / / / ) . nLOLLi Ze Z / -// Z Z7 / i '<» .

/ i FF . D / / Z . i . o 1II . I . Z / / ^ ) . S . F ^ F . 6p .

o V ILLI LI LLI LI . Ze Zlpi / cop . / 6p .

/ . p . LZ FF - Dp / . OL LOLI Ll . 6p .

8 auLLI LILr D / oeep LZ ZZerm ' cZ . ZrZZ .

pro / .p . LVOoVILI zz ^ . cZo ' ?6 . 6 .

F / ) -. 6p . 6 VILLILILLI LI . z . c'6p . / . / >. F / .

il ) . Zul ) ruir >Oni8 3iguo Dmunimri 8 N 0 -

lirae 6ekenliono , remo / 6 / o / Iiu rpZrZ / 6 -

) 76e / )» Fe / / 67tt / ?i -/ 6re / ttZ / 6HguiLroor6iOL

polli6ere . ZI / Zrp / . 6 . F / / . 6p . 80UL -
1' L x . x /» // ZV/ Z . Z . Z. P . / 70 . onoLI18

III . 6 . 6p . LLVcXLLLO .

( ? 66Zei LÜ . / 6p . / / . / . F . p . / oF . ib . blu l -

1a porboua iudiciaria parua Zou ma ^ na

cleiuceps in praeclieko loco aliguod

iu8 exerccudi vllam porelkaiem ba -

bcar , niti praclenL Li eiu8 forruuas

lublccuriice8 ZbbarillgL Li 18 - guem

ipläe ad boc opu8 Li mimlkerium ele -

tz -eriur Li conliimeriur aduocarum . Zr

Zp / . OHOXI8 LI . 6 . - / / . 6P . 6VILLI -

LILLILI . rZ / Z . p . / H-- . ib . Vr nullu8 ex

iudiciaria porellare conlkiruruL ali -

guam tuper eo8 exercear porelkarem ,

vel Zuvor eorum caullg8 , vel luper
lami -
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gleich die Bcfreyung von verschiedenen Diensten , Abgaben und Ver¬
pflichtungen nach stch zog : Ware aber der Kirche ein mehrcrcs zuge¬
dacht , so wurde ehedem deren ohnmittelbares kacrimonmm mW gesinn¬
ter Stifts - Bezirck zu einer besondern Grafschaft erhoben und diese zu¬
samt ihren anklebcndcn Gercchtsa : nen der Kirche und ihrem Vogt zur
Verwaltung untergeben , c ) oder nachmals selbiger bey ihrem Stifts -Land

kamilia8 inru8 vel koris concetlas .

Di/7 . onoxis 11 . ^ om 6 .
6 vLi - r . 7 " 2 - 4 . Ls ' ir . - / 4 - ,7/ , . / ) » .

6VOLI4 . 7i 7 ^ . / . nxiixici iv .
/ s/ 4 . r /-r7 /, . / 92 . ^.66 . sciiLnii7 . 7.
T' . 7. 444 . 4 / 4 . 4 - / . / / / - / / / . 44^ .
-74/ . -7/ 4 . ^ . 2VLI. L8 . / ' . / / / . />. / / .
LK ^ vrr Eonk .
TZeri . / ) » . noNiULii >i 77/? . 7 i ' err .
7l7. /i . / / 4 . 7) ?r . 8onoL ? r i. ii7 . ^7^ .
ÄrA 7". / . 7 . 7/7. §. 7 r .4 -/ ./ - - ib . 7 /r ?im -

ab omni iurisbiÄioneLomirum ,

Vicariorum Eenrenariorum cerero -

rumc ^ ue maAiNracuum re ^ is liberam

poretiarem cieclir lblpiicopo iu6iee8 in

omniillo MliriAu conliiruen6i , riuo8

veller . lVlunus iuäicis per omnem
7l7mi7 /r ^ ' 260003103 exereebar .

7t § . / / . baee puanäo ^ uL vo -
eaiur Lomiiacus Lc7munira8

tibi inuicemopponuncuripnoelbaee a
Lomirum iuriscliLkione ellerimmunis .

LONL ^ n ^ r 77/? . / /, //? . 7 . / /.
/ - -^ .Nebst diesem wird der ohnmit -

telbaren Unterthänigkeit in solchen Frey -
Heits - Briefen nahmentlich gedacht . Viel .
/ ) // ?/ . LVV . ? II 6 . / / - . LIIK ^ LVLI7l7. ^ . / / . verb . 8 e 6 licear memora -
ro abbari 7uisc>ue 7uccetIoribu8 re 8
prae 6 ieii monatterü - / / 7
- rosir ^ e Ze / en / wM ^ Mtc » or / ?M / >i-/ /77ers

L/ » o / ? ro ^ 7e / rter / irrere 7 , ^ >er ?o . Glei¬
ches Jnnhalts ist die Urkunde -r . / / 4 . /?/) .
77 ^ . 7)» . 7e no ^ i iiLnvl 7. 7/ 7 / >.

Lc7r / >/ . nrxxici 111 . „ . / o4 - >
^r/) . 3 cn ^ 'iL n . 7. 7 . / . / >. / o / . o i' 1 o -
I7i8 11 . Z 'EreM / ?» rmMw ,> 4 ^ 147 ) . / o .
7i . ? o 17 °r / 17 vLi 77//? . (7'e/r . 7 . 77 / >. / o .
ib . tl/r iptä ^ bkarilla cum omnibu 8
rebus tnis notkro üelelirer parear Im -
perio . In denen Urkunden oI - 7- o X18
II - 4 . - / / . L/ 0HOI7I8 III . <? . / - / . § / ) .
1̂ 1 /iL11 . 1. o 17. 7 / et . /rw / eA . 44 - . ib . bür

nulli alio abbas üibieÄus lir nili Uegi -

bn8 §7 Imperaroribus . 7) //-/ . ninox 1 c 1
1 v . 7 , / / / ) . /r . / o42 . rH / .^ .4 ^ c>. verb . Läm -piclonenli ^ bbariae priNinum liber-
rarem ür / ö //r r ^ LÄoM , / , ,
regali nottro iure ge porettace eon -
ceciimu8 cer . Von denen i?andes' - Fürstl .
Uriuileinis lbimunir . Lc Lxempr . sind >!>.
xum . lir . Lr ^ 4 ) genügsame Lxem -
xla beygebracht worden ,

c ) Vi6 . 2VLi7NL ? oi . vi
Lor /i . « . / - / . L/ 1. vnov 101
/ -rFr ^ . 4 . - 02 . / ) » . n o i7L -
NL I LI / /, /? . / ^ . 2 / 4 . 2 / - . Ls'
2 / / . r ^ . i / i/ e / ) » . 11 o 17 r 11 n 1 Li W » 0 ^ ./>. 2 / - . verb . bi rerna UeA-um noüro -
rum praecepra bina LvuniLi - orvi
äe annis 898 .2c 899 . Lc rerüum i. vvo -
vici inr ^ n -r ^ 6 e a . 902 . in vnum
con5erimu8 , ne ^ uieguam iiiperelle
poreti 6 ubii , czuin eorunelem renors
Lc vi / rettire ^ i w ^ erri // /r-
re ?/r 6c>M /7ir / tt » ^ err^ re7 , / is/ rn ab omni
slia porelkace , re « ia interiori , reilcli -
M 3 immuni 8 ^ soli ^ reuirenü Lpiteo -
po obnoxius , ram in imperancli po -
reUare k>6 otüciumOomiri 8 perrinen -
re , c^uam in re 6 icuum Lomiri pencli
tolirorum perceprione . / M 2

/ erri7orrÄri ^ er/ or/ ^ / i or /A » er
ivLLi 7. 7 '. / . /) . / 4 - .

verb . Uorro venir bie inliAnig noran -
elaZikkerencia , c^uae incer minore8 alias

^ rr/e/ i /ri Lr maiorem 8 . Uecri
inrercebir , r /Z/re

r -r/ eriortt » i b / //ier / o
KÄr/ e nnvr

/ » m / ,- r iriwi/ irr //. Lr // - .
worab dasjenige , was 8 cn .̂ i7 i7 /n . m
Fnc7io ?r . 924 . von dem Fuldischen

angenicrcket, zu
verbesseren . Es sind auch die in denen
folgenden Zeiten vorkommende Lon -

celbo -



Land die gewöhnliche Grafen - Rechte zugestanden . 7 ) Nebst dem wnfte
die höhere Geistlichkeit beträchtliche ohnmittelbare Lander , Grafschaf¬
ten und Städte mit allen zugehörigen k^ alien an sich zu bringen ; e)
wie inglcichen verschiedener Hoheits - Rechte in ihren bcfrcyten ohnmit-
telbarcn Stifts - Landen sich zu bemächtigen , und solche von Zeit zn
Zeit mit einiger Verbesserung sich bcstättigen zu lassen ; / ) demnach
^ Gr - so

cellrone8 ( lomir3ru8gIicuiu8iniu8 ali -
cuiu8 proprium hievon gar mercklich
unterschieden . Lon5. i-i ^ Li rrox 7e , e
7//) / . 7 . 777e . / . Lronxox . oor -
vv 10 . 7". 7 . 7 . 77. c . / . / .

7 ) Viel . 7/7 ?. rxioLkioi 1. 7m7 - a . / / -- o .
/ cr / pr . Aa » / / ' . 77 . 7 . Lonl '.7e rvoorr - 7 ' 77. 7' . 77. // .
74 / Hl./ / . srx vv . r « 6 , ^7 . 7 m ' . 7 r/ ?-? . c .

» . ^ a . 7 ) ,». 8 cUOL ? kl . 1 X ^ Ä / al .
r /7r//? . 7. 7. /) . / -' ^ .

e ) 7 ) r/ i / . uüxxioi 1. 7 e^ . 7 r/ ?-

/ m / r 7 ee ?e / l 7 attE r/7 . LLXOir 77 / ? .7e 7or7 . 7ro />. 7 . / <f . ibi . LoncelIimu3
Occleli3e lanÄae Oer Aenirrici8 lVla -

riae ae 6 . procomarr ) -' ri8 8repbani ,

c^ uae infra1ullenÜ8 ciuirari8 muro8 lira
vi6erur - omnem exacbonem Lomi -

raru8 eiu86emLiuirari8 , gnnali8 viäe -

licer vel 7 eprimanali 8 , 7beIonei , 4uae -

1lu8 paricer ^ us ve ^ iaal , czuoci vui » o

clicirur rorsricum rorumc ^ us 6omi -
nium cum iuri86iAioni8 bonore Lc

porellace . orrox1 8 11.7» r/- . r7 ?7. 7 2s . vbi arlclirur : Vc
nulius Loms 8 , nec aÜ4ui8 reipubli -

cae nollrae execuror , vel 4uaÜ8cun -

c^ ue exaclorbocimmurare - praetu -

mar , / e 7 o , / r ?7 / aera / ar ? 7 omr 7 a / ro ?/ e / e -

c / r/ / !» ) iniu8Lrporeliarem praelacget 'e -

cli8 omni rsmpore boc 41106 - 6ona -
MU3 permanear . 7 ) // )/ . ULXirici r 1.

a . / o / / . <7/ i . 8 011 ä 1? Lx . 7 a 7 . 7 . 7 .

7 . ^ - ^ . ib . 8anclae blcclslrae ( pa6 . ) Lomi -

cjuem blobobl Lome8 6um vi -

vic , renuic - cum omni lsAalirare in

proprium conceclimu8 arczne larA ' i -

mur per banc noliram re » alem pa -

tzinam . 766 ir l8lic . 8on ^ ri ; xiv87. / . Oo 6ono nibil aäbuc macrniir -
cenriu3 iaroiu8 (^ ue ab vllo Lae 7arum

aur 6e§um ? arrimonio buic Occleliae

acceüerar . 7 / / )?. ULXxioi m . 7 - i / r.

cpio 3 . 1040 . Occlelras lbeoäienlr in

proprium concellir 7omr> aM , » 77rr -
/>a » rae amplillrmum , 1/7 . i^ ix ^ Lv ^
7i 7. ^ <- 4 . ib . ^ r /ro /7r 7a -
m7r§ » omwe 77?/^ w^ a in pano b^ achin -
^ orv lirum em / r / a /r r /nv / a /rMe 7rMr-
7/ ?H » o/?er, iMr -ior
M r//o rir/ r / tt / in / i /v/ /- ere , in monera vel
rcioneo imo - cum omni vrüicars -
praeZiclae OccIe6geI . eo6ienli - concs -
6imu8 . ooxx ^ vv 8 11 . 7mp . 7om7ir-
/ « i /i 7e/? er /'aM Lccleüae IraieTlenti
rra6i6ir , perpemalirer baben6um , cum
omni vcilirare , c^uas perriner a6 eun -
6em Lomirgrum , ea vi6elicer rarions ,
vr nullu3 potibac in illoLomiracu po -
reNarem exercear ali ^ uam exrra prae -
7uÜ8 loci illiu3 licenriam Lc vr 6rmio -
ra tele inibi baberenr iura reMlia ,

/?a ^ r/7 r //r 7a , ' e , ĉ uemcunpue
veiler a6 renenclum eli ^ ere . Vi6 . 7r />/.
ui ^xxici iv . ap . rmx ^ i 7e 77o -

7 . 77. e . / o . p . 207 . 7) /p / . riV8O .
7mp . a . / o / ^ . ap . NLXXoor 'r 7 . 77.
7 . 7. / ). ib . Ouen6am 7oM -
ra / a / iH lirum in paoo Lri8AOvve , 6er -
rboI6o iam non Onci iulio iuäicia
ln bla rum , ema ap/>M7r77r 7-

8 . IVlariae 7r » enrinenlr in pro¬
prium rra6en6o iirmauimu8 . 7)/ /,/. a .
/ s ^ / . 7 / 7 . ? Iura viel . ap . 8LU ^ 'rLX .
7. 7 . 7. 7 . ^ ^ .
11 Lv ,r ka 77 / ? . 7e T / a / eo / -. 77 / rareA . 7 .

/ / o . / H-a . / / / .
Liixxxv ^l 7 . 7./ ). 8 rxvv .
7e 7̂//o7 . 7, / //) . c . / / . / . / .? . // / . i . vxio .
7/)/ e7 . 7er7/lra a/ >/ , e » 7. 7 . 766 .
7//)/ . rxioirxici i . a . z / L' o . a/ ). 8cu ^ -
i - irx . 7. 7 . 7p . v 'rrox > 8 iv . a .
r ^ oo . ap . orrrxiv ^ r « 77a 7. 77-
^ 7 /- e , 7 7 . 7 ca/>. / .

/ ) Oxempla vib . ap . 7ea . 7) // . 7e nox r .
ULii^ 7. 77 . / , . ^ ^ . ^ / a . / F ^ . 7777 .

so 11 rx . 7. 7 . 7 777 .
7 . 77» . 7e ovoLX . 777 . ^ / . ^



so wohl aufjene Befremmgcn , als diese hohe Gerechtsame den weltli¬
chen Staat zu gründen , Z ) und damit die geist - und weltliche
Ober - Herrschaft zu vereinigen ; derer bischerigen Kirchen - und Stifts -
Vögte aber sich gänzlich zu cntfchlagen . L ) Die Trennung derer an¬
sehnlichsten Lander und Provinzen gäbe nebst so verschiedenen andern
grossen Staats - Veränderungen die weitere Veranlassung , daß die
ausgezogene oder vorhin ohnmittelbare Stifts - Lande mit aller welt¬
lichen Hoheit und Gewalt , gleich andern weltlichen Staaten , von
dem Kayfcrordentlich zu Lehen gereicht und empfangen wurden . / ) Den¬

noch

4 - / . 80 N ^ XX /H 7i ' ^ 7. 7 / 77c ?// / >. 2 ^ .
LLI. 0XLX8 ^ LIX L7ro ?/ . 77/ /EA . T' .
77. NLOVN
Lonf . s c II .V X X ^ 7' . 77//? . 7 // //.Hir / / / // / .
T' . T/ . c . 2 . / / . / ^ . 77 - 7) » . /?7 NOXI'-
IILIN 7. 7/ 771 . ^ . 77 . Lc imprim 'i8
Dipl . L VOO VIOI I V . 7/ / //1. /? . / / / 4 . /// / .
LVXU . 7 / 77./ ) .^ . idi : tlinc eU , c^uo6 N08
s6 venerabilem LLL nLvvixvNlre -
virentem /^ rcliiepilcopumkrincipem
nolirum 6ile7Ium Lr üiam eccleliam
nollre lirnimris oculo8 conuercenre8 ,
ei6em LüI6e >vino Lr tui8 tucceU 'oriIi>u8
in Perpetuum in autzmenrum Quo¬
rum feu6orum , <̂ ue a nobi8 Lc Impe -
rio cener , ?/rcrm » L/ / ?/ r ^ rr / M ?- / //icr?r/ m L/
/ / Ze/ / // / / / rm'ri7r7? ?o // cm r /r o ?/ / // r7r/ i L/ / »-
A / Z/ i 7/ /M ^ / c 7rctt ?rc / // ri 7/ occc/rr /?c 7o -
7/M /7 / / I c /rrm/ 7c / / / r/ / 7// rr / / / / , vbi liomi -
ne8 7eu villani 6i ^ 3rum villgrum iu -
clicium re66ere Lc exec^ ui in cgulis
eriminkilil) U8 ) ciuilibu8 Lc mixrig kaÄe -
nu8 conlueuerunr , <̂ ue iuri86i «üione8
vuIZkirirer Vrilienverielice gppellan -
rur , ex cermlcienriaclongmur , Üc con -
ce6imu8 per preten re8 ; im mmen
<zuo6 per lmnc Ararmm null ! 8Üi in7ui8
iuribu8 preiu6icium inferarur . (^ ug -
re villsnig 7eu Iiominibu8 6i7Igrum
villgrum prelenribu8 noliri8 Iireri 3
precipien6o 6gmus ürmirer in mgn -
Uari8 , cjugienu3 ei6em Ugl6evvino ör
Iui8 tuLeeüoribu8 in omnibu8 pre6i -
Äl8 obeclianr L: inren6snr gc ipünn
LäI6e >vinum Iuo8 <̂ ue tuecell 'ore8 77
7//?r r / / r / r7r7?? o // cr 7c cc / cro c ^ crccrc / icr
7c 7/7 />cr ,77 / / / / /Z-// /?// ov ?/7crc / / rr / / / 7 -

nec 7e 6eincep8 6e crilibu8 inrro -
micmnc cer.

§ ) Oon5. 7? c » . 7)// . ,7 uox 7- nr 1 N . 77 /? .
7rer / . ? l 7verb . Dlg7lenu8
krineipibu 8 klccleligllici 8 curge fueimr
obrinere gt> Impergroribus in 6 ulm §r
prgecepm , cjuibu 8 ei 8 in proprio 3 tub -
6 iro 8 sur rribuelmrur , gur guAebgcur
kiur Lonürmalxlmr Imperium : I8lunc ,
lioc ügbiliro , tuperergr , vr parri 8 iu -
ribu 8 Lr libermribu 8 Iui 8 im eauerent ,
ne ab iptä Imperigli lVIgieUsce in il -
lorum v5u vllacenu 8 pollenr rurdari .
16 lioc 8 eculo ( XIII . ) eKeAum 5uir
deneücio or 'rox ^ iv . rxivLXini
11 . Impp . Lc Iiuiu 8 61ü rixxmei
7? om . 77^ . cet . rxiv . 11.
/ 2 ^ o . 6/, . 7) // . 7c 6 vnxx . 7) 7 7 .

8 NIILxx ^ ^ 77 / / ? . L / / / / Z-. ZTTir ?/ / / / / .T' . 77. / >. u x x 'r . 7c Kc/icr / or . / crr /> .
/ . / . 8I- LXLH 777? . (7cr / / / . 7 . 7. 7 .
X7V7. c . - .

7 ) Lont . 1. LILXIT' . 7/ 7?r / ro7. ^ 7 7l7 .
Lci'?// / . 7?r// »7 /r7 // . 7/^ / 7c
r7A . <7r7. 7r/? . 77 . 777. / . verb .
Dpi7eopo8 c)uc>6 grtiner , lii priuile -
AÜ8 Impp . non raro iu8 elitzenöorum
^ .6uocarorum imperrarunc gb
Iiine , cum Dpitcopi8 proümgm po -
reilgrem cum 7gcer6orio coniunbers
Uarerur , fgcile ipÜ8 fuic , vr /^ 6uo -
caro8 omne8 ex Dpi7copaciku8 I 'ui8
rolleren r .

r) Vi6 . 8 c 111 ? uovnx ?// L7ro // . (77c // 7 . ^ .
r ir n 11 r x 7c 7// 7. 77c/?/7i . /cc . / /.

/ / . rriLxiv . 7. ? . 7?cr/ . 7) ?/ . 7c uoxv -
u L i N . 777? . 7rc » . 7l 77. / / . / . /!/ . verb .
Keo-gjjg ec^ui6em nollri glüc^ ue Oer -
manme krge7ule8 8 pluril ) U8 rerro te -
cuÜ8 sb Impergroribu8 scceperänr ,
non alio vric^ us , c^uam teu6i Imp .

riculo



( o ) cFL 29

noch fanden sich Ursachen , die erlangte weltliche Regiments - und
Hoheits - Rechte eine Zeit wie die andere auf die Rayserliche ^ ey -
heits - Brrefe zu gründen , /e ) welche denen andern ohnmittclbaren
Stiftern , Aebten und Prälaten mit der Zeit , bcy fo mcrcklich ver¬
änderter Reichs - Verfassung , zu gleichem Endzweck dicnetcn : Dahin¬
gegen die übrige inngcfcssenc Geistlichkeit in den : herkömmlichen Ver¬
halt gegen ihren Landes - Fürsten verbliebê und selbst in jenen mit
weltlicher Hoheit und Herrschaft begabten Stifts - Landen sich in glei¬
cher Untcrgcbung befände . / )

H § . xi ^ vi .

tirulo . / ^ r nune etiam inuestirurgrum

literae illis coneeüuncur , gugrum pri -

Miis , guae guiüem in mgnus nolirg3

inciüerinc , exbibemu3 aü g . 1Z09 .

L ^ 1. u L iv 1 x o eoncelZg8 , guibu8

ULnmcv8 vii . lmp . lgrchtur regalia

Ze UÜL ZV / / / c /Z ^ // lZc --/ / /ZZ / Z / lZre / / / rv // / r

ipZumgue üe Ü8ilem inuelüt , aümi -

niürgtionem rempornlem Lc iuri8Üi -

ötionem plenariam ? rincipgtU8 eiu8 -
clem bleeleüae eiüem committenüo .

IO . /I. ? . LZ / // ^ z Z)//Z . ULXsXIOI
vii . / - Z ) // / . ^ Oo 1. x 1 / ciA .

, ?Z - 11 ü xoir ZZ /) ? . Ze Zo / Z . / --' o / ' . / >. / / .

ibi : d >lo8 ipZum ( Isbgnnem blpiZeo -

pum " lüillenZem ) ranguam nolirum

öl Imperii Zrincipem aü boniuolo3

ripplauüuae clulee6ini8 gclmiitenre8

iimplexu8 , reAglia Zeuüa prineiparu8

? onri6eali8 , guem obriner , Zibi 6s

regia liberal ! tare concellimu8 Lc

iplum inueüiuimu8 6e Ü8clem , acl -

miniüracionem remporalium Lr iu -

ri8iliöbonem plenariam principatu8

eiu8Üem eccleliae praenocato ÜlpiZeo -

po ^ ullenü praeZennum Zerie eom -

mitcente8 . s 11 o >v- n 11 v 8 ^Z / / rs / . Z r̂ / / -

Ze / ss Z . Z r . / ^ . Z - ' F . ZZ / ? .
ZZZrr / / // ^ . Z' . ZZ /). / - / . Z) // .

8 cno n ? r 1. 1 x' . ^///Z ? . Z//r,)? . Z . ZZZ ö'. / .
cv,/ ) . / . / . 7". / . /i ^

^ ) 8 ? OK0 11 Zr / r . Zü / ^ / . (H' r ?,/ . L . ZZ c . / / .
/ . 8IIOVVOIIV8 ^Z// / / F . ZH / / Z . z.
z .

/ ) Es konte diese sich eben wohl auf die
Gerechtsame des Eigenthums und der
Stiftung gründen . ( H. Xlblll . ) EonZ .
ZrZr /Zii ^Ziv /iicZr /ioZ ^ cr ^ LZ ZZ' Kor ^ -

Zrvtt / rv /// Z Zer' rchv/ Az / r'/ oi M )// /r -
1Z05 /lZ / .v/Z / / ,/ // or /r?/ o ^ r/ e / // rZ ,/ / m Z -

/ / Z ? er / . Z ) ?r . / / - n o n 1 n x 1 N ZZ / / ? .

Zrc // . Zl ZZZ - Z - LZ Zl ZZ / > LZ

tVürzburgifche Z ) eZr / Ko // we¬

gen zustchender ' hoher Geist - und

Bischöflicher OZ / ?/ ,/ / - und Z ) / oeees / » -

nuch welr - und Lands - Fürstlicher

Ze , r /Zm / , / / - rxechc und Gerechtig¬

keit in und auf dessen Closter

Ebrach 6 / / ? err . Ordens . <? .

Z / ) e LlL6LL Ze ^ ZZ / wc . ^ Zr ' / / / i / / .

/s . / / . ib . döon mmen groceclit

bgeL conoluüo in illi3 mongüerÜ8 ,

vel colleAÜ8 , guge Lpiteopo etiam

in rom ^ orkilibu8 Zubioölge Zunr , Lc in

guibu8 Hpilöopi Iigbenr Lmwg -

Fürstliche Obrigkeit , guia runc

praelsri / / / / ? " r Z -7 // Zs // ^ o >' / " " bipilco -

purn ranguam ? rincipem Zuum ra -

rione Znperiorügri8 Li - iuri8cliÄioni3

in conlüruenüo ^ üuocgro rntelari

vmnino reZpicere — tenentur .

8 cuL x xi ZZ // ? . / ZZr ' ?/ / i/ / . Z / z/ roZ .

Z . Z ' . ZZ . Z - verb . Tr enirn vbi

primuni in ? rincipe8 Lecleükiüicos

erigm rerum Zummn , guae olim pe -

ne8 ZoIc >8KeoeL erur , üeriugrg eü ) Lc

rora iuri8ÜiLtinni8 rario aü eo8Üem

rrliri8lara , exciuli8 Lomicibu8 , gui

üeleAgcg Zurnraxar aü boe vcebanrur

poreünre , exZeruic ZeZe mox vrencli ,

Zruenüi , üiZponenüi , omirrencii

ornninczue in rerricorii8 Zui8 ex bene -

plueiro gnenüi pleng limul überrag ;

ZZaee aucem eum Zuperiorirgtem ter¬

ritorialem vulo -o : Lands - Fürstliche

hohe Obrigkeit , maniZeüe innuat ,

ge in Ze compleiAgtur , neeelZe eü ,

vr , cui ex iam cliöli8 ? rineipibu8i ü -

clam Imperio operam güpromitten -

ti , illa omnig lüb nomine resalium
lolemni



ZV ^ 5, ( o ) <F-

§ . XK. VI .

Gleichwie die Denen übrigen Teutschen Landes - Fürsten bcstättlgten diese Zei -
nachmalige tcn den herbrachten vollkommensten Eigcnthum ihrer Staaten mit
Reichs - Grund - einem noch weniger bcschrencktcn Regiment , in Ansehung so geljr -
Gesetze dieselbe als weltlicher Stande oder Untertl ) anen ; a ) welchem die durch

Ge -

solemniriru , prour 6eri contueuir ,

conlirmamur , lxic 7 -» / / >
/ /wd^ t /n,r nu e « -

du M / r r « / errdorio / / o

eo ?/ ?/ - re / v / / / i? r / n ^ , / c-er , rrn / / , / >o -
) /ed Ls' / // edde ?/ / ec-?/ n / ror /7tt -

/rr/ t

eo ^ ddio ^ d , / d d ) c-?/ n » ?u ,' cjuin

Lc immediecas illg tcn luperiorim3

rerriroriäIi8 ) vna cum iuribu8 tibi sd -

ucxi8 vscjue adco eidem inregra tal -

ua «8r illgciü inbgerere deber , vr esm

in5rin <> cre , viur ^ rrre gur auferre , ii

inobedicurikiL ) aurseloniaecglu8 exci -

pik >8 , ne Imperarori c^ uidem licem .

Welches bep denen weltlichen Stan¬

den so mehr Plaz finden muß , da die

hohe Geistlichkeit den Beweist selbst an

die Hand giebet , daß der Oeru8 mit

Haab und Gut der weltlichen Obrig¬

keit in den Teutschen Ländern unter -

than seyn müsse , und jene noch über

das weit ältere hohe Best ; - Rechte vor

sich haben .

^ d § . Xb.VI .
<? ) So wurden unter andern diese in

Prälaten , ( Grafen ) Ritter und

Gradce eingetheilet und solche Ord¬

nung besonders bei ) denen gemeinen

Landes - Versammlungen beobachtet .
Vid . oLxvorvv 8 w ( ddd /> . ad dd / » -

dd d / eti 6 / i . Ld / d / '. di / / . verb .
8rmr autcm iiue k ! eo -ni dus I ) uckiru8

Loiorniac 8mru8 - rre8 diiiänÄi .

1^ rimu8 L7erdor / n / / , der Geistlichen ,

dcrpfaffheit - ( iic babenr vccutia

diplomkna ) oder Prälaten - Stand .

^ Iter nobilium , der Herrn , Rit¬

terschaft und vom Adel . dlerr >U8

Idebeiu8 , der Stadt und Marckt .

-L v rxrj x ' v 8 Fodc . di . dVd c .

7 ^ . » . Ls ' dke » . ^ uOix r -

u L iLi di dd . ddr ) ? . di ' ett . / ) . Her¬

zoglich würcembergische allerun -

rerchanigste Anzeig auf die er -

kante derer in dem

Herzogrhum gelegener Llöster

und Grifts - Innhaber anmaßende

Reichs dm ?» ed / etat becrestend .

rd -r ^ e würtembergischer

Landtags - Abschieden d . a .

samt deren Bestarcigung did . t7 .

L/ di . Von der Eintheilung derer

Land - Ständen des Fürstenthums Hes¬

sen S . § . XIX . dXXX . Lr dXXXII .

In denen Vereinigungen , Bündnis¬

sen und besonderen Land - Frieden , wel¬

che die Reichs - Stände in diesen Zeiten

unter sich errichtet , komt die Geistlich¬

keit im Lande unter dem Nahmen derer

Unterthanen eben wohl vor , und wird

in der Eigenschaft gleiches Schuzes

theilhaftig gemacht . Vid . dke « . d ) / r . a -

UO > i rU LI LI d . di / / Ls '

^ dd . tÄ /rrt /r ^ d ) . 8 ouLi v . r « dr / ?e/ .

/? d di d / d / . / >.

Von Hessen Vid . tz . L . XII . Sc LXV .

Oonf . d ) // ) / . rxivririci u . d / , F . .-d /./ / ? .
d ) / / r . d -/ t . cv 8 ? i x . m ib .

Vr uullu3 suorum scudalium ?. ur iuo -

rumibcrrsrum ink >3biranrium vel pos .

sldenrium vlii glceri zliguid iuri8 vbc -

diar . d ' rM / ^ . c .-x iro ia v . xdstr . d / / » , / ,

i?/ >. x vxiO . Es hat dieses selbst

LL8 orO v8 anerkennen nrüssen , in den »

2luszugdcr Grifts - und Freyheics -

Driefen etlicher in würccmberg

gelegener Frauen - tlöster , ddoc -tt .-/ / . re -

dm . di dd . 2 / ./ ' ^ . vcrb . " Nun ist aber

" auchunter dieser heiligen Orden !V ! o -

" ngsterÜ8 ein nicht geringe OiKcren ? :

" und Unterschid befindlich , daßnehm -

" lich erliche / / mdirr und erbawcn

" uf etgenrhumlichen Grund und

" Boden eines Fürsten oder andern

" hö -



^ ( O ) Al zr

Gssatze und Vereinigungen verbesserte algemeine Reichs - Verfassung ^ ch weiters be -
bevtratteund der darauf gegründeten Landes - Fürstlichen Gewalt zur festiget haben ,
ohnumstösilichenGrundfcfte dienete . Die Stifter , Clöster und ge¬
faulte inngcstssene Geistlichkeit , welche man zuvor alwege unter die
Zugchörmrgen des Landes gerechnet , wurden nun bey denen ver¬
fallenden Land - Tbeilungcn denen Landes - nahmcntlich
bcygezehlet ; ü ) in gleichen: Betracht auch in denen Kayferl . Lehen -
Briefen , und andern Urkunden , als man die ? ertinencm8 Verricorü
darinnen auszudrucken angefangcn , dcrcrfclbcn unter denen Landes -
Zugehörnngen und Ergenthums - Stücken deutliche Meldung gethan ; c )
und obgleich jene bey einer oder der anderen Zeit - Begünstigung in ge¬
wissen Landern der Schuldigkeit stch zu entziehen getrachtet ; fo hat
cs dennoch daran fo weit gcfehlct , daß vielmehr durch besondere
Reichs - Grund - Gefäze die uralte Landes - Verfassung dagegen genug¬
sam gesichert und jene zu ihrer Schuldigkeit angewiesen worden , 6 )

H 2. wovon

" höhern / ' » / M / rr / en , als des hochlöb -

" lichsten Hauses Oesterreich , Chur -

" Bayern , Chur - Sachsen ürc . welche ,

" wie angedeuc im 8umluarischen Lx -

" rraöb der vornehmsten rc . iol . 64 . )

" ori » 'Mku ' ie vnd von vraltem ein ge -

" wiß ^ Li ' i ' irorium oder beschlossen

" Land haben , derenthalben sämtliches ,

" was darinnen sich befindet , rarione

" der weltlichen Lr / ierrorrcat oder

" Lands - Fürstlichen hohen Gber -

" vnd Borcmaßigkerc ihnen vnder -

" würflich ist , zugleich in solch ihren

" Terrr / oiw / r / rrrrte Eorceshausser

" billiger maßen für Landstand

" und 'Landsassen halten " , nvxv . M

M '/ I ' H ) . Lr / ri /- . 7 ". 7 / 7 . / ) . / F / . r/ e LLX -

O L Iv rrr Corrrr / rw / . r ?e 7eii ' ri7 ? e^ M rrmrre -

/ . / . L ? » . <5 . skLXLX / / ; / ? .

Cerm . 7l / 7 . C . 7 e . / . / . / ^ . L -' rü / rrr .

/ irr /- / . C . / / . / . / ,) .

/ , ) Con5 H . CVIll . Lc I . XII . Viel .
77rrrr / TÄ ' i ' rrr . Fi ' rrrr / rr . L/ Tirrrre /) . rü / er
^ i . Lnrvia Drreet

Dei ' rrc? rr L H) . Dtt . 8 c 11 L 1 v .
W T' iM/ rir? 7^ / /< Crr§ . Crre // / . / / .

/ /-.

5 ) Cr / . / ttr / eF . 0LXOI . I iv . / ) 7o . r?/ ).

8LNLiv . m Cr ,? // rrr ? 7l 77 < Crr / - .

Crre / / i / . / / . ib . " Das Herzog -

" rhum , Jürstenthum und Herrschaft zu

" Lüneburg mit allen seinen Eren , Wir -

" den , Landen , Stetten , Vesten , Bur -

" gen , Schlossen , Lehen , geistlichen

" und weltlichen Lehen - Mannen ,

" Lehen - Rechren , Clöscern , Mön - .

" stern rc . Gülden , Zinsen , Renthen ,

" Czollen , Geleyten , Gerichten , Voy -

" tien . " Ler . nvouxn / ^ o / . „ / , . r ^ i .-

oxLX8n : i ^ A , r / H . lVoi '^ /7» . / ?.

/ - / . ^ .66 . i . vxi 6 Cor / ?. / / / >' . 7 . / .

Cnnf . § . IV . Lr CXI . Es

hat daher der Chur - Bayerische Canzler ,
CH/- , sc 11 uiLv . m Cm » E -- / . , rr? 7rn
7̂ ' orr . Frwrri' . 7 / / öb ?/ rrc . / / . wrr / i orr .
/ ^ . / ). / / . wohl angemercket : ( ) uoä Im -

perütore8 in lheLie in Iireri8 inuetti -
ruisruni MLncionem facianr --/ e rrrrri -

m mMei /rr / r/r / oi ^ /-kw /r Ccc /e-
/ iHÜE /E ö / ,r / rrrrr » eom -

So enthalt auch die Beleh¬

nung mit Gchuz und Schirm über

die Clöster und Stifter bey denen im

Land gelegenen eben dasselbe , und ist

es weit gefehlet , daß allein die Iura

^ üuocütiliL ss >ecik >Ii8 darunter verstan¬

den seyn sollen . Conf . 11L R. -r . r/ e ?// A .

Civ ? Cr / ? , / / / ' . ö . / / / . / . / o . Le ttigr .

H . XI . III .
XLNH88 . I >1 ? . /VV6 .

sH IX8 ^ XV ^ I . I' >vci8 VVL8r ? n .

/ . / . rrr / rc ? . Av . Al '/ . / " .



Innere Verfas¬
sung derer ehe¬
dem entstande¬
nen geistlichen
Ritter - Orden .

52. ^ > ( a )
wovon dieselbe gleich wenig , dann in so vielen andern Landern und
Staaten Tcutschlandes , e ) sich seither entfernen mögen .

§ . XI . VH .

Die bcy Gelegenheit derer alteren Creuz - Zügen in dem gelobten
Land gestiftete gerstilche Ritter - (Orden , sind nach der Absicht ihrer
Stiftung auf nichts weniger , dann weltliche Macht und Hoheit ge¬
gründet , sondern nach denen Gelübden , Rcgnln und übriger Verfas¬
sung derer ansehnlichsten Münchs - Orden eingerichtet , ^ ) welche mit

Vcr -
e ) Viel . (Segen - der Oest -

reichischcn /« rmm wider die von
dein Grift Bamberg auf dem
Reichstag in Druck gegebene /» -

- Schrift , die />r^ ee » ^ rre
von der Lands - Fürstli¬

chen und sonst berrefend .
/V--/, . ü'e LLL6LL m

(7o ?„ we . <7c wrrü
/ . verb . ^ lc^ ue inuererata

priclem obsteruantia ( in ^ ullria ) in -
ualuir , vrstubieÄio a VastallkiAio non
clilstergc ö: nee Oomires , nee Ichisteo -
pi a lbanüstalliacu stinc exempri . Or
paulo polt : LarnberAenli8 Opistco -
pn8 inmiru praeüiorum in Larinrbia
liroruni a lire star acricer guonüarn 6i -
ieepiaca clellirir öc stuperiorirarem
^ ullriacain gonouir . Lonst. 80 NWL -
ucx rM/ r . /i . //. Z' .
/ . c/e Lni< 6 ci< m Lü , „ c „ e .
,/c ^ ?/ r . c . / . /.
verb . lginir -/ „ i m /- o -m
/ w/ Äme , /-/r ^ eMru ' / r, c / „ e

/me / ' rmci/ier / cri /^ rei , / » e
^ clü . / örm .

vivLiidli Arrv . L/ E
^ ,Vm . /< stow ,7 .

/ H7 . » /V i. rLorvvi Oe
viü . (?o „ eor ^. r » eer ^ r, . D » c .

L/ / /„/ o/ oi F /?r , . / / F ^ .
LiirLi . m ^ e/m/ec ^ ru . T' . / / . / 2 .

8 cn ,vliLv . L'm , . 0 » ce /7/n', ui
m /, ,/ / r, r / 'wtt . 7?/, u . / >. 7. Le-

/ / couer . / / . / / . ib . chnae -
Ilio exstuiAic : an iniiur krinceps
l ^errae iu8 babear in perstonalibu8
aÄionibus cle boni8 / , orrn , r Ä /,/ « / / »,

iuüicanüi ? Kc staue

boc in parria nollra ram nororiurn
eil , ve « emo m /i/ 'moe co « ^ 7 , omi ,̂ « o -

L/ r// L7Ei ^ cc/e^o/?icr / r7-, co „-
§r/r/ r, /c ,^ rn' L7

e /r », ^ , rEr ^ ,7em
r ?ittMr> e rr / stie , /7?„ . ^ c!6ir .
/r 7̂eo /r, er, /e » ^ / me W r-e

^ r^ o/7er L/ ^ -7 ,v -
Ftt / eroM »r / ^rmciM c/e ee ?«/ ) or // /i7r, r
/ , ü w /re/ 7m mmrt
r^ e, E „r regere L/ i/ ttoe, crcr , tt ^ M / 'rm -
c/ i /, /^ cee v/ //rero „ em m ecm/ ioim /r/- r, r
E /uttcre cm ^ tte ^ /nvrv ^/e -
/, em, e . ^ 66 . inL -vl coMror / .
vbiüeiuri8cliälione Lc iieuri8 an ic, g6 -
üirgue » . / s . guia ipst LIeriei ran -
guam rnembra keip . garriae üefenüo -
ne Aauüegnr , Lc proincle namrali
segniraci conienraneurn lir , vr , gui
senrir comrnoüum , senrire gnogue
üebear ineomrnoüum . / ech. „/) . ovi . 1.-
N ^ di >i Decr/ 6rm . 7 . Der . » .
DeOttcmu Mrree ?/ , 7 . Vicl . D „ .
LLxsLx (?ome » e . /ioec/? . errrre . Lis

^ crc ,/. mw crw /r / ) /.
Von Thüringen und Hessen - S . H . H -
III . IV . V . VI . iegg . OXIl . OXIIl . sg .
Von denen geistlichen Fürsten - Staa¬
ten S . tz . XOV . / )

7^ 6 § . XOVII .
Vici . i ^ o . vL vnxiLoo / Mor . / ü'e-

m Lox>6 vx -
811 (? </ . Der /ier 7^-mrc . / >.
ION . I ? LLIV 8 V L'er/ mr ,
w (7/- ro » , co Feremr >iviirxnL ^
vvnvdlv . ^ wc ^/oe . ubi
aclclic . Omnes bi orüine8 miliiares rg-
lia babuerum iniria , buniiles eranr in

obste -



^ ( o )

Verleugnung alles eigenen Willens , weltlicher Ehre und Herrschaft , in
Der vollkommenstenNiedrigkeit , Demuth und Gehorsam zu der Ewig¬
keit sich vorzubereithen und den Lohn ihrer Wercke in jenem Leben von
dem obersten Vergelter zu erwarten , die löbliche Absicht führeten . Was
zu Beförderung dieses Endzwecks milde Geber und Wohlthater wohl¬
meinend stifteten , hatte mit anderen milden Stiftungen gleiche Eigen¬
schaft , ü ) und wurde auf keine andere , dann bey denen Münchs - und
geistlichen Orden herkömmliche Art und Weiße der gemeinschaftlichen
Bcsizung und ^ clmimllrLnon genuzct : So führeten auch die nach dem
Beyfpiel der übrigen geistlichen Orden dazu erlangte Freyheiten mit
jenen gleiche Absicht . ( XU L Xllll . ) Der Anwachs solcher milden
Stiftungen veranlage fo viele besondere Ordens - Hausier , als selbige in
einem gewissen Bezirck oder Provinz dazu hinreichend waren . Diese

I stunden

obiogulo pauperum , acresöc au6ace8

in be1Ü8 , rerribile8 8aracem3 ) Quorum

Aeiia veluc IVlackabaeorum linAuaü -

Zelium periouadar . F » // -r no ^ oxii

n i . ük. vsrb . 8caruimu3 eriam , vr

Orüo krarrum kioipiralch bäieroiol ^ -

mir . rrir / r Ab orclo

vero frarrum milicisrempli circa Oe -
rico8 Lr milire8 ac alio8 krarre8 iuxra

iuüiruriouem 6omu8 veüre ) pcrpccui3

ibiüem remporibu8 obicrucrur - pre -

icurivero üecrero iancimu3 ) vr 5 ra -

rre8 in äomo veüra Deo ieruienrex

r /r / ? r ör ^ M ^ io / >iro Ab / >io / eM >-

- rem -/ r -k? ü Ab moi , / , m rom / >io / -r « -

maoiüro iuo aur «guibus ipispre -

ceperir , iubieüi ür obs6icnce8 exi -
liaur . cer . Ä -r / M -r 61 -̂ / . L '.

lo / ö / ) /» « / . ^ 81X10 v . coK / ? iM -rk -7.

LVKI6 H >r'r . / irr / -?/ / .
Oon5 . NIXLLV 3 6ir ^ . 01-/ . / >. / .
c . Ab / . r -̂ kx ? xocn r » -? K .

2 / . ^ / / >i . / e ä '. ( ? eo ,^ ro Mri ^ i -' . ? oiv 8

/?/ - . LLl . v 2 . M / ^7 / ü / ' -,^ -ri . ^ rrc -

/ / . ö . / / / . / e ^ . x !8 c > o D / i -/ .

oi / . ?, / / ,/ . / / -/ r, -?r / ? . / / . / . / .
^ 11n ^ Li üie vV » /- , / r> . L . / / . r ./ / .

/ i . Ab ^ r̂ / eA . L ^ . ^ / . Ab

L ^ xLo 3 . m üme Lcr / r/ L / / / .

r . ? . koxu ^ xx m / uie Lcc / e/ I / l / / .
/ / / . tr> . / . / . / o - ' . / >. / / / . verb . bic^ ui -

äem Uaru5 eorum M3M8 mouaüicus ,
^ uam Oericalis , guali8 eliOsnouico -
rum , eile viäerur . luicia eorum icl
sperre proäuur , immo , eriam aübuc
Uoäie rii / r/r vottir 7?/ o »/r/?rrü obiiriu -

guurur , vr 5u6u8 äocer / / « -/ . / l^ e / r / o

Ab -/ . iV1gAi8 kamen Esuoni -

ei8 renul3ribu3 , Quorum inüirucch vi -

uunr , aec >uiparari malunr . oiiLiLX .

oi -/ . erc / e / ? / .

In dem Hist . vipi . Unterr . 8 . NI . § . i .

p . 84 . wird gemeldet , der Deutsche Rit¬

ter - Orden sey zwar ein geistlicher

Stand , dessen Glieder aber waren kei¬

ne Pfaffen , sondern Ritter und Edle des

H . Rom . Reichs , die zu allen Zeiten in

grossem Ansehen gestanden hätten . Al¬

lein Pfaffen und Geistliche sind indem

Verstand hoffentlich einerley . Der Or¬

den hat dem Pfaffen - oder geistlichen

Grand bisher sein Ansehen , die übertrie¬

bene Freyheiten und gantze Wohlfart zu

daneben gehabt . Die Ordens - Brüder

selbsten werden in Priester - und Rir -

rer - Brüder eingetheilet : Leztere lassen

sich würdige und geistliche nennen ,

Auch zeigen die Maynzische undTrieri -

sche Iura vioeceiana , denen solchem

Hessen , wie in andern Ländern unterge¬

ben gewesen , daß es diesem also seye . Es

dörfte sich auch jener Einwand zu der

Grund - Stiftung des Ordens , schwer¬

lich reimen lassen . Viü . § . 5eg .
ü ) Lonk . VV -VXXNV8 / e / ch -

r / e/ / . . / < r . - ' . ooccxii / / / .

Lv7 / / » rw ^ . rMüe - rre -r / . / . r >11 -
i-r ^ x r ?r ^ Mot . -?,/ / / / ? . 6 >i -/ .
/ oÜE7 . ^1. LOXNLiXX / . / >. / / /

/ . F . / 20 . nvoo

^ ro -r . ( ? ei » r . / . ^ 6cl . 1 Ks i xv >1.
XLL . osx ^ L . ^ , 1 . / /

r ) Lonk .
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stunden in ihrer eigenen Verfassung und Rechten gegen einander und das
Verhältnis ; gegen ihren mittelbaren oder ohnmittclbaren geistlichen
Oberen wäre auf keine andere , dann die gewöhnliche Ordens - Unter -
gcbuug gegründet , welche mit der befondercn Verpflichtung gegen die
hohe Landes - Herrschaft , worunter diefe gelegen waren , so vielmehr
bestehen konte . c ) ( tz . i . vn . L ^ vm . )

§ . XI^ VIU .

u n d besonders Der deutsche Ntarmttlsche Ritter - Vrdett , welcher um das
des Temscheir Ighx 119 O . stinen Anfang genommen , rch und unter beständigem Zu -

Ordens oderde - ^ ^ chj - ^ Gütern und Vermögen bey der Andacht der Teutfchen Für -und Stande mit der Zeit durch ganz Teutfchland sich ausgebrcitet ,
stunde vornehmlich in der vorhin beschriebenen geistlichen Verfassung ,
der zufolge jedes Ordens - Hauß einen sonderbaren , aus geift - und welt¬
lichen Ritter - Brüdern unter der Aufsicht eines sogcnanren Praceptors
oder Commenthurs bestehenden , mit eigenen Rechten und Freyheiten ver¬
sehenen und geistliches OMA / vorftellete , dessen innere Ein¬
richtung so wohl , als die Beschaffenheit feiner Stiftung und geistliches
Verhältnis gegen den llioeLsianuM ) von andern geistlichen Orden we¬

nig

c ) Oons 7A . ttLiVLILl I . 7o / 7 .
7) / ir . / ^ oo . öllL ^ LVöl 7 " / / /.

7 ) / / )7 . Lir >iL8 ri ) .-li - LLüii , IO -Lt 8I6I8ötVKlVI (7. T'. 77

o L >v o I . v V >-1 M ^777r7 . 6 ,/ 77ar7
7 !/ / . / . / ec « . 7) » . 7e a o x i -

Ukiöl 77// . 7reu . 7l 77. / / / .
i' Hö L 1

^7-^ / . r-e /. 7l Vergleich
zwischen Herzog ix^ iio zu Braun¬
schweig und Lüneburg rc . mir dem
Meister des Iohannirer - Ordens in
der Marck , die Lo ?/ i , » e -r7e

betreffend . 7 . ^ . / ^ - / . ^ . rvxio

7 7 . ib . " Sol¬

lten alle und jede Comptores zu 8 ug -

" plinAburb , Lnmassen von Alters

" auch geschehen , in alwege schuldig

" seyn , hochgedachten Fürsten Herzog

" Heinrichen Julien und S -F -Gn . Erben

" und Nachkommenen die regierenden

" Herzogen zu Braunschweig vor ihre

" Landes - Fürsten zu erkennen , zu eh -

" ren und zu halten , S . Fürstl . Gn . und

" denselben wie andere Landsassen die

" Erb - Huldigung undRaths - pflichc

" auch gewöhnlichen Roß - Dienst zu

" thun , darzu sich , wie von Alters Her¬

fracht , Nathsweise gebrauchen lassen ,

" die Braunschweigische Land - Tage mit

" besuchen , auch neben anderen Land -

" Ständen des regierenden Fürsten und

" des Landes Besten r' athen und thaten

" helfen , und sonst alles anders , was ih -

" re Vorfahren , die gewesene Compto -

" res zu 8 upplinZ -burA jederzeit dem re -

" girenden Landes - Fürsten geleistet und

" gethan , unwigerlich auch leisten und

" thun " cer . ULkv 7r / s 7e Lt / ro -

tz . XI. VIH .
H (7ori5. tz . V1II . ^ .66 .

Terir . 42 - 4 / . ^ i - r nLL 1
^7 -r ^ 7c / . 7- ^ . 7l 7s 7 . 7^7 . vbi aä
g . i 190 . 6 . iZ .d-lou . grimg cregno egui -
rum referrur . 7Ä /ö /fr /rre <S . ^ vx -
V L öi 7. 7l 7s. ^). r / Aie Ae ö-i ö 2 -
INLLVS . l ' LI 'I' NLöllVS M L7ro » .
77r/?«^ . 10 . 1 ? Lii 1 vs r»

ö'. Fer / M 7̂ .
^7uee7 . 7l 77/ xox r-

^ V 8 LLH ruv 8 iLX 8 . r ?r /r7w 7e re /r-
Ao /MM 6rA7e evr/i . ,A xo 8 r>. ? l

7 ) Viel
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nia untcrfthicdcn wäre . 5 ) Die zugcftlftcte Güter und Gefalle wurden
auf eine bcy denen Münchs - Orden gewöhnliche Art verwaltet und dar¬
nach die übrige Einrichtung gemacht , c ) In denen besonderen Staaten

I 2. kam

^ Viä . 6r ,7. vc / r /F . c »/- . ? / .

^ ^ 2 . » / - . 13401 « 4 Li -7 . 7 ! X / >.
ibic; . iplc ^ 4i "i' ii4Li /'» » ottt , » ec
-ro » » /7 c»/ >. verb . IV ou o -
mne8 qui pai s oräiniS ) §IgäÜ8 vli Li
c1ypei8 . Lranrenim qui 53criÜLli8 , qui
milli8 , qm cgnlu , qui precibu3 pla -
cabanMeum . Vnüe Lifr3trs8 üilkinÄi ,
s clericib iaicsi /V / c/ ? ei ' /-i-ocz/eLc , ab ii8
qui / 7chr / / c /ic / ' er . e/ e ov 8 -
« vR 6 chüro » . / . / / / . c . Vn -
cle Ikaruir iüem 8istiiNu8 XlgAilkei')
quocl polt 1inAul38 Iiorg8 kracrc8 Lle -
rici ^ nriplionsm , tälus renina etc . Li
Igici 5rarre8 vuum ^ us IVigria clice -
rent . IOLN e/e / Ä / i k ^ e/ ec / or / » » / 7-
/ L // / cc? c -//7 / / » / c ///x / / . r/ / /7. F - ' / . Lit
r » / 'E / » // //. L'üro » . />. ^ 2 ^ . verb .
UeliZioü emnc omne8 Lc qm , quem 36 -
moclum Xlou3cbi , aä p3upert3tem ,
coeIib3tum Li obeäienrmm obtiriÄi .
kroprium Ngbebaucuikil / ugm omue8
voluntkirem Iuperiori8 voluutari iu
lotum tukmittebgm . S . Churfürst
4 vov8i - i zu Sachsen Schreiben <111
Herzog Johann Wilhelm zu Sach¬
sen <7. Mir / r / / E r » » /// ./ / /> » . / ^ <f .
Die Ordens - Me ' ster pflegten in ihren
Schreiben an dieselbe sich folgenden Ti -
tuls zu gebrauchen : / /̂>ü Lom -
?/ / c » <7» ^orch vice Lo ?» ?» e » <7» rorr » c cererü
oK'c/Httt Dom /« rn Mrr -

erc . Viel . /r /7/ / / » K . des anderseiri -
gen Ungrunds / // /'. ^ cI6 .
/ . ?> e >'» e rvOOVici -7c L7 / cürü » »/e » ,
?/ / » § » / or /7. // . /?/ >. / » » /§ .
V/i / c . / cc/c/I 6o ?rr / » . / . ^ In dem an¬
geführten ^ / . » . / / . kommt der / 'r /recc-

Nähme eben wohl vor . verb .
^ k' /recê roi ' /r ve / 0 )» / / / / e » /7// rorü /7/ A /re
e/w / / m . / ) //- / . uLNL 1 c 1 ^ /) / /ic>/» / 7rr »/ .
// . / 2/ o . »/). M /ü . nLv ^ ivi 2 ^ / . L/

ibi . d^ ouerinc vniuerü , quocl
no8 ^ r' Ee /^ or / ^ / c » rr// » c c/o / / / r/ t ? e/ /-
ro » / c » e M / r /üe / r . liberam concelü -
mu8 iaculmtem aeüiiicLuüi iukra mu -

ros l ' rgicÄeuieb cet . Wie dann auch

die übrigeOrdens - Verfassung mit denen

s '. ^ 7/ / rüo / M / / e » » e ?// 5 sehr

vieles gemein hatte . Vi6 . xvciiLNL .

^ » » / e ^ . <7 c>/ / . / V 66 .

tz . b .H . / ) ch § . Xb . VU . » ) . In der an¬

geführten Urkunde ULNLici / / )i / co / >r

Mr // / eS . ist noch folgendes versehen :

Iplümque Hccleliam ( 8 . d >licol3i ) cum

UÜ8 proueucubu8 in tubliclium rerrao
iüntU . inreoraliccr conrulimu8 eibüem

iurc pcrperuo qolliüencl ^ m Lc per

ipi 'orum / / » / »' ct 8 / / ter / / or ^ üeieruisn -

ciam üe qua iinAuIi8 3nni8 VI . libras

Imieckenli Ursepolico mgiori8biccIes

qui pro tempore fueric in Perpetuum

exbibebunr , / » / » / i / / / ri 7 / / r LP » o ^ ?/ /7» / r

</ / E co / / ^ / c / / cr / / » r c />/ c » r / ' r » c/ >o / r> o /̂ c

// / / ^ cc / c / rü c .v / -r/ cr / . Lonf . xrLx n -
v L i . Lvn 1 o . s^ / c .
Lcc / c/ rten Thtlis Fortfczung vom

Teurfchen und Iohannicer - Örden ;

worinnen angeführer wird , daß der Erz -

Bischoff zu Maynz und andere Präla¬

ten die Ordens - Kirchen mit Steuern

und Abgaben belegeten . 7 VI 6 . ^ .üi . Orü .

nouili '. lub n . ^ 24 . öc ins H . UII . 6 .

§ . UXXVIl . Li UXXIX .

) So wurden unter andern die beträcht¬

lichsten Hche und Kastnereyen einigen
Iii .' ter - Brüdern aus dem Lonuenr

anvertrauet , welches denen besondern

Connnendenin einerProvinz denAnlaß

gegeben . Doch blieben diese als Mit¬

glieder des Convents oder Capiculs dem

kraecepcori oder Commenclgtori des

Ordens - Hausses mit eben dem genaue¬

sten Gehörsinn noch immer zugethan ,

von dessen Gmdüncken die Anordnung

und Abänderung der übrigen Aemter

und Bedienungen allein abhienge . Ein

jedes Ordens - Hauß verfügte über seine

Güter nach besten Befinden , und betrie¬

be seine Rechts - Händel in seinem eige¬

nen Nahmen , viü . « 181 - 010 .4 xo -KIIULLL6 . OI0I. O .« .
» . / / ct .
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kam ihnen der Landes - Fürstliche natürliche Schuz wohl zu statten , wie
solches die aus den : Eigcnthum derer Landes - Fürsten und ihrer Unter¬
tanen hcrgenonuncne Stiftungen und milde Gaben ohne dem mit sich
brachten , ( § . Xk. Hl .) und zu Erlangung verschiedener geistlicher Frcy -
heiten den Anlaß gaben . Die natürliche Verpflichtung derselben gegen
den Landes - Fürsten , Stiftern und Eigenthums - Herrn wurde mit der
Anordnung des Teutschmeistcrthums nicht abgeandcrt ; F ) als welches
eben so wenig , denn diese einzle Ordens - Hausscr mit ihren bcygehörigcn
Gütern und Zinßen , einen auf weltliche Macht gegründeten Staat und
obrigkeitliches Regiment vorbildete , oder eine andere , dann gewöhnliche
Ordens - Untergebung unter der oberen Aufsicht des Hoch - Meisters mit

« . in welchem
auch die beschehene milde Gaben ange¬
nommen , Kauf , Tausch , Verkauf und
andere Dinge verrichtet und vollzogen
worden . Vl6 .

/ -.) Wie dann noch in
denen neueren Ordens -
versehen , daß ausser denen Cammer -
Balleyen undHäussern der Land - Com -
menthur samt seinem Cgpiml neue Or¬
dens - Glieder in die Valley aufzuneh¬
men : vi6 . c . i . Lr2 . wie ingleichem die
Stelle eines abgehenden Commenrhurs
vor sich hinwieder zu besezen berechtiget
seyn solle : viü . c . 9 . Verb . " Wann ein
" Commenden durch Ableiben eines Com -
" menthurs oder anderwärts vgciret , so
" soll der Land - Commenthur , da es an¬
derst den Anstand biß auf das orciing -
" ri Cgpirul , welches alle Jahr zugewis -
" ser Zeit gehalten soll werden , oder da
" es denselben einer oder der andern Ur -
" sach halben nit leiden mag , ein beson -
" dcrlich Capitel ausschreiben , und
" durch die mehrere Wahl der Com -
" menrhur , oder aber derLand - Com -
" meuthur allein urir seinen Rachs -
" gebiecigern , wiees in einer oder der
" andern Balley brauchig und Her¬
kommen seyn mag , die ledige Stelle
" mir dein hierzu würdigsten Com -
" menrhur , ( doch daß er sein habende
" Commenden hingegen laß ) odereinen
" andern Ritter wiederum ersezen ; hier -
" durch aber dem Meister an dessen Ge¬
rechtigkeit in denen Cammer - Val -

" leyen und -Haußern , da demfelbeir
" die Besezung undEinnehmungder
" Land - Commenthureir und Ordens¬
brüdern zustehec und gebühret , nichts
" benommen , sondern hiemit per exprek -
" lum Vorbehalten seyn . So ist auch bey
Veränderung des Land -Commenthurs
das Valley - Capitul befugt , wegen
zweyer Personen aus ihrem Mittel
sich zu vergleichen , welche dem Hoch¬
meister zur Bestattigung einer derselben
bekant gemacht werden , viä .

/ o . r/ r ^ . F . s '- .

i V 16 . Das vorhin angeführte Schrei¬
ben Chur - Fürsts ^ v6V8ri zu
SachsenVerb . " Und haben
" gleichwohl die Herzoge zu Sachsen ,
" Landgrafenzu Düringen , Marggra -
" fen zu Meisen ihre eigenthümliche Ge -
" rechtigkeiten solcher Balleyen alwegen
" gehabt und herbracht und die Land -
" Comthur und Stadthalter haben als
" Landsassen und Unrerthanen den -
" selbigen Fürsten schuldigen Gehor -
" samb und Uncerchanigkeir auch
" Steuer , Folge , Reife , und andere
" Gerechtigkeit geleistet . Ebenmäßig
" andern geistlichen Jnnwohnercn der
" genanten Landschaften , wie dann auch
" ein Land - Comrhur oder Stadthaltcr
" uffallen Landtagen die oberste8elllon
" und Stimm unter der Ritterschaft
" hat , und alle Land - Bürden mit tra¬
gen helfen , auch zu Clage und Ant -
" wort der Enden als andere Untertha -
" nen stehen müssen . "

L) S -
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sich brachten ) sondern durch den Zuwachs in Preusscn und Licfland
vcranlasstt wurde . / )

Der im Jahr 152- 5 . vorkommende Verlust des Preusischcn Koch - Wobey nach
Meisterthums schiene eine merckliche Veränderung in der bisherigen dem Abgang des
Ordens - Verfassung nach sich zu z leben . Dann wie die Absicht des P re u si s. H 0 ch -
Teuttch - Meisters Walther von Lroiiberg und seines Nachfolgers Meister chums
Walfgang Gchuzbar genant N lilchlmg dahin gicnge , die in ih - ^ Ubanderung
ren eigenen Rechten und Freyheitcn bisher gestandene Ordens - Kausser 2
samt ' ihren zugestifteten Gütern und Einkünften in einen vermeinten ^ eder be »
Fürsten - Staat zusammen zufchlagcn und damit den Verlust des denen so genan -
Prcusischen Zürstenthums gleichsam zu ersczen , a ) also wurden in de - ren Preusischen
nen Jahren 1516 . 1556 . 15z ? . und 15 ^ 8 . verschiedene dahin abzieh - Balleyen :K im
- ) S - Churfürsts ^ vovs 'ri zu Sach¬

sen Schreiben r/. ^ // . /-er
verb . " Und haben dieselben Land -
" Comthur vnd Stadthalter einen ho -
" hen Meister zu Preussen vor einen
" (? eM ^/ /- Dberstcn in geistlichen (!) r -
" dens - Sachen gehalten vnd eher das
" Evangelium geleuchtet , sich nach seinen
" Satzungen mit Zeremonien , Kleidun -
" gen vnd andern gerichtet - Ob dann
" nun wohl ein Teutschmeister zu Fran -
" cken , welcher beydem Hohe - Meister
" oberster lRath und dahir in Preusen
" mit auch vnterthan gewesen , in geist -
" liehen Ördens - Gachenwas der hohe
" Meister in Preusen mit dem gemeinen
" grossenCapitulvor gut angesehen , ihr zu
" Zeiten in Düringen verkündiget , auch
" geistlich vnd demüthig in beten vnd
" andern sich zu verhalten gebotten , auch
" fürfallende Irrungen vnd brüderliche
" Nothwendigkeit verrichtet hatt . " ser .
So hatte unter andern der Teutsch -
Meister Lonra6u3 6s I^ ucbrvvgnnsn
die Stiftung eines neuen Altars in der
8 . Elisabether Kirche zu Marburg ande¬
rer Gestalt nicht , dann mit Vorbewust
und Einwilligung des Commenthurs
und übriger Ordens - Brüder daselbst
auf und angenommen : Die Beurkun¬
dung hat man jenseits iub 11. 40 . neuer¬
lich sechsten beygebracht . ibi : l>lo8 6i -
üs l6s6sivio-i8 8orori8 nolirs volun -
wri pis psr omnia obrempsrace vo -
lenre8 ,

omnem buiu8mo6i Oi '6ingrioliem
iuklm mwm k>k>bsnre3 Araram ,
pretenübu8 conbrmgmu8 . cer .

i/. X ^
mLL1 w / >. ^ 0 . Solchem -
nach stunden zum höchsten die dem
Meisierthum in Teutschland und an¬
derwärts untergebene Ordens - Häuser
und Balleyen in diesem Betracht in
keinem andern Verhältnis; , dann die
übrige dem Hoch - Meisterthum ohnmit -
telbar zugerhane Balleyen , an deren
herkömmlichen Reichs - oder Land -
Standtschaft der Ordens - Gehorsameni -
mals behinderlich seyn können .

^ 6 tz . XI. VHH .
/r ) S . das aus dem Fürsil . Weimarischen

^.rctiiv ehedem dem Fürstl . Hauß Hes¬
sen communisirte Schreiben Ehur -
fürsts ^ vov 8 T1 zu Sachsen ,

/ ^ -e . welcher stattliche Bericht und
Zeugnis; eines der Zeit lebenden grossen
Reichs - Fürstens die vollkommenste
Glaubwürdigkeit so mehr verdienet , als
die bemeldete neue Ordens - 8mrurg ,
welche nach dem Bericht derer eigenen
Ordens - 8ci-ibencen eben nicht mit ein¬
stimmiger Bewilligung des Capituls ab -
gefasset worden , nebst dem übrigen
Verlauf solches genugsam bestätigen ,
und der Churfürsil . Bericht darauf ,
wie auf andere angefügte ohnverwerf-
liche Urkunden gebauet ist .

- ) S -
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lcnde neue 8camta errichtet , ^ ) und unter andern vermög eines im
Jahr 152 . 9 . auf ^ eZiäii Tag zu Zranckfurt zum Dtand gebrachten und
bald hernach von c^ noi . o v . bcftattigten Groß - Capitcl - Schlusses
" verordnet daß ein ieglichcr Land - Commenthur , Statthalter und
" Goaäiucor ehe und bevor derselbe dazu Lonürrmret wird , sich verpflich¬
ten und genugsam verschreiben solle : baß er sein Lebcnlang einem zeit¬
lichen Hoch - und Tcutschmcister und dem Orden unterthanig , gewärtig ,
" gehorsam , treu und hold seyn , dessen und des Ordens Ehr und Nuzen
" nach seinem besten Vermögen fnrdern , und nach trcflichem Verstand
" demselben zu gut uüzlichc Dinge fürnehmen und unnüzliche untcrlas-
" scn , in hohen wichtigen Balley - Dachen des Hochmeisters Bescheids , in
" gemeinen täglichen stiner Raths - Brüder Rath , er wüste dann mit ih -
" rerVerständnuß ein besseres , folgen und geloben ; - kein unbeweglich
" Gut verkaufen , noch in andere Weg veräußern , verändern noch an -
" werden , oder dieselbe mit Zinßen oder Gülten beschweren , ,verpfänden
" oder verschreiben , ohne hochmeistcrliche ^ uÄorität , Wissen , Willen
" und Zugab re . " c ) In gleicher Absicht wurden vermög einiger Capi -
tul - Schlüsse vom Jahr 1554 . 1560 . 1577 . und 1665 . sämtliche Bal -
leycn Tcutschen Gebiets zu den : NatriLuIar - s/ cmmo bcygezogen und je¬
dem Haupt - Ordens - Hauß ein besonderer Anschlag an dcnssloto des
Tcutschmeisterthums geniacht : ri ) Dieweil aber solches alles nicht ohne
den gänzlichen Umsturz derstlben besonderen Rechten und Abänderung
ihrer bißherigcn Reichs - oder Land - Standschaft geschehen mögen , so
wurde gegen dieses angesonnene weltliche Regiment H von denen soge -
nantcn Preußischen Balleyeir so wohl , als vornehmlich dcncnjcnigen ,
so bischer zu dem deutschen Gebiet waren gerechnet worden , desto
gegründeter Einwand gemacht , / ) mit dem endlichen Erfolg , daß zwar
jene dcmTeutschmcistcr , als ernennten ^ ämimttracorn des Hochmeistcr -
thums und geistlichen Oberen den gewöhnlichen Ordens - Gehorfam er¬
wiesen , übrigens aber bey ihren Zrcyheiten , Rechten und zürn Theil
hcrkorumlichen Reichs - und Crayß - oder Land - Standtfchaft biß aufdie
gegenwärtige Zeit sich zu erhalten gewußt haben . Z ) Dahingegen diedem

S - des Teutsch - Ordischen Priesters
und Teutsch - Meisterlichen geistlichen
Raths QF ,. vr ^ ^ roxs Historist
Bericht vom Marianistch Teucstchen
Ritter - Orden // /. c . />.

r ) Vicl .
) Hiervon bat man Gegenseits bey dem
Reichskundigen lVIo6ergrions - Gesuch
tüb n . 9 . einen Lxcraökum beyge -
bracht .

e ) S - das mehr angeführte Schreiben
Lhur - Fürstts ^ vcrvsri zu Sach¬
en ,7. / HrF .

/ ) Vi6 . .4v6vsrvs Lrv . AeBor //> e¬

r /r -r . verb . " Es haben aber
" nicht alle Land - Compther , sonderlich
" die ins Teutsche Gebiet gehören , char -
" innen die Balley Düringen auch gele -
" gen ) darinnen willigen oder solches vor .
" genehm achten vnd ihmedergestalt vn -
" terthenigk seyn wollen , wie aus solchem
" Abdruck und der Kayser - auch Babst -
" lichen Lontirmklnon ) wann dieselbe
" fleißig durchleßen , zu vernehmen rc .

F ) S . das mehr angeführte Schreiben
Churfürsts Augusttl zu Sachsen Fr -

wohin besonders die Balley El¬
saß und Burgund , sodann dieBalley

Koblenz
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dem Tentschmeisterthum näher zugethane Balley Francken samt denen
übrlqen Cammer - Commenden , nach dem mercklichen und zu jener Ab -
sicht ' sich wenig reimenden Unterscheid / zwischen denen Cammer - Bal¬
gen und Commenden und denen übrigen dahin nicht gehörigen
freyett Ordens - Balleyen ü ) in einem andern Zustand sich befinden ;
wie dieses alles aus dem folgenden zur Guüge abgenommen werden mag .

K

§ - I -

Bey denen mittelbaren Ordens - Hausier » und Commenden Noch vene . <
wäre die genommene Absicht um so vergeblicher ; s ) obgleich der Dama - ^

^ bjets durchzutrei-
Ersten Ther'ls Fortsezung vomTeur - gewesen ,
sehen und Johanniter -- Ordens .

Dennoch stehet die Land - Commen -

thurey in Francken , samt denen ihr unter¬

gebenen Commenden - Haussern und Or¬

dens - Personen in ihrer eigenen Verfas¬

sung , wovon in dem oft erwehnten Chur -

Sächsischen Schreiben ein besonderes

Beyspiel angeführet wird .

^ § . I. .

Eoblen ; gehören .
s . i ; 24 . 1526. 1527 . 1529 .

15 zo . 1542 . 154 z . 1544 .Lor . und besonders

F . , / . 1654 . So hat auch der Land - Com -

menthur der Valley Elsaß undBurgund

wegen der Häuffer Magnauund Alsch -

haussen unter denen SchwäbischenGra -

fen ; wie auch der Land - Commenthur

der Balley Coblenz bey dem Chur - Rhei¬

nischen Crayß Siz und Stimm . Vick

/ . / . LIOSLII Staats -Recht

HingegenhatderTeutsch - « ) Eben wenig konten die Landes - Fürsten

meister bey dem Franckischen Crayß erst

in dem Jahr 1538 - solches mitvielerMü -

he , wiewohl im Rang nach denen Bi -

schöffen , erlanget . Vi6 . nLi >i ^ LV8 M
/ „ r . / .

/ F . / ) » . L108 LK

^ 0 . alwo aus ersterem folgendes ange¬

führet wird : lMo -iiker Oräinis Deu -

rouiLi , gui olim r -imeli Loriuenrus

Oirculi vocgcus non buir ör poNczugm

Lliguanöo vocatus line Lonlünln rna -

ioris putri80rcnli8caruurn fuiller , uä
vorum non g6millu8 üc tenarn exce -

rlei ' e iullu8 t 'uir . Danclern vei o M

e^ nno 1 5Z7 . ülinclLra -

rib >u8 plgLuir LraclmMo ^ n . 15 z8 . le¬

erem . Der deshalben Mitwochs nach

Biliani 15 z 8 . abgefaßte Crayß - ^ est

ist , so viel anhero gehörig , der zum Behuf

der iVtacriLnIsr - iX4 oclsrarions - Angele -

genheita . i692 . vonSeitendesTeutschen

Ritter - Ordens oüirten sogenanten aus¬

führlichen und Anweisung

61b n . 5 . angefüget zu befinden .
L ) Conk. des Teurschen Ordens

/ / . / r . 1. vK1 8

geschehen lassen , daß in der bisherigen

Verfassung der ihnen unterthänigen Or¬

dens - Hausser einige anmaßliche Abän¬

derung unternommen würde ; daher

hochgedachter Churfürst LV6V3rv8

nicht zugeben wollen , daß ein fremder

Ordens - Ritter , so nicht zur Balley

und dem Hauß in Thüringen gehörig ,

demselben dennoch von dem Teutsch -

meister vorgesezt werden solte : indem er

befunden , " daß solches dem Hausse zu

" Sachsen und dessen Landen zu merckli -

" eher Neuerung , Schaden , Nachtheil

" und Beschwerung gereichen würde : "

unter der weiteren Anführung , " daß

" wann schon dieselbePerson gar geschickt

" und täglich , so ist doch wohl zu beden -

" cken , do ein solche Person Statthal -

" ter oderLand - Compthur werden solt ,

" das dadurch alle Fürlaufungen und

" vndHeimlichkeiten des Landes - Fürsten

" Landschaften ausserhalb Landes geof -

" fenbaret würden , weil einLand - Comp -

" thur in Ausschuß gehörig vnd der für -

" nehmste Land - Stand vnd Ritterschaft

" fein soll , geschweige anderer Nachtheil
" mehr
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lige ^ äminilirator und Teutschmeistcr Wolfgang Schuzbar genant
Milchling solche gegen die Landes - Regenten und besonders dieSchmal -
caldische Bundes - Verwandten bey jenen widrigen Zeit - Umstän¬
den durchzutrcibcn ohnsagliche Mühe und fast unerschwingliche Kosten

Vermeinte angcwcndct . ( Z . XXIII . ) Die hiezu vermeintlich dlensame schwache
Gründe dieser Gründe wurden vornehmlich in denen Kaystrlichcn Schuz - und Frcy -
Slnmassung . hcits - Briefen , sodann auch einem gewissen Lehen - Verhältnis des

Teutschmcisterthums gegen den Kayscr und das Tcutsche Reich gesuchet ,
und vermög jener angeführct , " daß derTcutschmeister strmt allen ihme
" untergebenen Ordens - Häuflern und Commenden Kayserl . Majt . und
" dem Reich ohne Mittel unterworfen ; dabey von allen Auflagen , Ab¬
gaben , Diensten und Lasten durchaus bcfreyct und fremder Gericht -
" barkeit nicht untergeben jene . " In Befolg diefts aber anmaßlich tta -
' ' ruiret , " daß dasHoch - uud Tcutschmcistcrthum nrit allen Ordcns - Häus -
" fern und Gütern , wo ste nur gelegen waren , samt ihrer vermeinten
" § . e§alischcn Hoheit von Römis Kayscrl . Majt . zu Lehen empfangen ,
" getragen , auch in solcher Eigenschaft gegen den obersten Lehens - Herrn
" und das gesamte Tcutsche Reich vermannet und verdienet würden , dem -
" nach einem zeitlichen Hoch - und Tcutschmeister alle Obrigkeitliche Gc -
" rechtsaurc , gleich andern Fürsten und Standen des Reichs , ohne jemand s
" Eintrag dabcy gebühreten : diese also denselben vor ihren Fürsten und
" allcmige ohngcmittcltc Obrigkeit ohne Ausnahm . anzusehen und zu ver¬
mehren hatten . /-)

§ -

Widerlegung Gleichwie aber der besondere Aayserliche Gchuz und Ver¬
di eser Einwen - spruch an und vor stch selbst die Ohnmittelbarkcit des beschirmten nicht
düngen . mit stch bringt , oder zum voraus sczet , sondern bey und nebst desselben

Raysertt - mittelbarem Zustand wohl bestehet ; n ) Ausser dem die zuvor bcschric -
benechen Gchuzes

und Ver -
spruchs .

" mehrso ein solch fremder - Mensch ,

" welcher sich durch einen grausamen un -

" christlichen Aidt verbunden , anrichteir

" und dem Tcutschmeister ein solch

" stadclich Gur gänzlich unrerwür -

" fig niachcn käme : c . " cir . ^ r ./ » / ' - r .

Was ein neu ernennt - und bestät -

rigler ? käLcii ? roLdes Laustes
7777 zu Grünberg denen Herrn Landgra¬
fen zu Hessen bey seiner Bestättigung

unter anderen angelobren Unrerthanen -

Pflichten deshalben besonders zu verspre¬

chen gehabt , solches ist ab derAulag M

7/ . beurkundet zu befinden .

Es sind diese seichte Gründe unter an¬

dern selbst in dem erdrungenen Oucle -

u -u -äischen Vertrag angeführet worden .

Vicl . ^ 77777c? . ^ 77. / ^ . des anderseiti¬

gen sogenancen Historis Unter¬

richts .
^ 6 § . UI .

ch soxir ^ civ 8 vm . / 'o -rri / i 7, 7^ .v . 777

LicrvL ^ c . / .
77. 4 . ib . nouvacar - cum

glÜ8 äiiyurgre , ^ rtt77er / -/? / >ro / eKo77Ü ^ / -

e ^ e7 / 7/ >77077r ?/ 7ttV7 -
/-7777̂ ) L: Nvilt08 ab mino exempros
purant , c>um ab iuirio yub eg pirore -
äiioue fueriur , ĉ ugii iäem eilet prore -
Aere sc eximere : guriln ^ ula coeno -
big , ĉ uae proceUg , ioll Uomsuo krge -
iuliiubieUa ceuienägio , enr . 8 eä baec
leuiora . cer . LLsoro . Gummaris .
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bene ohnumftößliche Verfassung derer Teutschcn Lander und Staaten
nach der auf das ohnfürdenckliche Herkommen , Gefaze und Vereinigun¬
gen gegründeten algemeinen Reichs - Verfassung die wahre ^ ormam ,
wornach dergleichen Schirms - Briefe zu ermessen , abgiebet , der zufolge
an der mittelbaren Untergebung und Unterthanigkeit fo mancher anderer
in denen Teutfchen Fürftentbümern gelegener und zum Theil mit noch
stattlicheren Kayferlichen krotsLkorüZ begabter Stifter , geistlichen Hausser
und Orden biß dahin niemand einigen vernünftigen Zweifel getragen ;

L vielmehr

TV - r / rK sämtlicher / MMMtaten der

vornehmsten würtembergis Elöster
7 ) ocrL -?r .

71 7 ibi . " Obwohlen aber die Rö -

" mische Kayser vnd König auch erwan

" mittelbare Stand und Personen ,

" / ü / » /r 7 ) o ?, rrM territowr / ü / r7/ , errorr7 /rte

" Ls " in ihrer Mast , und des

" H . Rom . Reichs Schuz allergnedigst

" aufzunemen , oder deren habende kri -

" nilebm zu besiattigen pflegen . " cer .Eonil o ^ n . iv87 . 77 o /̂ l / ^ . WLUKxx
vor . Gchirmbrief . ^ 7rwr .

c . / o . 7 ) o / r . nxivLxin

der Lindauis . Ausführung 7 . F / - .

LOLI . LL / , 1' otrc / owiuLxr 7e rs «I . 6r7 . 7r/? . 77ert . 77. / .
7?r/ 1 /r/ ). i. vi) Oi. x 7177.

/ >. / / / / . I. VOX >VI6 7» r .
^ r/ 7 .

/ >) 77 ?^ / . uv ^ r >iV 8 M / lTrtro / , . 5 -r / » ^ .

7 ! 777 / , . / F / . 7 ? e « . O -r . ^ nomxi

77 / 7 7rer / . 71 7 7 . vbi g 66 ir : 8 i

enim bociäluo ( nempe poreuraru

krocerum Imp ». ) I . üaäülIli 8 olim licuit

ls glrcriu 3 proreclioni ( vrpore guxs

nullam iubieLiionem inuoluit ) com -

mictLrs , mulco icl mgAl 8 pcrmiilum

erxr recheclu lummi kriucipis , gui ,

guxmui 8 omuibu 8 Lcc 1süi 8 acl äeken -

iiouem obliA -etur , ftiecigliu 8 ramcn

« gm vni xlreriue uonnunguam göcli -

air , vr , guemxümoüum iolsr , plu 8

rimexcur , guoä iinZuIxrirer promirri -

tur , czuIM c^ uoci A-enerxIi sponiious

coucluZirur . iox ^ 7 . 717 / , . ^ ^ .

L§ " 7 '. 777 . / , . 22 . k.is 1 L 0 ^ 1. rv LÄro /r .

71777 . / , . vsrb .

I4oc loco molisn 6 u 3 eil leölor , iiixm

in Imperii A Lxeixri 8 rurelxm Lr px -

rrocinium recepriouem uiliil prxeiu -

üicxile , nec poruiile , iuri , guoücom -
perebxr xnri ^ uiru8 Ducibu8 Lruniui -
cenlibu8 ) in Quorum rerriroiioiicum
eil lli66xA8buiium . chlorumgue , guocl
vel lioc , vel xlio non xbiimili xrZu -
menro inüuclu8 üicxli8 Imperii , mc>-
nxileiium lioc immeäixre Imperio
iubücere L: inrsi - Or6ine3 blcLleliaüi -
co8 , gui lnnr in Qrculo ^ ax . infer . rs -
ferre conärus ür , inüicuN8eiu8 reiAra -
riL conrrg UL >lLicv î iuniorem Ou -
cem pecuIiÄlibu8 g7lionibu8 . Verum ,
cauilä in lupremo lmperii äicsiierio ,
L^uoü eil 8pirse Kemerum , 6iu gAi-
rara , ^ T / o / r / tt ,

7nv ?r ^ / ? erW ?/ r 7 ) « r ^ m Frr / 7r^ reeK ^ ^ 7rÄ -

LZ" / r / e -r ^ ttM e/ ? Mr / w / Ltrwr .
7e7» re7rrM / , » » r <77r -?r .

erre /r /^ r . s -rt . 7e / ör »r . c . / . / .
Es haben solches niä ) t weniger die Teut -

sche Kayser selbsten öfters anerkant . '

Viä . 7 ) , / / . rxin . 111 . 7m / i . ^r.

7 ) » . 7e uoKruriN 71 77 . ib .

" Daß der obgemelt befehle und schirm

" briesmit seinen Articulen - - dem vorge -

" nanten unserem Neven und Chur -

" fürsten vnd seinem Stift zu Trier ahn

" ihrenOberseiten - gewaltsam , ge -

" Hörsamkeiten vnd gerechtigkeiten ,

" sonder vber das gemelt Closter z' u 8 . IVl 3 -

" ximin - keinerley abbruch , wider -

" Wertigkeit , eintrag bringen soll ,

" noch möge . Lonk . nLxK77 § . ^ .

7o . 7o /r . > 1 VrrrX Reichstags - 77e ^ .

/ ri7 rxinxxico v . 77 / , . / o - . So

haben auch bekanter maßen die Juden im

Reich das zum öftern erneuerte Kayserl .

xriuileAium erlangt , daß sie im ganzen

H . Reich unter Kayserl . ohnmittelbaren

Schuz und Verspruch sollen seyn , auch

der Kayser ihr obersterRichter seyn wolle .

Louft Lv » i6 Reichs - ^ 7w7 .
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vielmehr jene in dem Eigenthum der Landes - Fürsten gelegene und selbst
ihrcnUrsprung daraus hcrnehmende Teutschc - Ordens - Hausser und Com -
mcndcn des besonderen Landes - Fürstlichen Schuzcs nebst all übriger
anerkantcr Uutergcbung , unter der theuersten Verpflichtung gegen den
Landes - Regenten von einer Zeit zur andern sich sorgfältig versichert
haben ; c ) als wäre dieser gerühmte Grund viel zu schwach , dann daß
das vermeinte kxemprions - Gebäude darauf gcsezet und der Bcsiz -
Stand so wohl hergebrachter Landes - Fürstlichen Gerechtsamen damit
bestürmet werden können . ci )

§ .
Der Rayser- Der übrige Jnnhalt saintlicher von dem Tcutschen Ritter - Orden

Ilchen und Rä - chiuals erlangter Aayserllcher und Txönlglrcher Freyhelts - Bne -
mgllchen Frey- ^ n n ) ist zusordcrst nach dem Zustand der Zeiten , worinnen sie erthei -
Helcs -Briefen . ^ ivordcn und des Ordens sechsten , wie auch der damaligen Reichs¬

und Lander - Verfassung zu ermessen , nach welchem selbiger auf die ge¬
wöhnliche Befreyung verschiedener denen geistlichen Häuflern und Gütern
ex iure ^ äuoLacias äc Lomiciae der Zeit obliegender Beschwerden
( K . Xb . n . Xb. m . L Xb . lV .) wie ingleichen die Lxempcion von denen ge¬
meinen Kayscrlichen Land - Gerichten vornehmlich abzwecket ; mithin ,
wie überhaupt das weltliche Regiment und Obrigkeit vor den in seiner
ersteren Verfasiung stehenden geistlichen Ritter - Orden nicht mit sich
bringt , also insbesondere bcy dencnjenigen Ordens - Häuflern , welche
aus dem Eigenthum derer Tcutschen Landes - Fürsten ihre Grund - Stif¬
tung und ganze Wohlfart erhalten , oder bey ihrer gesuchten Aufnahm
in die altl) ecbrachte Landes - Verfassung sich schicken müssen , nie¬
malen statt findet , ö ) ( tz . Xb. lll . Xb. lV . Xb. Vl .) Ausser diesem leidet

derselbe
/ >. ^ clcl . ono rxi8 .

§«.-/? . / l'/ Z / . /r/) . /). Derer
übrigenHeßischen Stifter und geistlichen
(Kommunen , welche nebst und bey ihrer
offenkundigen Landsäßigkeit dergleichen
Schirm - Briefe vor sich aufweisen kön¬
nen , zu geschweige « . Lon5. xvcuLNL .

///FI 6b //. /V// /).
c) V16 . ^ c/r . F / » . z -' . / F . ib . lam

/rarres cjuam clomum ipiäm r»
cer . Ouo6 no8

tepe famm clomum Lc fmrre8 iu es
cie « eure8 - recipieure8F-^ /,EÄo // e

c/ ) Lon5. osKLL . / V/ / . / . / .
Tl/ eicr Ä / '/re . Z . 2 ^ . / . / .

z-o - . ric ^ xLisci
i . i Li ? .

^ 6
cr ) Vi6 . / e TVo / r/r/ .

/ I . //^ c . /e i. vvoi. r Hi ?»/?/ .
71 // . Z' . / / . ?r . s . i. v » i 6 .
ReichsL ^ cc . 6o ?/ z . / .

s) So gar erkante der Teutfche Orden die
Gerichtbarkeit derer Heßischen Landsäs-
sigen Grafen von Battenberg bey seinem
Hof zu Meinhartshaufen . Die nach¬
mals deshalben erlangte Freyheitwurde
mit ausdrücklichem Vorbehalt der pein¬
lichen Fälle aus Gnaden zugestanden , oh¬
ne daß man sich so ein - als anderer Sei¬
ten in den Sinn kommen lassen der ge¬
meinen Ordens - Freyheit nur zu geden -
cken . Den Bewciß hievon hat man jen¬
seits mit der Urkunde 6o ?M-



derselbe nicht nur bey demjenigen , was ein jeder hoher Reichs - Stand
nach der uralten Verfassung seiner Lander , denen darauf sprechenden
Kayserlichen Belehnungen , Gcjazen und Vereinigungen besizlich herge¬
bracht, nach Art aller dergleichen Freyhcitcn , bey welchen cs an der erfor¬
derlichen besonderen Einwilligung und Bestättigung derer Landes - Für¬
sten und hoher Eigenthums - Herren gebricht , ) c ) seine

L 2 ganz -

bey dem sogenanren Hist . Uncerr .
selbst geführet . LonL § . DXX . ^ in 5r . E -
ben wenig wird diesen Freyheits -Briefen
selbst von Kayserl . Mas und dem Teut -
schen Reich bey denen Reichs --Steuren
und andern gemeinen Beschwerden in
Ansehung der ohnmittelbaren Ordens -
Güter statt gegeben . Noch hat es der Or¬
den jemalen dahin gebracht , daß solche bey
denen in den Oesterreichischen Erb -
Landern gelegenen Ordens - Häussern
wären beobachtet worden . Viä . § . DVII .
Woraus so gewisser abzunehmen , wie
die höchste Ertheiler solche ? riui1sA-ia ver¬
standen haben wollen . Die eingewen¬
dete Freyheit von Zöllen und Weg -Gel¬
dern kan der Sach den Ausschlag nicht
geben . Diese wäre eine gemeine Frey¬
heit der Geistlichen inTeurschland , wel¬
che neben der vollkommensten Unterthä -
nigkeit der Befteyeten gar wohl stehen
konte . Der seichten Lehre von denen
Italien sezet man die kundbarliche
Reichs - und Länder - Verfassung dieser
Zeiten entgegen . Kayser rLivLLicvs
I I . auf dessen kriuileZia so grosse Rech¬nung gemacht werden will , verordnet
schon damalen : vr vnu8 gui8gnL ? rin -
cipUNI I- ILLIH ^ HLVS IVHI8VI -
ono ^ ii ; v8 co ^ m .4. i ? iLV8 ) oxn -H8 liue Iib>LN 3 ÜUL in 5eu 6 ari 8 , vrarur
gniere ,
con8VLrvvinLi .i
Vici . oo >i8ria '. vL riLLm ^ TL
rxi ^ oirv ^i <? . E2 .

c) Man beziehet sich dermal nur auf die
vorhin bekante Freyheits - Briefe derer
Oesterreichischen , Bayrischen , Trieri -
schen , Würtembergischen cer . Stifter
und Clöster und derselben damit dennoch
bestehenden kundbarlichen Unterthänig -
keit inAnsehung ihrer hohen Landes -
Herrschaft . So erhielte derAbt und Lon -

uenr des Closters Haina in Hessen von
c ^ kvi - o iv . im Jahr 1554 . das ? ri -
uilegium : () uocl omaia Le iinAuIa bo¬
na prekari monalierii veüri <§ veüra ,
Lc pollellione8 vbicungue üce öc lira
Lc stib Luin8Lungue üirionechominio
ibu rerrirorio conliüenria , liberalinc
Lr eile üebeanr , Lc ipig8 LZ*

e//e rttch ^Mo » e , ^o » rr-
/10/ e-

/,/) . XVLNLXL . LoL / /̂//
^ 66 . / )// -/ . ^ äxi ^iil . iL ^ i 1. re -

ILIO . Deine ohn -
geachtet wäre dessen landfaßiger Zustand
ausser allem Zweifel . viü . H . DX1I . /) lg .
Oonf. /-r /HAMr wer -iMottü

L/ /e ^ -
rx ^ ouLi ^ rvvori '.

7 '. / /. - / / o - .
Dennoch wurde auf stattlichen Beweiß
dasselbe dem Stift Bamberg richterlich
zuerkant . Daher der Ke5eren3 />. / / / § .
hinzu füget : Flolo eoocle bi8 cüplom .
stirere vel creüere , guoü lincsusseöka ,
aäeo , vr ipsa Imperaroria maielta8 ad
eiu8moüi lubreprionibu3 non 5uerit
Übera . / / ch . Dxempla eciam alia
Liltercienlium abbarum iunr lonZs
plura in Austria , in Lau . in lui . Duearu
Le alibi , gui aciuerln8 Domini , cuiu 3
rerricorio ineiuü iunr , porestarem ns
bileere gniüem au6enc . Eben so er -
theilteKayser uLxnicv8 v . demClo -
fter Gcheyren in Bayern a . 1124 . fol¬
gendes ? i' iuilegium : I) onamu3 omni -
mo6am übercacem praeciieio Loeno -
bio 8Lbeuren ab omni ieculari Do -
minio . -- Lonii
Vorstellung und Ausführung der
dem hohen Stift würz bürg zuste¬
hender hoher geist - und bischöflicher
6rc/mE ^ - und / )ioere/^ » - auch welt -
und Lands - Fürstlicher

Rechc



gänzliche Ausnahm ; ri ) sondern ist noch über das auf dasjenige , was
der Orden rechtmäßig erworben und kundbarlich hergebracht ,auch

Recht und Gerechtigkeit in und auf
dessen Closter Eberach Cistercienfer
Ordens WeshalbendieBefreye -
te um die Bewilligung und Bestäti¬
gung derer Landes - Fürsten und Eigen -
thums -Herren sich nicht nur bewarben ,
sondern nicht selten von denen Kaysern
und Königen dazu angewiesen , jeneBe -
siattigungen auch insgemein mit gutem
Vorbehalt ertheilet wurden , wovon die
§ . XbllH . « ) angeführte Beyspiele nach¬
zusehen . ^ 66 .

^ r /?A. Lr/? .
,5. / / . / . 2F . ibi : () uo 6 nos 6 e com -

muni conlilio Lr eonsenlü Arariam
Mr§i/?re x/ rom / eMr» / -ror « ?/ , r /r L -r-

-7e ?/ r LZê e s Lerenillr -
mo Domino K . Der Arscia Romano¬
rum Re ^ e laälam lolemprnirer Lr in -
(lulcam , ita guoä 6 e bonis luis ,
r'Mr /r /« » r>e5 ,ro/?re
iam babenr , vel golliclenr , villelieer
cle clomo , ia gua nune babitanr , lia -
bulo eiäem äomui iunÄo , area ex
vppoliro 6 iÄe äomus lira - - limili -
ter 6 e bonis extra limices iuris loren -
iis iam aegchliris vel impoüerum ac -
^ uiren6is , vsgue 36 rrecenrarum elli -
marionem leZirimam marearuM ) ral -
lias leu alrerius euiuseungue Zeneris
leruieia aliguarenus non exl'oluanr,
perperuo 6 uraruram , rx ^ LSLxri -
LV8 oO ^ riXLILLIVS ) nis
oOlVNi rioXIL VS IXT LX0I . V8I8 )

r^uocl li plura preäia gcl ins forenle
noüre ciuiraris perrinenria , emenäo
ieu kilio moäo guoeungue babuerinr ,
vel acguirenr , /̂eM

/? r»/ re rMe/rEr , Me ^ /ier /-u-
r / m / ro ^ eetero
§r ^ r ,r ?/ / / r
VOI - VLlVS VT' ? X ^ LVI0T ' L OX .4 -

OVK1 xosirxL coxrikkiLT ' lO -
ixv ^ riv ^ sir ? Lxirvs Lr

c ^ ss ^ n . cer . xvvori - ni 1.

L //?. /7. LLSOI . O .
ib . Deliberalirare Reoiabu -

iusmocli ^ rariam eis 6ucimus 5acier̂
ciam , vr 6e iplorum euria , guam in
opchäo noliro polliäenr , nul -
lam precariam iiue Ueurarn , nullurn
prorürs isruirium eompellanrur ien
reneanrur preUare . 8eä omnino ad
omni teruiruris lic onere likera Lc im -
MUMS ) LO HVOV VL OOMLIVdll
0IVIVL1 LIV8OLL1 orkini vorvi ^ -
TtLiL rxocLssn , Lr
ooi^ sLxsv . x ^ T' xoni m .
LbMttr ê Orte ^ -er§ . a . ^ er ex ^ r /r-
Armr XV10 . uvxn . im Bayerisi
Grammbuch 77 ib . " Dieser
" ir .-vrroT ' bestatt dem Closter Rai -
" renhaßlach alle ihre alte Babstliche
" und BayserlicheFreyheic . Item das
" mans mitNachtzilen , Aufreuten , Ha -
" bersamblung , Steuren noch anderem
" nit folt beschwaren , weder das Closter ,
" noch dessen Vnderthonen , auch für
" weltliche Gericht nicht fordern , bann
" allein vmb Malefitz , das zum Tod ge -
" het . Erlaubet auch sein Eigen - vnd
" Dienst - Leuchen zum Closter von ihren
" liegenden vnd fahrenden Güteren zu
" schencken vnnd zu geben . Darum diß
" Brieffs ^ nno öro . 1244 .
rMer /^ rLLkrvM 7ir »^ ttr§r 7) oWE ,r
L ? 6LOX6IV ^l / iE 'EM -

MM e -7r> M » <7. / .
2 / . NLIVLX Lindauif Zlußführung
Con 5. nLX 'r L-r ,/. Mr / .

L'. / / . / . 2 ^ . ib . l^ urlus lm ^ eraror nun -
guam praelumirur priuiieA 'üssiuribus ,
llaruris , consuscuäinibus ? rineipum
Imperii aliorumgus Î enionum Do¬
minorum (leroAgre voluillb . () uin ,
noc ex pleniruäine pocellacis , nee vl -
Io alio moäo ius alceri ^ uaeürum rol¬
lere aur iniirmare poruir - Dnimue -
ro Lr L'x

-r ,7
Do ?,» W 7 cr »Ä 6 -

w /ch wr com^ e /ZerM ^ . Sie
muften von dem Landes - Herrn einen

und willen - Brief auswür -
cken .
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auch noch rm Gebrauch , Übung und Besiz habe , buchstäblich
M . cinge -

ckcn . iVb /- . ^ srxoxx <76 ^ . ^ / tti 'ck
-5 '.

/. m />o ?r /r / r/,
ülcr / r / .' po // e /^ r eo ?/ ^ ^ e /^ e / ier r ôr .

/ ) -? r vo orr / )>/ /̂>. 7 l // . Lo ?i/ 2 ^ . ^).
/ ^ . L/ lb . ^ e -^ ue krr -

uileoikl Impp . - guoaä exempciouem
omrümoä -im Lr llacum immeärer3N3
aä vlum relpsclu Imperii perusne -
ruur , lsä in rermiui3 uuäxe couür -
M3ÜOM8 permonürruur , 3öku8 ipse L:
oblsrukiucl -i kusruur in conrrarinm .
Die gehören ohne¬
dem nicht hieher . Eons.

D » . <7e noi^nMni ?". / . ^ 2 . /) - / / / .
rr / ttS . 7l / / . /i . / 4o . L5 ^ -7/ / . 22 . ^
LXXOLX c/räl . Es ist Mich
vorhin bekant , was geisi - und weltliche
hohe Reichs - Stände vor grosseVeschwe -
rungen so wohl vor , als nach den ke -
kormarrous - Zeiten über die Päbstliche
Freyheiten und anmaßliche Lxemprio -
ne 8 geführet ; und wie wenige Gültig¬
keit sie denenselben zugestanden haben -
Eonf. u LX 1' r7rc? . L7c7 . Lrsterc . /r ^ ert .
ö'. // . / . Der älteste Rayferl .
Freyheirs - Brief, welchen der Deutsche
Orden proäuciret , ist von onoKL iv .

/r . / 2 / / . und besaget nur : Vr nulli
VNPU3M komruum licirum 6 c memo -
i' 3 t 3 m Domum 6Iorprr 3 li 8 oxi ^ i -
LV 8 ? xxvii 8 8 vi 8 r 3 m ei 8 coI ! aci 8 ,
c^uam conksrsnäi 3 moleüxrs , l 'eu
czuiccznam ä 3 mni 3 ur imurrs irroMrs
cer . Jngleichen : vr guicuupue über
liomo 3ur rnini6ermli3 ) vel curu 8 cuu -
c^ue Lonäirionig luerir , xliguiä äe I63
doni 8 z ^ ue ab Impsrro rsner , ärurns
remunermioni 8 incuiru ei 8 rr3äere3ur
eri3m vsnäere voluerir , plen3m äs
IiosLr Irberxm UgbeKrsgLulrgrem . Ein
gleiches und noch viel stattlicheres ? riui -
IsAium erhielte das Closier Walckenried
im Jahr 1209 . von eben diesem Kayser .
oxio . 6VLI. I -. und das
Closier zur Pforte 1 x 1 u . /1. 7 - 6 . von
Kayser nLxxioo vn . das Closier
Himmelthal D /i . ^ evurn .

Indemrxiorxiciii .

Imp . g . 1221 . ( dann die vorhergehende
sind Wiederholungen des erstcren ) be -
siättiget dieser Kayser dem Orden : Or -

cHr /zi? ) gus
äouacious l ^ eoum , LouLsllione l? riu -
sipum Lrodlmlous 6äe6um6ueguo -
66er 360 iulko rirulo e6 gäeprx î Lo -
mu8 6Iolpicg1i8 ) vel in fururum po -
rerir aäipi6: i . l6ximenw8 ipig3 36
omni ägm LolleÄa 6eu exxöiione , gb
omni ^ nAgrig Le 36 omni onere cu -
iu 8 li 6 ec 5eruicnri 8 . Lonceclimu8 eci3m
eiäem icicrc ciomui 6e muni6Lenci2
liberxli liberwrem 3 gu 3 rum , derba -
1 um Le 60 norum v6ic^ ue per propi ias
Imperii no6ri rerr -38 ) 36 6u3rum Oo -
morum v6um Lr vcilicarem , Le vr äs
ipÜ8 per corum Imperium niliilrxrio -
ne porrmici , pl3re3rici , f3l3n » 3riei ) ri-
p 3 rici , rlielonei vel 3 Ücuiu 8 3lreriu8ex -
3 Llioni 8 Le iuri8 , eon6ueruäini8 6eu 63 -
ruri in rerrx vel M 3 ri 6ue üuminibus
6oluere rene 3 ncur 6eu eti 3 m 3 lil 8 34 ui 8 ,
6 rmirer 63 ruence 8 , ne pui8 6 ' 3 cre 8 pre -
äiöko8 äe renimenri8 Le po6ei6onibu8
eiu8äem Iäo6pic3li8 6ne iuäicio Leiu -
6icia pre 6um 3 c 3 ÜgU 3 renu 8 äiilöüre .
Worinnen nichts dann eine gar gemeine
geistliche Befreyung , dergleichen fast alle
Stifter und geisilicheHäusser dieser Zei¬
ten aufzuweisen haben , enthalten . Eon5.
§ . XI . II . X6. III . XI. v . Die nachfolgen¬
de priuilegix besagen biß auf den Kay¬
ser NLX 0 L 81. 4 VN ein mehreres nicht,
dann die Bestättigung der ersteren ; be¬
sonders gehet das jenseits verschwiege¬
neoLxori iv . 3 . 1 Z 76.
nahmentlich nur aufungewöhnlicheHei -
schung , Zölle , Steuren , Gebotte , Dienste
und Beschwernisse , verk . " daß sie des
" vorgenanten Ordens Brüder , Luche ,
" Hüsser vnd Guecer bey allen Rech -
" ten , Freyheiten , gueten Gewohnheiten
" vnd Gnaden geruwelichen halten und
" bleiben lassen - vnd sie mit vngewöhn-
" lichenHeifchungen , Zöllen , Srurm ,
" Geboccen , Diensten , Beten , oder
" mit keynerley anderer Vefchwernusse -
" nicht bekümmern , beschweren , er . " Ab

welchem
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eingcschrmcket ; e ) demnach von solchen Ordens - Hausscm , Commcn -dcn

welchem allem niemand ein sonderbares

Ordens - Fürstenthum wird abnehmen

können : Ob auch wohl nach dem Inn -

Halt des kriuile ^ ü Kaysers WLncx8 -

i . L i eine Erweiterung derbiß -

herigen Freyheiten mögre sein gesucht

worden , so ist jedoch weder in dem

rir / iAo 8I6I8Ü1VKI ) I /r . noch in

denen nachfolgenden biß aufdie kefor -

mations -Zeiten und besonders das Jahr

i ; zo . Le 1541 . dergleichen zu befinden ,

und ohne das bekam , was es mit denen

Briefen diesesKaysers vor eine Bewand -

nißhabe , auch was der Teutsche Ritter -

Orden selbsten nach der anderseitigen

An lag lud u . 19 . bei ) dessen Nachfolger

Kavser xv ? xxio im Jahr 1402 . dagegen

auszubringen bcmühetgewesen : Der von

diesem Kapser dem Fürstl . Hauß Hessen

im Jahr 1379 . ertheilren Bestattigung

seiner uralten hohen Kylien und Besi -

zungen , worunter die Clöster nahment -

lich ausgedruckt worden , ( viel . a6i . n .

198 . / >) ) nicht zu gedencken . Das rxi -

virnoivki xv ? Liinr < v >i 6 . 3 . 1403 .

womit man sich so viel düncket , ist ein

gemeines kriuileoium 6e nou euocan -

60 , womit andere Reichs - Stande

eben wohl versehen worden und welches

nach der neueren Reichs - Verfassung

ein mehreres nicht , dann was die gemei¬

ne Rechte vorhin mit sich bringen , besa¬

get : Verb . " daß niemand in khain Weiß

" oder Wege ire Brüder , ire Dienner , ire

" Manne oder arme Leuth oder Guet la -

" den mögenfür vnßer Hof - Gerichr oder

" annder Land - Gericht oder geistlich ;

" sondern man weiße dieselben fir denMei -

" ster oder fir den Comenthur vnnter den

" fi) gesessen sein , da recht zu nemen es were

" dan daß dem Clager Recht verzo -

" gen würde geuärlich oder die Sach

" geistlich wäre . " L66ir c ^ xo r . v . "

" öder von Verwürckung , oder

" L/ en von rechrswegen dahin gehö -

" rigvnd die HabevndGüererinden -

" selben Gerichten gelegen . " Welches

sonderlich aus der damaligen Verfassung

derer Dayserlichen Land - Gerichten ,

vor welche man die Unterthanen der

Stände der Zeit noch zu ziehen gewohnt

wäre , zu beurrheilen , folglich dahin nicht zu

verstehen hat , daß damit eine Lxempnon

von der ordentlichen Landes - Obrigkeit ,

worunter der Orden mit dem seinigen ge¬

sessen , ertheilet seyn solle ; wie dann von

c ^ xoro v . demselben die Worte : " doch

" vns vnd dem heiligen Reich an vnser

" Oberkeit vnd sonst mcnniglich an

" seinenRechcen und Gerechtigkeiten

" unschedlich , annoch bcygesezr zu be -

" finden . Gestalten sich auch in dem Inn -

gang der Bestattigung c ^ xori v . dieses

krimleoü l ^ uperüni auf die gemeine

Rechte und aufgerichretc Land - Frie¬

den nahmentlich bezogen wird , welche

demnach gegen den Orden eben wohl gel¬

ten müssen . Das dem Orden bierinnen

noch weiter verliehene Li kommt

gar öfters kriuar - Haussern zu , unvexi -
miret daher nicht 3 Iuri86iökiorieor6i -
ugrig . Vi6 . IV! ^ 6 XXL

c ^ . / / . 7 / . xoxu ^ xx 7 . L

xxx6xx Ls ?» / , / Mi .
L ierr / i . ^7 /-ereck.
r'rn' e eiwir / ) . ^7 ^ 66 .

Rayser xxivxxici 111 . Erleucerung

wegen der Freiheit des Teurschen

Hausses zu Nürnberg / r . / ^ Fo . ä / u 1-
sroxi ^ Koxi ^ ixxxo . vi ? xo >i ^ x .

- r . -- so . 7 / / . L ' sii ' / / ?, / Lomm

TÄ / io » . TVorü / r / ' . s !. / / s ' o . 11 ; 1 o . / / s .

/ ) ?/ >/ . c ^ xox 1 iv . L // x ,7/ - .

XIOLXX Städtisch -Handbuch , s . - z' .

Mit denen / VM / eZÄi , ver -

mög welchen der Orden von aller geistli¬
chen Iuri86iÄion des äioece -

bmi ) auch in Ansehung der Güter , wel¬

che in einer solchen OiosLL8 gelegen ,

völlig eximiret seyn soll , hat es die nehm -

liche Beschaffenheit . Daß der Orden

in Hessen die luri86iÄioriem äioeceiä -

ngm des Erzbischoffens von Maynz an -

erkant , solches erweisen selbst die ander¬

seitige neuere Beylagen . Lonf . §LXIII .

ti ) . Vey dem Uebertraa des Closiers

Schiffenberg an die Bruder des put¬

schen Hausses zu Marburg behielt sich
der
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den und Gütern allein zu verstehen , deren Zustand und herkömmliche
M 2. Etgcn -

der Erzbischof n ^ i-uvi ^ solches deut¬
lich aus , verb . Ipbum eüam MON 3 ÜL -

i ' ium cle bcbikkeribei ' A nobi8 Lr liOÜri8

Ü2LcelIoribu8 cle ea reriebirur ^
^ roc -

cer . Ohngeachtet die Geist¬

lichkeit in einer genaueren Untergebung

in Ansehung des Römischen Hofs sich be¬

fand . Noch vielweniger hat sich dem¬

nach der Teutsche Orden seiner Schul¬

digkeit gegen seine Stifter , Gutthärer

und Landes - Fürsten zu entziehen und

jene Kayserl . Freyheits - Briefe gegen sel¬

bige zu mißbrauchen Fug und Gelegen¬

heit gehabt , obgleich sonst von der Lx -

empüone kl iuri8cliÄiotie üioecelüna

auf die Landes - Hoheit kein Schluß ge¬

macht werden könte .

e ) So gehet schon berührter Massen das

c ^ xoi - i iv . 6 . 3 . 1Z76 . al¬

lein auf ungewöhnliche Heischungen ,

Zölle , Steureni , Gebotte , Dienste rc .

In dem / 'wi . xv ? Lirn

woraufjedoch die vermeinte Lxemprion

gebauet werden will , wird gemeldet :

" Auch geben und verleihen Wir ihnen

" mit rechten Wissen - alle Freyheit , Ai -

" genfchaffc , Herrligkheic , Recht vnnd

" NMzperigkheir , die der ehegenanc

" Teucfch (Duden erworben vnnd

" herbracht har , als jeizr das heilige

" Röin . Reich ist , vber derselben Ordens

" Herrschaft , Schloß , Oesten , Stete ,

" Marckhce , Oogcie - gericht , Recht ,

" Derffer , Leuch vnd Guec derfy je -

" izund in nutzer Besitzung vnnd Ge -

" were sind rc . Jngleichen : daß nie -

" mand Herberg neme in iren Heussern ,

" oder auf iren Güetern , noch khainHun -

" de oder Pferde auf sy legen wider iren

" Willen , ohn redlich herkhomen .

Nicht weniger wird das nach einseitiger

Anführung auf guten Glauben ertheilte

und seines ohngewöhnlichen Jnnhalts

wegen vorhin bekante

xori V . Imp . cl . 3 . IZZO . damit nah -

mentlich zu wiederholtem mal beschren -

cket . verb . " So haben wir die ( von

" dem Hoch - und Teutschmeister ) ange -

" regte Oberkeiten und Freyheiten - fo

" viel fy der in Obung , Brauch vnd

" gewest , vnd noch fein aller

" ding gentzlich rküücirt ; " demselben

auch noch über das die OauluI beyge -

füget : " doch vnß vnd dem H . Reich an

" vnserer Oberkait fünft meniglich an

" feinen Rechten vnd Gerechtigkeiten

" vnvergreislich vnd vnschedlich . ' " Die

nachfolgende Freyheits - Briefe enthal¬

ten ein mehreres nicht , dann Zene ^ Ie

Bestättigungen derer vorhergehenden ,

welchen jedoch die Oauiul : r , r -

gewöhnlich einverleibt zu be -

inden . Welchemnach nicht zu begrei -

en ist , wie man auf dergleichen ? rim -

eoiz ) Hey deren Ertheilung die übrige

Stande nicht gehöret , sondern vielmehr

derselben Gerechtsame deutlich ausbehal -

ten worden , so ohnerhörte Anmassun -

gen zu bauen , sich einfallen lassen kön¬

nen : Noch mehr aber ist es zu be¬

wundern , wie man zu denen gegen¬

wärtigen aufgeklärten Zeiten mit der¬

gleichen Dingen hinwiederum aufzutret «

ten sich entschliessen mögen , gleich als

ob die vormalige Reichs - und Länder -

wie auch Ordens - Verfassung , samt

allem dem , was vor dem Religions -

und Osnabrücker Friedens - Schluß vor¬

gegangen , auch demjenigen , was kraft

dieser verbindlichsten Reichs - Grund -

Geseze ein für allemal beliebet und fest -

gestellet worden , dem Gedechtnüß der

Menschen entzogen und mit denen da¬

maligen Zeiten zernichtet seyn solte . In

der allerhöchsten Kayserl . Wahl - Eapi -

rulariou ^ rr . I . tz . 9 . ist die von je her

in der Teutschen Reichs - Verfassung

bestens gegründete Versehung enthal¬

ten : " Sollen und wollen auch Chur -

" fürsten , Fürsten und Stände ( die un -

" mittelbarefreyeReichs - Ritterschaftmit

" eingeschlossen ) ihre Italien , Obrigkei -

" ten , Freyheiten , O -iuilco -ien - Gerech -

" tigkeiten / Gebräuch und guteGewohn -

" Heiken , so sie bißhero gehabt oder inUebung
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Eigenschaft derselben fähig sevn können : womit der Beweiß solches
kundbarlichen Hcrkolninens , Gebrauchs , Uebung und Belizes ver¬
mag und in kraft jener Kayserl . Freyheits - Briefen denenselben zugleich
gerechtest auserleget und so befugter nachmals abgefordert worden ,
als eines thcils bcy denen mehrcftm und vorzüglich denjenigen Deut¬
schen Staaten , welche in ihrer Grund - Verfassung ohnvcrandcrt be¬
standen , das ohndcncklichc Herkommen durchgchcnds ein anderes ofen -
barlich mit sich gebracht ; / ) ( § . XDI . ) anderen Theils das eigene
Vcrhaltnisi des Teutschmeifterthnnts gegen das gemeinsame Reich und
dessen allerhöchstes Oberhaupt den verschiedenen Zustand derer Ordcns -
Häusscr und Eommcudcn an und vor sich selber genugsam zu erkennen
gegeben ; Unmaßen man ausser dem Teutschmeisterthum und der mit
diesem in näherer Verbindung stehenden ohnmittelbaren Balley Fran -
ckcn , dcshalbcn gleicher Rechte und Obliegenheit mit denen übrigen
Reich - Ständen auf Reichs - und Erayß - Lägen sich anzunehmcn oder
sämtliche Häusser Deutschen Gebiets in denen Reichs - und Crauß - An¬
lagen zu vertrettcn sich stlbften nicht schuldig erachtet . Z ) ( Z . DII1 . L
UV . )

§ . Dill .
" Uebung gewesen , zu Wasser und Land
" aufgebührendes Ansuchen ohneWei -
" gerung und Aufenthalt in beständiger
" Form conörmiren , sie auch dabey
" als Römischer Rönig handhaben
" und schüzen und nieinanden einig
" darwider ercheilen cer .

/ ) Es hat solches der Teutsche Ritter -Or¬
den bey dem im Jahr 1692 . lh . starck
betriebenem lVloöewüons - Gesuch selbst
angeführet , und diesen vornehmlich
darinnen zu begründen gesuchet . Unter
andern wird in einem der Zeit lub ru -
bro : Ausführl . und 2ln -
weisung , welcher gestalten des Ric -
rcrl . deutschen - Ordens Reichs - 7l/ r-
rrvcttürc - Zlnsthlag : c . Bey versandeten
Reich bekant gemachten Abdruck mit
ganz anderer Sprache angeführet :
" Daß die zeitliche Herrn Hoch - und
" Teutschmeister zum Genus derer von
" denen Rom . Kaysern und Königen
" von Anbegien des Ordens stattlich
" verliehenen und cominua lens con -
" lirmirten Steuer - / ' i7tti/c§ieu und
" L^ c , „Mo » en biß hichin
" uit gelangen mögen , sondern grösse -

" res Uebel und Schaden zu vermeiden
" in verschiedenen Balleyen so gar per
" rransgckione8 dasckus colleckancli be -
" geben müssen . " Viel . ^ cli . lub r>. 1 ; O .

Lc tz . DVll . uvm . So wird auch
noch neuerlich die gerühmte bXempüon
vornehmlich i . ) in der Ohnmittelbar -
keit der acĉ uirirten Güter ; 2 . ) deren
mit Anwendung grosser Kosten erkauf¬
ten Befreyung von fremder Im -isR -
öUon , wie noch Z . ) darinnen gesezet ,
daß die lerruorigl - Hoheit damals
ohnbekant gewesen seye . So lange
man demnach entweder die ursprüng¬
liche Ohnmittelbarkeit derer Güter oder
die mit schweren Kosten erlangte ablo -
lure Lxemprion bei) jeder Besiznng
insbesondere und zulänglich darzuthun
nicht vermag , so lange werden die nicht
zu verneinende Stiftungs - Grund - und
Oberherrliche Gerechtsame derer deut¬
schen Landes - Fürsten wohl bestehen .
Es ist auch ohnnöthig bey so wohl her¬
gebracht - und befestigten uraltem Besiz -
Stand derer hohen Verrirorial - Be -
fugnißen über derselben Ursprung sich ab¬
zugeben .

§ ) Oon 5. tz . Dill . IUV . I. VII . Sc I. VIII .

^ 6 § . IAH -
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§ . n .
Dann ob gleich überhaupt eine jede Balley nach ihrer eigenen Näherer Ve -

Verfaisung und Rechten ein besonderes geistliches Lorpu8 und (Xpkul weiß in Anseh -
vorftellet , ( § . Xl. VH . <L Xl^ VUl . ) und daher der Reichs - undCrayß - ung des Ver -
Standschast an sich fähig scyn kan ; ( H . XI^ IX . ) so ist dennoch bekam des
genug , daß die wenigste in deren Bcsiz so wohl dieser Zeit gewesen , ^ en
als noch gegenwärtig sich befinden ; ( § . l . VII . s. VIII . ) dahingegen dtc ^ m . ame ^ eur -
übrige insgesamt , von denen Reichs - Ständen unter welchen sie gele - Me Reich bei¬
gen Key dem Reich und den Crayßen eine Zeit wie die andere vertret - denen Seemen ,
ten wordene ) auch der Tcutsihmcifterische Reichs - ^ mriculm- . An -

N schlag

vll § . n
<r ) Dieses wird von dem Teutschen Or -

' den in einem zu do mehrerein Betrieb

des im Jahr 1692 . anderweit unter¬

nommenen IVloclermions - Gesuchs e -

llirten kurzen Imprell 'o selbsten ange -

führet . verb . " Wie nun bei ) so wahr

" bewandt mehrenrheils Reichs - und

" Cräyß - kundigen Umständen der gan -

" zen Welt zu iuchcären gern überlaßen

" wird : Ob des Herrn Hoch - und

" Deutschmeisters Hochfürstl . Durchs

" mit Vernunft und Recht zuzumuthen

" seye , bey anjezo so enormiter sich

" überhäufenden orllinari und exrrsor -

" 6ingri kraelisrionen vor sieben ande -

" rer Balleyen mancjmrende Oomig -en -

" üen noch ferner sich darzustellersiund

" deren Last , so doch in andern On -Lulls

" bereits abgetragen wird , in demFrän -

" ckischen Crayß , darinnen sothane aus -

" wendige Balleyen des geringsten be -

" neücn Vortheils oder kroreÄäon

" sich nicht zu erfreuen haben , zum zwey -

" ten mal mithin doppelt zu verwetten

" und - ihr untergebenes Meisterthumb

" und Balley Francken anstatt eines

" Drittheils zur völligen Zahlung 36 -

" Ui - ino -lren - zu lassen " oer . V 16 . ^ r .

-r . / / o . Dann wie von denen

Reichs - Anlagen hiebey die Rede , und

noch nicht dargethan ist , daß unter dem
lVlarricular - Anschlag des Teutschmei -
sierthums die mehr bemelte Balleyen

Teutschen Gebietes insgesamt begriffen

gewesen ; ViU . § . kh . so lässet sich daraus

ürtheilen : Ob und wie weit diese Or -

dens - Häusser mit jenem lVlatricular -

( ^ uamo alwege würcklich verwetten

worden . In einem Ooneral Oapirul -

Sll - luß 6 . 2i . lan . 1577 . welchen man

anderer Seits bey dem mehr ermelten

lVloclergrions - Gesuch lud n . 9 . per

LxcraÄum beygebracht , wird gemel¬

det : " Daß , weil Ihren Fürstl . Gnaden

" und der Balley Francken außer der

" andern sieben Balleyen Deutschen

" Gebiets Mirbülf die und dergleichen

" überschwenglicheAufgaben in die lang

" zu ertragen unmüglich falle , also thätcn

" daherIhr . F . Gn . sich zu ihnen eines

" ebenmeßigen ( Beycrags ) versehen :

" welches dahin erwogen , da das

" Werck mit 1 cEkerirungs dieses Nit -

" ter - Ordens in Hungarn seinen Fort -

" gang erreichen und er derNeichs - Anla -

" gen damit entladen wird , daß dadurch

" diesen Ihrer Fürstl . Gn . Begeren

" abgeholfen , wo nit , sey billig , daß

" ihren Fürstlichen Gn . in solcher und

" dergleichen Anlag und Ausgab zu stat -

" ten und Steuer kommen : doch so

" vor die Balleyen von den Lands -

" Fürsten diesfals unbeschwert und

" unverhinderc gelassen ( würden . " )

Eben auch wird m einem anderen un¬

ter vorgedachtem n . 9 . beygefügten Lx -

rr3ök Eonuocgrions - üocelles ü . iz .

Vun -. 166z . folgendes gemeldet : " We -

" gen der kraeparacorien zur ReÄikci -

" rung des Ordens eigenen Anschlags ist

" zum sechsten veranlaß , den hiebevor von

" denenHerrn Land - Commenthurn be -

" gerten Bericht der wahrhaften Be -

" schasi -
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schlag in Vergleichung mit den Anschlägen anderer Stande und selbst
derer ohnmitttlbarcn Ordens - Ballcym ein mehreres nicht , dann die
vorhin beträchtliche Ballcy Francken nebst denen übrigen einträglichen
Cammer - Commenden des Teutschmcifterthrntls und was noch an son¬
stigen ohngcmitteltcn Commenden und Gütern aus anderen Ballcycn
übertragen wird , in sich begreifet ; ( K . O1V . ) mithin ganz ohnerfind -
lich ist / daß solches alle und jcdcOrdens - Hausser und Guter samt und
sonders in seinem ^ arricular - Anschlag haben und darnach würcklich
verstehen solle ; da vielmehr so manche mittelbare Hausier und Gü¬
ter die Reich - Steuer der Landes - Herrschaft je und alwege erleget ,
noch viclweniger aber bey denen Crayßen eine Standschaft , gleich dem
Mcistcrtbum in Francken , /- ) so dann der Balley Elsaß und Bur¬
gund in Schwaben ; und der Balley Coblenzbey dem Chur - Rheini¬
schen Crayß ( § . XOIX . ) hergebracht haben . Ob auch wohl in den
nachmaligen Zeiten vermög derer Lapicul - Schlüsse von denen Jahren
1554 . 1577 . und 166z . die Balleyen Teutschen Gebiets insgc -
siuut zu dem loco des Teutschmetsterthums bcygczogen werden wol -

" schafenheit und vernrügens der
" 6 'EM /^ cn vorderst zu beharren ; Jm -
" mittelst der vorgewesten Vilirsrionen
" irclariones zu durchgehen , und wie
" sich beedes gegen einander verhalt , zu
" Lonfcnren " cer . Ab welchen eige¬
nen Ordens - Schlüssen zuverlässig ab¬
zunehmen , daß a ) ein zeitiger Herr
Teutschmeister die mehrbenannte Or¬
dens - Hausser zum Beytrag ersuchet ;
solche aber k>) von denjenigen , welche
»lach ihrem landsässigen Zustand denen
Landes - Fürstet » die Steuer zu entrich¬
ten gehabt , nicht geleistet worden ; mit¬
hin c ) die in dem tub n . Z8 . des angebl .
Historisch Dipl . Berichts befindlichen
Dxrrgök vorkommende Worte : " Mei -
" ster Teutsch - Ordens mit den Bal -
" leyeit unter ihne gehörig " , woferne
nur solcher Dxrraök seine Richtigkeit
hat , darnach zu verstehen seyen .

/- ) Oon 5. § . teq . woraus zu ersehen , daß
so wohl bey noch fürwahrendem Preu¬
ßischen Hochmcisterchum , als nach
der Hand die ohnmittelbare Balleyen
in dem Best; der Reichs - Standschaft
sich befunden und nicht weniger die
Balley Francken nebst dem Teutsch -
meisterthum in gleicher Verfassung
gestanden , habe . ^

/ / / De lVIgMÜro Or6ini8
leuroniLl linillarim obleruünäum ,
in Oomicüs teclere in krinei ^ uni De -
cleliglkiLorum clglle poU -^ rcUiepi -
tcopos . In Oonuenru vero Oirculari
Dranconico M / Hvr » -

ttrc7 / /o inrer ? i' aelgro8
colloeari . Oonf. / V .
7? c . Sv

gewiß aber die Ohnmittelbarkeit so ver¬
schiedener Balleyen mit dem Hochmei¬
sterthum bestehen können , so billiger
wird der Schluß auf das demselben un¬
tergebene Teutschmeisterthum in An¬
sehung der so genannten Teutschen Bal¬
leyen gemacht , bey welchen ! ohne dem
die nur neuerlich von der hohen Fürsten -
Würde und Italischen weltlichen Ge¬
rechtsamen eines Herrn Hoch - und
Teutschmeisters genommene vergebliche
IIl3ricms8 damals noch viel weniger
Plaz greifen mögen und dem Teutsch-
meisterthum an sich selbsien in diesem
Betracht ein mehreres nicht , dann die
Gerechtsamen eines Fränckischen ? rge -
laren - Standes wegen seiner Cammer -
Commenden und damit in näherer
Verbindung sich befindenden Balley
Francken , zugestanden worden -

c ) Es



len , und jeder ein gewisser Anschlag darnach gemacht worden ; so bat
man dennoch bas Unrecht nachmals selbst anerkant , und mit stattli¬
chen : Bcweissthum , wie die mehrefte Ordens - Hausier von denen
Standen in allen Reichs - und Crayss - Anlagen bereits vertrettcn wür¬
den , und denselben daher die Steuern zu berichtigen hatten , um eine
ftarcke lVloäeratiou nachgesuchet , selbige auch aus diesem Beweg - Grund
auf einen dritten Thcil bereits im Jahr 1677 . erhalten ; c ) in dem
Iabr 1692, . und denen folgenden aber diese Nocleracions - Angelegen¬
heit neuer Dingen zu betreiben angcfangen .

§ . IssV .
Dieses mit wenigem noch etwas genauer zu zeigen , so ist vorhin

bekam , wasmassen man nicht ohnbiilig davor gehalten , dass der Löbl .
Deutsche Ritter - Orden an Haupt und Gliedern vermög seiner Stif¬
tung und auf sich habenden Gelübden persönlich gegen die Türcken und
Ungläubigen zu kämpfen , und das guten Theils in der Absicht Ihm
zugcftistere Vermögen dazu anzuwcnden verbunden seye ; immassen
dann auch der Jnnhalt sämtlicher diesen: geistlichen Ritter - Orden er -
thciltcr Kayserlicher und anderer Stände Gnaden und Freyheiten darauf
vornemlich abzwccket . a ) Deme ohngcachtct wurden in dcrerstcnReichs -
lVlLMLul , / 4z / . ) /- ) wortnnen ein Anschlag auf das Tcutschmei -
sterthum zu befinden überhaupt 50 . Glcvcn , dem rUerster vonLeut -
schenLanden , welches man jenseits p . 90 . mit 50 . Mann zu Fuss erklä¬
ret , angesczct ; ob schon damalen die Reichs - Stände zu Aufbringung
einer mächtigen Hüls gegen die verhaßten Hussiten in Uebernehmung eines

N 2. ftar -
c ) Es wird dieses alles in dem mehrbe -

meldeten Ordens - Impresso umständ¬
lich angeführet , auf dessen Jnnhalt man
sich kürze halben , beziehen will .

§ . IssV .
7i irr . r x i r>n u i o 111 . / rrr/i . <r . / . ,7, .

/Vcenäenre8 - Iabore8 eriüm Lc lu -
clore8 3lsscluo8 , guo8 pro üLe Ebri -
ssignorum Lc A-Ioria tuikinenc incess
ssnrer . 7rrrr . mc i . iss
<) ui teculm' i miliria kaÄi liinr mili-
re8 lessi Eliritki L: ssib vexillo Domini
re ^ nlgricer milic3nre8 pro reclempro -
ri8 3more le morri pUAN3nclo cum
I)3rbari8 n3rionibu8 rrgäere non 5or -
mirlgnr . 7i 'rrr . iivvorri i . rr .

I . ULI ^ LIOI VII .

rr . verss ( ) ui ak>ieLki8 rebus
ssÜ8 , proprÜ8 voluuraübus adäicari8

I 'prerogue ssiorum corporum crucia -
rn 3tcenclenre8 ex 36uerss> pro sso -
mgno Imperio Lc pro Domo Ilmel
le murum non rekormiclünr expone -
re Le in proprio ssnAuins pro 6cls
(Ü3rIiolic3 Le p3rerni -> Ietzib>u8 3nima -
rum Iu3rum p3lÜ3 ruk>ric3re . / 'rrrr .
Luoi . ri . r7. ik>. () ui Iprera ss -
cul3ri miliriki , concr3 p3A3nice pelki -
lenrie 3 ^ min3 procs6enre8 , inrrepss
Le vexill3 viäkorie Lbritimnae ssie -
<̂ ue ÜAN3 müirie rubric3nre8 , in ssn-
tzuine ^ lorioli marr ^ rii ssrenue climi -
canLo cum I>3rk>3ri8 n3rionibu8 pre -
rioss morri ss rr3elere non rekormi -
cl3nr . T' r ' tt / . 8i6i8 ^ivxui rr .

7 ) Viel . 3p . vLT' ^ . 7? ^ rrc . / -» /-/ . 7 . / e.
L/ rivLLi . conrieLi 'vLi w

ssor/r . / rrr . /-» /- / . 7 ! / . 7 . F . wie
auch in der neuen Sammlung deu
Reichs - 2lbschiede 7 . / / >. // / .

77 ) Die

Welches aus de¬
nen älteren und
neueren Reichs -
lVl 3 iriculi 8 gezei -
get wird .
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starcken Anschlags sich gleichsam um die Wette beeyferten . ^ ) In
eben demselben Betracht käme in der zweyreir ^ n .
Der " Meister Deutsch - Ordens m Deutschen Landen siunt dcnr
" Land - Dommenter und Dommenter zu Loblenz " mit zo . zu
Pferd und so . zu Fuß in den Anschlag : so viel es auch dem " Mei -
" ster F'. - Ordens mit samt allen Hausterrr in deutschen
" Landen desselben Ordens " ertrugt . Dahingegen wurde in der drit¬
ten Reichs - ch / 47z . c/ ) der Meister Deutschen Ordens
in oräinekraelacorum nur mit 4 . zu Pferd und 8 . zu Fuß ; die Balleycn
Coblcnz , Elsaß , Oesterreich und an der Etsch , und zwar eine jede beson¬
ders , um die Hclftc so hoch , nehmlich rnit 2. . zu Pferd und 4 . zu Fug ;
der Meister <5. Ordens aber mit seinen Haussen : in Deutsch¬
land , mit 15 . zu Pferd und zo . zu Fuß angeschlagen : wannenhero
alle und jede Ordens - Balleyen Deutschen Gebietes unter jenem gerin¬
gen Anschlag keincswegcs begriffen , sondern nach der zwischen dem
Tcutschmeisterthum und denen einzlen Balleyen genommenen kcopor -
cion ein mchrercs nicht , dann die Ballcy Franckcn nebst denen nicht
wenig beträchtlichen so verschiedenen Cammer - Commcnden darunter
gcmcinct seyn konten ; wie dann auch derer übrigen Balleyen und Or¬
dens - Hausiern weder überhaupt , noch insbesondere , gleich doch bey
dem Äcister 8 . lobcmnes - Ordens geschehen , dabcy gedacht worden .
In der vierten ^ a . / 4L0 . e ) wird der Kleister Deutschen
Ordens nach denen Aebten mit 6 . zu Pferd und 12 . . zu Fuß , vorer -
wchnte übrige Balleyen wiederunr jede zur Hclfte mit z -. zu Pferd und
6 . zu Fuß ; so dann " der LI leister - Ordens mit samt allen
" Hausscrn in Deutschen Landen desselben Ordens " , mit 2. 5 . zu Pferd
" und 45 . zu Fuß , mithin um ein merckliches höher dann das Teutsch -
meisterthum samt allen dabey in besonderen Ansaz gekouuncnen Bal -
leycn angeschlagen . In der fünften ci . n . 745 / . / ) ist bey denr

Teut-
U ) Die folgende iVtarricuIar - Anschlä¬

ge enthalten deutlich , daß nebst dem
Deutschmeisterthum jedes mal die gros¬
se Balley Francken mit in Anja ; ge¬
kommen . Da nun unter dem Deutsch¬
meisterthum sämtliche dazu gehörige
Cammer - Commenden , welche in Be¬
tracht derjenigen , so in Italien , Böh¬
men und anderwärts gelegen gewesen
und nachmaliger Zeit davon abgekom¬
men , etwas grosses ausgemacht , be¬
griffen worden , und über dieses der
Deutsche Ritter - Orden gegen die Un¬
gläubige zu dienen noch besondere Pflich¬
ten auf sich hat ; so ist der Anschlag
in Vergleichung dessen , was andere
Stände übernommen mit jenen Landen

und grossen Einkünften aller Dingen
proporrionirlich ; sosehr man jenseits
selbsten über die Ohnrichtigkeit der
altern Anschläge Klage geführet , und ,
daß solche in -denen neueren IVlgcricuIis
verbessert worden , gedencket ; wogegen
man dieseits an sich nichts einzuwen¬
den hat . Conf. H . IslH .

c ) cokULivN ^ /) . / 2 .
Sammlung der Reichs - Abschiede

/ . />. 22 , .
,/ ) Lvnv . Z'. />. ^ 2 . Samm¬

lung der Reichs - Abschied . Z' . / .
24 / .

e ) iLiO . ^>. / § . . und Sammlung der
Reichs - Abschied Z' . / ^ . 2 ^/ .

/ ) ILIO . / ). 22 . S . 2 / S . ^ .
§ ) ^ p '
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Teutfchen - Orden nach denen Prälaten folgender Anfaz zu befinden :
" Der Teutschrnerster mrt der Baley zu Frauchen io . zu Pferd
" und io . zu Fuß . Baley zu Coblenz 6 . zu Pferd . Baley zu Elsaß
" 7 . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Baley zu Oesterreich 6 . zu Pferd . Ba -
" ley an der Etfch 6 . zu Pferd . Jngleichcn " der Nj erster /obmE -
" Ordens mit samt allen Häussern in Teutfchen Landen desselben Or -
" dens , 2. 7 . zu Pferd und 2. 6 . zu Fuß . " In der sechsten 7l 7nM'c ?/ / ch -7 .

ist nur ' ' der Deutschmeister Mlt der Balley " zu 2000 .
Gulden , und in der siebenden 6 . 3 . 1487 . b ) " der N / erster Teut -
" scheu - Ordens mit der Baley zu Franken , " mit 1000 . Gulden
und so hoch auch der Meister 8 . Johanns - Ordens angcfczet . In der
achten 6 . 3 . 1489 . r ) ist unter der Aufschrift von denen Ach¬
ten folgender Anschlag zu ersehen : " Der deutsche Meister mrt samt
" der Baley F' rancken 5 . zu Pferd und 2. 0 . zu Fuß . Baley zuCo -
" blenz z . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Baley inr Elsaß z . zu Pferd und
" 14 . zu Fuß . Baley Oesterreich z . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Baley
" an der Etsch z . zu Pferd und 6 . zu Fuß . Der Meister
" Ordens mit samt allen Haussen : in Teutfchen Landen desselbigen Or -
" dens 16 . zu Pf . und 70 . zu Fuß . " Welches alles den obigen Saz so
mehr bestärcket , und nicht abzusehen , wie man anderer Seits dennoch
vorgeben mögen , baß unter jenen so geringen und dem Anfaz cinzler
Balleycn fast gleichkommendenAnschlägen des Tcutfchmeistcrthums
nebst der dabcy bemcldeten einträglichen Ballcy Francken und denen
übrigen ansehnlichen Cammer - Commenden , Gütern und grossen In -
traäen annoch die nahmhaft gemachte sieben starcke Ballcyen Hessen ,
Altenbresen , Thüringen , westphalen , Lothringen , Sachsen
und Utrecht , deren vorhin dabey mit keinem Wort jemahls gedacht
worden , mit begriffen gewesen stycn . 6 ) Nach verschiedenen andern
Anschlägen ist in der lVIäcricul ä . 3 . 1521 . der Teutsche ^ / erster un¬
ter denen Prälaten mit 19 . zu Pferd und 55 . zu Fuß : Die Balley
Coblenz mit z . zu Pferd und iz . zu Fuß : Die Balley Elsaß nrit

zu Pferd und zi . zu Fuß : nach der Ausgab des aber
der Deutsche Meister mit 20 . zu Pferd und 8 o . zu Fuß . Die Bal¬
ley Coblenz mit 4 . zu Pferd und 20 . zu Fuß ; die Wallcy Elsaß
mit z . zu Pferd und zo . zu Fuß angefezt zu befinden ; / ) hingegen
die Hessische nebst andern in gleicher Untergebung stehenden Bal -
leycn darinnen so wenig , dann in den vorhergehenden Nacriculn be¬
nennet , zu einem genügsamen Kennzeichen , daß selbige gesamtes Reich
vor Landfäßig und unter das Fürstliche Hauß Hessen Steuer - pfltch -

O tig

^ 2 LVNV . P . 2 Z . und in derGamm - k ) ( 7onf . 7 ) err / 7 .̂lung von Reichs - Abschieden T' . / . / / . 7. . 7. 7) ec .

2 / 2 . / ) S - Sammlung derer Reichs - Ab -/- ) iLiv . 2 / . L/ 2 / - . schiede 7 . 77. 2 / 7 . LoLrkLi .
r ) i L io . s . 2 - . L/ / >. 277. 7 . 7 ^ .

» / ) An -
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ttg gehalten habe . M ) In denen nachfolgenden KeMLaeionen - O wird
unter dem Anschlag des Teutschmeifterthums , welches mit der
Ikraciou des Lochlncisterthums inzwischen vereinbaret worden , derer
Landsaßigcn Ballcycn eben so wenig , wohl aber der Ballen Franckcn
gedacht ; dessen Anschlag auch in den hierauf gefolgten neuern Moäe -
racioncn um ein gar nahmhastcs hinwiederum verringert , o ) Nebst
dem zeiget der neuerliche i>loäeracions - Gesuch , was vor Klagen über
den so weit verringerten Ansatz man dennoch geführet habe . ) Sämt¬
liche auf das Einkommen gerichtete und in Ansehung anderer Stande
gar mäßige Anschläge aber belehren nebst dem ganzen lVlLcriLuIar - und
ivioäerücions - Verlaus genugsam , daß , wie dabey auf die Einkünfte

?/ / ) Anderer Seits hat man sich auf die

Ungleichheit der Anschläge in denen äl¬

teren lVIkimculn berufen , ob man gleich

mit dem Anschlag in dieser neuen lVIa -

lricul niemals zufrieden gewesen , sondern

selbigen vor alzu hoch gehalten . Da auch

bekant genug ist , daß damaliger Zeit

viele Mittelbare zur Reichs - OollcVa -

rion gezogen worden , so kan diese Ohn -

richtigkeit derer älteren lVIscriculn der

anderfeitigen Incenrion minder vorträg -

lich seyn , da die Hessische und andere

Landsäßige Ordens - Häusser so gar in

dcnenselben ausgeschieden geblieben .

n ) Viel . coie ^ Li^ iv8 . e/. /.

o ) S - das im Jahr 7692 . in der lVIoüe -

rarions - Angelegenheit zum Vorschein

gekommene deutsch - Ordens Impres¬

sum p . 2 . ib . " Es hat auch diese an

" sich wahre Bewandnuß die Römische

" Kayserliche Majestät
" / / / . glorwuwigsten Andenckens wohl
" erkant UNd UNterm 1 . Oecemdris
" ^ nno 164 ; . wie in ob alleAirtem
" d^ um . 7 . zu sehen , expreUe stgruirt ,
" daß dem hohen Meisterthumb vnd
" Valley Franckeir der übrigen im
" Reich zerstreuetcn , thcils in Feindes
" Landen , auch unter andern Craysen
" gelegen und unter deren Eomribu -

. " ÜOUL8 und Lx3öUoue8 gezogenen

" Balleyen E ) uom dem Meisterthum

" und Balley Francken allein nicht auf -

" zubürden , sondern bey seiner eigenen

" ( äuow ) so der kroporüon nach lno -

" natlich 149 ' - Gulden erträgt , gelas -

" sen werden solle . Wie es dann dabey

" nicht allein e/ Mme gelassen , son -

" dern auch dieser ein Driccheil we -

" gen der danraliger

" MM noch auf einen vier -

" cen Theil - » o /̂ errrc worden ist .

/ ) ) So hat der Teutsche Ritter - Orden

unter andern im Jahr 1692 . I <g . bey der

Reichs - - Versammlung nachgesuchet ,

" daß bey allen künftigen Anlagen ein

" mehreres nicht , als nach kroporriou

" derer annoch innhabender steuerba -

" rer Güter und Unterthanen , Lonli -

" üerirt , folglich sein bisherig inüebirs

" getragener Reichs - Anschlag obüeüu -

" cirter maßen - auf die gewissenhaft

" ausgeschlagene 82 . Gulden ; 8§Kreu -

" zer moüerirt und mxirt werden mö -

" ge - " Lonk . das mehr angezogene

OrdensIn denen an die

hohe Reichs - Mit - Stände und beson¬

ders das Fürst ! . Haus Hessen - Darm -

siadt zu Beförderung dieses Moäera -

rions - Gesuchs erlassenen Hoch - und

Teucschmeisterischen Schreiben wird

ein gleiches bemercket : verb . " Daß

" nach clarer Dilpoürion der Reichs -

" Sazung und besonders des Abschieds

" cl . g . 1641 . H . Solches alles . Ir . H .

" fürs achte , Wir und Unser Ritterlicher

" Orden in denen Reichs - und Crayß -

" Anlagen in einem mehreren nicht

" Lonliäerirek oder angeleget werden ,

" als was wir an Reichs - Steuer¬

baren Gütern dermalen in Besitz
" und Genus haben . "



der Ballm Francken und der Tcutschmcistmschcn Cammer - Güter die
Rücksicht ehemals allein genommen worden ; § ) also man in denen fol¬
genden Zeiten zu Begünstigung des Lxemptions - Gesuchs zwar einen
etwas crhöhctercn Anschlag übernommen und solchen denen Ballcycn dem
Herkommen zuwider ausgebürdct , damit aber bcy denen Ballcy - Häus-
scrn nicht durchgedrungen , sondern den öftcrn lVloäerations - Gesuch
stlbft auf die Reichs - Ständische Bcfteurung derer in denen Teutschcn
Zürftenthümern gelegenen Ordens - Häussem gebauet und den Zweck
mit Abänderung jener Anschläge in Rücksicht der kundbarlichcn Ver -
trcttung gedachter Landsasiigen Ordens - Häusserwürcklich erhalten ; mit¬
hin derselben Verstchung und Vcrmannung sich gegenwärtig nicht zu
berühmcn habe .

§ . I- V .

Zugleich lässetsich hicrab ermessen , in wie weit die gerühmte Ke - ^ DerReichs -
Falische Reichs - Lchenschast des Teutschmciftcrthums der obcrmelten Lchenschaftdes
Absicht vorträglich styn mögen . Dann zu geschweige » , daß das an - Temschmeister -
derscitige Haupt - Kunäameuc : Ob wären die Ordens - Güter insge - chums .
samt schon zuvor wahre Reichs - Lehen gewesen , und in dieser ohnmit -
telbaren Eigenschaft mit aller darauf haftenden Keoaisschen Hoheit an
den Deutschen - Orden gelanget , mithin nicht anderst , als ob sie demsel¬
ben ohnmittelbar von Kayserl . Majt . und dem Reich übertragen worden ,
anzusehen stycn , in offenbar grundfalschen und aus denen eigenen Or¬
dens - Briefen sich widerlegenden Angcbungen beruhet ; n ) jene Reichs -

O 2. Lehen -
Es bezeuget solches unter andern noch

der alteCammergerichts - /tlselsor iou .
LI LI 0 II 8 X L / / . / .

Der . verb . ^ i-A-umsurum
guoĉ ue illuü ab impotlibilimre cou -
riiburionis , ü non omnes Orciini8
domines sub ciinertis 8rgübu8 Impe -
rü bübitgnres , colleckarenrur , vix re -
tumcione 6i ^ uum , imo courrnrium
pgrer aus denen gemeinen Anschlä¬
gen so auf die Einkommen gerichc -

allein seiner CammerrGüter

halben . In 6iLIis enim 2lnschlagenviclsre eil , c>uoä non raurum rribusr ,
guanrum alii kriuci )) e8 , eri ^ m minimi ,
cum uimen norum üc , c^ uoä mulro
pinnuiore3 5oreuna8 öc re6iru8 ba -

c>uam LÜi multi kriucipe8 Im -
perii . ccr .

1

tz . I .V .
<r ) Der Verfasser des sogenanten -Histo¬

risch - D / /-/o „ ^ trsthen Unterrichts hat
. L'. / . / . diese neue Lehre mit folgen¬

den Worten vorgetragen : " Welches
" ( dieOhnmittelbarkeitder Ordens - Gü -
" ter überhaupt ) auch noch weiter dar -
" aus ganz clar und deutlich abzuneh -
" men ist , daß da die Fürsten desReichs
" me ^ii <retti fast lauter
" Reichs - Lehen befassen , von welchen
" sie clo iure nichts glieniren können ,
" nachhero aber und da ihnen nach denen
" Beylagen n . i . z . §< 4 . von denen Kay -
" sern Occone IV . und Oiclerico II .
" vergönnet worden , von solchen Reichs-
" Lehen ein und anderes an den hohen
" Orden zu rrau8feriren , solche geschenck-
" te , gekaufte oder cingetauschte Güter ,
" in eben solcher (Qualität , wie sie die
" Teutschen Fürsten inngehabt und be -
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Lehcnsichaft auch ans denen altern Zeiten sich nicht herschrcibct und
die Teutsche Reichs - Fürsten den Besitz ihrer Land - und Lehenschaftcn ,
worunter die darinn gelegene Stifter , Clöster , und Ordens - Haus¬

sier
" festen cum iisclem iuribus retzalibus
" Lc praero » griui8 , als immeclmteGÜ -
" tcr des Reichs an den hohen Orden
" gediehen , mithin konten sie aus ihrer
" ersten (Qualität , als wahre Reichs - Le -
" hen ohnmöglich gesezet werden , so » -
" dern waren vielmehr so anzusehen , ob
" waren sie dem hohen Orden Imme -
" 6igre vom Kayser und dem Reich über -
" tragen worden rc . " Dann cs ist 1 )
grundfalsch , daß die Teutsche Reichs -
Fürsten in denen mittleren Zeiten fast
nichts dann Reichs - Lehen besessen , das
Gegentheil ist genugsam und so gar in
Ansehung ganzer Provinzen und Lan¬
der - Staaten bekant . Das hohe Haust
Hessen , gegen welches diese Irr - Lehren
gerichtet seyn sollen , befasse zur Zeit der
Aufnahme des Teutschen Ordens und
Stiftung des Hospitals und Hausses zu
Marburg , das ganze Hessen - Land , samt
allen dazu gehörigen Graf - und Herr¬
schaften , als seinen alt - hergebrachten
vollkommensten Eigenthum , ApIX . tch )
welches man ienseits nicht in Abrede stel¬
let . Wie dann auch 2 ) fast alle und je¬
de milde Schenckungs - oder Stiftungs -
Briefe , welche der Orden über seine Be¬
sitzungen bisher aufgewiesen , das Domi¬
nium priugrum öc gblolurum derer ho¬
hen und anderer Geber ausdrucken .
Nebst dem ist z ) irrig , daß derTeutsche
Orden seine milde Stiftungen und Ga¬
ben ohnmittelbar von denen Teutschen
Fürsten erhalten : dann es zeigen so man¬
che Schenckungs - und andere Urkunden
des Landsäßigen Adels das offenbare Ge¬
gentheil . Demnach blieb dasjenige , was
z . E . selbst nach denen anderseitigen Be¬
lagen das Teutsche Haust und Hospital
zu Marburg von denen Heßischen Land ,
fassen und Untcrthanen durch milde Ga¬
be erlanget , erkaufet , oder ertauschet , in
seiner vorigen Untergebung und Ver¬
haltest gegen die Landes - Herrschaft
vhnveranderr bestehen . Ferner ist 4 ) ir¬
rig , unerwiesen und eine pem . princip .
daß die also gestiftete und überlassene Gü¬

ter mit aller italischen weltlichen Ho¬
heit dem Teutschen Orden zugekommen :
dann es ist anderwärts schon dargethan ,
wasmassen jene Stiftungen und Abga¬
ben allein auf das Dominium priua -
rum gegangen , zu der weltlichen Obrig¬
keit und Regiment aber , worauf die
Stiftung derer geistlichen Ritter - und
anderer Orden ohnedem nicht abgezwe -
cket , der Zeit ein weit mehreres , dann ein -
zele Höfe , Aecker , Zinsten und Gefälle er¬
forderlich gewesen seye . Wären auch
5 ) jenen Kayserlichen Freyheits -Briefen
äe ac <guirencli8 feucii8 Imperii die hie¬
bet) gerühmte vielfältige besondere Wür -
ckungen zuzuschreiben , so würde noch
manches Landsäßige Closter oder geistli¬
ches Haust mit einem ohnmittelbaren
Fürsten - Staat prangen können , da es
demselben an gleichen , wo nicht stattliche¬
ren pi-1uileAü8 keinesweges ermanglet .
Oon5. oLio . ovLi - x . H

Nicht zu gedencken , daß 6 ) ver¬
schiedene penalien / Herrlich -und Gerech¬
tigkeiten in gehöriger Untergebung , der
hohen Landes -Zuständigkeit ganzohnbe -
schadet , erlaubet , und in dieser Maße von
jenen hergebracht werden können , mithin
von solchen peo 'nIil) U8 der Schluß auf
die Landes -Hoheit sich bei) weitem noch
nicht machen lasse .

) Wenigstens wird deren Beurkundung
annoch erwartet . Oonk.

L? vv -
x .xxu . M 7 /-c/I 7l

8 0 uXVLOLli r » 7Äe /7ti 'o / 'E / wsi
7 '. / . /) 7 / 0 . ibl . " Daßauch mehr

" dergleichen Stifters im Reiche seyen ,
" die auf solche Art zur Reichs - Veleh -
" nung , ja gar zu Siz und Stimm auf
" Reichs - Tägen gelanget und dennoch
" dadurch der Landsässerung sich nicht
" entwicklen können , wovon man die
" Dxempla an denen Sächsischen ,
" Vrandeburglschen , Tyrolischen und
" andern Stiftern am Hellen Tag
" habe . "

c) Vicl



so )

ser nahmemlich mit begriffen sind , c ) lang zuvor rechtmäßig herge¬
bracht , §0 daran ihnen der Ordens - Auftrag ohnnachthcilig seyn muß ;
so ist bekant genug , daß die Reichs - Lehcnschaft eben wenig nach der
vormaligen Verfassung des Tauschen Reichs ( K . Xl. 1 . xsi. vi . ) eine
Ohnmittclbarkeit der Güter schlechterdings mit sich bringe , oder der
hohen Landes - Zuständigkeit desjenigen Standes , worunter sie gelegen ,
abbrüchig fty ; e ) das weltliche Regiment und italische Hoheit aber ,

P worauf
c ) Viü . i. vi>716 /X

^ o . IIV ? LII11 I .
M / e / ? . IoII XXL rxiOLXI -
c o FmAA . 7Voi '/ tt / /-. L / ^ o / . r ^ i.-
OKUXL 'tLIX 7". ///.
c . / . / - / .

Lonf . ^ c ^ avöi . . ^ . UOIIH -HVIIX ./. c . E / . ib . " End -
" lick) könte auch mit berührter Lehens -
" Empfahung oder Ueoalien demHauß
" zu Sachsen an ob erzehlten vnd andern
" althergebrachten vnd verjährten Ge -
" rechtigkeiten nichts benommen seyn ,
" nachdem Ew . Kayserl . Maj . vnd der -
" selben löbliche Vorfahren Meinung in
" solchen nicht ist, jemandts andern vnd
" dem dritten - an seinen Rechten zu
" praeiuRciren . XLHLXLK8 r -r
Tcutsthmerster (Dttiiigen ^/i .
iaLi0H3XLx Qr ??r . 7 ! 7/ L . / .

-r . verb . Vnäe vix veri
limile eck , guocl Imperator per cori -
ceckionemreg-gluim Orckini ( Deut . ) 5a -
ökam , Oomicibii8 nockris praeiuckicare ,
vel eam poreckarem Oroim 6are vo -
luerir , vtrea -alia lua in alieno guogue
rerrirorio ackeogue in perlona8 übi
non ckibclita8 propris loguericko non
ckne mriAno praeiuckieio Lc ckamuo
aliorum ätaiuum , gui antiguiora re -
^ alia ckabenr , exercere gueanr : guau -
ckoguickem conceckione8 krincipum
lernper inrellio unrnr baökae läluo iure
rercii . ^ clcl . vi ^ a ox ,/e /» r/, .

Wie man dann gegen -
seits die Wahrheit dessen , daßdieKay -
serliche Lehen - Briefe eonrra iura rercii
nicht angezogen werden könten , sondern
diese iedesmal in ialuo liessen , anerkant
und sich deren gegen die auf weit andern
Gründen stehende Fürstlich Heßische
Lehen - Briefe bedienen zu können , ver¬

meinet hat . ( viä . Histor . Unceru .
ftouf.Chur-Brandenb . Schrei -

ben an die Rayferl . Majt .
rvi^ io in der Grund -Feste Z' . / .

e ) Es ist bekant genug , wie gemein es in
dem Teutfchen Reich sey , daßein Stand
desselben wegen seiner unter anderen
Ständen habender Güter , ob diese
gleich vom Reich zu Lehen rühren , vor
einen Land - Stand geachtet werde :
Eou5. daß das löbliche
Erz - Hauß Oesterreich die hohe Lan¬
des - Obriczkeic über die in Rarnten
gelegene -Herrschaften des Stifts
Bamberg habe rvi-n o in
der Grund - Feste Z' . 7 . />.
auch wie überhaupt die Reichs - und an -
dereLehenbarkeit denen so wohl versicher¬
ten hohen ck ' erricorial - Gerechtsamen
nicht entgegen stehe , wovon unter an¬
dern das /ich « . b ) hiernach gefügte
7> avs ^ .-v xi « cm .4 xi ii . ch

7 ^-/ / . ein merckwürdiges Beyfpiel ent¬
halt . Dann als die von Breitensiein
der Reichs - Lehenbarkeit ihrer in dem
FürstenthumPfaltz -Sultzbach gelegenen
Güter gegen die hohe Landes - Zustän¬
digkeit derer Herrn Pfaltz - Grafen auf
eine nicht ohngleiche Weise zu mißbrau¬
chen sich beygehen lassen , wurde ihnen
auf Bericht und Gegen - Bericht , nach¬
dem die Sach in genauere Erwegung
war gezogen worden , folgendes zu ihrer
besseren Belehrung angefüget : " Wann
" wir nun aus solchem allem neben an -
" derm so Uns dieses Orts fürkomt , so
" viel befinden , daß etliche EureVor -
" fahren die zu der Zeit gewesene Pfaltz -
" Graven bey Rhein und Herzogen in
" Bayern , Jnnhaber der Herrfchafft
" und Land - Gerichts Sulzbach , für ihre

" Lands -
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worauf die Ordens - Hausier zumal nicht gegründet gewesen , eine ohn -
mittelbare Provinz und eigenen Lander - Staat erfordere ,
dergleichen das Teutfchmcifterthum in Ansehung der benahmten Or -

dens -

" Lands - Fürsten erkennet , Sie alsoge -

" nennet , sich ihnen mir Gelübd - und

" Pflichten , als Landsassen verwandt ge -

" macht , Sie auch als Landts - Fürften

" umb Schutz ersuchet und nicht allein

" ihre Unterthanen , sondern auch sich

" selbst und gar ein Bruder den andern

" vor Ihnen den Jnnhabern Sultzbach

" verklaget haben , zu dem , daß sie auch

" etwann in gemeinen Land - ^ -teuren ,

" wie andere Landsassen , beleget und ge -

" steuret worden ; und dann gleich wie

" wir Euch wider alt Herkommen be -

" schweren oder in Unfern und deshei -

" ligcn Reichs Eigenrhum einig un -

" gebührlichen Eintrag , Irrung oder

" Hinderung thun zu lassen nicht gemei -

" net , also auch Uns nicht gezie -

" men will , Seiner pfallzgraffphi -

" lipp Ludwig Lbden anDeroRech -

" cen vndInnhaben ichrwas zu enc -

" ziehen ; So haben Wir nicht unter -

" lassen wollen , Euch dessen alles hiemit

" zu erinnern und darneben gnediglich

" zu vermahnen , im Fall die Sache ob -

" angeregte und in berürrem LxeraÄ

" weiter ausgeführte Gelegenheit hat ,

" daß Ihr ( doch Uns und dem Reich

" an dem so von Uns und demselben zu

" Lehen gehet und was sich deswegen

" gebühret an solchen Unfern und des

" Reichs Rechten unvorgriffen undun -

" schädlich ) Euch gegen vorgenanten

" Pfaltz - Grafen also erzeigen und ver -

" halten wollet , wie es in demselben Fall

" Euch zustehet . " ^ .66 . i . vvo -

vioi i v . / ?„ / , .
» OK Hi Li Li / / (/? . / re ?, .

ib>. 83ns cum krumienlis Lc
Lprernacenli8 Or6 . 8 . Lenecl . eui -
reuli8 6ioeceli8 mon3lieriorum ab -
l ) 3rL8 clenouo 36eorun6emmon3lle -
riorum reoimcn inllicuri , ev

, w / erlitt » ! wertere
cer . Wobey der Hoch¬

würdige Herr Täiror nor . H Lc Z') an -
mercket : () uamui 8 liaec ^ bbaria
( sPrcrn 3 L . ) Iic>c1ie -/ r,
rvH rmvr / /

„r'MümrE rê /rm , r r » -
38 ^ .rcbiegiscopo

Preuirensi , guia err lgrAirur
L/ / m/ ier ^ orvi » omwe . kiumienÜ 8 ab -
k>3N3 eriam M ^ e / riE / i/eMrre ^ / /-irrew -
tt / r F/würe/ ir /eo/ ?o 7wttrre ,r/ r , üunc , vr
Dioeccs 3 num suum reco ^ nouit , ne -
gue vnguam 38833 guküi episcop 3 Ü
iuri 86 iäiione poriru 8 elk . Es bezeuget
solches unter andern noch weiter das
Exempel der berühmten Abtey 8 . IVl 3 xi -
mini , wovon der hochbelobte Herr
Weyh - Bischoff von Hontheim 7)
/ / . ^ folgendes angemer -
cket : Ine3 3ucemlire , gu3c 6e83csu8 -
ieäkioni8 marerm ruuc ( 3 . i ; 7 o .) 8 pi -
r3e vernimm elk , IZ, n 6 icu 8 mon3llerii
^ /iMr
VM » r^/o ?net^ wüie/ ir/eo/ io
rrottwre inrer 3 Ü 3 groc3uir .
elilum 5uir hoc 3i' Aumenrum in voro
E3mer3Ü Ii3L rarionc : /n/em Mr / e/? r> u -

-E certtn » r » n -re -
rrmrirn « , vri incer c3erera

3pp3rer ex -addere Lgrern3cen1i ) gui
P3ri 5orm3 re »3Üum inue1kirur3 3 H
/ ^ rcliiepiscopo 03es3ri8 nomine cio -
N3tur Lr r3mens ) uci ImxemdurA 'enst
vna cum mon3Üerio lub6iru8 elk .

/ , ,/ icr /r ^ ow »r ^Ä'rüre/ ?r/ '̂o/ io / >̂ r
rM§ rM5/ ?r ^rnM rEe ^ roMm ,

rrn M
L/ ro ,r -
FwE Ls ' r . Eons . iLin . -r . F - o . Ls' ^
/ / / . tt . / 0 M / ) . F / . Bey denen erst er -
meldeten Abteyen wolten die y^ önche ge¬
gen den Dioecelünum sich deswegen
etwas heraus nehmen , wogegen Kayser
Ludwig in folgenden hieher dienenden
Worten sich erklarete : Immo , guoci
Ai' 3 uiu 8 6 oien 6 um exiltir : ^ .bb 3 le 3

Le
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dens - Häusser Teutschm Gebiets zu keiner Zeit gehabt , / ) noch auch
nach der kundbarlichenVerfassung dieses geistlichen Ritter - Ordens und
der ihn : beygethanen Häusser ( § . xi^ vn . XL. VIII . ) sich anzumassen je¬
mals berechtiget seyn rnögen , nachdem dieses geistliche Ordens - Regi¬
ment eine weltliche Bottmäßigkeit über andere Balleyen nach dcm Bey -
spicl derer Teutschen Fürsten - Staaten , so wenig in stch fasset , als we¬
nig der Meister von Teutschm Landen , bey annoch bestehendem Preus-
sischcn Hochmcistcrthum , dem Hochmeister dergleichen über sich und die
ihm ungehörige Ordens - Häusser zugestanden ; oder dieses der Ohnmit -
tclbarkcit und Reichs - Standschaft derer Preußischen Ballcyen nach -
thcilig seyn können . Ob auch wohl das Tcutschmeisterthum mit dem
Hochmeisterthum nachmals vereinbaret worden , so ist dieses jedoch an
sich auf einen eigenen ohngcmitteltcn Lander - Staat nicht weiter gegrün¬
det , und stehen solchem allem nach die mehr bcsiigte Ordens - Häusser,
Commenden und Güter noch in demjenigen mittelbaren oder ohnmittel -
baren Zustand , worinn dieselbe vor erjagter Verewigung kundbarlich
sich befunden haben und wornach sie in denen Grund - Gesäzen des Teut -
schen Reichs eine Zeit wie die andere ermessen worden .

P 2. § . s. VI.
Lc monacbi eorunclem rnonaüerio -
rum
/rmn 3 uobibäc nockris inlmperioiuc -celloribu8 lub

3 clioecetäni ipiorum
iuri86iöbione eiu8äem tui llioecelani
rnoniraLemanLara iülubria paruipeu -
clunr . ILIV . 7. />. / / / . Ein anderes
Exempel bring : wiovi . . uviiviv8
im Bayrischen Stammbuch 7 ' //.

bey , Verb . " Als sich Herr Wolf
" vnd Herr Jacob aufAlten vnd Neuen
" Frauenhouen Herren liefen , ( eirc . 3 .
" 1540 . ) vermeinten sie von derselben ,
" alsgefreyrervnd vomH . Reich be -
" lehnrer Herrschaften wegen den Für -
" sten von Bayern keinen Gehorsam
" mehr zu leisten , zu Landshut vor dem
" Fürstlichen Regiment kein Bericht zu
" geben , Beuelch anzunehmen oder in
" Verhör zu erscheinen . Derhalbwurd
" Herr Jacob zu Landshut verstrickt , al -
" da er fast ein gantz Jar in Verhaft ge -
" legen , vnd wollen die Lands - Fürsten
" sich dessen die Herrn . Fraunhouer
" von ; o . 6o . und mehr Zaren bischer
" willig und gehorsamlich geleist ,
" auch nimer lassen begnügen " cer .
766 . r c> K v o ir ? . 7' ^ /, / . 7 . 7^ . /).
/ / - . Lor>5. KLivlivlLLiLn W / ro7. M 7m

7 ! 77. 7 . 777 r . / . / . verb .
Oeri poceck , vr aliczu ^ rerrirorium
gui6em imme6i3re 3 Laetare , vr 5eu-
clum recoAnolcar , ac nibiIominu8 Le
iple Lr rerrirorium L: iu8 rcrricorii
iuperiorirari 8raru8 3licuiu8 rerriro -
riali vel iublimi rerricorii iuri iubia -
cear. Welches bey dem neueren Auf¬
trag der Ordens - Güter so viel gewisser
statt haben muß . Daher das Hoch -
Fürstl . Hauß Hessen Darmstadt im Jahr
1629 . gegen diese gerühmte Neichs - Le-
henschaft sehr gründlich anführen lassen :
" Wann Er ( der Herr Teutschmeister )
" auch gleich das Hauß zu Marburg
" Schiffenberg , das Gericht zu Goßfel -
" den , das halbe Gericht zu Seelheim
" und anderes im Heßischen gelegen ,
" Kayserl . Majt . zu Lehen aufgetragen ,
" hatte er doch mehr nicht , als was der
" Orden daran gehabt , übergeben kön -
" nen .

/ ) 8 xkse
7m/>. / . z . p . 65 5 . verb .

8a^ie eeulemu836 tuperiorirarem rer-
rirorii reguiri prorlu8 , vr rerrirorium
illi cgpienclae aprum Laelari Lclmpe -
rio immecliare iubür, ac poll 6omini
tui iuri36iÄionem nulliu8 7uperioris
aZnolcar 6omin3rionem , guam Imge -
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§ . l^ VI .
Wie dann auch Nicht weniger erhielten die Landes - Fürstliche Gerechtsamen in An -
in denen hierauf schung mehr crmclter Ordens - Häufler , Güter und Commenden in de -
gefolgtenReichs - nen hierauf gefolgten neueren Reichs - Grund - Gejazen den gerech -
Sazungen un d ^ sten Beyfall und wiederholte Bestätigung . Dann gleichwie die von

s Nsfchmssen henen Teutschen Landes - Fürsten kraft derselben nach dem Beyspiel ihrer
weMmaen das hohen Vorfahren , ( Z . Xb . Hl . ) vor gut gefundene Veränderung und Ver -
endliche Ziel av besscrnng derer geistlichen - undKirchen - Sachcn ihrer Lande , bty denen dar -
sezet wird . innen gelegenen Ordcns - Häusscrn , Kirchm und Commenden , mit gleich

vollkoltnucnster Rcchts - Zuftandigkeit , wie auch dem kundbarlichenEr¬
folg derselben schuldigsten Fügung , eben wohl unternommen und in dem
darauf errichteten Religions - Frieden die Landes - Fürstliche Obrigkeit
in Ansehung des inngcscflenen Oeri und sämtlicher im Land gelegener
geistlicher Güter nicht nur wäre beftättiget , sondern auch selbst dasjenige,
'was vcrmög derselben mit Einziehung und andcrweiter Verwendung
solcher geistlichen Güter , Stifter und Clöstcr bcschchcn , oder man sonst
in Ansehung dieser verfuget , nach dem hiebey bestimmten Besiz - Stand
gcbilligct worden ; c/ ) also wurde dieses in demMel ? phftkfchettFrie¬
dens - Schluß nahmentlich bcy denen Ordens - Hauffern , Balleyen ,
Commenden und Gütern auf eine noch viel bündigere Weise derge¬
stalt fest gesczet , daß bey denenselben wie auch sämtlichen übrigen
mittelbaren geistlichen Gütern auf den kolleKons - Stand und was in
Gcsolg desselben die Landes - Fürsten an Rechten und hohen Befugnissen
überhaupt im Jahr 162. 4 . den ersten 1 -m . hergebracht , schlechter dingen
und allein gcfthcn , mithin denen aus den älteren Schuz - undFreyheits -
Briefen oder sonst herzunchmenden Einwendungen und nahmentlich
derjenigen : daß die Ordens - Balleyen , Commenden - Häusser und Gü¬
ter in dem Landes - Fürstlichen lerrieorio nicht gelegen , oder aufihrem
davon eximirten cigcneln Grund und Boden limiret seyen , fernerhin
kein Gehör gegeben noch auch das mehr gerühmte Verhältnis und
Verpflichtung deflelbcn gegen den gemeinsamen Orden und dessen Ober¬
haupt , wie solches immer mögte gethan ftyn , in dem mindesten wei¬
ter geachtet oder einigerley Lxempion darwider angezogen werden

solle .
rialem . Kec >ue Nie rrä

pertongm , teä iptam reirirorü , 6e

czua czukiericur inclolem Lr le » es ge eon -

tuemäines idirecepras ressici clebere .

^ 6 tz . b.Vl .
<r ) Lonf . LLLLSS . IL11 ' . ^ VLVST ' .//// . / . ^ c>. k/ HL XX 1. ( 1^ 8 m

/ -) IX8H1VLI . OSXä . LI1V6 .

ii >. ( ^ uaecun ^ ue VlonriNe -

rlg , OoIlsAig , Läi . i. ivi ^ 8,
ÖLS , rem ^ >Ig ) tuncläriones , 8c1iol -i8btostmalia LI. ILVL Lccn. x -
siLsric ^ cer . L/ / .
ib . (Xiamurn 6 ein 6 e gcl Lomires , La -
rones , nobiles , vatallos , Oiuimres ,

>8 oLI LILXO .v s ,
Lommumrares ö: tub 6 iros sr ^ T- i-
LVS ILII - I- ir. II ILILIL1 ) I ^ H8 8WLIle -
lH . L8I XSL 1018 8IVL880V - I. ^ ir. ILV8

8 VL1110 ro 8 pei ' iinec . cei . Lc grr . VI ! s .
§ . 1 . i -.ix ? irxoi - xs . .7.

t ') I ' .LX
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sollt , c ) Womit dttttn obcrmeltenAnfllhrungen das endliche Ziel zugleich
gesezet , anbey noch zu do mehrerer Befestigung derer hohen Reichs - Stan¬
de Landes - Fürstlichen Gerechtsamen überhaupt , und besonders in Anse¬
hung derer geistlichen Ritter - und Mönchs - Orden , mit guter Rücksicht
auf derselben zu damaligen Zeiten dagegen gemachte Einwendungen und
übriges Bezeugen diesem Reichs - Grund - Gesaze folgende Haupt - Ver -

Q ordnung
I' XX O8i8i .4L . / . L / . verd .

() u3eLUN <gUL M0tttt/ erm, Lo //eAtt ) L V I -
Ll VIL8 , OOL1L1L >IOL8 ) tem/ >/tt ) ^Ätt -

- ) /e /io /E ) tt /mM z-otttt
r-' t L/ eom » , re-

^ ttortttt ^ tte ttomrtte
tt/-/)e //tt ^ r / i./!errtt ^ ^ UAuliauas Confsk -
iliouch chIe >ikore8 , ? riucipL8 ) 8caru8 >̂an¬
no millelimo 8excenre1imo vicelimo
c^ uarro clie prima lauuarii potlscle -
rum , eaäem omuiaLrünAula ) üue re -
renra temperstius retiicurachue vi ^ ors
Uuiu3 rran3aökioui3 retkiruLucla , iiuem
polliLeaur - non arreuci8 exceprio -
nibu8 , tiue anre iiue poü cran8aökio -
usm kallauisutsm aur chacem ksli -
A-iolam rekormara Le occupara , aur
pvov ^ OI>svL , VLI. IN ILKLHO -
ILIO ^ V 6 V 81 LNLL conrL88io -
NI3 3r ^ 'rVVLI , VUI. LXLLirT' L ve /
tt /rH L '/ÄttZ -m rmv / z/^ ^ tteEH ^ mro -
tttt ^ ttr > l. ! .̂ VL (^V ^ VI8 H /Vric >NL

sl /M ÄrrttÄr / r ) EMM ^o -
Zttm ^ M ümm / rttMttL/ romr , re/Zr^ romH

süMme ^ / tt ^ttmett ^ m
^ / - rtt /tttt chmr / E ' ^ mro mi /Zo/imo

/e^ ro , irriÜ8 proriu8 excepriouibu8 ,
(guae sx inrroelucko alicubi exsrcirio
iursrimillico , vsl anrerioribu8 aurts -
cun8 p3Äi8 , oensralik >u8 aurcheciali -
bu8 rrau8aökioui8u8 , vel Iiril ) U3 moÜ8
caulisue 6eciti8 , vel eciam ciecreri3 ,
mauelaris , re5ciipN8 , parirorÜ8 ) reuer -
tälibu3 , liri3 peuclencÜ8 , vLi . Lrii8
<̂ VILV80VNPOL ? K ^ LmXHLV8
Lr L ^ HONILV8 OL8VL1I ? 08 -
8 L n 1-. ^ / . / o . -Lrr . V . ib . () ugn -
rum cleinLe a6 Comice8 ) 6arone3 ) l^ o -
bile8 ) ValaIIo8 Oiuirars8 , / rm -Ztt ^ottrr

coNLiLNOL8 , Commu -
uicars8 ü< liibc.liro8 LZm/ Z-tti / m̂ mj rm -

percinec , cum eiu8moäi 8ra -

ribu8 immeäiarch mm rmv / erivZorm ^

cv rommr / m ^ oMm / m -
er/ ,/ m mi

^ e/vrmmr /̂r everMm ?» re /r̂ wK / i com/ ê-
cer . ^ 66 . Z^ ri . VIII . tz . i . Lonf.

? LO . >VL8r ? N . 7) /.
/ / p .

nLnnIoL 8 M L /̂
/ /-/? mm . Oim/ Z'. / . „ o ^ . e)
L^ r ) ^ . / / / . / , . wc

» Ott Mtt . / ) / ). I N I- / . tto ? v / )ZV0XI80N o ^/I m / 'ttr.
-- o . o /- sFo . Der Einwcmd ,

daß diese Verordnung auf die Ordens -
Balleyen und Commenden nicht gehe ,
indem der Orden keiner iVIe6iar - kom¬
menden eingeständig seyn wolle , ist eine
gewöhnliche pecirio principü , welche
mit denen angeführten Ordens - kriuils -
AÜ8 gezeigter masten nicht ialuiret wer¬
den kan , indem noch über das dabei)
wohlbedachtlich verordnet worden : Vc
courra Uanc rrausaökionem vllumus
eiu8 arriculum aur clauiulam uulla -
/inm / c§m - Le alias relioiolorum or-
Linum ^ emp // ottei - vel ullas alias
c^ uocunigue uomiue aur praerexru ex-
coAirari pocueriur , excepcioue8 vu -
r^uam allsAeumr , auäianrur , aur aci -
mirranrur . Wie man dann jenseits bei)
denen unter dem hohen Erz - Hauß Oe¬
sterreich , wie auch denen Chur - und
Herzoglich - Sächsischen Häustern gele¬
genen Ordens - Balleyen und Commen¬
den selbsien nachgiebt , daß dieseLandsäs-
sig oder mittelbar seyen ; derer übrigen
Länder , wobei) ein gleiches dargethan
worden , vorjezo nicht zu gedencken .
( § . L. VII . I. VIII .)

t/ ) ix->

/

4
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ordnung beygefüget worden : kro M3i0ri ec >3m borum OMNIUM §5 6u -
Aulorum p3Liorum ürmicuäiue §c ieLuric3te , 6c Ü3LL IrrinsaÄio knn -
LLI - V /I LLX LI ' irvlLLLil 8 ^ X01 - I0 , impoUerum
äec^ ue 3L 3Ü3e 1eA68 §5 Lon6icucjone8 6un63ment3le8 Imperii , nomi -
N3tim proximo Imperii kecetlui ipüc^ ue L3picul3cioni LaelÄreae in5e -
renäki , obIi§3N8 non minu8 3b5ence8 HU3M pr3e5ence8 ) 555 /5^ /7^ 750 ^
7755/ 7/ 5 -75 po /ÜE , 6ue 8c3cu3 Imperii 6nc 6ue non , S3czue täm L3el3 -
rei8 proLerum ^ ue Lon61i3rÜ8 §c oi6Lj3libu8 , // 7/ /r//7 Nv / 'AM /rM/r 07/77/ 77/ 7/7
IMcr '/E L/ i - .ixc ^v .^ vr pv ^ ivi ? LL ? Livo
8 L (^ v . V XI - V L , ? L .̂ L80RI ? 1' ^ . Loncr3 Ü3NL ? /-/r77 /-/7ö?707757/7 ^ // 777777/ 5
eM /7i ^ 757/ /// 7/7 3Ut 5 //77/ / 7/ //77/7 NUÜ3 iui ' 3 L3NOML3 vel Liuili3 , LOM -
muuii vel 1peei3li3 , Öoneiliorum äeerem , LLiviOLOi ^ , inäult3 ,
eäiÄä , Lommi6ions8 , inInbicione8 , M3nä3c3 , 6eerec3 , re5eripc3 , li -
ti8pen6enci3e , puocuuczue tempore I3t3e sencenc >3e , re8 iuäiL3t3e ,
O3picul3cione8 Läetäreas §5 LLLi6io8oxv ^ i oxvixvxi nn -
OVL /VL VN LXO VIPHOXLS , ^77/ 5 PM5757177 / / 7/ 5 / // 77/ tt 757/7po7i ^
P ^ o7 / / / i77 / 'o775 ^ , cMttME / oM .s , , ixvL 81 ^ 11 - vn . vL , r ^ Mac ? ro -

M§ , 77 / 7777 / 75777 /7 ) renunLi ' 3t , one8 ) P3Ä3 6ue 6eäicici3 , 6ue 3Ü3 , multo
MINU8 lLelieium T^ nni milleümi lexLencsümi vi§e6mi noni , vel ^ 13N8 -
3Äio ? r3§en68 eum 6ui8 3ppen6ieibu8 , 3uc LONLorä3t3 eum ? onti6eibu8 ,
3Ut jucerimiüiea anni milleümi , csuin§ente6mi ^ u36r3Ae6mi o ^ 3ui , vl -
laue 3Ü3 8t3tuc3 6ue policie3 6ue eeele636iL3 6ecrec3 , 6ifi) ens3cione8 , 3b -
lo1ucione8 , vel tt / /75 77/7/75 // 7/ o57/ 7/ // 7/ 5 7707/77775 /77/ t P 7-5/ 575 V 77/ evcoMsr ' r po / 7/ 5 -
7 ' 777t ) 5V55 / ) / 70775§ 7/ 77 // 7/ i7777 /7/ / 5A57 / 7777 ' , /77/ / / 75/ 7777 / 7- , /77/ t 5/ / / 7/ 77tt5 / 77t7 / L , 7755

v / p7 /77/ 7 567777A Z/ /7775 t1 /777t /7c? 707757 / 7 777 P5t7t0770 7/ 7/ 7 Po / M , )"/ /) / e77 MÄ /MoL /'/ ,

ss / / /7/ / 7 6 / ' üce / / 7/ 5 2 )5 / 507 / 77 / / Mo775 .V 2 ' 7? // 775/ 7/ 7 / / 555 ?''775/ 7777 / 7' . ^ / / ' 2 -510 / ML '

7 ) v / 775 -7t5 / / o777 25 / p /?57 P7 / / -/ 75 /75 co / Mo 2 -5 / o / ?5 5077 / ) 2 <7/ 57757vt - / / 775 O 51757 / 5

./ / 7/ 5 L /7757 / .e / 7/ 517t ) / 70577 /77/ 7 / )V / 5? 5/ 5 pT / w /M , 77 / , ^ / ?/ As 77757 / ^ /77 , 5077 -

77 -/75/ 7/ 5 57 / 7/ 7 777V7 /7 ( ? 077/ / 777 / 770775 .f / 777p57 '77 T-5 / ? 7777770 ^ / ) M ^ ? /?770 57 / 7/ 7 p / 5770
5̂ 55? // //5557 -77 /M/ 7- §5 äem3n6ecui -. ? 3x vL5o Lonclula niInIominu 3 IN

' 1 'uo robore permäneac vLpvn oi>i >/ L8 » viv8 i ' N ^ ^ 8 -
7^ 01 - 10X18 00X80N1 - L8 VXIVLN8718 LI - 8IX6VL ^ 8 n VIV 8 N71 -
018 LLOL8 00X1 N .V PVLX10VXO> VL 8IXL LLLIQI0XI3 VI -
51 - I ^ LI - IOXL , 1- VLKI LI - NL01L6LLL . LLt . // )

§ . I^ VH .

Geaettwärti 'aer Wie nun solcher Gestalt die gezeigte Untcrthanigkeit der Ordens -
Zustand derer Düusscr , Guter , Balleyen undCommenden Inder Grund - Verfassung
Ordens - Val - Teutschlands und seiner besonderen Staaten so wohl , als in denen
leyen , Häusscrn verbindlichsten Reichs - Gesazen und Friedens - Schlüssen ohnwider -
Commendcnund sprechlich gegründet zu befinden ; also ist nicht weniger aus deren gcgen -
Gutern in denen wattigem Zustand dasselbe zur vollen Gnüge abzunchmen . Dann so

wird

// ) IXS1XVL1 . ? äL . 08X . / L . ^ 1-7 . / . / . ? .4X LMX481MILX81S / . 77

^ 6§ . bVIt .
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wird in dem Erz - Herzogthum Vesterrerch der Land - Comthur vor putschen La n -
sich und die übrige Ritter - Brüder dieser Ballcy denen Oesterrcichischcn dern und Sraa -
Land - Ständen beygezchlet , dergestalt , daß selbiger auf denen Oester - ten .
reichischen Landtagen erftheinct , und zu allem dem , was die natürliche
Untcrtbancn - Pflicht eines OcsterreLchischen getreuen Landstandes erfor¬
dert , sich schuldig erachtet : immaßen die ohnverandert erhaltene
Oefterreichische Landes - Verfassung niemand cintgerlcy Befteyung in
diesem Stück zugeftehet . In der gefürsteten Grafschaft Tyrol
befindet sich der Land - Commenthur samt denen ihm darin untergebe¬
nen vier Haussen : zu Trient , Lengmoß , Schlandcrs in Vmtschgey
und zu Stcrtzing als ein geistlicher Landstand , in gleicher Untcrge -
bung . c ) Dannenhcr das Durchlauchtigste Erz - Hauß beyde dem
Hochmeisterthum in Preusscn ehedem in Ordens - Sachen ohnmittel -
bar untergebene Ballcyen bey dem Röm . Reich mit Steuren und son¬
sten kundbarlich vertritt , ä ) Auch war ehedem bey denen im Aömg -
reich Böhmen gelegenen Ordens - Häuflern e ) gleiche Untcrthänig -

Z6 § . I . VII .
<r ) Viä . 4̂ .

Lo « rkLI . Zl z. z . Zi / / . und IN
der Sammlung der Reichs - Abschie¬
de Z . zz. Man hat dieses ande¬
rer Seits nicht in Abrede gesellet , son¬
dern vermeinet , daß davon der Schluß
auf andere Balleyen und Ordens - Haus-
ser nicht füglich zu machen wäre . Es
kan aber dermal stakt der Antwort die¬
nen , was der Ze/ erem <7/>. Ze rv -
uorr . 'Z. //.
Z - / / / / . dieser Einwendung in einem
ähnlichen Fall gründlich entgegen ge -
sezet - verb : Omoino vero elk LiAU -
loenrum vgläs lkrinnens gäuersus
r „ „ „ eZZ ^ em , ^ Z ^ ere » Z^ » 7

,/ Z /ZeE /MZrlwMm
Ls , gui ü -
ruli non polsunr recheäku vniu 8 8 ra -
rus Impei ii non vglere , rarione vero
k>Irerin 8 esse canlla äeciäenäi . Die
Ihro Kayserl . Majestät zu allerunrcr -
thäiiigstem Gefallen angeblich beschehe -
ne Nachgebung will sich zu denen übri¬
gen Anmaßungen anderer Gestalt nicht
reimen , als daß man gegen das aller¬
höchste Oberhaupt bey DeroErb - Lan -
den eines gleichen sich anzunehmen nicht
getrauet habe - Bey so manchen an¬
dern Ländern har man diese Schuldig¬

keit eben auch anerkant , woraus zu er¬
messen seyn wird , wie weit die gerühm¬
te Ordens - Freyheiten , welche wohl
niemand mit demjenigen , was dieTeut -
sche Landes - Fürsten bey ihrem Länder -
Eigenthum nach der gemeinen Reichs -
Verfassung , Vereinigungen und Frie¬
dens - Schlüssen rechtmäßig herge¬
bracht , in eine Oaüe sezen wird , zur
Würcklichkeit gekommen seyen . Eons.
§ . Ml . / )

/-) Eoo 5. rvnio . x/rr / . Z/ / r/>. Z ^ r / e Her .
6 o » r . / . ZZZ . Z - ^ 4 - LsZiveZ. Z « Z. ^ LL ^ oLL Z/ / //) . ^ Z.
ZZH Ze rur ' e / errZ « r /Z /r ^ rr/-r - Z) urr

Ls Z. 7? . Z. Zr /Zrr /- rZttV rZ
so // , „ s L-rZZZs /tt /- o//e//ärvorwio r ?7
Zr , /, rch . Z . Z r . / . / .

c ) Vi6 . ZsE / /e7 ^ZZ^ /Z oo ^ n . vo
« ir ^ ^ Ol 8 immerwährendes (Dester -
reichisches Ehreii - Lränzlem des Ty -
rollschcn 2 ldlers Z . ZZ / / .

Z ) Viä . on 18 Xoii. L « . 4Z?,r ,IZo -
Zer/ / Z. z / 4 / . / / . / / . /e - . Ls

ookrkki . Z. Z. Z . Zi // . / F - co -
> iL 8 OL Lir .XI>sOI 8 z.

e ) Viä . LOUV 8 L . L ^ i. riKV 8 ,ZHZo -
rer . Zo // e , „ . Z . Z/Z r . / . M 7/ o / . Z '

40 / . L/ rZ Z ) er . Z .
Z . /Z Z. / ^ .

/ ) ooi .-



64 ( o ) 2^

kcit anzutreffcn : / ) Nachdem aber der Tcutsche Ritter - Orden dem
König wLNLLSQko verschiedenes Psandwciß überladen , an deren
Einlösung nicht wieder gedacht worden , und die Könige in Böh¬
men davor gehalten , daß sothane aufdie altere Grund - Stiftung die¬
ses geistliche !; Ritter - Ordens gerichtete Böhmische Stiftungen mit je¬
ner Abänderung sich von selbst gehoben hatten ; b ) so hat die dabcy zu¬
vor sich geäußerte Verpflichtung ihre Endschast zugleich erhalten . Da¬
gegen bekennen die in dem Churfurstenthum Bayern gelegene Or¬
dens - Häufler , i ) Güter imd Personen sich noch immerdar zu den;
Bayrisch - Landsaßigcu Adel und haben mit selbigem gleiche Freyhciteu
und Rechte zu geniesten ; sind aber auch zu gleicher Pflicht gegen die
hohe Landes - Herrschaft gehalten . L ) Auch hat das hohe Ll) ur - Hauß
Pfalz die Landes - Fürst ! . Gerechtsamen über die in denen Pfälzischen
Landen gelegene Ordens - und TeutschmeisterischeCammer - Lom -
mensen ohnwidersprechlich hergebracht und solche mittelst besonderen
Verträgen noch mehrercs befestiget . / ) Vo befindet sich ferner in dem

/ ) 6 oI . r>.4 8 7°. M 7c Fo -
L . / . / . L/ -' . verb . t ^ l8

( Uobem . Orö . sticcies ) ircliunAeban -
rur ^ bbgre3 , krgepoliri , ? rioro8 ör
Oommenclarore8 Orclinum
ttrium lÜLrae rniliüäe ciuoccjuor erant
immeäiare lüb Kege Lc oorona re -
Anr eonüimü .

LOUV8I . 4V8 L4I - L ! KV8 7c ? .
7>. 7/7 c . / .

7 ) LOIIV87 . L4I . L I 1XIV 8 Zl/ s / ceZ / E Fc >-

7 ) cr . / / . / . . / . c . L/ M

7 ^ / . 77 77 . / . / o . 7 , . / / 2 . L/
rer . 7 . 7 ^. 777 r . / .

Es hat dieses der Teutsche Ritter - Orden

zum theil selber angeführet r » x / 7 , .

H Verb . " Dergleichen Cammer -

" Lonrmcndcn seynd auch verschiedene

" in Böheimb und Mahren ocogiione

" der Bö ' F . . s genver -

" lehren gangen , darunter am mehristen

" zu conliäeriren die stattliche Lom -

" menäg zu Pilsen ."

r ) Ds IU 8 Vlä . 4VI6VI .. UV ^ VIV 8 w

M 'N ' o / ) . Ä / ri / ' . 7 ? / . ^ >. 7l 77 2 ^ / .

^ ' ) Hievon hat der gewesene Bayrische

prueliciem vvio . nvxni V 8 M ' tto / , .

L 7/ / 5 / ' . 7 ^ 777 / , . ^ . folgendes angemer -
cket : 7o „ „ „ c » 7 /, / o ? c ? vocanmr Urge -

teöli barum Domorum ( leuronic .

klumenrbal , ( - anclchoken cer . )

cc , r / c „ / r , ? r7te ? ü7r 'o§ Laukuias

tEo ? ei86em priui !echi8 Lc immuni -

rgrib >u8 gauäenre8 , non inrer lüccio -

tiülticos . 7 ) Z/ -/ . Lvoorri ( 7 . T ' . 77
L/ 7) rrr . LoMMM7̂ o ?i ^ 77- i -

0 ? -/. 7c » ? . r »
7 ^ ? . /?7>. LVNIO

Hrc . Lcc / c/ ersten Theils Fortsezung

7 / / rer 2lbsaiz . / - . x - L/ 77 / 7 Lvnoi .ii x /

i - vnovici / ^ ox - r / 'rc / . Selbst in dem

mehr angeführten Ordens - ImprelloF / /,

- r . / / o . r̂ ) wird hiervon gemeldet : " Nicht

" weniger seind auch die der BalleyFran -

" cken zuständige dreyCommendenplu -

" inenchal , Regenspurg und Ganck -

" Hofen in Bayern gelegen von Chur -

" Bayern vor vielen Jahren ausgezogen

" und deren Unterthanen vom Churfur ,

" sienthum besteuret worden . "

/ ) Solches bezeuget abermal der Teutsche

Orden selbsten in dem mehr angezoge¬

nen Impretlo . verb . „ HatdieBalley

„ Heßen gleichfals bey der L 'oMEm / c

„ Flörsheim keinen einzigen colleölki -

„ Kien Unterthanen , sondern wird noch

„ darüber diese nunmehr in rowl Uuin

„ ßehendeLommon 6 avon Chur - Pfalz

„ über der OoIIeäkanon und Atz , auch so

„ gar in Friedens - Zeiten Jahr ausJahr

„ ein mit Haltung einesHcer - Wagens

" nicht
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Herzogtum Braunschweig und Lüneburg der Land - Commen -
tbur zu Lucklmm oder Luckulum nebst dem Comthurzu Göttigen kund -
barlich unter dem inngesesscnen übrigen Land - Adel , ohne bey denen
gemeinen Versammlungen dererLandftande einigen Vorzug von wegen
seines geistlichen Ordens zu gemessen , noch der übrigen Pflichten gegen
die hohe Landes - Herrschaft sich entziehen zu können .

§ . I^ VIII .
Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit denen in Thüringen und Fernere Beur -

Ober - Sachsen gelegenen und also benahmten Balleyen samt ihren kundung des ge -
zugchörigen Commendcn . a ) Dannenhero als im Jahr 1485 . Frey - genwärngen Zu¬
tags nach Bartolomai Tag vs und Li. LLir 'rvs Gebrü - Mndesder ^ Or -
dcre , Herzogen zu Sachsen , über ihre Lande die berühmte Erbtheilung ^ ^ ^ M '
errichtet , haben sie sich in die darinnen gelegene Deutsche Ordens - Haus -
scr als dazu gehörige wahre Erbstücke dergestalt gcthcilet , daß zu dem
Antheil Herzog Albrechts " der Statthalter zu Zwetzcn , der Compther
" zu Griffstedt und Compther zu Keilsiedt ; " zu Herzog Ernftens Chur -
fürftlichenThcil aber " das Spital zu Weimar , der Deutsche Hof zu Al-
" tenburg und der Compther zu Plauen " nahmentltch gerechnet wor¬
den , worauf sie solche Landtheilung ihren zu dein Ende vcrsammletcn
Bischöffen , Aebten , Prälaten und dem Land - Commenthur zu Zwe¬
tzcn publiciret und einander die zugetheilte Stande überwiesen , woge¬
gen man von des Deutschen Ordens wegen nicht das mindeste cin -

R ge¬
eicht wenig beschwert . Ir . Mit Chur -
„ Pfalz Kat man sich zu Abschneidung
„ aller langwühriger Proceßen und
„ Lxecurionen der strittigen Türcken -
„ Steuern von des hohen Meister -
„ thums in der Pfalz habenden Güere -
„ ren und Gefällen auf ein beständiges ,
„ als jährl . loo . fi . laut n . 14 . ( Ver¬
trags 6 . r>. 1668 . ) vergleichen müssen ,
„ über welches jedannoch auch der
„ Pfacht - Leuten Ueberbeßerung mit der
„ Steuer dermaßen beleget wird , daß
„ sie vieler Orten ihren schuldigen Pfacht
„ nicht mehr erschwingen mögen . "

7» ) Von denen Steuren wird solches
selbst in der angeführten Ordens - kela -
rioa berühret : verb . „ Soviel die Bal¬
te ? Sachsen anbelangt , - da ziehet
„ davon gleichfals der hohe Orden an
„ Reichs - Steuren keinen Kreuzer , in -
„ dem die wenige Untcrthanen , zu der
„ Land - Lommcnrhurey Luckuluin
„ gehörig , von denen Herren Herzogen zu

„ Braunschweig - Wolfenbüttel und so
„ wohl von denenselben , als dem Herrn
„ Herzogen zuHanover von denen zu jc -
„ ner und zu der in Görrin -
„ gen gehörigen Mayereyen solche grosse
„ Sreurcn gefordert werden , daß sie
„ so gar ihre Pfächte ohnmöglich denen
„ Land - Commendcn abgeben können » ,
Wegen des übrigen will man sich auf
die kundbarliche Landtags -Handlungen
und besonders die vom Jahr 175z .
Kürze halben beziehen .

§ . I. VIII .

<r ) Con5. § . XXXIX .
c/e / « re / ' i 'wcßhttm »5. 7? . / . 5 ^ '.
rirrs r . / .

Anhalris
-Historie t L . / // r . 2 . / - -f . « v-
v O rr 1 Lt . cle c;uo
rnearionem feoir
c/e / / / rü . / . c . 77.

^ ) S -
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gewendet . ü ) Wie dann auch die zu der Balley Sachsen gehörige
kommende Büraw in dem MrstentHum Anhalt ; die Commcndcn
Bergen und Acken in dem Herzogthum Magdeburg und die Com -
ulende Langlum in der Grafschaft Gtollberg in solchem Verhalt
gegen die Landes - Herrschaft sich immerdar befunden , c ) Bey denen
indem Erz - Stift Trier gelegenen Commcndcn und Gütern besa -

S . das » . / / / . ingleichen
dieGachsifche Handlungen gegen den
Teursthmeister beym Horcleder ^ o / .
/ . T . /< 2 / . Lt So ist in
dem zwischen dem Chur - Hauß Sach¬
sen und dem Teutschen Ritter - Orden
den /E . F . ?̂ . / M . errichteten
Vertrag unter andern versehen : „ Daß
„ die Ordens - Personen in der Balley
„ Thüringen auch der zweyen Lom -
„ menrhureyen Domicfch undDaniz --
„ dorfwan sie vom Orden aufgenom -
„ men seyn , dem Churfürstlichen Hauß
„ zuSachsen vor ihrer Einsezung nahm -
„ haft gemacht werden , und da sie dem¬
selben aus erheblichen Ursachen nicht
„ zuwider , als dan eingesezt und fon -
„ derlich die vom Adel in Thüringen , da
„ deren vorhanden und dazu guglili -
„ cirt , - dazu befördert werden sollen . »
Ir . „ Daß dasChursürstl . Hauß Sach¬
sen die Land - Steuer von des Ordens
„ Unterthanen Gütern einnehmen lasse ,
„ doch daß die Güter , welche zu des
„ Ordens Haußer und Höfen gehörig
„ und gleich anderen Ritter - Gütern
„ dem Thurfürstlichen Hauß Gach -
„ sen verdienet werden , solcher Sterier
„ befreyet seyn , die Reichs -Steuer aber
„ von gedachtem Chursürstl - Hauß
„ Sachsen , wie bißhero , hrnfürters
„ erhoben , doch daß von demselben der
„ Herr Teutschemeister deswegen bey
„ dem Reich auch vertretten werde . »

des Drdcns -
» / / . Auch bekennet

man selbst in diesem Impresso , „ daß
„ die Grifstedc mit samt
„ denen dazu gehörigen drey Dorfschaf-
„ ren von Chur - Sachsen nicht nur mit
„ Land - und Reichs - Steuren , sondern
„ auch mit Kuchen - und Dienst - Ge¬
schirr - Geldern beleget werde . » Viü .

Ir . „ Daß in denen
„ Commenden zu Dansdorf und Do -
„ mitsch von Chur - Sachsen vermögVer -
„ rrags ü . a . 159z . die Reichs - Steuer
„ coarmuo gezogen werde . »

c ) V 16 . / . C. Historie des
Fürsteuchums Anhalt Z'. /// L . / / /.
r . /I. ^" 0 . ib . „ Die Lommeriüsro -
„ 168 aber , weil Durow im Anhalti -
„ schen Gebiet und Oberbottmaßig -
„ keit gelegen , seind zugleich als Stande
„ desFürstenthumsgeachtetzudenLand -
„ Tagen erfordert und dem zeitlichen
„ Comrori , als krgelaren und vornehm -
„ sten Stand des Fürstenthums die
„ Fürstl . kropoücionen in die Hände
„ gegeben mit den Standen davon zu
„ rathschlagen , sonsten auch gleich an -
„ dern zu denen Pflichten desHochfürft -
„ lichen Hauffes Anhalt , so nicht eben
„ zu dem Orden gehörig , gezogen wor -
„ den , wannenhero sie auch dem Fürstl .
„ Hausse Anhalt sich mit Eyds- Pflichten
„ verbunden und das kraeüicar liebe
„ Getreue von denen regierenden Für -
„ sten zu Anhalt angenommen , Verhör
„ und Abscheide nahmentlich in derDes-
„ sausschen Cantzley gehabt , Fürstl . ein -
„ laufende lVlunüar -i gLLspüret und zu
„ Burow anschlagen lassen , dieLands -
„ Sceuren abgeführet , auch auf Erfor -
„ dern zu Ehren - Ritten Geleite gege -
„ ben , in Aufwartungen bey Fürstlichen
„ Beylagern , Kindtaufen , Begrab -
„ nissen mit z . biß 4 . Pferden sichgestel -
„ let . Wie sich dan findet , daß F >mo
„ 1546 . der damalige Commenthur
„ Hanß von Latorf im Smalkaldifchen
„ Kriege bei Fürst Wolfgangen mit drey
„ Reißigen Knechten vor Jngolstat er -
„ schienen , ingleichen Henning von
„ Brießkau bey einer Musterung zu
„ Bernburg mit a . Pftrden sich gesteller ,



get die Trierische Landes - Verfassung eben dasselbe . 6 ) Bcnebst dem
hat man selbst von weiten des Teutschen Ritter - Ordens in ofcntlichcn
Schriften angcführet : " daß die Teutschmcifterische Camlner - Commcn -
" de Braidbach iin Erz - Stift (Lölln vor vielen Jahren unter dasigcs
" Erz - Stifts CöllnLomribmiones gezogen und daraufhin gar verkauft

R 2. " ivor -
„ der auch Fürst Joachim Ernsten , als
) , er nach demWürtenbergischen gegan -
„ gen , begleitet und selbst in der Einkehr
„ bei dem Deutschen Meister mitaufge -
„ wartet , auch , da sie nun und dann
„ in Person nicht kommen können , ihre
„ Haust - Commenthuren geschicket cer .
In dem im Jahr 1697 . errichteten
Vergleich wird solches nicht weniger
zugesaget , mit demVeysügen , „ daß ein
„ zeitiger Commenthur zu Burow eo

ipso eingewiesen und verbunden seyn
„ solle , Sr . Hochsürstl . Durch ! . zuAn -
„ halt , Zerbstischen Antheils , allen
„ Schuld - gebührlich - und Landesherr ! .
„ kelpeökzur Treue (jedoch ohnekrge -
„ iuäiz seiner dem hohen Ritterl . Orden
„ und dessen Oberhaupt abgeleisteten
„ theuren Pflichten ) jederzeit zu erwei -
„ sen und daran keinen Mangel erschein
„ nen zu lassen , eingefolglich solches Gr .
„ hochsürstl . Durchs bey seiner er -
„ stern unrerrhanigsten Aufivar -
„ runghandgelöblich zu versichern . „
cer . Gestalt er dann auch hieraus in
„ demfolgendenJahr r 698 - 6 . 7 . 0 (1:08 .
„ bey Sr . Hochsürstl . Durch ! , ^.udience
„ gehabt und in Veyseyn desHerrn Hof-
„ Marschals von Marwiz und Herrn
„ CanzlersvonSchönlebcn jezterzehlten
i ) krecebs zur Folge derselben dasHand -
, ) gelöbnis würcklich bewerckstelligetund
„ Sie seiner unterthanigsten Treue und
„ Deuoüonversichert .

ig66 . das Ordens -
^. <? . / ^ 2 . verb>. „ Dergleichen nicht

„ weniger von Chur - Brandenburg bey
„ denen im Herzogthum Magdenburg
„ gelegenen Connnenden Bergen und
„ Acken , wie auch bey der
„ Langlmn in der Grafschaft Stoll -
„ berg , sonderlich durch die teilen be -
„ schiehet , solche Beschwerden auch die

„ Herrn Fürsten von Anhalt von der
„ LdME -rL Duraw , von der Lo » , -
„ weddingen aber die Ritter¬
schaft des Bißthumbs Hildesheim
„ prseren6iren . „

e/ ) / ce / / . 7) » . noxrniri >r / Tisi . Tiv « .
7 l / / . / 1. verb . Oomiris prouin -cialis in /^ rebiepilcopgru Ireuirenli
ikim inirio leculi priori in vlu iuille ,
rnodo mernorsnimu8 . Ooinpsrebsnr
in Ü8 rre8 psrrise ikaru8 : OIeru8 , Or -
60 I7 guelkri 8 , vrbe 8 , oppids sc isrrs -
pise . ^ d 8csrum lücLielisliicum per -
rinuerunr ^ bbsre8 omne8 Ordinum
8 . Lenediöki ör prsemoniirsrenlium :

nempe Lc / o -
/EM ,- ? riore8 Osrrbnlisrum Lc Os -
nonicornrn Kenulsrium8 . ^ nAuüini ,
nec non l̂ eckor bsotpirsli8 Onlani :
^ bbscill 'se Lr IVlgoitki ' ae lVlonisliurn ;
Ospiculg OolIeA'iscgeurn Lr Lecsni
Obrilii -inirsrurn . blrp . 5z4 . ib . krse -
dis omnis rsxscs ersnr , Lr rribncorurn
oneri subisöka - guocum sd gnemcun-
gne pollellorem , inrrsneuin , exrrs -
neumz nobilem , iAnokilem , clericura
segne sc lsicurn rrsn8ibsnr .

7. / F . () ugrs
Lr exreri erism Olericide b>oni3 inlre -
uirsrn 6ci8 conrribuunr . cer . ^ dd .
ivn ^r 7. 7l / / . p . wo bey dem s .
1497 . vorgesallenem Heerzug auf Bo -
part das Teuksche Hauß zu Coblenz unter
andern mit zweyen Wagen gedienet . ibi :
" Duytfcheherrnzu Love /wL / / -wa -
" gen . CarthuyserzuLovelenL II . Wa -
" gen . " cer . Ion XX1 8
rvnovi 01 Xü-r/iie/i . 7 iv / / . Ls'

ikiO . 7 i 60 -

/N' ME . /r . / / -/ L . 1L 1 n . 7 / _r . il>.
" Land - Comprlreur zuTrier , Coblenz ,
" Breicbach . "
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" worden scye : H wie ingleichen , daß der Cammer - Commenden Franck -
" furt und Maynz Zehnden und Gefalle im Hüttcnberg und Gerauer
" Land von vielen Jahren her von Hessen - Darmstadt mitftarcken
" Anschlag bcfteuret worden . / ) Auch werden ganze zur Balley West -
phalen gehörige Commenden und besonders die zu Duißburg im Her¬
zogthum (Lleve , gleich andern bürgerlichen Gütern zu allen und jeden
Schatzungen , Einquartirungen und anderen gemeinen Beschwerden nach
dem Herkommen gezogen . § ) So zeiget ferner das von Wilhelm
Herzogen zu Jültch und Geldern denen Deutschen Ordens - Brüdern
crtheilte kl-MileZium , daß sie in seinen Landen vor keinem andern Ge¬
richt , dann vor dem Landcs - Fürsten selbst belanget werden solten ; /H und
ist vorhin bekam , was vor Verpflichtung die in dem Herzogthum
wurtemberg ehedem gelegene zur Balley Francken gehörige Commen -
De Winenden vor ihrer Abgabe an die Herren Herzoge auf sich gehabt
habe , öb ) Nicht weniger ergeben die von denen Grafen vonGayn dem
Deutschen Hauß zu Coblenz ertheilte Freyheits - Briefe , r) daß dieselbe
ihre Landes - Herrliche Gerechtsinne über den unter ihnen gesessenen
Orden sich vorzubehalten gcmeinet gewesen . Ob auch wohl bey denen
unter dem Hauß Oettmgen befindlichen Ordens - Hausscrn und Gütern
einige Beschrenckung der Obrigkeitlichen Rechte anzutreffen , so ist jedoch

bekant ,
e ) V16 . des Teutsihmeisteri -

schen /m/-re^ //)
/ ) Viä . » . / / o . H Was beson¬

ders die Besteurung derer zum Hauß
Franckfurt gehörigen Ordens - Zehnden
im Hüttenberg betrift , deßhalben beziehet
man sich auf den Bericht iub n . . . . wie
auch den deshalben mit diesem Ordens -
Hauß im Jahr 1661 . errichteten kecels ,
worinnen unter andern folgendes vor¬
kommt : „ Zum vierten will derHerr Com -
„ menthur des Tcutschen Ordens -Haus-
„ fes alhier zu Franckfurt verfügen , daß
„ dasjenige was obbenantes Steuer -
„ Oapual an Steuern ertragt , jederzeit
„ richtig abgestattet , und daran keinMan -
„ gel oderVffhaltverspürt werdensoll . „

Viel . » . / /o .^) ik>. „ Ja
„ so gar einige Lommenäerien selbsten
„ besonders die zu Duißburq im Her -
„ zogthum Cleve , als ein bürgerliches
„ Gut zu allen Schatzungen , Einquar -
„ tirungen und andernKriegs -Beschwer -
„ den dergestalt hart angezogen werden ,
„ daß davon die geringste Vülirät nicht
) , Zti ziehen . »

/, ) Vicl . ^/-. i. viel 6 H-/e.
ib . „ ^ anr nier eir >vi1Iea

„ 6 » r lJ voor ^ maar re reclrre Ikgen
„ 6km voor ons lelven inouterreAen -
„ evoorcliLliL ^ c en6e onter nacom -
„ IwAen . „

) S - das Ordens - /-er ^ ie/r .
verb . „ Es hat auch jezrge -

„ dachter Balley Francken erträgliche
„ winenden im Würten -
„ bergischen gelegen , der alzuschwerli -
„ chen Azung und anderer vieler La -
„ ften halben nicht langer behauptet wer -
„ den mögen , und dahero mit zugehörigen
„ drey Dorfschaften vor kurzen Jahren
„ samt derRcichs - Steuerbarkeir dasi -
„ ger Unterthanen an ermeltes Herzog -
„ thum verkäuflich überlassen werden
„ müssen . „

r ) Di / -/ . / o / -ME 6omi / ir

a / , . i . v > ri6 5 / -ie . Lcc / e/ i / . ^ 4 .

Lr ( ? o ^ e/ r ,i / i Lomi / it Lo ?7/ ? r » mt . / ' rirri -

/ e§ . Dom . 0 . 11nv . il ) .
Mit Vorbehaltniß doch unsererHcrr -

„ sihaft und Gerichte die wir haben
„ an den vorgeinelten Stätten . „
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bekam , daß dem Landes - Herrn das übrige ehemals ausbeschieden geblie¬
ben . D Ebener Massen hatKayser v s im Jahr 1401 . die Herrn
Burggrafen Johann und Friedrich zu Nürnberg mit denen Tcut -
schenHäusscrn , als einer Landes - kercinenzbelichcu . / ) Es sind auch die Or¬
dens - Commcnthuren zu Ellingen und Virnsberg bcy dem sogenanten
Kayserl . Land - Gericht des Burggrafthums Nürnberg zu Anspach nebst
anderen verpflichteten Brandenburgischen Rathen und Dieneren wech -
stlsweisi sich cinzufinden und zu solchem Ende die würckliche Raths¬
und Eyds - Pflichten denen Herrn Marggrafen zu Bayreuth und
Anspach abzulegen , so dann in Ansehung der darunter gelegenen Or¬
dens - Häuflern und Gütern davor Recht zu nehmen und zu geben ver¬
bunden . ?» ) Nicht minder haben die Herrn Herzoge von Lothringen
die Obrigkeitliche Gewaltüber den in ihren Landen mit einer ganzcnvon
der Cronc Franckreich nachher eingezogenen Balley angesessenen Deut¬
schen Ritter - Orden ehemals mit bcyfalligen Cammer - Gerichts - Ur -
thcilcn behauptet . ??) Auch ist nicht ohnbekant , in was vor einer ge¬
nauen Untergebung die in denenNiederlanden vormals gelegene Or¬
dens - Hausscr und Güter gestanden , 0 ) und wozu die in dem Herzog¬
thum Brabant und dem Bißthum Lüttich ücuirte Ordens - Com -
nicnden sich gegenwärtig noch verpflichtet erachten . 7? ) Desjenigen ,

S was

/: ) Lorss. 7o . 7)e »/ (Äm .
7". 77. 7. . / . 7) er . / / o .

/ ) r /V1 . cirLx 81 r 1 x ^ „ » 7 .

r . , ^ . 71 . / -? / . Lc >v ^ 6LK8Lii . 7 e

TVorü « / ' . 71 . verb . „ Verley -

„ hen inen auch in Kraft dies Briefes

„ und Römis . König ! . Macht Vollkom -

„ menheit alle und iedliche ir Fürsten -

„ thumb , Herrschaft , Land und Leut ,

„ Landgericht , Lloster , TemfcheHaus -

„ ser , Wildpan und Zoll , als ihre Alt -

„ fordern und sie bißheroingehabtcheses -

„ sen und herbracht haben - also daß sie

„ und ir iglicher dieselbe ire Fürsten -

„ thumm , Herrschaft , Land und Leute ,

„ Landgericht , Closter , Teutsche Haust

„ ser , Wildpan und Zölle innhaben , be -

„ sizen und der geprauchen und geniesen

„ sollen und mögen oer .
r») V16 . 6. 7i ivxo 60 -7?/ . 6 » o /7. 7-Är'm .

in denen kurzen doch gründlichen

Anmerkungen was die

in Nürnberg seye . 7 ) . F / . L?7i 777 p . in¬
gleichen in der Forrsezung der 67 -

von denen Herrn Burggra¬

fen 7 . Lk ^ 0 .

-r) (7onf. TVwchM « / ?»/ >'
7r / re rüv /r / e / z/p . re/ i c .
7 .

0 ) Vicl . 7 e 7VoM > . 7 .777 r . / / . vet . EÜ , 77
X . 71 . ib . bummum Ocbmarss
reoimeri aü or6ine8 Iranlilala -

r >iae , gni Lc 1eAS8 ibi eüiäerunr , che -

Tlauir eirra conrrouerüam . d 4 ec pro -

banr clisscile icl ^ xcrL <ss v ^ t üe Relo -

luricn van Kiä6erü : bap en sseüen 62

8mcen van Over ^ ssel . 2vroIIe 27 . / ^ pr .

165g . Lec . biriam , illucl Lonüar - guoä

kraeleöli Ocbmarlenie8 guicunguo

nobiIe8 ssranlssalani erü XVesspbals

kraefeölurg ) /r 7 6 o » / 7 m 7 rM ^/ r / !r -
m ^ erzzo / 'r7 e 5 erwcz ?/ i . Kcici . ir >. ibiü .

> iiL ^ LV8 077 . <77 / . 7 l 77 .

7 . - ^ . ^ 7 767 r . 7 i 77 . 7 .K66 . » . / / o . « )
7 ) Viss Orro / . .vu ^ x w oT / ez ' .-z . z/ 7 7 / 5

7 eo 77 »7^ 7 '. 7X 6 /- /.' ^ ^ . gor cor . in¬
gleichen was der Orden hiervon in dein

mehr angeführeten Impresso a . 1692 .

selber bemercket : verb . „ Wie dann

„ auch die übrige Commenden Alcen -

„ diesen , Hold , S . Truyd , Birns -

„ heim ,
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was andere Stande und so gar emzle Reichs - Städte in diesem
Stück knndbarlich hergebracht ; ingleichen , wozu der Orden wegen
derer in Italien ehedem besessenen und nachmals zu anderem Gebrauch
verwendeten Gütern und Commenden gegen den Röm . Stuhl und die
übrige Staaten verbunden gewesen , vorjezo zu geschweige » . § )

Daß

» heim , Beckenforr und Siersdorf

, ) und die dazu gehörige Herrlichkeiten

„ und Dörfer alsGruitrode , Ordingen ,

„ Diepenbeck und Bevcrst comra ? ri -

„ vileoia Ocäiai8 von denen , 8t3tibu8

„ Lcgbanüae und Stift Lüttich perpe -

„ mo LolleÄirt werden .

- ) Von der Reichs - Stadt Nördlingen

, und dem darinnen befindlichen Teutjch -

ordischen Casten - Hauß s. / ) . L . oor . ?

Bericht von dein alten Zustand und

erfolgten Lc / ör / , 7^ , 077 der Ri reden

und Tloster in des H Reichs Stadt

Nordlinczen c ^ / , . F . / . 2 . / ' 7 -

Von Nürnberg s .

Befchreibuirg der Stadt Nürnberg

Rücl . ririvLiiial m . Z ??, / , .

' Erläu terung wegen der Freiheit des

-- Teucfchen Häusse 's zu Nürnberg Z . / r .
r , 7 ni8r . Oirr . Z ' Z .

/ 1 Jc . Vertrag zwischen

deinTeurschen Orden und derGtadt

Nürnberg T 1 6 1 n . 77. 402 .

^ . / ^ . / i' 7 . in Sachen zwifchen

dein ritterlichen Teucfchen Orden

Blagern an einem , dannBurgeinei -

ster und Rach des H . Reichs Stadt

Nürnberg am andern Theil , das

. crc / tt , , , , , L ' / ,§7077 , 5 in der Teutchen

-Hauß Capellen zu G - Elifaberh und

der Rirchen zu S - Jacob , weniger

nicht / rnvr ^ / „ z , 7 in bemeldtem Or¬

dens - Hauß zu Nürnberg becr . / o / .
Öonf . / ^ er /rüer vL8NNLXLiL -

cnLic 6 / , , 7. Z' . / / / F / . e -/ .
770 , 7.

»-) S - das öfters angezogene Improllum

Orü . 'Hut . a . 1692 . / , cr 77.

/ a -o . z ib . Es feind auch die sehr einträg -

„ liehen inx / / >tt / 76 , Äc777 / 7 undLombar -

-- „ den gelegene Balieyen und Commen -

„ den , so dem Tcutschmeisterthum mcor -

„ porirr gewesen - theils vomPäbstlichen

„ Stuhl ' eingezogen und verschiedenen

„ Cardinalen übergeben , theils der Sa -
cristey zu 8 . ? eror , wie mit der 6 , 7777,7577 -

„ Lzu L' 0770777'en beschehen , moorporirt ,
„ theils von der 8 iAuoris zu Venedig ,
„ benahmentlich die 6 , 7777, 7577^ L '. Zr, -
„ 777>E daselbst und dasHauß zu pa -
„ duawiderrchclich eingezogen worden ,
„ von welchen die Reichs -Handlung cir-
) ) Lkl annum 15ZO . genugsam acreltiren
werden . „ 6777 ,7777(? EE77 „?^ Är.
6c / 7/ , i777 . / F . ör 6 OI .OL 8 V in

den Reichs - Handlen
c ) Nach diesem allen ist begreiflich genug ,

daß - der bemerckte Unterscheid zwischen
Landjaßigen und unmittelbaren Or¬

dens - Haussern , Gütern und Tom¬

menden der älteren und gegenwärtigen
Teukschen Länder - wie auch desOrdens
eigenen Verfassung , dem untrüglichen
Herkommen und denen Reichs - Grund -
Gesazen sechsten allerdings gemäß seye .Sämtliche in dem also benahmtenHisi .
Dipl . Unterricht 5 . l . § . 17 . 18 . 20 . Lc
xalk. vorkommende unreife Anführun¬
gen gründen sich demnach aufeinen vor¬
hin gezeigten Mißbrauch Päbsilicher und
Kayserlicher Freyheits - Briefen und ha¬
ben noch in dem Westphälsschen Frie¬
dens - Schluß nach dem dabey festgesez -
ten Unterscheid zwischen mittelbaren
und unmittelbaren Balleyen , Commen¬
den und Gütern ihre gänzliche und end¬
liche Abfertigung erhalten , dergestalt,
daß solche ohne Vergehen gegen das ge -
Amte Reich und dessen gemeinsamen
Ruh - Stand nicht weiter vorgebracht
werden mögen . Auch ist der genomme¬
ne Schluß von der hohen Würde eines
Herrn R6mirüürkuori8 und Deutsch¬
meisters darnach zu ermessen , indem die
Freyheit und zum Theil herkömmliche
OhnmittelbarkeitderOrdens - Häusserin

Teut , chland vor und nach dem Verlust
des Preußischen Hochmeisterthums wohl

besinn-



so ) sHL 71

Daß auch die aus dem Landes - Fürstlichen Eigenthum und Milde ihrer
S 2. Grund¬

beständen , und jene hohe Würde an sich

ein besonderes und zumal ohngemitteltes

Fürstenthum nicht mit sich bringt ; über

das denen Landes - Fürstlichen Gerecht¬

samen die Würde des Vestzers Landsäs -

siger Güter nichtentgegen seyn könte , als

welcher demjenigen , was die Verfassung

des Landes erfordert , ohne Äusnahm des

Standes oder der Würde sich zufügen

verbunden wäre . ( § . OV . e ) Viel . xx -

0L8S . ikii >. Lv « . ^ . / ^ L' . / . ^ o . LZ' ^ .

8ouvvi - vxx M / .
D / / ). H-/ - . LZ' rvxio Grund¬

veste Lrro / i . / 'o ^ ttzen Gerechcfaine
D . / /- . 11 in x r Ze vKo /wMM
rei ^ r/oE / / / . / . 1. r >1-
oxxx Ze ^ er / orr ^ . Europ .

Herold / . / / >. / - / . snrv v . Lor / ) . Dr .

L/ klo 8 XX Gcaacs -
RechrZ / D/ / / / ) . ^ -'^ . nx xxxoxx Lo »/
/ » r/ , . r „ Lo „ r » , e /r / . Ze DrZ « . Ze » o «
er/ or . ^/ ,/ i'Eo cer . / . / . 702 . verb .
( ) uz propier conlkgi , Kr/ iZttr^e -z/ e / /r L/

i' / , Z'wrrr /iei <rr Ä /rcr /i , oum ob bong in
rerrirorio ^ ulkrige Lonstirura - mo -
uexcur aölio , gö. forum orstinxrium
strulkrz prouocxre , porius ooram ou -
rÜ8 ^ ustriäLi8 caustim orare stöbere .
LiDiiF . Ze / » re / err/Zor/Z/Zi
D /<r/ LZ" -̂ "7 L'. D / Dwrcr /)/-
/, / / ! m ZoM „ Z t ) r / rMZr / r e ^ tte / ? . eer / e / ?

- ' -f / . verb . Ipte

Oonllannen1i8 bipilcopu8i <guiglio <gui

? rincep8 Imperii ne 8caru8 eli Lr 1 ) 1-

reelorii in cireulo 8ueuico pgrücsp8 ,

ob praestix in sticione Z^ ullrixLa um

prouincixlia Oomirix stre ^ uenrxr Lr

vnerx prxebet , ^ uxe prxelixnr xlii Or -

stine8 IIxnstlxllii . D ^ . / F ^ . verb . ( ^ num

conipIure8 reperixnrur Imperii 8cx -

M8 , cgui ob xli <gux bonx immestixcx Lc

re ^ xlix vel perlonxlem c^ uoc ^ ue imme -

stierxrem bxne prxeeipuxm stionicx -

rem Aerxur , xliocjuin vero , si reli <gux8

5xculrxre8 resixicix8 , Hiep >iu8 vxlxlli öc

lubstiri exllxncxliorum orstinum xngue

krineipum . Z ? e / ercm ^ ovrkikxx / ) e -

cr/ Lirm . HZ . / Der . / 4 - . / >er ibi .

lVlulci lunr c^ ui necjuiclern in Irnperii

imine6mro lolo peclem üstere postnnr ,

Lr rgnien stinr recheZIiue lubstiri Lr in -
6stkerenrer vcunrur Lonllirunonibus

Imp . vr d >iuuengriu8 - maxinie vero

der Tcucschmeister und Iohannser -

ni erster , vix v / / o / oeo ^ eerÄe ^ err /> o -

r / rmr / )^ Ze » ^ . Noch kürzer aber bat ein

alter Cammer - Gerichts - ^ llellor

6 V1 . kl k x x . D . / D / / .

/ >. in einer ähnlichen Streitigkeit je¬
nen Einwand beantwortet : in verb .

Ibion obllgr , ĉ uoä aÄor ( IVlarzilker

Oräinii ; Tbeuron . ) lir ? iinLeps Imps -

rii üe luL rea -iiliii , liLLur alii ? rincipe8 ,

gb Imperio bibeai )

e /? , 7 / wZ r ^ ttMe r / ? or « ?n Zo « ortt / / r

DrEe ^ i / , , ^ ier , '/ . ^ 66 . L . OL rv -vori? DZ / / o /ch/, /r . / / / / .
Wie dann auch in denen beygebrachten

Kayserl . Freyheics - Briefen zufenem Be¬

huf nichts verträgliches zu befinden , son¬

dern statt dessen die vorhin erwehnte

geistliche Ordens - Verfassung , daraus

sich noch näher veroffenbaret , wann sel¬

bige biß an die neuere Zeiten auf das

Teutsche Hospital seine Güter und zuge¬

hörige Ordens - Brüder vornehmlich ge¬

richtet sind , derer Ordens Vorgesezteir

und Oberen aber unter denen bey an¬

dern geistlichen Orden so gewöhnlichen

Benennungen der
/ b'E ^ si'ii , ZVocm '^ oni cer . Mel¬
dung geschiehet , deren sie sich selbsten

bey ihren Unterschriften und sonsten oh¬

ne einen andern Zusaz zu gebrauchen ge¬

wohnt gewesen . Dann so wird in dem

ältesten Ordens - UriulleZfio KaysersOttoM / / / Lr rx 1 vLxic 1 11 .
g . 1214 . nur des kZochirgiib lemoni -
Lorum Lr bonorum eiu8 gedacht und

in lezterem noch des MrMr / LZ' / » e -

cr / tti ZVo ^ n ' ^ wr / i Zo , ror / tt / i , c^ ue lupra

6iö1um bolpicals in parcibus ^ leman -

nie bkiber , Erwehnung gethan : wie in¬

gleichen in denen übrigen UriuileZiis

kkINXXI01 II . / , ^ 2 / . L / des
Z/eri/iEii iVI -ioibri blochimlis :

oder
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Grund - Stiftung hcrnehmende Ordens - Hausser in der Lattdgrafschaft
und Fürsienthum Hessen von der Zeit ihrer Stiftung an , biß auf die
gegenwärtige Stunde in Landsaßiger Untcrgebung und Verpflichtung
gegen die Hochfürftliche Landes - Regenten sich befunden , solches ist
verhoffentlich mit genügsamen Beweißthümern bereits dargethan
worden . ( 8eÄ . n . m . v . vi . )

oder nur überhaupt derer / r ^ rM Do -
ibi . 1 ) iIeAu 8 nobi8 in Do¬

mino / ' rttter / / ri / Etttt ^ blkiv iüer / lo -

Ipirali8 eiu8Üem . - Dileelu8 nobi8 in

Domino / i ' tt / er / / r / ttttttM ülgMÜer

6omu8 Hochir3li8 eiu3Üem Lc fracres

ipüu8 : 8mmimu8 - ne aligui8 memo -

rargm üomum L < / iv / / rcv i /^ im - mo -

Icüüre ^ ikietumar . ^ 66 . / ) // ?/ . riv8OLLi

4 / ?. / ) » . 6 VOL > l 7 ' / / / . / >.

ib . -^ 6 tupplicgnonem /̂ rMrü

/ / er ?, iE - i 7 l/ r§i / ? ri / rece / l/ orü üomo -

rum eiu8clem bIotpirsIi8 in Ibeuro -

nia . In / ritt . w 1 rnL1 . >11 reM tt .

L1 cn ^ ^ o 1 re ^ . tt . ib . / rttirer
riomtti / bttiottire 8anÄe IVlgrie leruig -

lem . nvoorrni 1. / tt .

ib . / / ottortt / / i L/ re / iAo ^ riiri Tl/ tt^ ister

^ / iwrei Dlotpiralis 8iinöle IVlarie 60 -
mu8 Ibeur . leruü In / ' ritt . Li - LLir -

n 1 . tt . NLxmci vn . tt . / Fsg .

( / rx ^ vovioi iv . tt . / ^ / . ib . Venera -

bile8 AL in Cbriüo bgriüimi Mi ^ i / ier

Hochir3Ü8 8 . IVlgrie üomu8

Ibeuron . leruf . / ) ,/ >/ . 0 .xiro11 iv .

tt . M ttKi Teurfch Orden

cMti vr die Gcadr Nürnberg w -

? er s / i . ^ 1. / / . ib . kro pclire iv / ^ io / ortttti

^ l/ tt^ i / ? ri ^ e ?7ertt / ü L/ ^ Mtte ^ ttM

^ rtt ^ rtt ?/ r ür Lbritii milirum Zomns

leuroniege , orüini8 8 . iVIariae blochi -

lsüs büerofoümilsuae . / ' ritt . L v ? ,L L -

8DODI0

ri I . ^ / ^ . ileM8I6I8I >IV >I-

vm . 1414 . verb . „ Der Erwürdige

„ Conrad von Eglofstein Meister Dut -

„ sches Ordens in Dutschen vnd Wel¬

schen Landen , / ' ritt , rmvxmoi m .

/ m / l . Verierabi 1i 8 Conrgcii 6e Drlicb -

bnl 'en M ?̂ i / iri§wcrtt / ü c»r ^ E

/ / o / ^ ,> tt / ri . cer . r 1 vs n . / m / ertt ? . Er¬

leurerung dcrFreyheic des Teurfchen

Hauses zu Nürnberg / . tt . / 4 -ko . irr
ni8r . Klom ^ L . oirr . » . ^ 00 .

ibi . Nachdem die ehrsamen vnser lieben

andächtigen die Bruder des Teurfchen

Ordens in der Gemein von vnsern

Vorfahren Nöm . Kaysern und Königen

Lobl . Gedächtnis vnter andern gefreyet

vnd begnadet , Di / )/ . rniOLkici

11 . / » ^ . tt . / ) » . ovvLK .

/ I / . / . cui iliier relte8 iub / criptir

poü Duce8 Lc ^ bbare8 snre Lomire8

/ / ?tttt ^ i / ? l>r ^ ttiotticorttM . x 1 v 8 v . îi / i / .

a . / ^ . oni6 . ovLrr . 7i / / ^ ^ . / ^ .

/̂ i / />/ ii ' i / >/ H / r ,7 / er / / il / tt^ i / ? er DoMr / i

/ 7 -etti 0 Mtttt . / >i / l/ . LI 08 O . tt / l .

/ ) v . 7/ o voLx . / i / / / , . ^ v . klare Co -

mire8 iubteripür / i ' tt / rr / / . il / ^ i / irr
DmE / / ett / ottirortt „ r . ( 7 - ttr / tt v .

tt / l . rv ^ v . / I / / / ib . / ivr / rr

Öonracius cle VurclevvkMAeri / 'rerc -

/ ^ or Lc Drarre8 Or6 . 8 . iVlar . lern .

/ ) i / »/ . or - ron 1 8 Dttrü / 'rrttr / i . tt .

OKI6 . 6VLl . r . / i / / ^ / >. ^ / .
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Behauptete Grund » Verfassung der
Landgrafschaft Hessen in Ansehung der
darinnen gesessenen Geistlichkeit und dazu gehörigen Rit¬

ter - Orden , vor denen Zeiten ber
ivcsormmion .

§ . IUX .
gewiß es ist , daß Hessen seither dem Anfang der TeutschenDie Provinz

Reichs - Verfassung einen eigenen von seinen hohen Bcsizern in Hessen wird von
ohnunterbrochener Folge biß auf die gegenwärtige Zeiten herge - ihren ohnmittel -

brachren Lander - Staat ausgemacht ; so untrüglich wird behauptet , barm Bessern m
daß dessen Grund - Verfassung darnach zu ermessen seye . Das Land . NW .s
sclbften , welches je und alweg den Nahmen emer bejonderm Pro - Aschen Stamm !
vinz führet , und nebst dem Ober - und Nieder - Lohngaw auch Landes regieret ,
die Wctterau in sich begriffen , wurde zu Oft - Francken gerechnet ,
worinnen verschiedene unter dem grossen Fränckischen Völckcr - Staat
begriffene mächtige Herrn das Ihrige in einem ohnmittelbaren Ver -
hältniß gegen das gemeinsame Oberhaupt und in der Verbindung derer
höchsten Reichs - Aemtern mit ohnbeschrcncktemEigcnthums - Recht re -
giereten . c/ ) Die Dunckelheit der Geschichte verbirgt zwar die ältere
Besizer der nur bemcrckten Hessischen kroumz , welche jedoch gegen
das Ende des neunten Jahrhundert und dem Anfang des folgcnden / be -
sonders bcy Gelegenheit des zwischen ihnen und einem anderen Frän¬
kischen Hauß aus Eyftrjucht entstandenen Krieges , in ihrer Machr und
vorzüglichen Größe sich näher zu erkennen geben . § ) Nach dem Ab -

T gang
/// M ME/ , vt irruerenr tuper

Lr starrem eiu8 Mr ŝsr //r / M eo
czuoä Nonores iuos Lr fra -
rris vi6elieer poNeNionem 8 . iVlaxi -
mini Lr 8 . iVlariae plorrea violen -
rer inuaüllem . Dum Nase in re ^ no
powarii gounrur , ovxxLvv8 8L -
XI o X IX n L 8 81 , M /üw ^ r/ r /// /' /> » »'

cr / ?/r M // /^ / / / rZi? ^ e ^ r/ M L/
e ^ r/ /> r/ M ^ crebra8 incur / ione8

tusse ^ 88 Iraben8 ; frater
vero eiu8 c? -?Z-Z- // r /Z/ / i / // ,
eum omnibu8 , czuo8 tibi acitociars
porerar eiu86em ^Zi/eZZ>ertt praetioia -
barur repenrinam irrupcionem . x x-

XLI. LS

7L6 tz . PIX .
XL 61X0 ^ / Z EMM FFF . FF . LX -

XLI . L3 LVI . OLXS . M F - / .

z>) XLOIXO // /Z M F - / ' . verb . Dum 6s
MZÄ/ / ErLrM§ , 6e ^ ^ re /M?/ M » // / / / ero -
/// 7/ M / MM// M Lr ?/ / ^ M7r / /Zr?re

virra c^ uam 6eeer te exrol -
lunr , in murui8 eae6ibu8 prorum -
punr , innumerabile8 ex vrraczue par¬
ke Alaäio pereunr , cruncarione8 ma -
nuum arczue pe6um 6unr , / /-
Z/7 / / Z>reZ? /?e Lk / -/o / e-
7/ r/ k c7er/ /^ M/ tt/ r . i u . ^ // . - oF. verb .
OOXXXVV8 (?oM ^ tiiium tuum o o x -

milir r // M ^ rm ^ orr / M -ro /r ?/ / o -



74 ^ - ( o ) ^

gang des bißherigen Kayserlichen Hauses , stunde dieses hohe Franckische
Geschlecht der Kayscr - Würde nebst so manchen Reichs - Aemtern in ver¬
schiedenen Landern mit dem grösten Ansehen vor . c ) Die genaue Ge -

schlechts -

Xs > OL8 « Il . vI - 8 » . 6 ^ - 7̂ . - 0 / . LS '

>vmcui >1O V8 ib . lKec vllu3

renum WM INALN8 bellum Ee >' E -

77M / ri LVI ' 6I poruic tcclai ' e :
( 7ouf . LKOVVLKV8 / her , . T ' . /

/ . Lcc ^ irv . / VE .

/ / . ^ 2 ^ . L/ r » e ? r -

7v // „ 70 OK 16 . 6VLLL . 7l2 ^ .

Ihre Besizrechte in Ansehung der

zu Hessen gehörigen Wetteraw und des

ganzen Lohngaues besagen die Urkunden

Ovvovici ixr ^ xi ' . / r . - o - . / ) » .

cke 6 vokx . 7l / ib . lbocum

8alcbimunckcrc uominarum W Lb - , rr -

/ E OLLU ^ kOi öc iu M ' / Zei ' ck -

/ Mr » , . coxx ^ ui i . /? .

/?/ - . 8 cu ^ .v x .-v O

ib . appsl -

taco M o oxi 8 / 4 /r ^ rÄ M -

/ ? rv , loca ĉ uae vocibgurur M / / M , ^ 7 -

L/ ^ 7-

r , E / -/ »'/7 )/ -/r cer . Liv 8 Oi - ,vi ck.

okio . 6vni . i?. 7l ^ L' o . * ) ib .

( ) u38ci -im ^ o / )rv , » g / ? ^ r in ^ -

§o 7 ^ <?» i7ie m OHOXIL ( ? ^ r -

r , „ M « osii ' t ÜW8 , boc etk , oute ?« 7 ? e / --

uuncupawm cer . Liv8O . D /^ / .

i L i v . F >. ib . Iu Lomr > ^ tt

r » ^ <?̂ o rale pro¬

prium , czuale piu8 anrecetlor notier
Uex cuiclam vatallo noüro

/ Ä / r / iE M in propriewrem

clonauir Lc no8 pottea g6 iptum ? iri -

cbonem » o /? 7' ^

coucambiauimu3 . cec .- T ) ,^ / . iiLXkici

ii . / „ / ). , r . / ooä ' . ILIO .
coxx ^ vi ii .

/ / rsi . / / orM /77 . / / / ,? . / ) / / >/ . OI V8O .
/ ?. Ecs . Lons . NLk -riaL ^ K

rcc .uiO W

eH7c /7 / » o ^ >er / o - . ibiczue / ) „ . 8cuOi -

viv 8 m err / -7 /> /^ 6vxvi .ix6 .

Lo « r / i -7o / / / . Lvox >v16 . M t ? rr -

? , iE /r / / , / ' Lcvir -?^ o / § ) b -

crmelte <7omiwm8 , worinnen dieses

hohe Geschlecht sich cingerheilet , erwei¬

sen zugleich den Zusammenhang derer

Länder desselben nebst der Verbindung

der Eigcnthums - Rechte mit denen Ge¬

rechtsamen sothanerReichs - 'Aemter , de¬

ren Fremde sich nicht wohl unterziehen

mögen , obgleich solche das wenigste da -

bey ausgemacht haben börsten . Viel .
vvi ? ? o M öÄ / .

^ 8 OXLkLXLLk 6 . t ) r ^ .
öL / . ver ^ . Lo » r / , ^/ r , i

omnibu8 UeAÜ8 bene6cÜ8 nu -

6u8 , wmen LS°

le » iiui ' . / ^ r> ^ L '. / ^ / /r / rrcr , ?/ >.

/ . . / / . i?/ ). / . ei / vr . / . s / u '^ / e . .4b
boc vero reäia linea 6elLen6ergr no¬

tier ( Lonrg6u8 8gl . ) euiu8 aliuci Ue -

Aium beneticium , <̂ usm ( lomiwru8
krouincigli8l7lkittiae non extiar . 4 .6cl .

To / wr . / / r / ? . / L / . Lrgr ve¬

ro boe beneticium täri8 moclicum , vn -

Ue vere wir ? o cle repubticil - parum

( non erZo plane nibil ) benettcü ür po -

retiaÜ8 babuir . Le reZio banno lban6 -

Zrauiam8 lolguor cer . Unter der Ne¬

gierung der Sächsischen Kayser gaben

die vorhin bekante Irrungen derselben

mit einigen Prinzen dieses Fränckischen

Hauses den Anlaß , daß verschiedenes

davon entzogen und besonders der Geist¬

lichkeit zugewendet wurde ; es zeigen aber

alschon die Geschichte oonkävin . wie

vieles dieser Kayser denen Genügen hin -

wider zugestellet und den Verlust noch

aufandere Weise ersezet habe , so daß die¬

ses 8alische Geschlecht in seiner vorzügli¬

chen Grösse der Macht und Vermögen¬

heit eine Zeit wie die andere bestanden .dlonf . WI ? LO />. ^ - 4 -5 ^ .
c ) Vi6 . OcciLkO . tu c777c / / i « ü

M to / . Der Herzoglichen Würde in

Francken stunde dasselbe vornehmlich in

Betracht seiner darinnen gelegenen Hes¬

sischen und übrigen altväterlichen Lan¬

den mit so arösserm Nachdruck vor , und

selbst das Stift Würzburg hat bekant -

lich



( o )

fthlechts - Verbindung desselben mit denen bcyden Prinzen Hugo und
Ludwig gicbet ausser dem vollgültigen Zeugnis ; derer Kayscr
vi ii . und » L ^ ^ iLi in . die Vererbung und der cigenthümliehe Be -
siz oberwchnter Alt - Francktscher Stamm - Lander bey Ludwig
dem bärtigen und seinen hohen Nachkommenen , nebst dem Bericht
derer alteren Geschichtschreiber , des mehreren zuerkennen , ck ) und lasset

T r zugleich

lieh der Milthätigkeit dieser Prinzen

nicht ein geringes zu dancken ; so man¬

cher anderer beträchtlichen (Stiftungen ,

welche aus diesem Fränckischen Eigen¬

thum errichtet worden , vor jezo nicht

zugedencken .

In der Urkunde oonkäoi n .

ch worinnen dieser KayserLud¬

wig dem barrigeir einen Theil von

Thüringen mit aller Hoheit ohnmittel -

bar unterworfen , gegen deren Vollgül¬

tigkeit bischer noch niemand etwas mit

Bestand einzuwenden gewust , nennet

er ihn .' verb .
uroovorioico Lomiri Le ooi - l-

8 XI -16 VIKLO >i 08 Hi 0 . Nach der

etwas entfernteren Geschlechts - Folge

nennet Kayser » Lixxiov 8 ui . r » L / i / .

<r . denselben

Verb , oir - kdo ? LO ? iixc ^ vo > iO -
81LO rrioorioico viüelicec Oomi -

ri . / / / -. .-v v o r . -/ e TLirm -
'rinx ^ ^ r . / / r/? .

/ , / ). LccLLv . / / //? .

nä , nn . / ) . -s '- . Wo¬

hin vermuchlich die Stelle beym wi ? ? o

M gehöret ,

ib . LrneUus Dux ^ lemauniae priui -

A -uu8 Impergrori3 Lbuouraäi , nuper
sb eo benelicii8 Lc muueribu8 lubli -

rr >stu8 , cüleecleu8 irerum , inliiMnre

chabolo , rebelliouem molisbamr : L :

conlilio <guoruu6am milirum tuorum
^ lüiriam krouineikurl v3Ü3uir Le Ea -

Uellä ii voon18

/ MAttwE Lelolguir . Wie

dann auch deren in glaubhaften Nach¬

richten angemerckte Verwandschaft mit

der Kayserin ( LU diesem nicht in dem

Wege stehet , sondern von der Hoheit

des Geschlechts 1Uui ; oni8 Le DuLouici

einen anderweitcn Beweist - Grund dar¬

leget . Was Kayser conLäv n . sei¬

nem nahen Bluts - Verwandten Lud¬

wig dem bärtigen in Thüringen einge -

raumet , scheinet zu einiger Widererstat¬

tung dessen , so er und sein Geschlecht

anderwärts eingebüffet , geschehen zu

seyn . Hessen fiel ihm ganz oder doch

grossen theils erst nach dem Todt des a .

iOzc - . ohnbeerbt verstorbenen Herzogs

cvxoxi8 des jüngeren ( viü . än -

I^ är . nii , ox8 . „ . ) seines nahen

Vettern , heim , nachdem sein Bruder

Hugo und dessen Sohn Wichmann be¬

reits zuvor verstorben waren , ovno -

ni8 W » . Vatter , Herzog ov ^ o von

Carnchen hatte Hessen samt anderen

dazu gehörigen Ländern von seinem

Vatter OnvM , welcher das mehreste

von denen Stamm - Ländern dieses

Fränckischen Hausses besessen , ererbet ,

und machte bey der Wahl co ^ nävi

ii . wegen seiner Macht , woran er die¬

sem überlegen war , bey denen Teut -

schen Ständen einen grossen Eindruck .

Vicl . >vi ? ? o Die Erbfolge wur¬

de vermuthlich noch bey Leben oonnä -

v i ii . welcher ohne dem Ludwig seinen

Vettern besonders hoch schäzte und die¬

ser daher an dessen Hof alles vermogte ,

in ihre Richtigkeit gesezet . Jenes be¬

zeuget das noch ungedruckte cnkoni -

oox LLiirorvi kioxäoui ) der bey

dem Hof i . vvovici 8 . sich aufgehal¬

ten und mit ihm als LgpeIIimu8 nach

dem H . Land gereiset , welches in der Kö¬

niglichen LibliorbeL zu Hanover aufbe¬

halten wird , aü 3 . 1026 . mit folgenden

Worten .' (Tui ( i . ovi . VVI 0 V 8 ) LLI3M

ob iiiccruemum o ^ - lble imper3Ücis

Lc ob prucleriLigm üi3m vrpoce vir

üiA3ci8 inALliü Lc pro teäuli3 oble -

guÜ8 Lc ügnacillimis 3 ulpicÜ 8 Impe -

rarori ic3 c3iu8 er3r , vc 1iriper3rori8
3U -
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zugleich nicht ungegründct schließen , daß die übrige im Lohngaw und
der Wcttcrau um diese Zeit begüterte Läusser ihren Besiz und gemein¬
same Abfolge , welche die nach denen Hausscrn und Wohnungen ange¬
nommene Benennung je mehr und mehr verdunckelt , daher guten Theils
abzulciten haben , gleichwie solches bcy denen Nachkommenen Ludwig
des bärtigen ebcnwobl gezeiget und das volle Eigenthnms - Recht dieses
grossen Langes in Ansehung so beträchtlicher Lander hieraus noch wei¬
ter abgcnommen werden mag .

§ . l- x .
Und mit gleich Die Vererbung nur erwehnter Hessischen Stamm - Lander ge -
ohn gemitteltem schahe anderer Gestalt nicht , dann mit gleicher Hoheit und denjenigen
Regiment auf vor -

kmcüeneie clecenriilime 6 i 5penian 8 ,
conlilio inrer auliLos lauctabilirer 5 un -

ötu8 eit . In Huo miniiterio pro6ei -

enribu8 incremenri8 mm Alorioie 6e -

leruinit ) c >uo6 gcl re ^ glia coniilia 5 a -
miligriu8 aceellir 6c Z» , ^ Z » / / ZZ» -

/ ? » , / / cZcv^ / » v / Z, » / / )/ ! , L? /- o » e / ? Me / M

/e»/ / » » » Z»

r ' oZ» ^ ö , eer . ^ clci . ni8 ^ cZeM5 » cZ » . / o / / . Lcc ^ icv .
^ . 772 . / / . Dieses erweiset nicht nur

der würckliche Besiz solhaner Länder ,

worinnen Ludwig der bärtige nebst sei¬

nen nächsten Geschlechts - Nachfolgern

angetroffen wird , ( tz . iss ) weshalben
? ^ vi. V8 i. x 61v 8 M Z7/-W » . Orttr .

» . / / 7 - . die Uebergab des

Hessen - Landes an diesen Herrn dem

Rayfer 6o » , -» cZo / / deutlich zuschreibet ,

vert ) . kropcel ea Lonra6u8 Ue8 ip 5um
Lomirem i 'eeic Haurin -

tziae Lc / / / / sZ/7e Do » » » ,» » eer . und das

5 ?Z» ' o » , co » kviLicri i voi . oxi r » » / , -

ihn porenrem in Haurintzia Lc

n ^ 88i ^ . nennet ; sondern es hat

auch der Kayser » LxiciLV8 m . nebst

seiner Nachkommenschaft das Geschlecht

i - vnovini L ^ ki ^ ri in dem Bests

dieser uralten Stamm - Länder des

Fränckisch - Hessischen Hausscs ruhig ge¬

lassen , welches nach der ohnstreitigen

Beschaffenheir dieser 8aI , scheu Länder so

weniger geschehe » können , als bißher

noch niemand mit Bestand dargethan ,

daß solche auf eine andere Weise von

ihren bisherigen Befizern und Eigen -

thums - Herrn abgekommen seyen . Meh¬

rere Beweise und eine weitere Ausfüh¬

rung findet man bey dem gegenwärti¬

gen Vorhaben nicht vor nöthig , son¬

dern ist gesonnen , beydes mittelst eines

besondern 8crssri , Le oriAinit >U8 5 La 5-

5 iaci 8 demnächst zu bewerckstelligen .

Von der Vererbung derer Güter uv -

« oxis und feines Sohnes vvicrw ^ n -

>ii hat der eben erwehnte L ^ xi - oi .-

vV8 Zt / o » MZ , » 7 » cZ MM » , / o ^ . folgen¬

des angeführet : n V6o0ome8 ramda -

k >un6anribn3 cliuicÜ8 ampliaru8 erar ,

c^uocl nulli Nominum , nec >ne vlli 5 e -

xuum 5 eruire voluir , niii VuILenli

Lc IVloAuncino krincipibu8 . ( ) uo
mormo KIiu8 eiv8 >vicir >r ^ xxv8

rocam laei eclimrem ex Ledira 5 ucce 5 -

lione 5orricu 8 eit - Ouiu8 ( ZZ ^ ,ss / , » » -

» , ) omni8 Nere6im8 Lc beneücia pre -
nominam act eum cuin8 Iiademr in

manit >u8 oraeio i . c > OL >vicv >r clico ,

5 oIempnirer Leuolura 5unr . Von

dem Alter und der Gültigkeit dieses

Verfassers ist aL a . 1227 . nachstehen¬

des zu befinden : Lr iiti iunr in tamilia

5 us Lnmpumri , c^ ui eum ( i . vvovi -

cvN ) 5 ecuri 5 unr , c ^uv8 in expenii8

procurauir , Oome8 Uc >clevvicu8 Le
XVarrberA - - - LLX ^ OI. OV8 6 » -
cer ' ^ r» ^ 7 6 » / , eZZ/?» m cẐ E » / » , » » » Z- a -.'

V / ei -neru8 83cercto8 Lc Laxetlrrnus

cie IVlarrpm -A cem

§ . I . X .
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vorzüglichen Gerechtsamen / womit dieses Kayftrliche und Herzoglich - Ludwig den
Fränckischc Haust dieselben bereits vor der Carolingischcn Kavscr - Re - bärtigen und
gicrung in der Art eines unmittelbaren freyen Staats ohuwidcr - dessen höheNach -
sprechlich besessen , n ) und selbige seinen Fürstlichen Nachkommcnen von k ommensch ast
einer Zeit zur andern verlassen hatte ; ö ) wcshalben so wohl die eigen - vererbet ,
thümliche Besiz - Rechte , als selbst die Alt - Bäuerliche unmittelbare
Beherrschung derselben samt ihren zugehörigen Gauen bey denen Nach¬
kommcnen Ludwigs des bärtigen noch immerfort angctrofcn werden , c )

U welches

^ 6 § . n

<r ) Daß dieses Wäsche Haust seine uralte

Stamm - Lander in der Eigenschaft al -

wege besessen , solches giebet nicht nur

die Beschaffenheit der Ost - Franckischen

Lande an und vor sich selbst zu erkennen ,

sondern es führten die Prinzen desselben

insgemein den Herzoglichen Ticul ,

vornehmlich aus der Ursach , weil sie das

ihrige mit ohnmittelbarer Hoheit regie¬

rten . wi ? ? o nennet sie daher 7Vo / -r -

TetttoM « und SI6LL .

^ r̂ . beschrei¬
bet ooxkLOVLi Virum

eZre <> ii A -oneris L/ e ^ re ^ E / r7er ^ ^ ,

M5 Dem >vi ? ? o beytritt ,

wann er von ihm meldet : Oui

licec Aenere Lr virrure argue w / >ro -

eM r>r / er / or , ^ » re -r

re / m / '/ re ^ eornpai arionem ralium

virorum /- e ,v ^ ? rrr ^

/ rr weil selbst die mittelst der

Amts - Würde überkommene Gewalt

der Franckischen Freyheit nachtheilig

schiene , die Untergebung der Lande aber

und andere Verpflichtung damit am al¬

lerwenigsten bestehen konte . Daher kam

es , daß , als connLvv8 n . Ludwig

dein bärtigen , einem Prinzen dieses

Hausses und nahen Anverwandten , ei¬

nige Landereyen in Thüringen eigen -

thümlich zuwendete , solches in der

Weise , als dasselbe seine Lande bißher

besessen , geschähe , indem jene von aller

andcrenUntergebung schlechterdings loß -

gesprochen und ihrem Besizer mit eigener

Hoheit , ohnmittelbarem Regiment und

vollkommenster Vottmaßigkeit überlas¬

sen wurden , verb . Omnia guaecungue
bis lacbis Lr rermiui8 circumäsra tuur —

praecliälo urvovovvico Oomiri bi8 re -

Akllibu8 ecücUs m

Üabi1iuimu8 , boe imgeriali ceii -

l"ura Ugruenre8 , vr / w -

e .verrere

Welches die Bestattigung Käu¬

fers uL ^ iriLi in . folgender

maßen auödrucket : Omnin guge cin -

Auniur bi8 rermini8 - praeciiolo Lo -

mici rvovovvico bi8 re ^ glibu8 eäiokis

liabilira in pergeruum 5eeimu8 . I ) e -

cernimn8 erigm , 7.-/ M // « / / -o -

/ rmre / ir , / e -

r » / » i Zorn , » // / c / / / -/ rM / i "

^ everre ^ , leci chli ioli polliäere ,

clare , eommurare cuicnngue velir ,

legirimo proprietari8 iure p >oceümius

in lsmpirernum lieear . Lonf . tz .XUlV . Lr H . XbVl .
ö ) Die Besiz - Rechte Ludwig des bär¬

tigen und seines Sohnes Ludwig / / .

hat man in dem so genanten Hisiorisch -

viplorn . Unterricht p . 8 z . anerkant ,

mit dem Beysa ; " daß selbige bißheu

" noch niemand geleugnet habe " : in

dem also rubrieirten Ungrund aber sol¬

che bey ersterem mit gewohntem Wi¬

derspruch in Zweifel gezogen , ob gleich

dieses der Haupt - Sach wenig verschla¬

gen könte .

r ) Weil dieses an sich selbst nicht in Zwei -

' fel gesiellet wird , so mag zu vorläufigem

Beweist der Besiz - Rechte dieses Hausses

in Ansehung der Lande an dem Lahn -

Fluß die Urkunde vom Jahr n8 ; . die¬

nen , welche bey dem Freyherrn von 6Ä -

befindlich ist :

verb . 8ecl guia ( ^oi / ier vM / er / Zi/ r ^rvorwievs guicguicl
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welches die genaue Unterscheidung dieser Lander von der mittelst Kay -
serlicher Belehnung indessen noch hinzugckommcncn Landgrafschaft
Thüringen und das in Hessen mit ohnbcschrenckterer Hoheit geführte

Rcgi -
lupererar rerre ipium viclelicer mon -
rem paruum Lc guicguicl rerre cir-
cumiacer ; prara Lc czuieguicl ab
« lro monre 6eicen6ir M w

c/r/re -i /w / e » ! / . o§e « /rm rm/iemr
-/ « / Fl / / ? » Ett5

r // ? er rE / ior TV /Fowe / / , L7 rr /A -r v / r / / ?/ /
? rE / lc^ e /E / , ĉ vov rovv ^r ivLL
HLXLniv ^ xio ? 088Loiv - - rra -
Uiclir . Daß auch Landgraf Ludwig
nicht weniger diese Lande 'mit Unmittel¬
barer Hoheit undLandes - Fürstlicher Ge¬
walt regieret , solches erweiset diemerck -
würdige Urkunde von dem folgenden
n 86 ten Jahr : iLin . / . ^ . 2 / . verb .
(TuiUam mile 8 nomine ieculo re -
nnncian8 , alloUium , 41106 poileäerar
in villa guae clieirur / 7,M5^e // ^ r // Mo //
in manu8 6omini / / rr? r/r / / / » Mor / r ( cls
IVIerenber ^ ) ea conclirions rra6i6ir, vr
guecungue ro » arer pro ins remeclio
rinime illuä 6ele » arer . klacuir icague
smbobu8 , Lc preUiÄum alloclium sLe .
Mrr / e Hw . ^ / e 7V / ro / /ro r »communi conlilio cleäerunr ea con -
clicione - - 7i.äla iunr bec in vi ^ ilia
I? enrecoiken in rc>/, / /?/ // /// O//>/ ? r/ /o Fr /r-
? r / / , // ( / e ^ rm/?w/ ) preienre 6omino
ab Kare Uicbolio Lc Üriore I6erbor6o
Lr iecunclo Uriore ^ Iberro öc roco
Lonuenru §< / o //wo / / 7r ? r ,r / o LL /Mrr .
TLnno clominice incarnacioni8 lVld!
lbXXXVI . IncliL III HpaÄa XXVIII
coneurrenre II . LLiOL -
Rico Lr ein8 iilio nuiKLioo . öc
i^ Knox ^ vio roOLwico . Lr cvx -
rr ^ no ^/ rrä / «7)F 'o/>o Ll/ o ^mr ? r // o . Lonf.
VVI6 . IIVXOIV8 linBayris . Stamm¬buch / l / . / i . ^ . ibig . aÄa Ouriae lVlo3 -
bur-A . a . 1171 . Die nach dem Lan -
des - Regenten beschehene Meldung des
Maynzischen geistlichen Oberen besiät-
tigeczumTheil dasjenige, was der Herr
weybischoss von Honrheim / » / / F .
/ ie / / . / ! / / >. 2a -f . M ? . H von dieser Ge¬

gend angemercket . verb . UimburZum

ierin8 ( 8ec . XI . ) Ireuirenir TLrcbi -

clioeceir accelliiie , anre aurem iub

IVIoAunrina tniile in ^ . nnglibu8 obier -

nauir Frower / zr , ? l / 7/ e -/ / / / r vero in / Lr -

cbiUioecelUreu . lVl8 . U . II . c . 28 ^ 66 .

LirowLirv8 / ! / / / ). / 2 . Mit obigem

ist noch die nach dem Jahr 1140 . vor

das Nieder - Heßisthe Lloster Gpieß -

Lappcl ausgeserrigce Urkunde Land¬

grafLudwigs / / . beymRuchenbecker

von denen Heßischen Erb - Hof - Aem -

rern ^/ / / . / . / ? . zu vergleichen . Verb .

( Juare ego Uuclexvicu8 Ugnc ^ ranin3
Hrnrinaie omnibu8 villiei8 Lrrelona -

rei8 mei8 iri vnr >r !̂ vL rxirir ^ iub

UiikriÄu grarie mee precipio , vr nul -

lum reloneum a 5rarribu8 cle Oapello

Lc iororibu3 aceipianc Lr eorum oill -

ciari8 Lc Ie ^ ari8 , ie6 gb8gue omni ex -
gÄions viÄui Lc inclumenrr3 neceilli -

ria libere emanr Lr conguiranrirbi , vi¬

clelicer in Oiuir3ribu8 mei8 Ll / M / o ,

MwA » ) LrALe / -/ / r ^ , lienaba , 6oclaba ,

LreUinZeN ) eaäem mee conirir rui -

rioni8 clenorione , 7 / / ^ / >ecr / e

» re ??rorre eor / » / / ^ eor - M / -i

/ ierec / /> m 'E ^ 66 . </ rp / . r - x 1 vri -rriLi 1 . /m/). L> . LL
P . 4 . Lc /)//>/. Liv 8 n . «r . / / ^ o . i?p . /)??.

/̂ e ovoL >i . ^ . 66 . Lv -
v 1 v . ^
/ / §§ . 4 / ) . ? i8v . ib . 6raui8

cliicorUia inrer Lonraclum ^ rcbiepi -

icopum lVlognnrinum Lc Imclouienm

I ^anroranium clenuo exorraeik . Villae

p na ec ! am a miliribu3 eorum in 77irnv ?r -

^ rcr Lc Ueuaiianrur . ? cb ILpi -

icopo Oattellum bIeiIii >enbero ' , a

lbanrnrauio ( rrrme / 'er ^ ae6i6 -

cancur . Oon5 . Z . I . ör ll . Der Beweist
von denen älteren Besiz - Rechten dieses
Franckischen Hauses ist in dem vorherge¬
henden ( § . UX . ) beygebracht worden .
Daher nennete vv ^ rnr ^ Liv 8 Bischof
znNaumburg oder Magdeburg ( viel .
8 rIIV V . W ?io / . Lc / c/ e / .cmc /AVtti ./ / . in einem

3 . 1090 .



79( O ) eHck

Regiment noch mehreres zu erkennen gicbet . e/ ) Vermög dessen wer¬
den die jüngere und nachgebohrne Prinzen dicfts Hausscs zuweilen un¬
ter dem Nahmen derer Grafen von Hessen angctroffcn ; e ) dahinge¬
gen die Regenten die ohnmittelbarcn Beherrschern fteycr Lander vormals
eigene Benennung eines ? kinei ? i8 sowohl
selbst beliebten ,/ ) als von andern empfiengen , § ) und damit ihre Hoheit ,

U 2. welche

3 . 1090 . an denselben erlassenen Schrei¬
be n ^ ^ em^ -rr/ r / r Drz » z7/ )c' / / z . ir . (? /or/ o^

vovLcuixvxizrz /
Nicht weniger zeigen die von

i. vOovioo L ^ xs . und seinen Fürst¬
lichen Nachkommenen mit denen Prin -
zeßinnen der grösten Teutschen Hausser
getroffeneVermählungenvonderHoheit
und dem Lander - Vermögen derselben .
Oonf . D / Z. z/ e 8LXLXLXLLL6 . <9 ^ .
Dzz/orz . DzrrD r . - . / . / . Ä / cc7 . 77 / // . / ).

/ ) S . die in nächst vorhergehender nors
vorkommende Urkunde Landgraf Lud¬
wigs 7 / . c/. 6 . / / . . . ib . Omnibus villi -
cis Ltlelonsrüs meis ix vnr ^ czvO
'rLLL > lub äilkriöku Argcis mee pre -
cipio . Auch mit denen Tituln wurde
dieser Unterscheid angezeiget , wovon
man die Urkunde Landgraf -Henrichs
/ . Z7. / 2 ^ / . /7/ ) . LVnrLX 8 7> o/ iü . z/z?
Frzz ^ . m o , ^ . / ) ro ^ . /) . - o . Nachsehen
kan . ib . ULxxicvs Dei ArsrisDsnr -
^ rauius Iburinni ? , Oomes pslsrinus
LsxonieL : OOLiixvs u ^ ssiL . Lon 5.
§ . DXI . ch

e ) Viä . Dr / )/ . u L x x i c i / / rrüie/ ) . zl/ o ^ rzzr ^ .
z?D D /z . z/e OVOLX .

ibi . / /eErzn ^ zr̂ e Do ?» ei D^ zre .Dz/ )/ .
^ r , /zz/zz- . / / / / . iLiu .
/ ) . ^ o ^ . ib . / / wzrzrzzr Do /zzer / / e/^ e . Dz/ )/ .
eztttz/. snni ILIO . / ) . 20 ^ . ib . / Dzzzrzrrn
Doz /zer / Dz/)7z' . Di/ i / . / / erzzz ^ zzzzr / zzzzz/̂ .
n/) . Dozz/i Dzz . scnLiO . rzz / )rzre/ i 7 i
/ Di <9 rzA Dzze // i / . /i . ib . / /er-
rzzzzzzzzrn Dei Arstia Tl ' burinoiae iunior
DsntArauius , / /zAzze Dozzzer , Dominus
lerrae prope DgAingm . Ozzzr ^ zr zz.
/ ^ o . i8iO . / . ^ . ib . prselenre Domi -
cello Derzzzzzzzzzo zrzzzzorz) Iburinoise
Dsnr ^ rguio Dozzzz'rzz / / ẑ 7zze Le Domi¬
no terrae prope Ds « insm .

/ ) Dz/ / . ULixiiici Dzz /zztz . zr . / ^ 4 / . rz/ z-Liebe

in der Nachlese zu Henrichs des er¬
leuchteten Lebens - Beschreibung
_ro . ib . Klos i-iLiXLicvs Dei Aisris
DanrZrsuius Ibur . Oomes pslarinus
8axo Le ? xixcL ? s u ^ ssi .-iO . Dz/ )/ .
LIVSO . / . zZ. ,7/ ). LVrXLXS / i'Z)/ )/) . z/s
Di ' )?/' . zzz / -roD / ) . - o . ib . IILXk l o V 8
Dei Ai' Liia Dsnro -rauius Tl^burintziae
Oomes pslsrinus Lsxoniae Le vo ^ ii -
XV 8 U ^ 88 I )1 L Di /)/ , zz. / 2 ^ ./ zz/> zz.
ib . 80 ? ulä 6Ü3 beste Dli ^ sber Dsnä -
A-rsuis Ibui innige , no >iix ^ u .̂ s -
8iäO Dz/ )/, zz. / ^ ^ . / zz/- zz. / - ' zr . ib . so -
rui ^ blis beste Dli ^ sbsrbDsnt ^ rsuis
IburinAie , vo .xi x .4. n ^ ssiL Dz/ )/ , zz.

zz/ ) . LvrxLxs z/ . / >. ? o . ib . Klos8oruiL 6lis bestse Dlilsbecb , Dsnr -
Arsuis 1burin » -igs OO ^iiis ^ uss -
8I .4L . Worab die vorhin bekante Be¬
deutung des Worts Dominus , wann
es in diesen und denen älteren Zeiten von
einem Land oder ganzen Provinz geführet
worden , des mehrern abzunehmen . Oonf .
^ äi . lub n . 164 . 18 ; . Üti88 . Eshatdie -
ses unter andern Lxo ^ Lxus wohlein¬
gesehen , wann er Dz /z/z-»/ DD
/ Di / ) . / oi) . meldet : LioLem snno no -
vennsli clilliäio - lburinAia sb Dlgllia
sblirsöla , Lc F /E bucusgue / )rorzMr/ z7S
Ettt ? Lixciv ^ r vlketer 3 nr , 3 Luobus
Lominis roe/ iere Liuerüs - Irsgus
polt Liucurnum srmorum Le licium
Lerrsmen buc Lenigus vencum , vr
psrticione fsÄSiUL ^ mcvs ixrzi >i8 -
u .̂ ssi ^ ii OOk^ ii ^ L -rv ^ M / r^ . Oon 5.

OOXL . VL8LI -. L6LX8 M 6Ä '0 » . / ).
D / .
vv ^ LT- nv ^ i D/ r /ro/)/ //Drz/ e » st . r) /) ./ .
LrinoLOvs ztto » ,rrüzzr z?zzc? or zoezzrzr
M O -rott . zLzMÜzrrz / j/ or /z -zzito zrz/ zz.

verb . Omnibus ilkis sä irer be¬
ne clicholiris cum Asuclio Lc iucuncli -
rsce msxims ^ rofeckus elk rvOLWi -

cvs
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welche über sämtlicheStifter , Clöfter , Grafen , Herren , Städte und übrige
Eingesessenen dieses Alt - 8ranckischcn Ländcr - Etgenthuius sich erstreckte , ö )

nach -

cvs Iburin ^ orum banLArguins ,
rkiKOL ? s U ^ SSIL Lc Zgxonie Lo¬

mes kÄarinns 6e rerrglug , eÜAen8pro
smore lelu Lbrilii exulare . on « o >i .

LXVISSV . ^ 1.

x / nisi ' Oki ^ i . äKO -

6X ^ V . 2 » VKII ^ 6 . r . 2 ^ . In der Ur¬

kunde

- / . ,? . / 2 / / . KVONL ^ L . Lo / / .

riennet dieser dem Hestischen vominar

untergebene Graf die beyde Landgrafen

-Henrich und Conrad voriinosrxo -

vinciärL8 und liesse in der Eigen¬

schaft seine milde Stiftung zum Besten

des Closiers Aulisburg oder Haina

bestartigen . verb . ^ . Lboe eriam , vr / -er

» o/ ir /7 ro / z/? r / / / ^ r'o r ' o / ' ra '

roZauimus voi ^ ii ^ os rkovinciä -

r . L8 , vc boe nolirum celkimonium

^ i/ o ro -z/? r » ^ re / ttr ^ r, / / ,M / rro . Womit

selbst die hierauf erfolgte Bestättigungs -

Urkunde uLNXici x / ao > sx ^ Oi

a . / 2 / 4 . in des Herrn Estors kleinen

Schriften / . ö . zu vergleichen .

In diesem Verstand wird in einer g .

i izy . in Hessen ausgestellten Urkunde

des Abcs Henrichs zu Herßfeld i . v -
VOVIOVS XL6IO > i ^ ^ IV8 OOL1L3

genennet . xvoux ^ L . Lo / / . X / /

/ >) Von der Unterthänigkeit der Hessi¬

schen Stifter Clöfter und gesamten

Geistlichkeit ist der Beweist alschon in

dem vorhergehenden ( § . II . ) beygebracht

worden . Lonk . § . UXll . LXlll . Von de¬

nen Hessischen Grafen will man Kürze

halben dermal nur derer mächtigsten ge -

dencken , unter welchen denen aus ei¬

nem Haust abstammenden Grafen von

Ziegenhain und Reichenbach ohnstrei -

tig eine Stelle gebühret . Als diese das

von ihnen gestiftete und in ihrer Graf¬

schaft gelegene Closter Aulisburg oder

Heina an einen bequemeren Ort ver¬

legten , wäre die Landes - Fürstliche Ve -

startigung dazu erforderlich , welche

Landgraf Hermann nebst Gedenckung

seiner annoch ohnmündigen Prinzen ,

Hermann , Ludwig und Henrich , auf

Verlangen nicht nur ertheilete , sondern

auch den Abc Wilhelm samt demClo -

sier in seinen besonder » Landes - Fürstl .

Schuz aufnahme , und , daß solches alles

Kraft habenden rxi ^ oir ^ rvs gesche¬

he , dabey zugleich ausdruckete . Viel .

vi ? r . <r . / 2 / ^ . ^ / >. xsroir . klein .

Schriften / / >. Als hier¬

auf Gotfried Graf von Reichenbach

diesem Closter im Jahr i 2 zz . sämtliche

von seinen Gräflichen Vorfahren , Lehn -

Leuthen und Unterthanen erlangte Gü¬

ter und milde Gaben bestätigte , suchte

er bey denen regiereirden Landgrafen

Henrich und ' Conrad nach , daß sie

ihre Obrigkeitliche Genehmigung dazu

ertheilen und damit ihrer Handlung den

Nachdruck geben mogten : Vi6 . ^

xvcnL ^ LLcxLx 6o // . XV .

worauf diese in der Maß crsol -

gete , daß jedermänniglich und beson¬

ders gedachtem Grafen die genaueste

Achtung vor dieser dem Closter erteil¬

ten Landes - Fürstlichen Gnade auferle¬

get und diese samt dem darinnen zugleich

enthaltenen besonderen Landesherrli¬

chen Schuz auf alle gegenwärtige und

zukünftigcBesizungen des Closters erstre¬

cket wurde . Ä / V M ?. sF . / ) , / . x 8 ro ir
Vid . vOl .L ^ i -x8

/ E r / ,/ e Lm - , es , «quem göboe ün » u -

laris arbirrü vorum eonlkiinA -ir , gu -nn

cereri , guos communis eequirgris ri -

Aor compellir , » oftre

o ^ / ei ' , Ee .

^ lee lolum in bis , gue preleripm

lunr , lecl Li in eereris Omnibus , gue
LiLl ^ lLeelelig nunc briber velbabirurki

elk , lieear eoclem

W / ê / o Muöers eer . Daß auch diese Be -

siättigung aus Landes - FurstlicherMacht

und Obrigkeit ertheilet worden , solches

besaget die zuvor angeführte Gräfliche

Urkunde mit deutlichen Worten : ib . Uo -
§auimus
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nach Xranckischer Gewohnheit und Gebrauch genugsam andeuteten , / )
X § . I. XI .

^ auimus Domwot / > o6E / 6 / e§ , vt koc iun <Uum mb n . 15 z . c )

uoiirum reüimonium tuo conkrma - r ) Daß mit dieser denen hohen Besizem

rerur aurbenüco . cer . So hat ferner derer Franckisch - Hessischen Stamm -

das in der Grafschaft Ziegenhain gele - Länder so beliebten Benennung eines

gcne Closter Spies - Lappel der von voxi 1 x 1 n ^ s 8 1 r , welche den ? riu -

andern erhaltenen Stiftung ohngeach - cipamm vel l ) omiuamm mciu3 Pro¬

let , seine geistliche Freiheiten von denen uiuciae blatliacae nach der oben nor .^ )

Hestischen Landes - Fürsten überkommen . angeführten Urkunde 6o6kris6i Gra -

Vicl . D /p / . co ^ x ^ vi / i6 » z/§ . 6 .

6p . xvcuLi ^ L . Lo / / . / X .

verb . Iremgue recoAnotcimu8 io

pretenübus , guo6 omnes curig8 iepe

clicke pccletie - cum / » » -/ o rp / rrzr
Mi66 /?rr6 6 // 6 /-6 /-r> 6 x/ / -oM /ir 6

^ 7 rorre zzop / Z/ pttr co // 6 -

/ 6 , r / z / r ^ rr ^ e , f / / 6 z/ o ?z6 ^ 6 , 6 « 0 -

/ ?r / r ^ zwr ^ orz / 'zzr r ' o / / z/ / zrzr ro / z/ er / z6rz .
Uarum ör « ramm nibilominus babe -

mu8 , bomine 3 säueua8 ) aliun6e ipll

mouakterio te a6iungence8 , aci kerui -

ria conioueri cer . Worab zugleich die

auf solche Weise ertheilte Landes - Fürst¬

liche Genehmigung derer von diesen

Grafen demTeutfchen - Orden gegönne -

ter milderStiftungen zu ermessen . Lonf .

§ . UXVIII . Endlich nennet Landgraf

-Herrnairn obermeltes in der Grafschaft .

Ziegenhain ohnwidersprechlich gelege¬

nes Closter Aulisburg oder Haina svr ;

vniOKil8 NO ^ L8rLLivia . Drp / .
vi ,/. r'mer ^Ä/rrwÄ ^! der -Hessen - Easte -
llschen Nachricht von desTeurfchen
Hausses zu Marburg Landstand -
fchaft . / z/' / . ibi : plouorabilibus
Xloguuriue D ^' ocetis ac z//> io » / r
in VVerrere Le ^ z/rr/ 'rzr^ X1onaÜerii3 )
noUre proreökioni8 gc clefen1ioni8
icumm 6ilineutiu8 oppanäere nokkri
uon minu3 vori , eik .

Von Spies - Cappel siehe ein gleiches

in ^ Ui . kub n . 172 . Daß auch die

-Herrn Landgrafen nach dem freywil¬

lig beschehenen Lehens - Auftrag von de¬

nen Teutschen Kaysern und Königen

unter andern nahmentlicb mit Grafen ,

Freiheit , Edlen , Rittern , Knechten ccr .

belehnet worden , solches wird mit de¬

nen Hessischen Lehen - Briefen zurGnü -

ge beurkundet . Lou 5 . tz . UXI . Lc Kä¬

sens von Reichenbach , wie noch anderer

Bescheinigung , ausdrucken sollen , eine

besondere Hoheit angezeiget werde ,' sol¬

ches erleutern nicht nur die folgende Zei¬

ten , sondern auch die Beyspiele ande¬

rer mit gleicher Ohnabhängigkeit ehe¬

dem besessener Fränckischer Landschaf¬

ten . Um eben diese Zeit nennten sich
die Grafen von Löwen und Brabant

in keinem anderen Betracht

r >onlnc >8 ) welches , so , wie das Wort

wvrxivx co !UL8 , den l ) omiuumro -

riu8 prouinciae andeuten sollen - Vi6 .

/ ) / / )/ . 60 v erkilli 1. 6 . / / o / . 6p . s v r -

xLv 8 / i ' opür > r z/ e r » ^ ro ^ .

p . / o . ib . pgo ranczuam

vo ^ ii ^ v8 Lr iingulari3 praefari coe -
uobü acluocacus üei t 'erui3 libere Lr

guiere perperuo polliäeuäa cielegaui .

LIV8O . / ) zp / . 6 . / E . /?/ ) . LllX ^ XV ^
7 ! / . ^) . / - ' ^ . ib . lUaec omnia Lomes

^ .ruulpbus cum leoiüme feciklet ; per
me rärxmx vo >11 di v xi üc Uccleliae

/ icluocacum . / ) , / , / . ux ^ xici 111 . /r .

1L1 v . p .7 / . ib . ssao uL ^ xicvs

cliuina propiuance clenienria LLLON -

L ^ ILKSIS 60 X1 X 8 . Noch

deutlicher erkläret solches die Kayserliche

Urkunde ap . xvrxiLN8 pro / ' . P .

verb . 8uccelIore8 ipliu8 voxiittos
I . OV ^ i8lIL ?c8L8 8NV

voxii ^ Lrvk >l obcineures . Wie Nicht

weniger die um eben diese Zeit ausgefer¬

tigte Urkunde oovxrxioi m . <7 . / / ^ / .

üp . 1 ic xv .>l 9 pp . ^ / / / . p . verb .

<) uicungue ooxlinä 'i ' v ^ rorivs
LX ^ LX ^ t ' L > I 8 I 8 obtiuuerit

cet . / cclci . / . F . r / e v ^ vi ) xxx 7/ e / ' » rr -

^ L/ Fr6 / -6 ^ . P -

/ o - , Lonb . rr 1Lxt r . r »

6 -/ / . Kr /pc . Fr / z/ z/ ?/ . / o / . verb .
6uel -

7
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§ . I ^ XI .

Welches nach Nachdem der Franckisch - Hessische Manns - Stamm Ludwig des

dem Abgang des Bärtigen mit dem B .ömg Hennch eingegangen , und das hintcrblie -

Thmmgi -ch - Hes - bene Heßlsche Stamm - Land , welches nebst der Landgrafschaft

Men Manns - Thüringen bisshcr unter einem Regenten gestanden , der verwlttlbten
, s, ? Herzogin von Brabant souni -v und ihrem Prinzen Henrich mit

nack dem herbrachten ohnmittclbarcm Eigenthums - Recht ohne jemands Widcr -

freywilligen Le - rede und Einspruch erblich angefallen , findet fich bcy dcncnstlbcn und
hens - Auftrag ihren Fürstlichen Nachkommenen so wohl in Ansehung der vorhin be -
ohnveranderlich incrcktcn Benennung , als der damit ausgedrucktcn Hoheit und Landes -

beftehet . Fürstlichen Obrigkeit ein gleiches , a - ) Daher , als LandgrafHemtch

Ouelpbi kinric>ui - olim in 8ueuia 6c
Dkluariki bere6irgria8 nulliczue keu6o -
rum leAi obnoxik >8 cücione8 bgbuere ,
c^ukierunc inljnni8 praeron -grinx bklbe -
bkiiur , V8c; ue kicieo , vr cjuiclgm ex il -
li8 Lrbico incii ^ ngremr 6 ! io , ĉ uo6in -
lirznem rerrrrrum rrkläium tub Noma -
n , i conclirione Imperators beneücio
recepitler . ? xircci ? r8 erAO babe -
banrur etikim c^ ui Duce8 Oomire8Hue ,
cjvo6 feuclale erar , non kippelikirenrur .
/ . ( ? . xcc ^ xu M Il / 1. --/ / ) . KVONLNL .

Q -/ / . Ein anderes Beyspiel

kan das hohe 6uelb sehe Hauß nach der

Achts - Erklärung -Henrichs des Lö - '

wengeben . Viel , xcc ^ xu .

Hl/ , und Herr Hofrarh

Scheid in denen Hanoverischen ge¬

lahrten Anzeigen l / .

^ 6 § . DXI .
s ) Es wird nehmlich das Fürstliche ? rae -

aicar in lenlu eminenriori nicht alleilt

denen hohen Vesizern , sondern dem

Land selbsten noch immerfort beygeleget

und die Benennung eines

Lt damit eine Zeit wie

die andere verbunden . Viel . D ,/ , / . 8 o -
rniäL Mrr /nnZ
/?. t/E », „ . 2 / . ib . In¬
ter slia pierari8 opera c^uibU8 rxiic -
ei ? ^ l. i8 vberiu3 exorna -
lur , liberalicas obriner principarum ,
illa praecipue guae a6 vcilicarem 6c
commo6umlocorum venerkibilium6c
perlonarum Deo famulanrium exer -
cecur . In der von Landgraf nxx -

x a . 1216 . dem Hessischen Closter

Haina zu gut ertheilten Urkunde n/ .

/ ) « . L 8 -IOK kl . Sehr . / . ^ >. ist

fast gleicher Arisbruck zu befinden . ib .
( ) uia k>6 proren -enelum pio 8 , arcen -
6 um cjuo ^ ue impio 3 proprem eliuini -
rare LonüNir ? xixci ? xrv 8 . / ) // >/.
uxx « ici /?/ >. D » . , /e
avuxrc . ib . Lum » o/ / r ,r
L/ ? iriKoi ? VLi inrerür , ln -
ca pia rie relin -iolki pio aKeÄu pro -
leczui 6c 5auore eer . / ),/ >/. onoic 1 8 1.

des ander '.

Ungr . / / I » . / F2 . 6c nolira » .
verb . In icnr iVIgn -nilicorum 6c 6euoro -

rum krineipnm preZecellorurn no -

UroruM ) cjui or6inem kracrum 6omv8

1ent . ^ lochirklIi8 Lce . lVlgrie blierolol .
in rxiicci ? x -riLV8 6c voi ^nrcii8

8VLxVöi , posteilioni -

bu8 , boni8 , rebU8 - - mulriplicirer

6c billarirer ciicauerunr . Dipl , onx -
N ^ XOI xAv/vch . MlAwt . / 2 - / . /7/1.
XVONL ^ L . Lc-// . /^ . ib . d>lo5
eriam iplnm Eomirem ( öo6eiri6uni
6e ÄeAenbzin ) conrrkl omnem bo -
minem , irrv ^ xi rxli ^ cir - L vo -
i>riKO uriicxiLv n ^ 88lx
Qx ^ vio excepro , mgnurenere ac iu -
riarerenebimur .

si/ /- ib . t^ uoci cum c>ue -
6gm conrrouerükl inrer 1 r i. v8 r icx ^ 1
rxiKicirx ^ Dominum nxixicr -
o vilk Dclnrn -rauium , Dominum rerre
I-Iklilie - verreremr cer. ^ Mci '/? e t7o -

in der

Gtoü -
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aus besonderen Ursachen die Stadt Eschwege und dazu gehörige Land -
X 2. schaft

StollberglsDe ^/ttEo -Hdiedirafschassc
Bönigstein Herr . 777 ^ /r . 77. ^ . ih .
ii . i. v 8 rxi 8 i>Lixci ? i 8 uLXxioi

/ erw / H//?e .
Selbst Baystr Adolph leget ihm noch
vor Errichtung des neuen Reichs - Lehen -
baren Fürstenthums dieFürsten - Würde
bey : Verb , vielem ULXLico riiix-
cit ' I XOSIXO L 'r IXtkLXlI X ^ XI8 -
81 »1 o . 6/ ) . / ) » . rsroir / / r . / / / / .
/ / M / . /// . r . / F . / . Es konte diese
von seiner Brabantischcn Geburt nicht
hergerechnet werden , weil sie denen jünge¬
ren Söhnen dererHerzoge von Brabant
nach Fränckischer Gewohnheit nicht zu -
kanie , sondern diese auch noch nach denen
Zeiten Dlenrici III . insgemein Lomi -
res , wo man ihnen einen Lomimrum zu¬
gewendet , genennet wurden . Viel . L V7--
XLX 8 / ' / .
/^///. L/ / X. />er L? / // ^ /- . / o/ .

/ 9 / . 2o ^r . L/ 2 / / . Gleiches er¬
weisen die langst vor dem Jahr 1292 .
bey Hessen befindliche Fürstliche Erb¬
hof - Aemrer , wovon -Herr Regie¬
rungs - Rath Hombergk , wie auch
Buchenbccker in denen Abhandlun¬
gen davon p . 28 . bey denen Jahren
126z . L: iegg . ohntruglichen Beweist
beygebracht . S . die Diplomgrg 8 o -
i>111 .4r L< urxxici 1. / 77777H . ,7. / 2c</ .

77. / F . 20 . L/ 2 / . welchen die Ur¬
kunde </e 6 . 72 ^ . 777 77. / / 2 . cm -
noch beyzusügen : verh . Do 6 exviau 3/ >oM 777 Eons.
/ )/̂ / . rvu oviui 1 v . 77. <?/>.
X1 IXLLVXI / ! /. ü . ^ 0 . VL VLOOL -
Lx / ' or/Atte ^ Dr / rt Ls' // 77/ e

Lk 7e.r üere -
2 / ./). Der r ^ xr -.

u ^ 88iä . L hatte in diesem
Betracht mit dem Do » m^ u / HM -
co noch immerdar gleiche Bedeutung
der herbrachten Fränckischen Hoheit
und ohnmittelbaren Beherrschung des
gesamten Hessen - Landes , ( tz . DX . H . Lc i .)
daher die Fürstin 8o ? uiL so wohl , als
ihr Prinz Henrich in ihren Urkunden
sich solche nach Willkühr beygeleget ha¬

ben . Viü . M / . sormxr 7? . / 2 »̂- .
xvrxxxs 7ry/)/) . / e / ? r ,r /' . 777/- ro /'.

ib . 80 ? uiL hegte Dlilgherb lilig
/ 677 /̂ r /? 777ir VIw einniL Lr /HM , guon -
clsm Ducill 'g Dothgrinoie LrUrghgncie .
/ ) //) / . iirxirici rMmt . 77. / 27s / . in / üi . luh
n . 19 . ih . uLxx 1 o8 Dei g rgcig r .x x r-
6 XXVIV 8 UXSSIL cet . Lonf . 7/7/ )/.
XvoI . ? uI / - / ?/ ) . 77. 72 - 2 . / / / / ,? / . / / /// >.
/ ) 77. t/e 6 VOLX . / i / . /7. F7L / . jh . ULX -

Licv 8 / 7MHr777 / 7ttr /HM . / )H / . XIV 8 V .
/ . 77. 77/ 1. / ) » . rsrolt 6i ' H . / 7/ r . / ' 77/ k/ .
7 H ^ ? 7 . / / / . r . 7F . / . ib . Oonü -
üergci 8 imgue prelionis illultri 8
/ .M /Ak 'Eir /HM meriris blorioÜ 8 cer .,
eit . 7) H / . 6 Litu ^ kv 1

/ 2 - / . ib . illuliri Urineige Domino
u ^ ixRioo , / HM /iE ^ Er 'o , exLs -
pro . /.'H / er/ü Li L/ e-
/)/>E / 2 F 0 . M . 77. / T' / . /?)
ih . Illulkri Viro Domino Ino hgriili -
MO , / ) o .M77o / i/? 777̂ r ' Ero / HM cer .
kiui ' g viü .Mr /r ss . / . ?/ o 7 . r . Noch ge¬
wöhnlicher aber werden beyde Benen¬
nungen in denen Hessischen Urkunden
mit einander verbunden : verh . Dgnr-
Arguiu 8 "Uerre HIglIieDominu3 , oder
Dgnr§i 'guiu8 Lr bIglIIe Dominu3 . Viel .
^/ / W -5/ 2H / 77. 2 / . 22 . 2 ^r . / ĉ / . 7FF . 2 / / .H
2 / / . H 2 / M7 ^ / ) H // . D /r . -/ e 6 VULX .
/ i / / />. / / T' . / ^ . 20 / . welche
Benennung auf den von Hessen je und
alwege unterschiedenen und durch förm¬
liche Vertrage ohnedem lang vorher da¬
von abgekommenen Dgnr ^ rguigrum
VburinA . solchemnach so weniger abzie -
lete . Noch kurz zuvor hatte Landgraf
Ludwig der Heilige in einer dem Teut-
schen Orden zu gut im Jahr 1225 . aus-
gefertigten Urkunde sich eine ohnmittel-
bare Obrigkeit in Hessen zugeschrieben ,
und dieses Verrgm lui iurisäepotelkg -
ri 8 genennet . / r̂ / . H ^ . 77. / o . ih .
tJug proprer nohis gui / tt /772 HHM
776776 / ia 76 / ? 7?76777 777 re 7 erot 777 / -06 Mtt / o

77666 / 77?/ 77/ t ) vglüe necellgrium eile clu -
XIMUS ) Vt ) LUM in bis , i/ 776 rre / Z/r / /777
770 ^ 77 , rocies oüenüimus , gcl gH 'lum
giuicorum Dei coukuAiamus, / e 77oMr

<7^ 7/ 77-
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schaft an der Werra dem Kayser Adolph tm Jahr 12. 91 . zu Lehen auf¬
trug und selbige samt dem Reichs - Schloß Bomeneburg in der Eigen¬
schaft eines Thron - oder Fürsten - Lehens zuruck nahm , wurde die Be¬
nennung eines xi' voMini dadurch nicht
abgeandert, sondern um so mehr beybehalten , ü ) weil solche cinegröft

stre
zz/wzz/zM ?z'zz zzerr /^ Zzz/ e » ? z7/ortt „ z/i^ /r /EZ-

- DileAos nobi8 in cloniino ira-
rre8Oomu8bIoft ) irgIi8lenconicorum
8 - lVlarie in lerulaleni , 41108 äiuinägra -
riä , 56 ialurem nolirarn » o/? ronzz «,
ix i ' Lxxi8 , ix ĉ viüV8 iv8 xrro -
'i- L8 ^ ^ nr >i » ^ öi - .viV8 ) babirare con -
eelliniu8 . Auch hatte Landgraf -Hen¬
rich in einer Urkunde vom Jahr 1228 .
6/1. / ) / , . z/e 6 vvLx /// . /, . / o - / . in die¬
sem Lande seines Uegiminl gedacht :
daher Landgraf nr, xxicv8
nebst seiner Frau Mutter 8oi >mz. nun -
mehro dasjenige , was ihre hohe Regi¬
ments - Vorfahren in Kraft solcher ohn -
mittelbaren Obrigkeit verfüget , vermög
gleicher Hoheit und führenden Regi¬
ments bestattigte und in seiner Maß wie¬
derholte . Viel . TLcli . iübn . 17 . 18 . L: 19 .
Wie dann noch besonders das Heßische

oder Land - Gericht , wel¬
chem dieHerrn Landgrafen Iuüiee8 kro -
uiriLiaIe8 aus ihrem Land - Adel vorgese -
Het , das in dem anererbtenHeßischen Ei¬
genthum so gut , als der Landgrafschaft
Thüringen herbrachte Obrigkeitliche Re¬
giment zu erkennen giebet . S - die Ur¬
kunde z/z zz. » . 7 ) . ibi : (?r/o
IVVLX rLXXO 11 8 81L z/ / c? m z/ z ( ? / / -

z/mi /-zr§ , vniuerÜ8 preienreni ymoinarn
incheeinris . 7^ 66 . (?/-zzittzz zzZ - scu ^ xx -vr
r « Frzz/, . /-. Lr noraz/ ) iecj . Wann
nun jener Unterrichts - Schreiber 8 . III .
H . 5 . p . ioz . gemeldet : " Als Ludwig HI .
" vom Kayser roru ^ xio 11 . mit der
" Landgrafschaft Thüringen in anno
" 11 zo . erblich belehnet worden , habe er
" damit das grosse krouincial oder Land -
" Gericht bekommen , welches er Nah -
" mens des Kaysers verwaltet und hie -
" mit die /mviziMo -z über alle Ein -
" wohner edle und unedle in sotha -
" neu ; Land exerciret , woriitnen der
" Grund der nachherigen Landsesse -

" rey in Thüringen zu suchen sei) , zu
" diestm Urouincial - GerichtaberHessen
" nicht gehöret habe " ; so kan er seine
Begriffe von diesem rxixcir ^ rv
rxovixci .xi. i8 co ^liri -xL ( vicl .
/ )z/ ?/oz « zz 11 r x 1x1/xxxi lzz/zzA . zz. / / - / .
zi/ , . rvvrrixi ^ Mzz /. / jz ?z . / ) . / / . ) aus
dem bisherigen nicht nur verbessern , son¬
dern auch sich und andern die Landsasse -
rey aller Heßischen Eigesessenen so gut ,
wie bey der Landgrafschaft Thüringen ,
begreiflich machen . Als auch das Clostee
Alrenburg ohnfern Wezlar mit dem
Grafen zu Solms desgewöhnlichen Clo -
ster - Verspruchs wegen in Irrung stun¬
de, wurde diese im Jahr 1270 . von Land¬
grafHenrich in klaciro l^ alliae gene¬
rali richterlich entschieden . . D ,z . z/e
6VOLX . Eon5zG / . LOOI .-
rrn / l' e/, . zz. iLin . /, . ^ -' . §711110 -
VVLXV8 ^ zz/zzz/. 7 , 'Z/Z. / l / / . /, .
UVXO . Bayrisch Stammbuch . 2". / / .
/ >. ^ 0 ^ .

> Vi6 . / ) // /. nrxxici / izz /zz/̂ . zz.
zz/ , . D -z . z/z ovonx . l . ib .
I>lc>8 ur -rxxicv8 l) ei gracia I . anr -
gr3uiu3 lei re l^ allie l ) oniinu8 .
OIV8V . z/r/ / . zz. / ^ . zz/ i . rvxn . 7l / / .

Mehrere Bewißthümer Viä . in
XcllunÄlüibn . 164 . 175 . 188 . 219 . 8 )
219 . O zz/ ) . D ?z . z/ z OVOXX . z/ . / / .

/ / Z- . / ^ z5. ^ 0 ^ . ^ 71 / / / . / , . ^ .
2 / - . ^ - 2 . xvcnrxr . Lo // . / . / I.
60 //. // . / . - Hl- , 0 ,F. / X /, . b' /
Lc>// . X/./, Lo //. X/ / /i . ^ z, / . s cuzxx -
x ^ r üz Loz/. /, ro /-. / / / ? . / v , /z/e /z/?/ ) .2 / / .
L/ LONÜ D /Z. L810X l / ez7 . / /z?̂

/ 2HZ. In denen äigillis ist dieses eben
wohl ohne einige Abänderung zu befin¬
den . Vicl . xvciiOXL . üo //. X/ / . F - . ib .
X UOXXici : vxi : OXLH ^ : rzcxO -
OX ^ VII ! VOXIIXI : 1I ^ 88 IL . 60 //.
/ / . / ,. ik . .9. orroxis r ^ x r -
LXZ1VII VOLIIXI rLLLL UX85IL .

5 . ZN -
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ftre Hoheit nach der Beschaffenheit derer Hessischen Stamm - Lander
ausdruckte , ( K . H ) und das neue Fürsten - Lehen ohnedem davon gänz¬
lich unterschieden wäre - c ) So erhielte auch die unbeschrenckte Obria -

V kcit -

- X ^ LULVOI8 LLXLSir ^ viL LLii -

LL U ^ 88 IL VONIXL . <7o / / . X / . p . - 2 .
X OHOXI 3 . . l - ^ xroii ^ vil LLIi -

liL I-I ^ 88 IL . U . ii >. XlILX -

irici : OLi : oii ^ ci ^ : L /exL 6 ii ^ -

VIi : OO ^ lIXi : 1 LLR .L : I^ 88 IL : IO . 6 b // .

X / / . / , . H- oo . Auch in denen Kayserlichen

und underer Reichs - Stände Urkunden

ist in diesem Stück keine Veränderung

wahrzunehmen . Vi6 . DH , / . ^ O o i . ? ni

» . 6 / , . D » . c/ e 6 Vv L X . D / / .

/ i . r / ' . Illulii ' is OLXIIIcI

M / D ^ eDoi / E . DH , / . >vioLOi . Oi

^ i ' iD 'H , . D , / o ?r . » . / / o / . i< v c O O x n .

D , / / . X / / H , . / -? o . 1. vOov 1 c 1 Dric .

, r . / / / Hi. 1,/ , . Dir . c/ e 6 vOLx . D D / ./ , . / / / .
c ) Selbst Kayser Adolph druckt dieses in

der hierüber ertheilten Urkunde deutlich

aus : veri , : ( ^ noclpue icism OgnrAra -
uiu3 Lc lui Uerecle3 8 ? nciLi . i 'iO « .

LäHOXL LR . LVIOI ' äicVKI ? 088 L 8 -

8IOXVLI LI - LOXOKVKI pro prinsi -

pii >u8 Unbekimur Lc imäsgnc nirorii >u8 ,

ALuUearicpue luiki ' 3AÜ8 Uorioribu8 3L

priuiIeAÜ8 princip3M8 . Als Landgras

IouLXX ) welcher Nieder - Hessen und

besonders dieses Fürsten - Lehen in der

Theilung der Ritterlichen Lande über¬

kommen , verstorben , wurde Landgraf

ono 1. im Jahr izaz . vom Kayser

Ludwig damit beliehen . veri >. Xcsecien8

üä lioliee lVlaieliacib prelencigm illu -

Uri8 Uari6vrguiu8 lUaliie , eicixoL ? 3

notier 6ilsLiu8 nob >8 Uumilicer lup -

plickmic , c^ narenug lii >i Lc 1iere6ii >U3

liÜ 8 i - OVO -1 KO6 / . 1. 1L , ^ , / e

r / o conlerre 6e bemAnimrs
reo 13 UioriLremur . cer . Viä . xv -

cuLXL . Lo / / . / ^ / / / . / , . / e ^ . Weß -

halben ein anderer Lehen - Brief dieses

Kaysers cl . a . IZZI . folgendes ausdru -

cket : " Daß wir demHochgebohrnenHen -

" rich Landgrafin , -Herrn zu Heßin ,

" vnserm liebenFürstin - verliehen haben -

" alles daz , cs sie Land , Lut , Burg oder

" stet daz vonvns vnd demReicheLe -

" hin ist . Sogeschiehet auch in derliid

n . 164 . nachgefügten Urkunde Landgra -

fens onoxi 8 l / . » . / / / / . des hievon

unterschiedenen ? iincipgru8 Lc Oomi -

riü biMiie annoch deutliche Meldung .

verb . ( ) ue ( i >on 3 l -s6iui8 Lsnlu8gue )

rennerunr , coluerunr Lc poliecierunr

anreguam » liegueremur / .E ^ rEr

DrrirrH ,^ / ?» Do ?» / -

??/ » ?» . Or pLullo poli : Os i >oni8 au -

rem poli gllecmionem » o/ r , Dr / » rH ,» -

ttu aL4riiüci8Ler . Noch in der Urkunde

HOXLioi Drrr / » . / / / / . » / , . xvcuLXL .

Lo / / . X / . / , . wird diese vorzügliche

Erwehnung angetroffen . ii >. Omnia

bona Li üiiArils momilierii in ^ iaüin -

Aen in dlgrnpi3 nolirarum municio -

num WuIfiiaAsri Li ^ renberA - nec

rion vbipue locorum lira , infrs Do -

» o / ? rra » mm so Li iurisciiLiio -

nem . Or m DH , / . Li V8O . -F . » . » .
/ / F . ib . ^ bbkrem Lc dlonueruum

lVlonalierii in lTialunAeri Orä . 8 . Us -

neä . » o / / r / Dom / ?? / / Drr /> or / o liri ,

cieuoro8 Lc 6iIsLio8 uobi3 lpeciali -

rer . Deme noch der locu8 LX0Lii ? L .

cuicox . IIILOL8LI . . » l/ » . / / / o .

LVXV . Lo // / / / / , . / ^ . beyzufügen . ii >.

( Landgraf orro ) " verordnete auch , daß

" alweg der älteste solc Fürst ( Regent )

" seyn im Land und sich mit seinen Brü -

" dern vertragen und mit Rath seiner

" Freunden ehrbarlich versorgen . Das ka -

" me auch also und schreiben sich die älte -

" stenHcrrnundLandgrafenzuHeffen ,

" aber die andere nur ' Landgrafen " rc .

Nachdem Landgraf Henrich / / / das

gesamte Hessen - Land von Kayser c ^ -

LOOO iv . zu Lehen genommen , wird in

dem LchenErief / / . » . / / ? / . gemeldet .

" Es werde verliehen das Fürstenrhunr

" der Landgraffchafr und Herrschaft

" daselbst zu Hessen , mit ihrem ganzen

" Land , Steden , Burgen - Dorfen ,
" Gu -
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kcitlichc Gewalt derer Fürstlichen Besizer des Franckischcn ohnmittelba -
ren Eigenthums dadurch keinen weiteren Zuwachs oder Verbesserung :
Gestalten LandgrasLenrich solche gleich seinen hohen Regiments - Vor¬
fahren mit allem behaupteten Nachdruck bereits vor dieser Zeit allent¬
halben ausgcübet und mit gleicher Rechts - Zuständigkeit auf seilte
Fürstliche Nachkommenschaft vererbet hat ; welche von denen Käu¬
fern und Königen dabcy kräftigst gefchüzet und dem jeweiligen Un¬
fug genugsam begegnet worden , ck )

K . UXII .

" Gütern , Lehen , Geist - und Weltli -
" chen , Bergwerken - - mit Grafen ,
" Frechen , Edlen , Rittern , Knechten ,
" Burgern , - - nichtsausgenommen -
" also daß sie beden ( Landgraf Heinrich
" und sein Vetter Hermann ) - das ehe -
" genante Fürstenrhumb , Landgraf --
" schaft und Herrschaft zuHeßen mit
" allen ihren Zugehörungen " rc . V16 . 6 .6 -
iunöknm lub n . 15Z . r ) So werden
ferner von König >vri3on8L ^ o Land¬
grafen Hermann im Jahr 1579 . unter
andern bestättiget " alle Rechte - die
" er von seinen Eltern vnd Vorfahren
" Langrafen zu Heßen herbracht hat vber
" alle seine Fürstenruine , Landgraf -
" schaffte , Hcrrschasfte , Recht , Frei -
" hcit , Gnade , Ere vnd gute Gewon -
" heit , Besizunge Aygenschaffr , Vesten
" Stete , merckte , lante , lute , Clö -
" ster , Dörfer , Molen , man , man -
" schafft , lehen , lehenschafft , Wigbilde ,
" Kreiße , Welde , Holzen , Pusche , vel -
" de - Wilrbann , Gericht , Zolle , gelei -
" te , Münzen , Pfantschafft , bergwerck ,
" straße " cer . Viel . 77.
In denen neuen Lehen - Briefen aber
wird angeführet : Es werde verliehen
die Landgrafschaft und Fürftenchuin
Hessen mit ihren Landen , Leuthen rc .
Loiif . von den
Hessischen Erb - Hof - Zsenrtern
Worab der Schluß von selbsten dahin
sich ergiebet , daß die Obrigkeitliche Ge¬
rechtsame und Hoheit derer Herrn Land¬
grafen zu Hessen nicht so wohl von Amts -
Würden , Begnadigungen und Lehen -
schafren , als vielmehr dem seither dem
Anfang der Deutschen Reichs - Verfas¬
sung von diesem hohenFränckischenHauß

herbrachten ohnmittclbarenEigenthums -

Recht seiner Stamm - Länder herrühre ,

und durch die nach willkührlichem Auf¬

trag hinzugekommene Belehnungen in

der dabey bemerckten alt herkömmlichen

Maße und Hoheit demselben bestattiget

worden seye .

Oonf . § . UXII . legq . Untern andern

leget die Fürstlich - Hessische oberste

Gerichrbarkeir , welche die Herrn

Landgrafen in Ansehung ihrer sämtlichen

Angesessenen , gegen die in denen älte¬

ren Zeiten so gewöhnliche Iiinoc3rione8

derselben wohl zu behaupten gewust , ei¬

nen merckwürdigen Beweist hievon ab .
Viel . / .Erv / t? 3 0 n .4 x x -v m F / x

/ / oo . 7/ ^ / E

8rrenuomiiiri3LboneUo Domino ^ 7/ -

Ueuerencli l ) omini

Domini I ^ nläenL . ^ / / § -

, obte ^ uiotöm acl

c >neliber em8 beneplaciru volnnt3tem .

Dolenrer con ^ nelki tünc inibi / o / E -

Oglkrente8 Lr lbmnli Domini mei

Dzncnmuii praeäiÄi , cjuoü cliääns

„ „ 7 ^ -7 ^ i ^ ios 36 M -
( b' ulstenle ) citars

vocare orclingnerie nulii8 stui8 me -
riri 8 prececientibu 8 wr ^ / / ^ erü / 70 -
77Ä 7- 5/ 7777/17 ve /

r ^ sir / 5 7777?77777e 77706t , csno -
circa voUrge UrenuirkM8 bonelkacem
ex pgrre Domini mei Uanrnrauii äu -
xi steriosm8 sämonenäum , ^ N 3 temi 8
üiöknm milicem 36 Iioe inäucaris v c
cle buiu 8 mocli cirarione 6 eüÜ 3 t , äieiu
Ulacirorum in loco chli8 3Lceüibi1i 3 t-
lin n 3 näo , / / / -/ 0777/77/ 771

b "
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§ . ^ XII .

Zürn Beweist dieser ohnumstöstlichen Wahrheit dienet unter andern Einen besonder »
die Unrerwersimg der m dem Hessischen Elgenthum gesessenen Beweiß hievon
GeiMchkeit , Stifter , (Llöster und Orden ohne Ansnahm , innnas- enthält die ganz¬
en solche , als eine Folge der nur bemcrckten Hessischen Grund - Verfassung , liehe Unterwer -
in denen von der Geistlichkeit ausgcwürckten Landes - Fürstlichen Frey - lung des ingeses-
heits - Briefen nahmcntlich ausgcdrucket , u ) und von dieser sechsten je ' EitUM .

2) L und
^7 </ rrerinro » i ,/ iA ?n oZ-ie -s/EiDr D / ,re-

/o /„7Me Tiere /,to /D ^ier/ orv/E -
/- » m /irD , , , /„/ / » » Dz - te , , , ^ in cjuo ex -
liibsbiris Domino meo preüicto k>mi -
ciriam Lr oblecsuium vglüe ^ rarum
mibigus promocionem apuü vo8
non in limili lsel in maiori ti locus le
obculerir promcrcnüam cer . ^ 66 .
De/eri/, t . D?e/i, r . >vni>iOL8i . ^ i T? ê ir
n . i /r .̂ e/i , / // A . /D ?r . / / / . ibi :
„ Wir Wencelaw von GotesGnaden
„ Römischer Kunig - - Enthbieten dem
„ Edlen Friederich von Uisber ^ Unfern
„ lieben Getreuen Unser Gnade und alles
„ Gut , lieber Getreuer . Wir laßen dich
„ wißen , daß Wir solche Ladungen , als
„ du die Edlen Adolph von Nordeck
„ genancvon derRabenaw Harrmuc
„ vnd Dieterich genanr Gchurzber ,
„ Adolph vnd Gernanc7vawen Ebir -
„ harr , Henrich vnd VolpercSchen -
„ cken von Schweinsberg , Weygand
„ Schabe vnd etliche andere für Unser
„ Hofgcrichte geladen hast , abgenom -
„ men ' vnd abgethan haben in sulichen
„ maßen , als du alle sulche Sache die du
„ mitJhn zu schufen hast , vor dem Hoch -
„ gebohrnen vnsern lieben Oheim
„ vnd Fürsten Rechtens pflegen sulest
„ - Wer aber sage , daz du der vor -
„ genante vnser Oheim der Lantgrefe "
cer . Lon5. § . IIHXH . UXIII LrUXXIX .

^ 6 § . DXII .
/r ) Vi6 . Di/,/. ULiriaL ^ xi TDDA ?no -

D -
trnn /̂, . D /t . L8ro ^ kl . Schrift . D /.
/, . ib . () uia gsi proreZensium
pios , grcenüum guoc^ ue impio8 ,
propicia üiuinicgre conliltic DrÄei/, ^ -
trn - - I ^ irur iam 6iÄum i^ bbacem
cum eoüem mongsterio cer . Di/,/, i. v-

vovioi .5 in / Di ./ , , / , n . / o . ib .

( ^ uaproprer nobis , gui üiuina 6i -

lpolirione poreliarem in cerero8 in

lioc leculo accepimus . Di / , / . 8 o ? ni ^ LLr nri >ixici n . n .
ib . Omnia bona Dcclelie 6s

Oappell , 8iv ^ in nc > 8nr .4, ivxi3 -

vicuonrsin omni iure <8c liberrars

- volumu8 conleruari . D / / , / . nr in -xioi m . n . / / ^ . nwnnFerio
D ),r ?, reroD Dt . in ^ i / i . ^ ii / > n . ib .

( Xiocl cum nos Zorn De / r§io / ir / , <, -
t ///E en , -/ ne /D nos 'iiio voiai -
nio lira lunr , pro cliuino culru guA -

menrgnclo conüiZnis promocionibus

gc fauoribus prolsgui renegmur Lr ve -

liirius . cer . Di / ,/ , r i v 8v . n . n .

/ L' ^ . ib . ( 2uoä reliniolos viros , i ^.b -

bmsm ür conuencum monzUsrii in

bllalunAsn Orüinis 8an <Ui UsneüiÄi
8VL NOSVIII OOL1INII riiiimro -

IIIO / iti , Dnotoi L/ Dec / ül ns /ni / ^ , e -

cin / iter in eri n rariki cer . Di / , / , rvvo -

vici ii . n , / HlL- o . ?n » nn / ? eric > 6Dntü 5 .

/ o / , nnnirDt . incer ^ / D / i , / , n . / ^ . verb .
" Vnd nachdem nu das selbe Cloisier
" vnder vns in vnserem Fürstenchu -
" me ist gelegen , davonne vns das
" auch zcustchic ; cu schirmen " . cer .
Di / , / , ni - niiioi iv . n . in x / -7i ./ / /, n . / D . ib . " Vnd sie ihre nach -
" kommen vnd das yre gleich andern
" vnsern Kapellanen vnd geistlichen
" Vndersaissen in vnsern vnd vnser
" erben Versproch , schuzunge , vertey -
" dung vnd beschirmunge nemen vnd
" haben , ir . begnadiget und gefryetha -
" ben glich andern vnsern Priestern ,
" Lloestern , samenungen , geistlichen
" Beginen , Brüdern und sustern in
" vnserStaidMarpurg wonhafcig ."

Di / ,/ -
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und alwcg willig auerkant worden . ü ) So wohl aus denen alteren
Zetten der annoch nebst Thüringen unter einem gemeinsamen Regenten
stehenden Landgrasschaft Hessen , als auch denen nachgefolgten , ist das
erforderliche bereits in dem vorhergehenden ( § . 1I . III . 1V . V . ) angefüh -
ret zu befinden . Es gereichen aber dennoch zu do mehrerer Bestätigung
derselben , die so hauffig vorkommende Befreyungen der Hessischen
Stifter und geistlichen Hausier von wagen , Pferden , Lagern ,
Jagd - Hundenund manchen andernDrensten , wozu fic dcmLan -
dcs - Fürsten verpflichtet gewesen ; c ) sodann auch von denen so verschie¬

denen

D ,/ / . VVII . NIII . XI ^

» . " Daz wir den geistlichen vnser

" lieben andechtigen Mater vnd Jung -

" stauwen Regularisten Oräinisb . ^ u -

" ^ ulk . in vnser Staid Grimberg won -

" hafftig , als vnsern geistlichen Vnter -

" sirsszen , ine irem geistlichen Leben vnser

" gunstliche Bestetigunge , Vorwilli -

" gunge , Zulassunge vnd Frieheid gege -

" ben haben . " LSI . ? lura viel . tz . ll . XV . / ' )

" Siestillen

" auch von Bürgermeister Raithe vnd

" Gemeynde zcu Grünberg dabeygelais -

" scn vnd mit keinem Geschosse witer be -

" schweret werden , sondern als ander

" vnser geistliche Inwoner von ine

" verteidingt vnd gehandelt werden .

- ) S die Urkunde Henrichs Abts zu

Breydcnaw / vo - . ^ r . » .

ib . " Daz wir vns genhliche hal -

" ten vnd nach erem Willen richten woln ,

" als anders vnser Vorfaren getan

" vnd ez bewisec harr vnd enwoln noch

" ensoln vns nimmer Widder yn ( Land -

" graven Herrman ) sine Erben vnd

" Herschafft gesezen noch getun in keine

" wiz , sunder nach irem Rate vnd Willen

" halten vnd bewisen ane geverde . "

^ 66 . die Verschreibung

/ / » r des Anroniter zu

Grüncbcrg ä . <?. r » x / L

ib . " vnd auch dem obgerianten

" mvncn gncdigen liben Herrn vnd

" sinen Erben , als Fürsten des Lands ,

" gehorsam vnd gewärtig sin alles

" öne geverde " .

c ) S . das I . VvoVIcI I . wel¬

ches das Closter Iohannesberg im

Jahr 144z . erhalten , Lxrraöks weiß in

der Anlag ib . " Wir Han

" auch die egenanten Herren vnd alle ire

" Nachkommen in demselben Cloestere

" gefreyhitallisDinstesdie ireVorfa -

" ren vnßirn Aldern vnd vns gethan

" Han , es st) mit wagen , Legir ,

" Jagichunden adir andirs " cor .

Von den Clöstern zu 71lrenburg und

weißenftein besagen die Urkunden

ä . in denen Anfugen

ein gleiches . Von dem

ClosterHeyde kommt iir denen Urkun¬

den 6 . eben diese Be¬

stellung vor . verb . " Vnd sunderlich so -

" lichs dienst zcu demSlosseSpangenberg

" gehörig , als wir mit wagen , Hund

" und Pferden bißher alda gehabt ,

" vnd auch den Hunde - Leger Ine nu

" quyt gegeben habin vor vns vnser Er -

" ben vnd Nachkommen " rc . So hat

auch nach der Anfuge / ^ « . das

Closter Haina ehedem gerichtlich einge¬

standen , " daß die Fürsten zuHessen A -

" tzungen , Lager , Wagendienst inn Heer -

" führten vnd sonst andere mehr Gerech -

" tigkeiten aus bemeltem Closter von al -

" tirs über Menschen Gedencken gehabt

" vnd Herpracht " . x / c/ ^ . - / e

F - ü - r . / ^ . ib . " Darumb dieselbenJung -

" ftawen vnd ire Nachkummen solichs

" Pherdes vns zu halten vnd auch des gul -

" den vns davore zcu geben zcu ewigen

" Zcyten gefryet . " cer . Zuweilen wur¬

de die Befrepung überhaupt nach dem

Beyspiel der übrigen besreyten Landsas -

sigen Geistlichkeit ertheilet . S . die Ur¬

kunde 11 nXIXcI iv . ff , / '

» . , / ^ .verb . " VlidJhre gut vndHabe be -

" gnädigen vnd fiepen - glich andern vn -

" fern Priestern samenungen , geistli -

" chen Beginen , Brüderiümd sustern
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denen Beeden , Steuern und Abgaben , welche dieselbe wegen ihrer
Güter und Einkünften nach der alten Steuer - Verfassung in Hessen de¬
nen Lommumn , oder auch nach Beschaffenheit der Güter , der Landes -
Herrschast ohnmittelbar zu entrichten gehabt : ri ) weshalben die Hes¬
sische Landes - Fürsten die zwischen denen Städten , Clöftcrn und übri¬
ger Geistlichkeit darüber entstandene Irrungen entschieden und jeden
Theil zu seiner Schuldigkeit angewiesen haben , e ) Doch erftreckte sich
die Freyheit von der gemeinen Besteuerung nicht auf alle und jede
geistliche Güter . Die Geistlichkeit wäre schuldig des Ankaufs neuer
Güter bey Verlust derselben sich zu enthalten , / ) und , wo sie zuweilen
die Bewilligung dazu auswürckte , dennoch die gemeine Abgaben
davon zu entrichten : Z ) das durch Stiftung und milde Gab oder einen

Z andern
in vnscr Staid Marpurg wonhaftig .
Lonf . LVvL >VI 6 / ///si //e/ / / /// . r . / .

? /?//7^ .

nr ^ aioi 111 . /r .

M / / rrrz / ettow /' / / „ / r / ?, , ^ r/ / - » .
ib . Euriam eorum in 8unrlieim

ab omni exaclioneteu precaria - quam
villani nottriUe 6enlin » enabipta cu¬
ria UaKenu8 perieranc , teu in anrea
perere vellenr , obtpecialem tauorem

beniuolenriam , ^ uibu8 eo86emre -
iiniot '03 proteguimur ) liberrauimu8 Lc
pretencibu8 liberramu8 A-raciote .

/ / /-/ -,> // » , / / c , , / m MH / -- o / ? r /r / / 0 ^ /is M
e /r re/err/ Ecz

e ) Es bezeugen dieses die Urkunden derer
Landgrafen orroxi 8 und vviimLi .-
Lii //. // . und F / />. K . / ^ Hr.

/ ) S - die Verordnung Landgraf Wil¬
helms //. / / ' ,7. Daß der
Teutsche Ritter - Orden hierin vor an¬
dern nichts zum voraus gehabt habe , da -
selbe besaget die Urkunde vom Jahr
/ 4 - F . // / /' LIrich erweiset nach¬
folgende Urkunde , daß man noch die bür¬
gerliche Handthierung hieher gerechnet .
d>lo8 ^/c // //wi / o /NFM Omra /z
M ^ r/r /7/t' M /- rr̂ publice recoAnotci-
mu8 ac omnibu8 , lirrera8 ba8 viturig
vel au6iruri8 volumu8 eile norum ,
vi6elicer, guo6 6eliberacoanimo vna -
nimi conkentu örr ^ voxL uoönnr

^ 08vxi r ^ xrvox ^ rn u ^ 88VL
8 /MK- -Er '/r// tt » r M Ar/r^ e » - ^

plenam ac perperuam concetti -
mu3 // / 'cr / z/ Zem ^ ?rrw //r , non
tolum 1implice8 , immo eciam panno3
cuiu8liber oeneri8 öc coIori8 , guemaä -
mo6um guiaam nolkri conciue3 Da -
ni6ce8 tacere tunrcontuecünicbilomi -
NU8 prek-ao conuenrui libere conru -
limu8 , tcilicer , guo6 ei6em , ticur no -
Uri8 mercaroribu8 in toro pannum
venäere licebir , conrraUiAione gua -
liber non obtlanre . In guorum retki -
monium Lc robori8 6rmirarem pre -
teurem lireram cleciimu8 tepe6iÄc>
conuenrui nottri tioälli appenlione ü -
clelicer roboraram . Darum ^ nno 60 -
mini IVlillelimo Ducenretimo d>sono -
Aenmo primo II . Xal . lanuarü .

§ ) Es besaget dieses unter andern die Ur --
kundeuL ^ iooi / -z/ÄE /r .

ib . OuoU ipie ? reponcu8 ( 6s
^ ereber » ) Lctui contrarre8 nobi8 üc
nottri3 otuciari8 ) guicungus pro rem -
pore fuerinc , 6e pre6icki8 doni8 cals ^
iu8 täcere 6ebenr , sicurriprenorari no -
tkri bomine3 remporib>U8 tui8 kacers
contueuerunr . Des Closters zu wi -
zenhaussen //. /r . / / /- /r . E . ib .
" Daz wir vnd vnser Nachkonnnen voir
" solicher molen , Schossen , wachen ,
" dienen , Scure vnd pulste thun föln
" vnd woln denr obgenanten vnserm
" gnedigen Herren , sinen Erben vnd der
" Stad zuWitzenhussen wilch tzpt man
" daz an vns gesynnet waz sich geboret

» gliech
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andern Anfall erlangte aber innerhalb Jahres - Frist hinwiederum zu
verkaufen . ö ) So gicngcn auch die Landes - Fürstliche Befteyungs -
Bricfe öfters nur aufohngewöhnlrche Dienste und neue Lasten , / )
worinncn die Bcybehaltung der bißhcrigcn zun : voraus gefezet und ver¬
schiedenes dem Fürsten nahmcmlich ausbehaltcn wurde . ^ Gleichwie aber
diest und alle übrige der Geistlichkeit crthciltc Landes - ^ urstlrche ^ rey -
heiten nebst der so gewöhnlichen Aufnahm in den besonderen Schuz
und Obrrgkeitliche Beschirmung // * ) die ohngezwcifeltc Obrigkeit
derselben il ? dem Munde führeten und zmn voraus sczten ; mithin ihre
Fürdaurung von der Gnade des Fürsten ebcnwohl abhiengc ; also wurde
deren zcttlicheBestaMgungbillig vor eine neue Gnade geachtet , worum
jene sorgfältig sich zu bewerben pflegte . / ) Die jeweilige Verstattung
derer Gerichte geschähe insgemein mit Vorbehalt der peinlichenFai -

" gleich eyne werntliche Burger " rc .
Die Urkunde Landgrafens uö ^ xioi
iv . /?. -/ . / / <- . ib . " Was auch
" der genant Meister Heinrich vnd Eli -
" zabeth syn elicheHusisrauweitzuntden-
" selben Pristern , Clericken vnd Bru -
" dern dinsthafftiger vnd betehasttiger
" Gütere in vnser Bete gehörig ge -
" ben oder sie selbs hyn vortcr , oder
" JreNachkomen derglychen guter ehyr
" benant an sie langen komm vnd dieal -
" so In Erbkouffs , Versatzs oder ander
" wüße In was maiße , gestalt vnd forme
" das geschege , an sich bryngen wurden ,
" die stillen sie wilcherley Beschwerunge
" ehyr vnd darvor vff denselben vnd zcu -
" komenden Gütern gewest weren vnd
" gestanden hetten , auch also naichmails
" davon so lange sie die In hebendigem
" nützlichen Gebracht beseßen vnd Inn
" hetren , lyden , thun vnd tragen ane ge -
" verde , so das sie deßer begnadigunge ,
" gunst vnd fryheit halber solchs davon
" zcu thun nit vorlaißen syn stillen . Es
" were dan das sie von nuwen deshalb
" Fryheit vnd gnade darüber von vns
" vnstern erben oder nachkomen erlan -
" gen , oder sych solicher guter gentzlich
" vßern vnd die ledig von yne verlaiffen
" wurden

/i ) S . die Urkunden ^ / / ^/ . / ^ . L/
// . / >-> / / o . L/ / / / .

r ) OH /. 80 ? » i ^ L ^ » L ^ Lici
/ H.' 7// o // ^ ei7o O?/Hr7/tvH/ / 2 ^ -

H/ /- / / 2 . ib . Omniabonabicclelie ste
Lappest lim in nolkra iuri8sticbione in
omni iure LUiberrare , puibu8 kuerunr
rempore presteceststrum nolirorum
volumu8 Lontsruari , volenre8 ) guost
nullu3 villicornm nolirorum st/ eo /H/ e-
/ /rab eisstem exrorc ^uere pre¬
ist mar . OH /. n r. x ir , c , 111 . // . / SSL .

» . / / .- .
ib . Irem czuia olbeiale8 nollri inrer -
clum ab bominibu8 sticke Leclelie
/errstr /stMeorr/rie ^ exiounr ör repuirunp
Uaruimu8 volumus , vc llnguli bo -
minum prestiökorum / MHore
E / ttr / e . leruianc vnum lobst um le ^ a -
lium stenariorum , nee ast guiec^uam
vlcra eoaanrur . OH / , vvir. iirr .vii //-??.
e / r/e » r H /- » . / / ^ .
ib . „ Auch wollen wir vnd vnser erben
„ vns kegen das berurtStift scharzcun -
-» ge , beche vnd middegisft halber willi -
„ gcrle » wysie die weren also halten in
„ maeßeii vnser Altern seligen gethain ha --
„ ben " rc .

/H Eonf. OH / , nrxmci i . / e - F . L -
c/ Hr /?e H /> » . / ->/-.

S - die vor das Closter Alrenburg
im Jahr 1264 . ausgesertigte Urkunde
der Frau Landgräfin 8o ? m ^ L ?/ .
/ 7 -̂ . Ls' //H / . rr . // . 7 - 0 .

/ ) Die bereits angeführte Urkunde Land -
grafens NLi ^ mci I I I . c/e / / sl' . H/ /'
» . / / s' . nebst dem Orrm7es/ o >v 11. nr 1

voin Jahr / ^ .

7» ) S -
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barkeit des Landes - Fürsten nicht zu cntzichen ; zu welchem Ende
in denen niitMannz , atE geistlichen Oberen derftlbcn , errichteten Vertra¬
gen besondere Vcrschung geschähe . ( § . OXlII .) Eben wohl unterwürfe
sich selbige der Landes - Fürstlichen Ober - Aufsicht in Ansehung ih¬
rer Ökonomischen Verfassung und vermög drcftr zu ihrem Besten ver¬
faßten besonder » Verordnungen ; o ) wie inglcichen denen Erleuterun¬
gen und Verbesserungen ryrer cmstllchen Freyl ) elten und Gta -

Z 2. tuten ,

r / i ) S - die bevde Urkunden vom Jahr i z ; 7 .

das Closter Breydenaw betrefend , / / ^

» . / / / . L? rr . ibi in , / / / ) / . n1 ; x k i c: 1

111 . „ Da ; wir da soliin behaldin daz

„ vbriste Gerichte wa ; sich an Hals

„ vnd an Hand gecridit ^ und wa ; von

„ rechte Halßis vnd Hanois Gerichtis

„ recht isi " . Lr in Iireri8

" Datz sie sollin behaldin

„ daz vbirste Gerichte vnd waz sich an

„ Hals vnd an Hand von Hals vnd Han -

„ dis Gerichtis recht getridit vnd wa ; da -

„ vone kommet " . l ) ipl . co ^ k ^ oi

/ / / . s . - / / . Eon 5. § .

XUlll . H .

?/ ) Es erhärtet dieses die Urkunde Landgraf

Wilhelms vom Jahr / E . si / /,

ingleichen die weitere 2lnfuge

sisi - » . / -fo . In obiger wird gemeldet :

„ Daß wir vß sunder Zuneigunge vnd

„ gnaden , die wir zu den obgcnanren

„ Godishusern tragen , vnd als Lands -

„ fürste in di ; gesehin , die betracht vnd

„ durchvnßerReihe zuschcn beiden teiln

„ gütlich handlen vnd sie vertragen vnd

„ vereinigt haben " . In der oben ange -

zeigten Urkunde Landgraf Henrichs

vom Jahr / » / - » . wird in dem

Betracht angeführet : " Es sal auch nye -

„ mand von den vnßern die gedachten

„ Prisier , Clericken vnd Bruedere noch

„ die yren Inn vnd an Iren gutem vnd

„ habe Hyndernyß beswerung oder be -

„ drangk lhun in keyne wyßsi Sie sul -

„ len auch an vnßern Gerichten nic

„ furgenomcn , geheischt noch ge -

^ „ drungen werden , so fernwyr vn -

„ ßer erbarn Rete vndAmtludeyrer

„ zcu glich vnd recht mechtigsynane

„ Geverde " . /r . / ä / '

, 1. / - o . ib . „ Wo aber jemand zu ih -

„ neu sprach vnd Forderung hätte oder

„ gewinne , der soll sie an vnsern Ge -

„ richten fürnehmen vnd sich gegen

„ Ihnen Rechts genügen lassen " .

Wessen der Commthur , Prior , Brüder

^ und Lomiem des geistlichen Ritter -

Ordens L '. ZoÜE / g wie ingleichen der

Teutsche Orden deöhalben freywilliq sich

erbotren , davon ist die Urkunde Fch

2 / / . H . Lc § . UXXlX . nachzusehen .

0 ) So verpflichtete sich g . iz8o . das Stift

zuweccernach derAnfuge lüh n . 181 .

„ Das wir nicht me stillen des Stiftis

„ Gud , wilchs namen das genant sy , ez

„ sy beweglich oder unbeweglich , virsezen ,

„ virkauffen , virgebcn ader vßzuthunde

„ vmb tzins ader vmb Pacht , ader keine

„ schult me machen ane wissm vnd ge -

„ Hengnisse volbord vnd Rad des

„ hochgeborn Fürsten vnßers liben

„ gnedigen Iunghern , Iunghern

„ Hermanns Lanrgreben zu Hessen .

„ Ouch so sal der egenant unser Jungher

„ uns vnd demegenanren Stifte vnd der

„ Abtie egenant setzen cynen Amcman ,

„ ez st ) Paffe ader Layge , der des Stiftis

„ vnd Abtie egenant zinße , Gude , gulde ,

„ fruüste , dinste , zolle vnd anders alle

„ Rente vnd gulde vffheben vnd inne -

„ men sal " rc . Desgleichen gelobte Al -

heid vonLinden , Mater vndGustern

gemeinlich zu Grimberg zu

- Le ^ ttüriMn 5 . daß siH

vermög der dabey befindlichen Verord¬

nung , über zwölfPersonen in ihrgeistlich

Haust nicht aufnehmen wolten . S - die

Anlage lüb n . 182 . Auch dieVeräus -

serung ohnbeweglicher geistlicher guter

geschähe mittelst dazu eingeholter schrift¬

licher Fürstlicher Vergünstigung , davon
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tuten , p ) samt noch anderen Obrigkeitlichen Verfügungen . F * )
Die Clofter , Stifter und geistliche Hausier wurden von denen Hessischen
Landes - Regenten nach Befinden anderen Orden eingeraumet ; § )

die Urkunde ä . 3 . i z8o . sud n . I8Z - das
mehrere bezeuget . Andere Beweiße sind
§ . v . nor . g ) Li r ) angeführet worden .
Solches erweiset die beträchtliche Ur¬

kunde ULKia ^ NNI
das Stift unser L Frauen und G - Eli¬
sabeth zu Rothenburg betrefend tub
u . 184 . Conf. § . XI. IIl . es ) .

/>* ) S die merckwürdige Urkunde derer
Landgrasen Nuklei

/?/ ) . i / e OVOLI ^ . / ? / / / .

Eons. § . IV . in dem Schreiben Land¬
graf I. VOOVIL1 I . i/. L
/ F/ . wird unter andern gemeldet : 1. 0 -
cum guenLamacmouatteiium guoL -
clam monacliaium liue monialium
scre clelolarum , cum iuis neLLicibus ,
prouenribus , gecineuciisstui ibus §r ob -
vencionibus vuiuerstg all iplum oicst -
nem vestrum pro loco connruo Li
clecenü MlinngrL imencllmus , illorum
ecmm , guorum inreiest , « 6 boc acce -
cienre ^ /reE /r /prr/> r / /r/r , in
^ uo krarrcs Le orcline prelikeco pos-
linr Li vslegnr luo IguLäbili propolno
in sbüinencia Li cgstimonm lgrcinam
resrengnclo Oeo milirrne aliisgue rer -
rioenis sc incolis W 7err/> or /o ^?» e ^0-
- nrmo no/?ro commor3nribu8 Li vicinis
exempla boni prebere . Deine die Ur¬
kunden Landgraf Wilhelms des Mitt¬
lern und des altern /?.
/ äV . ^ / F -' . beyzufügen , ibi : „ Das
„ wirGodde dem Almechtigen seinen lie -
„ ben Heiligen vnd nemlich Sanct Bc -
„ nedicms zcu Eren , das LloesterHeyde
„ gnant in vnßerm Fürstenthum vnd
„ Lande gelegen , nach form , weiße und
„ maiße des Ordens von Cistertien zcu
„ reformiren verschafft vnd etlicheIung-
„ frawen vß dem Lande von der Marcke
„ vnd Cloester Kenttorpe darzcu gebe -

„ then denselbigen das Cloesrer zur Hey -
„ de mir aller siner Zcugehorunge ,
„ Gerechtigkeit , Privilegien / Gu -
„ tern vnd Reuthen darzcu gehören¬
den , zcu behuffderjhenen die alda vn -
„ dir dem Gehorsam in genanter ketdr-
„ mariou ( naich ordens wieße vorge -
„ schribben ) stehin vnnd blieben , vbirlib -
„ berc vnnd inngeancworcec " . In der
„ mehr berührten Urkunde Landgrafens
nLXliILI IV .
ist folgende merckwürdige Versehung
enthalten : ll>. „ Wer es auch , das in
„ künfftigen tzyden solich erbar tzüchtig
„ geistlich fürnemen derobgemeltenPrie -
„ stern , Clericken vnd Bruder vber kortz
„ oder langkabnemen , in gebrechen fallen
„ vnd nichtstanchafftigverblyben wur -
„ de - - alsdann behalten wir Lantgra -
„ veHeinrich obgenantvnsvnsernerben
„ vnd Nachkommen hir ynne für , das
„ wpr vnd doch mit Hulffe raitevndAn -
„ wysunge der geistlichen vnd wirdigen
„ Herren vnd Vetere , ncmblich eyns
„ Abts zcu Vurßfelde vnd epns Priors
„ zcu Sam Johannßberge Karthußer
„ Ordins, willich die zutzptenweren , die
„ dann epn vffsehin vffsolichsamenunge
„ haben , vnd sie so dicke des noit is , vist -
„ men , relormiren vnd an geistlich Leben
„ wißen vnd halten füllen , alle vnd igliche
„ gutere , habe , rente , vnd geselle keyner -
„ ley vsgescheiden , an ander Geistlichkeit ,
„ die yren Orden vnd Obserugucien heil -
„ den vnd trugen , in unseren Fürsten -
„ thumb an vnd zcu Gotes ere henle vnd
„ tropft allen gleubigen selen , sonderlich
„ von den solichs komcn , gegeben vnd
„ verlassen were , vff das nützlichst vnd
„ fruchtbarlichst zu kercn vnd zu wen¬
den " . cer . WasHerr Landgraf ono 1.
in Ansehung des ClostersSchisseuberg
auf gleiche Weise verfüget, davon ist un¬
ten § . I. XXVH . nachzusehen .
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beliebet ; r - ) die Mißbräuche bey jenen ab be¬
stellet ; auch nicht selten eine strenge über sic verhänget ; > )
und ob man wohl den Lo - A -7/M/r dabcy mir zu Hüls zu

A a nehnren

r ) S . die Urkunde Landgrafens
c I III . 77. / <e ^ . ib . Ueli -

Aioios Viros ^ bbgrem L : LonuLnruin
iVloaglierii in blakunoea Orcl . 8 . Ls -

vecl . 75 , ' r7 > or ' , o liü ,

^ «Äeö / 07 77o / 'ü ^ eei ^ / üer , in

ea nrgng gae prüwxcu r / / w / / )orEc >M

^ ee / e / ie / Eoc / A /?/ / § Ü7 cu -

ius ülia L ^ Aelia in WoNN ^ en eile

üinolbicur , per gnouökm clomirmm

8itbriüum / vrLÜiepitLopum IVloAun -
rinuni keÜLi8 reLorügcioni8 öicko mo -

naikeriO libewlicer inöulca elk Le con -

cLtl 'ii , Lonürmacioue leüi3 ^ polioli -

cs 3L r / , 7 ,) ? c „ 770M r // / ,/ / e , 7 ^ r, o77 ^ / / / r

« LiKiiici / .M / A / E / / / , r^ re 770/ üv

E rice üibbecurü , viöeÜLer vt

r / i/ E ^ iv , 7 , e ^ e ^ iee / e / rü

ü ,H »0 M 777/ 7 / / / ' er ^ z- r / , ^ / >e ^ 777

^ e ^ ^ >' o r , o / , 777/ ^ Ü 7 eorza / r vü

/ e , / , / , orv / -z/ 7 / , 7e / , e7z / / 7 conler -
rmre voiumu8 lirmirer Le renLre .

5 ) Oon 5 . 7707 . ^ ) , , « 7ee . Von Landgraf

Ludwig dein friedfercigcir merckeir

die Geschichtschreiber an " daß er ein

" sonderes Jnsehen auf die Münche

" ihrer Üppigkeit wegen gehabt ha -

" be " . Viel . nirricu Z ' . ^ / -- / -f .

Auiser dem besaget dieses die

Urklindc Landgrafwilhelms 7/ .

/ , / - 77. / F - . ibi : " Als die würdigen vnd

" geistlichen vnser lieben andechtigen

" Appt , Prior vnd gantz chonvenr des

" Cloesters zu Heyne - - vst vnser gutt -

" lieh gejynnen vnns zu besonderm beheg -

" liehen Wollgefailen sich der löblichen

" ^ e / örEtE zu vnderwerffen vnd

" hinfurrhcr darinn zu pleybenvurr

" sich , Ihre Nachkomen vnd Convenr

" zugesagt vnd versprochen ; daß wir da -

" gegen " Lee . Jmmaßen dieses nicht

weniger der anmaßliehe Abt dieses Clo -

sters in seinem so genanten Gegenbe¬

richt 6 . 22 . ^ pr . i ; ; o . gerichtlich be¬

kennet : verb . " Das auch wirk der 7? e -

hochseliger Gedechtnis

" Landgrauen Wilhelms gedacht ,

" dieselbig ist gar leidlich gegen der jezi -

" gen leztern - vnd so man ein sol¬

chen schuz und schirnl , wie etwo

" geschehen , bei Visen Leustren widerunr

" erlangen vnnd bekommen möcht , wüste

" man sich auch nit zu beclagen " . Viel ,

^ / r . F , / » 77. / . So mochte auch kein

geistliches Stift oder Closter die Uekor -

wmioa bey sich vornehmen , ohne vor -

gangige Erlaubniß und Genehmigung

des Landes - Fürstens : Welches unter an¬

dern dieUrkunde 6 . 3 . 152z . iüba . 190 .

mit mehrerem besaget , verb . " Vnd

" daruffdemüteglich angeruffen vnd ge -

" beten worden sind , Ihnen , als der

" Landsfürft solich / ch / ör , , 7,7/ 7077 gna -

" diglich zuzelasteu , zu vergönnen ,

" zu eo -7/ ÜMuen , zu »' /? / ,/ , e , ren bestac -

" cigen vnd Mv /7 e ^ / ren - " cec . Wo¬

bei ) die Landes - Fürstliche Verordnung

gemacht wurde : " daß dieses geistliche

" Hauß Nazareth von der dritten Re -

' Pul 8 . IHici8Li zu Marburg nimnrer

" über zwanzig Personen haben und

" keine die unter 2 ^ . Jahr alt sey vn -

" gefarlich , einnehmen solte : es

" wäre dann , daß es durch vns oder vn -

" sere Nachkommen aus Obrigkeit an -

' ders verschast - wird " . Conk . -70 ? .

0 ) / 1. / . Eine andere dahin gehende

Verordnung ließe Landgraf Wilhelm

im Jahr 1491 . an die Oberen der vier

Bercel - Orden , wie auch an die Fürst¬

liche Amtleuthe ergehen : ' verb . " Ve -

" gern darrimb an vch ernstlich vnd wul -

" len , das ir vwern Convenrus bru -

" der vß allen termineyen , wo die in

" vnscrn Landschafften wohnen , vnver -

" tzuglich zu Cloister furderc vnd mit ine

" verschaffet darin zu verpliben , vch die

" geistlichen Wercke vwers Ordens in

" Andacht Helsen zu fulnbringen vnd iir

" keinen Wegk buessen dem Cloister

" wonen laißet " rc . S . die / c-

- 7 . / - / . L/ ^ 2 . 77.
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nehmen pflegte , so liege dennoch Landgraf Wilhelm der mittlere
bcy dessen Verzögerung selbst dem Rom . Stuhl bekannt machen , wie
Er bey längerem Aufschub seiner Landes - Fürstlichen Gewalt sich zu
gebrauchen und Kraft derselben , zu Beruhigung seines Gewissens , das
Böse zu bestrafen fest entschlossen wäre , r ) Zu welchem allen die Be -
ztattiguttg der neu erwählten Prälaten ; ^ ) derselben gewöhnliche
Gelübden und Zusag aller unterthanigen Treue und Gehor¬
sams ; deren Berufung und Erscheinung bey denen Hessischen
Landtagen die so öfters förmlich angelobte Schuldigkeit vor dieHerrn

Land -

- ) Es ist dieses merckwürdigeSchreiben , so

wie es annoch in dem Fürstlichen Samt -

/ ^ rcdiv zu Ziegenhain im Concepr auf -

behaltcnwird , unter denenAnlagen / 7-

befindlich und giebt zugleich den

grossen Verfall und kläglichen Zustand

der geistlichen Orden in Hessen dama¬

liger Zeit nebst der höchst rühmlichen

Sorgfalt eines über das Wohl seiner

Lande und Unterthanen wachenden gros¬

sen Fürstens des mehreren zu erkennen :
verd . Coudäeranri midi igm äu -

<Zum mulra preclarri mongderia m

^ 7, 7/ 10 ^ 7/ 7 77750 cicl omuiporcn -
ris Del douorem öi auimarum tälu -

tem lauäadilicer c^ uonäam duuclgra Lc

clorarg , iam prod äolor 7/ 75 ^ 775 rst / r

/ /rr - , 77 re ^ / Trr / vd /r 7/ 5 / 57^

st , » e vestrAM » v / / tt , 7r / 7r7 / ?7775

s ? i7/ d LZ' ^ - / rTr/Tst' - 'd ) 7/ 5 -

c / 7/ 77̂ 5 7, 7/ LZ' tv / d -/ -
7, 7/ 777, 7 , ^ 7707/ rttMm

V555 / 7/ 77577/ 77 , ^ 7777, 77 7„ 077 ^ ? e >' ^ ^ r / o -

- , 7M 0 ^ 77/ 707777777 ldec ,

inczusm , midi cum Aemiru coudcle -

muri öc correökiouem rslium g prela -

li 8 eorum rec ^ uirenri cer . Eben so

inerckwürdig sind die wegen biß daher

verzögerten Beyhülfe der Geistlichkeit

diesem Schreiben angehängte Fürstliche

Bedrohungen : verd . ( ^ ugs ) roprer

degrildme ? arer perpeuäar czueto

clemenrer L . V . <guorie8 Lr ^ uamäiu
trauÜ3ru8 tum 3 äedäerio meo Lc

cjuaurum peruerd8 Lc im ^ Ü8 ex doc

ta5ku8 tum iu paradolam Lc äeritum ,

^ ugli domo Hui cepir eäidcgre öc nou

xoruir contumgre , Lc äi ^ nerur rsnclem

vettra apottodca beniZuiras midi

vrärori mso pretenri iu kam pio ue -

Avcio eidcgcirer gldttere - - ue tu -

tpicari coZar , czuoä ex inäudrig duc -

U 8 gue illutÜ 8 dm Lr 77,7/ 577 ?/ , , r „ „ Ü ?

Ls Ed M 77, 7/ 57? crv ?/ » / , / , ?! L> rtt / rre , ? -

c /4 / der , , ?' , , , / , LZ' , 7,7775707 r?„ r 7?̂ o / ? o / , 55 / X

äd , cvN ? Li . i . ^ lic ^ vL Lxi ^ korirr :
r o r !> 8 m L iVl 8L0VI . 7VXI8

011 , / ^ ,77/ / r, 77/ d ) 7/ , , 777, 7 7/ , , , ^ „ 5/ , / , 7 ) 775 -

§ 77/77/ , , ĉ uig rsm Arguem Hei cou -

rumeliam ür ram impiam t 'unägro -

i ' um äefreuäariouem , c^ ui rglidu8

ad8gue cludio tua dona clsre uun -
9 ugm incenderuur , ted Lr derido -

uem meum neczugciugm cdudu3 per -
tergm . cer . Louf . cuxon .

0XIt >7L . 77t/ 77. 7?/ ». 3LII .VlIXXL/ >̂ 077777, e 77^ . Z' . / / /7. ^ 77.
) S - die Urkunde 77. Wel¬

ches Lxempcl so viel gültiger ist , als

dieser geistliche Orden in seiner Ver¬

fassung gar verschiedenes mit denen

geistlichen Ritter - Orden gemein hat ,

und allentbalben gleicher Ohnmittelbar -

keit sich rühmet .
7 ) S - die nur angeführte Urkunden tdd

u . 15 7 - öc I ; 8 . id . Vnd auch dem obge¬

nanten miMn gnedigen lieben Hern und

sinen Erben , als Fürsten des Landes ,

czehorsain vnd gewertig sin . cer .

^ .cü . tud n . 20 z .

/ ) Unter andern enthalt dieses das mehr

angezogene gerichtliche Eingestandniß

des anmaßlichen Abrs zu Heina rü ^ / -

« 7775/ 0 / , / / - -7. / <- / . wie ingleichen das

Chur - Sächsische an die Hessische Prä¬

laten gerichtete Erforderungs - Schrei -

ben / , / -» . beyliegend . Conf .Ä / ?,,/ / / 77. 2 / 0 . 5) § . I . XXX . dXXXl .
- ) S .
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Landgrafen , nahmcntlich als ihreLandes - Herrschaft , zu betten ; L )
die mit andern weltlichen Untcrthanen gemein habende Benennung
der Geistlichen an ) re . noch hinzu komt ; daher auch nicht zu verwun¬
dern , wann bcy denen vorgefallenen Hessischen Landtheilungcn der
Clöster , Stifter und geistlichen Hausier unter den Landes
nen mit gedacht , diefc gleich der Landfaßigcn Ritterschaft in beson¬
der » Anschlag gesezet , ^ ) und ihrer in denen Kayferlichen Lehen - Brie¬
fen unter den Zugehörungen der Landgrafschaft und Fursten -
tyums Hessen deutlich erwehnet worden , n )

Aa 2. § . ^ XlH .
r ) S . die Closter - Urkunde /

in / ckunUo kub n . i68 . ib . " Auch
" soln vnd woln wir vnd vnser Nach -
" kommen den almechtigen God vor
" vnstr gnedigen Hersthafft von Hcst
" stn , die vorfnhren und noch am Le -
" bin sin vnd vor ire Erben bitten " .
Gleiche Angelobung enthalten die Ur¬
kunden lub n . 174 . 187 . 189 . Lc 190 .
welchen annoch die Verpflichtung der
Abtißin Priorin und Lonuem dev Clo -
sters zur Heyde 6 . a . 1420 . lub n . 195 .
anzufügen .

In der Urkunde 6 . g . iZzz . nennet
Landgraf -Henrich den Abt und Lov -
uenr zu Hafungeir Lr / 0 / 01 A ML :

In denen Urkunden tub n . 156 .
öc 182 . werden sie geistliche Uircer -
sasien , welches soviel , als Untertha -
neN geistlichen Standes besagen will ,
genennetckb . " Daz wir den geistlichen
„ vnsern lieben anedechcigen klarer
„ vnd Jungfrauweil Ueoularissen Or -
„ 6in -8 8 . / u ^ -uckini in vnser Staidt
„ Grimbergk wonhafftigk , als virstrn
„ geistlichen L) ncerfafszen Die
nach denen Anfugen lub n . 1 ; ; . 162 .
lgg . bey der sämtlichen Landsäßigen
Hessischen Geistlichkeit ehedem gewöhn -
lichcTitulatur : Virser lieben Andech -
rigen drucket eben dasjenige aus , was
die Worte ^7
oder die Benennung lieber Getreuer
alldeuten sollen ; daher man auch bei¬
den : erwiesener maßen gehuldigten Prä -
ceptor des Anthonitter - Hausses ilach
der Urkunde 6 . g . 1489 . knb n . 179 .
sich eben derselben gebrauchet . Selbst
die Erz - Bifchöffe zu Maynz u »ld
Trier nenneten in denen mit Hessen

zu verschiedenen Zeiten errichteten fey -
erlichen Vertragen und Einungen die
gesamte Geistlichkeit in dem Fürstcn -
rhum Hessen Uncerrhanen , Hinrer -
sassen und Uncerfasien derer Landgra¬
fen , wie solches E . mit viel¬
fältigen Beyspieleii beurkundet worden ,
( chick. Welchemnach
die in denen Urkunden derer Herrn
Laildgrafen zu Thüringen und Hessen
bey der Geistlichkeit im Land vorkom¬
mende Benennung : / ML M/ ck , 7?^ -
L - als dann einen blossen Schirms -
Verwandten andeuten mag , wann
man anderer Seits deren angebliche
Ausziehung zuvor dargethan , und damit
den im Schließen hierunter begangenen
Fehler vermieden haben wird . Viel .
H . UXXXIl . / )

Es erweisen solches die lud n . 196 .
Lr 197 . nachgefügte / LracM der
Thciluiigs - / ck -L / ci : vorn Jahr
worinnen der Closter und Stifter unter
denen vorzüglichen Landes - Zugehörun¬
gen und Herrlichkeiten gedacht wird .
vLl -b . " Der Weide , der Wassere ,
„ derDieche , der wernrlichen stysfre ,
„ der clostere und Ordiir beyder
„ könne vnd gesthlechce " . Indem
Thcilungs - vom Jahr
wird nach dem I^ xcraÄ lub n . 198
besonders versehen : „ Mit Cloestern
„ vnd Riccerschaffc sail iglicher vnser
„ Son haben vnd behalten , das in sp -
. , nen theil gebörit vnd dar inn besessen
„ ist

ce ) Eonf . § . IV . Lr xvrxcrs -
lub n . 198 - ibi :

„ Alle Handfeste , Briesse vnd Rechte ,
„ damit er von Römischen Kaysern und

„ Ku -



Welche selbst
von dem Oioe -

e c s ,l n o und

geistlichen Obe¬

ren nachgegeben

worden .
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§ . I. X1II .

Ob auch gleich ehedem die höhere Geistlichkeit in Teutschland sich
beflisim , die Landes - Fürstliche Gerechtsame in Ansehung des ingescs-
sincn Lleri , wie noch sonsten , auf manche Weise zu schmälstem , und die
so genante Ozoecc/ NM aus Rechnung derselben zu erweitern ; ^ )

bcson -

- xKunigen vnsirn Vorfahren von vns

„ vnd dem heiligen Reiche begnadet ist ,

„ öder von seinen clcern vnd vor -

„ fahren Lanrgrafen zu Heßeil her -

„ brachc hat , ' vbir alle seine Fürsten -

„ tume , landgraffschaft , herrschaffte ,

„ Recht , fteyheit , gnade , Ere vnd gute

„ gewonheit , besizunge , Eigenschafft ,

„ vesten , Stete , merckte , lante , lute ,

„ Llosrer , Dörfer " .

K6 tz . I . XIII .

zr ) Man findet nicht vor nöthig , weiter

in diese Sache hineinzugehen , sondern

begnüget sich , mit wenigem anzumer -

cken , daß die größere Bischöffe vnd Erz -

bischöffe bei ) dem stattlichen Anwachs

ihres Kirchen - Vermögens ( § . XlbV . )

die damit unterstüzte geistliche Gewalt

je mehr und mehr ausgedehnet und gar

öfteres einer weltlichen Hoheit in ihren

.Kirchensprengel sich angemaßet haben .

Wohin die Absicht derer Würzburgi¬

schen Herrn Bischöffe in Francken seit¬

her dieser Zeit gerichtet gewesen , ist vor¬

hin bekannt . Vi6 . nrn -. 7e 6 >rz§rzze
di 7ö . / T'ez 'zzzzz/zzz/ '/ . / . zz

Von denen Herrn Erzbischöffen von

Trier mercket der Hochwürdige Herr

V erfaffer derT / z/ ^orzzze 7i 'ezzz> ezz / ?r 7z / , / o -
izzzrZ . L? 7>rzẑ zzzzzZ. zzz Ka X / .

/ . 7 " 7 . folgendes

an : Xmplillima illa , cguam § . 2 . me -
morauimns , poteNas remporalis Vr -
cbiepiscopi in res omnes ad Lccle -
Nam "breuirentem perrinenres , ele -
Nic antäm ^ rani lirigio incer ro ? r o -

Krebiepiteopum Li Lkvno -
iCLici lullentem siipitcopum : zzzzM -
/z'reZ /erzz /zzrz7 z//zz zzzrzr7zKo / ö cZzzzzzz „ 7

iMzz / irozzEzzz / zzzzzz / zẑ i ^ zzzzeorzzz / z / rr -
r /?/ , z' z'i L/ Tzz^ /e/ zzzi ezr / ezzTzzz ? kiacer
eonrenrionem potterorum memoria
non inöin nam reierre verbis

/ z zzz vz7zr Tieozzz 'z / X . 7 / . -czz/ z. / 2 .

Frzzzzo 7zz // ezz / rc / Vvze / zz/ zz Hozzzzzzo ^ 7 »' -

c7zHz / öo ^ o 7 rezzcr ' orzzzzz / 'o/ z/ zozze T ' ozzZz -

7 ? rzz / ezzz / izzzzzz / zZe ?' ^ zo/ zo / rz / /- ezzez / zc / zozzizzz

zz- z/ zze zzz/ er / ? zzZzzz' rzzzz / Zizzz / irzi / z/zzzr

chzzzAzzzzz ) ? erz orTzzzzr / wzzz ' zzz . 7rezzzz zzzz

rvzzzZzzr . v / 'z 7zzrzz ^ ^ zzzzz/ / zo -
zzzr ^rrzz/zzz/rzr ozzzzzezzz iKzzz ^zerzz^ezz7zzzzz
z/zzzzzzzz zzzzrzE. . . . zVzzzzz zz /- »'zze /zT-zz/ o
^/ rr /zz/ n 'zzHz /e ^ zzo7z/zrzzz / - rvzzz / ^ zzzzzz ^zrv -
zzzzz /̂ zzZzz, ' , zzz z/ rzo /zzzee /z-.v / zz/zrr/ /zzzz zzZ-
z/ rze zzzz/zo^Nz /zic zz zzezzzzzze /^ »' zzzzzzz/zz cozz / z-
zze /zzzZzzr , ^öz /zrr / , '̂ Z ^ zzzz ^ zze /zzorzzzzz /̂zz/ -
/ r ^ zzzzeorzzzzz z?7 ecz orz /zzzzzzz7zz§ , ^ r 'zzzc
/ zz/- 7zzzzzzzze / zrzze/ ezztE ze/? zzzz » zzzo Azozz -
7eiv 7eK'reZ , ^ zzzzZzvzzzi zzz czz /zc /zi rz'7zzc
zz^ ezzTir ezzzzz / z/- z zz7 zzozz/z/zzzzzz zzz//zzK' zz/ ,

chz /-//7Z6 ^ zze ozzzzzz ezrcr/ >Zcz , zzz7zz7 r .r ^ 'zr
/ zzzzzzr /zrzzrrr/z/ zzzzz zzzz^ vr //e , </ zzzz/z' ^ zzz-

z/zzzzz chiivzzz ^ ^ /7zzZ zzz- z're Tzrzze /rzzzzzz ^ . . . .
TzKzzzzo . . . ozzrzzzzzzo7zr /e zz7 /zẑ zzZ /zzz-
zzzz zzz -cczzz§z'zzzz5 rzzZzozzzc / öi ' e ^ zozz/ orrzzz ,
7ZtZ /irz ' zzzz/ z6/^ /zz7z7zzZzc r/^öö? zzzzz zzzezz7zzrzr
rzzrzzrrrrz2 zI/ özz / zzzzz. kernic eleincls
XV lberrus : 7)zzz/ zzr ' zzo ^ zzz/ zo . . . .
tzt / zZzHz / zzz , zzo/ ir 'zzzzzi/ zzz.' / zze/zz-7zc? zzzzz /z^z-
/ rczzz Tz' rzzzzozzezzz ) rr zzz/öAzz rszz / zl- zZ zr
7 rttzzrzi /zzz/-zre rc^ i^ zzzz . i^ zzo ^ ô zzz-

:co . Lozzrzz ^ zzr ^ zẑ zz/ zz^ zz7 / zzzzzzz
^zzz/zzZzzzzzz /7 orzzz /?Zzzz5 ^ / iD .s /̂ zze ( 7rezzz -
I' rzz/^ zzz 7zz //rzz/ ezzz ) cc-zzzzczz?zzzzz7 rozz -
cz / rzr , z/ z/ zzzz^ zze zzzzzzZkzzZe zzzzc / c-rzKz / e Z/ zzz-
7ezzz nzrzZ ^ Ä' r /zzHz /rzz/izzzzz zzz/?zze rzztzozzzz
^ rzzezzzozz/ irzz /zo zzz </ zze rrM zz /̂zz/zerKzo ,
^ zzo7 zzzzzz/ e ezrz§r /-zzZ ) / -»//r^ zozzz ^ vaZo ,-
Zzzzz/ zzzzz r ' z'z/ zzz/ zzzzz zz/> ro //zvzzz/rrz , c^ v ov

Locl . i . si .csucis KLoorns

-ca rxvis chtins vreremr zzzzKorzZ /z/ e
cszz/ z/zz cet . Eum igicur in cunäkis
rebus poreilarem per tutfrgAgneacus
tuos tibi allererer koppo , Li in tolis
Hccleiiaüicis ne ^ oriisobrinuerit ) taris
apparer , äe taeeularibus poriüimum
tuitle iiuaeltionem . cer .

^ ) Die
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besonders aber die Herrn Erzbisch öfft zu Maynz ihre Absicht auf
eine völlige Unterwerfung der Hessischen Geistlichkeit gerichtet haben
mögen ; so musi dennoch die sorgfältige und genaue Einschränkung
jener geistlichen Gerechtsamen nebst dem übrigen Verlauf einen neuen
Beweist vor die vergeblich bestrittene Hoheit derer Fürstlichen Besizer
Des alt - Hessischen Eigcnthums abgcbcn . Der übertriebene Mistbrauch
Derer Send - Gerichte in Hessen zog Derselben Verbott und Abschaf¬
fung nach sich ; H ( Z . III .) und ob schon selbigen in denen späteren Zeiten ,
vermög sonderbarer anderweitcr Verträge , etwas nacbgcsehen worden ; ^ )

Bb so

Die Thüringische Geschichte belehret
zur Gnüge , daß die Erzbischöffe zu
Maynz bey ihrer grossen geistlichen Ge¬
walt in Thüringen zugleich nach der welt¬
lichen Oberherrschaft gegriffen , wel¬
ches zu beständigen Kriegen mit denen
wachsamen Landes - Regenten ausschla -
gen müssen . Vermutlich nimt die
vorlängst abgedroschene Fabel daher ihre
Veranlassung , und eben so ohnrichtig
wird gesaget , daß die Landgrafen von
Hessen ihre erste Aufnahm und Ansehen
in Thüringen dem Erzbischof zu Maynz
zu verdancken gehabt , welches aus dem
Obigen ( Z . lssx . H ) sich noch ferner
widerleget . Was dieselbe in Hessen
an sich zu bringen gesuchet , solches zeiget
eines Theils die in denen errichteten
Verträgen alweg vorkommende sorgfäl¬
tige Unterscheidung der geistlichen und
weltlichen Gewalt , anderen Theils de¬
ren übrige Ansprüche , wovon das

cnon . « . ikr >LsLi . . r'-r ener / itit ^ 6 .

/ / / o . xvcuLNL . Lo / / . / / / .
und das cnkon .

oxnnL . /r . / / ^ o . ^ 2 / . L/ i .
xv >ro . Lk 2 ^ i o -

« ^ xx 18 rer . / . 7 ) .
ingleichen die Urkunde /r . / 2 -- / .

D -r . e/e ovnLX . / . / ) . P7 .
nebst dem Teutsch - Ordischen neueren
^ 6i . lab u . 15 . sodann denen Urkun¬
den L/ ^ 2 ^ . 8a « 1 nLn

e/e Ä// ier ^ r /-rtrtt M / i/ /' » . / .
/ / . L/ nachzusehen . Ab welchem
leicht zu ermessen , warum es mit denen
Maynzischen in Hessen gelegenen Gü¬
tern so genau nicht gehalten worden ,

c ) Anderer Seits will man darthun , es wä¬
ren die Send - Gerichte nicht vi xo -

relkgn8 reri iroi -iali8 abgeschafft worden ,
weil der Landgraf die Abschaffung von
dem Erzbischof mit Gewalt erpresset
und Gerstenberger in der Franckenb .
Chronick solches ein Uriuileoium nenne .
Gleich als ob nicht vorhin bekant wäre ,
und die noch vorhandene öftere Verträ¬
ge es ausweiseten , daß die Landgrafen
mit denen Erzbischöffen wegen man¬
nigfaltiger Eingriffe in ihreLandes - Fürst -
liche Gerechtsame und sonsten fast bestän¬
dig zu kriegen gehabt undmitgewaffne -
ter Hand bey dein ihrigen sich erhalten
müssen ; viä . not . b ) pi -geLeä . oder als
ob jene Benennung der Sach den Aus¬
schlag geben konte . Die lub n . 16 . ohn -
vollstandig eäirce gegnerische Anfuge ist
eben daher von so geringerer Erheblich¬
keit .

ci ) Die hiegegen neuerlich angebrachte Be¬
lege sind der proeluLLnten Absicht nicht
zuträglich , sondern vielmehr zuwider .
Die Urkunde lbb n . 9 . redet vom Kir¬
chen - Bann , welcher öfters ohne Ge¬
richt angeleget wurde . In der Urkunde
lub n . n . nennet sich Nicolaus Moen -
korn von Friezlar selbst „ einen gekoreir
„ vnd gewillkoren rechter der nach -

geschrieben Sache " . Eben wohl be¬
saget Erzbischofs Derrhold zu Maynz ,
vermög der Urkunde lob n . iz . " daß
„ sie bedeteyl zu Rechtlicher Ußörte -
„ rung usf vns ffewilligkt " . Neben
dem giebr man diesseits gernezu , daßder -
Commthur , Prior und Brüder des Teut -
schen Harisses zi >Marburg vor dieMayn -
zische geistliche Gerichte , gleich der übri¬
gen Hessischen Landsaßigen Geistlichkeit
gezogen worden , wie sie dann noch in de¬
nen übrigen dahin gehörigen Dingen



^ ( O )

so enthalten diese dennoch zugleich deren genaueste Einschrenckung . e )
Denen übrigen Mnlassungcn wurde nicht allein von Seiten derer Hes¬
sischen Landes - Fürsten ernstlicher Einhalt gethan , sondern cs belehret
die Folge der Geschichte , das die Hessische Geistlichkeit selbftcn denen

EiN -

den Erzbischoff zu Maynz , als den ge¬

meinsam - Geistlichen Oberen zu er¬

kennen gehabt : viel . Di / , / .

<7/ >. XVLULNL .

60 // . / . / o - . wormnen zugleich das

TeutscheHauß zur Maynzischen Oioeces

ausdrücklich gerechnet wird . verb . 1) 1-

lecki 6li1 ) EommLnüarorzkrlorLcsrL -

rres orelinis bericeiVlarie 'I ' beutonIco -

rum 6omU8 8 . Ulllüberb prope lVlar -

purg » o) ? re -/ / oere ^ c . cer . - Mick / Vüiunck .

Mbch . 20 Z . §REVIII . b ) ör I . XXVH . L )

Es enthalten aber die Urkunden lud n .

lo . Lc 12 . zugleich , daß der Landgraf sol¬

ches nicht nachgegeben , und daß der

Landcommenrhur selbsten auf den

Landgrafen , nahmentlich als seinen

Landes - Fürsten zu Recht sich erbosten :

wobei ) desten anderer Seirs angeführte

Hessische Rachs - Pflichten die Land -

saßigkeit derer Ordens - Brüder inHcssen

um soviel mehr erweißlich machet ; Eons .

§ . UXXX . als die zum Besten der land -

säßigen Hessischen Ritterschaft beschehe -

ne Fürstliche Stiftung und übrige Ver¬

sorgung des Teutschen Hausses , ( § .

LXV1 . ) aus deren Mittel der dama¬

lige Landcommthur gewesen , ebenwe -

uig ein anderes mit sich bringt , mithin

so eines , als das ander Verhältnis des¬

selben , welches iedoch bcy dieser Strei¬

tigkeit nicht in Betracht gekommen , der

diesseitigen Imemlon mehr vertraglich ,

als entgegen ist . Ausser diesem allen

stellet maii die öftere Anmaßungen des

1) 1oecLÜln1 auch jeweilige EoIIullou

der Hessischen Geistlichkeit mit demsel¬

ben nicht in Abrede . Selbst der Gegen -

theil hat mit der Anlage Mb n . 14 . be -

scheinen müssen , daß von dem Landes -

Fürsien hefftige Beschwerden darüber

geführet worden : verb . „ Wo man auch

„ dem Rechten Mangel lies , mogre man

„ dein Fürsten klagender würde geNe -

„ diglich in die Dinge sehen , Heger man

) , daß sulch geistlich fürnehineir und

„ Bannen furcer nit mehr geschehe ,

„ dan derFürstwolc es mirchichr ly -

„ den " . Wohin noch die in so man¬

chen mit dem Erzstift Mapnz errich¬

teten Vertragen vorkommende genaue

Einschrenckungen geboren , woraus zu¬

gleich abzunehmen , daß die geistliche Ge -

richtbarkeit in Hessen die gerühmte Be¬

schaffenheit und Dauer keinesweges ge¬

habthabe . Eons . nor .

e ) So wird hievon unter andern in dem

schiedlichen Ausspruch des Abts zu

Fuld Mb n . 199 . derer Bey -

lagen , gemeldet : „ Als auch der Lantgre -

„ ve vnsirm Herrn von Menze zuspricht ,

„ daz er sine Luce in werltlichen suchen

„ lade und heische an sin geistliche geeichte

„ vnd vbir st richte , sprechen wir vor ein

„ Recht : daz erdesm ' chc tun solodir

„ mag , sn in geistlichen Sachen " .

Dessen eigentlicher Sinn noch weiter

der zwischen den , Erzbischof Gerlach

und Landgraf Henrich im Jahr 1370 .

hierauf errichtete feyerliche Vertrag zu

erkennen giebet , wann darinnen versehen

worden : „ Daz nymand vnser eyns

„ Ondercanen des andern , sysyngeist -

„ lich , adir wernclich , edel , adir vnedel ,

„ mit geistlichen Gerichte laden noch ban -

„ nen sal vmbwernrlicheSache " . V 1ch

^ cii . Mb n . 2O2 . In der Gerichts -

Ordnung Landgrafwilhelms ch

wurde deshalben unter andern

folgendes versehen : „ Item wan also

„ wye vorgerurt ist , an vnßerm geeichte

„ mit solichen suchen vmbgegangen ge -

„ richt vnd recht follenzogen wird , wolte

„ dan yemand da poben von den vir¬

il fern m werltlichen suchen Banbrife

„ in visier Stede vnd dorfer brengen ,

„ den sal man büßen mit zehn phunden ,

„ vnd vier Wochen vß den steden und

„ dorfern wesen vnd auch so lange dar vß

„ laßen , vnd das thun so dyk dyselben das

thun ,
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Eingriffen des vioeLeMni sich widersezet , / ) die Regenten aber solche Be¬
leidigungen ihrer Obrigkeitlichen Rechten mit offenbarem Krieg zu
ahnden nicht unterlassen haben . Bcydcs die Schiedsrichterliche Aus¬
sprüche , als verschiedene darauf errichtete feycrliche Vertrage mißbilligen
diese Amnassungen , und besagen mit deutlichen Worten : " Daß ' ein
" Erzbischoff zu Maynz der Clöfter und Psaffhcit in Hessen anderer
" Gestalt nicht , dann als ein Erzbischoff m geWlchen Sachen ge -
" wattig seyn , und der Landgraf dcrerselben , als der Semigen , im
" Gegenfall sich anzunehmcn ^ ug und Macht haben , der Erzbischoff
" auch Jme bev seinen Llostern , Stiftern , Pfaffen und Mönchen
" rn weltlichen Sachen nichts in weg legen solle Z ) Bcy der

Bb 2. zwischen

„ thun , vnd worden dieselben da pobenin i^ osr ^ i voLiixn ,

„ sieden vnd dorfern Widder funden , zo

„ sal marr sye hene seze «: vnd auch sizen

„ lassen , biß daz sie dy büß alle gegeben

„ vnd auch den Bann abgerhan haben " .

In einer andern der Stadt Grünberg zu

gut um diese Zeit verfaßten Fürstlichen

Verordnung dieses Landgrafens wird

gemeldet : „ Wer auch Laedbrife adir

„ Banbeife in werntlichen suchen in

„ unser Stad Grunberg brechte - den

„ solte man angriffen vnd halten byß an

„ vns " . cer .

/ ) In dem schädlichen Ausspruch des Abts

zu Fuld 6 . g . i Z46 . Mb n . 199 . wird des¬

halben gemeldet : " Hat auch vnsirHerre

„ von Menze di Elostere vnd diphaff -

„ heit di in des Lantgreven lande si -

„ izen vnd gelegen sin , geschazzit vnd ge -

„ drungen wider recht , wo sie sich da

„ wider setzen odir gefazic haben , vnd

„ daz mit dem rechten vollnfuren wollen ,

„ des mag in derLandgreve wol ge¬

fisten vnd sie schüren vnd schirmen

„ zu dem rechten daz in daz wider -

„ karc werde vird hat dainice dikei -

„ nen Fride vbirvaren " . Vey einer

ähnlichen Anmaffung des LpiMopiO -

mergLonliü gab 1. / .otü .

Lk im Jahr 1297 . in einem

Schreiben demselben seinen Unwillen

deswegen zu erkennen , mit dem Anfü¬

gen : s ^ uarenu8 äiekis n 0 87 ^ 18

noniLis , aullam nouicarem , Mrui -

rureMf moIeMam inierari3 , vel Arsus -men - FttociA rir ^ Livvieiv >l

gUO Moäo ,

> S . den mehr bemeldeten Ausspruch des

Abts zu Fuld Henrichs c/ . Mb

n . 199 . lb . „ AlsvnßirHerre von Men -

„ ze deme Lantgreven zuspricht vmme

„ die phaffin vnd Clostere , di in des

„ Lantgreven Lande sin , sprechen wir vor

„ ein Recht , daz vnser Herre von Menze

„ siner phassheic hilche gewaldig ist ,

„ als ein Erzebischofbilche vnd von

„ rechresolangeistlichenSachen " . In

dem das Jahr hernach zwischen Maynz

undHessen errichtetemVertrag wurde ein

gleiches mit folgenden Worten versehen :

„ Wir stillen auch gönnen dem Lantgra -

„ ven vnd sinen Erben , daz sy erir ClS -

„ ster und er Phaffen macht ha -
„ den zu vircedigende in allen werenr -

„ lichen Sachen , so sulten ß ) vns wid -

„ der allis vnßers rechte «: in geistlichen

„ sachin S . den HxrraA : dieses Ver¬

trags cl . g . IZ47 . ia ^ 6iunÄc > Mb n .

2Oo . In dem zwischen Maynz und

Hessen im Jahr 1384 . abgeschlossenen

Vertrag Mb n . 201 . wurde der wohl

anerkante Unterscheid zwischen der geist¬

lichen und weltlichen oder obrigkeitlichen

Gewalt , und dem darauf gegründeten

verschiedenen Verhältnis derHessischen

Clöster und Pfaffen in Ansehung ihres

geistlichen Vorgesezten und des Lan¬

des - Fürstens eben wohl zum Grund

genommen und deshalben folgende

Versetzung gethan : " Wir füllen auch
„ gmmen
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zwischen Erzbisch off Ludwig und seinem Gegner den : Erzbischof A-
dolf über das Erzstift Maynz entstandenen grossen Irrung , wel¬
che zugleich eine merckliche Spaltung bep der Geistlichkeit dicsts Kirchcn -
sprengels nach sich zog , /a ) versprach lcztercr denen bcyde Landgrafen
Henrich und Hermann meiner dcshalbcn im Jahr 1Z76 . besonders
ausgcftrtigtcn ohngefahr auf ein Jahr lang gestellten Versicherung , cs
denen Pfaffen und Clöftern , die hinter ihn m seinen Schlotseil und
Gerichten gesessen seyen , nicht entgelten zu lassen , worunter des Teut -
schcn Hauffcs zu Marburg und feiner Guter nahmentlich und besonders ge¬

dacht

„ gunnen dem La ntg raven von Heßm
„ vnd iren Erben da ; sie yre (slosser
„ vnd ire Passe «! vnd Ntoni -
) ) c! ) 0ve , die in yrme Lande legen ,
„ mache habin zu wecedingen vnd
„ fchirnren in allen merklichen sa-
„ chcn , so sollen sie vns wider gunnen
„ allis vnsers Rechten in geistlichen
„ fachen an denselben Eben deshal¬
ben wurde in dem Vertrag vom Jahr
1416 . iub n . 7 . die merkwürdige Ver¬
seilung gcthan , daß der LandgrafdieHes¬
sische Pfaffen , welche bey der damaligen
Kirchen - Spaltung es gegen ihren geist¬
lichen Oberen mir den « Landes - Fürsten
bisher gehalten , zu dem schuldigen geist¬
lichen Gehorsam gegen denselben anwei¬
sen , und diesen der weltliche Unterthanen -
Gehorsam gegen die Landgrafen daran
nicht im Weg seyn solte . ibi . " Daß die -
„ selbe Phaffheit ( in vnßerime Landgraf
„ Ludwigs Fürstenthum wonhaffcig ) die
„ mit vnßerm Landgrave Ludewigs vater
„ selgen vnd mit vns in vnßirme Gehor -
„ famme gewest sin , fürbasser den egenan -
„ ten vnßirme Herren voit Menze gehor -
„ sam sin sollen , als sie vor dem 8ci8ma
„ gewest sin - - vnd wir Landgrave Lu -
„ dewig vorgenant wollen vnd sollen die -
„ selben Phaffheit , als von des gehor -
„ samo wegen , davon nicht halten , noch
„ dringen , sundern vnßerm vorgenanten
„ Herren gehorsam sin lassen , nach dein
„ sie yinevnd stnein Stift ingeistlich -
„ keit zugehöven " . Lonl'. xv -
kLkvi i ^ x . 6/>. <7o //cc7 .

7? 7 /7 Der daselbst be¬
findliche Vorschlag erhalt aus der obste¬
henden darauf erfolgten Vergleichung

die nähere Erläuterung , und erweiset
zugleich , wie sehr sich die Herrn Landgra¬
fen sothaner ihrer Unterrhanen gegen die
Zumuthungen des Dioecetani ange¬
nommen , und diese hiebe » denUntertha -
nen - Gehorsam den , geistlichen so viel¬
mehr vorgezogen haben .

ü ) Eons I0N ^ NNI8 m ^ / 77 . 6c /
7 .' 7. Kri/- / . »'cr . 77oL- 6 ?7/ .

ib . 8ua8 incerim tirmüruru8 P3rre8 ,
( i . VOOvicv8 ) ii Lir -

^ x >ro beuclorum üue be -
nebcioi' um , guge sb /^ rcbieftfcopa -
rus lVIoAunrini rurela pen6ebanr , iu -
i' g perenri , tollemni ea i-icu conrulir,
timulgue monrem , vulo o /T '̂ c/c / ZciZ
dictum , bgucl procul dluenburno
concellic , icl guod indem , guge dixi ,
memoranr /l/ ^ Är . 6 -̂ 0 . ib . In¬
terim ^ noi . rv8 ipte Ealtella oppi-
dkgue ^ 7-cbiepifcopAtU8 in 6nibu8
Ikatlikis Lc Haurinnige muuinoiL ii -
d >8 bbi l7ominibu8 commitir ruenda .
In mente ^ uAnlto , im /I7r/öc //6 diÄa ,
^7/o //« 7 ele6lu8 ^ .rcbiepifcopu8 rran8 -
rulir te cum mgAno armarorum co -
rnimru 36 pgrre8 Idatliae , VVelchba -
liae , 8rixonige , ör alibi , vbi eranr
muninone8 eccleliae lVIatzunnnae , Lc
omnL8 feceruur libi laomg ^ ium , i' e -
Ihuences guem Papa c>r -
dingueimr ^ ictiiepiscopum IVIaAunr .
öc orme tu in graues guerrae inrer
iptum Lc IVIgr ^ rguio3 - gd bolIile8
inde mgcbin3rione8 deuenrum , resie
nomrunr M /cc //6 cliÄg : Iiiinum belli
( ^ doltus ) 6rcien8 , c/c/) H'-
/- c /6/c /- 6Z , Tir/ c/ott / cr ^ 6 »'/ / 676 , cot
66 / Ao / rir / ', / / , 66 / -66 / / 6 / -6Z 6ere : 2M -
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dacht wurde , weil die Rittcrbrüdcr in dergleichen Vorfällen nicht so
wohl bey der übrigen wehrlosicn Geistlichkeit , als vielmehr bcy der Hes¬
sischen Ritterschaft stunden und derselben sich gleich verhielten . ( Z . I- Vl .
I^ XXX . QXXXl . ) Doch solte ihm , dein Erzbischof, ohnbenommen scyn ,
an dcncnjenigen , so seines Gegners Bottschaft werben wurden , solches ,
jedoch ausserhalb derer Hessischen Lande , zu ahnden : Waren es aber
solche Pfasscn die hinter Ihm , dem Erzbischof stlbstcn , oder andern
Fürsten , Herrn oder Städten gesessen scyen , so soltcn die Landgrafen
Ihn nicht irren , wo er sie an Leib oder Gut deswegen angreifen würde , r )
Wie dann auch bey denen zwischen Mannz und Hessin zum öfter » entstan¬
denen Fehden die Hessische Stifter und Geistlichkeit von diesem ihrem
geistlichen Oberen , jenes Verhältnisses ohngcachtet , denen weltlichen Hes¬
sischen Unterthancn gleich gehalten und ihr so gut als diesen mit Raub ,
Brand und andern : Kriegs - Ungemach zugcsczct wurde , r * ) Jmmasicn

C c der
c / oi Ee / r /v
gui lkuäebanr , i6em lüciebanr , üe
ipls ecliiika ? onri6cia renipli8 vncii ^ ue
sKgebgr , guge claranareiit söueichr -
i' ios , tuam ogullüm probsronr . Lunf.
/ ) // . ^ oVUL / ) / / -/ . / / /

'1' LI u IIL .VI IV 8 / / / !' -
VILLILU . M 67>I' M .

A' . //. ^ / / / / . veib . " Der
„ BischofzuMeinz , so auch nicht der
„ letzte sein wolte , that großen schaden
„ aus Milnaw , und überfiel endlich die
„ stadt Wetter , so er samt dem Stifte
„ im gründe ausgebrennet " .
LULOK . LILUL8LL . ^ / I . XVcULI >IL .
Lo // . / / / . 2 / . 0II II o X . I II X (Io !I .
<7o // . 20 ^ . c ii iron . uä 8 8 . ii 11 ii ia .

( o // . ^ o / . ii Liii ' .vi L x / / r/ / .
Z' . /. <7. ^ . / .r^ .

r ) Es ist diese ihres ganz - n Jnnhalts sehr
beträchtliche Urkunde unter denen Anla¬
gen üib u . 2OZ . befindlich , und sezet
verschiedenes , so von Seiten derer Herrn
Landgrafen vorgegangen , zum voraus ,
ibi : " Daz wir durch sunderliche
„ gunst vnd liebe , die wir zu den hoch -
„ geborn Fürsten , Lantgrafen Henrich
„ vnd LancgrafenHerman , Lantgrafen r
„ zu Hessen , vnsern lieben nefen , Han ,
„ die phasftn vnde Clostere , die vn -
„ der yn in ircn Glozen vnd gerich -
„ ren sizen vnd darinne Lehen Han ,
„ vorsichern hie zuschen vnd den nesten

„ sente Johans baptisten tage , vnd von
„ demselben seine Johans baptisten ta -
„ ge vber eyn ganz Jar , also daz wir
„ oder die vnsern , oder nyeman von
„ vnsern wegen , oder vfi vnsern Glossen ,
„ an ihrlip oder gut nit griffen sollen
„ mit werntlichen sachen . Auch solln
„ sie vnsers Widersachen bottschafte
„ nicht werben , wilche ez aber darüber
„ deden , so mochten Wir oder die vn -
„ sern zu den griffen vywendig vnser
„ Nefen der Lanrgrefen Slozen
„ oder gebicen vnd sollen darane
„ wider die vorgenance vnser Nescn
„ die Lantgrafen nicht getan haben .
„ Auch sollen vns die vorgenanre Lant -
„ grafen , oder die iren an der Pgffen
„ die wider vns sin lip oder gut , die
„ hindcr vns oder andern Fürsten
„ Herren oder Steden belehnet sin
„ vnd geseßen , nicht irren anzugreifen
„ in keine wis . - Auch sollen wir odir
„ die vnsern oder nyman von vnsern we -
„ gen oder vz vnsern Sloßen an daz
„ ducsche huß zu Marporg oder an
„ die gute die dazu horenc , wo die
„ gelegen sin , nicht grifen oder griffen
„ laßen , diese oben geschriebenezyr " .

* ) Bey der im Jahr 1Z27 . vorgefallencn
Fehde bezeuget solches das cmron .
II 1LuL 3 LL . ^ 1/ / ?. W X V-
c u L K n . Lo // . // / /X ib . " Dar -
„ über ward der Blschoff so muthig , daß
„ er eine Heerfahrt bcrufte, zog mitgros-

„ ser
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der Unterscheid zwischen den Llösiem und Pfaffen des Landgra¬
fen , und denen , so zu Fritslar und anderswo hinter dem Erz¬
bischof gesessen , unter andern noch in dem Jahr iz8s . beobachtet ,
und demnach mit Zurückbehaltung des grösten Theils der lud no . 8 .
anderer Seits neuerlich beygebrachten Urkunde eine handgreifliche Ge¬
fährde begangen worden , ä ) In solchen : Berracht waren die Herrn
Landgrafen höchst berechtiget , diejenige Pfaffen , Prälaten , Mönche
und Nonnen , welche bey denen mit den jeweiligen Erzbischöffen über¬
kommenen grossen Irrungen und sonsten es mit diesen wider ihren
Landes - Fürsten hielten , gleich denen Abtrinnigen von der Ritterschaft ,
aus dein Land zu vertreiben und die Hinterbliebene Gefälle denen Ge¬
treuen und Gehörsinnen zuzuschlagen . Ob man nun wohl bey denen
erfolgten Frieden und Sünungen die Anhänger beyder Thcile darun¬
ter mit zu begreifen und die ausgctricbene Geistlichkeit , gleich dem be¬
gnadigten landsäßigen Adel , wiederum zuzulassen pflegte , so blieben
dennoch die denen Getreuen inzwischen zugewendete Einkünfte billiger
maßen verlohren . / ) So wurden auch die Hessische Stifter , Clöstcr

und

, 1 ser Gewalt in Hessen und verkündiget

„ offenbarlichen Ablaß wer da grossen

„ Schade thäte an Dörfern , Städten ,

7, Rirchen , Claussen , Clöstern , Gpi -

„ ralen , Glocken , geweihten Grat -

„ ren , Priestern , Nonnen , Mönchen -

„ auch vbels vnd mörderischem solle ver -

„ geben seyn alle seine Sünde " , oor .

Von einer andern Fehde meldet vir -

tic » ast , r . " Der Bischoff zu

„ Maynz - überfiel endlich die stadt

„ Werter , so er samt dein stifte im

„ Grunde ausgebrennet " : womit das
LILOL8L1 .. oxinx -

und andere ältere Nach¬

richten überein kommen . Viel . nor . st ) .

praecest .

k ) In der zu gleicher Zeit und nach eben

demselben Jnnhalt ausgefertigten Ur¬

kunde des Erzbischofs zu Cölln

Friedrichs , welche , wiewohl guten

Theils verblichen , in dem Fürstlich

Hessischen Samturclstv zu Aiegen -

hain aufbehalten wird , ist nach dem tust

11 . 204 . biebey befindlichen annoch leß -

lichen Lxrraök folgendes versehen :

" Datz der Lantgrafvon Hessen sine er -

„ ben vnd Nachkomen in dem Lande zu

„ Hcßen vnd die sinen vnfern Nefen den

„ Erzbifchoffe zuMentze vorgenant , sine
„ Nnchkomen vndt Stift zu Mentze

„ alle sine phassen , Apte , Closter ,

„ prelaren und andere phasfheic ,

„ geistlichen vnd wernrlichen , zu

„ Fritslar vnd anderswo , vnd auch

„ alle vnsers vorgenariten Nefen des

„ Erzbischofs sinir Nachkommen und

„ Stiftes zuMentze , Manne , Borg -

„ manne , dienern , Burgern vnd an -

„ dern ircn Underthanen by iren eygen

„ Erben , Fryheidcn , Rechten , gu -

„ tern - fürbaß ungehindert vnbeswert

„ vnd vnbedrangt sal laßen " , cer .

/ ) S - den Vertrag st . lud n .

20 ; . ist . " Vnd vmb diephaffheir ist

„ geredt , daz wir Lantgrave Ludewig

„ vorgenant ailePhaffheit geistlich oder

„ werntlich , Epte , Probsie , Mouche , Non -

„ nen , Pastor , Pherner , Altaristen oder

„ andirs , die vß vnsern Landen , Sre ,

„ ren , vnd Fürstendurn gezogen sin

„ vnd geruinec Han vmb der gehor -

„ sinne willen , Widder in vnser Land ,

„ Schlose vnd Stette vnd in ire Closte -

„ re vnd vff ire gotteslehen sollen lassen

„ ziehen vnd komm vnd ine darzubeholf -

„ fen sin - - Auch sollen derselben

„ Phaffheyd furterme fallen vnd volgen

„ ungehindert von iren gotteslehen alle

„ gulte Rente vnd zinse wie die noch him

„ derstellig nicht betzalt vnd vff stamm

„ dieses brieves erschienen vnd fellig sin ,

„ doch
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Md gcsilltttt Geistlichkeit mit dcm Nahmen der Hessischen Hmtersaßen ,
Untersaßen , und Unterchanen selbst voll ihren OioeLelams , denen Erz¬
bischöfen von Maynz und Trier , wie von andern grossen Reichs - Stan¬
den und denen Herrn Landgrafen alwege langst vor den Deformations -
Zeiten beleget , M ) und unter der so gewöhnlichenBenennung derer Hessi -

Cc 2. schen
„ dochalso , daz wir Johann Erzbischoff
„ zu Mentze vorgenam vnd auch dieselbe
„ Phaffheydt geistlich oder werntlich ir
„ keyner noch nyemandt von vns oder
„ irer wegen die jenen die vss ihren
„ gorces gaben geseßen vnd diegulde
„ Rente vnd zinse davon vffgehaben
„ vnd ingenoinen Hain de wyle sie
„ also gerumec vnd vßgewest sin, dar -
„ umbanlangen oder antzallen geist -
„ lich oder werntlich , sunder diß
„ sal eyn ganz lucer verzig sin ane
„ geverde " .

m ) S . den bereits angeführten Vertrag
zwischen Maynz und Hessen ir .

-eoo . ib . " Wir füllen auch
„ gönnen dem Lantgraven vnd sinenEr¬
ichen , da ; fi) erir Elosrer und erphaf-
„ fen macht haben zu virredigeiibe in
„ alleil wercmlichen Sachen " . Den
Vertrag cl . 3 . 1554 . lub n . 201 . vcrb .
„ Wir stillen auch gunnen dem Lant -
„ graven von Hessen vnd iren Erben
„ daz sy yre Tloster vird ire passen
„ vnd Monichove dieinyrine land le -
„ gen , inachthabin zu wetedingen " . cer .
Den Vertrag zwischen Ntaynz vnd
Hessen fub n . 202 . ib . " Daz
„ nymand vnser eynsvnderrairendetz
„ andern , sy syn geistlich adir wcrnr -
„ lich , edel adir vnedel , mir geistlichen
„ gerichte laden noch bannen sal " . rc . Die
Verschreibung Erzbischof 'Adolphs

fub n . 2oz . ib . " Die Pas -
„ ftn vnd Clostere die virder yn in iren
„ Glozen vnd gerichren sitzen - der
, , Paffen - die hinder vns oder andern
„ FürstenHerrn oder Steten belehnt sin
„ vnd geseßen " oer . In dem lub n . 206 .
per excraÄum hiebey gefügten Land -
frieden zwischen Maynz , Braun -
schweig und Hessen c/. <?. wird
gemeldet : " Daß wir - vmb nutzes wil -
, chen vnser aller lande vnd lure , vn -

„ ser Manne , burgmanne vndvnder-
„ festen geistlichen vnd wernrlichen
„ vberkomen vnd zu rade worden sin ",
cer . Gleiche Benennung bringt die
Einung zwischen Trier und Hessen
ch /r . / / / - . vermag des Lxr ^ Aus iub
fub u . 207 . mit sich . verb . " Vnd ge -
„ schehs das ymands anders , wer der
„ were , dieselben vnsers Swagcrs sy -
„ nes Furstenthummes eynige ire lu -
„ de ader vndertanen geistlich ader
„ werntlich abfinge " . Ferner wird in
der Einung zwischen Trier und Hes¬
sen ci. 6 . / / oo . vermag Lxci 'üAus lub
u . 208 . versehen . " Were es aber , das
„ die vnsern gegeneynander zu fordern
„ oder zu tund hetten , so es dan pre-
„ lacen , paffhenvnd geistlichen ane -
„ treffe " . Welchem ann och der Land¬
friede zwischen Trier und Hessen
vom Jahr / / / 2 . lub n . 209 . beyzufü -
gen . verb . " Noch auch den vnrer-
„ chanen beyderFurstenthum Trier vnd
„ Heßen , der iglicher teyle vngeverlich
„ mechtig ist , sie st- enGraven , Herren , Rit -
„ ter , kneä) t , burger , gebuwer , geistlich ,
„ ader werntlich gestaden " . Lr paul -
„ Io polt . " Were es aber das beider
„ teils vnderthanen gegen einander
„ zu fordern ader zu thunde hetten , so
„ es dan prelaren , phaffheic vnd
„ geistlichen anrrcsfe vmb geistlich sa -
„ chen vnd farderunge , die sallent nach
„ der geistlichen Fryheid sage vßgedra -
„ gen werden " ^ clu . Vuioinrerros-
vrxi g . 1514 . noier -
11 r 1 xi / / ,/? . / /. Fi?/ . Nicht
weniger enthalten die zwischen Hessen
und anderen mächtigen Reichs - Stän¬
den ehedem errichtete Einungen und
Bündnisse eben dieses . S . die zwi¬
schen Philipp Pfalzgrafen bey Rhein
und Herzogen in Bayern , und Land¬
grafen Wilhelm im Jahr er -

rich -
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scheu Prälaten dem Landständrschen OrM / des Z' ürstenthums
Hessen jedes mal beygerechnct . 7// ^ ) Ab welchem allen leicht abzu -

neh -

richtete Einuirg lud n . 210 . » ) ib .

" Wiewol hievor zwischen vns erblich

„ vnd ander freuntlich Eynunge vnd

„ versientnusvfgericht sint . Diewil von

„ vns aber nu in witer vnd mehrer

„ fruntschafft vnd verwantniß zrisanr -

, . men gethan , damit dadurch ein jeder

„ in förmlichem willen pliben , auch

„ unser Grafen , Herrn , Ritter vnd

„ Rnechc , Untertan vnd Oerwanten

„ mit beßcrem Frieden schüzen , fchir -

„ inen vnd hanrhaben niogen , ha -

„ ben wir vns ferner mit einander ver¬

einigt vnd vertragen , nemlich ob

„ imant , wer der were , vnd ob der

„ schon vnfer eins lantfes , diener oder

„ verwant were , der des andern vncer

„ vns pralacen , Graven , Herrn ,

„ Ritter oder Rnechre unterthan

„ oder die Ime zu versprechen seyen ,

„ mit oder ane vhede vnterstunde zu be -

„ schedigen " . cer . 7^ dd . Lo »/ öee / er » tio4/ö^tt » ^ » » » r , 7re » iw » -
^e»r » er » o » / i » » t/̂ r » -
rtt 'ra / r

^ e / r / er » 3 . i ; z2 . gp . / ) » . e/ e noi >n -

nLi ^ / / . 7 ). ^ » 7 . ib . " 6e -

„ >vonnen gber vnber ^ r » e / » - e » , 6 r -

„ / -r'tte / , , 6 rg -

„ ven , bierrn , UircericbgKt ) deren

„ wirvnAeverlicb mecbriA lein , oder

„ E / er v / 7/ er v -7 /̂ ett / >» » e » , es en ^ve -

„ ren communem oder ionder per -

„ bonen ^ ei / ? / re / , o ^ er werm / rr / i , 2u vn -

„ ier einem oder mebr ^ u bprecben "

cer . In denen Landes - Fürstlichen

Freyheits - Briefen konu die Benennung

der geistlichen Hintersassen , Untersassen

und Unterthaneneben wohl vor , Viel . / ,

» » lerer / , » ol . » » ) womit zugleich die an¬

derer Seics gegen die Benennung der

geistlichen Landsäßigkeit gemachte Ein¬

wendungen ihre hinlängliche Abferti¬

gung erhalten . Aus der so oft ange¬

regten Lehre : guod bona eccleligiticg

guogd proprietärem , gliengrionem ,

cec . eommereio bominum ünr ex -

empw , folgt zwar dieses richtig , daß

die geistliche Münchs - und andere Or¬

den , welche selbige nuzen und verwal¬

ten , keinen Eigenthum daran haben

mögen , wie sie dann auch derselben , we¬

gen üblerHaußhaltung , Abweichung von

der Stiftung und mehreren Ursachen zu

allen Zeiten entsetzet und die Güter ei¬

nem ganz andern geistlichen Orden an¬

vertrauet oder auf sonstige Stifts -

mäßige Weiße darüber verfüget wor¬

den - Conf . H . XUIII . Lr lbXIl . Es

folget aber daraus noch nicht , daß sie

keiner weltlichen Obrigkeit unterworfen

seyn solten . Die Catholische ICri schrei¬

ben ebenwohl : t ) uod bona Lr perio -

nge eocleligiiicge in rerrirorio prin -

cipis de eins rerrirorio eile ceniegn -

rur . Welches so viele Catholische Für¬

sten - Staaten in Teutschland und selbst

die höhere Geistlichkeit in ihren Landern

ohnwidersprechlich besichtigen : Con 5 .

Prüfung derer ab Gerten desBain -

bergifchen Dhom - Capiruls wider

das Hochstift dafelbstcn zum Vor¬

schein gebrachten Schriften / >. /§ . / . / . ^ /. F'. / / . L7 / / / - » er
770 » / / . M lol . worauf auch in de¬

nen Reichs - Gesazen und Religions -

Frieden die Absicht genommen wird .

Lon 5 . NLk -r . Sre / . Lr / ? - ü -

/ -ett . 6° . / / verb . ( ) uin ipiimec

libi iuAuIum coniodiunr , dum exrrg

commercium gc diuini iuris eile iiii -

usmodi bong concendunc , Lr wmen

eg vendendo , permuwndo , pcne di -

xiibem dongndo , ! ibere in glios rrans -

serunr . Uoltremo Lr boc renendum ,

guglisguglis rerum bgrum iic condi¬

tio , id non eo porrigi oporcere , vr ,

ii exrrg commercium iinr , iimul ex -

rrg Urincipis iriperiorirgrem Lr iuris -

diökionem coniiirurg eile inrelliAgn -
rur . cer .

?» *) S . die Beurkundung in ^ diunchis bub

n . 194 . öc 2IO . b ) ib . " Demgeordenten
" Vßschosse , Prälaten , Ritterschaft , der

Stet -

^ , ,W--..l MW« <- -.7̂ -



nehmen , daß die denen andcrseitigen ohngebnhrlichcn kxempnons -
Absichten so sthr entgegen stehende Hmter - odecUntersaßlgkelt der
Gelstilchen in dem Fürftenthum Hegen wohl gegründet und der Für -
danrullg nach so alt, als dessen Grundverfassung sechsten seye .

§ . IFXIV .
Die geringschazige Einfalle des bekanten Verfassers eines ehemals Beantwortung

in das kudlicum gebrachten höchst strafbaren , jedoch aus eigenem Miß - der anderseitigen
trauen und nicht ohne wohlverdiente Beschämung hinwieder eingezogc - Snwen -
ncn fo genanten Hlstorijchen Berichts von der wetterau , Rdm -
mm , Westerwald , Lovngau , Haynnch und « „ dem an das Für -
jtenchum Hessen granzenden Landen , welche nnt gerühmter höhe - scheLandes - Zreqi -
rcr Bewilligung , in dem neuerlich von Seiten des Deutschen Ritter - Or - ment überhaupt ,
dcns äiuul§irten fo benant, als beschaffenen Ungrund , a ) eiue ungesit -

D d tete
" Stette vnd gemeyner Landtschaft des
" Fürstenthumbs zu Hessen " , stsi iv ^ 6i .
tub v . 194 . ib . " Den erwirdigen vnnd
" wirdigen vnsern lieben andechtigen , Ebt -
" ten , Probsten vnd mindern prekären
" zu dem Fürstenrhum Hessen gehö -
" rig " . Daß auch derLandcommenthurzu
Marburg wegen sein , und seiner Ordens¬
brüder in dem Fürstenthum Hessen ge¬
wöhnlich darunter mitbegriffen worden ,
solches ergeben die H . UXXX . Lc IbXXXI .
vorkommende Hessische Landtags -Hand¬
lungen und übrige Urkunden mit so zuver¬
lässigem Beweißthum , daß dagegen mit
Bestand nichts cingewendet werden
mögen . Vi6 . X6i . tub 11. 46 . 47 . 52 . 242 .
244 . 24 ; . 248 .

-r ) Es erweiset nehmlich das bißherige ge¬
nugsam , daß die Geistlichkeit vor ande¬
ren Hessischen Unterthanen ausser ihren
mit denen Obrigkeitlichen Gerecht¬
samen gar wohl übereinkommenden
und selbst daher erlangten Kirchen - Frey -
heiten nichts zum voraus gehabt habe ;
daher sie sich auch mit diesen gleiches
Schuzes getrösten können . Die vielleicht
aus Verleitung des geistlichen Gehor¬
sams dem Landes - Fürsten in oben be -
merckten Vorfällen bewiesene Untreue
eines oder des andern mag den Beweist
vor die gerühmte Ohnmittelbarkeit der¬
selben oder des gesamten Hessichen LIeri
sowenig abgegeben , als deren gerechte

Bestrafung eine Gewaltthat genennet
werden ; ansonst in dem Fürstenthum
Hessen beynahe so viele ohnmittelbare
Fürstenthümer anzurrefen seyn würden ,
als dasselbe adelicheHöfe in sich begrei¬
fet , dann es bey denen Unterthanen welt¬
lichen Standes eben wenig daran gefeh -
let und die Ritterschaft in diesen Zeiten
nach ihrer verhassten Ooliucmenz fast
so oft gegen , dann bey und mit ihrem
Landeö -Herrn gestanden . Lolik.ZDXlV .

§DXIV .
§ ) Es soll dieser also verfaßte Ungrund

zugleich statt einer vermeinten Widerle¬
gung der im Jahr 1752 . diesseitsbekant
gemachten Nachricht von dem Hauß
und LommendeGchlffenberg rc . an¬
gesehen werden . Die mit eigenen Wi¬
dersprüchen besonders unglückliche Ver¬
fasser beklagen sich , daß man ihnen jene
Nachricht , woran man ihrer Meinung
nach viele Jahr gearbeitet , geflissentlich
vorenthalten habe : melden aber doch ,
daß solche in denen Gießischen Buchlä¬
den öffentlich seye verkauft worden , und
sie solche daher ohneSchwürigkeit über¬
kommen . So wäre auch ein leichtes,
darzuthun , daß das übrige Vorgeben
durchaus falsch seye , und man vielmehr
anderseits den sogenanten Historischen
RpIcEÜschen Unterricht einige Jahre
vor dessen Abdruck an verschiedene Ge ,
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tete Feder ohne alle Rücksicht , und mit Beyseitsezung der geistlichen
Personen wohl anständigen Bescheidenheit , aus Mangel besserer Einsicht
und Willens , neuer Dingen aufzuwärmen kein Bedcncken gehabt , blei¬
ben demnach in ihrem selbst anerkantcn offenbaren Ohnwerth und
wohlverdienter Finsternis , des jezigen Umdrucks ohngeachtct , noch immer¬
hin erliegen ; immasscn sie dann auch solchen Augen , die das Licht nicht
vertragen können , vornehmlich gewidmet sind . Dem lezteren Schrift -
fasser gcbührete vor allen Dingen crweißlich zu machen , daß die von
ihm zu Francken gerechnete Lander und Gauen insgesamt nach der Ver¬
fassung von Schwaben , Bayern rc . einem gemeinsamen Herzog unter¬
geben gewesen , und daß das bereits unter dem Carolingischeu Kayjer -
'Regimcnt oben gezeigter Massen ( § . L. lX . ) in seiner eigenen Verfas¬
sung gestandene Heffcnland von anderen , bann seinem ohnmittclbaren
Elgenthums - Herrn regiret worden seye : Da aber so wenig dieses , als
jenes dargcthan worden ; so sind die daraus gezogene Folgerungen von
keiner anderen Beschaffenheit . Der achte Begriff und vorzügliche Ho¬
heit des aus niederträchtigem ^ 6 'eLk fo sehr mißhandelten vo -vn ^ n
ri ^ 88 i ^ L , üue VOKIINII I- KOVINLI ^ I. 18 leget sich alschon darinnen ,
daß stlbigein erwiesener Massen die inwohnende Grafen , Herrn , Städte ,
Stifter , Clöstcr und gesummte Geistlichkeit je und alweg unterworfen
gewesen , ( K . ^ ix . D. X . EXI . I . XH . EXIH . ) und , daß aus einem gerin¬
gen Theil desselben ein Reichslehenbares Fürstenthum und ansehnli¬
ches Thronlehcn , mittelst vorgängigen freywilligen Auftrags der Zeit
errichtet werden können , ( tz . UXl . ) genugsam zu Tage , /- ) dessen ur¬
alte Grundverfassung so wenig jemals bey dem treulosen Bezeugen
eines oder des andern seiner Jngescssencn gewancket , als wenig selbige
gegenwärtig mit ohnbedachtsämer Anführung und Billigung desselben

bestrtt-
lährte zu selbst nöthig erachteter Verbes¬
serung und EonneKirung der übel zu¬
sammenhängenden ohnreifen Gedancken
herumgesendet habe , wo so eines , als das
andere nicht vorhin bekant , oder dermal
nur sachdienlich seyn könte .

- ) Eonf. H . UX . UXI . LeUXV . Man fin¬
det vor überfiüßig , auf das anderseitige
ohnbesonneneSchreibwerck etwas weiter
zu versezen . An statt dessen mag das¬
jenige dienen , was der gelährte /o/>.

/ /< davon angemercket : verb .
Es ist diese Meinung so o-Iorieuier

„ vor die Herrn Landgrafen , als mehrere
„ Alt - Fürstliche Häusser ihre Lande da -
) , malen , als allociia besessen haben . Man
„ hielt zu derZeit es weit besser und rühm -
„ licher allochali , als teuäzlinexu ein

„ Land zu besizen - dieses braucht keines
„ Beweises ; wer es nicht begreifen wolte ,
„ oder könte , dem müsie es entweder an
„ einer gründlichen Wissenschaft in iure
„ publieo in starcker doli manglen , oder
„ muste an der Entscheidungs - Kraft
„ grossen Schiffbruch gelitten haben ,
„ zumalen Hierwider mit Bestand nicht
„ eingestreuet werden mag , daß gkeich -
„ wohl die Braunschweigische ihr allo -
„ 6ium Braunschweig und Lüneburg
„ und nach deren Beyspiel nein dieHessen
„ ( etwas von dem ihrigen ) dem Kayser zu
„ Lehen aufgetragen , welches aus bekan -
„ ren Umständen herrühret " . Eon5.

E. LonLio in den Hanoven -
schen gelehrten Anzeigen

5) Eons
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bestritten werden mag . c ) Es ist daher nicht nöthig , mit dem Gegen¬
teil über den Ursprung der Landes - Fürstlichen Obrigkeit sich abzugc -

Dd 2. den .
e ) Lonf. Z . LXIII . Weil bey der im Jahr

1277 . zwischen Maynz und Hessen vor¬
gewesenen Fehde Graf Gottfried von
Ziegenhain es mit ersterem gehalten , so
schreibt man anderer Seits nach der Ge -
denckungs - Art des obgedachten Wet¬
teramschen Berichts - Verfassers , " es

wäre nun hieraus zu beurtheilen : Ob
„ die Grafen von Ziegenhain unter Hes-

sischer Oberbottmaßigkeit gestanden ,
, 1 und überhaupt , wie schlecht die Land -
) , säßigkeit in Hessen zu diesen Zeiten be¬
schaffen gewesen sey " . Eben als ob
nicht noch heut zu Tag ohntreue Land¬
sassen und Unterthanen angetroffen wür¬
den , oder in denen vorigen Zeiten Man¬
gel daran gewesen wäre ? Nebst dem , ist
bey jenem alschon im Jahr 1291 . das
Gegentheil zu befinden . Viä . D,/,/. ox « -

KVOIILXL . Lo //. / / .
ib>. k>los erikim iplum Lomirem ,

rgnguam Oalkrenlem nolki' um , corirra
omosm domineM )
MLOvrenere iuuare mnsbimur ei -

Lomiciiniuriam tgcienrem , pro -
or ermm iclem Lomes vicsverlü no -
bis pwomilu §< Lcclelie lVlgAunrino
coorra guemliber bominsm alliüei' L
Lc municioaes luas gugsliber gperire ,
NichtwenigerbeydemJahr 1Z12 . Viä .
lObixxxis xer . lb .
loblLNliem Lomirem ÄeAenkginen -
tem - io Lglteentem UereZicarmm
Olkri ^ moenedurAenüs recepir ( ? e -
rrus ^ rcbiepilc .) - ^.Icerg ^ baLLMrori
promiür o ^ em aäuerlusguemuis bo -
AmM ) /M^ erro Lr

e .vcvMi . Von dem Jahr . 129z .
mercktdas xixvL8Ll. ixxv .vl
W xvouLXL . 60 // . ///.

/ / . an : " Bey diesen Zeiten waren viel
7 , Raubschloß und Mordkauten in Hes-
7 , sen , die ihre Lehen von dem Fürsten
„ nicht empfangen wolten , sondern wa -
, ) reu des Landes Feind , etzlich heimlich ,
r, chlich öffentlich , di ^ bestreit undgewg »

" derLandgraf " ^ 66 . iv .
/, . 2 ^ .Wie selbst der niedereAdelBünd -
msse unter sich zu diesen Zeiten zu Mes¬
sen pflegte ; viel . On . scliLiv in der
Abhandlung vom hohen und niedern
Adel in Teurschl . , also wurden auch in
Hessen dergleichen Zusammenverbünd -
nisse des Landsäßigen niederen A -
dels unter sich und mit anderen Stän¬
den angetroffen . Txempla Vlä . ap . XV-

VonThüringen
meldet der

^ /r . Locxxv . ^, .
XLLLXLVS b. 3 ri 6 Ai' auiu 8 ÜLrliLOvoxicvs fi' arer lüus IVlgrokic»

coeperunr calkrum in Lrocka : vn6s
Lomices L: vobiles Lc lVliriilieriglss
Iburinoiae corirm Lrincl « r ,iuium iri -
lurrexernnr . Mit denen Grafen von
Battenberg , davon Wnrelrmclus im
Jahr 1259 . gegen Maynz zur Hülss-
Leistung wider die Landgräfin 8o ? mx
sich verschrieben und Graf Î si-mrum
im Jahr 1292 . mit Maynz wegen des
Oäikri Lmmnburg und XelierburA
eine Abrede getroffen , /r/>. D » .
svvLx 7l / .
hat es eben dieselbige Bewandnis ,
wie sich dann nach dem zuverläßigen Be¬
richt louxxxis

Maynz in der » irrHessen im
Jahr iZ22 . angefangenen Fehde des
Schlosses Battenberg bemächtiget und
Graf Siegfried von Wittgenstein zu ei¬
nem Vurgmann darinnen bestellet . Wer
solte aber deswegen glauben , daß diese
Grafen Maynzische Unterthanen oder
ohnmittelbare Grafen gewesen scyen ?/ lää . 6 LX 8 L LX L L X6L X L/ixo ?r . / 'xL» -

^ /r . K/?. xvcuLxx . LoF.
^ In einer zum Theil ver¬
blichenen Urkunde iiLxxici
wird gemeldet : (Juo ^ LomirescleL ^ r-
renborL / /ex -'-EMno -
tkri lunr Lr ervnr üuxiliarores concr -r
guosgue - eisgue conce <limus r>, c /r -

X. raleurq elancla in lslko
ÜiULkL
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den . Die Sigenthums - Rechte sind so nlt , als der Eigenthmn stlbsten ,
und die Obrigkeitliche Gerechtsame eines cigcnthümlichen hohen Bcsizers
ohnmittclbarer Lander und Staaten sind der Teutschen Reichsvcrfas-
sung anAlter vollkommen gleich , wo nicht überlegen . Die Herzog¬
liche und Gräfliche Amts - Gewalt , welche nach dem Gutdüncken der
Teutschen Kayscr und Könige über andere Mit - Stande sich erstrecket ,
und davon die crstere in einigen Landern vornehmlich zu Aufrechthaltung

der

sgnöle fgnöli IVIiclige -

Ü8 cle oKcio villiLgrioni8 noltre in

cjvicungue illucl renuerir ,
r »

- LgNrumcsue eorurn ciicium

/ ce // i ' ^ ervnobi8 in pi opriergrem cleäo -

l unr Lc a nobl8 in 5eo6o receperunt .

cer . Eons icvnn ^ ^ L . von denen

Hessischen Erb - Hof - Aemcern / / s .

ib . " Die Lehen - und Landes - Herrn

" blieben zuweilen in Ansehung ihrer ei -

" genen Valklien rmd Unterthanen von

" sothanem Unheil nicht verschonet , son -

" dem musten erfahren , wie sich diese

" wider sie mitRaub , Mord und Brand

" auflehneten , fals sie nur im geringsten

" vermeinten beleidigt zu seyn . Es könte

" hievon ein trauriges Veyspiel von den

" Zeiten LandgrasHermann des gelähr -

" ten beygebracht werden - genug ist

" es , daß die Zusammentrettung derer

" Scerner , Horner , Falcken , Löwen ,

" Bengler , Flegler und anderer unter

" dergleichen abentheuerlichen Benen -

" nungen bekantgewordenen Gesellschaf -

" ten ganz Teutschland in die äusserste

" Bedrängnis gesezet , und die innerliche

" Verfassung des Reichs völlig würden

" über einen Haussen geworfen haben ,

" woferne man nicht endlich mit meh -

" rerm Ernst sich die Handhabung des

" Land - Friedens angelegen sepn lassen ,

" gegen die Verbrecher mit Schwert

" und Strang verfahren , die Raub -

" Schlösser in grosser Anzahl zerstöret ,

" auf denen Heerstrassen das sichere Ge -

" leit angeleget und durch ein beständi -

" gesund um Sold geworbenes Kriegs -

" Volck die Landes - Hoherc dercrSran -

" de unterstüzet und vor weiterer Beein -

" trachtigung in Sicherheit gestellet "
cer .

Unter andern können die eigenthumliche

Lander derer kipiner , ingleichen derer

Kgaineriorum in Lothringen , sodann

derer von beyden mächtigen Häussern

abstammenden Grafen von Löwen und

Herrn von Brabant Bepspiele abgeben .

Von diesen lezteren meldet der Burgun -

dische Geschichtschreiber

/ i . OerberAgm I .gmberro
grrulilIs / ) o ?MMu / r

^ //o -

cjuo priuari non poruerir : lind

gedencket

Eiillorige grc >ue , Vnngle8 Lel » ioi

rellanrur , EoEEm

igm oliin poli 'eli 'nm luili 'e g

krinoipum noltrorum prgecellori -
bv8 . Eon5 . oiiiri . in .

c . 4 . / D . c/r/i. Da --
her sie sich gleich denen Hessischen Landes -

Fürsten / lom / E , Dom / E

/ ' Eue genennet und

den sich

nicht allein selbst beygeleget , sondern auch

die Kayser ihnen solchen zugestanden ha¬

ben . Eonk . tz . EX . i ) Selbst der seit

denen Zeiten imnuaoi i . OncE von

ihnen nachmals geführte Titul eines

Herzogs von Brabant gründet sich

auf das ohnbeschrenckre Beherrschungs -

Recht dieses Alt - Franckischen Eigen¬

thums .' Vici . oiv /lLV8

^ IO . LLVV . V .XVVLirL </ e

r / r/ >. derer Stammlander des Welfi -

schenHausses , und dessen , was selbst das

mächtige Fränckische oder 8glische Haust

ausser . 'dessen an andern Ländern in die¬

ser Eigenschaft besessen , vorjezo zu ge -

schweigen . Eons . urirvLn

FM » o / / / Ess . / / . ^

e ) Eons
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der gemeinen Sicherheit angeordnet wäre / wird damit ohngeschickt ver¬
menget : H auch was man von demVerritorio LlaM 'o Lnon Llauii) dem
gemeinen Haussen nachgeschrieben , gehöret nicht hicher . / ) Der Ei -
genthum ist seiner Natur nach beschlossen , mithin ein Dominium nonal -au -
i'um eben so ungereimt , als die andcrseitige Beurtheilnng einer nicht genug
cingeschcnen Sache . Die Kirchen , Clöfter und geistliche Hausier über¬
haupt , welche in und aus dem Eigcnthum eines Deutschen Landes - Für -
steus und stiner Unterthanen ihre Stiftungen erhalten , sind alweg , wie
billig , zu dem Landes - Eigenthum gerechnet worden ; ( K . XDIII . L XDVI .)
welches selbst die Reichs - Grundgcsaze bcstattigcn . Weshalben das¬
jenige , so die Sächsische Kayscr ehemals denen Prinzen des Franckisch -
Hessischen Hausics bey verschiedenen bekamen Vorfällen in dcm Wctter -
gau und anderwerts entzogen und gröstcnthcils an die Geistlichkeit ver¬
wendet , oder diese aus andere Weise an sich zu bringen gewusst , hicher nicht
gehöret , sondern vielmehr von der Macht und Hoheit dieses Franckischen
Hausses einen neuen Beweiß ablcget .

Ec K . DXV .

e ) Oons . 6 VXvLIX 6 / / e / rnco Ett -
alwo noch dasjenige , so von

denen Lehen - Gütern derer Herzoge ge¬
meldet wird : verb . In b >86omingnc>-
nem bsbebam : bie cum imperio cis
boui8 forruni8c^ ue Morum iu8 clice -
biuir , emineuribu8 Kiepe re ^ ia iu -
clulAenria iuribu8 vrebancur : mit noch
weit mehrerem Grund von denen
Stammländern derselben gesaget wer¬
den mag .

/ ) Wohin auch die vorlängst abgefertigte
Anführung von dem Wort
zu rechnen : Via . rLLvmr
und ohnangemerckt nicht zu lassen , daß
die jenseitig bestrittene Eintheilung iu
rerriroria clauta Lc non claukä eigent¬
lich vor eine Erfindung gewisser Geistli¬
chen und der sich eximirenden Ritter¬
schaft gehalten werde , worauf die Deut¬
sche Landes - Fürsten ihre vielhundert¬
jährige hohe Besiz - Rechte zu gründen
niemals Ursach gehabt haben ; Viel .
8 rxvv . Lor/x / /»' . / iM . c ,?/, . / . / .
mithin denen Ungrund - Schreibern aus
jenem Kampf so geringerer Vortheil be -
vorsiehet , da nicht in Abrede zu stellen
gewesen , daß das Deutsche Hauß zu
Älarpurg samt seinen Zugehörungen in
ilnd selbst aus dem Eigenthum derer
Hessischen Landes - Fürsten gestiftet seye ,
auch dieser Mildthätigkeit noch gegen¬

wärtig genieste , und daß, wie man ehedem
mie mehrerer Aufrichtigkeit bekant , diese
Stiftung " einSpiral und Halrpfull
" der Riccerfchafc des Fürstenrhums
" Hesten " seyn sollen . Dergleichen
Stiftungen legten denen Besizern die
genaueste Verpflichtung gegen den Lan¬
des - Fürsten , als Stiftern , Grund - und
Ober - Herrn auf, ( H . XIAH . ) ohne wel¬
ches man ehedem so wenig , dann heuti¬
ges Tages , so beträchtliche Güter und
Einkünfte dahin zu geben , und damit
gleichsam louvcraine Staaten mitten
in seinem Ggenthum und Mauren zu
seinem grösten Schaden zu errichten ge -
meinet gewesen . Was man denenOr -
densbrüdern des Deutschen Hausses
zu Marburg bey dem mitten in dem
Fürstl . Hessischen Eigenthum gelegelten
und daraus vorzüglich versorgten Clo -
sier Schiffenberg zugestanden , davon
ist der H . I. XXVII . nachzusehen , und das
neuerliche Bezeugen dagegen zu halten .
Bey der im Jahr 1628 . von dem Deut¬
schen Ritter - Orden hervorgesuchten
Hxcmpüons - Anmaßung und zu dessen
verhoften Behuf ausgewürckten Kayser¬
lichen Eommjlston ) ließe der dem Ge -
gentheil selbst belobte damaliger Zeit re¬
gnende Herr Landgraf 6Lox6iv3 n .
unter andern vorstellig machen : " Da
" dero Fürstliche Regiments -Vorfahren

" über
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, . . . Mt nicht besserem Bestand wird vor die so belobte Ohnmittelbar -
^ riakeikl ^ Eeit der Stifter und Geistlichen in Hessen die angebliche gemeine Be -
Gerechrsame in ftcyung derselben von aller weltlichen Obrigkeit und Gewalt mit eigc -
Ansehung der in - nenr Widerspruch angcführet . Die Ohnrichtigkcit dieses Vorgebens ist
gesessenen Geist - so wohl in Ansehung des allerhöchsten Oberhaupts im Deutschen Reich ,
lichkeit insbeson - als der Deutschen Landes - Fürftcn sechsten , in den : vorhergehenden ( K .X 1-. 1 .
dere - Xb. II . Xb. 111 . Xb. v . Xb. Vb ) genugsanr dargcthan und gezeiget worden ,

daß die von ihnen verliehene und auf das höchste getriebene geistliche Im ¬
munität die Obrigkeitliche Gerechtsame derselben jedesmal zum voraus
ftze , und die ander-seitige Anführungen durchgehends Reichsverfassungs¬
und Rcichssazungs - widrig seycn . a ) Die Landes - Fürstliche Schirms¬
und Freyheitsbricfe , welche vor die Stifter und gesamte Geistlichkeit in
Helsen ehedem ausgcfertiget worden , führen den ohnumftößlichen Grund
der hohen Obrigkeitlichen Gewalt nach der bemerkten Grundverfassüug
dcsDomimi Lb . mäAr 'äM 3 M 5 bbaili 3 Li mit ausgedrucktenWortcn selbsten
an ; ü ) daher jene mit denen ohne das dahin nicht anreichcnden einzlen

Ver -
" über ihre Landcs - FürstlicheHoheit , als
" über einen unaeNimirlichen Schaz je -
" derzeit steif und hoch gehalten , und die -
" selbe gar genau und treflich in acht ge -
" nommen , so seye um so vielweniger
" glaublich , daß sie den Teutschen Or -
" densbrüdern , welche dere» Zeit nur
" der Armen pflegen und nicht im
" Land denen Ere / irenden Fürsten
" gleich herrschen sollen , eine so gar
" herrliche hohe Gerechtsame schlecht da -

" hin und ohne einige deren bXprimir -
" oder Äteldung eingeraumt und über -
" geben haben würden " .

§ . ibXV .
,r ) Oon 5. n^ mvia . 08 xr ^ L .

/Ä -/ . /e^ . ^.66 . vvLirLv11 / Ast .
/ 'süe ?, , . / . p . H-oo . st ^ . Nvn ^ vo¬
ll i v 8 / -?i DrE ste / '
L ' r /est ,zsti </ » e . n r k v .

Aw . Hsterr . .5. //. Rechts -
gegründere Prüfung derer sämtli¬
chen von Seiten des Bambergischen
Dhom - Lapiculs wider das -Hoch -
Gcissc daselbst zum Vorschein ge¬
brachten Schriften / / 4-V . / 0 / . per ro -
rum : worinnen selbst von einem hohen
geistlichen Reichs - Stand diese auf einen
völligen Umsturz der Teutschen Reichs¬

und Landerverfassung , Vereitlungen de¬
rer Grundgesazen und natürlichen Oblie¬
genheit abzielende unziemlicheAnführun -
gen wohl geprüfet und denenselben mir
bestverdienterAhndung begegnet worden .
Lxempl -1 vicl . § . b. Xll . a ) L: tz . 1.XHI .

vvirnLi. Ni /r .
üib n . 179 . ib . " Daz wir vß sunder Zunei -
" gunge vnd Gnaden die wir zu den ob -
" gnanten Godishußern tragen , vnd als
" Landsfürst in diz gesehr' n , die be -
" tracht " cer . Dipl , tüb n . 192 . ib .
" Und daruf demüthiglich angerufen und
" gebeten worden sind , ihnen , als der
" Lancsfürst solichl^ esormgrion gnedig -
" lich zuzelassen vnd zu vergönnender . 7 . r-

vvirnLi. Ni /?. tu b 11.
i9Z . ib . Lonüäergmi mibi igm üiiüum
molra preclnra « , o „ i?ste »/ r M / evstwrv?/ ,

MS - guonüam funcbir ?.
üorara cer . In der Urkunde 6 . g . 1477 .
tüb n . i ; 8 - führet der braecepror des
Antoniter - Hausses zu Grünberg selb¬
sten an , daß Herrn LandgrafHenrichen
die Verwilligung und Besiättigung ei¬
nes angeordneten küaeLepror ! 8 dieses
geistlichen Hausses , als Fürsten des
Landes nach altem löblichen Herkom¬
men zu thun gebühre , und daß er Ihme
und seinen (Lrben , als Fürsten des Lan¬

des ,
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Dttspruchs - mW ? atron3t - Rechten ( K . XUV . ) schr unschicklich vcr-
mcngct wird , c ) nachdem man die Sach an sich in Abrede zu stellen

Ee L nicht

des , gehorsam und gewärtig seyn wolle .
Gleiche Exempel sind oben § . XDIII . in
nocis beygebracht worden ,

c ) Die gänzliche Ohnrichtigkeit dieser so ver¬
legenen und zum öftern widerlegten Ein¬
wendung ist aus dem vorhergehenden
überflüssig abzunehmen , nLnnioLs M
r / / e / / r / /?t . / re ? / u / ? r / / i .7 . / ' / / e / r OE / ' . /?/ ? / .

/7r ^ . / . hat davon
folgendes angemercket : Deniczuess Ea -
rbolici ^ unullanrie Eon5ellionis8mri -
dus non omne iu3 in monalkeria üc
donzDccleügüica abneKare poruerinr ,
rem iplam non pocelkaris rerriroriglis ,
teci alio nomine gppellguere , veluri
/r /?E /M /re r/ r/ r ^irore /?/ oM , inrer czuae
iura , c^ugnm lic LiKerenria , neminem
vn larer , im cslumnige fgcile läepe
vccglioncm pr ^ eduic vererum minu8
gccurgra loczuenäi rsrio - eer . So
wird auch dem belobten II ir X -r . ohngleich
aufgebürdet , wie er /MI //er'/?/? . Or /?. Lr -
/ / eiv . // /'rr / . L '. // /. selbsien eingestehen
müssen , " daß ehedem vor derReligions -
„ Trennung und dem Westphälischeir

Frieden die kroceres Imperii nicht
„ <gna clomini rerriroriales , sondern
„ <gua acluocan einiges Ins über geistli -
„ che Güter zu erlangen im Stand ge -
„ wesen " , da dieser Rechtsgelährte , wie
in dem ganzen Werck , also auch in der
belobten L> /? . / // . das Gcgentheil deut¬
lich besaget , wann er noch unter andern
/ . ^ / . schreibet : krinm czuaelkio elk , 6
lunägror nibil tibi vel bereäibus no¬
mine xcluociMaereleruarum voluerir ,
aurexprelle ezm abLicauerir - kin Domi¬
nus keAionis nibil omnino iuris in
mongtlerium babear ? lLleggr boc M , /-

- lLlosobüervamusM/vrrorrEM
/ rrr / rori /r/t' » / / » Hrr/r/ rM / rortt ?/ / /irr/ö » /7i
slic/ ugnäo «guiäem aLuocarige nomine
venille , c/ uoniam , vr lVlarbi . Xloclcius
nomuir , olim minuenLae inuiclike §ra-
ria , pocius vocabula säuockrme , pro -
reelioniS ) rurelge , munäiburLü Le lml -
üae , czuam ill3luperbaclominü , Impe -

rü ) lurisclWonis , clilkri / kus Lc prgeks -

Llurge vlurpgm tuers - - srmmen
<? // / / // Lr //ier / c>rr> /rr5 » 7 ) /r/rr / c? ^ /?rtor /r ^ /ri , i
buille Liximus . Drenim in vna reA ' io -

ne eranr Duces , Eomices Le acluocgri :

De E praecipue conülte -

bac in iurisLictione limplici arc ^ us

emolumencis czuibusclgm , vrmul / Ia -

rum Lompencliis , glbero3riki , leruiriis

Le praelkgnonibus c^ uibusägm pecu -

nigrüs , 6e czuibus luprg . / r // >rr / or ?-

E / err / / or / / / / / r glia esczue mgiora iura

conriner . — Eui conteczuensetiiklb -

cliLgrione iuris acluocariae non lupe -
riorimrem rerriroriglem liue gcluocL -

rigm luperiorem , lecl mnrum iura acl -

uocmrige , liuevri ü vocaneur ,

letzicima iiLuocgrorum iura , czuge mo -

clo engrrguimus , abclicam centeri . Dc

Lec ? . / M / ro . ib . krobe renenäum

cjuicc ^ ui6 re ^ ionum Lomini in tacris
olim iuris li ^ buere Lraclbuc boclielia -

benr , illuä iisäem comperere M r ^ / rr7L^ 7/ier/ orr ^ ^r TVerLe /? .
/ / . / . In Gecialibus Imperii

rebuspublicis , czuse neminem czuic -

czugm in eorum re ^ ionibus polliäers

pariuncur , nili tub le ^ e lubieLrionis ,

tubrr .ibere le baucl pollunr monglle -

ria ^ / / ) er / orr / /7/ r , c^ uae in bonis in rer -

ricorio inclulis rgclicgra eil , Ie6 gb Ü8 -

clem bomg ^ ium <guo <gue iuile exitzi -

rur . Le / ? . / / . M - ror . Le r « 7? e
L)- ee . /L 5. / . »v /' /zr/' r , /-. / . / / . Welche
Wahrheit nicht nur ^ ^ Loe « -

er // , , / o . gestehen müs¬
sen ; verb . () uoä li proreclores in
mongtlerüs criminklem vel ciuilem

iuriseli / bionem iure proprio vlurpenr ,

i6 inäe 6r , czuocl monalleria imme -
Liare in rerriroriis iurisäi / Iionglibus

proreüorum lim linr , icleoc ^ ue nonin -

ruim , gur virmre gLuoLgriae , lecl po -

rius r / / re ^ errr / or / r porellmem illam iu -

riscli / liolmlem exercenl : sondern die
hohe Geistlichkeit in Teutschland gegen
die unter ihr gesessene Stifter und geist¬

liche
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nicht vermögend gewesen , ck ) Es kan daher gleich viel gelten : ob das
Ver¬

liehe Ommunen alwege selbsten wohl
behauptet hat . S . Rechcsgegrülldece
Prüfung derer ab Seiten desBam -
bergifchen Dhorn - Lapituls wider
das -Hoch - Stift dafelbsten zum Vor¬
schein gebrachten Schriften / . >5. / .

ib . " Daß in allen und jeden
" dunckelen Stellen bey denen vominis
" cerritoriglibus das Iu8 günocariaevon
" dem luro cerricoiigli zu erklären , somit
" alle ^ üuoLgri relheciu aü periongs Lc
" reg in luo reirirorio Lc reoione ül38
" für 6omino8 reiiirorigles zu halten "
oec . Nebst dem giebt man anderer Seits
selbst zu verstehen , daß diesem Einwand
wenig zuzutrauen seye , wann man bald
bernach jene vergeblich bestrittene Obrig¬
keitliche Gerechtsame aus denen ? grro -
nac - Rechten herlesten will . Mit oft er¬
rechnten Schristfassern ist man diesseits
darinnen einig , daß diejenige Deutsche
Fürsten und Herren , welche in und aus
ihrem Eigenthum Kirchen gestiftet , als
Herren und Eigenthümer angesehen wor¬
den ; wie ingleicben , daß man ehemals
denen weltlichen Herrn Kirchen , Clöster
und ansehnliche Stifter lehensweiß ein -
geraumct . Es folgt aber hieraus eben
dasjenige , so man vergeblich bestreitet
und anderswo vor eine Ohnmöglichkeit
ausgibt . Hist . 6 ipl . Unterricht 8 . I .
§ . 15 . Es scheinen auch diese Verfasser
nicht bedacht zu haben , daß sie an einem
andernOrt ab denen gemeinen kau -onar -
Rechten , oder dem so genanten Kirchen -
Saz , welchen das Teutsche Hauß zu
Marburg in Ansehung einiger Kirchen
in Hessen hergebracht , demselben die völ¬
lige 8uperiorimrem iäcram seltsamlich
zuerkennet . Ehedem hat man verschie¬
dene Obrigkeitliche Gerechtsame derer
Landes - Regenten , als Stiftern ihrer
Kirchen und Capellen mit dem Nahmen
eines beleget : es mag
aber solches der anderseitigen Inwmion
eben so wenig zu statten konunen , als daß
jene Gerechtsame insgesamt unter der
Benennung des Verspruchs vormals
verstanden , und die Landes - Fürsten des¬

halben Gchuz - und Schirms - Herrn
genennet worden . ( tz . XI . Ill .) Conf . L .
E - Hanfelmann ^ r/-/o » E / fcher Be¬
weis , daß dem Haufe Hohenlohe die
Landes - Hoheit langst vor dem / ?rter -
wLwo zugestanden allwo zu die¬
sem Uarronaru eenio das Iu 8 exiAenüi
iÄcercloribu8 iuramencum licleliwris ,
conürmsncli lkgrurs eLcleükilticg ) tena -
ru8 Le conlilkorii eccieüalkici ) Urecuni
publicarum samt anderen gerechnet und
mit bewährten Urkunden zugleich darge -
lhan wird , daß diese Landesherrliche Ge¬
rechtsame denen Hohenlohischen Herrn
in ihrem Fränckischen Eigenthum längst
vor denen Uekormarions - Zeiten zuge¬
standen und von ihnen ohne jemands
Widerrede ausgeüber worden seyen .
Oon5 § . Xb . II . XI . II1 . UXIII . Lc
IRX1 .
Anderer Geits hat man daher aufrich¬

tig gehandelt , wann man die beurkun¬
dete Landsäßigkeit des Antoniter Hau¬
ses zu Grünnberg ein altes löbliches
Herkommen , so den » Landcs - Für -
sten gebäret habe , nennet , und be -
mercket , wie zu diesen alten löblichen
Herkommen mit zu rechnen gewesen
seye , daß die brmre 8 8 . ^ nronii dem
Fürsten des Landes gehorsam und ge¬
wärtig seyn müsten . Bey denen übri¬
gen Orden , Communen undHäussern ,
wie auch der gesummten Hessischen
Geistlichkeit ist dieses alte löbliche Her¬
kommen eben wohl zu befinden und
außer anderen ohntrüglichen Beweiß -
thümern , selbst mit dem Bekäntniß
des Johanniter - oder Maltheser - Or¬
dens in vei -b . " Ouch saln wir dein
" vorgenanten vnsern Iunchern vnd n -
" neu Erben vndertheuig fyen , alfe an -
" dere geistliche lüde die in stmeFor -
" stenthum wonen " cer . Viü . ^ öi . lüb
n . z . l8i 6 . ohnwidersprechlich dargethan
worden ; an welchem , durch so verbind¬
liche Reichs - Gesäze und Friedens -
Schlüsse genugsam versicherten altlöb¬
lichen Herkommen , man dieseics Grund

genug
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Vcrhältnrß der Hessischen Geistlichkeit gegen ihren Landes - Fürsten mit
demNahillcn der Umerthamgkelt , dcr Landsajserey , der Gchwms -
Oerwandschaft , ( Xl^ Ill . ) der Hmter - und Uttterftrßkgkett , oder
einer andern Benennung beleget werde , da^ die vereinbarte Gerechtsame
des Landcs -Fürftlichcn Etgenthums , der Stiftung und des Obrigkeitli¬
chen Regiments nach dem unfürdcncklichcn Herkommen und denen ver¬
bindlichsten Reichs - Gesazen ausser Zweifel sind , am wenigsten aber
abzusehcn stehet , mit was Fugen der Teutsche Orden der so heftig
bestrittenen weltlichen Obrigkeit über die ihm anvertraute Stifter , Clö -
ftcr und geistliche Güter sich selber anmassen und jene damit noch ihrer
rechtmäßigen Herrschaft entziehen wolle , e )

§ . I. XVI .
So wohl von der gezeigten Grund - Verfassung des Fürstenthums OlMinstößliche

Hessen überhaupt ; ( §HX . H L^ xi . ) als besonders der hiebey zur Gründe vor den
Gnüge beurkundeten Unterthanigkeit oder so genanten Landsasserey daher genomme -
sämtlicher ingcsessenen Stifter , Elöster , Orden und zugehörigen Geist - uch Schluß auf
lichkeit ( § . I - VIII . l. xn - b. xiv . ) wird der Schluß auf die chcdein f ' e sle ' chmaßige
und zum Thcil noch gegenwärtig darinnen befindliche geistliche Rlt - ^
ter - Orden mit so mehrercm Bestand genommen , als diese i . ) vor putschen ' or-
jenen nienials etwas zum voraus gehabt , sondern , wie in Ansehung dens .
der geistlichen Frcyheit , also noch sonsten , denen mehresten sich nach -
zusezen Habens ) Nebst dem 2 . ) bey ihrer aus Lands - Fürstlicher

F f Gna -
genug hat , denen anderseitigen nichti¬
gen Einwendungen zu begegnen und die
hohe Landes - Fürstliche Gerechtsame da¬
gegen sicher zustellen . Auf gleiche Weise
könte man zugebcn , daß Landgraf Hen¬
rich imJahr 1479 - die unter denen Do -
MM /Mern und Baarfüßern wegen
der Fever desFests
entstandene Irrung , als Landes -
Fürst gütlich verglichen und beygeleget
habe , wo nicht die in dem Fürstlichen
Gesamt - ^ rckiv zu Ziegenhain annoch
befindliche Original - Urkunde ein an¬
deres mit deutlichen Worten ausdrucke -
te . verb . " Vnd sunderlich die obge -
" nanten Vatter und Brüdere Prediger -
" Ordens zu unterrichten , daiß wir - nic
" anders wullen gehabt haben , dan
" daß sie das leibliche Fest von der Ent-
" phängnis der Jungfrauen Marien -
" hinvor - loben vnd Halden solten 'vntev
" dem Namen Loucepcionis vltd nicht
" LanLkchLLtiomZ - vnd woe sie das an -

" ders , dan in vorgenanter Maiße , hyn -
" forther Halden - wullen wir das
" nir gestaden , sondern solichs , wie
" vorgerürt , von Ine gehalden vnd
" darwidder in keinerlei) Wyß geistlich
" oder werntlich durch sie selbs odir y -
" mandis von yren wegen nicht getain
" haben wullen , bie Vermeidunge vn-
" ser Graic Marburg So kan es
auch genug seyn , daß nach dem Jnnhalc
Ves dem Closter Spies -Cappel von Land¬
graf imJahri2Z ; . ertheil-
ten ? riullev-ü die peinliche Gerichtbar -
keit nebst der Land - und Heeresfolge in
Ansehung der Clösierlichen Hintcrfaßen
demLandes - Fürsien Vorbehalten worden,
ob gleich das übrige Vorgeben hiebey
an sich irrig und erdichtet ist .

e ) S - Ungrund . / >. / /

^ 6 § . I . XVI .
4 ) Vicl . L . al? LLLLLir FAr /rs ^s/ttre
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Gnade erlangten Aufnahm ( Z . I- XVH . I- XVIII . ) in die langst zuvor
bestandene Landes - Verfassung und das untcrthanige Verhältnis ) al¬
ler geist - und weltlicher Stande sich zu schicken verbunden gewesen ;
dessen vollkommenste Anerkantniß z . ) ab denen so demüthig gesucht ,
als gnädiglich verliehenen kriuileAiis derer Landes - Regenten sich nicht
nur gcnugsiun veroffcnbaret ; ( S . XUH . ) sondern auch 4 . ) derselben von
einer Zeit zur andern ausgebrachte Bestätigung und Erneuerung die
fürdaurende Obrigkeitliche Gewalt und Hoheit derer Hessischen Fürsten
in dem Munde führet ; i> ) besonders aber 5 . ) der Teutsche Ritter - Or¬
den seine Haupt - und Grundstiftung in Hessen , zusamt dem nach¬
malig sehr beträchtlichen Zuwachs in und aus dem Fürstlichen Eigen¬
thum überkommen , welche 6 . ) so wenig mit Verlust der Obrigkeit de¬
rer hohen Stifter , ( K . XOHI . ) als 7 . ) vor Fremde und Auswärtige ,
sondern vielmehr zürn Dienst und Besten des Landes , als ein Spital
und Versorgung der

/ e . / . / VEZ /v /w M i/ /-

ib . 8icubi Dpitcopi8 Li Ü8 , c^ ui
uil ^ uic ^ ugm cum iccularl carsLkers
torüuurur commune , vel torriri 6c -
bebanr , Dan6üilliucu8 bauä remirm -
lur - mulro minu8 remiccerur ec^ ur-
ribu8 ecclell3tkicl8 , pui Lacra non rra -
Lignr , tglcem eccleliam armi8 ruen -
rur . Dm clericorum Duor vricjus
maior centerur , c^usm Dcrorum mi -
lirum , nec; uL gäso bi reAularicer
mgiori libertäre trui Lebenr, cum ne -
cjuiclem priulletzia Dccleüi8 Li clerici3
concetlg , ipto8 käcile perrineanr .
Welches die Verfassung der Teutschen
Länder und unter anderen derjenigen ,
worinnen die inngesessene Ritterbrüder
bey der landsaßigen Ritterschaft stehen ,
( § . DVH . L< DVIII . ) vollkommen be -
stattiget . Jenseits hat man zwar den
Hauptgrund der gerühmten Dxem -
prion in der (^ ualicarc eccleliriüica bo¬
norum Li ^ ertonkN' um gesezet und die
Ordens - Guter so gar pro cgullü vere
pia angegeben : ( Hist . Dipl . Unterr . 8 . 1 .
§ . 16 . ) . Dennoch soll dermal von Kir¬
chen , Clöstcrn und geistlichen Personen
der Schluß auf den Teutschen Orden
nicht gelten , " weil man einen Ordens -
" Ritter mit einem Priester oder Mön -
" chen in allem nicht vergleichen könne ".

, c ) nnt Dargebung emes
so

Eben als ob die gleich kundbahrliche Land -
saßigkeit der übrigen Hessischen Einge¬
sessenen denen Nirterbrüdern zu einigem
Vortheil gereichen könre . Daß die
Nitterbrüder des Johannitter - Ordens
selbst in Ansehung der denen Hessischen
Landes- Fürsien gelobten Treue undUn -
terthänigkeit denen übrigen geistlichen
Leuten , die in dem Fürstenthum wohne -
ten / sich nahmentlich beygezehlet haben , ist
bereits in dem vorhergehenden beurkun¬
det worden . Eonf. § . XDVII . XDVIII .
DXXX . DXXXI .

- ) Eonk. tz . XDIII . DXII . Lr DXXII .
^ viiL ^ vL . / er Dro /> r

c ) Es hat dieses ausser dem nachstehenden
eigenen Ordens - Bekäntniß , die
Aufnahme des landsäßigen Hessischen
Adels mit Ausschlieffung derer Frem¬
den sattsam gezeiget : Wie man dann
jenseits in dem so genanten Hist . Dipl .
Unterr . p . 21 . selbst angeführer , daß bey
derDunLacion des Teutschen Hauses zu
Marburg nebst dem Landgrafen cox -
KLOO 24 . Brüder meistentheilsaus der
Hessischen Ritterschaft , sich einkleiden
lassen : So meldet auch noch der alte
Hessische Geschichtsschreiber v 1 uu 1 cn
M (,7-r' M . ? . // daßLand -
graf co ^ 'vv 8 das schöne Münster 8 .
LIiDberb zu Marpurg durch Beystand
der Hessischen Ritterschaft erbauet und
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so stattlichen Vermögens derer Landes - Fürsten und ihrer Untertanen
errichtet , dasselbe auch von dem Teutschcn Orden sechsten zum öfteren ,
und noch in dem Jahr 1516 . bey dem Fürstlich - Hessischen Hofgericht ,
als ein Haupt - Beweggrund zu Beybehaltung der ungezogenen Frey -
hcit , wohlbedachtlich angeführt und bekam worden : " daß das Tcutsch -
" Hauß zu Marburg von den Fürsten zu Heßcn löblicher Gedccht -
" ms , als ein Gplta ! vnd Haltpfull dev Ritterschaft des Für -
" ftenthums zu Hessen , gncdiglich vnd erlich versehen , begabt vnd be¬
gnadiget scyc " : it ) weshalben 8 . ) weder Kayferliche noch Königliche
Frcyhcits - Briefe in Ansehung diefcr Hessischen Stiftung gesucht oder
erlanget ; e ) sondern vielmehr 9 . ) die genaueste Verpflichtung derer
Ordensbrüder gegen die Fürstliche Stifter , Eigenthums - Herrn und
Landes - Regenten denen nach der Hand überkommenen gemeinen Or¬
dens - Freyheitcn so lange mit allem Bestand Rechtens entgegen gesezer
werden mögen , ( § . als 10 . ) die bey dergleichen Stiftun¬
gen ohne das nicht gewöhnliche Begebung derer Stiftungs - und Obrig¬
keitlichen Gerechtsamen noch nicht deutlich und nahmentlich dargthan
worden . / ) ( H . xmill . )

§ . MXVII .

Die anderseitig angemaßte Beweisführung der Ausnahm oder so Prüfung der an -
gerühmten Landes - ^ Fürstlichen ist weder schlüssig , noch maßlichen Be -
zureichend oder erheblich , sondern ein leeres Schreib - und Blendwerck , weißführung vor
womit man durchzukommcn , bey derlnaligen erheiterten Zeiten sich vermeune
vergebliche Hoffnung machet : Was von der gemeinen Pabsilichcn und ^ Mtelst derer
Kayferlichen Ordens - Freyheit sehr ohnfchicklich darunter gcmengct Landes - Färsili -
wird , ist , da es auf die angebliche Landes - Fürstliche Bcfreyung der - chm Befteyun -

Ff 2. mal gen überhaupt -

mit stattlichem Einkommen vermehret
habe .

<? ) S - den Md n . 211 . 6 ) hienachgefüg -

ten in Sachen

desCompthurs zu Marburg entge¬

gen die Meister des Fleischhauer

^ andwercks daselbst 7 . 6 . Als

im Jahr 1525 . der Landcommen -

thur Daniel von Lawerbach in dem Md

u . 51 . beygebrachten Schreiben an den

Herrn Landgrafen ? u 1 r 1 ? rv ^ N ^ 6 x .

um gnädige Ringerung der ihm und dem

Temschen Hauß zu Marburg zum Be¬

huf des Kriegs gegen die aufrührische

Bauern angesezten außerordentlichen

Steuer von 250 . Marek Silber nach -

suchete , bathe er mit Gebrauchung eben

dieses Beweggrundes " S F . Gn .

" wollen sich hierinn seinem Orden vnd

" gemeiner Rirrerschasft zu gut gnä¬

diglich erzeigen " .

e ) Obwohl LL8orv im ^ mMEs ^ -

/ i ' -7c7 derer 7 ,7„ « r, » rcaten der vornehm¬

sten würremb . Llöster ^ . ^ - . 7 l

einen ohnzulänglichen

Grund der Ohnmittelbarkeit derselben

hierinnen sezet , so würde jedoch bey dem

Teutschen Hauß zu Marburg es hieran

der Zeir so weniger gefehlet haben , da¬

ferne dasselbe einen auf die gerühm¬

te Ohnmittelbarkeit sprechenden Stif¬

tungs - Brief aufweisen können .
/ ) Louf . rvOOl - i? .I /, »/ >/, . 7l 77. 6o „ -

2 ^ . / >. / scnxvLvLk 7

/ . sl 7 ^ 77 r .

^ § . ldXVII .
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mal ankomt , hieher nicht gehörig , sondern deren Granzen sind an des
hörigem Ort angezeigct und der Mißbrauch dabey entdecket worden .
( K . E . - I. VIH . ) In denen Landes - Fürstlichen krmileZüs wird die
vermeinte Lxempcion so vergeblicher gcsuchet , als diese an und vor sich
selbst , die Obrigkeit des hohen Ertheilcrs nebst der Untergebung des
kriuileZirtcn ohne Widerspruch zum voraus sczen a ) ( § . XEHHXVl )
und demnach deren Erneuerung bey jedem Nachfolger in der Landes -
Rcgierung von denen Besreyetcn desto sorgfältiger ausgewürcket wer¬
den müssen ; nlithiu ein mehrcrs nicht dann die Befreyung von der
gemeinen Untergebung in sich enthalten , c ) ( § . Xb. IH . EXIX . ) Dann
was den Johanniter - Orden anlangt , so bezeuget solches dessen bub n . 5 .
vorkommcnde Verpflichtung gegen die Landcs - Obrigkeit bey seiner Auf-
uahm zu Franckenberg , so wohl in Ansehung dieses , als aller übrigen in
Hessen gelegenen geistlichen Münchs - und Ritter - Orden : verb . " Ouch soln

§ . Exvii .
6 ) Eons § . XI . II . 6c XEIII . Eben so we¬

nig , als die von Kayfern und Königen
demTeutschen Orden und andern geist¬
lichen ertheilte Lxempnons - Uriuileoiz
derselben ObrigkeitlichenGewaltüber die
Lefreyte etwas benehmen mögen . Da¬
her ä/E . vL voI ^ 1 8

7»' . 7e Tkc/m /-/ . c .
wohl angemercket : l^linc vero

eit ) ĉ uoä LN3M claris priuileniis ex -
emprionum gäbuo UsAe8 rerinegnr
lugm iurisäiskionem irr omnes cleri -
cos cer . i^ vir ^ ioirivs 7) ror>7 7e

F>. 1b . ( ) lle 8 ' il s ' eliorce 6c prou -
ver pgr vn lonZ- rgisonnemenr , czus
1e nom 6e UrivileZe n ' emporre poinr
lg tiflemon , on eli bien leur gus
rou8 ceux c^ ui t^ avenr lg ÜAnilicgnon
cie ce mor , ne t 'eronr pg8 ne Ion len -
limenr ; cgr ee nom 6e privileAe ne
1e äonne poinr gux Eonrrgök8 A gux
ka6ke8 , c^ui te sonr enrre kiinee 3
LAgux , MM8 aux Eoncelbon8 sgi -
reg pgr 6e8 8ouvergin3 . cer . ^ 66 .

<7S . L . 7. 7ec/ s LMtt.

In der Urkunde ionänni 8 r . 7or /,.
/r . LIIR ^ xVLI

^ 7 . 7? 77< 7, . wird dieses folgen¬
der maßen ausgedrucket : ib . Kgribcg -
MU8 ) lauägmu8 6c gpprobgmub ei -
clemczuL IVlonglterio Lrembero-enß

" WW

ge frgrribus seu Egnonicig ibiäem pro -
1eNi8 gc eorum 1uccetI'oribu3 vniuer -
iis iibergIirer conbrmgmu 8 , / W-FrWW
7 ) oME L/ ^ » » „ r/ 5 es , ' , « / ,In gleichem Betracht wird m T)/ /,/.

x/ TTä -M . Eo , » 7.
7 . 777

^ 7 <? . nachdem
diesem Closter sehr beträchtliche Freyhei -
ten , welchen man nach der anderseitigen
Erklärung eine völlige Txemprion zu¬
schreiben solte , waren zugestanden wor¬
den , gemeldet : boclgluo , huoclü nos,
vei g 1iczui 8 bereäum nolUorum vel -
1emu 8 - glio rnoäo notrrgm fgcere vo -
lunmrem , non poNimu 8 OLcglions
concetIioni 8 it1 iu 8 gb iptg ecciebg im -
peäiri ,

x^olunrgrem .
Eons . iiLki . -7. ^ LeA . 77.

c ) Welche Freyheit oderLxemprion ohne
der Obrigkeitlichen Gewalt Eintrag zu
rhun ertheiletwerden können , daher bei ,-
de öfters in den alten Urkunden mitein¬
ander verbunden werden . Vi 6 . 7) ,/) / .
/ , 1' sreK . 1 oIILX 1 8 I . 7io / /, . ^7 75,v/ 7 .
7) r/ c . z -' - -' . 7̂, . ^ 11: ^ xv ^ 7. 7l 777
7 . ib . Eum noüri äileöki Egno -
nioi , j ) ecgnu 8 viäelicer 6c Egpimlum
bicclelige colleAiarge ^ n 6 er ! ecbrenÜ 8 ,
FW ^ » 0/?^ m ,7i -

ti ) Dne
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" wir dem vorgenantcn vnscrmJuncher vnd sinen Erben viidertemg
" sin , a ! se andere geistliche lüde die in simeForstenthum rvcmeirvnd
" wider en vnd sine Erben vnd sine Forftenthmn nicht sin ane gcfcrde " ,
welches man anderer Scits zu heben nicht vermögt . ci ) Das hicrbey
vorkommende richtige und ohnparthcyiscbe Bckantnisi , dieses mit nicht
geringerer Frcyhcit begabten geistlichen Ritter - Ordens ist besonders in
Ansehung des Deutschen Ordens von gleicher ohnmnstößlichen Gültig¬
keit , und so beschaffen , daß man dasselbe denen ohngereimtcn und an sich
uicht gebührlichen jenseitigen Erklärungen § ) derer Fürstlichen Frcy -
heits - Briefen ganz allein entgegen sezcn tönte , nachdem ohne das die¬
ser geistliche Orden der Zeit in der Niedrigkeit und Verleugnung aller
weltlichen Macht und Hoheit den Hauptzweck feiner Stiftung gcführet ;
( § . VIII . XMVU . XMVIU . ) mithin sämtliche Landes - Fürstliche Bcfreyun -
gen auf die Beförderung jener löblichen Absicht gerichtet sind ;/ ) auch selbst

Gg die
Dem seichten Einwand , daß diese Un -

terthänigkeit ein eKeöMs gcluocariae
gewesen , hat man an seinem Ort ( § .
L. XV . ) bereits begegnet ; Eonf.

/ . / / . alwo der
anderseitigen Aufbürdung ohngehindert
dieses Exempel zum Beweiß des Hessi¬
schen Iuris cireg 8acra angezogen wird .
Das fernere Anführen : ob habe es die¬
ser Keusrlrüien nicht bedürft , wo die
geistliche Landsasscrcy dazumal in Hessen
eingeführet gewesen wäre , ist von glei¬
chen Gehalt : dann zu geschweigen , daß
dieser Schluß alschon an sich irrig , und
jenes Beyspiel vielmehr erweiset , wie
sorgfältig die -hessische Landes - Fürsten
über das ihrige gewachet : so sind die
Worte : " alse andere geistliche Lude

< " dieinstineForstenthumwonen " , sol¬
cher Ausflucht zumal entgegen . Daß
auch dieses eben keine unnüze Sorgfalt
gewesen , solches ist aus dem vorherge¬
henden und selbsten denen jenseitigen
Lxemprions - Bestrebungen genugsam
abzunehmen . Statt dessen wäre zu er¬
weisen gewesen , daß die Rittcrbrüder
unter denen geistlichen Leuten , die im
Fürstenthum Hessen wohnen , nicht be¬
griffen worden , welchen Beweiß man
aber zu übernehmen nicht vor thunlich
befunden . Indessen zeiget die Urkunde
Mb u . 211 . /-) daß der Johanniter -Or¬
den noch verschiedene Jahre vor derUe -
Lormaüoli in Hessen die hohe Landes -

Gerichtbarkeit über sich willig erkant
und seines geistlichen Standes unge¬
hindert derselben sich gutwillig unter¬
worfen habe - ^ 66 . ^ cliunölum Mb
n . 2H . c )

e ) Der ächte Begrif eines MiuileAüfchlies-
set den priuileAliuum von aller anmaß -
lichen Deutung desselben gänzlich aus ;
als welche dem hohen Ertheiler und des¬
sen Regiments - Nachfolgern vorzüglich
zukommt : wannenher jenes Unterfan¬
gen denen übrigen Seltenheiten der an¬
derseitigen Schrift billig beygerechnet
wird .

/ ) Es war hierinnen die Ursach zu su¬
chen , warum die Tcutsche Fürsten es
vor einen Seegen ihrer Lande hielten ,
wann diese fromme Brüder unter ihnen
wohneten und denen übrigen Untertha -
nen mit ihrem guten Exempel Vorgän¬
gen . Die verliehene Jreyheiten solten
zu diesem Behuf dienen , damit dieselbe
bey der gemeinen Untergebung durch
die Fürstliche Beamten darinnen nicht
gestöhret würden . S . was von Pfalz -
Neuburg in einem ähnlichen Fallm

Mo /-, /i. ehedem angeführet
worden . Die ausgedruckte Vorbehal-
tung der Obrigkeitlichen Gewalt war
daher so ohnnöthiger ; wie sie dann auch
in denen späteren Zeiten , da die Geist¬
lichkeit sich mehreres heraus zu nehmen
angefangen , gewöhnlicher vorzukom¬
men pfleget . .

.v<l § . UXVIII .



I)) der Mißdeu¬
tung des / v /rtt / e-
§rr 5.
<r . beson¬
ders .
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die beftevete einzle Güter und Gefalle keinen tauglichen Vorwurf der
damit übertragen fcyn sollenden weltlichen Gewalt und Hoheit abgeben
mögen ; da zumal dergleichen Stiftungsbricfe vornehmlich nach dem
Begrif ihrer Zeiten und der Sache , wovon die Rede ist , zu milchen und
daraus die Meinung des Stifters vernünftiger Weife abzunehmen stehet .

§ . I^ XVIll .
Um jedoch der Sache noch naher zu kommen , so meldet Landgraf

Ludwrg in dem angeführten echteren und ältesten kriuile§io , so dicRit -
terbrüder mit Einwilligung derer fürstlichen Gebrüder L?

im Jahr 1 ^ 5 . ausgebracht , gleich zum Anfang , daß erfelbige
in feinen mit aller ohnmittclbarcn Hoheit besessenen Fürstlichen Landen
ausgenommen und diese unter feine Landes - Obrigkeit stch begeben hat¬
ten ; a ) wobey vornehmlich die Absicht auf die von denen Grafen von

Ziegeri -
uerlos nowdües LiuerlorUm Aene -
rum reli ^ ionum oräine8 monacNo -
rum Li fracrum lud lmduu monalii -
co re ^ ularirer viuenrium dade >nu8 .
8e6 Mr/ »/ r ^-

4U06 Leuoritlimum orciinem
OarcdulienIeM ) / // ?/ , k » ror -// // -

neeloca eiclem
oräini in LiLko noltro äominio 6epu -
rara minime reperiemu8 . Dübel) wird
noch die Ursach , warum man diesen Or¬
den gerne im Land wohnen haben möch¬
te , angeführet . verd . In 4UO krarre8 6s
oräine s>relidaro potlinrLi valeamkuo
iauäadili propolico in aklkinencia Li ca -
Ikimonia larcinam rebrenanLo Oeo
milirare. // c r»

ro ?/M / or ,W -

/ / / / -
// / / / / -

^ r ,? r7/,r » / ro /r -
/ / <7?Äcr o/>rre / vr/ >e -

In welchen , auf das geist¬
liche Landes - Beste abzweckenden Gc -
dancken beyder Landes - Fürsten , keine so
einem , als dem andern auf seiner Grund -
verfaffung damals allein haftenden geist¬
lichen Orden zugestandene weltliche Ho¬
heit zu suchen , sondern vielmehr derJnn -
halt derer ihnen verliehenen Frcyheits -
briefcn darnach zu ermessen und sicher zu
Messen ist , daß, wie diese den von aller

Welt -

^ 6 § . IRVIII .
<r) Oonf. § . VIII . Es hat diese Urkunde ,

so wie selbige lud n . io . hiebey zu befin¬
den , der TeutscheRitter - Orden selbsten
unter denen Veylagen der an dem höchst -
preißlichen Ileichs - Hof- Raths - luLieio
entgegen das Hoch - Fürstl . HaußHessen -
Darmstadt am 29 . lXou . 1742 . über¬
gebenen ferner-weiten allerunterchä -
niczsten / ü /- » . in copia
viäimgm beygebracht . Die darin befind¬
liche Worte : Ouos Liuina Araria ^ -7 /i/-

» o/?rorrmr in rerri 8 in
4uidu8 iu 8 Lr pocelkacem dademu 8 , da -
dirare concellimus : deutelt so viel an ,
daß man diese andächtige Brüder
gleich andern geistlichen Orden zu ver¬
meintem Besten des Landes , und der
nach ihrem Ordens - Inltiruco auf sich
habenden Pfleg der Armen und Dürfti¬
gen aufgenommen , um , wie Landgraf
Ludwig der heilige sich weiter dabey aus¬
druckt , ihrer verdienstlichen Wercke da¬
durch zugleich theilhaftig zu werden . id .
Oeum L< immaeularam eins A'enirri -
cem in i ^ lis Nonorare cupierues , vc
leruicchc ^uoL Nie noÄUHUs ipli8 exdi -
derur , ad Ü 86 em parcicipe 8 üeri me -
reamur . Bey deinCartheusser -Orden
findet sich ein gleiches Beyspiel in der Ur¬
kunde vom Jahr 1438 . lud n . 18 ; . id .
Verum parer reuerenZe 4006 iu / ' rm -

-7o //M / ü // o/ ro mulcos Lräi -
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Ziettettham und Rer'chenbach zuvor erhaltene Stiftungen und milde
Gaben gegangen . ) Wclchemuach dasjenige , so die Stande und Un -

Gg 2 tcrtha -
weltlichen Hoheit weit entfernten Ent -
zweck und löbliche Absicht geführet , sie
ihren milden Gebern sich mehr an die
Seite sezen , noch dieLandgrafen mit ihren
? riuili.-tzii8 selbst dazu beförderlich seyn
und ihnen ein weltliches Itegiment mit¬
ten in ihrem Eigenthum , neben sich zuge¬
stehen wollen ; wie solches bey einer glei¬
chen Aufnahme des mit denen stattlich¬
sten Freyheiten versehenen Johamücer -
Rirccr - Ordens zu Wißenfeld zur völli¬
gen Gnüge sichveroffenbaret : dann ob
wohl dieselbe von Landgrafen uLkkEnc)
nach derUrkunde 6 . 3 . 1 ^ 92 . lub n . 4 . mit
ebendiesen nach demBegrif derdamali -
genZeiten zu ermessendenWorten geschä¬
he . ibi : " Daß wirGott vnd seiner liebeil
) , Mutter vnd allen Heiligen zu Lob vnd
„ Ehren , vnsern Eltern , vns vnd vn -
„ fern Erben vnd Nachkommen zu
„ Trost vnd gnade , innahmen das
„ Haust zu Wisenfeld vnd seine Jnn -
„ wohiier die geistlichen Herrn , den
„ Comthur vnd seine Herrn und Brü -
„ der " cec . So wird dennoch bald dar -
„ auf gemeldet : " auch sollen sie vils vnd
„ vnsern Erben gehorsam vnd vncer -
„ rhenig seyn , als andere geistliche Leu -
„ le die in vnserm Fürstenthum wohnen "
Ler . Woraus jene Ungrunds -Verfasser
abnehmen mögen , daß die Begriffe von
dieser vermeinten geistlichen Wohlfart
und der vorhin herkommlicheil Unter -
thänigkeit der in denen Fürstlichen Lan¬
den gesessenen geistlichen Orden sich gar
wohl zusammen reimen lassen und die
mildthatige Landgrafen diese anderer ge¬
stalt zu dulten niemals gemeiner gewesen .
Fast gleiches Jnnbalts ist die von Her¬
zog Gottfried / / / . von Nieder - Lothrin -
gen und Brabant denen Tempel - Her¬
ren im Jahr 1160 . ertheilre Urkunde

7 '. / / / p . / / . ver b . llAo
60i ) Lrkivv8 Dux L. orb . fr 3 tre 85an -
ökitlimi rempli , guo 6 eil in lerusalem ,
FE PE ?, rr ?/ / orE »rer/ i ^
- / rem rrr / /i/ee/ rerrrM , in cliuer -
ii81oci3 terrae promouere ,

pro rernuneratione illiu8 , guo cliuea
L: pauper inclioer , eorum ie (zuer>8ve -
lkinia Prc-/ rc7 / o » er /r .-r /r / rc » o/ ir /re/ rr/ee -
pr , ne pallim bona eorum a guouidckn -
ticlele ei8 auferri pollinr . proprer
pmer / r erc M orrr -rr /' M eorrrrrr Po//e^ o -rr7 rri
r- Z' / Fr / e /vckc p -vrrmerire » och - /̂ e ^ r' r/r <r / /r
Feripr'Ee /m /rm <8iimmune8aeliberos
eo8 ae bona eorum ab omni exaökio -
ne , guae inrerclum lolec rermini3eir -
cumiacencibu8 in6ici , in perperuum
5aeimu 8 . Es erweiset aber die Verfas¬
sung jener Länder und so manche andere
Urkunden dieser Landes - Fürsten , daß
man denen Tempel - Herrn damit einige
Ohnmittelbarkeit in selbigen nicht zuge¬
standen habe . Daß auch LandgrafLud -
wig die Ordensbrüder sich keinesweges
gleich halten wollen , solches zeiget selbst
derJnnhalt der Urkunde mir deutlichen
Worten .

- ) S . die anderseitige Urkunden 6 . 3 . 1207.
<80219 . lub u . 41 . Lc 42 . der Anlagen
des Hist . chpl . Unterr . Ob die in der lez -
teren Urkunde bemelte /- o » <r iu Vortrie¬
ben , UoperckiaAen , Ueläriel̂ felä , eer .
so beträchtlich gewesen , daß solche ganze
Dörfer vorstellen können ? will man an¬
dern zu beurtheilen überlassen . Es kan
auch so weit gleich viel seyn : ob nach
p . 8 - des Untere , mit diesen Feldgütern
der Ursprung und Anfang der Balley
-Hessen vor der H . Elisabeth Zeiten zu
rechnen , oder nach p . 21 . die allererste

derLandcommende Mar¬
burg dieser Landgräfin zuzuschreiben seye :
da dieses leztere an seinem Ort näher un¬
tersuchet und ohnrichtig befunden wor¬
den . Daß die Herrn Landgrafen zu Hes¬
sen um diese Zeit dem Orden einige Gü¬
ter selbsten zugestifret gehabt , solches fin¬
det sich nicht beurkundet , und wird eben
aus dem Uriuiletz-io 6 . 3 . 122 ; . das Ge -
gentheil abgenommen , wann der Land¬
graf mittelst desselben seines Rechts in
Ansehung der gemeinenZoll - und anderen
Abgaben sich begiebet , jedoch einer von
ihm herrührenden eigenenStiftung nicht

geden -
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terthanen in diesen Landen dem Orden bereits gestiftet / oder derselbe sonst
darinnen überkommen habe / nabmentlich aus Landes - Fürstlicher Ge¬
walt und von Obrigkeits wegen gut geheißen , nachgelassen c ) und

gleiche
gedencket , welches man anderer Seits
selbst nachgiebet . Hist . 6ipl . Unterricht
pzo .

c ) Die bey der angemaßten Erklärung so
hoch getriebene Worte sind diese : Icka -
bico irague contentu trakrum nockro -
rum nrxxioi Lrooxx /kvi , omns
ius , guo6 in omnibus pocketckonibus
eorum , c^ uas bsbenr Lc babicuri ckinr
in rerris nockris , babere 6inotcimur ,
coa6unakis manibus öc pari consentu
tracribus eiusäem 6omus äonauimus
in Perpetuum , uZ ou , » / LZ e^ /r -

ou / urr / errur LZ / Zru rZ/ k / our Uü -
/ Zrue / /, Z Ẑ,> u ? </ / // h/ or , ^ r/ u ?,/ Zon / ruereo -
- ' // /,/ Z/ Zeror Ein jeder ,
welcher mehrereUrkundendiesesSchlags
gelesen , oder solche gegen diese zu halten ,
sich die Mühe geben will , wird finden ,
daß hierinnen weiter nichts, dann höch¬
stens die der Geistlichkeit bey ihren Gü¬
tern so gewöhnlich zugesiandene und
mildthatig verliehene Vefreyung von de¬
nen gemeinen Abgaben jener Zeiten ent¬
halten seye , nachdem die Worte : Omne
ius , guo6 in omnibu8 pockeckionikus ,
§ » /?§ ZuZeuk LZ Z // Z / kr / r / / rrut ru Terr /ir

- frarribus eiusäem 6omus 60 -
nauimus in perperuum : durch die da¬
zu gefügte und ohnmittelbar darauf fol¬
gende Worte : ab omni reloneo öc ex -
sötione per omne8 rerras - kam iptos ,
guam bomines eorum Z/ Zeror ^ eftie - r/ o
/ //ME / deutlich erkläret werden . Mit
eben diesen Ausdrücken ist die Urkunde
der Landgräfin sorni ^ r , welche vor
dasLloster Alcenburg im Jahr 12 ; 8 -
mithin wenige Zeit hernach ausgefertiget
worden , abgefasset . ap . Du . rsaor . D-
r /̂ . / r, r . / >» ZZ. / Z?// . / . Z / . c /r/i . / 2 .
/ / . / / / . ib . Dx patenribus lireris ciui -
raris nockre marpurn - inkelleximus ,
4U06 tckevmannus rbelonarius ckiuina
in priuarione 6uÄus , pro remeäio
anime tue DccẐ e /Ze ^ Z/ZZuZer§czue6am
bona in elemocknam conkulir , viäeli -
cer curiam tuam in Dab§ebcbuten ,

cum omnibu8 tuis aktinenciis , rres
mantos rerre in 6osteI6e , guarram
parrem molenclini Lr 6onacionem ec -
cletie ibiäem in guarra Lc oöio parke ,
intuper clomum tuam in marpuro - -
Lcomnia bonatua inOiliacis >v ^ mare ,
ram in ckluis , guam in aZ' ris . d^ osc^ uo -
gus banccollacionem rarambabenres ,
ou / ue rm uo / Zrrrur ^ r/ o /Z M ckk / Zer » Zou /ir
ZuZeumr , kuur ru ^ rrrur / ck ) ^ r / u / , / // Zurex -
// ZZ/ M / Zr / k, ob amorem argue pericio -
nem bonne tororis nockre 6errru6is
ma ^ ickre in Z^ läinberA ör rociu8 tut
conuenru8 , /ZrZZe eccZe/re cou/ er / ?,rr/k
cum eckeäbu . Oon5 . UriuileA-ium 3 .
rzz ; . s/>. xvcur ^ L . Lo /Z.

ib . s ) uo6 omnia bona Lctinn -ula mo -
nackeni in Dlackinnen - incka Domi¬
nium nockrum kamen Lr iurisäiötio -
nem in 6ecimis , aIlo6iis - eu Z/ Zerkr/ ke Lt
§r /rkru uor ^ u /uZerr ĉ uibus
remporibu8 rerroa «cki8 apucl nockros
proZenikores öc nos bucusgus vtä kue -
ranr ök Aguitä ) rZ/ ZZu Zouu u /- o / , / ur ourre
exuc / / oMH ru / ZrZ /Zr ^ irrrur / e ur roukr / Z / / -
crou / k rr/ / /NMU ^ r/ e / )ror / r/ r M / Mw /Zo . cer .
Die Besiättigung des Landgrafens von
Thüringen 3 . 1267 . worinnen
obige Freyheit annoch mit dem luäicio
bonorum eorun6em vermehret wird .
Hessen - Casfell . Nachricht ^ /Zr . F / Z u.

Jngleichen die Urkunde dieses Land¬
grafens vom Jahr 127z . unter denen
anderseitigen neuesten Veyl . tub n . 64 .
ib . Omnia bona tira in villa , c^ ue 6i -
cirur Uiecb , vel inferior palus , u
7/ oZ / k Uercbous Dapifer cie blarbeim ,
Dlenricus 6e Oruninoen , blermannus
Lc ckacer tuus 6c Wirre , DIenricus Lc
Oonrackus krarres 6e Uierbe in Witen
commorankes , c /nu / /ro/>r , e / u / e, rr / rZ/ cro ,
// /Zr/ » cuck // , LZ / r /re, ^ ro/,rret /rr/ o / er/

/ er / /Z//r / o , ZuZ / rerr / uk , cum Omnibus , czus
nobis , auc ipiis in preäictis bonis ,
Huocungue vi6ebanrur iure compe -
rere , 6onauimus eisäem ( Drarribus
Domus Ibeur . ) inre§ralicer öcperfe -

<cke
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qleicht Vergünstigung auch noch auf andere solche Stiftungen und
wahrender Negierung dieses Landgrafens zu machende Eroberun¬
gen zum voraus erstrecket , ck ) und dabcy denen Ordensbrüdern die Be -
ftcmmg von Steuren , Zöllen , Weg - und mehreren solcher Art Geldern

LH nach

libere §r pei -perus pottiLeuLg .

Die Urkunde IIXnX 101 LcuLx .VILXXI
UguLy .IIgtt . ,7. -7e ovoxx

/ i / / / / - . ib . Urerereg inLulbmus

Lc » rgriolius eoneeclimus Z ^ boILo öc

Uuis bereLibus , puocl nouuullg bona

inmobilig iunottro ceiriroriotirg , po -

rerunr g 6 prectiLkum glrgre 7701 , 77-75 c/ o -

/ U Lgre , eoupgrgi -e teu emenLo vtur -

pgre , uottro eonteutu L : permittione

pieng gcceLeurs , / -
i/ o -7/r ^ i 'ote /„^ ox5pi ' 5 / ei'7ro /7^ 6X4 ^ , 5X /?-7- -
glrgre egciem krugrur liberrare . 8 i gu¬

tem giias / en / rn /r ,

7757 M 5777/ 5 - / 7 / „ ? / '77err -Ktt 7, 57- 7/ 57, 7 rv / 5777-

7/ 5777 ve / / ? / , , 7?7 -70 ^ 77 rv / ' ruT - , , , , , - .

Die Urkunde des Iunczfraucn - Scifts

werter cl . g . izo >2 . unter obermelten

Veylagen tub u . 2 z . ibi . Ob 7r- 77757> 77- „ 7,

7/ 775 rEr -707 L/ ft° 7, tr 57 7/ 07 / 7777 ? 7 ?e « e .

77/ 1775/ M -r / 777!^ r'777, 7 ri -^ 5 t - eouceLi -
mus iptis trgcribus Lestot 'picglieoruu -
clem Li äougmus baue libsrcgcem Li
pleugrigm poretkgremzvc pollinceme -
re bong gci ius Li propriecgrem Uc -
cletie notkre tpeekgncig Li Lougrg tiue
in morcs , vel in virg , tiue sligs ex re -
tkumenco ei8 leo -grg reeipers Lr gene -
rglirer czuoeumgue conrrgLtu iiciro Li
rirulo iutto geczuircre gb bominibug
nottre blecletie propriis teu vgtgllis
vel bomiuibus gliis czuibuscunlgue ,
tiue bong in teuLuM ) tiue in empb )--
reulin renegnrcheu pro gnnug penlio -
ne - big rgmen eonclicione , czuoL ioti
ti ' grres centum gnnuum , teu egnLem
pentionem 6e preLiciis boni8 tolugur
eo rempore Li loco , tecunLum czuocl
kiomines , g puibus iptg bong recepe -
runr , toluere contrieueruur . Di / -/.
OO ^ X ^ VI ^ T? ,, //̂ . 6 . / 2 ^ . 7-/- . x v -
o u x xL . Lo // . / Xp . / / ^ . iunLk . § .XUIII .
/ 'rMr /eArtt / r L / 2 ^ 2 . tb/ o -, /?/ / . 7/7?-
/ 77?77 7?/1. ULXXOOH 7/7 L07/ . / )I' o /, . ^ 5-

ib . Vb gui -

cunpue ex nobiiibus bominibus üue

i ^ nobilibus g6 iu8 Li ciominium no -

tirum tpelUgnribu8 ) g6 iptgs 6e cerero

conuerci voluerir , 5eu bong tug rrgöi -

Lerir ei8Uem , lieegr eis rgm perbongs

iptg8 , cjugm re8 oblgrgs gb iIÜ8 / r / -ere

recipere . 7 ) r / -/ . / 2 / - . ,H7 .

Woraus also genugsam abzunehmen ,

was vor eine Freyheit mit dem Uriuile -

MO rVNoVIOl UgnciArguii denen

Ordensbrüdern zugestanden worden .

Die in denen Urkunden dieser Zeit

vorkommende Worte : 6 >iE mi , ge¬

hen eigentlich nur auf das vominium

priugmm und damit verbundene Ge¬

rechtsame oder Ansprüche . Oonf . H . 5eip

Viü . Dipl , uxiikioi 111 . 6 .

tub n . 154 . ib . i / c>-

c >ue in eisctem boni8 nobis

g5kenu8 compecebgnr , teu in tucurrim

comperere potlenr : ingleichen die Ur¬

kunde desClostersAltenburg L . g . 127z .

tub N . 45 - . gLiunLk . des Hist . 6ipl . Uns

terr . ib . - / « // o pi ' or ^ i mre ) i / o ?w -ria

nobis in pretgcis tcilieer bonis , iuris -

clicbione guc eccletig reterugro .

i / ) Die Worte des Uriuilenü sind deshal¬

ben deutlich genug : daher , alsdasTeut -

sche Haust zu Marburg einige Güter zu

Wehren von dem Closter Hastungen

käuflich an sich gebracht , so wurde dazu

nicht nur die Bewilligung nLxxior

erfordert und ertheilet , sondern

es behielte sich auch hochgedachter Land¬

graf seine Gerechtsame an denen Gü¬

tern ausdrücklich bevor , wie solches die

anderer Seits tub n . 27 . neuerlich eclirte

Urkunde ä . g . 1274 . folgender Massen an¬

zeiget : verb . d -los iptgm exemprionem ,

rgnczugm 6e nottro contentu L < voluu -

rgce tgetäm , rgnim bgbemus Lc preten -

ribus liceris eontirmgmus ,

ri / ig crt -
</<?/ / , /-6E

» o /'/ii ^ ,7-
Ä7E
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nach dem Beuspicl anderer Clöfter nnd geistlichen Hausier im Land ver¬
stattet wird . Ob nun hierinnen das vor unsthazbar ausgegcbene also
benannte Lxempcions - kriuilsAium enthalten seye ? oder ob nicht zu
do mehrerer Veroffenbarung des jenseitigen Ungrunds gereiche , daß die
Landgrafen von Thüringen und Hessen gleich bey dem Anfang derer
Teutsch - Ordens - Bcstzungen ihre hohe Landes - Fürstliche Gerechsame
ausgeübet und jene solche zu ihrem größten Nnzen angerufen und aner -
kant haben ? solches will man einen : reden , der einige Kantnis derer Ur¬
kunden und der Landerverfassung dieser Zeiten bcstzer , zu ohnpartheyi -
schcrBcurthetülng überlassen , e ) Wie dann auch die bcyde Landgrafen

und coxii^ vvs bey einer im Jahr 12. ZI . dem Orden
aus Gnaden verliehenen milden Gabe in ihrer deshalben ausgefertigten
Urkunde von einer so seltsamen Freyheit nichts erwehnet , sondern das
blosse Eigenthum der darinn bemercktcn Güter demselben überlassen , und
damit dem wenige Jahre zuvor ertheiltcn ? rmi1sAio in diesem Stück
stine wahre Deutung alschon gegeben haben . / ')

Woraus der Leser
von der Beschaffenheit jener Mißdeu¬
tungen noch ferner überzeuget werden
kan . Wie dann noch auf erjagtes vor
ganz ohnschazbar gehaltenes Landes -
Fürffliche LriuileAmm inaucliro exem -
plo " die völlige der in der
" Folge noch weiter erablirten Valley
" Hessen sich hauptsächlich gründen
" soll " : dennoch aber gleichwohl der we¬
nigste Theil der dazu gehörigen Ordens -
Güter in dem Gebier dieser freygebigen
Landes - Fürsten zu suchen seyn ; und " die
" Lxemprioa oder Gerechtsame dieser
" Balley hauptsächlich aufdenenKay -
" serlichen ? iiuile§ü5 beruhen " . ViU .
Hist . chpl . Unterr . p . 20 . ö< 86 . Ungrund
p . 162 . Lonf. § . UXX .

e) In der Urkunde Kayser Henrichs / /U
U . IO / Z . Lip . LÄ -

wird gemeldet : ^ äUipula -
rioneplaechnrium l^ s ^ ni principum -
pl ' aeUiöki8 monacbi8 Uc HinUclelen // -

periram ri aclo , rraUiram gche¬
mo , chilicer , 2^ ?- / / //, - » eo -

, /e eo ,
r.' e/

ttK / i L/ /e r'mro -
Hatten die anderseitige Feder¬

führer vor den Teutschen Orden die Er¬

klärung von diesen ! kriuilegio zu geben ,
so würden sie eine ohngezwesselte und ab¬
solute 8ouvel ainlch der Abtey Einsidlen
darinnen antreffen .

/ ) Gegenseits hat man diesen Schenckungs -
briefmir geflissentlicher Zurückbehaltung
derer Worte : lR coniiävv8
F/ r/ i . wie noch mit anderer Unrichtigkeit
chb n . 44 . ohnvollstandig eölret ; daher
solcher , so , wie der Orden bey Gelegen¬
heit eines Rechtshandels denselben ehe¬
dem an dem Hessischen Hof - Gericht zu
Marburg in beglaubterForm selbst bey -
gebracht , 5ub n . 211 . 6 ) nachgefüget
wird . Selbiger gedencket keiner sonder¬
baren Freyheit , oder nur einer andern
bey dergleichen milden Gaben nicht un¬
gewöhnlichen geringen Txempnon , son¬
dern gehet lediglich aus das schlechte Ei -
gcnthum derer damit und noch sonst ge¬
scheuchten Güter : verb . chol 'pitalilhei
AeichriLib IVlarie - ?.' o/ch .r
in lpo i' emuneranoni 3 ecerne concrg -
cliclimu8 , gue lbi8 nominibu8 L: <guibu8
in locis lira linc , euiUcnrer iullimu8
chbnorari . 8anem M?/-

cum vniucrli8 chi3 peicinencii8 ,
chilicec in gAi i3 , palcuis' , lilui8 , pilca -
rionibu8 iam cliöko bolpicali irrekra ^ a -
bilicer gchnnauimub .
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tz . 1- XIX .

Nach dcinJnuhalt des andern so benahmten Hessischen ^ xempüons - Wie noch ferner
kriuilLAii vom Jahr 1284 . werden von Landgraf Henrich und Her - ch des
mann dein Tcutschen Orden einige um Marburg und anderwärts gelc - derer benden
acne einzle Güter , Höfe und Mühlen aus dem Fürstlichen Eigenthum ^ " 7
überlassen n-) und damit die Grundstiftung des fo genanten deutschen ^
Hausses zu Marburg , welches LandgrafConrad noch vor Annchmung
dieses geistlichen Ordens mit Beyhülfe derer Hessischen Land - Stande in
nur erjagter Absicht erbauet , vornehmlich berichtiget :

Hl) r Jm -
/ cU z . IbXIX .

Die übertragene Güter werden von de¬

nen milden Gebern mit folgenden Wor¬

ten benennet : Omma in

villis , 6icuncur l ^ ierb , vMelicec vi -

« inri rres manlos üc climiclium , allo -

cliurn in LriMeUc cum molenclinc »

ibMem in V / illelbece - teprem mgntc >8 ,

in Vitcbüere rriZinca man5o8 ; olli -
ciurn in Ounnettece cuinUecem man -

ti .8 Lr 6imiäio Lc oinnib >u8 boni8 ibi

ÜN8 . Icem omnia bong notklainiVlar -

ciorf öcVe ^ erflo Lr molcnclinum iuxm

Uochiwlc in I>-Igrpu ^ cum omni -

bu3 gI !oäÜ3 nolUi8 circa lVIarpurg ,-

g6igccnnbu8 . Welche insgesamt ZOO .

Marek Silbers jährlicher Einkünf¬

te ertragen selten . Ob nun diese also

zerstreuece einzle Feld - Güter , Hose und

Mühlen einen eigenen Lander - Staat ,

wie man jenseits vorbildet , in ihrem gan¬

zen Umfang vorstellen können , will man

eines jeden eigenen Nachdrucken über¬

lasten .

-) Oonf . tz . X . e * ) MarburgifBeytrage
OllLON . XILOL8Hl . .

W rV <7. » rX L . c?o // .

/ / / . /) . -L . F . v 11 .-
ricu . L7 , ro ?r . Z ' . Die

anderseitige Schriftfasser machen viele

Worte von ohnsäglichen Summen Gel¬

des , welches der Orden darauf , wie auch

auf das Elisabethen Münster verwendet

haben soll , bleibt aber den Beweist da¬

von schuldig , so wie bey denen Oanoni -

iüungs - Kosten der H . Elisabeth , welche

man von Seiten des Ordens dazu hcr -

geschoffen haben will . Die Verfassung

derer Ordens - Stiftungen und Häus¬

lern brachte ein anderes mit sich . ( tz .

XUVU . Li XlbVIll . ) Weshalben auch

die Verlassenschaft derer in dem Trat¬

schen Haust zu Marburg und den übri¬

gen dazu gehörigen Ordens - Haussern

verstorbener Priester und anderer Brü¬

der an Büchern und Pergamen zur Aus¬

führung jenes Münsterbaues verwendet

werden müssen : S - die neueste andersei -

tige Anlage tob N . Z7 . DererHeßischen

Almosen und was andere Gutthäter da¬

zu hergegeben , auch dieHeßische Unter -

thanen mitHand - und Spann - Diensten

dabey vorzüglich verrichtet , vorjezo nicht

zu gedencken . Gehest nun , man habe zu

so einem , als dem anderen Behuf die

Einkünfte der nur erwehnten Landes -

Fürstlichen Stiftung verwendet , so ist

eigentlich der Aufwand denen milden

Stiftern , und nicht demOrden zuzuschrei¬

ben , welches von dem hieraus bestritte¬

nen nachmaligen Güter - Ankauff eben

wohl gesagct werden mag . Zufolge des

von der Gegenseite jüngsthin tub u . 8 z .

bekam gemachten „ Frischen Be¬

richts wurdevon denen dahin

verwendeten Einkünften des Hospitals

Hestischer Seits angeführet : " Der

" Spital were den Teutschen Herren al¬

lein ein Vffsehens zu haben , das die

" Armen recht gehalten , bevolen wor -

" den , vnd obste schon viel güter dem

" Orden vnd nit dein Spital darnach

" kaust , so se » doch dasselbig vst des Spi -

" tals gelt , das sie iedcrzeit an den ar -

" men Leuten erspart , gescheen , darum

" dieselbigen gekaufften Güter billiaen

" dem Spital vnd mt dem Orden blei¬
chen
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Immasscn dann auch das von denen beydcn Landgrafen Henrich und
Conrad von Grund aus neu funäirte und in der Folge mit noch nied¬
reren Stiftungen reichlich versorgte Hospital daselbst H um diese Zeit
dem Orden zur ftiftsmaßigen Verwaltung überlassen worden . Wie
nun überhaupt die Stiftungen dergleichen geistlichen Hausser und Lom -
muncii / welche in und aus dem Eigenthum derer hohen Landes - Fürstlichen
Stifter ihren Ursprung genommen , demselben nach wie vor beygethan
verbleiben , st) und einer mehreren Freyhcit, dann ihnen deutlich

" ben , wie solches mit guten Urkunden
" darzuthun " .

c ) Lonk. /Vli . tub n . 12 . 14 . Lr 16 . Le /)/st /.
i -Liuriuci 11. / ,»st . » . / 2 / ^ . unter denen
Deylagen des Hist . / /st / . Unterr .
» . 7 . ib . blotftirgle 8 . I^raneilci in Vlar -
puiA , guo6 Elirilkireuerenria ign -
öke reeorclgcioni8 nob>ili8 mulier 80 -
roreorum ( / /wrr'tt Lst Oo » r » / r ) cc>n -
Nruxic Lc ( iLnchnrguii )
/ / //»> »/ / e /Ei / / / 1 stre / o /» rv r » r»-

Die noch weiter hinzugekommene
besondere Stiftung Landgrafenö co ^-
R ^ oi betrug allein so viel , daß sieben
Priester und sechs andere geistliche Per¬
sonen in gedachtem Hospital reichlich un¬
terhalten werden können . V 16 . § . X . ech
Laut, das uralte «Ordens - 0 >ro » /ro »,
welches üiä. i"ru ^ i - 1r »
Kir/ er .» e / st 7 lX bekant gemacht e »st . / ^ .
st . ^ oF . woselbst von einiger Stiftung der
H . Elisabeth eben wenig etwas ausge¬
zeichnet zu befinden . Dennoch mag man
ohngescheut vorgeben , daß derer Herrn
Landgrafen von Thüringen und Hessen
Mildthatigkeit sich ausser denen Frey -
beitsbriefen auf nichts weiter , dann die
Anfangs erwehnte Stiftung vom Jahr
1294 . 'erstrecke . Vi6 . Hist . Üipl . Unterr .
p - zo .

st ) In einem ganz gleichen Stiftungsbrief ,
welchen Kayser Friederich / / / . alsErz -
Herzog von Oesterreich vor das Oster -
c/ eiifer Elostcr zu Vieustadc a . 1444 .
ausfertigen lassen , »st . 1- L2 » ?/ e » stoi . / '.
/ V. / . / / / st . wird dieses wohl be -
merckt . verd . l8lec praefari gbb>a8 Le
eonuenru8 , teruicorL8 , pertc>ngeLcre8
cuicunigueLastitgneouostro rerretiri ,
OzliellimO ) luclici kgrriae ieu Liuica -
li8 , teu Luicuuĉ ue xoceüaü teculgri

ver¬
eint tubieÄi 1u kiligu0 ) str » e / er^ » » /»
/-/ L/ ^ str/ erestorr ^ ru » ostr/i ,

xv >ev ^ roiiiLV8 Lmo -
Nixi8 8 vi 8 . Zster /re / » » / » ? . ^/ />̂ » -
/ r » e M / re -Hi g . 1027 . iunöko D /st /.
iiLXkici v . / » /st . » . / / / 4 . stro /st/ er ^ » -
/ e e / m / e », » , o » »stcr / r st» L »st . ULieir -
6 oi r (? c » . / ) /st / . ^ rst? r . / / //. / ' . / st .
/ o / . Lst / ^ / .ste ^ . / ) /st / . vv 1; recL 8 r . L » v .
/ ) » r . » . »st . 21L 6 l. . / e e/oke / ee /e/
e . -s . / . / <? . 6311IL8 strostr / e ^ em eorr/ ?/-
ste »/ st /e»» r/» e / ee/estststrE / / /, er / » / , cs -
steme 8 libere - omnibu 8 Lr iinAuIis
/eu 6 i 8 Le iuribu 8 ) c^uge nob>i3 iu cliöii3
boui 8 k>3 <5kenu8 comsterebanr - / « re
1 » /// e » 0 /ster / or/> » / i , l » / / o » / i , Le stom / -
M » o /» i Lststr / eeestor,/ ,/ ! r » eristem

stste / » /ster restr » » / i . Weilen bey denen
in neuerenZeitcn vorkommenden Anmas-
sungen der Geistlichkeit dergleichen Vor -
bchalrung vor nuzlich geachtet wurden .
So gehöret auch hieher , was Kayser
r ?vivrnic v8 1. einem mit hohen blx -
emprions - Gedancken eingenommenen
Probst seinerZeit zugeschrieben , m / stst/ o -
/ / » / / r » estH!> tt ?» / ), cir » /» - ce //e ?stei » / »-

»st . i- L 2 / l / D. st . H- / / ' ./ ^ . verb . Ler -
rillime Lompercum büb>emu8 ) c)uoek
eccleliL velkra ope Lc iuilulki iLDeori -
uenti8 IVlongikerii inlkimciouis arĉ uL
fmi6arioni8 pi-imorclia gceLperic §r r »
/ » » / o st,str » / ,/ / , » w » »stcr » lguciabilirer
icilkicura in relio / one Lc rernstoigliuin
rerum cop>ia tari8 prokecerir . Verum
Fm » stro/stt?i / i ^ o » » er »str> tt -

st/VE per inlolenrism stgepe 6e -
corem gminir , in6e eti , 4 uocl stro /-o » o
ostrrv » /- /- » / » , / w Lst » , o » »stLrr>,
/ tt /vec /Et » » »/,E / w -
st»/ orr/ / /i rv/ r/i r» rest, st »/ , i .
Vncle ^ uiaDe ^ riueuüs mousüerii in -

iuris
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verstärket worden , sich nicht anzurnasscn haben ; ( H . XbVl . ) also kommt
es allem darauf an , was vor Freyhciten die Fürstliche (Stifter dem in ih¬
rem Eigcnthmn zum Besten der Land fähigen Hessischen Ritterschaft üm -
clirten Tcutschen Hausi und Hospital zu Marburg eigentlich zugcstan -
dcn ? Wie weit die gewöhnliche Frcuhcit der Stifter , Clöfter und geist¬
lichen Hausier in denen Tcutschen Staaten mittlerer Zeiten und beson¬
ders in dem Fürstenthum Hessen sich erstrecket , solches ist in dem vorher¬
gehenden mit genügsamen Bcweißthum gezeigct worden . ( § . XbVl -
Xch VIl . I^ XU . - I^ XVI . ) Noch zur Zeit hat man den auf das Hospital ,
wie nicht weniger das Teutsche Hausi zu Marburg , samt derselben zuge¬
hörigen Ordens - Personen sclbften sprechenden Stiftungsbrief bcyzubrin -
gen , nicht vor rathsinn gesunden , ob gleich das Fürstliche Hausi Hessen
seither dem Anfang dieser mit dem Tcutschen Orden überkommenen Ir¬
rung auf deren Vorzeigung mit allem Fug Rechtens bestanden , e ) und

Ji noch
iuria notkra elle cog'notLimr , praeci -
chsnUo vobis M 2 nclamu 8 , vr a-

r- c / / oco ,
e/? , Daß aber hier -

innen von der tubieLlione in cempora -
, Nbu 8 die Rede sei) , solches zeiget der gan¬

ze Jnnhalr , welches der gelahrte LUiror
6 . 1. selbsten anerkant .

e ) Daß dergleichen Urkunden von denen
Herrn Landgrafen , als Stiftern ertheilet
worden , solches bringt nichr nur der oben

, § . lX . Lr X . bemerckre Verlauf mit sich ,
sondern es wird dieses selbst in der Ur¬
kunde nkninci 6: co ^ iiävi tub n .
12 . mit deutlichen Worten angeführet :
in verb . Ipta vero morrug , aLintkam
riam mLbitkri LonraLi 6 e iVlarpurZ'
preLicacorig , ĉ uia omnia , c^ne tüÄa
sineranc - circa iam teps ciicium Î o -
chimle viclebanrur inania L< nulliu 8 vm
lori 8 ) teeun 6 um 5aculmce 8 noürg 8 6 o -
kguimu 8 ü: ab omni iure , 4006 1n ip 5o
Nabuirnu 8 , vel poüeri noliri etlenr
Uabimri , liberum 6 imi 6 mu 3 ,
- era! / //-er /-c-e rEe /i / er / -otc// r.'/-
i/eri . Wie nicht weniger in dem Di/)/.
rkinLiiiui il . / » )/ ). ^ . / 2 / Hi. verb . 8 pe -oialirer aurem secam , in ĉ us iclem 6 -
rum etk / /o//)it,r / e eum 6 ecimi 3 Li vni -
uerÜ 8 prouenribu 8 noualium iirorum
inrer vism , c^us 6 e lVlsr ^ urA renLir
OebirLbul 'en Li acumeli monÜ 8 , czui

cllcicur OatIenburA , e>ue omnis e//Ä / / ) /r
/ /o//„ e ^-/e ev ^o » o i/i/iirtt , / ) / )vr -

( /D » r/ ri Lr Lo ^ r ^ i ) M Do¬
rr / » ^' , // ro ,/-
/ M / r/ r . Viel . ^ e! i . iub n . 7 . des Hist . 6 si) I.
Unterr . Dergleichen Urkunde bey der
dem Teutschcn Orden beschehenen Ein¬
räumung des Hospitals zur Stiftsmaßi -
gen Verwaltung nicht weniger ausge -
fertiget worden , wovon der von dem
Rom . Stuhl eingelangte contentu 8 ssi -
rirurili 8 unterschieden gewesen . Bey der
im Jahr 154 ; . von einigen an den Herrn
Landgrafen ruii . i ? ? via iaä. oi§ä. ni -
Nvn abgeordnetenKayserlichenRäthen
vorgenommenen gütlichen Handlung
wurde auf die Vorzeigung dieser bum
6 -nions - Urkunden sehr gedrungen ; man
konte sich aber von Ordens Seiten dazu
nicht entschlossen , daher hochermelcer
Landgraf nach dem Jnnhalt des nur er -
wehnten Oommillarischen Beri 6) ts bub
n . 8 z . ^ 6 i . Orcl . "beur . sich unter andern
deswegen folgender Massen vernehmen
„ liesse : Es solle der ^ clminilkrsror die
„ darlegen , so würde sich wohl

finden , wie die Ding gestiftet waren : die
) , wolle aber nit herfur . Darumb konte
) , man wohl gedencken , daß sie nit für Ine
„ were . Vnd ob S . Fl . Gn . schon sagen
„ wolt , sie wüste von keiner b unclguon ,
„ so würde doch S . Fl . Gn . solches nit
„ beteuren mögen " . Und kurz zuvor : " Es
„ trang aber vnfcr gnediger Her der

„ Land -
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noch gegenwärtig darauf bestehet . Die oben angeführte Urkunde gehet
nur auf die darinnen bcmelte einzle Höfe , Güter und Mülen , / ) welche
diesem geistlichen Ordens - Hauff mit ihren zugehörigen Nutzbarkeiten und
zumTheil anklebcndenVogt - Gerichten , ohne Vorbehalt einiger sonst ge¬
wöhnlicher lurium LäuoLätiae ^ artiLuIari8 , Z ) mit völligem Eigenthulns --
Recht überlassen worden , b ) Wobei) , weil cs um die Verringerungderer

» Landgraf vf die bunLarion , die man
» darlegen solt " . Indem aufdasChur -
Pfälzische Vorschreiben abgelasseneir
Gegenbericht dieses Herrn Landgrafens,
wird dessen eben auch gedacht , verb .
» Vnd darumb so halt E . L . bep Jme
» ( dem Teutsehmeister ) an , daß er die
„ k' unLarion 8 . Llitäberben vnd auch
» Landgraue -Henrichs vnd Landgraue
» Cunrads Dorirung , vnd Contirmi-
» runge , ( davon einäupplicarion - - be -
» saget , ) samt andern hinweg geführ-
„ cen brieuen , wie vorgemelc, darlege ,
» so wird sich clar finden , wie das
„ Hanf; und Hospitalgestissc vnd was
» es schuldig zuchunsey " ViL . ^ Li .
N . 25Z . /-) ' Wie man dann noch auf
dasjenige , was von der ehemaligen Ver¬
bringung dieser Fürstlichen Stiftungs -
Urkunden bereits gemeldet worden , steh
hiebey kürzlich beziehet . ViL . § . XXI .

js) In verb . ^ o /r /r /ro/? r /r
libera Le line onere cum omnibu8 per -
rinenrÜ8 cer .

Con 5. § . XI_. IV . ^ LL . (? o ^e-

UL 8 8 . / ' . / / / .

^ . 2 ^ . ib . () uoL in Curia Lomini -
caliin I^ eLeminne venerabiÜ8 Dorni -
ne ^ .bbaritle in XoutkunAen Lr mo -
natkerii ibiLem , prour conUueruLo
siu3Lem monatierii in eaLem curia
baber Lr babuir ab anriczuo » omM

anni8 linA'uÜ8 reci -
piemu8 nouern moLio8 1iIio-ini8 , no -
uern moLio8 orLei cer . So wird noch
ferner in einer Urkunde Landgrafens
uLXkici i . und seines Sohnes io -
uLx ^ i8 //. /? . / / oF . so vor das Stift
Kauffungen ausgefertiget worden , fol¬
gendes gemeldet : Uelinyuimu8 Le re -
mirrimu8

Ko)? re guoL vulno

Licitur , guc>8 in eiu8clem / ( bba -
ritle Le Oonuenru8 boni3 babere Li -
notcimur tubnominari8 : viLelicer in
alloLio ipsorum Uro in villa levern
czuarram LimiLiam lib . curn Luobu8
toliLi3 blallientibu8 Lenar . Irern Le
bonib ibiLem , c^ue colir Conr . Ls
rvvern vichnci tol . cum vnotol . Ilalt .
Len . vnurn guarrale rririci , rre8 a -
bare8 auens Lc rre3 pullo8 . Icem Ls
manto ibiLern , guem colir blLllwicu8
Volce t 'eprem toliLo8 , vnum guarra-
le rririci , vnurn abarern auene Le v -
nurn pull . Icem Le Luobu8 manii3 in
villa Volmer8buleN ) cjuc>8 colir Conr .
tub monre Luo Huarral . rririci , vnum
czuarrale auene Lc <guaLra » inra Lenar .
Icem Ls boni8 ibiLem , czue colir lbuL .
Klarcb . Luo guarralia rririci , vnum
guarrale auene Lc vin-inri Lenar . Icem
Le boni8 ibiLem , gue colir ILevmri -
cu8 , Luo ĉ uarral . rririci , vnumguar -
lale auene Lr cjuin ^ us toi . cer . ConU

M / -ru L/
ö ) Die übel behandelte Worte der Schen -

ckungs - Urkunde sind nach ihren : völli¬
gen Zusammenhang folgende : Omnia
bec preLiöba libera Le line omni one -
re cum omnibu3 tiii8 perrinenrii8 ,
rerri8 culri8 Lr iuculri8 , prari3 , pa -
tcui8 , Ului8 , nemoribv8 , tälribu8 , tg -
liöli8 , paluLibu8 , UaAni8 , pitcarÜ8 , a -
gui8 sgugrum ^ ue Lecurlibu8 , vine -
ri8 , cum omni vrilirare , guetluLrpro -
uenru , <jui nunc eil aur in t'ururo fu -
erir , c^ui nunc apparec vel in potle -
rum apparebir , tub ei8Lem rermini8
in lon ^ um Lr in lacum tub guibu8 ea -
Lem renuimu8 , cum omni iuri8Li -
Llione ac LitkriKu , c^uo no8 eaLem
potleLimu8 , nec aLuocaria , nec vllo
j) rortu8 iure , obteciuio , aur iuri8Li -

ölionL
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derer kammomai - Güter des Fürstlichen Hauses zu thun wäre , die
Ucbcrqabc von denen Fürstlichen Gebrüdern und Vettern , welche nach
Deutschen Sitten und Rechten in deren Gemeinschaft sich befanden , ge¬
samter Hand geschehen müssen , und die lnäeles 6c MiMen -alos dabcy
nrtt zu Rath gezogen worden , r ) Mehrercs wäre diesen in ThüringenJi 2. und

Aione , guocungue nomine csniean -
rur , nobis in eisciem reteruaris :

^ Ls'
/-o -rorrnn W / >re-
/ Äer / tMirorr / nr ,

cum vero rerm -r c/o ?/Eo
rv ,/ » e ^ sia / nn /r ?-/ n/ E /r -
»-» / , / r «/ // Ls' / e§r -

'̂ ?/ / r Die Worte : omne
Plenum 6c inreZrum ius proprieräti8
6c potIeüloni8 prekätorum bonorum- cum vero rerum ciominio rranzfe -
renre8 : sind die in dergleichen Urkunden
gewöhnliche und ohngezweifelte Erklä¬
rung des vorhergehenden , und besagen
deutlich genug , was damals dem Or¬
den überlassen worden seye . Lon 5. § .
Z.XVIII . r ) Wobey unter die Zuge¬
hörungen des Eigenthums die Gerichts¬
barkeit so viel leichter gerechnet werden '
können , als man schon langst zuvor ge¬
wohnt gewesen , solche vor ein pcrünen8
derer Güter zu halten und sie bey Ver¬
äußerungen zugleich an den neuen Be -
sizer zu überlassen ; besonders aber de¬
nen Clöstern und Stiftern dieselbe bey
milden Stiftungen desto lieber gegönnet
worden , damit diese bey ihren geistli¬
chen Verrichtungen ohngestöhrt gelas¬
sen und jene damit der gemeinen Unter -
gebung , nach Sage der gewöhnlichen
geistlichen Freyheit , entzogen würden .
Oon 5. H . XUll . Xclci . uLinLociv8

/ oc /rNE ruriicZ /Ä / M / t

2 . / . Hk. Llyrinan von hessischen
Vorgerichten x n r r i: ic Z' . F . P .24-.

' Es erweiset dieses unter vielen an¬
dern Urkunden auch noch das Z) i/,/oE
äri ; mcrI 77- / / »7?AE Z.E /̂ . so wegen
einiger denen Teucsch - Ordens -Brüdern
von verschiedenen Thüringischen von
Adel überlassenen Güter im Jahr 127z .
ausgeferkiget worden , unter denen jen¬
seitigen neuesten Beylagen

ib . Omniä bong ütä in villä , gue cli-
cirur Uietb - gue a nobi8 Uerrbous
Däpiker 6e 8Iätbcim , b^ snricu3 6o
I l̂üninAen - cum / / / Z/ rro ,6c mre

bgbuerunt . ccr . Im Iaht
1274 . überließ Graf Ludwig von Zie -
genhain dem Teutschen Hauß zu Mar¬
burg mit eben denselbigen Worten Z^r7-
/E 6c bomines omne8
ibiciem reli6enre8 , gni nobi3 concli -
rions lcruili gcrinere ciinolcnnmr , ?'u -

, bong
erigm nolim omniä preisre ville grci -
nencig , cnm omnibu8 lui8 perrinen -
lÜ8 , viäelicer rerri 3 cnlri 3 6c inculri8 ,
grei8 - lub ei8clem rermini8 in
lonnum vei in lätum , M -
ritZ/ÄEe L/ c/ssiiZZ/ « , gno no8ea6em
backenu8 polle6imu3 ,
re , o /-/ch» ro /« / t WEÜÄ / o /re gnocungne
nomine cenlegnmr , nobi8 in preciiökis
omnibn8 releruäN 3 - in vcräm pro¬
prietärem gniere gc line omni onsrs
- poib6en6ä . Vi6 . Die neuere Or¬
dens - Beylage 5ub n . 17 . woraus jeder
vernünftiger Mensch so viel abnehmen
wird , daß ersagterGrafdieseVillämmit
denen angehörigen Gerichten abgegeben
habe , kiurä exemplä viel . inst , no -
tä r ) .

r ) Linderer Seits vermeinet man hierin¬
nen einen sonderlichen Beweisgrund der
gerühmten Lxemprion gefunden zu ha¬
ben , gleich als ob solches nicht auch bey
andern und öfters sehr geringen Vor¬
fällen , milden Gaben und Güter -Ver -
äusserungen , nach dem Zeugnuß fast
ohnzehlicher Urkunden , zu geschehen
pflegen : Wovon der verdiente Herr
Hofrath Scheid in der Abhandlung
vom hohen und nieder » Adel in
Teurschland / . Ls' 20 . Ls'
// / . viele neue Verspiele vorgebrachr .

' .H' rS
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und Hessen zerstreut liegenden Feld - Gütern , Mühlen und Höfen weder
anklebend , noch auch ordentlicher Weise zukommcnd , und die Uebergabs -
Formul ist lediglich darnach abgefasset . ä ) Daher Landgraf

1V8

Es soll sich auch bald zeigen , daß unter
denen Hessischen lV6ni6erialibu3 der
Landcommenthur zu Marburg bey der¬
gleichen und andern Vorfällen sich eben
wohl befunden habe . Lon5. Z . I. XXIII .
DXXIV . ( XXX . ( XXX l . ^ 66 . XV-
onrxö . von den Hessischen Erbhof-
aincern / . / ^ . /-. -F . 1 ) ipl . rvoovioi

57. n >viii >76 . 8 ^.0 . / 1. 4 F 0 .
ib . M / 50 -7/7/7777, 7 (7omi.UK ( lenrici Lc
aliorum miniltcrialium meorum . Als
Landgraf nnxxiov 8 i . a . 1269 . dem
Clofter Heina einen Hofplatz zu Fran -
ckenbcrg geschencket , wird in der dar¬
über ausgefertigten Urkunde gemeldet :

vniuertorum noriciam cupimu3
peruenire , -705 507^5 -^77 , bona
volunrace öc 507^ 7/70 /7-'5/, T?/'7/ oMKn'e ---
/ , - aream guan6am in oppibo no -
liro ( rancicenberZ - 6cam - eccieiie
in b^ eAene - s6 pol66en6um pro -
prierari8 rirulo 6e6i6e Lr /- /-er' / /-/ , ,̂ 5r-
fie / 775 6ubäi6i6e . ( - / er/ Ti- 7777/ 57, 7 7 -7 50'
50 -7/7M / ) guo6 nec aci exaÄiones , nee
s6 viniliüL pro cuüoelia cinimcis , nee
aä aligua alia iura ciuilia renebunrur
UiÄam aream inbabiranre8 , 6 relinioli
fnerink . Hessen - Casselische Nach¬
richt BeylagM / -7. / 2 .

-̂ ) Die sich selbst erklärende Worte die¬
ser Uebergab zeigen genugsam , daß da¬
mit nicht Land und Leute , sondern das
Dominium priuacum gewißer Güter
mit denen anklebenden nieder » Gerich¬
ten und einiger sehr gewöhnlichen Kir¬
chen - oder geistlichen Freyheit an den
Orden überlassen seyn sollen : welches
nach dem Gebrauch dieser Zeiten mit dem
beykriuar - OonrraKeneben so üblichen
Wort - Umfang geschehen , wovon obn -
zählige Exempel bcyzubringen wären . So
viel weniger können die Worte : Oum
omni iuri8 <6Äione Lc 6i6riöiu , guo no8
eaclem bona po6eelimu8 - nulio pror -
1u8 iure uobi8 in ei8clem re (eruari8 cer .
mißdcutetworden - In der Schenckungs -

Urkunde Landgraf Henrichs / // 6 . a .
IZ 47 . so das Closier Germerod erhal¬
ten i 'ub m 154 . wird gemeldet : D --7-75
- 775M , 7/0 - -77-7777--7 ) gue in ei8clem boni8
nobi8 aöbenU8 comperebanr - in c6 -
siü8 UriorillgM - ttan8ferenre8 . Eons .
H . ( XXV . ^ 6cl . / )-/ >/. 1. Lc) ? o 1. v 1 ^ 77-

/ / --- /re D 77575 ch/ö -i /rMr -o Xl ( r /7575 77.
/ / FF . 7/77/ . 4/) . 77-7557/0 / . 71 « /.
/ / . ib . lam iliam parrem 61 -
uae , guam priu8 ei8 conmIimu8 ,
guam itkam , guam mo6o a66i6imu8 ,
/ o /, z 7/ 7, 7/ -705 ^ 7- 7-7 / )oM7// - , 7, 75 )
manu poressariua 6uper alrare clele -
^-auimu8 . / )-/, /. -r . / 2 v / . O - r / üttM -e
^ 57/ r .5-sr 7/7 / . 7/ 77/. ^1. ib . ( r baec
omnia cum appen6icÜ8 6ii8 , pa (cui8
<3r pilcarionibu8 ac 6ecimi8 , -77/>-/
r / 5 -70 / 75 r-7/77 ^ 5/ 7-75 -7/ 55 , Nrr -r Ls ^ , - 5 / 7,

/ wez- Tr / - '-- // / T/- , /- -, - . D -s?/ .
urnkioi 1. Lo / ü . Ls D -zr . / i / ---
7,7/ . X O' cr / r 777/77 7» 7. 07777-770
,7. / ^ 07^ . ,7/ 7. 71 / . 7 ,' ^ .
ib . Dibere Lc plene conceäo praeia -
Ü8 Uetz-ularibu8 ( Ol 6 . L . /VuouU . Do -
milbcarione8 cum curribu8 earum -
vr babeanr ea8 r'?r omMmo -s/r ^ /c -- 7-r777 -7e
77/ r'7- , 7/ 77,7 e§0 L7 77-7/ err ^ ärc '/ 7/757 577-
^ 0^ ?7/e / -77- -777- ) M /755 / 577 - / 7 55 --/ r / -7- 5 /7-
rrl ?/ r Ls 77/775 777M / 775 , guae ipil8 6omi -
6icarionibu8 appenclebanr . / )-/>/ . oo -
i) Lrxivi u . / . o / />. D / 75 . / / ^ / . 7/775/.

^ - 0 . ib . 1raäi6ic aucem parer rria
bonaria 577m 0 -77-77 7777-5 Ls /7^ 5r / .7/ 5 ,
F7777 - -7 7/ 7 Ü77/-5/-77/ ) vbi faöka elk marri
Domini OapeUa . D 7M. coxx ^ vi 11.

/? . / 0F / . ,7̂ . 8 0 5ILrLX . ^/ -- -- 7?/ .
/ '-- T/er / ' . Z' . / . ^7/ - . M D -M. uL x 1-
01 III . 77. / 0Hl0 . 57/7. I.5Iir ^ r VN l/ l
/ . /- . 27- ^ . ib . Oomitarum /VrnoI6iLo -
miris nomine Dlatpinn -a - 5777, 7 - 57/ 7
777/ 5 / 5/ M775 -//s ?--, / ? , , , 7/ 777- /5 / 7/7r5 --5 -70 -

s ? 55 7777/ -705 / )T- A5 -7775 777 7/ / 0 M - -7775
/-Tr/^ re - Dccleüae ( eo6ien6 conce -
6imu8 . ^ rrmr -ri i . / /-s /./ r- KT//? / .
/i/ o -77s ? . / 0 -7/Achr '77-7-7 7?. / FL-F . 7-/ -. L r -

LOl- v.
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'H8 von Thüringen bey der im Jahr 12 . 67 . dem Orden erthcilten Be-
stättigung derer Freyheits - Briese seiner Regiments - Vorfahren , als
eine neue UNd besondere Gnade , omne iuäiLium bonorum eorunäem
annoch beyfngen , nicht weniger die Frau Landgrafin sonm /r ncbft
ihren Fürstlichen Nachkommencn dieselbe nach dem widerseitigen Anfuh¬
ren erweitern können . / ) Ein jeder ohnparthcyischcr Leser wird dcm -

K k nach
8 0I . V . 7? 7 ik>. Uenuncignre8
rgni pro nodi8 , ĉ ugni pro notlris lie -
rc6ibu8 vniuerli8 ) oxixil
m Fwere , Ftt /rm » o / ri

^ oker ^ M ^ i-v / e -
( borüs nobis rgttone pgcrimo -

nü iure propriecgri3 perrinenrik >u3 )
Daß aber der hohe Stifter und Geber
mit solchen Worten nur des Dominä
priuari derer Güter sich begeben habe ,
zeigen ausser dem die nachfolgende
Urkunden derer Erzherzoge von Oester¬
reich : v . s . die Urkunde I^ OI- OIMI 6 .

r / m . 71 . ik>. " Vnd es in ih -
" ren sundern Schirm vnd Vogtey
" allzyt selber gehabt haben " . Dipl .

iiL Rioi 7 <r /i7 ^ 7 "ürnMA <r . czuoDeeleäge in Ueinägr68b >runn conru -
lir mgnlc >8 tune propriewri8 in Uu -
Nrisburnin tiros rrtt / i o » mr rm ' c ^ rc>-
/ ^ /r ^ rottcE . rxroxrx 8 mixi
<7/>ro -7 . 7 '/ m ' r // § . 7 . / / . T' . 77.

n L ii xi ^ 8i 8i i 77m-
/7 . / 2 / ^ . i n v rr i xi o . 8 L c . 71. /

ib . üong , c)ue preäiöki8 ^ bbaci Lr
Oonuenrui 6eäimu8 - cm « o »Mr ri /rr
L/ / 2 -v . r / i 7 /) .
/ / L . ib>. Lonrulimu3 ipli in8 pgrro -
ngM8 k6renÜ8 pgrrocbige inkrg mu -
ro8 sintern oppiäi cum ornni iure
Argrig äc prouencu . L / 2 ^ .
7̂>. 7) » . 7e o vv L >i. 7 l 777. 7- . / / 2 / . ik>.

8epe 6iÄ08 rnilices 36 Iioc incluxe -
runr , rzuocI o » wr mri ,
/ 'Ei / /r / ere
/, / erc Diromi 7oi /»7 /i
,/r 7^ . 7 ^ Ertt / cvm .

/ 2F4 . 7e 1. v vo 1. r . 7 l 77
/1. Lr 67 /n' t /r / ^ oo . r / r'7. /i .
/ og2 ./^ . ^ 66 ./ , . / / ^ro . woselbst in einer der¬
gleichen Hxernprions - Sache gar wohl
angemercketwird : " Die Oonceläones
" lauten (le iure propl iecaÜ8 ) und sind

" überhaupt also eingerichtet , daß man
" sich kaumeinbilden kan , wiedie Dong -

" cgi ii sich 6e immeeliewre oder 8upe -

" rioricät Gedancken daraus haben ma -

" chen können . Dann solcher Gestalt

" könte man alle Briefe , da ein Vallill

" mit allen Gerichten auch wohl Ue ^ -g -

" lien eines Adelichen - oder Ritter - Guts

" belehnet wird , 6e conceä 'g immeclie -

" wie vel tuperiorirgre rerrirori -iii in -

" cerpreriren , worauf zuletzt lauter Im -

" mettigri und keine Landes - . s ) errn wer -

" den , grosse Herrn aber dergleichen ln -

" rerprewrionen ausser Zweifel nicht

" würden gellen lassen " . iur xi . / >. / / / ^ .
L/ 7 .' / / / . / >. 77 / >. / o ^ . unm . 6 / 1-

rerr /7 . / . F . 6e rvorevio . 7 / / r .

Me / or . c /r/ >. F . / . Noch gehö¬

ret bieher , was der gelahrte xivn ^ ro -

Liv3 in einer ähnlichen Streitigkeit

von solchen Worten angemercket : ib >.

Le moc O -Mr /r , 1ouce8 ckioies , / )Ee

^ » 7 / ^ rorMe Iro / ) , / irorwr r7 » . Uc cec -

re t 'ormule cle ^ / / , en ea -

rier , eroir uiiree meme äau8 le8 eon -

rr3öt8 Ie8 plu8 commun3 Lc ne ii ^ ni -

kioir aurre ctioie , c^ ue Ie8 äepenägn -

ce « , ou 6 ' une vüle , ou 6 ' un 5on68 ,

ou 6 ' une mgiion , rngi8 non p38 lg

8ouverginere clu krince . Viel . 6 >/ / ör -

r ' Erle rem / ic-re / / e 7 «/ / r / r̂ 7^r //e / . «I . 71 . 2 / .
rrwK . / . / .

/ ) In verbi8 . d>lo8 ei8clem rMEMm öc
renoreprelenciuni omnig

6ong , iurg Lc Iiberrgre8 , <̂ ue preäi -
öki frgrre8 g nolkri8 pro » eniroribu3
bghuill 'e äinoicunrur remporiku8 ex
gnri ^ u >8 , ĉ uemgämoäuin in priuile -
AÜ8 ieliei3 recorclgcioni3 Dominr
rvoovici I .gn6nrguii Hiurinchie
noiiri proZenirori5 äeiiiper rrgäitis

plenius
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nach die jenseitige höchst seltsame Mißdeutungen derer Worte : E -
Lee . M ) bey dieser nach dem Lcilo ihrer Zeit

abge --
p1eoiu8 coorioerur - Dr g>uia viro3
^ uo8liber religiös ^ L: Deo fgmulao -.
ke8 iemper E ^ /ror 'r vo -
Lu » rr/ § ) no8 ob Liuioum gmoreoi me -
rnoraus srricrik>U8 m ^ ro 'o
Ez /r/io , eam 5ecimu8 A-rariam specia -
lem , vr oec nos , oee glic^ui ooliri
1u6ice8 m /"SM cm'm/r ür ^rcirtt»

o ?» M /-o /Mr 'Mr eis -
ciem Draoibu8 clooauimus io perpe -
ruulo proprer Deum eec . Viel . HeMn -
Easselische Nachrrchc ^ r' . / ^ ?r . 9 -?.
L5 » . der neueren Ordens - Bey-
lagen . Was aber mit diesem luLicio
bonorum denen Ordensbrüdern ver¬
gönnet worden , solches ist vorhin be¬
tank und zeigt es auch deren Verhält -
niß gegen die Thüringische Landes - Herr -
schast zur Gnüge . Loos § . XXXkX . Lc
DVHI . Derer von denenHerrn Landgra¬
fen zu Hessen beschehenen Erweiterungen
sothaner kriuilegiorum wird unter an¬
dern in dem so benahmten Hist . Dipl .
Untere . 8 . ll . § . i 2 . p . z 1 . gedacht . verb .
" In eben diese Christ - Fürst ! . Fuß -
" stapffen sind nicht weniger undgleicher
" Massen die Durchlauchtigste Nachkom -
" menen derH . Elijabech getreten , als wel -
" che nicht nur die kriuils ^ ig ihrer Herrn
" Vorfahren bestacciger und erwei-
" tcrc , sondern auch biß auf die Zeiten
" Landgrafen kbilippi ma§o . alles bey -
" getragen haben , was zum Flor und
" Ziufnahm des hohen Ordens gereichen
" konte " cer .

H Zufolg dieser übel ausgedachten zudring¬
lichen Erklärung , oder vielmehr ohnan -
standigen Mißbrauchung , soll in denen
Worten : cum omni iuri86iökiooe ac
elilkriLku ^ uo 008 eaäem polseäimu8 :
die Ueberlassung aller hohen Landes-
Fürstlichen Obrigkeit enthalten seyn , oder
wie man sich in dem angeblichen Histor .
clipl . Unterricht p . 22 . ausgedrucket :
" Die Herrn Landgrafen Henrich , Con -
" radundHernmnn über die geschencö

" te Güter nicht die geringste lurisär -
" äkion , mithin auch keine Landesherrli -
" che Hoheit Vorbehalten , im Gegentheil
" die Teutsche Herrn desjenigen Gehor -
" sams , welchen andere , so dergleichen
" Güter überkommen , einem Landes -
" Fürsten schuldig waren , ganz und gar
" entlassen und davon loßgesprochen ha -
" ben " . Und 8 eck . III . § . 2 . p . 94 . heißtes :
" Wiz und Vernunfft müste einer ver -
" lohren haben , der einen andern Schluß
" expraeäiÄi8 verbi8 ? mv ! i. ir 6 U ziehen
" wolle " . Man bedrucket aber bey dieser
Mengerey nicht , daß 1 ) allein die Natur
und Beschaffenheit eines ? riuileo -ii nebst
denen in den nachfolgenden Zeiten bey der
Frau Landgräfin 8 o ? m ^ denen Landgra¬
fen uLnxico 1. onoxn r .
00 m . cer . von dem Teutschen Orden so
emsig gesuchet und überkoinmene öftere
Landes - Fürstliche Erneuerungen dessel¬
ben alschon das Gegentheil ohnwider -
sprechlich mit sich bringen : ( tz . Xblll . Lr
DXVIIs 2 ) Diese Stiftung zum Besten
des Landsäßigen Hessischen Adels errich¬
tet worden , ( § . bXVI . ) und noch ausser
dem z ) nur alzubekant seye , daß derglei¬
chen Wörter nach Beschaffenheit der ü -
berlaffenen Sacheund dem üblichen 8riIo
jener Zeiten vornehmlich verstanden wer¬
den müssen ; welchcmnach cs um den
angedeuteten Wi ; und Verstand jener
Verfasser sehr mißlich aussehen würde ,
wo diese Erklärung eine ohngezweifelte
Probe davon abgeben solle . Viel , m ^ onx

» . Fo . ooc -
cni ! e/e M/ ritt ?«

M /oro / . 9 -- . ib . Ouoris8io
iolkrumenro elieirur , oppieluô vel pa -
AU3 cum sui8 iuribu8 Le iuri8c! iekioni -
bu8 , 000 inrelli ^ i vllam pZrren 'r iuri8
rLl- i' icoi ' i ^ Ii8 ) e) uoel nooeik iu8pgc; i , secl
rerricorii , oec pgnu8 parriciparue po -
retkrire rerrirorigli , oiü pallrue , czuare -
0U8 ei iubieäku8 elk , e3ciemc >ue elira -
rio caliri , oppiLi cer . locle iec>uirur,
^ uoä alieoaro oppiöo ieu p3§o cum

omni



avqefaßterr gemeinen Schenckungs - Urkunde nicht ohne Bewunderung
und Bedauerniß wahrnehmen , noch selbige mit der wahren Absicht die -

Kk r scr
omni tilg iuriscli ^ ione Lc iure , Zola iu -
risclickio loco propria , non vero vllum
ins territoriale alieuarum viüeacur .
ULX r . //r^H Zlo ,,/ ,, /? . /^ ,Z . L/ r /r

>5. ZL / Zb /Z ?/ iptt />/ . / . ib . luris -
Uiciio LNgm czuoLnn ^ ne ritulo a üomi -
no retzionis velur Zorne iuliiriae per -
milZi , temper es couclicions Lata cen -
Zemr , vt lüperiorica8 eins noulasüa -
rur . Welches die höhere Geistlichkeit
inTeutschlandnach der kündbaren Teut -
schen Landerverfassung in gleichen Vor -
fallenheiten gegen ihre landsäßige geist¬
liche Stande eben wohl gründlich zu be¬
haupten gewust . S . Prüfung dervon
Seiten des Bambergifchen Dhom -
Lapituls wider dasHochstifce /ürcen
Schriften Z' . / . Z p . ^ 2 . Damit man
aber jenseits überführt werden möge , daß
die Worte Zn'/iZ/Z/w x/ nichts
anders / dann die niedere Gerichtbarkeit
über die eigenthümliche Feld >Güther und
darauf gesessene eigene Leute andeuten ,
so mag die Urkunde Zo />,MM ZZe / w / rr

7/ 5 Zkrir /wriÜMT / e -r , r . Zub n .
2i2 .' dazu vorläufig dienen , worinnen die
Worte : ZMt /üc? 7o , r/on7M7Ü7 / 7 Lc //r/?rr -

auf gleiche Weiß mit einander ver¬
bunden stehen : ib . chnimsm üecimam
parcem Zr/ rü /Z/ KoM , Lc //r) ? rr -
c?/7t in villis Lr rerminis earunäem , vi -
ckelicer in Ue ^ Ie3buZen , LalmansbuZen ,
Lonenbero - Lc UulüebuZen , <̂ uam iulko
emprionis r ^ culo emimu8 apuü Lru -
uonsm parruum nolkrum äiökum äs
UuclcerchuZen , ciue aü ipZum berecli -
raria Zuccellioue cleuolura Zuerst , cum
omni vrilicace , iuribu8 üc perrinenrÜ8
Zuis - ciuemsümoüum ipZeeanüem poZ-
Zeüerar preclicke ü/ rüZ / KoM , Zo ?/ , Ü7Ü
L< Z7/? rrc? /7r »rrZirt /t / r -n iulka venclicio -
ne venüiüimug relibioli8 viri8 Domi¬
no Abbati äc ( louueurui M >» g/?rrü M
ZẐ eM Orcl . ( lilkerc . - - ita vr pre -
clicbi reliAioli preZaram msüietatem
ZlrwZMo /iü , Zonrw /, Zr /?r7Ä7, t in vil -
Ü8 Lt rermini3 villarum - ipÜ8 a no -
bib veuüicam polliur - in Perpetuum

polüciere - rran8Zersnrs3 iu8 nolkrum
L: clominium preZars rr / rüZrZüoE ^

r̂/?riÄm in bomines prenotsro8 , pro -
micrence8 nicbilomiuu8 preZcripti8 re -
ÜAioÜ8 cie precliöka meüierars r /rZ/ r/ r
L? -'MricZttt kbcere Waraucliam bonam
cer . Ingleichen die Urkunde vom Jahr
126z . Zub n . 2IZ . worinnen Lclcebar -
Uu3 mile8 cliökus 6e lb ^ üerbacb L< Lon -
iux Zua OertrucIi8 einige Güter dem
Teutschen Hauß zu Marburg überlassen :
cum o » rM ü / rüZ/ Ko /rr /rr Zr/üvÄn , quo
no8 eaäem polIeüimu8 . ^ äcl . Dip /.
^ IwL k I I ZZmV /Ä- , Z>/7// ^ - . / 2 / / . Lr -
r /g/r /re Ow . äZ r /i Z,/ // ?« ir .

/7p . Liebe in der Nachlese / .
p) . / o . ib . Omnis M ///-77/7 7/7///7r77777 , /, // o -
//ror77 - -r /-o ?7or?7??7 -guorumcun ^ ue
ipÜ3 sttinenrium Le in noitra iuriLÜi -
Äione VZenber ^ iscenrium , excepto
iuüicio Zsntzuini8 , Halsgericht Licko -
liberslirer cionsmu8 . Weßhalben der
mehr belobte urX -rIV 8 e/e 7/7-Z . Orü . Lr/? .
/rZere . .5. ZZ. / . 2 /̂ . wohl angemercket :
illuü oppiüo verum eli , nonnuIIl3
olim monsikerÜ8 conceilsm Zuiils
imsm Lc ilmplicilümsm iuri8äiÄioni8
Zpeciem , czuse 6ominicsIl3 , prseclisriz

colonsris suüirLr comperebgt prge -
cipue in boni3 empbireurici8liueErb -
Zins - Gütern , dlonf . H . XI . IH . ĉ )
Neben dem sollen die folgende Worte der
Urkunde : nec gäuocsris , nec vllo pror-
1Ü8 iure , oblecpüo aut iuri8Üiciione
nobi8 in ei8äem ( boni8 ) reZerusN8 : dem
jenseitigen Vorgeben nach , das Siegel
drauf drucken und die völlige Begebung
allerObrigkeitlichen Gewalt zuverlaßig in
sich enthalten . Da aber i ) dieses , wie man
selber erkennet , nur eine Wiederholung
des vorhergehenden , mithin 2 ) die Absicht
auf den nachgelassenen Dienst - und Ge¬
richts -Zwang bey denen einzlenHöfen ,
Feld - Gütern und Mühlen genom¬
men ist ; über das z ) den milden Gebern
die Iura süuocarias psrticulsris, welche
gewöhnlicher Massen in gewissen Dien¬
sten , Abgaben und Gerichten bestanden ,

( tz - XUIV .)
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str Fürstlichen Stiftung , welche auf den laudsaßigm Hessischen Adel
lediglich gegangen , ( § . l- XVl . ) in dem mindesten reimen können . Ohn -

zehlbare
( § .XlbIV . ) nach dem Gebrauch jener Zeit

daran zugekommen ; ( § . XL . III . ) deren

dieselbe sich jedoch 4 ) zugleich begeben

und diebenahmte mitten in demLandes -

Fürstlichen Eigenthum zerstreuet liegende

Güter und Aecker ohne dergleichen sonst

gewöhnlichenVorbehalt demOrden gön¬

nen wollen : i§ . XI . llI . ) worinnen5 ) eine

vorzügliche Freyheit der geistlichen Gü¬

ter bestanden ; so mag der wahre Sinn

dieser Begebungö - Worte ohne grosse

Schwürigkeir eingesehen werden ; zu

dessen Feststellung eine grosse Anzahl glei¬

cher und rheilö stattlicherer Begebungen

beyzubringen wäre . Viel . 7 ip / . nxxx 101

Lz / ir . Dr / r . LZ D . D . D . zr . Zcr / e / Me D .

D ^ riz / ri W DrM / / / / /Z zD ? . M oxio . ovxxr .

DZZZ . p . ^ / / . ib . braruenres , ne c >uis -

c^ uam cle cecero » m / re « z/ zZ / ocMi tibi

vturpare praekumar , auc «guamc ^ ue / e -

c / / / zrreM exercearpzo ^ ê / zr/ em . kreterea

potlelliones alias , c^ uas eaäem ecclelia

naökenus line aäuocaria renuir ac poL -

Ze6ir , bas teil . — zr / > om / ri oMre zr7 r / o -

/ /Zcrzri mauere volumus lemper

L : abtoluras eer . D / p / onoxisMe -

riD // r . Z ' rr / - / i / . z? . iZiz / . p . 7 ^ 0 . ib .

DeLimus proprietärem noliram in
Itenbanen acl exrruenclam clomum

monacborum Olkerc . orcl . - Liin ea

iulkam Li perperuam WaranLiam

praetlabimus , ram in clecimis , r^ uam

villis - / /Zerii z/ Z o ?/ / M ^ err / irio , ir / / / / z?io ,

MA / r /Z LZ Pzrrzr - /§z7ri / i . x 1 v s O x xi z/ ip / . zr .

p . / E ib . ( ium omniiureLivci -

lirare / z/ e i / / §o zrz/ ttorz ?/ ie ^ uiere tempcr

Li lilzere polliclenLa . Dip / . i /- iz / .

^ 1. ^ 2 . ib . Vr bona premilla linr / /7 e -

rz / zz/ - EM z / rz / c / zo ?/ e LZ ir /§o z?7 r / orz / / i /' Li

inkeliacione Li prellura . Dzp / . iix i -

x 101 DD . 77 LZ D / / / ' . zr . z/p - .

11 v x x >. M ilZe / rop . äzr / ii / ' . D / / p >.

ib . Vr nos villam praecliökam cumar -

rinenciis tuis - in proprietärem teu

pollellionem klcclesiae kurlkencelle -
allionaremus teu crarleremus Z/Zerzr / / /

z/ / > oMM ir / rrz ?/ - ^ zrriz 7rm » L/

/ ?/ / z/ Z/ o ^ z/ oZ/Ze / z/ Z / o / / / -

- epioL §c iplius Oapellani nolkri

Zpeciali inuirari amore bilari volun -

rare fecimus Liiocuncla . Dip / . xx 1 o x -

xici 111 . Zz / zp . / i / z/ t / z? / . 7/ 70 -74 / / . DrZ Di -

Z ? rrr . i / r ZVo / M rir / zZz/ rr zz. 4P . r x 2
7 l ZV! D . ZZZ.p/ ./ ^ . ib . Venerabiliab -

bari conuenrui Lc monaKerio tupra

tcripro infra norara bona cle6imu8 , clo -

nauimus - rM / z/ r/ E Drwrspr

priuileAio noliro , me6ianre : Oaltrum
nolirumkore eum vniuerlis Liünnu -

lis liominibus ieuLalibus , feuclis , iure

parronarus , rr / 7 / M , penis , oppiclis , vil¬

lis , eenlibus reLLiridus - ilmilicer

^ uoc ^ ue omnia alia iura iuLiciorum öc

aLuoeariarum cererac >ue iura in prae -

tacis potlellionibus exiliencia liberali -

rer relaxamus - eximenrlo eos Li

omnia eorum bona - ab omnibus Li

tinZuIis 8reuris , impolirionibus , ralliis ,

mucis , reloneis Li Aiauaminibus vni -

uerlis , 4uae czuomocloliber imponi

poll 'enr . - nee praesaci abbas Li eon -

uenrus p >o / e/ / / / i / ecr / Drr / » r

^ // /ZeL / / in aliczuo , praerercjuam nobis

Li bereclibus Li luccelloribus noliris ,

a ? xx <̂ vxvi rvxv vi oiriLvs na ' vo -

XIIXI8 8 VI8 . ( 7v / r / -7 Zr / eZer / c / LZ Di » -

rM / i Dom / / / / / / r Ze / Z 'erM ^ ero / Z

4P . rxvrr 1 x 1 Ze M / z/ o ^ r / . M0 / / 4 / ? . Pi

ib . Vr praeelieii Vbbas Li Lonuenms

clielorum eluoi um manlorum cum Li¬

mit ! io poll 'elbonem c >uieram ac ab

o ?/ M / z/ z/ r/ or /z/ M Ere ^ r/ e LZ Z /^ o Z ' rM / r/ -

/ / I cuiusliber liberam pacilice per -

f > uan ru r . Dip / , ax 1. vv 1 xi 111 . ZZ / / -M .

DmM > . / / / / . z?/ >. xniiXLvxi 7 ! Z p .

ib . t ) uic4uic ! concellir ( ? arer )

/ /Zere LZ / Z / e z?7 ttorz ?/ i -? acl eunstem lo -

cum lic conccclenclo allirmo . Dip / .

11Lxx c 1 in . Z » / Z . LZ Div / Z . Dm -. / rm -

z7 / / . zr . / 0Xz ^ . Z7p ). x v i -

xxxs 7 ro / / -. e/ e Drz / Z 7 l Z . r » Pi , ^ 7 . P .

ib . Ixlec c >uicczuam aliucl cle lo¬

co illo , niliorariones i 'rarrum LiDeire -

rribucionem recipere volumus . / ^ Lel .

Dip / , u 1 x 'ixx 1 c 1 ZZi / i / iae L 7 z/ rcZ

4p . sc 11 oxrroLx in derNach -

lese



( O ) ^ IZZ

zehlbare von dcucn Deutschen Landes - Fürsten ihren geistlichen tzausscm
und Clöstcrn crtheilte Stifts - und Freyhcits - Briefe besagen ohne einige
ausdrückliche Vorbebaltung derer hohen Obrigkeitlichen Gercchtsamm ,
mit noch weit stattlicheren und zumal selbst aus die «Stiftungen und Or¬
dens - Personen gerichteten Ausdrücken dennoch niemals die so gerühmte
Ausnahm K ) ( H . Xb. HI . ) welches von so manchen Kayscrlichcn Bc -

Ll freyungen

lese 7 . 7 777 . xxioxxioi

Tlittr / / /^ . // . / ^ / . /?/ >. xvx x >. 7 77

/ i . ^ ec . 7 ) // ) / . nxxxioi /7 / / /) ? r / i . / ?.

r7 / 7 . / / . vxxioi Tom / / . M / r / e » / / ' .
/// ) . xx 8 oxv . /l7o // m / e /r / . 7l77.

/ , . , ' / / . Lixxxxnkxni /? . r7 / 7 . / ).kXXXXXI 7) / / e/ i / ^ o / . ^77/ . 7rr / // -
/ ü / e . 7". / . oiron18 7) // c . // . / / / - .

/̂ >. xnx rKlxixx . 77ro // . /7r / r ?// / / . / i .
7 ) // / / . kl ^ rxn ^ xi 7) // e . L
<?/ >. c ^ xkixx 77 /? . 7e 7orrES 7". / / .
/ -ro /-. 71 . Zluch erhielten zuweilen
Personen vom weltlichen Stand die Be -
freyung in Ansehung ihrer Güter , und
selbst der niedere Adel hatte bey seinen
Höfen bekantlich eine gewisse Freyheit zu
geniessen . Vicl . 77i // r / // /? . / e - / . //// . 7) -/ .
7e 6VOL >iv8 7l 77 / ) .^ <L . ib . Luriam
ckuamin daueren liberam facimus Lr
exemimu3 ; liberam Lc exempram pe -
nitu8 eile volumus ab o / / r /// ^ e // erx ) er-
r /M/ / / i , c^ua noki8 ?M / ro // e » o/ ? r / / » 7/ e / r
renebarur . Volumu8 eriam faricer Lc
gnnuimus , c^ uock eaclem Luria babear
Le obrinear o / / / // e Mi L/ oM // e / / r 77er / /r -
/ e /?r , c^ uem ackmockum er / r / e ?/ / /7/ / r/ » / ba -
bere ckinoteunmr , czue K ^ 7r //- o /-e vu1 -
A-arirergffellanrur . -^ 6cl . L7 /rr / /r err/ i7 .
/? . /7 / 7. / - . Das Wort
E , welches der anderseitigen Absicht am
vortraglichsien geschienen , und daher mit
Gebotc und Verborr übersezet werden
will , ist ein in dergleichen Urkunden sehr
gemeiner Ausdruck und gehet auf das
dabey befindliche Wort 7ttr/ i7 / A / o so
wohl , als die begebene .
n / M , von welchen cinzlen Feld - Gütern ,
Höfen und Mühlen und nicht von denen
Ordensbrüdern , oder dem Deutschen
Hauß selbst die Rede ist . Lonf . exem -
pla iubnoca r ) b . § . Vicl . 7// >? ,r . / oF / . /?/ i .
kiixk . xvkl 7l 7 / i . 7 /-> . ib . ( ) uiec>uam
iuris , vel 7oM>M / / oMi , ) e » M /r/ oe/?7 /re .

D //) /. nxxxioi H?v . 7) r / e . Ls' Lo » / ?7 . 7 .
7k . / ^ /5 . oxi 6 . 6vxxx . 7". 777 / , .
7 / 0 . ib . Lumfleric / ueackuocanckleclL -
ckaiumckebicum ckck ockicii minime , cke -
cur Ueberenc , arren 6 am , L< i77E /?/ / Ei
o /-/e ^ ?/MM in abuckum clominacioni 8
eonuercanr . 7 / / / /? . nokioxii m . /// ?.
x 1 x ^ l v m 7 i 7 '77. Lo // e / / . />. L' e / . ib .
Lum fleril ^ ue ackuoeari eccleckarum
/r7// 6e /r / / ü » / i conuerrences in
clominarioni 8 abutum , ecclecka 8 ipiäs
opprimanc Le albiognr . 7) // i/. onox 1 s
7?r » ^ . 7 ) r/ o ir . oj < 16 . 0 VLr r .
7^ 7 / < / i .^ / . ib . Umeionembonorum -
<̂ ue ? re />otim 8 Lom -a 6 us - libera ^
m /M MA6 tu >8 clengrÜ 8 pre -
cliöko eeuobio eomparauic . Louk .
7) tt . 6xv ? xx 7e Äe /MH/ieMro -

cir/ i . / . / oo / .) ^ . Nach welchen :
allen der jenseits belobte » xxi - iu8 7r'S .

777 die Frage : 8 i kuu -
Lacor nibil tibi vel bereelibu 8 nomius

reteruacum voluerit , aur ex-
pretle eam abclicauerir : au 6 ominus
rechouis nibil iuri 8 in monackerium
babeac ? gar wohl beantwortet : in verb .

e//e 7ivr , E — Lui contec ^ uens eck ,
abciicarione iuri 8 a 6 uocanae non tupe -
rioiiracem ckue ackuocariam inferio¬
rem , leck ranrum iura ackuocariea ckue ,
vn s Dirmaro vocanrur , M/uo -

rE abckicara cenleri .

» ) Vi6 . 7 ) // -/ . LrLxxii 7c -i / i . 7 ) ttc . ir .

/ o / / . ok . x ki x r . 7l 7 m / iro7 .
ib . Volenre 8 - vr nullu 8 Arcbi -

efickcoforum , Lfiteoporum , Ou -
cum , Lomimm , neporum ckeu be -
reclum nockrorum in villa praecliöka
ckbi / ?7'̂ / / o7 Mi M§rEM » e» L/ 7 EM -
7 / cMM MOM/sso 'ck / » Me/ ?/ / / fockic viur -
vare , auc eie cecero valeac venclicare .

uxxxi -
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freyungen in Ansehung der allerhöchsten Obrigkeit auf gleiche Weist ge -
faget werden n : ag . o ) Die in obigen auf das höchste getriebene geist¬

liche
nrXirIoI I . ? or /r . 7) rrr .

^?/-/-rr7rire 7l?oM /r / . Or -7. -/ » r̂e
6?Eerrr MrEr? ^ ttr . r̂ . / ^ o / . rr/,.
^rixLi ; vxr ? . ?. ^ . H-oo . i8 . Lonruli
eriam ei6em 8orori ^ reli ^ iotäe Oislae )
iuxra praeäiÄum locum rre8 manto8
rerrae inculrae Lr nemori8 , <r /- o ,/rM
rrrre ^ v /rZ/rrr /r7or / Mor . Dr? / . xosux -
rri LvM . ? '/Mr ?. 6 . / 0 F - . rr? . Lvxv . ? !
? . ? . ib . Vr , i^ uas in5eriu8 con -
rinenrur , 77- ^ r /7 /r / - o » Mr ?oMr>MttoM ,

^ o ^ c/? rr7e c /rrrrri/ rre ^ rr ^ ,
excepco eiu3 c>uiclem , ĉ uem ? raepo -
1iru8 Lc Lanonici eiu8rlem Lccleliae
communi eleAerinr volunrare . LiV8v .
? ) r/? . /?. / o ^ o . r? r>/. ? . ib . t? M ?rr

, » MM co -r/ rrerrr ?rM , omM / >ror -
/̂ r/ 7 -rs/Zrr c.v /7Mo » e rEv / r̂ , li8er -
rarem , ĉ uae l8lenü cererLczue liberi3
arrribura eit eccIelÜ8 , eccleüae illi
conce6imu8 . ?)r? / . o ^ xor . 1 Fom
??Mr ?. LvM . /? . ??MME /r/r _Lc -
c / e/E ? r/ 7rrr , r r / r ? . /) . verb - ^ or /rrri
^ecrr / M / iv ^ r̂te rr7/ o /ttLE L/ /r? er /7M
/ ece / ttM . ? ) r? / . niLOvoxi ^ /r /rrM

LvM . rr . / / ^ F . ib . La
proprer Lccleliam L . lVIariael ' runLi -
nienlL /r /-erv?M ro ?7rc ?rrr/ e5 <r /-EM / ec « -
/irrr rrrre <rc er / M o ?7777r/-rrr /? --
^ or ^rttrr /tt /r EM7r / /)E7rr . ?)r? /. /? . / o ^ / .
r? r?. ili . Llunc vero locum L:
cererapercinenriaaä ipfum iraorErrm
rr /r/o /ttM / m / >o7r/?^ r , r.-^ rrer / rMr r ?r so
F / rro/ / MM rr / r / r , r^e / ?Er '» /M'oM5 , / irre
, r?rrorrr7ro ?775 /reerr ^ lrabere , nili abbari
Lr5rarridu8 eccleUae . ?)r/ / . nxxirici
/ //«/ ? . Mrrr /, . Zl?/ r7. rr . ir. r 1 x-
» xxv . 7 /7 . Lo ?M > . L 'MV .

quo !VIor>aUerio ^ Irerrrelle per -
irlitic : M5m , Me , ^ r/ o ? r^/r
/-» r M rur/rE / -er /-Er rorrm <r /-/-« 7Me
roM^ e / e /-̂ . /)//-/. ^ r « Lxn Mrrr /».
M /7r . rr . rr/, . rroxx . r -r ?er / ?E /-
Fr ? /. ^ 0 . ib . Vr6i «Hum clauürum
( 8 en 8 l >2 ) cuna omnibu 8 korÜ 3 tui 8 §c
borninibu 8 /r Mr /!s?rK <M vmMrrrrr /??-
rror/r/ orrrm , r- r7/rrorrrM / rorrrr » ^ ^ r -r-

M ^ er? Mr/ r/r //7-e-

r' /r ?/r e7rr »r^ MM . Dr/>/ . ? rrrr -
? /rr . irLxxroi ^Är/? . rr . ^

7. ^ . ^ . ib . 1raäenre8
vci ^ ue loeum nominarum rrmr o ?» M

F /eM> ttr/rM /Me7? ir/ rr, cum vniuer5i8re -
Ku8 . cer . rLor - oi - ur vn . ^ rr/ .

?M » ?rMoMr Tl/ orr ^ errr ? r7re -rr '>.7r
/ ^ r //rr 6'. MrrrTre Or ?. r /r

^ r/? rr'/r r ?r/ er . rr . r « 7ÄM OrM/ -r/r -
/rw/ ? ! / / 1. ibi : kaci czuoepie
pre6iÄorum 5rarrum in omnibu8
contulere voienre8 ac prostricere ii -
berrari 6ecernimu3 , vr rrrr /Zr / rrc ^/c>-

^ r- e / /rrerr ^ in
poüelironibu8 cunÄi8 eorum , czua3
Uabent vel badiruri ürnr , ?/n7.s?rÄro -
MM r-/rrr/-/ri 'e , vel toIuriorte8 , c^ ua3
iu6ice8 Lc acluocaci exi ^ unr , expece -
re , munera teu 6onarione8 poUuiare ,
aur L-Z/ r̂r oMM /ro e>vrrKo ?rer excoi laue¬
re : 8e6 ipü Lrarres rerum tuarum
Iralzeanr ^ o / e/?/r / c' M . Lorro ii
vioIenru8 rapror , aur für nraniieüu8
in ipforum Ioci8 6epre !rentu8 fusrir ,
cum veKicu fuo , cinnulo compre -
Uenfo 6e Ioci8 ipÜ8 aur eorum oK -
cia1ibu8 ) czui vüii8 preürnr , e ? rrr /r/ m-
L/ rrr ?rrr oFerMrrrr . /Vb omni eciam
veÄlA'alium ür relonei üue pecla ^ io -
rum tolurione ipto8 voIumu8 fore
immunes ira vr 6e rebu8 , riua8ipü
feu Uomine3 eorum a6 viu8 frarrum
vnZecunc ^ ue velranc , nuliu8 in aüczuo
notire 6icioni8 loco c^ uic ^ uam lul >
iuri8 cuiu8ĉ uam nomine exrorc ^ uers
prelumar . Lonl . ?)r/)/ . rLivLxioin .
/ ttr^ . rr . r? r?. ^ <̂ uo eirlem
rnonallerio conlirmar , r / / ?rH - / r ^ uorl
6icirur ? Mr /^ errc7r Lr compo1irione8
Lr banno8 Lc lVIarclrfurer Lr foäina 3
cer .

0 ) ? ) r / )/ . on 0 X 18 in . rr . r v -
x 1 o . L^ rr . Lr / r/ ? ! ?. r -r Fo . ib .
Inürper ör omne8 re8 praetarae eccle -
iiae r/ 7 omM o -,r/ r rE rroFrr /r ^/o /rrrrrrr / i
L: vr eirlem ecclefiae /r? ere
EM rrrTro /rrrir ? o / ,?/? rr7e rrmo ^ rr , iirnrj -
rsr liac reoali praecsprione iubemus .
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liche freyheit ist gezeigter maßen , ( § . XH ) niemals dahin anreichend
gewesen , daß jene ihrem hohen Stifter und Wolthatcr selbst entzogen ,
oder denen Befreyten über die Erlassung derer Im -E / ^

welche die Ausnahm von der gemeinen Untcrgcbung , in An¬
sehung der sonst gewöhnlichen untcrgcsczten Landes - und Vogtcylichcn
Gerichtbarkeit , wie auch so verschiedener davon abhangender Abgaben
Beeden , Diensten , Bürden und Lasten vor dieselbe und ihre hinter -
saßige arme Leuth mit sich gebracht , /) ) und , nachdem Beyspiel der
Kayscrlichcn Bestellungen , in denen besonder » Deutschen Landern von
der inngcsesscnen Geistlichkeit bcy dem Landcs - Fürsten mit nicht gerin¬
gerer Bestrebung geschehet wurde , noch ein mehrere «? zugestanden seyn
solte : Da so wenig bey Ertheilung der Landes - fürstlichen als derer
Kayscrlichen ? riuile§iorum an die Begebung der Obrigkeit gedacht , son¬
dern jene vielmehr darauf gegründet worden . Verschiedene andere Un -
terthanen haben ehedem gleiche Frcyheitcn von ihrer Landes - Herrschaft
zu erhalten gewust , § ) deswegen aber sich vor ohnmittelbar nicht ge¬
achtet noch mit dcnenselbcn sich in eine Gleichheit stzen wollen . So feh¬
let es auch nicht an Schenckungs - Urkunden , welche krkE - Personen
um diese Zeit mit eben densclbigcn Worten , als das so gerühmte Thü¬
ringisch - und Hessische ^ xempcions kriujle§ium abgesaßt ist , zum Be¬
sten dieser Ordens - Hausier von sich gegeben ; ) ) wer wolte aber so ci -

Ll 2. ncm
F),/, / . IILXnIcIII . Fr , ,7^7? . 6b /F§77
L'. ib . Hc -
cleliam in liouore 8 . ^ clelbcrri Xlarrg,-
ris Lc lbipifcopi - a nobis tuuUaram

/r /, er , <77 e F66 .
rLIOLXILI I . xvcunxk .
von den Hessischen Hofanitern

Fr> . F . ib . Omncm pgreem pre -
Uü - c^uam - remporc 6eclicsric>ui3
eiu8clem capsllac in vlibus uoliri8 lia -
buimu8 , cr , » r c>MM rr , re L5

r //„ cum vlus cspellani
ri' 36 ercmu 8 .

/>) Lon 5. § . XUII . ^ ) .
verr7 vor . Fo » , e7rt75 / ,^ , 7r /? rr ?7 , o „ e / .

D « . vrLx 0 // .' ,/e Ärrrrrch
^ rri Lk 2 . / . 2 . / oorL ./ ) „ . Fi F . ? vrrexooxr . F , rr ^ rKo » e
Orrr /Err ,, F . / /. 5. ///. r . / .

^ ) So ertheilte Herzog Henrich von Loth¬
ringen und Brabant im Jahr 1260 . den
Seinigen das Friuilen ium : (^uoä ex
Le nunc impotkerum Uomines rerrae
Ilrabgnrige communirer ri g ^ abuncur,
Le ^ uoä ünr / , » e L/ Frr-

r -rri „ , ica ^ uoä nilul gk ei8 cgpiemus ,
vel cgpi procurabimu8 , uiti in expe -
cürionibu8 cum exercicu aci cerrge no -
Nme ciesenlionem cer . 0^1. nvrXLXs
Fro/>/, . FVr?/-. F. / . ^1. 00 . F.66 .

10 N .VXXI 8 iv . Fo -

„ /) . NIII .4 r. V ^l F /.
vermög dessen es denen gegensei¬

tigen Schriftfassern ein leichtes seyn
solte , aus jedem Mitglied dieses also
befreyten Oorpori 8 einen 8 ouveraiuen
Herren und aus seiner Prabcnde einen
eigenen ohngemittelten Lander - Staat zu
machen . ^ 6cl . - , o7 . „ 7 ) ^ ivrrreF

r ) So überliesse I^ clvelikuclu 3 mile 8 6 i -
ÄU8 6c I^ Uerbacli im Jahr 126z .
nach der Anfuge Mb n . 21z . ,7 ) dem
Teutschen Hauß zu Marburg seine Gü¬
ter in und um Alsfeld gelegen um GOt-
tes Willen und mit dem weitern Zusaz :
Omuia liec prc6icbn /ri- eivr ^ o ?E
owre , cum omnibu8 Mi8 perünen -
cÜ8 , lcilicer 6omibu3 , ggri8 , orci8 ,
srei8 , rerri8 culÜ8 Le incuIM , prgri3
pgfcui8 , lilui8 , uemoribus , cum o -
mui vrilirarc - ĉ uettu öc prouenru -
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MM , als dem andern Thal einen ohnmittelbaren Lander - Staat des¬
halben zuschrciben . Ausser dem sind in denen Thüringischen und Hes¬
sischen Frcyhcits - Briefen , welche die in beydcn Landen gesessene Stif¬
ter , Closter und Geistlichkeit zu diesen und denen folgenden Zeiten über¬
kommen , eben dieselbe und weit starckere Lxempriones oder Nachge¬
bungen , ohne Ansnahm der Landes - Fürstlichen Obrigkeit , zu befin¬
den : § ) cs hat aber gegen derselben Landsaßigkeit noch niemand etwas

cum o , „ » , ac c ? „

cpio no8 , r / , ZZo / >ror -

„ oZ -ir E / e ?, r rr / er / i /^ o ,

omne plenum Li inre « rum iu8 pro -

priecacis Lr poN 'eiIioni8 prekarorum

bonorum in prenominacam ciomum

rbeuronicam rran8ferenre8 . Das Prä -

monstratenser - Closter Altenburg bey

Wezlar veräusserte im Jahr 127z . eben

demselben : Omnia bong Zug iira in

Oo8felc .ien cum omnibu8 Zui8 perri -

nenriis , viclelicer a « ri8 ) campi8 , arei8

- bub ei8ciem rermini8 r » Zo / /§r / ??r veZ

r « ac meLiam parrem iuäicü ,

teu iuri8iiickioni8 ipüu8 ville circa a -

^ Uam Limiäiam ^ ue parrem iuri8 pa -

rronaru8 bicclelie ibiclem preäiÜi8

boni8 annexam , rrn / r o » M rttrZr ẐZKo -

L/ tZr / ZricZ « c >uo eaäem backenu8

renuimu8 , omnia bec / , Zer 7̂ ^ / r » e
owre , » uZ/o ^ rorsiir r « re tZo -

- , Eo nobi8 in prefari8 kcilicer boni8 , iu -
ri8ciiÄione aur ecclelia rekeruaro .

-Hist . Di / , / . Unrerr . / M .^ Z' Was

vor Freyheiten aber dem Closter Alten¬

burg an diesen Gütern zugestanden , sol¬

ches erweiset die Urkunde der LaNdgrä -
fiN 8 O I' N I V <z. /7 . / ) » . L8ro ii

Or /^ . / « r . ^ ittZ / . / / r . / / .

/ / / . wesgegen bey jener Veräuße¬

rung die Bestätrigung dieser Landes -

Fürstin erforderlich gewesen , wie sol¬

ches die unter denen anderseitigen neue¬

sten Veylagen tub n . 177 . vollständiger

eciirte Urkunde besaget : und bleibet da¬

hin gestellet , ob dieses nicht die Ursach

der vormaligen Abkürzung dieser weni¬

gen Worte gewesen seye . Mehrere

Beispiele dergleichen Uebertraguns -

b ' ormuln sind in denen Urkunden üs

gNM8 1260 . I26Z . 1267 . 1269 . 1272 .
127z . 1274 . unter jenen neuesten ^ 6 -
iuuäii8 tub n . 1 7 . 70 . V84 . 76 ./ ) befind¬
lich , und fast durchgehendes mit eben

denselbigen Worten abgefasset , zu ei¬

nem genügsamen Beweist , was man

bey solchen Güter - Veräußerungen

darunter verstanden haben wolle . Wo

nun die in dem ungrundbaren lmprello

p . 46 - 54 . vorkommende Erklärungen

solcher bey denen gemeinen kormuln

derer Inlirumenren - Schreiber dieser

Zeit gebrauchten Worte dagegen gehal¬

ten werden , so mögen die vielfältige
/ cbturcla desto begreiflicher seym Was
auch nach p . 52 . mit dem Culmischen

vitkriÄ dem Orden überlassen worden ,

davon sind die Polnische Geschichte und

ofentliche Handlungen nachzusehen , wo¬

hin man jene Verfasser verweiset .
5 ) Dipl . I- VVOVIOI in . 6 .

Zicc /?/E Z. iM ^ ZiZerZ'er̂ verb .
blanc eiäem ecclebe permiti Lr clona -
ui arariam , vr in omnem polkerira -
rem , Quantum aä me Li a6 meo8 , in
vniuertig tui8apperrinenribu8 /rZ o » r ?ii

omnimo6i8 perpecualicer tir libera ,
ica , vr nemo meoium , teu villico -
ruM ) keu alioium 4 ni 8 cznam mibi
arrinenrium , mannm inualioni8 vllo
moäo iniiciar , keä iptä in omnibn 3
kni8 mei §< tuccetloium meoium 6e -
kentara panocinio per omnia prokpe -
rerur Li inpoUerum kemper incom -
mora permanear . Uorro bac Fr / r-
ec /r bZert /rce ^7 / EU non
ranrum mei8 , keci Li berecium meo -
rum remporibu8 , ram aci illorum ,
cpiam a6 meam talurem auöiorirars
mea eccleüe illi czuiete Li inuiolabili -
rer 5rui Lamm Li permilssim ^ etk .
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mit Bestand eingewendct ; ob schon manches noch über das die bündig¬
ste Aayserirche LXe ?//p / Es - ansznwciscn gehabt . ^ * ) So
stellet auch der nachfolgende Zeit - Verlauf bcy dem Verhalten dem Or¬
densbrüder gegen die Hessische und Thüringische Landes - Herrschaft ,
als wowb der wahre Verstand dergleichen Zrenheits - Briefen am zu¬
verlässigsten sich veroffenbaret , t ) das anderseitige Vorgeben in seiner
völligen Blössc dar , wann selbige ausser der zum östcrn und sonderlich
Leyjedesmaliger Regierungs - Veränderung so dcmüthig , als angele¬
gentlich gesuchten Erneuerung dieser Freyhcit , allenthalben der Schuldig¬
keit gebührend sich erinnert und unter andern noch im Jahr 1496 . vor
gut gefunden , mit Tentschmeistcrischcr Bewilligung , die denen Hessi¬
schen Landcs - Fürstcn bischer geleistete Wagen - Pferd - Knecht - und an¬
dere schwere Dienste und Bürden mit Abtrettung zwcyer beträchtlichen
vor Marburg an dem Lahn - Fluß gelegenen Mühlen , sinnt denen übri¬
gen daselbst gehabten Wasch - Walck - und Lohe - Mühlen , nebst ihren
Zugehörungen zumThcil abzukausen , zumThcil aber selbigem denen
dabey nahmhast gemachten vorzüglichen Fällen der Land - und Hccrcs -
Folge , wie noch sonsten , denen Herrn Landgrafen nahmcntlich , als
ryuen Landes - Furskerr fernerhin zuzusagcnund ansdas fcycrlichfte an -
Augelobcn . tt ) ( § . xvm . i^ xxix . )

MM K . I . XX .

Dipl . LVVOVici 8 . L . urv -

XIX 6 . 8 ^ c . p . ib . 4 U 3 M polle ^ -

liouem ^ / > owW e ^ Eo -re L/ c- / ?/ eptt / o

« / p « e / >o ^ >/ / / / » o / ? r / ^ e -^ o -se / / -

/ >erE <r ^ / o / rc/ E clecernimu 8 per¬

mauere . Drp / . mxoooxicio !.

rUp . il ) . I ^ lemus , czuoä 6 ici -

rur k ^ rien >vglä cum p / wo rm ' e / / o

» o/ / r /r per / eK / r p « o o ^/ „ 05

per / Me / o / 6 amus - preäicbo abbari

cer . D / p / . ^ xL ^ x 7 - 1 / ^ . pp . x v -

c : » x x . 60 // . / X . P - . ib / V / o / / , / o -
r- e/ » o/?rrc m /-or / « r/7

peuiru8 reterugnre8 . 79 / p / . rix ^ xici
m . / / o ^ . ?» o -/ p/? er/o W
Fre / c/ wo « >e ^ rM iu / V6i l 'ub n . 2iz . b >)
il ) . Vniuerlorum Nere6um noüro -

rum libero cle conlenm lVlonatterio

teu I ^ cclelie in Lrei6euo >ve Luriam

iu VerrenberA , Oc ^ Nuleu Lc 8cNror -

buleu cum iuribu8 Lc perriueurÜ3

vuiuerli8 Uimirümu3 ) gllin -nkimu8 li -

milicer Lc lenamus cum ecre » /p / / oM L/

/ / / vr ' / zr/ e E7 ^ / KoM Zw /p )or ,? / / 7 o / c-

rr / c / / / c / ^ erM / u / / / . ' D / p / . Li V5r >.

pp . xvcux x . 60L / . ib . Icl -

circo praecliÄum slrare cum tuis

praefatt8 curÜ8 cluab >u8 - Ar praebaro
bono - ab exaÄionibu8 ör teruiruri -

bu8 Lr /7/> 0 // / » / />o ??sp^/o ^ » /-rr// o />//-
§oi / / oM , puidu8 uoi >L8 cle iure vel cle

conluerucline obliZari viZebanrur , / o -/,r /// er // / rr ^ ?» » / , / » rop /wsr / cr // / e >7i?/ s
^ oM » M5 cer .

5 *) Lxempla vicl . ap . xvcux ^ L . 6s // .
Lr Z2o . / /p .

/ ) pp . xvvoxr . .9)-?-/p /- . 7l / / . ro »-
F </ ^ . p . ld . " Das dergleichen

" Loncej6one8 nicht anders , als aus der

" nachfolgenden ONtervauz zu iurer -

" preriren seyen . ViU . Lonlil .

" Vol . I . 88 " . ^ 6cl . uxx r . c/ e r <?A .6r/? . // /'er / . .9. / / / . / . ri / / .
« ) Der hierüber errichtete Vertrag ist

lud u . 44 . hergebracht worden , und er¬
weiset ohne Widerrede , daß in dem
Stiftungs - Brief 6 . a . i2Z4 - von solchen
kr ->eÜÄncli3 ) die denen hohen Gebern ,
als Landes - Fürsten , gebühren , keines-
weges die Rede seye : deren auch die
Besizer aris der landsaßigen Hessischen
Ritterschaft , ( § . I. XVI . ) sich nicht ent¬
ziehen mögen -

^ cl § . 6XX .
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Abfertigung de - Die H . Eitsabetl) hatte an dieser dem Teutschen Orden und besou -
rer übrigen ohn - ders der landsaßigen Ritterschaft in dem Fürstenthum Hessen zu guten
richtigenVorbil - ( H , DXVI . ) bcschchcncn milden Stiftung keinen Anthtil : vielmehr wäre

^ on ihr chcdcnl aus fremdem Gut errichtete tAtlftung des Hospr -
tunn ^ ^ ' " tals zu Marburg , als ohngültig völlig aufgehoben , und dagegen eine

ganz andere und neue Stiftung vor dasselbe von denen Hessischen Lan¬
des - Fürsten beliebet worden , u ) Daher cs wenig darauf ankommt ,
wemc die Verwaltung desselben zuvor anvertrauet gewesen . /I Der

ganze
^ 6 H . DXX .

7? ) Vi6 . ui - xmci ^5° ooxx ^ vt
-2 . , 292 . / / /, / ^ . Lr

OIILOOXII IX . - -E ". / / /> K .
Lk - 7̂ .
Das Vorgeben , " daß nach dem Todt

, ) der H . Elisabeth , welche kurz vor ihrem
„ Ende das von ihr erbauete Hospital
„ dem Teutschen Ritter - Orden zur ^ 6 -
) ) minilirgrion übertragen , zwei) kroui -
„ sores nahmentlich Üermannus und
„ ^ Iberms darüber gesezr worden , wel-
„ che acl inceiim nomins orclinis Deu -
„ ronici die ^ äminiltrarion geführet
„ hätten ' . ^S - Ungr . p . z8 .) stehet nicht
allein von allem erforderlichen Beweis
gänzlich bloß , sondern es widerspricht
auch demselben so wohl die mente lul . ri .
I2Z4 . ausgefertigte Kayserliche Bestät¬
igung der Stiftung dieses Hospitals ,
wann darinnen nicht des Teutschen Or¬
dens , oder seiner angeblichen zweyer ? i o -
nilorum , sondern vielmehr des 7l/ ,7̂ 7/? , -7
^ D07777770 / 7777777/77775777/ / 7
gedacht wird ; ( vi6 . Hist . Dipl . Unterr .
Xäi . n . 7 .) als auch das / cho / eKor /'/mr
ouroomi ix . von eben diesem Jahr
unter den gegenseitigen neueren Anlagen
kill) n . 66 . ib . fteaci kranLilla Aloiiotä
meritki p>eitiiki6enr , vr liolpicale cle
Xlsichurcli , czuocl in eins oft lionore
conllruckum , bgbenres pro iplius re -
uerencia commenclarum , 7/5 / iv, 7 , v /-/ /c
L/ ^ ^777 77,/ T/7777777 / ,7777/e / -7 -767777 /77I'

illgm lollicicu6inem lisbea - ^
mus , vr tinr nolkra prorsäkione liberi
Lr 36 vii rucum opem lolico promprius
expeöiti : wie ingleichen das in dem nach¬
folgenden Jahr ausgefertigte Schreiben

desselben tut» n . 14 . worinncn er die da¬
malige Jnnhaber : IVigoillrum Sr Dm -
rrcslssol 'pir -ilis L .Dmncilcicle lVlai purA
ör glios g6oble <guiumDomiui ibi6em
iepuwros nennet , denenselben damit
die Uebertragung des Hospitals an den
Teutschen Orden bekam macht , und ih¬
nen anbefiehlet , sich diesem gehorsamlich
zu fügen : Verdis : (Xio circg rM / / ,' // / - , / -
7 / per / tpoliolickl leripra m ->n -
cliimus , e>U 3 renus 6iöiis ma » iliro öc 5r 3 -
rribus clomus iplius ( l -lolpiuilis ^ . Dia -
rine Dbeuron . ) oderliaris cer . Jmmas-
sen dann auch der gewesene Landcom -
menthur der Balley Hessen , und nachma¬
lige Tetirschitieister Wolfgang S6 ) tizbar ,
genant Milchling , in seinen an die Kay -
scrliche Majt . nach dem Jahr 1539 . ge¬
gen den Herrn Landgrafen ? nn . i ? i- vn

abgelassenen Vorstellungen zufol¬
ge des zum öfteren erwehnten Eommillii -
rischenBerichts 6 . -1 . 1545 . sellstt angefüh¬
rt , daß zuvor denen Franciscanern sene
Verwaltung zugestanderi habe verb .
" So wäre auch das Teutsch Hauß ehe zu
" Marburg gewesen , dann der Spital ,
" den vormals die Franciscatter ver-
" walcer , ehesiechie Ordensbrüder ) dar -
" izu kommen " . Nebst dem kommen die
Nachrichten dieser Zeit darinnen mehrei ' -
rheils überein , daß die H . Elisabeth sich
vor ihrem Ende selbst in den Francisca -
ner - Orden begeben und zu diesem das
gröste Zutrauen gehabt habe . Vicl . r v -
o -es vvevvixo ^ / -7-7,7/7/77/ 7 / l / 777or // / / r

7N / 772/ L /Z/ r . 770777^ 7^ /75
^ 77e? or / Ä-7677̂ 77777̂ 777,7-777/5 . / )o ?77?77. .-ex6 .
TviexRi ^ vr x >/777,? / . O /? . / ) ^ 7/
77. 577/,. -/. / . L? / . wo er noch hin -

zufü
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aanze Verlaus zeiget indessen genugsam , wessen die Fürsten an diesem
aus ihrem Eigcnthuin crbaueten Hojpital so wohl , als denen zugcstiftc -
ten Gütern , sich eigentlich begeben wollen ; c ) auch was einige Zeit her¬
nach LandgrasHenrich und Otts veranlasset , solche und andere dahin
gestiftete Güter in Anspruch zu nehmen . ( H . XI . <L XII .) So mag cs
ferner gleichviel gelten , was diese Fürstliche Stiftungen und dazu gehö -

MM 2. rige
zufüget : b4sec lunr Urania Le ancigua
reUimonia , guse pro bae parce faciunc .
So hat ferner der gelährte Jesuit und
Böhmische Geschichtschreiber vonv8 -
L4 . V8 L ^ rLIXV3 Dc ' ,7
/ . ex perueruUo oKieio cli -
uino Dceleliae Praoenli8 folgendes an -
gemercket : kollczugm gucem a lebe vi -
ri lolura eli ( 8 . Dlitabeclig ) 6epoNri8
A-Ioriae Ieculari8 exnuiis orc/r'/rem />oe -vili3
runieae äeeore vellicur . Demnach
hat jene , vermutlich aus denen eigenen
Nachrichten des Hospitals gezogene
Teutschmeisterische Berichtung , in An¬
sehung dieses Umstandes zum wenigsten
gegen den Teutschen Orden mit zuver -
laßigemBestand angeführet werden kön¬
nen . Es stehet auch demselben der Ein¬
wand , daß die Franciscaner nach ihren
Ordens - Neguln keine liegende Güter
besizen , oder an sich kauffen dörsten , um
deswillen nicht in dem Wege , weil ihnen
das Hospiral mit seinen Zugehörungen
nicht eigenthümlich überlassen , sondern
allein die Verpflegung derer darinnen
befindlichen krancken und elenden Men¬
schen , samt der damit nothwendig ver¬
bundenen übrigen Verwaltung dessel¬
ben , gleich bey dessen Einräumung an
den Teutschen Orden nicht minder ge¬
schehen , « » vertrauet worden ; wie dieses
der Fürstliche Stiftungs - Brief so wohl ,
als diejenige , welche in der Folge des¬
halben ausgeferrigec worden , wo solche
vorgezeiget werden sollen , mit mehreren :
besagen würden . Zufolge eines Schrei¬
bens beym I. Vc . >v -cvvIX M'/cor .

/ / . w / -' o » ? . « . F . p . wurde
( lonraclo cle Vlarpur « - von OKLOOLIO
ix . der geistliche Schüz dieses Hospitals
aufgecragen . ib>. czu3tenu3 Iiol 'picale
ipl 'um rriLnu reneu8 ) proceA38 Le6e -

ten6g8 ) non permiccen8 illuL Le cle§en -
re8 in iplo gb> uliguih>u8 inLebire mo -
lelkgri , moIeliarore8 liuiu8mocli per
Centura , gppellarione potkpolirg ,
eompefcenclo . Damm ^ naZniae II .
I6u3 OLIob . ^.nno VI . Von welchem
Lonraclo cle VlarpnrA der obermeldete
k L U r IIocv V 8 M
, E / L>. „ 722 ^ ssolgendesaufgezeichnet :
Dranc eo rempore inrer DpiIcopo8Le
8aeercloce3 c^niäam inlli Le perfeäli
vii i ) guorum exempli8 Le cloeumen -
N8 Deu8 omnipocen8 luam tune eccle -
liam lullencabac . Incer czu 08 mgnilker
Lonra6u8 cle Vlarpur ^ veluc clarum
I^ clu8 in Alemannia prefulllc - Dlic

^ rrc /r -
/ rHl / ca! , limpliei
Lebumili moclelto c/rrlccr /rcon -
renru8 , Araui8 in moribu8 Le M3ruru8 ,
nIpeÄu aulleru8 - blunc Dominn3
i. onL >viov3 ranro Uonore eoluic Le
exmlic , vr eiclem omnia h>enelicig ) cjuo -
rum iu3 pacronacus acl iptum percine -
dacicomlnirrerec eonterencla Inb linil -
1o Ino Le Irgrrum Iccorum nixLiol
k .< 8 ? oxl8 Lr ooxie ^ vi . Worin¬
nen die Ursach jener Päbstlichen Ueber -
tragung zu suchen seyn mag . Eonf.
>VLNNIX6 c/ .

c ) Viel , / .rttrrm ' n n x x c c i Lr ooxic ^ vl
sub > n . i 2 . ib . Eumve -

ro ram ex Ina Iimplicicace , ciugm force

exguorunclgm linlco eonülio , praelg -

rnm Dlofpicale alli ^ narer Drgcribub

DloIpira ! i8 Dlierolol ^ mirani , no3 5aeIo

eiu8 omnib >u3 moclis Lonrra6iximu8 ,

pro eo c >nocl nihil iuri8 , ram in area ,

c ; uam in alii8 , guae Inpra LiLloDIoIpi -

rali beaci Drancilei allionauerar , nill

c^ uam cliu viuerec , ipli a nobi8 fuerac
allinnamm . Lonf . oic . i . icii ( ÄE ./ /. / a-/ .

«/ ) Lonf.
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hörige milde Gaben vor Güter insbesondere unter sich begriffe « / weilen
genug sinn kan , daß selbige in dem ohnftreitigcn Eigcnthum derer hohen
Stifter und ihrer Fürstlichen Nachkommenschaft zu suchen seyen . H AndererSeits
t? ) Eons. / ) r/i/o ?E /7 / L .

Auch wirb in der Urkunde Landgrafens
/-r/ir /MF ä . s . 1280 . lud rr . 22 .

nicht nur deutlich gemeldet , daß diese
Güter in seinem Eigenthum und unter
seiner Hoheit noch immerfort gelegen
seyen , sondern es wird selbst die darinnen
ertheilte Fürstliche Bestättigung und
sämtliche Erneuerungen derer nachge¬
folgten Hessischen Fürsten samt der Auf¬
nahm in den besondern Landes - Fürstli¬
chen Schuz darauf eben wohl gegründet :
ibi : l ) iäto8 srstre8 > §L
ölis OMIUL l 'us IX X 08 LX 0 OOIUI -

1 o tiue cxrrs ) Ijuc Lei noärs äeäu -
xerunc rsmpors - polliäere in Perpe¬
tuum psciücc Lc guicce Li vniuersi 8 bo -
nis l"ui 8 ix X08mi8 ivxi 8 vicrio -
XILO8 8 I 7U 8 - psrsrui überslirer Li
tzLuäere cer . Anderer Seits will man
dasjenige , was der Teutsche Orden in
dem Gericht Seelheim besizt, ausser der
Landgrafschafc Hessen versezen , weil
1 ) " das Stift Fulda , welches diese Güter
„ zuvor inngehabt , über seine Land und
„ Leuche die Lands -Fürstliche Hoheit weit
„ eher hergebracht habe , als die Herrn
„ Landgrafen in dcro Land " ; nebst dem
2 ) " das Kirchspiel und Gericht Seel -
„ heim vom Kayser läcnrico IV . über -
2 , kommen und seinen Landen incorpo -
„ riret ; auch über sothane seine Länder
„ noch ehe die Herrn Landgrafen in Hes-
„ sen exilkiret , die vortrefiichste UsAslis
„ ex muniäcenris Impcrarorum er -

halten habe " . Wie man aber sä i )
diesseits diese schlechte Einfälle in ihrer
Blosse bereits dargestellet und die uralte
-Obrigkeitliche Gerechtsame derer hohen
Besizer des Fränckischen Stamm - Eigen -
thumssowohl , ( § . EIX . - EXVI .) als
die Beschaffenheit derer geistlichen Güter
undKirchen - Länder ( § . XLU - XUVII .)
mit genügsamen Beweißthum gezeiget ;
so istunnöthig , solches hiebep zu wieder¬
holen . Es wird auch in der lsuäirten
Urkunde lub n . 48 . nur allein des ^ -

- Eiyenthmns gedacht , Verb . Lb /-
/>e /m cum villis , SAris ,
s ^ uiSiftl u i8 Li pslLUi8 ) rebu8 ör poüet -
Iionibu8 cum omni iure Lrrsm iuri8 ,
<gusm rerum execurione : Die Ge -
richtbarkeit selbsten hat der Orden von
verschiedenen des nieder « und landjäl -
sigen Hessischen Adels , wie auch einigen
bürgerlichen Familien käuflich an sich ge¬
bracht , welches selbst die neuere jenjei -
tigeAnfugen lub n - 46 . u8 <̂ . ; i . erhär¬
ten , und damit zugleich den Beweist an
die Hand geben , daß der Orden dersel¬
ben Pflichten und Verhältnisgegen die
Hessische hohe Landes - Obrigkeit , welche
mit und nebst dem so gerühmten Fuldi -
schen Oominio äireüo gar wohl beste¬
hen können , nichtweniger übernommen
habe . Eons § . EXXIX . c>) . des eigenen
Widerspruchs in Ansehung der ander¬
wärts in die neuere Zeiten zurückgesezten
Landes - Hoheit vorjezo zu geschweigen .
^ ä 2 ) giebt man nach Gewohnheit un¬
richtig vor , daß Kayser Henrich das
Kirchspiel oder Gericht Seelheim mit al¬
ler seiner Zugehör dem Stift Fulda ge -
schencket habe : die statt des Beweisses
beygebrachte Urkunden thun nur der
Kirche zu Seelheim und deren Zehenden
Errechnung , welche von dem Kirchspiel
oder Gericht gar weit unterschieden sind ,
ibi . () uv8 nobi8cum sä UeAiikrum
Lcclelie äuximu8 , vbi inuenimu8 ,
puoä Iäenricu8 <gusrru8 Impersror
Lcclelism prenominstsm cum äcci -
mi8 Li omni iure Tccleüe Isuläenli
comulir . cer . Das zwey Jahr vorher
ausgefert '.gteFuldische Intbumenr, die
dem Hospital s , krsncitci zu Marburg
verkaufte Höfe in Rosdorfund Mardorf
betreffend , har man diesseits aus einem
alten srcdiualischen /tpon-rspko abge¬
schrieben , und ohne die mindesteVerän -
änderung 5ub n . iz . angefüget , mithin
rnust die Vorlegung der OriAinsI - Ur -
kunde den Ausschlag geben : ob darin¬
nen : I .snä§rsuiorum communicsro

conü -



( o ) 2^ 141

Seits hat inan neuerlich einen großen an einander Hangenden , aus vie¬
len Dörfern und verschiedenen Meilen bestehenden Lander - Bczirck dar¬
aus gemacht : Noch kurz zuvor aber selbige biß aus " einige Acckcr , Gar -
" ten , Holz , Wiesen und Zchndcn " verkleinert , e ) Hingegen werden

Nn die

conlilio : oder : I . an6brguige , commu -

nicaro conülio : gelesen werden müsse .

Die anderseitige Federführer haben von

ihrer Redlichkeit so wohl , als Geschicke

dergleichen alte Urkunden richtig zu le¬

sen , welches ohne dem nicht jedermanns

Thun ist , alzuschlechre Proben gegeben ,

als daß man ihnen in beyden Stücken

nicht etwas solte Zutrauen können : Je¬

nes hat man so eben und bereits in dem

vorhergehenden genugsam dargeleget ,

so daß mit Bestand darauf nichts verse -

zet werden können : dieses haben verschie¬

dene ohnpartheyische gelahrte Männer

jenen vorlängst abgemercket , und unter

denselben hat der grundgelährte und

verdiente RLniglich - Großbriranische

und Braunschweig - Lüneburgische

Geschichtschreiber -Herr Hsfrarh

Scheid , zu Hanover , in seiner ohn -

längst aus der Presse gekommenen Ab¬

handlung von dem hohen und nie¬

dere Adel verschie¬

dene Proben davon gesamtst , welche

mit einer mercklichen Anzahl vermehret

werden könten , wo es die gegenwärtige

Absicht verstauen wolte . Was vor

grosse Unrichtigkeiten in der Beylag des

anmaßlichen Unterrichts m 44 . enthal¬

ten seyen , solches ist aus deren Verglei¬

chung der dieseitigen Anfuge lab n . 211 .

und der selbst aus dem Oi -in -mal

hergenommenen Abschrift a 'e

6 vu 7 ^ / / / . wahrzuneh¬

men . Eonk . tz . I ^ XVIU . in kine . bei )

denen Thüringisch - Hessischen Urkun¬

den äo kmm8122 ; . § < i2Z4 . finden sich

gleiche Unrichtigkeiten , wann solche ge¬

gen die selbst von jener Seite bey dem

höchstpreißlichen Kayserlichen Neichs -

Hofraths - Gericht am 29 . Klov . 1742 .
l 'ub u . 12 . ör i z . in beglaubter Form
übergebene Abschriften gehalten wer¬
den : Der Urkunde Wilbelmi Eomiü8

kalaüui üe ImvinAeu lüb u . 59 . des

Uiiterr . wo an statt 60 » , et ^ 6

t 7 omet ^ gelesen worden , und

vieler anderwärts angezeigten Fehlern

zugeschweigen . Von denen Ordens -

Hintersassen zu Goßfelden ist das nöthige

an seinem Ort eben wohl berühret wor¬

den , welchem man nichts weiter , als ei¬

nen mit gewohnterGesährdeseltsamzer -

siückelteuLxli -aiÄ eines sogenanten Lo „ -

lub n - 21z .

Lc 214 . entgegen zu sezengewust , wobei )

man so offenherzig gewesen , den Vor¬

trag der Hessischen Beamten vor dem

Leser zu verbergen , dagegen aber milder

durchaus ohnerwiesenen Ordens - Einre¬

de demselben anzudienen und auf solche

Weise seine böse Sache nur vollend an

den Tag zu geben .

e ) In dem vermeinten Hist , clipl . Unter¬

richt 8 . II . § . 11 . p . za . wird gemeldet :

" daß der hohe Orden von der H . Elisa -

) , beth nicht das mindeste mehr bekom -

„ men , als die über das

) , von ihr erbauece Hospiral , wozu ei -

„ nige doch nicht sehr imporrante Güter

„ gehören und von dessen geringen ^ e -

) , ve / menbey weitem nicht 20 . Psründt -

„ ner , so wie sie jezo gehalten und gespeißt

„ seynd , können verpfleget werden rc .

Jngleicheii ibiü . " Es ist auch mit un -

„ verwerflichen Oooumenns zuerwei -

„ sen , daß derer DurchlauchtigstenHerrn

, ) Landgrafen von Thüringen undHesscn

„ ihre Mildthätigkeit ausser denen er -

„ theilten vorcreflichen / ss ' M / ^ en sich

„ auf weiter nichts erstrecket , als was

„ die bemerckte Urkunde ( cl . g . 1254 . )

„ lud n . 4 ; . ausweißt , und nebst der an

„ der Stadt Marburg gelegenen , in ei -

, ) ner besondcrn Ringmauer eingeschlos -

„ senen Land - Comniende , auch dazude -

„ hörigen Diünök , an Aeckern , Gar -

„ ten , Holz , wießen und Zehnden

„ bestehet : doch will man dieses alles

) , keinesweges zu dem Ende angeführet
" haben ,
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die in dem ersten Impresso vor ohnschazbar und allen Werth der Güter
übersteigend gehaltene Landes - Fürstliche ^ rjuilsAig , samt deren Erwei¬
terungen und öfteren Erneuerungen so hoch nicht mehr geschazct , sondern
leztcre unter die 8upertMa gerechnet , auch bcynahc einem jeden der Hessi¬
schen landsasiigcn Ritterschaft das Recht , ^ xemprions - ttrioileZiazu er -
thcilcn , zucrkant . / ) Nebst dem soll nunmehr die vermeinte völlige Tx -
empcicm der Ballcy Hessen hauptsächlich auf denen Kayserlichcn lssmi -
leZiis beruhen . L ) Man will auch jene Fürstliche Freyhetten ihren mil¬

den

„ haben , um den wohlverdienten Ruhm

„ derer Durchlauchtigsten Wohlthärer

„ im allermindesten zu clei -oZiren " . In

dem neuesten hingegen ? . I .

8 . II . § . 6 . p . 44 . ich . hat man nach ei¬

ner langen und seltsamen Granz - Be¬

schreibung , derer in obiger Fürstlichen

Schenckungs - Urkunde dem Teutschen

Haus ; zugewcndeter Güter am Ende ei¬

nen DiUriss , welcher 5 . biß 6 . Stunden

in der Lange halten soll , heraus gebracht ,

mit dein Verfügen : ib . " Es ergiebt

„ sich also hieraus sattsam , daß dieses

„ keine Kleinigkeiten sind , und so gar et -

„ was geringes , wozu der Hessische Hr .

, ) veclucenr es machen will . Sehr vie -

„ le frcye und immeUmte Herrschaften

„ finden sich gewiß in Teutschland , die

„ bey weitem nicht in einem solchen Um -

fang sind und hat also gar wohl ein be -

, ) sonderes sserriroriumOrciini8 dahier

^ bestehen können " . Halt man noch weiter

die anderseitige Beschreibung des / ) E -

7W / ch ^ Hre ? . H . 8 . I . l) iegegen , so müßte

dieses jenem grossenOrdens - ttei - rirorio

allerdings weichen , wo dergleichen sich

selbst widerlegende ohnbedachtsame und

uichrswürdige tLchreibereyen der Sache

den Ausschlag geben könten .

/ ) Viä . tlnczr . tt . / . öt / /

L / . / . -L ^ 44 . Man kan diesseits

gar wohl geschehen lassen , daß aus denen

Ordens - Uepoliruren dergleichen ? ri -

uileßtt LxLi7ipcioni8 Li Oiplomara der

landsaßigen Heßischen Ritterschaft vor

den Orden beygebracht werden , in wel¬

chen ) Fall es eben wenig an denen ? ro -

reekorÜ8 Lc8io -iIIl8 Mgieliari8 derselben

fehlen wird . So mehr mag man auch

denen belobten Ordens - UriuiIeAÜ8 jen¬

seits gleiche Würckung mit denenselbm

zuschreiben ; nurwird das übrige Vorge¬

ben sich damit nicht reimen lassen und bei¬

den ) Wort selbst müste zuvor ein ganz

anderer Begriff festgesezet werden . Die

Stadt Franckenberg in Hessen gab dem

Clofter Gc . Georgeirbercz im Jahr

1291 . plenam Lr perperugm liderra¬

rem faciendi panno8 , non folumüm -

plice8 irno eriam pgnno8 cuiu8lider

ALneri8 A colori8 .vicl . Z . ttXH . 5 ) . Des¬

gleichen ertheilte die Stadt Marburg

im Jahr 1280 . dem Clofter Alcenburg

wegen einiger daselbst habender Gebäu¬

de die Versicherung : ( Juocl iplg8 60 -
mo8 L : indadirarore8 earum ad omni

onere Loncribuciom8 ) rallie , tLrmmÜ8 ,

exgssioni8 , precaris vel 4UOLUN4UL

nomine c ^ nleanrur , penicu8 releuL -

mu8 . Es war aber solches eine Befolgung

der diesemCloster zuvor ertheiltenLandes -

Fürstlichen Befreyung . Viel .

8 o ? u 1 ^ n 4 / 1. / ) » .
x 8 TO ir o , ' A .

und hatte seine Rücksicht auf die ältere

Steuer - Verfassung in Hessen . Eonl .

H . ttXII .

§ ) Was die algemcine Kayserliche und

Königliche Ordens - Frcyheitcn mit sich

bringen , solches ist oben ( § . tt - ttVIII . )

gezeiget worden ; wie nicht weniger , daß
dasUriuileoium immunimris len ex -

empcioni8 die Verbindlichkeit des ttri -

nilegttri zum voraus seze , gleichwie des¬

sen Erneuerungen und Besichtigungen ,

welche die Ritterbrüder in Hessen jedes -

nials als eine neue Gnade von denen

Landes - Fürsten gesuchet und überkom¬

men : Vicl . ^ clinntta lud n . 17 . i8 - 19 .

21 . 22 . 26 . 0er . ^ ( ld . H . Xttlll . öcttXVI .
110 x r ,/eLrst . öl / / . (s .24 .
so von denenErweiterungen derselben mit

gleichem
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den Gebern nicht als vo ^ ini8 » 488i ^ r: , sondern als Landgrafen
von Thüringen schuldig styn , ohngeachtct derselben Erneuerungen und
Erweiterungen von ihren hohen Regiments - Nachfolgern in Hessen so
demüthig gesucht , , als gnädiglich verliehen und bcydes jenseits noch vor
kurzem vor eine gleich schazbare Gnade geachtet worden . h ) Gleichwie
aber mit alsolchen schlechten Erfindungen der anderseitigen Sach nicht ge -
holffen wird , und die angebliche LxempUon oder Ohnniittelbarkeit der
Ordens - Güter in Hessen nicht mit Landes - Fürstlichen kriuileoü8 , der¬
selben öfteren Erneuerungen , Bestattigungen und Erweiterungen , son¬
dern mit ganz anderem und bündigen Bcwcißthum dargethan wer¬
den muß ; r ) so ist ohnnöthig , dabcy fich langer anfzuhaltcn .

Nnr § . I^ XXl .
gleichem Befand gesaget wird : Oonf. , ^ o ^ /- er » 05 Lt'

<///?/ . Unterr . 6'. / / . / . / / . m i t - 7?o/?ror ^ 7- o //»» U De¬
lfin bestehet das anderseits gerühmte
Lxemprions - UrinileZium in einer 6 ) S . Hist . 6ipl . Unterricht 8 . II . § . 12 . p.
Obimere , die sich selbst aus dem Wider - zi . 6c§ . iz . v . ZZ . Wiedannauch nicht
spruch , welcher in dieser Benennung lie¬
get , zu erkennengiebet . Lon 5. nLLnv 8

5. /// F . / / .
c/s L -r ?» . / / / . Der . 2 ^ . -r . rvnoi . i-'

D. //.
Unter andern erweiset die Mb n . 154 .
vorkommende gegnerischeAnfuge , daß die
Brüder des TeutschenHausses zu Mar¬
burg ihrer Ordens - Frepbeit gegen den
landsaßigen Grafen Witekind von Bat¬
tenberg be » ihremHofzriMeinhardshaus-
sen sich nicht berühmet , sondern um dessen
Vefreyung von der gemeinen Gerichts¬
barkeit demüthig nachgesuchet, auch mit
derenVergünstigung sich gerne begnüget,
die peinliche Gerichrbarkeit aber der Graf
sich nahmentlich Vorbehalten habe . ibi .
Wi6elcin6u3 Del A'raria Oome3 6e Lar -
renberA - norum faaimu3 , cp îoU no3
o />^ rerer ^ clileDornm no -
bis in Obrilko frarrum 6omn8l "euro -
nics gpu6 lVlklrpui ' A , o / „ ?r/ WrDe/rK / o ?/ r ,

eor ^ / / / M Tl/ e/ rr /ior ^/iu -
^ er « » /-or/-» / -

vel babers vi6ebamur ) rennnci ?i-
INU8 , peniru8 , brmirsr promirrenre8 ,
c^noä 6e cerero nullam exin -emu8 vel
exLrcebimu8 iuri86iDionem Mper
canlli8 Uns excellibu3 c>uibu8liber M -
/ i ' , r 7er / / r / 7or /̂ <5/ e rr / r/ e ^ ^ or / « / / ottr-

a mo6o oriuncÜ8 , eerreA 7 o /o /o
r « e//e / o ^ 0/ - „ or /em , i-' c'/

zu vermuthen , daß die Herrn Landgra¬
fen diefe ihre Gnaden - Bezeugungen de¬
nen Ritterbrüdern aufgedrungen haben
selten , als welches deren Jnnhalt vorhin
widerleget .

) Lonf . />o -
/ e/?oÄ / err /> oivo // r L/ oe/ttoeo / roe Zieret .

r/ rev, o'/z'/o . / -. ib .
ran6em prinileo ili praeclickornm mo -
nalkeriorum ranca Mnr , vr gci imme -
äierarem illico Lc exemprionem a M -
perioricare rsrricoriali licsar prouo -
Lgre , vc poreguae exaekillime pro -
banUa elk , cjunrn praelumprio ex^ im -
memoriali prael 'criprione Uimanans
Lc Uiuwimo v 5u corrobomm pro 60 -
mino rcrrirorii Uic pu » ngre , czuam
borrillime omnioo inrelliMMr .
rew 0/). rvoorr . Vi / /.
Lo ,// ^ ' . ib . d>sor> rameoäico
inuerreoäum eile rixioma , vr pmetu -
mgrur 000 elle cle rerricorio , guoci
eti in w licum , 6oneL ab eo , cjui elk
in potlelllone iurium eximiorum act
rerrirorialem porelkgrem perrinen -
rium probernr MbieÄio . Ira cnim
Imperii 8raru8 inbniri8 onerarenrur
conrronerlÜ3 , ab ii3LciaM ) gui riru -
lnm rerrirorii non babenr , ncgue eius
l 'nnr capsce8 . ^ 16 eriam gnim -
aUnercen ^ um pnro , cumprimis clu -
ram iore principum Imperii in pot -tellionL
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tz . I^ XXI .

Auster jenen ^ reyheits - Briefen sott der ander-seitigen Absicht noch
anderenimtaum besonders vortraglich styn , dast I ) die Landgrafen zu Hessen der Länd¬
lichen Anfichrmi - cominende oder dein Tcutschcn Haust zu Marburg Schuz - und Schirnls -
gen . Briefe ertheilct . 2. ) Der Hof zu Wehren , welchen Landgraf Henrich /.

12. 72. . dein Orden käuflich überlassen , zugleich von dem Landgericht
zu Maden befrcyct worden . z ) Daß Landgraf Henrich und Vtto in ih¬
ren Urkunden vom Jahr 12. 80 . und 1 ^ 2. 0 . selbst bekennet , wie ihnen an
denen Ordens - Gütern einiges Recht nicht zustehc und leztcrer die Rit -
tcrbrüdcr so gar um Verzeihung gebeten ; sich auch 4 ) in eigener Person
zum Einlagcr gegen den Orden verbindlich gemacht . Dast 5 ) die Or¬
densbruder in ihren Strittigkciten mit Hessischen Unterthanen auf die
Landgrafen compi-omicciret , dieselbe zum öfteren das Schiedsrichterliche
Amt übernommen , und 6 ) jene die bürgerliche und peinliche Gerichtbar -
kcit im Tcutfchen Haust zu Marburg jederzeit ausgeübet haben . Es ist
aber bereits m dem vorhergehenden ( § . XbM . UXlll .) dem erfteren ver¬
legenen Einwand genugsam begegnet ; n ) sodann bcy dem zweyten ange -mercket

tetlione iurium tublimium terrirorii
conliimcorum conöicionem , 6 tuK -
ccrer glccriu8 rnferiori8 limplexneAg -
rio . ^ Ucl . i v L .vi / / / o . co c -
cinii Lov/ r/ . » Lil -r .

x/ ^ 2 . Welches bei)
denen noch hinzurrettenden Fürstlichen
Stiftungs - und Eigenthums - Gerechtsa -

^ men mit so mehreren: Bestand gesaget
werden mag .

^ 6 tz . I . XXI .
rr ) Oonf. § . II . XUII . XUIII . öc I . XIII .

So können auch ohnzahlige andere Kay -
serliche und Landes - Fürstliche Urkunden
gleiches Jnnhalts den sattsamenVeweiß
der damit bestätigten hohen Obrigkeit
an die Hand geben , worinnen solches
zum Theil nahmentlich ausgedruckt zu
befinden . Vicl .Hi/, / . I o n 1 8 i .

^ ik>. IpfumöominumV / al -
rlicrum nunc ^ bixirem ibiäem LlLon -
uenium cum mongtterio öl smbiru
eiu8clem , ölomnibu8 l>oni8 eiu8clcm
monatierii inru8 Llexrra ac pertinen -
rÜ8 w/ r '/rDz / LN/ tt -tt exinenribu8 ,
prouc nunc tunr , gc iu futurum ctls
porerunr ^ / - M -

VOL1I >IV8 L 'r 8VL1 ^ V8 LOLV >1
Lll voc ^ r̂v8 . ^ M / io .- ! l) . ^ nim -
gZucrrenres - huglirer rincecetfore8
notiri I) uce8 LrubsnÜLc prolecuri
fuerinr - UeIioioto8 Viro8 ^ bbaremöl
Oonuencum Orimberoenfcm tufci -
pienclo eoxöemcum pcrtoni8 eorum ,
b>oni8 erigm - iu ruccla Lr proreöiio -
ne , vo .xiixi im LO -
Lv >i ^ Ovouäii 8v ^ Lii . Dr /)/ . rxi -
OLilici m . / / / r / i . /r .

^7. / / / / , . / o / . ib . kre -
fgrum ubbarem Lonucnrum 6c mons -
üerium cum omniiuL eorum teruien -
rib>u8 öl perloni8 , rsbu8 - pro nobi8 ,
k>ere6ibu8 Lc fuccetIoribu8 notlri8 , W

voIenre8 eo8 uv omni violencia öl in -
ugfione Arariofe proie ^ ere . - d>Iec
prsef̂ ri ^ bbg8 ör Lvnuencu8 feruico -
rL8 , perfonac öl re8 cuicunc ^uL ca -
pimneo uolkro cerreliri - luüici pg -
rri -ie - feu cuicuncgre poleUari fecu -
ikiri M ^ /r ^ rio ,
-/ o /'rr » o-

rvilsvL 'roiliLVL
L 'r OONIKI8 8VI8 .
/ ii L/

in
ib . " So bitten wir E . F . G . alö vnsern

" gm -

/
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mmkct worden , daß die Güter - Ucbergabe mit denen Gerichten , wie
selbst die Befreyung der geistlichen Güter von dem gemeinen Gmchts - und
Dienst - Zwang , derselben und ihrer Besizer ohnmittelbaren Untergcbung ,
in Ansehung des Landes - Rcgcntens zu keiner Zeit etwas benommen ,
sondern diese so vielmehr beftattige und ausser Zweifel seze . ü ) ( K . XsUi .

Nechst dem hat man bcy dem dritten schon gezei -
Oo get ,

" gnedigen Lands - Fürsten , Herrn vnd

" Schirmern , E . F . G . wolle vnshand -

" haben " . lLr in ?. Iii8 / ' . L - ' - . ib >. " Die

" wir allezeit vnd noch geneigt sind , vn -

" fern gnedigen Herrn , und Lands - Für -

" sten , auch Schnz - vndGchirncherrn

" gehorsamb vnd Unterthanigkeit zu be -

" weise n " . ^ .66 . 1on ^ 18' ^ 18 1 Lion KI -

2 p . 11 oxn . xv x x / -eK

<? er / / r . / F . -e . Lt ^ e -

4P . xrocxQrm . / e ? / . » . / / F . verb . l>lon
valcr czuog . arAUmenrum : 8umu3 in
proreÄione Lüc ^ orumlreu . Liguor -
annl8 iure elienrelae certum donora -
rium ipli3 6ämu8 ) erc; o non iumu8
tudLiri : ( ) uia non valer conicgucn -
ria . d^ am licet regularirer iu8 prore -
üionis nullam gäuoeaco vel parrono
iuri8ÜiÄionem Li subieökionem in
clienre8 conceüar , kamen non veranr
iura , vr bikchenri orüinariam iuri8Üi -
Lkionem aliiguiü Nonorarii 2 suk>6iti8
annue praeüerur , Lc guoä lubäiri ie
<lenr in lpecmlem proreciionem tiii
Uomini , ĉ uia ilka non sunr conrraria ,
tecl ümul klare poüunr - Li buiu8 -
rnocii paöka Li conuenrione8 prore -
Lkionum icleo 2 tuk>cliri8 tieri praeku -
muncur , vr ranro paraciorem Li vio-i -
lantiorem Uominum in calibu8 neceL-
iirsri8 liadeanr .

L . / / F - n L1 o x x

LindauisAusführung p . Wel¬

che besondere Schuz - Äufnabm bey der

Geistlichkeit in denen ehemaligen unru¬

higen Zeiten Teurschlands und seiner

Provinzen von so grösserem Nuzen ge¬

wesen . Daher mehrbelobter nxxnv8

Kc ? . / / . / . mit vielem Be -
weisthum dargethan : vocab . Schuz

und Schirm - Herr , ii 6e üomino ter -

rirorii , in puo licum eli mon2Üerium

26bib >e2tur , / rrri - o -

^ 66 . xi vr . 2 / / , / p . r'ttrr

/ ,'/ o Z ' . / / . r . 7 . Selbst die an -

derseitige Federführer haben aus denen

Kapserlichen ? roreökorü8 dieohnmittel -

bare Untergebung derer in denen Rei6 ) s -

standischen Landen gelegener Ordens -

Hauffer erzwingen wollen , welches in

Ansehung derer Landes - Fürstlichen

Schuzbriefen mit weit mehrerem Be¬

stand gegen dieselbe angeführet wer¬

den mag . Lon5 . tz . t . . Lr s . 1 . Weshal -

ben der vorlangsi abgedroschene Ein¬

wand in dem gegnerischen Ungrund p .

8i . die von dem Teutschen Orden aus¬

brachte Kayserliche Schuzbriefe am al -

lermehresten treffen würde . In der Ur¬

kunde Landgraf Henrichs vom Jahr

1476 . sub n . i ; 6 . wird eines solchen

Schuzes und Schirms mir folgenden

Worten gedacht : ik . " Vnd sie Ire

" uachkonnnen vnd das yre glich an -

" dern virsern Lapellancn vnd geist -

" lichen Ondersaissen Ju vnßern vnd

" vnßer erben versproch , schuzunge , ver -

" teyding vnd beschirmlinge nemen vnd

" haben ane alles geuerde " .

- ) Lout . § . XIUIl . dieWorte der Urkun¬

de besagen solches deutlich , id .

Mr / ie / ze , cum omni

kruLku , pglcui8 ) pr .iris - rme / iro / il -re -

Ira viäelicec , «guoci

frgrre8 Li inguilini clicke curie iinc li -

beri , liccur 26 N03 2 noliei3 progeni -

rorib >u3 s >eeuenir , 2b omnibu8 preca -

1Ü5 veciuri8 ) ex2 <UioniI ) U8 cuiu8Über ,

ncc rtti / ea " HMs / iro

i / me VÜ2M Ii2bck >ir in prceliLl2 curia
iuri86iökionem liue iui8 2lnnenni3

^ uib >u8cungue . Eine noch weitgrösse¬

re Befreyung war in der noca pracceü .angezo -
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gct , was zu denen Ansprüchen Landgrafens i . die Veran¬
lassung gegeben und worinnen diese bestanden ; ( K . XI . OXX .) c ) auchwas

angezogenen Oesterreichischen Urkunde

cl . a . 1444 . enthalten , welche mit der da¬

bei ) ausgedruckten Unterthänigkeit des

Closters gar wohl bestünde ,

c ) Der deutliche Jnnhalt der Urkunde

vomJahr 1270 . giebet genugsam zu er¬

kennen , daß damalen allein die Frage

von dem rechtmäßigen Besiz vornehm¬

lich derjenigen Güter , welche demTeut -

schen Hauß und Hospital ehedem zuge -

stiftec worden , ( § . UXIX . ) gewesen ,

wobey man vermurhlich die gänzliche

Ohngültigkeit der Stiftung , so die H .

Elisabeth aus ihren Witthums - Gütern

der Zeit errichtet , § . b . XX . ) vor Augen

gehabt ; jedoch , nachdem der Orden die

ächten Stistungs - Briefe vorgezeiget ,

daraus eines andern sich ersehen , und

diesen daher bey seinem Besiz gelassen

habe , ibi : Lum czueclam cOntrOuer -
iia inrer no8 ex vna Le c ! iIeLio8 nobi8

Oommen63torem Le 5r3tre8 Oomu8

Ibeuron . in iV-Iarpuro - parte vertere -

lur ex alcera , 8v ? LL soxis L ? kc > 8 -
8 r 8 s 1 o 1 kv 8

M E r ^ r / E / ^ Mer ecMnir , är no8

pro ei8elem conrr3ipto8 5r3tre83Zsre

cepillemu8 , pnt3nre8 -
vicn8 xir ^ LxiLV8 r088ivuxi

XIIXV8 IV8UU , Lr nobi8 Le bereLi -

bu8 notiri8 iuri8 aliguiL compererein

eibclem - coAnouimus - ? 088U8 -

8I0XLL1Le 4U3 priu8 Lu -

bium nob >8 iuerar Lr alirer relgtum ,

per omnia e ^ e licitam , rarionabilem

srgue iuliani . Dieweil man auch die

Gültigkeit jener Stiftung überhaupt in

Zweifel gezogen , so wird zugleich die neue

Zusicherung auf sämtliche von denen

Fürstlichen Vorfahren hochgedachten

Landgrafens herrührende Stiftungen

gerichtet : verb . kromittences - LiLio3

ii ' 3tre8 / - ree / / M ^ / r / r) r o » » r /) r

in no8rxo vOLiinio / » r

/ or , / em / wrv ?,

^ o ^ / e/ ere r » - / Ersiee L/

^ / / re / e . Lt vWtter / rr / -omi in no -

LUXI8 k03SL8LI0NILVL , üccut

bucu3gue babuerunr , A omni vrili -

racs line impeLirione c^ ualibet

üerM / m perkrui tibera - ^

licer Lr gauLere Le 3 moLo impecliri
nuÜ3cenu8 volumu8 vet mrbari . Weil

die Ausdrücke : / K » osiro

e/ ere§ / rr / e/ ere :

die Hessische Obrigkeit , worunter diese

Ordens - Güter gelegen , nach dem liilo

6iplom3tico dieser Zeiten nuralzudeut -

lich ausdrucken ; Lon5 . § . XlcklI . 3 ) .

I . XH . 3 ) . I . XV . b ) . so ist man nach zu¬

vor beschehener ohnanständiger Zurück¬

behaltung derselben bey dem sink , n . 8o .

/ VLi . des Hist . Lipl . Unterr . vorkommen -

den Abdruck dieser Urkunde , neuerlich

mitVerschweigung derer in denen Fürst¬

lichen Stiftungsbriefen ( viel . ^ Li . tub

n . 15 . zugleich enthaltenen Thüringi¬

schen Güter , worauf die Worte : b >lo3

Le nolkro3 bereLe8 in Licii3 M ^ r / e

VmMr / r , PVL ^ N0 8 ' I' iriL ? K06N -

NHOXI3V3 ^ Arere / >o ^ ei / e -

rrm ? , inri8 peniru8 nibil babere , ohn -

streirig mit abzwecken , auf ohngereimte

Deutungen der Worte : bona tua pre -
LiLia Le 3Ü3 onani3 tua in notiro Lo -

minio line exri 3 : verfallen , welche kei¬

ner weiteren Widerlegung bedürfen .

So zeiget nicht weniger diese nebst der

andern von dem Teurschen Orden seiner

Seits damaliger Zeit ausgestellten Ur¬

kunde 5ub n . 2Z . davon das Ori « in3l

in dem Fürstlichen Gesamt - Archiv zu

Aiegenhain sich befindet , daß es allein

um den Besiz und kriuar - Eigenthum

jener Güter gegolten : verb . (TpoL cum

cjuecl3m contiouerlia inter Illutkrem

l' LiKci ? n ^ i l ) ominum nLiiciricv ^

I . 3ntAr3uium Oominum rerre tblkck -

tie ex vna Lr no8 - EommenLaro -

rem Lc fr3ire3 in lVlaipui ' A 8VkLL
LO >N8 I8 ^ ? 088L88I0NII ; V8 ex

parre alceig vei rereculstnceruenienre

compolitione amicabili 3tczue ürma

pre53iu8 Oommu8 notier I . 3nrAr3uiu8

/ /rm Me M / e Mrrz -^ eü
er / r / / / » : e - cum bo¬

na
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was es mit der vermeinten Abbitte Landgrafcns 1 . vor eine
Beschaffenheit gehabt : ^ ) ( § - XII .) Ferner ist gegen den vierten Einwand
leichtlich darzuthun , daß andere Landes - Fürsten nicht nur zu dein per -
stulichm Einstiger, H stndern noch zu einem weit mehreren gegen ihre so

Oo 2. gcift -
na volunrarc uockra obrinuir Lr cum
tua vxore Llbere6ibu8 pcrperuopol̂
iiäcbir paciiice örguietc - /Votte » , r, e-
ro / ,/ <n M M , ,„rre , -7e
ec, E /ii / iier ^ , no8 5racre 8 cum iuis
percineucÜ8 Lc iui ibli3 obriuuimU8 Ll
pcrperuo cum notkii8 iüccelloribus
polli6ebimu8 libere Lc cjuicre . Ira ka¬
men cer . Welches bei) dem andern Vor¬
fall selbst nach dem deutlichenJnnhaltder
Urkunde orro » i 8 1. ch / / ^ o . iub n . 26 .
eben wohl also zu befinden und die jen¬
seits mißdeutete aus obiger genommene
Worte : inuenimub Le co » 'nouimu8 in

/-Ei /er , iuri8 nos
xenicu8 Nil babere : vernünftigerweise
darnach zu verstehen . Es besagen auch
vorermelte drey Urkunden , daß man die
Sach jedesmal in der Gestalt eines
Rechtshandels rrackiret und Landgraf
vno selbige , als der Landes - Fürsi
nach Teutschen Sitten und Gebrauch
sechsten entschieden habe ,

ch Eonk. H . XII . Die anderseitige Feder¬
führer sind schuldig , den Zusammenhang
ihres Schlusses bey diesem und dem fol¬
genden Einwand besser , dann beschehen ,
zu zeigen . Wie sehr die Geistlichkeit zu
diesen Zeiten die Andachr derer Obrig¬
keitlichen Personen mißbrauchet , ist vor¬
hin alzu bekant : und wie mögen derglei¬
chen übertriebene Ausdrücke derer Ur¬
kundensteller jener Zeilen , wovon die
Kayserliche Briefe eben wenig befreyet
geblieben , zum Beweist einer ganz ande¬
ren und zumal so wichtigen Sache , ohne
zu erröthcn , angesühret werden ? Viel .
/ ) //>/ . co ^ n ^ ui 11 . Lcc /e/^ e 7^ -

8 c 1a1L x .
F'. verb . Illo aurcm ^ nre -
ceckorc uoliro LefunLlo , no8 guiloco
illiu8 iureAnum iuccctlimu8 , persuo -
^ eckionem iVloouurini ? raeiuli8 euu -
ciem Eomirarum CWarrbui -A-eniem )
a pracsara Declcsia ( kaüerb .) rr3N8lu -

limu8 Lc in iu8 lVloAOnriuae ^ cclelias
r „ -7ei m rê „ o , ro „ -
/ r/ro , rrr ^ , o „ ^ M , er Dch /.
1; ^ rOv 1 x 1 Dcc / e/? /re
/ , ^// , /e ,)/r e/^ 7 . <r . / / / -- . riiir ^ Lv ^l

/. ^1. ib . e§o /' ec'cn 'sor

rH // ? e ^ / 7 , ivr .v ,7/e recô Mttr . d-lunc ira -
guc Dei mit 'eracione re5pe <ckii8 ) coi 'E
ve „ er ^ /„ /i / 'r, i - me in hoc Ar r »
/ ieec ,,//e co ,r/?ttor , / , eo Lc prae -
iarae Dccleiiae iu8 iiium recOAuolco .
/ ) ,/>/ . ovOLkmvi / o , /-.

Lvnv . / . 77 ^ 2 ^ . ib . lanäem
vero compunÄi Lrpoeuirenria 6uÄi ,
alloclium cum omnibu8a6ipiumper -
lineNtibus Deo Lc 6 . UemiZio arguo
sbbari prompra Leuorione rcüüicli -
MU8 .

) Anderer Seits schreibt man mit äickin -
guirter Schrift : " Daß solches wahr -
" hasftig eine Obrigkeit gegen ihren
" Landsaßen nun und mnnnermehr
" solce gerhan haben " . Hist . Dipl .
Unterr . b . II . § . 14 . p . 94 . Es belehren
demnach die hievon vorhandene Bey -
spiele , auf was vor seichte Gründe man
die vermeinte Hoheit des Teutschen
Hausses zu Marburg und seiner inge¬
sessenen Ordensbrüder gebauet . S -
die Urkunde HcrzogBernhards und
-Herzog Heinrichs von Braun¬
schweig - Lüneburg cl . g . 140z . in des
mehr belobten Herrn Hofrach Schei -
densHistorisch - D ^ / om „ chchen iTkach -
richrenvomhohen und nieder » 'Adel
in Deutschland / . / § . //> . ?/ - ) / >. ib .
Dal vve icliulcücli liur recbrcr icliulr
v -i/e ?// /er / w Forc/-, / r 7/e E -
^ er / e /n /er' e , (? o ^e /e /7 /Er ec 7 / e /r /"N -
/ i ' m / AV » / /er ,7 Dtt / o /r/ e E , / /o„//rFe ,
/ /„ „ ere r -» /e <? /A „ t /,ere 7/ er7em-
/er>e , / ' „ r / e » , e/e ?„ /s„ ei 7 e 7 e v ,, /e
ore „ - vick liunüerc locliAS
mai lc Uruus vvirce vucle vvicbre cle
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geift - als weltliche ohngezweifelte Unterthanen ehedem sich der -
pfiich -

we on becalen fcbulleri vncle willen ,
mir re «Zem gelüe in 6en gcbre clagen
ro Zunce sobanne8 miüüentomer ne¬
belt cobomen «Ze - Were üac we
cies niebr en üe 6 en vnüe «Zellen vor -
benomüen jenicb brolc worbe an
«Zellen vortereuen liuclcen lamenr
ebber belbnclern . Ä / / / « // v « Fe w / //
iv//«' »' F« rriorr mr / Fc « / s
rFi/er / o m 7/rr itw / er /? 7-
7/7 w «.' wor 2x5 /t'r/ e/l 22?///^« Z'/ E «
7?e« 71'// «'« Mr/74 '« « MÜ / e « , 222« « »
wr ««« o » 7/« r » me ^ e / « « M ^ wo^-
7/7« , r.'« Fr //// ;- e)/» »vc /« / « /ê /vr
/ c- /10/F7// 7/7 « ĉ /« 7 -Mr/w 7?« r 7« /»« ^«
/o 2V7/ 7 /77/7 , 2127 7« /i77/7?7« o « 7>z/? F« r
A-/F , 7/,/ r - 2V vorr MM /r̂ 7 « , Fe-
^ 77 72/17/7 « // / v / « /«V , rFFer 2227 7« -
F7F7 « 7/M ?« F « 1' 7M 212///7« . 77/ . Von
eben hochgedachtcn Herzogen wur¬
de noch in diesem Jahr QwF ? , 6>/-

, (/vMrv/e 0/i 7^ e L'«Fe «Fe
§7 /17/ 7« ri « « // ^ « 7r/M§7 vm clrilZcle -
nalkkbunberr Io 6 i « e marlr lZrnnl'. wir¬
re vniZe wickre dergleichen Verschrei¬
bung ausgestellet : Verb . ÄFo /Fe M -
^cr 7)1« r ' « ,/e 22, 0 /7/7 r / Fr « r « Fe K « F ro
F/ r « «/ rFFrr ro / /e / ?tte/? eFe M1F7 Fi/ r
74 ,7 ree/ir M /ê /ier /10/Fe « we « « e rr, 7 7?« r
er/? MM « e ^ e -« « « er 2r>orFe « r / « Fe « ie/-r
LI«« Fe « « e 2227 e « /17F7/7 « 0 « ere rior̂/ereri -
e « § 7/F « // L'« Fe wo / /»er ^ /er , ebcZer we
cleben «Zar mir orem willen . F/ / F. F.
/1. / ^ / . /e ^ . Daß aber diese Gläubiger
Unterthanen derer beyden Braun¬
schweig - Lüneburgischen Herrn Herzo¬
gengewesen , daran wird wohl niemand
zweiflen , der beyde Urkunden durchgan¬
gen . Die beym Lehmann in der Speie¬
rischen Chronick vermißte Urkunde o v -
koi . r iv . Imp . , worinnen derselbe der
Sradc Gpeicr zum persönlichen Ein¬
lager auf seinen Evd sich verpflichtet , ist
an eben bemeltem Ort zu befin¬
den . ^.clcZ . D//F . vraLii ri 1. / « 2/1. « .
/ / o / . gp . vn . iiLi ^ nxuO . Hist. Iurist .
Ausführungen / ' . // . />. Lc nvooi.-
11 i . /«//1. /« / ///? . . / )?/>/. MrF« /'eiy .

Fl / ^ 1. « . ^ 0 . ruirirri ^ rr / i/ e / ir -

^ ro / ir 6o / o « / e -- / ri « . / / - o . « / ) . LvrLL > i3
Fl 0/1/vei Fe Fi' r « /' « » ^ . r« /wo /' . /).

F ) -!/ iF . Li . L ni ' i ^ F « / ? . D « e . « . « / 1.
F ) « . Fe 8L ^ axL ^ LLi « 6 . Ll ?/ e «F .

L/ Vorbelobter -Herr -Aof-
rach Scheid schreibet daher gar gründ¬
lich " ich glaube übrigens nicht ,
" daß aus solchen Verbindlichkeiten aä
" oblla ^ ium etwas , welches der Lan «
" des - Hoheitverkleinerlich seynkönne ,
" erweißlich zu machen sepe und ver -
" muthlich hat man damals aus derglei¬
chen gewöhnlichen Befestigungen ei -
" ner Handlung sich eben so wenig ge -
" macht , als man heutiges Tages dar -
" aus machet , wann ein Fürst in einer
" Cammer - Obligation seinen Bauren
" alle bereiteste Güter zur Hypotheck
" verschreibt " . Jenseits hat man dem¬
nach nicht Ursach hochgrdachten Land¬
grafen darum einer Niederträchtigkeit
ohnanstandig zu beschuldigen , dessen
und seiner Fürstlichen Vorfahren Groß-
muth man so vieles zu verdancken sich
anderwärts schuldig erkennet . Uebri -
gens scheinen die jenseitige Schriftfasser
nicht ungeneiqt , das von denen Brü¬
dern des Hausses zu Marburg damaliger
Zeit bescheheneAnlehen vor einen neuen
Beweißthum ihrer angeblichen Ohn -
mittelbarkeit auszugeben , so bekanntes
sonsten ist , daß die Landes - Fürsten
zu diesen und denen folgenden Zeiten
von ihren bemittelten Unterthanen be¬
sonders ihren Stiftern und geistlichen
Häussern , der Landes - Fürstlichen Obrig¬
keit ohnbeschadet , zum öftern Geld - An -
lehen empfangen , und diese es sich vor
eine Schuldigkeit gehalten haben . Vi «Z.
/ / // -/ . I. VUOVIOI 8 . F"Ü 2M «§ . F / « « F^ .
« . TIIVIII >16 . 8 L 6 . /l . '- ä' 0 . Söl¬
ten nicht auf gleiche Weise alle Unter¬
thanen derer Teutschcn Fürsten - Staa¬
ten in den beglückten Stand ihrer ohn -
mittelbarer Landes - Negenten sich ver -
sezen können , wann sie darzuthun wüsten ,
daß die Regenten ihre Vorfahren um

Vee -
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pflichtet ; / ) wie dann auch der daher genommene .Schluß auf die Un¬
mittelbarkeit ohne das höchst ohnbündig ist . Ebenwohl ist vor das fünf¬
te die Uebernehmung des schiedsrichterlichen Amts bcy Kayscrn und
Königen in Ansehung derer Stande , wie bey denen Landes - Fürsten
in Ansehung ihrer Unterthanen , je und alweg gewöhnlich gewesen : ^

P p wie

Beeden , Steuren , Dienste , Geld -

Vorlegungen und so manche andere

Beyhülfe angesprochen haben ; mit ih¬

nen auf denen Landtagen in Iraölaren

sich eingelassen ; alierley Verschreibun¬

gen ausgestellet ; Dienst - Pfand - und

andere Eonrraölen mit ihnen eingegan¬

gen ; sie zur Paten - Stelle bey der Tauf

derer Fürstlichen Kinder erbetten ; ihre

Irrungen gütlich vermittelt , oder schied¬

lich erörtert ; gegen Gewalt und Un¬

recht dieselbe geschüzet ; ihnen die alte

Freyheiten bestätiget ; einige ihres Mit¬

tels jezuweilen Herren genennet ; selbigen

mancherley Gnaden und Wohlthaten

zugewendet ; neue Freyheiten ertheilet ,

und noch auf andere Weise sich gnädig

gegen sie bewiesen haben ?

/ ) Es gehöret hieher die Verpflichtung

iüb > poena LXL0mlin .mickui .0lN8 ) wo¬

von unter vielen andern die Urkunde

Herzogs lon /vnnis von Vraun -

schweig vom Jahr 127z . in der vor be -

meldeten Historisch - DAo » / . Nach¬

richt vom hohen und niedern Adel in

Teurfchland ss . <fo . A // . ein merk¬

würdiges Beyspiel enthält , verd . 8i

gutem nos , guoä gbilc , iiue lrere -

äes noilri pro rempors veniremus

contra preäiclam orLinationem , vel

violauerimus aliguam etiam iui par -

tcm , luilineliimus pariencer , guocl

/ Lbdares , Urepoiiri lupra memorari
6t glii Urelari Li8acer6ores in ciuirgrs

ipia / /z-ze / or ^ conilituti AZo ss /r -

Zr ?» /r / / MMZ eeA / mzZ , Lk / reerAe /r / e -
F)r/ /zr/ r / r MorZr / or » ?« ^ oM /rr / m /r /m A -

. e / Ae K / er /rme ?eZ/ z , excspris l? enicen -

rüs morientium Li Lapri / mare par -

uulorum . ZLclbec aelieöium eil , guocl

iinos vel aliguislrereclum noltrorum

ipigm orLinarionem rotgm vel par -

rem violauimus , eo Ao / lrAo eveo » r -

mM 'e /rZwM Aze / zZM rMo / /rZz .
cer .

j Der ohngereimte Schluß wird unter

andern in dem Unczr . also 5ormi -

ret : " Weilen LandgrafiiLxxiovs r .

" in der daselbst vorkommenden Urkunde
" cl . g . 1284 . selber gedencke , daß er das
" onus grbitrii auf sich genommen , so
" seye ihm keine Lomperenria iuris 6i -
" cun6i vorher zugekommen " . Gleich
als ob nicht geist - und weltliche ordent¬

liche Richter , ihrem Richteramt ohnbe -

schadet , mit dergleichen sich beladen kön -

ten und noch alwege damit zu beladen

gewohntgewesen seyen . Wie dann noch

bey dem in erwehnter Urkunde vorkom -

menden Rechtshandel der Beklagte eben

wohl ein ohngezweifelterHcssischerUnter -

than gewesen : iln . Eum inrer Eom -menäarorem 6c Eonuenrum Oomus
Ilreuconice ex vna Le / i '/ Zerie « / » mr7r -
Ze /rr / e Lrn' / / / / / / M ?r^ ttr§ ex parce altera
luper guoäam manto iiro in campis
maioris ville 8ellieim - guellionis
mareria verrererur in nos nLnxi -
cvia Zerre / / /Ae / ) » » / / -
Ml « ) rangugm in iuperiorem ieu me -
clium äiüinitorem , a parrlbus lünc Lr
inäe - - contenierunc cer . Eon5 .
DA . ri r x « 1 c 111 . / oz /- . Lk Dr /? / .
,r . 4/). ^ ix /iLv ^ / . 2 / - .
ib>. () uo6 cum conrrouerlia eilet in¬
rer irarres minores lrgdirantesLruxsl -
lae ex vna parce , Li äileclos clericos
noilros Lsnonicos parre ex alrera iu -
per guaclam aeäiilcarione cuiusclam
capellae - - l8los erAO pacem iem -
per Leiläergntes , Li maxime inrer il¬
los , FMzzAro Do » / Mo eo ?m /7orM/-
Zrzr , praeäiölis I^ rarrlbus LiLanoni -
cis in noilra praeiencia coniliruris ,
rraölauimns 6e pace reiormanäa in¬
rer praecliölos - Ipii Lanonici ob -
rulerunt , guem veilenr , in MM « e/e

Ar lcilicer Oecanum vel
slcerum : Li in / e / o -z/r /rZrz/ ri .r

A / j
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wie man dann auch noch dem Obrigkeitlichen Amt nicht nachtheilig -
sondern

Li in NO 8 Ml rcrtto compromir -rere : Le 4006 nQ8 r k L 8 e/e
-, » » » / ^

cer . D/ /L imxx >ci / rEL ^/li/ro/ir
6 . / 2 / / > <r/i . ^ / //>. n ibi :
(^ uo6 cum kraclkiri Lc vninerikrlis ec -
clelia Irgicäk . ex vn :i pgrre : Lcsbini
contuies Le vniuerlirkis ciuiraris Ira -
ieökenüs ex glrera üiper omnem con -
rrouerliam Le Lilcoreliam inrer iplos
exorms m » oi ^» , rr ^ ^rm/>/rrrM
o ?/-M ro -- ,/rtto --e r -rc / tt/?, ^ re>?» r /erMic .
Klos pkici Le rranc^rrilliraü rsm prae -
ienciuM ) gugm kumrorum lülubrirer
inrenclele cupiemes , /̂/cr ?E /r ^ r ^ /r -r-
e/o - Lic li guiL poltcü cie praeeliökis
^ ugeUionibus Le ciubieracibus exor -
rum kueric , /<oc » g/?E ^
/r » E cer . So vergliche
Landgraf Ludwig der Friedfertige
und nachmals sein Sohn Landgraf
Henrich / /< die Hessische Landsassen
von Rabenaw und Nordecken mit der
Hessischen Stadt Mendorf an derLum -
de . Viel . /)-/-/. NLNLioi IV . /? . / H-/ / .
a / l . D /r . e/e 8LI8 LXLXLLL6 . Le /ec? .

s . Conf . LNLI . L 0 r . NL88 .

60 //. Auf gleiche Weise ent¬
schiede der Hochmeister Ludwig von
Erstlichhaufen eine Irrung des Com -
thurs zu Utrecht mit dem Stadthalter
der Westfälischen Valley , dieOrdens -
Häusser zu Tillcr und Otmarsen be -
irefend n . 14z ; . Vicl . rvxio L^rr .
Lrc /e/ 6b , / / . Bey Gele¬
genheit verschiedener zwischen der Stadt
Marburg und dem Stadthalter Com -
menthur - Amts der Valley Marburg ,
Ludwig von Nordecken zu der Rabenaw ,
entstandener Irrungen , geschähe imJahr
i486 , nach damaliger Gewohnheit ein
gleiches . Der lud 0 . 214 . H hiebey gefüg¬
te schiedsrichterliche Vertrag besaget ,
daßbeydeTheile für den Erzbischof von
Cölln , Landgraf Hermann , als Vor¬
mündern Landgraf Wilhelms , und den
Teutschmeister Reynhard von L7ey -
perg zu clageinmd reden gekommen

feyen und diese ihre beyderseitigeNathe ,
solche Irrungen an ihrer starr gütlich
oder rechtlich zu vertragen , und hin¬
zulegen , .geordnet haben . ' Demnach ist
es ohnerwiesen , und dem Jnnhalt obigen
Vertrags entgegen , daß die Stadt den
Statthalter vor dem Teutschmeister be¬
sonders verklagt , welches jedoch , wo cs
auch geschehen wäre , die Landes - Fürst¬
liche Gerechtsame und das von denen
zeitlichen Landcommenthuren , selbst nach
denen anderseitigen neueren Veylagen
lud n . 12 . Ür ig . und dem Jnnhalt des
nur besagten Vertrags, zum öfteren an -
erkante Landes - Fürstliche oberste Rich¬
ter - Amt so wenig , dann die zu diesen
und denen älteren Zeiten über die Ge¬
bühr erweiterte geistliche Gerichtbarkeit
des Oioecelimi ) ( § . UXIII . ) zweifelhaft
machen können . 'Die Irrungen betra¬
fen auf beyden Seiten ohngezweifelte
Hessische Land - Stände und Untertha -
nen , worinnen das besondere Imereile
des Landes - Fürsten keinen Einfluß hatte ;
mithin sind die Ungrundsfaffer gar irre
dran , wann sie wider den so deutlichen
Jnnhalt jener Vertrags - Urkunde vor¬
geben , daß der Erzbischost zu Cölln Her -
tnann , als Hessischer Vormund , und der
Teutschmeister von Neyperg es mitein¬
ander selbst zu thun gehabt , und deswe¬
gen nicht Schiedsrichter seyn können .
Dann , jener richtigen Anführung des
Vertrags zu geschweige » , so hätte die in
gedachter schiedsrichterlichenErkantnis
zum öftern Geschehene Verweisung derer
Irrungen zur ordentlichen richterlichen
alleinigen Entscheidung des Herrn
Landgrafens und feiner Rache um
so vielweniger , ja nicht einmal per wo »
Lum compromilst , wie man mit eige¬
nem Widerspruch vorgiebt , geschehen
können . Da es auch ausser dem an nabe
gesessenen und zur Valley Hessen nicht
gehörigen Commenthuren und sonstigen
Ordens -Verwanten keineswcges gesich¬
tet , als worinnen die Veranlassung zu
jener Verweisung an die Herrn Land -

gra -
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sondern gemäß zu styn glaubte , bey denen Irrungen derer Stande und Un -
terthanen als einen Mittler sich darzustcllen und den Zwiespalt auf alle
mögliche Weise beyzulegen . Hingegen lind bey dein sechsten Vorwand die
Grunzen der Gcrichtbarkeit desTeutschcnHauses vorhin genugsam bekant,
und haben kundbarlich verschiedene andere Hessische Unterthanen derglei¬
chen , und zum Thcil noch eines mehreren , über ihre Hintersassen sich zu ge¬
brauchen ; L ) mithin in allen solchen Anführungen wenig nüzliches vor
den gejuchten Immeäiacssmum anzutrcssen . r )

grafen gesiichet werden will , so ist keine
vernünftige Ursach abzusehen , warum
diejenige , so zu der schiedlichen Verglei¬
chung gezogen worden , nicht eben wohl
und um so mehr zu ermelter richterlichen
Entscheidung geordnet , oder wenigstens
denen Hessischen Rächen jemand anders ,
es seyeauch wer es wolle , zubenahmet
werden sollen . Zu geschweige » , daß
diejenige RemMoncs , worum es eigent¬
lich zu thun ist, und wobey der Statthal¬
ter der Balley , Ludwig von Nordeck zur
Rabenau , die Stelle des Beklagten ,
nach dem Jnnhalt der Urkunde , verwet¬
ten , kein Eompromits besagen , sondern
die Verweisung an den ordentlichen
Richter ohneWiderrede deutlich ausdru -
cken verb . " Item vmb den langenNein ,
„ haben wir zwüschen dem obgenan -
, ) tenHerrn Ludwigen vnd den von Mar -
„ purg gescheiden also : beweisen die von
„ Marpurg , als zum Rechten genugk ist ,
„ daß der lange Reine ein gemeine sy ,
„ Inhalt ihrer Anclage , stillen sie ge -
„ messen , behelrlich dem obgenanten
„ Herrn Ludwigen vnd den Dutschen
„ Herrn ihrer Inredde , vnd soll sulch
„ bewiesung gescheeir vor vnserir
„ gnedigcn Herrn von Hessen oder
„ stner Gsraderr Erbarn Rechen . -
„ Item auf die Artickel Herrn Con -
„ radt Schlachter seligen , auch Becker
„ Conzgen vnd den Opferman in Dut -
„ schen Huse belangende , davon die von
„ Marpurg gcclagc , und der Anzogk ,
„ so der obgenant Herr Ludwig gethain
„ hart , eins sins dienstbotten halben , den
„ die von Marpurg gefenglich stillen au¬
tonomen habendes die von Marpurg
„ doch nicht gestehen , ist durch vns zwu -
„ schen den Partien also abgeredt ; wil -

„ chepartie vnder denvorgenancen
„ die ander redde nit vermeint zu er -
„ lassen , soll das suchen vnd mit recht
„ furnehmen für vnsern gnedigen
„ Hern von Hessen oder stner Gna -
„ den Erbarn Rethen , da deshalben
„ geschehen vnd ergehen soll , was
„ billig ist " , cer .

>) So staben verschiedentlich ansehnliche
Land - Stände einige parres iuris circa
sgcra auszuüben , worunter selbst die Iu¬
ra Eonlittorii sich befinden ; wovon sich
aber auf die Landes - Hoheit nichts nach¬
theiliges Wessen lässet , da dergleichen
Retzglien , Freiheiten , Herrlich - und Ge¬
rechtigkeiten in der behorigen Unterge -
bung gar wohl » erstattet und jener ohn -
beschadet ausgeübet werden können .
Was in Religions - Sachen Untertha¬
nen und Landsaffen durch denWestphä -
lischen Frieden erlanget , ist vorhin be¬
kant , damit aber der hohen Landes -Zu -
ständigkcit an sich selbst kein Abbruch ge¬
schehen .

) So wird noch zu diesem vermeinten Be¬
huf angeführer , daß , als weyland Land¬
graf Heinrich und sein Sohn Otto iu
^ uno iZ ) 7 . der Landcommende Mar¬
burg die Burg und Schloß Neichenbach
samt der Stadt und Amt Lichtenaw re .
vor tausend Marck Silber in Pfands
weise eingerauniet , zugleich folgende
Versicherung dabey gegeben worden
seye : " Wir sollen auch diese vorgenan -
„ tin Slotz vnd Dorferii vnd allis daz
„ darzu gehorit , vorteidingen vnd be -
„ schirmen gleicher wyß als vnßer eigin
„ Land vnd Lude vnde gut " . Da aber
der Vergleich in diesem so gewöhnlichen
Ausdruck auf das Uriugc - Eigenthum
der Güter ohne allen Widerspruch ge -

. . richtet
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Gleiche Unter -
thänigkeit wird
vondemaufohn -
gezweifeltemHef-
sischen Grund
und Voden in
dem

gelege¬
nen Closter
Gchrfftnberg

^ ( O ) ^
§ . I. XXII .

Wie nun aber die Unterthänigkeit sämtlicher in der Landgrafschaft
Hessen gelegener Stifter , Clöfter , Ordcnshausier , Connnenden und zu¬
gehöriger Geistlichkeit ohne Ausnahm , gleich derer übrigen Jnngesesse -
nen weltlichen Standes , auf dem ohnumstößirchcn Grund derer hohen
Gerechtsamen des ookiinn xi ' n -issi /ioi be¬
ruhet / und mit denen von der Landes - Obrigkeit diesen aus Gnaden er-
theilten geistlichen Freyheitcn gar wohl bestanden ; also wird eben dasselbe
von dein ehemaligen Augustiner - Closter Gchrsfenberg mit ohntrüg -
lichem Bestand der Wahrheit behauptet , ir ) ( K . xui . xiv . xv .) Dann

richtet iss welches aus obiger Pfandver¬
schreibung so viel deutlicher sich abneh¬
men lasset ; nechsi dem die übrige land -
säßige Geistlichkeit in Hessen dergleichen
Landes - Fürstliche Schuz - Dersicherun -
gen vor ihre Güter aufzuweifen hat . Viä .
Xäi . n . 159 . Lr 174 . ib>. " Vnd daz ire
„ schüren schermen vnd virteidingen
„ glych anders vnßern epgen Landen vnd
„ Leiten " : woran es bei) Unterthanen
weltlichen Standes eben wenig gefehlet ;
so ist jene Anführung desto vergeblicher .
Nebst diesem wird ein anderer Beweg¬
grund vor die angemaßte Ohnmittelbar -
keit der Ordensbrüder in Hessen darin¬
nen gesezet / daß Landgraf uLNkicvg
m . in einer tub> n . 84 . unvollständig
bepgeführten Quittung über ein Anlehen
von 200 . Gulden den Landcommenthu -
ren einen -Herrn genennet habe . verb .
(chioä reliostolis viris DomM Oom -
nienclarori rorssue Oonuenrui Oo -
ni ^ leuronice in lVIsrpurA . S . Un-
rerr . // . / . Allein zu geschweigen /
daß die Geistlichen wegen ihrer vorzüglich
geachteten Würde dieses Ehrenwort von
ihrem Landes - Fürsten gewöhnlich erhiel¬
ten : Viä . DH / . nx ^ kici /-Hmt . tud
n . 167 . ib >i . Do ?/ o , ^ / -/ / / i Dommm pre -
^ ollcn8 Iläläexvinu8 äe Wereder ^ .
DH / . nL >nric . i 111 . lud n . 17z . ss .
Vcnergbilium in Ltiritko Do » , / , , /

bsri8 öc Lc >nuenru8 äs kä ^ üinA -en .

DH / . vvii . » Li . ^ i tnd n . 174 . ib .
" Vnßer lieben andechtigen Her Io -
" Hann Apt vnd ganzer Oonuenc "des
" Stifts Haßungen in vnßerm Fürsten -
" thum gelegen " so ist diese Benen¬

nung bey Personen von der ohngezwei-
felten landsaßigen Ritterschaft in Hessen
zum öftern anzutreffen . Vicl . H . ss . nor . k )
wo genugsaine Beweiße hievon zu befin¬
den . /tää .DH / . niao.i .̂ xi » .

tub n . 4 .ib>. " Die geistliche Herrn ,
" den Comthur vnd seine Herrn vnd
" Brüder die daselbst sich begeben haben
" in den Orden der da heißt S . Johan -
" nis - Orden " . Dem ohngehindert /wird
bald hernach gemeldet, daß diese Herrn
dem Landgrafen « LkLiLnno und sei¬
nen Fürstlichen Erben gehorsam und
unterrhanig seyn selten , als andere
geistliche Leute , die in dem Fürstenthum
wohnen . DH / . oi' i' OiVi8 D » r .
» . OL 16 . 66LI . r . D / ). / 4o .
ib>. 8ub> obrenru Araris riotkre preci -
pimu8 - vr Do » r / » »i- / » » / orei , guss
et38 iuuenili8 L: kgcis8 äecora tusse-
ökii8 eKicir acl peccaaclum - clautiris
sliarum moliislium iliLlnäLtis . Lonk.
H . XI. HI .

§ . i^xxn .
s ) Es wird wohl niemand das Fürstl .

Hauß Hessen - Darmstadt schuldig er¬
achten , dem ohnschicklichen anderseitigen
Begehren zufolge , denssiculumdervon
8eculi8 wohl hergebrachten Landes -Zu -
siändigkeit in Ansehung seiner ohngezwei -
selten Unterthanen darzuthun , oder mit
denselben über den Anfang dero Landes-
Besizungcn sich abzugeben , wohin auch
die Absicht bey der gegenwärtigen Aus¬
führung keinesweges gerichtet iss Wie
dann jene keine bessere Ausflucht , ihrer
Schuldigkeit sich zu entziehen , erdencken

kontern



ob wohl dessen im Jahr 1141 . vollführte crftcre Stiftung selbst von de - uiverläßi
nen Herrn Landgrafen zu Hesten sich nicht herschrcibet , sondern einigen gem Bestand be -
Hessschcn Jnngcsesicncn zugecignet wird ; /H so haben doch deren uns haupret .
der Stiftung überkommene besondere Verspruchs - Rechte , so wenig dann
zuvor die Gerechtsirme des krMac - Eigenthums , woraus jene sich grün¬
den , bey diesem , wie bey anderen von dem Hessischen hohen und niederen
Adel errichteten geistlichen Stiftungen , der Obrigkeitlichen Landes - Zu -

Qq standig -
könten : die hohe Reichs - Stände aber
in solchem Fall einem jeden ihrer gering¬
sten Unterthanen den 'ftirulum dero ho¬
hen Landes - Fürstlichen Befugnis auf
sein Verlangen zu Looiren schuldig seyn
solten ; wovon in denen Reichs - Grund -
gesazen ganz andere Verordnungen ent¬
halten ; Loiif. r/e LvvoLL

.// Indes¬
sen mag der offenbareOhnfug eines mit
ImmsUietats - Gedancken eingenommen
Landsassens daraus gnugsam abgenom¬
men werden . Denen gegentheiligen zu
vermeintem Behufder anmaßlichen Lx -
empäori dieses Hausses abschriftlich bey -
gebrachten Urkunden , wird die mit deren
Mißhandlung und Zerstümmelung be¬
gangene und diesseits alschon guten
Theils entdeckte ohnanständige Gefähr¬
de so lange billig entgegen gesezt , biß
sämtliche nach ihrem ganzen Jnnhalt
werden beygebracht und mit ohnver -
falschten Ockninalien bestärcket worden
seyn ; immassen das bereits zu Tag ge¬
brachte bey jedem ohnpartheyischen und
solche schlechte Künste verabscheuenden
Leser den wohl gegründeten Verdacht
gegen jene Schriftsteller erwecket , daß
solche zu noch einem mehreren mit eben
derselben Leichtsinnigkeit sich entschließen
können ,- demnach so wenig ihren An¬
führungen , als der vorgeblichen Beur¬
kundung zu trauen seye : welches aus so
verschieden in der Folge dargelegten
neuen Proben noch weiter abzunehmen
seyn wird .

^ ) Es stellet sich zwar die Glerbergifche
c. i. LklLX 'ri ^ , welche nach Anzeige der
Urkunden im Jahr 1129 . mit dem Gra¬
fen von Geldern Gerhard in der Ehe
stunde , und mit der pfalzgrafin
LLxvLvois in der Gemeinschaft des

Eigenthums derer zu verstiftenden Gü¬
ter sich befand : Vi6 . ^Uiunol . lub n .
27 . 28 . 29 . Le Zi . als Haupt -Stifterin
dar ; es mögen aber ihre beyde Vettern
ovro und vvii. nLi. kiv8 ) Grafen
oder Herren von Gleiberg , sodann
eben gedachte Psalzgräfin , welche ihren
viertenThcil dazu beytrug , davon nicht
ausgeschlossen werden . Jene sezet sich
die LLLkiLnuä selbst an die Seite :
in verb . ( ) uo6 e§o cLLkiLKvi ^ ,

Lomch /M : ch Oftr / viA eum rnei8 nepo -
ribu8 , gulim M //-ch -?o
^ Lr cho /i ^ ioM eer . viel . Ich .
iub n . 28 . In ihren Urkunden vom
Jahr 1141 . und 1162 . üibn . Zi . Lczs .
nennen sie sich die ei. L -
KIL ^ VILKI aber

Welches in der nicht ohne
gefährlichen Hinterhalt lub n . 59 . des
Hist . chpl . Unterr . zumTheil bekant ge¬
machten Urkund wii. nLi. kii
che auf gleiche Weise bewahret
wird : verb . (Piam a nockra eLra con -
lsnAninea ci. L ki Lxri ^ äiAnoteeba -
rur bgbere . In der ersteren Urkund ,
welche vermuthlich mit demStistunqs -
brieflbb n . 28 . zu gleicherZeitausgeftr -
tiget worden , komr nach dem andersei¬
tigen Abdruck l 'ub n . 61 . das Wort

in OliuerA Lomiülli alschon
vor , es ist aber in der richtigeren Ausgab
des Freyherrn von svvLnv8
Loch ch/ch /). nicht zu befinden :
sondern in der lezteren Urkunde vom
Jahr 1162 . anzutreffen . Eine ausführ¬
liche Untersuchung ihres Geschlechts
wird bey dem gegenwärtigen Vorhaben
nicht vor nöthig erachtet . Es mag aber
das hiernächst folgende zu mehrerer Er¬
läuterung desselben andienen .

X

e) Eons.
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ständigkeit derselben dabey jemals entgegen stehen können ; c ) nachdem
bereits zur Gnügc erwiesen ist , daß der Ober - und Nieder - Lohmgau
denen Franckisch - Hessischen Stammlandern von je her bcygehörig und
solchemnach dem Hessischen Obrigkeitlichen Regiment nnterthan gewe¬
sen seye . / ) . Der zur Zeit der Stiftung des Clostcrs Schiffenberg schon
etwas angerodete Wisecker - Wald , worinncn der so genante

Schlf -
c ) Oonk. § . II . III . IV . V . XU XI. IV .

HI . DXIII . und besonders was § .
DX . /- ) von denen in der Grafschaft
Ziegenhain gelegenen Clöstern -Haina
und Spies - Lappcl beygebracht wor¬
den .

/? ) Cook. § . DIX . Sr DX . woselbst dieses
insonderheit bey denen Landen des
oberu und niedern Lohngaues dar -
gethan worden . / .66 . H . leg . So gab
noch Landgraf Henrich / , im Jahr 12 89 .
dem Grafen von Limburg lou ^ iE
den dritten Theil der Sradc Linrburg
an der Lahir mit der dazu gehörigen
Landerey zu Lehen , verb . l8lobili viro
lobarmi Domino eie DimpurZ- pollu -
lanu Sr reguirenü conmllmus Lroon -
lerimus in bi8 IcripriL
vFi / l / / / / / / t / er / --- e -E libi sc Iui3 puerig vrriu8gus
Iexu8 iure 5eu 6 i guiere ge pLLiüee
xerperuo polliLenLam . D„ . / e

/ Vo / l-om . / / »-. / er / / .
Fl . / .66 . LIiO >VLLV3/ i 'err . / / Fl .

Die Urkunde des Erzbischofs
6 . s . 1129 . lub n . 27 . ergiebt,

daß man damals in dem wißecker -
wald einige Ländereyen zu roden ange¬
fangen habe . Verb . lVIonrem r » / /r/ rr,
rzui Licirur M /ee/ie »-K>/r// , 8bep>benburL
vocarum ^ errrrrrr rrorr /r/rrrm errer / r,/ -
? r?ee » trr / r/ r 36 xx . m 3 nlo 3 vel 3 mp>Iiu 8 .- lVlicbi 3utem omni iure 6iuino Li
Imm3no eonuenicnre , guoni3m 6e -
cime läcerLotum Domini Lebenr eile ,
6eeim38 / emMr/ ru rro / / // /r /-rre , i/ , reer / ?r -
^ r/ e W err / er / r / 7r / , r / / ^/ee/-er'E / ,r F // o -
r / rrr -/ rre / / r/re rrri / / rr/ rr / rerr ?̂ , r>-e / / >o/ -
- / ro / rrrrr Mr / ^ r / rrU / r ) in manum 6003-
uit ; bao r3tione , guarenu8 Dccleliam
in chlo monce , 3 nobi8 Deo Li 8 . lVlri -
rie LeLicacam , chüs Lecimis 6ocare -

mu8 , guoä Li libenrillimo 3nimo 5e -
cimu8 . In der Urkunde LLLLKONI8
^/ reüre/l/ o/lr / . rr . » . 90 . wer¬
den sechs solcher neu angerodeten eben
zu der Zeit in diesem Wald angehenden
Orte zum ersten mal genennet und dem
zunächst daran gelegenen Lloster Gchif-
fenberg zur geistlichen Lurirung um so
mehr anvertrauet , weil diesem bereits
die Zehenden bemelter maßen bey seiner
Stiftung waren zugewendet worden :
verb . Dr 3 tribu 8 uostri8 6 e 8 ebepbeu -
burbc - bgnc milericorLiam conru -
Iimu 8 - vr / ^- v/7/e , Fr / e rr /rrm E ix
I80VI8 KVULLILV 8 / E , omnia 3b
ipÜ 8 gueraut , gue marerDcclelia iui8
Leber 6 IÜ 8 , gugrum bee Umr nomi -
U3 : ä> e / rr ^ e^ , 7/ Ärer /r ^ r/ n » e , / »7e ^ e/r,
(?i7rrrrMrrrt // r̂ , Oitüe /r , / rcl ?re /-aeü .
Welck) es alles die Grafen von Gleiberg ,
Ocro und Wilhelm , als Grund - und
Eigenrhums - Herrn solcher Gegend ,
imJahr 1164 . nach der Urkunde lub n .
Z2 . bestattigten und damit die an denen
Kirchen und Capellen dieser ihrer Orte
ihnen zukommende Uarrongr - Gerech¬
tigkeit demselben überließen , zugleich
auch , was die also curirte Gemeinden
dem Closter deshalben zu entrichten hat¬
ten , näher bestimmten . Mit welchem
diepfalzgraflich - 7 M/§, sche Urkun¬
de lub n . ZZ . und das / / / / o » rrr Land -
grafens ULnnnci / / /mn / . // . / 2F / .
lbb N . 2Z ; . /? . ) zu vergleichen ; hieraus
auch noch ferner abzunehmen , warum
diese zunächst aneinander und mit den :
Clofter Schiffenberg auf einem gemein¬
samen Grund und Boden gelegene
Dorfschasten in der Verfassung eines
besonder « Gerichts dem vo ^umo um -
8Lx , wozu der Wißeckerwald erwiese¬
ner maßen alweg gehöret , ( tz . DXXII .
I^XXIII . DXXIV . ) von je her zu -

Lethan ,
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Schiffettbekg , und vor demselben die Stadt Gießen gelegen / wäre
cme Zugehörung der Herrschaft Glessen ; der Anbau auf dcunschiffen -
berg aber in dem Gesamt - Eigenthnm der Gräfin von
GlerperA / wie auch ihrer beyden Vettern ono ^ i8 und
Grafen oder Herrn von Gleiperg , so dann der Pfalzgrafin Ger¬
trud und ihrer Tochter Adela . e ) Nachdem das männliche Gc -

Og 2. schlecht
gethan , und von dein auf der einen
Seite daran gränzenden Huttenberger -
Gericht alschon von denen ältesten Zei¬
ten her immerdar gänzlich unterschieden
gewesen ; mithin , warum das von
diesen daran gelegenen Dörfern umge¬
bene , in eben demselben Wiseckerwald
gelegene Closter Schiffenberg zu sotha -
nen Gericht , welches man von dem Ort
Sceinbach vorzüglich benennet , eine
Zeit wie die andere gerechnet , und , wie
in Ansehung der Bußfälle , also noch
sonsten , unter das Gericht Steinbach
vonAlters her gezogen worden seye ; gleich
solches noch die beschworne Aussage in
demGränz - Iriltrumem 6 . a . 1492 . lt.1b
n . z8 - des mehreren erhärtet ,

e ) Es enthalten dieses die Urkunden lub
n . 27 . 28 . 29 . öc zi . mit ausgedruck-
ren Worten . Die bald hernach vor¬
kommende Geschlechts - Verbindung der
Gleipergischen - und Pfalzgräfiich - Tü -
bingischen pamüie ^ zu einer Zeit da der
Gleibergische Manns - Stamm an sei¬
nem Ende stunde , samt denen , sogleich
nach demAbgang der erstem vorkommen¬
den ohngezweifelten Best ; - Rechten der
lezteren , lassen wenigenZweifel übrig , daß
die in nur bemelten Urkunden benennete

6LLmvvi8 ) somit
dem Gleibergischen Hauß in der Gemein¬
schaft crmelter Güter im Wisecker -Wald
sich befunden , eine Tübingischepfalz -
grafiir gewesen seye ; welchem das voll¬
gültige Zeugniß des mehrbelobten Frey -
herrrrs vonGuden , inBetracht der von
diesem ohnermüdeten Forscher und Ken¬
ner derer Alterthümer dieser Gegend be -
sizenden , und selbst aus denen Schiffen -
LergerUepoümren , in Ansehung dieses
Umstandes , gezogenen vorzüglichenWis-
senschaft , zu do mehrerer Befestigung
dienet ; diesem auch noch die gründliche
Allsführung des FreyherrnsvonGen -

ckenberg ^
/ l / / /. / >.

beytritt . Jenseits hat nicht einmal so
viel dargethan werden können , daß da¬
malen eine Palatina Ulieni , welche zu
gleicher Zeit eine Tochter Nahmens

und Enckel in Leben ge -
gehabt , in der Welt gewesen seye . Von
diesem Siegfried hat man dieseits nicht
gemeldet , daß er ein Tübingischer Pfalz¬
graf gewesen , welches füglich nicht seyn
können , feine Mutter müste dann wie¬
der einen Tübingischen Pfalzgrasen ge -
heurathet haben . Es wird aber auch
in denen Urkunden nicht gedacht , daß
er ein Palatino Uliem , oder von wel¬
chem Geschlecht er sonst gewesen , so an¬
derer Seits zuforderst dargethan wer¬
den sollen , wo man jenes ohne den ge¬
ringsten Grund oder Beweißthum in
Zweifel gezogen , dagegen aber dasje¬
nige , was in der anderer Seits lub
n . 62 . beygeführten Gleibergischen Ur¬
kunde vom Jahr 1141 . von dem Wi¬
derspruch dieses Sigfrieds gegen jene
zu stillem Nachrheil beschchene Stif¬
tung des Closters Schiffenberg gemel¬
det wird , gefährlicher Weise Hinterhal¬
ten , welches dre ap . D -i . ^ ovorn.

/// . />. / / - L' . vollständig eäirte Urkun¬
de an das Licht gebracht . Ausser dem
giebet die Heurath der Arnsteinischeir
Gräfin und Schwester rvooviui

mit einem Pfalzgrafen von Tü¬
bingen eine ziemliche Spur , wie die
vors dieser Gegend sonst weit entsessene
Schwäbische Pfalzgrafen noch vor dem
Abgang des Gleibergischen Hauses zu dc -
nenGütern imLohngaw und demSamt-
Besiz derer Güter im Wisecker - Wald
mit der Gräfin ci- LNLni - iL gelangen
können . Vick .

rrito -
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schlecht derer Herrn von Gletperg bald hernach um das Ende des
zwölften Jahrhundert erloschen / ) und dessen Recht an gedachter

Herr -
IVURVII W L/
MD )' . / I . ib . I8M Üiöku8 iragus

Lomc8 in reium ncnocis circumlpe -

ätus Lc pruäens Uipei omnia 6e 80 -

rorum bonellmc üc polkericatis tuc -

cetliouc lollicnus uelkuabar , vr Ze -

uerolöc iampaciis cl ^ rimrern Lc puel -

iaris tormgeArgnam cleceuri naralium

copula M8rii8rer . l ^ oueüis eius
Ueü6erii8 6iuin3 bvnit88 täluwrem ,

nülpirauir sKeÄum : ngm öuae iplä -
rum üuobu8 inc ! iÜ3 iuuckge lunr Ua -

ronibu8 tilunALioruM ) non minus

tollemuicer guam uobilicer üetpon -

täwe . Tki ' / i /r rrsi / ie

r -r 77 -«^ ?/ § ^ , puam ipli

Lomici klarer eiu8 8puü iauökum

6031 cm bouoi -i6ce pr3clent8uic iple -

«zue cum 6ucenÜ8 eam miliribus Lc

sppgram pluiimo nmbiriols recepir .

( Juai ' tll - ( ) uin -

lä 5 uir clelpoul8t8 Eomici 6s I ^o ^ te -
Lexra H/ e » ^ m 'Ac -i/e - / r /ik-o/ r̂/>rE
rrrt . LcpnmL r « / r 'L -r / r /itLommTrm . /V66 . i o i. Li wo er
von der Verwandschaft des Grafens
zu Arnstein Ludwigs mit dem -Her¬
zog von Schwaben Friederich ge -
dencker : Verb . I) um in li8c per -
teAionis ssecula Usrer immoru8 ,
oonrinic rLivxR. iLv II D // ee ?» Lire -

e /r /» /per /rtor /i lecus Lccleliam , gu8L
iVlünUer äicicur , iuxra riuulum krim -
mam cum iuis guoclam rempors
rrLN8ire , in cuiu8 comiraru erar eri8M
i . ovL >vicv 8 , -M eo -r / iM ^ r/ WettiDr / eri ei -rl cer .
Jngleichcn p . / o . woselbst einige Nach¬
richt von denen Landen und Gütern des
Arnsteinischen Hauses vorkomt : Eons.
LUOIVUXV8 x/?- » /?/ . ? E . / i / / / i.

/ . / / . / >, Hl / . Lr D » . ^ uoxi -
imiil // /? . 7 >-<?» . Des¬
sen Geschlechts - Verbindung mit denen
Herrn von Merenberg die Urkunde
ui ui. ixi ^ rr^ / o/)r Ti ' w . <r . / / § / .

6/ ). 7) /r . uoxrnLiii 7/ i/? . Ti e » .
7". /. xr? D » . l/eovvux . 7". //.

iuuüo
/?/) . LxoiVLuvii /) . / /. nicht

ohndeutlich zu veroffenbaren scheinet .
Nebst deni ist höchst wahrscheinlich , daß
der in der Urkunde ivi uu u i. ui Scor -
'i oxi8 ( 7oM > E /̂ e 67 / eiA eie u . n 62 .lub n . za . als Zeuge vorkommende sv -
I? I110V 8 , c?o / , / ei i/e eben derje¬
nige H/ re/ru
6LIHIIVOI8 Lo ?, / r> ^ seye ,
dessen die Urkunde iviinuum A ono -
XI8 Lomnum 6e 6Iiber ^ 6 . 8 . 1141 .tub u . Zi . Erwehnung thut , und wel¬
cher noch die , über eine zu Gleiberg vor¬
gegangene Handlung , ausgeftrrigte Ur¬
kunde ^ OLikULVi ^ icliiepitcopi lVlo -
rz-unr . 3 . 1141 . 8p . 7) /i . i/e ovoux . 7i
/ . p . /^ o . unterzeichnet . Es waren diese
Grafen von Eleberg von denen Glei-
bergischen gänzlich unterschieden und
befassen in und mit der Ganerbsthaft
Cleberg einen gewißen Theil an dem
Hüttenberger Gericht . Louf. D » . ^
6VOLX . 7 i / / / p . / o ^ . wie auch die
von dem Fürstlich Hessen - Darmstadti¬
schen Negierungs - Rarh Herrn IO . ILC..
uoiiLLxox geschickt entworfene hie -
bey befindliche (?E /7/oAfche Srannn -
Taflen derer Gleibergifch , Meren -
bergifch , Ifenburgifch und wester-
burgrfchen Hausser L L'. 7) .
k L H . I. XXV .

/ ) Der in einer Urkunde vomJahr 12Z4 .
in des Herrn Rarh Reinhards Iurist -
rfch - und Hist , kleinen Ausführungen

^ 4 . vorkommende
7e c? /rM§ ) cum vxore IVl8tliilcle öc
ü' 8rribus 77 ei7--?i-7c> Lc //ewwo , ist
aller Anzeige nach eine Person vom Nie¬
dern Adel und daher zu diesem Geschlecht
nicht gehörig gewesen : wie dann auch
das Geschlecht derer von Merenberg
bereits im Jahr 1257 . in dem Besiz des
e?<r/? rv (?ü/>e, A gleichwie der Pfakzgraf
von Tübingen Wilhelm , in dem Glei -

ber -
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Herrschaft und Waldung aller Anzeige nach mit der an den Pfalzgea -
sen von Tübingen xvvoi . ? n vcrhcuratbcten GräfinNlecytüd , einer
Tochter Wilhelms , Grafens von Glerperg , und ftiner Gemahlin
Oalome , welche in einer Urkunde vorn Jahr 119 7 . unter dem Nahmen ei¬
ner Gräfin von Giessen vorkommt , völlig übertragen worden ; Z ) so wer -

Rr den

bergischen Best ; der Stadt und Herr¬

schaft Giessen alschon im Jahr 1214 .

angetroffen wird . Lonf . 770 ^ . § ) L5r )

Zu geschweigen , daß die Nahmen je -

ccer Personen von dem gewöhnlichen

Geschlechts - Nahmen derer Herrn von

Gleiperg sich insgesamt unterscheiden ;

auch das Wort Dominus bey Personen

des Ritter - Standes , nach bewandten

Umstanden , eben so ohngewöhnlich nicht

ist . So nennet selbst Landgrafni ^ kik ^

zuHeffenHenrichenvonSchwalbach ,

seinen Lehnmann und Landsassen , einen

Herrn : 3 p . / ) / 7. 7/ 5 ovo Ln . / / / . / ) .
id . " Herr Heinrich von Swalbach

" Ritter " . Und Landgraf nx 1 cvs
/ 77/Egiebt diesenTitul seinem Untertha -
nen zu Grünberg perer vonSassen in
denen Urkunden cl . 3 . 1272 . lud n . 21 y .d )
idi . I^ einricusLcVolperru8kr3rrescli-
Üi 6c8gllen . Mdeocloricus Lc 8ildol -
6ns srsrres dlii Do / T/ M kerricledallsn ,
6 rr / 55 r » ( ? 7' 777757r/ -5r§ . De n . 217 . ä ) id .
Mdco6orico Lc8ildo6o krgrridus , ülüs
7) o ?/Eperri cle 8ülkeN ) ciuidu8 in6ru -
ncndern . Gleiches kommt in einer an¬
dern Urkunde u L n L1011 . 6 .3 . 1277 . lud
n . 167 . vor . id . weites lunr - / ) o ?,rrM5
lodannes Aureus 7/5 s? r7777577 />er§ , Do -
777777775 8 tredcdoLL , D0 / / 7777775 Xnido .
sscnricus ür Volpcrrus lracres 60836-
l 'cn .cer . Lonf . D /r . scuLio inderAb -
haudluncz vom hohen und niederen
Adel mLeutfchland § . 15 . teq .

§ ) Jenes entdecket eine merkwürdige Ur¬

kunde des Erzbischofs von Trier io -

u .VKK1 8 1. vom Jahr / 207s . 77/ 7. ll L L -
SIVKI 777 7/ 777777/ 7. rer/ 7777. ^ 57777775^ 07/. /I.

L7 Tke « . / ) » . 7/5 noxulLikl / / // ? .
7 re » . ^ 75. idi . Vuiuerüwrive -

lir 3 e uorum eile volumus , c^ uo 6 7/0-
7777777 7/5 6/ 55 , -75 /777, viöelicer dlcnricus
( ioincs cle d^ llocvc §< nepos tuu 8
Wülramus , ^ nielmus 6 c IVloluisdei 'A ,

8 4 roklrKIk . 77o / '7'/r 5 ^ 7/57705 ,7 , 7r ,r 5ro -76

cum Ulm lua kl ^ -rirvi Lr § 5 / 75 ro / 77a
icoovri - no ^ / ^ 777v 607777557 / 5 i/ 77777-

§577 - omnes ilki vn 3 nimi voluuwrs

Lc pari conlenlu - licur c^ uemlider pro

parre luae propriemcis dere ^ irgrisc ^ uo

courinAedkir , rerrgm czugn 6 gm igcen -

rem in luo rerrirorio l 'upcr ripgm

lVlotellae , in loco ĉ ui vocgcur Uore ,
monalkerio 6 c dlimmenrocle in elee -

moiingm conculerunr , wm 3 6 ecimg ,

cjU 3 m cuiuslider leruicucis dedico , li -

deram Lr prorlus zdioluwm . LanUsm

surem rcrr 3 m , 577775 / 75/ 75 7/ 5/ 5^ 777 Lc
3 d 3 nn ^ uo l'empcr inculmm pr 3 e 6 iöki

sratres suis M 3 nidus örkumpcidus ex -

coluerunc Lc in ea vine 3 M pl -mr 3 ue -

runr - di 3 nc aurem 6 on 3 rionem ,

czu 3 m praeäiöki nodiles conculerunr

pnküro mooaiierio 6 ek ^ immenro 6 e ,

NLLXMrs Loxv ^ i ) viclelicer praekacus
icoovrruvs 60777557 / 5 Tr » » -

§577 § < Mr / 77 , NV 60 , LOvvrrnvs

Üc >vii . nLi . ^ vs , dienricus iunior

Oomes 60 83 ^ ne , Uoderrus öckien -

ricus 6Iii praeclioli V ^ 3lr3mi Lomicis

cle dlailcnve - prompra cleuocione

collau ^ aueruncLcüppeniis d ^ illis iuis

e3m con6rm3uerunr . Es war diese

s ä r o ki k eine Gemahlin >v11 . n r 1. ki c

Grafens vonGlizberg oder Gliperg , des¬

sen Vatter zu der Stiftung des Closiers

Schiffenberg dasSeinige mit beygekra -

gen , und welcher nebst dieser feiner Ge¬

mahlin , womit er Kinder bepderley Ge¬

schlechts erzeuget , in einer noch vor dem

Jahr n74 . ausgestellten Urkunde , alsve -

sszer des UDißecker - Waldes dem Clo -

ster Aldenburg bey Arnsburg eine milde

Stiftung daraus verschaffet :

7/ 5 6 VN r X . / . § . 20 / . id . Doo vvI r -
Il ?. I. KlV 8 607 / 755 ^e t?/72 ^ 5r§ nocum
eile volo - hnoä e§o L/ 7/756

s -c r 0 kiL pari voro ^ communi con -
kenss »
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den die Pfalzgmfen von Tübingen in dem Besiz obermelten Waldes
wie des 6 / e/eK überhaupt, angetroffen : k ) dagegen das SchloßGleiperg

tenlu , Doclesie Oei c^us
etk r'r, ^ Oeo illic ieruien -

nbus - sü stubmiliiltriinonem iAnis ,

aä vexarionem vniu8 plautkri Lonri -
nuam ex K 08 rxo rl -a6iciimu8 > iL -

öloxL , cjuo6 ( vicl .

ivLvi vocamr , pro gni -

ma parri8 M3rri8 <̂ ue mee , vxori8 Lr

eorum pgriceribiclem riMmr memoi ig . In einer an¬
dern Urkunde des Closters Arnsburg
vom Jahr 1197 - einen Güter - Tausch
zwischen denen Clöstern Arnsburg und
Schiffenberg betreffend , hat sie sich
sechsten 8 ^ c>LiL , cioviiri 88 ^ Li vL
6I2LX genennet . Viel .
/// ) . MI -/ . / )» . -/ -.' 6 V O L k>I
iki . leliesczue luk>M8 iullimu8 gnno -
rari , Quorum Iiec tumn .omina : kis
rnemoi ie 7)/i -r 8 /Vi. oviL coiaiH88ä
VL 6X8LK . De LcliiKnburA I -Iar-
preclicu8 ? repoücu8 . Ve^iAkm6u3
krior - tüm lieo gnrio Domini -
ee inLgrn3rioni8 iVlEXLVH . Lonür -
niara vero Lc li » illi8 roboram ^ nno
eiu 86 em inL 3 ru 3 rion >8 iVlLEIH . Wor¬
aus zugleich erhellet , daß sie zwischen den
Jahren 1197 . und 120z . verstorben seye .
Wie man dann jenseits ( Ungk ? p . 71 .)
selbst angeführet , daß die hierinnen be -
nante 8 .41 . o ^ x c7o , mff^r (?)i/e'^ die
Wittwe des in der Urkund -r/>. 7) ?i . -/e
« vOL ^ . 7 .' / . />. 20 ^ . vorkommenden
Grafcns von (Aleiperg >vii. iiLi . vii
gewesen . Woher leicht abzunehmen ,
warum der Pfalzgraf von Tübingen
Wilhelm in der Urkunde vom Jahr
1229 . tud u . zz . die vorersagte Grafen
oder Herrn von Gleiperg
und >v11 , IILI. VIVVI ff/E cwr /i7»^ mM 0 H
vei c >8 Iierecle8 Lc parrono8 ogpelle inLceinbuoli nennen können . -g.66 . ^.61.
O16 . "Um . n . 59 . Ab welchem man
anderseits die Möglichkeit , daß nach
dem Abgang des Gleibergischen Hausses
die Pfalzgrafen von Tübingen dessen
Besiz - Rechte an der Herrschaft Giessen
ererben können , nunmehro genugsam
einsehen wird . Was die jenseitige

Ungrund - Schreiber von der angeblich
abgetheilten Gleibergifchen Linie , welche
ausder ülikl 6LX ^ XVVI8 / ' <r-

beruhet haben soll , ohne Beweiß
dahin geschrieben , erhalt damit zugleich
seine Abfertigung : gestalten die Schiff
fenbergerCloster - Vogtey um deßwillen
aufdie Pfalzgrafen von Tübingen nicht
vererbet worden , weilen die Gleibergi -
sche LNechcild Tochter der Gräfin s ^-
i. oriL von Giessen von der 0I. LL1LN -
ri ,v nicht herstanimete . Es verdienet da¬
her alles übrige ohne das von dem erfor¬
derlichen Beweiß bloß stehende Schreib -
werck keiner weiteren Widerlegung ,
da man nicht einmal die Art und West
se der Vererbung des auf
dasMerenbcrgischeHauß anzugeben ver¬
mögt , und noch ausser diesem eine grosse
Unrichtigkeit nach der andern bey der
angeblichen Vererbung derer Gleiber-
gischen , Tübingischen , Merenber -
gischerr und Münzebergifchen Güter
sich zu Schulden kommen lassen ; Lonk.
H . tecz . am allerwenigsten aber beybrin -
gen können , daß das 7) oMMmr
eine eigentliche Zugehörung der Herr¬
schaft Gleiberg gewesen ; oder nur , daß
die Herrn von Merenberg an dem 6? -

Giessen , samt denen al -
wege dazu gehörigen Dorfschaften des
Gerichts Steinbach jemalcn einigen An -
theil gehabt ; immassen dasEonäomi -
rüum des annoch ohnangerodet gelasse¬
nen Wißecker - Waldes , worinnen diese
nach dem Jahr iz2g . angetroffen wer¬
den , lediglich in einer mit der angrän -
zenden Gan - Erbschaft des Hüttenber¬
ger Gerichts um dieselbige Zeit errichte¬
ten und in dieser Gegend sehr gewöhn¬
lichen Märcker - Gemeinschaft bestan¬
den , welche der Hessischen hohen lerri -
rormI - Hoheit und dem alleinigen Eigen¬
thum an mehr erwehnter Herrschaft
Giessen vor sich niemals nachtheilig seyn
können . Lonf. § . DXXIV . Lc DXXV .

/<) E « nf. i ' xivLLici 11 .
^ ^ inrer ^ Ziunöka des

Hiss
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Glcipcrg mit denen dazu gehörigen Gerichten und Gütern denen Herrn
von Merenberg zugcfatlen . r ) Sö eines , als das andere geschähe jedoch mit
Vorbehalt dcsjcn , was denen Landgrafen zu Hessen so wohl dem Gesamr -
ElssentL- um , als der Dberleyenbarkeit nach , guten Thcils daran zugc -
ftanden . ( Z . l- XXlV .) Unter denen Söhnen der GlelperglschenMech -
rlld und des Pfalzgrafens von Tübingen , wurde bald daraufeine Haupt -
Thcilung vorgcnolnmcn , wobcy dem jüngeren , Nahmens Wilhelm ,
die Herrschaft Giessen verblieb , welcher von der Zeit an sich einen Gra¬
fen von Greffen nennett . /e ) Sein SohnUlrrch war im Jahr 126 ) .

Rr 2. noch

Hist . Lipl . Untere . 5ud n . Z . 6c 4 . wie

ingleichen die Urkunden w 11 . nL 1. 1̂ 11 Lo -

7 . ^ . 722 ^ . unter denen

Beylagen dieser Nachricht tub n . zz .

Di / )/ . vi . Kici

72 ^ ' . 4 / ) . D , r . avuLdi . 7i / / . / >. 74 / .

L7 v 1. v. 1 c 1 c/ e esc / .

E / o lud n . 21z . Lr 2i 6 . So wird

auch in der schon angeführten ersieren

Urkunde vl . Lici , das dem Closter Al¬

denburg vor seinen Hof zu l ^ uLlüllieim

bestättigte Recht der Beholzigung im

Wißecker - Wald der milden Gabe wii .-

des Vattees vi - irici , zuge¬

schrieben , und dessen , als des Bestzers

dieses Waldes nahmentlich gedacht :

welches die Urkunde nLnmci / » / ir » -

/ / , / / .' 7 . L . 72 / F . 7// ». D , r . c/ e

evvLki . 7l / / . / ) . 20 ^ . noch weiter er¬
läutert .

r ) ViL . / ) // / . 8iriiivi ^ Äv / M / »r/ ro / »r ^I/ o -

^ , „ 77 . 4 . , / / ? D » . , / e ovuL Tl / / , .

/ 4 / . ib . blac aLisäka couclicione , 4110 L

üLem > >IobiIe8 ( uok >ili8 vir
7/ e Li tracer tiius

Lr eorum libcri liomgoio nobis

tsLlo , nob >i8 Li lücclctie uotire lVlo -

Auntine tcruicium tiue Lattellitium
contra oiunc8 liomines ram LeLattro

LiÄo , ( ^ mcncburA ) e / r'E e/ e

in Perpetuum

ticleie pretkgb >unc , LiinLe5essum . L7E ^
» ^ . « . ncxui ?, o /, r / , r -7 .

72 / 1». 4 / , . LVdiv . / / . / >. 20 ^ . ik >. Lon -

cetlimus » o / ? r ,7 / >ro / »!' / e7Mi7

( 7^ / ? rra , r tim , cjue UcntkriLis -

roci vulngrirer uuncupanrur , mona -

tterio ^ IclinbuiA - teu pertonig iplius

4uik >u8eunc >ue reliAioti8 a nobis no -
tiri8 tuceettoribu8 iure IiereLirario

perperuo polliLenLa . cer . 67»,/ r 7^ >v i -
^ LLI !ilvI N ^ LVIi ^ vI

6 . 72 - / . ^ / ». / . / i . icnocu von

denen alten Grafen zu Golms .

Marb . Beitrag . T ' . 7 . / >. 42 . Lonk .

« vcnrtiL . 60 // . 77 . / ». / ^ . Es ist zu -

verläßig , daß die von denen Herrn von

Merenberg besessene Gleibergische Gü¬

ter durch Heurath und zwar sehr ver -

muthlich der Tochter orL ^ iL ^ ri ^ L ,

iii ^ lL8i >iOi8 , vicl . 7 ) 7/ »/ . ^ LOIKNL -

ir 1 / 7rc7 »,i ?/ ) . 7iv » . s . 772 / . ^ / >. 7c ' cr , . 7 ) » .

r/ e n 0 x n r 1 ivl 77 / / ? . / rr » .
7-7 / . an das Merenbergische Geschlecht
gebracht worden seyen ; wie dann nicht

nur die ^Lchiffenbergische Closier - Vog -

tey , welche vermög derer Stiftungs - Ur¬

kunden Le ^ nni8 1129 . Li 1141 . tut »
n . 27 . Lc 28 . dem ältesten von der Grä¬
fin ut - LöiLni - iä . Nachkommenschaft

alwege gebühren sollen : ib >. Vc precli -Lki tracrebnullulu ^ cluoearum liabe -
gnt , nili vuum maiorem nacu Le mes
prOAeuie cer . bei) dem Geschlecht derer
Herr -n vorr Merenberg bald daraufange -

trosten wird ; sondern auch diese die Glei -

bergischen Herrn und Stifter gedachten

Closiers , nach der Anfuge tub u . 2z ; . k>)

ihre Voreltern und Vorfahren selb -

sten nennen und jene Closter - Vogtey

von ihrer Vererbung herschreiben . Wo¬

mit die in dem sogenanten Gleibergifch -

und Merenbergifchen Genealogien -

Buch gesammlere altere Nachrichten

überein treffen . Lonf . näWroENas -

fauifche Stammtafel . / ». 7 / x / 7 - .
/: ) / ) ,/ , / . riUOLIiici I I . L 7274 . in

^ Li . des Hist . Lipl . Unterr . l"ub n . z . ib .
nvoo Lomer ^
>VII. IILI . NV8 trarereius - coLirs UL

OILLLIi
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noch in dem Besiz der Stadt und Herrschaft Giessen , wovon er sich in seinen
Urkunden voMinvki in 6i ^ xn benennet : / ) nach welcher Zeit die
ohngezweifelte alleinige Bcsiz - Rechte derer Herrn Landgrafen zu Hessen ,

welche ,
6IL2HX . Dleuricus Lomes 6e d ^ gilovve .

kriäericus Lomes 6e Lleberg . ^ cia
iunrIiec ^ .nuo Inc . Dom . jVlLLXIHI . -

Darum in Laltris prope luliacum .

LI VSO . D ?g / . ?D ?/ . N . 4 . ii >. In

xreienria ctileciorum krincipum , Lo -

mirum , Uaronum Le aliorum uoiiro -

rum iiclelium - - iivooxis Lomi -

lisUalatiui 6 e luingen , xvirULLüii ,
iiarris eins ookiiris VL 6IL2LX

cer . In einer zu Worms imJahr 1222 .

ausgefertigten Urkunde » Lxmci vn .
Do ?» . » /?. 8 c. IILXX ^ I? ?» Loi / .

/ / / / ? . M » -?» » , . / o ^r . wird er

unter denen Zeugen Lo ?» ^ wirnLi . -

> ivs i / r D ?M » ^ e » genennet . Die Ur¬

kunde , welche der krepotims Lauoui -

corum Uegularium in Lcliitiiuberg
Lc Louuenrus LauÄimouialium idi -

ckem im Jahr 1285 . ausgestellet , geden -

cket eines kriuilegü Lr bene6cii Illu -

Itrisviri oo ^ iris on oii - ssLX , D » -

D / r ??? ^ jedoch ohne dessen

Nahmen , noch die Zeit , wann diesen

solches ertheilet worden , dabey zu mel¬

den , ap . D » . ?/ e ovvnx . D

i ) S . die bisher noch ohngedruckte Ur¬
kunde vrmci Lo ?» r> ?i D » / » , ??» Di -

/ ' ???^ . c/ . » . lud u . 21 5 . ii >. VI . KI -

ov8 Dei graeia D » / » tt » r?i Lo ?» er ?/ e

D ?M ??§e » V0L1IX V8 IX 6I2LX -

Luriam guc nobis , vel no -

liris olilcialibus pro iecauLis ix XL -

MOLL xosmo lignis , clebedar iiu -

gulis annis vnnm malLrum rririci Lr

vuarum vnam peuäulam minitirare -

permitimus liberam - iiipra cli <Ue
ouric niliilominus couceclsnres ix

sirv ^ xosiurä iccunLum iiiam

contuLmNinem iecauLi liberam po -

reiiarcm . DE ?» L/ » <̂ » ?» r » o 12 Lx

^ nno Domini lVILLLXIll . D ?/ >/ .

LIVSOLLI ^ eeo ?/ . » . ap . D » . ovoux .

D . / / ib . vrmcvs Dci gracia

Lo ?» ei D ?M ??§e » ^ voxiixvs ?»
6 12 Lx . Vniuerücari velire norum ap -

parear , guoä nos --/ o ??/r / ro -?e ??? »
?ro/?ro M / » ?» , Luris in Ducliiltieim
monalierio in ^ I6inborcli arciuemi ,
iuper lignis ix xosr ' ncr XLLiouL
reiecanclis , raiam äc graiam Iiabeures ,
ipiam cionarionem coniirmamus Le
conceclimus mouaiierio preuarraro -
D » ^ ???» L/ » c? ?/ ?» m 6I2LX . ^ nno
Domini lVlLLLXIII . / )?/ >/.
VLLIOI c/ . » . 6 id n . 216 . ibi .

d >lo8 vrieievs Lomer Di -

M ??§w ^ fvo ^ ixvs IX 6I2LX ) NO -

rum eile volnmus perpreienres ^ nocl

nos 6e inngm nobis piewre ^ e / e / ?» ??r

r -r ^ r ?rei / >rn '̂ eo 6lie «Ronis Lc iiiuoris

gmpleÄimur ^ lkeoku , <̂ 1106 Luriam in

iiram , eiclem Dcclcüe arci -

nenrem , in rali conilimimus priuileAio

liberwris , ĉ uoL iemper in poikerum

<zuslik >er ieprimINg , iecunäum ins mi -

lirum , c^ uoä vulnarirer

appellalur , cum vno curru iecarscie -

bent IX XL ^ IOKL XOSi - HO ^ IMl / M -

???E ?// >M , r . Vn6e x olumus

Lc cliikriLUus inliibemus , ne aliczuis oi -

üciaror notier , vel iculrems , vel c >ue -

libet alia periong , pre6iLigmDccletigm
in kac noiira concetiione L < liberwro

suLear percurbgre . DE ?» ^ » ,F // ?»
r'?r 6i2Lx ^ nnoDominitVILLLXIIj .

Man hat diese Urkunde aus dem Origi¬

nal auf das genaueste abgeschricben , und

damit die in der Ausgabe ap . D » .

LLxcicLXLLiio ?» e ?/ r> » / ./ ?/ c .

eingeschlichene Druckfehler verbessert .

Daß auch in beydcn ersteren Urkunden

derWißccker - Wald gemeinet seye , sol¬

ches erweisen , ausser der lezteren , die Ur¬

kunden Landgrafens iiLxmci / ??/ » » -

/ ?, vom Jahr 1272 . iud n 217 . b ) Lc
1278 . ap . D » . 6 vonx . 20 ^ .

worinnen die zuvor ermelre Beholzi -

gungs - Freyheiten , welche denen bcpden

Clösiern Arnsburg und Aldenburg vor

ihre Höfe zu Buseck und Heuchelheim

von denen Pfalzgrafen von Tübingen in
diesem Wald waren verstärket worden ,

mit
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welche / wie man jenseits selbst erkennet , schon zuvor in dieser nchmlichen Ge¬
gend Land und Leute hergebracht / mArsschung des besonderen Eigcnthnms

(Os der
mit ausgedruckter Benennung desselben
bestättiget und erneueret werden . Lonk. § .
DXXIV . AndererSeits gestehet man zu ,
i ) daß bereits im Xll . Lcculo die Stadt
Giessen gestanden . 2 ) Daß die Grafen
oder Herrn von Gleiperg wie an dieser
Stadt , also auch an dem Wißeckerwald
zu gleicher Zeit Theil gehabt . Welches
z ) bey denen Pfalzgrafen eben wohl er¬
wiesen ist , und beydes so viele Urkunden
besagen . Es soll aber dennoch kein Do -
MME oder (7/ e/ w gewesen
seyn , noch vielweniger der Wißecker -
wald und der darinnen belegene Schif¬
fenberg dazu gehöret haben ; weil die
Grafen von Gleiperg sich in viele Linien
getheilet und daher ein jeder von dem
Ort , wo er sich aufgehalten , benennet
worden seye : S . Ungr . p . 172 . Allein ,
könte nicht mit eben so viel Grund
die Herrschaft Gleiberg in Zweifel gezo¬
gen , und behauptet werden , daß das
Schloß Gleiberg die Zugehörung einer
anderen daran gelegenen Herrschaft ,
oder des Dominii Oieicn sechsten ge¬
wesen seye , deren Besizer nach ihren
Wohnungen , und darunter einige von
dem 'Aufenthalt zu Gleiberg sich benen¬
net hätten ? da man vor jeneAnfühtung
nichts weiter beyzubringen weiß ; dage¬
gen die Bestzer aus dem Pfalzgräflich -
Tübingischen Hauß , welche den Grafen
>vii. nLi. Liv ^ und seine Gemahlin

geerbet , nach deren Veyspiel ,
erwiesener Massen , sich beständig Gra¬
fen und Herrn von Giessen genennet
haben . Hiernächst äussert sich die von
denen Gleibergischen Gütern völlig ab¬
gesonderte eigene Verfassung des vo -
kiinii oisLn darinnen , daß i ) Graf
>VII. NLI . N und orro solches vor¬
züglich besessen und auf die Tübingische
Nachkommenschaft mit der Gräfin
Mechtild vererbet . 2 ) Die Besizer der ,
Gleibergischen Güter aus dem Hauß
Merenberg daran niemals einen An¬
spruch gehabt , g ) Die Merenbergische

Erben aus dem Hauß Nassau sich der¬
gleichen Ansprüche eben wenig beygchen
lassen . Ueber das auch 4 ) das Schloß
Gleiberg alwege ein Reichs - Lehen gewe --
sen und in solcher Eigenschaft von Nas¬
sau noch gegenwärtig verstanden wird .
S - den der Nassauischen
Low /tt/ Eir entgegen Hessen

/ / / - . in ^ äiunök . tüd n . ^ 61 .
Hn . / . / - Mosers Einleit . zu dem
Reick) s - Hof-Rach s - / 'roce/r / ' . / / / /?.
Die Gleibergische Gräfin crx ^ r r 1
befasse darinnen bey noch fürdaurcndem

' Manns - Stamm diesesHauses , nach An¬
zeige derer Urkunden , verschiedene Güter
nnd Höfe in Gemeinschaft mit anderen ,
worunter das W

welches die Grund - Stiftung
ermelten Closiers abgegeben , vorkommt .
S . die Stiftungs - Urkunde cl . a . 1141 .
tuk> n . 28 . ib . In u //o ^ro » reo

Dccleüam conikrui Le ibi kracre8
cle regula beaci ^ uZulkini locari po -
Ikulaui äe in eor/e » r » //oe/ro circa XXX .
manic>8 , conleniu Lc permillioneDo -
rnins 6crrru6i8 Palatino , errrrrr

er » rr/e » r / » r ^ » //oe/rr . Elaarea
Lc OT " ro ^ i8 r/ . » . lub

n . Z i . ik>. (^ ualiter Domina Oemen -
ria in 6IibeiA Eomirillä contängui -
nea noitra clilecra - m rr//o r̂o / ro , »r
» w » /? /er /ree/ , Dccleiiam
conlkicui - polkulauic . Welche Stif¬
tung beyde Grafen nachgelassen , bestät -
tiget , und , zufolg der Anführung L? e-

5ul> n . 28 . das ihrige , nebst ver¬
schiedenen andern Rechten , mit darzu
gegeben : verb . ^Uiicienre8 6e lpeciali
Araria öc kauore omne iu8 parronams
eccleliarum üc capellarum M vr //rr » o -
^?rrr iuk>norgN8 , guoä acl no8 omni -
moelc clinoicirur pertinere : viclelicet
in Mr / ^ e » /'or » e» ,

, Lotte » Lr Lr ' otte /e/re/')
gno6 totum rran8milimu8in eos6em .
Wie sie dann noch ferner die Begebung
Hv/ rrÄ an dein ailoclio in montc§cbi -

5cnbero-
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dcr Herrschaft Giessen und des dazu gehörigen Wißeckerwaldes , sich
allenthalben zu Tage legen . ( K . XIV . l . xximxxi v .) Dahingegen von
denen Pfalzgrafen von Tübingen , und felbft dem Pfalzgraf Ulrich , wel¬
cher noch im Jahr 1276 . am Leben gewesen , in diesen Gegenden weiter
nichts mehr zu befinden ist . Die vermuthliche Ehe der Schwester
vi . kiLl , Nahmens mit dem jungen e vxo , ödere on -

fenberZ - auf sein Verlangen bestattiget .

verl ) . t ^ o8 iwgue 6ongriouLlvpre6i -
ökcim - racam babere volenres in

omuibu3 « egnuv , gc ipliu8 I ^ lobilis

lü >Uum liuL clouum renore p >releu -

tium n ^ probanres ,
Vi6 . tub

n . z 2 . Der andere Einwand , daß we¬

nigstens der Wißecker Wald und darinn

gelegene Schiffenberg ; u der Herrschaft

Giessen nicht gehörig gewesen , erlediget

sich damit , daß die Gleibergische , Tübin -

gische und Fürstlich Hessische Besizer des

ÄoMM diesen , vermög des liib >

luc . hiebevgefügten zuverlaßigen Ris¬

ses , an denen Feldern der Stadt Giessen

ohnmittelbar gelegenen und derselben

zum Theil zugehörigen Wald , besonders

aber denjenigen Bezirck , worinnen die

damaliger Zeit neu angerodete Dörfer

des Gerichts Steinbach insgesamt , und

unter diesen selbst der sogenannte Schif¬

fenberg gelegen , jedesmal zugleich mit

besessen , darüber verfüget , und sich das

Eigenrhum daran zugeschrieben haben .

Via . ^ 61 . tub > N . Z2 . ZZ . 215 . 216 . 217 .1 ,)

Lc 2Z5 . g ) . Dagegen man zum Behuf

jener Vorwendung nicht das mindeste

vorzubringen weiß ; auch die sehr ohn -

richtige Folgerung , daß , weilen ofter -

wehnte beyde Grafen von Gleiberg das

Gericht Steinbach besessen , solches in

der Herrschaft Gleiberg ohnstreitig gele¬

gen gewesen seyn müsse , aus dem vor¬

hergehenden ihre gnugsame Widerle¬

gung erhält .

r » ) So nennet sich dieser Pfalzgraf Ulrich

in einer Urkunde vom Jahr 1276 . ap .ckvsivLi V /M /7/, D / / / . / / / .
r . 2 . / ) . nicht mehr iu

(Desivi , sondern allein L/ e 7 ri -

Er bestattiget darinnen eine

milde Stiftung seines seeligen Vatterö

>v11 . nnnXlI , - / e und

thut dabei ) seiner verstorbenen Mutter

>vii . r vL6i8 , wie auch desgiibnlÜ8 5 ra -

rrum Lrloi Ol um Meldung : ib . V n X1 -

cV3 Del Araria
vniuerli8 Ebrilii iielelibu3 - I ^ loue -

riur - vniuLili - guo6 purer meu8
deure memoris cliöku8 >vn . uni . Liv3

reme -

clium unime vxor >8 lue vvinvvx6i8

ium ^ ekuneke , viäelieer murri8 uolkre ,

srgue in remcäium uuimurum omni -

um purenrum uolkrorum Ilcclelium
in Imlknovve - eonuenrui Lc Lcele -

üe in Lebenbulen - conrulir ür leou -

uir , noliro czuogue conlenlu purirer

Le sllenlu rnei lcilicer ^

- ucceclenre . Eons .

Di / ,/ . >vinnnn 1 Lom /tti D ^ /^ .
/? . / 2 / o . gp . D » . 8 nxcx nx -

LLk 6 / ) . uXV 81 V 8 W/ÄMÄ. Kie » . D . // . V. r . / o . /) . 4 / / .
bricht mit ihm das Geschlecht Wilhelm :

ab ; worauf es auch dermal nicht weiter

ankommt . Es wird zwar in einer Schif -

fenberger Urkunde vom Jahr 1285 . gp .

D / r . -'/ e 6VONX . / / / . / / s2 . eines

gewissen heneücii Lc priuileoü coi ,ii -

118 VN 61N8NX ) / ' s / üFM D / E1 -

Fmgedacht , dabey aber weder dcr Näh¬

me des Ertheilers , noch die Zeit , wann

solches zuvor ausgefertiget worden , er -

wehnet , daher solches allem Vermuthen

nach der Pfalzgraf Wilhelm , so sich

Lomr / em , / e genennet , zu seiner

Zeit ertheilet haben mögte . So findet

sich auch nicht , daß die andere Linie derer

Pfalzgrafen von Tübingen an die Herr¬

schaft Giessen jemals einen Anspruch ge¬

machthabe . ( Ilouf . D D ^/ e 8nxcxnx -

LLK6 Or /F - / r » r / / E/ e /i/ri F . 2 ^ . /. c . /, . 2 / - .^ .

» ) Vici .
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Herm vott l^ ^ nttzettberg , K ) war ohnbeerbt , daher die von
ihm besessene Münzcnbcrgische Guter un Jahr i ^ 44 - auf dcssn Bruder-
Ulrich verfielen , welcher im Jahr 1 ^ 56 . die Münzmbergische Geschlechts -
Folge vollend beschlösse . 0 )

§ . L. XXIII .
Von dem nur erwehnten voivli ^ io 6ii - waren dteznmTheilAnwelchcrHerr-

daran granzende Münzenbcrgische Lande völlig unterschieden : gestalten Giessen
die vormalige Herrn von Münzcnberg so wenig jemals dabey etwas
hergebracht , rH daß vielmehr dieselbe , und nachmals unter ihren Erben wenig ais ^ ren
die von Falckenstem , bey der vor ihren Hof zu Eberstadt hergebrach - Erben , die von
ten Freyhcit der Beholzigung in dein zu nächst daran gelegenen Wiste - Falckenstein , je -
ckerwald , die Pfalzgraflich - Tübingische Herrschaft dicstr zu dem mals einiges ei «
vokunio gehörigen Waldung ( H . I^ xxil . ) mittelst Ent - gene Recht beses-

Ss 2. richtung len haben .
» ) Viä . D /p / . vvir. NLi. Ni

3P . KO ? ? , in de¬
nen Lehens - Proben Z' . / . 7>. -2 -- - - L?

Es erweiset die Verabredung zu¬
gleich , daßcvno der ältere Sohn vr-
Lici ÄME Herrns von Münzenberg
gewesen , weil ihm bey der künftigen
Theilung derMünzenbergischen Landen
das Lbch 'W « M » r.M /- crrund die

-roMow zufallen sollen .
Daß er aber ohnbcerbet verstorben seye ,
solches erhärtet außer anderen Zeugnis¬
sen , der gesamte Mänzenbergische Län -
der - Besiz seines Bruders Ulrichs des
jüngeren , und die bald hernach erfolgte
Vererbung derselben an ihre beydersei -
tige Schwestern und deren Nachkom¬
menschaft zur völligen Gnüge .

0 ) Eons . ,-r .
der Gräflich - Scollbergi -

schen die Grafschaft Bö¬
nigstein betreffend ./ ^ » . / . ib . Uein -
bgrüu8 6e 14aoanoum , kbilippu8 6s
^ iLbeulieiu , ssuoelbarclus öeÖonra -
clu8 fratre8 ^Vini8berA , 4^ eiIvviAi8
cle ? 3ppeubeim Lrl4lenricu8 6 ! iu8 tuu8
^ Ane3 cle 8LboenenberA cum 1iberi3
iui8 , conLirLvL8 vONini vL
NVN2LKmLii6 , omnibu8 in Perpe¬
tuum . ^ .Uum3 . 1256 . U . I6u8 .4prili3

eE /. 2 . ib . Illu -
Aelb3r6u8LeLonr36u5tracres 6e VVi -

ne 8 perg - 36 vniueriorum noririam -
cupimu 3 peruenire , d4o8 eum äileäkis
con53UAuiuei8 uoüri 8 , kbilippo äs
^ Icbeuliein Le ? biIippo ngro iüo /tt̂ er^ M / ,/-

regere 7e />e ^ , in liuue
moäum concoräaile cer . / Ml .
W
/ 2 - o . 7v7. / ) // . 7c o v -
vL7l 7. p . M / . Lt ^

§ . uxxm .
/r ) Man beziehet sich unter andern auf die

Mänzenbergische und Falckensteinische
Theilungs - i^ LLeile , wie auch so verschie¬
dene annoch vorhandene Kauf- undVer -
zicht - Briefe derer Münzenbergischen Er¬
ben , worinnen der Herrschaft und Stadt
Giessen so wenig , als derer imWißecker -
Wald ehedem angerodeten Dorfschaf¬
tendes Gerichts Sreinbach , oder des lez -
teren selvsten , jemals gedacht wird ,
(lonb 7/ W/ o ?rü /-» » orrm / Mmr-

ru ^ cr / br / rci 7c 6 .
/ 2 / / . / ) « . 7c « vnrx . 7". // . p . // - .
wie ingleichen die Urkunden derer
Münzenbergischen Erben 7. / c /^ .

unter denen Anlagen der
Grast . Gtollbergischen 7) c7r / Ko -r die
Grafschaft Bönigsrein betreffend ,

» . 2 . n </ . / o . sodann die Falckcn -
steinische Theilungs - / tccc/ft 7.

/i/ /' » . / / . L/
^) Die -
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richtung eines Malter Watzeus und eines Eymer Weins aljahrlich von
neuem ancrkant und von dieser Abgab allererst im Jahr 12 . 6z . worin¬
nen noch Philipp der altere , Herr von Falckenftcin , als Burgmann m
Giessen , vorkommt , vcrmög eines frcywilligcn Erlasses des Psalzgrn -
fen Ulrichs , sich loß zu machen Gelegenheit gehabt haben . />) Wann
demnach anderer Scits vorgegeben wird , c ) " dasi dasjenige Recht , so die
" Psalzgrafen von Tübingen an Glessen gehabt , die Herrn von Falcken -
" ftcin überkommen , und solches von diesen nach ihrem völligen Abgang
" denen Herrn Landgrafen zu Hessen allererst zu Theil worden ftye " ;
man auch noch weiter zu vermeintem Beweiß desselben unrichtig anführet ,
" dasi aus der Ehe des jüngeren OmE von NIunzenberg mit der Tu -
" binglschen Adelhelt ( §T . XXII .) eine Tochter entsprossen , welche , als
" dre Erbin der Nsunzenbergischen Lande , ihrem Gemahl Philipp
" von Falckenftcin zugleich ein Recht auf die Tübingische Erbschaft zu -
" gebracht , vcrmög dessen gegen das Ende des XUI . 8eLulj , nach dem
" Abgang dieses Tübingischen Hausses , denen Herrn von Falckenftein das
" der Stadt Giessen und eines Theils des Wißecker -
" Waldes zugesallen ; ck ) worauf diese nebst den übrigen Münzcnbergi -
" schen Gancrben , welchen die Stadt Giessen nebst einem ziemlichen
" Stück des Wisicckerwaldes ursprünglich zugehöret habe , bey noch für -
" wahrendem grossen lmerre§no , zu ihrer mehreren Sicherheit den
" Landgrafen Heinrich , als ihren nächsten Nachbarn in ihrc Gancrb -

" schaft

L ) Dieses erweiset die Urkunde vririci ,
vo -

Llii -Ii IN 6I2HN imer ^Lä -

iunöla luk 0 . 215 . id . () uoäno80n -
riam czus nobis vel noNi ' is
oKiciglibu8 /iro in
no8mo üebebar IinAuÜ8 sn -
ni8 vrmm mgl6rum rririci Le vuarum
vrmm penUuiilm minilirgre , üiieölo
nolkro Domino ^
rLmFem permilimu8 liberam Lrtolu -
ram 3 , tiipra üicbe
curie nüiiIominn8 conce6enre8 in
8ii . vä no3niLtecnnäumtugmcon -
tuemclinem tecgn6i liberam poretla -
rem . Jenes enthält die andere Urkunde
dieses Pfalzgrafens von eben dem Jahr
lab n . 216 . ibi . 1eNe8 .

r/e 6 erIgLU 3
IVl3oligriu8 milice8 de Dioden . Do¬

minik VVLinIieru8 de blarriorode .
Dominu8 ^ dolü .i8 de blucliillieim .

c) Es sind diese guten Theils sich selbst wi¬
dersprechendeErfindungen in dem so be¬

schaffen , als benannten Ordens Ungrund

k . II . 8 . II . H . 7 . x >. 185 . Ibc >. befindlich

und darinnen breiteren Jnnhalts nach¬

zulesen .

Anderer Seits hat man noch nicht dar -

gethan , daß die nach der angeführten

Urkunde 6 . g . 12ZO . beredete Ehe zwi¬

schen dem jungen o vno von Münzen¬

berg und der Tübingischen Adelheic

vollzogen worden , am allerwenigsten

aber , daß bepde eine Tochter gezeuget

haben . Vielmehr war die Gemahlin

kbilippi von Falckenstein Anna kund -

barlich eine Tochter

Herrns von Münzenberg und die

Münzenbergische Lande wurden in 5 .

Theile vertheilet . Vid . die schon ange¬

führte Beilagen der Scollbergischen

die Grafschaft Rönigstein
Herr . / ) » . / .

So wäre auch dieHerrschaft

Giessen noch bey Lebzeiten vririci

von Tübingen von diesem Hauß völlig

abgekoinmen . ( § . I . XXII .) '
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^ schaft mit eingenommen und desfals das Lonäomimum über Giessen
" und einen Thcil des Wisteckerwaldcs densselben überlassen hatten : e )
" nachmals aber Landgraf Hermann mit der Gräfin von
" Nassau , Tochter Grafens 7oLnM /> von Nassau - Saarbrücken , einen
" grossen Thcil der Gleibergischen Gnttcr im Hüttenbcrg an sich gebracht
" habe , so daß erst in dieser Zeit die Stadt Giessen unter die alleinige Land -
» gräfliche Herrschaft gekommen stye " : / ) von diesem allen aber die Md
dMm . 165 . U1W l91 . bekant gemachte FalckensicinischeUrkunde6 . 3 . 1 zzy .
den Beweist abgebcn sollen ; so ist die hierunter gebrauchte Gefährde und
so manche Ohnrichtigkeit desto handgreiflicher : Wie dann dasjenige , so
in dem XlV . Jahrhundert von dem Landgrasen oi-i- o ^ L i . denen von
Falckenstein an der Stadt Giessen pfandswcise eingeraumct worden ,
( § . MXXiv . ) die Fürstlich - Hessische Eigenchums - Rechte so vielmehr
beftattiget : daher die jenseitige Federftihrcr wegen ihres , wider besseren
Bewuft , lNit vorermelter Falckensteinischen Urkunde Z ) verübten Un -

Tt fugs
e ) Es bestehet der angebliche Best ; der

Münzenbergischen Ganerben so wohl,
als auch die vermeinte Aufnahm des
Herrn Landgrafens uLKkici in jene
Ganerbschaft , in blossen Erdichtungen ,
wovon man , gleich allen übrigen Trau -
mereyen , nicht einen Schatten des Be¬
weises beygebracht, noch solchen , gezeig¬
ten Umstanden nach , zu führen jemals
vermögend seyn wird , wann auch gleich
alle bischer gebrauchte Künste dabey zu
Hülf genommen werden solten .

/ ) Jene Heurath wurde im Jahr 1367 .
geschloffen , nachdem das FürstlicheHauß
Hessen bereits huudertJahr in dem ohn -
gezweifelten alleinigen Besiz der Herr¬
schaft Giessen und ihrer Zugehörungen
sich befände . Eoas. § . Mg . Nebst dem
hatte Graf 7o 7 „ /r „ von Nassau an seinem
Sohn einen männlichen Erben ,
dessen Söhne Philipp und Johann
dievätterliche Lande unter sich theileten ,
mit der Abrede , daß nach Abgang der ei¬
nen Linie die andere deren Lande erben
solte . V 16 . 1) n . kL 1 n n Lki ) Tm' ^ . Hist .
Ausführung . 7' . 7/ ./, . So
gehöret auch der von dem OomMM Oie -
len allenthalben abgesteinte Hüttenberg
( Viel . ^ c! i . Mb d-Ium . Z 8 -) nicht hieher ;
und überhaupt ist man bey diesen schlech¬
ten Erdichtungen mit sich selbst nicht ei¬
nig gewesen , weil wenige Zeilen vorher
angegeben wird , es wäre dasjenige

Recht , so die Pfalzgrafen von Tübingen
an Giessen gehabt , erst nach dem völli¬
gen Abgang derer von Falckenstein denen
Herrn Landgrafen zu Theil geworden ,
wodurch sie das ganze Oomwium der
Stadt Giessen erlanget . Dann jener
Abgang derer von Falckenstein ist erst in
dem Jahr 1419 . zu befinden ; Ooiss. die
oben angezogene FalckensteinifcheThei -
lungs - ^ ec ^ e 7. 6 . / ^ / ? . TMch
7) /, . 7! 77. 7 - 0 . mithin
hätte Landgraf Hermann zur Zeit , da
er sich die Nassauische
beygeleget, nehmlich im Jahr 1567 . noch
nicht alleiniger Herr von Giessen seyn
können , wie man solches pk>§ . leg . 186 .
mit offenbaren eigenem Widerspruch da¬
hin schreibet , und die Fürstliche Wit¬
tums - Verschreibung von diesem Jahr
zum Beweis angeben will ; welchemnach
das bekäme Sprüchwort sich bey diesen
Erfindungen abermals genugsam veri-
liciret .

F ) Es ist diese kleine Urkunde dem Hist . üipl .
Unterr . lud >7 165 . zum erstenmal,
jedoch mit gewohnter Hinterhaltung ei¬
nes guten Theils derselben , beygefüget,
bald darauf .aber vermehrter , auch mit
hinzugeseztcn besonderen /ttcellgcis,
nebst beygestochenem Siegel unter den
neuesten Beylagen Md 191 . ecüret,
und auf selbige in allen bisherigen Or¬
dens - Imprellis so hoch gepochet wor¬

den ,
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fugs , und denen darauf gebankten grundfalschen Anführungen , vor einem
erleuchteten UrMliLo sich zu schämen grosse Ursache haben . Hatte man
gegenfcits eine gerechte Sache , so würden statt dergleichen ohnanstan -
Vigen , die böse Sache nur am meisten verrathendcn Erfindungen , aus den :
filbfi gerühnrten und so genau durchsuchten Urkunden - Vorrath derer
Hessischen Ordens - Xepolftumi so viele bündige Beweisithümer und Be¬
lege der jenseitigen fehlerhaften Anführungen zum Vorschein gekommen
scyn , deren Vermissung den gänzlichen Ungrund derselben jedem ohn -
parthcyischcn Leser all sich alschon entdecket und keinen Zweifel übrig
lasset , es börsten in jenen wohl LonierMrtcn k^ epolicuren weit mehrere
Beweisithümer vor die Fürstl . Hessische hohe Landes - Zuständigkeit und
Eigcnthums - Gerechtsame enthalten scyn , als grossen thcils zerfiüm -
melte und nlisibrauchte Urkunden aus denenselbemzu deren anmasilichen
Bestreitung , beygebracht worden ; dieses auch noch die wahre Ursach
abgcbcn , warum man solche in denen Hessischen Ordens - Haussern
nicht langer aufbehaltcn , sondern auf die , dein Vermuthcn nach , selbst
von denen gegenseitigen Federführern dazu gegebene Veranlassung , nach
dcm Bcyspiel des gcwcstnen Landcommenthurs zu Marburg , Wolfgang
Schuzbar , genant Milchling , ( § . XXI . l^ XXXll ! . ) derselben Stistsmasii -
gen Verfassung zuwider , ohnlangfi daraus erheben und in fremde Lande ,
zu genauerer Verwahrung , abführen lassen .

§ . b. XXIV .
den , daß man denen Fürstlich - Hessischen
offenkundigen Best ; - Rechten , in Anse¬
hung der Herrschaft Giessen , zur Zeit der
daher beschehenen Uebertragung des Clo -
siers Schiffenberg an das TeutscheHauß
zudTlarburg , damit allein Troz zu bieten
und eineil gänzlichen Stoß beybringen
zu können , vermeinet hat : welchesJrr -
licht nunmehro ilach Vorzeigung der
mit dem Oiomgl jedesmal zu bestär -
ckenden Urkunde Landgrafens
ci , 11 . cl . I . IZZ8 - 222 . wor¬
innen der Verpfändung der Stadt
Giessen an die von Falckenstein deutlich
gedacht wird , völlig erlischst und jedem
ohneingenommenen Leser den wohlge -
gründeten Gedancken hinterlässet , wie
gefährlich es seye , denen anderseitigen
vermessenen Wegweisern sich anzuver¬
trauen . Da auch der Gegentheil denen
Fürstlich - Hessischen uralten , seither »
in ohnunterbrochener Folge fürgedaure -
ten hohen Besiz - Rechten beydemHauß
und Commende Schiffenberg weiter
nichts entgegen zu sezen gewust , und den
Haupt - Beweiß der so vergeblich ge¬

rühmten Schiffenberger - Lxemprion
darinnen gesezet , daß bey vorhin erwehn -
ter Uebertragung dieses vormaligen Au¬
gustiner - Closters , diese Länder - Gegend
dem Fürstl . Hauß Hessen nicht unterthan
gewesen sch , so muß derselbe nunmehro ,
nach genügsamer Widerlegung dieses
Vorgebens , den Gegensaz von sechsten
einraumen . Denen in dem anderseiti¬
gen neueren Lcripro Eomiriali 6 . A .Osc
1754 . auf die übergebene Fürstlich -
Hessen - Darmstädkische Gefahrd -
Enrdeckung vorgebrachten Entschuldi¬
gungen , " daß man die Sach in dem
" Ungrund Nurals ein kroblemarraÄi -
" ret , und nichts weiter gesagt , als was
" jene mißbrauchte Falckensteinische Ur -
" künde spreche ; mithin keine Gefährde
" darunter gehabt habe " , widerspricht
der sich damit selbst entdeckende jensei¬
tige Ungrund k . u . 8eü . n . H . 2 . Z . y . tch
mit so vielfältigen darauf gebaueteil fal¬
schen Folgerungen , neuen Geschlechts -
Verbindungen und übriger angemaß¬
ten Beweisführung nach seinen ! ganzen
Jnnhalt , dessen gänzliche Unrichtigkeit

die
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§ . I. XXIV .
Um nun die Fürstlich - Hessische Bcsiz - Rechte .in Ansehung des vo -

^iiKu 6ILZLK und seiner ohngezweifelten Zugchörungen etwas na¬
her zu zeigen , so erweiset anfänglich eine Urkunde Landgrasens oiio -
^ i 8 1 . welche vor das Closter Arnsburg im Jahr rZLi . ausgefertiget
worden , dasi dieses Closter bereits von denen Landgrafen von Thürin¬
gen und Hessen Henrich und Hermann den ; jüngeren vor seine Hö¬
fe zu Marburg , 'Grünberg und Giessen , Landes - Fürstliche Befreyun -
gcn erhalten und solche damaliger Zeit vorgclcget habe ; n ) woraus die
Fürstlich - Hessische Obrigkeit und Mit - Eigcnthum an gedachter L>tadt
Giessen sich genugsam veroffenbaret . Ncchst dein beurkundet eine dem
Closter Altenburg beyWezlar von Landgrafen n ^ nico iinJahr
1271 . errichtete milde Vtiftung , was maßen der Stadt Giessen damals
ein Hessischer Schultheiß vorgesezt gewesen M mit der sicheren Vermu -

Tt 2. thung

Dagegen die
Fürstlich - Hessi¬
sche hohe Besiz -
Rechte an dieser
Herrschaft und
dem Wisecker -
Waldvon denen
ältesten Zeiten
sich herschreiben

die erwiesener Massen in denen Händen
des Gegentheils befindliche Fürstlich
Hessische , in Bettes des Closters Schif¬
fenberg undZell verschiedentlich ertheilte ,
milde Stiftungs - und Uebertrags - Ur¬
kunden , ( vi6 . X6i . tub d>lum . z6 . 255 .
b ) Lc 2Z 5 . s ) ) genugsam darthun , und
selbst die mit so verdächtiger Abkürzung
s6irte Willebriefe derer Ganerben des
Hüttenberger Gerichts davon so viele
ohngezweifelte Zeugen abgeben können .

^ .6 § . I. XXIV .
6 ) S . die Urkunde o -rioni 8 1.

teib I^ um . 219 . ib . Vcvo8 36intkrin -
clire memorie guonölarn Uarris nottri ,
Lc IIIuünum krincipum , Oomino -
rum nnxiiioi Lr
7/ / ME ) b .3n6 ^ rüuiorum IburinZie
Lc Lomirum L ^ xonie kgiminorum ,
kroAenicorum notkrorum , gui , vt
pareuribus tui8 Iireri8 Le prinilesiis
nobi8 otkenti3 , innoruir , monstre -
rium velirnrn Lr bothirm teu 6omo8
vettra8 iu oppi6i8 notiri8

Lc o x tirg8 , pis mu -
niticencie 3mplirn6ine Le liberrscum
^ !-arÜ8 6sLorguerunr §r re66i6erunr
36 beneuolenrikim libsra8 ser . Als
nach dem Ableben des Nöm . Königs
uLNLiLi die hinterlassene Hessische
Lande vor die vcrwittibte Herzogin von
Brabant und ihren Prin¬

zen » Lnieicv ^ sich erklärten , wur¬
de ihnen unter andern auch von der
Stadt Giessen die Erbhuldigung gelei¬
stet . Vi6 . w 1 x ( ' xin 1^ 1 ^ x x W
/ ?( ?/ / ? / >. MM ?/ / / - 4-^ .
2 ^ . ib . " Die Heßische Ritterschafft -
" forderten und begehrten Frau 8o ? ni -

mit ihrem dreyjährigen Sohn
" Herzog Henrichen aus Brabant -
" und wollen lieber bey dem edlen Ge -
" schlecht der H . Elifirbeth und ihres
" frommen Ehherrns . bleiben , - daher
" sie auch dieselbe aufnahmen ihr von
" wegen ihres unmündigen Herrleins
" die Huldigung ablegten und sie zu
" Gießen , Marburg , Franckenberg und
" in andern Stätten mit Kerzen und
" Fahnen aufs herrlichste empfiengen ;
" außer der Stadt Großenlinden , welche
" sich einig und allein widersezte , da¬
durch die Frau 3o ? niL bewogen wur -
" de , sie mit Macht zu überziehen , zu
" demüthigen und die Mauren zu zer -
" stöhren " .

F ) Vi6 . / ) //-/ . iixxxici 1. /r/?.
/ ) ?? . //e ovoxx . / /. ib . 1e -
tte8 vero nottre 6onaLioni3 tunr viri
bonetti , Quorum bic nomina tunc
nomra - IieinboI6u8 Oome8 6e Zöl¬
lners - Elunra6n3 Lapellanu8 notier
6s Win6en . FrrUttt Ko /-

??o/? er M 6 1 rxx Lc älü gnam
plureb ti6e 6ioni . ^ ätuin Lc 6arunrin
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thung , daß weil nach dem Jahr n6z . keine Spur anzutrcffen , wor¬
aus auf den noch fürdaureudcn Bcsiz des Pfalzgrafen von Tübingen
Ulrichs , oder eines andern , zu fchlicffcn wäre , die Stadt und Herrschaft
Giessen von dieser Zeit an in dem alleinigen Eigcnthum derer Herrn
Landgrafen zu Dessen sich befunden habe . Daun gleich in den : folgen¬
den i L / Ltcn Jahr bcfreyte dieser Fürst nicht nur die Arnsburger Münchs -
Höfe zu Marburg , Grüncnberg und Giessen von allen Beeden und
Abgaben ; c ) sondern ertbcilte auch dem Clostcr Arnsburg vor feinen
Hof zu Buseck die denen Hessischen Ritter - Höfen , nach altem Herkom¬
men , gegönntteFreybcit der Beholzigung in dein zu dem ox -

F ?r gehörigen Wssecker - Mald , ( tz . DXXII . ) welchen er daher
nvs § vvch nennet ; ck ) mit dem jedesmaligen genauen Befehl , daß sinne
Schultheißen und Beamten der Orten das Clostcr dabey kräftigst hand¬
haben foltcn . Auch erliefe hochgedachter Landgraf im Jahr 1 ^ 78 . dem
Clostcr Aldenburg eine jährliche Abgab von 5 . Malter Hasser , welche
dasselbe wegen einer gleichen Zreyheit der Beholzigung m dem wrfc -
cker - wald dem Fürstlichen Hauß Hessen , und besonders cinern damit
belehnten Hessischen Burgmann zu Giessen , bischer entrichtet hatte ;
mit der Anfuge , daß solches bey der biß anher » bcy feinem Hof zu Heu¬
chelheim genossenen Freyheit , in gedachtem Wald sich zu bcholzigcn ,
dennoch gelassen , und dessen nach dem Herkommen sich zu gebrauchen
haben folte . e ) In sämtlichen über die bischer crwehnte Frcyheiten cr -

thcil -
in Xläinbur » MDttrw -

/. XX. XrMo , Xö /E
c ) / )// )/. ninxirici i . 6 - / 272 . in XUi . tub

d>Ium . 217 . ^ ,) ib .
in iVIarburg' , OrunenberZ

i >i ovLun UtW , c; u38 pro com -
mocIir3ribu8 neAoriis luis 6 i / ii mo -
natlerii 5rarres innere cont 'ueuerunr -
in Ü 8 <lem ciuir3tibu8 per3Aencii8 , ab
omni exa / bone öi peririone Iibera 8
cümilimu 8 Lr toIur38 , L/ 6/ -

ÜL tirmirer precipienre8 ,
c)uarenu8 tepe fareDcclelie t? rarre8 in
pert 'oni8 tiue rebu8 tui8 3Ü38 cjuibu3 -
cunc^ ue iXK 08 ra ^ ivai3nicno -
KL con8nrvri8 non permirranc
gb alicjuo vl !arenu8 moleltari .

H /X/ )/ . u r x' i ci i . 6 . / 2 / 2 . vicl . tut»
tXum . 2 r 7 . ^ . ) ib . De innara nobi8 pie -
rare X Xrm/MA eo 6iIeÄio -
ni8 Lr tauori8 ampieÄimur atie / iu ,
cjuoU c „ r/ ,r /6 m tiram , ei -
clem Dccletie arrinencem , in rali con -

stituimu8 priuile ^ io Iiberrari8 ) czuorl
temper in potlerum czualiber tepri -
M3na , tecun6um 3nric>uum iu8 XUIi -
rurn , czuoä vulZarirer
appeliarur , cum vno curru tecare
6eber 1 ^ KLN0LL ^ 081 ' kO , Ftto /

Vnüe vo -
lumusörcütlriÄiu8 inbibemu3 , ne aü -
tzui8 otbci3tu8 notier , vel tcuireru8 ,
tius ^ ueliber alia pLktona , precli / iam
Dccletiam in bac notira conceltione
Lrlibercats auöear perrurbare . Da¬
tum Lr Xciurn in 6runenbero ' ^ nno
Domini IVlLLDXX . tecunäo , in cbe
Ibome Xpli .

e ) uü ^ irici 1. 6 . / 27 F' .
viä . / )» . X ovvrx . / I / / . / >. 20 '̂ .
ib . () uoci cum X6oipbu8 ?MIe8 cb -
ÜU8 6e Ducbilbeim , tto/ rr
r » - Huin ^ ue malcirorum aue -
ne re6Uiru8 3nnuo8 , c>uo8 ^

6e cjU3cl3m Ourci in Diu -
cbilbeim tira , Xlonatlerio Xlöinbur »-
grrinenre , percipienöo8 racione /Vr -
r^ror/ r , ^ r/ o /̂ r-'r/ ^ En '
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thttltm Fürstlichen Urkunden wird weder einer Mit - Herrschaft an der
Stadt Giessen und des daran gelegenen Wiscckcr - Waldcs , noch der
Bewilligung und Beystimmung eines anderen gedacht , wovon anders¬
wo eben wcmg einige Anzeige zu befinden . / ) In einer Urkunde » nx -
nici vom Jahr 12. 80 . wird der Desstschcn Befiz - Rechtcn in An¬
sehung derer allernächst vor Giessen gelegenen Orte Lroppach und
Rlem - Lmdes , so dann auch des ehedem in dem Wisecker - Wald an¬
gerodeten , ohnweitSchiffcnberg gelegenen , Dorfs Stemberg Erweh -
nung gethau - L ) Auch begab sich in diesem Jahr der Graf von Isen¬
burg Ludwig nebst seiner Gemahlin Helwrg und seinem Sohn Hen¬
rich gegen den Landgrafen Henrich /. seiner Ansprüche an die Stadt
und Herrschaft Giessen , und erhielte ein Burg - Lehen dagegen ; zu
ohngezwciscltcm Beweist der alleinig Hessischen Befiz - und Eigcuthums -
Rechten . In der Mutschaar oder Theilung , welche Kayser Adolph
unter denen Dohnen dieses Landgrasens im Jahr 1296 . gerichtlich be -
stattigte , wird Giessen nebst Grünberg , Marburg und anderen Hessi¬
schen Orten nahmentlich zu Ober - Hessen und dem Antheil des jungen
Henrichs gerechnet , r ) Im Jahr i Z05 . beftellete Landgraf Henrich

U u Cun
pro contuem6ine öeZracia ,

iclem monalkerium babere 6i-
notLirur w , eiclem mo -
naikerio conmlerir liberalirer Le alli-
^ naueric proprer bleum , rirulo ele -
molinarum perperuo poHi6en6os ;
Xo8 Uonarionem buiu8moch ramm
t>3bsme8 peromniaLc Aramm , wm e/e

, iptäm pretenubem
1irceri8 , noürr Lr ipliu8 Xäolpbi mili-
ri8 tiZillorum appenlionibu3 muniri8 ,
Uuximu8 confirmaneiam .
Wr /ÄoMMr rl ^ -r ^/? err'o

L/ firrrore , m sb -NoM
i /A/ortt ,»

M r/7o ^ ^ cr -

/ ) Lont. § . leg . alwo die angeführte Ur¬
kunden 6 . 3NM8IZ25 . leg . in Verglei¬
chung mit denen Fürstlich - Hessischen
Urkunden vom Jahr 1272 . ich . die¬
ses noch mehrers bestattigen , ob gleich
die darin bemeldete Theilnehmung de¬
rer Ganerben des angranzenden Hüt¬
tenbergs nur in einer geringen Märcker -
Gemeinschaft bestanden .

A ) ii r ^ irici 1. L . / 25o . viel .
/ )» . e/c ovr >riV . ? . / / / p . / / / - . Von

dem Ort c7ro/>/, ^ r /i viel . >VI ^ 0XLI.-
c7/- ro ?/ . / /„//I Z' . / / . r ,?/, . -5 . p .

Wie dann biß noch gegenwärtig
eine gewiße Feldflur der Stadt Giessen
den Nahmen von diesem Ort bepbehal -
ten .

A ) Xp . xvcnin^ Liicx ^ ir (7o //. X//
/ -fF . ib . ( ) uo6 omni ackioni teu c; ue -
tboni , cpiam babuimu8 teu babere po -
rergmu3 conrra illutirem virum l ) o -
minnm im >iiriLv ^l I^anro -ranium
I^lallie

/'Morm /r , nee
non omni acUioni , <guam expreüs
babuimu8 contra eiue8 Orunenber-
ALnte8 , teu tuo3 b>omine8 c>uale8cun -
<̂ ne renunLiammri8 6eIiberacione ma -
rura amicorum notirornm conlilic »
meäianre cec . Woher diese Jsenbur -
gische Anforderungen ihren Ursprung
genommen , davon findet sich keine An¬
zeige . Daß sie wenig auf sich gehabt
haben müssen , ist daraus abzunehmcn ,
daß die Grafen von Isenburg mit ei¬
nem geringen Burg - Lehen zu Giessen
vorlieb genommen , und dagegen noch
eine besondere Verpflichtung von sich
ausgesiellet .

r ) S . die Rapserliche Urkunde in ^ 6i .
tubX . 2i8 . ib . I) g2 Ooil ^ ulVlgrcbm » ',(iru >
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Cun von Cleyen zum Burgmann in seiner Stadt Giessen ; /: ) und sein
Nachfolger Landgraf 01^ 0 1 . fteyete dem Clofrer Arnsburg mcht nur
einen , von feinem Burgmann dcmstlben gcfchcnckten Hof zu Seirers ,
hart an Giessen gelegen ; / ) sondern erneuerte auch im Jahr iz ^ i . die¬
sem geistlichen Haust diejenige Freyhcitcn , welche fein Vattcr Landgraf
Hennch / . wie nicht weniger seine Fürstliche Vorfahren Hennch und
Hermann der jüngere , Landgrafen zu Thüringen und Helfen , dem¬
selben ehedem vor feine Höfe zu Marburg , Grünberg und Greffen
aus Gnaden verliehen hatten ; wobcy er die Mönche und Güter dieses
Closters in feinen Landes - Fürstlichen Schuz aufnahm , und denen Be¬
amten in vorbemclten Städten , wie auch der Bürgerschaft , befahl , sic ge¬
gen alles Unrecht kräftigst zu fchüzcn : W ) Im Jahr 1 z ^ 4 . nahmen Land -

OrunenberA , 6 ar 2 u 6 er Walr ru VI -

ricdetkein Nörer , lVlerlo -

>ve , Dlodemdui ^ , I8 lor 6 ecIcsn , Uei -
6 cncap , IUvvembei ' A ) Wertere cer .
^ 66 . Terrae

/r . / / / ^ . 6 vr>Li l̂. Hl //.
7 .' 7 id . Dico Ar per tacra -

menrum per ine 6 eluper pretiirum
6 epono , cjuo 6 rerra Usllie per pre -
tarum Dominum NLNkicvia in

cliuilä tuir , vi 6 eIicer / // >er / or -.M ,

, Ar r ?/ / errore ?« ) c^ ue op -

pi6um Latlele Ar Latkrum 6u6in8 -

derg - Lr alig8 munirione8 Ar bona in -

ferioriz biallie compreNen6ir .
Vi6 . ^ 6iunAkum Urb d >l . id . 8rrc -

nuum milirem Lonraäum 6e Oe ^ en
ri6 o ? ? ii ) Vöi ^ 08virvLi in

kisreäirarium Eatkrentem recipimu 3

per prel 'enre8 cer .

/ ) Diploms ono ^ l 8 i . / / / ^ . r ,/ 7 .

/7/ i . 7 ) ,v . ovvrx . 71 777 ik >.

t ) uriam in rv /7r o ? ? i -

> < Vk >l I>I08HrVi >1 OV88LI >s - c^ uam

Nrenuu8 mile8 6iciu8 I4alk >er notier

dstlrentis ör I4el >vi » i8 tua lenirima

conrkiorali8 Vlonstterio / ^ rn8l >urA
conrulerunr , cer . Es war

diese Villa K7r / / / / so nahe bey Giessen

gelegen , daß selbige nachmals zu dessen

Erweiterung gedienec , und dieser

Theil der Stadt noch gegenwärtig

davon den Nahmen führet . Folgen¬

de Urkunde kan dieses weiter erharren :

" Wir Kuno von Derimbach vnd ich Gil -

" brach in der Nnwinstat , Drnneyster

" desGodishusis zuGyzin vnd ZuGel -

" rersse bekennen vnsvfsintliche indyßme

" bryphe daz wir solig ) Laut als Hinrich

" Smeth sa eme god gnade , gap zu dem

" buwe zu Selrresse an dy Kirchin , daz

" Han wir geluhin von des vorgenantcn

" godißhusis wen Hinrich siner Suster

" soneSarauwe genant , zuLansidlen rech -

" te vnd gcbin eine des dysem vffen brip

" vnderderStatJngesigle des wir gebe »

" din Han vnd sint gezugen herJohan von

" Swalbach , herGerlach von Gelcers -

" fe . Hinrich . . . Reynhard Emelude

" Sonvndandirsguder kure vil . 7 ) ^ tr / m

" / ' 7r /r/ ^ r L/
m ) S . die Urkunde o -rvo ^ ! 8i . L .

ib >. I^äonaticrium ve -

tkrum Ar Not 'piria tcu 6omo8 vetkra8

in Mlrr / 'M 'A i ( ? rMw -

ör 6 V 2 i >r tlra8 pie muniticenris

ampliruäine Lr liderracum ^ rari >8 6e -

corauerunr ( ? roAenirore8 nottri ) Lc
re66i6erunr a6 deneuolenciam like -

ra8 . liinc etk , czuo6 no8 , s6 inttan -

riam lVlgAitiri Uarrmuäi Lont 'rarri8

vettri , 6euori nottri 6ile <Ui ,

VL ir L I ro R I o IVKI8I ) l01NO > ! I8

K 08 VLL vbilider tuk > proreÄioni8

nolire curamine tritcipimu8 , o -E -
/ r / r oKr / <r /r7 , / r L/ o/>/)rÄ)rr/ ?» « o-

) ? rorrn / r 6itkriäie man6anre8 , vr V08

proreAimr Ar 6e5en6anr ab omnibu3

iniurioti8 inti .rlcibu8 Irominum mali -

ono -
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graf Otto und seine Gemahlin Adelhert Herrn von We¬
sterburg zu ihren : Burgmann in Giessen an , und verliehen das Jahr
daraufdcr Gicsser Neustadt , wie noch allen anderen ausserhalb denen
Stadt - Thoren wonhastigen Burgern zu Giessen , gleiche Frcyhcttcn
und Neckte mit denen Einwohnern der Stadt felbsten . 0 ) Bcyde
reichem : noch in diesem Jahr Johann von Kinzcbach , ihrem Burg¬
mann , den Fischfang in der Lahn vor ihrer Stadt Glessen zu einem
erblichen Burg - Lehen ; s ) und ob wohl der Erzbischof von Maynz
rNattl? ras , mit Hülse des Erzbischosscn von Trier , in Abwcjcnhcit
hochgedachtcn Landgrafcns , bcy einer gegen ihn unternommenen ohn -
gerechten Fehde , im Jahr 1 ^ 27 . der Stadt Giessen sich zu bemächti¬
gen Gelegenheit fände ; so wäre jedoch selbige bald hernach wieder in
dem Bcstz ihrer rechtmäßigen Herrschaft . In einer ohngedrucktenUu 2. Ur -

Lnorum , nec vos permirranr contra
libertärem DccleMMcam L/ 7 ' o / r/r L/

uv/Zrü ?' / » / / czus
nos omnia Li iinAula cx cerra Mienria
raribcamus , innouamus Li pretenris
Mripci p -irrocinio conbrmamus , ad
slicjuo inclebire moietiari . cer .

7- ) Viel . D / -^ / / o / -E - / r DoMW ^ vvr -srrxLviro / / 2 ^ . Mb d/ um . 220 . ib .
() uo 6 illulbis ? rincipis Domini oa -
rois ' is I .antArauii rerre l^ gllie , Do¬
mine nolire ^ 1. » . Danrn/ auie iplius
Doncboralis Li bereclum Morum fgcii
Mmus DaMenbes ix o ? ? mo irsoxvia
61 H 2 IN , qui gc ! keoLum catirenMnobis LeLerunr cenrnm marcas Lo -
lon . Uensriorum . cer .

0 ) Das or / oiiiis 1. Lc änxi .-
11 r 1 n 1 s i? . / / 2 / . ist noch wohl
conteruiret in der Stadt - Uepoürur zu
Giessen befindlich , womit man die ap .
xvcnr >iL . Do //. / / . / ). 2 ^ F . befindliche
Abschrift verglichen und richtig befun¬
den hat - Lonf. H . X 1 V . - . ) 9 . 71 . ib .
(^ uoä D/rier » o/ ? roi vVor/ e Ditt / ^ M 6 1 x -
Liiii ac reliquos eines noüros vniuer -
Ms , manenres Li babiranres ance teu
exrra porcas o/,/, / //, ??o// D 6 121 omni
iure , nratia Lr conMeruLine Mui Li
oauLere perpecuo volumns . cer .

/> ' Die Urkunde o / 'ronis 1. o>. / / 2 / . ist Mb
d>i . 22 t . befindlich , ib . d>ios or / oDei
Argria UanrArguius - - Lr ^ i-Miuis eins
Donrboralis vna cum noUris berecii -
bus in b ^ s Mripris probremur , cjuoä
lobanni Le Xin ^ enbacb miliri ca -
Urenb noUro clileAo Li dereäibus

iplius cjuanZam pitcsriam noikram in
LecurM ^ r/ e DvM M / e oreivvivc
^ osnrvN oxsiii , czuam nunc pro
rempore DcbarLus LicMs Xempe pi -
Maror rener Li Mb M baber , aä feo -
clum Daltrente bereclicarinm conru -
limus L: pretenribus conberimus a
nobis Lr noliris bereclibus perperuis
remporibus poMLenclum . cer .

<̂ ) Viel . ^ vnir . „ 7 Ä /-o ^ -
77^ . ,r7 ^ . /F2 ^ . 6/) . ? 1 sr . 7 i / .

ri/M verb . DaLta eli ma -
^ na LiMorLia inrer ^ rr /-/ e/)r/eo/itt ?/r

NLkilil OVL1

- /^ rcbiepil 'copus -/ /wi/-
i/M / r o 1 xssLiii obteUic Lr cepir Li 5au -
rores Mos in eo locauir , cgii mulra
cruclelirare bacbanres in caeMbus do¬
minum Li rapinis Liviolarionibusvir -
Ainum Li puellarum oppiclanos mul -
ris calamiraribus oppresserunr , c^ uoä
viäenUes iiUem eines , expulüs illis ,
rmoiii uoN1 xo svo

Dons.
ouirori . LiLOLsrr.. 6 . r'?r ex'-
cerMr « vcnr ^ L . Do // . / / / . 71 . / 7 .
7^ . D/i/rrtrr o/>. D » . i/e 6 vor ii . 7 i / / / .

2 / 7 . xuLir 7 re » .
D'. /1. / FF . Woraus dasjenige ,
was die oxsr ^ 8 /vi. vvixi ^ rr /i/ -
e/)//?o/i/ 0 ^ . F . ^ ) . » F1. v 2 . /lÄ// v //.
7/ / . /) . / ^ . ingleichen riinnr ^ ivs

M D/, ro // . ? - von dieser
Sache ohnrichtig melden , zu verbessern .
Dons DrMr ,?e / F2 ^ . L?
/ ) ,7. <7i 6 VVXX . 7 i / / / . 2 / - . L7 22F .
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Urkunde vom Jahr izzz . nennet sich Gilbrecht von Withußcn einen
Burgnlann des Landgraftns zu Hessen zu den Giessen . Der Sohn
und Nachfolger i . Landgraf Henrich M bewilligte im
Jahr i z z4 . die Stiftung eines neuen Altars in der Pfarrkirche feiner
Stadt Giessen ; ?- * ) und gab im Jahr i .z z b . einem Herrn von Trim -
perg , welchen fein Herr Vatter bereits bey seiner Regierung zum Burg¬
mann in Giessen bestellet hatte , dieses Burglehcus halben neue Ver¬
sicherung ; 5 ) Verpfändete auch um diefe Zeit denen Herrn von Falckcu -
stein die ' Stadt Giessen stlbsten . c ) Dem ohngehindert , überließ er noch
in diefemJahr das von seinen Fürstlichen Regiments - Vorfahren denen
von Elckershaussen anvertraucte Gicsser Burglehen stincm Bedienten ,
Conrad , genant Milchling . ) Es überkam auch von diesem Landgra¬
fen Johann von Bufecke im Jahr iz 6 z . das Wasser , die wrseck , bey
den Giessen und im Bufecker - Gericht , zu einem erblichen Burglehen , und

a/). c . c . ^ c/c /»/vr-
ION ^ ^ ^ I8

»-er . ti/oZMt . ^ So
hatte sich auch LandgrafHenrich mit dem
Nachfolger Macchia den Erzbischof
-Henrich noch in dem Jahr 1528 . ver¬
einiget , und nebst ihm Burg und Stadt
Trefurt eingenommen . Vi6 . / / ,// .

^ / >. <? . <r/ ) . r 1 8 r ./. Cassel , gelahrt . Zeitung
c/. /7. Sc . 2 / .

v ) Die hieher gehörigê Worte der Urkunde t
sind folgende : " Ich GilbrechtvonWit -
" hußen , ein Borckinann des Lanc -
" graven von Heßin zu den Giessen
" vnde Elsebed Bleschinbach min eliche
" Wirtin bekennen - - In dem iar da
" man zalte von Godes geborte dryzehn
" hundert Iar vnd drei vnd dreißigk am
" 8ence Niclas tage .

»- * ) Dipl , n r n L101 111 . c!. tul) lVum .
Z62 . veri >. Dun6arioni teu ereAioni
noui glc3ri3 euiu8cigm in eceletia p3r -
rocliisli orivi KI 08 HII ov2r >cper
Re ^ nliarclum 6s Lxvalbkicv milirem -
6or3ri6c ereÄi - contentum notirum r/
veniuolum 3clliibuimu8 ae pretenri-
k>u8 3 <ttiil) emu3 . Dummoclo Iiuiu8 - ce
niocli tiin 63 tio a 1cari 8 preciieii 6i6ie
parroctiiali eLeletie - preiuclieium
non oenerec .

c ) nLNLici 111 . <r .
vici . ap . </e SL ^ oxL ^ eLic « Ze -

Noch
/ec / , / l / / / ,7-r . < ) uoä nokili
Viro cle Irimpern - ticleli notiro ciile -
eio 6c tui 8 iiereclil) U 8 cieeem M 3 ree
clenariorum Vczuenlium , czu 33 illutiri 3
oi "ro c)uoncl 3 in U 3 nrAr 3 uiu 8 Di 3 tlie
notier Aenicor c 3 riltimu 8 telici 8 reeor -
cl 3 tioni 8 pro cc,// rc ,^ / coc/o /vrcc/̂ M 'io
iptl 8 OX 8 HiVXI K 08 HcVLI
6 IL 882 LK 3 tilAN 3 Uic , ibielem tlNAU -
Ii 8 3 nni 8 expeclice clebedunr mini -
tirari .

) Es besaget dieses die UrkundeLandgra -
fens NLXicici I II . tül) I>! um .
222 . ii >. I 6 em Lir / / rc ?r/ c ^ coc / ?M , ciuoc 1guonclam Eor >rg 6 u 3 cle Dllcirliuten
mile 3 i>one memorie in orino 6 ^ 8 -
2 i >l
/ cM/ rt ) cie eontent 'u 6c voluncgre no -
dilium virorum Dominoruin cle I^gi -
clrentiein , » 0 -

r /r ?» / - cr M )
c^ r /?r>, renen6um Lc tiadencium per -
pecui3 remporii >u8 1iere6irgris tauo -
rkbiiirer eoncuiimu8 6c Lonkerimu 8
per pretenre8 cer .

) Vi6 . eir . V6iunci . tut » IVum . 222 . 6c
nor . prgececi .
) S . die Urkunde c/. tiid
d / um . 22 z . il) . " Daz vns der Jrlauch -
" te Fürste vnß gnediger Herre , Herr
" Henrich Lanrgrefe zu Heßin , zu einen
" Erben burglene geligin bat, da ; was -
" ser die wyßke by den Gyeßen vnd

--
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Noch wurde in diesem Jahr von Landgraf Henrich m. und seinem
Sohn L) tto " das halbe Dcil des Stoffes zu den Gicffen , mit Burg -
" inannen , ^ mcbsetzen , Wüdbamren , Gerichten , Luden , Gudcn

vnd mit allen Nuzin , rechten vnd crin , dy zu denr halbe deile gehörig ,
" irsucht vnd vnirsucht , als ir Eldcrn vnd sy iz biz herbracht " , um 6000 .
Pfund Heller Franckfurter Wehrunge , Philipps von Falckenftein , dem
jungem , unterpfandlich zu Lehen gcrcichct . 7 ) Nachdem man aber solches
entweder nicht gänzlich vollzogen , oder den bemclten Pfandschilling bald
hernach wicder ' zuruck bezahlet ; so vcrfczten LandgrafHenrich und sein
Sobn Otto dem Grafen von Nassau Johann das Jahr darauf
" ir Sloze zu den Giezfen , Bürge vndeGtedegliche halb , mit
" alle dein daz darzu hont , init Gerichte , Dörfern , Lande und Luden
" vnd daz darvon gefallen mag , mit allem vfkommen vnd gesellen ho
" vnd nyder " , mit dem Anhang , " daß ihr iglicher glich gebyde , gcwalt
" vnd gcvelle an den vorgenanten Slozen vnd daz darzu hont , haben ,
" vnd sie selbige gliche halb geruwclich mit einander bcsizen woltcn diese
" ncften vier Jar dy nach eynandir volgen zu nehmen " rc . 2 ) Auch wiest
cbm gedachter Landgraf der Gemahlin Landgrafms Hermanni , io -

einer Tochter Grafms Johanns von Nassau izb' 7 . die
Stadt Giessen zum Wittumb an , und befahl dm Vurgmannm , Bur -

Xx gemei -
" im Buchsecker geeichte , vnd stnt sin
" vnd siner Erben Erb - burgmann dar -
" um e worden vild wullen daz Bürgten
" zu den Gyeßen getruelich verdienen ,
" als Burglens recht ist " . Die Ursach
der Benennung zu den Giessen ist in
der Erweiterung dieser Hessischen Stadt
zu suchen , da einige sehr nahe gelegene
Orte dazu gezogen und diesem Theil
1Z25 . gleiche Frcyheit und Rechte mit
denen Bewohnern der alten Stadt Gies¬
sen ertheilet worden . Vi6 . / ) //-/ . ono -
>118 1. !( V 0 uL x L .
Q>//. //. In einer Urkunde vom
Jahr iz2z . ist folgendes zu befinden :
" Daz dit stete vnd veste si , des geben wier
" diesen brief Hern Craffte vnder der
" Stere Ingestegel zu den Gyzen , vnd
" wir Gchülcheizen , Burcmanne vnd
" Scheffen bekennen vffenberliche , daz
" wir durch bete Echart Fasoldes vnd
" Lucgarte der vorgenanten vnser Jnge -

" siegel an diesen briefgehangen Han . Da-
" rum ^ rmo Domini IV1LEEXXIII .
" Dominica Die Ueminilcere . "
S . die Urkundevon Falcken -
stcin des jüngern .̂ n . incer ^ eli .

tud Kum . 224 . il) . " vnd haben wir von
" vnßer vnd vnßere Erben wen , Sonen
" vnd Dochtern , daz halbe deil irs egenan -
" ten Slofies , mit allem dem da ; dar -
" zu gehont , als vorgeschriben stet , von
" en vnd irn Erben zu rechtem Lehen em -
" phangen , mit solichem vnderscheide ,
" wanne sy oder ere Erbin vns ober vn -
" ße Erben bezalen Ses dußent phund
" Haller Franckenforter Werunge , so sol-
" len wir en oder iren Erbin daz halbe
" deil des egenanten Sloßes - wieder zu
" kaufe geben ane alle wiederrede , also
" da ; sy vns die losunge eynen Mand
" vor laßen wißen " cer .

2 ) S . die Urkunde /o /EE Grafens
zu Nassau , Herrns zu Merenberg
vomIahr / / 64 . lub K225 . Zugleich
erweiset diese Urkunde nebst allen vorher¬
gehenden , daß man zu demOalU -o öc
Dominio 6ielen von je her den daran
liegenden Landes - Bezirck, Dörfer , Wal¬
dungen und dazu gehörige Unterthanen
gerechnet habe , mithin dessen hohe Be¬
sitzer solcher Zugehörungen alwege eben
wohl mächtig gewesen .

ss Die
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gemeister , Schcffcn und Stadt gemeiniglich zu den Giessen , daß sie der
Landgrafin die Huldigung darauf leisten solten . aa ) So wurde ferner
in dem gegen Landgrafen Henrich im Jahr iz ? ^ - ansgcftrtigtcn Kay -
strlichen LxeLucions - k<el 'Li' ipi: die Stadt Giessen denen Hessischen Städ¬
ten und Schlossen nahmentlich beygezehlet ; und unter denen Hesir -
schen Städten , welche in den : folgenden Jahr iZ7 z . denen Herzogen zu
Sachsen , als hohen Erbverbrüderten des fürstlichen Hausscs Hessen , die
enemugle Erbhuldigung abgesthworen , wird " Schloß und Gerrcht
und Glessen die Stadt " eben wohl angetrossen . ec ) Wie dann noch
im Jahr izyi . mit gehengnisse , willen und Gunst Landgrafens » nn -

Johann Heinrich und Vollpracht von Schwalbach in der Ca¬
pellen zu Giessen einen Altar stifteten , und damit eine besondere Fürstli¬
che Verordnung veranlasseten . iÄ ) Im Jahr 1414 . bcstattigte Land¬
graf Ludwig " dem Rath und den Burgern gemeinlich zu den Giessen
„ ihre alte Briefe , Gnaden , Freyheiten und Rechte , fo sie von ftincnVor -
„ altern , Fürstcn zu Hessen und dem Fürstenthum hergebracht " , und errich¬
tete eine neue Ordnung in Ansehung der Stadtifchen Verfassung ; ee ) er -
theilte auch noch im Jahr - 44 ^ - dcnenfelben das Recht , zweyJahrmarckte
zu halten ; F ' ) gleichwie diese im Jahr 1458 . seinem Fürstlichen Nach¬
folger , Landgraf Ludwig wie noch ferner im Jahr 148z . der Frau
Landgrasin Wittwe Landgrafens nrnnrci i v . die Erbhuldi¬
gung leisteten , und die gewöhnliche Versicherung dagegen erhielten ; W )
noch zuvor aber in den Vergleich und Mutfchirung zwischen bcydcn Fürst¬
lichen Gebrüdern , Herrn Ludwigen und Herrn Henrichen 1466 .
" Schloß und Stadt Giessen - - mit allen Dörfern , auch allen
" vnd iglichen ihren In - vnd Zubehörungen , Leuthen , Zinßen , Nutzen ,

Herr -

s ^ ) Die Ul künde nxxkici L .

ist iub Klum . 226 . nachgefüget zu

befinden , ib . " Daz ir der edelen

" Grafen / o / ?E§ von Naßowe Herrn

" zu Merenberg Tochter , die Lanrgrav

" -Hermannen den jungen , Landgraven

" Ludwigs seligen vnßers bruderöson ,

" tzu eyme elichin Manne genomen hat ,

" mit vnßeme egenanten stoße tzunGie -

" ßen vnd mit alle deme daz datzu gehorit ,

" huldigunge tud , rzu widenre rechte "
cer .

/ch . ^ OVOLX .
ib . " Drrrilt micngmen , vK' !V1grpurtz'
" bul ' A uncl Ka6r , vncl
" vtk 632 Irm6 2U btetlen ^-emeinli -
" eben , e8 iinr bur ^ , Uere , merclrre ,
" ciorKer , ^ eriebre , weiler " cer .

ce) Oont . xvcnLXLLcicLK

) Dipl , nLkklLXXI ch /7. / /
tub d>lum . z6z .

ee ) Lon 5. rvvovici M
/ ^ / ^ . 5ub>I<lum . 227 . LL ap . LvcnirxL .
do // . / / . 71 . ib . " wir 6em
„ Kare nnü clen gemeinen burAern
„ r ^ u 6en Oietlen vnkern lieben ^ e -
„ rruwen betieüiAr un6 conürmerec
„ bgn ir glclen brie5e , AN36eN ) I>' ribLicl ,
, ) Aure A-ewonkeicl un6 berbomen ,
„ sl8 iie bie vnürn vorslüern vn <Z
„ furüen ru tteilen lberbwcbr "
cer .

Asi MMl - ich XVcnLX L .
ch Lo //. / / 2 ^ . welchem die Fürst¬
liche Urkunde vom Jahr inter
^ .äiunÄ . lub l>lum . 2 ZZ). noch beyzu -
sezem

§F ) S . dieUrkunden ^ /r . / ^ .
sich K!um . 228 . Le 229 . <r)
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" Herrlichkeiten , Gerechtigkeiten vnd gefallen " , nahnientlich " die Herr -
" Llchkert vndNuzunge des freyen Gerichts im Zimt zu derr Gies-
" sm vnd auch des Hüttenberges " cec . gebracht wurde . öö ) Ab wel¬
chem allen , wie auch demjenigen , so in der Folge in Ansehung dcsClostcrs
Schiffenberg hievon weiter angeführct worden , ( § . ^ XXVI . I^ XXVll .)
von dern auderscitigen offenbar falschen Vorgeben , " wasmasscn die
„ Stadt Giessen in dem XIV . 8eLulo denen Ganerbcn zu Münzenberg
, ) annoch zugestanden , und die um Giessen herum gelegene Dorsschaften
„ erst nach und nach an das Fürstliche Hauß Hcsscngekommen seyen ,
„ nachdem derTeutsche Orden schon lang zuvor in dem Besiz dcrCom -
„ mende Schiffenberg gewesen " , numnchro etwas naher geurthcilet wer¬
den mag . H . I^ XXIlt . L I^ XXV . Wobey cm erleuchtetes kablicum
die Dreistigkeit der gegentheiligenSchriftfasser bey so offenbaren Erdich¬
tungen nicht unbillig bewundern wird .

§ . I^ XXV .

Ausser diesem waren die zunächst an dem voivrinio oinsnn in Eben auch sind
dem Ober - Fürstenthum Hessen gelegene Gleibergrsch - Merenbergs - die davon alweg
sche Lander , wie auch das Hüttenberger - Gericht dem besonderen unterschiedene
Eigenthum des Fürstlichen Hauffes Hessen , so wohl in Ansehung der ibergisch -
Lehens - als Mithcrrschaft zugethan . Vermög dessen schenckte diePrin - Merenbergi -
zeßin s o ? i-il . v nebst ihrem Prinzen , dem Landgrafen Henrich I. dem ^
^ rnemontWacenier - Clofter Aitenburg die Pfarrkirche zu Lruffrorfoder cenberger Ge -
Gleiberg samt ihren Stiftungen und Einkünften , zu mildem Gebrauch . « ) richr dembeson--
Gleiche wohlgemeinte Stiftungen erhielte dasselbe noch in dern Jahr derenEigenthum
1171 . aus dem Fürstlich Hessischen Eigcnthum zu Lauuspach und WO des Fürstlichen
semar , nahe bey dem Schloß Gleiberg gelegen . /- ) So befassen nicht Hasses . Hessin
weniger die Herrn von Merenberg , welchen nach dern Abgang desGlei - ^ " lAnsi -
bcrgischen Hausscs das Schloß Gleiberg samt anderen Glcibergischen
Gütern zugefallen ware , ( K . I- XXH . ) das mehreste von solchen Landen , herrsch ^ mae-
Güteru und Vermögen in der Eigenschaft eines Hessischen Mannlehens , rhan -
und unter der vorzüglichen Hoheit derer Hessischen Landes - Fürsten . Als
im Jahr 152 . 8 . das Merenbergische Geschlecht eingegangcn , wurde v .

.̂ r 2. 1552 . .

6 ü ) S . den Auszug dieser Vergleich -- und
Mutschirung 6 . 3 .1466 . tubdlum . 229 . b .)

Z . I . XXV .
<r . 6 vvLx .

ib . Icem

guam Dne lVls -

Fitlreztoror tüa d >lobilis Ong . 8 o ? n 1 4

guonstarn OuLitla LrabanLie , Lc 6Iiu3

duus , lilullris vir I . 3MZrauius Ibu -

rino ie

Zillra ligbebic in luanenicusporellars

Lc 6e prouencibus eiuselem biccleüs

iniirmis minilirgbit , prour tibi vitum

kuerirexpeelire . Lon5 . / ) ,) -/ . n xxxici
i . /?/ . wor --
innen er diese Pfarr - Kirche

nennet .
A ) Dipl ,

LV0LX .
c) Lonf.
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I z z 2. . zwischendenl Landgrafen uIc . o III . und dem GrafenGerlach
von Nassau , dessen Sohn ionLs die Tochter /?M . leztcn
Herrns von Merenberg , nahmens Gertraud , zur Gemahlin gehabt , H
und mit selbiger die Mcrcnbcrgische Verlajsenschaft ererbet , " vmme soll -
„ che Lehm , alse die Herren von Merinberg von sinen Eidirn zv
^ NIanlehm gehat habin " , eine besondere Abrede genommen , ^ ) und die
Gemeinschaft , nut Vorbehalt derer Fürstlich Hessischen 'lerricoriäl - Ge¬
rechtsamen , mir Nassau bcybehaltm . e ) Mit dem Hüttenberger Ge¬
richt , als einer ohngezwciftltcn Zugchörung des Ober - Fürstcnthums
Hessen , wobey man anderer Seits die alt hergebrachte Hessische Bcsiz -
Rechtc selbst beurkunden müssen , / ) hatte cs gleiche Beschaffenheit :
Dann ob wohl dessen übrige Jmchaber nach dem Jahr i z 2. z . m Anse¬
hung des Schiffenbcrgs , wie des übrigen ohngcrodetcn Wißcckcrwaldes
dieser Gegend , mit dem Fürstlichen Hausi Hessen in einer rHarcker - Ge¬
meinschaft , dergleichen bey der daran ftosscnden Waldung , die Linder -
rNarck genant , zwischen verschiedenen Hessschen und Nassauischcn Dör¬
fern und Lommuncn , unter alleiniger HessischerHoheit , noch gegenwärtig
kundbarlich sich befindet , eine Zeitlang angetroffen werden , § ) welches
einer besonderen Auskunft zuzuschrcibcn ; immasscn auch die Herrn von
Falckenftein , vermög pfandschaftlichcr Rechte , um diese Zeit an der Hüt¬
tenberger Ganerbschaft Theil gehabt , und mit solchem Titul besonders
dasNassamsche und wefterbukgrsche Antheil beftsien ; so warjedoch

die

r) Eonk. 60 // . / / / , . / / / .
/ /F . 2 ^ ^ .

kl . Ausführungen / ' . / / .

/ >.

/ ) S - die Urkunde Gerlachs , Grafens

zu Nassau / . tüb d ^ . 2zo . Von

dem ( Ä / ? ro Mererr ^ r§ , wie noch ande¬

ren zugehörigen Alt - Merenbergifchen

Gütern , welche dieses Geschlecht in der

Eigenschaft einesLehens von dem Stift

Worms besessen , vicl ./ / /? . -/ ' orr / r ^ . / . 2 / - . L/
e ) Es erweiset dieses unter andern noch der

Registers vom Iahr / ^ o . ü -

ber die Dörfer und Gerichte jenseits

desLahn - FIussessubI ^ . z64 . worinnen

die drei ) Gerichte , wissenrar , Crofdorf

und Heuchelhcim samt denen zugehöri¬

gen Dörfern , zu dieser Gemeinschaft ge¬

rechnet werden , mit dem Anfügen : " vn -

„ sers gnedigcn Herrn Schultheiß soll

„ das Gericht an denselben Orchen

„ hegen , auch seiner Gnaden in allen

) , Sachen der Anhab feyn , des Gra -
„ fen von Nassau Knecht aber soll dabey

„ sizen vnd was vnßers gnedigcn Herren

„ Knecht vor das beste kießen ( wird ) , dem

„ soll des Grafen Rnecht gcvolgig

„ seyir " . Lont . LLi nL ^ o / . / F .

Lonf . Dr / / . IILNRILI 1 . / M / s .

( ub l > lum . 209 . ö < 21 o . der

neuesten Ordens - Beylagen . Lc tz . leg .

vn . / . / . welches man an¬

derseits neuerlich x ». 186 . selbst nachgie -

bet ; ausser dem aber mit vielfältigen

neuen Belegungen dargethan werden
könte .

Oorrf . H . ieg . in Vergleichung ttiit dem

§ . / XXIV .

o / irrrt ^ / errr /Mr / r / eMster ^ rrr ^

rr / >. / ) rr . / e ä 'e / / ? . / l

/ / / . / ) . ^ -- 2 . ib . XVir Deinbsrcl von

^ elrerburA belcennen oltenlieben au

äielen Lrienen - 632 wir vnä vnte blr -

bin vnieDe ^ le cle8 / / rr / e )' r , rr /

/ / / / FcrAer ^ erre -̂ / e , / re wrr r 'effr / r /

/ -M / err / / errerr r >Mrl / rEw ^ er ^ , tollen

Aeben 2U loten uncl Zloben Ü38 in gn -
renDruwen clern Lceln lVlannen l/ ern

( / orffrr / r'
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die Hcstrsche Obrigkeit und Hoheit dabcy überall ausser Widcrssruch ge -
sczet , dergestalt , daß die Herrn Landgrafen in dem alleinigen Best ; der
Herrschaft Glessen , gleichwie mit dcncnselben und noch unter ihrer ho¬
hen Lehen - Herrschaft das Haust Merenberg , nach dem Mcrcnbergischm
Anfall aber , Nassau - Saarbrücken , in der Gemeinschaft des Hüttenber¬
ger und Lollarer Gerichts , wie auch des Landes an der Lahn , verbliebe , H

Yy bist
/

Aerre - r vkM
vnci linen Lrben wann er acler 5in
vorgsnanren birben cliells Our wol¬
len c lol 'cn 5ur vierlrunüerr lVlarcbe
kcnninge , clrv blellcr vor clen ? ennig

2 U 7slne , von 6en vorgsnanren / / er -
rr » L » Vnclgioben aucb
mee , wann üielle Herren von Ibppin -
ttein vn6 ün ^ rben wollenr lol 'en
üisl5eOuc , 5o lollenr wir 6ie lbosungs
arbeiüsn an üen lrlerren von lVlin -
r ^ enbergans allerlei ^ i' gelilke , als 5er-

1-e als wir mögen cer . ( 7 / E /r (? er / ^ rr
L/ LoM> r , m //r 7V̂ rr/ we erm-

/ MW /?/ , . Lvxnr » / / .
ib . Icb ( ?er /// r /i r.vr // ^ /r /r /r / 'e ^ o » 7V/ss^
ch/ uwe bekennen vKenlicbe an vielten
Lriet5en claswirvn5er re ^ le

2 .» ( 7 / e ^ rr ^ 6am -
bscbsr gericbre vnN was wir 5ur 6u -
tenrlVlarclcs kennige ver5ac7r bau clen
Herren , I^ ernunü Lr/ ?re »
/ 'Är /MFeMUn6 lUern 2 u
tollen geben 7u lol 'en üem ereln IVlan
blsrn vnci
linen blrbsn vmb üusenc lVlarelce
Oolllcber ? enn !ge , 6r )/ 5teller 5ur 6en
kennig 2 U Lelns , welcbs 7 )/ r er aüer
linel ^ rben clielte vorgenanrgurIo5en
wollenr bir üiell 'em vorgsl 'proclaen
OeI6e vn6 globene an 6iel5en Lrie5 -
5en vn5en ganzen willen 7u geben 7u
<lirreI . o5unge cer . Bey derStadtGies -

sen und ihrer Zugehörung ist nach dieser

Zeit ein gleiches angemerckt worden .
Oont . tz . UXXIV . 6r ^ .üi . 5ub d ^ . 222 .

x ) Oon5 . I ) n . -7. / ' . / / . ^ ./ / -L . und

was man jenseits neuerlich p . 186 . selbsten

anerkennen mästen . In dervergleich -

uud Mursichiruug zwischen bey -

den Fürstlichen Gebrüdern , Herrn

Ludwigen und Herrn Henrichen ,

Landgrafen zu Hessen , über ihre land

und leurh r / . /? . uss Mitwochs

nach L '. LZ / , / » rag , wird der vorzüglichen

Obrigkeift " welche die Herrschaft von

" Hessen in dem Hüttenberg hcrbracht

har , " deutlicheErwehnung gcthan : verb .

" So sezen vnd machen wir vnd nehmen

" wir solche Herrlichkeit vnd Nu -

" zunge des frehcn Gerichts imAm -

" re zu den Giessen vnd auch des

" Hürcenberges , dle ste dan haben in ih -

" ren Legern ) vnd die Herrschaft von

" Hessen darinn herbrachr hat vnd

" auch auf Sie Herkommen ist " cer .

S - den Auszug dieser Vergleichung

lub d >lum . 229I - ) Was hiermit aus¬

gedruckt werden wollen , erläutert unter

andern die Urkunde rvoovior iv .

/? . / / / ^ . /?/ >. Tker, . / ) ,r . c/e nonv -
/ / rst - Tivr , . ibi ba¬

llern L ^ rvLWiKO ( ^ rckiep . Ireu .)
L: 5uis 5uccel5oribus in Perpetuum in
augmenrum 5uorum leuäorum , c^us
a nobis Lr Imperio teuer , EM « LZ'

/ rnwüAro -

?, em in omnibus «̂ r lingulis villis lue
Ireuirenlis üioecells ac bominibus
earunüem villarum , vbi bomines leu
villani cliÄarum villarum iuclicium
reüäere L< exegui M crrmM /?/ r-

/ '« r , L/ ü /weM§ ro , r/ r, e -
// « e / r, r /7 //rcüo » e ^ vtt /̂ /rrüer ^ rr -

/)e ?Aericü ? e /r̂ >/, ci/ /r » ^ r / r , ex ceria 5cien -
ria clonamus Lrconceüimus per pre -
lenres . Es kommt daher dieSradt und

Amt Giessen samt dem dazu gehörigen

Gericht Steinbach unter denen gemein¬

schaftlichen Gerichten und Orten , besag

derer Anftigen lub blum . 2z 7 . 964 . öc

965 . niemals vor , und selbst das ausser

dem Gericht Steinbach an der anderen

Seite des Wiseckerwaldes , ohnweit dem

Lahnfluß , gelegene Dorf Wiseck wird in

dem nur angeführten Register über dieDörfer
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biß indem Jahr 1585 . Landgraf Ludwig , auf Nassamsches Andrin -
gen , bey denen lczteren Landen in eine Theilnng willigte , wobcy Hessen
nebft dem Gericht Lollar , aus dem gemeinen Land an der Lahn die
Dörfer Heuchclheim , Rodheim und Fellingshaussen mit dem Flecken
Grosscnlindcn ; Nassau hingegen die Orte Wifemer , Launspach , Kin -
zebach , Wcidenhaufen , Volprcchtshaufcn , Rcißkirchen und dasHüt -
tenbergifche Thcil an Nieder - Wez faint einigen Wüstungen -/ jedoch
die Hessische Mann - und Erb - Ritter - Lehen , das Gcleid und den
Hessischen Gulden - Wein -Zol ! rc . ausgenorumen , übcrkauu /e ) Die Ge¬
meinschaft des davon unterschiedenen Hüttenbergs aber biß in das Jahr
170z . fortdaurete ; bey dessen hierauf erfolgter Theilung dem Fürstli¬
chen Haust Hessen die zunächst an Giessen gelegene Orte : Leigcstern ,
Hausen , Annrode , Allendorf , Langgöns , Kirchgöns und Pohlgönsrc . ,
zugleich mit Vorbehalt verfchiedcncr , denen Herrn Landgrafen bey die¬
sem gemeinen Land vorzüglich zugekommcncr , Hoheits - Rechte , zuge -
ftandcn worden . / ) Woraus nunmehro abzunchlnen , wie ohnrichtig
und widersprechend man anderer Seits vorbilde , " dast das Haust Schif -
" fenberg , nahmentlich in dem Hüttenberg , auf Nassau - Varbrückifch -
" Weilburgifchen Grund und Boden gelegen sch , M ) und dast Hessen

" aller -

Dörfer und Gerichte jenseits des

Lahnflusses 6 . g . 1460 . besag des Hx -

u -gÄs tut » lblum . Z64 . dem alleinigen

Hessischen Eigenthum beygerechnet ,

gleichwie die Grafen zu Nassau in ihrem

am Kayserlichen Cammergericht zu

Speier den 25 . 8epr . 1579 . gegen Hes¬

sen übergebenen so benanten

nach dem LxrrgA lubl8lum . z6i .

selbsten angeführet : " daß die Stadt

" Giessen und eigene Dörfer dazu gehö¬

rig , dem beklagten Fürsten allein zu -

" ständig seye

k ) S - die Urkunden lub I8lum . 2z i . ö :

l 8 lum . 2Z2 .

/ ) Weil diese Sache allzu kundig , so hat

man nicht nöthig erachtet , die weirlauf -

tige Theilungs - ^

beyzubringen . Lonf . H . XIV . c )
öc l ) n . / .

- « ) Hist . DPI . Unterr . 8 . II . § . 9 . p . 25 .

Zum Beweis dieses Vorgebens , hat das

vor noch nicht langer Zeit verfaßte so ge¬

nante Merenberg - und Glcibergi -

sche d ? e » ee / / o^ / en - Buch dienen sollen ,

verb . " Hierauf hat Graf Philipps zu

" Naßaw - Weilburg an Herrn Landgra -

" fen ( ruirirrv ^ l gefchrie -

" ben ; daß solch Hauß ( Schiffenberg )

" mir seinem Bezirck , Waiden , wie -

" sen vnd Acckcrn , aUeiir vss seiner

" Obrigkeit gelegen - bittet derohal -

" den Zhro F . G . wolten solches beden -

" cken und Ihme in seiner Obrigkeit

" nicht irren oder narren " : Vi6 . / e6i .

Orä . iub ldl . 75 . Eben alsob dergleichen

Schreiben mit seinen offenbar falschen

Anführungen , wofern es auch also würck -

lich abgegangen seyn solte , dem Hauß

Nassawctwas , so ihm kundbarlich nicht

gebühret , zuwenden , oder dem Orden

bey denen neuerlichen Lxemprions -

Anmaflungen vortraglich seyn könne .

Die dahin nicht anreichende gemeine

Closter - Vogtep , welche die Stifter des

Closters Schiffenberg bey der buncla -

rion , wie gewöhnlich , vor ihr Geschlecht

sich bedungen und das Gräfliche Hauß

Nassau bey Einräumung desselben an

das Teutsche Hauß zu Marburg , gleich ,
einer andern karronar - oder ? iuricu -

lar - Gerechtigkeit sich ausbehalten , mag

der Sach den Ausschlag eben so wenig

geben . Nebst dem ist das Angeben des

Nassauischen Grund und Bodens bey

demCloster Schiffenberg , wovon man

dessen
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allererst durch die Heurath Landgrafcus mit der Naßaui -
Py ' " schm

dessen indem zunächst daran grunzenden

Hümnberg gelegene verschiedene Güter

zu unterscheiden hat , in dem vorhergehen¬

den dergestalt widerleget worden , daß an

der Richtigstellung des alleinig -Hessi¬

schen wohl niemand weiter

zweiflen wird . Welches alles über das

die im Jahr 1492 . auf Fürstlich - Hessi¬

schen Befehl von dem Hessischen Hof¬

meister Hansen von Dorinbcrg und ver¬

schiedenen Hessischen Rathen " in Bey -

" wesen und Gegenwärtigkeit der erbarn

" vnd qeistlichenHerrn , Ludwig von Nor -

" decken zu Rabenaw vnd Herrn Ewalts

" vonHattenbach , beyde Teutsch - Ordens -

" Commenthur vnd Pfleger des Haußes

" Schiffenberg , unternommene Belei -

" dung vnd Besichtigung zwischen

" dem gcmelcen Hauß Schiffenberg ,

" desfelbigenEigenrhum belangend ,

" vnd allen andern Anstößern des Ge -

" richcs Sceinbach , nehmlich dein

" HüccenbergischenGcpier , den Gan -

" erben des Vuseckerthals , den Herrn

" von Arnspurg und den von Gronin -

" gen " , noch weiter bestätiget ; wann

nach der eydlichen Aussag der dazu ge¬

zogenen ältesten Leuthe und vermög der

von denenselben zugleich angezeigten

Gränz - Steinen , der von dem gemein¬

samen Hürtenberg völlig abgesonderte

so genante Schiffenberger Eigenthum

in der Gemarckung des zu dem Amt

Giessen gehörigen Steinbacher Gerichts

befunden , und von diesen mit einem

körperlichen Eyde dabey betheuret wor¬

den , " wie sie von ihren Eltern gehöret

" haben , was von Bußen vnd pru -

" chen vmb vnd zu Schisfenberg vsf

" deir Rirmessen vnd anders verpro -

" chen worden , vor Schultheiß vnd

" Schcffen obgemelres Steinbacher

" Gerichts verbüßt und vertedin -

" gcr werde " : Wogegen die anwesen¬

de Commenthur und Ordens - Perso¬

nen des Hauffes schisfenberg nicht das

allermindeste einzuwenden gehabt , wie

solches das über diesen Vorfall damali¬

ger Zeit errichtete feyerliche Norgriar -

lullrumenr , aufwelches man von Sei¬

ten des Teurschen - Ordens bey allen

Gränz - und andern Irrungen , als eine

Haupt - d >lormam , ohne alle Ausnahm , je

undalweg sich nachmals bezogen , ( Viel ,

^ cli . lub 82 ' . Lc z ; 6 . ) nach der

Anfuge lub z 8 - mit mehrerer Um¬

ständlichkeit ausdrucket . Als auch nach

dem im Jahr i500 . erfolgten Ableben

Landgrasens 1 rrirr ^ 1 nw . desselben

alt GrafJohann zu Nassau vermählte

Frari Schwester Elisabeth einen An¬

spruch an die Grafschaft Cazenelnbogen

und alle ihres Herrn Bruders nachge¬

lassene Lande geinacht , wird in dem , von

Seiten Nassau entgegen Hessen über¬

gebenen , Verzeichnis ; Landgrafens n 11 . -

» m . Verlassenschaft an Land

und Leuchen , unter der Aufschrift des

Amts Giessen , " Gießen , Stadt ,

" Schloß und Amt , mit aller Ober --

" Herrlichkeit und Zugehörde : " S »

dann bey Erwehnung aller Dorfschaf -

ten und Orten des Amts Giessen , fol¬

gendes angetroffen . " Irem alle Obrig -

" keir und Gerechtigkeit des Haußes

" Schiffenberg " . Viel , ^ äiunök . um .

2Z2 . / >. ) Welche clsllAnirte Lande ins¬

gesamt , bey fürwährenden Kayserl . Ou -
Iboäien ? UII . I ? ? I dem

Hausse Nassau nicht weniger zuerkant ,

jedoch bald hernach vermög des Pas -

sauer Vertrags § . 2 . z . Le 4 . diese und

alle andere dergleichen widriche Ver¬

hängnisse gerechtest hinwiederum aufge¬

hoben und die Sach nachmals solcher

Gestalt gütlich beygeleget worden , daß

dem Fürstlichen Hauß Hessen die in An¬

spruch genommene Lande an der Lahn ,

und unter selbigen das Amt Giessen

samtseinen beschriebenen Zugehörungen

so wohl , als die Grafschaft Cazenelnbo¬

gen , nach wie vor verblieben : welchem -

nach bey der im Jahr 1627 . vorgefalle¬

nen Politischen Land - Villranon des

Ober - Fürstenthums Hessen , bey dem

Hauß Schisfenberg , besage LxcraÄus
luv
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" fchcn Gräfin Die Gleibergische Güter im Hütteuberg an
" sich gebracht habe " ; ( tz . I- XXlII . ) nachdem erwiesen ist , baß dieVor -
fahrcn Derer von Merenberg aus dem Glcibergischen Stamm , mW nach
Diesen Das Mcrenbcrgische , wie in der Folge , Das Nassauische Haust
ftlbftcn , in Dem von der Herrschaft Gleiberg und Dem Hüttenberger
Gericht alweg abgesonderten Wisecker - Wald und Steinbacher Gericht ,
ausser einigen Höfen und kurciLular - Rechten , niemals etwas herge¬
bracht ; mithin Das vorgebildcte Nassauische lerricorium bey dem
Hauß Schissenberg , nach Sag aller vorliegenden Urkunden , eine ohn-
gcrcimtc Erdichtung seye . ( tz . L. XXII . L I . XX1V . )

K . b^XXVI .
DieFreyhell des Die Freyheit des Ln dem vorhin benanten Wisecker - Wald , auf
Closters Schis dein Schissenberg , aus verschiedenen angebaueten Feld - Gütern und Hö -
fenberg gehet nur ft » , mit Begebullg des kriuur - Eigenthums ihrer bißherigen Bcsizcr ,
auf die gemeine gestifteten Augustiner - Clostcrs , ( § . I- XXH . ) bestünde , nach dem Jnn -
,̂ ogr - ^ ecyre darüber ausgefertigtcn Urkunden , allein darinnen , daß die be¬
lieben Dienst - uwldte oder die gemeine Kasten - Zogtey , ohne das
Zwang . sonst gewöhnliche Vogt - Recht von denen Nachkommcncn der Grä¬fin ausgeübet , und die geistliche Bewohner desselben der zu -

gcsttftctcn Güter halben dem benachbarten Adel und Dorf - Gemein¬
schaften nicht Dienst - pflichtig seyn selten ; H mithin verblieb das Clo -

sttr
stud XXrm . 2Z2 . e . ) folgendes angemer -
cket worden : " Schissenberg dasHauß
» mir aller Zugehörung im Gießer -
» undwifeckerwald gelegen , stehet mit

dem Eigen thum demTeütschen Orden
7, zu , alle Hoch - und Obrigkeit aber
» ist vnserm gnädigsten Fürsten und
» Herrn dem Landgrafen zuständig
Woferne aber auch das Closter Schif¬
fenberg mit seinem Eigenthum in dem
gemeinsamen Hüttenberg gelegen gewe¬
sen seyn solle , wovon jedoch die gänz¬
liche Ohnmöglichkeit bisher sattsam und
zuverläßig dargethan worden ; so wür¬
de obige Anführung dennoch nicht beste¬
hen können , weil mit genügsamen Be -
weißthum und selbst denen Theiluiigs -
Vertragen zwischen Hessen und Nas¬
sau erwiesen ist , daß der ganze Hütten¬
berg ein ohngezweifeltes kerrmenz -
Stück des Ober - Fürstenthums Hessen
je und alweg gewesen , die Hüttenber¬
ger Ganerbschaft aber sich allein auf
das kriusr - Eigenthum erstrecket mW

dem Fürstlichen Hauß Hessen auch hier¬
an die völlige Hcllbschied zugestanden
habe : Wie dann die Herrn Landgrafen
mit denen Herrn Grafen zu Nassau in
eine Theilung desselben sich einzulassen
nicht gemeiner gewesen , und unter an¬
dern Landgraf Ludwig der altere ,
Graf Albrechcen zu Nassau solches in
einem Schreiben 6 . 25 . 8epr . 1574 .
deutlich zu erkennen gegeben : verb .
" Des Wir vnß vndvnßern freundlichen
" lieben brüdern ihrer lieb vnd vnß -
" er ohnzweifclrlichen herbrachren
" Landes - Fürstlichen Obrigkeic zu
" Gchinalerung vnd Abbruch in kei -
" ne weitere Theilung mit euch einlas-
" sen " cer .

§ . lbXXVI .

Trett . üi . / / 2 - . 7 ? ^ . 7 ) » . ^ , 10 v -

7/ r/? . 7l 7. 71 . ib .
mm eile volo - guoü clomina 6?/e -
EM /r venergdilis commlla conlen -

üi
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ster mit seinen iMn6s selbst der nirgendswo nachgelassenen gemeinen
Landes - UnMgcbung so viel mehr überlassen . ( § . Xb. 111 . ) Nachdem

Z ) das
1u blii tbi eomiris 6c klic

locum 8cbiKinburA - , cum
XVII . uominkuis M3UÜS , in clccims -
rione .Lc omni irirc « rirsrc , Quorum
cluo üri 5unr in Ounrs6e8 - Uo6 , üin -
clo Ucoo leosli rrsbirionc cleclir , /i » c
rv/ ^ o » e L/ r /n' e , » ec r^/» , » ec /I» /-c-
,-ee/ee c/e / » cc/̂ ^ öMc ^ c »/ r »
cv » ^» oc » /̂ » » r . cer .
^ clä . Dr)) Ä . e/e » » /» 1 / / 2 - . / / / ^ . x/
in ^ 6iunÄis bub dbum . 27 . 28 - 29 . 6c
z i . ibi : iVloucem r'» / /» » , gus 6icirur
// ^r / cc /-er' - 8IcspbenburA vo -
cscum 6c rciism uouslium scl xx .
mklnlc>8 vel ampliu3 , cum bonribus
iuclc M3ngnridu8 6: cum omni vlu li-
onoium exciäenclorum 36 eäiücan -
aum 6c comburenclum , cum psbcuis
suimslium 6c c^uibu86sm prsci8 - ü -
/-cic conrrscliäir . - Urereres coukli -
ruir prctscs 6o ?» r> / D Oe »rc » ^'» , vc
cpücungus bciiv/» ?/ / / wn / m msior ua -
ru eller , />o » » /-ivc/rc // /ocr » e/« oc » -

bsc leoc teuerer , vrfrsrrs8 eo8 -
6cm cum 1ui8 re6iribu3 6c bsmilis sb
omni iniuris ruescur , nsc slism iucls
vrilirsrem , vel beruicium exiZsr suc
expeeber , uili vr per orsrione8 eo -
rum ererue remunersrioni8 premium
coubegusrur . Oc » / c » r »7e » .

ib . Vr preäiöli 5rsrre 8 nullum
Acluocsrum babesur , niü vnum ms -
iorem natu e/e ?» c » /-rô c » / c , g>ui in
c>uerimonÜ3 1ui8 tolummosto iulli -
rism ei8 , vrpore66eli8 clebeulor , tscisc
cer . Die Worte : libere conrrsäiäir ,
gehen auf die liberrarem bonorum ,
nach welcher diese niemand weiters mit
Diensten , Zinsen oder dergleichen ver¬
haftet waren , immaßen die noch ohnge -
drucktevor dasClosterHachborn imJahr

n89 - UNd i2i ; . tubdb2ZZ . 6c d>l . 2Z4 .
) ausgefertigte Urkunden gleiche Be¬

nennungen in sich enthalten . Die Nach¬
lassung derer gemeinen Vogt - Rechte
hat das Closier mit bey nahe ohnzähli -
gcn , vhnwidersprechlich landsäßigen der¬
gleichen geistlichen Haussern gemein -

worunter gar viele die gänzliche Be -
freyung von allen Arten der Vogtey
hergebracht haben / ohne sich deshalben
ihrer rechtmäßigen Landes - Obrigkeit
entziehen zu wollen ; Lon5. H . Xb. HI .
XUIV . 6: I .XIX . als wovon jener
Verfpruch sehr weit unterschieden blei¬
bet . ( tz . XUIV . ) Wie dann noch unter
andern das nur ermelte Closier Hach¬
born in dem Ober - Fürstenthum Hessen ,
denen Herrn Landgrafen so gut , als die
übrige geistliche Hausier im Land , mit
Pflicht und Unterthanigkeit zugethan
wäre , ob gleich bey dessen Stiftung die
Versehung geschähe . VrnuIIsvnciugm
1sicgli8 pertons eistem loco intlicuicle -
besr ^ 6uocaru8 . Irem : Omni Isicsli
rebpeöku exs6lionibu8gue 6c scluocs -
ru penim8 excluli3 . S . die Urkunden
6e s . 1189 . Lc 1215 . lub bb 2 Z 4 . />)
6c 2 Z 4 - c ) Wann demnach unrichtig
vorgegeben wird " daß damit das Klo -
" ster Schiffenberg von aller weltlichen
" Obrigkeitlichen Gewalt so vollkom -
" menclich eximiret und frey gemacht
" worden seye " , vi6 . Hist . Dipl . Unterr .
8 . II . § . 9 . p - 26 . so hat man sich in der
Folge dieser süssen Traume selbst nicht
mehr erinnert : gestalten , wo die Ueber -
tragung der zugesiifteten Güter an den
Augustiner Orden , in der höchst irrig
vorgebildeten Art geschehen wäre , das
Teutsche Hauß zu Marburg zu diesem
Closter auf solche Weise nimmermehr
solle haben gelangen können : so wäre
auch dabey die erwiesener maßen ausge -
fertigte Verfügung des Landgrafens or -
10X181 . sehr vergeblich und am allerüber -
fiüßigsten die Bewilligung derer Hütten¬
berger Ganerben , worum der Orden sich
jedoch sehr bemühet , gewesen ; vielwe¬
niger hatten diese in ihren Wille - Brie¬
fen sich einiges Recht an dem Closter und
denen dazu gestifteten , in ihrer Ganerb¬
schaft gelegenen , Gütern Vorbehalten
könnend Womit man sich also schon
selbst widerleget .

- ) Vi6 .
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das männliche Geschlecht dieser Gleibergischen Gräfin eingcgangen )
wird jene gemeine Kasten - oder Closter - Vogtey bcy denen Herrn von
Merenberg , wegen ihrer Abkommcnschajr von derselben , angctrof-
ftn ; /- ) ( § . OXXH . ) hingegen waren die Pfalzgrafen von Tübingen
nach dem Ableben Graftns von Giessen , und seiner Ge¬
mahlin in derselben Befiz - Rechte in Ansehung des OEM
Greffen , des zugehörigen Wiseckcr - Waldes und des darinnen befindli¬
chen Schiffcnbergs , getrcttcn , ( § . OXXH . ) und damit zugleich derer nie
begebenen grundherrlichcn lurwm bcy dein darauf belegenen Auguftincr -
Cloftcr gleiches Rahmens theilhaftig worden ; c ) ( § . XOIH . ) vermög

/>) ViZ . ^
unter denen anderseitigen neue¬

sten Beylagen üib Kum . 196 . verb .
" Wunde wir dez vorgenanten Clostirs
" ein Ooyd alleine vor andirn Herrin
" sien vnd ein Beschirmer vnd ein Be -
" huder , von ane geerbetene Rechte " .
Daß die gemeine Kirchen - und Kasten -
Vogtey eine Art des Schuzes und Ver -
spruchs ihrer Natur nach mit sich brin¬
ge ; solches hat man dieseits mit allem
Bestand angeführet ; davon aber den
ordentlichen Obrigkeitlichen Schuz
wohlbedächtlich unterschieden : Vi6 .
NLIOLK Lindauische Ausführung
/ ) . m . ^ Mt . mm ) / / o . / / .Beyde und noch mehrere Gattungen
des Schuzes können nach ihrer verschie¬
denen Beschaffenheit verschiedenen Per¬
sonen so wohl , als auch einer zugleich
zukommen , wovon bei) denen Teutschen
Kaysern und Königen , wie auch denen
Landes - Fürsten genügsame Bevspiele
angeführet worden : Viü . H . XU
XUUI . Le XUIV . zu geschweige » , daß
man ehedem selbst die hoheLandes - Fürst -
liche Gewalt in Ansehung der Geist¬
lichkeit mit dem Nahmen der Schuz -
undSchirms - Gerechtigkeit beleget ,
und dieLandes -Fürsten sich daher svi^ -
kio8 ^ vvocLvos genennet haben -
Conf. § . Xk. HI .

c ) Der nur ermeldete Wille - Brief Oirr -
c/c worinnen er sich ei¬

nen Vogt des Closters vor andern Her¬
ren nennet , soll erweißlich machen , daß
wie man schreibet " die
" Schisfcnberg nicht an die lublri-

" genle8 habe kommen können " . Allein
dieseits ist niemals erwehnet worden ,
daß die Lommenüe Schiffenberg de¬
nen Pfalzgrafelt von Tübingen zuge -
than gewesen , weil das Closter erst im
Jahr i Z2Z . dem Augustiner - Orden ab¬
genommen und von onoxL 1. sei¬
nem landsaßigen Ordens - Hauß zu Mar¬
burg von Obrigkeits wegen cum cou -
keulü chirirugli desOioocelgni eingege¬
ben worden ; nachdem langst zuvor Hes¬
sen über das Closter und diese ganze Län -
der - Gegend , als Landes - Grund - und
Eigenchums - Herr zu gebieten gehabt.
Con 5. § . I. XXIV . So dann meldet der
von Merenberg , daß er ein Ooyd al¬
lein , vor andern Herren seye , mithin
wird denen andernHerrn darunter nichts
benommen , immassen man dieses jen¬
seits selbsteneingesehen , und die Worte
der Urkunde , welche nach dem ILxcraÄ
^ üiunök . iub lXum . 2ZZ / ^ ) noch aus¬
ser dem ein mehrers mit sich bringt , bey
dem Hist . DPI . Untere . l8l . 67 . gefliffenr -
lich Hinterhalten . Mit dem völligen Ei¬
genthum desSchiffenbergs und des Wi -
secker - Waldes , wie des OominüQie -
ieu überhaupt , waren die Gerechtsame
der vorigen Besizer in Ansehung des
darinnen gelegenen Closters so gewißer
übertragen worden , als sich deren zu¬
vor niemand begeben , welches denen
Ordensbrüdern zu Marburg nachmals
selbst zustatten gekommen . Bcy der
Uebergab an selbige hielten sich so gar
die Hüttenberger Gancrben , wegen de¬
rer im Hüttenberg gelegenen Closter - Gü -
ter ihre Rechte bevor . Daß auch Ciö -

ster
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welcher der Pfalzgraf von Tübingen Wilhelm eine zwischen dem Clostcr
und der Dorf - Gemeinde zu Stcinbach , wegen des iuris kacronams der
Kirche daselbst und noch sonsten , entstandene Streitttgkeit imJahr 12. 2. 9 .
entschied , wobey der Clofter - Vogt , wie gewöhnlich , zugegen sich be¬
fand , und die darüber ausgefertigte Urkunde als Zeuge unterschrieb , ä )
Bald hernach wurde der Eigenthum so eines , als des andern , dem
Landgrafen völlig überlasten , und damit die grund -
herrliche und Landes - Fürstliche Gerechtsame bey dem Clostcr Schiffen -
berg durchaus mit einander vereinbaret : ( § . I^ XX ! V . ) welchem zufolge
hochgedachter Landgraf im Jahr 12. 85 . die zwischen der Gemeinde z «
Skeinbach und dem Clostcr wieder rege gewordene Irrung in genaue Un¬
tersuchung zog , und nach Befinden fo wohl das Clostcr , als erfagte Ge¬
meinde zu ihrer Schuldigkeit , mittelst einer zu dem Ende verfaßten De -
fonderen Landcs - Fürstlichen Verordnung , anwiefc : wobey der Clofter -
Vogt in keine Betrachtung kam . e ) Nebst dem war Landgraf Hen -

Zz 2. n ch ,
sier und Stifter mit dem Land , Grund ,
und Boden , darinnen sie gelegen , ver¬
erbfället werden können , solches hat
man hoffentlich genugsam und beson¬
ders bey der Landgraffchaft Hessen mit
bcyfälligcn ? rinLipü 8 derer hohen , so
geist > als weltlichen Reichs - Stande
Carholischer Religion , wie noch denen
Reichs >Grund - Gesäzen sechsten , darge -
than ; ( § . XUIIl . chczg . Lc HDXH .) da¬
her nicht nöthig seyn will , auf die so
gerühmte krincipia Cawoiicorum et-

. was weiter zu versezen .
Die Urkunde >vn . nLi. ^ i

/ , / / . , /e 6 . ist lut)
ZZ . befindlich . Con5. XIII . Lr nor . lecz .
b - § -

e ) Es ist die im Jahr 1285 . ausgefertigte
Verordnung Landgrafens u ^ irioi

so wie sie der Tcutsche Orden
selbsten ehemals gerichtlich proäuoiret
liib I8tuni . 2z ; . nachgefüget zu be¬
finden , und bestättiget die Fürstlich -
Hessische Besiz - Rechte in Ansehung
des Closters so wohl , als des Gerichts
Steinbach und des Oominii Giessen
überhaupt , auf eine ohnwidersprechliche
Weise . Vermog selbiger behauptete
die Gemeinde zu Steinbach , daß das
/ / / § bey ihrer Kirche dem
Landgrafen , als Grund - und Eigen -
rhums - Herrn , und solchem nach nicht
dem Clostcr , zukäme , wie dann deshal¬

ben die vormalige Besizer der Herr¬
schaft Giessen von dem Gleibergischen
Stamm , in der Urkunde des Pfalzgra -
fens 11. » Li. >11 Wb 18! um .
ZZ . und noch hierinnen vrrr ^

'E genennet
werden . Das Closter erkante ihn auch
davor , und gab seine von jenen darüber
erhaltene Briefe zur Einsicht und Unter¬
suchung hin . Diese wurde von hocher -
meltem Landgrafen einigen Sach - ver¬
ständigen Leuthen übertragen , und fiel
vor das Closter , gegen die Gemeinde ,
aus . Der Landgraf bestättigte hierauf
in der nur bemelten Eigenschaft dem
Closter solches Recht , bestimmet «: aber
dabey so wohl die Schuldigkeit dessel¬
ben , als auch der Gemeinde , iu verb .
Ira laue , c^ uocl pretari krarres Lc Ca¬
nonici Tcctelie in 8ckiiKent) er§ 6a-
dunrLr prekcienr vniueilirariin 8rein -
bacta i6oneam perlonam , Hus iplis
6iebu8 6ominici8 L: rribus 6iek>U8 in
Uct) 6oma6a celebrabir Le omnia 8a -
cramenra Lcclelialtica miniltrakir.
Conucnrus aurem Canonicorum Lc
Ixeo-uliu-iuln in 8ctiilkent ) erA

Fo / ci ' Mr r'MM / M ' e . Cererum pro¬

prer tabores lacer6ori8 ipli8 Letebran -

6is ü6emviltani annis linAutis 6abunc

in lclto 8 . Xlictraelis prepoliro preka -ro
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nch , als ohngezweifelter Grund - und Landes - Herr / vor die Anfnahm
des Cloftcrs und Verbesserung seiner zu Anfang aus ohngefahr zr .
Acckern angerodcten Landes , einigen dabey bcnahnltcn Höfen und Kir -

Selbiges erhält chcn - Sazm , so dann der Beholzung und Mast - Gerechtigkeit in dem
^ " d - Wisecker - Wald , bestehenden Stiftung bedacht , welche er aus einmal

E drcyßig Huben Waldes aus seinem Eigenthum vcrnichrete , / ) und
ne neue ^ ahr 12- 84 . nebst seinem Prinzen gleiches Nahmens einen Zehn -
tung . ' den zu Hausen , im HüttcnbergcrGericht , welchen Anselm und Johann

von Leigcftcrn sinnt ihren Voreltern von denen Landgrafen zu Hes¬
sen zuvor empfangen / noch dazu stiftete ; Z ) gleiche Landes - Fürstliche

Mild -

to §c ( 7 onuenlui lex mslörs puri lili -

^ ini8 VVe2Ük , rienli8 meulure Lr äe -
cem loIiclc >3 leuium 6 en 3 riorum Mo¬

nere vlu3Ü8 - doc 3 clieÄo , czuo6 le -

pe 5ari viÜ 3 ui reguilici 3 prepoüro Lc

Oouueuru in LeUiKenberA , 36 llrueu -

ör rep 3 ran <l 3 e6i6cia M 3 trici 3 blc -

cleüe in monre line concrgriiciione

<^ u3liber renebunrur , lieuc cerere vil -

le vn3 cum ipli8 ürmirer promile -

i ' unr . Ibunr ecwm preläci villani cum

lui8 religuid ' in rongrionibus cum

prenor 3 U 8 Ll 3 nonici 8 gci guecunc ^ ue

IoL3 iuerinr , Lr czuocun ^ ue baclenub

ire elk conluerum . lempore etiem

rnelli8 g <̂ u3lii >er clomo pret3rorum

viÜ 3 norum micrerur mellor vnu . 8 , ne -

rnine conri 3 clicenre , reAul 3 ribu 8 pre -
nor 3 ti 8 Lr lic 3 miciÜ 3 m muru 3 m con -

leru3bunr . Die Sache Ware in die

Form eines ordentlichen Rechtshandels

gediehen : id . ( ) uocl cum ^ ueclkim

conrrouerti 3 inrer prepoürum A

( ^ onuenrum Ononicoium re ^ ul3 -

rium blcclelie in 8ck >ilkenderA ex vn3 ,
Lr vniueriir3rem viIl3norum in8rein -

I ) 3cU ex pkirrs 3lcera verrererur : wo¬

bei ) , wann gleich die Gemeinde die Stel¬

le des Beklagten verwetten haben solte ,

dennoch die Erkäntniß und Verfügung

in dieser geistlichen Sache dem Herrn

Landgrafen nicht zukommen mögen , wo

nicht die auf den beurkundeten Eigen -

thum des Schistenbergs und des Oo -

minii Oielen wohl gegründete beson¬

dere Landes - Fürstliche Gerechtsame

solches mit sich gebracht hatten . Lon 5.
§ . XUIII . XI. V . UXII . bcz . Lc ^ ciiun -
cium lud Z7 >

/ ) dlonl . ^ Ziuuclum lüddllum . z6 . Dlsi

seits hat man die Oelio U 3 NOU verschie¬

dener Schlffenberger - Urkuiiden , welche

unter andern jenen Landgraslicheu

Gchenckungs - Brief samt deuBestar -

rigung onoxi3i . 6 . 3 . 1ZZ4 . be -

mercker , aus solchen Händen ehedem

erhalten , welche selbige aus denen Ori -

AM3l - vocumenri8 verfertiget , und

nöthigen Falls , daß die Urkunde würck -

lich vorhanden gewesen , glaubhaftzu

erhärten im Stande sind , als worauf

man es ankommen lassen kan . Louf .

§ . lecz . uor .

L ) die Urkunde 1-iLXkici

hat man jeriseits neuerlich lud

d >lum . 209 . selbst beygebraä - t . id . ( ) uoä
no8 ob Dei reuerenci 3 m Lr 3 morem

douor3uäi8 viri8 , äomiuo prepolirc »

Lc couuenrui c 3 uomcorum re ^ ula -

rium Or6iui8 Lanöki ^ .uHulkiui eccle -

lle in 8cdiKeuderZ ' 14 ' eu . OioceU
conrulimu8 Lr cou 5 erimu 8 iu dis

lcripri8 proprier3ti8 rirulo
VMM /»

<̂ ue nodi8 v3L3b3t ex lidem

M 3 NU 3 Ü i ' eliAU 3 rioue br 3 trum ^ ulel -

mi Lc IoIi3Uui3 6e Ue ^ rtz ' elkern , / / E
7» r «

/ rcr / / r̂ / r ^ / o .

^ uiete Le p3ci6ce iure perpecuo ^ ol -̂

licieuclum . Womit zugleich die noch

anderwärts erwiesene uralte Hessische

Besiz - Rechte in dieser Gegend sich

genugsam zu Tage legen - Louk . tz .
I . XXV ,

ü ) Die
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Mildthätigkcit auch ferner ün Jahr n 88 . an dem damit verbundenen
grauen - Cio - rec Cell bcy Schiffenberg mit einem anderen Zehndcn
zu gedachtem Haussen , welchen lobsnE von Linden bißhcrvonihmzu
Lehen gehabt hatte , sodann mit dreyen Huben des zunächst dabcy gele¬
genen Waldes , bewiest ; ö ) wie nicht weniger im Jahr 12 . 74 . den Ver¬
kauf einiger ohnbeweglichcr Güter zu Lüzellinden , welche das Closter zu
Schiffcnberg und der Lonuenc zu Celle unternahm , zuliesse ; r ) dem¬
nach sowohl mit Fürstlichen Gutthaten , als Obrigkeitlicher Verordnung
und Handhabung desselben , sich , als die alleinige von GOtt gcsezte
Obrigkeit bezeugcte , und mit gutem Grund der andere (Stifter dieses
noch zu gegenwärtiger Zeit in der Fürstlich Hessen - Darluftädtischm vo -
mäincn - Gewaldung und Gränzung an den Giesscr gemeinen Stadt-
Wald belegenen Augustiner - Closters ^) genennet werden konte .

§ . I^ XXVII .

In gleicher Absicht war der Nachfolger nLnkien . Landgraf 01' 101 . Und wird von
mit der Ke/owEM des (Llossers Ochissenberg , bei ) dessen unter sei - Landgrafen or -
ner Regierung sich äusserenden grossen Verfall , a ) bcschäfftiget , welche ^ ^ / unterder
im Jahr iz2. z . dahin ausfiel , daß mit Zuziehung des Erzbischofs von ^
Trier , als ViosLeiani , oder geistlichen Oberen , das Closter dem Augusti - ^
ner Orden völlig abgenommen , und samt seinen zugehörigen Gütern Burschen Haus,
denen Bewohnern des Tauschen Hausses zu Marburg , selbigem besser ses zu Marburg
vorzustehen und den darinnen vergangenen Gottesdienst wieder herzustel - mir gewissem
len , angegeben wurdet ) Wobey ' der Erzbischof vonTrier , s ^ i) vin v 8 , Vorbehalt an -

Aaa seine vertrauet.
/- ) Die Urkunde 1.

S . unter denen anderseitigen neuesten
Beylagen tud d>l . 2 io . ib . () uo6 6eci-
rnam licam r » / / «/e » , c^uam Iolianns3
rniies äs I . inclen ^ m

quklm i6em Iolianns8 LanÄimo -
niglibus in 8cliiKenbci' A iuiko rirulo
6onarion >8 cieclic , ipÜ8 8antkimoniaIi-
k>u8 6amu8 ö: 6onaniu8 rimlo proprie -
I3N8 cjuicre ac paciüce perpetuo lins
inipericione noiira c^ ualider polliäen -
6klm cer . Die Beurkundung der milden
Gabe dreyer Huben Waldes , so zu nächst
an dem Closter gelegen gewesen , enthält
dieBestattigung orrom8
nach der Anfuge tüd 2 zk >.)

r ) Conk. Oipl . 11 x k 1 c 11 . <7.
unter denen Beylagen tub z ; .
iunLko § . XIV . /̂ )
S . die zuverläßige Zeichnung der Lage

dieses Hausses tub lär .

^ 6 § . CXXVII .
/r) Dieser gienge soweit , daß selbst der Erz¬

bischof davon schreiben müssen : Imi8 -
Zemcjue monasterii Canonici üue kra -
rre3 acl mnram clilkolmionis mit 'eriani
Lc innominikini tiini conuerü ) m
r^/o Der/ i » o ?r co /mn' ,
UeliZio non seruamr , 5rarre8 ipli rs -
IiAioni8 kiabicu Lcok >echcncie bono6e -
polici8 , ĉ uaü vgAgbunäi inikabilcb,
gcepkialiLLpenirus incorriAibils8 vbi -
ĉ ue exrra mongiieiiuin eua ^ anmr.
Was in dergleichen Fällen die Hessiche
Landes - Fürsten , von denen ältesten Zei¬
ten her , zu thun gewohnt gewesen , sol¬
ches ist aus dem vorhergehenden ( § .
CXXII . ) zu ersehen .

- ) Es gründete sich diese Abnahm auf die
hohe Eigenthums - und Landes - Fürst¬
liche Gerechtsame , ( Z - XCM . t- XU . )- - - welche
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seine darüber hergebrachte Iura äioecessma sich billig vorbehielt , und Kraft
derftl -

welche hiemit aufs neue bestätiget wur¬
den ; den Eontenlum 8piricuglem er¬
forderten die lumclioecetäniizder jedoch
dazu allein nicht hinreichete , am allerwe¬
nigsten aber die Merenbergische Kasten -
Vogtcy so weit sich erstrecketc ; ( § .Xb . IV . )
welchemnach das Teutsche Haust diese
Uebergab der Landes - FürstlichenWohl-
that vorzüglich zu dancken hat . Zur
Erkänrlichkeit hat man neuerlich das
Fürstliche Haust Hessen davon gänzlich
ausschliessen , und solches Vorgeben
rheils in dem vorgespiegelten Münzen -
bergischen Best; der Stadt und Herr¬
schaft Giessen , rheils darinnen gründen
wollen , dast des Herrn Landgrafens
orronis i . weder in der Urkunde
LäLvvini ^ rcbiep . noch in denen
Wille - Briefen der Hüttenberger Gan -
erben in dem mindesten gedacht würde .
Gleichwie aber der über diese Zeiten dem
Älter nach weit hinaus steigende Hessische
Eigen thum der Herrschaft Giessen , und
ihrer Zugehorungen , nahmentlich des
Schiffenbergs und Wißeckerwalds , mit
genugsamenBeweist in dem vorhergehen¬
den dargethan zu befinden ; ( § .I. XXIV .)
hingegen beyde frgAmenm derErzbischöf-
lichen Urkunde sowenig derer von Meren¬
berg , als der übrigenHüttenbergerGaner -
ben , welche gleichwohl darinnen zu willi¬
gen gehabt , Erwehnung rhun , diese sech¬
sten aber in ihren , zu der Zeit ausgestellten
Wille- Briefen derFürstl .HessischenVer -
fügung und Ubergab des Closiers an die
Brüder des Teucschen Hausses deutlich
gedencken , weshalben man solche Briefe
fast durchgehends mit gefährlichemHin -
terhalt und Zersiümlung eäiret , in Mei¬
nung , die selbst redende Wahrheit vor
dem höchsten Richter und dem ohnpar-
rheyischcn publico zu verbergen ; so ist die
Unrichtigkeit dieses Vorgebens desto ein¬
leuchtender . Jenes erweiset der Lxri-aÄ
der Urkunde Gerlachs , -Herrn von
Limburg D -- . / / / .

ib . Ukims babuir omne8 or^r -
- Oo m -

MLuclgrori A sratribus - perperusli -

rer äs Ooenobio 8cbiKenberA cum
tuis arrinencüb , a Eanonicis reAulgri -

bu8 guouclam babirch Lr poüeiIi8 , per
Ueusrenium iu Xo . karrem Dum .

LaI6uinum , ^ rckiep . ^ reuerent 'em

nec non per

r » , icilicer
iuribu 8 , obuenrionibu 3 , villis , liomi -
nibu 8 - 5aök 38 . Wobeyderp . r 88 -vorkom -
mende seichte Einwand , daß der Verfü¬
gung desHerrn Landgrafens 0noior81 .
hierinnen vermuthlich aus einem grossen
Jrrthum gedacht worden , keine Wider¬
legung verdienet ; dagegen die Verber¬
gung der Uebertrags - Urkunde o -rro -
ui 8 1. wie noch derer Wille - Briefe der
mehresten Teilhaber an dein Hütten¬
berger Gericht , eben dasjenige , so man
damit zu verhelen gedencket , genugsam
vcroffenbaret . Es hat auch , bei) so weit
entdeckter Gefährde , niemand Ursach , der
jenseitigen Versicherung , dast die Urkun¬
de OHMI 8 i . in denen Ordens - Uepo -
üruren nicht befindlich seye , den gering¬
sten Glauben beyzumessen ; nachdein
der kub l8lum . 2ZZ . c ) hiebey gefügte
Lxrraök einer von dem damaligen Or¬
dens - 8 )) nclico zu Marburg Joh . Hein¬
rich Ebert übergebenen uirterthanig -
sten 8 uppllL 3 tion ö . y . Iul . 1706 . zuver -
läßig darthut, daß die abgcleugncte Hes¬
sische Urkunde in dem gewahrsam des
Teutschen Ordens sich allerdings befinde ,
wann jener deren nahmentlich Erweh¬
nung thut, und folgende , ob gleich nach
der anderfcitigen Gedenckungs - Art ver¬
steuere , Nachricht aus denen vor sich ge¬
habten Urkunden ertheilet : ibi : " Vnd
„ als diese Augustiner nicht alsUenuIki -
„ re8 gelebt , so seynd sie durch den Erzbi -
„ schoss zu Trier aus demClosierverstos-
„ sen und hingegen dasselbe mit allerZn -
) ) behör cum conchnsu des Hausses Nas-
) , sau , als ^ unäsroi^ in s . 1z2z . au dc >r
„ T - R - Orden , in specie an den Herrn
„ Landcommenthur zu Marburg über -
„ geben worden . Welche Uebergab da -

malige sämtliche Ganerben und mit
„ denen -
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derselben die Verordnung machte , daß in Zukunft zwölf geistliche Or¬
densbrüder nebst einem Probst solches bewohnen und den Gottesdienst

Aaa 2 dariu -
„ denenselben auch das Hochfürstliche
„ Haus; Hessen , irem Nassau , Wester -
„ bürg , Falckenstein , Minzenberg , Lim -
„ bürg , Isenburg rc . und zwar jeder ab -
„ sonderlich , Lpprobiret , auch nachge -
„ hends ms . 1Z2 ; . und IZZ5 - . beyde
, ) Herrn Landgrafen zu Hessen , alsHerr
„ Landgraf oi-ro und Herr Landgraf
„ Henrich , mir acht Huben Landes von
„ angranzenden Wißeckerwald solche
„ Sriftung vermehret haben " cec . Wo¬
mit man also das jenseitige Bekäntniß
selbsien vor sich har ; die dem Hauß Nas¬
sau dabey gethane Zueignung aber nach
denen gegnerischen falschen Vorbildun¬
gen , welche aus gedachten Urkunden sich
sattsam widerlegen , beurtheilet werden
muß . Eben so unrichtig ist die in dem

c/. Der . />. vorkom¬
mende Anführung , daß man bey dem so
genanten Hist . 6lpl . Unrerr . lub l^ . 69 .
die Urkunde (?er/^ rr e/e

nicht gefährlicher weiß zerstümlet ,
habe , " weil bereits einige Jahre vor-
) , her derHerrCammer - Gerichts - ^ ilel'-
„ tor von <- vOLKV8 den weggelasse -
„ nen PLÜUM pudlici iuri8 gemacht
, ) hätte " . Dann ausser dem , daß der
? o ,E /// worinnen

derhinterhaltene pLllu8 p . 120 ; . zu erst
bekantgemacht worden , mit dem angebli¬
chen Unterricht in einem Jahr und bei¬
nahe zu gleicher Zeit , an das Licht getret -
ten , so wäre leicht zu erweisen , wie übel
man von Seiten desOrdens solche Be -
kantmachung ausgenommen , und die
dem Ungrund eingefloffene vielfältige
Anzüglichkeiten gegen den dieser Sach
auf keine Weise verwandten verdienten
Herrn Läirorem aus diesem grossen
Mißvergnügen besonders ihrenUrsprung
genommen haben . Den anderen Ein¬
wand , daß o r -ro I . allein in der Eigen¬
schaft eines Hüttenberger Ganerbens
dabey imerellirt gewesen , widerleget ei¬
nes Theils der längst vor dieser Zeit über -
flüßig erwiesene Hessische alleinige Besiz
der Herrschaft Giessen und desWjße -

ckerwaldes , worinnen das Closter Schif¬
fenberg kundbarlich gelegen ; ( § .I. XXlV .)
andern Thcils selbst der vorhin ermelte

der Limburgischen Urkunde,
worinnen der Hüttenberger Ganerben
besonders erwehnec wird ; zu geschwei -
gen , daß man mit gewohntem Wider¬
spruch das Fürstliche Hauß Hessen von
dieser Übertragung gänzlich ausschlies-
sen und demselben nicht eines Nagels
breit bey dem Hauß und Commende
Schiffenberg zu verdancken Ursach haben
will : viel . Hist . Unrerr . ö'. // . / .

x/ auch noch in dem nur er -
wehnten 8Llipro OomiÜLli cl . 9 . Oec . 3 .
1754 . selbst wide ^ den Jnnhalt der höchst
ohngern , werweiß wie vollständig ? end¬
lich beygegebenen Urkunde Gerlachs ,
HerrnvonLimpurg , einer hochansehn¬
lichen Reichs -Versammlung vorzubrin¬
gen sich nicht gescheuet , " wie cs wahr
„ und gewiß sey , daß die Übertragung
„ des Closters Schiffenberg an denTeut -
„ schen Orden ohne das geringsteZuthun
„ der Herrn Landgrafen geschehen " .
Dann wo man auch wider die selbst re¬
dende Wahrheit und das ohnverwerfli -
che Zeugniß fast unzähliger Urkunden
( ZDXXlV . I. XXV . I. XXVI . zugeben
wolte , daß das Closter Schiffenberg mit
Haab und Gut in dem Hütrenberger Ge¬
richt gelegen gewesen seye , so wäre jedoch
dieses Gericht , erwiesener Massen , denen
Herrn Landgrafen zu Hessen vor die völ¬
lige Helfte allein zugehörig ; das Hauß
Merenberg befasse seinen Antheil , alsein
HessischesMannlehcn ; die Ganerben des
Hausses Cleberg , alö Limburg , Isenburg ,
Eppstein , Westerburg und Nassau hat¬
ten nur einen sechsten Theil dabey herge¬
bracht ; die Ganerbschaft bestünde über
das in einemLonäommio priuLtoMd
die ohngezweiselte hohe Obrigkeit derer
Herrn Landgrafen zu Hessen wäre bey
diesen , wie bey anderen Gerichten des
Ober - Fürstentkums Hessen ohne das
überall zum voraus gesczet : Con 5 § .
I. XXV . 6c lub Im . 1) . Lr L .

mithin
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darinnen verrichten , er sechsten aber , gleichwie seine Nachkommenen an
Dem Erzstift Trier , den Probst zu bestellen und die Seelen - Pflege samt
anderem ihm zu übertragen Macht haben , das Teutsche Haust zuMar -
durg auch von denen ohnbeweglichen Cloftcr - Gütern ohne sein Vorwissen
mchts veraussern , und dem Erzstift jährlich drey Marek Silber davon ent¬
richten solte : c ) welches alles also zu befolgen , jene ncbft dem Ordens -
Meister angelobeten . Eben wohl behielten die Gancrben des Hüt¬
tenberger Gerichts an denen unter ihnen gelegenen Clofter - Gütern , und
in diesem Betracht , an dem Clofter sechsten , ihre Rechte sich bevor , e )

mithin wäre hierinnen eben wenig Trost

vor die eingebildete Unmittelbarkeit des

landsaßigen Closter - Hausses Schiffen¬

berg anzutreffen .

e ) S - den jenseits neuerlich tub d ^ um . 192 .

hergebrachten Nachtrag zu der vorhero

mitgewohnterHinterhaltung tub ! 8l . 66 .

angefügten Urkunde L ^ rvvixi

c / ve / i . ibi . Verum in pre -

kino mongtterio 6 e LelnKendurA cli -

terems crirprepotirus in perperuum ,

Ukibens iub te UuoUecim trarres , ram

in täcri 8 , quam in minoribu 8 orUinibu 8

eonUlkucoL ) cle c >uibu 8 rr 6 Minimum

tex clebeanr eile tecerZore 8 — pre -

xoürum iUoneum in eoclem mongtte -

rio cle 8 ckäKendurA prekcienäum

commenclaror üc kracre 8 cle lVIsrpurA

preäiLki , c >uLncloeun ^ ue Lc yuories -

cunczue prepoürurgm egnclem vgcars

eonrinAec , pretenrsre nobi 8 nollris -

c ^ue tuccetlc >ribu 8 renebunrur , c » , » r

c » re co » r » » M » ^

» 05 » o / ? ro ^ ttc / / cce ^ »re - / ier / , e - rM / -ertt -
» e /-r - - H/ /'/ /» e -rir », , » o » 4/? erM » r

e /r - e » e / v - « r , -rc /
orc/»» 5 » o/?rc <?roce / r§ / r' cttrre »/ »

c/ c » / re , 1.̂ / ^ eco , r /? , c - tt ^ Me )^ / » - » ^ ? rrAe .
V̂ec / ' o » -, ?« o » <r/? cr / r

-r »/?ro co ?z/e »̂ e-^ re//» /r /re » » rc /10-
krererea mona -

Uerikl tiue 6omc >8 6e lVlgrpur ^ üe äe
8ek>iKenburA , wm coniunÄimz ^ usm
cliuilim Lc in toli6um rarione /irocttrs-
- ro » i - L/ / r ^ / r ^ rr , -» o » 4 / ? crro c/ c Lc / -,/ -

^ e » / 'er ^ ( 5° « / » » / o / c / 'c '» -
r »r/io » H nobi8 nollrisc ^ ue tuccetloribu8
toluenr in perperuuM )ünAuli8 anni8 in
L'eüo beacilVIarcini b ^ emalisstnsraLon -

Kuenriam in notlra Ourig - - rcr -

E / >o ?» c/ c/ ^ rer » re » / c ,

vel valorem ipüus / >er / lvr - rem or ^ / M

/ )ro /? - c -r - e ?« ex / irc ^ e , e /?r » ü » » -

» e ^ e --/ roMr ^ m -/ e ^ i ^ c » -

Fer§ / >er / o / r/ i7- cee . Woraus zugleich

die Ursach der vormaligen Verbergung

und Hinterhaltung dieses grossen Theils

derUrkunde abzunehmen und zuurthei -

len stehet , ob man diesseits m seiner

Muthmassung , daß in solcherVorenthal -

tung eine Gefährde verborgen seye , sich

oder den Leser betrogen habe ? Lonk . ^ cli .

Orcl . nouitk . tub d <l . 224 .

ci ) I ) i «ib . s ^ rvvixi r »
5ub d >ium . 192 . der anderseitigen neue¬

ren Anfugen .
c ) / ) » . A 6 V 0 L X . / / / . / ^ o ^r . ibi .

8alui8 ramen in perperuum nobi8 Lc

notiri8 Uere6ibu8 ^ erErr ) / ^ er - ^ - r / AL

^ o ^ r - rrr gc /r / rrr E / 'r/ r M '/ ArcMFttH E
7E 5 M ^ / Ao /l / o » 4/?erro ^ / "Es

^ r - rrMrÄr ^ Mo / re ^ K ,

rr > erHittenberger gericht M » rr // i<7- „ r ,

cw - e mror / )or <r - Ee » r , » ec

» 0 » v » r'o » cm / >rc ^ rÄ /7r com / ie - c / ' c / r - cer .
^ ä6 . Lxrrgäkus der Urkunde / / / / r - r ^ r

Dc » » » r c/ c M ?rc ?^ cr ^ . « . tub d >l .

2Z ; . 6 ) ibi . " Jedoch an allen Rechten

„ gewohnheit und Oberkeit , das seine

„ Vorfahren und Voraltherren auch er

„ biß anher an solchem Closter gehabt ha -

„ ben , unschädlich . Und auch mit sol -

„ chem geding : wers Sach , daß der

„ Teutsche Orden in dein Dezirck der

„ Hürcenbcrcz rzenanr , etlich gürcr er -

„ kauften , oder ihnen um Gottes willen

„ versazt würden ; So sollen desselben

„ Hof - und Bauleut um des Ordens

- i halben kein Fürzug oder Vortheil ha -
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In der Uebcrtrags - Urkunde Landgrafens oi"vo ^ is r . welche , erwie¬
sener müssen , in denen Hessischen Ordens - Depositaren bischer aufbe -
haltcn worden , sind , bcwandten Umständen nach , noch weit stattlichere
Ausdingungen und Bcwcißthümcr der Fürstlich Hessischen Grund - und
Eigenthums - Rechte enthalten ; daher man selbige auf alle Weise zu
verbergen beflissen ist . Indessen erweiset i ) bas Verbott , von denen
Cloftcr - Gütern nichts zu veräußern ; 2 ) das von denen Ordensbrüdern in
Hessen jährlich an dcnOioeLeiamim zu entrichtende gewöhnliche 8abliäiam
von drey Marck Silber : z ) derer Hüttcnbcrgcr Gewerben Ausbehaltung
ihrer an dein Clofter und dessen Güter im Hüttcnbcrg habenden Rechte :
4 ) Die Erzbischöfliche Vorbehaltnng , und 5 ) Kraft selbiger gemachte
Verordnung , wie diesem geistlichen Hausi und dem Gottesdienst in dem¬
selben vorgestanden werden solle , samt dem übrigen , aus denen Urkun¬
den des Erzbischofs von Trier sich genugsam ergebenden , Sach - Verlauf,
daß es allein um die Herstellung des verfallenen Gottesdienstes undLari -
rung derer an das Clofter gewiesenen Orte des aus dem Wisieckerwald
angcrodctcn Gerichts Stcinbach , wie um die Erhaltung der Stiftung
selbften , zu thun gewesen , welche man der Aufsicht und Stiftsmäßi¬
gen Besorgung derer Brüder des Teutschcn Hausses zu Marburg , nach
der dabey verfaßten genauen Vorschrift , untergeben , und daher den Clo -
srer - Nahmen , wie die übrige Verfassung desselben , auch noch nach dieser
Zeit immerfort bcybchalten ; / ) welches die damals ausgefertigte Ueber -

Bbb trags -
„ ben " cec . donf.

welche dem so genanten Ungrund
tub 204 . nachgefügetzu befinden ,
worinnen wegen eines Schiffenberger
Closterhofs zu Melbach , ohnweit Fried -
berg in der Wetterau gelegen , in Anse¬
hung des , von denen Augustinern , als da¬
maligen Bewohnern des Hausses Schif¬
fenberg , davon zu entrichtenden Gra -
fen -Rechrs , gleiche Versetzung enthal¬
ten . ^ ääUrkundäs . i48 ; . in ^ äiunÄ .
Orä nouill'. iub d>lnm . 181 . worinnen
verschiedene dieser ererbtenVogt - und an¬
derer Gerechtsamen nachgelassen wor¬
den .

/ ) Vicl . 8 LI. vVI ^ I /Ä -
6iA . d^ urn . 66 . ib>i .

^ rcsnäenrs8 iptnm monsüerinm 6s
8LbiKenb>ui ' A liscur prsLisicur LsUi -
rumm , - non potle per dsnonico3
teu 5rsrre8 siuscieln monsUerü a6 lts -
rum äebirum releugri , äs illomsxims
Usbilirsri8 Lc probiraris Iiorro , vi -
äeliLsc Oräini8 frstrurn lemoni -
coruln -

Uonorem Dsi omniporsnn8 Le äiuini
cnlm8 auAmenmm , r» » E -T/^er/o

tup -
ponenäs 3 ibiclemĉ us frsrre8 Oräini 3
leuronicornm äeincep8 inlUmenäos
äsLrenimu3 Le ponsn6o8 . direrss
LIV8V . ch 19z . ib>. Irs guoä
ipsum / ch

orLmis frsrrunr
Ibsnronicorum prsL. icU M
reZr tub> formd tsmen Le moäis
czuo8 Le <gns8 in Iireri3 noUr >3 Uiper
Uuin8mo6i vnioneLe tub >ieÄionsLON -

tsÄi3 viäeb >ici8 > p1enin8 conrineri .Weil hierinnen gezeigter Massen vorge -
schrieben worden , wie sie demCloster und
dem Gottesdienst in selbigem gebührlich
vorstehen solten . In denen Wille -Brie¬
fen der Ganerben des Hüttenberger Ge¬
richts wird mit dem gezeigten Vorbe¬
halt dasjenige , was der Erzbischof

^ r> mr /?// /E , und der Landgraf OHO l .
r» über das Closter verfu¬
get, schl - chterdingen gut geheissen , mit¬

hin
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trags - Urkunde Landgraftns oi ' i ' OKis i . von deren Vorzeigung man
gegenscits sich nicht cntschütten kan , .? ) eben wohl des mehreren ausdruckcn
dörfte . Wie nun aber das Verhältnis des Closters Schiffcnberg gegen
ftinen geistlichen Oberen , den Erzbischof von Trier , so wenig , als dessen
Unterthanigkeit gegen seine ordentliche Landes - und Grund - Herrschaft ,
dadurch abgeandcrt , sondern vielmehr bey dieser Verfügung und Über¬
trag von denen Ordensbrüdern und dem Hochmeister sechsten , auf das
fcyerlichfte anerkant und zugleich vor allezeit beftattigct wurde ; also cr -
theilte Kraft dieses der Erzbischof s ^. i. i>viKV8 wenige Jahre hernach
die Erlaubnis , daß die vorgejchriebene Anzahl der geistlichen Vorsteher
dieses Hausses zur Helfte abgeändert und , Statt derer abgchendcn Geist¬
lichen , so viel Ritter - Brüder zurBeschüzung , jedoch ohne den mindesten
Eintrag oder Schmälerung des darinnen aufrecht zu erhaltenden Gottes¬
dienstes , dasselbe bewohnen börsten ; b ) wozu die Bewilligung des Land -

Hin nirgends das Closter dem Orden zu
seinem Eigenthum und Gutdüncken , wie
bey verschiedenen § . XLAI . XIAII . öc
Xb. v . lch vorkommenden Beyspielen ge¬
schehen , überlassen , welches der Erzbischof
r > i. i) vinv8in einer UrkundevomJahr
IZ25 . idicl . 195 . noch ferner zu er¬
kennen gegeben , wann darinnen gemel¬
det wird , daß das Closter Schiffenberg
dem Commenthur und Brüdern des
Teutschen Hausses zu Marburg rarione
nignittraru8 6iöti or6ini8 untergeben
seye . it>. In6ulvemu8 r

, c^ uit >u8csicium rnona -
Iterium ien 6omu8 iubeit . Welches
eben dasjenige , so in der gemeldten Ur¬
kunde dieses Erzbischofs tud I8l . i9z . vor¬
kommt , besagen will , it>i : (^uocl ipiurn
rnonaiterium in 8ctiiKent>erAor -

r -r rrA
tuk> kormi8 ramen L< mo6i8 cer .

Daher man sich anderer Seits sehr ver¬
stoßen , wann diese , nach dem ganzen
Iunhalt der Urkunde so wohl , als denen
kurz zuvor abgefaßten Uebertrags - Vrie -
fen , auf das geistliche Ordens - Ruder ge¬
hende , und der übrigen Untergebung des¬
selben deutlich entgegen gesezte Worte ,
auf die weltliche Obrigkeit und Gewalt
mißdeutet , gleichwohl aber kurz zuvor an -
geführet worden , daß über das Closter ,
als ein geistliches Gut , keine weltliche

grascns
Obrigkeit erlanget werden können . Je¬
nen Ausdruck erläutert noch eine andere ,
wenige Jahre zuvor ausgesteliete Urkun¬
de dieses Erzbischofs , ibict . tub l8lum .
198 . wann darinn gemeldet wird , daß
das mit dem Augustiner - Closter Schif¬
fenberg vereinbarte Jungfrauen -Closter
Cell , ohnweit davon gelegen , ( viel . ^ 6 -
icmöt . d^ um . 2Oi . ibi6 . ) dem geistlichen
Regiment des Probsis zu Schiffenberg
untergeben seye . Verb». kreposiro 6icti
loci pro rempore exiitenri , cr/rm re -

MreKe . Wie dann noch dieser Ausdruck
in demOipl . Landgrasens ono >ri 8 1.

tub . 2z6 . in gleichem
Verstand vorkommt : id . k' rkrrreCu -
none cle Dollen ^ ortk - Commenclg -
rore in iVIarpurA bi8 remporidus M
FoM riA/ MM exilrenre . Womit jedoch
die andersiitige Ungrundsfasser den Be¬
weist vor das Landes - Fürstliche Regi¬
ment der Landcommenthuren in Hessen
gleichwohl nicht führen , oder darinnen
etwas besonderes suchen wollen .

§ ) Conf. § . I. XIX . alwo eine gleiche Wei¬
gerung in Ansehung der Stiftungs - Ur¬
kunde des Hospitals zu Marburg angc -
mercket zu befinden ,

ü ) Dipl . LLrnvini
ibi6 . d^ um . 195 . ib . () ui3 proprer
incririus boitiles , 9UO8

. Frr/ r/ m corriclie pgrirur , repermm eit ,
c^ uoü inniger 6e5en -

üonc
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graftns oi ' i ' o ^ is i . so ohngezweifelter gesuchet , als erhalten , und da¬
mit vcrmuthlich die Veranlassung gegeben worden , daß hochgcdachtcr
Landgraf in eben dem Jahr , zu besserem Unterhalt der Vorsteher und
Bewohner des Clofters , annoch acht Huben aus dem daran gelege¬
nen Wrseckerwald , mit Einwilligung derer in der besonderen Mar -
cker - Gemeinschaft bey selbigem damaliger Zeit sich befindenden Hüt -
tenbergcr Gancrben , dazu gestiftet . / ) Hingegen verblieb das Frnucn -

Bbb 2. Closter

lione mklnugli , c; uo6 live manu lai-
oali 6iöki or6ini8 non porelt expecliri
bono mo6o , inciulAemu8Lommen-
ilacori ür fracribu8 pre6i >Ui8 ) cjuibus
rarione manilkl ' gcu8 6i >Ui Or6ini8 , 6i-
<Uum leu 6omu8 lukreli ,
vc lex ibiclem §< non minu8 perlone
cIeriLgIe8 klabeancur 6e 6ieko or6ine ,
c^uarum » 6 mmu8 rre8 linc in or6ins
läcerclorali , reliĉ ue vero rre8 per¬
tone tinr in tkicrid or6inibu8 instiru -
re Lc retI6uu8 nnmeru8 perlonarum

/, E /r// rrrr teu clomus per krarres
Irricale8 6iäki orciini8 ibiciein lupplea -
rur , /E />ror/^ Me ,
M /ior m r/1/0
/ orc- r »

/ e / /7/, ore w ?/ »/ / . Welche Erlaub -
niß vermuthlich den Anlaß gegeben , daß
denen Ritrerbrüdern aus ihrem Mittel
eben wohl jemand vorgesezet worden ,
dessen , wie des kraepoliri , von der Zeit
an Meldung geschiehst und den Nah¬
men einer Commenste bei) dem Closter
Schiffenberg nach sich gezogen hat .

i ) Eons, die anderseitige Anführung
tubi>l . 2Z ; . r ) ib>. " Auchnachgehends
" in L . iz 2 ; . §^ IZZ 9 . beydeHerrnLand -
" grafen zu Hessen , als Herr Landgraf
" Occo , und Herr Landgraf Henrich ,
" mit acht Huben Landes vom angrän -
" zenden Wiseckerwalt , solche Stiftung
" vermehrethaben " . Jmmassendiegan -
erbschaftliche Briefe eine blosse Bestät -
tigung dieser Schenckung ausdrucken .
Es gedencket zwar die luk> i>l . 2 z 6 . nach¬
gefügte , und von dem Original abge¬
schriebene Urkunde onoxsi 8 1. nur ei¬
ner Schenckung von fünf Huben Wal¬
des : dieweil aber Landgraf « LNki -

cv8 m . acht Huben bestätiget und die
Einwilligung derer Ganerben auf eben
so viel gerichtet ist , so mögen wohl
noch drey Huben mittelst einer andern
Urkunde zugestiftet worden seyn . ik>.
krgrril ) U 8 eiu 86 em Oiclini 8 in monrs
A iVlonalterio LcbiKenburA 6 eZen -
rik>U 8 puinc>ue manlo 8 nemori 8 no -
liri 6 iÄi V/ ilecicerwal ^ , conciAuob
molenclino iplorum , puo 6 ekt pro -
pe cliötum rnoncem 8 ekliKenburo - ti-
rum , pro parce nolirkl ; eo puoci kia-
bemu 8 eiu 86 em nemori 3 cobere 6 e 8 ,
nougnclo 8 , co ! en 6 o 8 öcperpecue poL-
liäenäo 8 comulimu 8 - per preten -
re 8 in vtu 8 vninertklle 8 ib' rgrrum

l^licliil nok>i 8 inris
vel laöki in ei 86 em manli 3 peniru 8 re -
terugnre 8 . Woraus der anderseitige
fehlerhafte Abdruck luk> 182 . ver¬
bessert werden mag . In der Urkunde

er/ //ett /vnA k/. /r . ik>i 6 .
185 . werden jene Ganerben nah -

menrlich ge -
nennet , weil dieser Berg , ausser dem
oberen Anbau , wie noch gegenwärtig ,
einen Theil des Wisecker - Waldes aus¬
macht , und die damalige Märcker - Ge -
meinschaft sich darüber nicht weniger er¬
strecket . Es wäre dieses Owc /oMMmr

schon gezeigter
Massen , eine in dieser Gegend sehr ge¬
meine Sache . Ausser der anstoßenden
Lindermarck ist bey dem nicht weit da¬
von gelegenen Fernwald , welcher der
Stadt Giessen , wie auch denen Dorf-
schaften Annerod , Leigestern , Stein¬
bach , Garbenteich und Hausen zu ge¬
witzen ungleichen Theilen zustehct , so
dann der Rodheimer - Marck , eine
gleiche Märcker - Gemeinschaft noch
gegenwärtig zu befinden . Wie dann
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Closter Tel ! scinen bisherigen geistlichen Bewohnern noch fernerhin der¬
gestalt überlasten , daß die Ordensbrüder zu Marburg und Schiffen -
berg demselben weder vorstehen , noch sonst etwas dabcy zu schaffen ha¬
ben soltcn . /. ) Bey der würcklichen Uebergab und Absteinuug vorcr -
mclter acht Huben Waldes , wurde von denen Hessischen und Ganerb -
lichen Bcainten die Verordnung gemacht , " daß die Frevel imSchif -
" fenbergcr Closter - Wald , nahmentlich der Wagen , des Tages mit
" einem Pfund Pseuniug , der Karn mit zehen Schilling , die Bürde mit
" füllst Schilling ; des NachtS aber zwiernt alßo viel verbüßet ; dcm -
" nach in diesem Wald vor dem Hof , der Baumgarten genant ,
" ein Mevckerdmg gehalten , auch derjenige , welcher davor gerü -
" get würde , die Buße aber nicht sünete , von gedachten Amtleuten
" darum gepfändet werden , und die Buße zum halben Tbeil denen
" Amtleuten , die andere Helft aber den Ordensbrüdern zu Schiffenberg
" heimfallcn solte . / ) Worab nunmehr » von der so gerühmten Obrig¬

keit
auch die Urkunde 6^ -/^ ' , Grafens
von Nassau und seines Sohnes /o -

tlld KlllM . ISO .
der neuern Ordens - Urkunden , anderer
Gestalt nicht verstanden werden mag ;
welches die wenige Jahr hernach , ver -
mög psandfchaftlichen Rechtes , mit Be¬
willigung derer übrigen Lonäomino -
ium , dein Closter Celle beschehene an¬
derweite Stiftung in der Falckensieini -
schen Urkunde 6 . g . izzS . ibirl . lub IK .
191 . mit deutlichen Worten besaget :
ik>i : Uoo -kimus eri -un inlianrer

vel inrerells
porerir , 6iÄe voltre ailiAiigrioni con -
tenrire L: eorum conlenlum libergli -
rer 36Iiibere . Worinnen vermuthlich die
Ursache zu suchen ist, warum man bey der
ersten 'Ausgab lud Kl . 16 ; . diese Worte
der Urkunde zuruckbehalten , als wobey
noch weiter versehen ist : Inliibemu8 au-
rem per prelenres prelaris LgnÄimo -
iÜ3libuS ) Ne rubos pre6iäiorum mgn-
tuum - exlirpem , vel aliguo moäo in
gAros ör prara eonuerrgnr , leä gä ere -
teemiam tzianclium liniiorum plan -
rare teu culioclire clebebunr .
S . das obangeführte der

Urkunde L .̂ rnvi ^ i
ch lüb> Kl . 192 . der gegentheili-
gen Anfugen , ibi : 8ane monalterium
monialium 6e LclilKenburA ' Lr mo -
niale8 idi6em , kam in Aenere , czuarn
in lpecie oräinarioni nolire re ^ imi-

niczus noüro in omnibu3 rskeruamub,
ira Huoci 6e ipli8 monialil)U8 , mona-
tkerio , boni8 L: iuribu8iplärum , tpiri -
rualil ) U8 aur remporalidu3 , teps äiÄi
Lomrnen ^ aror , prepoliru8 §r krarre8
6e lVlgrburA aur ZeliiKenburA nulla -
renu8 inrromircere te 6ebebunr .

/ ) S . die neuere Ordens - Anfugen lub
Kl . 187 . Lr 18 8 - ibi : " Um die acht Hu -
„ ben Wiseckher Walds bey Hedwiger
„ Mühle gelegen , die der Edel Herr
„ Landgraf ono von Heßen , vnd sein
„ eheliche Wirthin , vnd Hartrad , Herr
„ zu Merenberg - mit samterHand ge¬
geben haben dem Hauß zu Schiffen -
„ berg , das der Teutfchen Herrn ist ,
„ durch Gott vnd vor aller ihrer Eltern
„ Seele vnd Heil - die vorgenante Hu -
„ be seind gemeßen vor acht Hube ge -
„ siockt vnd gesteint , in Gegenwärtig -
„ keit und mit Rath vnßer vnd vnßer
„ Ganerben vorgenanc Amtlythen
„ zum mehresien , Herrn Ioli3nm3 von
» Beldersheim , vnd Herrn Henrich
„ Fleisch Ritter , vnd Heidenrichs von El-
„ ckershaußen , vnßers Druchsessen , vnd
„ Henrich Bergheimers , von Garwer -
„ teich Schultheissen , vnd desLandvolcks
„ gemeinlich , die da gesezet haben eine
„ Einwort, als hie geschrieben stehet :
„ das ist , daß der Wagen des Tags ein
„ PfundPfenninge , vnd der Karn zehen
» Schillinge Pfenninge , die Bürde fünf

„ Schil-
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keit und Landes - fürstlichen Hoheit dieser vermög geift - und welt¬
licher Oberherrschaft verordnctcn Pfleger und Vorsteher des Llo -
jiers Gchlffenberg 7/r ) so wohl , als dem weiteren grundlosen An¬
fuhren , " wass masscu die Herrn Landgrafen zu Hessen nicht eines Na -
" gel breit Landes zu der Lommsnäe Schiftenberg gegeben , sondern
" dessen ganzer Eigenthum aus cigenthümlichcn , denen Münzcnbergi -
" sthen Grasiichen und Frcyhcrrlichcn des Reichs ohnmittclbaren Gc -
' schlechtem , zuständigen , und in das N iunzenberg ge -
" hörigen Grund - Stucken bestanden , woraus diese immeäiace Rcichs -
" Glieder , Rechts - beständiger Weisse renunLüret , und selbige , mit aäcr
" anhangcnden Immeäietat und Lxempcion , wie sie dieselbe selbst be -
" sszcn und geniesten können , sollen oder mögen , damals an den Tcut -
" schcn Orden wohlbedachtlich ceclirct haben soltcn " , 7r ) das Ur -
theil mit so ohntrüglichercm Bestand gefallet werden mag .

§ . i^ xxvm .
Gleichwie nun das Closter Schiffenberg nebst seinen jedesmaligen Welchem man

Bewohnern , der Fürstlich - Hessischen Grund - und Landes - Herrschaft geraume Zeit
so vielfältige Wohlthaten , und gleichsam seine andere Stiftung zu vcr - hernach das ein -
danckcn harte , ( § . OXXVI . OXXVU . ) wovon das damit zuvor vcr - s ^ stngeneFr-au -
bundene frauen - Eloster (Lell nicht ausgeschlossen blieb : ( K . L. XXVI . ) ^ Elo , ter Leil
also erkanten bende ausser der gemeinen Untcrgcbung , in Ansehung des
hohen Landes - Regiments , und derer damit vereinbarten grundhcrr - „ „ x, Weise
liehen Gerechtsamen , noch besonders , wegen ihrer unter dem Lentge - „ och bcygicbet .
rrcht zu Lmdcs gelegenen Güter , die Hessische Obrigkeit mit Hulden
und Gelübden , n ) Bcy der im Jahr 1449 . vorkommcnden Abände -

C c c rung -
„ Schilling vnd dieser igliches des 189 - druckt vermuthlich noch ein meh -
„ Nachts zwierr also viel verbüßen soll , reresaus , weil davon nur einO-gZ-menr
„ wann sie die Brüder von Schiffcnburg beygebracht worden .
„ oder ihr Förster in dem Wald stnden , ?/ r ) S . das neueste Ordens - Impreckum
„ freveliche ; vnd ist auch von densel - ? . II . 8 . II . § . 4 . p . 178 .
„ ben Aincleurheir gestzc ein Merck - » ) Es sind diese feine Anführungen , wor -
„ herding vor dein Hoffe , der da innen bey nahe so viele Unrichtigkeiten ,
„ heißet der Baumgarcen , um da zu als Worte enthalten , in dem Hist . Dipl .
„ rügen die Wahrheit vor Wahrheit , Unterr . 8 . II . § . 9 . p . 28 . zu befinden ,
„ den Lügenmund vor den Lügenmund , welchem dasjenige , was von der so ge -
„ als gewöhnlich ist in Mcrckhcrdin - rühmten vermeinten Kayserlichen Burg
„ gen , wer da würde genüget , käme er Münzenberg , auf der vorhergehenden
„ nicht , vnd fünncte seine Einworte , so sol - Seite gedacht wird , noch beyzufügen .
„ len vnßcr vnd vnßer Ganerben Amtleu - Lonk. § . UXXIII . UXXIV . Lr UXXVI .
„ tben , dievorgenante den Brüdern hel -
„ fen pfänden u >n ihrEinwort ; vnd folce ^ ci H . I .XXVIII .
„ dieEinworrre halber den Amcleu - 7? ) Es erhärtet dieses der um das Ende
„ rhen vnd halber den Brüdern " cer . des i4ten 8eculi nach dem alten Her -
Die nachstehende Urkunde sub l>lum . kommen abgefaßte , und noch m^ dem
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rung der geistlichen Bewohner des lezteren , welches wegen grossen Ab¬
gangs und Verfalls mit dem crfteren wieder vereinbaret / und dessen
Vorstehern zugleich angegeben wurde , ausserte sich eben wohl die geist -
und weltliche Oberherrschaft , in Ansehung beydcr : wie dann der
Erzbischof von Trier i ^ convs i . dabey den consensum L volunm -
cem aliorum , Quorum incerftc , mit ausgedruckten Worten zum voraus
seztc . § ) Gegenftits hat man die Nassauische , in Absicht auf die Clo -

Hahr i ; 77 . von Landgraf Ludwig dem
crlceren bestattigte weißthunr des
Hessischen Leut - Gerichts zu Lindes ,
Urb d>lum . 2Z7 . ib . " Wan einer zu
„ einem zint gut kommendcvnd das ent -
„ nimmett , der soll sichs nit gebrauchen ,
„ ehr habe es dan enrpfangcn mitt Ey -

denn vnd gelöpcenn vnßerm G . H .
„ gerrew vnd holet zu sein vnd micr
„ bestartein Eyde zu den Heyligen
„ geschworen das stere vnd vesr zu
„ halcren - - Item wen vnßer G .
„ Herr mit solchem Zint gutt belehnett ,
„ es sei) Edell oder vnedel , pfass
„ oderLaye , behelcr vnßer G . H . die
„ vorgeschriebcn gerechcigkeicc , was
„ von 'zinttnern Jzt in leben sein , alsoin
„ gewonheitt herbracht haben , vnd vor
„ vns so herbrache ist . Icem hatt vnßer
7, G . H . in dießen hernach geschriebenen
„ Zinttgüttern solche gerechtigkeit , als
„ in seiner Gnaden Eygen Zinrt - Gut -
„ tcrn , das den die von Kuntzbach ,
„ auch von Grave Philips von Naßawe
„ zu lehen haben , vnd auch solcher zintt -
„ gutter zu thunde Han , Graue Philips
„ von Naßawe , die Herrn von Arns -
„ purk . Die teutscheir Herrn von
„ Gchisfenbergk . Die Lloster -Iung -
„ frawen von Schiffenberg , die Chor -
„ Herrn von Wetzflar . Juncker Volper
„ von Schwalbach der alde , Juncker
„ Caspar Staun , Philips von Kunzen -
„ bach " . cer .

i ^ cOLi Treu .
u . unter denen anderseitigen neu¬
ern Anstlgcn fub 2OI . ib . IpUrm
Conobium in Cella cum vniuerli 8
Uri8 1uribu 8 p>ernnencii 8 ) earun -
clem monialium corrfcnUr Lc volun -
race , L? u/ioru -u ^ uoru ?„ Ere /? , ms -
Iioribv 8 moäo , via , iure , forma Lc

caula , guibu8 rneliu3 iieri poecrie ,
noikra aufkorieate cliÄo lVlonalkerio

in 8cbilfenburA ' reu ^ uuee Lc uT v -uu / r
eor^ i / r - ^ rou / / üeruM , ree/u -

E . Wobei ) ohnangemerckt nicht zu
lassen , daß das Haüß Schiffenberg ,
wie in allen bisherigen Urkunden , noch
immerfort unter dem Nahmen eines
Llostcrs vorkomme , und mit solchen !
das eingegangene Frauen - Closter Celle
dergestalt vereinbaret werde , daß bey -
de , so wie ehemals , ein unzertrennli -
liches Corpus ausmachen sollen ; mit¬
hin sämtliche oben angeführte , sowohl
Erzbischöfliche - als Landes - und Grund¬
herrliche Verfügungen dabey zugleich
statt finden müssen , folglich auch denen
Ordensbrüdern an diesem ein mehreres
nicht , dann bei) jenem zugestanden und
deswegen wohlbedachtlich versügetwor -
den seye : ve ^ re/) g/rTu§ ru Lc /^ -^ ur ^

^ iuve ^ orer irrpot -

felliouem buiusmoäi in ^ rcZi , eam

libcre appicberräere ac licice perpe -

ruo rerlners gueaur Lr valeane ,

- us reM ^ / r L/ ru -
ru , euro /u -uMt /r r)r /chs
r / rK / u LouueEr v / ür

E / errere . cce . Daher noch die Frage
übrig bleibt , wie , nach so weit gänzlich
abgeänderten Umständen des Closter -
Hausses Schistenberg , die Ordensbrü¬
der des Hauses zu Marburg , als ehemals
verordnet «: Vorsteher desselben , ohne
Landes - und Grundherrliche Nachlas¬
sung , sich eines Eigenrhums daran an -
massen , und diese , ihrer wahren Absicht
nach , zur geistlichen Pflege derer in dem
Wiseckerwald neu angeroderen Dorf -
Gemeinschaften der Herrschaft Giessen ,
( § . CXXII . ) errichtete milde Stiftung
samt ihren Gott - gewidmeten Gütern ,

wor -
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ster - Vogtcy ausgestellete Bewilligung beyzubriugen , keinen Anstand
gefunden , das weitere jedoch denen Lxempcions - Absichten nicht dienlich
erachtet . Nachdem inan aber diffeits überflüssig dargcthan und beur¬
kundet hat , daß das Fürstliche Laust Hessen die Herrschaft Giessen , und
mit selbiger den Wiseckerwald , als seinen ohngezweiselten alleinigen
Eigeutbum langst vor diescrZeit mit aller Hoheit besessen , und nebst den :
Erzbischof von Trier das Clofter Schiffenberg denen Brüdern des Tau¬
schen Hausscs zu Marburg zur Siftsmastigen Verwaltung eingeraumct
babe ; ( § - l- XXlV . ttxxvil . ) so hat die gleiche Übertragung des zunächst
bcn diesem , unter Hessischer Obrigkeit gelegenen Cloftcrs Celle , eben we¬
nig ohne Fürstlich - Hessische Bewilligung , als worauf die Erzbischöfliche
Vollmacht deutlich abziehlet , geschehen können . Die Versicherung ,
daß hievon in denen Ordens - Xepolüm -en nichts zu befinden scy , ist
mit der obigen von gleicher Glaubwürdigkeit , und den : Angeben , ob
solte in denen ehemaligen Wille - Briefen der Hüttcnbcrger Ganerbcn
der Verordnung und Uebergab des Herrn Landgrasens 1.
mit keinem Wort , oder , nach der andcrweitcn veränderten Erklärung ,
nur aus einem grossen Jrrthum gedacht werden , vollkommen ähnlich ;
mithin der vor die Obnmittelbarkeit dieser sehr geringen Güter des an¬
gegangenen Closters , daraus gezogene Schluß hiernach zu ermessen ;
welcher , im Fall auch ein solches in der Clösterlichen Xepolttur würck -
lich vermisset würde , wovon man aber , nach gezeigten Umständen , des
Gegcnthtils versichert seyn kan ; oder man Fürstlicher Seits darüber
keine förmliche Beurkundung , wie doch nicht wohl zu vermuthen , damals
ertheilet hätte , dennoch eben so ohnrichtig seyn würde . Am allerwenig¬
sten mag mit denen Nassauischen , auf die Clofter - Vogtcy ohne das nur
abzwcckmdcn Urkunden , der vermeinte Beweist gegen die so offenkundige
Hessische Bcsiz - Rechte gcsührct ; oder auch daraus , daß die Ordens¬
brüder zu Schiffcnbcrg ihre Rechtshändel vor denen geistlichen Gerich¬
ten , und zuweilen mit schädlichen Rechtssprüchen , ausgemacht , etwas
der Hessischen ohngezweiseltenObrigkeit nachtheiliges gefolgert werden ;
dann zu geschweige » , daß solches von der übrigen landsassigen Hessischen
Geistlichkeit , ihrer Untcrthänigkeit ohnbeschadet , eben wohl gesaget wer¬
den kan ; b. xm . I . XV . ) immasscn die geistliche Oberherr¬
schaft des iXoeLeümi , welcher die Ordensbrüder , gleich jener , der ge¬
rühmten Ordens - Freyheit ohngchindcrt , untergeben gewesen , mit de¬
ren untcrthänigcm Verhältnis ; gegen den Landcs - Fürstcn , so gut , als
der geistlichen Ordens - Untergebung , bestanden ; so haben diese dennoch

Ccc 2. die

woran , nach den jenseitigen ? rincchü8
und eigenem Bekantniß , ein ? ciuac - Ei -
genthum niemalen statt finden kan , dem
daran gewiesenen Land , mir allen und je¬
den , aus dessen lind seiner hohen Herr¬
schaft Gütern , in jener alleinigen Absicht

überkommenen Vermögen und stattli¬
chen Einkünften , damit zu entziehen , sich
berechtiget halten wollen . Derer übrigen
seltsamen Anmaßungen und Stifts¬
widrigen Verwaltung vor jezo nicht zu
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die Gmchtbarkcit des Landes - Fürstens nicht geschenkt , sondern vor dem -
stlben und dessen Rathen zu Recht zu stehen , sich zum öfter » selbst crbottcn :
( tz . I^ XXlX . ) dahingegen die aus dem Teutfthcn Hauff zu Marburg ab -
geordnctc Bewohner des Clostcrs Schiffcnberg , bcy dergleichen und an¬
deren Vorfällen , einer Vcrtrcttnng ihres Oberen , des Commenthurs zu
Marburg , nach der mehr angeführten Ordens - Verfassung , ( tz . Xb . VIIl .)
sich zu getrösten gehabt . c ) ( ss b. xxxi .) Daher felbige so wenig , dann
die übrige gemeine Priester - und Ritterbrüder in Hessen , dabcy in einen
weiteren Betracht gekommen , ( tz . b. xxxi . )

§ . I . XXIX .
Der Conrmen - Wie rnan aber gcgcnseits vor die angcmaßte Lxemption des Tent -
thm ulwBruder g^ n Hausses und Hospitals zu Marburg aus denen Landes - Fürstlichen

Stiftungs - und Freyheits - Briefen mit Bestand etwas anzuführcn nicht
bürg Schiffen - vermögend gewesen , ( tz . b. XVI . b . xvn . L.XV1I1 . b. X1X . I. XX . ) hinge -
berg und ander - gen bcy dem nicht weniger mitten in dem Fürstlich Hessischen Eigenthum
wärts , erkennen ohnwtdersprcchlich gelegenen und von denen mildthatigen Herrn Land -
auch in denen fol - grafen daraus gleichsam vom neuen gestifteten Eloster Gchlffenberg
gendenZeitendie ( H . ^ xxiv . b. xxv . H. XXV1 . b. xxvil . ) es an gleichen Bcfreyungm
Herrn Landgra - ^ ^ ^ z gänzlich gebricht ; ( tz . b. XXVI . ) selbst die in denen Ordens - Xepoli -
>en zu -.dehen vor raren

e ) Es ist hieraus zu ermessen , wie wenig
der subl^ um . 2o8 . neuerlich beygeführ -
te , zerstümmelte und abgebrochene Lx -
rraäb eines so genanten Lonfeienz - ? io -
rocolls ä . g . 149 ; . denen gegenseitigen
Absichten hiebey vorträglich seye . Dann
nicht zu gedencken , dasi nian auf ein also
beschaffenes Oocumenc , bevor solches
ohne dergleichen gefährliche Zurückbe¬
haltung , seines ganzen Jnnhalts vorge -
legct worden , sich einzulassen oder zu
antworten nicht schuldig , so ist aus de¬
nen abgebrochenen Worten der Hessi¬
schen Beschwerung zu ersehen , daß die
damals in Frage gekommene frevelhafte
Tbatkandlung ein so genanter Ordens -
Priester an einem Hessischen Untertha -
nen verübet / welcher über das den Erret¬
ter desselben , mit geistlichem Recht vor¬
genommen und in den Bann gebracht
habe : dergleichen geistliches Fürnehmen
und Bannen man der Geistlichkeit in
Hessen , als einen offenbaren Mißbrauch
ihrer geistlichen Frcyheir nicht versiat -
tet , sondern höchlich verbotten gehabt .
( § . UX 1 Ilss Daher nach dem übrigenJnn -

haltdiesesEon 5erenz - ? rotoc » lls, davon
noch einige andere kHaZ -memg. ibiä . üib
Kl . 14 . vorgelegetworden , dieHessische
denen Teutschmeisterischen unter andern
solchen Unfug damals vorgehalten , mit
mit dem Anfügen : " Veger man , daß
„ solch geistlich fürnemen und bannen ,
„ fürter nit mehr geschehe , dan der
„ Fürst wolc es nur nicht lyden " .
Worab leicht zu ermessen , warum der
Landgraf so eines , als das andere mit
Ernst zu ahnden Willens gewesen seye ,
welches die in dem Ordens - krorocoll
jenseits gebrauchte Worte : " dagegen
" mit der chac auch zu handlen " ge¬
nugsam ausdrucken . Wenn bekant ist ,
wie weit die Geistlichkeit zu diesen Zeiten
ihren Unfug in diesem Stück , selbst ge¬
gen ihre Landes - Fürsten , getrieben , und
wie diese mit mannichfaltiger Ahndung
auch jeweiliger Austreibung aus dem
Land , diesen unruhigen Hirten zu be¬
gegnen sich genöthiget gesehen , wovon
gar vieles zu sagen wäre , der wird je¬
nen Zwcifelsknoten um so viel leichter
aufiösen können .

^ 1
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euren vorhandene Hessische Stiftungs - und Uebertrags - Briefe aber von ihre ohngezwei -
der Gegenseite verborgen gehalten werden , woraus der Schluß auf deren fette Grund - und
nicht behaglichen Innhalt so zuverlaßiger zu machen ist ; ( H . L. XXVU .) Landes - Herr -
selbigcs auch über das denen Ordens - Brüdern des Tauschen Hausses zu schass
Marburg kcinesweges zu ihrer Disposition überlaßen , sondern jene vie¬
lem , zu Unterhaltung des Gottesdienstes und besonders der geistlichen
Pflege derer dahin gewieherten alleinig - Fürstlich Hcsirschcn Dorff - Ge¬
meinschaften des Gerichts Stcinbach , als Vorsteher und Pfleger , mit
Bcybehaltung desselben klösterlichen Verfassung , auch dem weiteren
Vorbehalt und darauf gerichteten Bedingnissen , zugcordnet worden ;
( H . DXXVH . Dxxvm . ) also sind die übrige gegen den alt hergebrach¬
ten Besiz - Stand der hohen Landes - Fürstlichen Gerechtsamen gemachte
Einwendungen von keinem besseren Gehalt . Dann es ist i ) so gar aus de¬
nen gegnerischen Belegungen ersichtlich , daß die Commcnthurcn zu Mar¬
burg und anderwärts , des geistlichen Standes ohngehindert , bey ih¬
ren mit andern überkommenen Streitigkeiten und Irrungen , ohne Un¬
terscheid , auf die regierende Herrn Landgrafen zu Hessen , nahmentlich
als ihre Landes - Fürsten , zu Recht sich erbotten , und dieselbe

Ddd noch
^ 6 § . DXXIX .

<r ) S . das Schreiben Landgrafens

iiLNkici iv . an den Erzbischossen

zu Maynz unter Venen geg¬

nerischen neueren Beylagen sub 12 .

ibi . " Wir sin ytzo von dem wirdigen

„ vnserm Rade vnd lieben getruwen ,

„ Hern Ludwigen von Nordeck zurNa -

„ benaw , StadhelterderBaly Dutschs

„ Ordens bi vnßer Stat Marpurg , er -

„ sucht vnd berichtet worden , wie Ine

„ Vwer Lieb micgeistlicherForderung

„ fürgenoinen vnd durch den gKeiÄ

7, ze Worms » m -en lassen Hab , nach

„ lüde der Processe , daruß wir versteen

„ die orsach Uwers Fürnemens st , das sich

„ Her Ludewig in ein libell durch einen

7, notarien Widder Uwer Lieb gemacht ,

„ vor einen Getzugen gegeben sult haben .

„ Wie wol nun derselb Herr Ludewig

„ meinte , er deshalb billig vnangezogen

„ wer plieben , So Hab er sich dannoch

„ hiebevor desvff den Meister in Dur -

eschen vnd welschen Landen stnen

„ Obern fürzukommen erbotten , des

„ aber Uwer Lieb nitgesettiget gewest sy ,

Sondern Ine nit destomynder für -

„ neme zu besweren . Nachdem nu der

- - obgenant Herr Ludewig vns ver -

„ wanr ist , vnd sich der dinge , ob Ine

„ Uwer Lieb je nit redloß wölte laßen ,

„ vst " VNS , als sine » Lands -
v ^sUksten , zu Recht erbudet , darum
„ vnd angesehen die fruntliche Eynung ,

„ zwischen Uwer Lieb vnd Uns weßend ,

„ bitten wir mit Vliß , Uwer Lieb wulle

„ demnach vnd vns zu besondern gefal -

„ len solch geistlich Fürnemen abstel -

„ len vnd Herrn Ludwigen damit

„ nie besweren " cec . Gleiches be¬

saget die lub Xlum . i g . nachgefügte

jenseitige Urkunde LLkvoroi Erz¬

bischofs zu Maynz verb .

" Dargegender obgemelt Iohannvon

„ Hohenfels , Comrhur ( zu Sicbels -

, ) dorf ) geantwort vnd zu Bericht des

„ Handels eingefurthahwie ervergang -

„ ner Zeyt mit Clager etlicher pfan -

„ düng halber in Irrung gewachsten ,

„ derselben Jrthum sie bedeParrhyen

„ sich vff vnsernOheynr denLandgraven

„ vorgemelt vnd sine Nethe zu recht ver -

„ einigt , vnd als die genugsamlich ver -

„ Hort , vnd derhalb keine Hinlegung by

„ den Parthven verfolgen wollen hett ,

„ were die Sach zu rechtlicher Vß -

„ orcerung für vnsgewießen - Nach -

„ malsvmb Vastnacht , als zuSeybels -

» borff
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noch sonst vor ihre ohirgezwerfelte hohe Richter erkant und ver¬
ehret ;

„ dorff etlich Personen versammelt ge -
, ) west weren , in Meynung , vngebottcn
) , dinge zu halten , habe er sich ein ymbs
„ aus guttem willen vnd nit ausgerech -
„ tigkeyt zu geben erbotten gchaptt , mit

weyterAnzeyg , obsie vermeyntenJnen
, ) etwas mehr zu thun schuldig zu sin ,
„ das er alsdann vnßer , als sines Erb -
„ Herrn , oder vnßers Oheym obge -
„ melt , als des Lands Fürsten
„ vnd siner Reche rechrlichs erkenc -
„ nis darumb pflegen vnd volgen
„ wolle . Solchs sey aber verachtet , nit
„ angnommen vnd durch vnßers O -
, ) heyins des lancgraven Marschalk
„ in den dingen ein tag zu gütlicher
„ Oerhoor 6estimpt , von ine bedcn
„ reylen angnommen " cer . Wie null
beyde von dem Widertheil tuppecliurte
stattliche Urkunden deutlich besagen , daß
so ein , als der andere darinn benennte
Land - undCommenthur in einer , gegen
seine eigene Person , und besonders in
Bettes des Ordens selbsten , erhobenen
höchst beschwerlichen Clag - Sach auf
den Herrn Landgrafen , nahmentlich
als seinen Lands - Fürsten
zu Recht sich erbotten , so ist der gemachte
Einwand , daß der Landcommenthur ,
Ludwig von Rabenaw , zugleichHessischer
Rath und Vatsill gewesen , welche beyde
Dinge an sich von der Uelgüon eines
Landcs- Fürstens ohnedem unterschieden
sind , und vorhin mit »euer Clag nichts
zu schaffen gehabt , desto unerheblicher .
Ausser diesem sind die Raths -Pflichten
des lezteren , wie § . leg . gezeiget wor¬
den , vielmehr ein neuer und sehr bündi¬
ger Beweis - Grund desselben ohnge -
zweifelten landsäßigen Untergebung ,
mithin der diffeitigen Absicht so viel we¬
niger entgegen , welches nach deine , so
§ . leg angeführet worden , von dessen
angeblichen Lehens - Pflichten ebener
Massen zu sagen wäre , wann man an¬
derer Seits darthun können , daß er bey
seinem geistlichen Stand und Ordens -
Gelübden ( § - XI. VH . L< XUVUI .) an -

noch Hessische Lehen - Güter , so jedoch
mit der Klage nichts zu thun ge¬
habt , besessen habe . Conk. nor . n ) .
Worab nunmehro so viel sich zu Tage
leget , daß , ob schon dieCommenrhuren ,
nach der ehemaligen Landes - Verfassung
in Hessen , gleich der übrigen Geistlich¬
keit , den ÜioecellmuM ) in denen dahin
gehörigen Stücken , vor ihren geistlichen
Oberherrn gehalten , und daher , der Re¬
gul nach , vor diesem geistlichen Richter
zu Recht gestanden , selbige dabey dan noch
zum öfteren auf die Herrn Landgrafen ,
als Landes - Fürsten , und ihre
Rache , sich zu Recht erbotten , und da¬
mit derselben Oberbottmäßigkeit genug¬
sam anerkant haben : Conf. ^ 6iunÄ .
iub 2OZ . Lr § . I. XXVII . L ) wel¬
ches , statt ohnzehlig anderer Beyspiele , die
Landes - Fürstliche hohe Gerichtbarkeit ,
in Ansehung der ingesessenen Ordens¬
brüder , so zuverlässiger erhärtet : wie dann
die Urkunde tub l^ um . 2i i . b ) von dem
Commenchur , Prior und
des Johanniter - Ritter - Ordens zu
wissencfeld noch vor denen UeLor -
inacions - Zeiten IN Hessen eben
dasselbe darthut . Zugleich erhält das
geraume Zeit vorher , nehmlich im Jahr
140z . dem Teutschen Orden ertheilte

seine ächte Deutung , und wird da¬
mit dasjenige , so man in dem vorherge¬
henden ( § . UII . 6 ) davon angemercker,
so vielmehr bestätiget . Welchem noch
beyzufügen , was vor kurzem ein grosser
geistlicher Reichs - Fürst , in einem ähnli¬
chen Vorfall , von der wahren Absicht
und Würckung dieser Kayscrlichen Be -
freyungen gründlich angeführet : verb .
„ Von dieser der Kayser damaligen Frey -
„ gebigkeit und willkührichenAusziehung
„ 3 porellgtL iulliLigrig iuäiciorum

Oaeisireorum prvuinciülium aber ,
„ wird und kan hoffentlich keine rechc-
„ liche Folge auf die
) ) c'EE gemacht werden ,

welche bey diesen Zeiten nicht ab - son -
„ dern
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ehret ; besonders aber solche Erbietung (llst 8 (lN ^ eö - IuvsteN , denen
Erbbtschöffen zu Maynz , wo sic die Sach vor ihr geistlich Gericht ziehen
wollen , entgegen gcsezet ; c ) 2. ) die Beeinträchtigung und eigenthatige
Pfändung der Ordens - Güter und Gefalle , vor einen Abbruch und
Nachtheil , welcher dem Landes - Fürsten und dessen Oberst - Richterli¬
chen , wie noch sonstigen hohen Gerechtsamen , zugesüget werde , gehal¬
ten , auch des Landes - Fürstlichen Beystandes und Vertretung

Ddd 2. bey

„ dern zugenommen , und durch das

„ übliche des ReichsHerkommen so wohl ,

„ als durch desTeutschen Reichs beson -

„ dereGesäze , durch die Reichs - Abschied ,

„ Friedensschlüsse und Kayserliche

„ Wahl - dassrulanonen , in Anbetracht

„ des ganzen Landes - Bezircks , und al -

„ ler darinn beschränckten Inn - und Zu -

„ behörungen in nachkommenden Zeilen

„ aufdas bündigste festgesezt worden " .

S . Rechts gegründete Prüfung de¬

rer , ab Gesten des Bambergifchen

Dhom - Capiculs , wider dasHochstifc

daselbften , zumOorfchein gebrachten

Schrifften Z ' . / / . / .

- ) Eons . / . IRXI . A ) L : ^ .üiunÄ lub

214 . worinncn selbst die Teutsch -

meisterischeRäthe verschiedene , zwischen

der Stadt Marburg und dem Land -

Comthur daselbst , entstandene Jrrtingen ,

wobey lezter die Stelle des Beklagten

erweißlich vertretten , zur Entscheidung

vor den Landgrafen und seiner Gnaden

Räthe verwiesen haven , wie dieses an

bemeltemOrt mehreres angezeiget zu be¬

finden .

c ) Oonk . nors g ) praeceü . und das darin¬

nen angeführte Schreiben iv .

S . das zuvor angeführte Schreiben

LLLrorvi ) Erzbischoffens zu Maynz ,

74 - 0 . ib . " So habe doch der obbe -

„ melt Compthur desselbenJars im April

„ vff dem Sloß zu Marpurgk In en -

„ gegen vnd vor dem hochgebornenFür -

„ sten vnsern lieben Oheym , Herrn wil -

„ Helmen , Lantgraven zu Hessen rc . in

„ sinem abweßen Jme itt Rück siner E -

„ ren vnd glimpfs swerlich angetast , dar -

„ geben und gesagt , das er der Llager

„ vnsern Oheym jelzgemelcvndsinen

„ Fürstenchum abzübrechen , vndvnß

„ vnd vnßerm Stift zuzuwenden under -

„ standen - dargegen der obgemeltJohan

„ vonHohenfels Compthur geantwort

„ vnd zu bericht des Handels eingefurt

„ halt , wie ervergangenerZeyt mitClager

„ eclicherpfandung halber in Irrung

„ gewachsen - - Vorerscheyitugsolchs

„ tags Hab sin widerteyl eygens Fürne -

„ mens - einen sinen Hindersassen zwey

„ Pferd mit Gewaltgnomen , diebehal -

„ ten , vnd ine geursacht , sich solcher ge -

„ waltsam vber sin vberfolligs erpieten

„ geübt , by vnßerm Oheim vorgemelr

„ zu beclagen , als er auch aus notturfft ,

„ zti hanthabuitg des Ordens Gcrech -

„ tigkeyc vnd nit dem widerteyl zu

„ smehe oder Verachtung gethan , vnd

„ siner Liebe Vermaß fürbracht hett : der

„ widerteyl cherc dein Turfchen Huß

„ zu Marpurg vnd siner Libe , als des -

„ selben Huß Gchirmherrn , abbruch ,

„ vnderstünde dasselbe Huß vnd sin an -

„ gehörigen in crafft der Pfantschafftzuc

„ Newenstat , so er von vns vnd vnserm

„ Stift hett , zu pfenden - der Clägec

„ hat die Antwort , wo die Jme Furstant

„ thu , vnd sonderlich des widerteyls be -

„ kentnis , da er gesagt , Er der Clager

„ thue dem Huß Marpurg auch vn -

„ fern : Oheim dein Laircgraveir ab -

„ bruch angnommen " cer . Daß auch

unter dem Nahmen des Gchirmher -

rens und der Schirmherrfchaffc bey

denen Clöstern und Stiftern in denen

Deutschen Ländern , die Landes - Fürstl .

Obrigkeit selber , in Ansehung derer dar¬

unter Gesessenen angedeutet werde , sol¬

ches ist behorigen Orts ( § . XU . / )

sattsam dargethan worden .

e ) Es
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bcy dem geistlichen Richter sich zu getrosten gehabt ; e ) wie nicht weni¬
ger Z ) nach denen Landes - Ordnungm und MÄen sich zu achten ,
die Schuldigkeit ancrkmit haben . / ) Nebst dem zeiget 4 ) eine Urkunde
vom Jahr 1487 . dasi die Ordensbrüder , gleich der übrigen landsasitgen
Geistlichkeit in Hessen , das Gebat , und Geelmessen vor die
Herrn Landgrafen , sondcrheitlich in der Art und Weise , " (l ! s UNkM LüN -
" des - Fürsten erlich vnd tziemlich " , m denen Hessischen Ordens - Kir¬
chen verrichtet . § ) So sind 5 ) nach dem deutlichen Jnnhaltdes hiernach¬
gefügt zu befindenden Tausch - Intkrumems ä . a . 1496 . die darinn bemel -
dete Landes - Folge und Wagen - Dienste denen Herrn Landgrafen ,
nahmentlich als Negirern des Landes und besonders des Ober - Für -
ftenthums , worinncn der Tcutsche Orden gesessen , von Ordens Seiten
neuer dingen zugcsagct , ü ) hingegen verschiedene andere und zum Theil
geringere Dienste und Bürden denen Ordensbrüdern gegen Abgabe eini¬
ger Mühlen von dem Landes - Fürsten nachgelassen worden , i ) welches

lcztere,
verdienet , daß die Landgrafen zu Hes¬
sen von Lonk ^ vo an , biß auf iviL -
i-iLimvn ihr Fürstliches
Erbbegrabnrß in der Teutsch -Ordens-
sogenannten Elisabether -Kirche zu Mar¬
burg , nicht ohne einen neuen Beweiß-
thum ihrer darüber habenden Obrigkeit
und Gerechtsamen , genommen .

<ö ) tub d§um . 44 . ib . " Sollen vnd
" wollen wirvndvnser Nachkommen sei -
" ner Gnaden Erben vnd Nachkommen ,
" einem Fürsten von Hessen, der zur
" Zeit ein regircr des Lands ist vnd
" Marpurgk Innen har , vnd anders nie -
" mands , so sein gnad des begerte vnd vns
" vnd vnsern Nachkomen das vier tag
" zuvor verkundt " cer .

r ) Ibi . " Darzu so sollen wir vnd vnser
" Nachkommen dem gemelten vnßerm
" gnedigen Herrn , siner gnadenErben vnd
" Nachkommen , keinerlei) dienste oder
" bürden , weder mit Pferden , Wagen ,
" Füreknechten oder andern thun oder zu -
" thun verpflichtet seyn " . Bei) der imJahr
1545 . von einigen abgeordnetenKayser -
lichen Rächen angestellten gütlichen
Handlung wurde dieses nicht ohnberü -
ret gelassen , wie solches unter andern
derselben erstattete Lommiüm -ischeke -
Isrlon unter den gegnerischen neuen
Beylagen tut, d4 um . 8z . besaget , verd .

So hielten wir dafür , Sein F . Gn .

- ) Es erweisen solches eben wohl die an¬
derseitige neuere Beylagen tub Kum .
io . Lr i2 . mit mehreren . Oonfnor . H
praececi . Le H . b.X ! . ^ ) .

/ ) S . den Vertrag tub 1^. 214 .
/r ) und was hievon bereits oben tz .XVIIl .

angesühret worden . Jngleichen dieUrkunden L tub Ivlum .
214 . b . )

§ ) Weil i ) Landgraf Henrich als
Landes -Fürst , demTeutschen Hauß zu
Marburg , gleich denen übrigen Hessi¬
schen landsäßigen Stiftern uist) Clösiern ,
die oben bemelte Stiftung in seinem Te¬
stament verschaffet , und 2 ) die Ordens¬
brüder zu ewigen Zeiten sein Gedächtniß
mit Vigilien , Seelmessen und andern
göttlichen guten Wercken , " als Für¬

sten des Landes zcu Hessen
" gehöret erlich vnd tzymlich zcu be -
geen " , dagegen sich verpflichtet : hat man
jenseits sich aufferStand gesehen , darauf
ein vernünftig Wort zu versezen . Die
übrige Hessische Clöster verschrieben sich
gegen gedachte Landes - Fürstliche Mild -
thatigkeit zu einem gleichen , weil sie mit
jenen in eben dem Verhältnis stunden :
mithin derer Ordensbrüder Verpflich¬
tung ab dieser noch ferner ermessen wer¬
den kan , als wovon in der Anfuge tuk>
Klum . 2z8 - ein Beysviel enthalten .
Welchem noch hinzugefuget zu werden
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lcztcre , wie der Vertrag selbst ausweisct , den Anlaß gegeben , daß man
jene ohngezweiftlre leMconal - Gerechtsame , bey deren Ausübung und
bcschchener Abforderung derer Dienste , die Landgrafen sich vormals , nach
denl Gebrauch ihrer Zeiten , bey der Geistlichkeit gelinderer Ausdrücke be¬
dienet , dem Landes - Regenten mit deutlichen Worten Vorbehalten : wcß -
halbcn der Einwand , daß obcrmelte Landes - Folge und so höchst be¬
schwerliche , wie auch denen gcrühintenOrdens - Frcyhcitcn am mchrcstcn
entgegen stehende Wagen - Dienste , welche nach der Deutschen Lan¬
der - Verfassung das tmtrüglichste Kennzeichen gehuldigter Unterthanen
abgebcn , und denen Herrn Landgrafen wohlbcdachtlich , als Landes -
Fürsten , oder Regierern des Landes , meinem öffentlichen , unter
Genehmigung des Deutschmeisters errichteten Vertrag , vor - und ausbe -
balten , verschiedene andere Dienste aber mit Hingab einiger auf dem
Lahnfluß gelegener Mühlen abgekauffet worden , scithcro , nicht als eine
Folge der hiebcy so deutlich re L vei-bis ancrkandtcn Landes - Zustän¬
digkeit und Untcrgcbung , sondern , vermög des Vertrags , geleistet wür¬
den , / ) zuvor aber in einem willkührlichcn Lree -ärio M ) bestanden hat -

Eee ten ,
" würde je nit weiter von einem Comp -
" thur zu Marpurg dienst begern , dan er
" Jme schuldig . Daruin ließe sein F .
" G . billig die Wort : aus Gchuldig -
" kcic , wie sie in dem .̂ nmulgesezt , auch
" bleiben one den Anhang ? : was her -
" kommen rc . dann sein F . Gn . selbs
" wüste , das woll ecwan mehr dienst
" Herkommen , die weren aber dar -
" nach mir Mühlen vnd andern ge -
" feilen verglichen " cer . Von diesen
besondern Würden der geistlichen Haus-
ser und ihrer Zugehörungen , ist das nö -
thige an seinem Ort berühret worden .
Ecm5. XUIV . Le UXIl .
So hatte der Deutsche Orden noch kurz

vorher im Jahr 1589 . vom Kayser
Wenzel das ? rimlLMum heraus ge¬
bracht : " daß alle und jede seine Häuffer ,
„ leut und güter , wie die genant , oder
„ wo sie gelegen seyen , von allerleyGa -
, ) stungen , wagenfuhr cen , dicnsten
„ und allen beschwerungcn fürbaß
„ mehr ledig vnd genzlich vberho -
„ ben seyn solten " . des deut¬
schen Ritter - Ordens entgegen
die Stadt Nürnberg ,
Lt . vV. /). Er erkante aber selbsten ,
daß dieses kriullsAmm auf dieOrdens -
Häusser in dem Fürstenthum Hessen
sich nicht reime . Lon 5.

Die Unrichtigkeit dieser ohne das in einer
schlechten perir . principn bestehenden
Vorbildung erweiset selbst der gan¬
ze Jnnhalt des Vertrags samt de¬
nen gegnerischen neueren Anfugen lüb

78 . Lc 79 . zur Gnüge . Lonf.
§ . XVlll . e ) . Die Landgrafin so ? ui ^
rühnite alschon zu ihrer Zeit die getreue
Dienste undUnterthänigkeitdes dama¬
ligen Comthurs , Gerlachs von Twern
und seiner Ordensbrüder m Dz/,/.

lüb l>lum . 2i . ib . ^ crenüenre8
eciam , gucxl erZa nos k' ralrum preür -
ökorum ibiüem acl ümma teruiciaLuin
üüo lleuoüo lemper creuir , öe ffecis -
licer animgcluerrerires ,
guos ülleckus nobi8 in Lbrilio stvrten
(? erDcru , LommenZaror
1) omu8 iuprgchöke /iro « 0 /-» r » -
cestiEer . Eonk. § . XI . />) undwasman
-Hist . Di/)/ . Untere . X. / / . L . / 2 . da¬
von selber angeführet und nicht in Ab¬
rede ist .

m ) Welcher gestalt die eingestandene täg¬
liche Wein - Bier - und Kuchen - Fuhren
samt andern dahin gehörigen Diensten ,
die man zumal nur gutwillig , auf bittli -
chcs Begehren , geleistet haben will , mit¬
telst so schneller Veränderung , zu der
Land - und Heeres - Folge bei) demLand -

Commen -
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ten , desto ohngereimter ist . Diesem nach hat 6 ) eingestandiger Massen

Commenthur und Teutschen Hauß zu

Marburg ausgeschlagen seyen , so daß

nunmehr so eines / als das andere zugleich

gefordert und geleistet worden , solches

lässet sich , ohne die anderseitige Geden -

ckungs - Art dabey zuHülf zu nehmen ,

nicht begreiffen , oder von dem Gegen -

theil etwas , so die vollkommenste Schul¬

digkeit vorhin nicht mit sich gebracht , in

Vergleich mit dessen rette Urococotto
ch g . 1496 . ttub 78 . der jenseitigen
Anfugen , damaligerZeitgeausserten An¬

maßungen , nur vermachen . Der ganze

Veweiß des vermeinten kttecarii will

nunmehr , ausser denen in dem Fürstlichen

Erforderungs - Schreiben zuweilen ge¬

brauchten Worten : " begeren wir von

„ vch mit Fleiß , guttiglich bittend , ir .

„ bitten wir vch guttlich " , auf den neuer¬

lich beygebrachten Lxcraök cttctt kroro -

coltt lud 78 . gesezet werden .

Gleichwie aber die Teutsche Landes -

Herrn ehemals gegen ihre übrige Unter -

lhanen gleicher gnädigen Ausdrücke und

Ansprüche überhaupt sich bedienet ; man

auch noch ausser dem gegen die Geistlich¬

keit und andere angesehene Land - Stän¬

de , bey Abforderung ihrer kraettgnclo -

rum , eines gnädigeren ttitt , vorhin be -

kanter Massen , sich gebraucht , wozu bey

dem Teutschen Hauß zu Marburg das

Ansehen dieses geistlichen Ordens und

das demüthige getreue Bezeugen derer

Brüder so mehrere Veranlassunggeben

mögen ; über das , die Hessische Landes -

Fürstcn gegen andere Land - Stände ,

Unterthanen und Diener dergleichen zu

thun gewohnt gewesen : S . die Ur¬

kunde Landgraf Ludwigs ^ttub d^ um . 2Z9 - /r) ib . " Daßwireuch
„ Bürgermeister , Rathe vnd ganze Ge -

„ meinde zu Gießen , vnßer lieben getre -

„ wen , gebeten vnd geheißen Han , bit -

, > ren vnd heissen euch auch geinwurt -
„ lich in vndmirCraffc dies; Briefs " cer .

die Verordnung Landgrafensvvii . ULi . iai 166 . ib .

" Wir begern an vch mit Ernst , gütlich " :

welches samt der besonder « Landes -

dem

Fürstlichen ^ .tteöUon mit derUnterthä -

nigkeit der Stande gar wohl bestanden ;

weswegen der denen gegenseitigen

Schriftfassern mehr belobte unriv8
r /r Lr /? e, r . // /-erl . / / .

wohl angemercket : dil ^ uepre -

cario rribumm ioluium etts , vc iiütti

gurumuat ettiror ttiökorum üocumen -

rorum , verbg : Bitten such mir Ernst ,
IgÜ8 euiucunr . Lr tt emittier rrgöiatto

reIiAiott ) 8 -ittas irmctt clicirur , cur ttoe in

ottium oprimi LomiÜ8 rerorcjueri cle -

berer ? eurmirior compettacio obttAü -
rioni8 nexu ttebirorem exi 'oluerer ?

A / M -rr / v '/ ^ ,66 .
ve / . M / . ^ 27 .

verb . Uoreuttttimum imperanüi Ae -

nu8 ette roAare , cum potti8impergre ;

so ist der davon hergenommene Einwand

von gar geringer Erheblichkeit . Nebst

dem belehret selbst der angezogene Lx -

rrgöku8 ? rvroc . 6 . a . 1496 . daß man von

Seiten derer Herrn Landgrafen die mehr

bemelte Dienste alweg , als eine Schul¬

digkeit , gefordert und deshalben sich kei¬

ne maß wollen sezen lassen : verb . " Zcun

„ dritten Stücke der Haupt - Clage des

„ Wagens : Der wag sey sinergna -

„ den Voraltern alle wege gehalten

„ wurden vnd sey alßo Herkommen ;

, ) das gedenck sein Gnade nit nach -

„ zulaissen oder ihm das ein maiße

zu sezen " rc . Und ob man gleich da¬

mals diese Schuldigkeit in die Eigen¬

schaft eines krecarii gerne verwandten

mögen : ibi : " So woltman dannochS .

„ G . als dem Land - Fürsten vß Guc -

) ) Willigkeit zcimlich dienen , wie vor -

„ steet , zu zeiten grosse Last , Heckebenck ,

„ Bier und Verglichen , welch last gemeine

) , BursPferdte ctwan nit erfuren moch -

„ ten , vff das Sloß , auch denCammer -

„ wagen , so sin Gnade selbst zu Feld lege ,

„ aber den Cammerwagen in siner Gna -

„ den Kost , mit VI . Pferden und zweene

„ Knechten , füren lassen " : c . so zeiget

dennoch der hieraufabgeschlosscneTausch .

OoucraÄ , daß man Hessischer Seils

das Erbieten nicht angenommen , son¬dern
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dcm Landgrafen Henrich der Land - Commthur zu Marburg , Lud¬
wig von Rabcnaw , in dem Zug nach Neuß in keinem anderen , dann
dem vorermcltcn Verhältnis gcdienet . ( Z . XVIU . ) Die Ausrede , daß
solches auf sonderbaren Kayserlichcn Geheiß geschehen , ist aus der zer -
stümmelten Ordens - Anfugc lud X . 224 . weder zu erweisen , noch der die -
scitigcn Incennion entgegen , sondern zugleich damit dargethan , daß er
nicht als ein Hessischer Valall oder Bedienter solchen Dienst geleistet : n )
Gestalten , als im Jahr 1505 . Landgrafwuhelm der mittlere mit6oo .
Reuthern , allesamt in Harnisch und einförmiger gelber Kleidung , zu dem
Römischen König i . nach Cölln , und von da mit dem¬
selben sich weiter begeben , der Landcommenthur Dietrich von Cleen ,
in diesem Gefolg , unter der landsaßigen Hessischen Ritterschaft , nicht
weniger sich befunden ; 0 ) und daher in einigen , um diese Zeit verserttg -

Eee 2. ten

dern die Folge undwagen -- Dienstlei¬

stung , in der herbrachten kundbarlichen

Eigenschaft einer gegen den regieren¬

den Fürsten zu beobachtenden be¬

ständigen Schuldigkeit , förmlich an¬

gelober werden müssen ; dagegen man

bey denen Bier - Fuhren und andern der¬

gleichen geringen Diensten die mehr er -

melce Vergärung sich gefallen lassen .

n ) In dem angezogenen ^ äluiVo tub

bil . 224 . ist von dem vorgeblichen Kay¬

serlichen Geheiß kein Wort oder sonstige

Spur , sondern nur dieses zu befinden ,

daß gedachter Comthur bey dem Bur -

gundischen Krieg der Kayserl . Maj . mit

schweren Kosten der Valley nachreisen

und zu deren Wiedererstattung die zu¬

gehörige Ordens - Häusser anhalten müs¬

sen , welches , schon erwiesener Massen , in

dem Gefolg seines Landes - Fürstens ge¬

schehen , wozu die Valley keine Kosten zu

geben gehabt , wofern dieser Commenthur

den Zug , als ein Hessischer VglsII und

Diener , wie man anderseits mit eigenem

Widerspruch angiebt , gethan haben

solte . Lonf . v11 . l . Ic (Ärm , . / H / / ?Z' . / / . Z' .

0 ) Der Hessische Stadthalter und Raths

führeten dieses a . 1548 . als eine dama¬

liger Zeit noch in frischen Andenckensey -

ende Sach gegen die Teutschmeisterische

eilende Anforderungen

lub 260 . ^ ! ) Lc 260 . ) mit gutem
Bestand an : vorb . " Zumfünfften aber

„ belangt , daß vnser gnädigster Fürst

„ vnd Herr , der Xclminillrgror vnd

„ Deutschmeister hievor Land - Comthur

„ zu Marpurg gewesen , Unßerm gnä -

„ digen Fürsten vnd Herrn im wür -

„ tembergischen Zug gefolgt , sagen

„ Scadthaltcr vnd Käthe , solches sey

„ wider alt herbringen nit geschehen ,

„ dan der gewesene Commenthur zu

„ Marpurg geborn von Clee sey mit

„ vnsers gnedigen HerrnVatter seligen

„ hochlöbl . Gcdechtnis , als seinem Lands -

„ Fürsten zu Cölln gewesen , der Zeit

„ als Keiser Maxiinilian wolt vor

„ Arnheim ziehen " . Welches , der

Teutschmeister in dem hierauf gegebe¬

nen Gegenbericht nicht in Abrede stellen

können , und mit dem tröstlichen Ein¬

wand , daß solches nicht ausSchuldig -

keit geschehen , der Sache abhelfen wol¬

len . Das aber vorermelter Landeom -

menthur >Dietrich von Cleen , nebst der

übrigen Hessischen Ritterschaft mit sei¬

nem Landes - Fürsten 1505 .

würcklich nach Cölln und von dar wei¬

ter gezogen , solches erweiset noch fer¬

ner die Beschreibung des Cöllnischen

Reichstags ä . a . 1505 . welche der

-Herr Reichs - Hofrarh von Sencken -

berg in der Sammlung von ungc -

druckt und raren Schriften ^ ? -

bekant gemacht , woselbst ^ ,

in dem Verzeichnis des Hessischen

Gefolgs jener mitten unter denen Hes¬

sischen Landsassen mit einem etwas ver -
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ten Hessischen ReutHer - und Aufgebots - Registern , mit Nahmen
angetrofen wird . /) ) Eben wohl haben 7 . ) die Herrn Landgrafen die
Commenthuren , ob sie in besonderen Raths - Pflichten gestanden
oder nicht , nebst anderen , der landsasiigcn Hessischen Prälaten , auf
AayserUche , Römgliche und andere Tage versendet , und ihnen
damit dcro Landes - Angelegenheiten und Geheimnisse , wozu man so
wenig , als denen Raths - Pflichten sclbsten , jemand fremdes gelassen ,
mwcrtrauct , -? ) weil ihre Unterthanen - Pflicht den Landes - Fürsten ,
wegen ihrer Treue schon genügsame Versicherung geben konte . Wie
dann diese eben daher 8 . ) die Landgrafen ihre gnädigste Landes -

Fürstm

stellten Nahmen angetroffen wird . ibi .

" HerJorg von cleberk Cumetter teutsch -

" ordens tzu Margkburg Welchem

annoch dasjenige beyzufügen , was ein

damaliger Zeit lebender glaubhafter

Hessischer Geschichtschreiber io » . no -

ii L ) m von diesem

Zug angemercket sxn -

XL X L . Le / . 7 '. / >. 4-^ . ibi : 7 ) /? !' -

, w / rc 7er 7 ^ 6 „ r / / e / ,

/ l/ o » / A ' Mr .v / » r / / / ,7» 2 .» t7o // „ , / -e / e / ie / ^
7 / e 7er e / m 7 / -e / / i 7 ^ / , ,7

2 « « „ 7 ^ i ' / e 7 rr , 7 ^ i

Ae / e / i , r /- e . 77 / / ,) / 7 ,/ e / 7v / r / / e ,7

Är / ?m : r .v , 7 7er 2 ttA / e / e / i

7 /̂ er7e » r « e ) i, e / Ae / /- Ae77 ^ 7e ,

77/ / / -» ' , 7/ / / 7 > rr -o / Ae , ' , , / / ; , ?/ / o M , r7 7 ^

- r -rc /- / r , e7 / , ,/ / Ae / i/ ?» 7e / c . roA

7 ^ 7 ^ /, » M 7er / l ^ wA 7e „ 7 - „ / / e / ,

7e „ r / ie / , 7 rr , Le / , ,/ / ' / v / , , 7 7e / „ / - , „ -/
vo » ( ? e / / er , r . cer . / L6cl . 7üe ^ r7 . L .-vx -

i ' no1 . 1K . 7 / . L / / / ^ / „/ / , ' ,/ rc / .

/ >. ) S . den lud / - ) hiebey gefüg¬

ten Lv / r ^ 5 / -Hessischen Aufgebocc -

Rcgisters . idi : " Her Diederich von

" Cleen , Land » Compthur " . Das Ori -

tzinkil wird in dem Fürstlich - Hessischen

Samt - ^ eclüv zu Ziegenhayn aufbehal¬

ten , und kan erforderlichen Falls vor -

geleget werden . ^ 6 . das aus dem alte¬

ren Hessischen Aufgebotes - Register im

Jahr i ; z9 - abgeschriebene , " des Auß -

" schußesVffbocr - Rcgisier der Gra -

" uen vndEdelleuc im Fürstenrhum

" Heßen " iub d >lum . 2Z9 . r )

So wurde Martin Gchenck von

Schweinsberg , Comrhur zu Mar¬

burg , und LonraöusAngcrspachchrge -

cepror des Antomtter - Hausses zu

Grunberg , auf den Iteichstag nach

Nürnberg von Landgrafen uxnx 1 co

iv . g . 1466 . abgeordnel . Vi6 . 6 o 7 ec / . 7 ? e -

ee / / I / » ,A . „ ott ,/ / .' 7 l / . A . 2 / / . Ein ande¬

res Beyspiel vom Jahr 147z . enthalt

die gegentheilige neuerliche Anlag 5 ub

d >i . 2i ; . Nicht weniger liesse Landgraf

Hermann an Curdce von Beldirs -

heim , Lomthur zu Marburg , den

Befehl ergehen : " Daz Jr den Briff ,

„ den Wir Uch hirmidde senden , von

„ Stund mit Anegesichte disis Briffis

„ bie eyme uwir Herren , der darzu gut

„ ist , sendit vnde brengin laßitUnßer -

„ me gnedigen Herrn dem Römischen

„ Könige vnde zuFranckefurt irfare , wo

„ er den finde , vnde dez nit entsumete "
ibiä . 216 . ^ cI6 . ^ 7 er , re » L >iiri -

c i iv . ibi6 . liib b -l . 217 . verb .

„ Als begern Wir vnd bitten Uch güt -

„ lich , daß Ir vff Frytag vor dem

„ egenanten Sontag gein den Abend zu

„ Czigenhain sin wollet , mit Th - von

„ Wytershußen , vnßerm lieben heimli -

„ lichen vnd getruwen , zu solchem ra -

„ ge von vnßert wegen zu rieden , So

„ Wir ouch Herrn Heinrich Reymbol -

„ de , vnßern Ren tmeistere zu Czigenhan

„ geschriben vnd befohlen uch zehrunge

„ zu solchen riden zu verandelogen "

cer . Daß auch der Landcommenthur

Dietrich von Cleen im Jahr 1505 sei¬

nem Landes - Fürsten , dem Herrn Land -

grafenwilhclm dem Mittlern , auf den

Reichstag nach Cölln , samt andern der

Hessischen landsaßigen Ritterschaft , im

Harnisch und einförmlichen Kleid gefol -

get , solches ist zuvor mit mehreren dar -

gethan worden .
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pursten gcuennct , sie davor gehalten , verehret ; r ) ( § . l^ xxx . ) der
Schuldigkeit getreuer Untcrthanen sich wohl erinnert , -O und , ihrem
geistlichen Stand gemäß , eines demüthigcn , sittsamen und treuen Be -
zeugens beflissen haben .

§ . I^ xxx .

So waren ferner 9 ) sämtliche Landes - Fürstliche wshlthaten , FernererBeweiß
Sttstungen , ^ reyherten und Gaben auf jenes Vcrhaltmß und die der Unterthänig -
Unterthanigkeit derer Ordens - Hausier lediglich und nahmentlicd ge - keitdesTeutschm
gründet ; a ) diese auch io ) dem dev Hessischen Land - Stande Hausses und sei ,

Fff alwege ^ ' gehörigen

So wurde noch im Jahr 1495 . Hessi¬
scher Seits verlangt , daß der Orden sei -
nenHintersassen zu Selheim mit denen
Diensten nicht zu viel zusezen möchte .
Dieser wäre solcher Bedruckung nicht
geständig : und ob gleich dabei) ange¬
führt werden wolte , daß die Obrigkeit
des Ordens bey denen zu Selheim ohn -
gemessene Dienste mit sich bringe , so
bliebe es doch dabei) , daß man die von
Selheim über das Herkommen nicht
beschweren solte : S . den ienseits neuer¬
lich beygebrachren
^ ro - oro //s <2 . tubd >l . 14 . ibi .
„ Item wider alt Herkommen werden
„ die von Selheim mit sweren Dien -
„ sten betrangt , vnd sonderlich des Für -
„ sten Lyppeigen , niüsse mans dafür
„ achten , daß Gr . gnade damit hof-
„ firec werde , beger S - Gnade den
„ Commethur zu vermegen , daß es mit
„ solchen dinsien werde gehalten wie vor
„ alters her " . Worauf die Antwort er¬
folgte : " Man gestehe der beschwerniß
„ der dinsie nit , vnd wiewol die dinste
„ vngemessen der hohen Obrickeit an -
„ Hang , so halte man es doch uf diesen
„ tag ziemlich mit den dinsten " ; Es blie¬
be aber dabei) : ib . " Bitt Sin gnad ,
„ daß die von Selheim nicht höher , dann
„ wie von alters gewohnheit gewest si) ,
„ beschwert werden " . Der jenseits mit
dem Wort Obrigkeit vermeintlich ge¬
führte Beweiß der gerühmten Ohnmit -
telbarkeit, ist von sehr geringem Belang :
rveil nian demOrdeii dieGerichts - Obrig-

keit zu Selheim in ihrer herkömmlichen
Masse nicht verneinet , jene Dienstmäßi -
gung aber von hoher Landes - Obrigkeit
wegen anbegeret , und gegen diese von
dem Teutschen Orden nichts eingewen¬
det wurde . Wo jene Gerichts -Obrig¬
keit sich herschreibe , solches ist in dem
vorhergehenden ( § . I. XX . ) genauer
untersuchet worden .

^ 6 § . I. XXX .
6 ) Unter andern führet diesen stattlichen

Beweg - Grund LandgrafHenrich
bey seinen dem Teutschen Hauß zu Mar¬
burg im Jahr 1476 . verliehenen sehr be¬
trächtlichen milden Gaben und Stif¬
tungen mit deutlichen Worten folgender
Massen an : " Daß wir - betracht , zu
„ Herzen genommen und angesehen ha -
„ ben solche vlysige andechtige geistliche
„ übunge vnde Gots dinste , so in dem ,
„ fürnehmigen geystiichen vnd ehrlichen
„ Stifte vnde Huße der heiligen unser
„ Haupt Frauwen banr Elizabethen des
„ Hospitals der Brüder vnde Herren
, , Deutschs Ordens vnde sonderlich des
„ Hußö by vnser Stat Vlarpurg gele -
„ gen - Auch daby besoirne , : das et -
„ wan vnße Voraltern vnde Altern seli -
„ gen , Fürsten des Landes zu Hessen , das
„ gedacht Huß myt mannigfaltigen
„ Gnaden , Eren vndeFryheyten bcgna -
„ diget , begiftigt , vnd sonderlich nach
„ denrvns daßclbc ^ UG , die Herren
„ vnd das Ir zugerhan vnd bewanc
„ ist " ooc . unter ' denen gegentheiligen
neuern ^ üiunckis lub I^ um . 125 . Der
hiebe ») gemachte Einwand, daß dieseBe -

wanrniß
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Ordensbrüder in alwege dergestalt einverleibt , daß die Commenthuren mit denen übrigen

dem Fürsten - Getreuen des Hessischen Prälaten - und Ritterstandes gleiches Ver -

lhum Hessen , trauens von denen Landes - Fürsten gewürdiget werden kontcn .
( K . I^ XXXl . ) In diesem Betracht wurden selbige ,-welche man von je her
bey denen wichtigen Handlungen derer regierenden Herrn Landgrafen
unter dcncnHefsischen Diensimaimetturrd Getreuen des Rltterstan -
des antrift , 6 ) n ) in vorfallendcn Streitttgkeitcn zwischen ihren Lan¬
des - Fürsten und denen Benachbarten , nebst andern Dienstmanncn und
Mitgliedern der Hessischen Ritterschaft , zu Gchiedsleutl - en verordnet
und niedergestzet ; c ) besonders aber 12 .) im Jahr 1505 . bey dem von
Landgrafen vrii . nLi ^ io aus der Ritterschaft und Landschaft gegen
Hansen von Doringbcrg veranstalteten ausserordentlichen Gericht , der da -
malige Landcontluenthur zu Marburg , Dieterich von Cleen , nebst andern
Hessischen Dieneren und Rittern zum Anclager bestellet , ck ) Weil auch

zn

ivancm ' ß ihr Absehen ans die Schw¬

und Schirms - Gerechtigkeit habe , ist in

dem Verstand , womit man diese der Lan¬

des - Obrigkeit entgegen sezet , eine seich¬

te pecirio PNNLIPU . Allster dem erklä¬

ret der Landgraf in denen folgenden

Worten der Urkunde ' am allerbesten ,

worinnen diese Bewandtnis ' bestehe : ibi .

„ Deßglichen wir yne auch die vorge -

„ nanten Gutere , die Fryheit vnd Gna -

„ de auch halten vnd lassen wullen vnde

„ sy daby schüren , schirmen vnd schu -

„ yen , vnd in allen gnaden vns gegen sy ,
, , als Fürsten des Landes ge -
„ bdret , gnediglich halten vnd be -
„ wysen " .

^ ) Di / )/ , rvo 0 vici ap .
LoL2 / / . Lonf . xv -

in der Abhandlung

von denen Hessischen Erb - Hof - Aem -

rern / ?.

c ) Daß man ehedem gewohnt gewesen , die

zwischen denen Landes - Fürsten unter

sich , ' und mit andern geisi - und weltlichen

Reichs - Fürsten entstandene Irrungen ,

durch beyderseitige Dienstmanne und

Glieder des getreuen Adels im Land ab -

urrhcilen zu lassen , solches ist eine alzii -

bekante Sache . Bey dem Fürstenthum

Hessen bezeugen dieses beynaheohnzehli -

ge Beyspiele , deren verschiedene von dem

seel . Buchenbecker in der Abhand¬

lung von denen Hessischen Erb - Hof -

Aemccrn / l . angesühret wordest .

a . Woraus die in dem Te¬

stament ? uiri ? ? i wLon . vorkom¬

mende Verordnung eben wohl zu beur -

theilen . In einer zwischen Maynz und

Hessen vorgefallenen Irrung , wurden

imJahr iZ92 . Gernand von Schwal -

bach , Comprhur zu Marburg , und

Henrich vonSchwalbach , Riccer , Hes¬

sischer Seits dazu verordnet , wie solches

die Anfuge lbb l > lum . 240 . besaget :

verb . " Ich Gernand von Gwal -

„ bach , Lumrur zu Marpurg , vnd ich

„ Heinrich vonSwalbach , Ritter , be -

„ kennen öffentlich - alse wir reydings

„ Lude gewest sin des hochgeborn Für -

„ stenvnsers gnedeginJunghern , Jung -

) , Hern Hermans , Lantgraben zu Hessen ,

„ alse he gesunet ist worden " cec . Die

Maynzische Teydings Lude waren :

„ Clauws vome Steyne , Tumhere ztl

„ MenzegindSifridvonLyndawe , Rit -

„ ter , Vitzthum yn dem Ryrlkauw " cec .

^ ) In der Fürstlichen Vollmacht c/ .

Mitwocheir nach Ma¬

ria / / o / . sind die von Landgrafen Wil¬

helm verordnte Ankläger folgender Mas¬

sen benennet : " Conrad von Walden -

„ stein , Hofmeister , Ludwig von Boine -

„ bürg , Statthelter an der Loyne , Frie -

„ derich Trott , Marschalck , Johann En -

„ gelländer , der RcchtenDoctor , Canzler .

„ Here Dietrich von Cleen , Land -

„ Lomprher der Valley zu Marburg

„ Ceutsch
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ZU denen alteren Zeiten die Teutsche Fürsten ihre getreue Land - Stande
vornehmlich zu Rath zu ziehen , und aus diesen ihre Heimliche und Rathe
zu wählen pflegten ; e ) so wurden iz ) die zeitige Commenthuren in
Hessen mit 2> ati ) s - und Dienst - Pflichten von ihrer Landes - Herr¬
schaft zum öfteren beladen , / ) und ihnen damit die Geheimnisse der
Fürsten , nebst der inneren Landes - Regierung , wobey man Fremde und
Auswärtige schlechterdings vor ohnfähig hielte , L ) anvertrauet . Aus

Fff L eben

„ Deutsch Ordens . TylWulffvon Gu - rin Gchencken , besagen solches die
„ denberg , Verweßer der Ober - Graf - Schreiben iv . .
„ schafft Catzenelnbogen . Rudolff von unter denen neueren gegentheili -
„ Weiblingen / Cammermeister .Peter von gen Anfugen lubd >lum . i2 . ^ 215 . Von
„ Treyßbach .Henrich vonBodenhaussen . dem Landcommenthur , Dietrich von
„ Jobst von Baumbach , Amptmann zu Cleen , lstdasnöthigein demH . leg . nach -
„ Nidde . Reinhard von Boineburg vnd Zusehen ; worab von der Unrichtigkeit der
, , Jobst von Traxdorss ' - S . den Teurschmeisterischen nachmaligen An -

bub 241 . führungbub Kum . 262 . geurtheiletwer -
e ) Es bestattiget dieses eben wohl die Hes - den mag .

fische Geschichte undUrkunden , wovon § ) In der Fürst - brüderlichen Erbeini -
hauffigeExempelangeführetwerden kön - gung , welche zwischen Landgraf Lud -
ten , wo hiebe ») nur der geringste Zweifel wig / / und Henrich zu Cappel
vorwaltete . Eonb Oesterrcichische / »-

, die in Rarnrcn gelegene
Bambergisthe Herrschaft betreffend ,

l . v >: io in der Grundveste
Gerechtst Z ' . / .

scnL1 v tn denen Hist . V7ach -
richcen von dem hohen und niedexn
Adel in Deutschland / . In
dem Vertrag , welchen Herzog ivi . iv8
zu Braunschweig - Lüneburg mit dem
Meister des Johanniter - Ordens in der
Marek , wegen derCommenthurey Su -
plingburg X . i ; si . errichtet , wird des¬
halben unter andern versehen , " daßalle
„ und jede Comptorcs zuSuplingburg ,
„ immaffen von Alters auch geschehen ,
„ in alwege schuldig seyn sollen - die
„ regierende Herzoge zu Vraunschwerg
„ vorihre Landes - Fürstcn zu erken -
„ nen - denselben , wie andere Land -
„ fassen , die Erb - Huldigungs - und
„ Rarhs - Pflicht , auch gewöhnlichen
, . Roß - Dienst zu thun , dazu sich , wie
„ von Alters herbracht , Rathsweise
„ gebrauchenlassen " cor . vici . i. vnia

/ ) Von dem Landcommenthur Ludwig
vonNordechzurRabenaw , ingleichen
dem Commenthur zu Stedebach , Mar -

an den Spies , vsfFreyrag nach
Johanns - Abend Forste zu Stande
kam , wurde ausdrücklich versehen :
„ Wurdenaber einigeSchelungenvnd
„ Zweytrachtfurther mehr zwischen den
„ obgenanten vnsern gnedigen Herren
„ ader iren Erben uffstchen vnd irer
„ einer zu dem andern , ader ire Erben
„ gein einander einige Schulde und
„ Sprache gewonnen - so sal der ob -
„ genanten Fürsten oder erben eyner den
„ andern darumb gütlich vnd brüderliche
„ ersuchen vnd beschriben , vnd willicher
„ Fürste also vor » dem andern beschriben
„ vnd angesprochcn wurde , derselbe sulde
„ dem andern darumb - einen gütlichen
„ vnd vnverzuglichenTag zuschreiben vnd
„ benennen in irer beiderGnaden gemeine
„ Sradt Hoembcrg , zu solichemTage ire
„ iglicher Seß Einer erbarcn Rethe , die
„ in das Furstenthum zu Hessen ge -
„ hoeren vnd darin gesessen stnt , dar -
„ zu ordnen , geben vnd schicken " cer .

von den Hessi -
sthen Erb - HofAemrern Ein
gleiches geschähe nach der Anfuge bub
^ lum . 242 . in dem Vertrag , welchen
Landgraf Wilhelm der mittlere , mit
Landgraf Wilhelm den » jüngeren , we¬

gen
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eben deruselben stattlichen Beweg - Grund berordnete 14 ) Landgraf
Wilhelm der mittlere , in seinem im Jahr 1506 . Diensttags und
Donnerstags nach Laurcntii Tag errichteten Testament , daß die darinn
bestellte Vormünder und Verweßer von ihrem vormundschaftlichen Re¬
giment und gänzlichen Obligenhcit alle Jahr vor zwölften , nchmlich
vieren aus denen Hessischen Prälaten , vieren aus der Ritterschaft ,
so aus dem Fürstcnthum zu Hessengebohren , und vieren aus denen (Städ¬
ten , Rechenschaft thun , und nahmentlich die vier aus dem Prälaten -
Stand , cin Abt zu Brcidcnauw , ein Abt zu Heina , ein OwE -Mror
des Hausses Teutsch - Vrdens zu LI Marburg , und ein Präceptor des
Hausses 8 . ^ nconii zu Grimberg stynsoltm . L ) Da auch ! 5 ) derLand -

com -

gen Theilung des Fürstenthums Nieder -

Hessen im Jahr auf Montag

nach G - Merrius Tag abgeschlossen ,

als worinnen unter andern wöhlbedächt -

lich versehen wurde : " Ob Landgraue

„ Wilhelm yemands zcu solchem satz

„ vnd teyltingen noit were , Jme Lande

„ gesessen , darzcu solde Jme sin bruber

) , behulffen sin , desJme der oder diewer -

j>, deitli mogemr , vnd sal doch V7y -

mandeo fremdes , dan die zcum

„ Fürstenchum gehorenn , darzcu

^ nehluen , ane alle geuerde " . Als auch

Landgrafe Wilhelm der mittlere , in

seinem Fürstlichen Testament 6 . ^ .. 1506 .

versehen , daß die verordncte Vormün¬

der vnd Verweser aljährlich vor einem

Ausschuß der Hessischen Landschaft , in

ssecis vor vieren aus den Prälaten , vie¬

ren aus der Ritterschaft und vieren aus

den Städten , Rechenschaft thun solten ,

wird zugleich dabey ausgedruckt , daß die

vier aus der Ritterschaft vß dem Für -

steiirhum zu -Hessen geborn feyn sol¬

len . vi6 . nor . iec >. Ware es demnach in

dem Fürstenthum Hessen nicht nurohn -

gewöhnlich , sondern ohnerlaubtundver -

botten , zu wichtigen Landes - Angelegen -

heiren Fremde und Zlusläiider zu ziehen .

Eben so wenig würden die angeblich

ohnmittelbare Landcommenthuren mit

solchen , denen Hessischen Unterthanen

und gebohrnen Dienstmannen allein zu -

kommendcn Dienstpflichten und Hand¬

lungen , sich haben belegen lassen .

6 ) S . den Mb » d§um . 248 . hiebey gefüg¬

ten Lxtra <ck des Fürstlichen Testaments ,

verb . " Nehmlichen sollen die vier

„ Prälaten sein , die wirdigen gepstlich

vnser lieben andechtigen , Eyn Abt zu

„ Breydenawe . Eyn Abr zuHeyne . Lyir

„ des Hußes Teutschor -

„ dens zcu Marpurg , vnd eyn Pre -

„ ceptor des Hußes 8 . Anthonien zcu

„ Grunberg " . das nach der jen¬

seitigen zweyten und vermehrten Ausgab

tub 22o . befindliche Schreiben

der verwircibren Frau Landgrafin

an den Teucfchmeifrer von2l -

delmannsfelden ch 7 ^ . verb .

„ Wiewohl vnser Gemahel vnd gnedi -

„ ger Herr seeliger vnd löblicher gedecht -

„ nus , den Land Commenrhur in fti -

„ nem lezten willen und Tefranrenc ,

„ Rechnung zu Horen verordnet . " In

der Landständischen Vereinigung , wel¬

che dieser Landcommenthur auf de¬

nen Hessischen Landtagen zuTreyßa

und Velsperg H . . 1514 . mit errichten

helfen , ist , wegen der zukünftigen Fälle ,

dieses ebenfals versehen : vcrb . " Wann

auch hinfurter Junge vnmündige vnd

„ nit selbst regierende Lands - Fürsten

„ wehren , wie iztund , vorhanden , sosol -

» len diejenigen , die gemeiner Regie -

„ runge des oder derselben vorsien -

» der sein oder wehren , von derselbigen

„ vnsers Sohns , Schwager , Oheim vnd

„ gn . Herrn Lands - Fürsten Gesellen ,

„ Jnnehmenvnd Ausgeben , gar genug -

„ same vnd vollkommene Rechnungen

„ beyseyn eylicher von den prala -

„ ten , Ritterschassc , Starren darzn

„ verordnet , thuen vnd zu rhuen

» schul -
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commenthur zu Marburg zu denen Hessischen Landtagen bisiher wäre
erfordert worden , und in der Eigenschaft eines gehorsamen getreuen
Land - Standes , die gemeine Landes - Wohlfart mit in Bcrathfthla -
gung ziehen helfen ; r ) fo ist dieses nach dem Ableben hochermeltcnLand -
grafens , bey der im Jahr 1509 . unter denen Hessischen Land - Ständen
errichteten genaueren Vereinigung /O nicht weniger zu befinden , und

Ggg damit

, ) fchuldigk sein . Auch von denselbigen

„ regirenden und Vormündern - ( ) ui -

, ) ran / ) keLel8 vnd brifiiche Uhrkunde

) ) nehmen , damit gemeine Landschaft

„ wissen haben möge , wie nur Ihrer

„ F ( §n . vmbgangen werde " cer .

Von welcher Einung ein genauer und

richtiger Abdruck unter denen disseiti¬

gen Beylagen iub l> lum . g66 . sich befin¬

det . Gegenseits hat man hierinnen , wie

noch in dem Umstand , daß oftgemeldter

Landcomrhur , nebst andern Hessischen

Land - Ständen , zur Paten - Stelle bey

der Taufe des Prinzens er¬

bettelt worden , eine besondere Hoheit

desselben suchen wollen . Da er aber zu

jenem in der Eigenschaft einesHessischen

Prälatens und Unterthanens mit an¬

deren Hessischen Landsassen verordnet

worden ; hingegen bey dieser die Hessi¬

sche Land - Stände nur ihrer ungezwei -

felten Unterthanen -Pflichhmit Erlegung

einer alt herkömmlichen Steuer , betau¬

ter Massen , sich zu erinnern haben , ohne

daß bey deren Entrichtung bisher noch

jemand mit Gedancken des Immeäm -

libmi sich zu plagen gehabt hätte ; so ist

aus solchen Anführungen abzunehmen ,

wie sehr man sich von allem tauglichen

Beweißthum vor die sKecUrte Hoheit

entblöset sehe .

r ) Daß auf denen Landtagen in vorma¬

liger Zeit die Handlungen in Schriften

nicht verfaßt worden , ist vorhin bekam ,

mithin davon , wie auch denen jedesmal

anwesenden Ständen und Personen ,

wenige Nachricht übrig geblieben . In¬

zwischen erweiset obiges nicht nur des

Commenrhurs bisher beurkundeteLand -

Grandfchaft an und vor sich selbst , son¬

dern auch ein denen Hessischen Landtags -

^ <Uls dieser Zeiten beygefügtes und iub

N . 244 . befindliches Verzeichnis ; von

Prälaten , Grafen und Städten , wor¬

inn der Landcompror zu Marburg ,

unter der Aufschrift : Ritterschaft ,

voran stehet . So hat auch noch Landgraf
? uii . i ? ? vs in der an den

Churfürsien zu Pfalz im Jahr 1544 - ab¬

gelassenen Beantwortung des Teutsch -

meisterischen Berichts , solches , als eine

kundbarliche Sache , dem Teutschmeisier

unter Augen geschrieben , verb . " Zu

, ) dem hat der itzig Teutschmeisier vnd

, ) auch sein Vorfahrn , gewesene Comp -

) , thurn zu Marpurg , vns vnd vnfere

„ Voreltern alweg vor ihre Obrigkeit

„ erkennet , und auf vnfern Landtagen

) , bey vnfererRiccerfchaft gestanden ' ' .

Vicl . ^ cliuuök . iub dl . 2 ; z . Welches

der Teutschmeisier nicht verneinen mö¬

gen . Lonk . Nora feg . DieHaußcom -

thuren zu Rirchhain , Velfperg , Gchif -

fenbergund anderwärts , wurden sowe¬

nig dazu erfordert , als es gewöhnlich

wäre , die Untergebene derer auf denen

Hessischen Landtagen erschienenen Prä -

saten und übrigen gelsilichen Vorgesez -

ten dabey zuzulassen , wann gleich diese

gewissen Closterhösen , Häussern oder

Gütern besonders vorzustehen gehabt

hätten , da so einer , als der andere diesem

ohngchindert , in dem genauesten Gehor¬

sam gegen seinen Oberen gestanden , und

demnach anderer gestalt nicht , dann als

ein Abgeordneter desselben , dabey sich se¬

hen zu lassen , ermächtigen können .

6 ) Von dieser Landsiändischen Verei¬

nigung ist lud dl . 245 . ein genauer Ab¬

druck zu befinden : diejenige , so dieselbe

errichtet , nennen sich gleich zu Anfang

Prälaten , Grafen , Ritterschaft und

Srerce mit samt eingeleibten vnd zuge¬

wandten Grafeschaften des löblichen

Fürstenthums zcu Hessen . Jngleichen

die gemeine Landschaft des Fürsten -chumo :
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damit die Ohnerheblichkeit derer anderseitigen Einwendungen / ) so viel
leichter einzusehen .

rhums . Sie melden , „ daß sie sich

„ ihrem gnedigsten Herrn vnd Fürsten

, ) zcu Hessen , ihnen den Prälaren ,

7, Grafen , Ritterschaft , Grercen vnd

„ gemeiner Landschaft zcu Eren , nutz

„ vnd allem Guten vnter einander bru -

7, derlich vnd freundlich vereinigt , auch

77 bei ) ihren Glübden vnd Eyden zcusa -

„ men sich verpflichtiget ; und daß sie

7 , solche einigung mit Nichte vnd in kei -

„ nen Weg widter ihren gnedigenFür -

„ sten vonHessen , ihrer Gnaden Er -

7, den oder V 7 achkommen , zcu fchme -

„ lerung oder Abbruch ihrer Fürst -

, 7 lichen Gnaden Fürstlichen L >ber -

7 , keitten , Herrlichkeiten , Gerechtig -

7 , keicen , ^ /r / ren - wie die geheissen

„ mögten werden , nit wölcen ge -

7 , macht haben " . Des übrigen Inn -

Halts vorjezo nicht zu gedencken . Bei )

dem Schluß haben diese Vereinigung

unterschrieben : " wir Dietrich von

7 , Clee , Land Lomrher der Balleyen

7, zcu Marpurgh vnd Johann , Abbc

7 , zcu Breidenawe , für vns vnd an -

7 , dere Prälaten " cer . Welchemnach

Landgraf ruii . ir ? vs ehedem

in seinem an den Churfürsten zu Pfalz

gerichteten Gegenbericht ä . g . 1544 . auf

diesen Vorfall mit folgenden Worten

sich bezogen : " Sonderlich so hat auch

„ sein desTeutschmeisters ( als gewese -

77 nenLandcomthurszu Marburg ) Vor -

, 7 fahr , der von Clee , nach vnsers Herrn

7, Vatters seligen löblicher Gedechtnus

7, tödlichen Abgang , bei ) der Versamlung

7- vnser Ritterschaft , die sie am Spies

7, vndzuOelfperg gehalten , gestanden .

7, Wan nun das Hauß vnd Hospital ob -

7 , gemelt in Unßerm Jürsienthumb nit

, 7 gelegen , vnd wir deswegen ihreOber -

7, keitnitweren geweßen , warum wolten

7, sie dan auf vnßern Landtagen zu vnßer

7, Ritterschaft getretten sein vnd von

77 vnßer vnd vnßer Landschaft Anliegen

77 vnd notturft haben , reden , rathschlagen

7, vnd schließen helfen " .
/ ) Diese hat man neuerlich nochmalen dar -

H . D. XXX ! .

inn gesucheh daß i ) auf denen Hessischen

Landtagen auch noch andere angebliche

Immeüimh als die Grafen von Waldeck

und Wittgenstein , erschienen ; 2 ) der

Landcommenthur dazu erberren worden ;

und solches z ) ohne Vorwiffen seines O -

berengethan habe . Es istaber dieAntworr

bereits in dem vorhergehenden befind¬

lich , viü . § . XIX . I . x . se44 - und kan , was

die Grafen von Waldeck belangt , auf

welche sich am mehresten beruffen wird ,

die hiebey gehende Urkunde vomIahr

lub Kum . 246 . zu do mehrerer

Ueberführung dienen , ib . " Das wir

„ Heinrich von Gots Gnaden Lant -

„ graf rc . haben den wohlgebornen

„ Otten , Grafen zu Waldeck , vnsern

„ lieben Oheim , vffgenomen vnd em -

7, pfangen vor vnßern lieben getru -

77 wen Unterthane - vnd ich Occ , Graf

7) zu Waldegken bekennen , daß ich den

„ hochgepornen Fürsten vnd Herrn , Herrn

„ Heinrich , Lantgraffe zu Hessen - my -

„ nen lieben Oheim , als vor ein

„ Landc - Fürsten an inne ergeben ,

„ vnd als ein gerruwer Onderrhan

7, sin mir myn vnd myner Graff -

„ fchaft vermege " cer . Wie dann

noch der ^ ämilMrgror und Deutsch¬

meister Heinrich in einem am z . k ' obi ' .

i ; 8i . an den Herrn Landgrafen Lud¬

wigen abgelassenen , unter den gegen¬

seitigen Anlagen iubKlum . io 5 . befind¬

lichen Schreiben selbsien angeführet ,

" daß , als Kayser Li ^ xi ^ iri ^ xo 1 . ei -

„ ne gemeine Steuer im Reich wider die

77 Venediger bewilliget worden , die

77 Herrn Landgrafen die Grafen zu wal -

„ deck , PIeß und Wittgenstein ausge -

7) zogen und in solcher Anlag verwetten " .

Ausser dem zeiget der Jnnhalt dieser Ei¬

nigung , daß daran niemand , dann ein

Mitglied der Hessischen Landschaft , wo¬

zu sämtliche sich dabey bekennen , Theil

nehmen mögen ; Es wird auch derLand -

comthur zu Marburg , welcher hiebey zu

dem Hessischen Prälaten - Stand sich

rechnet , eben wohl in denen vorherge¬

henden
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§ . s. XXXI .

Zugleich wurde - 6 . ) der LandcommcnthurDieterichvon Clecn , Welche uni - r .
nach der bey denen Teutschcn Fürftcnthümcrn vormals üblichen Gewöhn - rhänigkeitbe , de '
heit , zu denen Vormundschaften unmündiger Prinzen einige aus dem neu Hessischen
Mittel der Landftande zu bestellen , n ) nebst andern Hessischen Dienst - Landtags - Hand -

Ggg 2. man - ^ ngen und dem

henden Zeiten , in der Eigenschaft , auf de¬

nen Hessischen Landtägen und bei ) an¬

dern Vorfällen , wozu man die Hessische

Diensimanne und Getreue des Nit -

tersiandes zu ziehen pflegte , gleicher

masten angetroffen , wobey der Vorbe -

wüst seines geistlichen Oberen , deine er

keine Rechenschaft davon zu thun ge¬

habt , ( § . XUVU . XUVIU . se ^ i . ) nie¬

mals erforderlich gewesen . Conf . Z . le ^ .

Die angebliche Erbittung aber , ist mit kei¬

nem Wort erwiesen , vielmehr meldet ge -

, dachter Landcommenthur in einem , Nah -

mens seiner und der übrigen , zum Hessi¬

schen Regiment von gemeiner Landschaft

damals erwählten Rächen , im Jahr

15 n . ausgcgangenen , und an geist - und

weltlicheChurfürsten , Fürsten , Grafen ,

Herrn rc . gerichteten Schreiben : daß

er sich , als Grand des Fürstenrhums

zu Hessen bey gemeiner Landes - Ver¬

sandung dieser Dinge angenommen

habe , verb >. , ) Darunder und für allen

, ) Dingen prelaren , Ritterschaft vnd

„ Stede , als Gtende des Fürsten -

„ thumbs zu Hessen , in gemeiner Ver -

„ samelun ^ vnd eintrechtigem Beflisse ,
, ) das dafür angesehen - über das sich

„ etliche Landsessen in cleinerAnzalvon

„ gemeiner Landschasft abgesondert ,

„ öne gedachter Forstender vnd vnser

„ wissen vnd willen - - das davon die

„ Stende der Landschaft , prekären ,

7 , Ritterschaft vnd Grede an vnßern

, , gnedigsien vnd gnedigen Herrn , den

Churfürsien vnd Fürsten zu Sach -

7, sen erbeten " . , / / )- Z ) « . Ze 8 L ^ cxLx -

Li8Lo L 'e / eA . Zl z < Es hat

daher Landgraf ? niri ? ? v8 i^ ^ s ^ . in

dem oberwehnten Berichtschreiben an

Chur - Pfalz folgendes mit allem Be¬

stand angeführet : " Dan ist das Hauß

„ zu Marpurg ein Prälatur , Stift oder

) , Closter , so gehörts nach Jnnhalt vnse -

) , rer Ueoglien , die wir von dem H . Reich

7, haben , in vnßer Fürstenthumb , darinn

7, vnd auf des Grund , Boden vnd Ei -

7, genthumbes on alleMittel gelegen ist .

77 Jsts aber ein stand , so zu vnßer Ritter -

7, fthaft gehört , ( dabey , wie gemelt , vff

77 den Landtagen ein Compthur zu Mar -

„ purgkgestanden somussicheinComp -

77 thur zu Marpurgk vor ein Mann vnße -

77 rer Ritterschafft erkennet haben vnd

77 noch erkennen . Ist er dan ein Ritter -

77 man vnßer Lantschaft , so gehört er

77 abermal untervns , vnd gesezr , do gleich

77 dieser Grünt keiner were , wie doch ,

77 der Natur vnd allem Westen zu entge¬

gen , nit geleucknet werden kan oder

77 mag , So haben doch wir vnd vnßer

77 Voraltern solche Obrigkeit numals

77 vber vndenckliche vnd verwerte Zeitt

77 herbracht vnd besessen , bey welchem

» Besiz wir pillig plciben " cer .

^ cl § . I. XXXI .
a ) Hievon sind merckwürdige Beyspiele .

gp . l . vxi o . in der Grundveste E It¬

rop . Potenz . Gerechtst Z ' . / . H so

dann von dem berühmten Herrn Hof¬

rach Scheiden ru Z 'r ^ e/ Zl ZZ ^I

/ i . / o . wie ingleichen

in der Hist . Z ) ftZ Nachricht vom ho¬

hen und niederen Adel in Teursch -

land / . / -sg . / ^ - angeführet zu

befinden . Bey dem Fürstenthum Hessen

bestätiget solches unter andern das Te¬

stament >virn X x xi i S . das

^ .iiunök . sub > lCvm . 24z . Conk . nil .-

ricn ZZro » . ZZ ?/ / I Z ' . / / .

Wie nicht weniger die Vormundschaft¬

liche Regierung bey der Unmündigkeit

Ludwig des friedfertigen , wovon

virrion z Z ' . ZZ folgendes an -

gemercket : " Demnach aber Ludwig
" UNIMIN -
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Vormundschaft - mannen und Mitgliedern des landsäßigen Niedern Adels , als ein Stand
lichen Regiment des Fürsicnthums Hessen , zu dem damals errichteten Vormundschaft -
bey fürwähren - llchen Landes - Regiment verordnet ; ( § . XIX . ) dem er sich also
der Minderjäh - Mrcklich unterzogen , und unter andern nebst Eytel von Lcwenftein ,

Marschalck , als Bevollmächtigter der Regenten des Fürstenthums , ün
auf verschieden 3 ahr 1511 . an statt , und im Nahmen des jungen Herrn Landgrafens ,
Weise u Tage die Maynzische und andere Lehen empfangen ; 6 ) wie ingleichcn verschic -
leget . dene , mit denen Benachbarten damaliger Zeit errichtete Vertrage und

Einungen , in der Eigenschaft einesLandstattdlscheri Regentens und
nachmaligen Raths des Fvrsienthums zu Hessen , unterzeichnet , c )
Nicht weniger hat selbiger 17 . ) im Jahr 1514 . denen ziMelsperg und
Treysa gehaltenen Hessischen Landtagen beygewohnet , ci ) und
die darauf zum Stand gekommene anderweite Vereinigung gemeiner
Landschaft und der vmvittibten Frau Landgrafin das Vor¬
mundschaftliche Regiment betrefend , mit Mund und Hand vollziehen
helfen ; e ) hicbey auch rntt anderen der Hessischen Ritterschaft zu einem

Rach

" unmündig und noch ttit zehen Jahr
" alt , unternahm sich die Riccer -
" fchaft , als Vormunde der Regie¬
rung , biß daß Er das achtzehende
" Jahr erreichet " .

ö ) S - die Maynzische Lehens - Erthei -
lung lud k4 um . 247 . ib . " vnd die ob -
" genanten Land CompchurvndMar -
" schalck haben auch soliche Lehen obberur -
" ter maßen vonvnnsentpfangen , vnns
" darüber in trewen von obgemeltsRe -
" giments wegen zu Heßen gelobt , vnd ei -
" nen Eyde leiplich zu Got vnd seinen Hei¬
ligen geschworn , vnns vnd vnnßerm
" Stift getrew vnd hold zu sein " , cer .
Vey denen andern Lehen wäre ein glei¬
ches darzuthun , wo daran einiger
Zweifel sepn könte .

c ) Ein Exempel vom Jahr 1 ; io . viel . gp .
LanxriOLxErbach . Hlst . /i . ^ oz' . So
dann vom Jahr 1512 . bey der Einung
zwischen Trier und Hessen auf zehen
Jahr in der Anfuge iub d-lum . 209 .
il>. " Wir Ludwig von Boinnburg ,
" Landthoffmeisier vnd ander Regenten
" des Fürstenthumbs zu Heßen , mitt
" namen , Diecherich vonLlee , Landr -
" Coinprhur derBalie zu Marpurg
" duygchordens - alles von wegen des
" Fürstenchummesvon Heßen " .

c? ) Das Verzeichniß derer zugegen gewe¬

senen Grafen , Prälaten , Rittern und
Städten , ist ab der Anfuge tud
248 . zu ersehen : Die dabey vorkom¬
mende Grafen zu Rönigstein befas¬
sen verschiedene Güter in dem Fürsten¬
thum Hessen , und unter diesen das
Amt Grebenaw , daher sie dem Oor -
pori der Hessischen Land - Stände so
gut , als andere Mitglieder , beygehörig
gewesen .

e ) Von dieser Landständischen Verei¬
nigung ist lud Kum . 46 . ein Lxu-gäi
beygebracht worden : weil man aber die
inzwischen zum Vorschein gekommene
jenseitige Ausgab derselben tut, d4 um .
80 . sehr unrichtig befunden , so kan der
Abdruck iub X . z66 . damit nunmehr
verglichen werden . Die darinnen be¬
griffene Grafen , Prälaten , Ritter¬
schaft , Städte und Landschaft be¬
kennen sich zur genreinen Landschaft
des Fürstenthums Hessen : ibi . " Wir
" Grafen , Prälaten , Ritterschaft vnd
" Städte des löblichen Fürstenthums zu
" Heßen " rc . Die Einung selbst betrift
das innere Regiment des Fürsienthums,
bey damaliger und zukünftiger Unmün¬
digkeit derer regierenden Hessischen Für¬
sten , in Ansehung derer Steuren , Krieg ,
Fehden und noch anderer wichtigen
Vorfällen , wobey auch wegen der Münz
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Rath des Furstettthums Hessen bey der Frau Landgräfin fich verord¬
nen lassen , und nebst diesen dem Regiment in denen unmündigen Jahren
Landgrasens ? » 11. 1 ? ? uvi ^ 6 n .4 nii vorgestanden . / ) Die Fürstin so
wohl , als die Dcsissche Landstande fügten obermeltcr Einung , die in diesen
und denen nachfolgenden Zeiten so gewöhnliche gemeine Clausul bey : " Daß
" selbige einem jeden unter ihnen an andern seinen Eydcn , Pflichten , Gna -
" den und Frcyheitcn , ob die von denen Röm . Pabsten , Kaysern , Königen ,
" Fürsten oderjeurands andern gegeben waren , vnschablich vnd vnnachthci -
" lig styn solte " : worinncn man Gegenseite etwas sonderliches gesunden zu
haben , vorbilden will . Z ) Allein , nicht zu gedencken , daß solche dcrLand -

Hhh com -
versehen wird , " daß hinfürtter keine Fremde deuten will ; nachdem aber
" andere Münz , dan vnser gnädige der Landcommenthur vor einen Hesi
" Herrn vnd Landcsfursten , alsltzund
" mit dem Römischen König , Churfür -
" sten vnd Fürsten in Einigunge vfsge -
" richtet , gemünzt odder gemacht , nicht
" verändert , höher odder nieder gesezl -
" werden solle , es geschehe dan mit
" Raith , Wißen und Verwilligtinge ge -
" meyner Landschaft " . Sie melden zu -
" gleich , " daß diese ihre Einigung ehrlich ,
" auch ihrem gnädigen Herrn an ih -
" rcrGnad Gerechtigkeit und Fürst-
" licher Obrigkeit nicht abbruchlich
" oder nachlheilig , sondern Landen , Leu¬
chen , ihnen , ihren Erben , Nachkommen
" und allen Granden des Fürsten -
" chums Hcßen nuzlich seye " : wo¬
bei) der damalige Landcommenthur zu
Marburg zu dem Hessischen Präla¬
ten - Stand sich bekennet , und nebst
dem Pater zur Carthaußen , nahmens
desselben die Einung besiegelt hat : ib .
" Vnd wir Dietrich von Cleen , Land
" Compthur der Valley zu Marpurg ,
" teutscheß Ordenß , vnd Pater zu der
" Carthaußen , vor vns vnd andere
" Prälaren " . Weil auch nicht alle
Glieder gemeiner Landschaft des Für¬
stenthums Hessen an dieser Vereinigung
Theil genommen , wovon die Urkunde

. tub b>lum . 48 . nachzusehen , so wird
verschiedentlich dererjenigen , welche
dieser Einigung anhängig seyen ,
oder noch darein kommen würden , mit
gedacht , welches man anderer Seits ,
wider den Wort - Zusammenhang und
ganzen Jnnhalt dieser Landsiändischen
Verbindung , auf Auswärtige und

fischen Prälaten nahmentlrch si
kennet , und unter diesen Anhängigen
nicht begriffen ist ; die Einungs - Ver¬
wandte an Grafen , Prälaten , Rit¬
terschaft und Städten auch durch -
gehends : die gemeine Landschaft ,
Stände und Ünrerrhanen des Für -
stenthums Hessen , genennet werden ;
so ist ohnnöthig davon etwas weiter zu
gedencken . Con 5. H . XIX .
S - die zwischen Chur Trier und

Hessen im Jahr 1514 . ä . 2 ; . Hmo -.
erneuerte Einung ap . D « .

/ / rsi . Tie « . ^ / /.
ib . " Wir geborne

" Herzogin zu Meckelburg , Lantgräviu
" zuHessen - Wittwe , vndwirdiever -
" ordnete Rete des Fürstenrhumbs
" Hessen - zum ersten , daß Wir Erz¬
bischofs Licu ^ k 'r vnd vnßer
" Herzogin , freuntlicher lieber soen vnd
" vnßer , der verordencen Rece , gne -
" diger herr, Landgrassphilipps , zu
" beider teilen ein ander - - vnd des zu
" Vrkund haben Wir Erzbischofs Li -
" auäLv zu Trier , vnd Wir Anna
" Herzogin vnd Landgräfin , Wittwe ,
" vnd wir die verordencen Rere des
" Fürstenthums zuHeßen , mit namen
" Dieterich von Cleen , Landcomp -
" ter der Ballyen Marpurg , ccuc-
" schenOrdens , Conrad vonLValden -
" stein Hofmeister " cor . Conf. H . XIX .
wo dessen übriges landsäßiges Bezeu¬
gen angeführet worden .

) Der Gebrauch und Nuzen dieser so ge¬
meinen Clausul , welche nebst denen dar -
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romthur nicht allein , sondern , nebft der Fürstin , die gesamte Hessische Land¬
schaft , wozu sich dieser alweg , ohne den mindesten Einwand oder besonde¬
ren Vorbehalt , nahmcntlich bekennet , angehet , und deren vollkommenste
Unterthanigkcit deswegen nicht in Zweifel gezogen werden mag ; nebst
diesem die Pflichten des Landcomthurs gegen seinen Landes - Fürsten ,
mit dein Verhältnis) gegen den gemeinen Orden und dessen Oberen vor¬
hin wohl bestehen ; ( H . XQVII . Xl^ Vlll . jene Clausul auch , nach
dem ihr angedichtctcn Verstand , eine krocettacionem Lcko Lomrarmm
in sich enthalten würde ; so zeiget obermelter LxcraÄ des Fürstlichen
Testaments 6 . 3 . 1505 . nebst allem übrigen vorgängigen Verlauf , und
noch stlbst die anderseitige , bey deren neueren Ausgab vermehrte An -
fnge lud Xium . 2. 2. 0 . wie gar wenigen Vortheil man bey der neuerlichen
Lxemxtions - Bestrebung davon sich zu gewärtigen habe . L ) Die zei -

tim bemerckten Freyheiten mit der voll¬
kommensten Unterthanigkeit gehuldig¬
ter Stande und Umerthanen gar wohl
bestanden , und daher von sämtlichen
Einungs - Verwandten der Landschaft
ohne Verminderung ihrer Unterthanen -
Treue , nach damaliger Gewohnheit an -

* geführet werden mögen , ist al ; u bekant ,
als daß cs nöthig waredabey sich aufzu¬
halten . Vey denen Landes - Huldigun¬
gen und anderen Vorfällen kommt sel¬
bige eben auch , und so gar in denen
Fürstlichen Zusicherungen , vor ; wer
hat sich aber jemahls einfallen lassen , die
Ohnmittelbarkeit der gehuldigten und
also versicherten Stände , Unterthanen
und Landsassen daraus zu erweisen ? In
der zuvor erwehnten Einung der Hessi¬
schen Landstände vom Jahr 1509 . ist
selbige mit eben diesen Worten befind¬
lich und bey Abfassung der Einung

1514 . daraus entlehnet wor¬
den , man hat aber jenseits zum Be¬
huf des gerühmten Immsäiaritmi dar¬
innen nicht das mindeste gefunden : de¬
ren Wiederholung würde auch bey die¬
ser fernem Einung keinen Eindruck ge¬
macht haben , wo man auf die disseiti¬
ge Anzeige , derer mit so öfterer Miß¬
handlung der beträchtlichsten Urkunden ,
verführten ohnanständigen Gefährden ,
mit Bestand etwas zu versezen sich ver¬
mögend gesehen . Es mag daher der
sehr gleichgültige Umstand , daß der an¬
gefügte Lxrrack dieser Landständischen

nge
Einung zu disseitigem Entzweck vor hin¬
länglich erachtet worden , jene Gefähr¬
den nicht bedecken , vielweniger aber
die unglimpfliche Aufbürdung , als
wäre bey obermeltem Lxcrüök die Ab¬
sicht auf die Verbergung obiger Clausul
gegangen , in dem mindesten rechtferti¬
gen , nachdem diese beym Lünig / X.
/, . -v / . und noch anderwärts in offenem
Druck zu befinden , folglich zuvor schon in
jedermanns Händen war . So hat man
auch nicht gemeldet , daß die Einung
vom Jahr 1 ; 14 . ohne eine solche Clau¬
sul abgefaßt seye , gleich dieses anderer
Seits z . E . mit der Meldung Landgra -
fens or ^- oxisi . und seiner Fürstli¬
chen Gutthaten , bey der Urkunde Ger -
lachs von Limburg , wie noch derer
übrigen Hüttenberger Ganerben , in
dem angeblichen Hist . Dipl . Unterricht

II . § . 9 . A pallirn mit schlechter
Kunst geschehen , so daß die darunter
verborgene Tücke ab dem Lxrrgök .
/ ) » . jeder -
man vor Augen geleget werden können .
Eonf. tz . XV . Lc I. XXVH .

6 ) Man will den ohnpartheyischen Leser
urtheilen lassen : ob nicht der , bey dem
ersten Abdruck dieser Urkunde , mit gu *
tem Fug erinnerte Abgang auf eine ge¬
fährliche Weise Hinterhalten worden ?
stellet auch bey so bewandten Umstän¬
den dahin , wie weit man selbigen , wie
bey mehreren also behandelten Urkun¬
den , nunmehr ersezet habe . Unter an¬

dern
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tige Haußcommenthuren zu Velsperg , Rrrchham , Gchiffen -
beugrc . kamen hiebey so wenig , dann die übrige , zu dem Haust Mar¬
burg und der Ballcy gehörige Ritter - und Priester - Brüder in die aller -
mindeste Betrachtung , ausser daß diese insgesamt der landsaßigcn
Schuldigkeit ihres Oberen , des Landcommenthurs , sich wohl beschcwe -
ten , und bey denen nachmals entstandenen Zwistigkeiten einhellig da¬
vor hielten , ' ' daß er bey der Ritterschaft und gemeinen Landschafft ,
" als andere Prälaten , zu bleiben ; wie auch denen , Kraft solches ,
" geleistetenEnden und Pflichten , das Genügen zu thun schuldig sey " . r )
Selbst der damalige Teutschmeister , Johann vonAdelmannsfclden , wü¬
ste gegen diese Pflichten des Landcommenthurs , bey dessen offenkundigen
Landftandschast und übrigen , zu denen geistlichen Ordens - Gelübden
ausser dem sich wenig reimenden Verhalten , nichts einzuwenden . Dann
ob gleich die Gegen - Parthie von der Hessischen Landschaft , unter aller¬
lei) Vorstellungen , die Abrüstung des Landcomthurs bey demselben zu
erwürckcn sich bcstrebcte , so wurde jedoch von der verwittibten Frau
Landgrasin und der ihr zugetbanen Landschaft sehr nachdrück -Dhh sich

dern wird darinn gemeldet , daß der

Landcomthur zu dem aus Hessischen

Dienern und Landstanden niedergesez -

ten Vormundschaftlichen Regiment

gehöre , und deshalben dazu geord¬

net fty , demselben auch so gut , als

andern von gcist - und weltlichen

Hralaren , Grafen , Ritterschaft ,

Scadcen und Landschaft , bey ver -

maligen Zeit - Umstanden , vernrög

seiner Pflicht und Gelübden , bey

der Ritterschaft und gemeiner Land¬

schaft zu stehen , gebühren wolle ,

gleich solches die Ritterbrüder und

Priester des Hausses Marburg ge -

rarhen harren : des übrigen sehr be¬

trächtlichen Jnnhalrs dieses Schreibens

vor jezo nicht zu gedencken .

r ) S - die schon angeführte anderseitige Ur¬

kunde lub 2LO . Verb . " Welche

„ Aydt vnd Pflichte zu thuen die Rir -

„ terbrüder vndprister desHaußzu

„ Marpurg dem Landcommenthuc

„ bey der Ritterschaft vnd gemeiner

„ Landschafft , als andere Prälaten

„ zu bleiben vnd nit zu weichen gera -

„ then haben " . Worunter diejenige

Ritterbrüder , welchen man einzle Or¬

dens - Güter und Häuffer in derBalley ,

nach der bey andern Geistlichen und

Münchs - Orden gewöhnlichen Verfas¬

sung , anvertrauet , so gewißer begrif¬

fen worden , als selbige vorhin in An¬

sehung des genauesten Gehorsams ge¬

gen den Landcommenthur , wie auch

der übrigen vollkommensten Unterge - ,

bung , vor andern gemeinen Nitterbrü -

dern nichts zum voraus haben . Ons . .

§ . XUVIII . Daher es sehr ohnnöthig

seyn würde , derselben Unterthänigkeit

gegen die Fürstlich - Hessische Landes -,

Herrschaft besonders zu gedencken , oder

der hohen Landes - Zuständigkeit in An¬

sehung cinzler in dem Fürstenthum Hes¬

sen gelegener Ordens - Hofe , Häuffer ,

Güter und Gefällen Erwehnung zu

thun ; dagegen der Rechts - erforderliche

Veweißder angemaßten Lxemprlon ,

so bey einem , als dem andern mit be¬

stem Fug gefordert wird , weil iene in

besonderen Begebungen sich gründet ,

welche niemand vermuthet , sondern viel¬

mehr allenthalben überzeugend darge ,

than seyn will . Was es mit denen ,

aus dem Teutschen Hauß zu Marburg

abgeordneten Bewohnern , des Closters

Schiffenberg vor eine Beschaffenheitge¬

habt , solches ist in dem vorhergehenden

( tz . lbXXVH . IRXVIll . öc IRXlX . )

umständlich dargethan worden .
ö ) S -
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! ich dagegen angeführet : " Daß i . ) ihr Gemahl und gnediger Herr
" seliger vnd löblicher Gcdechtnus , den Landcomthur in seinem lezten
" Willen und Testament Rechnung zu hören verordnet . 2 . ) Dem
" Landcomthur so wohl , als andern von geistlichen und welt¬
lichen Prälaten , Grafen , Ritterschaft , Stedten und Land¬
schaft , Wieste dashiebevorvffdem Spies alle angclobt hctten , bey
" einander zu stehen vnd zu bleiben gebühren wolle ; z . ) daß solche Eyo
" vnd Pflichte zu thuen die Ritterbrüder vnd Priester des Haust zu
" Marburg dein Landcomthur , wie auch noch ferner demselben , bey
" der Ritterschaft vnd gemeiner Landschaft , als andere Prälaten , zu
" bleiben und nicht zu weichen , selbst gerathen : Selbiger 4 ) vermog
" solcher Eyd vnd Pflichten , jezt von Ihr vsss höchst in diesen Händler ; ,
" dieFürstl . Wittib , gemeine Landschaft und ihn selbst betretend , bey
" derselben zu stehen vnd zu bleiben , gemeint und gefürdert sty " . In
welchen Fall 5 . ) " derTcutsthmcister keine Sorg tragen dörfe , daß dem
" Hauß , der Ballen Marburg und dem Orden seiner Person halben ichts
" nachtheiliches oder-schädliches daraus entstehen werde : dagegen Er 6 . ) zu
" bedcncken hatte , vnd leichtlich von selbst abnehmcn könte , was dern
" Hauß zu Marburg vnd Orden des Orts vor Schaden vnd
" nachtheil daraus entstehen wurde , woferne , nach dem Verlau¬
fen der Gegen - Parthre , der Landcomthur der ^ rau Landgrä -
" fin vnd gememer Landschaft , wider sein Eyd vnd Psticht , ent¬
zogen werden solte . Gestalten 7 . ) derselbe sich dermaßen , wie er -
" nem ehrlichen vnd frommen Prälaten vnd Ritterman gezrc -
" me , halte , auch in diesen und andern Sachen , so wie ihm ge¬
währe , handle ; worinnen 8 . ) die Frau Landgräfln vnd gemeine

Landschaft denselben zu verlaßen nicht gedächten " rc . ä ) Woraus
ein jeder , der vormaligen Teutschen Lander - Verfassung , auch nur ei¬
niger maßen Kundiger , die Unrichtigkeit der anderseitigen ohnlautern
Anführungen von selbst ermessen wird .

§ > s. XXXIs

Woran unter Nicht weniger hat bey der Regierung Landgrafens küimk ? !
der Regierung -^ 6i >n selbsten , ein jeweiliger Landcomthur samt seinen ihm
1-im .i ? ? ! untergebenen Ordensbrüdern - 8 . ) mit gehorsamer Erlegung verschiede-
ebenwemgZwei - ^ er ausserordentlichen Gteuren ; n ) so dann 19 . ) der erforderten

Landes -
S - die schon angezogene Veylag st-b

d ^ UM . 220 . ( Houf . « OLH . LVLL

/ . L /-. c . / . wo dieser
Landcommenthur bey dem Jahr 1526,
als Teutschmeisier vorkommt .

^ 6 § . 1.XXXII .
<r ) Lon 5 § . xx . Daß bey der , wegen

desBauren -Rriegs der Geistlichkeit in
Hessen angesezren ausserordentlichen
Steuer , das Teutsche Hauß zu Mar¬
burg , samt feinen zugehörigen Com -
menden und Gütern nicht vergessen
worden , zeiget die Anlag tust lstlum .
; i . worinn der damalige Landcom¬
menthur Daniel von Lawerbach ge¬

gen
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Landes - Z' slg und Aachrerß , seiner Unterthanen - Pflicht gegen den
In Lan¬

gen die Schuldigkeit der Steuer - Ent¬

richtung , nichts einzuwenden gewust ,

sondern vielmehr sich erkläret , wie er

" S - F - Gn , in deine , als vill möglich

„ zu vnderthenigem Gefallen gerne ge -

„ leben vnd erscheinen wolle - wie er

„ dann auch S - F . Gn . kurz Verschiener

„ Zeit zwey tausend Gulden gutwil -

„ liglich gereichet habe " . So wäre auch

desselben unterthänige demüthige Bitte

allein dahin gerichtet , " daß S . F . Gn .

„ ihn , sein Orden vnd Haust Mar -

„ purg in gnedigenr Bevelch haben ,

„ vnd obberürtmerglichAuflag , wegen

„ gänzlicher Unvermögenheit der Valley

„ zum theill ringern vnd gnediglich

„ erlaßen mögte , auch darinn sich seinem

„ Orden vnd gemeiner Ritterschaft

„ zu guc gnediglich erzeigen wolte " .

Dem ungeachtet giebt man jenseits vor :

derselbe Hab angeführet , daß er dem

Herrn Landgrafen schon ein mal zwei¬

tausend Gulden geschencket rc . Die

Urkund liegt vor jedermanns Augen ,

und können vorläufig die Worte : daß

der Herr Landgraf hierinnen seinem

Orden und genreiner Ritterschaft zu

guc , sich gnädiglich erzeigen möchte , ge¬

nugsam belehren , was Massen derLand -

commenthur zu der landsaßigenRir -

terschafc in Hessen , welcher zum Be¬

sten das Teutsche Hauß zu Marburg

wäre gestiftet , und in diesem Betracht

von einer Zeit zur andern so reichlich

begabet worden , ( § . UXVI . UXIX .)

sich selbst gerechnet habe . Da es auch

wenig daraufankommt , ob die besteuer¬

ten die Steuer gutwillig , oder ohngern

erlegen , so wäre es sehr ungereimt , wann

man mit den anderseitigen Federführern

. in dem ersteren Fall die Abgab vor ein

Geschenck , in dem lezten Fall aber vor

eine gewaltsame Erpressung halten wolte .

Die vorliegende Beyspiele allerTeutschen

Länder und Staaten erweisen gnug -

sam , daß die inngesessene Geistlichkeit ,

ohne Unterscheid desOrdens , oder ihrer

sonstigen Freyhert , von je her dem Lan¬

des - Fürsten steuerbar gewesen und noch

gegenwärtig seye . Eouk . 0L8 ? . 8 cmmW
Or » -

/ / . / a' . tt .

ib . Oerrillimum elk , guoä

a ie8gul vel 6uobu8 tbculi8 , guorie8 a

8r3Übu3 UrouinLigIibu8 pro vrillraro

Le vLLelliwre parriae Lolleöka inäiöks

suir , rgm r / rrrcorA ?« , rrr / e / r -rrr / M

MM mauclara

6c inUruÄioneL pro colleäki8 exiALN -

äi8 äo ^ rmi3 1554 . 1558 - 156z . 1576 .

1588 . iZ94 - 1606 . 1612 . vbigälou -

^ um äeicribimr , guomoäo annui

reäicus L/

Arr / e/ MrttM ( ^ uomoäo

reieruLrg ) IoL3Uorle8ä < perllione3 ) gugs

ab ^ 6 <r -
L7 m / rr /M rribuurirur :

() uomo6o pkirocbi 6c vicgrii 6e

(chuomoäo

L/ rg -

rioue bouorum tuorum , Leuiuumöc

reäicuum , 6c
der gottes - oder Birchen

berath / proporüoualirer colleökari 6e -

bsm . Wovon u . 16 . der Rechtsgrund

darinnen gesezet wird , guia 6c lpü cls -

ricch rangugm membra UeipubliLae ,

parriao clLieulione Aauäeanr ; 6c pro -

inäo narurgli aeguuml Loulenwueum

lir , vc gul ibuür oommoäum , ienürs

guoc >uo ciebett incommoäum . Wel¬

ches von denen übrigen Teutschen Län¬

dern eben so leicht zu erweisen stünde .

Dah er ein angesehener geistlicher Reichs -

Fürst vor noch nicht langer Zeit , in einer

gleichen Irrung , gegen seine Geistlichkeit

mit gutem Bestand zu behaupten ge -

wusi , " daß der Landes - Herrallerdings

„ nicht nur berechtiget sey , sondern in

„ dessen Willkühr nicht einmal stehe ,

„ ohne besonders wichtige Ursach , jeman -

„ den Steuerfrei - zu lassen , indem die Ga -

„ ben , welche zu Erhaltung der gemei -

„ nen Ruh und Sicherheit gereichet

„ werden müssen , dergestalt aufzule -
, - gen
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Landes - Fürsten sich wohl erinneret . ü ) Jlnmassen in der Rer'chs - M -

vom Jahr , 72 , . bey deren Abfassung man das Verhaltnist und
ohnmittclbare Vermögen derer Stande in neue Untersuchung gezogen ,
die Ordens - Hausier und Güter in dem Fürstenthum Lessen von dein
Hessischen Anschlag nicht ausgenommen , noch diese zu dem Ordens - An¬
schlag gebracht , oder die Hessische Balley darinnen nur mit einem Wort
benennet worden ; ( § . L. IIIHV . ) zu einem genügsamen Kennzeichen ,
daß man sic nicht als Lxempe oder Reichs - ohnmittclbar , sondern , wie
zuvor , als Landsaßig und unter das Fürstliche Haust Hessen steuerpflich¬
tig angesehen habe . Welchem 2. 0 ) die übrige Unterwerfung derer Com -
menthuren in Ansehung der Landes - fürstlichen Befehlen , Gericht -
barkeit rc . nach fo stattlichen davon vorhandenen Beweistthum , annoch
bcytritt : c ) diesem allen aber die lang hernach vorkommcnde Lxemp -
rions - Bestrebung des dem Herrn Landgrafen

höchst
gen seyen , daß sich davon befreyt zu

„ scyn , niemand achten könne , sondern
„ gleichwie alle den gemeinen Schuz zu

geniesten verlangen und sich dessen zu
- - erfreuen haben , also auch alle noth -
) , wendiger Weiß dazu bewürcken und
„ mittragen sollen " : S .prüfung derer
von Seiten des Bambergischen
Dhom - Capiculs wider das Hoch¬
stift daselbst zum Vorschein ge¬
brachter Schriften ^. 6cl .

vL 6 oXX11

/ / . / o /. / -? -- . / o /i . Fcrnü . 6i. LHl . L
Ls wMMl . cc -

c /ef Die iub » um . 249 . hie¬
bei) gefügte besondere Verordnung , wel¬
che aus einem im Jahr 1532 . zu Hom¬
burg in Hessen gehaltenen Landtag , we¬
gen derer von der Heßischen Landschaft
bewilligten Steuren abgefasset , und so
fort durch den Druck jederman bekant
gemacht worden , ergiebt mit mehrerem ,
daß die Lsmmenrhuren , Stifter , Clö -
ster und alle andere geistliche Güter
von der Besieurung nicht ausgenommen
gewesen . Es zeigen auch die lud » um .
52 . Lc 53 . beygebrachte LxcraÄus der
Hessischen Steuer - Register , daß der
Landcommenthur das Einkommen des
Closters Schisfenberg eben wohl ver¬
rechnet , und die gebührende Steuer da¬
von entrichtet habe : welches alles der
Teutschmeister , Wolsgang Schuzbar ge¬

nant Mlchling , in der Anfuge des Hist .
Dipl . Unterr - fub » um . 1 z 8 . selbst nicht
in Abrede stellen können , verb . " Zum
„ achten , es sey gleich hievor des 32ten
„ Jars geschehen , was es wolle , so wisset
„ ir wol aus was Ursachen das vnd
„ auch , daß wir im 34ten Jar mit in

Würtenberg gezogen , hatt dargerurtt -
Zu dem hat vnser Herr der Lantgraf inr

„ Z2ten Jahr der Riccerschafc ver-
) , kunc geben , das Inen solichs bewil -
„ ligte Anlag an Iren Freiheitten keinen
„ Abbruch thun , noch S . Lbd . dieRic -
) , cerschafc ferner schazen soll " cer.
Womit der Teutschmeister die Ritter -
brüder in Hessen der Hessischen Ritter¬
schaft selbst beygezehlet , und deren Frey -
heiten , wie auch die derselben ertheilte
Fürstliche Versicherung , aus diesem
Grund auf jene gezogen , mithin gegen
die Schuldigkeit der Steuer - Erlegung
ein mehreres nicht , dann was jene Un -
terthanen vor sich gehabt , mit Bestand
anzuführen gewust hat . Womit noch
der Fürstl . Hessische Gegenberich c
-i. 6 . iub » um . 25Z . D zu ver¬
gleichen .

- ) Eon 5. § . XX . und was hievon in dein
TeutschmeisterifchenBericht an Chur -
Pfalz so wohl , als demHesirfchenGegen -
berichc iub » um . 2 5 z . />) breitern Inn -
Halts angeführet worden ,

r ) Gegen den hievon ( § . XX . ) alschon bey -
gebrachten Beweißthum hat man jen¬

seits
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höchst aussaMN Teutschmciftcrs , nebst der seither diestr Zeit denen Com -
menthuren , wider ihre Pflicht , Gewissen und eigenes Bekantnis , zuge -
muthetcn Widersezlichkett , derinalen fthr ohnstatthaft entgegen gcsczct
werden will , ci ) Wie man dann auch erst nach diestr Zeit die alt her¬
kömmliche Unterthanigkeit und das sich daher rechnende Vcrhaltniß de¬
rer Commcnthurcn gegen ihre so gutthätige Landes - Herrschaft , denen
Nachkommencn und dem Orden vor ohnnachthcilig auszugeben ; e ) dabey

Jii L das
seits nichts einzuwenden gewust . Sel¬
bigem kan noch ferner die Urkunde ci . 3 .
l ; 2I . tub 2 ; o . beygefüget wer¬
den .
Es ist billig zu verwundern , wann man

den Widerspruch und übriges feindliche
Bezeugen des auf Rache und Verfol -
folgung seines angebohrnen Landes - Für -
sten ohnermüdet denckenden Teutsch -
mersters , WolfgangSchuzbar , genant
Milchling , nach so weit gekommener
Mißhelligkeit , zum Grund der feiler die¬
ser Zeit fürdaurenden Hxemprions - Be -
sirebung zulegen , und dessen gehäßige , der
Unrichtigkeit alschon damals genugsam
überwiesene ( § . I. XXXIII . L. XXXIV.
LiUXXXV . ) Anführungen vor ohnge -
zweifelte Wahrheiten auszugeben , sich
entschlieffen mögen : eben als ob nicht die
von solcher Zeit an Fürstlich - Hessischer
Seits re Lc verbis so nachdrücklich wi¬
dersprochene , zuvor ohnbekante , Anmas-
sungen einen neuen Beweiß - Grund vor
die disseitige hohe Gerechtsamen an die
Hand geben , und der , vor dem Ausbruch
jener Absichten , von dem Fürstlichen
Hauß Hessen so wohl hergebrachte , als
selbst vor dem allerhöchsten Richter im
Jahr i ; 4 ; . gegen denOrden behauptete ,
( H . xxn . UXXXIV .) ohnwidersprech -
licheBesiz -Stand den anderseitigen Un¬
fug genugsam zu Tage legen könte . Die ,
scr gienge so weit , daß obermelter Teutsch -
meister , welcher bey seiner Entfernung
von der CommendeMarburg , die Stifts¬
briese ves Hausses und Hospitals da -
ftlbst samt andern Nachrichten in der
Absicht mit sich genommen hatte , vor
gut gefunden , die Fürstliche Stiftung
selbst in Abrede zu stellen , und dagegen
wider bessern Bewust , anzuführen , daß
vielmehr der Teutsche Orden das Hospi¬

tal zu Marburg gestiftet , und die Armen
bißher darinnen aus dem Seinigen er¬
nähret habe : S - das ^ ciiunäkum des
Hist . 6ipl . Unterr . tu t>I^ um . 120 . Wor ,
aus derSchluß auf die übrige mit nicht
besserem Fug bestrittene hohe Landes - Zu -
siandigkeit leichtlich zu machen . Wie sehr
dieses den Herrn Landgrafen ? un.i ? ? v ^c

befremdet , solches ist unter an¬
dern aus dem mehr angeführten Gegen¬
bericht an Chur -Pfalz tut, Num . 25z . - )
abzunehmen , verb . " Darneben aber
„ thut vns nit wenig , sondern hoch be -
„ frembden , . daß der Teutschmeister
„ vns keiner Obrigkeit vber einen ge -
„ weßnen Compthur zu Marpurg be -
„ kentlich sein will , hetten auch nit ge -
„ meint , das er so - - geweßen ,
„ das er solchs hette dörffen anzei -
„ gen - Nemen darneben von Jme vor
„ bekant an , das er vns des Wagens zu
„ Herzugen , Keyferlichen vndKönigli -
„ chen tägen geständig ist , wiewoll wir
„ achten , wan er wüste , das wir Inen
„ des mit schrifftlicher Vrkunth nit
„ vberweißen konthen , er wurts vns eben
„ so wenig , als andere Ding gesie -
„ hen " cer .

e ) Was das Erzherzogliche HaußOester -
reich in einer gleichen Streitigkeit mit
dem Johanniter - Orden gegen diese
Ausflucht angeführet , solchesisi Reichs¬
kundig . Conf. tVo /- . Do ?» . ^

Ausser diesem ist die Unterthänigkeit der
Hessischen Ordens - Häusser nicht nur in
derselben Grund - Stiftung ; ( § .l. XVl . -
IRXVIII . ) der erwiesenen Hessischen
Landes - Verfassung ; ( Z . I. IX . - I. XVI .)
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Das Andencken Der Landes - Fürstlichen Stiftungen und Wohllhaten ,
woraus diese insgemein ihren Ursprung , Fürdaurung und ganze Wohl¬
sart herzurechnen haben , den ; Gedächtnis der Menschen möglichst zu
entziehen , und die Lehre äe lerritorio exempco auf noch andere Weise
zu unterbauen , sch beflissen hat . Ausser diesem wurde 21 ) die , de¬
nen Teutfthcn Landes - Regenten , bey ihrer Landsaßigen Geistlichkeit ,
durchaus gewöhnliche Benennung der Lieben Andächtigen , Ge¬
treuen und Besonderen , bey denen Commcnthureu , wie den übrigen
des Hessischen Pralaten - Vtandes , zu diesen Zeiten , nach dem Wiilknhr de -
rerHerrnLandgrafen , gebrauchet// ) cs mogten jene noch besondere Raths -

Pflichten

dem ohnfurdencklichen ruhigen Herkom¬

men ; ( § . I . XXVIII . - IRXXlI . ) wie

noch der Ordens - Verfassung sechsten ,

( § . XI . VII . - b .VIIl . ) bestens gegrün¬

det und damit schon genugsam versichert ;

sondern über das , vermög derer allerhöch¬

sten Richterlichen Erkäntnissen , ( tz .XXII .

lbXXXIV . ) dergestalten bestättigehdaß

jener Vorwand , zu dessen Behuf man

den Widerspruch eines vor diesen Zei¬

len gelebten Ordens - oder Teutschmei -

siers darzuthun , niemals vermögend ge¬

wesen , statt dessen aber deren Bewust

und förmliches Eingeständniß erweislich

beygebracht worden , ( H . XVIII .

I . XXVII . I . XXXI . ) keiner weiteren

Widerlegung verdienet , sondern denen ,

dem Gegentheil so gewohnten , periüo -

nibus principü lediglich beygekechnet

werden mag .

js ) So nennet Landgraf Wilhelm der

mittlere in der lub d >lum . 251 . nach¬

gefügten Urkunde 6 . a . 1495 . denCom -

thur zu Velsperg deir erbaren Geist¬

lichen vnßern liebe «: besondern : In

seinem Testament aber die Aebte zu Brei -

denaw und Heina , wie auch den Uiae -
cepror zu Grünberg und den Commen -
thur zu Nrarburg , nach dem Lxrr -V

chlum . 24z . " die würdigen geistli¬

chen vnßer liebe andechtrge " , welche

Benennung bey der übrigen landsäßi -

gen Geistlichkeit in Hessen zu diesen Zei¬

len durchgehcnds gebräuchlich gewesen .

Viä . ^ 6iunÄkl lub Dstum . 155 . 162 .

165 . 174 . 179 . 189 . I9O . : 9I - I94 - Glei¬

cher Benennung bediente sich die Fürst¬

liche Frgu Vormünderin , Lemdgräfin

in denen stub dstum . 252 . ^ 25 !; .

hiebey gebogenen , fast zu gleicherZeit aus¬

gefertigten , Schreiben an denLandcom -

menthur , Dietrich vonClee , alsmitver -

ordnetenRath , 6 . 3 . 15 : 4 . lbi . " dem

„ würdigen vnßerm lieben andech -

„ tigen Ern Dieterichen von Cleen ,

„ Land Comtphor der Baley zu Mar -

„ purg Deutschordens vnd mitverord -

„ neten Rath des Fürstenthums zu

„ Hessen " : Ir . " denWirdigen vndErn -

„ Vesten lieben andechrigen vnd ge¬

il treuen " . Eben sonennetederErzbischof

Ludwig von Trier in einen : Ausschrei¬

ben cl . 3 . 1544 . die Landcommenthuren

und übrige landsäßige Prälaten : wür¬

dige und geistliche liebe andechcige :

und der Erzbischof / oüü -E nennet in

dem Ausschreiben 6 . 3 . 1548 . die Land -

comthuren und Comthuren zu Trier ,

Coblenz cer . Ersame und Geistliche

liebe andächtige . Ferner nennet Erz¬

bischof / oÜEn / / jn einer Urkunde 6 .

3 . 1495 . ^ lbbarem 8 . lVIaxl -

mini ,
Viel .

In denen älteren

Lateinischen Urkunden nanten die Lan¬

des - Fürsten ihre Geistlichen : FioiVr / e -

60 .7 ingleichen :

Vicl . 1111 iv, kic 1 1 . / . o / / -.

/ / - o . ur ^ mci 11 .

: ou ^ ^ >: i 8 1. 3p .

Die Landgrafen

von Thüringen und Hessen aber : F /7 §-

cer .
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Pflichten auf sich haben oder nicht ; wie dann auch 2. 2.) alle übrige Kenn¬
zeichen der Untcrthanigkeit und Treue in dem Bezeugen derer Ordens¬
brüder / gleichwie der Landes - Fürstlichen Gnade / des gutthatigenWil¬
lens und Zutrauens / auf Seiten derer Durchlauchtigsten Herrn Land¬
grafen angetroffcn werden . § )

8LEH0 VI .
Behauptete Grund » Verfassung der

Landgrafschaft Hessen / in Ansehung
des darinn gesessenen Teulschen Ritter - Ordens,

bey und nach der Keformnnon , biß aus
gegenwärtige Zeit .

§ . b. xxxm .
! Je gezeigte Uirterthamgkeit des Hessischen und befon - Vey der Uefor-
> ders derer in und aus dem Fürstlich - Hessischen Eigenthum tun - marlon der

^ 2 ) äirtcn geistlichen Münchs - und Ritter - Orden brachte die Landes - Geistlichen und
Fürstliche Mfugniß mit sich / so wobl denen dabey zum öfteren cinrcisscn - Kirchen -Sachen

Kkk dcn ^ ^ Fursten -

cer . Oont . § . II . Vclä . § . UXII .
In einer Herzoglich Bayrischen Urkunde
cl . a . 1548 - ap . ri vxv . M ' / IV-/).
7 ' / / . /, . / / . Heist es : " den ehrsamen
„ geistlichen Fürsten / dem Abt zuOber -
„ Altaich vnd dem Lonuenc daselbst /
„ vnßerir demürhigen Lieben " . In
dem vorgeblich Hist . 7) // / . Uncerrichc
/- . / / . wird die Benennung : Lieber- Ge -
rrcuer- / bey denen .hessischen Ordens -
Commcnthuren , als eine Neuerung an -
geführet und gemeldet / " daß V . 1 ; ; y .
„ Landgraf ? u 1 r 1 ? ? v 8 in einem
„ OonnoLmiolis - Schreiben an den
„ Land - Commenthrir , Johann von Ne -
„ hen / sich der zoojahrigenObler -vanz

zuwider / der Worte : Lieber Gecr-euer-/
„ bedienet habe " . Gleichwohl hat man
tub lbilum . 121 . ibiä . ein Fürstliches
Schreiben vom Jahr 1540 . an den da -
nialigen Landcommenthur , Wolfgang
Schuzbar genant Milchling / proänci -
rest woriluren diese Worte nicht weniger

enthalten / ( der ältern vorjezo nicht zuge -
dencren ) ohne zu bescheinigen / daß der¬
selbe oder sonst jemand dagegen etwas
einzuwenden gehabt .

§ ) Seit dem es dahin gediehen / daß jene /
an statt der verdienstlichenWercke / ge¬
gen ihre grosse Wohlthatcr und ohnge -
zweifelteLandes - Fürsten sich gesezet , und
Höchst dieselbe in und aus ihrem Eigen -
thuni / auf eine seltsame Weift / gleichsam
bekrieget ; hat zwar bey einem oder dem
andern Commenthur , nach dessen Ge¬
wächs - Zustand und Einsicht , eine an¬
dere Gedenckungs - Art sich geaussert,
welche bey ihrem ersten Ausbruch die bil¬
lige Ahndring nach sich gezogen ; Es
muß aber die Zeit - Folge belehren , ob
die Herrn Landgrafen den , zu Beybehal -
trmg des Ihrigen , nochgedrungener weife
gezeigten Landes - Fürstlichen Ernst , oder
vielmehr jene auf Abwege gcrathene
Landsassen , ihr widriges Bezeugen zu be¬
reuen Ursach haben werden .
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rhu Ms Hessen , den Unordnungen und Gebrechen abzuhelfen , als auch auf den Zustand
wird in dem der Stiftung ftlbsten ein wachsames Aug zu haben , und , mittelst an -
Teutschen Hauß geordneter Untersuchung , denselben , sinnt der anvcrtrautcn Verwaltung
und Hospital zu derer geistlichen Güter , genauer zu prüfen , welches so manche von dk -
Marburg , wie ; ^ n Herrn Landgrafen , in dieser Absicht dabey vorgenommene Xefor -

pr / Mütiones , Wie noch andere dahin abziehlende Verfllgungcn bestüttigen .
cheiche Abände - ( S - lV - xum . 6^ UXH . ) Es waren aber diese dazu nicht hinreichend
rung vorgenom - gewestn , verschiedene auch von der Geistlichkeit hintertricben worden ,
men , und noch ( H . UXll . ) Daher Landgrafaufwel -
anderenöthige chen seine Durchlauchtigste Vorfahren , und fonderheitlich dessen Herr
Veranstaltung Dattcr , Landgraf Wilhelm der mittlere , die auf des Landes und
dabey gemacht , derer Unterthanen Wohlfart allein abzweckende Landes - Zürstliche Sorg¬

falt vererbet hatten , in reiflicher Erwegung des bey derselben , und be¬
sonders denen geistlichen Orden , je mehr und mehr einrcisfcnden grossen
Verfalls , in Befolg der Speierifchen Verabscheidurrg , . / ) Kraft
welcher Chmfürstem Fürsten und Standen des Reichs " mittler Zeit des
" zu haltenden Loncilü oder lX -acional - Kirchen - Versammlung , nichts
" desto minder mit ihren Unterthanen , ein iglicher m Sachen , so das
" LE durch Rayser ! . Mast , auf dem Reichstag zu Worms ge¬
halten , ausgangen , belangen mögten , für sich also zu leben , zu
" regieren , und zu halten , wie er solches gegen Gott und Kayserl . Majr .
" hoffe und getraue zu verantworten " , wäre nachgelassen worden , mit
einstlmmigen Rar !? feiner getreuen Land stände , ü ) die fo nöthige

Verb 'cf-

L6 § . LXXXIII .
/r ) Vicl . ULcL88V8 IN ? . 8 ? nc ^ ^ 8 . -r .

verd . " Deittnach haben

„ Wir ( König l^ er6ingn6u8 ) auch

„ Churfürsten und Stande des Reichs ,

„ und derselben Vottschafften , Uns je -

„ tzo alhie aufdiesem Reichstag eimnü -

„ thiglich verglichen und vereiniget ,

„ mittler Zeit des Loncilü , oder aber

„ d ^ riongl - Versammlung , nichts desto

„ minder nur unßern Unterthanen

„ ein ieglicher in Sachen , so dasblcliök

„ durch Kayserl . Majt . auf dem Reichs¬

tag zu Worms gehalten , ausgangen ,

„ belangen möchten , für sich also zu

„ leben , zu regiren und zu halten ,

„ wie ein jeder solches gegen GOtt und

„ Kayserl . Majt . hoffet und getrauet zu

>, verantworten

Viel . Oirricu W / I.

ibi : " Um der Ursache willen hielt ( 7V

„ i ; 26 . ) Landgraf E 7 // ^ einen Land -

„ tag zu Homburg , dahin er alle Lr /re -

„ /^ en , Münch vnd Pfaffen befchrie -
„ ben , vnd darauf der ganzen Menge

„ in der Pfarrkirchen durch seinen Canz -

„ ler , Johan Feig von der Lichtenaw , den

„ großen Zwiespalt in der Religion -

„ vorgehalten " . Daß auch der dama¬

lige Landcommenthur auf diesem Land¬

tag sich eingefunden , soches ist nicht nur

aus dem bischerigen , ( tz . ttXXX . lch ) be »

vor ein anderes gezeiget worden , sicher zu

schliessen ; sondern es hat das Fürstliche

Hauß Hessen sich darauf zum öftern , und

noch in dem Jahr 1629 . ( tz . XL ! V . ) ge¬

gen den Orden bezogen , ohne daß man sol¬

ches in Abrede zustellen sich getrauet

hätte : verb . " So ist auch in Lnno

1526 . der von Lüerbach , damalig ge¬

wesener Landcommenthur zu Mar -

„ burg , zu dem dero Zeit zu Hombergk

„ in Heßen , von wegen einer Chrisili -

„ chen UeformLttou in der Religion an -

„ gestelleten Landtag , beschrieben und er¬

schienen " . cer .
c ) S -
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Verbesserung dabey vorzunehmen beschlossen , und solche hierauf , wie
Reichskundiq ist , ohne allen eigenen Nuzen oder Vortheil , in das
Werck gerichtet , c ) Das Hospital und deutsche Hauß zu Niar -
burg wäre nebst seinen zugehörigen Haussern und Personen einer sol¬
chen Landcs - Hürstlichen Einsicht und Verbesserung , nach denen bereits
angeführten bedcncklichcn Umstanden , vor andern bcdörfttg ; ei ) in dcs-

Kkk 2 sin
c ) S - den Casselischen Landtags

^ klp . On . Ls -rok der kl .
Gchr . X/. />. / / . Lonf. no Ln. r -
vLk 5 ^ . 2 . ^ >. / - ^ o .So we >: ig man zuvor denen Teutschen
Landes - Fürsten überhaupt , und denen
Herrn Landgrafen zu Hessen insbeson¬
dere , bei) denen , aus ihrem Eigenrhum
errichteten geistlichen Stiftungen , diese
hohe Befugnis in Zweifel gezogen ; Vist .
H . IV . VI . XOIII . OXII . OXXVII .
als welche vielmehr mit ohnzähligen
Veyspielen bestattiget , und selbst mit
denen hierauf gefolgten Reichs - Grund -
Gesäzen sartsam gerechtfertiget wor¬
den ; so ohnbillig und Reichs - Sa -
zungs - widrich ist die anderseitige An¬
führung .

c/ ) Man übergehet allster aus Glimpf
den grossen Verfall , welcher bey dem
Teutschen Orden , in Ansehung seiner
Haupt - und darauf gegründeten be¬
sonder » Stiftungen derer Teutschen
Landes - Fürsten , sich allenthalben geäus-
serr : worüber um diese Zeit so wohl ,
als zuvor die bitterste Klagen geführet
worden . Loll 5. L >io ^ v ^ lv8 cL «.-
l » V 81LX 81s W ^

Lv / -
/t-K . /I.
1' LI . IX Ll ^ i . l . LOl . V8

/ w , , L?/ r Do -5/ ül ' ^ / Ottr cmcn
) M ^ /o ^ o ^Vo -

/ s . / o /.
Wie nun in Betracht dessen , nicht al¬
lein verschiedene grosse Fürsten und
Staaten , sondern der Römische Stuhl
selbsten vor gut gefunden , die diesem
geistlichen Ritter - Orden anvertrauete
Stiftungen zu anderm Gebrauch zu
verwenden ; ( H . OVII . OVIII . ) Lonft
001 . 1) ^ 8 1' / .
L ^ XLLL 'rv3 r/r ^

// /l c . 77o ? . />. also wäre
der Herr Landgraf ? nn . i ? ? v8

deren Beyspiel zu folgen , so be¬
rechtigter gewesen , je mehr die ohnstrei -
tige Gerechtsame der Stiftung , > § . IX .
X . OXIX . OXXVIl . ) solches noch ins¬
besondere rechtfertigen können . Ohn ,
zehlbare aus denen alteren Zeiten anzu¬
führende Beyspiele dergleichen Landes -
Fürstlicher Verfügungen , und selbst die
im Jahr i z2z . bescheheneEinräumung,
des dem Augustiner - Orden , aus dieser
Rechts - Zuständigkeit und alleinigen
Vewegniß , abgenommenen und dem
TeutschenHauß zuMarburg anvertraue -
ten Closters Schiffenberg , besagen eben
dasselbe , welches noch über dieses die
Reichs - Gesäze ausser allen Zweifel se -
zen . Die anderseitige Schriftfasser kön¬
nen alschon daraus abnehmen , was es
mit dem gerühmten Ordens - Eigenthum
des Hospitals zu Marburg und dessen
übrigen zugestifteten Güter , vor eine Be¬
schaffenheit habe , wovon man ohnedem
die Fürstliche Stistungs - und Über¬
trags - Urkunden vorzuzeigen , sich bißher
nicht entschließen können . ( § . OXXXl V .)
Die besondere Bewegungs - Gründe , der
bei) dem Hospital und Teutschen Hauß
zu Marburg vorgenommenen Landes -
Fürstlichen Vilirgüon , wobey der an¬
stößige Lebens - Wandel derer Ordens -
Personen , welcher bey denen ehemaligen
Besizern des Augustiner - Closters Schif¬
fenberg die Landes - FürstlicheVerfügung
veranlasset , vornehmlich in Betracht ge¬
kommen , und daher gegenwärtig al¬
lerdings zum Haupt -Zweck dienet , sind
in dem , der Kayserl . Majt . deshalben
erstattetem allerunterthanigsten Bericht
( § . XXI . Lc ^ cliunÄum tub IV . 5 ; . )
so wohl , als dem durch das Chur - Pfäl¬
zische Vorschreiben veranlaßten Gegen -

Be -
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scn Betracht hochgedachter Landgraf im Jahr 152- 7 - Die von anderen
geistlichen Coinmunen in Hessen langst zuvor willig angenommene
( Z . I. XH . ) löbliche Verordnung machte , daß Wilhelm Freyherr von
Landfpurg ein Aufseher und Mitverwalter dieser milden Stiftungen in
der Masse scyn solte , daß er beneben dem Landcommenthur zur Ein -
nahul und Ausgab gezogen würde , beyde jährliche Rechenschaft thun ,
der Comurenthur auch von denen zugehörigen geistlichen Gütern hinter
demselben nichts veraussern oder verpfänden solte . Ohnerachtct nun der
damalige Landcommenthur Daniel von Lawerbach , dieser Fürstlichen
Verfügung sich widcrsezet , und durch Teutschmeiftcrische , wie auch
Chur - Pfälzische Vorschreiben es nachmals dahin zu bringen gewust ,
daß stlbigc hinwieder abgcändcrt worden ; e ) so käme jedoch nach dessen
Ableben , / ') wie noch bey stimm Nachfolger , Wolsgang Vchuzbar ge¬
nant Milchling , die Sache in neues Andencken , dem zufolge man von
diesen : nicht allein Rechenschaft seiner bisherigen Haushaltung verlan¬
get ^ ) sondern auch im Jahr 1559 . am Sontag Lx -ruäi , die schon er -

melte
Bericht tut» >lum . 25z . 5 ) des meh¬
reren bemercket , und verdienen mit de¬
nen , von andern Landes - Fürsten bel-
ähnlichen Vorfällen , gegen die Bewoh¬
ner dergleichen geistlichen Hausier und
Stiftungen vorgebrachten Anführun¬
gen , ( vlll . § . XUHI . § . tbXll . Lc
1 .XXVH . ) so viel mehr die vollkom¬
menste Glaubwürdigkeit , als man da¬
mal denenselben von Ordens wegen
Nichts entgegen zu sezen gewust , und
hochgedachter Landgraf mit gleichmäßi¬
ger guter Rücksicht auf die erforderliche
Gtiftsmäßige Verwaltung so beträcht¬
licher Stiftungen , wie die gemeineLan -
des - Wohlfarr selbsten , ohne allen eige¬
nen Vortheil , die Untersuchung veran¬
staltet ; am wenigsten aber denenselben
etwas entzogen hat . In welchem Be¬
tracht diejenige Antwort hiebcy noch
angemercket zu werden verdienet . , so
nach der i2iten Anfuge des Hist .
Z ) ipl . Unterrichts damaliger Zeit ( Dien¬
stags nach Oculi a . 1 540 . ) dein Land¬
commenthur Wolfgang Schuzbar ge¬
nant Milchling , auf ein gewißes des
Endes gethancs Erbiethen , ertheilet
worden , verb . " Daß Wir Euch aber
„ um eines solchen Gelds willen , sollen
) , dermassen eures angezogenen Ordens
„ halben Verschreibunge geben , wie ihr
» uns fürschneidet , desseynwir ganz un¬

bedacht , wollen uns wol eures Ordens
„ halben , also zu halten wißen , daß Wirs
„ auch erstlich vor Gott Unßerm Selig-
„ macher , darnach vor Rom . Kayserli -
» licher Majt . Unßern allergnedigsten
„ Herrn , und vor allen erbarn from -
„ men gottsfürchtigen Menschen , zu
„ verantworten gedcncken , und ihr habt
„ uns hierin « kein Maß zu geben , wir
„ wißen uns desfals wohl , Gott sey
Lob , der Billigkeit zu gehalten " cer.
HUll . Der Fürstliche Gegen -Berichr
lull d>lum . 2ZZ . /»)

e ) Anderer Seits hat man in dem also ge¬
nannten Hist . I) lpl . Unterricht §. // . / .
22 . ^, . 4 / . ^ 44 . dieses selbsten angefüh -
ret , und damit die nachmals lormirte
Teutschmeisterische Forderung in der
Summarisch - eilenden Berechnung lut)
Düum . 254 . widerleget ; verb . " welche
" lucerpolläon auch so viel gefruchtet ,
" daß man Heßischer Seits nicht weiter
„ aufdie Bestellung eines Mitaufsehers
„ und ^ äminillraroris bestanden , sdn -
„ dern der Landcommenthur einige Jah -
„ re in Ruhe gelaßen worden " .

f' ) S - das also benahmte ^ « » / » ^ r 'ssch - ei¬
lende Verzeichnis lub tSIum . 254 .
nebst deren Beantwortung lub tXum .
260 . tt )

Ausser demjenigen , so von dieser Ve -
fugniß bereits gngeführet worden , ver¬

mag
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mclte Visitation m dem Deutschen Hauß und der Ordens - Kirche zu Mar¬
burg unternommen . ( § . XXI . ) Und ob wohl die Verweigerung der
unverlangten Rechenschaft und bald darauf erfolgte gänzliche Entwei¬
chung des Landcommenthurs sinnt der geflissentlichen Verbringung derer
Stiftungs - Briefen , Register , Nachrichten , Einkünften und Habseligkci -
tcn , b ) die Veranlassung gab , daß diese Landes - Fürstliche «Stiftungen
in genauere Aufsicht genommen , und mittelst einer dazu besonders unge¬
ordneten /cämimlchacion indessen behörig verwaltet , zugleich aber denen
Hinterbliebenen Ordens - Personen und Bedienten darüber , daß sie ohne
Vorwisscn des Herrn Landgrafens sich weder selbst entfernen , noch etwas
weiter anderswohin verschleppen wolten , ordentliche Eydes - Pflichten
auserleget , wie noch ferner bey dem Clofter Schiffcnbcrg die nöthige
Vorkehrungen gemacht wurden ; H so erlitte jedoch weder eines noch das
andere an seiner Stiftung und Vermögen einige Einbuß , vielmehr er -
botte sich hochgedachter Landgraf , daß die bestellte Verwalter dem Land -

Lll commen -
mag das Beyspiel anderer , und selbst
dem Römisch - Catholischen Glauben zu -
gethaner grosser Reichs - Fürsten , in Anse¬
hung dessen , was selbige noch gegenwär¬
tig bey ihren Stiftern , Clöstern und geist¬
lichen Orden verfügen , jene Verordnung
so mehr rechtfertigen . Von Bayern
bezeuget solches der ehemalige Bayrische
geheimde Rath und Canzlar , Caspar
Schmied , m Lome » ? . / r / § / Vor/ . LV-
r / or . ? / . / / E / rorr . / / . / 2 .
verb>. (^ uae a ^ eoluculenratunr rrr / ' r/-

tto// ro , vr ? iaeposici . Vbbgres Lc
^ sibacillas k>6 requiii rionem ? rinLipi8 ,

/ M̂ rr /r ^ rr /E rvMoM ??r n 1 czvo -

errr ^ r/e Wel¬
ches so mehr in ausserordentlichen Fallen ,
wohin die bedenckliche Umstände bey de¬
nen Hessischen Ordenshäussern damali¬
ger Zeit zurechnen , Statt finden muß .
Gleiches könte von andern Ländern bey -
gebracht werden , wo daran einiger Zwei¬
fel vorwalten solte . Con 5. noca />)
ör r ) ich
S . den Fürstlichen Bericht an Chur -

Pfalz lud IV . 2 ; z . / ) wie ingleichen das
Schreiben vom i6ten lulii 154z . iub>

129 . des Hist , clipl . Untere . ib>.
» Nun hat sich unterdeß und kurz verlau -
„ jener Weil begeben , daß er ( der Land -

„ Commenthur ) ist an des verstorbenen
„ Teutschmeisters Stelle erwählet wor -
) , den , als haben wir aus gehabten Be -
„ wegnissen Nachfrage gehabt , wie mit
„ dem Einkommen bcmelten Teritschen

Hauß zu Marburg umgangen , wie dem
„ vorgestanden , und was gestalt es ver -
„ wendet sey ? Da wir im Bericht so
„ viel befunden , daß man grosse Sum -
„ men Gelds in Preußen dem Teutsch -
„ meister gestl) ickt , auch einer hie der an -
„ dcre dort seinen Freunden zugescho -
„ ben , daß man übel gehaußt und in
, ) Summa also gehandelt hat , daß wir
) , Gewissens halben nicht haben mögen
„ unterlassen , darinnen Einsehens zu
„ haben , Verwegen wir gen Marpurg
» geschickt und alle Ding im Teutschen
„ Hauß inuanciren lassen " cer .

r ) In dem niehr erwehntenGegenberichc
an Chur - Pfalz sich IV . 2 ; z . / ) ist davon
noch folgende Erläuterung enthalten :
„ Das Wir , als die Obrigkeit dieses
„ Hausses vnd Spittals , beuolen haben ,
„ alle ding , es jenen Cleynoder , Vrive ,
„ Sigel / Register - Bücher und anders
„ zu inuemiren vnd dem Hauß und Spsi
„ tal zum besten zuuerwaren , desgleichen
) , eine erbare Person zu ordnen , die auf
) , des Trappirers einnchmen vnd ausge -

ben mit zufehe , welche Inuenrirungjo
„ nieinantes in dem gemelten vnserm
» Haußvnd Hospital , dann denen , jo

» gern
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commmthur Rechnung Lhun und denen Stiftungen durchaus nichts ent¬
zogen werden solte : ä ) weßhalben die anderseitige Aufbürdung so un¬
gereimt und unrichtig , als böchft unanständig ist . Nebst dein zöge die
im Teutschen Hauß zu Marburg und dem (Lloster Gchlffenberg ,
wie noch denen übrigen in dem Fürstenthum Hessen gelegenen Haussern
und Ordens - Kirchen , aus gleicher hoher Landes - Zuständigkeit , unter¬
nommene , die Abänderung sämtlicher auf andere Weise

ver -

>, gern etwas betrieglicher oder heimlicher

„ Weise darus begert zu entfremden ,

„ hat können oder mögen schaden , dann

„ es nit new , sondern bei ) vielen andern ,

„ so gleich vnßerer Religion nit seyn , ge -

„ preuchlich gewesen vnd noch ist , daß

„ sie inuenmriü vber Stifts , Closter ,

„ geistliche vnd andere Güter machen

„ lassen - Vnd ist weitrer wahr , als

„ wir verstanden , das sich in derlnuen -

„ rirung von brifiichen Vrkunden vnd

„ sonderlich von Registern nichts anders ,

„ dan nur gemeine wenig sollende Ne -

„ gister vnd dazu die Haupt -

„ / E vnßers Hausses vnd Gpircals

„ gairz nicht stunden , daß wir dadurch

„ grossen verdacht entwerter vnd abbe -

„ handigter veruntrewler ding geschöpft "

cer . Bey dem Lloster Schiffenberg

hat man jenseits mit der Anfug lud

75 . die Bescheinigung selber beygebracht

ib . " ^ .nno 154z . ist fürgewesen , daß

„ der Landgraf zu Hessen das Hauß und

„ Commenthurey Schiffenberg hat ein -

„ nehmen und Ordnung thun lassen "

cer . Der Zusaz , daß man Hessischer

Seits auf dieNassauische Vorstellung ,

so balden die Hand abgethan , findet selbst

aus denen gegnerischen übrigen Anfüh¬

rungen und demjenigen , so in der Folge

bemercket worden , seine genügsame Wi¬

derlegung . Vicl . not . 0 ) leig .

6 ) Es erweisen solches unter andern die

bei ) dieser Vorsallenheit erstattete Fürst¬

liche Berichte und selbst die jenseits lud

Ivdim . 8z . neuerlich beygebrachteEom -

millarische Kelarion niil mehrern , in Be¬

folg dessen hochgcdachter Landgrafgegen

die Kapserliche Räthe sich verschiedent¬

lich vernehmen lassen , " daß sein Fürstl .

„ Gnad je Ir von dem Hauß etwas zu -

„ zuwenden nit gedächte , sundern allein

„ gern gute Ordnung sehe " . Ein glei¬

ches bezeugen die damaliger Zeit verei¬

nigte Stande in ihrer sogenanren " / ) « -

„ / ,/ re aus dasjenige , so von wegen des

„ Teutschen Meisters durch den von

„ Braunschweig in seiner einge -

„ führet ist : verd . Vnd daß der von

„ Vraunschweig mit Uinzrund fürgiebr ,

„ daß hochgedachcerLandgrasdemTeut -

„ schen Meister über alles recht erbieten

„ sein Hausser vnd Güter eines grossen

„ Werts eingezogen , Ihm auch dieselbe

„ über sein vielfältig Klagen und Anru -

„ fen noch in den heutigen Tag mit gc -

„ walt vorenthalten soll ; darum werden

„ S - Fürstl . Gnad von demvonBraun -

„ schweig vnd männiglichen , der solches

„ von S > F - Gn . dichtet vnd ausgiebt ,

„ mit Verhaltung der Wahrheit beschul -

„ digt : dann S . F . Gn . haben dem

„ Teutschen Meister weder Heller noch

„ Pfennig werths zu S . F . Gn . nutzen

) , eingezogen , sondern S - F . Gn . wol -

„ len allein gern , daß Ihrer F . Gn . lob -

„ licher Voreltern Stiftung , mitUnrer -

„ Haltung der Armen vnd in andere weg ,

„ gelebt vnd nachgegangen würde , vnd

„ mögen S . F . Gn . wohl leyden , daß

„ der izig neu erwählte Landcomthurgen

„ Marburg ziehe , sich der Verwaltung

„ des Hausses vnd desselben Güter vn -

„ terfahe vnd , vermög der kunelgnou ,

„ die Armen versehe , doch daß S - F . Gn .

„ löblicher Voreltern Stiftungen , wie

„ jezt gehört , vollzogen vnd S - F . Gn .

„ das geleistet werde , was Sie vnd

„ Derselben Voreltern über Menschen

„ gedencken herbracht haben " . S . die im

Jahr 1544 . gedruckte Schriften und

Handlung zwischen denen vereinig¬

ten Standen und Herzog Henrichen

vonDraunschweig . Die zu vermein¬
tem
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versorgten Ordens - Priester , wie ingleichen der bisherigen Gestalt des
Gottesdienstes , nebst der fürstlichen Verordnung wegen der Pfarrherrn
und Kirchendiener , nach sich , vermög welcher dem Landconnncnthur
unter andern an statt derer zu Marburg und Schiffcnbcrg in grosser
Anzahl sich befundener Ordens - Priester , acht 8tipenä »-atm bey der Vni -
uerlitat Marburg zu unterhalten , und aus denen Schiffenberger Clo -
ftcr - Gefallen zwanzig Gulden in den Giesser Kirchen - Castcn jährlich zu
entrichten auferlegct ; / ) mit solchem allen aber die in dem fürstlich -
Hessischen Stanlin - Eigenthum wohl hergebrachte , und in denen nach¬
folgenden Reichs - Grund - Gesäzen nahmentlich bestattigte oberste
Geistliche Gerichrbarkeit über Kirchen und Hausier , wie über die Or¬
dens - Personen sechsten , auf die allervollkommenste Weise ausgeübct
wurde . Wie inan dann auch Fürstlich - Hessischer Seits denen heftigen
und unglimpflichen Berichten des inzwischen zur Teutschmeisterlichen
Würde erhobenen vormaligen Landcommenthurs zu Marburg , Wolf¬
gang Schuzbar genant Milchling , auf die eingelangte Kayserliche und
Chur - Pfälzische Vorschreiben , genugsam zu begegnen , und die Unrich¬
tigkeit solcher Anführungen , wobey der Widertheil gleichwohl die Stif¬
tungs - Briefe des Teutschen Hausies , des Hospitals zu Marburg , und

Lll ande¬
rem Beweis des von der Commende
hiebe ») erlittene »» Schadens jenseits lub
d§um . 8 ; - angeführte Teutschmejsteri -
sche also benahmte Summarische ei¬
lende vnd vngeverliche Verzaichnuß
erweiset eigentlich so viel , als daögege »»-
wärtige ohnglimpfiicheSchreibwerck de¬
rer anderseitigen Oeciucenten , welches
ohnedem an seinem Ort geprüfet und des¬
sen Unwert dargethan worden . So wird
auch in dem seltsamen krococoll , wel¬
ches dem Hist . l ) ipl . Untere . sab 126 .
be ») gefüget zu befinden , nicht ohnbemcrckt
gelassen , daß man das Geschmeid ,
so bey dem Haupt der H . Elisabeth
sich befunden , bey der vorermeltenVi -
liwtton dein Landcommenthur sobalden
hinwiederum zugestellet habe , verb .
„ befahlen S . F . Gn . dem Statthalter ,
„ er solt ihine , Land - Co »nmenthur , das
„ geschmeid alles unverkleinert und
) , ungeringerc »vider schicken , als auch

bcfthehen " . Dennoch hat man bey
fürwährendcn Kayserlichen Cnltollien
? nii. i ? ? i eine kostbare Crone
von zehn tausend Gulden am Werth , ge¬
fordert , ohne jemals wahrscheinlich zu
machen , daß eine solche Crone zuvor bey

denen religmis 8 . lUilüberbge sich be¬
funden ; noch vielweniger aber , daß,
oder von weme , solche entwendet »vor¬
der ». In einem vor » Statthalter und Ra¬
then zu Cassel an» 2i . 8epr . 15 48 . an den
Freyherrn von Landsperg abgelasscnen
Schreiben wird gemeldet : " daß der
„ Teutschmeister von vnßermG . Land -
„ grafen vnd Herrn vnter andern ein
) , Cron mit edlen steinen befezt , di er vff
„ iOOoo . Gulden schetzet , fordert , davon
„ doch vnßer G . F . vnd Herr , oder »vir
„ nichts wissen . Sondern ist vns allein
„ eincleinesBerlinoderCronlinssovss
„ S - Elisabethen Heupt ge »neinl »ch be -
„ fundcn »vorder » , und noch fürhanden
„ ist , bewust " .

/ ) S . die zrvischen Hessen und Braun¬
schweig in denen Jahren 15Z9 . und
i ; 4O . abgefaßte und damaliger Zeit
durch den Druck bekant gemachte
Wechsel - Schriften : wie nichr weniger
das Uib d>lum . 254 . nachgeführte
Teutschmeisterische 8ummarische eilende
und ungeverliche Verzeichniß . Con 5.
llOLULOHK / A . / / / <

^ clcl . § . UXXXIV .
?» ) Es
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anderer damit verbundener Stiftungen , worauf man es wollen ankom -
lnen lassen , vorzuzetgen sich nicht getrauet , M ) mit so gutem Bestand
Darzuthun vermögend gewesen , -y dass die Kayserlichc Majt . des Deutsch¬
meisters ftarcken und öfteren Angehens ohngcachtet , über gütliche gnä¬
dige Vorstellung und anerbottene Vermittelung , dein Herrn Landgra¬
fen dcshalbcn weiter zuzusezen , nicht vor billig gesunden ; oder dieser
standhafte Fürst bey der unternommenen kleformarion und sonstigen Ver¬
ordnungen etwas abzuandern sich gcnöthiget gesehen haben soltc . o )

tz . QXXXIV .
M ) Es verlangte hochermelter Landgraf

nicht nur in dem Bericht an Chur -Pfalz
bub Xlum . 25z . H deren Vorzeigung :
verb . " Darumb so halt C . L . beyJme
„ an , das er die buu6 --mou sancte Eli -
„ sabethen vnd arich Landgraue Hein -
„ richs vnd Landgraue Cunrads 6ott -
„ rung vnd conäi mirung samt andern
„ hinweg geführten Brisen , wie vor -
!» gemelt /darlege , so wird sich clar finden ,
„ wie das Hauß vnd Hospital gestift,
r , vnd was cs schuldig zu thun sey " : son¬
dern es wurde auch vor denen Kayser¬
lichen Abgeordneten , besag ihres eige¬
nen Berichts bub d§um . 8z . der neuern
Ordens - Anfugen , nochmals darauf
bestanden : ib . " Es trang aber vnßer
„ gnädiger Landgrafvffdiek' uuüarion ,
„ die man darlegen solt - Es solte aber
„ der A-ämmistraror die bunürmou
„ darlegen , so würde sich wohl finden ,
„ wie die ding gestift weren . Die wolte
„ abernitherfür, darum konte man woll
„ gedencken , daß sie nit für Jne wcre .
„ Vnd ob sein F . G . schon sagen wolt ,
„ sie wüste von keiner kunürmon , so
„ wurde doch sein F . G . solches nit be -
„ teuren mögen " . Gleichwohl waren
diese Hessische Stistungs - und Ueber -
gabs - Briefe , beydes desHausses und
Hospitals zu Marburg , als des Closters
Cchiffcnberg , im Jahr 1628 . beyhan -
den , immassen die Teutschmeisterische
Abgeordnete damaligerZeit vor der Kay¬
serlichen Commiilion in Ansehung des
Hausses zu Marburg und Schiffenberg
darauf sich beziehen wollen : verb . " Ver -
„ mög - der Herrn Landgrafen zu Hes-
„ sen selbst erteilter noch bei -Händen
„ habender DoEo /ren vnd Ober-
„ gaben " . Viü . ^ üiuuök . bub Xlum .
zi§ . Loub. § . bXXVH .

ch S . die bereits abgedruckte Hessische 5»/,-
exsi ' Li .

Lrro/ , . F ^ <f . öc coL -rv . Liv ^l
Wie nicht weniger die An¬

fugen bub d^ um . Lc 25z . /-) samt der
jenseits küb bllum . 8 z . bekant gemachten
6o » rmi///n7schen /eeü/ / / o // ) woraus zu¬
gleich die wahre Ursach des über den vor¬
hin gewesenen Landcommenthur , Wolf-
gang Schützbar genant Milchling , ge¬
schöpften Fürstlichen Unwillens abzuneh¬
men , und damit die jenseitige falsche Auf¬
bürdung genugsam zu widerlegen . Die
neuerliche Anfuge bub k>lum . 84 . isteine
bloffe Lbgtwgue ohne clkicum und An -
zcig , wer solche verfasset , oder an wen sie
gerichtet sepe , welche daraus so wohl , als
selbst der gegnerischen weiteren Anfuge
bub I^ um . i2i . ihre Abfertigung er¬
hält .

0 ) Gegenseits wird wider alle offenkundige
und bisher üocumemirte Wahrheit
( § . bXX ! V - bXXIX . ) angegeben , " daß
" dasFürstlicheHaußHeßenbiß aufdas
" Jahr 154z . über dasHauß undCoin -
" meuÜL Schiffenberg keine Gerechtig -
" keitoderHoheitzu haben begehret , mrt -
" hin in diesem Jahr solche zum erfteiunal
" in Anspruch genommen habe : als aber
" der Kayserl . Majt . IXbormroria an
" die benachbarte Stande abgegangen ,
" dem Landgrafen davon nichts abfol -
" gen zu lassen , so wäre derselbe von
" solcher ungegründeten braerenüou
" selbst abgestanden , und hätte solchen
" Anspruch fahren lassen , wobey es nach -
" her viele Jahre sein Bewenden gehabt ,
" ohne daß man sich von Seiten Hessen
" einigeGerechtigkeit aufsothanem Or -
" dens - Hauß weiter amibuiret hätte " .
Viel . Nurze ?ibftrrigung . M .
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Vielmehr gienge die durch einige nach Cassel zu dem Ende abge - Selbige auch

fertigte Rathe / dem Herrn Landgrafen schließlich bekant gemachte Kay - vor dem aller¬
serliche Gesinnung , nach den : zuvor freywillig befchchcnen Fürstlichen höchsten Richter
Erbieten , a ) vornehmlich dahin , " die mit Eyds - Pflichten verstrickte s ^ e chc fertiget ,

Mmm Ordens - unv nmelst des

Wie auch slii -
czrund />. 20 ^ . Gleichwie man aber
diffeits das grundfalsche Anfuhren , daß
das Closter Schiffenberg ausser dem
Fürstenthum Hessen gelegen sey , als wor¬
auf jenes Vorgeben allein gebauet ist ,
überflüßig und mehr als erforderlich ge¬
wesen , widerleget ; ( H . L. XXII . ldXXHI -
1.XXIX . ) Nebst dem der damalige
TeutschMeisier und zuvor gewesene Land -
tommenthur zu Marburg , in denen
heftigsten Berichten und Gegen - Be¬
richten , bey allen nur ersinnlichen Ver¬
kleinerungen und Widersprüchen sich
dessen jedoch zu rühmen nicht ge¬
trauet ; oder sonst düs mindeste vor die
neuerlich übel ausgedachre Lxemption
dieses , denen Herrn Landgrafen zu Hes¬
sen noch über das den gröstenTheii sei¬
ner Stiftung zu dancken habenden Clo -
siers beyzubringen , vor thunlich gehal¬
ten ; sondern vielmehr sich beschieden , daß
ermeldtes Closter - Hauß inAbsicht aufdie
geistliche Versorgung derer Dorssthaf-
ten des Gerichts Steinbach angeleget
und cloriret , auch in keiner anderen
Gestalt denen Ordensbrüdern von de¬
nen Hessischen Landes -Fürsten anbefoh¬
len worden ; ( § . k. XXlt . - ÜXXVlI . )
mithin die nur erwehnte Fürstliche Ver¬
ordnung dabey so ohnthadelhafter seyn
müsse ; also mag das übrige Vorge¬
ben aus dem vorhergehenden Ver -
hältniß des Closters Schiffenberg ,
( § . k. XXXl . Lc uxxxll . ) und so gar
mit dem Teutschmeisterischen eilenden
^ttm -NM-rscheil Uird Uttgeverlichen Ver -
zeichniß vom Jahr 1547 . lud >lum .
254 . schon zur Gnüge abgefertiget wer¬
den , wann darinn unter andern die
Abgab von 20 . Gulden , welche aus
denen Schiffenberger Closter - Gefallen
dem Giesser Kirchen -Kasten vorhin be -

meldeter Massen zugebilliget worden , von
acht Jahren her gerechnet , und mit 160 .
fl . in den Ansaz gebracht, folglich , daß die
Ordnung in Kirchen - und geistlichenSa -
chen bey dem Hauß Schiffenberg längst
vor dem Jahr 154z . ergangen , damit er¬
wiesen wird ; desjenigen , was man von
noch alteren Zeiten her vor erlegte Scha -
zungen , wie ingleichen vor Gehölz , so aus
dem Schiffenberger - Wald zum Giesser
Festungs - Bau verwendet worden , mit
grossen Summen , vermög dieser eilen¬
den Berechnung gefordert , vor jezo .
zu geschweigen : wie dann auch mit dem
lud ^lum . angefügten Lxrraäk -
Registers der Türcken - Steuer cle ^ n -
nis IZZ2 . l ; zz . le ^ . bereits erwiesen
ist , daß damals der Landcommenthur
" das Inkoimiieil des Hauß Schis- ,
" fenberg " so gut als andere Ordens -
Güter , ' dem Fürstlichen Hauß Hessen
verrechnet und versteuert habe . Wel¬
chem die , wegen der Psarr - Compe -
reu ? zu Leigestern bey dem Hauß Schiff
fenberg gemachte , und biß hieher wohl
bestandene hohe Landes - Färstliche Ver¬
ordnung , nach der Beurkundung lud
>lum . 8i . beyzurechnen ; hiemit auch
noch weiter die eydliche , und von der
Gegenseite niemals widersprochene Aus¬
sage in der Urkunde vom Jahr 1492 .
lud k< um . Z8 . zu vergleichen .

^ ätz . ldXXXIV .
<? ) S - die zuvor angeführteHessische 8up -

pliLgrion gä ^ u <>ulllHimum6 . g . 1544 .
idi : " Nun mag ich wohl leiden , und
" ist mir nicht zu entgegen , daß der neue
" CommenlZgror , Johann von Rehe , in
" das Hauß gen Marburg ziehe , und
" dem zu Besten fürstehe , ich Hab Ihn :
" auch das hiebevor nie gewagert , viel -
" weniger zu seinem Abweichen Ursach

" gege -
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" Ordens - Personen , Diener , Haußgesind und Unterthanen ihrer Vcr -
" ftrickung ledig zu zehlen , so dann , den ^ ämmilH-acor Tcutsch - Ordens
" und Landcomthur zum Haust und Hospital Marburg , samt allem
" andern , so G Fürstliche Gnadingenommen , vffFormvnd Maß
" der Abrede , so S . Kayserl . Majt . Ihren Fürftl . Gnaden hievor zuge -
" schtckt , kommen und geruhig dabcy bleiben zu lasten " , Wobey man
zwar Fürstlich - Hcsjlscher Seits in der Gegenerklärung auf denen nicht
abgeftrittcncnLandes - Fürftlichcn Gerechtsamen und dem Spcicrischcn Ab¬
schied schlechter Dingen bestanden ; jedoch Kayserlichcr Majt . zu Ehren , der
allerhöchsten Gesinnung , mit noch weiteren Erbieten , statt gegebene )
und auf solche Weist die bereits angeführte Vergleichung ( § . xxn . )
zum Stand gebracht wurde ; welche so wohl die Kayserl . Majt . zu gnä¬
digem Gefallen angenommen ; ^ ) als auch der Deutschmeister , so vorhin

weiter
" ' gegeben , doch daß er die armeLeut im
" Hospital , so viel als die alte Stiftung
" und Bette , welche im Hospital gefun -
" dcn , ausweisen , auch die Pfarrer und
" anders , so dies Hauß zu unterhalten
" schuldig ist , wie Christlich und billig ,
" erhalte , desgleichen , daß er und seine
" Mitbrüder , einen von mir , als ihrem
" Lands - Fürsten und Oberkeit , darge -
" stellen Aufseher bey sich leiden , der
" aufsehe , daß mit den Gütern nicht
" dermaßen , wie vorgemelt , sondern ,
" wie recht und billig , umgangen werde ,
" und daß sie auch nur und meinem
" Fürstenrhum das rhun , so sie vor-
" hin und von Alcers Hers gerhan
" haben und zu rhun schuldig
" seyn " .

) S - die Commistgrische Relauon , wie
selbige neuerlich üibd>lum . 8z . dergeg -
nerischen Urkunden zu befinden : verb .
" So hetten Ew . K . Maj . nit umgeen
" wollen , Jro F . Gn . nochmalen deswe -
" gen zu beschicken , nur ganz gnedigem
" Begeren , Ire F . Gn . wolten in An -
" sehung Gelegenheit und gestaltsame
" der fachen - unbeschwert seyn , die
" verstrickten Ordens - Personen , Die -
" ner , Hausgesinde und Untertha -
" nen Jrer Verstrickung ledig zu ze -
" len , den ^Uminiikraror Deutschen
" Ordens undLand -Compthur , den von
" Rehen , zum Hauß und Spital Mar -
" purg , samt allen andern , so S F .
" Gn . ingenommen , vffform und maße

" der Abrede , so Ew . K . Maj . Iren
" Fürstlichen Gn . hievor zugeschickt ,
" kommen und geruwilichen dabei blei-
" ben zu laßen - das wolten Ew . K .
" Majt . zusamt dem , das es an ime
" selbst die Billigkeit were , hinwie -
" derum gegen sein F . Gn . micGna -
" den haben zu bedencken " Loni .

tub d0um . ; 6 .
) S . den zuvor angeführten Oommis-

laiischei , Bericht .
Daß die Kayserl . Majt » auf eingelang¬

ten Bericht und Gegenbericht die
Fürsilich - HessischeVerfügung bey dem
Deutschen Hauß zu Marburg , dem
Closier Schiffenberg und anderwärts
schlechterdings nicht mißbilliget habe ,
zeiget der Ausgang und übrige Sach -
Verlauf , nebst dem Jnnhalr der zu
gnädigem Wohlgefallen angenomme¬
nen Vergleichung , als worinn die in
geist - und weltlichen Sachen gemach¬
te Fürstliche Verordnung bestättiget ,
und der Landcommenthur zu seiner
Schuldigkeit gegen die regierende Hes¬
sische Landes - Fürsten neuer Dingen
angewiesen worden . Hätte der Herr
Landgraf die von dero Fürstlichen Vor¬
fahren , aus ihrem Eigenthum errich¬
tete Stiftungen zu anderwertem mil¬
den Gebrauch verwendet , so wäre eben
dasjenige geschehen , wozu andere gros¬
se Reichs - Fürsten und Staaten , und
selbst der Römische Hof, in ihren Ländern
das Beyspiel gegeben hatten ; auch was

längst
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weiter nichts gesucht / - ) dieselbe wegen seines Ordens , ohne Widerrede ,
oder Zujag beliebet , und den Landcommcnthur , Johann von Rehen ,
sich dessen zu halten , beschicdcn und abgcfcrtiget hat . Wie nun aber
hicbey der offenkundige Besizftand der Landes - Fürstlichen hohen Zu¬
ständigkeit nach dem ohnsürdencklichen , und selbst in dem , der Dien¬
ste halben zuvor errichteten Vertrag , anerkant - und bestattigtem Her¬
kommen , zum Grund gelcgct worden , also hatte es auch bcv dem ,
was hochgcdachter Landgras, so wohl mit Abänderung und Erlassung
derer Priester - Brüder in dem Deutschen Haust zu Marburg , dem Clo -
ster Schiffeitberg , zu Kirchhain und anderwärts , so dann der da¬
gegen billig auferlegten Unterhaltung einer Anzahl kKssenchami und
Entrichtung der zwanzig Gulden aus denen Schiffenbcrgcr Closier - Ein -
künfften an den Messer Kirchen - Kaften , wie noch sonst in Ansehung de¬
rer bey denen Ordens - Kirchen beftelletcn Psarr - und Kirchen - Diener ,
verordnet , das ohnverändertt Verbleiben . / ) Die Sttftsmästige Ver -

Mmm 2 waltung
längst zuvor schon bey dem Closier Schif¬
fenberg , in Ansehung seiner ersterenBe -
wohner zum Besten des Hausses zu
Marburg wäre verfüget worden : da¬
her dieUrsachzu ermessen , warum Kay¬
serliche Majt . die Zulassung des Land -
commenthurs gegen den Herrn Land¬
grafen hinwiederum mit Gnaden zu be¬
drucken sich erbotten , und die errichtete
Vergleichung zu gnädigem Wohlgefal¬
len angenommen . Woraus das nach¬
malige feindselige Bezeugen des Teutsch -
meisters gegen hochgedachren Landgra¬
fen näher beurrheiler und ermessen wer¬
den mag , wie viele Ursach derselbe , über
Beleidigung sich zu beklagen , gehabt
habe ?

e ) S - den Teutschmeisterischen Bericht
an Chur - Psalz , wie derselbe neuerlich
anderer Seits tub I8l . 87 . beygebracht
worden circa 6nem .

/ ) Ohne jene Rechts - Zuständigkeit hät¬
ten diese Verfügungen weder vorge¬
nommen , noch von dem allerhöchsten
Richter gebilligct werden mögen . Was
in diesem Stück auf denen gemeinen
Neichstägen der Zeit so wohl verhan¬
delt , als nachmals in denen verbind¬
lichsten Reichs - Gesäzen lkamiret wor¬
den , ist ohne das bekam , mithin die
anderseitige Verneinung dessen , was
ersagte Vergleichung deutlich besaget ,
so vergeblicher , welches die Hessische

vepucirten bey der Carlstädter Ver¬
gleichs - Handlung denen Teutschmeiste¬
rischen , besag des Eonlerenx - ? rocc>-
colls vom 24 . ^ pr . i ; 8z - folgender
Massen vorgehalten : " Heßen Hab die
„ geistliche vnd

im Teurschen Hauß undOrdens -
„ Gerichten und Dörfern rc . vnd daß
„ des Ordens Priester im Teutschen
„ Hauß zu Marpurg rc . abgeschaft , da -
„ mit sey lurisclictio in gerl 'onam ex -
„ erciret , so trage die geistliche Iuri8 -
„ clickion die weltliche Obrigkeit auf
„ dem Nucken , dan Hesien vermög des
„ Nürnbergischeu Friedstands , Rav -
„ fer (Larols zu Regeu -
„ fpurggegeben , und Reichs -
„ Abschied / / -/ -/ . zu Gpeier vffge -
„ richr , auch Religions - Friedens ,
„ kein sselormarion anstellen können ,
„ wan die weltliche 8uperiorität vnd
„ Hoheit nit Heßisch gewesen wäre "
cer . Zugleich erhielten die an dem
Kayserl . Hof gegen den Herrn Landgra¬
fen eingestellte .Klagen , damit ihre gänz¬
liche Erledigung . Bey dem ohnglück -
lichen Ausgang des Schmalkaldischen
Kriegs und darauf gefolgten Gefangen¬
schaft ? niri ? ? i u .4axx . fände der
Teucschmeister vor diensam , diese langst
gerechtfertigte und verglichene Sache
von neuem rege zu machen , und eine
unmäßige Schadens - Ersezung , derenEr
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walmugdes Hospitals zu Marburg wurde der hohen Landes - Fürst¬
lichen Aufsicht mit ausgcdruckten Worten noch fernerhin überlasten , und
dem Herrn Landgrafen das Recht , die Anzahl der darinnen zu ver¬
pflegenden Personen , nach der Stiftung und desselben Einkommens ,
zu mehren , oder zu mindern , schlechter Dings zugctheidigct ; Z ) vor¬
nehmlich aber dein neuen Landcommenthur , der Schuldigkeit feiner
Vorfahren gegen die Hessische Landcs -Fürften , das erforderliche Genü¬
gen zu leisten , wie billig , auferleget M und mittelst der zuvor crwehn -

ren

Er zuvor niemals gedacht , daher anzu -

verlangen , solche auch nachmals in dem

erdrungenen Oudenardischen Vertrag

nach Gutdüncken sich versprechen zu

lassen .

§ ) Weilen der Herr Landgraf , nachdem

Jnnhalt der mehr erwehntenLommil '-

tarischen lchlgüon , be » der Unterhand¬

lung ungefährer , " es sey billig , daß der
„ Commthur die ver -

„ mög des Speierischen Abschieds , vnd

„ nit anders , hctt , daß auch S . F . Gn .

„ als der Patron , die Rechnung mit

„ solte hören , Ordnung machen " rc .

So will nran jeitseits diese Worte un¬

richtig mit Gchuz - und Schirm -

-Hcrrn erklären , lind dem Fürstlichen

Hauß Hessen die Schuz - und Schirms -

Gerechtigkeit zugeben : gleich als ob

die Gerechtsamen der Stiftung und der

Landes - Fürstlicheil Obrigkeit nicht ne¬

ben einander bestehen , und diese jener

vielmehr zustatten kommen könne ; der

Schuz lind Schirm aber bey solchen

Stiftungen nicht eine gewiße Folge der

hohen Obrigkeit seye . So mag auch

neben dein aus oberwehnten Fürstlich -

Hessischen Berichten ersehen werden ,

wozu man sich an denen Ordens - Häus -

sern und Gütern in dem Fürstenrhum

Hessen berechtigt gehalten , und wie man

demnach jenen Ausdruck verstanden ha¬

ben wolle , welches der Jnnhalt der hie -

bey abgeschlossenen Vergleichung selbst

bestätiget .

6 ) Weil die Pflicht des Landcommen -

thurs gegen seinen Landes - Fürsten nicht

genauer bestimmet , sondern nach dem

herkömmlichen Vesizstand ermessen wer¬

den solce , der Herr Landgraf aber , be¬
sag der Uelariou ) gegen die Kayserliche

Ec>mmitkrri08 sich vernehmen ließ ,
" wie es billig wäre , daß der Comm -

„ thur Jme thete , was vor Alters

„ Herkommen und keinen Streit in de -

) , nen Sachen machte , die für sich selbst

„ billig waren , dan S - F . Gn . je Ir

„ von dem Hauß etwas zuzuwenden nrt

„ gedrehte , sundern allein gern gute

„ Ordnung sehe " : mit dem weitern

Beyfügen : " es sey zu besorgen , daß

„ der Teutschmeister die Worte : aus

„ Schuldigkeit : künffciger Eavillanou

„ halben dem Articul beygesezthabe " :

So geschähe von diesen darauf die Er¬

klärung : " Wes ein Commpthur schul -

„ dig , da konten Ire F . Gn . In auch

" zu demselbigen jederzeit woll wissen

„ zu weissen " : Wobei ) derer von dem

Landcommenthur zu leistenden Folg ,

Reiß und Diensteil , vornehmlich mir

gedacht wurde : verb . " So hielten

„ Wir dafür , sein F . Gn . wurde je nit

„ weiter von einem Compthur zu Mar -

„ purg Dienst begeren , dan er Jme

„ schuldig " oer . Wie nun dergleichen

Dienste vorhin eine ohnwidersprechliche

Pflicht gehuldigter Unterthanen sind ,

und die Landes - Fürstliche Obrigkeit

kundbarlich zum voraus sezcn : immas -

selt auch selbige denen Herrn Landgra¬

fen zu Hessen , als Regierern des Lan¬

des , oder als Landes - Fürsten nah -

mentlich in dem Vertrag zugestanden

und angelobet worden , so ist eö ein ge¬

ringfügiges Wortspiel , wann man

dermalen den Leser bereden will , daß

dieser Articul auf keine Landes - Fürst¬

liche Obrigkeit , sondern auf den im

Jahr 1496 . errichteten Vertrag , in

Betrefder Reiß und Landes - Folge , sich

beziehe : gleich dann noch ferner mit dem
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tm Kaystvlichen Genehmigung das Landes - Fürstliche hohe Besiz - Recht
bcftattigct . Welches alles man anderer Seits in denen lezteren bcy dem
höchst - preislichen Reichs - Hof- Raths - Iuckicio übergebenen KeMtt , nach
Gewohnheit , zu verschweigen , und damit sowohl , als noch vielfältigen
anderen Unrichtigkeiten den gefuchten Zweck zu erreichen , sich beflissen
hat . r )

§ . Oxxxv .
Dennoch wäre der hiemit geschlossene Friede von keiner längeren Demeohngehm -

Dauer , als es in der Folge denen Absichten des Deutschmeisters gemäßst wrrd dem
Zu scyn schiene . Dann ob wohl derselbe bey der nur ermessen Verglei - Arn ^ anogra -
chung völlig befriediget und denen bisherigen Irrungen damit gründlich Kay <er ?
abgeholfen , von einer Schadens - Ersczung aber weder unter einem , noch MajestätEuüo -
dern anderen Vorwand , etwas wäre gedacht , oder gefordert worden ; n ) üien , ein anderer

Nnn so
vierten Articul , vermög welchem dem
Commenthur und seinen Brüdern der
ordentliche Landes - Fürstliche Schuz und
Schirm zugesaget worden , beschehen ;
eben als ob nicht auch andere Unter¬
tanen , bey dergleichen und andern
Vorfällen , des Landes - Fürstlichen
Schuzes und Schirms versichert zu wer¬
den pflegten , oder der Schuz und Schirm
der Obrigkeit entgegen sepe .

r ) Vielmehr wird mit gewohntem Un¬
glimpf und Unrichtigkeit darinnen an¬
geführt : " Daß der Herr Landgraf
„ I' HII . I ? ? V8 L1 .46NLNIL1VS fl) W0hl
„ des hohen Ordens -Personen , als auch
„ desselben Bedienten und Unterthanen ,
„ mit vollem Zwang und Gewalt zu un¬
gewöhnlichen Pflichten genötigt ,
„ und sich aller des hohen Ordens - Ue -
„ verwert und Einkünfften comra prae -
„ cepmm ckecalozr selbst angemaßet ,
„ demselben aber kurz daraufdas Schick¬
sal begegnet , von Kayser oLki. v .
„ glorwürdigsten Gedächtnis , zu Qu -
„ denarde in Flandern , ( seil . ) gcfäng -
„ lichemgezogen zu werden " cer . Wor¬
aus alschon abzunehmen stehet , mit wel¬
chem Geschick man das bckwckm - Gesuch
zu unterbauet : sich bemühet habe . Ehe¬
dem hat man kein Bedencken gehabt ,
diese von dem Orden zu gröstem Danck
angenommene Vergleichung , aus dem
seltsamen Grund vor unverbindlich aus¬

zugeben , weil sie inkein solennes Inttru -
inenr gebracht worden wäre : dermalen
aber wird solche cinInrerim8 - Vergleich
gencnnt , aus keiner andern Ursach , als
weil damaliger Zeit , wie noch in denen
folgendenJahren , beyde Religions- Ver¬
wandte der Uetormacion halben und
was derselben anhängig , auf eine alge¬
meine oder I>luttonLl - Vergleichung sich
bezogen , welches bey jener Vergleichs -
Handlung eben auch vorgekommen ; ge¬
staltet : solches der mehrgedachte Com -
millai -ische Bericht deutlich , jedoch zu¬
gleich dieses besaget , daß die bemerkteVer -
gleichung ohne einige Zeit -Beschrenckung
oder Bedingniß eingegangen worden
seye

§DXXXV .
/r ) Es erweist dieses die LommilUrische

Uelarionack ^ uoutkillimum snb >lum .
8z - der gegnerischen neueren Anlagen ;
wie ingleichen der Teutschmeisterische
Berichs an den Churfürsten Ludwig
zu Pfalz sub l>lum >87 - tick , nebst dem
Fürstlich Hessischen Gegenbericht tk»

derer disseitigen Urkun¬
den . Die Kayserliche Commillarii tha -
ten zwar der Gebeine der H . Elisabeth
Erwehnung , liessen sich aber so wohl
hiebey , als auch bey der angeführten
Abfindung eitriger Zugewandten des
Deutschen Hausses zu Marburg , andein
ihnen deshalben ertheiltem FürstlichenBericht
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ungültiger Ver - so gaben sich jene gleichwohl bey dem unglücklichen Ausgang des so gc -

lrag abgedrun - Äantcn Ingolstadtcr Zugs so viel naher zu erkennen , als derselbe von
sei ' : dem , was auf sein Verlangen , wegen Zuruckgab desjenigen , welches

man kurz vor diesem Zug , um mehrerer Sicherheit willen , an Früchten
und Kirchen - Ol-nac , aus dem Teutschen Haust zu Marburg nach Ziegen¬
haar in Verwahrung gebracht , der Hallischcn Oapiculacion , lediglich in
der Absicht und Meinung , einverleibet worden , ü) die Veranlassung

nahm ,

Bericht genügen , ibi . " Darauf wir sein

) , F . G . wieder anzaigten , wir verstunden

, ) dieSach dahin . Diweill sein F . Gn . sich

, ) für und für verneinen lassen , Sie her -

„ reu des ^ aus Marpurgs Güter

, ) nie begerc , begeren derselbigen auch

noch nic , so sollen die verordneten

„ desselbigen Haus dem Compthür Rech -

, ) nung thun , dabey sollen Ire F . G . zu

„ diesem mal auch jemains haben , vnd

) , was sie nirzuUndcrhaltungdesHaus

7 , oder Spitals gebraucht , das sollen sie

7, dem Compthür Widder lüstern , und

, ) darnach der Compthür bey seiner ^ 6 -

7, miniltearion frei , wie der Articul laut ,

gelassen , die itzige Versehet abgeschaft ,

- ) vnd den Bürckmannen zu Fridtburg

7) das Ir on alle Entgeltnus loßgeschla -

7, gen vnd gevolgr werden , welches

7, Ire F . G . also bewilligt , doch zeig -

7, len Ire F . G . an , daß etliche vß dem

7, HausMarpurg kommen , die man ab -

„ kauft , es were aber über hundert Gul -

7) den nit , dabey wir es auch bleiben

„ lassen , vnd nit weiter cliihuüren wollen ,

7 ) damit wir die Sach nit hiziger mach -

7) ten " cer . So findet sich auch nicht ,

daß deswegen von Kayserlicher Ma ) t .

oder dem Teutschmeister damals eine

weitere 'Anregung geschehen sey .

/ ' i Die sehr mißbrauchte Worte derHal -

listhen sind bereits in dem

vorhergehenden ( § . XXIIl .) angeführet .

Daß aber über das gemeldete nichts wei¬

ter darunter verstanden worden , solches

ist nicht nur daher erweißlich , weil kurz

zuvor von denen Kayserlichen Commis -

tmiiS ) unter Kayserl . Majt . allerhöchsten

Genehmigung und Bestättigung , auch

darüber bezeugten Kayserlichen Wohlge¬

fallens , alle Irrungen mit dem Teutsch -

nieister von Grund aus hin - und beygele -

'get , ( § . I . XXXIV .) der Landcommenthuc

wieder zugelassen , und ihm von denen

bisherigen Erhebern förmliche Rechnung

gethan , auch weder von diesem , noch

dem Teutschmeister etwas weiter wäre

begehret worden ; sondern man hat auch

die Vertrags - mäßige Ueüimrioa derer

Ordens - Güter jenseits neuerlich ( v 16 .

Ungr . selbst gestehen müssen .

Oons . H .XXHI . Wie dann noch die beyde
Churfursten zu Sachsen und Branden¬

burg , welchen , als denen Unterhändlern

und Mittlern , die von ihnen zum Stand

gebrachte ^ allischeOertrags -Arricul ,

nach ihrem ganzenJnnha lt und Absehen ,

am besten bekant gewesen : vi6 . nc > ^ ^

I . LOLL zufolge derNach -

fuge 5ub IXum . 2 ; 6 . an den Teutsch -

meister begehren lassen : " Dieweill das -

7) jen , welches inverlaüffcncrRriegs -

7- vbunge aus dem Ordens - Hauß

7, zu Marburgk in Ziegenheim ge -

77fuerr , widderuin geliefferc , an ' er -

7, leddigunge des LaNtgrauen kein Ver -

„ Hinderung ze thun , sondern so viel

7 ) Ihn die Beyserliche be -

7, treffe , damit zufrieden zu feinn " . Weß -

halben damaliger Zeit und noch in denen

folgenden Jahren darüber die gerechteste

Beschwerden geführet , und unter an¬

dern , vermög des tub 276 . angefüg¬

ten LE / rÄ Gegenberichts der ^ >es

sischen Abgesandten auf die Teutsch -

meisterische am 22 . Martii 156z . zu

Gpeier vorbrachre / ürüw -/ , solches

folgender Massen bemercket worden : ibi .

77 Sintemall alleIrrungen , so sich von

7, wegenJnnahmdesTeüzschenHausses

77 vnd sonst , zwischen demHerrn Landgra -

77uen vnnd Teuzschmeister zugetragen
7, haben , in i 545 - gentzlichen vertra «

77 gen vnd abgehandelt worden sein , vnd
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nahm , mit gänzlicher Beyscitsczung der kurz zuvor getroffenen und von
Kavscrl . Majt . bcstattigtcn grundsamen Vergleichung , nicht nur etliche
hundert taußend zur Schadens Vergütung aus dem Braunschwcigcr
Krieg und dem lczteren Jngolstadtcr Zug zu fordern , sondern noch ausser
diesem , mittelst allerley zusammen gesuchten , an sich grundlosen und
vorher niemals vorgebrachten , über das auch , vermög gedachter Ver¬
gleichung , gänzlich aufgehobenen alteren Ansprüchen , von den : vorhin
allenthalben hart bedruckt - und zum äuffcrftcn verfolgten Landgrafen ,
viele taußend Gulden auf gcrad wohl zu begehren , c ) und mit solchen

Nun 2. Erfin -

, ) der Teutzschemeistersonsiet keiner sche -

) , den vberall , noch anderer Dinge

„ gedacht , vielweniger sich deren -

7 ) halben forderung angenraßr hat ,

„ darumb dem Teuzscheme ' ister mit nich -

tengebüret hat , solche abgehandlete ,

7, vnnd einmall allerseits bewilligte

7, vnnd verglichene püneren Wider in

7) Zweiffel zu ziehen , vnnd derenthalben

7, von dem Herrn Landgrauen , in höch -

7, stet seiner F . Gn . vngelegenhait vnnd

7, Hertester Lulloclien , einen andern so

7) beschwerlichen , vnnd voriger Abredde

„ gantz widrichen Vertrag zu erdrin -

7) gen vnnd sich seiner F . Gn . Be -

7, fthwerung dermassen zumißbrau -

„ chen " rc .

r ) S . das also benahmte Ha ?» » ^ rische ei¬

lende und ungeverliche Verzeichniß

lab d ^ um . 2Z4 - und unter den andersei¬

tigen Beylagen lub d ^ um . 85 . samt dem

lub dgum . 2 ; z . allver nachgefügten Lv "

Teutschmeisterischer

voinZahr / / ^ . woraus nicht ohne Be¬

wunderung zu ersehen seyn wird , daß man

dem Herrn Landgrafen nicht nur alles

dasjenige , so vermög derer in obiger Ver¬

gleichung zugestandenen , und vonKayserl .

Majt . damit bestättigten Landes - Fürst¬

lichen Verordnungen in Kirchen - Sa¬

chen , zum Unterhalt der Kirchen - und

Schuldiener , wie auch noch anderen

mildem Gebrauch , wäre verwilligeh und

seither » Vertrags - mäßig , ohne alle Wi¬

derrede , entrichtet worden , nebst allen

vor der Zeit biß dahin schuldigst abge -

führten Steuren , geleisteten Diensten

und Landes - Folgen , wovon zuvor nie

einige Erwehnung geschehen , in Rech¬

nung gebracht ; sondern über das noch
von der , zu Zeiten des Landcommenthurs ,

Daniel von Lawerbach , Fürstlicher Seils

angeordneten , ( nach dem gegenseitigen

Anführen nicht zum Stand gekomme¬

nen ) Mit - Verwaltung des Teutschen

Hauses undHospitals zu Marburg , über¬

haupt zu Vergütung eines ohnerwiese -

uenSchadens i oOQo . GuIden gefordert ,

Und so gar , zur Ersezung derer in dem

Schiffenberger Wald , von einigen an -

granzenden Bauren angeblich verübten

FrevelundSchaden , wie auch des daraus

zudemGiesserVesiungsbau , nach dem

BeyspielandererHessischenLommunen ,

ehemals gutwillig verabfolgten Gehöl¬

zes , auf geradwohl 2400 . Gulden begeh¬

ret worden , ohne bey so einem , als dem

andern den mindesten Beweis oder Ui -

guiämion des nach dem ^ cliunüo Orä .

vouilk lub 22 2 . aus41324 ,Gul¬

den willkührlich geseztcn Schadens an¬

zufügen ; daher Landgraf ? un . ii ' ? v3

N vermög der Urkunde lubdlum .

267 . bey noch fürwahrenden Kayserli¬

chen Oulkoclien , solches dem Teutschmei -

ster selbsten unter Augen zu sagen , und

darüber sich zu beschweren , keinen An¬

stand genommen : verb . " Wiewohwan

7, wir solchen Vertrag , aus Hofnung ,

7) das vnns in andere wege zum besten

77 gereichen solle , nit gethan hetten ,

7 , ( dieweil wir nun das widerwärtig

7) befinden ) schwerlich ingehen wurden ^

7, dann wir gegen C . L . im rechtem also

7, viel , als wir E . L . geben vnd zustellcn

7 , müssen , oneZweivel nit verloren haben

7, wollen , dann der schadr , soE -

„ gescheen , ist noch vnbeweish das wir

„ solchen
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Erfindungen dem mc ^ oäirten Fürsten , auf alle nur ersinnliche höchst
ohnfreundliche Weift , dermassen zuzuftzen , daß , ohnerachtct obiges den :
Teutfthcn Hauß hinwicdcrunr zugestellet , und damit , wie in anderen
weit beträchtlicheren Stücken , der zu Hallcerrichteten Oapimlation des
Herrn Landgrafens , zu do mehrerer Beförderung desselben hierunter ver¬
hohlen Erledigung , das gänzliche Genügen geleistet worden ; derselbe sich
damit keinesweges befriediget , sondern die baare Zahlung jener unmeß -
lichen Suuunen , famt verschiedenem anderen nach eigenbettebiger Vor¬

schrift

„ solchen geheissen , auch in vnsernson -

„ dem Nuzen kmnmen , vielweniger ist

„ erkant , daß wir den allein vnd so hoch

„ gelten sollen " cer . In welchem Be¬

tracht die zur gütlichen Handlung nach

Fricdberg im Jahr 1558 . abgeordnete

Hessische Vioe - Canzler und Räche nach

der Anfuge Urb 269 . eben wohl

befehliget wurden , dagegen anzuführen :

„ daß solche angezogene Schäden , die

„ dem Teutschmeisier durch vns wider -

r , fahren , bey weitem so gros nicht , vnd

„ den Beschwerungen des vermeinten

„ ( Onäensi -clischen ) Vertrags zu ver -

gleichen seyen ; zu dem wehren sie

„ auch nienmUsvoinTeutschemeister

„ , dargcthan oder ausfin -

„ dig gemacht worden , wie billig hette

„ zuvor bescheen sollen " : Auch ftlbst in

dem 1560 . den 26 . 8epr . andieKay -

ferliche Majt . abgelassenen Fürstlich -

Hessischen Bericht - Schreiben geschähe

dessen folgender Massen Erwehnung :

Verb . " Weil ! zuvor vonIme Teutschen

„ Meistern niemals einige scheden ,

„ die mir zu erstarren gebürten ,

eürer worden , Auch vffdieße siund

„ mir einigen Grunde nichr nrögerr

„ / ii / , Mrt werden : darumb auch der

„ Teutschmeister , weill Ine sein eigen

„ gewissen . seines unfuegeß vberzeugen

„ muß , in der nechst gepflogenen güt¬

lichen Handlung die angezogene

„ der fuitff vnd funff -

„ zig taußend Gulden durch seine

„ verordneren enclichen schwinden

„ vnd fallen lassen " cer . bey der Fr .

Hessen - Cassel . Nachricht von dem

TeurschenHauß und Land - Coinmen -

de Marburg tub t >lum . 59 . Das an¬

derseitige jezige Vorgeben , , wgö . Massen

man Hessischer Seits die 8peci6cgtion

richtig und zu rechter Zeit communici -

ret bekommen , ist , erwiesener Massen , an¬

derer Gestalt nicht , dann von dem Urb

l8lum . 254 . angebogenen feinen

rrfcheit oylenden und ungcverlichen

Verzeichniß zu verstehen , welches ein

vernünftiger Mensch schwerlich vor eine

richtige Aufzeichnung , geschweige vor eine

Iluiöarion halten wird , deren Beschaf¬

fenheit die InllruÄiori Urb !8lum . 260 .

und der eigene Jnnhaltselbsien , noch nä¬

her entdecket . Der Herr Landgraf er -

botte sich anfänglich , dem Teutschmeifrer

dagegen zu einem Reuther - Dienst , wel¬

ches Statthalter und Räche zu Cassel ,

nach der Allfuge Urb d -lum . 259 . also an¬

sahen , " daßderTeutschmeisiersolch Ge -

„ genbott vielmehr vor einen Schimpf

„ ftiner ganz treflich hohen Furde -

, , rung nach , verstehen und aufneh -

„ men werde . " Es waren auch diese

Anforderungen so gethan , daß man schon

im Jahr 1548 . die zu etlichen hundert

tausend Gulden gerechnete Schäden auf

60000 . dieauf4i Z24 . Gulden gemachte

andere Rechnung aber , zu 20000 . Gul¬

den freywillig herunter sezen wolte , wie
solches das gegnerische ^ Ururrckum no -

viill iub l8lum . 222 . sechsten besaget .
Es wurde aber weder der Zeit , noch in so
vielen nachgefolgten Jahren nur daran

gedacht , die nach allen vernünftigen

Rechten erforderliche läcjuülaüon sol¬

cher Schaden beyzubringen oder Vorge¬

hen zu lassen ; zu geschweigen , daß solche

einem ohnparcheyischen richterlichen Er -

käntnis jemals wäre übergeben , oder der

Anspruch an sich in behörige Untersu¬

chung und Erörterung gezogen wor¬
den .

<? ) S .
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schüft anverlaugtt , ci ) dasselbe auch mit beständigem Nachreifen und An¬
gehen des ihm mit sonderbaren Gnaden zugcthanen Kayserlichen Hofes ,
( H . XXlil . ) dahin zu bringen gewusst , daß dem bedrängten Landgrafen
die Befriedigung des Deutschmeisters , wie wohl ohne einige vorherge -
gangenc Rechts - erforderliche Untersuchung oder Verhör , ci ' ) schlechter
Dingen angeniuthet , und unter dem Vorwand noch nicht befolgter Hal¬
lsscher OäpicMgtion , die gesuchte Erledigung nicht nur verfuget , sondern
auch derselbe , auf den Fall längeren Verzugs , mit härterem Gefäng¬
nis ; und Abführung nach Spanien bedrohet wurde ; ( § . XXIII . c-) ) mit
dem ferneren Erfolg , daß , ohnangeschen des von denen Churfürsten zu
Sachsen und Brandenburg , wie noch anderen Ständen , so dann von
der Frau Landgräfin Lhnsima und ihren Abgeordneten beschehenen
Vorftellens , Bittens und Anerbietens , e ) man Teutfchmeifterifchcr
Seits auf denen , so ohngültig - als ohnbcschienencn Anforderungen
ohnbeweglich beharret / ) und unter abgewechselten Drohungen , Ver -

Ooo sprech¬
et ) S . das ^ äiunÄum lud d^ um . 256 .

nebst dem 2 - .
lub >Ium . 257 . ingleichen die

andcrseitige neuere Urkunden lud d^ um .
9 ; . Lr 96 . ibi . " So Heiken wir zu er -
„ füllung desselbigen dem Compthur zu
„ Marburg wiederumb alles lassen zu -
„ stellen , welches , under verlauffenem
„ Krieg , aus dem Teutschen Hauß zu
„ Marpurg , um mehrer Verwahrung
„ willen , in Ziegenhain geführt wor -
„ den " cer .
Worüber damaliger Zeit vielfaltige Be¬

schwerung vorgebracht wurde : unter an¬
dern führete solches der allenthalben be¬
drängte Fürst dem Teutschmeister in ei¬
nem Schreiben voni2O . keb . 1549 . ob¬
gleich ohne Würckung , zu Gemüthe .
verd . " Wir Heiken zu vielen Dingen gu -
" ten Fug , da es zu Verhöre gereichen
„ rhece , welches wir in bemelter

rariou wldervns selbst Vlirechcmest
„ stg bekennen solren und musten .

L ) S . die eigene TeutschmeisterischeAll¬
führung sub l^ um . 256 . so dann die
sehr merckwürdige weitere Beylegun -
gen lud dHum . 25 .7 . 258 - 259 . 260 . ,̂ )
260 . ^ ) Lc 261 . worinnen die jenseitige
Forderungen geprüfet und der vorhin
offenbare Ungrund noch weiter entde¬
cket zu befinden .

/ ) S - die Urkunde tdb lXum . 262 . wo¬
rinnen unter andern der Teutschmeister

den ohnträglichen Besizstand derer Lan¬
des - Fürstlichen Gerechtsamen bey dem
Teutschen Hauß zu Marburg , dem
Lloster Schiffenberg und übrigen Be¬
stzungen , weiter nicht in Abrede zu stel¬
len vermögt , sondern vielmehr nach¬
gegeben ; die Ordens - Schuldigkeit aber
mit dem nichtigen Einwand , daß das
arigeführte aus gutem Willen , zum
Theil auch aus Furcht geschehen , ver¬
geblich zu entkräften gesuchet : deme
annoch die Gegnerische neue Bele¬
gung lud ioi . beyzusezen , ver -
mög deren , der Teutschmeister dem
Landcommenthur Johann von Rehen
gemeldet : daß am 27 . Apr . 1548 - von
rvegen Chur - Pfalz Wolf von Aspen -
siein Ritter , und der Bischofs vonCon -
stanz für sich selbst bey ihm erschienen
und angezeigt : " Wie die Chur - Fürsten ,
„ Sachsen und Brandenburg , Chur -
„ Pfalz und ihn Bischoffen hetten ge -
„ gebetten , nachdem die Sach , Erle¬
digung halben des Landgrafens zu
„ Heßen , vff guten und leidlichen We -
„ gen stünde , ihn daran , aus allerley
„ eingeführten Bedencken , nit zu verhin -
„ dern " : worauf er ihnen nachfolgende
ohnveranderte Erklärung habe zugehen
" lassen : So ver der Landgraff verfchüffe ,
„ daß vns 8 . Elisabethen Heiligthum , Ir
„ Sarg , Kleinoden vnd Ornaren wie -
„ der zugestellt , auch die unbillige

„ Be-
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sprechungm und Zusage baldiger Erledigung , § ) es bey denen höchst
widrichen Zcit - Umftänden , welche hochgcdachtcn Fürsten in die größte
Gefahr Leibes , Lebens und seiner Fürstlichen Lande , diese aber in den
austersten Xmn und Verderb gesezet , b ) endlich dahin gebracht , daß der
verfolgte Landgraf, auf ohnablaßiges Anhalten der Fürstlichen Gemah¬
lin und Kinder , zu Erhaltung seiner eigenen hohen Person , wie auch
Derer in grosser Gefahr stehenden Landen und Leuthen , lediglich in
Hoffnung der dagegen versicherten Befreyung , und daß nunmehr kein
weiterer Vorwand , Ihn langer aufzuhalten , daher genommen werden
könte , dem Gutdüncken seines Widersachers sich überlassen , und damit
Die nach Belieben vorgeschriebene , aufdie gänzliche Lxempcion der Val¬
ley Hessen , derer im Weg stehenden heiligsten Vertragen , ( § . I- XX1X .
L L. XXXIV . ) Zusagen und uralten Verpflichtungen ohngehindert ,
zudringlicher Weiß gerichtete eigennüzige Vertrags - Notul des
Lcutschmcisters , i ) wiewohl auf eine , nach allen Rechten unverbind -

„ Beschwerden , so er uffvnßern Or -
„ den getrunken , würden abge -
„ legc , ' und sich um die lreflichen , ' in
„ Verschiener Kriegsübung , samt sel¬
tnen Bundsgenossen zugewandten
„ Schäden , die sich über dricchalb
„ hundert tausend Gulden beließen ,
„ vertrüge , darum wir Pfalz und Con -
„ stanz zu Verhörer und Unterhändler
„ wohl mochten leiden ; Alsdann be -
„ gertcn wir nic allein den Land -
„ graffen an seiner Erledigung nic
„ zu verhindern , sondern dazu , so
„ viel an uns stünde , müglich und
„ menschlich zu besürdern " . Wel¬
chem da6 AüiunÄuru lub I>lum . 2 ; 6 .
beyzusezen .
S - die Anfugen lub Xum . 256 . 6c

264 . wie ungleichen die jenseitige
neuere Beylagen lub isr . 6c
io2 . ) welche statt des geforderten Be¬
weises dienen mögen , wann derTeutsch -
meister sich darinnen deutlich genug er¬
kläret , daraus auch erwiesen werden
kan , daß nicht nur die beyde Chur -
Fürsten zu Sachsen und Branden¬
burg denselben vor die Haupt - Ur -
sach der fürdaurenden Kayserl . Cu -
ttoüien des Herrn LandgrafenS gehal¬
ten , sondern Er auch sich selbsien da¬
vor angesehen habe : ausser dem aber
erhärten die Urkunden lud bilum . 267.
268 . 6c 269 . daß dergleichen Ver¬

sicherungen von jener Seite damalen
würcklich gegeben worden .

ü ) Den kläglichen Zustand derer Fürst¬
lich - Hessischen Lande , samt der ohn -
abläßigen äußersten Verfolgung von
Seiten so mannigfaltiger Feinde des
vorhin in harten Kapserl . Lultoüien sich
befindenden Herrn LandgrafenS , hat
der damalige Hessische Canzlar Tile-
mann von Gunrerode , in einer von
ihm aufgesezten sehr merckwürdigen
Nachricht , besag hiebey gefügten Lae-

mit mehreren be¬
schrieben , und darinnen desjenigen , so
der Deutschmeister , bey solchen höchst
widrichen Zeit - Umständen , auf eine so
unbillige , als unfreundliche Weise sich
angemaßet , nicht vergessen , worauf
man sich Kürze wegen hiemit bezie¬
het .

r ) ES erhärtet dieses die Urkunde lud
278 . wie auch das Schreiben üib Kl.
264 . vermög dessen die zuvor an den
Deutschmeister abgeordnet gewesene
Unterhändler an Statthalter und Rä¬
che zu Cassel , die nach Gutdüncken vor¬
geschriebene Vertrags - Notul einsen¬
den , und dabey melden , daß derselbe
daran nichts werde ändern lassen :
verb . " Was UNS - der Teurschmei -
„ ster vff hievor gütliche gepflogene vn -
„ Verhandlung , vnd von seinen F . Gn .
„ jüngst zu Speier genommenen Ab¬

schied ,
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licht Weist , zur verlangten Vergütung eines noch niemals erwiesenen oder
Ooo r unter¬

schied , itzo mit vberschickunge der

„ irrigen puircrcn vnd artickel , wie

„ vnd wilcher maßen er die vertra -

„ gen , vnd die norrel deßelben ver -

„ crags gestelr vnd verfertigt haben

„ will , geschrieben - das alles findet

„ ir nach der lenge ab beyverwarten

„ Copeyen zuuernemen - - Go uil

„ wir Ln der -Handlung vermerckc ,

„ besorgen wir der Herr

„ eor vnd Teutschmeister werde cs

„ anderst nic annemen , vnd solche

„ arrickel vnd puncc verendern

„ laßen " cer . Welchem das Schrei¬

ben Statthalter Canzlar und Rächen

zu Cassel lub d§um . 265 . s ) annoch bey -

zufügen , worinnen gleich anfangs sehr

merckwürdig und bcdencklich folgendes

gemeldet wird : ibi . " Aus beyliegenden

„ Copeien habt Ir zu ersehen , was der

„ H .6mimttwror des Tratschen ordenS

„ verrückter tag an Henrich Rawen , Jo ,

„ hann von Hertingshaußen vnd Hart ,

„ man Milchling , als die verordnere

„ vnderhendler vnd dieselben furcrer

„ an vns , mit vberschickung einer

„ norrel eins Vertrags geschrieben .

„ Darneben vbersenden wir euch auch

„ Copiam der abredde , so zwischen

„ vnßern gnedigen Fürsten vnd

„ Herrn , vnd dem Temschmeister

„ zu Speierverglichen . Als wir aber

„ solch Concepr des Vertrags gegen

„ jezt gemelter Abred alhier ' gelesen ,

„ laßen wir vns bedüncken , der Teursch -

„ meister sey nur Verfertigung vnd

„ stellung der norrel etwas wei -

„ cer gegangen , dan seinen Gnaden

„ vermüg der abredrgepüret " . ^ 66 .

„ Urkunde lub I^ ium . 279 . Woraus

also zur Guüge erhellet , daß der Teutsch¬

meister den nachmals abgepreßten Ou -

denardischen Vertrag nicht allein vorge¬

schrieben , sondern über das noch gegen

den Jnnhalt der zu Speier vorher gegan¬

genen Verabredung , abgefasset habe . '

Der aus denen Vertrags - Worten und

besonders dem Eingang desselben dage¬

gen hergenommene geringschazige Ent¬

wand , verdienet wohl keiner Widerle¬

gung , nachdem dargethan ist , ( § .XXV . H

L : 279 . ) daß man sich nicht

gescheuet , der wohl anständigen Be¬

scheidenheit zuwider , so gar ehrenrüh¬

riger Ausdrücke gegen den Herrn Land¬

grafen darinn zu gebrauchen , und der

feine Eingang , wie das Mittel und

Ende erdrungen seye . Es mag auch

der Leser hieraus urtheiken , was vom

dem andererseits so gerühmten Erbie¬

ten , daß man gegen den Herrn Land¬

grafen sich in allem billig finden lassen

wolle , zu halten , und daß dieses ei¬

gentlich nach derjenigen Sprache er¬

messen werden müsse , worinnen man

die gezeigte bitterste Verfolgung des mit

harten Eullollien belegten , und da -

bey noch von allen Seiten zum höch¬

sten beschwerten Fürstens , eine Groß -

muth des Teürsthineisters genennet :

nachdem die Gerechtigkeit ohnumgäng -

lich erfordert , die so offenbar ungültige

und Vertrags - widriche , als zumal

gänzlich ohnbeschienene ungeheure For¬

derungen dem ohnpartheyischen rich¬

terlichen Erkäntniß zu überlassen , und

sich alles eigenthätigen gewaltsamen

Rechtnehmens gänzlich zu enthalten .

Nebst dem belehren obige Allfugen , daß

die Frau Landgräfin Christum ande¬

rer Gestalt nicht , dann auf die nur er -

melte unfreundliche Zunöthigungen des¬

selben , in die Speierische Vergleichs -

Handlung sich eingelassen habe ; wie

dann noch in der Teutschmeisterischen

Antwortüib Klum . 2 ; 6 . solches nural -

zu deutlich ausgedruckt zu befinden : verb .

" Darob hette Ir Lieb vnd auch Herrn

„ Stadthalter vnd Rethe , sie die Ge -

„ sandten vnd menniglich zu vernemen ,

„ daß wir S - L . biß alher in Jrer erled -

„ digunge nit hetten gesaumbt , sonn -

„ dern das aus Mangel ! gepürlichen

„ Handlunge dargerurt " : über daS

der abgenöthigte Vertrag mit Bei )-

seitsezung der Speirischen Handlung

und Abrede gefastet worben seye . Bei¬

der im Jahr 156z - zu Speier vorge -kom- '
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untersuchten vorgeblichen Schadens , anzunehmen sich entschlossen müs¬
sen . K ) Wie nun leztere sämtliche in dem Fnrftenthmn Hessen gele¬
gene Ordens - Hausier , Commcuden und Besizungen , vcrmög ihres
deutlichen Jnnhalts , in sich begreiffen solte ; also wurde noch des , de¬
nen Brüdern des Teutschen Hausses zu Marburg , zu Beibehaltung
des gestifteten Gottesdienstes , und damit verbundenen geistlichen Pfle¬
ge der zunächst daran liegenden Hessischen Dorf - Gemeinden des Ge¬

richts

kommenen Vergleichs - Handlung lief -

sen die Fürstlich - Hessische Abgeordnete

gegen die Teutschmeisterische , nach der

Anfuge tub ^ A >m . 276 . sich folgender

Gestalt vernehmen : " Daß auch der

„ Teuzschemeister mit seinem Nachtheill

„ den Vertrag , wie dorinn gemeldet ,

„ bewillig ^ , vnd dem Herrn Landgrauen

„ nicht ein geringes will nachgelaßen

„ haben rc . niöchte doch sein des Herrn
„ Landgrauen F - Gn . gerne in checis

„ wißen , was dieses vor ein nachtheill

„ oder nachlaßens wäre ? Ob etwa der

„ Tcnzsthemeister Ime dieses vor ei -

, „ neu Nachrhcil vnd Nachlaßens ,

„ vnd dein Herrn Landgrauen ^ ro / c -

„ ailziche , das die GcadtMar -

„ purgk Ime dem Herrn Teuzsche -

„ meij 'rcr nichc auch zugetheidingc ,

„ sondern dein Herrn Landgrauen

„ nachgelaßen ist ? Dann was sonst

„ damit gemeint werde , können S . F .

„ Gm nicht verstehen , dieweil ! aus ver¬

schling vnd erwegiing des vermein -

„ ten Vertrags genugsam erscheinet ,

„ daß in keinem Artikel vberall ez -

„ was wehr gemircelc , wie es ingüt -

„ lichen vnd gleichmäßigen Vertrags -

„ Handlungen sonst preuchlich ist ; vnd

„ das ecwo der Herr Teuzschemeister

„ solche Mittelung vor ein Nachtheil

„ vnd nachlaßung seines theilß anzie -

„ hen möcht , sondern was nur der Herr

„ Teuzschemeister gefordert vndge -

„ rade wie er ein jedes gefordert , be¬

wert vnd gewolc har , also wird es

„ Ime stracks zugetheidingc , vnddor -

" über ein so mergliche vbermaßigte sum

„ geldcs von füllst vnd funzig thausend

„ Guldenzugehandelet " cer .

^ - ) S . die fernere Belege tubNum . 265 .

266 . 267 . 268 . woraus ersichtlich ist ,

was es mit dieser Erpressung vor eine

Bewandnis gehabt , und wasgestalten

man Fürstlich - Hessischer Seits selbst bey

noch furwahrender Gefangenschaft des

Herrn Landgrafens über Verückung

und Abnöthigung sich zum höchsten be¬

schweret habe : wie dann unter an¬

dern noch im Jahr 1558 . be >) der Fried¬

berger Vertrags - Handlung die Hessi¬

sche Abgeordnete , vermög tüb l ^ um .

269 . hiebey befindlichen LxrraÄs der

Fürst ! . InttruLHon sich deöhalben zu

beschweren befehliget wurden : verb .

" Dan erstlich wißen sie , die vnder -

" Händler vnnd menniglich woll , wie

„ solcher Vertragk erlangt , in was höch -

„ sten Noeten vnd Gefahr vnßers Leibs ,

„ Lebens , vnßerer Land vndLeuthe , wir

„ damalsgestanden , da man woll das

„ vnd noch mehr in solcher vnßer

„ Angelegenheit von vns erdringen

„ mögen ' , vor eins . Zum andern

„ wehren wir damalen vertröst , wan

„ wir vns mit dem Teutschemeister ver -

„ trügen , wollte er der Teucschemei -

„ ster befördern , daß wir ledigk

„ werdensolren , wie wir deßen sein

„ des Teutschemeisters Brief haben .

„ Es sey aber vnser erledigung dadurch

„ nicht befördert worden , sondern wie

„ noch erlich Jahre darnach gleichwoll

„ in der LulloLen ganz hefftiglich ge -

„ halten , vnd vber das vns vnd vnßern

„ Landen vnd Leuthen großer Nach -

„ rheill , Abgangk vnd Beschwerungen

» zugefügt vnd vffgclegt worden " cer .

^ 66 . das Fürstliche Bericht - Schrei¬

ben an die Kayserl . Mast . bei ) der Fürst¬

lich - Hessen Lasselischen Nachricht

von dem Teutschen Hauß zu Mar¬

burg / - / ' nebst dem Kayser¬

lichen Schreiben Num . 6z . der dissei -
tigen Beurkulldungen .

/ ) In



^ ( O ) 24 l

richts Steinbach , chedeur anvertrauten Llosters Gchiffenberg ,
( K . I^ XXVH . ) zum öfter » nahmentlich gedacht , und bcy der Unter¬
handlung die Begebung derer kundbarlichsten Landes - Fürstlichen Ge¬
rechtsamen in Ansehung desselben , zur Besänftigung und Begütigung
des Tcutschmeistcrs , nicht minder anverlangct : / ) übrigens aber der

Ppp Erlc -

/ ) In derSpeierifcheu aufgenöthigten und
vorgeschriebenen so genanten Abrede ist
davon folgendes enthalten : " Erstlich so -
" uil dieBalleyvud Hawß Marpurg
" belangt , nachdem dasselbig , auch der -
" selbigen zugehörigen Hewsser , Hoff
" vnd gurer von demHerrn Lantgraffen
" etlich Jahr her mit vil newerungen vnd
" Dienstbarkeiten beschwcrdt - worden .
" tLo soll vnd wil der her Lantgraff so -
" lich newerungen vnd beschwerungen -
" gänzlich abschaffen vnd fallen lassen ,
" vnd hinfüro ewiglich für sich vnd Jrer
" F . G - Nachkommen , erben und erb -
" nehmen , mit der Valley vnd dem
" Haws Marpurg nichts zu thun ha¬
lben , sondern dieselbig , darzu auch die
" Ordens - Personen , arme leuth vnd
" vnderthanen , auch andere zugehöri -
" ge -Hewsser , hoff vnd guter bey iren
" hohe vnd niedern obrig 'keiten , exem -
" prionen , freyheiten , rechten vnd ge -
" rechtigkeiten aller ding ruwig vnd vn -
" angefochten pleiben lassen . Ob auch
" der Her Lancgraf solichenr zugegen
" eüüg vertreg , brieff oder anders
" beihanden , oder hinfuro befunden
" würden , die sollen hieinir geirz -
" lich vffgehaben , todt vnd ab ftin " .
So wird auch in dem erpreßten Ver¬
trag sechsten , gleich zum Anfang die Be¬
gebung auf alle und jene Ordens - Haus¬
ier , Güter und Personen , erstrecket :
ibi .. " Daß wir , vnßere Erben sein
„ Lieb vnd auch dem obgedachten Land -
„ compthur zu Marpurg , vnd die gü -
„ ter vnd entkommen , so Seinet Ld .
„ zweyer Haußer zu Franckfurth
„ vnd Maintz in vnßer Obrigkeit lie -
„ gen vnd fallen haben , vnd sonst
„ alle andere feines Ordens haußer ,
„ mir ir jedes zu - vnd eingchörden ,
„ vnd deßelben Personen , Diner , Vn -
„ derchanen , Verwanten , güther , Recht
„ vnd Gerechtigkeiten fürohin weder mit

„ Volg , Raiß , Diensten , Fuhren - -
„ wollen beladen laßen " . In der Folge
komt des Hausses Schiffenberg zum
öftern nahmenrliche Meldung vor :
verb . " Vnd als benanter Herr ^ 6mi -
„ nilkraror - vermeld , wie wir kurz ver¬
guckter Jahren ein gemein 8müium zu
„ Marpurg eingesezt vnd demTeulschen
„ Orden vnd hauß Marpurg zu Verbal -
„ tung desselbigen , Jahrs sechzig Gul -
„ den zu bezahlen vnd auch acht Stipen¬
diaten an statt der vielen Priester ,
„ vnd neben einem Pfarrer zu Marburg
„ auch einen Caplan zu erhalten , vnd
„ darzu einen Pfarrer zu Kirchhain jähr¬
lich hundert zehn Gülden - vnd
„ aus des deutschen Ordens hauß
„ Gchiffenburgs Gefallen , jährlich
„ zwanzig Gülden an Geldt vnd Früch -
„ ren in Allmoßen Casten gehn Gießen
„ zu entrichten verordnet Herren - ha -
" ben wir solches alles vnd jedes hiemit
„ aufgehaben vnd abgesteldt , vnd sollen
„ des gemcinlich vnd sonderlich furohin
„ ewiglichentladen sein vnd bleiben . Also
„ sollen auch Sein Libden , deroOrden vnd
„ Nachkommen , vnd an deßelben statt
„ ein jeder Landcommenthur - zuMar -
„ purg vnd andere Ordens - Personen
„ vnd Nachkommen , ihren habenden
„ Rechten , herbrachten Gerechngkei -
„ ten vnd Lehenschafften der Pfarren
„ zu Marpurg , Velsperg , Kirchhain rc .
„ hinfuro ewiglich gehören - Jnglei -
„ gleichen ist auch in der Vnderhand -
„ lung fürkommen , daß ein Zeit lang
„ in seiner Ld . Ordens zugehörigen ge -
„ holzen vnd Waldernj Gerzhaußen vnd
„ Merzhaußen , auch im Stürmer vnd
„ im Holz gegen Langendorff gelegen ,
„ zum Hauß Marburg , vndimSchlf -
„ feuberger Holz , des Teutfchen Gr -
„ deirs hauß Schrssenberg zustan -
„ dig , vnd andern ihren hölzern vnd
„ wälden von vnßern wegen vnd auch

» durch
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Erledigung des gefangenen Fürftens so weniger Vorschub gcchan , je
mehr

„ durch die vnßern - hetten hauwen

„ laßen - - ist endlich vertragen cer .

„ Vnd als gedachter vnßer Freund der

„ Teutschmeister den Vnderhändlern

„ auch furbracht , wie sein Orden , vnd

„ von deßelben wegen , die Land -

„ commenthur der Balley Heßen vnd

„ die Commenthur in dieselben gehörig ,

„ dieJagden in ihren aigenen Wälden ,

„ hölzern vnd Buschen , als dem Gerz -

„ häußer , Merzhäußer oder Münch -

„ wald jenseit dem DorfBracht , des -

„ gleichen im Seelheimer wald vnd im

„ Stürmer bey Kaldern gelegen , vnd

„ imGchiffeirburger Wald von Alters

„ hetten gehabt , daran ihnendanEin¬

trag zugefügt vnd das abgetrieben , ist

„ bethaidingt vnd verglichen , daß die

„ Teutschcn Herrn furohin durch sich

„ selbst oder die ihren an obgemelten ih -

„ rcn argen hölzern , Melden vnd

„ Büschen an Hägen oder Hecken vnd

„ Jagen , nehmlich Rehe vnd Gaw ,

„ Fuchß vnd Haaßenzu vben , zu ge -

„ brauchen , zu treiben vnd zu ge¬

nießen allerdings vnbetrübt vndvnver -

" hindert bleiben sollen " cer . Aus wel¬

chen Stellen , wie dem ganzen Ver¬

trags - Jnnhalt , zu ersehen , daß das

Softer Gchiffenberg samt seiner

nächst um dasselbe gelegenen , zu dem

eigentlichen Softer und Stifts - Ei -

genrhum gerechneten , und aus derer

Herrn Landgrafen zu Hessen Milthä -

tigkeit ( RXXVI . RXXVII . ) zuvor er¬

haltenen Waldung , denen in dem Für¬

stenthum Hessen befindlichen Ordens -

Häussern und Wäldern beygezehlet ,
auch denen Ordensbrüdern in dem

Gchiffenberger Wald , gleich in an¬

dern unter Hessischer Oberbottmäßig¬

keit gelegenen Ordens - Waldungen ,

allein die niedere Jagd zugesianden wor¬

den seye . Nach dem Jnnhalt der

Urkunde lub 270 . hatten die an

den Teutschmeister abgeordnete Unter¬

händler einberichtet : " So ihr Gn .

" Fürst und Herr die newen Beschwe -

" rungen vnd gesezte Landsteuer der

" Teutschen Heußer Marpurg , Vel -

" sperg , Rirchain vnd Gchcsfelberg

" in seiner F . Gn . Fürstenthumb , eine

" Zeit her geleigt , fallen ließe oder ab -

" schaffte , würde dadurch mir gemel -

" tem Teutschenmeisier di Sachen desto

" ehr zum Vertrag kommen und füg -

" licher schicken " . Worauf ihnen die

Fürstliche Resolution bekanc gemacht

wurde : " Sein F . Gn . sey gnediglich

„ zu frieden , das es nach vorberürter

„ Meinunge falle vnd pallirt werde , es

„ conclirione , das es hiedurch vsf

„ billige mittel zum leidlichen Ver -

„ trage gebracht , vnd das der

„ Teutschmeister sich aus dieser vr -

„ fachen desto zimblicher wolre fin -

„ den laßen . Im fall ) aber , da es

„ durch diese seiner F - G . Verwilligun -

„ ge nichts traglicher vertragen wer -

„ den , vnd sich der Teutschmeister

„ nichts glimflicher erzeigen rvolce ,

„ sey auch seinen F . Gn . deren Ge¬

rechtigkeit vmbsonft sich zu bege -

" ben vngelegen Ab welchem allen

eines Theils die übertrieben Zunöchi -

gung und Erpressung derer offenkundi¬

gen hohen Landesherrlichen Gerechtsa - -

men in Ansehung derer Ordens - Häus -

ser Marburg , Velsperg , Rirchhain

und des Clofters Gchiffenberg , zu

welchem Behuf ältere und neuere im

Weg stehende Verträge , Briefe und

Zusagen noch besonders aufzuheben ge¬

wesen , ermessen ; andern Theils die

gänzliche Ohnrichtigkeit der anderseiti¬

gen Anführungen eingesehen werden

mag , wann ( Ungrund / / . 5 .

202 .) wider alle kundbarliche Wahr¬

heit gemeldet wird : " wie man keine

" Ursach gefunden , der Commende

" Schissenberg halben nur den gerin -

" ften sochanem Vertrag mit

" einzuverleiben , maßen die Lom -

" men6L Schiffenberg dazumalen in

" das objeÄum litis gar nicht einge -

" schlagen " : Jngleichen ( kurze Abferr .

) " Daß

" zur Zeit , da dieser Vertrag errichtet
" wor -
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mehr man mmmehro mit dem abgcnöthigttn Vertrag fernere Kayscr -
ltchc Verfügung und Cammergettchtliche Erkantniffe gegen das mit
besonderen Kayserlichen Ungnaden damals angesehene Fürstliche Laust
Hessen auszuwürckcn , und bey so vorthcilhaftcn Zeit - Umstanden , ob¬
gleich dcr Vpcicrifchcn Abrede eben wohl zuwider , der gleichbaldigcn Zah¬
lung derer damit erpreßten 55000 . Gulden sich zu versicheren , oder die
Abwertung eines selbst beliebigen Stück Landes zu erbringen , vornehm¬
lich aber die gesuchte Lxempcion vollzogen zu sehen , Tcutschmeifterischer
Seits sich möglichst bearbeitete , zu dem Ende auch die vormalige Be¬
drohungen , Erbietung und Vertröstung wiederholcte , M ) und aller Vor¬
stellung der obwaltenden Ohnmöglichkeit , bey so kläglichen Umstanden
derer Hessischen Lande , die baare Summ von 5500 « . Gulden in so kurzer
Zeit aüfzubringcn , sodann des Erbictens , mit unterpsandlicher Einräu¬
mung einiger Acmter , Darstellung genüglicher Bürgschaft , oder Ver -
pensionirung der Vertrags - 8umm Frieden zu machen , ohngeachtet , dem
so weit Hintergangenen Landgrafen je langer je mehr , und so gar mit ei¬
nem auf den sämtlichenInnhalt des abgcnöthigten Vertrags gerichteten

Ppp 2. heftigen

" worden , Schiffenberg so wenig , als

" Griffstädt und Flörsheim in lire be -

" griffen , mithin auch sothancr Häußer

" halben , kein örgv -rmen mehr vorhan -

" den , folglich bey Errichtung des Ou -

" denardisthen Vertrags weder auf

" Schiffenberg , noch auf die andern

" außerhalb Heßen gelegene Lommen -

" Uerien einiges Absehen gerichtet , som

" dem die Land - Commeoüe bey Mar -

" bürg das einige deßelben

" Vertrags lediglich » geweßen " . ^ .66 .

§ . bXXXÜI . o ) '

m ) S . die Lxrraelus der Teutschmeisteri -

sehen Schreiben ü , b 271 . wie auch

dasSchreiben lbb 272 . worin¬

nen derselbe gegen den Hessischen Statt¬

halter und Rache sich folgender Mas¬

sen vernehmen lasset : " dann solte es

„ noch lenger vffgezogen werden , vnd

) , wir also gespant steen , so habtJrvns

„ gar nit zu verdencken , wann wir hier -

„ innen weitter bey der Kayserl . Mast .

„ meisten ansuchen , das wir auchnitwür -

„ den vnderlassen , dann solche lange vff -

„ züglicheVerweilung thut vnsswie nit

„ vnbillig ) beschweren vnd auch nit zu ge¬

kringen Nachtheil reichen , vf das wir

„ einst wissen , woran wir habhaft seyn

„ mögen , ob auch solcher vffhaltvnd

„ vnser verrer ansuchen , als das

„ der Q7M </ ^ ? o ?rIe in dießem durch

„ euch noch nit ein genügen gescheen ,

„ vnßers Herren des Landgraffener -

, ) lcdigung wärt befürdern oder nit ,

„ das geben wir euch zu bedencken .

Noch wird dasselbe in dem Bericht de¬

rer von Statthalter vnd Rächen zu

Cassel nach Mergentheim abgeordne -

ten , 6 . ü . Nidda Mitwochen nach

Pfingsten 1549 . bemercket : verb .

„ So wollen alsdan feine F . G . vermege

„ des Vertrags der gantzen entlichen

„ Vezalung zuversichtig vnd gewertig

„ sein , mit Bitt vnd hesftigen Bege -

„ ren seine F . G . damit lenger nicht auf -

„ zuhalten vnd sie vmb forderung der sa -

„ chen an gepurenden Orten ferner

„ anzusuchen , des sie lieber vberhoben

„ wollen sein , nicht weiter verursachen rc .

Womit der Bericht des am 4ten lul .

1 ; zu Mergentheim in dieser Angele¬

genheit eingelangten Rentmeisters zu

Homburg , Wolfgang Hespergs überein¬

trift . verb . " Hierauf der Teutschmeister

„ selbst geantwort - es seyJme vor den

„ Landgrafen herzlich leidt vnd was

) , Stathaltter vnd Rethe mit dissem auf -

„ halt disser Zeit dem Landgrafen fur -

„ derung theten zu seiner eriedigung ,
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heftigen Cammergenchts - ^lanäac -r ) zusezete ; o ) dannt aber weiter
nichts

„ wurden sie inn kurzem innen werden ,

„ dan er dissen aufhalt zum kleglichsien

„ zu clagen verursacht " . Daß man auch

solchcmnach diesen neuen Verzug der Er¬

ledigung des Herrn Landgrafens denen

Verhinderungen desTeutfchmeisters al¬

lein beygemessen , solches erhellet nebst an¬

dern auch noch aus dem Schreiben lub
27z .

AndererSeitsgiebt man vor , daß das Or -

allein auf die Zahlung der

55000 . Gulden gerichtetgewesen , mithin

Hessen durch den Passauer Vertrag ein

mehreres nicht , als die 8 u 5pevsion dieser

Zahlung erlanget hatte . S - das nur an¬

gezogene Är ' / M ?, , -f .̂ - LkUn -

czrund / . / . -e . Gleichwie

aber das erwehnte Oameral - IVlgnclLr

nach der Ansiig tub 274 . aufbey -

de darinn wohl von einander unterschie¬

dene Stücke nahmentlich gerichtet ist ;

selbiges auch nebst der weiter eingereich -

ren so genanten ErttZZrcenAlag , wo¬

von 5 ub 27 ; . ein Lxcract ange -

füget zu befinden , deutlich enthält , daß

auf so eines , als das andere geklagetund

nachgesuchetworden , ibi . ilid ^ um . 274 .

„ Zu dem das auch sonst in allen andern

„ arcickeln dcmfelbigen Vertrag

„ bißaichcr ewres theils inangel ge -

„ lassen vnd nichrnachkommenwör -

„ den ; alles seiner Andacht und deren

„ Orden zu groß mercklichen schaden ,

„ Nachtheil , Inrerelle vnd Beschwerden

„ gereichend - So gepieten wir euch -

daß Ir - die noch außstendige Beja¬

hung - dem Vertrag gemäß wircklich

„ thut vnd verschaffet , vnd sonst dem

„ vbrigenInhalr desselbigen treulich

„ vnd gehorsamlich nachkommec ,

„ auch hicrinn mitvngehorsam seiet oder

„ deine anders thut , als lieb euch sey

„ riechst bestimmte Peen zu vermei¬

denso ist die Unrichtigkeit dieser

Vorbildung desto offenbarer .

0 ) S - das aus der Gefangenschaft zu Ou -

chnmUo irr Flandern öarirte Fürstliche

Schreiben an den Teutschmeister 6 . 7 .

lVlgrcii 15 ; o . lud d >lum . 267 . ibi . " Der -
» halbe NN aus Veiten vnd andern obge -

„ messen Vrsachen wollen wir vns entlieh

„ zu E . L - versehen , E . L - werden ge -

„ dencken , wie vnser gelcgenheir irzo

„ stehet , vnd in vns Hercer nic trin -

„ gen , noch zu denen dingen müßi -

„ gen , die vns nic möglich ze chun

„ seinc " cer . Sodann dasTeutschmei -

sterische Antwort - Schreiben vom 28 .

/ epr . cl . a . lub l ^ um . 277 . ib . " Des

„ wollen wir vns gewißlich vnd vnab -

„ sthlegig verlassen , vnd in allen guten

„ williglichen verdienen , vnd one das kein

„ mißfallen schöpffen , daß wir die Kay -

„ serl . Majt . vnsern allergnadigstenHerrn

„ in aller vnderthenigkait gestalt der

„ Sachen berichten vnd vmb Hilft ' vnd

„ desselben demnriglich an -

„ suchen , davon wir vns dann in keinem

„ weg lenger wissen lassen zu weißen ,

„ vnd des ewer Lbden beschrieben ant -

„ wort " . Urkunde lubl > lum . 272 .

Es war diese ausserordentliche Zudring¬

lichkeit desto bedencklicher , als eines

Theils die dagegen versicherte , und als

die hauptsächlichste Bewegursach bey

dieser Vergleichung zum voraus gesezte

Erledigung des Herrn Landgrafens , nicht

nur nicht erfolgte , sondern vielmehr von

dem Teutschmeister durch beständiges

Klagen und AnLehen des Kayserl . Hofes

nach allem Vermögen behindert wurde :

andern Theils die Aufbringung einer so

grossen Summ Geldes bey denen dama¬

ligen vor das Fürsil . Hauß Hessen sehr

kläglichen Zeit - Umständen ( vicl . Xälun -

<Uum ürb d§um . 26z . ) Statthalter und

Rathen schlechter dingsohnmöglich fiele ,

und über das die anerbottene umerpfand -

liche Einräumung jene 8umm amWerth

weit übersteigender Ländereyen zu genüg¬

samer Versicherung dienen können , sol¬

ches auch der Speierischen Abrede , wor¬

inn , mit Anführung dieser Ursach , die

pfandschaftlicheEinraumung derer Aem -

terUmstadt und Bickenbach beliebet wor¬

den , an sich gemäß war . Daher der ver¬

folgte Fürst denen Seinigen mittelst sei¬

ner Schreibtafel unterm 7 . nach

der Anfuge küb I ^ um . 278 . folgende

Uely -
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nichts ausrichrete , als daß hochgedachter Wrft in denen an den Deutsch¬
meister abgcgangcnen Antwort - Schreiben , wie noch sonsten , über
Gefährde und Bcruckung sich öffentlich beschwerete , auch davor hielte ,
" wofern der Deutschmeister die Kayscrl . Majt . noch weiter angehen solte ,
" allerhöchst selbige aus Kayserlichem gerechtem Gemüth das besche -
" hcne Erbieten hören und Ihn zu unmöglichen Dingen nicht dringen
" werde " .

Qqq § . l . xxxvi .

Resolution zugchen liesse : " Clagt der

„ Deutschmeister ober euch , so habtJr gutt

„ Antwortt . Will er Pension , Bürgen

„ vnd vnterpfand nit annemen , so will

„ er nicht vertrugen sein , Sucht mut -

„ willen , wird Jedermann Jme vn -

„ rechtgeben , vndJr kont Kayserl . Majt .

„ auf sein Clage gurte Antwortt , wie

„ obgemeltt , geben " . Jmmassen der

Ausgang dieser beschwerlichen Zunörhi -

gung genugsam erwiesen , daß man jen¬

seits dem abgedrungenen Vertrag keinen

Bestand zuzutrauen Ursach gehabt , und

in solchemBetracht , wegen gleichbaldiger

Vollziehung desselben und noch derer

5 ; ooo . Guiden Emcaßirung , so ausseror¬

dentliche Unruhe und Ohnbilligkeit be¬

zeuget habe . In dem nachmaligen Aus¬

schreiben und Verwahrung Land -

grafens >vi rnL 1. 1̂ 1 vom 8 - Apr .

wurde hievon noch folgendes an -

geführet : " Wie jämmerlich , erbärmlich ,

„ vnfürstlich vnd schmählich mit Worten

„ vnd der Dhat Er auch darüber in der

„ Custodicn nrm her fünss ganzer Jahr

„ enthalten worden , das ist mir , ja seiner

„ Gnaden selbst , nicht müglich auszu -

„ sprechen , zu schreiben oder zu sagen :

„ dabey ist es nicht geblieben , sondern

„ Ew . Kayserl . Majt . haben durch seiner

„ Gnad vnd meine Mißgönner sich be ,

„ wegen lassen , daß Sie sein Gnad ge -

„ drungen und gezwungen , wider gem .ei -

„ ne beschriebene Recht / auch zugegen der

„ Opinion undLoolilien so viel berühm -

„ ter Vriiuorlitäten , 6ermsnige , 6sl -

„ liss , lmlise , ( die Ew . Kayserl . Majt .

„ zugestellct seind , ) ihre eae irrere

„ zu ste / m ^ / ren , in wichtigsten Ga -

„ chen , die da LLO ^ riL ^ , Land ,
„ Leuth vnd höchsteszeitliches Ver -

„ mögen betreffen " cer . sp . noL -ri . L -
DLL / Ä . / / . / >. ^ / ^ 0F .

/ , ) S . das vorhin angeführte , auf die

Deutschmeisterische Bedrohung abgelas¬

sene Fürstliche Schreiben iubd ^ um . 267 .

ibi . " Wollen aber E . Lbd . darüber Kay -

„ serl . Majt . clagen ; ^ als wir vns doch

„ zu E . Lbd . nic versehen ) So wird ! one

„ zwejvel Kayserl Majt . vnser Antwort

„ auch hören vnd one zweivel aus Kei -

„ serlichem gerechtem Gemüth vns das

„ nit heissen , das wir nit thun können "

cer . Wie noch ferner das Schreiben

vom 17 . l^ lsü 6 . s . lud 268 . ib .

" Wolte aber E - L . vber das vns bey Kay -

„ serl . Majt . verklagen , als wir vns

„ doch zu E . L . nit versehen , So können

„ wirs nit wehren , zweiveln auch nicht ,

„ So Kayserl . Majt . dies vnser erpieten

„ Horen , dieselb werden vns zu vnmug -

„ lichen dingen nicht dringen " . Nach

welchem allen wohl kein vernünssriger

Mensch den Deutschmeister vor einen

Freund des verchlgten Landgrafens hal¬

ten , und dessen Bemühung 5 zooo . Gul -

den , oder so viel werrh Landes , ohne den

allermindesien Erweiß dazu gehabten

Rechtens , nach Belieben an sich zu brin¬

gen , und noch ausser dem das dem Orden

seither mit unzähligen Gutthaten zuge -

than gewesene Fürstliche Hauß Hessen ,

seiner kundbarlichen , ohne das nicht zu

schäzenden , hohenlerrirorisl - undStif -

lungs - Gerechtsamen , mittelst so gewalt¬

samer Dhathandlung völlig zu entsezcn ,

mit einem andern Nahmen , dann der

Bestrebung nach fremden Gut , belegen

können : wie man dann dessen in dem

Passauischen Vertrag , wie auch so ver¬

schiedenen nachgesolgten Reichstags -

Schlüssen von Kayserl . Mast , und ge¬
samtem
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Welcher jedoch Gleichwie aber mit alsolcher überspannten Zudringlichkeit und Er-
durch den Pas- Mjjung an dem wLuttoäirren Herrn Landgrafen zugleich eine nicht ge -
sauer Friedens- rmge Gewaltthat Ware ausgeübet , n ) damit auch vornehmlich zu denen

ohnge -
samtem Reich gerechtest beschehene 8u -
Henlion und darinn zugleich enthaltene
Mißbilligung ( tzVXXXVI . ) vor sich
hat ; jenes feindliche Bezeugen auch mit
denen anderseitigen Federführern als¬
dann eine Großmuth zu nennen stehet ,
wann der Undanck den Nahmen einer
Erkäntlichkeit der zuvor empfangenen
Wohlthaten verdienet .

^.6 § . I . XXXVI .
<r ) Anderer Seits will diese samt dem un¬

verbindlichen Vertrag sonderlich damit
gerechtfertiget werden , wann man vor¬
bildet , daß i . ) die Hallische Lspimla -
rion alles dasjenige , so der Vertrag ent¬
halte , mit sich gebracht : 2 . ) darinnen
die Begebung aller TxLepriouen , und
nahmentlich solcher , welche von der Ge¬
fangenschaft ? Ichlippi lVlabnan . herge¬
nommen werden könte , vorkomme :
selbiger z . ) mit Genehmigung der
Frau Landgrafin , derer ältesten Prin¬
zen und des Landes eingegangen : an -
nebst 4 . ) bcy Fürstlichen Worten und
Ehren anEydes statt zugesaget : 5 . ) von
Kayserl . Majesi . bestattiget : 6 . ) nebst
Ehur - Maynz und Chur - Pfalz das
Cammergericht zu dessen Aufrechthal¬
tung vorgeschlagen und ernennet wor¬
den sey . Da aber die Hallische Eapl -
rulraion , in Vetres des Teutschmeisters ,
nur auf dasjenige , so Ihm unrecht¬
mäßiger weiß abgedrungen und in¬
genommen worden seye , gehet , wor¬
über bisher noch niemand erforderlicher
maßen richterlich erkant , vielweniger
jemand den Teutschmeister in seiner ei¬
genen Sache zum Richter bestellet ; so ist
gä 1 . ) unerwiesen und dabey grund¬
falsch , daß jene Eachcularion den Inn -
Halt des Oudenardischen Vertrags mit
sich gebracht . Vielmehr wäre noch
vor der Erpressung jenes Vertrags al¬
les dasjenige , worauf die Eapirukrion
gienge , schon in des Ordens Händen :

( Z . I.XXXV . ) das übrige Anfordern
war ein ohnziemliches Begehren , dessen
offenbarer Unfug so gleich niit der alt¬
hergebrachten Landsäßigkeit derOrdens -
Häusser und Personen in dem Fürsien -
thum Hessen , und selbst mit denen Ver¬
trägen vom Jahr 1496 . und 1545 .
welche kein Richter jemals aufgehoben ,
oder aufzuheben berechtiget gewesen , dar -
gethan werden können . Die ohnmaßige
Geldforderungen von dem Schmal -
caldischen und Braunschweigischen
Krieg her , wurden lediglich aufohnerwie -
sene Schäden gebauet , dem Herrn Land¬
grafen allein aufgebürdet , niemals li -
yuiäiret , oder einiges unpartheyische
Erkäntniß zugelassen , sondern sich selb -
sten zugeteidiget , und damit , wie der gan¬
ze Sach - Verlauf samt dem ^.clümüko
tud Klum . 270 . darthut , ( H . UXXXV . )
dem Fürstlichen Hauß die gesuchte I^ x -
einpriori zugleich anmaßlich abgenöthi -
get . ^.6 2 . Z . 4 . 5 . Lc 6 . sind die im Ver¬
trag enthaltene UenrmLlimone8 ) Ge¬
nehmigung und Bestätigung desselben ,
eben so gültig , wie der übrige mit List
und Gewalt erpreßte Jnnhalt , von wel¬
chem das ohnbeschienene Erbieten des
Herrn Landgrafen zumVergleich , so viel -
weniger verstanden werden mag ; Vi6 .
H . gmeceä . als es sonst einer dergleichen
unanständigen Abnüthigung nicht be¬
dürft , noch die verbundene Fürsten die
verweigerte Auslieferung des Vertrags
mit Feuer undSchwerd zu erhalten gesu -
chet haben sollen : Wie dann auch die
vorgebliche Einwilligung der Hessischen
Landschaft nicht zu erweisen stehet , da
selbst die zurSiegelung derZeit erforderte
Städte Cassel und Marburg , derselben
sich geweigert , deswegen schweren Ver -
weiß und Verantwortung bep gemei¬
ner Landschaft befürchtet , und beson¬
ders die leztere mit förmlicher krorelta -
rlon , ' ' daß solches gemeiner Landschaft
" und ihr sechsten in alle Wege vnver -

" bünd -
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ohngerechten Ln ^ ES - Anmaffungeir , wider den bißherigen mal - Schluß aufqe,
ten Besizftand und die zuvor errichtete Verträge , bey so dicnsam geschic - hoben und alles
neuer Gelegenheit , der erste vermeinte Grund geleget worden ; und man in den vorigen
daher in dem erstatteten Chur - Sachsischen Bericht und Anzeig : " Wie Grand gesezet
" von wegen des Landgrafen zu Hefen die erlpicularion , so zwischen wird .
" Kaystrsi Majt . und S . F . Gn . vffgcricht , geleistet sty " , sich öffentlich
vernehmen ließ : " was maßen inan der gewißen Zuversicht gewesen , daß ,
" wo vernünfftige vrsachen vnd ableinungen hatten gelten sollen , dem
" Herren Teutschen Meister seiner Anforderungen Halden ein solcher Be¬
richt gcthan , dadurch derselbige , wo nit ganz , doch der mehrcr Thcil
" gefallen sein solt : So Hab doch derscldig Bericht kein ftadt finden inu -
" gen ; Sondern die Landgrevin selige had vff ihres Herrn Befelch mit
" ^Zne lezlich zu Vpeycr ein Adred zum vertrag gemacht , derstlbigennach
" der Deutschmeister gcin Cassel ein Nottcll einer Verschrcibunge gc -
" schickt , davon denen Chursürstlichcn Rethen Copci sty dchandigt , ver -
" mögderstlbigen , die dan derLantgraveetwas ( dochnit in derLubftauz ,
" sondern in verbis nartmivis , die zu hoch prgejuäiLirlich gestanden , ) ge -
" cndert Hab diese Ansprach ir maß , vnd würden den Landgraven
" die fünf vnd stmffzkg thausend gülden , die er den Deutschen
" meister , aus craffc deßelben Vertrags , geben solle , nicht so
" hart treffen , als dre vbrigcn Punct , davon dieselbige Verschrei -
" bunge sage " : /->) Also harten die verbundene Fürsten bey dem ander -
weiten Ausbruch des Kriegs , aus gerechten Unmuth , den Vorsitz ge¬
fasst , sothancn übertriebenen Unfug nicht ohngeahndet zu lassen , wel¬
ches , weil der Tcutschmeister vornehmlich den erdrungencn Oudcnardi -
schen Vertrag , samt der gerechtest begehrten Verschreibung : " Denen
" Landgrauen zu Hessen , von des Teutschen Ordens in Hessen gelegenen
" Haußern vnd Gütern , hinsurtcr das zu leisten , das die Landgrauen zu
" Hessen in vor Zeiten , vnd dan auch biß vff den beschluß obbemcltcs ver -
" trags daruffgehabt , genoßen vnd hcrbracht haben " : von sich zu ge¬
ben verweigerte , endlich dahin aussthlug , daß verschiedene Tcutschmci -
stcrische Orte von demMarggrafcn von Brandenburg mitgenommen und
noch auf andere Weist , nach denen Besitzen des Kriegs , gegen diesen ge¬
meinsam geachteten Feind verfahren wurdet ) Als auch die Sache
inzwischen zu gütlicher Unterhandlung mit dem Römischen König

Qqq 2. rnn -
" bündlich vnd vnnachtheylich seyn sol -
" te " , die Sieglung verrichtet hat .

/>) S . den Lxci -aLl : dieses Berichts und
Anzeig lud >>lum . 279 .

c ) Es ergeben solches die Anfugen lub
l ^ lum . 280 . 28 l . und 282 .

^ ) Vicl . Si . rir > ^ xrv8 m ^ 6

^ /r . verb . ? riu8guam

rsclirer Uincio , Lran6cburAicu8

6inrellu8 cum luis copiis

sseurouiciz guem vocanr ,

Or6ini8 iVla ^ illro 6irepüonibu3 Lc im
cenclii 3 plurimum clkmni 6ar , cet .
welchem noch dasjenige , so der Hessi¬
sche Canzlar , TilemannvonGünccro -
de , in seiner wahrhaften Beschrei¬
bung der Ursachen Anfang , Mittel
unssEnde Teutscher Nation Rricgs
und gemachten Friedens von
bis nach dem hiebep ligenden Lx -
rraÄ lub d>lum . 28z . davon ausge¬
zeichnet , zu do mehrerer Erleuterung die¬
nen kan .

e ) S .
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i . gediehen , gienge die Forderung derer verbundenen
Fürsten , nach der von Chur - Sachsen dem Rom . König am 19 - ^ pc .
übergebenen ersteren Erklärung , vor allen Dingen dahin : " Daß der
" Landgraf zu Hessen , welcher auf der baiden Churfürftcn , Sachßcn und
" Brandenburg , traw vnd glauben in die beschwerliche Lulboäia kohm -
" men , vnd so lang enthalten worden , derselben ane allen lengcrn vor -
" zug möchte entlediget werden ; das auch die Beschwerungen , so
" ferner fürstlichen Gnad vnd derselben Rinder , in werender
" 0 / / oMn , Ihres achtens vnrechtmeßig , zugesügt , wider mo -
" genabgeschaft werden ; auch der Schaden halben , die S . F . Gu .
" vnd derselben Kinder erdulten , geburliche vnd gnädigste Vcrsthung
" mogte geschehen " . Welches man in der , des folgenden Tags den 20 .

von Chur - Sachsen der Königlichen Majt . übergebenen anderen
Schrift mit folgenden Worten naher erleuterte : " DieBeschwerung ,
" so dem Landgraffen vnd seinen Rindern in werender Oz/ oLe
" begegnet , wüsten gleichwol Ihre Churfürstliche Gn . nicht alle .
" Allein das Sic vermerckt , das Sie stch der Sachen mit demChurfür -
" ften von Meintz , desgleichen der beschwerlichen vertreg mit
" dem Deuttzschenmeister , dem von Solmis vnd andern , desgleichen
" etzlicher lehcnschafft vnd gerechttgkeiten , die zuuorn in das Land zu Hessen
" gehört , beschweren , auch vielfältige Scheden anziehen , wie dan der
" jung Lantgraff , da es zu fernerer Tagfazung vnd Handlung khommen
" folte , solche ii ^ ssecie wurde anzuzeigen Messene ) Worauf den 27 .

die Königliche Erklärung dahin erfolgete : " Der Beschwerung
" vnd Schaden halben , so der Landgraff oder seine Sohne an -
" ziehen , füllen dieselbe vffdem künsstigen vorstehenden guittlichen Tage
" vor der Königs . Majt . auch den Chur - vnd Fürsten , so dahin ankom -
" nren werden , anbracht vnd zue geburlicher Vergleichung gegriffen wer -
" den " ./ ) Welchenrnach man der WüruLtion , so der ältiste Hessische Prinz

dem auf den Tag nach Passaw abgeordneten Hessischen
Canzlar , Henrich Lersnern , ertheilete , diestrthalben folgendes einruckete :
" Der Teutschmcister foll fein Forderung laßen fallen , dieweil er deren
" keinen Fug hat , vnd dazu den vertrag wider heraußer reichen " . Z )
Worauf bcy der Handlung zu Passaw , vermög derer dafelbft deshal¬
ben getroffenen besonderen Vergleichungen , ö ) ( K . xxvi . ) der Schluss

dahin

e ) S . den Txrraöb tut) 284 . Lr 285 .
womit zugleich das anderseitige Vor¬
geben : ob wäre des Oudenardischen
Vertrags hiebe ») nicht nahmentlich ge¬
dacht , mithin derselbe dadurch auch
nicht aufgehoben worden , seine gute
Abfertigung erhalt ; derer in Betreff
dieses Vertrags und auf dessen gan¬
zen Jnnhalt ergangenen Cammerge¬
richtlichen Erkantnissen , abgelassenen öf¬
teren Kapserl . indilmions - Schreiben ;

wie noch derer deshalben abgefaßten ge¬
messenen Reichs - Tags - Schlüffen , ( § .
XXVII . LcXXIX . ) vor jezo zu geschwei¬
ge « .

/ ) S . den Auszug der Königlichen kelo -
Iurion6 . 27 - Xpr . i ; ; 2 . I 'ubr >Ium . 286 .

Z ) Viä . LxrraLlu8 lud Klum . 287 .
l») Es sind diese ^ xrrgöls weise sudlVum .

59 - beygefüget zu befinden , woraus so
wohl , als demjenigen , so zuvor noch
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dahin Mlsfttl : " Düßbek ^ !cf7,/ m ^ ato ^ Tl ) eutscb Vrdens , auch Her-
" zog Hainrich zu Braunschwcig vnd andere , so den Lautgrafen des ver -
' ' galingenen Schmalkaldischen Kriegs halben in ansprach gcuomen ,
" oder noch zu haben vermaincn ,' dainit auch biß zu erlcdigung der obbc -
" merken beschwcrungcn ftillftcen : Auch die anaezogne newe Grana -
" mma , so m des Landtgranen werender Lustodia am Rayserlrchett
" Lammergencht oder sonnst wider Ine furgenomen seyn möch¬
ten , sampt derselben L ^ vMo /ren , durch die Chur vnd Fürsten ,
" so dieser Sachen vnnderhanndler gewesten , auf necbsteii
" Reichsrag geburllch ersehen , vnnd gedachter Landgraffdar
" Inn notturftlglich gehört , auch darüber was Recht vnnd pil -
" lig erkhennt , vnd mittler zeit am Rayserlicben Cammergerlcht
" still gestannden werden solle ' . r ) Woniit dicTmtschnieisttrischc An¬
forderung aus dem Braunschweig - und Schmalkaldischen Krieg , von
denen übrigen angeführten Beschwerungen und Zudringlichkeiten , wel¬
che gegen den Landgrafen und das Fürstliche Haust , wahrender Kay -
scrlichen Lussoclim , der Teutscbmciftcr mittelst aogcpreßtcr B gcbnng
Derosclbcn hohen Landes - Zusiandigkeit , in Ansehung des , in dem Fm ft ^ n -
thum Hessen begüterten Deutschen Ordens , wie noch sonst , ausgcübet ,
gar deutlich und wohl bcdachtlich miterschieden ; der Deutschmeister luit

Rrr jenen

deshalben anverlangt , und von der Kö¬
niglichen Majr . zugcsichert worden , der
wahre Verstand des Passauer Vertrags
in diesem Stück herzunrhmen .

r ) S - den aus dem Passauer -
Vertrag genommenen bixcraök tut ,
d^ um . 288 .

t ) Weil man jenseits gegen diese so deut¬
liche Verordnung nichts erhebliches ein -
zuwenden gewust , so hat man sich aber¬
malen auf unrichtige Wege begeben .
Diesemnach soll 1 . ) der Passauer Ver¬
trag von nichts weiter , als jenen aus
dem Schmalkalder Krieg herrührenden
Anforderungen sprechen , mithin in al¬
len übrigen Stücken der Gerichtbarkeit
des Cammergerichts nichts benommen
seyn . 2 . ) Damit nur so lang amCam -
mergericht emgehalten werden , als bist
diese Sach erlediget worden , welches
hiernächst durch den Carlstädtcr Ver¬
trag erfolget wäre . Gleichwie aber diese
ohnlauteri Anführungen wider den kla¬
ren Verrragsbuchstaben angehen , de -
me zufolge der Deutschmeister mit sei¬
nen Geld - Forderungen biß zur Erledi¬
gung derer , bei) damaligerHandlung von
denen verbundenen Fürsten vorgebrach -

tcn gemeinen Reichs - Beschwerden ;
das ' Kayserl . Cammergericht aber mit
seinem auf den ganzen Innhalt des er -
drungenen Oudenardischen Vertrags
gerichteten Verfahren ( H IbXXXV . )
gegen das Fürstliche Hauß Hessen , und
besonders den verunrechteten Landgra¬
fen , biß zu der verordneten Erledigung
desselben wider den Deutschmeister vorge -
brachten besonderen Beschwerungen ,
still stehen sollen , so ist das ohngereunte
bey jener Einwendung so handgreiflicher ,
und bey dieser die geflissentliche Vermen¬
gung der ermelten gemeinen Reichs -
Beschwerden ( viä . nom tg . ) mit denen
Hesssschen besondcrn Beschwerden ,
eine Probe der vorhin gewohnten Ge¬
fährde . Wann auch ferner eingewen¬
det wird , daß der Commcmäe Schif¬
fenberg halben nicht der geringste
tu8 der Passauischen Vertrags - Ord¬
nung einverleibet , und diese das obie -
Ltum l >ri8 damals nicht gewesen sepe ,
so gründet sich solches auf die in dem
vorhergehenden sattsam widerlegte fal¬
sche Vorbildungen . ( § . IbXXXV . / öc
HDXXXIH . ?« ) ) . Zugcschweigemdaß
der biemit ausser aller Rechtskraffr ge -
ftjte Oudenardische Vertrag auf sämt¬

liche
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jenen Fsrdrungeri / ) biß zur Erledigung derer von denen Protestirenden
verbundenen Fürsten damals zugleich übergebenen gemeinen Reichs -
Beschwerungen / zur Ruhe verwiesen ; diese besondere Hessische Be¬
schwerungen hingegen , in Betracht derer bey fürwahrenden Schmalkal -
dischcn Kriegs - Unruhen an dern Herrn Landgrafen darunter verführten
Feindseligkeiten , denen Passauischen Friedens - Stiftern zu billiger Ab -
thuung , nach eingenommenem Bericht und Erkantniß , heimgegeben ,
und zugleich allem weiteren Erkennen und Verfahren des Eammerge -
richts Einhalt gctban , der erdrungene , nach allen Rechten unverbind¬
liche Oudenardcr Vertrag fclbften aber , damit , daß das Cammergc -
richt nichts welter darauf erkennen , sondern biß dahin , und so lang durch ,
Urtheil und Recht ein anderes noch nicht erkant feye , ntit allein Der - '
fahren gegen das Fürstliche Hauß Hessen still stehen folte , ausser aller
Rcchtskrasst gefczct , und auf solche Weife dem gerechten Begehren , " daß
" diese Sachen in drn Stand , worinnen sie vor Seiner F . Gn . Lussoäjm
" gcwcßcn , gefczet werden mögten " , ( § . XXVl . ) mit der Passaucr Vertrags -
Verordnung allerdingen willfahret worden , weilen eben durch diese
Untersuchung der vormalige Zustand ausfindig gemacht , und , mittelst
verordnter Abschaffung derer Fürstlich - Hessischen Beschwerden , welche ,
gezeigten Umstanden nach , die gänzliche LEung des beschwerlichen
Oudcnarder Vertrags ohnumganglich mit sich führen müssen , die Sa¬
chen in solchen Stand wiederum gebracht werden sollen , -r ) Wie nun

aber
liehe Ordens - Güter in dem Fürsten¬
tum Hessen , und noch über das nah -
mentlich auf das Closier Schiffenberg
gerichtet , in dem Passauer Vertrag
aber des Teutschen Hauffes zu Mar¬
burg und derer übrigen Ordens - Häus-
ser in Hessen eben wenig besonders ge¬
dacht worden .

i ) S - " Auszug der Beschwerden , so wi -
" der chie Freyheit Teutschcr Nation ein -
" geführt vnd zu Krieg Vrsach gegeben ,
" der Röm .Koniglichen Mast , zu Passaw
" vberreicht " : sp .
/ / . L . / / .

8l . LIOLNVL a'. Ä .

7/r ) Worinnen die wahre Ursach dieser
Verordnung zu befinden , welche in de¬
nen dieser Sache halben nachmaliger
Zeit auf verschiedenen Reichstägen und
noch zulezt bei) der Reichs - Versamm¬
lung zu Augspurg im Jahr 1582 . abge¬
faßten Schlüssen , anerkant,
und mit gänzlicher Verwerfung derer
damals der Lange nach vorgebrachten
und nur neuerlich wiederholten andersei -
tigen Einwendungen - daß diePassaui -

sche Friedens- Stifter nicht mehr bey Le¬
ben ; das Cammergericht einiger Par -
theylichkeit gegen die Protestanten nicht
weiter zu beschuldigen , sondern von die¬
sem Vorwurf durch die nachmalige da¬
bei) unternommenen Abänderung und
Verbesserung gänzlich befreyet ; mithin
es etwas ohnschickliches seye , neben de¬
nen ordentlichen Reichsgerichten dem
Fürstlichen Hauß Hessen , dieser Sach
halben noch ein besonderes Reichsstan -
disches Gericht zuzugesiehen ; cer . der
Passauer Vertrags - Ordnung jedes¬
mal schlechter Dingen nachgegangen
worden .

» ) Der gegenseitige Einrvand , daß weil
in dem Passauischen Vertrag dieHalli -
sche (Äffrulrmon von neuem anerkant
und bestätiget worden , der längst nach
jener Capirulaion erdrungene Ouie -
ngrcksche Vertrag damit zugleich eine
Bestätigung erhalten , gründetsich auf
das falsche Luppoluum , daß die Haifi¬
sche Capirulgion dasjenige , wasin dem
unverbindlichen Vertrag enthalten , mit
sich gebracht und die Passauische Ver¬
trags - Ordnung allein aus die geforder¬te
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aber diese vollgültige Verfügung in denen nacbgefolgten Zeiten von
Kayserl . Majt , und gesamten Reich , mit jedesmaliger Verwerfung sämt¬
licher , von dem Teutschen Ritter - Orden dagegen vorgcbrachter Einwen¬
dungen , zun : öfteren wiederholet , und dein Cammcrgericht alles Er¬
kennen auf nur crmeltcn Ou6enm- 6cr Vertrag schlechter dingen untersa¬
get , übrigens jedoch dieselbe an sich noch nicht befolget worden ; also mag
dasjenige , so man von der Gegenseite in Absicht auf jene ohngebübrliche
Lxempcions - Anmassung , dem uralten und ohngczwcifcltcn Besiz -
Stand des Fürstlichen Hauffs Hessen zuwider , seither unternommen ,
oder verweigert , jault denen Hessischer Scits dagegen gemachten gerech¬
ten Verfügungen , Ahndung und Bestrafungen des offenbaren Unfugs ,
daraus so vielmehr ermessen ; übrigens aber der vollkommensten Gültig¬
keit dieses Grund - Gesazes dadurch , daß der Teutfchmcistcr darüber zu¬
vor nicht gefraget worden , so vielweuiger etwas entzogen werden , als
ohne dem dessen Verordnung , in Betreff desselben , ein anderes nicht ,
dann was Recht und Gerechtigkeit erfordert , mit sich bringet ; o ) gegen
dergleichen Einwendungen und thatliche Widerstzlichkeit auch bereits
hierinnen und denen nachgcfolgten Reichs - Gesazcn genügsame Vorfc -
lMg gethan W0KM .

Rrr 2. § . UXXXVll .
teSchadens - Erfezungvon 5 sOOv . Gul -
den gerichtet , ausser dem aber sorhaner
Vertrag dadurch in dem mindesten nicht
slceriretseye . S . Ungrund
Wie man aber jene falsche Angebunden
mit dem deutlichenInnhalt des Paffauer
Vertrags so wohl , als noch sonsten in
dem vorhergehenden genugsam widerle¬
get ; ( viel . nor . ch Lcä also wird dre
Reichs - Sazuugs - undFriedens - Schluß -
mäßige Untersuchung derer Fürstlich -
Hessischen Beschwerungen demnächst
clar machen , wozu der Herr Landgraf
rnn . i ? kV8 vermög der mit
Kayserl . Majt . zu Halle errichteten La -
xlrulsrion aer . 17 . dem Teurschmeister
verbunden gewesen , mithin auf welcher
Seite die Verlezung dessen , was Treu
und Glauben , Pflicht und Gerechtigkeit ,
mit sich bringen , eigentlich zu suchen
seye .

0 ) Wann der erdrungene Ouäenarüische
Vertrag in diesemReichs - Gesaz angebli¬
cher Massen besichtiget worden , so ist kei¬
ne Ursach abzusehen , warum dermalenge¬
gen des lezteren volle Gültigkeit so vieles
eingewendet wird . Den Verfasser die¬
ser klugen Anführungen mögen die ge¬
meine Rechte belehren , daß dergleichen

mit Gewalt und Lisi befleckte Handlun¬
gen , Vertrage und Zusagen samt ihren
cläulul >8 Le remmLiatiomku8 , iur -uiL
vel imursn8 ) durchaus ungültig seyen ,
damit auch Treu und Glaube nicht die
allermindeste Gemeinschaft habe , mithin
dem FürstlichenHaußHessen nicht zuver -
dencken sey , wann höchst Dasselbe gegen
dergleichen seltsame Unbilligkeiten das
Seinige auf alle Weise zu erhalten , so
wohl damaliger Zeit gesuchet , als noch
gegenwärtig beflissen ist .

> Viel . D ' iM8gch . Uällüu . § . ZO . leg . wo
unter andern § . 54 . noch folgendes ver¬
sehen worden . ' ' WoeiniacrTheilwider
„ diese endliche Vergleichung jezt oder
, ) künfftiglich bandlen und den andern
„ Theil mir thätlicher oder beschwerlicher
„ Handlung , die geschehe öffentlich oder
„ heimlich beschweren , vergewaltigen oder
„ betrangen würde , und aufErinnerung
, ) davon nicht absteen wolle , daß wir und
„ sie auch unßere und ihre nachkom -
» men , alsdann dem andern Tbcil , fl>
„ wider diese Vergleichung undVer -
„ trag beschweret , vervorchcilet,
„ überzogen oder sonst beleidigt
„ wurdet und vor uns und sie , oder
„ unßere und ihre Nachkommen
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§ . I^ XXXVll .

Und muß die ver - Solchcmnach gäbe die verunglückte Teutschmeisterische Unterneh -
imglückte Unter - mung nach ihren : ganzen Verlauf einen sehr beträchtlichen Beweiß vor
nehmung nur ei - die so vergeblich angefochtene und nunmehr durch die gerechte Verord¬
nen neuen Ve - nung des Passauer Vertrags auf das neue versicherte Hessische hohe Lan -
!^ ^ 6egen dle ge - des - Zuständigkeit ab . In denen damaliger Zeit abgefaßten Berichten
Uon abaeben " ^ " lld Handlungen konte mit Bestand dagegen nichts vorgebracht werden :^ ' vielinehr ist daraus ersichtlich , wasmassen i ) der Landconnnenthur , Jo¬

hann von Rehen , in dem BraunschweigischenKrieg , wie noch 2. ) bcy dem
Zug nach Ingolstadt unter denen übrigen Hessischen Landsasien und Un -
terthancn , gleich als solches zuvor bey dein Würtembergischen Krieg von
seinem Vorfahren , den : nachmaligen Teutschmeister , selbst beschehcn , a )
( K . b. xxxn . ) dem Herrn Landgrafen persönlich gefolget und gedie -
net : z ) daß die Commenthuren vor dem Hessischen Hofgericht , als
Beklagte , zu recht gestanden , Urtheil und Bescheid angehöret , auch dar¬
nach sich gebührlich geachtet ; c ) sodann 4 ) denen Rathschlagen , die ge¬

meine

, ) Einsag und billige Weisung leiden

„ käme , gegen den ändern Theil , so das ,

7, wie obgemelr , nicht dulten , sondern

„ mit thätlicher Handlung fortfahren

„ wolle , nicht allein keinen Rach ,

7, Hülfoder Beistand leisten , sondern

7, auch den andern Theiß so wiegemelt ,

7, Einsag und Weisung leiden und neh -

77 men wolte , wider den andern , in

77 Lraft hiebevor vffgerichcengemei -

77 nen Land - Friedens , Reichs - Ord -

7, nung und dieses Vertrags und

77 Fricdstands , Hülssund Beystand

77 leisten wollen " .

^ 6 § . IRXXVII .
e ) S . das gegenseitige neuere ^ äiunök .

sub I^ um . 87 .
S . das L / MMM ' ische eilende vnge -

verliche Verzeichnis lub !>l . 254 .nebst

dem LxrrgÄ Teutschmeisterischen Ge¬

genberichts vom 27 . i ; 48 . N . 262 .

Verb . " lL ) 0 were auch der itzigLand Com -

77 menthur one ainich schuldigkeit - dem

7, Orden zu beschwerlichen Costen , ver -

7) wiß vnd Vngnaden , gedrungen wor -

7, den , mit seinen Fürst ! . Gnaden wider

7, Herzog Heinrichen von Braunschweig ,

, 7 vnd in jüngster Kriegsyebung wider

, 7 dieKa » serl . Majt . persönlichzu ziehen " .

Das Fürstliche Erforderungs - Schrei¬

ben vom 7 . lul . 1546 . ist > lum . 92 .

der leztern Ordens - Beylagen befind¬

lich . Das selbigem 9z . nachgefügte

Verbott vom i4tcn lsnugr . 1547 . sich ,

dem anderweiten Fürstlichem Vegeren

zufolge , inBesazung wider Kayserl . Majt .

zu begeben , ist beydes der Zeit , und sei¬

nem Jnnhalt nach , gegen diese Fürstliche

Erforderung , wie man Ungr . ^ . ^ . vor -

giebt , keinesweges gerichtet . Selbiges

erweiset auch nicht so wohl die angebliche

Lxemprion des Landcommenthurs , oder

daß solcher , wie manSach -widrig meldet ,

vermög desVertrags vomJahr 15 4 5 . da -

zunicht verbunden gewesen , als vielmehr

die damalige Absichten , den Landcom -

menthur , bey so widrigen Zeitläuften sei¬

ner rechtmäßigen Landes - Herrschaft zu

entziehen , welcher doch nach der in dem

Vertrag 6 . 2 . 1496 . deutlich anerkan -

ten Unterthanen - Pflicht , in weit gerin¬

geren Fällen denen Herrn Landgrafen ,

als seinen Landes - Fürsten , zu dienen

schuldig wäre , und daher , zu Rettung ge¬

meiner Landes - Wohlfart seiner Pflicht

so viel weniger sich entäussern kön¬
nen .

c ) S - den nur angeführten HxrraA Ge¬

genberichts lub b ^ . 262 . verb . " Vnnd

77 möcht nit ohne sein , dasettlichmal vor

„ vnsers gnedigen Hern des Landgrafen

„ Hofgericht rechts gepflogen : daswe -

7, re aber ^ -Aüe aus keiner Schuldig -

„ keir
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meine Landes - Wohlfarth und Angelegenheiten des Fürstlichen Dauffes
betreffend , bevgewohnet ; H wie rücht ininder 5 ) in dergleichen Vorfäl¬
len an den Kayierlichen Hof nach Wien und anderwartshin sich versenden
taffen ; H ob sie schon damals dem Fürstlichen Haust mit besonderen
Raths - oder anderen dahin gebenden Pflichten deshalben nicht zugetban
gewesen ; / ) 6 ) dast selbige die Land - und Reichs - Steurcn von denen
tmLand gelegenen Ordcns - Hauffern und Gütern insgesamt noch immer¬
fort entrichtet sodann 7 ) bcy Anlegung der Festung Giessen , gleich denen
in bcrGegend angestssenen übrigen Land - Stauden undLommuncn , aus
dem Vchiffnbcrger Closicr - Wald an Gehölz , ohne Widerrede odcrEin -
wand , einen nahmhasteu Beytrag gcthan , ü - und noch in andern Stü¬
cken der Gebühr gegen ihre Landes - Herrschaft sich gehalten haben . Der
Einwand , dast solches thcils aus gutem Wi icu , theils aus Furcht ge¬
schehen , ist bcy dein wohl beurkundeten altherkömmlichen Besizstand

Sss derer

„ keic , sonndern aus gutem willen , „ von Noßenbergö Sach , neben andern
„ vnd mir sonderer Procesiation darum - „ Fürsten , Rechen vnd Gesandten , gern
„ ben geschehen , damit man nit hette sa - „ Wien inn Oesterreich geschickt , das
„ gen mögen , man haue Ordens halben „ mues er selbst gestehen " . Wie man
„ am Rechten ein schewhen vnd mocht dieses noch jetzo nicht in Abrede seyn
„ das vor dem aigen schuz - vnd schirm - können , viel . nor . praececl .
„ Herrn nit leiden " cer . / ) Die Urkunde lüb k< uln . 262Übi . " Sein

H Ikiel . veil ) , " möge aber wol nit one „ F . G . noch dero vorsahrn , Land-
„ sein , das vnser gnediger Herr , der Land - „ chommenthuren , weren auch vnserm
„ gras, sein F . G . beyweilen , so die ande - „ gnedigen Herrn dem Landgrafen mit
„ rer Ordeiissachen halben inn der „ ainichenRarhs oder andern Pflichten
„ Canzley zu thun gehabt , vnd vorhan - „ nitzugethan , noch dasaus eingefurten
„ den gewesen , zu erlichen Sachen ge - „ Vrsachen - schuldig gewesen " . Ohn -
„ zogen , desgleichen in Hanns Tho - erachtet solche Naths - Pflichren der
„ mans von Roßenbergs fachen gein Landmfiigkeir des Ordens nicht entge -
„ Wien gefannc , auch sonst wol weiter gen stehen , sondern solche gezeigtermas-
„ zu reiten angesonnen worden , den sen ohnwidersprechlich beurkunden ;
„ Ir F . G . - nit - müglich zu verhü - wie dann hievon verschiedene Beyspiele
„ ten " cor . in dem vorhergehenden angesührer zu

e ) Es wäre dieses schon zuvor im Jahr 1 ; 44 - befinden . Con 5. § . UXXX .
in denen Fürst !. Hessischen Berichten an - § > S . das H , m ?, Esche eilende und mr-
gcführet worden : S . den Bericht an geverlicheverzeichnißiubd >lum . 2 ; 4 .
Chur - Pfalz lab ^ um . 2 ; z . /, sodann die ibi . " Item , es hat derLantgrmvondeu
8 u ^ pÜLarion an Kayserl . Majt . ap . o .v- „ Haussern Marpurg , Schistcnburg ,
8 'S L L /)» />/ . vLi b . „ Fiersheim , Velsperg , Gutesberg ,
" Sohabich deu ietzigenTeulschenmeister „ Kirchhain vnd andern zum zweiten
„ selbst der Zeit , als er noch Compthur „ mal wider gueten willen Türckhcn -
„ war , in meinen Sachen , als einen „ Schaf - vnd ander Schazungm mit
„ meiner Landrstende , neben andern „ gewalt getiommen " cor . ^ clci . Urkun -
„ vonAdell des Landes zuHeffn , in decl . 28 -^ u ^ i 548 .^ . 270 .
„ Rathfchlcgcn vnd andern bemclcß Oi cl . aouill '. 5ub d>Ium . 87 - ,
„ meinß Landes fachen gebrauche ; HS . den LxcrcxU Gegenberichts wb
„ wie ich dann Inen verrückterJahren , d>lum . 262 . nebst der Urkunde iub
„ als ' meinen Rach , in Hanß Thoman tEurn . 260 .

r ) Vi6 .
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derer Landes - Fürstlichen Gerechtsamen , so unerheblich , als unförmlich ,
und ohnedem nicht erwiesen ; mithin einer besonderen Widerlegung nicht
bedürftig : vielmehr wurde selbst von der bevollmächtigten Kayscrlichen
Kommission dem Herrn Landgrafen das Recht, den Commenthur und die
Ordensbrüder , auf den Fall der Weigerung , zu ihrer Schuldigkeit an -
zuweiscn , zugcbilltgct . , ) ( tz . l^ XXXIV . ) So wolle auch bcy dieser sehr
weit getriebenen Anmastung die offenkundige Lage des ClostcrsSchiffcn -
berg in denen alleinig - Hessischen Landen und Obrigkeit , nicht bestritten
werden , weil man sich zu Berge - Verscznngen vor alzu ohnmächtig
hielt , und solche scltfame Einsalle vermuthlich denen jczigen Sachfüh¬
rern Vorbehalten bleiben sollen .

§ . L. XXXVIII .

Wie dann auch Viclweniger wäre das Hochfürstlicht Hauß Hessen durch jenes Un -

das Hochfürstli - ternehmcn aus dem würcklichen Besiz Dero hohen Befugnissen vcrdrun -
che Hauß durch gen worden , sondern deydcs vor , als nach dem Abschluß des Passaucr
jenes Umemch - ^ z ^ . ^ -g ^ ^ hne Veränderung darinnen verblieben . Man will derer im

Dero lw ! 3 ahr 1551 . am Kayserl . Cammer - Gericht darüber geführten vermein -
hen Gerechtst tcn Klagen , a ) als eines sicheren Beweisgrundes , vorjezo weiter nicht gc -

men sich nicht dencken , ch . li . xxxv . ) noch dasjenige , so in Amehung dererZ . : rcheu - Sa -

verdringen las - chen ; gerst - mrd weltlicher Gerichtbarkclt ; der Reichs - gemenrett
sen . Land - und Tranä ' stenreu ; der Erbl - uldrgang urrd Er - chemung

auf denen Hessischen Landtagen ; wie noch sonsten , bereits in dem
vorhergehenden ( tz . XXVill . ) mit ohnverwerflichcn Urkunden und zuver¬
lässigem Beweis , zu gänzlicher Uebcrführuug und Verstummung des
Gegentheils dargethan zu befinden , ö ) wiederholen , sondern begnüget

sich ,

r ) Viä . kommissarischer Bericht 6 . a .

1545 . unter denen Ordens - neueren

BeylagentubKum . 8z . iss " Wasaber

„ einComthur schuldig , da könten ibre

„ Fürst ! . Gnaden In auch zu dcinstl -

„ bigen jederzeic woll wissen zu

„ weißen " .

tz . ssXXXVIII .
tr ) S - die Urkunden l 'ub > d ^ um . 274 . Le 27 ; .

ibi . " Zu dem das auch sonst in allen an -

„ dern Arrickeln deinselbigen Ver -

„ rrag biß anher ewersTheils - Xangel ge -

„ lassen und nicht nachkoinmen worden "

cer . Woraus die gewöhnliche Unrichtig¬

keit des anderseiligen Unczrunds ? . /5. / . z' . abzunehmen .
/ >) Von der Gegenseite hat man Hieraufet¬

was zuversezcn , nicbt vor thunlich gefun¬

den ; nur daß die Erbhuldigungs - Wich¬

ten desLandcommenthurs , Johann von

Rehen , vor eine abgenöthigte Sache aus -

gegeben werden wollen .AlleiN / derBefug -

niß einen Unterthanen zu seiner Schul¬

digkeit anzuhalten , nicht zu gedencken ,

so widerspricht dem ohnbeschienenen

Einwand der ss , bl > lum . 80 . beurkunde¬

te Sach - Verlauf , wann daraus zu er¬

sehen ist , daß der Landcommenthur auf

die ihm beschehene gründliche Vorstel¬

lung : wie er in Ansehung derer Herrn

Landgrafen , als seiner hohen Landes -

Hcrrschaft , und seines Ordens Oberen ,

des Teutschmeisters , in ganz verschiede¬

nem Verhältnis sich befinde , und daß er

nicht von wegLN des Ordens , sondern der

Landsesserey Gelübde thun solte , sich der

Gebühr wohl erinneret und sofort die

Gelübden willig abgelegct habe .

ch S '
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sich selbigem bmzufügm , daß , als im Jahr 157 -- der damalige Land -
commcnthur zu Marburg , Alhard vowHörde , den Pfarrer zu Grossen
Scelheim , Henrich Caeln , aus verschiedenen vorgewendeten Ursachen ,
seinerPfarr zu entftzen , sich unterfangen , derselbe die Sach anseinen
geistlichen Vorgcseztcn , und darauf noch ferner an den Herrn Landgra¬
fen Ludwigen klagend gelangen lassen : worauf hochgcdachter Land¬
graf dem Statthalter , Canzlarn , 8 upermcenäenten , wie noch andern
gcift - und weltlichen Rathen , befohlen , beyde Theile in solchen ihren Ge¬
brechen nothdürftig zu verhören , und nach Befinden die Billigkeit dar¬
unter zu verschaffen . Demc zufolge die Partheyen , in Fürstlicher Canz -
ley zu erscheinen , vorbeschieden und in zweycn Tagen gegen einander ver¬
nommen , hierauf die Sach von Amts wegen verabschiedet und ihnen ,
darnach sich zu achten , befohlen worden , c ) welches noch bey anderen
Vorfällen aufgleiche Weife dargethan werden könte . ck ) Nebst diesem
erweiset d'cr Trayssir Landtags - Abschied vom 2. 9 . IVIau 1566 . daß der
Landcorumcnthur , Johann von Rehen , mit seinem Nachfolger , vermög
eines vorhergcgaugcnen ordentlichen Landtags - Schlusses und darinnen
enthaltenen besonderen Verordnung , " daß alleHaab und Güter , Rcnthe
" und Zinßcn , liegende und fahrende , nichts ausgenommen , so invnßers
" gnedigen Fürsten und Herrn zu Hessin Fürstenthumen , Grafschaften ,
" Herrschaften , Landen und Obrigkeiten gelegen sein , die stehen zu den
" Prälaten , geistlichen hohen und niederen Stiftern , Comtureyen , der
" Ritterschaft - in diese Steuer und Anlag gezogen - werden sollen " , e )
die angcsizte Türckenstcurcn , wie von dem Einkommen des Teutschen
Haussis zu Marburg überhaupt , beurkundeter Massen entrichtet , also ins¬
besondere das Einkommen des Llosters Gchiffenberg verstcurct
habe ; / ) und ob wohl den : Landcommenthur , Alhard von Hörden , im
Jahr 157z . solches bey Ordens Gehorsam untersaget werden wollen , so
hat jedoch derselbe mittelst eines , an Herrn Landgraf Ludwigen abge -
lassinen Schreibens , seinen grossen Mißfallen darüber bezeuget , zugleich
die Schuldigkeit der Steuer - Entrichtung " indem er unter Seiner Fürstl .
" Gnaden gesessen vnd mit solchen Händlcn nichts zu thun habe ' ' wohl °
anerkant , und , daß man ihm solches nicht entgelten lassen mögte , nicht
nur gebettcn , § ) sondern nachmals die Stemm würcklich erle -

Sss 2. get .

r ) S . Urkunde tub IKum . 289 .
ck ) S - Urkund - Urtheil in Sachen der Ge¬

meinde Diedentzhaussen Klägern eines ,
und Herrn Johann von Rehen , Land -
commthur der Valley Hessen , Comm -
thur zu Marburg , Beklagten andern
Theils 6 . 16 . Ku « -. 1566 . Uio d>lum .
290 . ^

e ) S . den Traysser LandtagsAbschied
6 . 3 . 15 66 . tubSM . 29 1 .

/ ) Denen Belegungen lud 8lum . 68 - 69 .
72 . Le 71 . kan der Lxrra <u der Heßischen

Steuer - Tafel 6 . g . 1566 . lud

292 . annoch beygefüget werden . Nebst

deme erweiset der Auszug Steuer - Re¬

gisters 6 . 3 . I577 . undi582 . tub

29Z . daß das sämtliche Ordens - Ein¬

kommen in dem Fürsienthum Hessen ,

und nahmentlich die jährliche Renrhe

des Hausseo Gchiffenberg bel - origer

Massen verstcurct worden .
§ ) Besag des Schreibens iubd ^ um . 294 .

ibi . " Dessen ich denn , in der Wahrheit ,

» ganz höchlichen erschrocken worden ,
» indem
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get . /H Da auch ein zeitiger Landcornmenthur vonAlters her schuldig gewe¬
sen , bey dem zu Bingenheim jährlich zu dreycnmalcn gehegten Ccntgcricht
zu erscheinen ; ( H . XXVIU . / , ) eine Zeit her aber einen stiucr Ordens - Diener ,
nchmlich den ^ chulthcissen zu Friedberg , dahin zu schicken , vor gut ge¬
funden , so wurde demselben im Jahr 1572. . von dem Renthmeistcr zu
Nldda bey Stras anbesohlen , dicftr mit andern daran gesessenen Hcsit -
schen Unterthanen geincin habenden Schuldigkeit , wcnigfteus durch einen ,
nahmens stiner , abgcftrtigtcn Ordens - Ritter , das erforderliche Genü¬
gen zu leisten . /' )

§ . I^ XXXIX .

Wovon bei ) dem Bey dem Closier Gchtffenberg bliebe die verfügte Reformation
ClosterSchiffen - und daraus gerichtete übrige Landes - Fürstliche Verordnung , nachdts -
berg noch besom selben besonderen Verhältnis , ( H . RXXVll .) so ohnvcranderlichcr bestehen ,
dere Beweifithu - als solche über das noch den gerechten Beyfall derer verbindlichsten Rcichs -
mer vorhandm . Gestizcn erhielte . ( ^ . R VI . ) Vermög dessen wurden unr das Jahr 1568 . den ;

, Pfarrer zu Leigcstern , an statt derer von denen Schiffenberger Clostcr - Ein -
künsten bisher dahin entrichteten 16 . Gulden , zu seinem nöthigen Unter¬
halt 40 . Gulden von hoher Obrigkeit wegen verordnet , und als einige
Jahr hernach dcr Commenthur solche verweigerte , die Sache von der Ge¬
meinde daselbst an den Hesjrschen Statthalter und Rathc gebracht , welche
den Landcommenthur nebst dem Commcnthur zu Schiffcnbcrg und der
klagenden Gemeinde vor sich erfordert und jene zu ihrer Schuldigkeit

, neuer dingen angewiesen , welchem selbige sich gehorsämlich gcsüget , und ,
aufihr Begehren , die Versicherung erhalten , daß sie von denen Lxlageun
deßl ) a ! ben keinen wettern Einspruch sich zu befahren haben selten : § )

wie

„ indem mir wohl bewust gewesen , was
„ es mir allerseits vor Ohngnaden gebö -
„ ren würdt , der Ich vncer Ew . F .
„ Gn . gesessen , vnd diefts nichts zu
„ chun Hab , wie cs mir auch iin ge -
„ ringsten nicht zutreglich vnd mir
„ bequemer wehr , solches hier mit Gna -
„ den zu erlegen " cer .

/>) Vicl . ^UiuuÄ . tub dllum . 72 . iecq .
r ) S - die Urkunde fub Kum . 29 ; . die Lei¬

stung geschiehet wegen des )Lchwalhei -
mer Hofes : die belobte Cent - Mitherr¬
schaft aber widerleget selbst die buppli -
cguou des Landcommenthurs von Hor¬
de , so dem vorgeblichen Hist . 6Ipl . Un¬
tere . fub 1^ . 277 . nachgefüget worden ,
wann darinnen gemeldet wird , daß die
daherum gesessene vermeinte Zehent -
Herrn " ohne alles Verrichten undGe -

schafft , nuren mit einem blossen Worte

„ sich denBeamten iuünuiretoder prge -
„ fenüret hatten " . Wie dann auch die
Unterlassung dieser persönlichen Schul¬
digkeit eines zeitigen Landcommenthurs
noch gegenwärtig mit der alt herkömm¬
lichen Buffe von 19 . Alb . i .Pf . verbüßet
werden muß . Vicl . ^ Ui . Xum . 14 ; .

^ ä .tz . RXXXIX .
// ) Es ist die hievon beygebrachte Urkunde

fub b§um . 8l . so beträchtlicher , weil sel¬
bige aus einer Ordens - Zeder geflossen ,
und denen nachfolgenden Commenthu -
ren zur Nachricht dienen sollen ; mithin
nicht so wohl gegen die Gemeinde Leige¬
stern , als vielmehr die darüber mißver¬
gnügt sich bezeugende Ordensbrüder , ei¬
nen Beweiß abgiebt , wie dann auch der
Umstand , daß der Herr Landgraf dem
Pfarrer zu Leigesiem vierzigGulden jähr¬

lich
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wie dann auch beyde in andern Stücken der ordentlichen Landes - Gericht -
barkeit bey diesem Haus sich zu entziehen nicht gesucht . Dann als unter
andern die Gemeinden des Gerichts Steinbach , Wazcnborn und Stein¬
berg , im Jahr 1564 . verschiedener mit denei slben gehabter Irrungen
halben , bey ihrem Landes - Fürsten entgegen dieselbe neue Klage ccho -
bcn und die Sache sofort an den Statthalter an der Loyne , Burckbardten
von Cramm , zu rechtlicher Verfügung verwiesen worden , hat derselbe
zuforderst dem Commcnthur anbcfohlen : sich Wort , Werck und thatli -
cherHandlung gegen klagende Gemeinden zu enthalten , und zugleich beyde
Theile vor sich beschieden , welchem derselbe , nach gesticht - und vcrftat -
teter Erstreckung der anbcraumten Frist , c ) sich nicht nur geborsamlich
gesügct ; sondern auch , nebst seinem Ordens - Vorgescztcn , dem Land -
commenthur , Johann von Rehen , die zwischen beyden Thcilen von dem
Statthalter gemachte Verordnung angenommen und in der Folge dar -

Ttt nach

kich aus dem Einkommen desHausses
Schiffenberg , obschon wider des Com -
menthurs und seines Ordens Danck und
Willen , von Obrigkeit wegen zugebilli -
get , dem Gegentheil zu keinem Vortrag
gereichet ; zu geschweigen , daß man sich
demselben von Seiten des Ordens in ge¬
bührender Untertbanigkeic unterworfen ,
und über das noch dagegen die verbriefte
Fürstliche Zusicherung vor das Hauß
Schiffenberg dahin begehret , daß solches
von denen von Leigestern hierinnen in
keinen weitern Anspruch genommen
werden solle . Daß auch die Gericht -
barkeit der Statthalter und Rache zu
Giessen über den Landcommenlhur zu
Marburg und den ihm in Ordens - Sa¬
chen , gleich einem gemeinen Ordens -
Ritter , untergebenen Commcnthur zu
Schiffenberg , bey fürwährender Regie¬
rung des Herrn Landgrafens i-vvovici
Ln . welcher das Ober - Fürstcnthum be¬
sessen , auf alle Art und Weise wohl ge¬
gründet gewesen , solches erhärtet eben
dieser Vorfall , ohne derer übrigen hie¬
von angeführten Beyspiele vorjezo zu
gedencken . Der Nähme einer Orar -
ragus , welchen man jenseits dieser miß¬
fälligen eigenen Ordens - Nachricht , wo¬
von das Orltt -lnkil jedesmal vorgcleget
werden kan , aufbürden will , schickt sich
weit besser vor die gegnerische , mit so öf¬
ters entdeckter ohnanständigen Gefährde
und Hinterlist corrumpirte Anfugen ,

denen jeder ohnpartheyischer Leser , bey
solchen Umstanden , vorhin alle Glaub¬
würdigkeit absprechen wirb : auch besizet
das Hochfürstl . Hauß Hessen - Darm¬
stadt das erweknre Schiffenberger Leih¬
buch , welches diese Nachricht enthalt ,
auf eine rechtmäßige Weise , und erach¬
tet man sich nicht vor schuldig , dem Ge¬
gen heil deshalben Rechenschaft zu
geben .

- ) S - Die Urkunden lub d§um . 294 .
297 . lbl . " Damit nun Weitherung vor -
„ kommen , vnd dem Fürstlichen Bevelh
„ nachgesazt , bevelh ich euch Amtshalben
, ) das ir mit andern hiezu gehörigen Be -
„ ampten nechst Donnerstags den 29ten
„ Huiu8 , welchen Tagk ich dem Lome -
„ rhur gleicher gestalt anbestimpc ,
„ vnd zugesthrieben , sich Wort ,
„ werck und rharlicherHandlung zu
„ enthalten , zu freier tagtzeet gwißlech
„ alhier erscheinet " cer .

c ) S . dasSchreiben des Teutsch Ordens -
Ritters , Hanß George von Hörde , dama¬
ligen Zinßmeisters zu Schiffenberg lud

298 . eb . " Habe aber zur StUNdt
„ an den Herrn Compthurn zugeschickte
» Brieff abgefertiget , tröstlicher Zuver -
„ sicht Ire Erw . werden vf den andern
) , angesezkenle , min gehorsamlich vnd
„ mit geburlicher Anchworc gegen
„ der Bauren vnergrundt Llagen er -
„ scheinen " cer .
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nach sich geachtet hat . Als nun nach wenigen Jahren die Parthien
neuer dingen gegen einander klagbar worden , und daraufvor den : Haupt¬
mann und Renthmeifter zu Giessen zum Verhör gekommen , haben diese
einen anderweiten Ausspruch und Ordnung abgefasset , vermög welcher
zugleich die Versetzung geschehen , daß der Commenthur und sein Holz -
Förster , wegen derer im Schissenberger Clofter - Wald verfallenden
Holz - Frevlen , sich eines Pfands - Schillings nicht anzumassen haben ,
sondern jeder Frevler demHcrn Landgrafen und der Renthcrey zu Giessen
mit einem Gulden zur Strafverfallen feyn ; dem Commenthur aber den
damit verübten Schaden , nach billiger Erkantniß, gut thun ; ( § . l . xx VH .)
auch wo ein Theil den andern pfänden würde , das abgepfandcte nach
Giessen gebracht werden folte . § ) Wobei) noch besonders vorermelte Be¬
amten ihren : gnädigsten Fürsten und Herrn die Straf , wegen einer von
des Commenthurs ' Wiesenhüter verübten Schlägerey , Vorbehalten , / )

und

ei ) S . das ^ cliun ^ ium tubdium . 82 . der

Einwand , daß solches ein Uecech sey ,

welchen der Commenthur mit denen be¬

nachbarten Dörfern willkührlich und oh¬

ne Geheiß errichtet , wobey die Hessische

Beamten ihren Dorfschaftcn zum Bey -

siand gedienet , erhalt damit zugleich seine

gänzliche und gründliche Abfertigung , wie

noch dasjenige , wann man ( Hist . Unterr .

8 . z . § . Z9 . p . 17z . te <g . ) mir eigenem Wi¬

derspruch , diese Obrigkeitliche Verord¬

nung vor einen Gränz - Vertrag , welchen

mitdemFürstlichenHaußHessendieCom -

mende errichtet habe , sehr unrichtig aus¬

geben will . Als im Jahr 1599 - der da¬

malige Landcommenthur , Wilhelm von

Oynhaussen , in dem tut , I0um . 299 . § )

angefügten Schreiben über die Ge¬

meinden Wazemborn und Steinbach

Beschwerde geführet , wird deshalben

folgendes gemeldet : ibi : " Vnd wurd sich

„ E . St - der Herr Stathalter Zweifels

„ ohne noch zu erinnern wissen , in was

mißverstand vnd Irrungen vor etlichen

„ Jaren meines ordens Hauß Schiffen -

„ berg mit denen von Steinberg vndWa -

„ zenborn , Jrer Hued , Triefst vnd an -

„ ders halben gestanden , vnd durch E .

„ Sc . auch andere desmals anwe -

„ sende Fürstliche Reche , nach einge -

„ nominellen augenschein , die Par -

„ rien in in guete vercra -

„ gen , do auch nun jede Parthwol weis ,

„ wo sie mit iren viehe hüeten , treiben ,
„ keren vnd wenden soll - Dieweil dann

„ solches deme durch E . Gr . vnnd die

„ andern deßmals anweßendeFürstt .

„ Reche in Xnrio 1564 . vffgerichten

„ Vertrag genzlich zriwider " cer . Wo¬

mit noch das Landcommenthurliche

Schreiben 6 . 3 . 1654 . iub Xlum . z ; 8 .

übereinkommt .

e ) S Urkunde iüb Xlum . 8z - aus deren

Jnnhalt zugleich zu ersehen , daß der

Commthur in verschiedenen Stücken

damals die Stelle des Beklagten ver¬

wetten . Da nun der Schissenberger

Wald in dem so gerühmten abgestein -

ten Eigenthum des Closters Schiffen¬

berg gelegen und einen grossen Theil des¬

selben anderweiten Haupt - Stiftung
( H . I . XXVI . ) ausmacht , gleichwohl
aber dem Commenthur , wegen derer

darinn verübten Frevel weder Straffe

noch Pfandgeld gebühret , die Pfände

sechsten auch nach Giessen gebracht wer¬

den müssen , so bleibt vor das angebliche

lerrüorium exempnum nichts , als

der ohngereimte Vorwand ( § . I . XXHI . )

übrig . Conf . § . I . XXVII .

/ ) Ibi : " Zum sechsten , nachdem unter

„ andern vorgelaufen , als solte des Herrn

„ Comthurs Wießenhüter einen Mann

„ von Steinbach , Volprecht Schneider

„ genant , geschlagen haben , darum , daß

„ er mit einem Karn übereine Wießege -

„ fahren , daran hat er unrecht gethan ,

„ und ist derowegen durch die Be -

„ amten zu Gießen ihrem gnedigen

„ Fürsten und Herrn die Straffe vor -

» behcch
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und jenem , wegen des Jagens und Hezens , die ihm vorgeschriebene Ord¬
nung zu beobachten , angcbeutet worden ; welchen Ausspruch der Commcn -
thur gerne angenommen und denselben stet und fest zu halten zugcsaget . Z )
Eben wohl wurden , vermög des von dem Orden willig anerkanten und
genugsam beurkundeten alten Herkommens , alle Mißfalle und Brüche ,
so in dem Hauff S >chiffenbcrg und dessen Bczirck sich zugctragen , vor
Schcffen und Vchultheisscn des Gerichts Steinbach , nachmals aber
vor denen Beamten zu Giessen sclbsten , gerügct und bestrafet . ü ) Ab
welchem allen sich genugsam veroffenbaret , daß dieses Hauff mit seinem
Haupt - Eigcnthum noch immerfort , als eine Zugehörung jenes alleini¬
gen Hessischen Gerichts gehalten , und daher von dem mit Nassau da¬
mals noch in Gemeinschaft besessenen Hüttenbcrg , zu allen Zeiten abge¬
sondert gewesen scye . Auch hatten die jeweilige Landcommenthurcn das¬
selbe gegen die ordentliche Landcs - Herrschast mit Folge , Vteuren , Dien¬
sten und anderem , gleich denen übrigen Ordens - Gütern sclbsren , verwet¬
ten . r ) Wie dann noch im Jahr r 567 . der Landcommenthur , Johann

Ttt 2. von

„ behalten , auch dem Herrn Comthur

„ angezeigt worden , seinen Dienern , sich

„ solcher und dergleichen freventlichen

„ Thaten und andern Berragungen hin -

„ siirters zu enthalten , mit Ernst zu un -

„ tersagen , wo nicht , könre man

„ Amts halben nicht umgehen , das

„ jcnige fürzunehmen , was sich

„ nach gestalten Sachen gebühren

„ will " rc .

§ ) Ib . " Solchen Ausspruch und Ver -

„ trag haben obgemeldte beyde par -

„ theyen gewillig angenommen und

„ zugesagt , denselben siech und vest zu

„ halten

ö ) S . das offene Instrument vom Jahr

1492 . stib > lum . Z8 - nach welchem so

wohl , als dem Amts - UeLelb . bub b 4 um .

8z . der stlb k> lum . 106 . angefügte blx -

tra <st Giesser Amts - Rechnungen , gegen

den jenseitigen nichtigen Einwand genug¬

sam gerechtsertiget werden kan .

r ) S - die blxcr -lÄu8 der Hessischen Steu¬

er - Register bub d§nm . 68 . 84 - Lc 29z .

worinnen der würcklichen Versteuerung

des Einkommens des Hauffes Gchif -

fenberg überhaupt deutlicheMeldung ,gc -

schiehet : ibi " von des Haußcs Gchif -

„ fenberg Einkommen : von wegen des

„ Haußes Gchiffeirbergs : von Nen -

„ then und Zinßen des Haußes Gchif -

„ fenberg " : " Von wegen des -Haust

, , GclMenbergs jährlicher Reuthen ' ' :

Deren jedesmalige Erlegung noch ferner

nicht nur die bub lx ' um ^ i . Li yz . nach¬

gefügte Quittungen , sondern auch der ,

von dem Trappier des Teutschen Hauffes

zu Marburg , Walcer von Plettenberg ,

deshalben ausgestellte Gegenschein bub

dlum . 70 . samt dem weiteren Schein

bub um . 69 . welche Urkunden , gleich

denen übrigen , auf Erfordern mir denen

Ono ' inallen bestarcket werden können ,

des mehreren erhärten . Der ohnbe -

dachtsame Einwand , daß solche Steu -

ren nicht von dem Eigenthum des Haus -

ses Schiffenberg , sondern denen in :

Hessen - Darmstadtischen zu erhebenden

Frucht - und Geld -Zinsen erlegt worden ,

findet nicht nur damit zu gleich seine Ab¬

fertigung , wann das gesamte Einkom¬

men des Hauffes Schiffenberg , wie

des Hauffes Marburg , des Hospitals da¬

selbst ec . sowohl in den Anschlag gekom¬

men , als die würckliche Steuer - Erle¬

gung in der Maß beschehen , deren Nach¬

lassung auch zuvor der Teutschmeister

nahmentlich bey dem Hauß Schiffen¬

berg , zu Beförderung der zugenöthig -

ten Vergleichs - Handlung , nach der

Urkunde bub b >lum . 270 . anbegehret

hatte ; sondern es ist über das jene Ab¬

leugnung des Derriroru lstastiaci M ih¬

rer Blösse bereits also dargestellet zu be¬

finden , ( § . I . XXHI - I . XXVIII . ) daß

cs ohnnöthig seyn solte , dem jenseitigen

eige -



L6o ( O ) -M

von Rehen , so wohl wegen seiner , als seiner Ordens - Personen und An¬
gehörigen , so in dem Fürftenthum Hessen gesessen , die Erbhuldigung
" getreu , hold , gehorsam und gewärtig zu seyn , und alles dasjenige ,
" was jeinen Vorfahren zu thun gebühret , zu halten und zu leisten "
abgelegen und ob gleich der damalige Temschmeistcr dagegen sich
zu beschweren vermeinet , so ist Ihm jedoch die Fürstliche Bcfugniß
in der Antwort also dargcthan worden , daß es dabey lediglich verblei¬
ben müssen . K )

§ . XL .
Auch wird die Gleichwie aber der Haupt - Jnnhalt des Oudenardischen Vertrags
Friedens - aufdic gesuchte ssxempcion der Balley Hessen abzweckte ; " ) ( § . nxxxv . )
Schluß - mäßige ' über diese Znnöthigung auch bei) denen Friedens - Handlungen zu Linz
^ rorbnung , und Passau vorzügliche Beschwerung gcführct , und damit die gerechte

Verordnung , wegen Abthuung derselben , erhalten worden ; ( § . NXXXVl .)
scheu Bestbwe ^ Teutschmcistcr hingegen nicht vor rathsinn hielt , es auf das ohnpar -
rungen , mitwie - theyische Erkäntniß derer Passauischen Friedens - Stifter ankonuuen zu
derhohlten Eo - lassen ; also wurde btt) denen , in der Absicht zum öftern in Vorschlag
mirial - Schlüs- gekommenen gütlichen Unterhandlungen , auf jene ohnbtschienene Gcld -
sen , gegen alles Fordrungen , ( § . s^ xxxv . ) wie noch stlbst den ausser aller Rechtskraft
widriche Einwen - gestzten Ondenarder Vertrag , keine weitere Rechnung gemacht , sondern
den , deftaltlget . deren Ohnwert jcnstits stlbst anerkant ; ü ) anstatt dessen aber wegen der

gesuchten Lxempcion derer Ordcns - Häusier , Personen und Güter , Vor¬
schläge gethan . c ) Dagegen der Herr Landgraf ^ ox .
so wobl ' bcy der gemeinen Reichs - Verstunlung , als denen nur crwehn -
ten Vergleichs - Tractaten , die billige Erklärung thun ließe , " daß dicstr
„ Sach ihre Maß in demPaßawischen Vertrag clärlich gegeben sty , bcy
„ welcher Verordnung man zu bleiben schuldig vnd daraus zu schreiten nicht
„ gedcncke ; demnach in solche Unterhandlung anderer Gestalt sich nicht
„ entlaßen könne , als wan zuvor der Teutschmcister gestatten werde ,
„ daß der Landcommthur gegen Ihn , den Herrn Landgrafen , vnd sein
„ Fürstenthum also sich erzeige vnd dasjenige thue vnd leiste , immaßen
„ seine Vorfahren , Landcommcnthurcn zu Marburg , sich gegen Ihr :
„ vnd seine Voraltcrn stliger vnd löblicher Gedechtniß erzeigt , ge -
„ than vnd geleistet hätten " , ci ) Worüber diese jedesmal abgebro -

eigenen Eingesiändniß der würcklichen lud >Ium . 270 .
Steuer - Entrichtung etwas weiter bey - ^ ) Vi6 . § XXVII .^ ) wie auch das Fürstlich -
zufügen . Hessische Bericht- Schreiben an Kayserl .

Viü . § . prgeceä Lc ^.61 . sub Kum . 8o . Mast . 6 . 26 . 8epr . 1 ; 6o . in der Fürstlich
Der Vorwand , daß der CarlstadterVer - Hessen - Casselischen Nachricht lüb
trag dazwischen gekommen seye , ist sehr d-lum . 59 .
herbeygezogen , weil solcher erst 16 . Jahr r ) Vicl . H . XXVII . Z )
nach dieser Zeit errichtet worden . S - den Auszug tüb d^ um . 299 . - ) wie

auch die Belege derHessen - Casselischen
§ . XE . Nachricht von dein deutschen Haust

/r ) Vicl . Z . XXIV . XXV . L .XXXV . k zu Marburg 5ub dlum . 5 7 . k 59 -
e ) S -
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chcn , e ) und die Sache , vermög derer deshalben besonders abgefaßtm
c^ omitial - Schlüssen , auch zu dem Ende an das Canunergericht ergan¬
genen Kayserl . Befehl - Schreiben , der Verordnung des Passauer Ver¬
trags überlassen ; ( H . xxvil . Lxxix . ) besonders aber im Jahr 1582 .
mittelst eines solchen gemeinsamen Reichs - Schlusses , die Versehung ge -
than worden , " daß bey dieser Sache von dem Paßauer Vertrag
„ nicht gewichen , sondern daher alle Maß zu endlicher Ab -
„ helsirng derselben genommen werden solle " . / ) Ob auch gleich
der Versuch zur Güte dabcy abermals in Vorschlag gekommen ; so ge¬
schähe jedoch solches mit dem wohlbedachtlichen Zusitz , " daßnichts desto
" weniger , vorgcmcltem Bedenckcn nach , beyde Theile ihre Nottdurft in
" schrifften verfaßten , vnd auf den angcdeuteten vepucacion - Tag ver-
" fertiget cinlegten , damit , entstehender Güte , darüber der Billigkeit
" nach erkantwerden möchte " . ^ ) Woraus das ohnrichtige Vorgeben ,
daß die Reichs - Stande , vermög dieses Schlusses , die Sache von sich ab ,
und die Herrn Landgrafen an Kayferl . Majt . verwiesen hatten , K ) samt
denen übrigen sehr geringfügigen Einwendungen gegen das in dem Pas-
sauer Vertrag gerechtest angeordnete , und in dem von Kayscrl . Majt .
r -aciäLirten Reichs - Gutachten vom i6ten 8eptemb . 1582 . nochmals
ancrkante zur Gnüge beurtheilet werden mag .

§ . XLI .
Bey der hierauf von dem Bischoffen zu Würzburg und dem Gra - So viel weniger

fen zu Caftel also unternommenen güruchen Vergleichs - Hand - aber selbige durch
jung , ( tz . XXX . ) verblieben die fürstliche Gebrüder , Landgrafen zu die Carlstädter
Hessen , a ) jedoch mit wiederholter Erklärung und kroceUacion , " wie Vergl eichs-

Uuu " sie

S - das mir erwehnte Hessische Bericht -

Schreiben vom 26 . 8epr . i ; 6o .

/ ) S . diesen Reichs - Tags - Schluß tudd^ um . 86 .
§ ) S - XXIX . Lc sub 86 .

Welchem zufolge das Hochfürstl . Hauß

Hessen Dero habende Beschwerungen

also würcklich abfassen ließe : tubrulii -.

" der Herrn Landgrafen zu

„ Heßen rc . contra den Herrn ^ 6mini -
„ tirgror und Meister Teutsch Ordens ,
„ betrefend einen angemaßten Vertrag ,

„ durch den Teutschenmeister weyland

„ LandgrafPhilipsen zu Heßen in deßel -

„ ben Luüociien abgedrungen " .

/ » ) S . Ungrund p . 205 .

^ 6§ . X ^ I .

<r ) Die Vertrags - Unterhandlung wurde

mit sämtlichen Fürstlichen Gebrüdern ,

Landgrafen zu Hessen , angefqngen und

die Vergleichung sechsten darnach abge¬

schlossen , gegen welche auch sämtliche

Hessische Landstande , und unter diesen

die in dem Ober - Fürstenthum angeses¬

sene Ordensbrüder in gleicher Unterthä -

nigkcit sich befanden . Auch hat man

in dem Vertrag die Steuren von sämt¬

lichen Ordens - Haussern und Gütern in

dem Fürstenchum denen Herrn Landgra¬

fen insgesamt verwilliget , weshalben

die jenseitige Anmerckung ( Unterr . § . / .

/ . - 7 . 20 - . ) desto ohngereimter ist .

Vey dem Vertrag vom Jahr 1496 .

wurde die Land - und -Heeres - Folge

insbesondere einem regierenden Für¬

sten des Landes , der Marburg inne

habe , angelober , und darunter die hohe .

Besitzer des Ober - Fürstenthums Hessen

verstanden , welches vielmehr den Be¬

weist darleget , daß diese Pflicht denen

Herrn Landgrafen , als Landes - Für¬

sten
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Handlung auf- " sie durch diese Handlung aus dem Passauer Vertrag mit nichtenge¬
gehoben ; oder " schritten , noch desselben sich begeben haben woltcn " , auf den : , kurz vor¬
dem Orden et - Erpressung des OudenarderVertrags , im Jahr 1545 . von einer Kayser -
was weiter , sichen Oocal ' Lommillion , unter allerhöchster Kayserlichen Bcstatti -
dmnr indem da - Mig , errichteten Vertrag , und der hiemit wohl versicherten uralten
Vertrag - Zuständigkeit Ihres Fürstlichen Hausses , in Ansehung des
druckt zu befimUukcr Ihnen gesessenen Teutschcn Ritter - Ordens , so ohnvcranderli -
den , nachgege - cher bestehen ; als bcy der Passauer Vertrags - Handlung die Haupt -
ben . Beschwerung gegen den Temschmeistcr in deren anmasilichen Abnö -

thigung wäre gesezet , und diesem zufolge denen Friedens - Stiftern
der Auftrag gethan worden : ( K . UXXXVI . ) welchem nach das ge¬
rechte Begehren , wie bey allen bisiherigen Vergleichs - Unterhand¬
lungen , darinnen bestünde , " daß der Landcommenthur denen Fürsten
„ zu Hcßen dasjenige leisten vnd thun solte , was er und seine Vorsah -
„ ren Ihrer Fürstlichen Gnaden Herrn Vattcrn vnd seiner Vattcrli -
„ chen Gnaden Voraltcrn gethan vnd geleistet hatten " . ( § . xxxll . a ) )

ren , " daßdieBallcy Heßcn mFürstlicherHeßlscher Vbngkeltgele¬
gen seyedie gerühmte nachmalige Lxempcion aber mit nichts anders ,
dann denen algemeinen Kayscrl . ( § . Ül - UIX .) und einigen Hessischen Frev -
heits - Briefen ( K . UXVIll . UXIX . ) darzuthun sich getrauctcn , welchen
die Hessische Oepucirte die herkömmliche offenkündigc Unterthanigkcit de¬
rer Ordcns - Hausser und Personen in Hessen grundhaft entgegen sezten ;
so wurde jedoch eines , wie das andere , von denen Kanscrl . LommMrns
ohnerörtcrt auf sich belassen ; bcy denen von ihnen in Vorschlag gebrach¬
ten Mittlcn aber die Erklärung gethan , " wie sie davor hielten , daß ,
" wofern man in der (Em /itat verbleiben solte , dasselbe hicrnachst mehr
" Jrrthum bringen würde , vnd sie daher vor eine Nothdurft achteten , was
vnter der Lands - Fürstlichen Obrigkeit vnd begrif-

" ferivrid angezergtwäre , vnderschicdlich vorzunehmen " : ü ) wornach
die

sien von ihren Unterthanen geleistet „ vorgelegt " cer . ^ ümnLkum Klum .
werde zor .

ö ) S - den ^ xrraökCarlstädterLoukerenz - Viel . ^ xtraök Oon 5eienz - ? rorocolls
krorocolls lud d4 um . zoo . vom 2 ; . ^ pr . iüb d4 um . 94 . Jenseits

c ) Viä . LxrraLk krorocolli Lonferenr . wird ohnlcmter attgeführet : " Wie man
u . 24 . i ; 8z . vermog dessen die
Kayserl . LommMrü gegen die Hessi¬
sche vepuraros sich folgender maßen
vernehmen lassen : " Vnd dieweil der vor -
„ nehmst streit vmb die Lands - Fürst¬
liche Obrigkeit vnd e ^ em/ >tion der -
„ selben seye , so gestehen die Teutschmei -
„ sterische , daß die Valley Heßen in
„ Fürstlicher ^ eßischer Obrigkeit ge -
„ legen , aber hernacher davon eximiret
„ vnd befreyet sey , zu deßen Beweist sie
„ etzlich Üocumems und Oonsriones

„ sich zu Anfang dieser Handlung mit lan -
„ gen unnöthigen clibpuriren aufgehal -
„ ten , bist endlich die Kayserl . Herrn
„ EommiilLrien den Vorschlag gethan ,
„ den Oudenardischen Vertrag vorzu -
„ nehmen und selbigen von Punct zu
„ Punct zu durchgehen , auch worinnen
„ derOrden zu weichen oder nachzugeben
„ vermeine , anzuhören " , vicl . Unrerr .

20 - . ^ 66 . / , . / ^ / . Es ist
aber die hierunter verborgene Gefährde
( § . XXXl ) alschon gezeigetund die gros¬

se
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dir weitere Handlung lediglich eingerichtet , auch bey einigen solcher da¬
hin gerechneten « tücken , als der Erscheinung bey denen Hessischen Land¬
tagen , der Reihe , Land - und Heeres - Folge , derer Reichs - Land - und
Tranck - Stcuren rc rc . die Vergleichung zum Stand gebracht , ( § . xxx . )
alles übrige aber entweder ohne einige weitere Bestimmung auf das
Herkommen schlechter Dingen verwiesen , e ) oder gänzlich ausgcsczct
worden . / ) ( tz . XXXII . ) Woraus der Schluß von sclbftcn dahin sich
crgicbct , daß , vcrmög dieser besonderen Vergleichung einzler zur Landcs -
Obrigkeit damals gerechneter Stücken , das Fürstliche Haust Hessen sich

Uuu 2, seiner

se Unrichtigkeit solcher Angebung erwie¬

sen worden .
s) S . den Vertrag lud d>lum . 90 . und was

man hievon § . XXXII . / - ) bereits ange -

führet . Weshalben der Würzburgische

Canzlar , welch ,-r der Carlstädrer Ver¬

gleichshandlung vorgesezt gewesen , sich

bald hernach gegen den Fürstlich - Hessi¬

schen Abgesandten , vermög IeXrra <cku8

desselben Berichts tub dlum . 92 . folgen¬

der Massen vernehmen lassen : " Vnd

„ anfenglich zu meinem ersten Puncten

„ beym vierten artickel , da deu Land -

„ seßerey gedacht , erholet , was des -

„ wegen zu Earlstadt in derHandlung vor -

„ gelaufen , vnd daß solchs derHeupc -

„ Streit were , wollte zwar derTeucsch -

„ Meister der Landseßerey ghar nit ge -

„ stehen , also daß er die Vorsorge trüge ,

„ deswegen auch nicht leichclich Ende -

„ rung zu erhalten seyn würde , wie wohl

„ er selber es anderst nicht achten könce ,

/ dan daß der Teutsch Ordeit zu leistung

„ dero im abschied vermeldeten stück sich

„ doch vor einen Landsaßen darczebe

„ vnd erzeigte : Aum andern Punccen

„ von der Appellation berichtet er , daß

„ man deßen , wohin dieselb von Rechts

„ vnd Herkommen wegen gehörig , in

„ der Handlung m ' c einig worden ,

„ noch ein theil dem andern seines ange -

„ bens gestand tbun wollen , derowegen

„ es mit beyderseits Bewilligung alßo

" vfs ^ erkontnren gestellet , das gleich -

„ wohl den Lommillarien vnd tubäe -

« lenirten nicht lieb geweßen , sie hetten

„ aber , weil es anderst nit zu erhal¬

ten , es dabey mäßen bewenden laßen "
cer .

/ ) Unter andern ist besonders die denen re¬

gierenden Herrn Landgrafen von denen

Landcommenchuren zu leistende Erb -Hul -

digungs - Pslicht hieher zu rechnen , wor¬

auf die Hessische Oepurlrte schlechter

Dingen bestunden . Dieweil aber die

Kayserl . Lommiüarü nach ihrem ge¬

äußerten priticipio sich darinnen einzu¬

lassen nicht getraueten , so gaben die Hes¬

sische , in Erwegung , daß selbige eine noth -

wendige Folge der übrigen anerkanten

Landsaßigen Verpflichtung seye , die

Erklärung von sich , " wie sie solchen

" Puncten dahin stellen wolten , daß er

" imVertrag stillschweigends überschrit -

" te ' N würde " . Viel , blxci aclus kroro -

eolli ch 27 . ^ pr . tub Z02 . wel¬

ches also beliebet , keineswegs aber , wie

man jenseits sehr unrichtig vorgiebt , die¬

selbe dem Landcommenthur erlassen wor¬

den . Dem angeführten einseitigen ? ro -

roc : oll sezet man das disscitige mit so

mehrerem Bestand entgegen , als solches

mit dem Erfolg und Jnnhalt des Ver¬

trags sechsten genau übereinrrift , und

nicht abzusehen wäre , warum die denen

Hessischen vepumris fälschlich ausgebür¬
dete Begebung , als ein vorzüglicher

Punct , in demselben nicht erwehnet seyn

solte . Da nun nach der crwehnten Be¬

schaffenheit dieser Handlung nichts vor

verglichen oder dem Orden nachgegeben

zu achten , als was zur würcklichen Ver¬

gleichung gediehen , so hat das Hoch -

fürstliche Hauß an dieser Unterchanen -

Pflicht des Landcommenthurs , welche

vorhin aus dem übrigen dabey angelob¬

ten Verhältnis ; desselben natürlicher

Weise von selbst sich ergiebet , nicht das

allergeringste nachgelassen . Lonf . nor , § .
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seiner gegen den Teutschen Ritter - Orden habenden Beschwerung , und zu
deren Abthmmg in denr Passauer Vertrag enthaltenen Verordnung , wei¬
ter nicht , als bcy denen verglichenen Stücken begeben : mithin man auch
dem Reichstags - Schluß vomJahr 15 8 L . das erforderliche Genügen keines -
weges geleistet habe ; so vielweniger aber denen Ordens - Hausscrn und Per¬
sonen in dem Fürstenthum Hessen eine mehrere Befteyung , dann der Ver¬
trag deutlich ausdruckt , zugestanden , und das übrige so wohl , als
worinnen der Vertrag nicht klares Maßund Ziehl sezet , nack) dem Zustand ,
in welchem die Sache vormals sich befunden , noch immerdar lediglich
zu beurtheilen ; ctz .xxxn . ) folglich hochermeltes Fürstliches Hauß , in Anfe -

§ ) Weilen es bey Erkennung dieser Eom -

iniNion zur Güte lediglich und allein um

die Vertrags - und Friedens - Schluß -

mäßige Kemeöur derer Fürstlich - Hessi¬

schen Beschwerden entgegen den Deut¬

schen Ritter - Orden , zu thun gewesen ,

diese aber aufden erzwungenen Vertrag ,

und sonderheitlich die damit erpreßte ver¬

meintliche Lxemprion , gerichtet waren ;

( § . IRXXVI . ) der Orden auch es zu der

Neichsständischen Erkäntniß nicht kom¬

men lassen , sondern vielmehr dem Hoch¬

fürstlichen Hauß , welches bißhervon dem

Seinigen keinesweges wäre verdrungen

worden , ( § . XXVIII . Lc L .XXXVIII .)

die vornehmste Stücke der hohen Landes -

Zuständigkeit bey dieser Vergleichung

hinwiederum zugestanden und nachgege -

chen , welches , wo man von der Seite sich

sicher gewust , oder seiner Sach etwas

Zutrauen können , bey so vorteilhaften

Umständen nimmermehr geschehen seyn

solte : da zumalen man jenseits die auf

einige hundert tausend Gulden gerech¬

nete Anforderungen , seiner Meinung

nach , zugleich fallen lassen , oder eigent¬

lich deren Unfug selber Ungesehen ; so ist

hieraus nun genugsam zu ermessen , was

von dem geringschäzigen Vorwand , daß

die bey dieser Vergleichs - Handlung hin¬

wieder nachgegebene und von dem

Fürstlichen Hauß Hessen je und alwege

bey denen Ordens - Häussern und Per¬

sonen hergebrachte kundbarliche Pflich¬

ten gehuldigterUnterthanenen , ( tz . UXV l .

iUXXXV .) nicht vi Uancliälliarus , son¬

dern iure paeii praeüiret würden , als

worauf das bißherige IVlanclar - Gesuch

und die ganze Anmaßung gleichwohl ge -

bauet werden wollen , in Grund zu halten

sey ; und wie vielmehr der Orden seine

vermeinte Txempriones ex paüo her¬

zuleiten habe , mithin die angeregte ltriöka

inrerprerario pg <Üorum eigentlich gegen

denselben allein gelte , nach welcher meh -

reres nicht verlanget werden kan , dann

in dem Vertrag demselben deutlich , nah -

mentlich und besonders zugegeben und

eingeraumet worden . Nach der oben

angeführten Eommiüarischen Erklä¬

rung lub > I ^ um . 94 . wurde dasjenige , so

unter der Lands - Fürstlichen Obrigkeit

und Lxempäon begriffen und angezeigt

wäre worden , unterschiedlich vorgenom¬

men , auch bey einigen Stücken der Ver¬

gleich zum Stand gebracht , das übrige

aber ausgesezet , oder aufdas Herkommen

schlechterdingen verwiesen ; folglich ist ein

mehrers vor verglichen nicht zu achten , als

was nahmentlich in den Vorschlag und

die Vergleichung dabey würckkich zum

Stand gekommen . Anderer Seits hat

man dieses gegen das Hochfürstliche

Hauß vor richtig anerkant , welches ,

bewandten Umständen nach , man soviel

mehr gegen sich muß gelten lassen . Zu

geschweige !: , daß man , vermög der an¬

genommenen Fürstlich - Hessischen Erklä¬

rung des Anhangs bey dem vierten Ver¬

gleichs - ^ rricu ! , selbsten zugiebt , was

Massen die in dem Vertrag neuer dingen

angelobte Pflichten und Obliegenheiten

von denen Commenthuren , in Rrafr der

Landfasserey , gefordert und geleistet

würden , Viel , norar ' ) tecz . deren Be -

schrenckung nicht vermuthet wird , son¬

dern statt dessen deutlich und Rechts er -

erforderlich dargethan werden muß .

Oonk . § . XXXII .

ä ) Eons .
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s) UNg des nicht verglichenen , bey Dero , nach dem malten Herkommen zu
ermessenden , hohen Besizrcchten , biß zu der Friedensschluss - mäßigen Er -
käntniß , so billiger zu schüzen seye , als man solches noch über das in dem
Vertrag nahmeutlich . dahin verwiesen : b ) womit die dein vierten Ver¬
trags - Articul jenseits beygtfügte , und Fürstlich - Hessischer Scits , mit
gewisser vorbchaltlicher Erklärung , ( tz . XXXI . ) auf sich belassene Clau -
jul , " daß die Steuer - Entrichtung dem Landcommenthur nicht zur
" Landsasserey angcrechnetwerden solte " , zugleich ihre Erledigung erhalt ; /)
am allerwenigsten aber selbige von denen Bewohnern des landsaßigcn

Txx Cloftcr -

H ) Eonf . § . XXXIl . / ' ) <8 : 1 ' r 3 ns 3 Lkic > 03 -

roltk . lüb Xlum . 90 . Daher der Statt¬

halter , Vice - Canzlar und Hessische Räthe

zu Marburg , in ihrem amzi . lulü au den

Herrn Landgrafen , Georg / / erstatte¬

ten untcrthänigsten Bericht mit gutem

Bestand davor halten können : " weil der

„ Carlstadtische Vertrag an etlichen

) , Orten zweifelhaft und gleichsam

„ auf Schrauben gefreller , welches

„ wegen des Widerrheils verspürter

„ Halsstarrigkeit der Zeit nicht verhütet

„ werden können ; an Ihrer F . Gn . Sch

„ ten aber es weit anders vnd milter je -

„ der Weil hergebracht seye ; so werde vor

„ das rachsamste angesehen , bey solchem

„ Herkommen zu beharren und immer -

„ hin zu conünuiren ; im Fall sich dann

„ je der Landcommenthur in einem oder

„ dem andern zu beschweren vermeine ,

„ werde er solches dieser Seits zu suchen

„ und daher die Auslegung zu nehmen

„ haben " . Wie nun überlMpt in die¬

sem Bericht allein von demjenigen , wor¬

innen der Carlstadter Vertrag zweifel¬

haft und auf Schrauben gestellet seye ,

dieRede ist , welches , da man , vermög

des Lonlorenz - krorocolls und des

Berichts des Würzburgischen Canzlars ,

lub lXum . 92 . beyderfeits auf das Her¬

kommen lediglich sich bezogen , daraus

vernünftiger Weiß die Erläuterung er¬

halten muß , da vorhin noch alles ohnver -

glichene demselben überlassen geblieben ;

so ist der jenseitige Unglimpf desto ver¬

kehrter hiebey angebracht worden , zu wel¬

chem Ende man so gar die angeführte

Worte jenes Berichts zu verfälschen ,

und nach der seltsamen Beschuldigung

zu verdrehen kein Vedencken genommen

hat . Die Kayserliche Eommiilion , wel¬

che im Jahr 1545 . an den Herrn Land¬

grafen Li abgeordnet

worden , thate , ausweiß ihrer kelgcion aci

AuAulkillimum bub 8z . dergeg -

nersschen neuern Anfugen , gleiche Erklä¬

rung : verb . " Was aber ein Comthur

„ schuldig , da könten Ihre Fürstliche

„ Gnaden ihn auch zu demselben jeder -

„ zeit woll wissen zu weißen " . So ohne

das noch mit denen Reichs - Gesazen
übereinkommr .

) Cs wäre diese Osulnl weder denen vor¬

hergehenden Vergleichs - Handlungen

gemäß , vi6 . H ,6i . lub dlum . 94 . noch

auch eher , dann bey der Abfassung der

Vertrags - XlomI , zum Vorschein ge¬

kommen , damit also zu einem heftigen

Streit Anlaß gegeben worden : daher

man anderseits der Wahrheit zum Nach¬

theil schreibet , solche sey beym Anfang

der Handlung festgesezet und darauf al¬

lererst zu denen andern Puncten geschrit¬

ten worden : ( r -^ . Uncerr . §

^ wie dann auch die kanÜLgrion

dieser also verstelleten Vertrags - I ^ ocul

Hessischer Seits anderer Gestalt nicht

erfolgete , dann mit deren § . XXXl . an -

gemerckten Erklärung und besonders der ,

denen Kayscrlichen Eommilläriis , un¬

term 12 . Inn . 1 ; 8 z . gethanen Aeusserung :

verb . " welchs wir gleichwohl anders

„ nicht , dann dahin gemeiner sein erach -

„ ten , dieweil vom andern Theil die

„ stück , so dieLandfesserey nothgven -

„ dig rm ^ ortirt , als Besuchung der

„ Landtage , erlegung der Reichs -

„ vnd Landsteurcn , die / E ^ /Äon ,

„ Volge vnd anders , dessen wir vff

„ dem ' Land Compthur vnd Teutschm„ Hausse



266 ( o ) ^
Cloftcr - 5) ausses Schiffenberg gegenwärtig angezogen werden mag ; K )

nach -
Hausse , auch dessen angehörigen Leu¬
chen vnd Gütern , aus Lrafft benrel -

„ rer Landfesserey , berechtiget zu sein
„ vermeinet , jegcn vns gefochten , nun -
„ mehr aber durch diese neue Vertrags
„ Handlung solche Landsisserey mit ih -
„ reu daraus hersiüßenden und in Streit
„ gezogeneir stücken vermittelt und den -
„ selben allen , wie es damit gehalten wer -
„ den solle , ihre richtige Maß gegeben
„ wird , das derowegen wir vnß auch hin -
„ füro im übrigen , was vns durch die -
„ sen Vertrag benommen vnd dem
„ andern Theil zugehandelt , keiner
„ ferneren Landsesserep anmassen , vnd
„ daraus jegen einen Landcomthur , dem
„ Vertrag zuwidder , etwas weiters
„ suchen oder vornehmen sollen " . S .
-Hessen - Cassel . Nachricht

Mit welcher Erklärung man von
Ordens Seiten gar wohl zufrieden zu
seyn , neuerlich ( Ungr . / ' . /
/ c>2 . ) bekennet . Jmmassen auch der
Würzburgische Canzlar , welcher das
Vergleichs - Geschäft zu Carlstadt äiri -
chret , nach dem Bericht lud I^ um . 92 .
sich eben also erkläret : " wie er selber es
„ anders nicht achten könte , dan daß der
„ Teutsch Orden zu Leistung dero imAb -
„ schied vermeldeten Stück sich doch
„ vor einenLandsassen dargebe vnnd
„ erzeigte " . Da nun vermög dieser
also jenseits angenommen Fürstlichen Er¬
klärung obiger Oaulül , die in dem Ver¬
trag bemelre und verglichene Stücke von
denen Fürsten zu Hessen , in Rraft der
Landjasserey , gefordert und jenseits dem
FürstlichenHauß geleistetwerden , hinge¬
gen dasjenige , so dem Herrn Teutschmei -
ster in dem Vertrag zugehandelt worden ,
und weshalbenman Fürstlich - Hessischer
Seits sich keiner ferneren Landsasserey
cmmaffen will , aufausgesezte und dem
Herrn Teutschmeister damals nicht zu¬
gehandelte oder denen Fürsten zu Hessen
benommene Stücke , vernünftiger weiß
nicht erstrecket werden mag , so ist der
übrige Einwand um so vergeblicher , als
ohnehin die Unterthanen - Pflicht über¬

haupt auf Verträge sich gründet , und
damit zum öftern vom neuen bestätiget ,
folglich der vollkommensten Unterthänig -
keit gehuldigter Unterthanen dadurch
nichts entzogen wird , wann jene dersel¬
ben kraetkanäg etwas näher bestimmen ,
oder ihnen zum Theil gar erlassen , eben
weil selbige damit zugleich von neuem an¬
gelobet und bestätiget werden muß . Wo-
ferne aber auch derVerstand obigerWdr -
te auf das genaueste dahin genommen
werden wolte , daß derLandcommenthur
bey derSteuer - Entrichtung , wegen der in
dem Vertrag bey diesem Punct verwil -
ligten lVloäiiLäion , vor keinen Land -
sassen , oder , welches eben dasselbe ist , de¬
nen andern Hessischen Landsaffen nicht
gleich gehalten werden solle , so befesti-
gete diese , allein bey denen Steuren be -
schehene Ausbehaltung , desselben Land -
sesserey nur um do mehr bey denen übri¬
gen Stücken , mithin nicht abzusehen
wäre , wie dieser Anhang , ohne den Ver¬
trag selbsten , in denen bewilligten Stü¬
cken hinwieder aufzuheben , anderer ge¬
stalt angenommen oder zugelassen wer¬
den könte .

k ) Ob man schon von Seiten des Teut-
schen Ritter - Ordens bey dem Haust
und ClosterSchlffenberg aufden Carl-
städter Vertrag , und die so gerühmte
Oausul desselben vierten Articuls , bey
allen und jeden Vorfällen sich zu beru¬
fen vermeinet , darauf auch noch neuer¬
lich das anmaßliche lVlanigr - Gesuch
in der blomnMl - Sach lediglich grün¬
den wollen , wie das also rudricirte an
sich veacrirliche Kayserliche
E Lk rM / o cer . selbsten auswei¬
set ; so will dennoch in denen bißherigen
Ordens - /^M/ , H mit einem seltsamen
Widerspruch , angeführet werden , daß
das Hauß und Commende Schiffenberg
in dem Vertrag so wenig enthalten sey ,
als die Commende Flörsheim : viel . Un-
terr . K / . Uiigr . Z' . //.
K welches an und vor sich
selbst denen disseitig Fürstlichen Gerecht¬

samen
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nachdem vorhin dasjenige , so dem Landcommenthur , in Betracht dessel-
Xrx 2 den

samen ohnbeschadet , nachgelassen werden

könte : hält man aber den erdrungenen

Ouäengrcilschen Vertrag , welcher da¬

mit durchaus abgeanderGund gänzlich

calllret worden , dargegen , so lieget die

offenbare Unrichtigkeit dieftr Anführung

nicht nur bereits an dem Tag , sondern es

kan auch der deutliche JnnhaltderCarl -

städter Vergleichung solche überflüssig zu

erkennen geben . Die Hessische Gesund »

ten undRäthe hatten , vermög ? roroeoI1

vom 24 . / Vpr . lab zoz . angefüh -

ret : " Hessen Hab die geistliche

„ Kü » vnd im Teutschen

„ Hauß vnd Ordens - Gerichten vnd

„ Dörfern , vnd das des Owens Prie -

„ ster im Teutschen Hauss zu Marburg ?

„ abgeschaft , damit seye lurisäiökio in

„ personam exercirt ; so trage diegeist -

„ liche lul -incULkion die weltliche Obrig -

„ keit vff dem Nucken , denn Hessen ver -

„ mög des Nornbergischen Fridtstands ,

„ Kayser CarolsDeclaracion zu Regen -

„ spurg 41 . gegeben , vnd Reichs -

„ Abschiedt ^ nno 44 . zu Speyer vffge -

„ richt , auch UeliAion - Friedens khein

„ Uefoemarion ansiellen können , wann

„ die weltlich iuperiontät und Hoheit

„ nit Hessisch gewesen wehr " : hierauf

auch , reffe UrorocoIIo 6 . 2 ; . ^ pr . sub

Ixlum . ZO4 . noch weiter angezeigr : " Nach -

„ dem die Fürsten zu Hessen die / i' e/ or -

, Rirchen - (Ordnung vnd

„ geistlich in des Ordens

„ Kirchen und Dörfern auch herbracht ,

„ must ihrem gnädigsten Fürsten vnd

„ Herrn dasselb auch außcrücklich im

„ Vertrag ? zuvorbehalten werden " .

Wornach die Teutschmeisterische des fol¬

genden Tags in ihrer iuk > 6 aro den 25 .

^ pr . übergebenen schriftlichen Erklä¬

rung , besag TxrraÄs lud d -lum . Z05 .

sich vernehmen Hessen : " Sonst begert

„ man in geistlichen Sachen , so vil

„ der Religion frid den Landgrauen

„ zugiebc , wie auch m Bestellung der

„ Rirchen Ministerien , kein Ordnung

„ zu geben ; doch das dem Orden an sei -

„ nem / » re auch dem Land

„ Commenthur an Bestellung , Besezung

„ vnd vf erheblichen vrsachen , entse -

„ zung der Pfarrern in Heusser vnd

„ Dörfern doJme vnd dem Orden die

„ Eollarur frei ) vnd zustendig ist , nichts

„ benommen " cer . Worauf die Hessi¬

sche in ihrer Erklärung vom 27 . / chr .

vermög ^ xrraöls lub d -lum . 96 . verseze -

ten : " Geistliche bleibe , ver -

„ möge Religions - Friedens durchaus

„ den Fürsten zu Hessen ; doch solle dem

„ Herrn Land Comthur an seinem lurs

„ pgrrougeu8 , wo er solche in seinen

„ Gerichten und sonst im Fürsten -

„ chuinb harr , nichts benommen seyn " .

Welchemnach in dem Carlstädter Ver¬

trag 5ub 1>lum . 90 . folgendes versehen

wurde : " Vnd nachdem für das neun -

„ de von des Herrn Land Commenthurs

„ vnd Ordens wegen den Pfarhern zu

„ Marpurgk gebärende ' vnd notcürftige

„ Eomperenz hiebevor gemacht , so soll

„ es forthin ferner vngesteigerr also dabey

„ pleiben vnd gelassen werden , vnd der

„ Orden sunsten zu vnderhaltungk der

„ Geistlichen , Vniuerlität , Lripeuäla -

„ ten , oder andern daselbst , etwas weiter

„ zu geben , nicht schuldig seyn : nichts

„ destoweniger aber soll dem Orden vnd

„ Land Commenthur sein / » i

„ vnd was dem Orden mitBestellung

„ deswegen geburc , besezung und ent -

„ sezung der Pfarrhern in des Ordens

„ eigenen Haufsern , Gerichten und

„ Dörfern , da ihme die ( o // i7rrm zu -

„ stendig ist , nach des Heyligen Röm .

„ Reichs Religion - Frieden vndHest

„ sischerRirchen - Ordnung , allerdings

„ Vorbehalten seyn vnd pleiben : Doch

„ ist hierinne bedingt , das dieBeurlau -

„ bung der vier pfarrhern , als inbey -

„ den Ordens - Häussern zu Marburg

„ vnd Gchiffenbergk , dann zu Goss -

„ felden vnd Seelheim einem Land Com -

„ menthur allein jederzeit , ohne innred

„ vnd Hinderung männiglichs . frey ste -

„ hen soll " . Womit also dasjenige , was

die Fürsten zu Hessen bey denen im Für¬

stenthum gelegenen Ordens - Häuslern
und
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den besonderen Landes - Fürstlichen Freyheiten und Begnadigungen , wel¬
che gleichwohl mit dessen vollkommensten Unterthanigkeit wohl bestehen ,
in dem Carlstädter Vertrag , in der dehörigen Untergcbung , zugehandelt
worden , bey dem Hauß Schiffenberg seinen gar mercklichen Abfall leidet ; /)und

und Kirchen , Kraft habender obersten
geistlichen Gerichtbarkeit zuvor unter¬
nommen , verändert und verbessert , ( § .
XXXI . Le L.XXXIII . ) aus dem genüg¬
samen Grund der dabey angeführten ho¬
hen Landes - Fürstlichen Zuständigkeit ,
nochmalcn anerkant , diese zugleich feyer-
lich ausbehalren , dem Orden aber bey de¬
nen in Lacris also veränderten Ordens -
Häussern und Kirchen in diesem Stück
weiter nichts , als die Pfarr - Lollsrur zu¬
gestanden , dasselbe bey dem Hauß und
Rirche zu Schiffenberg alsonahment -
lich versehen , und diese denen in dem Für¬
stenthum Hessen gelegenen Ordens -Kir¬
chen in dem Vertrag selbsien beygezehlet
worden ; weshalben die ohngereimte äl¬
tere und neuere Deutungen dieses , aus
denen vorhergegangenen Vergleichs -
Handlungen vernünftiger Weise zu er¬
klärenden neundten Carlstädter Ver¬
trags - Articuls , ( Uncerr . 6'. / . / . ^ - . L/

mehr bedauret, als wider¬
leget zu werden verdienen . Conk. § .
XL. VIII . Lc IRXVll . woselbst gezeiget
worden , daß der Teutsche - wie andere
dergleichen geistliche Orden , die Iura H -
pilcopLlia , nach denen eigenen Ordens -
^ riuiIeAÜ8z niemals gehabt habe . Nach¬
dem auch in dem Owäenarclischen Ver¬
trag derSchiffcnbcrger Wald denen
in dem Fürstenthum gelegenen Ordens -
Wäldern zu verschiedenen malen nah -
mentlich wäre beygerechnet und unter
andern darinn versehen worden , " daß
„ die Land Commenthurn der Balley
„ Hessen undCommenthuren in dieselbe
„ gehörig , der Jagd in des Ordens eigen
„ Wäldern , als denGerzheusser , Merz -
„ heusser oder Münch Wald , desgleichen
„ im Seelheimer Wald , im Stürmer ,
„ bey Kaldern gelegen , und im Schif-
„ fenberger Wald " gewisser Massen sich
zu gebrauchen haben selten ; so wird in
dem Carlstädter Vertrag folgende dar¬
aus sich erleuterende Verordnung befun¬

den : verb . " So viel dann zum sechs -
„ zehendey die Jagden belangt , ist berhe -
„ dingt vnd verglichen , daß ein Land
„ Commenthur sich weder in seinen ai -
„ genen , noch Hessischen Wäldern vnd
„ gehölzen derselben nach hohem Wild -
„ preth , alsHirschen , Rehen oderSchwei -
„ nen gebrauchen , sondern genzlich ent -
„ halten - soll . Vi (Z. d>lum . 9O . Auch wird
noch ferner jenseits ( Uncerr . 6'. ^ . / .
L . 2 ^ . ) angeführet , daß als im Jahr
i6 ; i . der von Nordeck zu Rabenaw
noch Commenthur zu Schiffenberg ge¬
wesen , und zu einem ? arüLn !3r - Landtag
erfordert worden , habe er bey demLand -
commenthur um Verhaltung angefragt ,
er sey aber des Carlstädtischen Vertrags
wohl verständiget worden , wann der da¬
malige Landcommenthur von Habel fol¬
gendes an ihn geschrieben : " Nun dann
„ nichtallein die bisherige Obierurmz ,
„ sondern auch derCarlstadcifcheVer -
„ trag hierinn klar Ziel und Maß giebt -
„ - als ist unser Orden auch an solche ab -
„ fonderliche 6oMe ?M§, die da nicht auf
„ des ganzen Fürstenthums und deffel -
„ ben algemeine Nothdurft , sondern
„ nur aufConrridurione8 undGeld - Zu -
„ lagen auslaufen , gar nicht gebunden ".

wo eingestanden wird , daß
die nach der Anfug Wb dwm . 77 . ver¬
wiegte Ritter - Steuervon denen Mar -
burger und Schiffenberger Ordens - Ge¬
fällen , vermög des Carlftadter Ver¬
trags abzuführen gewesen seyen .

/ ) Wohin unter andern das freye Wein -
schencken in dem TeutschenHauß zuMar -
burgssamt der peinlichen und vogteylichen
Gerichtbarkeit , in der behörigen Unterge -
bung zu rechnen , als welche das Hauß
Schiffenberg niemals gehabt , noch selbi¬
gen nur der Angrif oder gemeine Bestra¬
fung derWald - und anderer geringenFrc -
vel zukommt .' wie solches in dem vorher -
gehenden ( § . I. XXVH . LiIRXXIX . ) des
mehreren dargethan zu befinden - 6 on 5.
§ . xcv . /Lcl§ ,

s
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Md dessen Bewohner , nach getheiltcn Landen des Ober - Fürstenthums
Hessen , in einem eigenen Verhältnis seiner ungezweifeltcn Untertbancu -
Psiicht gegen die regierende Herrn Landgrafen zu Hessen - Darmstadt
sich befindet . § . XLII .

§ . xcn .

Zu so gründlicherer Erweisung dieser richtigen Anführung , kan so Welches der
wohl der nachmalige Zeit - Erfolg dienen , als auch dasjenige , was nachmalige Zeit -
das Fürstliche Haufi Hessen bey der anderweit verkommenden Zudring - Erfolg , samt dem
lichkcit des Deutschen ' Ritter - Ordens zu Zeiten des in Deutschland bc -
kant gewordenen Kayscrl . Ke-Mmons - LärÄs gegen denselben standhaft
behauptet , ( § . XXXV . XXXVI . XXXVII . XLIV . ) ungezogen wer - noch weiter ^be -
den . Dann cs hat kurz nach abgeschlossenen Carlftadter Vertrag der siättiget .
neu erwählte Landcommenthur , Alhard von Hörde , so balden " bey
" Herrn Landgraf Ludwigen , als seinem gnädigsten Fürsten und Herrn ,
" sich untcrthänig cingeftellct und gebctten , sein gnädigster Lands surft ,
" Gchuz - und Schirmherr zu seyn und zu bleiben , so wolle er
" gegen Seine Fürst ! . Gn . sich alles underthamgen schuldigen ge -
" yorsams verhalten , bey S . F . Gn . leib , guth und blut vffsezen ,
" als einem ehrlichen von Ade ! wohl ansiehe , auch alles thun , was
" seine Vorfahren gethan hätten und ihm gebürtte " : und die dagegen er¬
haltene Fürstliche Zusicherung zu unterthänigem Danck angenommen '
darausim Jahr 1598 . nebst andern Hessischen Landständen , von Präla¬
ten , Ritter - und Landschaft , " der (Lhur - und Fürst ! . Sächsischen

halber , so ihnen , vermag der Erbvcrbrüderung gegen die vber -
" gebeneErbhuldigungs - Briefzugestellct werden sollen " , bey seinem
gnädigsten Landes - Fürsten , dem Herrn Landgrafen , " unterthcnige Erin -
" nerung und Ansuchung gethan " ; ^ ) sein Nachfolger , Wilhelm von Oyn -
hausen , auch im Jahr 1605 . auf dem Schloß zu Marburg , Herrn Land¬
graf Morizen mit Handgebung die anfänglich verweigerte Erbhuldi -
gungs - Pstlcht geleistet , r ) Nebst diesem haben bcyde bey denen Hessi¬
schen Landtagen ohne Unterscheid gehorsamlich sich eingcstellct ; st )

YYY ( § . XXXIII . )

§ . XEII .
- ) Via . § . XXXIII . c ) Anderer Seits

will man einwenden , daß der Landcom¬

menthur sein Gelangen zur Landcom -

mende aus Höflichkeit gemeldet und den

Herrn Landgrafen zugleich seinen Schuz -

und Schirms - Herrn geheissen habe ; ver¬

stummet aber gänzlich auf den übrigen

so wichtigen Jnnhalt der Landcommen -

rhurlichen Angelobung , welcher jedoch

die seichte Einwendung zugleich am be¬

sten widerleget ; wie er dann den Herrn

Landgrafen : seinen gnädigsten Lands -

Fürsten , Schuz - mW Schirm - Herrn

in einer Verbindung genennet , auch die

leztereBenennung derLandes - Obrigkeit

bey der Landsaßigen Geistlichkeit nicht

entgegen stehet , sondern selbige vielmehr

bestätiget . EonsHHII .

Z' ) S . den Lxrrkiek Landtags - kerEs

vom Jahr 1598 - st >b> zo6 .

cch Eons . H . XXXIII . / )

H Eons § . XXXIII . <X XEIII . Denen

alschon beygebrachten Beurkundungen

ist dersub > täum . zoy . hiebeygesügte , von

dem Bevollmächtigten des damaligen

Landcommenthurs , Nahmens derer

Hessischen Prälaten UnterzeichneteLand -
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( tz . XXXIII . ) der gemeitten Last gleich anderen Standen und Unter -
thanen aller Gebühr sich unterzogen ; e ) die fürstlich - Hessische Lan¬
des - Gemchtbarkert über sich auerkant ; / ) und in allen übrigen Stü¬
cken denen Lessischen Landsassen sich gleich verhalten . ( K . xxxiv . ) Da
auch , bey noch ohngetheilten Fürstlichen Landen , und sonderlich des
Ober - Fürstenthums Hessen , die Haußcommenthuren zu Schisscn -
berg , nach der kundbarlichen Ordens - Verfassung , ( § . Xl- VH . xi ^ Vlll .
LWXXXI . ) m keinem andern Vcrhaltniß , als die übrige gemeine
Ritterbrüder der Ballcy Hessen , gegen ihre hohe Landes - Lerrschast ge¬
standen , und daher mit diesen , als Untergebene des Landcommcn -
thurs , von demselben bey der Erbhuldigung , der Steuer - Entrichtung ,
wie noch allen übrigen , so gerichtlich - als ausscrgcrichtlichen Handlun¬
gen , nebst dem ihnen anvertrauten Closter - Hauß waren verwetten wor¬
den ; § ) als wurden selbige , nach dem Ableben Landgraf Ludwigs des

altem ,

Land - Eommunicarions - Tags - Uecek / ) S . den Veweißthum § . XXXIV . wo -

<Z . Ai . lulü 1619 . , samt dem auf die - gegen man andercrSeits , etwasgründ -

sem Oommunicsiions - Tag vorgegan - liches anzuführen , sich ausser Vermögen

genen wichtigen Verlauf annoch beyzu - gesehen .

fügen . § ) Was es mit des Closters Schiffenberg

- ) Den Beweiß bey der Einquartirung , Einräumung an das Teutsche Hauß zu

Reichs - und Türcken , wie auch denen Marburg vor eine Vewandniß gehabt ,

Land - Tranck - und anderen Sceu - solches ist in dein vorhergehenden ange -

ern , Beyrragen und gemeinen La¬

sten , hat man § . XXXIV . zur Gnüge

beygebracht , darwider der Gegentheil

nichts einzuwenden gewust . Wie dann

auch noch die weitere Beurkundungen

lud d§um . zog . Lc Z09 . demselben so

mehr beygefüget werden mögen , alser -

stere eben wohl die Bescheinigung eines

Ordens - Ritters bey sich hat . In dem

also genanten -Hist . Di /L Unterr .

hatman mit unrichtigen und theils

zerstümmelten krorocollis darthun

wollen , daß die Land - Steuer nur im

Fall der Landes - Nothdurst und Erret¬

tung zu entrichten seye . Wie es aber

auf jene Deutung hiebey gar nicht an¬

kommt , so zeiget unter andern der Eom -
miügrische Vorschlag , vermög desCarl-
städter Lonferenz - krorocolls vom 25 .

lud d>lum . Z io . wie dieser Articul
eigentlich gemeinet sey : verd . " Die

„ Land - Gceuer aber solt denen Land -

grauen volgen , war : sie vff Landra -

„ gen verwilligct wurdc , vnd solt der

„ Compthur iss denselben Landsteuren ,

„ gleich denen von Adel , gehalten

„ werden " .

mercket worden . ( § . LXXVll . ) Die

seit dem aus demselben dahin verordne -

te Priester und Ritterbrüder stunden

nach ihren Ordens - Gelübden unter dem

Gebott und in dem allergenauesten Ge¬

horsam ihres gemeinsamen Oberen , des

Landcommenthurs zu Marburg , daher

selbiger sie , gleich andern Brüdern desEonuems , zu vertretten hatte : S . die
jenseits lud d >lum . 180 . beygebrachte

Urkunde eines Schiffenberger Hausj -

comthurs 6 . a . 1470 . ibi : " Vnd

„ want dießes auch mit willen vndwis -

„ sen ist myncr Obersten des Dutschen

„ Hußes zu Marpurg " cer . gegen die

gemeinsame Landes - Obrigkeit aber be¬

fanden sie sich mit andern Mitgliedern

geistlicher Eommunen , unter dem Be¬

fehl ihrer Vorgeseztcn und Oberen , in

gleichem Verhältnis ; . Bey welchen ; al¬

len diejenige Ordensbrüder , denen , nach

der Gewohnheit anderer Geistlichen und

Münchs - Orden , die Aufsicht gewißer

Häusser oder Güter vorzüglich anvertrau -

ct wäre , oder die sogenanteHaußcommen -

thuren , nichts zum voraus hatten . Sol¬

chem nach wurde i ) denen Herrn Land - '

grafen
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ttltem , sinnt dem an das Hochfürstliche Hauff Hessen - Darmftadt da¬
mit so balden gefallenen Gieffer Landes - Antheil , hochgedachtcmFürst¬
lichen Hauff mit Pflicht und Untcrthanigkcit besonders zugeignct ; dem
zufolge selbige dasjenige selbst gethan und geleistet , was die Pflicht ge¬
treuer Unterthanen in dem Furftcnthum Hessen mit sich gebracht , und
zuvor von ihren Vorgeseztcn , denen Landcommenthuren , wie biff anher
erwiesen worden , alwcge geschehen wäre : immassen gedachter Commcn -
thur zu Schiffenbcrg bald darauf im Jahr i6n . nebst Prälaten , Rit¬
tern und Landschaft , auf das errichtete Fürstliche Erb - dem
ältesten Prinzen , Landgraf Georgen , die Huldigung abgelegen L )

2) yy 2 und

grafen das Einkommen des Hauses
Schiffenberg incht von Viesen , sondern
denen Landcommenthuren versteuert :
Vi6 . H . UXXXIX . 2 . ) die solches Hauß
angehende Rechts - Sachen von den lez -
tern betrieben : ibicl . z . ) Verträge und
sseoetle vor dasselbe in ihrem eigenen
Nahmen entrichtet : ibicl . 4 . ) das darin¬
nen ausbedungene denen Lanöcommen -
thuren , und nicht dem Haußcommenthur
zugetheidiget : vi6 . Carlsiädter Vertrag
tub d>lum . 90 . auch noch in allen an¬
dern Vorfällen derselbe ordentlich ver¬
ketten , wovon neuerlich mit der , wie
gewöhnlich , ohnvollständig beygebrach -
ten Urkunde iub d>lum . 224 . ein neuer
Beweis jenseits geführet worden . Dan -
nenher alles dasjenige , so derLandcom -
menthur , in Ansehung dieses Closter -
Hausses , gesteuret , angelobet , gehan¬
delt , verrichtet und befolget , nicht nur
von vorzüglicher Gültigkeit gewesen , son¬
dern auch gegen dasselbe dermal desto
mehr angeführet werden kan ; nebst
deine die Landsäßigkeit des Teutschen
Hausses und seines Vorgesezten , die
vollkommenste Untergebung des Closter -
Hausses Schiffenberg und seiner Be¬
wohner , welche bey dessen Einräu¬
mung an die Ordensbrüder des Hausses
zu Marburg vorzüglich sich geäussert ,
umso viel gewißer nach sich ziehet , als
dasselbe nicht das mindeste , so nur ei¬
nen Schein der Lxomprion haben mog¬
le , vor sich anführen kan ; daher der
gegnerische Einwand : wie doch gleich¬
wohl bisher kein Exempel vorgebracht
worden , daßeinHaußcomthurzuSchif¬
fenberg denen Herrn Landgrafen selbst

gehuldiget , gesteuret , denen Hessischen
Landtagen vor sich selbst beygewohnet rc .
desto unschicklicher ist . Bey denen Or¬
dens - Häusern zu Vessperg , Reichen¬
bach cer . dürfte die verlangte Art der
Bescheinigung noch weniger thunlich
seyn , man hat aber deren vermeinte
Lxemprion aus diesem Grund zu be¬
haupten sich noch nicht getrauet . So
würde eben wohl bey denen emzlenEon -
uem - Gliedern derer übrigen in Hessen
ehedem gesessenen Geistlichen - und
Münchs - Orden dergleichen Erweisung
gänzlich abgehen , deren kündbare Land¬
säßigkeit bisher noch niemand deshal¬
ben bestreiten wollen . Die häufig bey -
gebrachte Hessische Landtags - Uecetle er¬
weisen zur Gnüge , daß , in Fällen , da der
Landcommenthur denenselben nicht per¬
sönlich beywohnen können , Er , Nah -
mens seiner und seines Ordens , einen
seiner ihm untergebenen Rirterbrüdcr
dahin abgefertiget , unter welchen der
Comthur zu Schiffenberg , gleich dem
Vogt , Zinßmeister oder einem andern
Ordens - Ritter zeitlich angetroffen wird .
Wie man dann ( Ungr . x>. 210 . ) nicht
ohne Widerspruch angeführet , daß ein
Landcommenthur der Balley Hessen bey
denen Reichs - Anlagen , die zur Balley
gehörige Eommenäcn , Häuser und
Unürthanen verbreiten : ob schon die zu
solchem Ende ungezogene ohnvollständi -
ge Urkunde lud silum . 224 . dazu wenig,
verträglich ist .

h ) Es wird dieses mit zweycn unter des
Commenthurs zu Schiffenberg , Johann
von Liederbach , Hand und Siegel aus -
gestelleten Bekäntnissen lubKum . roo .
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und , als im Jahr 1616 . Landgraf Ludwig der jüngere / in seinem er¬
richteten Fürstlichen Testament , auf den darinn bemerckten Fall / einige
Cbur - und Fürsten zu Vormündern feiner Fürstlichen Kinder und Lan¬
des - Regenten verordnet , solches auch dem zu diesem Ende nach Nidda
beschriebenen Ausschuß Deroselben getreuen Prälaten , Ritter und Land¬
schaft bekant gemacht , mit dem gnädigen Begehren , daraus förmlich
anzugeloben und sich zu verschreiben ; hat der Commenthur zu Schiffcn -
berg , Johann von Liederbuch , welcher noch biß gegen das Ende des
Jahres 162. 4 . gelebet , und in dieser Eigenschaft auf der Lommeusie ver¬
storben , i ) sinnt denen übrigen Prälaten dieser Fürstlichen Lande , einigen
aus den : Mittel des Prälaten - Standes volle Macht und Gewalt errhei -
let , " daß sie in seinem Nahmen , wohin sie würden beschiedcn werden ,
" erscheinen , vnd scinethalbcn bcyden Ihren F . F . G . G vor dieselbe selbst ,
" vnd wegen ihrer Herrn Mit - Imornvnd Curacorn , Gelübde tl) un , auch
" von Deroselben Gegcn - Versicherung empfangen , vnd sonsten in gemein
" dasjenige thun vnd leisten sollen , was vermög obangezogenen Erb -

vnd Huldigungs - Pflichten , auch berücter seiner mrt
" Hand vnd Siege ! becrafstigten O ^ M / on , ihm obliege vnd
" gebühre " ; ü ) weniger nicht den von Prälaten , Ritter - und Land¬
schaft damals übergebenen Huldtgungs - RerE an seinem Ort von
sich ausgcstellct und selbigen " mit Hand , Mund und Siegel vollzie¬
hen Helsen , / ) demnach vermög so eines , als des andern angelobet ,

" Ihren
Lr zu . vollständig diirgethcm , und kan

in diesem Betracht sehr gleichgeltend

seyn , ob der Commenthur von Lieder¬

bach , oder sein Vorfahrer , diese bekant -

liche Huldigungs - Pflicht abgeleget , nach¬

dem der Huldigungs - ^ äius in Ansehung

der Commcnäe seine ohnwidersprechli -

che Nichtigkeit damit erhalt . In der

von dem Commenthur , samt andernPra -

laten des Ober - Fürstenthums Hessen ,

ausgestellten Vollmacht lud silum .

zu . wird solches folgender Gestalt be -

mercket : " Vnd wir vnß hiebei ) vnße -

„ rer Schuldigkeit erinnert , die von

„ Rechts vnnd dießer Fürstlichen Linien

„ ErbÜacurs - wegen , darauf wir all -

„ bereits gehuldigt , vnns odligirt ,

„ derowegen mit Hand vnnd Siegelln

„ vns zue solchen allem , als obsteet ,

„ verpflichtet - vnd sonsten inge -

„ mein dasjenige thun vnd leisten , was

„ vermöge obangezogenen Erb / ^ / r

„ vnnd Huldigungs - Pflichten , auch

„ berürrer vnßerer mir -Hand vnnd

„ siegelt becrafftigten 6 ^ / /^ / on , VNNs

„ oblieget vnnd gepüret " cer . In der

wider so clare Brief und Siegel an -

maßlich unternommenen Gegenbeweiß -

führung , hat man nicht das mindeste

xrgelliret , welche ohne dem so unerheb¬

licher gewesen seyn würde , da der Com¬

menthur , Johann von Liederbach , sich

in beyden Urkunden dazu durchaus be¬

kennet und dasjenige , welches diese Ge¬

lübden mit sich gebracht , neuer Dingen

angelobet , auch auf diesen Grund die an -

erkante Schuldigkeit zu denen , von ihm

damals geleisteten andcrweiten Huldi¬

gungs - Pflichten , selbst gebauet hat .

r - S - desselben bchiraobium beym win -

ckelinann in der Beschreibung derer

Fürstenchümer Hessen und Herßfeld

R . / / . ^ . 7 , . 2 / 4 . ibi : " ^ . uno 1624 .

„ den 2 . 8epcember starb der Ehrwür¬

dig Edle und veste Herr , Johann von

„ Liderbach , Commenthur zu Schiffen -
„ berg " oer .

Es ist diese Vollmacht , welche der

Commenthur , in der Eigenschaft eines

Ober - Hessischen pralarens , vor de¬

nen übrigen Mitgliedern dieses Stan¬

des , unterschrieben und besiegelt , iub

z 11 . nachgefüget worden .

/ ) S . den merckwürdigen Huldigungs
Revers iub I ^ um . 100 .

m ) Weil
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" Ihren samttlichen Chuer - vnnd Fürstlichen G . G . G . G . G11 . holt ,
" trew vnnd gehorsamb zu seyn , wie einem gehorsamen getrewen
" Land stand vnd Vnderthanen wohl anstehe , auch von Rechts
" wegen gebühre vnd obliege , trewlich vnd ohne alle gefährde " :

Zzz dage -

» O Weil dieser Vorfall zu dem skkeLkir -

ten Immeäigritmo so wenig , als der an -

gemaßren Berg - Versezung und denen

übrigen hohen Gedancken sich reimen

lassen will , so hat man denselben kurz

um abzuleugnen vor das beste gehalten ,

und vorgegeben , " daß je und so lang

„ das Hauß Schiffenberg stehe , kein ein¬

ziger Commenthur jemals gehuldiget

„ habe ; sich auch anheischig gemacht ,

„ solches mit glaubwürdigen durchge -

„ hends ohnverwerfiichen Urkunden wahr

„ zu machen " , gleich dann , nach Be¬

schaffenheit dieser anmaßlichen Lxem -

xrions - Sache , dasselbe allenthalben er¬

forderlich seyn will . Da man aber das

gänzliche Ohnvermogen , dieser Anmaf -

sung ein Genüge zu thun , im Werck

selbst genugsam erkant ; das Hochfürstl .

Hauß Hessen - Darmstadt hingegen , den

von gesamten Ständen , an Prälaten ,

Ritter - und Landschaft , vornehmlich

aber dem damaligen Commenthur zu

Schiffenberg , Johann von Lieberbach ,

eigenhändig in rriplo unterschriebenen

und besiegelten Huldigungs - -Keueri ,

samt denen übrigen dahin gehörigen be¬

trächtlichen Urkunden , verschiedenen ho¬

hen Reichsständen in OriAmalibus vor¬

zulegen , und den jenseitigen Unglimpf

damit grundhaft abzuleinen , sich in dem

Stand gesehen ; so hat man andererseits

in der so genanten Gegen - Anzeig auf

die Fürst ! - Hessen - Darmstadcische

/ . Der . / / / / . M LoMttü übergebene

kurze Anzeige , in der gewohnten Spra¬

che vorgewenbet , i ) daß vorerwehnter

Commenthur in der Eigenschaft eines

Hessischen Valüllens und Landstandes ,

keines weges aber , als Comthur zu

Schiffenberg , diese Huldigungs - Pflicht

abgeleget ; allenfalls aber 2 - wider seine

Pflicht gehandelt habe ; an statt in dem

Unterricht / o . ^ z ) zuvor

wäre gemeldet worden , daß jener , Gah¬

mens des Landcomnrenchurs , als

. DeMr ' rcer , damals gegenwärtig gewe¬

sen ; dabey aber 4 . ' den Carlstädter

Vertrag überschritten und eine vergeb¬

liche Handlung verrichtet Härte . Zu

welchem allen noch 5 . ) der neueste , in

der so genanten gemüßigten Erinne -

rungrc . geäußerte Einfall , daß solcher

/ cökus keine Huldigung , sondern eine

blosse ? e / ? M , re -r ? s - und Vorinund -

schafrs - Beslarcigung gewesen , hin¬

zukommt , und nebst dem übrigen Unbe¬

stand und eigenen Widerspruch genug¬

sam zu erkennen giebet , wie wenig man

sich , nach so vieler Vermessenheit , nun¬

mehr zu helfen wisse . Den ersten Ein¬

wand entkräftet die von dem Commen¬

thur zu Schiffenberg unterschriebene

und besiegelte Vollmacht lüb d§um .

zu . worinn er nebst denen übrigen des

Ober - Hessischen Prälaten - Standes ,

nahmenrlich in der Eigenschaft eines

Ober - Hessischen Prälatens , einige aus

dessen Mittel bevollmächtiget , Rah¬

mens seiner die erforderte Huldigungs -

Pflichten und Gelübden abzulegen ;

verb . " Daßdieselbige in vnßermNah -

„ men , wohin dieselbige werden beschei¬

den werden , erscheinen , vnd vnßert

„ wegen beyden Ihren Fürstl . G . G - vor

„ dieselbe selbst , vnd wegen Ihrer Herrn

„ Mit - Ducom vnd Lurgrorn gelübde

„ chuen , auch von deroselben gegen -

„ Versicherung empfangen , vnd sonsten

„ insgemein dasjenige thun vnd leisten ,

„ was verinög obangezogenen Erb -

„ vnd Huldigungs - Pflichten ,

„ auch berürcer vnßerer mit Hand

„ vndSiegel becresscigten

„ vns oblieget vnd gepüret " : wobei )

es gar wenig zur Sache thut , ob er sich :

Commenthur zu Gchiffenberg : oder

schlechthin : Teutsch - Ordens : genen -

net ; da selbiger ohne dem den angezo¬

genen Huldigungs - .KerEselbsten mit

der ersteren Benennung iri clglle Lc or -

üius krselgcorum , ausgestellet undunter -
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Dagegen auch die Fürstliche Versicherung angenommen und empfan¬
gen . K ) Desgleichen hat derselbe die Gteuren von dem Hauß Schif¬
fenberg und dessen Einkünften insgesamt , denen Fürstlichen Obercin -
nehmern ohnverweigerlich entrichtet ; o ) der Fürstlich - Hessischen Gcricht -barkeit

unterzeichnet , damit auch sowohl denen
übrigen des Prälaten - Standes , als
dem Hessischen Erb - iV4 artLdgU sich mit
der Unterschrift und Siegel vorgesezt .
Nebst dem ist dessen angeblicher Besiz
der Lehen - Güter mir nichts erwiesen ,
lind denen Ordens - 8camris öc kiiuile -
tz'üs vorhin gänzlich zuwider . Vi6 . OM .
uor >ic>« ii m . / 22 s .
ib . Vc frgrre8 in clomo velira Oeo
tei-uienres Lr viuanr .
Dem andern Vorgeben , daß der Com -
menthur , als Abgeordneter des Land -
commenthurs der Handlung beygewoh -
net , gehet der Beweist ab , ob es gleich
der disseitigen Imcmion so viel weniger
nachtheilig seyn könte : Vi6 . nor . ^ ) kw -
rece6 . dahingegen der dritte und vierte
Einwand eine blosse pemionem prin -
cipii in sich enthält , welche zuforderst
durch die Reichs - Sazungs - und Frie¬
dens - Schluß - mastige Erkantniß über
die Fürstlich - Hessische Beschwerden , er¬
örtert werden müsse , wo nicht selbigen
durch die deutliche Verordnung des
lwestphal . Friedens O / . 2 / . ab¬
geholfen wäre : der leztere Einfall aber
Lkiulgm lZetperargm anzeiget . Denen
Hessischen Ständen käme nicht zu , das
Fürstliche Testament samt denen in sel¬
bigem bestellten Chur - und Fürstlichen
Vormündern zu bestattigen ; es gienge
auch , ihrem eigenen Bekantniß nach ,
der Fürstliche Befehl nicht dahin , son¬
dern vielmehr , daß sse nebst dem Stadt¬
halter , Canzlar und Rachen der ange -
ordneten hohen Vormundschaft die

Huldigungs - Pflicht lei¬
sten folten , viel . Obiuiök . lud Oum .
100 . zu . Z12 . öc Ziz . wozu sich der
Haustcommenthur zu Schiffenberg so
gut , als alle übrige Hessische Landsassen
schuldig erkant und denen Chur - und
Fürstlichen Herrn Vormündern , " hold ,
" rrew vnd gehorsam zu seyn , wie
" gehorsamen getrewen Landstanden

" vnd Unterthanen wohl anstchet ,
" auch von Rechtswegen gebühret
" vnd oblieget " epdlich 'angelöbet , und
in der Masse den Huldigungs - kleuei-8
iub dilum . 100 . ausgestellet hat : wel¬
ches von Stadthalter , Canzlar und
Räthen zu Giessen und Darmstadt eben
also befolget worden . Viel , derselben
Huldigungs - Ueuer 8 iub Z12 .
Ob nun auf solche Weise die Fürstliche
Vormünder von der Diener - und Land¬
schaft besiartiget werden ? mögen andere
urtheilen : wenigstens wird in der dage¬
gen ertheilten Versicherung keiner der¬
gleichen ungewöhnlichen Bestattigung ,
sondern vielmehr der auf das Erb - 8 m -
rumm und Fürstliche Testament also
wurcklich geleisteten Erb - Huldigungs -
Pflicht Erwehnung gethan , und dabey
die gewöhnliche Fürstliche Zusag erthei -
let : " alle vnd jede von Prälaten , Rit-
" ter - vnd Landschaft bey erworbenen vnd
" herbrachten Rechten , gnaden , freyhei -
" ten vnd diensten zu laßen , zu schützen
" vnd zu handhaben " cer . Mithin kan
man in Zukunft geschehen lassen , daß die
HessischeCommenrhuren , auf jedesmali¬
ges Erfordern ihrer hohen Landes - Herr¬
schaft, sich zu gleichen , also unschicklich be -
nennelen , Bestättigungen , mit und nebst
denen übrigen Hessischen Landständen
und Unterthanen , bequemen .

) S > diese Fürstliche Versicherung üib
d-luM . ZIZ .

) Daß dasEinkommen desHausses Schif¬
fenberg überhaupt denen Herrn Landgra¬
fen alweg versteuret worden , solches hat
man alschon sattsam , wiewohl ohne
Schuldigkeit , beurkundet . Oonf. H .
L.XXXH . UXXXVII . I^ xxxvm . üjg .
In dem gegenseitigen Ungrund 20 ^-.
wirdangcführet , " es könne nicht geleug -
„ net werden , daß das Hochfürsiliche
„ Hauß Hessen - Darmstadt in Ansehung
» der Schiffenberger Commende - Gefal -
„ len , so im Darmstädtischen Land erho¬

rchen
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barkeit bey derRegirung zu Giessen , ohne Unterscheid der Sachen und
Einwand , sich umerworssen ; ( K . XXXIV . ) gleichwie seine Knechte ,
Hofleute , Holzförster , Schäfer , Müller und anderes Gcsind vor dem
Amt daselbst ihre Rcchtshandel ausgemacht , und die begangene Verbre¬
chen und Frevel verbüsset haben . § )

„ ben würden , im Carlstädter Vertrag

„ mit begriffen und dabey inreretlirt sch " .

Bald hernach aber diesem entge¬

gen gemeldet : " Was Massen die Herrn

) , Landgrafen nicht befugt gewesen , der

„ Commende Schiffenberg Steuren ab -

„ zufordern : was aber im Carlstädter

„ Vertrag , der Steuren halben , vergli -

7 ) chen worden , solches gehe auf die , in

„ denHessifchen Dorffchaften zu erheben -

de Laudcommemhurliche Gefalle ,

„ nicht aber auf die Commende und de -

, ) ren viltriLb , als wovon im Vertrag

„ gar nichts gedacht worden , der Gegen -

theil solle zeigen , daß jemals von sotha -

, ) ner Commende Steuern an Hessen

„ zahlt worden " . Gleichwie aber dieses

leztereüberflüßig geschehen , und dieHes -

fische Steuer - und Erheb - oder Liefe¬

rungs - Register dieserZeiten , worinnen

die Steuren von dem Hauß Schiffen¬

berg , nach dem darinn zugleich bemelde -

ten , auf das gesamte Einkommen dessel¬

ben gerichteten Steuer - Capital , in Ein¬

nahm gebracht und von denen Einneh¬

mern gnädigster Herrschaft weiter ver¬

rechnet , über das auch zum öfteren der

würckliche Erlag von denen Ordens -

Personen selbst beschienen worden : Conk .

^ äi . tuk > l> l . sogeben diejenseitige

Schriftfasser damit zugleich den Beweiß

an die Hand : " daß bey ihnen vieles ge -

„ schrieben stehe , so nicht wahr sey " , und

daß solches von ihren übrigen Anführun¬

gen eben auch glaublich seyn müsse , weil sie

sich allenthalben auf solchen ohnrichtigen

Wegen noch betretten lassen . Nach dem

kub d§ . z 14 . hiebcy befindlichen , in Betref

derLand - Steuren desTeulschenHausses

zu Franckfurt , von dem vieljährigen Hes¬

sischen Renthmeister , Niclas Stipp , im

Jahr 1627 . erstatteten pfiicbtmäßigen

Amts - Bericht , " hat das Hauß Schif -

„ fenberg , wie das Teutsche Hauß zu

„ Marburg und Wezlar , die ihnen zu -

„ kommende Land - Rettungs - Gceu -

) , ren jederzeit denen Fürstlich Hessi -

„ scheu tvbereinnehmern ohnwi -

„ dersezlich und ohnweigerlich enc -

„ richtet " .

) Man hat dieses alschon dergestalt beur¬

kundet , daß jenseits darauf mit Bestand

nichts vorgebracht werden können . : zu

dessen weitererBestärckung die Urkunden

tust Zi ; . L : Zi6 . andienen mö¬

gen . Man ist dabey erbietig , die vollstän -

digegerichtliche ^ <Uen , samt noch verschie¬

denen andern , hierinnen nicht bemelde -

ten , behörigen Orts vorzulegen und da¬

mit aller Ausflucht gründlich abzu¬

helfen ; wie dann auch dem Einwand ,

daß solches ohne Anfrag und des Ordens

ohnwiffend geschehen sey , ( vi6 . Uncerr .

5 - Z - § - Z7 -p -l68 -) anderwärts zur Genüge

begegnet ist . ( tz . XC V . 7 ) ) Nebst dem kön¬

nen die gegnerische DeclucUons - Fässer

aus der Urkunde tüb d -l . z 17 . sich beleh¬

ren , daß der Commenthur zu Schiffen¬

berg im Jahr 1604 . bey dem gemeinsa -

menHüttenberger Amtscag der Geinein -

de zu Leigestern , in Betref des Sazes der

Schäferei ) zu Neuhof , im Hüttenberg

gelegen , als Beklagter zu Recht gestan¬

den und Urthcil erhalten habe .

> Es kau die zu dem Ende ttlk > d >lum . iO5 .

angefügte Urkunde eben auch mir Vorle¬

gung derer Original - Giesser - Amts -

Rechnungen , wörinnen die dem Schif -

fenberger Gesind , Schäfer , Müller ,

Holzförster rc . angesezte Bussen und

Strafen in Einnahm gebracht , und gleich

anderen ordentlich verrechnet worden ,

alstündlich besiärcket werden . Nebst

dem erweiset der im Jahr 15 8o . von dem

Hauptmann und Renthmeister zu Gies¬

sen , zwischen dem Commenthur zu Schif¬

fenberg und denen Gemeinden Wazen -

born und Steinberg , errichtete Amts -

UeLels lub 8z - daß die Fürstliche

Beamten damals , wegen einer von desCommen -
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^ Als hieraufdas Fürstliche Haust Hessen - DarmstadL im Jahr 1624 .
weiß hievon bey ZudemBesiz des ganzen Ober - Fürstenthums , und unter andern auch der
und nachVer - Stadt Marburg , gekommen , wird der Landcommenthur daselbst , in
einbarung derer Ansehung seiner und der Vertrettung des ihm untergebenen Commen -
LandedesOber - thurs zu Schiffenberg , in dem alschon beurkundeten Vcrhaltnist gegen
Fürstenthums den Herrn Landgrafen Ludwig den jüngeren , wie auch dessen Hohen
Hessen . Nachfolger , Georg //. angetrossen . n ) Welchemnach , als Landgraf

Ludwig in feinem am 6 . OLk . 162. 5 . errichteten lezten Willen noch die
Vcrsehung gemacht hatte , dass solcher nach feinem Ableben in Beyseyn
Prälaten , Ritter - und Landschaft eröfnet , und der zukünftige Regi¬
ments - Nachfolger schuldig seyn solte , allenfals einem derer Hessischen
Prälaten oder Ritterschaft , mit handgebenden Fürstlichen Treuen , an
eines leiblichen gefchwornen Eydes statt , für sich und feine eheliche Mann -
Leibs - Erben , dessen Befolgung anzugeloben , ü ) der damalige Land¬
commenthur , Friedrich von Hörde , auf Erfordern , nebst andern Präla¬
ten , bey dieser feyerlichen Handlung sich persönlich eingefunden , c ) und
der obhabenden Schuldigkeit , wie bey denen vorhergegangenen und nach -
gefolgtcn Hessischen Landtagen , ohne Unterscheid , ob solche gemeine,
oder kiwticular Hessische Landtage gewesen , nebst seinen Nachfolgern , das
erforderliche Genügen entweder in Perfon , oder mittelst Abfertigung fei¬

nes

Commenthurs Wiesenhüter verübten

Schlägerei ) , ihrem gnädigsten Für¬

sten und -Herrn die Straf Vorbehal¬

ten , " auch demCommenthur angezeigt

„ haben , seinen Dienern sich solcher und

„ dergleichen Frevelthaten und anderer

„ Betragungen hinfurters zu enthalten ,

„ mit Ernst zu untersagen , wo nicht ,

„ könce inan Amtshalber nicht um -

„ gehen , dasjenige fürzunehmen , was

„ sich , nach gestalten Sachen , gebüh -

„ renwolle rc . welche Verordnung und

„ Ausspruch der Commenthur angenom -

„ men und zugesagt , denselben stet und

„ vesi zu halten " . con 5 .§ . I . XXXIX . Wel¬

chem allen die beschworne Aussage von

demjenigen , so das uralte Herkommen ,

„ wegenBesirafung derFrevel uirdBus

„ sen , so in und um Schiffenberg be¬

hängen und verbrochen würden , vor

„ Schultheiß und Scheffen des Gerichts

„ Steinbach " - von denen ältesten Zeiten

her , ohnwidertreiblich mit sich gebracht ,

vermög des von Seiten des Ordens al -

weg vor richtig angenommenen älteren

Gränz - Oocumems cie 1492 . lud

d ^ . z8 . annochbe >) tritt , sodaß an derVe -

fugniß dieser , in denen folgenden Zeiten

an das Amt zu Giessen gezogenen Be¬

strafung , kein vernünftiger Zweifel über¬

bleibet . Viä . HchuliLtum 82 .

Lc z ; 8 -

§ . XEIII .

ch OonL H . XXXIII . Die Vollgültigkeit

der Urkunde vom Jahr 1624 . Iüb k < um .

102 . wird man demnächst mit Vorle¬

gung der damaliger Zeit verfaßten weit¬

läufigen ImmMons - und Huldigungs -kroroLoIIen , wie noch anderer Beurkun -
digung , des ganzen Verlaufs , behörigen

Otts darzuthun , nicht ermangle » .
ö ) S . den LxrrgLk des Fürstlichen Testa¬

ments ä . 6 . OAob . 1625 . ürb d>lum .
Zi8 -

c ) S . das Verzeichniß derer Personen ,
welche zu Darmstadt , Sonnabends den

9ten8epr . 1626 . der Eröfnung

weiland Herrn Landgraf Ludwigs zu Hes¬

sen rc . nachgelassenen Testaments beyge -

wohnet lubk >lum . Z19 . ibl . " Indem
» übrigen bxsücr des Gemachs seind ge -

» sessen
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ms Haußcommcuthurs zu Schiffenberg , geleistet ; ci) wohin noch besonders
zu rechnen , daß , dcrAnzcige nach , der Landcommcnthur aufdcm , zuBcschwö -
rung des zwischen bcydcn Fürstlichen Haustern , der Marburgischen 8uc -
cettion halben , 162, 7 . errichteten so genanten Hciupt - ^ Lcorsts und weiters
eingcgangcncn Erb - Vcrtrags , imJahr 162. 8 . zu Caffcl gehaltenen algc -
mttffcnHestischen Landtag , nebst anderen getreuen Land - Ständen dar¬
auf angelobct und den hiernach bcmcltcn Eyd abgeleget . e ) So findet

Aaaa sich
„ festen der 2 lusschuß von Prälaten ,
„ Ritten vnd Landschaft , Friedet ich
„ von -Hörden , Land - Connnenthur
„ zu Marpurg , Volprecht Riedesel
„ zu Eisenbach , Erb - Marschall des Für -
sienthums Hessen rc - rc .

-H Denen lud !>lum . 97 . beygebrachtcn
Beweisichümern derer Hessischen Land¬
tags - Abschieden von denenIahren 162 ; .
1628 . und 1629 . ist noch dermerckwür -
digeLandtags - lieLeisvom 6 .^ uo -. 1628 .
stub dlum . Z2O . anzufügen . Man hat
auch hierauf weiter nichts zu antworten
gewust , als daß das unter andern lud
d-lum . 98 . angezogene Teutschmeisteri -
sche Schreiben cl . r . lkm . 1628 . " keine
„ Entschuldigung desLandcommenthurs ,
„ wegen seines Nicht - Erscheinens auf
„ demHessischen Landtag , in sich enthalte ,
„ sondern eine kemoustrarion , daß der
„ Orden von Einquartirungen ffecmll -
„ rer befreyet sei) " . Allein derJnnhalt
dieses Schreibens ist deutlich genug , und
die von der Einquartirungs - Befreiung
hergenommenc Nebeii - Entschuldigung
ist nicht so wohl auf die Schuldigkeit der
Erscheinung bey denen Hessischen Land¬
tags - Versammlungen , als vielmehr auf
die angeführte stlxempclon von Einquar -
tirungen gerichtet ; daher Landgraf
Oeorn - II . in dein Antwort - Schreiben
lud d^um . z 21 . hiebeygehend , das nöthi -
ge daraufvcrsezet . Wie dann auch noch
die Entschuldigung des Landcommen -
thurs , Johannes Fuchsien , so in dem
lud däum . Z22 . beygclegten S6 ) rcibcn
vom 1 . Ian . i6Zi . enthalten , diesem al¬
len beygerechner werden mag .

e ) S - dc n Lx rrV Verzeichnisses derer auf
diesen merckwürdigen algemeinen Hessi¬
schen Landtag beschriebenen getreuen
Land - Ständen an Prälaten , Rittern
und Landschaft lud d-li.uu . z2Z . nebst

dem Auszug des über den ganzen /cclum
verfaßten weitläuftigen offenen Instru¬
ments lud d-luiu . Z24 . deine zufolge de¬
nen versammleten Hessischen Land -
Ständen nachfolgende Eyds - Formul
vorgelesen worden : " Ihr sollet geloben
„ vnd schwören vor euch vnd alle ewre
„ iiachkommen , das Jhr wollet die Ver¬
bleichung , wie solche zwischen den
„ Durchleuchtig , Hochwürdig vnd Hoch -
„ gebornen Fürsten vnd Herrn , Herrn
„ Wilhelmen vnd Herrn Georgen , Ge -
„ vettern , Landgrauen zu Hessen , relpe -
„ ökive ^.ämmistrarorn des Stifts
„ Hersifeld , Graven zu Cazenelnbogen ,
„ Diez , Ziegenhain vnd Nidda , vnsern
„ gnedigen Fürsten vnd Herrn , vor sich ,
„ vnd Ihrer F . F - G . G - beide Casselistlx
„ vnd Darmstävtifche Linien , arif eiii ewi -
„ ges vnd vnwiderruffliches vnder ämo
„ Darmstatt am vier vnd zwanzigsten
„ Monats Tag Leprembrib ) .̂ nuo
„ Ldristl Sechßzehen Hundert Zwan -
„ zig vnd Sieben auffgericht ist worden ,
„ auch die Lonsttlufttion , wie dieselbe
„ darüber der jezt regierenden Rom .
„ Kayserl . auch zu Hungarn vndVöheim
„ König ! . Majr . vnsern allergnedigsten
„ Herrn , erfolgt ifhsowohlauch den zwi -
„ scheu beeden erst hochgedachten vnsern
„ gnedigen Fürsten viid Herrn , Land -
„ graue Wilhelm vnd Landgraue Geor -
„ genn , new vsfgcrichtetenErb -Oer -
„ trag , allermassen man itzo dieselben
„ drei) Stücke deutlich vorgeleßenn , zu -
„ vor auch zum Theil commumcirt ge-
„ habt , in allen und ieden Punctcn , 2 lr -
„ ticuln vnd ClausulN / so viell sie euch vnd
„ Ewere Nachkölnmlinge besagen vnd
„ betreffen lhun , steif , vest vnd vnver -
„ brüchlich halten , darwider nicht thun ,
„ noch helfen oder gestatten gethan zu
„ werden , in keinen weg , auch nicht im

„ Rach
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sich auch , daß selbige mit gehorsamlicher Beobachtung derer ausgegan¬
genen Fürstlichen Landes - Ordnungen , / ) Entrichtung derer Stcuren ,
wie bcn der übrigen Obliegenheit , ihrer Treu und Unterthanen - Pflicht
sich wohl erinnert haben ; Unmassen noch im Jahr i6zi . der Laudcom -
menthur , Johann Fuchß , bezeugete , daß je und alwege von ihlll und
seinem Vorfahren im Deutschen Hauß zu Marburg , die Ordens - Güter
bey denen Hessischen Ober - Einnehmern verfteuret worden . Z ) Mit wel¬
chem Erscheinen , Angelobung , Pflichten und übrigen Handlungen die
Landcommenthnren den Haußcoinmenthur zu Schiffenberg , gleich denen
übrigen gemeinen Ordens - Personen , bey diesem Zeit - kerioöo abermals
so gewisser verwetten , als jener , besirg so verschiedener Landtags - Abschie¬
den und anderer Beurkundung , die obige Handlungen , als Untergebener
und Abgeordneter derselben , guten Thcils selbst verrichtet hat . ü )

„ Rath sein , da wider dieselbe obberürte

„ Stück gerathschlagt oder gehandelt

„ würde , vnd da ihr erführet , daß etwas

„ darwider vorginge , solches warnen , da -

„ wider sein vnd nicht darinn gehelen ,

„ trewlichvnd ohne alle gefehrde " . Wor¬

auf dieselbe insgesamt , niemand aus¬

genommen , Gelübde gethan und den

körperlichen E » d alsofort würcklich ab¬

geschworen haben , ibi . " Darauf haben

„ alle Anwesende von pralaren , Rit -

-„ ter - vnd Landschaft einem jeden Für -

„ sten mitHandtrew angelobt vnd stracks

„ darauf ein jeder mit aufgehabenen Fin -

, ) gern diese Worte nachgesprochen vnd

„ körperlich geschworen : Wasmirvor -

„ gelesen worden vnd ich wohl verstan -

„ den habe , dasschwöre ich zu thun , red -

„ lich vnd steif zu halten , trewlich vnd

„ ohne alle Gefehrde , so war mir Gott

„ helfe durch seinen Sohn vnsern

„ HErrn vnd Hcyland JEsum Chri -

„ stum " .

/ ) Anderer Seits hat man gegen das beur¬

kundete Bekantniß Gb > d >Ium . 122 . nach

gewöhnlicherVeschassenhcitdesOrdens -

Ungrunds / >. 2 / / . eingewendet : solche

Beylag zeige nur an , daß zu Giessen eini¬

ge Früchte airenrer worden , so der Herr

Hoch - und Teutschmeister von Marburg

nach Franckfurt rr -msporriren lassen .

Es zeiget aber selbige noch weiter dieses

an , daß i ) solches wegen Ueberführung

der Landes - Ordnung geschehen : 2 ) der

Herr Teulschmeister gegen den Herrn

Landgrafen sich mit der Unwissenheit , in

Ansehung solcher Landes - Ordnung , enr -

schuldiget : über das z ) einer Dichenüi -

non , auf behöriges vorgangiges Nach¬

suchen bey der Landes - Herrschaft , sich

getröstet , und damit 4 ) die ohnumgang -

liche Schuldigkeit , die Ordnung zu be¬

obachten selbsten anerkant habe . vorb .

" Nun wissen wir zwar mt , wasE . Ld .

„ in Dero Landen für Ordnung ge -

„ macht , zweiflen aber nit , wann man

„ sich zue berürtem Marpurg zue vor

„ recht angemelr hett , E . Ld . werden

„ ein so geringes nit clilÜLuIciren haben

„ lassen " . Bey dem damaligen Besiz

derer Lande desOber - Fürstenthrims wä¬

re die gemeine Landes - Verordnung bey

dem Haußcommenthur zu Schiffenberg

von gleicher Verbindlichkeit , da dessen

Vorgesezter , derLandcommenthur , und

selbst der Herr Deutschmeister , darnach

sich zu achten verbunden gewesen .

S > diesesSchreibentub >d >lum . Z2 ; . ib .

„ Wan es nun vmb diese Höfe diese

„ gelegenheit halt , daß die Ooloni

„ ganz keine Besserung daruffhaben , oh -

„ das auch je vnd allwcge von nur

„ vnd meinem Vorfahren alhier ,

„ gleich andern Ordens - Guckern ,

„ bey den Ober - Einnehmern fcinver -

„ steurec worden " oer .
) Viü . ^ cli . t 'ubl ^ um . 97 . ibiguL 1x0001 ?-
ius cle a . 1628 - Lc 1629 . Ueoellüs cl . a .
1628 - lub d>lum . Z 20 . 6c /Vüiunck . lub
l ^ um . Z22 .

-Lei § .
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Ob auch gleich der Teutsche Ritter - Orden , nach der beybehaltenen N eue Anmas-
Gedenckunge - Ärt des vormaligen Tcutschmeifters , Wolfgang Schuzbar sungvonSeiten
genant Milchling , neuer dingen bedacht war , unter verhoffter Begünfti - des Ordens ,wen
gung derer , um diese Zeit , in dem Teutschcn Reich entstandenen grossen
Unruhen , die ehemalige , so ohngcrcchte , als unfreundliche Lxemptions - -) , . , ^ ana aewin -
Zlnmassung gegen das wohlthatige Fürstliche Haust Hessen auf alle mög - ^
liche Weise durchzutreiben , und daran weder altere oder neuere Vertrage ,
Gesaze , Friedens - Schlüsse , noch einige andere natürliche Verbindlich¬
keit , sich behindern zu lassen ; n ) besonders aber , mittelst der , mit grosser
Heftigkeit anbegchrten Wieder - Einführung des katholischen Gottes¬
dienstes in dein Teutschcn Haus zu Marburg und dem Clostcr Schiffcn -
berg , den Entzweck so gewisser zu erreichen , der zu diesem Behuf auf

sich mißbrauchen zu können , vermeinet ; dabey auch so wohl mit denen
gerühmten Ordens - ? rjuile§ii8 , als vornehmlich dem vorhin crmelten
Anhang des vierten CarlftadtcrVertrag - Articuls , die Hessische hohe Lan¬
des - Gerechtsame zu bestreiten , alle nur erdenckliche Mühe angcwcndet ; ü )

Aaaa 2. so
^ § . xov .

a ) Daß Herr Landgraf Ludwig der jün¬
gere so wenig , als Herr Landgraf
/ / . solche Unfreundlichkeit lim den Orden
verdienet , sondern nach dem Beyspiel ih¬
rer hohen Vorfahren , vielmehr sehr billig
gegen denselben sich bezeuget , solches hat
man anderer Seits selbsten angeführet ;
( Uirgr . / . / / / . - / / . ) das Ver¬
trags - und Reichs - Friedens - schluß -
widrige Unternehmen aber mit dem min¬
desten nicht zu rechtfertigen gewust ; gleich
dasselbe bey denen vorherigen , nicht an¬
ders beschaffenen Anmaßungen , eben so
wenig beschehen mögen , und der wohl¬
gegründete Schluß hievon auf das wei¬
tere zu machen .

- ) Zu do mehrerer Entdeckung der dama¬
ligen Aeusserungen des Teutschen Or¬
dens , will man den bey der Kayserlichelt
LubsteleLMons - Oommitüon gethanen
ersteren Vortrag iub !>lum . Z26 . hiebey
fügen ; wie ingleichen von denen Fürst¬
lich - Hessischen darüber geführten gerech¬
testen Beschwerungen / das eigenhändige

desHerrnLandgrafens eroir -
eii ii . an Chur - Maynz iub> d^ um .
Z27 . bekant machen . Die Hessische Ab¬
geordnete , welche anderer Gestalt nicht,

dann mit genügsamen Vorbehalt und
krorellmlon , nach dem Lxcrruck kro -
rocollivom Hornungüibd̂ um . z28 .
sich bey der Öommllüon einliessen , ver¬
langten in der schriftlichen Antwort auf
den Ordens - Vortrag üib> l>lum , Z26 .
vor allen Dingen die Teutschmeisterische
caregorische fteiolurion zu vernehmen ,
„ ob der Herr Teutschmeister gemeiilet,
„ den auf der sämtlichen , in ^ mioi ; 82 .
„ zu Augspurg versammleten Churfürsten
„ vnd Stände , einhelliges Gutachten
„ vnd darauf erfolgte Kayserliche gnä -
„ digste Umi6 (. 3non , funclirten Carl -
„ städtischen Vertrag , in allen seinen
„ Puncten vnd Clausuln , inmaffen sie
„ solches zu thun von rechrswegen schul -
„ dig , - noch zu halten gesonnen " . Wor¬
auf die Teutschmeisterische den Vertrag
in denen , dem Orden beliebigen Stücken ,
und besonders nach der selbst gemachten
Deutung desselben , zu halten sich aner -
klarten , " wann die angeblich alte und neue
„ Vertrags - Überschreitungen reuooi -
„ ret , alle dessen ungleiche Incsrpreimic,-
) , nss hinfüro unterlassen , undl^ L - der
„ ^ err Tenrsthmcister in dev vorha -
, ) benden / e/o >-/EE derer vorermel-
, ) cen Oercer nicht beschweret , noch gehin¬dert
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so hat dennoch das zudringliche Unternehmen so weit fehl geschlagen , daß ,
an statt des gewührigcn Erfolgs , der anderseitige grosse Unfug , in seiner
gewohnten Zunöthigung , so mehr sich selbst entdecket , und die Hessische
hohe Landes - Zuständigkeit gegen denselben nochmals behauptet worden ,
( tz .xxxv. XXX VI . L XXXVII .) Bcy welcher so wohl unterlegten An¬
maßung , und zugleich damals geäußerten seltsamen Truz , das Teutsche
Hauß zu Marburg zwar vor eine uralte ohnmittelbare Tcutschmcistcrische
Kelläenz ausgegcben werden , jedoch niemanden beysaßcn wollen , daß der
mitten in dein Hessischen Eigenthum gelegene Schisseiiberg , und darauf
befindliche Cloftcr , gleiches Nahmens , siimt stinen Zubehörungcn , mit
einem Wort in ein andereslerricoi -mm versczet ; dadurch aber so manche
gegen den Passauer Vertrag und Augspurger Religions - Frieden , wie
den Carlsiadtcr Vertrag sclbften , damaliger Zeit vergeblich vorgebrachte
Einwendung ersparet , und der Sache , nach Wunsch und eigenem Verlan¬
gen , auf einmal gerathcn werden tönte ? c ) Statt dessen man bcy dem

„ dert würde " . Wogegen die Hessische
wohl anführeten : " daß dergleichen angeb -
„ licher Comrauemionen man gegen -
„ seits bisher noch keine einzige nahmhaft
„ gemacht habe " : auch noch in derFolge
die weitere Erklärung geschähe : " Wei -
„ len eben dasselbe 6 i' 3 U 3 men in sseoie ,
„ so Herrii Landgraf Philipfen Fürstl .
„ Gn . in der EuNochg zugefüget wor -
„ den , von dem jezigen Herrn Teutsch -
„ meister wieder hervor gesucht und ver -
„ meintlich getrieben werde , es darum ,
„ vermog Passamschen Vertrags , und
„ folgender Reichs - vecreren , bey denen
„ darinn bettamten Richtern desto billiger
„ verbliebe " . Besonders aber Herr Land¬
grafGeorg II . nach der Anfug Wb ibwm .
Z29 . die Hessische Abgeordnete folgender
Massen inwuirete : " Vor die Amnasi
„ sung , daß des Teutschmeisiers Ld . vor
„ sich selbst Macht habe , in vnscnn
„ Fürstenrhum zu rssör -Mren , wollet
„ bitten vnd erinnern , das S . Ld . bei
„ vertragen , bricfen vnd siegeln sich
„ halten wolle , solche Antrohüng wür -
„ den sonst wir vnd das mit inrerewrte
„ hochlöbliche Chur - vnd Fürstliche Haust
„ wachsen , vor eine vmbdieRöm . Kay -
„ serl . Majt . vnd das H . Reich , fonder -
„ lich aber vmb alle darinn befindliche
„ Stand , ganz unverdiente Zunörhi -
„ gung halten müssen " . Welchen mit
der gegenwärtigen neuesten Anmaßung

durchaus ähnlichen höchstbetrachtlichen
Vorfall , und schlechten Ausgang dessel¬
ben , man in dem neuerlichen Ordens -
Impreüo so viel lieber übergangen , vnd
nur kürzlich wider die selbst redende
Wahrheit , die Schuld dieser Weiterung
dem Herrn Landgrafen , mit eigenem Wi¬
derspruch , aufbürden wollen ,

c ) S . den angeführten Teurschmeisterischen
Vortrag Wb h>wm . Z26 . und was von
dieser , denen alteren Zeiten verborgen ge¬
bliebenen glücklichen Erfindung , indem
vorhergehenden bemercket worden . Daß
man auch noch in denen folgenden Zei¬
ten das Haust und Commende Schiffen¬
berg von Seiten desOrdens selbstenssn
das Fürstlich Hessen - Darmsiadtische
lorricolium und Gebiet gesezet habe ,
solches besagen so wohl gerichtliche , als
ausser gerichtliche Handlungen desselben ,
wovon die Urkunden 6 . F. nnU 1658 .
1677 . 1714 . Wb Xum . Zzo . 3 )
ZZO . b ) §< 444 . b ) zum Beweist dienen
können . Ausser dem hat der Teutsche
Orden bey der gegenwärtigen lUoma -
r >UI - Sache , in der am 29 /lX' ou . 1742 .
übergebencii bupplicarion pro IVIancla -
rc>) des' Hausses und Commende Schis
fcnberg halben , auf das Wb num . 12 .
desselben angefügtes Urinilehium rv -
vovici 8 . 3 . 1225 . Wb I8luw . 10 . und
nahmentlich desselben Worte : Omns
Ws , c^ uocl in omnibu8 xoÜewonibus

eorum
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Closter Schiffend erg so gut , als dem Teutschen Haust zu Marburg , auf
"die noch bey Händen habende Oorwtiones und Uebergaben derer
Herrn Landgrafen zu Hessen sich berufen und das Unternehmen dar¬
aus vorzüglich zu rechtfertigen , vermeinen wollen . Nebst diesem wurde
zwar der vorhin ermelte Anhang des vierten Carlftadter Vertrags - Ar -
ticuls ( § . XLI . ) von dem Orden vor widersprechend , folglich vor sehr un¬
gereimt erkläret ; e ) gleichwohl aber die neue Anmaffung daraufhaupt¬
sachlich gegründet ; jedoch damit nicht das allergeringste erhalten , sondern
Das Hochfürstliche Haust Hessen - Darmstadt bey Dero aus dem Pas -
sauer Vertrag wohl erlangten , und denen jenseitigen Anstürmungen ent¬
gegen gejczten Rechten , mitten in diesen Unruhen , aliergcrechtest gcschü -
zct . XXXVI . XXXVII . ) Ob auch wohl verschiedene Jahre hernach
Der Herr Deutschmeister an die Kayserliche Majt . nochmalcn sich gewen¬
det und gebcttcn , " des Herrn Landgrafeus Georgen Ldn . gegen ander -
' ' wartige ^ ayserüche Kero ?//M / r'rung , allein zur klefficucion S . Eli -
" sabethen - Kirchen allergnadigft zu äissoniren " , und damit die Veran¬
lassung gegeben , daß dem Kayserlichen General , Grafen von DM , ein
allerhöchster Auftrag zugegangen ; so geschähe dasselbe jedoch mit denen
ausgcdruckten bVrmalim , daß solches nicht als eine Schuldigkeit , sondern
als ein gutwilliger Gefallen , mit Einführung allerhand dienlicher mociucn ,
von hochgedachtcm Landgrafen begehret werden soltc ; § ) deme man den¬
noch Fürstlich Hessischer (Veits mit solchem Bestand zu begegnen gewust ,
Daß cs dabey das Bewenden haben , und die hohe Landes Fürftl . Ge¬
rechtsame , alles von jener Seite bcschchencn Angehens , wie noch dabey ge -

Bbbb habtcn

ec >i ' um , gN 38 babenr , vclb -rbimri Mac

M i/ crw W / r 'ü , babcre üionoMimur -

frarribus eiuscicm ciomus clonguimu3

in pei -pemum Ler . sich gegründet ; wie

nicht weniger inUepIioi8 6 . ^ Vebr . 17 ) 0

gemeldet : " daß in igM IiL co3vuIgro

„ die beydeDrdens -

„ Marburg und Gchif -

) , fenberg , nebst eineni grossen Theil der -

„ selben Güter , gelegen seyen " .

c/ ) S . den Vortrag Mb bMm . Z26 . ibi .

„ vnd wiewohlcn zwar Ihre Hochfürstli -

che Gnaden Recht , Fueg vnd Macht

„ gehabt hetten , vermög - der Herren

„ Landgraucn zue Hessen selbst ertheilter

„ noch bei handten habender

„ ^ o » eir vnd Übergaben - alsobalden

„ zue zucfahren vnd beiden Lommenäen

„ offterregtcrBalley , nemblichen aber zue

„ Marpurg , als einer uralten Hochmei -

„ sterischen UeMchnz , vnd zueGchiffen -

„ berg - Catholische Priester einzusezen
vnd den Römisch - Catholischen Got -

„ tesdienst verrichten zu lassen " rc . Wel¬

ches so deutliche Bekantniß derer in Hän¬

den habenden Fürstlich Hessischen

?E 'o , / en und Uebergaben im Betref

derer Hausier Marburg und Schiffen -

berg , gegen die neuere , der Unrichtigkeit

vorhin überwiesene , Ableugnungen der

jenseitigen Schriftsteller ( tz . UXXVII . ü )

IRXVIII . ) gehalten werden mag .

e ) § . XXXVI . / ) Fürstlich - Hessi¬

scher Seiten war man damit einstimmig ,

daß diese vermeinte OauMI eine proro -
MMo üislo concraria seye , deren Wür -
ckung also aus dem übrigen Sach - Ver¬

lauf und dem Carlsiadter Vertrag

selbsten zu ermessen wäre . Louf . H .XXXI .
XXXII . ör XLI .

/ ) S . die Tcutfchmer' sterische SupgllLa-
rion ü . 3 . i 6 Z 6 . MbdMm . ZZi .

§ ) Der Kayserl . Auftrag vom 27 . lMv .

i6z6 . ist Mb d >lum . ZZ2 . zu befin -
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habten grossen Aufwands , ungehindert , durchaus ohngekranckt gelassen
werden müssen ; ö ) der hierauf gefolgte Wcftphalifche Friedens - Schluß
aber allem weitern Unfug abzuhelfcn , genugsam vermögend feyn kön¬
nen . Dann da der erforderliche Beweist jener anmastlichen Lxemption
weder bey dem Haust Marburg , noch dem Cloftcr Schissenberg
geliefert worden , oder geliefert werden kan : dagegen das Lochfürft -
ltche Haust Hessen - Darmstadt so wohl vor und in dem Jahr 162 . 4 . ,
als auch noch nach demselben , Dero hohe Landes - Fürstliche Befug¬
nisse , in Ansehung dieses Closter - Hausses und des darinn befindlichen
Ordens - Ritters oder fo genanten Haustcommcnthurs , dergestalt behaup¬
tet , daß lcztcrcr die alt herkömmliche Unterthanigkcit , gleich denen übrigen
Hessischen Unterthanen und Landstandcn , mit Leistung ordentlicher Erb -
Huldigungs - Pflichten angelobct , auch selbst in nur bemcltcm Jahr ein
den : Hochfürstlichcn Haust also gehuldigter Commenthur darinnen jich
befunden : ( K . Xd ) In dem Osnabrückcr Friedens - Schluß V .
K . 2. 5 . aber die höchst verbindliche Versetzung geschehen , daß die hohe Ge¬
rechtsame derer Teutfchen Landes - Fürsten , in Ansehung derer mittelba -
rcu Ordens - Balleycn und Lommenäcn ohne Unterscheid , nach dem
BelWand des ersten lanuarii gedachten Jahres ermessen , und dagegen
keine Einwendung , sie sey auch beschaffen wie sie wolle , gelten noch in
Zukunft jemals gebraucht oder zugelassen werden solle ; i ) so ist der

ü ) S . das Fürstl . Schreiben lud Xlum .
ZZZ .

r ) Daß mit dieser Verordnung die ehe¬
dem heftig bestrittene hohe Landes - Ge¬
rechtsamen , in Ansehung derer geistli¬
chen Stifter , Clösier , Balleyen und
Ommenckn , zu gleich ihre vorzügliche
Bestältigung erhalte , solches ist ausser
dem vorgängigen Vcrlaufund selbst de¬
nen deutlichen Worten des § . 25 . (^ uae -
cuuczue monatkeria , eollebig , F -rLrE ,

, rempla , 5un 6 arione 8 -
sliaue bona eLclelialticL ) vr Lc eorum
re6ilU8 , , czuoeunĉ ue ea no¬
mine appellaca (uerinr , ^ uguUgnae
( .' ont 'eIiioni8l !lleLiore8 ) prinLipe8 , 8r3 -
lU8 . X . 1624 . ^ / . eer .
daraus um so mehr abzunehmen , weil
dasjenige , so von denen Landes -Fürsten
in l3LN8 üc poIirici8dabey verändert und
sonst noch verfüget worden ; wohin die ,
der ingesessenen Stifts - Geistlichkeit auf-
erlegre gemeine und förmliche Erbhuldi¬
gungs - Pflichten ; das nach der Gerichts -
Verfassung im Land derselben zukom¬
mende ordentliche weltliche korum ; die

. mit andern Unterthanen gemein habende

Steuer - Entrichtung rc . re . in ihrer Mas¬
se eben wohl zurechnen : aus crmelrer
hohen Befugniß hergeflossen , welche al¬
so bey dieser Verordnung selbst zum
Grund geleget , und zufolge des damit
vor richtig angenommenen Unterschie¬
des , zwischen meciiat - und immecliaren
Balleyen , Eommeuclen eer . das Be -
schehene gercchtfertigct ; der würckliche
Besizstand aber , vermög der zwischen
beyden Tbeilen deshalben getroffenen be¬
sonderen Auskunft , nach dem besiimteN
Zeit - Punct reZuIiret , und desselben
Herstellung verordnet worden : Lauf.
nLXX16 L 8 M ^ / E .

/? <-/ ^/. /,> . , )
Lk // ? . />) welches man jenseits
in dem neuerlichen Impretlo 1 . / . si

^ 1 . / /. s: ? .
sclbsten behauptet und vor rich -

tig angenommen . Lonf. H . XXXVll .
Wie wenig aber dieses zu denen hiemit
höchlich verbottenen und gänzlich ver -
worffenen , von der vermeinten (Quali¬
tät der geistlichen Güter , denen ? riuile -
AÜ8 ? apülibu3 Lr Lgeü, rei8 ) dem 1er -
ritorio exemxro cer . hergenouiMenen

Ein -
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wohl beurkundcte Besizstand des Fürstlichen Hausses dem Teutschen
Ritter - Orden , bcy denen erneuerten Anmassungen , so zuverlässiger ent¬
gegen zu sczen ; ( § . XXX Vll . ) als derselbe dieses Normmmi bey der
Bnlley Hessen sich zu gebrauchen gcdcnckct , ^ ) und unter andern bcy
dem Haüss Dchissenberg den Gewinn oder Verlust seiner Sache dar¬
auf ankommen lassen will . / )

§ . XLV.

Eben wohl wurde das Cloftcr - Hauss Schissenbcrg , mit allein dem , Dagegen wird
so demselben anhängig ist , als ein ohnzertrcnnlichc Zugchörung des Ober - die Landes -
Fnrftenthums Hesim und sonderlich des Amts Giessen , mit demselben in Fürstl . hohe Zu -
die oben berührte Marburgische Anschläge und Theilung so wohl , als be - siändlgkeir über -
sondcrs den anderweiten Haupt - Vergleich gebracht ; a ) dicftr aber deinbssssp// .
Westphälischcn Friedens - Schluss also etnverlcibct , dass solcher in allen
seinen Stücken von eben der Verbindlichkeit scyn , und mit Ausschluss- Anberg , durch ei -
sung alles dessen , so demselben zuwider unternommen werden könte , « ? zweyfache

Bbbb 2 von

Einwendungen reimen lasse , ist leicht zu

beurtheilen . In nur erwehnten ix -
8 V Xx 1? o i' ^ cis / L/ / / . / . / .

ist noch folgendes versehen : Vc aurem

prouisium lir ne polbbgc in 8raru po -
litico courrouci lias fuborianrur o -

rnnes Lr linouli ssIecbore8 , krincipes

Le 8ratu3 Imperii Romani in gnri ^ uis

1 'ui5 iuribus praerooÄriui8 , liberale ,

priuile » üs / / ^ ero rr , iw / err /> or // 7/ / F ,

tro , cliciouib >u8 , reoslibus , dorumgus

omuium possellioue , viAors duiu3

rrsn5LÄioni8 ica ssabilici iirmatigue

lunro , vr a nullo vnquam , ^ / ' -/ rw -

6e facto curbari pof -
tinr vel clebeanr .

S . das neuere Ordens - Impressum ? .

I . 8 . 6 . § . 5 . p . 1 ; o . Wobey je¬

doch ohnangemerckt nicht zu lassen , daß ,

weil die Unterthänigkeir derUnterthanen

und Stande in denen Teutschen Landern

und Staaten vor sich , ohne eine förm¬

liche und endliche Angelobung derselben ,

bestehet ; mithin diese entweder gänzlich ,

oder auf eine Zeitlang , nach dem Will -

kühr der Landes - Herrschaft , ausgesezet ,

von denen Unterthanen aber niemalen

verweigert werden können , es bey der

Verordnung des Wesiphälischen Frie¬

dens , nicht so wohl auf dieses Zufällige ,

als die Sache selbsten ankomme , welche

zwar mit der beschehenen Erforderung

und Leistung derer Erb - Huldigungs -

Pflichten stattlich zu erweisen , keines

weges aber der Schluß zu inuerciren

si ' ye . Eonf . LXOLl . LLLcttl ' ^ / tt -

/ m / - . Low / . xxicnxx

ss , / ' / , 7ttr 7errr > or / r » , re 0 ^ . 2 ^ . ib >.

I ^ icer per centum aimo8 fukäicus non

praelbicerir iuramencum b >oc , exem -

pru8 Lc immuni8 ab » illo non 6ici -
rur .

/ ) S . das schon avgeführte Impressum

Z ' . / / . 2 , / .^ . wobey beson¬

ders die Beweis - Forderung so unschick¬

licher ist , da jenem Theil obliegen will ,

die gerühmte ssxemprion , als eineAus -

nabm von der Regul darzuthun , und

sonderheitlich die Lands - Fürstliche Be¬

gebung bey dem Hauß Schiffenberg

deutlich zu erweisen .

§ . XEV .

7r ) Daß unter dem Gießischen Landtheil

das Amt Giessen und unter demselben

das Hauß Scbiffenberg mit begriffen ,

folglich dasselbe in die damalige Anschlä¬

ge und Teilungen so gut als andereStu -

cke gezogen worden , ist nach denen bisher

gezeigten Umständen und Verhältnis ;

desselben keinem weitern Zweifel unter -

worffen ; erforderlichen Falls aber kan

und wird solches behörigen Orts mit

" mehreren ; dargethan werden .
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Verordnung von jedermättniglich , gleich dem Friedens - Schluß sclbftctt , auf das al -
des Westphäli - lcrgenauefte beobachtet werden solle , ü ) Weßhalbcn man disseits mit
scheu Friedens -- guten Bestand angeführet , ( § . xxxvm . ) daß anstatt das Fürstliche
Schlusses bestät - Hauß Hessen Cassel , in Ansehung des Hausscs und Lommendc Mar -
tiget , und bißh ^ -g lttü dem Tcutschen Orden im Jahr 1680 . L 1681 . zu Marburg

Cassel in fernere Vertrage sich eingelassen , das Fürstliche Haust
befugter ausae Hessen - Darmstadt bey dem , was mehrgedachtes durch den Wcftphali -
übet . ^ " sch " ! Frieden noch weiter versicherte Herkommen , mit sich gebracht , seither

beharret habe ; wogegen die jenseitige ohngereimte Anführung , daß der
Reugiotts - Gtattd oey dem Hauß Gchlfferrberg von dem Jnnhalt
dcs Marburger Vertrags äe 1680 abhange , wenig gelten mag , a ) und

der

/ >) ix - srLvia . ? xc ./ . / / . vorb .

rrrttnec : ()üklridoguidem eae
O -rtelüs 612 decimL guarrs rnentls
/ ^ gril >3 proximo elkipü , cooieniuxiar -
rium vn -wimi ncoedeore , peniru8
iunr Lom ^ olime , ^ Isculr , 7 rEs 7/ io -

?/ / » / » c » ?/ / / / / / i L/ Tkecc ^ -

, / / c » / c' /7 L /MZ / r r » ü » L ? ' » 7 >/rrtr7 ^

/ r» 7 , wstr / E ' Ntr üttr « 5

5/ / -? rc -/ -ow , » c / r r -erl / tt ^ orr '7em üi -

co » 7 » ' eäe » 7rre » / » r ) nee

L parnbuL rrgnliZentibu8 , » ec » / - » / m

iub p -iaerextu , iiue paäki ,

live iuramenri ) üus alio guocungue ,

vllo vo ^ o ^ m tempore coauelli poile ,

gum imo gl ) omnibu 8 , erü gligui 8 ex
imerelllm 5 eam korre conürmare cle -

rreäicr , exgÄUUme obieruari debers .
ix 8 vxvi >r . r .̂ c . > ic » xx 8 i ' Lxii : K 8 .

xcvx ? xo . >vr8vru . 7 l / / 7 ^ >
-, s / . 7l /<

/ e ^ . 7i77 . p . F / / . Bey welcher vor

dem ' gesunken Reich also verhandelten

Sache , der Teutsche Ritter - Orden et¬

was zu äußern oder jenen Anschlägen

zu widersprechen , sich nicht ermächtiget

hat . Daß auch bey der ähnlichen Bu -

stekerchaler Sache das gesamte Teut -

sche Reich hierauf die gerechteste Rück¬

sicht genommen , solches ist vorhin Reichs¬

kündig , und über das noch ausdemiub

d >! rim . zz ^ .. angebogcnen 00K01 . V80

1 iri v -a oorrxoioivv 7 . 7 .

mit mehreren ! zu ersehen -

c ) Es ist bereits in dem vorhergehenden

der im Passauer Vertrag , dem Augspur -

ger Religions - und Westphälischen Frie¬

den , wie auch der mit dem Teutschcn

Orden zu Carlstadt im Jahr 1584 . ge -

IrostenenVergleichung , so wohl versicher¬

te Religionsstand bey dem Lloster

Schiffenberg dergestalten dargcthan

worden , daß der Gegentheil den gros¬

sen Unfug , des damit sich wenig reimen¬

den Immediarilmi daraus allein erken¬

nen kan . Wie dann auch nicht erwie¬

sen werden mögen , daß seither o und am

allerwenigsten inXono decrerorio ein

Catholischer Ordens - Ritter jenem Hauß

und Lammende vorgesezt gewesen .

Daher ohnpartheyische Männer , und

unter diesen auch der sehr verdiente Cam -

mergerichts - ^ M / or , Freyherr von

Ouden r » Lo7 . 7l 7 / / / - . / o / - .

die denen Reichs - Friedens - Schlüssen

und Vertragen , wie selbst dem ohn -

geandercen -Herkonmien gemäße

gründliche Anmerckung machen können :

/ 7 WEe / ä . Welche ohnum -

stößliche Wahrheit dem ohngesitteten

Verfasser des § . io . 8 . Impretli
Orä . nouilll nach seiner Gedenckungs -
Art so bitter vorgekommen , daß er

mit gewohntem vielfältigen Unglimpf ,imo rermini8 gcimodum miulii3 ) den¬

selben deshalben eines Jrrthums beschul¬

digen , dem Fürstlichen Hauß Hessen -

Darmstadt aber bey dem Hauß Schif¬

fenberg den Marburger Vertrag d .

i 68 o , ob schon mit eigenen und gänz¬

lichen Widerspruch derer mehrberühr -

ten
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der Unfug desto begreiflicher ist , wann man dein mit sämtlichen Fürstli¬
chen Gebrüdern , Landgrafen zu Hessen , zu Carlftadt im Jahr 1584 - ab¬
geschlossenen Vertrag , bcy dem Hauff Schissenbcrg keine statt geben ,
und dieses von dcm Teutfchen Hauff zu Marburg gänzlich absondern ;
zu gleicher Zeit aber , mit einem offenbaren Widerspruch , die vorhin
zwischen ganz verschiedenen Personen , über verschiedene Vorwürfe , er¬
richtete Vergleichung , dennoch auf jenes ziehen will , und damit die
Reichs - Friedens - Schluff - Gcsäz - und Vertrags - widrtche Zudringlich¬
keit so viel deutlicher an den Tag giebet . Die Lommenäe Marburg er¬
kennet sich selbsten bey ihren , in dem Ober - Fürftenthum Hessen , Darmftad -
tischcn Anthcils , gelegenen Gütern , ci ) denen Herrn Landgrafen zu Hesscn -
Darmstadt besonders untcrthan , wovon der Beweist jcderman vor Augen
lieget ; ( K . XXXVIII . ) auch hat man von jener Seite , gegen dasjenige ,
so von des Hausses Schiffenberg und seiner Bewohner gänzlichen Unter¬
würfigkeit m geiftüchen und Kirchen - Sachen , bcy diesem neuen
Zeit - kecioäo sattsam beurkundet zu befinden , ( § . XXXVIII . ) weiter
nichts einzuwenden sich getrauet , als daff gleichwohl auch in dem Ordens -

Cccc Hauff
ten lächerlichen Berg - undLänder -Ver- bürg bald biß auf einige Aecker , Wie¬
rückungen , wie auch desjenigen , so hie - sen , Garten , Zehnden und Zinsen zu
von in dem vorgeblichen Hist . Dipl . verringern : bald aber einen geflossenen
Unrerr . 8 . z . § . 6z . p . 21z . vorgebracht viele Stunden Weges in sich begreifen¬
worden , sehr ungereimt aufnöthigen den eigenen Lander - Staat daraus zu
wollen . Gleichwie aber die regierende machen : viel . § . 1. XX . so ist auch bei)
Herrn Landgrafen zu Heffen -Darmstadt , denen , in denen Fürstlich Hessen -Darm -
bey der Regierung Dero Landen , von städtischen Landen des Ober - Fürsten¬
niemanden Dero Mitstanden eine Ord - thums gelegenen Ordens - Gütern , ein
nung oder Vorschrift anzunehmen ha - gleiches zu befinden , welche ( Uncerr .
ben , und der , dem Westfälischen Frie - / / § . ) biß auf einige Censiten herunter
denö - Schluß , nach seinem ganzen Inn - gesezet werden , wobei) der Orden am
halt, einverleibte , über die Theilung des üblesten fahren solte . Viel . H.6 i . lub>
Ober - Fürstenthums Hessen , im Jahr 124 . So wird noch ferner , zu
1648 . errichtete Haupt - Vergleich deut - vermeinter Begünstigung der übel aus -
lich genug ist ; hiernächst die gegen gedachtenVersezung desHaussesSchif-
rechtschaffene und dieser Sach auf keine fenberg in dasNassauischesserrirorium,
Weiß verwandte angesehene Männer angeführt , daß solches drey Meilen We¬
bezeugte grosse Unbescheidenheit , die ges von Marburg , aufwelchen Umstand
jenseitige Heftigkeit genugsam zu er - es jedoch gar nicht ankomt , entfernet
kennen giebet , da gleichwohl deren Ver - seye ; dabei) aber verschwiegen , daß das-
Drenste über das geringfügige Urtheil selbe zu allernächst bey der Festung Gies-
eingenommener und mit sich selbst nicht sen , mitten in denen Hessen - Darmstäd -
einiger Leuche , weit hinaus gesezet sind , tischen Giesser - Domänen - und Stadt-
so will man leztere zu ihrer bessern Ve - Waldungen also üruiret wäre , daß es al-
lehrung auf die Verordnung des West - lenthalben nichts , dann Hessische Dorf-
pbälischen Friedens - Schlusses H-rr . schäften , Aemter und Ländercyen neben
XVU . tz . 2 . z . ör 4 . hiemit lediglich ver - und um sich liegen habe . Wie solches aus
weisen . der hiebey gefügten Abzeichnrmg des

H Weil man jenseits gewohnt ist , die Ober - Amts Giessen und seiner Zugeho -
Güter des Teutschen Hauffes zu Mar - rung des mehreren zu ersehen .

- ) S ,
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Hauß und Capelle zu Wezlar vor die Hessische Fürsten ehedem Meß ge -
lestn worden , woran sie jedoch keinen Theil gehabt ; dann wie das leztere
der Wahrheit nicht gemäß , sondern ohne weiteres Anfuhren bekam ist ,
daß die dazu gehörige Güter gröftentheils in denen benachbarten Hessi¬
schen Acmtern gelegen , e ) und selbst die Stadt Wezlar dem Fürstl . Hauß
Hessen , von denen ältesten Zeiten her mit besondcrn Eyden und Pflichten
zugethan scy ; so ist ein grosser Unterscheid zwischen denen vor die milde
Geber ehemaliger Zeit in solchen Häuflern jezuweilen gehaltenen Messen ,

- und dein vor dte Herrn Landgrafen , nahmentlich als die ordentlichcLandcs -
Fürsten oder hoh 'eLandes -Herrschaft , überall verrichteten öffentlichen Kir -
chen - Gebät, zu machew / ) Indessen kan der Verlauf einer , zwischen dem
Commenthur zu Schiflenberg , Adolph Eytel von Nordeck zur Rabenaw ,
und der Gemeinde zu Steinbach , die Unterhaltung derer Psarr - Gebäu¬
de daselbst betrefend , in denen neuern Zeiten vorgefallenen Irrung , zu
do mehrerer Beurkundung der vorhin kundbarlichen Hessischen hohen
lemcoilal - Gerechtsirmen annoch dienen , wann jener der hohen Landes -
Fürftlichen Bcsugniß bcy dem Clofter Schiffenberg , mit Anführung der ,
Kraft derselben dabey ehedem verfaßten hohen Verordnung , ( l^ XXVl .) sich
wohl beschieden , und bey dem Herrn Landgrafen Georg H . als dem Landes -
Fürsten , vor sich und seinen Orden , um em gnädiges und billiges
^ E / en in Ansehung der , von der Gemeinde Steinbach angeführten Schul¬
digkeit , nachgesuchct , wie nicht weniger dem Landes -Fürstlrchen Rich¬
terlichen Ausspruch die Sache überlassen hat . Z ) So viel mehr befindet
sich dieses bey denen übrigen Pflichten gehuldigter Hessischer Untcrthanen

und

r ) S - das Schreiben lud lXum . i24 . ibi :

" Weil erst besagte Castnerey - Renchen

" in Ew . Hochfürstl . Durchlt . Landen

" und gebiet gelegen ^ cer .

/ ) Den Beweis , daß in der Ordens -Kir¬

che zu Schiffenberg vor die regierende

Herrn Landgrafen zu Hessen - Darmstadt ,

als die hohe Landes - Herrschaft , das

öffentliche Gebat von je her gehalten

worden , und noch gegenwärtig gehalten

werde , hat man nicht mir dem ^ Munck .

Mb XMm . 4z . wie vorgegeben wird ,

sondern mit ganz anderen Beurkundun¬

gen geführet , worauf der Gegentheil

nichts einzuwenden gewust . Dem Hauß

Nassau gestehet man Stiftung , Grund

und Boden bey dem Closter Schiffen¬

berg unrichtig zu , dem Fürstl . Hauß Hes¬

sen aber will man dabey nicht das min¬

deste zu verdancken haben : dennoch

wird vor jenes weder gebetten , getrau -

ret rc . ; gegen die Herrn Landgrafen zu

Hessen - Darmstadt aber so eine , als die

andere Unterthanen - Pflicht beobachtet .

Oonf . LOL » KILL M ' e

r . ?̂ . / . ^ ibi : 8i

in prccibu8 publici8 , vbi pro princi¬

pe guoäsrn i 'pecigrim incercelliones

6unr , intsramr clsuMls :

c >uo ipto sperre

proürenrur , te eum , pro 400 inrer -

cetliones 6unr , gAnotcere pro

> S . die Urkunden 6 . g . 1657 . 58 . Lc6z .

Mb iX . ZZ5 . Zz6 . Zz7 . LiZz8 - aufderen

beträchtlichen Jnnhalt man Kürze wegen

sich hauptsächlich beziehet : immassen un¬

ter andern daraus erhellet , daß jener

Landcommenthur sein unterthänigstes

Suchen eines gnädig und billigen

aufdie uralte hohe Landes -

Fürstliche Vefugniß lediglich gegründet :

ibi : " Angesehen , daß vns weiter nichts ,

" als nur die zwölffachtel Korn vnd i5 .

" Schilling , vnd dan was der obbe -

" meldte Landgraf Henrich hochlöb -

" lich verordnet har , zu dieser Pfarr -

" Bestellung ssjunZiret seye " .

/- ) Lonk .
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und Landstande : ( Z . xxxvm . ) als dem Erscheinen aufdenen Hessischen
Landtagen der Erb - und Landes - Huldigung , r ) deren man sich nur

Cccc 2. neuer -

/ - ) Oonf . § . XXXVIII . ä ) Weil dasje -

nige , so in dem Carlstädter Vertrag , we¬

gen Erscheinung des Landcommenthurs

bei ) denen Hessischen Landtagen , zu befin¬

den , aufdie ehemals gewöhnliche algemei¬

ne oder gesamte Hessische Landtäge , von

welchen in dem Haupt - Vertrag 6 . g .

1627 . eine besondere Versetzung ent¬

halten , abzwecket , wobey jener den Com -

menthur zu Schiffenberg jedesmal ver¬

wetten ; ( § . I . XXXI . I . XXXVIII .
lbXXXIX ) ausser dem auch zwischen
denen Schiffenberger Commenthuren

und anderen Hessischen Landständen bey

denen Hessischen besonderen Landtagen

sich gewiße Rang - Streitigkeiten hervor

gethan , so haben diese denen Besuchun¬

gen derselben , jezuweilen unter dem Vor¬

wand , daß im Carlstädter Vertragdes¬

wegen keine Versetzung enthalten ,

auszuweichen gesuchet . Indessen zeiget

die Urkunde cl . g . 1655 . 5 ub d >Ium . Z59 .

daß der damalige Commenchur die Er¬

scheinung an sich nicht verweigert , son¬

dern über das Ausschreiben , weil solches ,

wie er vorgegeben , dem 8ülo nicht ge¬

mäß eingerichtet sey , sich vermeintlich

beschweret . Die öftere Berufung des¬

selben har man jenseits ( Unrerr .

/ . / / . / >. 20 / . / </ . ) selbst angesühret , wel¬

chem die Urkunden iubNum . - 42 . Z4i .

öc 542 . beyzusezen , und noch zu geden -

cken , wie man nichtinAbrede stellen kön¬

nen , daß bey dem Landtag vom Jahr

1722 . der damalige Commenthur das

Fürstliche Erforderungs - Schreiben be¬

folget , und jemand Nahmens seiner da -

bey zu erscheinen bevollmächtiget habe .

Ueber das erweiset das schreiben vom

7 . ^ 08 . 1692 . lub Klum . Z49 . daß der

damalige Commenthur zu Schiffenberg

und Landcommenthur zu Marburg , Au¬

gust , Graf von der Lipp , mit einer

weit gründlicheren Einsichr , über die un¬

terlassene Berufung seiner zu denen Hes¬

sischen Uarncular - Landtagen und so ge¬

nanten Ausschuß - Betagung , Klage ge -

führet , und solches vor eine Schmälerung

seines Ordens wohlhergebrachter Ge -

rechtsamkeit angesehen habe . verb . " lieber

" das zu der dem Bericht nach , zu Gießen

„ versammlet geweßenen Außschuß -Be -

„ ragung ich weder berufen , noch mir ,

„ wie sich doch aller dinges gebühret hät -

„ te , die geringste Nachricht davon er -

„ theilet worden : So stelle zu meiner

„ hoch und vielgeehrten Herrn eigenem

„ Ueberlegen , ob ich nicht die höchste Ur -

„ sach habe , mich nicht allein hierüber

„ zu beschweren , sondern auch denen bey

„ dergleichen Conventen verwilligten

„ Anlagen zu entziehen - - hoffe auch

„ nicht , daß man mir beysothanenUm¬

wänden ein solches verdencken , oder

„ etwas weiter zumushen , anbei ) aber

„ glauben werde , daß , wann mein Or -

„ den gehöriger Maßen zu denen Eon -

„ vemen berufen , vnd dem Herkom -

„ men nach dabey gehalten wird ; der¬

selbe sich zu demjenigen , was zu des

„ LandesBesten von gnädigster Herr -

„ schafc vorgesteller vnd von prala -

„ cen , Ritter - vnd Landschaft bewil -

„ ligc wird , jeder ; eirwilligvnd bereit

„ werdefinden laßen " . Von der Er¬

scheinung derer zeitigen Landcommenthu -

ren bey denen Fürstl . Hessen - Casselischen

Landtags - Versammlungen sind Bey -

spiele aus denen gegenwärtigen Zeiten

in des Herrn / ^ 55 - Lanzlar Estors , vor

kurzem in olsök . iur . publ . blalll wieder

abgedruckten , Abhandlung ^ 6omE

anzutreffen .

r ) So hat man gegenseits mit dem Schrei¬

ben ä . 2 . 1678 - sub d >lum . Z4Z .

selbsten beurnmdet , daß der damalige

Commenthur die Huldigungs - Pflicht

an sich selbsten nicht verweigert , sondern

allein " aufdie vorgeschriebene Art "

sich dazu nicht verstehen wollen ; neben

dem auch des obliegenden " willigen Ge -

„ horsams gegen Seine Hochfürstliche

„ Durchlaucht sich billig erinnert und

„ demselben in alle Wege nachzuleben

„ vor schuldig gehalten habe " . Sölten

die Huldigungs - ^ Ken dieser und derer
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neuerlich gänzlich zu weigeren gesuchet ; die disseitige hohe Gerechtsame
aber mit ernsthafter Ahndung des Ungehorsams genugsam gewahret
worden ; ferner denen Reichs - wie auch ordentlichen und ausserordentli¬
chen Landsteurcn insgesamt ; K ) der Landsfürstlichcu Genchtbarkeit , / )und

nachfolgenden Zeiten sich auffinden las¬
sen , wird daraus noch ein mehreres
dargerhan werden können .
Denen disseitigen Belegungen tubd-lum .
124 - 129 . hat man nichts entgegen zu
sezen gewust , sondern felbsten angeführet ,
) , daß derLandcommenthurvon denen im
„ Hessischen habenden Einkünften , ver -
„ mög des Carlstävtifchen Vertrags , in
„ gewissenFallen dieStcuren zu erlegen
„ schuldig sei/ ' . Da jedoch in selbigen de¬
rer Landcommenchurlichen Steuern al¬
lein nicht , sondern vornehmlich derer
Sreuren , welche von dem Hauß und
Commende Schiffenberg entrichtet wor¬
ben , gedacht wird . Nebst dem können
die Urkunden ä . a . 1654 . 1658 . 1661 .
1680 . 1681 . UNd 1692 . tub Z44 ^r )
344 - '̂ ) 345 - 346 . 347 - 348 . Le Z49 .
zu noch fernerer Ueberführung dienen , als
woraus über das ersichtlich ist , daß man

. von Seiten des Teutschen Ordens dem
Hause Nassau Weilburg bei) denen von
der Commende Schiffenberg und dem
Teutschen Hauß zu Wezlar in dem ge¬
meinschaftlichen Hüttenberg besessenen
Gütern keine Steurcn zugestanden , son¬
dern solche an das Fürstliche Hauß Hes¬
sen allein entrichtet , und nach derZlnlag
lub Z49 - sich erkläret habe , " daß
„ man sich wohl zu bescheiden wisse ,
„ Höchstgedacht Jhro Durchlt . in denen
„ zu gemeiner Landes - Wohlfart vorzu -
„ nehmenden Angelegenheiten keinen
„ Beytrag , nebst andern Prälaren
„ und Riccerschafts - Gliedern , zu ver¬
weigern , noch auch sich des jezo ausge -
„ schriebenen (Zuarni zu entbrechen , viel -
„ mehr der Orden sich zu demjenigen , was
„ zu des Landes Besten von gnädigster
„ Herrschaft vorgestellet vnd vonpra -
„ lacen , Ritter- vnd Landschaft bewil -
„ liget werde , jederzeit willig und bereit
„ werde finden lassen " .

/ ) Viel . § . XXXVIII . » ) Welchem die
Anfugen lub d4 um . ZZO . Z51 . ZZ2 .

Z5Z . Z54 . L: Z55 . noch beygerechnet
werden mögen . Da man auch jenseits ,
bißher gezeigter Massen , mir faulen Fi¬
schen zu handle « gewohnt ist , so wird
diese Waare nur in denen gegenteili¬
gen Anführungen zu suchen seyn . Hät¬
ten die Schiffenberger Commenthüren
sich nicht schuldig erachtet , die Fürstlich
Hessische Landes - Gerichtbarkeit zu erken¬
nen , so würden selbige ihre Anwälde
also , wie beschehen , nicht bevollmäch¬
tiget , sondern die Vollmachten auf
einzle Rechts - Sachen besonders einge¬
richtet haben , woran es ja eben wenig
gebricht , selbst in denen Rechts - Händ -
len , wobey sie die Stelle derer Beklag¬
ten verwetten . Vicl . ^ cli . chb
Z52 . Li Conk. noca tec^. Wie
man dann dieses so weit angewachsene
Werck mit mehreren Belegungen nicht
vergrößern will , sondern demnächst das
weitere und hierunter auch die Oster -
waldische Sache , nach ihrem ganzen
Verlauf und Zusammenhang behörigen
Orts vorzulegen gedencket . Solchem
allen nach bestehet der jenseitige Haupt -
Vorwand in denen Anfugen des so ge¬
nanten Unterrichts tub d4 um . 2iy . §r
217 . a ) Da aber , im Fall selbige also
würcklich verfasset wären , eines theils
die daraus gezogene Folgerung nicht
richtig ist , andern theils solche handgreif¬
liche Schreib - Fehler derer Canzleven
oder Schreib - Stuben gegen die offen¬
kündige Gerichts - Unterthänigkeit und
das übrige Landsäßige Verhalten des
Commenthurs zu Schiffenberg keines -
weges angezogen werden können ; zumal
der Jnnhalt obiger Schreiben nur alzn
deutlich verräth , daß selbige von ohn -
wissenden Leuchen , aus dem gemeinen
Canzley - kormuIar - Buch , nach dem
8cblen6rian , abgeschrieben , und weil der
Zeit die besondere Unterschrift des Ölre -
Lkoris oder einiger Räche noch nicht ge¬
wöhnlich gewesen , unter der gemeinen

Canz -
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und Forsteylichm hohen Obrigkeit in Ansehung derer Elterlichen Wal -

Dddd dun -
Canzley - 8i§n3ruralso abgegangen seyen ,
welches denenjenigen , so mit Canzley -
Sachen und deren Verfassungen etwas
bekam sind , desto begreiflicher seyn wird ;
so ist leicht zu ermessen , daß diese fehler¬
hafte Canzley - Schreiben , dergleichen
man mehrere ohne das nicht beyzubrin -
gen gewust , dagegen ohnzehlbare andere
jenem Jnnhalt widersprechende Regie¬
rungs - Schreiben vorgeleget werden kön¬
nen , bey einer so wichtigen Sache den
Ausschlag zu geben wohl nicht vermö¬
gend seyn dürften . Der Commenthur
zu Schiffenberg hat ohne das über nie¬
mand , als seine gebrödete Diener und
Befind , Acker - Knechte und Mägde zu
gebieten , und kundbarlich keine Hinter¬
sassen ; auch nicht die geringste Gattung
der Inriscliökion auszuüben ; stellet also
in dem Schreiben lud kxlum . 217 . 3 )
eine gar seltsame Obrigkeit vor : wie
dann auch selbst diese vermeinte Ueczui -
licion seine Kaßmutter betraf. Die
gerühmter Massen an denen unverstän¬
digen Hessischen Unterthanen des Ge¬
richts Steinbach , wegen angeschuldig -
terWaldschaden heimlich verübte frevel -
müthige Bestrafungen , sind so wohl de¬
nen mit diesen zuvor eingegangenen Us -
ceüen und Amts - Ordnungen zuwider
unternommen , ( tz . UXXXIX . ) als auch ,
wo man Fürstlich Hessischer Seits diesel¬
be gewahr werden können , jedes mal
mit wohlverdienter Bestrafung ange¬
sehen worden , welches unter andern der
vorige l ) . Hast
mir seinem Schaden erfahren ; auch die¬
jenige , so in Zukunft zu gleicher Untreu
gegen ihre hohe Landes - Herrschaft , sich
verleiten lassen solten , eben so gut treffen
wird . Vielmehr belehren über dieses fast
ohnzehlige , gegen die Angesessene des Ge¬
richts Steinbach , bey den Hessischen Ge¬
richten , wegen beschuldigter Wald - Fre¬
vel vorgebrachte Klagen , wovon die tüb
Num . z ; 6 . Lc Z57 . hienach gebogene
aus denen ältern Zeiten zum Beyspiel
dienen können , daß man sich zu eigen »
mächtiger Bestrafung derselben nicht be¬
rechtiget gehalten - So viel weniger

mag die zuweilen beschehene Rüstung
derer Unterthanen zur Theidigung der
verübten Wald - Frevel oder Schadens -
Ersezung , dahin gerechnet werden : weil
dasselbe , nach der in diesen Gegenden übli¬
chen Gewohnheit , auch andern Untertha¬
nen und Landsassen geschehen , und , ver -
mög der hiebey befindlichenBeurkundung
kub däum . z6o . gegenwärtig nochgeschie -
het . So kan ferner auf den Einwand ,
daß der Eigenthum des Hausses Schif¬
fenberg besonders abgesteinet und von de¬
nen Gemarckungen deren angranzenden
Dorfschaften des Gerichts Steinbach
unterschieden seye , die Antwort aus dem
Gränz - lnürumem vom Jahr 1492 .
tust Klum . z8 - beyliegend , genommen ,
und über das leicht ermessen werden ,
daß , da diese Absteinung des Clösterli -
chen kstiuar - Eigenthums , nach dem Jnn¬
halt der oben angeführten Amts -Verord¬
nungen , ( I. XXXIX . ) darauf sich ledig¬
lich beziehet , selbige auf eine dem Hauß
Schiffenberg deshalben zusiehende , biß -
her noch unbekanten Gerichtbarkeit oder
Hoheit , wider den offenkundigen Bei¬
stand des Fürstlichen Hausses Hessen ,
so ohngereimter mißdeutet worden ; als
ohne das fast jedes landsaßige Closter ,
und gar mancher Adelicher Landsaß , der¬
gleichen vor sich anführen kan . Was
man noch weiter von der Gerichts - Frey -
heit des in dem Hüttenberger Gericht ge¬
legenen Neuhofs mittelst zweyer Schrei¬
ben des Hauptmanns zu Giessen , Caspar
Schuzbar genant Milchling , m

Mm . 2 / . / ) zu beur¬
kunden sich angemasset , solches beruhet ,
auf eben diesem handgreiflichen Ungrund ;
nachdem 1 . ) die Fürstliche Hoheit wie
bey allen Ordens - Besitzungen und selbst
denen Ordens - Häussern und Personen ,
sattsam erwiesen ist und vor Augen lie¬
get : 2 . ) vor die anmaßliche Lxempcion
bey dem Hauß Schiffenberg nicht das
mindeste angeführet werden können : g .)
der Hauptmann zu Giessen davon zu
urtheilen nicht vermögend gewesen ;
noch weniger aber 4 . ) der Hüttenber¬
ger Gerichts- Schultheiß , Conrad Erp -
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düngen ; der Bestrafung begangener Frevel und Uebertrettung de¬
rer Fürstlichen Landes - Verordnungen ; -r ) wie noch anderer Obliegen¬
heit , deren inan sich zu entziehen nicht getrauet , o ) Wogegen die je¬
weilige Anmaßung und Lxsmpcions - Bestrebung mit so geringerem
Bestand angeführet wird , je weniger dergleichen emcm Unterthanen ge¬

gen
ft , deine man anderer Seits mit der
gerühmten Lxempüon , nach Gewohn¬
heit , ein Blendwerck gemacht , welches
selbst aus denen ermelten Anfugen er¬
hellet , und jenem , nach seiner eigenen
vorliegenden Handlung , ein ganz ande¬
res bewusi gewesen : 5 -) beyde dieses , auf
solche ihnen beschehene Vorspiegelung ,
ohne Ruckfrag vor sich also geschrieben
und gemeiner haben ; welches 6 . ) ohne
dem nur allein von der Lxemprion in
Ansehung desHüttenberger niederen Ge¬
richts - Zwangs , verstanden , und 7 . ) ihrer
hohen Herrschaft damit , bewandten Um¬
standen nach , nichts geschadet worden ;
indem man jenseits dieses Gnwands so
gar gegen die kundbarlichste Fürstliche
Vesiz - Rechte sich gebrauchen will ; so
wenig auch der Commenthur einem sol¬
chen Bedienten zu vergleichen , und dessen
Handlung aller Dingen verbindlicher
seyn must . Uebrigens verräth der , ge¬
gen die Fürstliche Regierung zu Giessen ,
wegen derselben , bey dem jezigen Schif-
ftnberger Haußcommenthur , in ihren er¬
lassenen Befehl - Schreiben , gewöhnlich -
und herkonnnlicher Massen gebrauchten
lirularur ) neuerlich vorkommende Un¬
glimpf, gleich der ohnbändigen und Pö¬
belhaften Beurtheilung der Fürstlich -
Hessischen Rang - Ordnung , welche je¬
ner mit seinen bedauerlichen Immeclie -
täts - Gedancken nicht zusammen reimen
können , die übertriebene Leidenschaf¬
ten derer Verfasser , und besonders des
wohlbekanten ^ meliZnani und Ange¬
bers jener vergeblichen Schreibereyen ,
welche man zu deren Verbesserung auf
die Grund -Reguln des Ordens , ( § . VIII .
XI. VII . <K XL.VIII . ) und die denensel-
ben gemäße wohl anständige Bescheiden¬
heit kürzlich um so mehr verwiesen haben
will , als nach denen , in dem so genan¬
ten entdeckten Teutschordifchen Ungrund
enthaltenen krmci ^ iis , jener wegen

Schiffenberg vor einen blossen Schaff¬
ner und Amtmann sich selber ausgege¬
ben , mithin , auch in diesem Betracht ,
ein mehreres mit Fug nicht zu begeh¬
ren hat .

M ) S . die Cammergerichts - Urtheil vom
2i . Ian . 1752 . iub l^ um . Z67 . worin¬
nen die darauf sprechende Hessische
Amts - Uscelle und Verordnungen von
denen Jahren 1564 . und i ; 8o . zum
Grund geleget , und überhaupt noch auf
diese Fürstlich - Hessische hohe Gerecht¬
same die billige Rücksicht genommen
worden . tlcl . Beurkundete Rechrs -
und proceß - Geschichte , Ln Sachen
der Teutfch - (Drdens -
Schiffenberg , des regieren
den -Herrn Landgrafens zu Hessen -
DarinftadcHochfürstl . Durchlaucht ,
so dann die Gemeinden IVazew
born und Steinberg .

» ) Con 5. § . XXXVIII . 0 ) Lc />) Die
ohngezweifelte Befugniß dazu ist aus
dem vorhergehenden genugsam abzuneh¬
men , mithin ohnnöthig denen Ahn¬
dungswürdigen Schreibereyen des Wi -
dertheils etwas weiter entgegen zu sezen .
Daß man die wohlverdiente Jagd -
Straf von loo . Rthlr . noch nicht bey -
getrieben , solches hat selbiger der Fürst¬
lichen Gnade zu dancken , und so weni¬
ger Ursach , des begangenen Wild - Fre¬
vels sich zu rühmen , als jene nicht nach¬
gegeben worden , sondern seiner Zeit mir
anderen , gegen die löblichste Vorfah¬
ren des Hochfürstlichen Samt - Hausses
Hessen , bey gegenwärtiger Gelegenheit ,
sonder Scham und Scheu , ausgeübten ,
und deshalben zur Italischen Belan¬
gung gualilicirten enormen Vergehun¬
gen , sich finden lassen wird .

) S . die Urkunden bub Xlum . 558 -
Z59 . auf deren Jnnhalt man sich Kürze
halbert beziehen will«

? ) Vich
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g? n seine Landcs - Herrschaft jemals zustatten kommen kan ; ft ) oder dessen
sich gcrühluet werden mag : wie dann auch noch der nicht besser beschaffe¬
ne Vorwand , daß die Hessische Commenthuren , bey ihrer herkömmli¬
chen Untcrthänigkeit und landsäßigem Zustand , den : Orden keinen
Nachtheil zufügen können , hieraus sowohl , als dem vorhergehenden ,
sinne genngjame Abfertigung erhalt . -? )

F, ) Viä . ap . Lî ocx

^ ) Da 1 . ) die UnLerthänigkeiL derer dem Or¬

den gestifteten und cmvertrcnieten Häus -

ser in dem Fürstenthum Hessen , in der¬

selben Stiftung und Überlassung sich

vorzüglich gründet : ausser dem 2 . ) das

Hochfürstl . Hauß Hessen , das so viel hun¬

dertjährige beständige Herkommen , nebst

so manchen darauf sprechenden , von de¬

nen Ordens - Obern selbst eingegangenen

Verträgen und Angelobungen , zusamt

denen verbindlichsten Reichs - Grund -

Gesäzen , vor sich hat : über das z . ) jener

Einwand nach der wahren Grund - Ver¬

fassung des Tcutschen . Ordens , welche

durch die neuerlicher Zeit errichtete Or¬

dens - Lemura , zum Nachtheil eines drit¬

ten , und sonderheitlich derer hohenNeichs -

Ständen , worunter der Orden geses¬

sen , ohne dem nicht abgeändert werden

mögen , zu ermessen stehet : ( § . XI . VII -

IRX . ) bey dem allen 4 . ) die wärckliche

Landsäßigkeit derer mehresten Ordens -

Häuffer in Teutschland und seiner Be¬

wohner , denen hohen Ordens - Vorgesez -

ten nicht verborgen seyn können ; ( ZDVIt .

I ^ VIII . noch 5 . ) was die Hessische insbe¬

sondere anlangt , verborgen gewesen :

( tz . IRXIX - I . XXXH . ) Dahingegen

6 . ) die Verbindlichkeit derer , seit denen

Schmalcaldischen Kriegs - Unruhen , jezu¬

weilen erlassenenVerbötte ( H . XL . ) durch

die vorhin angeordnete Reichs - Frie¬

dens - Schluß - mäßige Sach - Erörte¬

rung , nach der Vorschrift des Passauer

Vertrags und des Westphälischen Frie¬

dens untersuchet werden muß ; biß da¬

hin aber selbige denen noch fürdauren -

den Fürstlich - Hessischen Beschwerun¬

gen gegen den Teutschen Ritter - Orden

beyzurechnen sind ; als findet man nicht

vor nöthig etwas weiter davon zu ge -

dencken -

§ . XOVI .

Bisher hat man verhoffmtlich sattsam und überzeugend , ob wohl Beschluß ,
ohne Schuldigkeit , dargcthan , daß die ursprüngliche Verfassung derer
Franckisch - Hcssischen Stammlander , nach dem Beyspiel anderer in ihrer
Verfassung bestandener Staaten und Fürftenthümmer , ( § . XIV - Xb. VI .)
die vollkonrmenste Unterthänigkcit sämtlicher darinnen gesessener gcist -
und weltlicher Stände und Unterthanen alwege mit sich gebracht :
( § . LUX - I . XV . ) unter diesen auch der deutsche Ritter - Vrden , ver -
inög seiner , und derer ihltt zugethancn besonderen Ordens - Häusser wah¬
ren Grund - Verfassung , ( § . X ^ VH . Xs. VHl . ) von Zeit seiner ersten Auf¬
nahm in diesen Fürstlichen Landen , bey denen nach und nach , in und
aus dem Hessischen Stamm - Eigenthum erlangten milden Stiftungen
an Häussern , Gütern und übrigem Vermögen , solcher Landes - Unter -
thänigkcit in allen und jeden dahin gehörigen Obliegenheiten , so noth -
wendig , als billig , sich erinneret , und in diesem Betracht ein jedesmali -
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ger Landconnuenthur samt denen ihm untergebenen Ordensbrüdern »
ein wahres und untrenbares Mitglied des Hessischen Landstan -
dischen Lor -M /5 in der Masse ausgemacht habe / daß er die Durch¬
lauchtigste Herrn Landgrafen vor seine gnädigste Landes - Fürsten
verehret ; ( § . l- XXix . ) in denen Ordens - Haussen : und Kirchen das
Gebat also vor Dieselbe gehalten ; ( KMXXlX . ) in der Eigenschaft
eines gehorsamen und getreuen Landstandes bey denen Hessischen Land¬
tagen sich cingefundcn ; ( § . I^ xxx . ) dabey aller und jeder Pflichten
derer Hessischen Stande und Untcrthanen , ohne einige Ausnahm oder
Weigerung , willig sich unterzogen ; ( § . I- XXX . I^ XXXl . ) nach den :
Beyspicl der übrigen landsäßigen Prälaten und Ritterschaft mit Uebcr -
nchmung besonderer Raths - und Dienst - Pflichten , wie noch sonsten ,
sich gehalten ; ( §MXXX . ) denen Herrn Landgrafen , als seinen hohen
Landcs - Fürstcn , in Heerzügcn in und außer Landes ; ( § l- XXlx . I^ XXXH .
I^ XXXVll . ) wie inglcichen aufReichs - und anderen Tagen , ( § . I- XXlX .)
gefolgct , gcdicnet , und noch ausser dem verschiedene andere beschwer¬
liche Dienste und Bürden auf sich gehabt ; ( § . 1- XXlX . ) dem gemeinen
Mitleiden , mit Entrichtung derer angesezten Steurcn und anderem , sich
nicht entzogen ; ( H . F. XXXII . ) nach denen Fürstlichen Befehlen und
Landes - Verordnungen sich gehorsamlich geachtet ; ( l- XXIX . ) die
Landes - Fürstliche Gerichtbarkeit freywillig anerkant , und solche der
geistlichen Gerichtbarkeit des OioeLelam , unter dem Landes - Fürstlichen
Beystand , entgegen gesezet ; ( K . ^ XXIX . ) und noch ausser dem denen
Pflichten getreuer Unterthanen das Genügen geleistet habe : ( § . XVHI -
XX . I^ XXIX - I. XXXIII . ) in gleichem landsäßigen Vcrhältniß auch die
Bewohner des in dem ohnmittelbarcn Fürstlich - Hessischen Eigenthum ge¬
legenen , und selbst den grösten Theil seiner Stiftung daher zu rechnen ha¬
benden LlostersGchiffenberg , ( Z . ^ xxn - l^ xxvn . ) beydes vor , als
nach desselben Einräumung an die Brüder des Tauschen Hausses zu
Marburg , ohnwidcrsprechlich sich befunden ; ( ZMXXVl . b . XXVIl . )
und diese Einräumung selbften in ihrer gewißen dabey ausgedruckten
Masse beschehcn fcye . ( L. XXVH . ) Daß ferner diefe kundbarliche Land -
säßigkeit selbst in denen mit dem Tauschen Ritter - Orden errichteten
Verträgen , Mxxix . ) und noch nach der darauf sich gründenden Ke .
Formation derer Hessischen Ordens - Häufler und Kirchen , in einer von
Kaystrlicher Majestät genehmigten Vergleichung vom Jahr 1545 .
( HMXXXIV . ) in der Herkömmlichen Beschaffenheit durchaus aner¬
kant und nachgcgeben : dahingegen von dem gewesenen Teutschmeister ,

Wolf-
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Wolfgang Schuzbar genant Milchling , bcy fürwahrcnden Kayserlichen
Luiloäien des Herrn Landgrafens ? un . l ? ei mit Er¬
pressung des so genanten Oudenarder Vertrags , zu der anmaßlichen
Lxem ^ cions - Bestrebung die erste Haupt - Veranlassung genommen ;
( § . xxm . XXIV . xxv . l^ xxxv . ) selbige jedoch dadurch in dem min¬
desten nicht zum Stand gebracht , oder das Hochfürstliche Haust von ,
Dero malten Besizrechten verdrungen ; ( K . XXVIII . L. XXXVIII . )
sondern vielmehr jene nach allen vernünfftigen Gesazen vorhin ungül¬
tige Handlung , vermög einer deshalbeu verfaßten besonderen Verord¬
nung des Passauer Vertrags , ausser aller Rechtskraft gesezet , und
wegen gänzlicher Abschaffung derer , gegen dieses anmaßliche Unter¬
nehmen , Fürstlich - Hessischer Seits geführten gerechten Beschwerungen ,
zugleich die höchst verbindliche Versetzung gethan worden . ( § . XXVI . L
^ XXXVI . ) Dast man hierauf bcy der im Jahr 158z . dazwischen
gekommenen Larlsiadter Vertrags - Handlung das altere Herkom -
zum Grund gclegct ; die Vergleichung selbst aber allein über einige land -
saßige kraellalMa getroffen , und die Haupt - Sache nebst verschiedenen
anderen dahin gehörigen Stücken ohnerörtert auf sich , und dem dabey
weiter nicht bestimmten Herkommen , belassen habe . ( § . XXIX - XXXII .
ör XLI . ) In deren Betref die Passauer - Vertrags - Ordnung so wohl ,
als was die deshalben verschiedentlich abgefaßte Lommal - Schlüsse , und
besonders der vom i6ten -8epteml>r . 1582 . mit sich bringen , ( § . XXVII .
XXIX . ) noch gegenwärtig so ohngezweifelter Plaz greiffen must ; nach¬
dem man von Seiten des Teutschcn Ritter - Ordens , die vormalige Lx -
empcions - Amirassungen wieder hervor gesuchet , und selbige nach allem
Vermögen durchzutreiben gedencket ; zu diesem vermeinten Behuf den
Carlstadter Vertrag mittelst offenbarer Mißdeutung desselben Jnnhalts
vereitelt ; dagegen die Gültigkeit des langst verworfenen und ^ Hirten
Oudenarder Vertrags in diesen: Stück zu behaupten gedencket ; denselben
nach dem bißherigen Vorgang im Werck stlbsten nicht nur wieder aufstel¬
let , sondern mit denen Anmaßungen so gar noch weiter gehet ; mithin die
nur crwehntc Fürstlich - Hessische Beschwerungen beydes erneuret , und die
Sache in den vormaligen Stand ftzet ; als mit angemaßter Bestreitung
des llüms anni normalis inReligions - und damit verbundenen Politischen
Sachen , dieftlbe vergrößert und weiter treibet , damit also dem Durch¬
lauchtigsten Gesamt - Hauß Hessen die Veranlassung giebet , Sich zu¬
forderst der auf den Vertrag vom Jahr 1648 . ( § . XLV. ) so gut , wie

Eeee den
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den übrigen Jnnhaltdes Westfälischen Friedens - Schlusses , gerichtttm
Luarümie , wider jene Zunöthigung zu versicheren ; allenfalls auch des ,
durch die Carlftädter Vergleichs - Handlung ohnbenommencn Reichssrän -
dischen luckcii zu gebrauchen und desselben gerechten Erkäntniß das wei¬
tere zu überlassen ; welches man von der Gegenseite zu scheuen so weni¬
ger Ursach haben dürfte , als Hochermeltes Fürstliches Hauß , nach dem
biß hieher beurkundeten Sach - Verlauf , niemals ein mehrercs , dann
was das ohnfürdenckliche Herkommen bey denen Ordens - Häusscrn und
Personen in dem Fürstenthum alwege mit sich gebracht , verlanget , oder

' die gerechteste Verordnung des Passauer Vertrags ans etwas anderes
gerichtet ; die Sache sclbften aber also gethan ist , daß denen nunmehr
über zwey hundert Jahr fürgedaureten höchst beschwerlichen Irrungen ,
damit in der Kürze abgeholfen , und zugleich der so verbindlichen Reichs -

Friedens - und Lomitial - Schluß - mäßigen Versetzung das er¬
forderliche Genügen geleistet werden solte .
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Khurfürst ^ usuki zu Sachsen rc . ^ oriven , warumb dem ^ ^ r-
Deutschen MeLfter nicht zuqeftattm , Compthur und Ordens - PersonencKivo Vi -

in die Balley Thüringen seines Gefallens zu verordnen , an Hertzogen Johann nsrisnü

Wilhelmen zu Sachsen , iub 6310 rz . i ^ igu i ssz . abgangen . r fss .

hernach folgen etliche Ursachen , daraus des Teutschen Meisters Vnfugk zu ver¬
nehmen , daß er sich in ettlichen Balleyen dieselben zu bestellen zu besetzen vndt

entsetzen eindringen will .

Erstlichen ist allewege in der Balley Düringen länger dann vor zweihundert Jaar

bräuchlich Herkommen das ein Landt - Compthur oder Stadthalter daselbst von Adels -

personen zu Ritter - Brüdern vnd von gemeinen Leukhen zu Priester - Brüdern nach Wil¬
len vnd Wolgefallen haben einsegnen vndt dieselben hin vndt wider auff der Balley

»häuser nach Ihren Gefallen setzen vndt entsetzen mögen , ohne eines Teutschen Meisters

oder sonsten menniglichs Verhindern , vndt hat ein jeglicher Ritter - Bruder , soeinge -

kleidt worden , Pferdk vndt Harnisch oder aber 80 . fl . darfür zu PreusischemKriege , wel¬

ches mann alle Wege PreusischRüsigeltgenennt , in die Balley mittbringen vndt einem

Landt - Compther oder Stadthalker erlegen vndt vberandwortten lassen vndt seindt auch

von denselbigen -Ordens - Brüdern die Landt - Compthur vndt Stadthalter Jederzeit aus

Ihrem mittel gewehlet vndt vor Ihre Obern gehalten worden .

Vndt haben dieselbe Landt - Compthur vndt Stadthalter einen hohen Meister zu

Preußen vor einen General Obersten in Geistlichen (vrdenssachen gehalten /

dndt eher das Evangelium geleuchtet , sich nach seinen Satzungen mitt Zeremonien ,

Kleidungen vndt andern gerichtet , wie dann auch der jetzige Hertzog in Preussen Marg -

graf Albrecht in der Balley Düringen Häuser zu Zhillen eingesegnet worden vndt haben

gleichwol die Hertzogen zu Sachsen , Landgraven zu Düringen Marggraven zu Meißen

Ihre eigenkhumbliche Gerechtigkeiten solcher Lallei allwege gehabt vndt

^ erbracht , vndt die Land -- Lompthur vndt Sradthalter haben als Land - «

saßen vndt Vnderthanendenselbigen Fürsten schuldigen Gehorsam ! ) vndt Vn ,

derthanigkeit auch stewer , folge , diese vndt andere Gerechtigkeit geler >

fier , ebenmeßig andern geistlichen Inwohnern der genanten Landschafften ,

Wie dann auch ein Land - Compthur oder Stadthalter vff allen Landtagen die

oberste beilion vndt Stimm vnder der Ritterschafft hat , vndt alle Landbürden mit -

iragen helffen , auch zu Llage vndt Andtwortt der enden alß andere Vnderthanen

stehen müßen . « Ol»
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Ob dann nuhn wol ein Teutscb - Meister zu Francken , welcher bey dem Hohe -
meistcr oberster Naht vndt dahie m Preußen mitt auch Vnderthan gewesen , in gerst -
llchcu Ordenssachen , was der Hohcmcister in Preußen mirr dcn gemeinen
großen Lapirul vor gurr angesehen / Ihr zu Zeiten in Düringen verkunvr -
gcr , Auch geistlich vndt demüthig in Betten vndt andern sich zu verhalten gebotten ,
Auch furfallende Irrungen vndt brüderliche Nothwendigkeit verrichtet hatt , So hatt
sieb doch hernachmalß alß gemelter Hohemeister in Preußen des Ordens halben sich ver -
endert Ehr Walter von Cronbergk Teutschmeister in Francken vngefehrlich vor dreißig
oder mehr Jahren des Titels ^ äimmckrgwr des Hochmeisierthumbs in Preußen ange -
mast , vndt in einem Capitul zu Franckfurt geordnet vndt gesetzt , das alle Balleien so
vormahls Preusisch gewesen wider ihne gehören , vndt sich alle Land - Compther vndt
iL-tadthallrer gegen Ihn verschreiben sollen , wie aus heiligendem Abtruck zu ersehenn
der Hoffnung ein gany Fürstlich darauß zu machen vndt zu erzwun¬
gen / Es haben aber nicht alle Land - Comptker sonderlich die ins Teutsche Gebiet gehö¬
ren ( darinnen die Balley Düringen auch gelegen ) darein willigen oder solches vor ge¬
nehm achten vndt Ihme dergestalt vnderthcinigk sein wollen , wie aus solchem Abtruck
vndt der Kaiser auch Päpstlichen E onürmsrion , wann dieselbe fleißig durchlesen , zu ver¬
nehmen , darumb gemelter Teutschmeister itzt gedachte Eonlirmanon auch zu vermeinter
Bestreckung seiner Eonckimrion außbrachtvndtabtrucken lassen , damitt er gleichwol ettliche
Land - Compther von Zeit zu Zeit , mitt List . Güte vndt in alle andere mügliche Wege an sich
gezogen vndt zue Capitel bracht , aber doch keine bestendige zu Recht verjährte Gewon -
heit erlanget hat , wcHl solches alles den andern Obngkeücn so Ihr Fürstlich
vndt derselben Landesshastcen daran haben / vnwistend geschehen ist .

Vndt hat auch gemelter /wimimlckAor der von Cronbergk gleich aus diesem Grund
der vermeinten Concknmion auch Kais - vndt Bäbstlicher Conlu-macion vngefehrlich
vor ; o . Jahren einen seines Ordens - Brüdere Ehr Eberhartt von Ehingen genannt , auß
dem Lande zu Francken in die Ballen Lotteringen gefertigt , der enden alß ein Orden¬
person das Land - Compthur oder ein Compthur - Ambt zu verwalten mitt Hoffnung , sich
dadurch einzutringcn , vndt einen Brauch zu erlangen , das er die Balleyen bestellen
möcht , Es haben aber we Ordens - Brüdere in derselben Balley Lottringen solchs nicht
dulden wollen , vndt solchen Ehingen wiederumb hinwegk gejagt , darumb erfolget , das
letztlichen gedachter Teutschmeister vndt die Balley Lottringen vmb diese Irrung an den
Römischen Hoff zu recht gewachsen , vndt ist dem Teutschmeister solch sein Zuenehmcn
vndt Gewalt der enden ab vndt das erkannt worden , daß er die genannte Balley mitt
Newerungen nicht betrengen sollt , Als ist dieser Eberhartt wider kommen vndt zum
Land - Compthur gemacht , der Enden er vngefehrlich vor funffzehen Jahren verstorben .

Nach diesem Cronbergk welcher der erste gewesen , so die Balleyen vnder sich
zwingen wollen , ist Wolffgang Milchling kommen , der hat sich noch mehr
Gcwalts angemast , weil er die vermeinte Conckimrion zu Franckfurt machen hels -
fen , vndt har angefangen fick) von Gottes Gnaden zu schreiben , hat auch den
Land - Compthurn vndt Stadthaltcrn anfenglich Lieben Gecrcwen geschrieben , Es
haben aber die Balleyen sich solchs beschwert vndt die Newerung nicht dulden vndt durch
diese !) Fürstlichen Pracht sich zu eigen Vnderrhancn machen oder nennen lasten
wollen , darumb er von demselbigen Pracht wieder abstehen vndt schreiben müssen
( Vnser freundlich Gruß zuvor Ehrwürdiger lieber Herr Land -- Lompthur
oder Gradrhalrer ) daraus zu vernehmen , das man Ihm nicht so vnderwürffigk vndt
eigen sei , wie er fürgeben vndt die Leute zu seinem eigenen Nutz überreden will .

Vndt obwohl auch dieser Teutschmeister Milchling mehrmahls nicht allein bey der
Balley Düringen sondern auch andern lisiiglich geführt , seine Ordens - Brüdere so er bey
sich zu Mergentheim vndt andern Enden eingesegnet , anzunehmen vndt in den Balleyen
zu brauchen auch daruff ernstlich gedrungen vndt m -mciirt ob er dadurch seinen Willen
erlangen , vndt der Valleyen von Zeit zu Zeit mechtig werden köntcko hat manns doch
als ein Newerung abgeschlagen , vndt Ihme dasselbe , sonderlich in Düringen nicht ver -
siatten wollen , außgenommen einsmahls mag vmb einen geschickten Ordens - Bruder

Wellen -
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Wellenschleg genannt , denselbigen ein Zeitlang in der Valley zulehnen gebetten worden
sein , weil ! aber der Teutschmeisier denselbigen nicht entrathen sondern einen andern niemand
rnchgeu abseitigen wolle » ' hat mann auch denselbigen nicht haben wollen , vndt ist jederzeit
wie offt vndt vielmals Er bei seiner Zeit , auch der vorige Teutschmeisier bei Menschen
Gedenckm Ordens - Vrüder oder Persohnen zu schicken benentlich angegeben solches ab¬
geschlagen vndt allerhandt Vrsachen dargegen fürgewendet worden .

Dann ein großer Vnterscheidt ist zwischen ettlichen seinen Lämmer Balleten
vnbc ^ äustrn / so Ihme ohne Mittel zu seinem Vndcrhalt zu gehörigk seind , Als
die Valleven Francken , Coblenz , Franckfurt vndt dergleichen , die müßen sich nach sei .
nem Willen vielmehr , dann andere des Preußischen vndt Teutschen Gebiets , ( dahin
die Valley -Oesterreich , Elsaß , Vurgundt , Lottringen , Westfalen , Heßen , Sach¬
en , Düringen vndt andere gehören ) richten , doch will ihme die obgemelte Valley
Francken vnangesehen daß Er darin wohnet , auch nicht so viel Gewallts gestehen oder
einreumen , Als er sich gerne anmaffen wollt , weill er seine vnderhalrliche abgeson¬
derte Lämmer Güter Als Forneck / tTleubaust , Heuchlingen vndt dergleichen
hat , dann nachdem das Hauß M rgetheim m dieselbe Valley Francken gehörig ist , hat
der vorige ^ cimimlckgror Cronbergk bei gemelter Vallcy Francken vndt darin gehöri¬
gen Brüdern gesucht , Ihm dasselbe Hauß , weill es zu Fürstlichen Hoffleger wol gele¬
gen , erstlich ein Zeitlang vndt Hernachmahls vff sein Lebenlang einzuthun , welches sie
sich höchlich beschwert , besagende daß sie dasselbe nicht wieder zur Valley bekommen
möchten , weill er aber angehalten vndt das gemeine CaMel vor sich bitten laßen , ha¬
ben sie Ihme dasselbe vffeinen stadlichen -vndt Versicherung sein Le -
benlang eingerhan , doch» das der Haust Lompthur daselbst auch) wie vor /
dem Landt - Lompthur zu Francken vnderthan sei , vndt dieselbe Valley gehö¬
ren sollt , in Gleichnuß hat der ander ^ clminiltiJror Wolssgang Milchling auch durch
sein eigen vndt durch des gemeinen Capituls Vorbitt bei dem Landt - Compthur zu
Francken vndt derselbigen Valley erhalten , das Ihme solch Hauß Mergetheim auch vff
sein Lebenlang doch auffgnugsame Versicherung vndt Revers , das es derselbigen
Balles zu keinem Nachthail oder Einführung gereichen sollt , innen gelaßen
worden , vndt hat sonderlich die Valley Francken zu bewilligen bewegt , das sich bemel -
te beide Meister beclagt , wo sie diß wolgelegeneHauß Mergetheim nicht erlangen möch¬
ten , könten sie Ihren Fürstlichen standt vndt Wesen nicht erhalten , solchs kann kei¬
nes wegs verneinet werden , vndt ist zu vermuthen , das sch die itzige Meister mitt ge¬
melter Valley Francken vmb solch Hauß auch also oder vff einen andern Weg nach Ih¬
rem Willen verglichen hatt .

Vber das vndt ob wol die Balleyen ( als Elsaß , Burgundisch , Etzisch vndt der¬
gleichen ) einen Teutschen Meister vorIhren geistlichen Obern erkennen , vndt ne -
mem So reumen sie Ihme doch auch lange nicht ein , das Er dieselbe Balleyen nach -
seinem Gefallen mitt -Ordens - Brüdern besetzen vndt entsetzen vndt nach seinem Gefallen ,
wie er sich der Enden auch gern eiudringen wollt , darinnen handeln möchte , wie men -
niglich bewust ist , dann sie auch Stände des Reichs sind , vndt gleich so wol als ein
Teutschmeisier Ihre Leliiou im Reich haben .

Inn gleichnuß gestatten auch die , Eryhertzogen in Oesterreich / Chvrfurss
Pfaltzs , Heryog von Beiern , Marggrav zu Francken vndt andere Potentaten
vndt Fürsten gar nicht , das sich ein Teutscher Meister Verenden in die Balleyen vndt '
Heüser vber alt Herkommen eindringen vndt beschweren oder Newerung vfftrlnM
wolle , wie auß den Capittulß Handlungen wol zu vernehmen ist .

Auß dem allen und sonsten andern ansehnlichen Gründen vndt Vrsachen mehr,
welche itzunder uff die Eill nicht zusammen zu bringen , ist leichtlich abzunehmen , mitt
was fügen gemelter Meister die Personen so er in seinen Balleyen eingesegnet vndt
mitt vnchristlichen grewlichen Aiden verbunden hat , vndt Ihme villeicht nicht tüglictz
oder nützlich seind hieher in diese Valley einschieben , vndt dardurch ein Gerechtigkeit ,
darnach Er nuhn fast lange getrachtet , vnd doch niemalß erreichen können , dieser Zeit
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erlangen will , dem Hauße zu Sachsen vndt diesen Landen zu merklicher Netverung
Schaden , Nachthaill vndt Beschwerungen , vndt wann schon dieselbe Personen so er
eindringen möcht , gar geschickt , vndt tüglich ; So ist doch wol zu bedrucken do ein
solche jPersohn ( wie er damitt vmbgehet , vndt darauff fleisig trachtet ) Stadthalter
oder Land - Compthur werden sollt das dadurch alle Fürlauffungen vndt Heimblichkeiten
des Landes - Fürsten vndt Landschafften außerhalb Landes geoffenbahret würden , ^ weill
ein Land - Compthur in Außschuß gehörig vnd der fürnembste Landstand undt Ritter --
schafft sein soll , geschweige » anderer Nachthail mehr , so ein solch frembder gottloser
Mensch , welcher sich durch einen grausamen vnchristlichen Aidt verbunden , anrichten ,
vnd dem Teutschmeister ein solch siadtlich Gut gentzlich vnderwürffig machen könnte ,
solches alles stehet Hertzogk Johanns Wilhelmen zu Sachsen fürsichtig zu bedenken ,
ob der Kitzscher welcher zu Francken eingesegnet , vndt dem Teutschen Meister geschwo¬
ren hat , weiter anhalten würde , vndt wehre hochnothwendig das S . Fürstl . Gn . dar -
ror verwahrnet , vndt - allerhandtBmbstünde erinnert würden , dann wann S . Fürstl .
Gn . gemelten Kützscher oder einen andern frembden auß Francken einlaßen , giebt solchs
zu des Churfürsten zu Sachsen rc . vndt der Landtschafft mercklichen Schaden vndt
Nachthail ein große Einführung wie menniglich vernünfftig ermessen kann , vnd erlangt
gemelter Teutscher Meister in diesen Landen vndt bey dem Hellen Licht des TvgnNelü
dadurch alles das , so seine Vorfahren lange Zeit mitt Listen auff allerlei Wege gesucht
vndt doch bißhero bey den Alten nicht erlangt , vndt sich auch die pabstischen Fürsten
vndt Landen alzeit geweigert vndt auffgehalten haben .

Pndt es wurde gemeltem Teutschmeister in diesem Fall vndt Landen besser gelin¬
gen , dann an keinem papisiischen Ort , weil ! Ihm der Pabst zuRom das stadliche
Hauß daselbst aucd zu Padua Vttdv sonsten alle Güter rmdr Heusier in
welschen Landen genommen , vndt biß auff diesen Tagk nicht wieder gegeben , vndt
Er der Meister von denselben Landen nuhr den leedigen Titul hat , in Gleichnuß ist
auch die gantze Balley Böheimb hinweggenommen , welche Heuser theil die Kaiserliche
Mayestät in Ihrer Mayestät Cammer gebrauchen vndt sonsten hier bevor vndt hin vndt
wider verpfendet hat , an solchen Ortten möchte sich gemelter Teutschmeister versuchen
vndt dieselbige Güter zu seinem vermeinten Fürstlichen Wesen vndt Stande wider er¬
langen , So könten sich alßdann auch andere Leutte desto leichter mitt ziemlichen Be -
scheidt vernehmen lassen rc .

lüum . I4Y . a)
«lOrix . Lyten' ch « SN Liehe L » mmetkh « r - er Balve Marpsrgk - « tzlihcr

Ordens vnde Wir dy Radißbrudere vnde gantze Versamenunge da -
genb . stlbst bekennen in dysem offin Bryffe vor vns vnd vnser Nachkommen daß wir
» 497 - eyns rechten reddeliches crplichs Verkouffs verkoufft hon vnde in Crafft dysses Bryffes

erplich vnde ewigklich verkeyffen vnßer Wasser vnde Fischerye an der Swalme zcuschen '
der Hern von Heyne vnde der Meyßenbuge Wassere gelegen dem würdigen in Got
Hern Johan Abbke zu Heyne sime Convent vnde allen iren Nachkommen vor tzwen -
ßigk guter Rinscher Goltgulden Frangkfürther Gulden vnde Werunge dy sy vns ehe
gisst dysses Bryffs gütlich betzalit vnde gegeben Kon , vnde sagen sy der Bezalunge alle
awyt ledigk vnde loß in dysem selben Bryffe vnde setzen vns vnde vnser Nachkommen vß
sulchen Wassere vnde Fisscherye vnde vertzühen dorane aller eygentschafft erbeschafft vnde
Gerechtikeyt zu ewigen gezyten vnde setzen dy vorgenanten Keuffere vnde ire Nachkom¬
men dorin folmechtig vor rechte Erben sy sich der nuhe forth ane zcu gebrauchen noch
olle irem Willen notze vnde Wolgefallen darane wir verkeuffere vnßer nochkomene ader
nymant von vnserntwegen sy nicht behindern ader besch-edigen stillen ader Wullen zu ewi¬
gen tagen ine auch der Werschafft thun noch Landes Gewonheyt sundern ire Schaden
alle Geverde vnd Argeliste gentzlich hyrinn vßgescheyden . Deß in Orkunde vnde warem
Bekennthniß hon wir verkeuffere obgenant vnsers Hufes vorgenant gemeyne Jngesygel

wyssent-
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rvyssentilch Ml dyssen Bryff thun hengken . Darum ?rnno Domini l^ illslimo c; ur -
^rinoenreümo nonaZelimo ieprimo Dominica Decars fekrulalem .

( I. . 8 . )

l8um . 149 . 8 )
'V los reter /̂ E / ivrtter Domr / r / Äö » to - ^ Orig>.

Ee , recoAnolcimus publice in bijs icripris guoä nos lVlen -
Aomm cücium Vlinlcule 6e Dackeb '.un noitrum proprium bominem liberum *

2 jure proprieratis 6'imiiimus sc (limircimus guocun <jue clecreverir rleclinare 6s
noltro bono conienlu ie convercen6o . Dankes ei bas nottras lireras tiZillo notlro
^ uo communirer uri conluevimus roboraras in reliimonium super eo . Darum
?mnc> Domini dO . XXXVI 11 « . Losme öcDamiani ^ larrirum .

( 8 . 8 . )

8lum . i ; o . a)
HT' xrraA ausführlicher DeöuÄion und Anweisung welcher Gestalten des Ritter-

lichen Teutschcn Ordens Reichs - IVlarricuIar - Anschlag , nicht nur auff
des Herrn Hoch - und Teutsch . Meisters Hochfürstliche Durchlaucht , ho¬

hen Meisterthumbs und Valley Francken , folglich auff die allein im Fräncki -
schen Crayß gelegene Ordens - Landen und Unterthanen , ^ sondern auch auff übrige
des Teutschen Gebiets , hin und wieder im Reich zerstreute sieben Balleyen , benant -
lichHeßen , Bießen , Utrecht , Westphalcn , Thüringen , Sachsen und Lothringen ge¬
richtet , daß auch diese 7 . Valleyen an sothanen völligen Reichs - t^ arricular () uauro
zwcn Drittheil zu tragen gehalten : Weilen aber theils derselben dem Reich und hohen
Orden gäntzlich abgerissen , in denen übrigen aber die Reichs Steurbarkeit , bis auff ein
gar geringes von denen 8raribus , worunter selbe liruirk , zur LoIIeLkarion gezogen wor¬
den , daß dahero Höchstgedachte Seine Durchs sothaner anderwcrts colleLlarter 7 . Bal¬
leyen , obliegende zwey Drittheil zu verwetten , vermög der Reichs - Conttirurionen
nicht schuldig , sondern ermelter Dero Reichs - Anschlag biß auff einen Drittheil (jedoch
mit Vorbehalt deß einen Sechsthcils , so wegen der auch dem hohen Meisterthumb
kurtzhin am Rheinstrom entzogener Lommemlen , Häuser und Reichs - steurbahren Un-
derthanen , beym Löbl . Crayß bereits in Abzug gedyhen ) billich zu moöeriren sey .

Lum ^ cljunLiis lüb ldlumeris 1 . usgue 14 . inclullve .

^ ierauffnun auch zu dem Beweiß zu schreitken , wie und welcher Gestalten diese ? , con -
currirende Balleyen , oder wenigst deren Besteurung , von dem Ritterlichen Or¬

den abkommen seye , so ist forderst Reichskundig , daß die Balle ? Utrecht , so laut
obiger Capituls - Schlüssen , r . fünffzehen Theil des gantzen Anschlags , jederzeit bey-
getragen , vor vielen Jahren dem Orden und Reich von denen Herren Staaten von
Holland , biß hiehin vorenthalten worden .

Auff eben solche Weiß ist auch die Balle ? Lothringen / so ein fünffzehen Theil
vertritt , von der Cron Franckreich , nororie gantz verschlungen .

Weiter ist auch die Reichs - Steur der gantzen Balle ? Thüringen , so gleich «
fals i . fünffzehen Theil ertragen solte , in Krafft eines , in OUZmali vorhandenen Ver¬
gleichs zwischen Chur - Sachsen und dem hohen Orden in ^ rmo i f ? z . so per Lx -
rracbum lub d-ium . n . anligt , an das Lhurfürstl . Haust Sachsen überlastendem . » !?

t» . worden,
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worden / zwar mit der austrücklichen Conäirion , daß von gedachtem Chur - Hauß
der Teutschemeister Verwegen bey dem Reich auch vertretten werde , so aber biß diese
Stund nit geschehen , mithin hierauß allein klar zu schließen ist , daß mit des Ordens
dckarricular . Anschlag , nit nur die im Fränckischen Crayß gelegene , sondern auch übri¬
ge im gantzen Römischen Reich zerstreut sich befindende Balleyen und Güter sKiclrt
und begriffen seyen .

Ferners ist bekant und unlaugbar , daß in der Balley Hessen ( welcher 2 . ftmffzehen
Theil , oder 5 ? . Gulden 44 . Kreutzer ẑu tragen zukombt ) erstlich die Commeoäa
Griffstekk / sambt denen darzu gehörigen z . Dorffschafften , cls 5sÄo von Chur -
Sachsen , nit nur mit Land - und Reichssteuer , sondern auch mit Küchen und Dienst-
geschirr - Gelderen belegt werde , also darvon dem hohen Orden , zu Behufs der Reichs -
und Crayß Onerum , keines Kreutzers werth zugehet .

Zweytens hat die Balley gleichfals bey der FlZrsheün kein emtzi-
gen Undcrthanen , sondern wird noch darüber diese nunmehr im roral
kuin stehende Commencia , von Chur - Pfaltz neben der und Atz /
auck so gar in Friedens Zeiten / Jahr aus Jahr ein / mit Haltung eines
Heerwagcns nicht wenig beschweret .

Wegen übriger under der Landgraffschafft Hessen gelegener Commenden aber zeigt
Drittens der mit dem Fürstl . Haus Heßen Lb claro Carlsstatt underm 18ten l^larrii

Kum . ir . /enno 1584 . aufgerichteter Vertrag lüb Kum . ir . wie und mit was harten Concii -
riouen der damahlen anZuttirte Ritterliche Orden , von selbigem claco an ( weilen
es anderer Gestalt von der Herren Landgrafen zu Heßen wegen , nit wol -
len eingewillige werden . ) ^ äeoque nscellitare necellirantL , die Land - und
Reicksskcuer , an hochgedachres Fürstl Hauß überlasten
hat müssen / und obwohlen von denen Ordens - Gütern , so der Balley Vnderthanen
besitzen ( dann in denen übrigen Ordens - Güteren / so die Hessische Clnkertha -
nen inhaben , ist die Reichs - Steuer simpliciter abgestrickt worden ) die Halb¬
scheid , welche ein gar geringes betreffen mag , einem zeitlichen Herrn Teutschmeister
durch fothanen Vertrag gelassen worden ; So ist es jedoch auch an deme , daß der ho¬
he Orden auch von diesem gar geringen Überrest , zu Bestreitung seines Anschlags , des¬
wegen nichts geniesten kan , weilen das Fürstl , Hauß Hessen Cassel derglei¬
chen Reichssteuer niemahlen / oder doch gar selten ausschrcibc / sondern
sein Reicks - OnkntzM an bereiter Mannschassk darstellt , und sölcke durch
die Landsteuer / oder Co ^ rr /nrEen bezahlen lässet / dem hohen Orden aber ,
nit allein keine Collection gestatten will , sondern auch bey Ausschreibung der Land¬
steuren , deß Ordens Underkhanen so wohl , als die Hausier Marburg / Fritzlar/
und Velsperg / wie nicht weniger die freye Höf , Schäffereyen und Zehenden , sampt
beeden Gerichten Seelheim und Goßfeld , auf eine grosse Capital - Lummen aci 56 ^ 47
Gulden anschlagen und cle faüo colleäiiren lasset , also daß der löbliche Teutsche Or¬
den von seinen in dieser Balley von Rechtswegen collsLkablen Underkhanen , nichts , als
die blose Diensten , und zwar im Gericht Seelheim nur zur Helffte genießen kan ; der¬
gleichen Beschwerungen auch bey der Lommenthurey Schisseuberg , und La¬
sten - Hauß Friedbcrg sich conciuuo ergeben , und darmit auch deß Drdens freye
Hauser , Höfe , Zehenden und dergleichen vom Fürstlichen Hauß Heßen Darmstatt,'
und Kayserl . Burg Friedberg nicht verschont werden , wobey ingleichem der mit 6 .
Pferden bespannter Heerwagcn neben zwey Rneckten , so das Hauß Mar¬
burg jährlich nacker Cassel stellen muss , nicht ausser acht zu lassen ist , und daß
auch über alles obiges der Balley arme Undertbanen , noch zu anderen excraorclmari
Anlagen , Kriegs - Diensten , natural - Verpflegung - und Einquartirungen , gleich an¬
deren Landsassen gältrinZiret worden , dahero des gantzen Reichs hochaniehnlicher Ver -
samblung erleuchtem juciicio gern überlassen wird , ob mensch - und möglich seye , daß
diese Balley über sothane schwere praettariones , auch in dem Fränckischen Crayß zu
Bestreitung des Teutschmeisterischen lVIacricular - Ouami , zu mahlen bey dermahligen

so
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ft) hoch angestiegen - und mulriplicirten kraeüzrionen , zum zweytenmal beytragen kön¬
ne ? Und weilen solches die handgreifliche Ohnmöglichkeit nicht zugibt , ob JhroHoch -
fürsil . Durchl . verantwortlich fallen möge , zu zu sehen und zuzugeben , daß Ihres Mei -
sterthumbs und der Valley Francken ausgesogenen armen Underthanen , welche under
Ihrem eigenen Last erligen , bey diesen harten und cglamirolen Zeiten auch dieser Val¬
ley Heßen und übriger 6 . Balleyen Deutschen Gebieths Obligenheit auffgebürdet
werde ?

So viel die Balle ? Sachsen belangt , welche vor ein Funffzehen Theil oder ei¬
ne Persohn 2 ? . Gulden 52 . Kreutzer comribuiren solte , da ziehet darvon gleichfals
der hohe -Orden an Reichs - Steueren keinen Kreutzer , in deine die wenige Vndertha -
nen zu der Land -- Lommenthurey gehörig , von denen Herren Hertzogen
zu Braunsthweig wslffenbietel , und so wohl von denenselben , als dem Herrn
HertzOgen zu Hanover von denen zu jener , und zu der in Gottingen
gehörigen Mayereyen , solckie große Seeuren gefordert werden , daß sie so gar ih¬
re Pachte ohnmöglich denen Lommemlen abgeben können , dergleichen nicht weniger
von Chur - Brandenburg bey denen im Heryogthumb LNagdenburg gelegen
ncn (7o „rMe /7^en Bergen und Acken , wie auch bey der Langlum /
rn der Grassschaffk Srollberg / sonderlich durch die ^ rer/en beschiehet , solche Be¬
schwerden auch die Herren Fürsten von Anhalt von der Burau , von der
LbMMML Weddingen aber die Ritterschafft deß Bistumbs Hildesheim praercnäi -
ren , und schließlich in denen O-MMr ^ en zu Danßdorff und Domitsth von
Lkur -- Sachsen , gegen versprochene , 6gro aber nit praettirte Vertrettung , besag
deßen mit dem Chur - Hauß getroffenen oben bereiths beygelegten Ueccck 5ub Kum .
ii . die Reichs - Steuer gezogen wird / mithin dem Herrn Hoch - und
Deutsch - Meister auch von dießer Balley ( wann solche nicht in zwey Orten courribui -
ren soll ) zu Erstattung seiner Reichs - und Crayß - Ouerum , der geringste Heller zur
Lublevarion nicht zukommet .

Welche Bewandnus es auch mit der auf ein Person sä 29 . Gulden 52 . Kreu¬
tzer angeschlagenen Balley westphalen hat ; indeme darin sich gleichfals einiger col -
leÄgbler Underthan nunmehr nicht befindet , dahingegen aber verschiedene Eommen -
cken , theils durch Brand roralirer eingeäschert , theils deren einträgliche Güter zu kor -
liücarionen , wie zu Osnabrück und Münster beschehen , gezogen , theils Eommen -
clen auch in schweren Schulden Lastgerathen , zu mahlen aber fast alle der gantzev
Balley Pfächtere von denen Lands - Fürsten , darunder sie gelegen , durch Etr 'M, rr--
licloe Landefurstliche Anlagen , dergestalten entkräfftiget worden , daß sie ihre
schuldige Pfächten nicht einmahl abführen können , ja so gar einige EommLuclerien
felbsten , besonders die zu Duisburg , im Heryogthumb Eleve / als ein bürger¬
liches Gut , zu allen Schatzungen / Einquartierungen und anderenLriegs -
beschwerten , dergestalten hart angezogen werden , daß davon die geringste Vrilirät nicht
zu ziehen , also die mehreste Eommeuclen , cle6uÄi8 6LclucLuäi8 , über >00 . oder höchstens
2Oy . Reichsthaler vermählen nicht ertragen , mithin die Renthen zu Erhaltung eines
zeitlichen Commenthurs , nit einmahl erklecklich seynd , zugeschweigen , daß zu Sublsva-
rion deß Meisterthumbs lVlgrricuIsr - Anschlags , davon einiger Heller zu erheben wäre .

Und ob zwar schließlichen nit ohne , daß die Balley Biessen / in rerris Imperii
ein einziges Dorfflein Petersfouren genant , besitzet , so ohngefehr in z o . steurbah -
ren Underthanen bestehet , und dann exrra Imperium das Dorff Gemmert , under
denen Herren Staaten von Holland gelegen , so hat es doch darmit diese Beschaffen¬
heit , daß das erstere ein armes , kaum in i oo . bonüer wenig fruchtbahren Lands beste¬
hendes Ort ist , auff welcher Eommeucls , nicht allein das abgewichene fast gantzeJahr
durch , Holländische Besatzung von 70 . Mann mit Brod , kourgbe und Service ver¬
sehen werden müssen , und darüber auf Holländ - und Brandenburgischer Seiten , zu
schwehren Unionen angestrengt worden , sondern auch noch unlängst von der Lützen-
burgisch - Frantzösischen Ouaruilou , zu Erzwingung angeforderter Eomribmiougantz und
gar ausgeplündert , und theils abgebrannt , demnechst aber mit Einquartier - und Ver--
. j> 2 pflegung
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pflegung 54 . Chur - Brandenburgischer Dragoner beladen worden ist , und annoch ver¬
bleibt , deßwegen dann von ihnen armen Underthanen dieser Zeit die geringste Steuer
an den hohen Orden nicht zu hoffen . Gestalten auch wegen des anderen Dorffs Gem -
nicrt an sich nororium , daß die Herren General » Staaten der vereinigten Nieder - Lan -
den sich vor diesem viel » und lange Jahr der Loperiorüät der Orthen angemaßet , und
die Conrriburion an sich gezogen , biß endlich im Jahr 1662 . angeregte Luperiorität
mit ^ oooo . Gulden Holländisch , oder -. oooo . Rthlr . wäimiret worden , welche
die Gemeind zu Gemmert , auff Jahr Zinß , mit diesem Beding auffgenommen , daß
sie so lang , ' a !s dieselbe mit berührter Hauptsumma und deren Verzinsung beschwert
verbleibt , und solche nit ablegen wird können , sie von deß hohen Ordens Seiten , weh¬
render solcher Zeit , von allen Besteurungen frey gehalten werden sollen , dahero , und
weilen wegen gefolgter schwehren Zeiten und nechst vorigen zwischen Franckreich und
Holland obgcwesenen Kriegs , worin sie von beeden Seichen über harte Ureliüren und
Lxrorlionen erlitten , auch jetzund noch von ein - und andern / cklürren sehr angefochten ,
und besorglich ferners viel zu leyden haben wird , sothanen Cspirgls - Ablag noch wohl
lang underbleiben muß , einsolglich von dieser Gemeind einige Steuer zum Ritterlichen
Orden nicht zu erheben seyn wird , wie dann auch übrige Commenclen Alrenbiejen /
Hold , St . Truyd / Bernsherm , Beckenfort und Siersdorff und die darzrr
gehörige Herrlichkeiten und Dörffer , als Grurcrode , Hrdr'ngen , Lrcpenbeck und
Bcvcrfk , comrL UnvileAlÄ orclinis relpLÄivö von denen
und Stlssc Lüttich 5o //eö? rrc werden / also von dieser sonst erträglich ge¬
wesener Valley , wenn auch obige beede noch übrige eoIleLksdle 2 . Dörffer in tkaru
<guo wären , jedoch der Ritterliche hohe Orden , an statt deren , dieser Balley zukom¬
menden 2 . Persohnen , oder zwey funffzehen Theil ineckeöku , so viel als nichts , oder
doch gar ein geringes , zu Verrrettung deren damaligen obhabenden so vielfältigen
Reichs - und Crayß - Onerum erheben könte .

Wa >m nun von dem völligen lVlarricuIar - Anschlag der 448 . Gulden , wegen der
7 . Valleyen deß Deutschen Gebieths , die zwey Drittheil abgezogen werden , so bestehen
dem Meisterthumb und Balley Francken , wegen dero f . Persohnen annoch zu vertret-
ten - 149 - Gl . 20 . Kr .

Gleichwie aber allen Lwribus circuli , die in anno 1677 . vom Römischen Reich ,
rarione ciamniücacionnm bclÜLgrum vergönnte lVIoclerario , zu gutem kommet , also
kan auch das hohe Meisterthumb und Balley Francken , anderst nit , als nach Abzug
eines zur lVloäerarion erhaltenen Drittheils conlicienrt werden , gestalten auch noro -
rio der Ritterliche Orden mit Einrechnung aller Balleyen , beym Reich und Crayß,
nach dermahligem moäsrirtem Fuß in coro sich angeschlagen befindet Gulden

Kum . i z ^ o . Kreutzer , laut Crayß - Coneluli Kum . davon die dem Meisterthumb und
Balley Francken zukommende uua rercia auswirfft - - - - 9 . Gl . Kr .

Sollte aber bey der hochansehnlichen Reichs - Versamblung , wegen Abzug der
? . Balleven Teritschen Gebiets zukommender völliger 2 . Drittheil deßwegen einiger
Anstand genommen werden , weilen der hohe Orden in beeden Balleyen Heßen , und
Biesen , wenigst noch etwelche , wiewohl sehr geringe , und der Zeit nichts erträgliche
Reichs - Seuerbarkeit im Herbringen hat ; So wird dahingegen auch zu conlicleriren
seyn , was das hohe Meisterthumb und Balley Francken , vom Jahr 1521 . von ihrem
ein Drittheil vor ansehenliche Commenclen , Häuser , Güter , und Reichssteuerbahre
Underthanen verlohren , so diese der 7 . Balleyen noch übrige Steurbarkeit wohl sechs¬
fach ersetzen könnte ; Gestalten erstlich bekant , daß die stattliche Commencia mit
ihrer Zugchör / cuno 1608 . aus antringender Noch dasigem ^ gn -ilttar verkaufft wer¬
den müssen .

Gleichfals ist die Lämmer -» an das Collschum 8ociewr >3
secki in Görtz ^ nuo 16 : 6 . aus ebensals dringender Noch , käufflich begeben
worden .

Es seynd auch die sehr einträgliche in , und Lombarden gelege ->
ne Ballcycn und LE -Et /w , jo dem Teuksch - Melsterthumb r>, eo ^ o ^ rr ge -->

wsjen ,
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rvescn , als der Hochmeister Albrecht Marggraffzu Brandenburg den -Ordens - s^ abic
obgelegt , ex linillra psrsuaüonc aliocum , theils vom päbstlrchcn Stuhl ernge --
Zogen / und verschiedenen Cardinälen übergeben , theils der Sacristey zu Sr . percr ,
l wie mit der zu Fo -ro ,, ,/ ,, bcschehen ) incorporirr , theils von der HMm / «
zu Venedig / benantlich die daselbst , und das Hauß zu
/ '^/// « widerrechtlich eingezogen worden , von welchem die Reichshandlungen circa ?<n -
nnm i s ) o . gnugsamb arccltiren werden , also daß in gantz Welschland mehr nicht , als
das -Mus zu Rom , sambt etlichen wenigen Gefällen zu Vireibo und Ivlomc ss >g8conL ,
annoch dem hohen Orden übrig geblieben seynd , folglich , da der Hochmeister in c>uall -
rare , als Teutschmeister in Teutsch - und bllZ . welschen Landen ( wie oben erwie¬
sen ) in demCrayß acccprirt worden , auch das gesambte Römische Reich beym päbsi -
lichen Stuhl und Republik Venedig , deswegen so nachtrücklich , wiewohlen vergeb¬
lich , ncoouirt hat , an dem lnreressc Imperii nicht zu zweifflen ist

Dergleichen Cammer . Commenden seynd auch verschiedene in Boheimb und
Mähren / occalione , der Böheimbischen Zwispältungen verlohren gangen , darunter
am mehristen zu conlicleriren die stattliche zu Pilsen .

Jngleichen ist die Teutschmeisterische Cammer - ssoMmc ,̂ /en Braidbach im
Ertz -- Stifft Collen vor vielen Jahren under dasigen Ertz - Sriffcs Collen

gezogen , und darauffhin gar verkaufft worden .
Es werden auch der Cammer - (,'E -E /en Franckfurth und Mamy Se¬

henden und Gefälle im Hüttenberg und Gerauer Land , von vielen Jahren hero von
Hessen - Darmstadt mit starckem Anschlag beschwert und besteuret.

Mit Chur - Pfaltz hat man sich , zur Abschneidung vieler langwüriger Pro¬
cessen und Lxecuriorien der strittigen Türcken - Steuren , von des hohen Meisier-
thumbs in der Pfaltz habenden Güteren und Gefällen auff ein beständiges , als jährlich
ico . Gulden laut l>lum . 14 . vergleichen müssen , über welches jedannoch auch dcr ^ im . iH.
Pfachtleuthen Uberbesserung mit der Steuer , dermaßen belegt wird , daß sie vieler
Orten ihren schuldigen Pfacht nit mehr erschwingen mögen .

Nicht weniger seynd auch die der Valley Francken zuständige ) . Commcrulen ,
Plumenrhal / Regenspurg , und Ganckhofen m Bayern gelegen / von
Chur -- Bayern vor vielen Jahren avßgezogen , und deren Llnderthaneik
vom Lhurfürstenthum besteuret worden .

Es hat auch jetztgedachter Valley Francken erträgliche LEE /̂,r winenden ,
rm würeenbcrglschen gelegen , der allzuschwerlichen Atzung und anderer vielen La¬
sten halben , nicht länger behauptet werden mögen , und dahero mit zugehörigen ) .
Dorffschafften vor kurtzen Jahren , sambt der Reichs Steuerbarkeit dasiger Undertha -
ncn an ermeltes Hertzogthumb verkäufflich überlassen werden müssen , all welchen Steur -
Abgang das hohe Meisterthumb und Valley Francken noch über die 7 . Balleyen al¬
lein exrra OrcuIum erleidet , ohne daß diesen beeden , ausserhalb des Crayses , das ge¬
ringste steuerbahre Gut , das einige Dorff Bibrach bey Wimpffen ausgenohmen , ( wel¬
ches jedoch auch noch am Kayserlichen Cammergericht io lüe verfangen ist ) zugewach¬
sen wäre .

Damit nun weithers auch dasjenige , was im löblichen Fränckischen Crayß
selbsten , dem Meisterthumb und Valley Francken abgegangen , dargestellet werde , so
ist Crayßkündig , daß von vielen Jahren die Commenthurey Schweinfurth , mit ihren
ansehenlichen Mühlen , occalioue damahliger Preußischer Kriegen , an dastge Reichs -
Stadt kaufweiß übergangen .

Und daß eaclem occaüons die Commencia Messingen an das hohe Stifft
Eystätt gekommen .

Jngleichem , daß die LommsnZa Arphofen an die Stadt Rotenburg an der
Tauber überlassen worden .

Wie



Wie dann auch ahn diese Stadt die daselbst gelegene- Commenck , gleich«
wie das Vogtey Aemtlein Huttenheim mit ihren steurbahren Underthanen und andern
Zugehörden , wegen übermäßiger Centh - Lxiensionen ahn die gefürstete Graffschafft
Schwartzenberg , per emprionem noch vor kurtzen Jahrengelanget .

Wie nicht weniger das Dorff Herrenzimmeren mit seiner Zugehör , erstlich an
die von Ussgheim und Hernachmahls an die Herren Grafen von Hohenloe , und

Endlichen der Zehend zu Windsheim an die Herrn Marggrafen zu Branden¬
burg Onoltzbach ;

Auch viele Güter , Gülten , und Renthen an die Stadt Nürnberg übertra «
gen worden , gantz ohne , daß gegen solchen großen Abgang in - oder außerdem Crayß
einig Reichs sieurbahres Guth dem hohen Orden zugewachsen wäre .

All welcher Verlust dasjenige wenige , was von 7 . Balleyen dem Hoch - und
Teutschmeisierthumb, an Reichssteur immer zugehen könnte , wohl mehr als sechsfach
übertrifft , mithin der völlige Abzug sothaner der 7 . Balleyen r . Drittheil nicht nur
gantz fest bestehet , sondern noch wohl an dem ein Drittheil deßwegcn ein weichere Rin¬
gerung praecenÄirt werden könnte .

Soviel aber denjenigen Abgang betrifft , so das hohe Meisterthumb in die¬
sem letsieren Krieg an seinen Cammer - Lommenclen , Häusern , Renthen , Gefällen ,
auch collcügdlen Underthanen am Rheinstrohm und Elsaß erlitten hat , solches ist be¬
reits beym löblichen Fränckischen Crayß außführlich remonlb -irt , auch von diesem be¬
sag obigen achuEi Num . I Z . vor billig erkant worden , daß deßwegen I . Sechstheil
in Abzug kommen solle , dahero auch außer Zweiffel gestellet wird , die Hochansehnliche
Reichsversamblung sothanen i . Sechstheil an obigen 79 . Gulden Kreutzer nit
weniger schwinden zu lassen vor billig erkennen werde , welchem nach dann , des hohen
Meistertbumbs und dessen Balley Francken , nach Uroporricm deren noch inhabcnden
Reichs steurbahren Landen und Underthanen eigentlicher KMricular - Anschlag bestehetin - - - - 82 . gl . § 8 ^ . Kr .

Wie nun bey so wabr Bewandt - mehrentheils Reichs - und Crayßkundigen
Umbständen , der ganßen Welt zu jucliciren gern überlassen wird , ob des Herrn Hoch -
und Deutschmeisters Hochfürstl . Durchl . ( welche bishero zu allen Vorfallenheiten dem
knklico mit Ratk und Tbat , ja so gar mit vielfältiger Lxpomrung bcro hohen Pcr -
sohn , so patriotisch vorgestanden , sonderheitlich auch in denen überhäufften Reichs¬
und Crayß - Anlagen sich aufs äußerste angegriffen , und jederzeit , ohnangesehen Ihrer
so kundbahren nicht Schuldigkeit , nicht so wohl durch Beytrag ihrer biß aufdas Marek
außgesogener und wegen der Landschafft unglücklicher 8imgrion , gänhlich ruinirter ar¬
men Underthanen , vermittelst comrgkmten übergroßen Schulden - Lasts , under den
hülffwilligsten Crayß - Ständen sich erfinden lassen ) mit Vernunfft und Recht zuzumu -
chen seye , bey anjetzo so enormirter sich überhäuffenden oröinsri und exrraorclingri
Urriestkiriorien , vor 7 . anderer Balleyen mgnguirende ConrinZemien noch ferners sich
darzustellen , und deren Last l so dock in anderen bereits abgetragen
rvird ) in dem ^ ränck ,sehen Crayß , darin sothane außwendige Balleyen des gering¬
sten Uenekicü , Vortheils , oder ? rore <Lori sich nicht zu erfreuen haben , zum zweyten -
mahl , mithin doppelt zu verwetten , und gegen dero dem ritterlichen Orden geschworne
tbeure Pflichten Ihr undergebenes Meisterthumb und Balley Francken an statt eines
Drittheils zur völligen Zahlung sclikrinZiren , mithin in vor Augen stehendes Verder¬
ben , ohne die geringste Schuldigkeit vollends stürtzen zu lassen . Welche Handgreif¬
liche Unbillig - und Unmöglichkeit , nicht allein damit vergrößert wird , daß so gar auch
die Einquartierungen auf solchen Fuß gerichtet werden , conlegusmer das Meister¬
thumb und Balley Francken , neben deine , was ihnen rmions vniu 8 wrrige zukombt ,
auch den Quartiers Last und andere exri-goriinsri Onera dieser 7 . ausländischen Bal¬
leyen übernehmen muß , sondern es auch dahin ankommen will , daß in deme dcrFrän -
ckiscke Crayß über dasjenige , so vom allgemeinen Reich verwilliget worden , sich zu sel¬

tner innerlichen vesenlicm und Lcmlsruarion , in eine noch weitere sehr hohe ^ rmarur
gantz



gantz frcywillig gestellt , kostbahre Migntzen eingegangen , auch 6 s ksLko noch , zu Auf¬

richtung einiger Außschuss - Regimenter , zu Abwendung der irre ^ ulirten lVlsrcden und
zkemarcken , sich reioluiret hat , dem hohen -Orden nicht anderst , als wann die aus¬

ländische 7 . Balleyen sothaner innerlicher Verfassungen und deß dardurch imra clrcu -

lum abzielenden LKeüs würcklch gemessen thäten , auch Hierinfalls dem völligen ö / la -

rriculkir - Fuß na 6 ) , zu concuriren , mit Gewalt aufgebürdet werden will , da jedoch

diese 7 . Balleyen in ihren erleydenden lVlarcKen und anderen täglichen Kriegs - ? reäü -

ren vom Fränckichen Crayß der geringsten Rettung oder Hülff sich nicht zu getrosten

haben , also wird auch zu der Rom . Kayserlichen Majestät und gesambter deß heiligen

Rom . Reichs Chur -- Fürsten und Ständen das allerunderthänigst - und zuversichtliche

Vertrauen gestellt , es werden dieselbe nach dero höchsten Justitzeiffer auch angeborner

( Isnerolirät und ^ equanimirät , dieses in denen Reichs - Conitirurionen , auch na¬

türlicher Vernunfft und Billigkeit gegründetes gerechtstes Ansuchen wohl erwegen

und behertzigen , und die fürdersambste Verfügung dahin ergehen lassen , damit der nach

Zeugnus vielfältiger Päbstlicher und Kayserlicher Privilegien in Orient und Occident ,

umb die werthe Christenheit und Röm . Reich so hoch verdienter alter ritterlicher Teut -

scher Orden , ni 6 ) t allererst jetzo , under regierenden Herrn Hoch - und Teutschmeisiers

Hoä - fürstl . Durchs zu dero höchsten Gemüths - Kränckung , durch ein so augenschein¬

lich - und unerschwingliches mclebimm , auff einmahl vernichtet , und zu einem un¬

tüchtigen Reichs - und Crayß - Stand hingerichtet , sondern zu Fortsetzung seines kro -

tsliionmeßigen Eiffers , noch in etwas auffrecht erhalten , und dahero bey allen künffti -

gen Anlagen ein mehrers nicht , als nach ? ropornon deren annoch inhabender Reichs

steurbahrer Güter und Underthanen , conüclerirt , folglich sein bisherig inciebirs getra¬

gener Reichs - Anschlag , obctsäucirter maßen , wegen entzogener Landen und Reichs -

steurbarkeit , 5ecuri6um recenrillima Circuli exemplg , auff die gewl ' ssenhafft ausgesthla -

gene 8 r . Gulden 58 » . Kreutzer moäerirt und rgxirt werden möge .

Weyland Kayserö II . ^ escrjs>r an die von Brei -
tenftcin , das in dem Fürftcnthum Pfalz - Snltzbach gelegene Retchs-

Lehenbahre Schloß Breitensiein , samt dem Hochgericht zu Königstein betreffend ,
6 e 6 aro Wien den 7 . ^ uAuiil 1571 .

iebe Getreue . Was ihr vor der Zeit und sonderlich im verschiedenen drey und 1571 .

^ sechzigsten an weyland Unsern lieben Herrn und Vater , Kaysser ^ 611 ^ 3116 ^

rc . hochmilder und gottseeliger Gedächtnuß , auch hernach im sechs und sechzig¬

sten Jahr an Uns , von wegen etlich viel Beschwerden / Neuerungen und Ein ,
rräge , so euch von weyland Pfaltz - Grav Wolffgangen in mehrerley Weege , wider
Eure hergebrachte Reche und Gerechtigkeiten auch langwierige ruhigeUoiLL , begegnen

selten , tupplicirend gelangen , auä ) darauf hochgedachter Unser lieber Herr und Vat -

ter , und Wir selbst an Seiner Lbd . für Befehle ausgehen lassen , dessen allen wisset

ihr euch guter Massen zu erinnern . WaSUns aber jetztobernandts Pfaltzgrav Wolffgan -

gen Sohn , der hochgebohrne Philipp Ludwig Pfaltz - Grav bey Rhein rc . Unser lieber

Oheimb und Fürst auf vorberührte Befehl durch Seiner Lbd . derhalben an Uns abge¬

fertigten Gesandten Berichtsweise fürbringen , darbenebeü auch gehorsamblich suchen

und bitten lassen , das habt ihr ab beygelcgten LxrrsÄ und andern Copieu zu ver -

Wann Wir nun aus solchen allen , neben anderm , so Uns dieses Orths fürkombk ,

so viel befinden , daß etliche eure Vorfahren , die zu der Zeit gewesene Pfaltz - Graven bey

Rhein , und Hertzogein Bayern , Jnnhaber derHerrschasst undLand - GetichtsSultzbach ,
für ihre Lands - Fürsten erkennet / sie also genennet , sich ihnen mit Gelübd ,

Kum . 150 . b )

nehmen .

unh
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und Pflichten , als Landsasien verwandt gemacht / sie auch als Lands -
Fürsten umb Schutz ersucht / und nicht allein ihre Uttterthanen / sondern
auch sich selbst , und gar ein Bruder den andern vor Ihnen den Innhabern
Sultzbach verklaget haben , zu dem / daß sie auch etwann in gemeinen
Land -Steuern , wie andere Landsasien beleget und gesteuert worden / und
dann , gleich wie Wir euch wieder alt -Herkommen -beschweren , oder in Unfern und des
heiligen Reichs Eigenthumb einig ungebührlichen Eintrag , Irrung oder Hinderung
thuen zu lassen nicht gemeiner , also auch Uns nicht geziemen will , Seiner
Pfaltz - Grav Philipp Ludwig Lbd . an dero Rechten und Innhaben icht "
was zu entziehen ; So haben Wir nicht unterlassen wollen , euch dessen alles hiemik
zu erinnern , nnd darneben gnädiglich zu vermahnen , im Fall die Sache obangeregte
und in berührten LxrrgÄ weiter ausgeführte Gelegenheit hat , daß ihr ( doch Uns und
dem Reich an dem , so von Uns und demselben zu Lehen gehet , und was sich deswe¬
gen gebühret , an solchen Unfern und des Reichs Rechten unvorgriffen und unschädlich )
euch gegen vorgenannten Pfaltz - Graven also erzeigen und verhalten wollet , wie es in
demselben Fall euch zustehet .

lKom . Es ist hierauf die Sache in der Güte beygeleget worden ,
" ' und diese Reichs - Lehenschafft bis auf den heutigen Tag unter

der Pfaitzgrävischen Lands - Fürsilichen Hoheit geblieben .

blum . 151 .
Allerdurchleuchtigster Großmächtigster vndt vnüberwindlich -
sttr Rom . Kaiser , Ew . Kailerl . Mayt . ftynd vnsere vnderthänigste

Dienst gehorsamen Fleißes allzeit zuvor , Attergnädigster Herr .

cbiv . Vi .
varienst .

HHHer hochgeborne Fürst Herr Johanns Friedrich der Elter Hertzog zu Sachsen VN-
ser gnediger lieber Herr vndt Vatter hat vns vor wenigen Tagen zugeschickt ein
Schreiben , welches der ^,6mjrMrgroi.- vndt Meister Teutschen Ordens an

Ew . Kais. Mayt . des Hauses Zwerzcnn halben gethan , solch des Herrn Meisters
Schreiben haben wir Inhalts gelesen , vndt thun vns gegen Ew . Kais. Mayt . in
höchster Vnterthänigkeit vndt Demuth bedancken , das Sie solchem Schreiben vndt
Suchen gedachks Herrn Meisters vngehört vnsers Gegenberichts vndt Andtwortt nit
stadt gegeben , sondern vnserm Herrn Vattern dieselbe gnädigst haben zustellen laßen .

Vndt vor Erst so haben wir daraus gerne verstanden , wollen es auch als von
S - L . selbst bekant , so weit es vns zum besten dienet , vor bekant angenommen haben ,
nemlich , das ein Stadthalker vndt Land Compter zu Zwetzen viel Jar her » in weilandt
Hertzog Albrechts hernachmals Hertzog Georgen vndt Hertzog Henrichs seel . auch vn¬
sers lieben Vettern Hertzog Moritzen Chur Fürst zu Sachsen schütz vndt schirm ge¬
wesen , Auch das die Landt - Compthur daselbst zu Zwetzen vnsers Vettern Vorfahren
vndt S . L . Landtage besucht / vndt allerlei rNirleidens nntt getragen , das
auch die Vnderthanen desselben Hauses den Zehenden vom Getrennt durch
vnsern Vettern Hertzog Georgen zu Sachsen erstlich vffgesetzt vndt billiger wie andere
Ihrer Lbd . Vnderthanen gegeben , vndt haben geben müßen .

Das aber solches auß Verwilligung vndt Zugabe eins Rclmmittrkrrorn vndt Mei¬
sters am Teutschen Meisterthumb vndt desselbigen sambt dem schütz und schirm nach
Ihrem Willen vndt Gefallen wider vff vndt abzukündigen , auch einen andern zu weh -
len , oder one zu bleiben Auch das vorbemelte ' besuchen , der Landts - .Fürsten Landtage

-vndt daß die Comptherr zu Zwetzen , vndt die Vnderthanen desselben Hausses vorberürt
mittragen vndt leiden als in hülffen stcuren , volgen vndt dergleichen mitt Vorbehal -
lung des -Ordens Freiheiten . solte beschehen sein , Solche bedingte Vorbehaltungen ,



daß die beschehen solt sein , wissen wir Sr . Lbd . nicht zugestehen , dann vor eins hetten
vusers Vettern Hertzog Moritzen vndt vnsere Vorfahren vndt Voreltern vorangezeigte
vndt vndere Ihre Fürstliche Gerechtigkeiten von wegen des Landguths Zwetzen mirt
solchen Bedingungen gewißlich nicht angenommen , noch denselben stadt gegeben ;

Dann dieweill das Landgravthumb zu Düringen elter ist , dann der deutsche
Orden , kann nicht one sein , Sie haben lange zu vor eher Zwetzen an gemelten Orden
kommen , alle Regalische vndt Fürstliche Obrigkeiten , Oberbottmeßigkeiten , Schutz ,
Schmn , als in vndt vff des Landgravthumbs zu Düringen Grund vndt Boden ge -
widembt vndt gewurtzelt gehabt , derwegen nicht vermuthlich sein kan , was vorgenannte
Fürsten auß zusiendiger Gerechtigkeit , vndt wie man spricht pro stilo am Hauße zu
Zwetzen vndt desselben Vnderthanen gehabt , das sie es allererst vom Orden iprecano
vndt nur so lang als es demselben wohlgefellig sollten angenommen haben , zu deme das
auch precaria POÜLÜIO vel czuali zu recht nicht vermuthlich ist , Sondern so seind auch
die denen so der Herr Meister gestehet an Ihnen selbst recht , nicht nüus facul -
mriL oder wie man spricht freundwillige Händel .

Am andern daß auch das Haus Zwcyen zu dem Landgravthumb zu Dürin¬
gen <8e gcl wrrirorium öc cliltriLkum dess' lben Fürstenthumbs gehört , vndt vber viel¬
mals Menschen Gedcncken gehört hat , Solches hat bestendigen Grund durch gemelter
Fürsten von Sachsen vndt Landgrauen zu Düringen , von Zeit zu Zeit gehaltenen Erb -
thailungen vndt sonderlich auch durch die Erbthailung welche nn Jar tausene
vier hundert vnd ün funsf vndt Achzigsten Freitags nach Barcholomaei
zwuschen obgenanntem Herrzdg Albrechren vndt desselben Brüdern weiland
Heryog Ernsten Lhurfürsten zu Sachsen vnscrm lieben Anherrn vndk elker
Vaerern gehalten vndt vssgerichk / in welcher Erbthailung genante beide Brüder
vuder Ihren Brieff vndt Siegeln clar setzen vndt anzaigen , Nemlich daß sie fürgcnom -
men hetten sich nach Ihres Herrn vndt Vatters Todt vndt Abgang aus den Fürsten-
thumben vndt Länden Ihnen von S . Lbd . vffgeerbet , auch in die Fürsienthumb vndt
Lande so ihren Liebden hernach von Ihres Vattern Brüdern Hertzog Wilhelmen zu
Sachsen Landgraven zu Düringen anererbet , erblich zu theilen vndt das sie sich vff
solchen Eingang Ihre Lande vndt Leut erblich zu thailen , auch aus den Teutscherr
Heusern in ihren Landen gelegen , als erblich darzu gehörig / laut inlie¬
gender Auszüge / auch getharlk / haben auch solche Erbthailung in ge -
gcnwcrrigkcit ihrer Bischoffen / Auch der Apten Prälaten Irem eines
Land - Lomprhers zu Zweizen vndt anderer Ihrer fürnehmen Vnderthanen

rirt vndt einander die zugerhailtcn vberwiesen / darwider von des Teut -
fchen Ordens wegen keine einrcde oder beschehen / so vnge -
zweiffele nicht verblieben wehre / wo Zwetzen vndt andere des Ordens
Heuser im Lande gelegen , vndt wie berürc gethailt worden / nik erblich
dazu gehöretcn . - , - . . . - , . _

Vndt ist abermals an Ew . Kais. Mayt . vnser vnderthänigsie Bitte , die wollen
vns bei Ew . Kais. Mayt . einmal gethancn Begnadung vndt was Dieselbe , auch vn -
sers Vettern Vberweisung , in rechtmeßigem Erbarn Verstände vcrmügen vndtbegreif-
fen , gnädigst bleiben lassen , vndt auch als ein Großmechtigster Kaiser dabei gnädigst
schützen vndt handhaben . Das seind vmb dieselbe Ew . Kais. Mayt . wir die Tag vn -
sers Lebens in aller Vtiderthänigkeit gantz gehorsamlich zu verdienen allzeit willig vndt
bereit . Datum Weimar Dienstags den 12 . stmil Limo 1 ^ 43 .

Ew . Laisi Mayt «
underthänigste gantz gehorsame

An den Römischen Johann der Mittler vndt Johann Wilhelm
Kaiser Karln . Gebrüdere Hertzogen zu Sachsen .

Aus Herzog Albrechts Teil ) der Stadthalter zu Zwetzen der
Compther zu Greifstedt vndtCompther zu Keilsiedt rc .

Aus Heryog Ernsten Lhurfürsten Teil ) das Spital zu Wei¬
mar der Deutsch Hoffzu Altenburg vndt der Compther zu Plauen .> hlum.
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I^ x Oris . Uos Mrr / cs /cr^ Da-- rr » r / .M- ^ rsr- rr 6erar6u8 8culteru3 Lnibo 8rre »
rrö - . vekor . btermannu8 Xalb jobanne8 6e b'Ierlovve b4enAow8 Aureus lVlen .

^ oru8 cliclus cie (üronenberA mibre8 6c (Iattrente8 in OrUnunberA in lVler ^
lovve in bloemberA 6cDenricu8 , cli6iu8 cle 8atten 6ervvinU8 , 1beo6oricu8 6i6Ius
inlbcor 8cabini in O'rununberA in bÜ8 tcripri8 publice prorettamur , r^ uo6 tüper
bon >8 c>uibu86am in LIi6enror tiri8 , c^ue ? repotiru8 6c <üonvenlu8 8gnüimonia -
lium in WerberZ a k' reberico mibre cliüo cie banAeniiein tuacjue uxori / rcieleicii
ac eorum berebibu8 rarionabilirer czuonbam emerar sc 6uo6ecim anni3 yriiere 6c
pacibce potieäerar , ciitcorciia poiimoclum raÜ8 exorra eil , eo guoci K.uberm8 6 -
liu8 cliäb Dricierici 6i6ia bong in utir8 tuo8 tibi bepurare veiler » c^uia bonorum
prebiÄorum emprioni non inrererar nominale , Huoci ibem I^ uberru3 per Lompo -
tirionem rrium marcarum tecunbario incluKu8 eisciem boni8 bbers renunriavir 6c
propria volunrare . Ira ur preiibatU8 prepotiru8 6c eccletia in V/ erberA nomina -
ri8 boni3 in Llicienrot pertoluri3 rribu8 marci8 perperuo potietiione pacibca krue -
recur . i>ie vero potieriorum alic>ui8 tua malitia boc factum valeat inbrmare pre -
ten8 tcriprum univerlirari8 civium in OrunenberZ titziili munimine roboramUS
Darum anno Domini iVI . LL . DXXXV1III . in vitzilia Mcbaei >3 ^ rcban^ eii »

( b - 8 . )

bium . rzz . a)
DxOri§ . vixo ciomino tuo UarillimoDomino räN v 6 x > Vl 0 n ^ 88rL /^ . Ds .

aci ipüu8 benepiacira te temper voiuncario3 6c pararo8 . Venien8 acl no8 . . ? rror
rtt ex parre bominarum monialium ibiciem coram nobi8 propo -
tuir , 6c olienclir , cpiocl vo8 iptä8 tiiper cjuabam ciecima c^uam ab eccletia notrra bs -
benr 6c texaAinca anni8 6c ampbu3 potleberunr eanäem pacitice 6c purere , ticur
per Iirera8 6c privilegia , ĉ ue ab eccletia notba babent , porerunr otten6ere 6c
probare , procuravcr >ri8 conrra jutiiciam piZnorari . Icieoczue Dominacioni vetlrS
ciuximu8 tüpplican6um 6c voiumu8 apuci vc>8 in perperuum 6etervire , ^ uarenu »
pre6i6ta8 Dominag in memorata clecima permirraN8 Sauclere tiiv jure ticur ba6te -
nu8 tunr gavite , nec eg8 cleincep8 tiiper eaüem clecima inperari8 precipue proprer
Deum 6c c; uo6 boc apuci vos eriam ciebeamU8 perpecuis obte ^ uÜ8 promereri ; 6c
ab maiorem cerricuclinem premittorum Orrko Leilerariu3 eccletie nottre act vettram
presenciam in brevi venier , locururu3 6c rraAgrurus vobi8cum 6s clecima anre -
6i6ia 8ciari3 eriam czuoä tuper contcienrig3 nattra8 pure recipimug , ^ uoä illa bona ,
cie <̂ uibu3 öeberur becima prebbara , non arriner illi8 boni3 vobi8 ab eccleba notira
concelti8 , nec Domina 8oplua marer vetira bone memorie babuir unczuam illa ,
teci prekäre moniale8 babuerunr eaclem temper ab ecclelia notira pro annua pen -
üone . Darum anno Domini lVI . LL . DXXX . VII . läus 06Iobris .

( b . 8 . )

blum . IZZ . b )
ri » « ' vncn ! <̂ r / c> sovLX tt ^ 88 ! L , ^
i >. ir / i . vniverti8 pretenrem paninam inipe6Iuri8 renore pretenriumre .

con notcimus publice prorettanclo , czuob cum viri reli§ioti 5carre8 cle bleZene
' 1 Koäi - imperaiirur ab Dberbarbo 6e 6emün6en 6i6Io ILuto , üiper czuibusbam boni8 in
ärms . tiris , contentu 6c 6eliberations vnsnimi interte veoue in Velsbers^ eisbem
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eiscisrn placuir conven >re , 7/e c ^ /M F / / r co , E /ii » c O r'» t/e ^ ecc/ikL ^/.
Dum iZirur ciiäti srarres eorunÜLna bonorum pollbllionem ciimmam per guamor iir pr .- p -

periona8 öc per Iirera8 pstentc8 sulkam LcteAirimam Spproballcnr , nee 6iÄus H .ber ^ tt ^ n »w .

nar6u8 rsuic ^ urim rationabüe opponere poiuill 'cc , « oi ^ rtr

c / cEi , e , c/ e „ , -7 / chD / cAiD , M ) äc Dcclciic in DleAerlL / >er

k ^ Er <?^ rrÄr /rr >M77 / r , czuiere <8c überein perpecUum pollicicncla ) preciiÄo aurem
p ' berbkireio boe ipüim contra iultmam reclamanre » öc ab abbare M ^ Ee -NE , , , -

^ / -r ^ r ' k^ , ü ' c -7, e , c/ icM M Lbffe / e / ) rr / kbv >» r / r - r / öi ^ /Är / r ^ LL ^ 8 /- 0M / i, ' ch ^ rts

o ^ tErk - cMmaclmociüm nobi8 6t piuribus eck vilum » Hilkum in Vel 3 -

kerA anno Domini XI LD H . XXI . in eile ? erri <8c Pauli H .pockolorum > pretenres

fucrunt D /̂ r/ r ^ i ' / ro / l / r / r c/ e / ) o „ , o ^ r/ te » ?r / r ^ / chrwr , r r', 7 ?/ che ?'A , Dnu8 Oocie -

lcba ! cu8 plebanu8 in 6uciin8berA , Lberbar6u8 cie Dslecke » Lonra6us cle ^ Vber .

ne ^ Hocloricus cke DIvene , Oerlacus cle Orickecie , Ountraclus cie Vannebe ,

müire8 . Dt siü czuam piures . Dt aurem boc 5ackum ckrmum mansat Le iiieiurü
pre ênrsm paZinam LiAÜiorum noürorum munimine ciuÄMu8 roboranbam .

(D 8 . ) ( D 8 . )
Das Wallensteinische Siegel sind

aufrechtstehcnde Pfahle , in
der orciinaimi Grösse der bibtb
lorum nobiiirsris in5erioris .

Das Gudensbergische Siegel ist ein
Manns - Kopf mit herunterhangen --
den Haaren , von gleicher Größe,
als neben stehet.

Xum . isZ . c)
DRAl 'r Carl vön Göktes Gnaden Römischer Keyser zu allen Zeiten Merer des ^ x vriL

Reichs vnd König zu Behem , bekennen vnd thun kunth öffentlich mit diesem ^ j ^ nk .
^ Briefallen den die Ine sehen oder hören lesen , datz wir haben angesehen den Merck« ^
liehen vnd getreulichen Dienst , den Uns vnd dem heiligen Reich getreuelichen dick getan *
hat der hochgeborne er Hermann Ludwigs Gon Landgrave zu Heßen , Unser Fürste
vnd lieber Oheim vnd noch thun soll vnd mag in künftigen Zeiten , vnd auch durch der
fleißiger Bethe willen , des hochgebornen Henrichs Landgraven zu Heßen seines Vet¬
ters Unsers Fürsten vnd lieben -Oheim , der Uns darüber seinen offenen Brief unter sei¬
nem grossen Ingesicgel gesent hat , daraus wir vollkommentlich vernommen haben
seinen gantzen HO 1sien Doliworv vnd wissen um diffe nachgeschriebene Sache , vnd
haben als ein Römischer Keyser vnd natürlicher ordentlicher Gbrister Lchnherr
diß geschrieben Lehens mit wohlbedachtem Muthe vnd Rathe Unser vnd des Reichs Für¬
sten , Grafen , Freyen vnd Edlen vnd mit rechtem Wissen von Keyserlicher Machte ,
Vollkommenheit verliehen vnd verleihen itzund Mit Kraft diß Briefs dem egenannten Her -
Man das Fürstenthum der Landtgrafjchafc vndHcrrschasr daselbst zu Hessen ,
mit ihrem gantzen Lande , Steden , Bürgen Haüsern , Slosen , Dorfen , Gütern , Le¬
hen / Geist vnd Weltlichen / Bergwercken , Besucht vnd vnbesucht , mit , Gerich¬
ten , Manschasten , Herrschaften , eigen und Erbschaften , Zolle , Geleiten , Straßen ,
Wegen , Müntzm , mit Grasen , Dreyen , Edlen , Rittern , Knechten ,
Burgern , Richtern , Schultheißen , Gepamen , Ackerleuten , Inwonern , mit Was¬
sern , Waßerläusten , Sehen , Teichen , Fischereyen , Brüchen , mit Zinßen , Gülten,
Bußen , Gemessen vnd Nutzen , ehren vnd Wehrungen vnd mit allen andern Rechten
vnd Zugehorungm , wie man die sonderlichen Worten benennen oder ewencken mag ,
Nichts nicht vsgenvMmcn vnd in alle der Würde vnd weise als die ehegenandte Land¬
grasschaft zu Heßen vormals den egenandke Heinrich Landgraf zu Heßen seine Eltern vnd
Vorfahren , von alter Zeit bis daher beseßen hat vnd itzunt besitzt ; Also das sie . bcve
mit einander der egenant Henrich vnd Hennan sein Vetter Landgrafen zu Heßett
vnd ihre rechte liebes Manns Lehens Erben vnd Nachkommen vnd gesamtem Wesen
das genant Fürstenkhum , Landgraf!chast vnd Herrschaft zu Hessen , mit allen

s L Am
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ihren Zugehörungen , als wie geschrieben stehet , ewiglich , erblich und Freylich besitzen ,
haben vnd halten sollen , zu thunvud lassen , damit , was sie bede / oder Ichlicher
zu rarhwirdet vnd als in auch des aller behelligst wirdet sein , vnd darum wenn der
eMant Herman Landgrafe zu Hessen darnach vor Uns kommen ist , mit Vhancu
vnd Pa , irren nach Gewohnheit des Reichs , als wir fassen in Unser Kayserlichen
Majestet in Gegenwärtigkeit viel Firrsien , Grafen , vnd Frcyen Unser vnd des Reichs
Lieben Getreuen , vnd Uns demütiglich gebetten Han , das Wir ime die egenante Laiid-
graflchafc zu Hessen mit allen ihren Zugehörungen , als wie geschrieben steht , mit
Zierheit vnd Schönheit als gewonlich ist , geruhten gnediglich zu verleihen vnd ine da »
mit zu mveiiiren , des haben Wir auch angesehen sein demütige vnd fleißige Bethe
vnd halten ime vnd seinen Erben vnd Nachkommen ewiclich von Keyserlicher Machte ,
Vollenkommenheit , die egenante Lanrgrafjchaft zu Hessen mit allen ihren Zugehö¬
rungen als obgeschrieben stet , zu rechten erben vnd Fürst ! . Lehen ofenbehrlichen mit
Zierheit und Schönheit ewiglichen vnd erblichen zu besitzen geliehen vnd ine damit ür -
veltiret vnd geweißet vnd inveüiren vnd weißen In itzunt müt Crafft diß Briefs zu der
Gewer vnd Besitzung derselben Landgrafschasst zu Hetzen , ewiclich mit allen iren Rech¬
ten vnd Zugehörungen , als oben vollenkomMentlich begrifen ist , mit Urkunde diß
Briefs versiegelt mit Unser Keyserlichen Majestaet Jnsiegel , der geben ist zu Präge
nach Christi Gepurt i zoo . Jahr darnach in den drey vnd siebentzigsten Jar an Sank
Niclas Tag Unser Reiche in dem Acht vnd ro . vnd des Keyserthums im is . Jare .

LeZenK . rer des Reichs und Kernig zrr Behem , Entbieten dem Edelen Friederich von
izi ? . Lisberg , Unserm lieben Getreuen Unser Gnade und alles Gut , lieber Ge¬

treuer Wir laßen dich wißen , das Wir sulche Ladungen , als du die Edlen Adolph
von Nordeck genant von der Rabenau , Hartmut und Dieterich genant Gchutzber ,
Adolph und Gernant Rawen / Eberhart , Henrich und Volpert Sch>en <Len von
Schweins berg , Weygant Schabe und etliche andere für Unser Hofgerichte gela¬
den hast , abgenommen und abgethan haben , in sulichen Maßen das du alle sulche Sa -,
chen die du mit Ihn zu schafen hast , vor dem Hochgebohrnen Unstern lieben
Oheim und Fürsten Rechtens pflegen julest , der auch dir um dieselben Sachen
zu volkomenen Rechtes unverzogenlichen Hessen sal , als Wir Im auch darumb sun¬
derlichen entboten haben . Wer aber Sache , daz dir der vorgenante Unser Oheim der
Lantgrefe gen den vorgenanten deinen Wiedersachern eines vollkommenen Rechtes nicht
helfen wolte , als davor geschrieben stet , das du wol und vollichen beweißen mochtest ;
So gunen Wir dir in Krafft diß Briefes das du in deyne Rechte wieder tretten , und
des vor Unseren Hofgerichte als du angehaben hast pflegen mugest . Geben zu Prag
des Suntags als man singt sswlic -r , Unser Reiche des Bemischen in dem XII . und des
Römischen in dem Neunden Jaren .

Tx mulr . 'Vfos » LirtXicv 's trrre pro » obis A nostris
-l- ' UersctibuL in diir ilcripris proncsmur manisolte . Ouoä cuin nr>-r

Ze iVIanämo Oni Iinpergroris cle ? orrnLM »
Nicolaus zu Pircke .

i ; z . 6 )
LxOriF . Lr Wencelaw von Gotes Gnaden Römischer Kunig zu allen Zeiten Meh -

( L8 . )

blum . 154 .
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^ » o/? »-o ^o ?^ i » ro / k /r / / » t . pro äiuino culru SUAMSN -
rÄli6o concliAni 3 promorionibu8 ac Lavoribu8 prote ^ ui renesmur Lc velimub . k .e -
li ^ iotis 6ominadu8 / 'r' ro ^ ^ Qi ?wmtr/ r <5M5/ Mo ?, r /r/rr, ^ w ob ho¬
norem 6ei luec^ ue Aeuicrici3 Claris öc vr iptsrum Lanclimonialium orarionum . sc
sliorum bonorum operum . c^ue per jpsas laluarori8 operacur clemenria eüici rue -
reamur parricipee . IriZincs lex ju ^ era rerre arabili8 in lermini8 üc campis vills
j^ onbe inl'erioris lira . <que ^ uon6am boneiis marrona ^ una 6iLka 6 ^ Dbirkerrin
vpiclsna nolkra in bilebenvvLAe cum liÜ3 liIÜ3 Louraäo Lc D ^ rmaro s nobis re -
nebsnr in pbeoclo . ab3 <que omni impeciimenro nollro öc Dere6um nollrorum
iure propriersrib perperui3 remporibu8 polliclencla appropriavimu8 öc prelenribus
spproprismu8 Arariole . r' ?/ r / er/ ^ » e r>, er'/^eM i' o -r / .r » o^ rr

r « / » t «, co ,Zetere ^ o //r /rt r » ^/rÄsr / ' rror/^ M Lo » ve -7ttt -,/ « c
Lr /̂ rttM rv <DrMrro ^ // ^ re trE / r »Mter . Hr ne buiu3mo6i appro -

prisrio ab alic^uo inlrinAi leu inlirmari czuear prelences lirrera8 ipÜ8 l 'iAillo noltrc»
li§lllara8 äeäimu8 in reliimonium premillorum , ^ cbum öc clarum anno Do¬
mini IvD . LLL° . XDV1D . 5eria lexra xroxims xolt clominicam (^uaümoclo -
geniri .

,'r Ludewig von Gotis Gnaden Landgrave zcu Hessen Grave zcu Cziegenhain kxOriL .
vnd zcu Nidde . bekennen vnd thun kunt mit dießem vnßerm vffen Brieffe 1460 .
vor allen Luten die en sehin oder Horen lesen , als der Hochgeborner Fürste vn«

fer lieber Here vnd Vater seliger die Erbarn geistlichen Heren vnd Brudere des Cloi-
sssrs Sannt Johanns - Berge vormals geheißen Eppenberg Carthuser Ordens vnssr
lieben andechrigen in vnserm Lande in das selbe Cloister bracht in seiner Schurunge
vnd Schirm gehabt hait , dem Almechtigen Godde darinn zcu dienen vnd das auch also
forter vff vns kommen ist vnd nachdem nu das selbe Lloister vnder vns in vn -
sicrm FürsLenchumc iss gelegen davonne vns das auch zcussehik zcu schirmen
vnd denselben Heren auch vß solichem Lloisser nicht geborlich iss zcu wana
dcrn sondern darinnen zku blieben darumb sie nu zcu iren Sachen eynen Scheffener
vndVßrichter plegen zcu haben der in ireGülde vnd Zcynße bie iren Lanfdeddeln vnd an¬
der Sache wo in des behub ist vßnchtet vnd bestellet , herumb vnd das die genante
Heren ires Gebetis deste fleißiger gewarten mögen so Han wir alle vnßer Amptlude
Schultheißen Dienere Knechte vnd besonder « Burgermeistere Scheffcn vnd Rethe vnßer
Stede die wir in vnßern Landen iczt haben , ader Hernachmahls haben werden ernstlich
gebodden vnd geheißen , vnd heißen sie alle vnd iren iglichen besonder » in Crafft dieß
Brieffis rechte gütlich das sie vmb des Almechtigen siner Muter Marien vnd aller Hei¬
ligen willen vnd vns zcu liebe vnd Wolgefallen den egenanten Heren vnd Brüdern vnd
alle ire Nachkomen des egenanten Cloisters vnd besonder « iren Scheffenern Bodden
vnd Knechten die sie in iren Sachen von irer vnd ires Cloisters wegen vßfertigen vnd bie
euch zcuschickende hetten , ader gewunnen kepns argen warten noch staden zcu gewarten ,
sondern sie vnd das ire schüren vnd schirmen vnd ine auch behulffen bequeme vnd forder¬
lich sin zcu irem rechten wo ine des noit sin wirdet vnd des auch nicht laßen , daran
thün sie vus poben den Loen vnd großen Virdienst den sie damitde bie Godde behalten
besonder « liebe vnd denglich . Des zcu Orkunde Han wir vnser Jngesiegel heran thun

' hengcken Geben zu Caßil vff 8anck Kaherinen Tag der heiligen Jungftauwen ^ na »
Domini ^lilleümo () ua6rinAenceümo LexaZelimo .

^ ir Heinrich von Gotis Gnaden Lantgraue zcu Hessen Grave zcu CjiegenhapuLxvriK,ä e vnd 1476 »

XU ! N ,
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vnd zcu Nidde Bekennen vor vns vnser Erben vnd Nachkomen vffentlich myt diesem
Brieve vnd thun kunt aller meniglichen das wyr myt tzietlichem vnd gutem Vorraite
dem almechtigen Gote vnd allenn hiemelischen Hehier zu ehren vnd Lobe Auch allen
gleübigen sielen zcu Heyle vnd troist solich Stifftunge fundacien vnd Gisste als der
Künftig vnd Erbar vnser Raite vnd lieber getruer Meister Heinrich Im Hobe gnant Ro¬
de vnd Elitzabeth syne eliche Husftauwe semptlich myt JrenHusungenHoeben vnd Gar¬
ten daryn ne sie itzund wonen vnd In Jrem Besesse vnd nützlichen Gebrauche Hain pober
der Barfußen Pforten zcu Marpurg vnder der von Rabenauwe Hobereyde Burgseß
vnd Geseße gelegen vnd anders etlichen gutem sie hernach vbergeben vnd vfflaißen wer¬
den myt allen yren zcugehörungen vnd Gerechtigkeiten by guter Vernunfft fryem Willen
vnd luterlich vmb Gotis Willen den geistlichen vnd Ersamen Priestern Cleriken und
Vruedern des lebens staits vnd wesensglich so vnser lieber Herre vnd Vater seliger Ge»
dechtenis Landgrave Lodewig dem God gnade zerr Caßel In dem wyssenhobe by der al¬
ten Pforten in dem Bruel gnant vormals vnd etwan auch Verglichen gestifftct vnd ge¬
macht hait wie vnd In was maißen sie solchs ^ deßglichen auch gesatzt bestalt begifftiget
vnd In ere Gotis allen gleübigen sielen zcu heile vnd troist also gemacht Instauriret vnd
gestiftet haben , solichs Wir In maißen ehirgedaicht zcugelaisen bestetigt vnd mechtiglich
bewilliget Hain , Bewilligen besietigen vnd laißen das auch zcu geinwertiglich In Crafft
dieses offen Brieves Also das Wir vnser Erben vnd Nachkommen den mergemelten
Priestern Cleriken vnd Bruedern myt Jrem Hußgesinde In den egenanten Husen vnd
Hoeben zcu Marpurg wonende dieselben Ire Husere vnd Hoebe myt iglichen vnd allen
yren In vnd zcugehörungen Gütern vnd Gerechtigkeiten erblich vnd ewiglich gefrihet
Hayn vnd fryen yne die geinwertlich Inn vnd mit Crafft dieses Brieves Also das die
gedachten Husere vnd Hoebe wie voirgerüert . die Priester clericken brueder vnd Ire
Gesynde darinne wonhafftig myt dem yren geistlich vnd werntlich fryheit haben vnd sych
der gebruchen sollen vnd mögen sonder hynder vnd Antrag vnser vnser erben vnd Nach¬
kommen vnd der vnsern alles ane Geverde Wyr wullen auch dieselben Priester Cleriken
Brueder vnd yre Hußgesynde hanthaben schüren verteidingen vnd beschirmen vnd Ire
Gut vnd Habe begnadigen vnd fryen , begnadiget vnd gefryhet haben glich andern
vnsern Priestern Cloestern sannnenungen geistlichen beginen Bruedern vnd
süstern In vnser Gcaid Marpurg wonhafftig . Es fal auch Nyemant von
den vnsern die gedachten Priester Cleriken vnd Bruedere noch die yren Inn vnd an Iren
Gütern vnd Habe hyndernyß beswerunge oder Bedrangk thun In keyne wyse Sie
füllen auch an vnsern Gerichten nir furgenommen geheischt noch gedrun¬
gen werden so ferneJVyr vnser erbarn Rete vnd Ambtlute vrer zcu glich
vnd recht mechtig syn ane Geuerde Vnd ob yne etliche der vnsern icht pflichtig
wurden Jar gulte bekentlicher oder kuntlicher schulthalben dar vmme Ine vns vnd vn¬
ser Ambtlude zcu ersuchen noit were oder wurde darumb sal yne bynnen eyner tzeymli-
chen tzyt vßrichtunge vnd begnügunge myt Bezalunge oder gnüglichen pfänden sonder
wyter . Noitrecht von den gemelten vnsern Ambtluten vnd Knechten nach Billigkeit ane
lmgern vfftzogk gedyhen vnd verholffen werden Was auch der genant Meister Heinrich
vnd Elizabeth syn eliche Hußfrauwe itzunt denselben Priestern Cleriken vnd Bruedern
diensthafftiger vnd Betehafftiger gutere In vnserBete gehorigg geben , oder sie selbs hyn
vorter oder Ire Nachkommen derglychen Güter ehyr benant . an sie langen komen vnd
die also In erbkouffs versatzß oder ander Wüse In was maiße gestalt vnd forme das ge -
schege an sich bryngen wurden die fallen sie wilcherley Beswerunge ehyr vnd darvor vffden -
selben vnd zcukomenden Gütern gewest wären vnd gestanden hetten auch also naichmails
davon so lange sie die Jnhebendigem nützlichem Gebruche beseeßen vnd Inn ketten lyden
thun vnd tragen ane Geverde so das sie deser Begnadigunge Gunst vnd Fryheit halber
solchs davon vns zcuthun nit vorlaißen syn füllen Es were dann das sie von nuwem
deshalb Fryheit vnd Gnade darvber von vns vnsern erben oder Nachkommen erlangen
oder sich solicher Guter gcntzlich vßern vnd die ledig von yne verlachen wurden Wyr Hain
yne auch die Gnade insunderheit gethain Wes sie büßen vnserm Furstenthumb reddelicher
vnd ehafftiger Sachen zcu thund hetten oder gewinnen wullen wyr Ine vermyttelsi vn¬
sern schrifften vnd fürbeten zcu yrem rechten gunstigk furderlich vnd beholffen syn vnd sie
Ire nachkomen vnd das yre Llrch andern vnsern Capellanen vnd gerftlt -chm
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cken VndsrsarßeNIttVttsem vnd vnser erben versprschschutzunge Vertex
ding vnd Beschirmunge nemen vnd haben ane alles Geuerde Hyr vmb sie
vnd okre Nachkommen Got den almechtigen tegelich in yrem ankerenden hoen flies myt
Jren ŷnnigen Gebeten vor vnßet voraldern aldern vns vnser erben vnd die vnsern sie .
t ,glich bydden In yren Memorien halten vnd vns aller yrer geistlichen vbunge cüicPll -
« en vnd guten Wercke teylhafftig machen füllen Wer es auch das In künfftigen tzyden
solich erbar tzüchtig geistlich fürnemmen der obgemelten Priestern Cleriken vnd Brueder
vber kortz oder langk abnemen In gebrechen fallen vnd nicht stanthafftig verblyben wur¬
de das Got der almcichtige eyn merer alles guten fürkommen vnd Im besten verhalden
wulle , alßdann behalten wir Lantgrave Heinrich obgenant vns vnsern erben vnd Nach¬
kommen hirynne für , das Wyr vnd doch myt Hulffe raite vnd anwysunge der geistli¬
chen vnd wirdigen Herren vnd Vetere nemlich eyns Abts zcu Burßfelde vnd eyns
Priors zcu Sant Johannsberge Karthufer Ordens willich die zcu tzyten weren die dann
cyn vfsehin vff solich sammenunge haben vnd sie so dicke des Noit ist visitiren reformi -
ren vnd an geistlich Leben wisen vnd halten füllen alle vnd igliche gutere habe rente
vnd Gefalle kynerlei vßgescheiden an ander Geistlichkeit die yren Orden vnd Obiervsri -
cien heilden vnd trugen In vnserm Furstenthumb an vnd zcu Gotes Ere Heyle vnd
troyst allen gleubigen seien sonderlich von den solichs kommen gegeben vnd verlaßen
were vff das nützlichsi vnd fruchtbarlichst zcu keren vnd zcu wenden So das solichs al¬
les vnd iglichs by der Geistlichkeit zcu Dtnst , Lobe vnd Ere Gotis vnd der seelen hei¬
le vnversert vnabgezogen vnd vngesmelet angelaicht werde Die viel gemelten Priester
Cleriken vnd Brueder füllen auch keyn gewalt oder macht haben eynicherley von solichen
Ine gegeben Gütern zcu verußern zcu verkeuffen oder entsrembden In keyne wyse son¬
dern das by der obgemelten StiNunge vnd inltauracien gentzlich vnd ane Abbroch zcn
verbliben laißen so dann solichs In Bebstlichen Römischen Bullen Confirmacien vnd
yren Statuten darvber gesalzt vßgedrucket eigentlich vnderscheiden vnd befestiget ist , Vnd
vff das solichs alles erlanget gegeben vnd iglichs wie obgescreben steet vest vnverrucket
vnd vnverbrochlich In allen Puncten stucken vnd articulen gehalten werde So Hain
Wyr Lantgrave Heinrich obgenant vnser Jngesiegel solchs alles zcu besietigen wissentlich
vor vns vnser Erben vnd Nachkommen an diesen Briefs thun hencken Der gegeben ist
vff Frytag nach dem Sontage l^ eininilLerL Oommi lVI LCLL . 8egrua§eli -
NM 8exro .

ir Heinrich Apt deß Stiffts vnd Closters zu Breydenauwe bekennen vffintlich ^ Oria-
> in diesem Briefe daz wir vns zudem hoichgeboren Fürsten vnserm lieben

- gnedigen Junghern Junghern Hermann Lantgraven zu Hessen ^ Wnki
sinen Erben vnd Herschafft zu Hessen getan vnd vermachit Han , tun vnd vermachen vns '
in Crafft diess Briefs also daz wir vns genzkche halten vnd nach erem wil - ^
len ri <heen woln als anders vnser Vorfaren getan vnd ez bewiset Han vnd
enwdln noch ) ensoln vns nimmer widder ^ n sine Erben vnd Herschaffc ge «
leyen noch gemn in keine wiz sunder nach irem Rare vnd Willen halten
vnd bervisen ane Geverde / Wir woln vnd sollen auch alle vnse Conventuales vnd
Mitdebrudere by allen eren Wirden vnd Herkommen lassen vnd hehalten vnd sie nicht
furtir besweren noch bedrängen dann als daz an vns kommen vnd vnser Vorfaren . . .
vnd behalten Han ane Geverde . Diß zu Vrkund Han wir vnser Jngesigel an diesen
Brief gehangen vnd zu merer Sicherheit gebetden den Erbern geistlichen Herrn Jo¬
hann Beißheim vnsern Conventual vnd den vesten Wlffe von Wlffirshusen vnsern Bru¬
der daz ir iglicher sin Jngeßigel by das vnßer zu Kuntschafft Han gehangen des Wir
Johann Beißheim vnd Wlff egenant bekennen daz wir daz durch Kuntschast vnd siner
betde Willen also Han getan llacum ^ rino Oommi IVlillLÜmo (^ uaclrmgerireilmo
» ono ksria anrs Vslsnlim iVIarriris .

Kum .
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Lx Orix. AA ch GinnuS Mattim bekamen mit diesem Brieve öffentlich sein allermim'glichen
^ rckiv . die en sehen Horen oder lesen Nachdem der wirdige Her Conrat Angerspach ,
Liegend . bisher Preceptor vnd Gebieter des Goddeshuses sancte Anthonij zcu Gron -
^ 477 . berg gewest itzt von todes wegen abgcgangen ist des sele Got gnedig sin wulle , vnd

ich im durch fürschunge vnsers Heilgen Vaters des Babsts vnd myns Hern und
Obersten des Abts zu Vyenne dem obgedachten Huse vor eynen Preceptor vnd Ge-
bictere gegeben vnd geordent bin so Hab ich das angnomen mit der verwilligunge
vnd bestckigunge des Irlcuchren hochgebornen Fürsten und Hern Hern
Heinrichs Lanegravens zu Hessen Gravens zu Lziegenhain vnd Nidde
myns gnedigen "lieben Hern vff maiß vnd sö sinen Gnaden als Fürsten des
Landes nach aldem löblichem Hcrkomen solich Verwilligunge vnd Lonfir -
Marien zcu thun geborer auch mit Zcusage demselben mynen gnedigen Hern von
mir daby gescheen vnd in der gestalt , das ich kei- nen Walen geistlich noch werntlich
in das vorgerurt Godeshuß bliblichen Wesens da zcu finde nicht tziehen vfnemen noch
darinne komen lassen auch keynem Walen keyn Stipendium oder Beneficium nochVe -
stiarium geben , sondern es damitde Halden sal vnd wil in maßen das bisher gehalten ist
worden auch sal vnd wil ich daselbst im Huße zu Gronberg als ein Preceptor selbst per¬
sönlich resideren , nymand an myne siait dohin setzen keyn absentien nemen vnd auch so¬
llet) ambt keynem Walen resigniren , solich obgemelt Hüß Sancte Anthonii auch die
Bruedere vnd Jnwonere desselben by alden herkomen rechten Privilegien vnd guder löb¬
licher Gewonheit laßen hanthaben behalten vnd yne keyne Veranderunge noch Nuwe -
runge in keyne Wisse dawidder machen noch furnemen vnd auch dem obgenanten
mynem gnedigen lieben Hern vnd sinen Erben als Fürsten des Landes ge -»
korsam vnd gewerrig sin alles ane geverde Auch den Hern vnd Brüdern desselben
Huses Zcu tzijten nach yrem gesynnen von des Huses reysen ferten renthen Gudern vnd
gesellen rechenschafft vnd Bewisunge tkun Als auch der obgenante Her Conrat seliger
sinen letzsten Willen gesatzt vnd bescheiden mit cleynoten vnd andern auch etlichen als
Procuratoribus das bcvolhen hait , solchs sal vnd will ich nach bevelhe vnd bestellunge
desselben Hern Conrat seligen laßen vßrichten thun vnd orden , auch dieselben Procura -
tores darinne mit nicht hindern sondern sie dabey getruelich helffen hanthaben vnd auch
sust kein spolium nemen noch imands nemen lassen vß dem obgedachten Huße es sy
kleynoit ornamenta oder anders nichts vßgescheiden sondern ich sal und wil das by dem¬
selben Huse lassen bliben in maßen es itzt da ist oder hernach dohin komen muchte , alles
« ne geverde vnd argelist als ich das alles dem obgen . mynen gnedigen Hern gleublich
zcugesagt vnd geredt habe , geredden vnd sagen sinen Gnaden das zcu in Crafft dieses
Brieves also wie obgeschriben stede Veste vnd vnverbrochlich zcu Halden auch ane gever¬
de vnd des zcu Vrkunde Hain ich Gyrinus obgeNant mynen Namen mit myner eigen
Hantschriefft vnden vff spacium dieses Brieves getzeichnet vnd zcu merer sicherheit vnd
vortmer bekenntniß so Hain ich auch myn eigen Jngesiegell von gutem fryen Willen vn -
betzwunylich m >ch dieser Dinge zcu besagen wissentlich an diesen Briefs thun hencken der
gegeben ist vff Dinstag nach Georij militis er martyris anno Domini iVlillesimo czua -
clrinbLnreiimo iepm ^ ^ iimc » ieprimo ,
( iirinu8 ^karrini
krecepror cle Crcunsnber§ ( I . . 8 . )

IW .
L X V X L B

Ludwig Landgraftns zu Hessen Befreyung des §losters
8 . loUslmiLbLrx vormals Eppenberg Cartheuser Ordens , geben ru

Caßel vf § . Llasm« Tag 144z .
Wir
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^ ir Han auch die egenantt Herren vnd alle Ire Nachkommen m demselben Cloe- . .
^ stere gefteyhit allis Dinstis die ire Vorfarcn vnsern Aldern vnd vns ^

-— ^ aekhan Han / es sey mir wagen / Legir Iagik Hunden adir an -
drrs / daz sie des aüis zcu ewigen Zcyten vnd Tagen gantz fty sin sollen , vatz man sie .
damit in kenne wies besweren sal . - -

Vnd als dan die egenante Herrn vnd Carthuser vns zu liebe vnd vmb vnsern
willen in vnser Land kommen sin , so füllen vnd wuüen wir vnd vnsere erben vnd
Nachkommen dieselben egenante Herrn , iren SW gesinde vnd biesessen ir nach ,
kommen vnd datz ire schüren schermen vnd virteidingen glych anders vnsern epgen lan¬
den vnd luten rc.

l§um . i 6 o .

ä^ M ^ lr der Prior die Meisterin vnde derConventegememlichedesClosters Sänke Ma - LxOi -is.
rien zu Aldenburg in Tryrer Bischtum gelegen / Ordens von Premonstr . Er - ^ rcklv.
k^ nen vns offenliche an diesem Briebe vor vns vnd vnser Nachkommen daz LieZenb .

wir dem hochgeborn Fürsten , Iunghern Hermanne Landgreven zu Hessen vnsern lie - iz « ; .
den gnädigen Iunghern vnde sinen erben mit vnsern Wagin Plugin vnde
pcrden dynen sullen vnde wollen von des Husies wegen zu Aunigsberg wann
vnsier Jungher vorgenannt oder sine Erben daz von vns heischenr In aller
Maze als wir da ; vorgekan Han dem Edeln Herren Herren Philipsen Graven zu Solmsse
seligen von der Grafschafft wegen von Solmsse , die vnser Jungher der Landgrave vorge¬
nant vnde sine Erben nun inne haben des zu vrkunde Han wir vnsers Conventes Inge »
sigeie an diesen Brieb gehangen Datum anno DM Mllelimo 'I ' recenreümo oÄugAs»
suno ^ uinro feria tLXla xost feüum / rssumprionis bsare knarre virZirris glorios

L x i x ^ e
Fürst ! . Heßischen Berichts des HaußeS Heyna halben ttstat -»

ket LNNO äomini 15 4H .

(^ ^ eben disßem allem ist war , daß die gewrßene Aebbke zu Heyna jederzeit vor'
Landsasien des Fürstettthumbs Heßen gehalten / zu Landtagen ne - O ri§ .
ben andern Prälaten beschneben worden / darzu gehorsamblich er-- lab .

schienen vnd gcmeyncs Landes Wolfart vnd bestes haben bedencken hellfen . LieZeirk .
Weitter ist vnverneinlich daß die Fürsten zu Heßen , Atzungen / Lager wä - iz4 - »

gen Dienst inn Heerfarkhen vnd sonst , sampi andern mehrenn Gerechtigkeiten Vf
kemeltem Closter vonn alters vber Menschen Gedencken gehabt vnd Herpracht . Haben
auch vbermeßigerZerung halben damit je zu Zeitten durch die von Adel! vnd andere das
Closter beschwert worden , maß vnd ordnung gegeben , Milche die Aebbte vnd Con¬
vent zu Danck angenommen , derselben woll zu frieden geweßen vnnd darbey von den
Fürsten zu Heßen gehandhabt wordten sein als svlchs im fall der notturfft beweißlich
darzuthun .

Aus wilchem allem abermalen erscheinet , daß ltziger Fürst zu Heßen Landgraue
Philips rc . sich obbemelks Closiers Heyna weniger nicht als anderer one Mittel in
ferner Fürstl . Gnaden Landen vnnd Obrigkeit gelegener Closter anzunehF
men gehabt rc.

L X K ^ C 1? .
An die Rom . Kais. Majt . Gegenbericht des AbtS vötl Ha ! - ^ ^

na contra LandgrafPhiltpsen von Heßen , ä . 22 . ^ riiis 1550 . o ri S .
^M ^ aä auch Wirt der hochseliger Gedechtnus Ländgrauen wll -
M f Helms ^ end .
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Helms gedacht / dieselbig ist gar leidlich gegen der itzigen letzteren Verän¬
derung ja derselbigen gentzlich zu wider , so Landgraff Philips dessen Sohne zu gentz -
licher Zerrüttung des Closters Haina hat fürgenommen , vnnd so man ein solchen schütz
vnnd schirm , wie etwo geschehen bej diesen leufften wiederum erlanngen vnnd bekhommen
möcht , wußte man sich auch nie zu beclagen rc .

Zum achten » st war das vor dießer Zeit die Aebbte zu Haina zu gemainen
Lanndtagen neben andern Prälaten feind beschriben , aber der itzig Abbt vnnd
sein Vorfahr dargegen aus dem land wiewol vnverschuld zu weichen getrengt worden .

Wass die dinst vnnd herbrachte Gerechtigkeit anerissk waissr man sich
derselben / innmassen die geyebt / wol zu erinnern , vnnd wo der itzig Abbt jambt
seinen außlenndischenConventualn wiederumb wurde in vorigen Stanndt inngesetzt vnnd
alle sachen wie vormals stünden , wisst man sich derselbigen nit zu waigern/
hierdurch die lllacion bej dem zehenden puncten vf irem werdt ansteen pleibt rc .

v L e ^ L i 17
Soll dem Heßischen Anwald zugesielt werden weittern Bericht darauf zu thun . Ds -

crerum in Lons. Impli . clie 2r . / eprilis iszo .

Lx Orm Gotis gnaden wir Ludewig Lantgrave zcu Hessen Grave zcu Cjiegen «
, ^ Hain vnd zcu Nidde bekennen als der eldeste Fürst znr Heßen vor vns vnd vn -
» ' ser vnd Nachkommen Fürsten des Landes zcu Heßen uffentlich in diesem

Brieffe gein allermenlich , so als die Erbarn geistlichen Jungfrauwen des Lloisterv
Wiesensteyn vnser lieben andechtigenn vnsern Aldern seligen vnd vns alleJare in
der erne ein phcrdt vff vnser zcehinden gehalten vnd virandelaget ader eynen Gulden da¬
vor gegebin Han , also babin wir angeschin solichgotlich weßen so dieselben Jungfrauwen
angefangen Han , auch das sie sich fürbaß deste baß bchelssen vnd dem Almechtigen desie
fließiger gcdienen vnd vor vnser aldern sele vnd vns gebidden mögen , vnd Han darumb
dieselben Jungfrauwen vnd ire Nachkummen solichs Pherdes vns zcu halten
vnd auch des Gulden vns davore zcu geben zcu ewigen Zcytcn gcfryet vnd
sie des also gentzclich virlaßen , fryen vnd virlaßen sie des auch also geinwertlich in crafft
dieß Brieffis ane alle geverde vnd des zcu orkunde Han wir vnser Fürstlich Jngesigel an
diesen Briefs thun henghen Datum Caßil vff Mittwochen nach Allerheiligen tage Lb
anno Domini lVlillelimo yuaclrinZenrelimo lexaZelimo lexco .

H "os » xinxicus terre ii /Ae . orro er «/ in
- biss lcripria recoAnolcimug pro nobis öc noüris bereäibus mgnifelte . (^ uoä

^ R.eIiZioii8 viri8 . / ^bbari öc Lonvenrui r » FrerHovve . Orbinis
Zgnäti kenecli ^ i lincere nobi8 6ileÄi8 . Lnrism eorum in 8unrbeim
« Mone /rrecarra . no/? rr 7e c? e -r/r ?/§r>r

/ -A r » Zetere ve //e/rt . ob lpeciLlem fzuorem öc Lenivolenriam . puibus eo8 -
ciem R.e1iZioio8 proieguimur .

tEe » » o/ irE ?- oi-rr ac a /r'a » o/? rv, ra
- e/rr /Eter . Io Quorum euiclenriam ipli3 . ba8lircera8 . Ligillid noltri8 ^ oclimu8 6r -
mirer . communira8 . 8ub anno ciomini lVlillelimo Irecenrelimo . (^ uin ^ uagelimo
( ^ uinro . 6ie clominica proxima polt clscollaüonem sobanni3 Lapcitle .

102 .

i6z .

d^um .
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^ um . 164 ,
Q o / ) er / .^ ^ rvrriW / Terre ^ r/ e ^ o - / rr ?/ « r . pretenlibug lilL -ris publice proliremur , cpiocl exo ,xa pneliioni8 maceria inrer prepolirum auch .

^ priorillam Lc Lonvencum LsincHmoni -iIium OrcIini3 länÄi RuAullini imra i ) i5 .
muro8 (I!g3lL pgrce ex VN 3 . 8cgblN08 (üon (uIe8 ÄL vnivertc>8 ciue8 oppich noüri
precliÄi pgrre ex slrera , iiiper exa ^ iombus 6e kon >3 recläinbu3 pLnüonibu8 ieu
cen1ibu8 Xlonallerii ^ nenbero- c>uib „ 8cun ^ ue inrra oppiäum leu in rermini8 eju3 -
ciem liri 3 , Hue vel c>uo8 renuenmr coluerunr Lc pollsäerunr « nre ^ uam 3lle ^ ue -
rcmur /̂omrU / M . (Üonlule3 ac ciue3 noüri
prenorari ^ r »/? s /rrr /r7 Erorr „ ĉ / rr U />ror /Ea , Mt om ^ r
co ?^ -Ä5/ tro ?/ e , / ervirio U o /?r ,- r ra '/rKo » ?/ §e » ere /)re/io/rtr/ M

/r7, r , 'or A?/ ü /» kor . Dr nun ^ uam conrrsvsnire '. ' erb o , obre¬
re neezue esuis .

De boni 3 surem poü /rssrrr/ cro » rm vo/? rr /,rwrr />att/r gc ^ nibr ^ ieu Lc ^ uirenüis
per prepolirum öc cormencum prenowro8 / e Fr ^ rie Lr>̂ /r/ --r N LrrE ?r
/ )rer/ic? o , r/ M , In rellimonium Lc brmirsrem perperuam omnium prernill 'orum cla -
rnus prelenre8 Iirerg8 nollro liAillo üüelirer communiw3 . ?: «lium öc üacum » nna
üomini iV1° . LLO . XV° . 111° . LaIenäL3 8eprembris .

^ H^ ir Wilhelm von Göttis Gnaden Lamgrave zcu Hesse « Grave zcu Hx libro
-AMF Katzenelnbogen zcu Dietz zcu Cziegenhain vnd zcu Nidde , chun kunt vnd bekennen copiali

vffintlich an diessem Brieffe nach dem vnd als eyn zcijther gespenne vnd /rrcbivl
Jrrunge sich zcuschen vnsern lieben getruen Bürgermeister , Raithe vnd gantzer Ge - Le ^ enk .
meynde vnser Statt Grünberg an eynem vnd den geistlichen vnsern lieben andechtigen 1494 .
Mater vnd Junffern gnant Regularisse Sank Augustins Orden die vormols genennet
worden dieClüsener in derNuwenstait daselbst zcu Grünberg andern teils der wcrnrlichen
vnd schoßhaffkigen guter halbe , : die die genant sustern zcu sich brdcht vnd
besitzen , erhaltenen haben wir sulche Gebrechen vff Hut datum hyr unden geschrie¬
ben , durch vnser erbern Reche nemlich Hanßen von Doringenberg vnßern -Hoif-
meister Johan Schengken zcu Sweynsperg vnsern Marschalk vnd Petern von Trei «
spach vnsern Canzler z - uschcn den gemelcen parrhien nortmfciglich verhören
vnd nach allen , irem furbringen sic gütlich mit beider parthie wissen willen
vnd Volworr wie hernach folget entscheiden vnd vertragen Also das die
gnanten Regularisse vnd ire Nachkomen füllen nu hinfurter zcu ewigen
tagen von den werntlichen gudcrn die sie von datum dicsss Vertrags biß -
her ingehabt vnd iyunt „ »haben vnd in vnser Froheit die wir ine darüber
gegeben Han sunderlich vßgcdruckt vnd begriffen s- n eyns iglichen Jars
vff Gant Martins tag zweene gülden Gelds Grunberger werunge vffdas
Raithus daselbst zcu Grunberg dem gemeinen Nutz zcu gute vßrichren ge¬
ben vnd bezcalen vnd poben die zwene Gulden derhalbcn dem Raithe nichts

smehir pflichtig sin , sie stillen auch von Bürgermeister Raithe vnd Gemeynde zcu
^ Grunberg daby gelaissen vnd mit keynem Geschosse witer beschweret , sondern als an -
r dern vnßer geistliche Jnwoner von ine verteidingt vnd gehandelt werden als sie vnS

sulchs vowbeidenteilen siet vesi vnd vnverbrochlich zcu halten verwilliget vnd zcugesagt
haben , vnd stillen hie mit der obgerurten gebrechen gütlich gruntlich gantz vnd zcu ma¬
le geschehen sin vnd plieben alles vngeserlich . zcu Urkunde haben wir vnser Jngesiegel
hyran mit rechter wissen thun hencken äscum am Montage Sank Kilians tag anno
Domini IVlillelimo Huaclrin§enrsümo nono ^ elimo cpiarco .

^ UM . 165 .
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Wilhelm .
Lx libro ZM ^ ieben getreuen , wir begeren an vch mit Ernst gütlich ir wullet allenk-
(üopiali halben in Stait vnv Gerichten öffentlich gebiethen vnd verkündigen , das
/wcbiv . niemants wer der sy keyne werntliche Gutere es sy an Zcinsen Renthen
LleZenK . ader Gesellen geistlichen Personen noch Lloistern nicht mehr verkeuffe nach ge -

- 4- 1 . staken die an geistliche Leute zcu komen in dheyne wyße , wer das dabober thede vnd
solich vnser Gebod verachten worde , dem wollet nach libe vnd gude als dem
jhenen der vns mid libe vnd gude verfallen ist griffen vnd die gutere die
den Geistlichen hirvber zcugeeignt werden von vnserwegen innemen ,
vnd ine die ane vnsern Bescheit nit Widder folgen laissen daran thut ihr vnser ernst¬
lich bevellen vnd Meinung datum Marpurg vff Sambstag chach Jacobs Apostoli
snno rc . - i .

l>lum . i 6 / .
kxOn' L "Vsos » Linkicvg L?er terre nomm

^ 2 ^ . ' lacimu8 univsrli8 - yuocl koriorabiIi8 Oominu3 prepolim8
Lte a6 honorem Del omniporenri8 ecclelie tue ibi6em cjueclam

bona lira in villa Lallen a nollri8 bominibu8 vi6elicer ^
ve/t (Hco ^ 6e lciru 6c conlenlu nollro rire ac racionabilirer
emprione comparavir , rali inrerpolira conclirione , ^ / r,r

oAcl/Nr'r rwr/io »', üte - o -
< -rri rr/ i / irrere -ie /'we » c-/? r'r /iomr « er

ln Iiuiu8 rei eviclenriam Li ^ illum nollrum proprer abun6anrem
caurelsm pretenribu8 eti appenlum . 1eüe8 tunr I) ominu8 6er ! acu8 ke ^ r 6s
Lruber ^ 1) ominu8 Iokanne8 -^ ureu8 6e 6runcnberA Dominu8 Lrreblcore , Do -

! rninu8 Xnibo blenricu8 6c Volperru8 krarres 6e Lallen Volcnan6 » 8 6e Lu -
ckeleckken V/ gIrberu3 6e 1k ^ni8 8ilriclu8 lcribs 6c alii czuam plure8 66e 61§ni
Darum anno Domini chl . EL . DXX . leprimo in Larlie6ra lanüi kerri .

(D8 .)
Num. i6F.

Lx OriZ . Johannes Robenberg Prior vnd ganye Convente des Cloisters z »
^ rcki v . Wittzenhusen Ordens wilhelmiren Bekennen vor vns vnd vnser Nach -
Liegenk . kommen uffentlich in diesem Briefe vor allen Luten Als der ersame Hermali

- 42. 6 . von Heilgcnstad Burger zu Wittzenhusen vor sich vnd sine Erben vns sine Molen
gelegen nahe by vnserm Cloister daselbs virkoufft häd mit gründe , Ere vnd Rechte als
dartzu gehöret vnd die hobesteid begriffen hait dartzu der Hoichgeborner Fürste und Here
her Ludewig Lanrgrave zu Hessen vnser lieber gnedrger Here sinen willen
vnd virhengnisse vm Gokis willen gegebln hait nach vßwyßinge des Briefs den wir
von sinen Gnaden darvber innhan daz wir vnd vnser Nachkommen von solicher
Molen / Schossen wachen dienen Seure vnd Hulffe rhun soln vnd woln
dem obgenancen vnserm gnedrgen Herren sinen Erben vnd der Stad z »
wüzcnyußcn wilchtzlst man daz an vns gesisnnet / waz sich geboret gliech
eyne werntlichen Burger als abe der in der Molen seße vnd gliech als den Molen
darpoben vnd darneden gelegen iglicher nach irer Antzal geboret zu thunde , wirden wir
auch Radis daz wir die Molenstede nutzen vnd buwen wulten zu vnserm Kore , daz auch
des obgenancen vnsers gnedigen Herren Gunst vnd gude Wille ist , doch also daz die

Husun -
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Vusunge nicht hoher gebuwet noch gesatzt werde dann der Vuw itzunt sied , vnd da ;

« uch da ; Wasser geselle den andern Molen darpoben vnd darneden zu Schaden nicht

geergert werde Wir soln vnd woln es auch mit dem Malwergke gein die Burger halten

als daz vorgehalten ist Auch soln vnd woln wir vnd vnser Nachkommen den

Almechtigen God vor vttßer gnedigen Herrschafft von Hessen die vorfaren

vnd noch am Lebin sin vnd vor ire Erben bitten Zu vier getzijden in dem Jare

Mit Vigilien vnd Messen als sich daz geboret vnd wir woln dijt alles wie vorgeschrieben

stehlt siede vnd veste halten ane alle Geverde vnd ans argelijst Dieß zu Vrkunde Han

wir vnser Prioratis vnd Convents Jngesiegel an diesen Briefs gehangen Darum keria

iecuncla polt lsltum corporis Lkrilti lub armo Mllelimo c^ ugärinZLnrelimo vi -
eelimo l ^ xro .

' Vsos / ' rror U r » in kijs lcripris ^

probremur manifelte ( ) uocl <̂ uan6o illultris krinceps Dominus noltsr Do - " pg ^ ular ^

minus nLi ^ xrcos Dsnä ^ ravius rerre Dsllie aur lüi berecles nobis oätoMura

rnarcas srAenli puri leu czugruor libras vel c^ uaruor loliöos ballenllum pro ^
^ ualiber msrca srAenri eieelerinr leu paoaverinc exrunc Dec / ME r »

Li' / r /rtrer ve » ^rtE « o /'rr r/i/rr Domwo
rro / / ro Li° re / ? rtEe omni conrra6iÄione procul

nrora , Danres iplis kas lireras ÜAilüs noltrorum krioris öc Convenrus prelcripro -

rum 6rmirer liZiliaras lüper eo / rnno Domini lVl° . CLLo . XDV ^ . in craliins

tanÄorum X ^ iiani 6c lociorum lirorum Ivtarcirum .

ü>sum . 170 .
L X 1 X / r C V

Landgraf Heinrichs überkomme mit dentzn von Lasse ! .
E ^ ^ ^ ar Heinrich von Gots gnadin Landgrebe yu Hessin vnd Wir Otto Lx gurk .'

sin Sun . Bekennen mit vnsin Erben offintlichin an disem Briefe allin den Lrckivi

sehjn Datz wir mit vnßin liebin getruwin Burgern tzu LiLZeuK .

Cassel in der Aldinsiad in der Nuwinstad vnd vffe der Fryheid entrechtig wurdin sin 1 z 54 .

vmme die Czolle vngelt vnd bruekingelt datz die blibin sullin bi den selbin vnsin Burgern

als vnse Eldern vnd wir in die vorbrifit Hain . Ouch sint wir mit yn entrechtig wurdin

vmme die geistlichin Lude Moniche vnd Llostirlude vmme Gelgerede Erbe

vnd gut wie darz an sie queme odir kommen mochte day söllin dieselbin geist¬

lichin Lude vorkossin vnd sich des vtzern binnen eme jare als uz an sie kom¬

men ist vnd wer itz kaufit der sol itz der Stad da itz ynne vorschatzit ist vorschatzin alz die al -

din Brise sprechin die wir vnsin Burgern darvber gegebin Hain . -Ouchvmme die wernr ^

lichin P haffin waz die gudis odir Erbis Hain sie Habens gekouft odir daz

sie nach koufcin odir vf sie geerbit were oder wurde odir in wilchir wys iz

an sie queme darvone sollin sie schazin als iz vorgeschazit ane von gude da

rnyde er Elter gewydemet wenn oder von vns gefrihit were .

Air Heinrich von » Gots gnade Landtgraue zu -Hessen bekennen für
^ vnnd vnßer Erben öffentlich an disem Brieffe das wir von sunderlicher gunst

^ um . i 6 y

l>lum . 171

s



*
r6 M ^

wir haben zu vnsern lieben getreuen den burgermeistern scheffen vnd vnsern bürgern ge »,
meyulich zum Frauekenberge yn die gnad haben gethann vnd thun in diesen brieffe des '
sie ewiglichen stillen gebrauchen das wir kc 'fne die guter die rerzund mit cn fchos »
haffcigk fein nimmer gefreygenn füllen funder sie füllen ewiglich fchoshaft-
tigk Kleiden . Auch bekennen wir was schoshafftigen gudes bescheiden oder gegeben
wurde geistlichen luden , werntlichen Priestern ann Kirchen an Kloster an Altar oder an
anders Gots dienst , das soll mann in derselben Jarsfrist vnnfern Burgern da - ,
selojL verkauften vf das vns vnnd vnser stadt zum Franckenberge vnsere geschos vnnd
bede daran icht abgehe . Wer auch das einem Priester oder geistlichen Luden Schos -
bafftigk gut vffstürbe daselbst das soll man auch in der Jare frisi verkauften als
für ist gcfchriben . Dieses zur Vrkunde geben wir en diesen Briefs versiegelt mit vn -
ferm grosen Jngesiegel nach Ckristi gebürt Driezehn hundert en dem acht vnd funffzig -
sien Iar . an dem Mitwochen für vnser Frauen dagk als sie geporen wart .

172 .
Dx surd . ^ 'stouerinr vniuerd prctenrium intpeDores yuoä no3 sorni /c ^ eate D/rrq».

1261 . ch^l /-et D'>rrr / »^ /e Domma / D/^ e r/«er^ D >' st/-a » tre öc
xieo 3 iilius notier omm'a /-o « a Dee /e/ eü/e Lappe // /rta idi ^ 08 ix ^ ivsisoiono -
n 15 ln omni iure öc liberrsre c^uibus 5uerunr tempore prcäecetlorum noltrorum

' volumu8 contervsri , volente8 arro >F mr //« r r»7/r'eorrrm » o/? iorr/ m r » eorr^/ eta /̂ erEr 'a
e / n /em evtor ^ aere p - ' e^rmst oc doc prorettamur prestenrium rettimonio lirrers -

rum . c>ug8 linillis noitri8 5ecimu3 communiri . Darum Xlsrpure IX . Xsl . Xebrus-
hi /^ nno Domini lVILLDXlll .

Xum . 17z .
Lx » urk . Hr 1 xkicu 8 Der ^ ra / ra Darrt^ ravr « / terie Dä̂ e vniuert >8 sä czuos pretens

H tcripmm peruenerir tslurem in omnium tslusrore . L^dionism Zetta domi¬
num c>ue tuerinc in rempore labuniur cum rempore , ipts tolenr lirersrum terie
ö: retiidus roborsr ' i , sä norirism igirur vnivertorum cupimus pervenire , Li) uoä
riä peririonem venerskilium in Ldritto Domini D" Do » vss »t « r </e
Fr « czusnrsmcunczue pkriem tüorum reääimum pro reformsrione äiLte Dcclelie
<8c dominum iplius ttus inäulterinr Lolonis rsnrsm » 0 / r/e » o/? rrr // /»era -
/rter r » //rr /§emrrr . volenres vr ti inreräum tre3 vel äuo vel tslcem cjusruor sZri
fuerinr teminsri cuIrore8 rslium sä tolurionem rrilici non coZsnrur , Irem vbi
dmplicirer rriricum toler äsri voIumu3 vr culrore8 sä sääenäo8 äensrio8 non
coZsnrur , öc ü sääsnrur äuorum toiiäorum numerum non exceäsnr , cum du -
iu8moäi numerus prodorum virorum rettimonio vslesr spprobsri .

Irem F » /a oAe / a /er » o// rr ?» ter ,/r/ m a /> tiom / m /' rrr c/rÄe Dee/e/re ^ei vrr/a r » eo » Aeta
D" />re ^Äorr/ --r tempore

petrtro ?7r'r co -r/» ete /err.vo ?rt vtt /77-r ^o /rt/r/ 7-r 7/e -/ a »'rorr/ m » er » 7/
vo§ ^ 7- tr/ »- ) T// -7 / eru / er'aa ^ />orper ^/e </ome /?reE iv^ e»t wrE . .
^ /iee vo /ttmr/ r vt » tt /tr/r err / r/ i^ rkr/ atr/ r ^ ine/rioeatr// , nid coniendu Domini / ^ b -
Hsri8 Lc Lonvenrus scceäence , dsnc ouiäem tzrsrism ipÜ8 preienribu8 inäulMmÜ8 ,
vr domines äilte Dcclede per äiuerts locs äiiperü reäesnr , esäem L-'
Merkte rp/Lr a Kere »?/)smo Lê e NLinirico rqe/rto « L i n -
xi 00 / .a » t§ >'ar>7o terre Di^ e ar/ o » o/ / ro r » c/rr /trr rs » e ^ > /r /' ere Aa ^ earrt
/ - rrmrtrrr . / rctum öc äscum Lsdel . /^ nno Domini LLL >». XXXVI1D . fe-
ris Humrs proxims polt äominicsm g>us csnrarur iuäics .

Kum .
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Xum . 174 .
Gots gnaden Wir Wilhelm der elter Lantgrave zcu Hessen Grave zcu Zci - Lx aurk .

genhain vnd zcuNidde bekennen vffintlich an dißem Briefe vor vns vnd vnser er » 1489 .
ben gcin allermenniglichen nachdem vns der Wirdiger in Got vnd geistlichen

vnser lieben andcchcigen Her Johan Apt vnd ganrzer Convent des Skiffes
Gasungen in vnserm Fürstenrhumb gelegen / flislich Han bitten laeßen , ine ire
Privilegia vnd Freyheit so sie von alters wegen von der Herrschafft von Hessen gehabt
vnd herbracht haben , zcu bestetigen vnd zcu confmniren . want wir nu zcu hanthabun -
ge geistlicher Personen vnd besunder des berürt Stifft vm gots dinste willen die tcge «
lichs darinne lobelich geübet werden , wolgneigt sin darumb haben wir dem gemelten
Stiffte Hasungen vnd denn Personen darinne die gnade vnd Fryheit gegeben vnd geben
ine die geinwertiglich in krafft diszs briefs , das sie sich aller gnade privilegia vnd
Fryheit über alle vnd igliche gütcre in vnd umb vnser Stedde woifhain vnd
Lzircnberg vnd wo die in vnserm Fürstcnthumb vnd gebiethen gelegen sine
was sie der mit bilchkeit haben vnd mit glaubwirdigcr kuntschaffc bewysen
nrugen / nu für bas gebruchen vnd erfrauwen sollen vnd mugen In maeßen
bievnstrn Herren aldern vnd furfarcn seligen milder Gedechcnis hicbevor
vnd bie vnser Zcijt bis anher mit rechte gescbwen ist Es sie an Zcehinden Für «
werken , hewsern Ackern Wezzen Garten Hoven Waßern Waßerfioßen molken holtze
felden puschen vnd sunderlich in dem Walde genant die Marcke darvnnder berge gnaiit
der Hundesberg Wattenberg vnd die strut gelegen sink vnd ob des gnanten Stiffts
lendry vnd Wizzewas mit Püschen bewaßen würde was des zcüschen vns vnd dem Stiff«
te vermalsteint were , da wollen wir . sie an irer Gerechtigkeit vngcirret ine auch keynen
raitzcehinden darvon anfurdern laeßen . Es were dan das vns der zu billichkeith ey -
gente . Auch wollen wir vnd vnser Erben vns kcgcn das berurt Skiffe
sthaizcunge Bethe vnd middegifft halber willichcrley wyße die weren also
halten in maeßen vnser Alccrn seligen gethain haben vnd die berürten Apt vnd
Convent zcu Hasungen bie iren Gütern ob ine dorane hinder adir Jntrag beschege schü¬
tzen , schirmen schüren vnd verteydingen als ander die vnsern ane geverde . vnd darumb
sollen nu fürbas der Apt vnd Convent zcu Hasungen vnserer Aldern seligen vns vnd
vnserer Erben gegen Goddc sine wirdige Muter vnd lieben heiligen desto
flißiglicher verbidden vnser aller seien saligkeit vnd Gnade zcu erwerben . Zcu Ur¬
kunde haben wir vnser Fürstlich Jngesigel an dißen Brief wißintlich thun hencken . der
gegeben ist zcu Cassel am Dinsiage nach Bartholome / des heiligen Aposteln tage ann «
Domini milleümo (^ uacirinoenrelimo oÄOAelimo nono .

Deneäiüu 8 Deus in äonis iiris Zc iän >iius in omnibus operibus iiris , ĉ ui vi - Ux autk .
D vis öc re ^ n38 in iecula ieculorum amen . Cum Humana memoria labiliz 12 ^ 8 .
lir öc in 6 rma . maruriori conülio . provilum eil vt rerum norieia oellsrum icripris
con 6 rmerur . blinc eli c>uo 6 no 3 ni5 i ^ rricu 8 c/er § , vrcr/r rerre

renore preiencium proreliamur öc acl noriciam omnium ram
ipreiencium ĉ uam eriam iururorum cupimu 8 aipiranre 8 pervenire , c>uoä ob ho¬
norem äomini noüri selb Crilii öc ius marr >3 hlarie parrone eee /e^e M / e« -
/ er » ,ae remerlium peccaminum noiirorum Currim 6 mm ^ Icienkeläen 6 iÄe ec-
c /e/re M / en/ em /r - ert/rtr 6c preienribü 8 in h ^ 8 icripris liberrarem ivüs per
no 3 claram <8c conceilam probcemur . /Vo /wter cr/ rkr>-r ve / r'nco /«rr er'«r
^,er ve / «/er>/ ce/ir 7- ro /e/?» , r , L? veAm '/ r « 0/ ? , «r/r -

hlum . 17 ; .
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ro iervicij nobis rminemes Ac coniunÄos cücba eccleüa ^ r /e»/? er « in curri üiLIs
^ l6enielc !en in ciecimarum nostrum iibi non vbirper . In czuorum evibeuciam
pretens icripmm ciamus ne ĉ uis bubisraris icrupulus in potterum super bijs va -
lear iuboriri nobro iigiüo roboralum . /^ cium ^Vnno Domini ^lillelimo äu -
cenleümo IXousAelimo VIII° () uinro Iclus ^ prilis '

( L. . 8 . )
Xum . 176 .

L v>o^ 0vrui ^ , n /rs Ho-Mvt- ^» 0 » -/^ rcwv . o Dr/cAr Omnibus ram preiemibus czuam fururl remporis
Kclelibus aä norirism pervenire cupimus , czuocl nos gä inttanriam lVlaZibre Sc
Oonvenius r -r propc ^Ve ^ Isriam äeZenris , vniuersa earum bona in
ipecialem ?E ?E coM/^ 5/??E noliram re-
ceperimus . kubiice ira ^ ue pronunciamus , czuocl earum liberrares A bona con¬
tra Huemcumczue remerarium au bim impolterum velimus beienciere , ic! c>uoct
pre/enri icripro noKro äiAllo muniro conbrmamus öc roboramus . Darum an¬
no Domini lVIilleiimo ciucenrelimo OX . quarro , in 6is 8 . lobannis Laplilise ,
in prelenria mulcorum nobilium öc burZsnüum .

( O 8 . )

Lx Orig
IZ57.

f - O' l '

blum . 177 .
>) ir Heinrich von goks gnadin Lantgrabe zcu Hessin vnd Wir -Otto fin

Sun bekennen mit vnser Erbin offintlichin an disem Bryfe allin den die
yn sehin odir horin lesin . daz Wir Vns mit den geisilichin Ludin dem

Äpre vnd syme Convent zcu Breydinowe gruntlichin vnd gütlich gerichtit vnd
geeynit habin vmme allin Krig Zcweiunge vnd Myßehellunge die zcuschin vns vnd yn ir
loyffin vnd irgangin sint biz an di >e zcid vmme die Gerichte Ellinberge vnd Gutkishäin
in alle der maße als hernach geschribin sied : daz wir da sollin behaldin daz ubir ^
fie Gerichte waz sich an hals vnd an Hand aecridit vnd waz von rechte
halsis vnd handisGerichtis recht isi vnd waz d̂avone kommen mag Gesche
ouch zcu Breydinowe ein todslag odir daz sich von rechte an hals odir Hand
gecrede daz sal men brengin an die Tzente zu Guckishain Andirs sal der Apt
vnd sin Stifft da behaldin vnd ruweclichin besitzin alle gerichte mit allem erin mit
'allme rechte vnd nach alme erme nutze vnd daryn solle wir odir vnsir Amptlude nicht
ane hindern odir drangin vort mer in keyne wys . Wan ouch vnsir 2lmpt ein gericht
da sizit daz hals odir Hand ane gecridit , da mag eins Aptis knecht by sitzin waz dan den
Avt odir sinen Stifft ane gecredin möchte da mag her an gerichte wol vmme fragin vnd
sich darzcu zcihm Etz ist ouch gered , wanne des Aptis knecht gerichte finit
wurdrn dan da waz gerugrt daz sich an hals vnd an Hand gecrede / daz
sölde her von Ame wisin an vnsAmpk . vnd andirs yn sollin wir odir vns. Ampt¬
lude kein gerichte da sitzin wir odir sye yn wurdin dan darzcu geheischit von dem Apte
odir sime Stiffte Vnd dys zcu Orkunde gebin wir yn des disin Bryf mit vnser
geln vestlichin besigelt Nach Christi Geburt druzen hundert iar in dem sybin vnd vunft -
jigistem Jare vf sente Marien magd . tag . '

(08 . ) ( 08 . )
idlum .



W <W > ^

Kum . 178 .
6An Gots namen Amen . Wir Reinhard von gnadin Christi Ape zcu Brydl - ,

nowe vnd der ganrze Lonvenc daselbrs . Bekennen offintlichen an diesem
Brpfe . Datz wir vns mit dem Irluchtigen Fürstin vnd Herrin Lantgre -

bin Heinrichin von Hessin vnd vnsern Iunchern Derin >ime sune vmme alle , ^ *
vfleyste die zcuschin yn vnd vns gewest sin vmme die Gerichte Ellinberge vnd Guckischain
gutlichin geeynit vnd gerichtt Hain . Datz sie sollin behaltin datz vbirste gerichte
vndwaz sich an Hals vnd an Hand von Hals vnd Handis gerichtis recht ge -
rridic vnd daz davone kommet - Anders falle wir alle gerichte dar behaldin mit
allin erin mit allme nutze vrid mit allme rechte vnd yn sollin Sie oder er Ampt vns dara¬
us nicht vort mer hindern oder drangin yn keyne Wyß . Gesche ouch zcu Breydi-
norve cyn todßlag oder daz sich an halft oder an Hand gekrcde daz soll me
brerrgin an die Czente zcu Guckischain . Wann ouch vnsir vorgenantin Herrin
Amptlude gerichte da sitzin ubir Hals und ubir Hand da mag vnsir knecht by sitzin vnd
getrede vns da watz ane da mag vnser knecht wol nachfragin am gerichte . Wanne
auch vnsir knecht gerichte sitzir wirk da dan way gerugit daiz sich an Hals
oder Hand getridit darz söl her von sich rvisin an vnsers Herrin Ampr . An¬
ders yn sullin sie kein gerichte da sitzin ez en were dan daz sie von vns darzcu geheischit
werdin . Und gebin yn diß Bryf mit vnsern vnd vnsers Stiftis Jnsigel besigelt ^ uucr
Oomilü lVl° . LLL° . UVIlo . In che beare lVIfirie lVlaZÜLlene .

ir Wilhelm von Gotis Gnaden Landgrave tzu Hessen Grave tzu Katzeneln » LxOris .
bogen , zu Dietz zu Ziegenhain vnd zu Nidde . bekennen mit diesem Brieffe » 4 ? - .
vor vns vnd vnser Erben nachdem vnd also hiebevor , die wirdigen geistlichen

vnser lieben andechtigen 2lpk vnd Convent des Llosters Arnsburg vnd ire Clo -
ster / den wirdigen Geistlichen vnsern lieben andechtigen Preceptorn vnd Gebrüdern
gemeinlich des Häuft Sancci Anrhony zu Grünberg vnd demselben Huse etli¬
cher kuntlicher schult halben zu thund vnd schuldig gewest sin , dardurch vff beide syk Zu -
furderunge , Unkosten vnd muhe kommen , daß wir vß sunder zuneigunge vnd Gnaden
die wir zu den obgenanten Godishusern tragen vnd als Landsturste in diz gest -
hin die betracht vnd durch vnser Reche zuschen beiden teil » gütlich han¬
deln vnd sie vertragen vnd vercnigt haben also daß die obgenanten vnser lieben
andechtigen Apt vnd Convent zu Arnsburg dem obgnanten Preceptor vnd sincm Huß
den Brüdern daselbst vor solche jerliche Zinße vnd Schult sie inen zuthund vnd schuldig
waren , irer vnd irs Closters Arnsburg obgnant erbguter nemlich in Grunberger in
Buchsicker dail vf dem Walde in ; Hittenberger terminien vnd fust in vnstrm
Fürstenthumb vnd Lanklchcffccn gelegen davor erblich vnd ewiglich verkauft vnd
vf dieselben Guter verwist haben , mit allen Privilegien Fryheitten hirlicheiten vnd Ge -
bruchunge auch löblichem Beseß vnd altem Herkomen wie dieselben von Arnsburg vnd
ire Closter die gebrucht vnd vff sie bracht Hain inhalt der Briefe darübir sagend , so ist
sulch verkauff vnd kauff mit vnser Volbert wissen willen vnd verhengnisse gescheen , vnd
geridden vnd versprechen darumb den : obgnanten Preceptor sinen midde Brüdern ihren »
Huße vnd Naichkommen vor vns vnd vnser Erben in Craft diß Briefs sie by sulcher irer
guter Freyheit privileWen hirlichkeiten vnd gnaden wie dan die durch die vorgenant Apt
vnd Convent vff sie bracht vnd komm sin zu laißen vnd zu kanthaben vnd sie darinne
adir vf mit keynerley wyter besweren ader notigen sunder alle geverde , heißen vnd bevel -
hen darumb in crafft diß Briefs alle vnd igliche vnser Ambtlude Rentmeister schultheißen
voyade Amptknecht Bürgermeister vnd Raith vnd anders vnser verwanten der Ambte
die sulche Guter irruren die genante Hern von Sank thonges vnd ire Huß zu Grimberg

Kum . I / y .
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hinfurthir by der obgenanten guter Friheiten vnd Privilegien wie obinstehit von vnsert-
wegen zu handhaben schirmen vnd schueren vnd sie darvbir nie betrangen nach notigen
-laißen sunder inne darinne günstig furderniße thun sollen sunder geverde zu -Orkuiide Hain
wir Lantgrave Wilhelm obgenant vnser Jngesiegel wissentlich an diesen Brief heißen
hencken Datum vss Dinstag naich Xmio Xlilleümo (^ uarrinZeu-
relimv OüoZelimo nono .

aLKs hernach ' genannten mit Namen Johannes Nidd Pater Henricus Gruneberg
) ucl . ?<ul . Procurator vnd gantz Convent zu Hirzenhain bekennen mit die sem Brieff

für vtts vnd vnser Nachkommen samptlich vnd Ider insunderheit , so als vns Con -
in Sa - rat von Echzel vor den Strengen hochgelarten vnd Ernvesien Hern Statthelternn gemeynen
chenCon - Comesarij vnd verordnten Rethen vnd bepsitzen vnsers gnedigen Herrn zu Hessen vffder
rad von Cantzeley zu Marpurg an der Lon rechtlich furgenommen hattvndwirzuvß -
Echzel ertterung der sachenn in eygnen Personen nitt alles zugegen sein noch warten künden
conrra oder mögen hierumb haben wir samptlich vnd sunderlich in der besten fforme maß weiß
Prior vnd Gestalt , so wir das nach -Ordenunge der Recht immer thun sollen können oder mo -
vndCon- gen , vnd solchs in Recht auch nach Gewonheit eins ijden vnd sunderlich des vorgemel -
vent zu ten Gerichts vnd Vermögens zu Marckburg am besiendigsien Crafft vnd Macht hatt,
Hirzen - haben soll kan vnd magk , zu vnserm vollmechtigem Anweldt 8mchco vnd iproeuraroren
Hain . gesatzt gemacht vnd geordennt dem Ersamen vnd vorsichtigen Meister Marteynus Stey -

r 5L4 . rer von Fulda gemeinen Procuratoren des Fürstl . Hoffgerichts zu Hessen seitzen orden
vnd machen den in wißenlich vnd geinwei ttiglichen in Crafft diß Briffs in vnserm Na¬
men vnd von vnsern wegen an vorgemelttem Gericht vff der Canzlij zu Margkburg ader
wo solch sachcn ftirtter zu rechtlicher vßorterung zu tracterin remittirt wurd zu erschinen
von thermin tzu thermin biß zu Ende der Sachen gegen vnd wider den vorgemelten Con -
rat von Echzel vermeintlichen Cleger vnd seiner vermeinten Clag vnd Furtrag vnßer cle -
feniiones Gegenwere gegen Clagen ein gegen vnd Widder Rodt zu Horen den Eyde siir
geferde auch sunsten ein iden zimlichen Eydt vnd was von vnsern wegen im Recht auf-
crleget wirdet in vnser Namen vnd in vnser vnd vnser jides selen zu schweren auch vom
widdertheil begeren zu schweren Kuntschafft Brieff Zeugnüß vnd alle andere Notturfft
des rechtens vorzubringen , rc . rc . Der geben ist vff Samstag nach Mathei Apostoli

Orig . Hillegard von Elle von Gots Gnaden Ebtische des werntlichsn Gtrff»
Hrcbivi tis vnßer lvben Frauwen von Hrmllrrebe zu wettere vnd ich Hede -
Liegerik . wig von Hachen Probisten daselbst vnd dy Jungfrauwen gemeynliche bekennen

izzo , offinliche an diffem Bryve das wir mit Capittilschen müde vnd Ersamkeyd eyndrecht-
lichen mit Rade Wißin vnd Folbord der vier Priesters des egenanten werntlichin Stiffts
d » wir darzu geheischen Han nicht me füllen des Stifftis gud wilchs namen das genant
s» , ez sy beweglich oder unbeweglich virsezen virkaussen virgeben ader vßzuthunde vmb
tzins ader vmb Pacht ader keyne schult me machen ane wrssn vnd gehengnisse vol ,
bord vnd des hochgeborn Fürsten vnsscrs liben guedrgen Junghern
^ nnghern Hermanns Landgreben zu Hessen . -Ouch so sal der egenant vnßer
Jungher vns vnd dem egenanten Stiffte vnd der Aptie egenant fetzen eynen Ämpr >-
man ez stj paffe ader Layge der des Stifftis vnd Aptie egenantZintze , Gude Gul-

Xum . I8c>.
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de Fruchte , Diusie , Zolle , vnd anders alle Rente vnd gulde vffheben vnd innemen
sal sy sin kleyne ader groß ader wilcherley sy sin , aber in wilchen sieden ader dorffen sy
liggen nicht vßgescheiden , In der Probisiir gud das wir Hy vßnemen vnd derselbe Ampt -
man der vns von dem egenanten vnßme Junghern also gefaßt wird der sal dem egenan -
ten vnserm Junghern ader wem he das befelit vnd der aptisschen Jungfrawen vnd Pri -
siern egenant alle yerlrchs evne Rechenunge thun von der vffname vnd vß ,«
giffr des Jarrs Ouch so sal derselbe Amptman der egenant Aptissche geben das er ge -
bord von der Aptie wen vnd des Godshuses vnd sal den Jungfrauwen er Probinde ge¬
ben vor voll vnd anders alle kleyne geselle vnd den Prisiern er Presentie vnd was en ge -
bord von der Aptie , Ouch wan den Amptman dungkit den vns der egenant vnser
Jungher gesasi hat das iz der Stifft vermöge me Probinde wann izund sin zu gebene ,
so sal vnd mag man me Jungfrauwen darin nemen nach alder Gewonheit vnd
Rechte des Stiffts Ouch so sal vnsers Capittils Jngesigil geleyt werden in eyne kisten
vnd sal mit vier vnglichin Sloßiln beslozzin werden , den eynen sal bewaren dy Propisten
den vndern sal bewaren dy Cosrern den dritten sal bewaren dy eldiste Jungfrauwe des
Stifftis den virden jäl bewaren der vorgenante Amptman / den vns vnstr
egenant Jungher gefast hat / vnd sal man damiddc nicht besigiln an des Capittils
vnd vnsers egenantetffJunghers willen vnd wissen , vnd was anders worde besigilt das
ensal keyne Macht noch Vorgang haben . Ouch in dy egenant Kisten sal man legen vnd
thun alle des rgenantcn Stiffts Brieve . Ou6) so sal der Amptman bezalen des ege¬
nanten Stifftis Schuld die möglich ist vnd vmb des stiffts nod gemacht ist, sy sij gemacht
von der egenanten Aptischen ader des Stiffts Jungfrauwen . Ouch füllen wir demselben
Amptmanne alle Bücher vnd alle Brieve des vorgenanten Stiffts da des egenanten Stifftis
gude , gulde vnd Rente in beschrieben sin , vnd vnser jgliche besunders , ader semtliche füllen
vnd wulien dem Amptmane vffmbaren vnd fegen vnsers Stiffts gud vnd gül »
de ez sij virfast onvirfast virkaufft ader on virkausfc / vnd wollen em mir vn ^
fers egenanten Junghern Rade vnd holffe das treulich helffen infordern
vnd en stPürren vnd schirmen on geverde (duch mag vnser Jungher den
Amptman fetzen vnd enrsezen nach frme willen Ouch dy Probisie dy jzunt ist
sal bliben eyne Probisie vnd sal den Jungfrauwen vnd den vier Priestern geben vnd an -
delogcn , was er gebord zu gebene nach gewonheit vnd nach rechte der Probisiie , vnd ' '
alle jerlich da vm rechen als man von rechte davon rechenen sal den egenanten Jung¬
frauwen vnd Pristern ane geverde Ouch füllen wir die egenante vier Prisiere vnßer Mo¬
len zu Gittingen nicht virkauffen ader virsezen ader virgeben numme von vnßern Probin ^
den ane geverde das enwere dan mit willen des egenanten vnßers Junghern , Alle disse
vorgeschreben artikele semtlich vnd er ygliä- e besundern vnd alle er Punte vnd er yglichs
Punte globen wir dy vorgenant Hillegard Aptische Hedewig Probisie vnd wir dy
Jungfrauwen semptlich vnd vnser iglich besundir unvorbruchlich zu haldene in gude
rruwe vnverschrenkit ane . geverde vnd renuntieren vnd virsachen vnd wollen vnS
nicht gebruchen keyns rechte adir kcyns Beneficio ader woldad des rechten da wir
dissen Bryff sine beheltnisse in sinen Artikiln vnd Puncten midde gekrengken ader gebre¬
chen mochten , wv das recht ader Beneficium genant sy ader ist an alle geverde . Difsis
zu -Orkunde vnd Bekentniffe so haben wir egenant diesen Bryff besigilt gegebin mit der
Aptische Jngesigel vorgenant vnd mit vnsers Capittils vnd vnsers Stifftis Jngesigel
vnde wir dy egenante vier Prister bekennen von vnser wegen vnd vnsers iglichen allir
Stucke artikel vnd Puncte vnd Renunciatien vndir der Officialiteten Jngesigel derPro -
bistie zu Senke Stephan zu Menze vnd wir Johan Official der Probisiie zu senke Ste¬
phan zu Menze bekennen das wir durch bede willen der egenanten vier Priesters Han das
genante Jngesigel an dissen Bryff gehangen der gegebin ist nach Cristi gebürt dryzehin
hundert Jar darnach in dem achtzigisten Jare uff den nesten Montag nach vnsers hem
Eodis Besnydunge .
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Lx OriZ . EE (^ ir Alhaid von Linden Mater vnd System gemeinlich zu Grünbergk zu san -
Lrcbivi te Pauel regilarissen , ordinis sank , Augusiini thun kunth mit dißem Briff
/üeZenK . vor vns vnd vnser Nachkomen allermenlichen Nochdem vnd als vns der

I4 ? z . Crluchtgiste Hochgeborner Fürst vnd her her Wilhelm Lantgrave zu
Hessen Grave zu kazenelenboge zu ditz zu Zigenhain vnd zu Nidde vnser gnediger
lieber der bestetigunge verwilgunge zulossunge vnd Friheid gegeben Haid nach Inhalt
eynes Briffs hiernach geschrieben alzo leidenden : Wir Wilhelm von Gors Gna¬
den Landgrave zu Hessen Grave zu Katzenelenbogen zu Ditz zu Zigenhain vnd zu Nyd -
de bekenne mit diesen Briffe vor vns vnd vnser Erben vnd thun kunth allermennlichen
die ine sehen Horen , adder lesen daz wir den geistlichen vnsern lieben anedechki --
gen Maker vnd Jungst auwen Regularisten ordinis sanctiÄugustini incvn ,
str Staidt Grünbergk wohnhaffcigk als vnsern geistlichen HInccrsasszen ine
irem geistlichen Leben vnser günstliche bestetigunge vorwilgunge zulassurrge vnd Freiheid
gegeben haben vnd thun das ?geinwerticlich ine vnd mit Crafft dieses Briffs alßo daß
sie vnd ire Nachkomen Got den Almechtigen vor vnser alteren vnd vnßere Seelen zu
ewigen tagen alle frone fasten getrulich inniglich vnd flißlich bithen vnd daß sy vnd ire
Nachkomen daselbst ine vnßer Stadt Grünbergk wonen , ire geistlich göttlich leben sor -
ter als bißehere füren vnd die nachgeschriben Hobestede Hußer Güder vnd Garthen itzt
ine irem behalt vnd besesse begriffen vnd sich der gebruchen sollen vnd mögen nemlich yn
Hobestadt ist yns gewest genandt Heyde , item eyn Hobestadt ist Peter Boden gewest ,
item eyn Hobestadt ist Reineharts von Luter gewest item eyn Wißen vor dem Gasten¬
berge geleigenn zinßet vns , item eyn Güdtgen zu Perdesbach ist Compen Swester ge¬
west , item ein Garthen hinder dem alden Thorne , item eyn Garthen ist Her Johan En¬
gels gewest , item eyn Garthen ist gewest Conradt Kochs , item eyn Garthen ist Henne
Wechters gewest , item eyn Garthen ist Wigil Schone gewest item eyn Garthen ge¬
nant das Padises item yn Garthen Haid vff gesessen Molßberger item eyn Garthen ge¬
west Luttern Cleßen Mutter item eyn Hobestadt gewest Hans Henne , item eyn Hobe -
stadr gewest Matze Henne item eyn Hobestadt gewest . . . Kompen Item eyn Fle -
ckcn ist gewest Peters Hains Item eyn Garthen , den sol haben gebutet vmbe das -Op -
per - Hauße item ine der Untergassen eyn Garthen ist Felle Hans gewest item eyn Gar¬
then von Hüffen Kinn , item eyn halben Morgen Landes ist Droppen Hetgen gewest.
Darzu haben siefallen jarlichs zwensigk thornos Grünberger Werunge doselbest zuGrun -
bergk Item ine Babenhußer Gericht eynzeln vngeverlich zwene Gulden Item eyn
Weßenn Placken zu Atzenhain , vnd stillen die obgenante Jungfrauwen vnd ire Nach¬
komen nu forter zu ewigen tagen keyne Erbe adder ligende Guter meher boben die
obgeschrieben guter - « - - - - - - -- - -
und nicht mehr dann zwilsf Personen in Lren Hußern haben odder vereinen
Auch ) be ^ obgemelter Pene vnd Verloste vnßer Verwilligunge vnd
Freiheit . . . Wann der zwulffe Personen vnder ynen eyne von todis wegen abe ge¬
het so nwgen sie zu iglicher Zit noch irer Gelegenheit eyn andere an der abgegangenen
staidt innemen , so daß irer nicht über zwolff Personen wie obstet dar inne seyn sale , Sy
sollen vnd mögen auch noch irer Noitdurfft drey System vnd Ausgengem vnd nicht mehr
boben die zwilff itzunt genant Personen alleweg haben vnd behalden ire fachen büßen dem
Huße vßzurichten vnd wo derselben eyn todts halben abgehet , so mögen sie andere an der
abgegangen staid zu jglicher Zijt vffnemen vnd sollen dieselben drey Ußgengern in die za -
le der Zwilffe Personen nicht gerechnet werden , Als sie vns söliches alles wie vor , '
geschriben stedt vor sich vnd ire Nachkomen / stet vest vnd vnverbrüchlich
zu Halden zugesagt vnd iren Reversall Briff darüber gegeben haben ane alle '
Argelisi vnd geverde Des zu Vrkunde Han Wir Lantgraffe Wilhelm obgenannt Vn¬
ser Ingesigel ane disen Briff thun hencken der gegeben ist vff Montag sant Kilians tag
snuo Om lVlillelimo nonoxsümo rercio .
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Goliches gereden wir obgenant Meid Mater vnd Güstern gemeinlich so vil vns
diser Briff ine iglichem Punckte berüren ist sicde vest vnd vnvorbrüchlich zu Halden srm -
der alle Argelist vnd geverde des zu orkunde Han wir gebeten den würdigen Hern Jaco¬
ben Ebalnnsone Präceptor des Hufes santi Anthonij zu Grünberg vnsern liben Hern daß
er sin Jngesigel vor vns vnd vnser Nachkomen ane Visen Brif gehangen Haidt , des ich
Jacob "itzund genant vmb der gemelten Junffern vnd Güstern bede willen allo gethcm
vnd versigelt Han bekennen . Darum ime Jare vnd tage wie obgeschriben stehet .

7 ; u- ^ iiuvir ^ cuu -pivvisl vnu lu- ^viiuilur oeuivl: vvu /^ -Ldivi
F ^owenberg Brudere des vorgenanten Ordins vnd Husis bekennen in diesme Lieuenst .

vstin Bribe daz wir eyntrechticliche Han gebedin den durch irliichccn Fürsten vuftrn i - Zo . '
lrben gencdrgcn Junghern Junghern Hermanne Landgredin Hcsteulandis
daz he vns sine girade getan hat vnd hat sinen Brid gegedin vdir sulchin
Fu' kovfalle wir virkovfc Han der Erdern Frowen Gudichm Rulr'n Drut «-
manaes selgin cliche FrSwen Burgern zu Franckinford vnd erin Erbin mit
Namen hundirt gülden G' eldis ierlichir gulde vffe dem vorgenanten vnsme
Gdtzhuß vnd vffe alle den guden Rencin Gert in stucken vnd gevellin dv
darzu gchorin irsucht vnd vnirsirchk nnhr vzgenommen vme funffzehin
hundirr Guldin dy wir gelacht Han an nur; vnd an Notdorft dez egenan -
t ' n Gorzhuß dy selbin forgenante Gulde sollin vnd wollin wir Brudir Dronit Brudir
Pedir vnd Brudir Wilhelm vorgenant bin dissn nestin fir jaren nach Gifft diß Bribis
widdir läsin vnd abekoifin vnd wollin alle stuckt vnd artikel siede vnd feste haldin vnfir -
bnichlich in alleWiß , alse vnfe Jungher der Landgrebe vorgenant in sime Bribe vor
v , .ö vnd vbir dy vorgenante Gulde gejchreben had vnd gelodin daz an gudin trou ^
wen an eidistad dy vnffme Grdrn sted vnd feste zu haldene vnd Han des zuOr «
künde vnser Jngesigel an disten Brib gehangin . Darum armo Dui lVl° . LLL° . DXXXs .
in eirs circumciliouis Domini .

vns vnsere Erben vnd Nachkomen daz wir angesehen Han reddelikeid recht vnd Nutz des l ) 97 .
egenanten Stifftis vnd Han semptlich vnd mit Capittels müde den Briff dez egcnan -
ren Stiffris Instaurarien vnde Lonfirmaticn in etlichen sinnen Artikeln vsre
me gentzlich adegctan / vnde in etlichin fsnen Artikeln gelutird daz man
nenned tzu latine declarare Czu dem ersten alse in deine selben Briffe sted daz eyn Cano -
nicke tzwey Jar syner Prubende enperen sal , die artikel von Worte tzu Worte hirnach
folgid . (Juüider eriam Lanonicus cui cks novo provistim fuerir perceprione 5ru -
ickuum tuo prodanÜL ack stparium cluorum annorum post motrsm ckefunÄi caredir
cum duiusmoüi fruÄug mestio tempore in uriliratem eccleüe converci üeeernimug
Lce -usustii roralirer applicare , der Artikel sal gantz abgethan sin , vnde . wann vns
D ' chin vnd Capittel egenant ymand presentird wird von deme Hochgeborn stursten vnß-
me lieben gnedigen Jungkerrn Jungherrn Hermanne Lantgraven tzu Hessen adir von sy -
nen Erben deme sollen wir die Prubende von stund gebin vnde reichin glich eyme andern

l^ um . 18
Brudir Dronit evn Meister vnd evn Gebider des Gotzhusi sänke Antbonns m

Kum . 184 .
Hermau von Gdy Gnadin Lautgrave tzu Hessin vnde wir Dechin OriZ .

Cano -
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Canoniken , doch also daz der die also presentird wird geben vnde betzaln sal Hetzen marg
alse der egenant Briff vßwised vnd keynen Win adir andirs nicht geben vnde die vorge¬
nanten Hetzen marg sollen wir Dechin mid deine Capittel legen vnd wenden in des Stiff-
tis Nutz adir an tzyrode der Kirchin , wie vns daz ebin komed , Duch alse der egenant
Briff tzeldit wilch Canonike by deine egenanten Stiffte nicht wonid adir sitzed deme sal
man keyne prubende geben , daz lutir wir alsus daz man den Artikel vorsten sal von dm
die vnsir Hermans von Gotz Gnaden Lantgraven tzu Hessen vnsir Erben adir der Her -
schaff tzu Hessen tegelich gebrote Dyner nicht sin , sunder die die vnsir tegeliche Dyner
sin , alse vorgerurd ist , den solln vnd wolln wir Dechin vnd Capittel egenant Prubende
geben mit der Presentien . die nemen woln . Duch den Artikel der da sagid in
dcmeselben Briffe wer dar Canonike werde der solle in eyme . worden adir ge -
reyde Prister sin dez sollen wir Hermann von Gotz Gnaden egenant adir vnßer Erben die
Canonien vnd Pr . eyme die ald gnug sy . vnde die wile der in vnßme dinste
ist so endarfftzer nicht Prister werden , glichwole soln wir Dechen vnde Capittel ege¬
nant deme geben syne Prubende glichir wise alse tzer Prister were vnd ouctz die vnßer Her -
uians Lantgraven tzu Hessen vorgenank adir vnsir Erben dvner sin alse vore geschrieben
ist die endorffen von vns deme Dechen vnd Capittel egenant keynen Drlob tzeischin noch
keynerley Gewonbeid vnd Statuta vnsir Kirchin vnde Stifftis egenant tzalden , diewile
sy in vnßme -Habe vnde Dinste sin Duch wan man Dechin Schulmeister Senger Ko¬
ster adir andirs darynen Prelaten kysen sal , dar sollen wir Dechin Schulmeister vnd
Capittel egenant vortme tzu eissctzin vnßcrn Junghern ergenant adir syne Erben alse Pa¬
tronen wante sie Patronen sin dez Stifftis egenant Dach so soln adir enwoln wir De¬
chen Schulmeister vnd Capittel vorgenant keyne Statuta noch Gewonheid machin noch
Statuta noch gewonheid betzalden noch vor vns nemen die widdir die vorgeschrieben Ar¬
tikel sin , noch darmidde wir die vorbrechin muchten in dheyne witz Duch ensoln noch
enwoln wir Dechin Schulmeister vnd Capittel egenant keynerley Briffe betzalden von
Bebsten von Keysern von Römischen konygen von der ergenant Legaten vnd von dem
Ertzebischoffe van Mentze noch von dtzeyner geisilichir adir wertlictzer Gewalt , noch key¬
nerley recht noch woltad dez rechtin vorcnemen darmidde wir Widder diese vorgeschriben
Artikel mit iren innehalden semptlich adir bisundern gethun adir vorbrechin mögen . Al¬
le . . . . . . . Stücke vnd Artikele redden wir Dechen Schulmeister vnd Capittel vor¬
genant vor vns vnd vnser Nachkomen stede veste vnde vnvorbrochlich tzu Halden ane allege -
verde vnd sundir argeiist dez tzu orkunde Han Wir Herman von Gotz Gnaden Lantgrave
tzu Hessin vorgenant vnsir Ingesigel vnde Wir Dechen Schulmeister vnd Capittel ege¬
nant vnßers Capittels Ingesigel an dissen Brieff lassen hencken Datum Cassel Vnno
Domini lVMelimo rricencelimo nonaZelimo teprimo in clie tanÄi . . . . ri
lVIartiris .

Vum . i8 ; .
kx Co - D everencle pater öc clomine linoulgrem amiciciam cum snimo in ünAulia com -
pia Vr - placencii prompcillimo . Cum er c^ue reipiciunr refocillacionem animarum
cttivali cunÄarum colti6iani3 remporalibus occuparionibu8 teu excirarionibu8 ac Oominio

r4Z8 . remporali omnino linr preterencla , ac mulra in parccm tolliciruciinis anime nolkrs
conveniunr , ne ralenri nobis rraciiri inciignuI öc rorpena cultos reciarZuamur co -
Mtancla kunc exincle ialuberrima cZe5, 6eria corcla meltorum Ieri6can6a . Verum
xarer reverencls quoä in viri ^ cir ^ a- o /we vo >iiiVio no8no m 'ulro 3 L cli -
verlos norabiIe8 cliveilorum oenerum relitzionum orclines monacttorum öc frarrum
ttib kiabiru monaltico regularirer vivenrium krab>emu8 .

e/o /e » ker r e/ e ?'Mr / r -/ rwe/ ore/r » e --r C7rk /-r//re ,-/t -,r
eo -v/riz /eM §e / M » r e/enotr6 » em » ec /oe« er ^eM ore/rM r » » o/? , o
»» Ee , e/ie , re » 7»r , ramen cum 5piritU8 clomini inclubie ubi vulr tpirac , nec esii8 -
clem tpiricu3 » racia czue rarcla netcir molimina , ram velremenrer nunc^uam men -
re8 invaierar Kumana8 czuin clei bonira8 cum üiperinfunclitur cliscullH erroribu8 re -
nebris ackclucar iuciclam verirrtem IZirur pro clei milericorchs promerencir öc re -

stau -



üaurarionem gc amplibcarionom üevori orüini8 vestri 3 üomino imperrsnüs ör
ne ^ uircuch /oer / M « ' » 7o ?- uc /i-7 ,' r„ ?, ^ rue Mo « , /?/, » ,,/
/ ere ,/e/o //rtr , M e ,, M , ' c',Er /-„ i , L ,-oue « t , /?m /?ttr « c « er / i L? o /-ue « e, o « , /, , , F

<? ?/ r^/?„„ o ,' //r « eM ue/ , -, , « , Pro /oco co «§r ,, o ^ //ecc « t / r ,, te ,, //, M » l ,
/ //o ? ,, , , , et , /„„ ^ r, or ,, M ,'« / ere// ^ /, oe co ,^ «/ » ^ //ce ,, t , /r ^/« rr / r,/?/? in c^uc»
bgrres 6e orüine prelib ^ ro polliur 6c ugloimr iuo Isuäabili propoliro in ablbueu -'
ria Lc caÜimonin lärcinam reb -enkubo 6eo milirare slij8 ^ us rerriFsms ac incoiis
in tc ?' ?' , , orro live //oM , « ro « o/ / ?' o öe vicinis exemplä boni prebcre nr
omnimoäo biseullis erroribus (juibu8 implicsri äeünLnwr polliur aZuolcere lum -
mgm veriwrem öc ea Lovuirg illam coultänrsr proleczui llimmoc ^uo opero perpe -
rmra üellere . (Piocl ĉ uiüem laucigbils propolicum psrkicieuäum uo bujusmoch
bonum opus güopmrum iir salubrirer iuceprum lrullecur elkeLium supplicgmus 6;
roAkimus Lc ob piorum operum iuliiienrinm nlliüusm öc per ereruum premium
vo8 nrrencius äeprecgmur ul p . 8 . conlentüm fzuorem Lc süenüim in bsis 6; acl
bec ciare §c conceriere velir sc busii8moüi neMLium clevoro ör reiioiolo viro 5ra -
rri iobclnni priori ciomus üiuäli l^ Ivaroris Druurcienlis cliöli orclinis vsltri Earrbu -
lientis ĉ ui clullum loeum üue monaiierium inlueri cie üuoulis ie aci pienum in -
formare , öc li libi viüebimr gceeprgre ge in eociem frälres 6e ciiäio orcliue locars
cerera ^ ue omnia öc ünguin ciilponere Lc orciin ?.re nuLioricaremcjue conceclerö
provc in bijs necelUrium öc opormum iuxcz lepemüi orciini8 velin rimm A con -
üieru6inem erir . Ira A rglirer c^uoci culcu8 rüvinu8 in 6iAo loeo ieu monaiierio
üibirur guAmenrerur . >Io8 enim parer reverenbe liuciers öc lüborsre non obmir -
remu3 nec cielinemus , c^uoä ram 6sii6ergrum rk>wc>ue n.eceügrium bonum yugnrum
in nobis eli gci eKeÄum äebicum perciucgrur , ne r>ugm primum p . v . 3ci ici parerns
cülpoürgm fore ( enierirnus gc tenrire porerimu8 parari iumus vobisoum auxüis öc
favore8 zpponsre nicbil 6e conrinbenribus obmickenüo aä premiila non gmuemur
benivols reciciere prerüKa g <5 6nem oprgmm per6ucenrio ur benivola p . v . rusic»
uo8 A cunÄum populum iiibäirum ompr lua nr ^ ris ciic; nos eibeigr c^usm p . v ,
riuÄor cgrirsri8 äc pLL >3 inüsmmer in » racikl süa iernper ialva . Darum in caliro
noliro (üallel XVI . 6ie rnenb. 8 / ruZn n nollro iub übilio ?rnno Dni , iVIiüeümo
tzua ^ rinAenceümo rriceümo ociauo .

Xum . i 86 .

Gots gnadm Wir Wilhelm der Ml'tler LcmntFmfr zcu HcssettN Graff
zcu Ziegenhai ' i vnv zcu Nydde Thrin kunt vmw bekennen vffintlich an dieffem
Brief vor vnns vnnser Erben vnnd naehkomen , das wir Godde dem Almechtigen

sinen lieben heiligen vnnd nemlich Sanct Benedicms zcu Eren das Lloejter Heyde
gnant mn vnjerm Fnrstcnrhum vnnd Lande gelegen / nact ) form wleje vnnd
rNmße des Ordens von Llstertien zeu reformiren verschaffe vnd etliche Jung -
fiauwen vß dem Lande von der Marcke vnrrd Llocsker Lcntcorpe darzc »
gebethen denfelbigen das Llocstcr zur Heyde mit aller siner Zcugehorunge
«öerechrigkeit Privilegien Gütern vnd Z^ cnthen darzc »! gehörenden zcu Be¬
hufs der jhennen die alda vndir dem Gehorsam in genannter Reformation
naich ordens wiese vorgeschrebbin / stehin / vnnd blieben vbirlibbert vnnd
mngeantwortet / Sie auch darmidde inn vnnsern Schutz Schirm vnnd Verthai>
düng genummen habenn , wullen vnnd füllen sie vnnd ire Nachkommene alle die wei¬
le sie inn der Reformation lebin bie allen iren Privilegien Stgtuten Rechten vnnd
Gewonheiten des -Ordens von Cistertien laessenn vnnd behalten , sonder allen Antrag
vnnd sunderlich solichs Dienst zcu dem Sloffe Gpangenberg gehörig als wir
mir wagen vnnd Pferden bißher alda gehabt vnnd auch den Hvndeleger
jne nu qw ? r gegeben habin vor vnns vnnser Erben vnnd Nachkommen
Als auch der Hochgepornc Fürste vnd Herr Wilhelm der Elter Lantgraff
ZU Hessen rc . vnnser frcuntlicher lieber Bruder gethan Haie vnnd hinfurrer
diweile dye Reformation alda stehlt die gedachten Geistlichen zur Heide so -

i L lichen
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lieben dienst noch einich ander bcsivorung von ine nicht fordern noch »ne adir
irem Llocstcr vfflegen / Doch hierinn vßgescheiden vnnsers Weinmeisters den wir zcu
Morssen pflegen zcu haben Prebende , vmb wilcher Gnade vnnd entleddigung willen
füllen die Jungftauwen samptlich vnnd ire nachkommene Gott vor vnns vnnd vnnser
Geschlecbte bitten zcu ewigen Zcijten Alle diesses vnnsers Briefes Puncte vnnd Arickel
so vil vnns der bernren vnnd iglichcn besonder » versprechen Wir vor vnns vnser Erben
vnnd Nachkommen bie vnnsern Fürstlichen Eren vnverbrochen zu halten sonder alle Ge -
verde vnnd ane Argelist des zcri Vrkund so Han wir vnnser Fürstlich Jngesigel an dies-
sen Briefs wissentlich thun hencken , der geben ist vffvnnser lieben Frauwen tag Vifita -
tionis im Jar nach Christi vnnsers Herrn Geburt tusend vierhundert dem dry vnnd
neuhnzigsten .

187 .

b s^ Aonn Gots gnaden » Wir Wilhelm der Elter Landgrafzcu Hessen / Grafe
zcu Zcyegenhaynn vnnd zcu Nydda rc . Thun kunt vimd bekennen vffintlich an
disem vnnsenn Briefe vor vnns vnnser Erbenn vnnd Nachkommenn , das wir

Gotte dem Almechtigenn Seyner gebenedigetenn Mutter Marienn allem hymlischenn
Herre vnd nemlich Sanct Benedicts zcu lobe vnnd Erenn das Lloister gnant zcur
Heyda inn vnnscrm Fürstcnthumb vnnd Lande gelegen « naich form wyeße
vnnd mayfe des Grdens von Listcrcien zcu rcformiren verschafft vnnd etliche
Jungfrauwenn vs dem Lande vonn der Marg vnd Cloister Kenddorp darzcu gebethenn
densilbigen das Lloister zcur Heyda mit aller feyner zcugehorung Gerecht
tigkeith />tM7e§reM ) guthern vnd Rcnrhcn darzcu gehörende zcu b eh uff
dcrshcnm die daselbst vnder dem Gehorsam inn guther 7ke/ oi mst / oM , ( naich
Ordens wyße vorgeschribbcn ) stehen vnd blybcnn / vberlibbert vnd rngeant -s
rvure / sie auch dannidd inn vnsern Fürstlichenn Schutz schirm vnd vortheyding genuin -
menii habenn Wollen » vnd sollen » die Geystlichenn Jungfrauwenn des gedachten Cloi -
sters vnd ire Nachkommenn aldywyle sie inn der lebenn by allenn
iram Privilegien » (Statuten , Rechtenn vnnd gewonheydenn des ordens vonn Cister -
cienn laißen vnnd behalten » sunder allen Jntrag vnd sunderlich solchenn dinst zcu vnn --
strin Schlöffe Gpangenberg gehörig , als wir mit Wagenn vnnd Rossen »
bistl . cr alda gchapt vnnd auch denn Hundlcger ine nu quyd gegeben » ha --
denn , vor vnns vnnser Erbenn vnd isslachkomenn vnnd hinsureher dy wy -s
lc die Tke / o , matE alda sichet die berührte Geistlichen » zcur Heyda solchenn
Dinst noch cy nich ander Besivcrung vonn ine nicht furdern noch ine adir
dem Lloister vflegcnn doch hierinn vßgescheyden , Vnnsers Wynmeisters t denn wir
zcu Morsen » pflegen » zu habenn j Probende vmb wilcher Gnade vnnd Entleddigung
willen sollen » die Jungfrauwcnn semprlich vnnd ire jsslachkomen Got vor
vnns vnnd vnnser Geschlecht bitten zcu ewigen Zcydenn / Alle dises vnnsers
Br ests puncte vnd Artigckel so viele vnns berürcn vnnd iglichenn besondernn verspre¬
chen » wir vor vnns vnnser Erbenn vnnd Naichkomenn bie vnnsernn Fürstlichen » Erenn
rnvorbruchlich zcu halten » , sunder alle geverde . vnnd Argelist des zcu Vrkunde habenn
Wir vnnser Fürstlich Jngesigel an dißenn vnnsern Brief thun hengken . Gegebenn in
vorberürthenn Vnserm Schloß Spangenberg am tage vnnser liebenn Frauwenn vüi -
rgrinmb Im Jare nach Cristi vnnsers Herrenn Geburt thausend vierhundert vnnd dry
vnd Neuntzig .

( b . 8 . )
bleim . i88 -

terre /»gM HoMrE pro nobis L no -
b y lkris berLÜibus io byz icripcis lecoorioicimus liPücle prossreoelo , (^ uoä reli -
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viskos viros ^ ddatem öc Cooueolum M , „ ^ / ? er7r i » Or6inis 8gnLki Lene -
oiüi 8VL xo8H < i voiuinn l ' LLiriroirio srt , ^e ?/ otoi k§" ^r /e <l? o ^ » o ^ iipecig -
lirer io eg Arslia czue prerextu i -- cor / )o , -/7t , oM / Lcc / e/ rc r » er / -

r » i M r̂ ^ cc / e/ rir m effe per ^ uoo6gm ciomioum 8 ^ Kriä « or

T^ rcliiepilcopum ^ äo ^ uorioum felicis recoiclglioois c !>Äo mooalierio liberslirer io -

tiulra eli öc cooceftg coobroagriooe 8e6i ? / cpoliolice sc r ^ e / stc « tro » e 7ü »/ / rrr

FttE / E NLi ^ irici rrte / / 7/ ewk / r , vicielieer vr iuxrg

vi ^ orem ipiius orsrie 6e prefgrg Lcciolig 6iiponen6i liberum bgbegor fgculrgrem

öc eg pro libiru voIuorgri3 eorum vci vglegor remporibu8 perpecui8 coolervare vo -

lumo8 ürmirer öc renere , ooleoreg prefgro3 / cbbgreoa öc . Looueorum 6iÄi lVlo -

ngfterii io prcscriprg Ararig per glic ^ uem oolirorum bereclum ieu cjvemcuocjus

slium io pofterum glipuglirer impeciiri tecl p0öu8 eo8bem iii predig Argrig gegliis

«^ uibuseuopue soueri ftclelirer öc rueri . Dgoces preoomiogris / Zchbgri üc Oooveoli

preleores lirrerss oollro iibjjlo majori lioilIgrg8 ürmirer io reiiimooium super eo .

-Xooo Domini lVD LLL " xxxv° iecuoclg ferig proximg po !i gluimpllooem Tig¬

ris VirZiois AlorioD .

ir Wilhelm von Goes gnaden Landtgraue zu Hessen Graue zu Ca - p>
tzennelnbogen zu Dietz zu Zygennhain vnnd zu Nidde rc . Bekennen hyr - ^ '
rann vürr vnns vnnd vnnser erben , vnnd thun kunth Allermeniglichen Alls '

die würdigenn vnnd geistlichen / vnjcr lieben Anndcchrigenn Appc priorr
vnnd gantz 6o ?wMtt- des (Lloestcrs zu He >me Samt Bernhardts -Ordens vss
Erinnerung vnnd Bewegung . Jrer coolcieorien vnnd wyffzenschafft , Gott dein All »
mechtigenn vnnd der Reynen Jungfrauwen Marien seiner Werden lieben Mutter zu
kobb , vff vnnser guttlrch gcFnnen / vnns zu besondenn beheglichen woll --
gevallen / sich der loblichenn Reformation zu vnnderrverffen vnnd hinnfür -
rher darin zu plcybcnn / vurr sich Ire Nachkomen vnnd zugcsäge
vnnd versprochen / dass wir darrgegen vmb Gots willen , vnnd zu trosi vnnser Auch der
Hochgebornen FürstynnynFrawenn Annen gebornn Hertzogynnen vonMegklenburgk re ^
Landtgrauinnen zu Hessen Grauinnen zuCatzcnnelnbogen rc . vnnser freüntlichen lieben Ge -
mahelln vnnser beyder Fürrfaren cltternn erben vnnd Nachkommen Fürsten vnnd Fur -
stumen zu Bessenn , seien , dyeselbigenn Appt Priorr vnnd Looveoo alledweill syeJmr
solichem geistlichen Reformirten leben beharren vnnd pleybendarzu auch Ire Dyener zu -
gcrhanen vnnd Verwannten mitt Jrenn Leiben vnnd Güttern , In vnsern - Fürstlichen
Versprucb , scbyrm vnnd Vertheydung , an vnd vffgenomen haben , Nemen sye auch
also an , In Crafft diss Brives Demnach an alle vnnd - gliche Dye Jhenen , So vmb
vnser Willen thun vnnd lassen wollen , byttlich begerennd , vnnd euch vnnsern Ampt-
leuten , Dynern vnd Vevehelhabern gegenwirtigenn vnd zukünftigen ernnstlich bevehe -
lennde , die obgenanten Aptt Prior Conventt vnnd Ire Nachkomen mit samptt Iren
Dynern zugethanen vnnd verweinten Auch leibenn vnnd Güttern , Wye nehistgemeltt
ivff Jrr angesvnnen von vnnser wegenn , bey solichem vnnserm Schutz vnnd schyrm ,
alledweill sye Inn angezeügter Reformation beharlich bleyben zu versprechen zu verthey -
Lungen , vnnd sye bey Iren Privilegien Freyheiten Herkomen vnnd Gewonheiten zu
handthaben , auch nicht zu belestigen oder zu beleydigenn noch solichs eynichcr Weyß
zugestatten , Dass wollenn Wirr vmb Vnsern Herrn vnnd Freunde In Freundschafft
vergleichen » gegenn dye mindern günstlich vnnd genediglich beschulden vnnd erkennen ,
vnnd solichs von den Vnsern gehabtt habenn . Dargegen sollen vnnd wollen dye mehr
genanten Aptt Priorr Conventt vnnd Ire Nachkomen Gott denn Almechtigen Inn al¬
lem Jrenn Godtsdiensten , vnnd gutten Wergkenn , vur vnstr / auch dcrr obge -
nanceu vnnser freüntlichen lieben Gemaheln vnnd vnnjer beider mittbe ^
schrieben selenn fleißigg vnnd andechciglich» bitten/ alles one gcverde / Des

^ sum . i8y .

k



zu vrkundt Ist dieftr Brieff mitt vnnserm anhangenden Jngesegell verfiegeltt vnnd ge¬
ben zu Caßell am Freytagg nach Sent Merlins des heiligen BischoveS tag ämno Do¬
mini ^ lilleümo hulngenreümo Oökavo .

WK ir Philips von Gottes Gnaden Lanegrave zu Hessen Grave zu Ca-
tzenellenbogen zu dietz zu Ziegenhayn vnd zu Nidda , bekennen mit diesem
Brieffe vor Uns , unsere Erben und Nachkomme und thun kund öffentlich

qhein allermcmniglichn Nachdem wir von den gcisilichn unsern lieben andächtigen Ma¬
ter und S -istern des -Hauses Nazareth von der dritten Regul 5 . brsnciiA allster in un¬
ser Stat Marburg gelegen , desgleichen ihrem Obersten dem Guardian Hieselbst under -
thäniglich ersucht und bericht , wie sie in recht christlicher liebe einmüthiglich auch sämpt -
lich und sonderlich mit gutem freyin Willen vnd ftievelichen begierig willig vnd geneigt
währin , ein beschlösse weftnlich geistlich und reformirt leben nach Ausweisung ihres
Ordens Regeln und Lmmw vor sich und ihre Nachkommen anzunehmen zu führen und zu
halten und daruff demütiglich angeruffen und gebeten worden sind Ihnen als
- er Landsfürst solrch gnädiglich zu zelassen zu vcrgönneir zu
Estrichen zu racksickrerr bestäcricten und /u w .st̂ rcn und Sie und ihre Nach¬
kommen für Uns unsere Erben und Nachkommen in unsern Fürstl . Schutz schirm und
Handhabung uffzunehmen und zu empfahen dieweil wir dann zu Pflanzung mehrung
und Gedeyen Göttlicher und geistlicher guter Wercke gegen den Allmcchtigen Uns schul¬
dig erkennen und sonst zum besten mit sonderm Vielst und willen geneigt sein , zn dem
gemelter Convents Güstern leben und Wesen geistlich und erbarlich mit crnehrung ihrer
täglichen Hand Arbeiten erkennt und befunden , haben wir zuforderst GOtt dem All -
mechtigen Marien seiner gebenedeyten lieben Mutter und allem Himlischen Here zu Lob
und Ehre unßer Vorfahren Eltern vnd unser selbst -und unser Nachkommen auch der
geistlichen kinder in selber Convent seelen zu seeligkeit heil trost rmd Wohlfahrt , darzu in
Ermeßung Göttlicher dienst und wercke gedachten Mater und Gystern solch re/ oi -Ma -
/ro » und beschließung gnädiglich vergönnet zugclassen gestattet und no /ssch-
Et sie ihre Nachkommen und das haustNw ,glich in unsern , unsern Erben und Nach¬
kommen sondern gnädigen Schutz , Schirm Vertheidigung und Handhabung empfan¬
gen und angenommen vergönnen , lassen zu gestatten conwmiren und rsciliciren des alles
so viel uns daran zu thun eignet und gebühret auch eigen und gebühren solt oder mocht
empfangen und nehmen an sie und ihre Nachkommen wie vermeldet in Schutz schirm
Verthädiguug und -Handhabung gegenwärtig in macht und Krasst dises Briefs also
daß nu further sie und ire Nachkommen nach ordnung ihrer Regelt und insetzung Ihrer
Obersten und Statuten ein geschlossen und geistlich beständig leben haben , und halten
sollen und mögen auch wie sie dan sonderlich darauf pnvilcAirt seyn vom Stuhl zu
Rom solch privilechum zu handhaben wollen wir daß sie bey ihnen haben zwei) sgera -
menra den frohnleichnam JEsu Christi und den heiligen Oley zu empfangen zu allen
Zeiten , wann Vas vonnöthen ist und anheischig oder erfordern wird von ihren Obersten
und Viliraror von obwrvgmien Orten , welcher ihre Oberster und Viliraror soll seyn
und bleiben , der Qunrchgn so jederzeit allhier zu Marpurg , der sie auch mit beicht Ho¬
ren Messen , predigen und anderm Gottesdienst versehen soll und damit das Haust mit
übrigen Personen nit beschweret und auch daraus unser Statt Marpurg in andern
künfftiglich kein nachtheil oder Verdrieß entstehen , ordnen setzen und wollen wir , daß
sic nimmer über ro . Personen haben und kerne die unter Ls . Jahr alt sey
ungefährlich innehmen soll . Es wäre dann / daß es durch uns oder unser
Nachkommen Aus Obrigkeit anders verschaffe und jemandes von Uns
darein gethan und gebeten wird das wir Uns dann zu thun zu unserm Ge -

Johann Enngllennder v . I . UoÄor
Cancellarlur Uallie . mpr.

Mm . 190 .
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satten und Macht hierin fürbehalten Wir wollen auch daß sie und ihre Nach -

kamen sürtcr mehr aus beweglichen Ursachen zu den kranken in der Statt zu gehen ent -

lästiger unvertraget bleiben , Men aber gewalt und macht haben zu jederzeit vier oder

sechs Persohnen aus ihnen von ihren Obersten setzen und verordnen zu lassen , die ihr

leiblich Nothdurfft ausserhalb dem Conventshauße ausrichten mögen und damit sie sich

desto besser zu ihrer Enthaltung und leides Nothdurfft nehren und entheben mögen ,

lassen Wir ihn hiermit zu daß sie und ihre Nachkommen ein Eouvem und furter einen

ganzen Webestuhl zu dem vorigen halben Webestuhl der inen hievor gnädiglich ver¬

gönnet worden ist von unjerm Hm . Vatter seel . loblr . gedächtnüß und vabey behalten

von unser Verwilligung unbehinderter Leinweber Zunfft haben brauchen und treiben und

hierumb so soll auch der Vertrag so etwan des vorigen halben Webestuhls zwischen ^ h -

mn und der gedachten Leinweber Zunfft aufgerichtet ist aufgehaben bey und abe seynund

in diesem Fall nichts mehr würcken noch die Güstern zu einigem Weg behindern , Wir

freyen und begnadigen auch gedachte Mater Güstern und ihre Hauß vor aller und je¬

der Stads beschwerung Herzügen Beden steure Schoffung Feuerschilling und Stad ,

diensten so ferne sie doch auch kerne Burgergurcr unter Kunden Kaden oder an

sich Krmgcn / das sie dan nit thun sollen oder wollen . Wo aber sie deren hätten

oder jchts zufällig an sie queme , sollen sie dieselbe in einem Jare nechst hernach

umb euren redlichen pfennirrg Verkauften oder vcreuscrn / und jo lange sie dieden haben , sollen sie davon wie ein ander Burger , und sich de «, gebühre
rhun . Dieses alles und jedes wollen wir also stete veste gantzlich vnd vollkommen
gehalten und vollstreckt haben von niemand wer der wäre dawider zu rhun zu unterste .

Heu für zu nehmen noch zu üben , wo aber jemand zu ihnen sprach oder For¬

derung harre oder gewinne , der soll sie an unfern Gerichten furnehmen /

und sich gegen Ihnen Rechts genügen lassen . Wieder diese unsere Eonsir -

rngrion lracisicacion Freyung und Gnadung wollen wir auch baß einig ander privils .

eium Ordnung Satzung Statuta gewohnheit oder anders so von unfern Eltern Vor¬

fahren oder Uns gegeben oder sonst andern ufgericht waren oder hernach von uns oder

unfern Nachkomen Fürsten zu Hessen gegeben oder sonst aufgerichtet werden mochten

thun schaffen oder würkn soll oder möge sondern calliren und heben uff das alles uß -

trucklich in dem Fall us fürstlicher Obrigkeit hiemit gegenwortig und in Crafft dieses Briefs

gedachte Mater Güstern und ihre Nachkommen sollen und wollen unser Lurfahren ' - - "

Eltern unser und unser Nachkommen in alle ihrem Gottesdienst und Ku¬

ren Werckcn fleißig gedencken und Gor den Allmechrigen vor uns allezeit

getreulich und inniglich bircen ohngefehrr . Und des zu Urkunde haben wir die -

sen Briefs mit unserm anhangenden Jnsiegel besiegelt - gegeben zu Marburg am Mon¬

tag nach Vilicguoms Msrie . isrz ,

Uum . 191
Wilhelm , rc .

M ^ eisilicher lieber Andechtiger . Wir vermergken dasvß dem , das vwer MitCon - xx librs

jMU ventris Bruder vor Terminarien allenthalben in vnsern Sioißen Stetten vnd copmli
Dörffern stetiges Wesen vnd in den Termenien ir wonunge haben vnd Huß Dsbulsr .

halten , vwerm Cloister merglicher Abbroch schade vnd manichfeltige Lichtfertikeit ent - LieZenk .

stehit , so doch suliche Almußen zu Enthaltung vwers Cloisters zugelaissen vnd gegeben , 14 - 1 .
davon muchten auch viele Personen in vwerm Conventu gehalten vnd durch vwer Ter -

nrinarios in andere Wege verbrucht werden . Das dan vns vnd den vnsern widderwer -

tikeit geperit vnd nit befinden das sich solichs vwerm Geistlichem Liben vnd

Regeln gcrzymen fülle / darvmb vrsechlich bewegt das der maissen hinfur -rher nicht zu gestatten begern darvmb an Vch ernstlich vnd wullen das ir
vwern Lonveneus Bruder vß allen Termineyen wo die in vnsern Lank -

schefften woncnn vnvertzuglich zu Cloister furdert vnd mit ine verschaffet

darin zu verpliben vch die geistlichen Werke vwers Ordens in Andacht . helf -ks fen
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fen zrr fulubruigeii vnd ür kcmem ^ Vegk bueßcn dem Tldrsier w - nen lar ' siet /

vnd zu iglicher Zijt wie das gewonlich vnd herkomeu ist etzlich vß dem Conventu vff dis

Lermeny schigken , die Almusen zu sameln , mit bevellen nach der Samelung alle das

jhene ine durch Got geben ist ins Cloisier zu bringen , das wullet also vnd nit - anders

halten das wullen wir gehabt Han damit wir nit geursacht werden anders dagegen zu

dengken Angesehin vwer Ere Nutz vnd Swerlicheit dieser geinwurtigen Zijt Datum

Marpurg vff Mittwochen nach Sanct Lucas tag anno rc . ? l .

Allen Obirsten der vier Betdel Orden .

IY 2 .
Wilhelm , rc .

Lx librc » jeher Getreuer wir begern an dich vnd wullen das du alle Termruarios by

Lopisli du - nr dincm Ampr was ordcns die sin vnvcrzoglich vnd mir fuge

lobular . m ire Lloisier wisesk vnd kcyncm geradest Hinfurcher sine Monunge

Legend , bueßcn sinem Lloisier wie biß her gefchcen isi zu haben vnd Huß vssizu --

halten als wir das iren Obirsten auch geschrieben vnd bevollen haben , daran thustu

Vnßer Geheyß vnd ernsten Meynunge vnd Wullen das von dir vngeweigert gehabt Han

öey vermpdunge vnser -Hulde vnd Vngnade Datum Marpurg am Donrstage nach

HMNIUM iänctorum / < nno rc . 91 .

Allen Amptluden dermaissen geschrieben ist .

IYZ .
Lx lab . earillime parer Domine clemenrildme polt dumillime i 'ubie <5s !oni3 obeclien ^

Legend . D dam clevora L . V . peclum oscula bcarorum . Lonlicleranri midiem cluclum

^ 49Z - r -r keM / iorir / r gu omni porenris Der donorem öc ani -

marum lälurem lau ^ abilirer cpionclam funclara öc clowra , jam prob clslor cliebus

iltis mm milerabilirer a regulari vira clelecille /̂ r/ o .7 r -e/ irAMM / / / / E / 10 -
» e/ i/rkir 0° / mAr'rah 'r , )<Mo /̂ee /M /rs/e
TirtE ü ) -7o - - wr orst / o / rrE

dec inc^ umn midi cum oemi ' uconiiNeranli Lc correädonem ralium
s prelari8 eorum recjuirenri magiiler provinciali8 srarrum minorum wnclem alicpio
moclo lärigfscere rempravir , nsm monaiterium keari francilci in opiclo reliclenrie
meelVlarpurg in rribu3 anni8 guarer redorman8 lemper eo receclenre novildma pe -
jora phoribua ran6em meIiore8 ^ uicpre locum -6eserenre3 aci oblervanre8 le rran -
siulerunr loÜ8 peldmi8 remanenribu ^ « cpiaproprer viciens me illuliim lirnÄirari8 V .
pre6ecelIori pro opporruno remecüo dumiliccr dipplicare 6ilpo6ü , rum lubico
exorirur cleli6erabili3 rumor aciveniile icilieer Dominum c>uenclgm
cum plenL poreltgre re5orm3n6i eriam ĉ uecun ^ ue mongüerig , a ^ icur , rogrnur
conlenrir 6c manelar eereri8 prelgri8 ele re5ormnrione puorunclgm mongüeriorum

> Lilicer deari Krsneilei in lVlarpurg öc 6e 6ronenderg n ^c non ü>nÄi Dominier
' eriam in lVlarpurg öe in NreM 3c8 ?inÄi / ^ uguttini in / rl8feI6iL öc in De ^ ne ci -

ttercienÜ8 orciini5 iVDguncinenlis clioeek: 6icen8 ie scldoc fuKicienre poreitsre per
Zpoltolica lcriprk munirum . (Niici plura ? creelulu8 ego öc Iergdunclu8 mili con -
rinuo sei vicarium frakrum minorum 6e odlervLnris cum commildone Le manela -
ro preeliÄi Domini percn8 ur monalierium prefgrum degri Drgncilci in
^Drpurg veiler puanrociu8 rel 'ormgre viegriu3 vero cum 6elil.lcrium meum inrel -
llsxistsr vi5o manciaro air oddltere lidi Läduc ĉ uoci Lulle cui6zm ? auli lj . prcclece8 -

ioris

a ) Verba eoncepri mutata öc in miriu§ temperara : ^ r/ o ^
L ? ^ r/ E « ratro » « - - ? .
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loris V . gus ? guliria len bull3 eoucoulle üiLicur non vlclererur 6e verdo sä verbum
luKicienrer öeroZarum , guo6 xmcliens vebemeuler ciolui perleversu8 lameu mili
anno uongZelimo laplo aä lanÄam gpoliolicam le6em bumilicer peceu8 inclulruirr
Domini lka ^ munöi approbgri ösllüppleri 6e5eölu8 kulla 6arg . 8e6 rociu8 boni
inimicu3 6iabole8 per ls ve ! tüo8 gstiulle coAuolcirur Vr 3lleo -glu8 6efeüu8 gui erac
ex parle pauline puoaä fralre3 minore3 corcuoli lerpenli3 calsiöirars rerorguererur
u6 alia Hueeiam monalteria l^ eAularillarum lie enim lonar bulla c) uo6 illg pollinc
relormari non odlranre paulina . O rnille arcifex pui6 illi8 monalteiij8 Le pauli -
ne ? Icerum illVus irerum orarorem lcilicer anno 92 . aci curiam rniti öl relgruni
eli inibi puo6 obrinuerir lionaruram . 8e6 begliru6 >ni8 V". preöecellore 6e boc le-
enlo miZrance limillrer öl orsrore rneo limenre virarn in urbe rurlus pium neAv -
rium l'rultrarum eil , // /7///150// 555 /i5 ,? 57M775 /1/7555 p5 ?'/) 577///? 5 ^ 775/0 5 /5777577555 F . ^ 770-
5 / 5/7/ // .v /7777 / ///7 / >' ,7777/ , 757/ / / i/ 777 77 / /<J //55 / o 77750 ^ ^ 77/77757/ 777 / i55"555/ r / (V 7777/1/^ / 535
L05 / lrAtti / ü /77 777 p /77 /7/70 / /7777 ^ 5/55P /7777 -/ // <?/ / ^ 07770 // / / / 55P / 5 57/7^ 5 /755 ^ 77077 P0577 / 5
5077//7777/755 lV /// §7755775 5 / 7Z7//5777 r75/? 7'/7 /ZpoF " // /-/? /-5777A /775/7/ 777/7) 7 0577507 '/ 77750 P55/5775 ?
777 t /7777 p / o 775^ 0570 5^ 5 /75 / 555 7̂ r// 555 3L per inöulci p' /7)!777r777//7 6e pre6iüi8 virorum
nionatierl ) 3 approbalionem öl 6efeälu8 li <zui linr maxime 6eroo3rioni8 pguline
se 3Ü38 necell3ria8 cl3uliila8 6s oporruno rerne6io proviüere -76 ^77,̂ 75/75 / 50̂ /75 z/ r/ o /I
537 777// r7/? 7' 7/7 // 77577/ ^ 775 r // / /p /7/ P/ -77 L? /777/ 57' /75775 7777/77 ^ 77757 / 777 /77755 /r 5557/ 77/75 /7/ lv 55 -
"55557757 /7 //55577577777 L?" 777777570577777 /7po/ / o / / 55 ^ 5 // / / LO ^ l ? Ll . l ^ XOVI7 LXLKLLX 8
? 01 ' L81 ' ä 'rLX1 8LOU5 .4KI8 6l . ^ OII , / / / p757577 /7/7/ F77/7777 //777 ^ 775/ rv7 775§ /? / -/ 5775 ^ 777/7
5 /7777 ^ 5/755777 ^ 57 5 0775777775 /7/7777 ^ 5/7777 7777/ 77/7777 / /777// / r5o577777 // 5/ 5 /777/Z/7570775777 ^ 777 5/7/ / -
/ ' // / 775 / ^ 775 7/77/170 ^ 7/7 />077 /7 7/7755 777777/^ 77/7777 77755777 /5577775 ) ^ 5 // 7/557/ 70775777 7575 /7777 775^ 77/7-
z/ 77/7777 //7775777/ /755 / 55/77T7. I/ll ll 6 . V . Ul plurlmUNI LOn66o ML PIL LX3u6ire 6lAN3 -
bilur LAO ei6em L . V . öc eccleüe lanLle rne öc ornnia mea in volunlariurn oble -
r) uiurn liberalirer oKerarn oran8 aliillimurnur perlongrn L . V . a6 liium bonorcm
^ 5 eeelelie lalucem lonZa öc leliei ineolumirare conlerver . Oscum in caltro mea
iVlarpurA 6ie XVI . uuenlis ksbruari ) anno laluri8 lVlo . dLO . XLIIIo .

I ) evoru3 öl obe6ien3 tiliu3
vvii. NLi. ^ 08 / l /r775§r'/rr7 / 7/ / / //?^ 5 l7o7-75/ 7>7

/ l /7525775 /77/ 0̂ 577

8'änLIil6mo sc IZemillimo ? alri öl Domino Domino ^ uux ^ xoxo öivinL provi -
öenria ? 3pe VI . lacrolanÄe Romane gc univerlali3 eeelelie lummo ? onrilici
Domino lüo clemenrillimo 36 8an <ll:irLri3 lue manu8 propriü8.

6^ UM . IY 4 .
Von Gotö Gnaden Friederich§hnrfürste Johanns vnd Hen¬

rich gcbnrder vnnd vettern , Hertzogen zu Sachssen Laudgraven zu
Doringen vnd Margrauen zu Meißen .

E ^^ nnsem Grus zuvor , Erwürdrgen vnd wördr'Aett lieben AndccbvrZen .
Euch ist vnverborgen . Welcher gestalt weiland vnser voreldern vnd vorfarnn

gedechtnus / Desgleichen nochvolgend wir mit dem Hoch -
gebornnen Fürsten , den Landgrauen zu Heßenn vnnsern lieben Ohemen seligs Gedecht-
uns . Auch vnnsern allerseits Land vnd lewt bisanher In freüntlicher Verbrüderung
vnnd ainigung gestanden . Wie wir dan mit dem Hochgebornnen Fürsten . Vnserm lieben
Ohemen dem Jtzigen Landgraf Philipssen vnnd sein Lieb wiederumb mit vnns noch ste -
bcnn . Weil dan sachen vnnd Hendel an vns gelangen daraus zu besorgen ; Das vnn¬
sern Jungen Ohemen Landgraff Philipssen vnns vnd vnnser bederseits Landen vnnd lew -
ten Schad vnnd Nachteil erfolgenn . Vnnd Wir zu abwendung derselben , so vil an
vns aus angeborner fteündsst- afft vnd VerwandnuS gantz geneigt . Begern Wir gütlicht an

Lx gurk.
lslS .
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Lx Ori§ .
Xrcküvi
Leßsnk .

1400 .

Lx aurk .
Igbulgr .
Lie ^enk .

1466 .

^ >W ^
« n Euch . Ir wollet neben andern Stenden des Fürstenthumbs Hessen » , den
Wir derglercken auch» geschriebenn . auffDinstag nach sannd Michels tag schüre
steil zu ftwcr tagzeyt am Sp >ß bey dem Thurn erscheinen , dieselbe sachen vnd -Hendel
von den vnnsern . D >) Wir alsdann statlich dahin zu verordnen gedencken . anhorenn .
Darauff Jr euch den vnnsers Verstehenns g 'epürlich erzaigen wcrdt . Domit dieselben be -
schwerungen vnnd Nachteil fürkommen vnnd dasJhenig . So gedachtem vnserm Jungen
Ohemen vnns vnnd vnnsern bedertails Landen vnnd lewten zu wolfarth Eren Nutz gewi¬
chen fürgenomcn mögen werdenn . Darzu wir dan zrisorderst wol geneigt . Vnd wollet nit
« rissen bleybenn . Als Wir vnns gentzlich zu Euch versehenn . Daran erzaigt Ir vnns
sonders gefallen . Ob aber solchs von euch vnd anderen gewegeret vnnd abgeschlagen
wurdt . So ist doch dieses anstichen von vns gnediger vnnd guter Meynung bescheenn .
Wollen vnns auch . So vnserm Jungen Ohemen LandgraffPhilipssen Euch vnd andern
seiner lieben Landen vnd lewten . etwas riachteiligs oder beschwerlichs hiraus erwachssen
sold hirmit entschuldigt . -Haben Wir Euch nicht verhalten wollenn . Dan Euch zu
Gnaden sind Wir geneigt . Datum am Sontag nach sannd Peters tag Kettenfeyer
^ .llllo Domini lVl D X VD .

( D8 . )
Den Erwirdigen vnnd würdigen vnsern lieben Andechtigen Ebtten probsten vnnd

anndern prelaten zu dem Fürstenthum Hessen gehörig Sembtlich vnnd
Sonderlich .

blum . ly ; .
^ er Hilceguut Ebtisscn Alheyt Priorin vnd der Convent gen , eynlich

des Llosters rzu der Hcyde bekennen vor vns vnd alle vnse Aachkummen
vffenlich an dtsseme Bribe daz wer vmme sunder Gnade Förderseil ftuntsach

vnd truwe die vns getan hat die Hochgeboren Forstinne Frouwe Margareta von Nur »-
berg Lantgrebynne tzu -Hessen vnse libe gnedige Frouwe vnd Muter vnd noch getun mag
in tzukunftigen tziten vnd by sundern nii geynworteclich mit deine Cleynode der Mon «
strancien dy se vns geloset hat vnd eyn ewig selig gereyde mit vns gemacht hat alse lan¬
ge alse daz Closter steyt . vnd wer verbluten vns myr disseme gewortigen Bribe daz
ros vnse ingeste Gebet daz we hezrzen vnse groye Gebet alle Iar Zwie hal¬
ten solle vnd wolle / in derGuaremper dy da gevallig in teme Advente vnd
rn der Vasten vor den Hochgeborn Irluchtcten Forsten vnstn liben gnedi--
gen Junckern Hcrinan Lanrgreve rzu Hessen vnd vor srouwen Margareten von
Nuriberg Lantgrebinen zu Hessen syne eliche Werttin ere Kinder vnd vor alle gloybige
Sele . Dar tzu machen wer se ouch teyhaftig alle der guden Wercke dy tzu der Hepde
ewiclich vmmer me gesehen an Godes dinste , an Messen an tagenden an Vigilien an
Seltern an Vasten an Wache an Kastigunge , vnd anders an guden Wercke , dami -
de wer hoffen tzu verdinde dy Vroyde des ewigen Lebens disses tzu eyme waren Orkun -
de Han wer vnses Conventes Jngesegil an dissen Brif gehangen der geben ist nach Go -
dis geburtin tusen Jar vnd vierhundirt Jar an sante Michahelis tag .

Xum . Iy 6 .
LxrrsÄ Thcilungö - l^ eceirdes Fürstenthumbs Heßen

ä . 2 . 1466 .

(HAnd nachdeme nu wir drie Reynhart Ebert vnd Ludwig vorgenant diese dinge vor -
geschrieben alte mit namen , am ersten die gehalten vnd getanen rechenschafft vnd
was sich darus funden vnd begeben hat , auch die satzunge vnd machunge der

vil-
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vilgemelter des ersten vnd darnach des andern vnd zweiten Teylere muts 6 ) irunge vnd mit

solichen orsachen darumb etzliche der Stedde eyns teils vß dem Lande zu Hessen geno -

men vnd dem andern vnd zweyten teile zugegeben vnd zugesatzt sin worden , auch die

verglichnisse die mit denselben Slossen vnd stedden gemacht vnd gethan sin , vnd das da¬

mit der erste Teyl also gut als der ander vnd zweyter Teyl gesatzr vnd gemacht ist , auch

vberdredunge etzlicher hirlichkeiten des ersten Teyls also der Weide , der wassere der Die -

che der wcrntlichcn stysste derclostere vnd Grdin beider könne vndgefchlech ?

re / der rittcrjchassc vnd mannschasft der Slosse der stedde vnd dorffen mit ireN

Festcnlmgen rc .

ly / .
kxrrzÄ Landgraf Ludwigs » nd Henrichs TheilungS - v- ecssr

ä . u . 1466 . ufMtwochcn nach S . Ggidu .
6 l^ ich finden auch fast viel Herrlichkeit «; vnd vurteile in dem obgemelten ersten des ^ ^ uch .

Mütscharten Teils vorgerurt , damit er mnglich vnd klerlich den ändern vnd

zweiten teyl vbertragen vnd vbertreden ist , dieselben Herrlichkeit vnd fürteile der ^ wZenki ,

der erste teyl vordem andern vnd zweiten teyl hat dann nit wenig vnnotzlich sondern * 466 .

hoichsruchtbarlich sin , als in den stucken der rverntliche » stissce Lanonicken vnd

Vicarien vnd iren Prebenden vnd Vicarien vnd irer veriihunge / der dan der

ander vnd zweiter teyl keinen vnd der erster zcwen hat , auch in den stifften werncli «

cherIungfrawen auch inn den geistlichen inn monigen vnd Iungfrarven or ^

di » vndLlostern / darin » vnd ane da « der Fürste des ersten teils fast vnd

viel herksmmendes vnd herbrachtes nutz vnd frommen , in Herrlichkeit der

legere mir fin felwins libe vnd der fynen Hofgesinde diencr vnd knechten rc . rc .

hat vnd gehaben mag , nachdem vnser gnediger Herr Vatter löblicher gedechtniß

die also gehabt behalden gebruchet vnd vff sie herbrocht hat , das dann unverborgen vnd

ganz kuntlich vnd vffenbar ist .

Kum . lyF . ü)
kxrl -aÄ wie Lantgraue Wilhelm der elter vnnd Lantgraf

Wilhclm der junger das mder Furftenthum zu Hessen
geteylt haben .

i^ A ^ it Llocstern vnd Ritterschassc fail iglicher vnser Son haben vnd Lx Lurb .

behalten das in fynen teil gehorit vnd dar inn besessen ist rc . Isbulsr .'

Geben am Mitwochen nach dem Ssntage Lsnwrs ^ nno clomini mille - LeZenK .

simo <zua 6 rinMnrelüno oKo « ciimo ssxrimo » 487 .

lblum . ly8 - b )
^ ir Wentzlaw von Gotes Gnaden Rumischer Kunig zu allen Zeiten Merer des Lx suck .

Reichs vnd Kunig zri Beheim bekennen vnd tunt kunt offenlichen mit diesim ^ rclüvi

Briefe allin den die yn sehent oder horent lesen . . . Vnsir Kunigliche Lexenk .

Wurdikeit wy angeborner gute zu alle menglich geneygt sey in Gnade mildiclichen mit 1375 .

zu teilen des heiligen Reichs getruwin vndirtanen . . . Wir von sunderlichen Gun¬

sten die zu . . . vnd den vnsir Gnade sunderlichett mit zu teilen die zu mercklichen

Diensten vnd stetin trewm sich vns vnd dem heiligen Reiche wie andern getrewlichen

Beweiset haben vnd stetiglichen mit gantzen trewin Beweysen . . . Dann für

vnsir kunigliche Majestet komm ist der Hochgeboren Herma » Landrgraffe zul L Heßi»
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Heffm vnstr licbrr Gbeim vnd Fürste vnd hat an vns begeret vnd vns fleißiclichi' kt
gebekin , daz Wir ym alle seine Briefe vnd Handfesten die er vber seine Fürstentums
Lantgrafschafft , Herrschafft , Rechte , Friheit , Gnade , ere vnd gute Gewonheit vnd
auch vbir andire alle sachen , von seliger Gedechtniße Römischen Kcyßern vnd Kunigen
von vns vnd dem heiligen Reiche behaldin vnd herbracht hat , bestetigen , bevesten vnd
conürmiren , von sundcrlichen vnsern kuniglichen Gnaden des haben wir angesehen seine
redeliche vernünfftige Bete vnd auch merckliche getrewe Dienste vnd ere die er vns vnd
den obgenanten heiligen Reiche in allen Sachen nach vnser Nottorffte offte vnverdroßen -
liche » getan , vnd erboten hat , vnd steticlichen mit gantzen trewin erzeiget , vnd besteti¬
gen , bevesten vnd Lonkü -miren mit rate vnsir Fürsten Grafen vnd Herren mit wohlbe¬
dachtem mute vnd mit Küniglicher Machte Vollenkommenheit alle hant feste Brieffs
vnd rechte , damit er von RomischenKeysern vndKunigen vnfirn Vorfaren von vns vnd
dem heiligen Reiche begnadet ist , oder von seinen eltern vnd Vorfaren Landtgrafen zu
Heßen herbracht hat vbrr alle jeme Fürstenrume Landtgraffschastt / Herrschaft
tc , Reckt / Freiherr / Gnade / Erc vnd gute Gcwonherc / Lesitzunge , av ^
gcnsckaffr , Vesten / Stete / merckre / Lance , Lucc , Lloster / Dorffer / Mo --
tcn / man , Mansckasst / Lehen / Lehenjckaffk / Wigbilde / Rrcrße / VOel «-
de , Holtzen / Puscke / Velde , weyde / wastrr / Wastrrlawffe , Voscherey /
Gejagde / wrlrbann , Gericht / Zolle / Geleite / münrzen / Pfantsckastt ,
Berckwirck , straffen / guten , Eren , nurzung , rzins / Gülte vnd vbir alle
andir Ding wie man die benennen mag mit simderlichen Worten , in allen yren
meynungen , puncten vnd articuln von Wort zu Wort als Sie begriffen und geschrie¬
ben feint vnd redelichen erworben feint glicher wis als ob sie in diesem Briefe gentzli -
chen bcschriben weren oder ob sie durch rechte odir Gewohnheit bescbriben sein sulten
daran gebieten wir allin Fürstin geistlichen vnd weltlichen Grafen frühen Herren , Ste¬
tin , Rittern , Knechten vnd allin andirn vnfirn vnd des Reichs getrewin Vndirtanen
daz nyemand noch ir kheyner besampt odir besundirn wider die obgenante gnade vnd Be -
stetigunge nyemer in keinen gezeiten . . . odir komm sullin oder tuinen in keiner
weis wer abir dowider frevelichen tete , der sol in vnsir vnd des heiligen Reiches vngena -
den vnd hundirt marcke loetigs Goldis zu rechten Pene vervallen seyn , die sullin hall»
vns vnd in vnsir vnd des Reichs Camer , vnd daz andir halbe teil den obgen . Landtgrafen
der vbirfaren wurde gentzlichen vnd vngemynnert gevallen , mit Vrkund diz Briefes
vorsiegclt mit vnsir Kuniglichen Majestät Jngesiegel , der geben ist zu Frankenfort vff
dem moyne nach Crisis Geburte Druzehen hundert jar dornach in dem neün vnd Sie -
benzigsten Jare an dem nehesten Dinstage nach dem Sontage als man singet Jnvoca -
vit vnsirs Reichs des Behemischen in dem Sechzehenven vnd des Römischen in dem
dritten Jaren .

( b . 8 . )
pr . lob . Lnlelmum .

Ltmcellar .
^ larrinus .

IYY .
xxOriZ . (^ n Gots namen amen . Wir Heinrich von Gots gnaden Apc zu Fulde
Lrckivl bekennen öffentliche an disem Brive als der erwerdige in" Gote Vater vnd Herre
riLALnb . Herre Hclnrick Errzebistof zu Menze vf eine Siten vnd der Durchluch -«

r z 46 . rige Fürste Lantgreve Heinrich von Hessen vf die andern siten zu vns gegangen sin,
als ire Fridebrive besagen der Zweiunge vme Fridebruche da ir einer den andern vme
zuge , proch , n hak , vnd als ire beider Frunt Friderich von Karben Burggreve zu Friede¬
berg vnd Friderich Schelrys Vorstmeister zu Aschaffmburg Nittere von vnsers Herren
von Menze wein Volbrecht von Tcrempach vnd Symon von Hoomberg Rittere von
des Lantgreven wein an vns bracht Han vnd vns beschriben Han gegeben Als sprechen
wir vor ein Recht als wirz vns selber vorsten vnd gelart sin von aller erst vme die Zwei¬

unge
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Mge als der Lantgreve klagit vme den Reinharts Walt und die Zapphinburg Sint
dem malen daz diselben rittere der vorgenante Herren Frunt in yren briven di si an vns
bracht Han sprechen von Fridebrive vnd andere Brive vnd von Kuntschast vnd Gewer
daz man di Kuntschast bilche , verhöre vnd di Fridebrive vnd andere Brive ansehe wer
di besten Kuntschast Brive vnd Gewer bewisit deme gesien wir vnd geben ime recht von
Frides wein .

Als dann vnsir hcrre von Menze dem Lantgreven zuspricht vmme den Kirchain
als sprechen wir vor em Recht , hat der Lantgreve vs den Kirchofgebuwet so tut er den
Baw bilche abe , hat abir er utzwendig des Kirchoves vnd an die stad gebuwit do vnser
herre von Menze odir sin Stifft nicht ze schassn hat , an werltlichen dingen so hat vn¬
sir herre von Menze von siner wein odir sins Stifftis wein deme Lantgreven darume nicht
zu zesprechcne von Frides wein .

Als vnsir hcrre von Menze deme Lantgreven zusprrcht : vmme die Phaf -»
sin vnd Llostcre di rn des Lantgreven Lande sin / sprcchm wir vor ein
Reckt daz vnsir hcrre von Mcntze siner phafheic bücke gewaldig ist als ein
Erzcbisckofbilcke vnd von reckte söl an geistlicken Sacken , hat abir der
Lantgreve en gehindire an der phafheir vnd reckt / des er schaden hat wo
vnsir Hcrre von Menze den Schaden odir Hindernisse fruncliche bewisit/
als reckt ist / den vnderkerit ime der Lantgreve billicke , hat ouck vnsir
herre von Menze di Llostere vnd di Phafheir di in des Landgreven lande
sizen vnd gelegen sin gefchazzit vnd gedrungen wider reckt wo si sich da
wider sitzen odir gefasst haben vnd daz mit dem reckten vollnfuren wollen
des mag in der Lantgreve wol Festen vnd si schüren vnd schirmen zu dem
reckten daz in daz widerkarc werde vnd hat da mite dikeinen fride vbirva -
ren - Als ouck der Lantgreve vnsirm Herrn von Menze zufpricht daz er
sine Iure in werltlichen fachen lade vnd heische an sin geistlicke geeichte vnd
vbir si richte sprechen wir vor ein Reckt daz er des nickt run sol odir mag
on in geistlichen Sacken .

Als der Lantgreve vnsirm Herren von Menze zu spricht vme di gevangen di vor
Wetphlar vnd ouch anderswo gevangen worden , di in dem fride tag solden haben
daz di geschazit sint in dem vride den sie beidersit vorbrivit Han , sprechen wir vor ein Recht .
Mag vnsir herre von Menze bewisen mit vnsirme Herren von Tryre der di brive gege¬
ben hat , daz der sprichit vnd bewerit als ein Fürste zu rechte sol , daz er darzu getan ha¬
be allez daz er getun mochte von des Stifftis wein von Menze one geverde vnd da zu
numme getun mochte , als di Fridchrive besagin , so sprechen wir vor ein recht , daz der
Lantgreve vnsern Herrn von Menze vnd sinen Stifft des billiche one rede leßit von frides
wein . Mag abir vnsir herre von Menze des also nicht bewisen so sprechen wir vor ein
Recht daz er vnd sin Stifft deme Lantgreven den Schaden billiche entleit nach kuntschast
vnd nach guder Rechnunge , vnd daz irer beider gevangen bliben in aldem satze als i'rer
beider Fridebrive besagen .

Als vnser Herre von Menze dem Landgreven zuspricht vme die Burg Hessenstein
sprechen wir vor ein recht , mag der Lantgreve bewisen , als recht ist , daz er den Hessen¬
stein gebuwit habe vffe daz sine vnd in sin Gerichte als er ichit des er sichtige Herren ha¬
be , daz er den Fride da mite nicht gebrochen hat , mag abir er des nicht bewisen so tut
er den Buw bilche abe von Frides wein .

Als dan der Langrcve vnßme Herren von Menze zuspricht vmme Rosental di bürg
sprechen wir vor ein recht als di dry di beide Herren darvbir gekorn hatten , gesprochen
hant , wi di gesprochen Han daz die Herren beidersit bilche stete Halden als auch ire Frunt
die voregenante rittere gesprochin Han , als si an vns bracht Han von beider Her¬
ren wein .

Vnd wir Heinrich von Gotts Gnaden Apt zu Fulda vorgenant sprechen vf vnsim
eyt den wir deme Ryche getan haben , daz wir dift vorgeschriben recht vbir alle stucke als
si an vns bracht sin von beider Herren wein von iren stunden in guten truwen gesprochin
Han als wir vns ervaren Han vnd vns auch selbir di keines bezzern vnd rechtirs vorsten ,m Sin
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Sin wir darubir ichtis mcr phlichtig zu zetunde des vns vnser Brive besagen , des woln
wir gerne gehorsam sin .

Dise rechte haben wir gesprochen do man zalte nach Crisis gebürte druzehenhunderk
Iar darnach in dem Sehs vnd virzigisten Jare an dem Frytage vordem SuntageMi -
sericordia Domini , da waren by di gestrenge Lute Henrich von der tanne genant von
bischofisheim Henrich von der tanne genant von Bibersteyn Gyse von Hüne Gyse von
Steinowe , Friderich Morys Rittere Eckehard von Byembach Friderich Sparwasser
Edelknechte vnße getruwen vnd vil andere guten Lude .

Vnd vmme alle dise vorgeschribcn Stücke - dar vbir wir Recht gesprochin Han zu
bewisene mit kuntschafft vnd andirs , als recht ist sezzen wir beiden Herren des drie virzen -
tage vnd drie tage di sich nu anheben vf den nehsten Donrstag vor Phinkisten vnd nach
einander kummen vnd sol der erste tag sin von deme selben Donrstage vbir virtzentags
vnd darnach von dem Fritage Wirt vbir virtzentage der ander tag vnd darnach von
dem sunnabende dcnne abir vbir viertzentage sol der dritte vnd der teste tag sin ,
vnd suln si di tage leisten an sulchen steten als ickliches Stucke antritet , da di Herren
beidersit odir ire Frunte biz her gewont sin tage zu leisten .

Wir sprechen auch vor ein Recht vnd dunckit vns mugelich sin daz ein herre den
andern odir ir einer des andern Frunde vnd Dynere vf alle den vorgenanten tagen di si
vmme dise vorgeschriben bewisunge mit ein ander leisten sullen di wile dar vnd dannen
bewaren sol in guten truwen als verre her mag one allerleye geverde . geschriben in deme
Jare als vorgeschriben stet an deme nehsten Manetage vor Phinkisten vnder vnßme gro »
zin Jnsigele , daz daran ist gehangen .

Mvko Grrlach voll Gottes Gnaden des heiligen Stuls zu Mentze Ertzbiichof vnd
rckivali des Römischen Richs ubir tutschland Ertzkanzeller bekennen an dissem Bryve

daz wir mit Rade vnd mit Hülffe vnsers lieben Herrn vnd Vatters Greve
Girlack von Nassau Greben Johann vnsirs Bruders vnd Greve Syfrids von Wyd-
dichinsteyn vm alle Zweyunge kryge vnd Ufflaüffte wy die irgangen sin tzuschen vnsem
Vorfaren den Ertzbilchoffen vnd vnserm Stiffte zu Mentze mit dem hochgeborn Fürsten
Lantgraff Heynrich von Hessn vnserm lieben Nefin mit Otten sime Sone vnd erin Er¬
bin fruntlich geeynit vnd gesunit sin in aller der wiss als hiernach geschreben sied - -
- - - - - wir füllen auch gönnen dein Lankgraven vnd sinen Erben
daz f- erir Llssier vnd er Phaffen magt haben zu virtedrgeude in allen
wcrentllchcn Sacken so jülten fv vns widdcr allis vnlers rechten in Geiste
licken Sachin . Wir füllen auch nicht staden daz Man des Lantgraven vndirtane die
die da lepgen sink an vnser geysilich Gericht laden solle in allen werentlichen sachen dy
ladung lollen auch die Pferrer nicht inphahen adir virkunden , dy Sache sv dann aeill.
lich vnd sy by name in den Ladebryff geschreben - - - . . .
«lkicum LcüLkiLliüeill LMIO 1 ) 47 - den ersten tag des Meyes .

^ Or >b - Gerlach von Gods gnaden des Heilgen Smls zu Menze Erzebischoff des
/rrckivr heiligen Roiniscken Richs in dutschen landen Erzcanceller . vnd wir der Capi -
LeZenb . tel vnd Stifft daselbis bekennen offenlich vnd tun kunt allen Luten die dysen

I r 54 . ^Brieff sehent adir horent lesen daz wir mit dem durchluchtigesien Fürsten vnd Hern Hein-.

2OO .
LxcraÄ Vertrags zwischen Maynz und Hessen

vom Jahr IZ47 .

2OI .

richm
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richen Lantgreven zu Hessen vnd Ottcn sime Sone vnd mit allen yren Erben vnd yren
Nachkonrelingen vnd wer ein Fürste des Landes zu Hessin ist adir hernach Wirt genzlichen
vnd by gründe eweclicheu gesunet sin vnd genzlichen gerichtet vmme alle die Ansprach
zweyunge vnd Mißhellunge die vnsir vorsaren wir vnd vnser Capitel von vnsers StiffteS
wegen zu Menze ist gewest vnd Han gehabt bit vff dysen hutigen tag zu vnserm Neven
vnd zu dem Lande zu Hessin vnd by namen vmme die lehen , die Lantgreve Johann dem
God gnade von vnsern Vorsaren vnd vnserm Stiffte zu Menze zu lehen hatte in dem Lande
zu Hessin adir wie adir wo die gelegen smt vnd die sie von aldir von vnserm Stiffte ge -
hait hant zu lehen , han vorzihen vnd verzien luterlich vnd gründlich vor vns vnd vnser
Nachkomen Erzebischoffe zu Menze vnd Han sie yen gelegen vnd lihen sie yen vnd yren
rechte !. Erben wer ein Fürste ist des Landes zu Hessin in diessem Bricbe . Auch Han
wir den egenanten Herren Heinrich vnd Otten Lantgreven zu Hessen vnd allen yren Er¬
ben da ; Huß zu Falckenberg wider gelazen vnd waz darzu gehöret , want ez von aldir yr
vnd yren Aldirn bevor gewesen ist , wir ensollen auch nach vnsir Stifft vme da ; Huß
Falckenstein vnd vmme daz Huß Hessenstein keine Vorderunge adir Ansprache Han zu
yen adir zu yren Erben , Jz ist auch gereth vme den Reynharts Wald daz der der ob¬
genanten Lantgraven sal sin , vnd yrer Erben vnd bliben vnd sullen wir adir nyman von
vnsir adir von vnsers Stifftes wegen sie daran schedigen adir hindern doch also daz vnsir
vnd vnsers Stifftes Dörfer die vor demselben Walde gelegin sink yr achtwarte behalden
sullent dye sie von alders gehabt Han vnd von rechte in dem Walde . Auch ist gereth
vme die von Grißmar iz daz die kein besundern Holz habin , daz an den Reynhartswalt
stozit adir daran gelegin ist , daz sie bewyßen mogent mit erber kuntschafft als ein Recht
ist da an sollent sie die Lantgreven von Hessin nit hindern adir nymant von irren wegen .
Auch ist gereth vme die Zappinburg daz wir die den obgeuanten Lantgraven von Hessin
halb gebin vnd antworten sullen ledig vnd loz , vnd sullen wir vnd vnsir Stifft mit yen
dieselben Burg semtlich behalden vnd wilchcn Amptluden wir vnd sie de Burg beve -
len , die sullent einen Burgfriden vnd Burghude mit ein bestellen vnd die wol behalden
ane geverde . Mer ist gereth vme die Dörfern die da horent zu Trendenburg wer ez daz
vnsir vorsaren adir yeman von irren wegen yn da kein vnrecht getan betten , adir sich ich -
sicht vnderwunden daz vr were gewesen , daz sie mit erber kuntschafft bewyßen mochten
als ein Recht ist daz sollen wir yn vorder lazen vnd sie nummer daran gehindern , waz
auch die Lantgraven von Hessin vnd yr lute an deine kelderholz rechtes habent adir an den
holzen die daran stozsent , daran sollen wir adir vnsir Stifft nach nyman von vnsir we¬
gen sie hindern , vnd sullent yrc Monchove vnd yre dorfer yre Achtirwarte darinne be¬
halden als sie von aldir hant gehait . Jz ist auch gereth vme die vnreder zu Frizlar ffk
dor ein Gemeinde gewest so sal es ein Gemeinde bliben , ob man daz mit irer kuntschafft
mag bewisen , als ein recht ist ; wir füllen auch gunnen dem Lantgraven vorr
Hessin vnd wen Erben daz sie <yre Lloster vnd rre Paffen vnd rNomchove
die m vrme Lande legen macht habrn zu wercdlngen vnd schirmen in allen
rverltlichen fachen / fc> sollen sie vns wider gunnen allis vnfers Rechten m
geistlichen Sachen an denselben . Wir sollen auch nit gestaden / daz man
der Lantgreven von Hessin vndertanen die da leyen sinr an vnsir geistlich
gcrichte ladin sulle in werltlichen sachen / ane geverde gesche ez abir so ful ^
len vnsir Richter sie wider senden an yrer Herren Gerichte vnd wer die laa
dunge getan hette der fa ! dem andirn fine kost abelegen vnd fullent sie vnsir
Richter darumb nicht bannen Jz ist auch gereth daz die obgenant vnser Neven
die Lantgreven von Hessin vns vnd vnserm Stiffte die Nuwestaid wider antworten fül¬
len vnd daz darzu gehöret mit allem Rechten die darzu gehoreut vnd sollent nicht da an
behalden ane geverde , Auch sullent vns die Lantgreven von Hessin wider antworten daz
Huß zu Halsen ledig vnd loß . Mer ist gereth , daz vnsir obgenant neven die Lantgre¬
ven von Hessin vns den kirchain huß vnd Staid vffgebin sullent vnd sullent in von vnS
vnd vnserm Stiffte zu lehin habiu mit andirn yren Lehm , vnd sullent yn buwen vnd
vesieu nach allem yren willen vnd nutze vnd sullen wir vnd vnsir Stifft yen wol gunnen
an allirley argelist doch also daz sie dar niman ynnemen sullen nach emphahen er sy Paffs
adir Leye Burgman Burger adir Juden die vff dem berge zu Ameneburg gesezzen sind
« dir zu dem berge daselbes gehorent. Auch ist gereth daz vnsir kein des andern man

m r ad «?
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adir Burgman er sie Edel adir vnedel innemen sal mit Criege adir zu krige Widder den
andern . Vort me ist gereth daz wir füllen vnsir Arunt kysen beider sich , oben in deme
lande funfe , in deme lande zu Hessin fünfe vnd an der Werra fünft yeder herre zwene
vnd ein gemeinen fünften man vme alle Vffleuft welcherlei) die sint die gesehen sink ader
nach gescheen mögen vndir vns vnd vnsern vndertanen beidersijten , vnd die sullent macht
habin daz zu richten mit fruntfchafft ob sie möge , , / deden sie des nicht , so sullent sie die
richten darnach binnen viertzen dagen mit dem Rechten ane geverde , vnd wer ez daz die
viere nicht entrechtig worden welchen zwen der funffte bcstoit daz sal macht Han .

Dyse vorgeschriben sune vnd berichtunge hant zuschen vns vff beiden stten gereth die
Edeln Henrich Grave zu Hoensiein her zu Sundirshusen vnsir liber Oheme , Johan
Grave zu Nassaw vnd herre zu Merenberg vnser Bruder , Syfrid Grave zu Wedichen »
stein vnsir lieber getruwer , vnd die strengen Ritter Heidenrich von Elckerhusen , Symoir
von Hoenberg vnd Stephan von Schartenberg vnsir liben getruwen , die wir vff beide
sijten darubir gebedin vnd gekoren hatten , vnd vollemacht gegebin eine Sune vnd eine
ganze Berichtunge vndir vns vff beide sijte zu sprechene vnd zo machene , die vnsir einre
dem andern in guten truwen globit hait vnd zo den heilgen gesworcn , siede vnd vesie zu
Halden ane geverde vnd ane alle argelist . Vnd des zu Vrkunde vnd zu eyme ewigen be -
kentnisse so Han wir Gcrlacl) Erzebischoff zu Menze egenant vnsir Jngesigel an dysen
Brieff gehangen , vnd wir daz Capitel des Stifftes daselbes zu Menze bekennen , daz
wir vme gemeinen kuntlichen Nutz vnd friden , Land vnd Lute des egenanten Stifftes
zu Menze haben vnsir Jngesigel mit vnsers vorgenanten Herren Herren Gerlachs Erzebi -
schoffs Jngesigel an dysen Brieff gehangen . Der gegeben ist nach Gots Geburte dru -
zehnhundert Jar darnach in deme vier vnd funfzigesien Jare vff den « ehesten Sunabint
vor sancte Pancracien dage des Heilgen Merteres .

Heinrich von Gots Gnaden Lantgrafe tzu Hessin bekennen uffinliche in
Brive mit deme Erwirdigin iir Gode Vater vnd Herrin

aegenu . Herrn Gerlache Ertzebischoffe tzu Mentze vnßme lieben Herrin dorch Nu -
^ s vnde Arides willin vnßer Lande vnde Vndirtanen vbirkummen syn , al >-
fö / daz nymand vnßer eyns vndertanen dez andern sy syn Feistlich adir
rverntlich edel adir vnedel mir geistlichem gerichre laden noch bannen sal
vmbwernrliche Sache / ez ensal auch nymand vnßer eyns vndertanen de ; andern
noch ir Gud kümmern ufhalden adir anegryfen , yn ensy dan recht versagit worden
vor dez Herrin Voyde der den vorantwortin sal uf den die clage geht , ez füllen auch
vnßer igliches Voyde vnd Amptlude dez andern Vndertanen rechtis helfin , von den ,
die yn befolin syn von den sulch clage geschyt , darubir sullin wir beidersyt ses Scheide¬
lude kysen , tzwene an der loyne , tzwene in dem lande tzu Hessin vnde tzwene an der
Werra an yder stad vnser iglicher eynen die tzwene sullin tzusamene ryden iglich par in sy - '
ner Herrin Molstad adir andirs wo die tzwene dez ubirkumen also dicke alse dez nod ist
vnde stillen dahene hcischin iglicher von sins Herrin wegin an deme Ende daz yme befolin
ist alle die da tzweitrechtig syn , da füllen vnser Amptlude tzu ryden ab dez nod ist mit
den die yn befolin syn den clagins nod ist die tzwene sullin da vzrichtunge gebin den rech¬
tis bruch wer worden , ouch stillen wir die sesse vnser iglicher die synen also mechtig ma¬
chen daz sy daz getun kunnen vmb alle Sache die hynnen vortmee von vfiaufte wegin
an sy kummen . vnd wen sie vngericht finden , daz sal ir iglicher von syns Herrn wegin dy
die yme befolen syn zu stunde abe tun vnd wilcher der sess r eynir adir mer dez sunig wor¬
den daz sy dez vnrecht in nicht hießin abe tun , adir were iz daz sy daz ymande vnßer vnder¬
tanen sy weren Voyde Amptliide adir ander lüde sulch vnrecht hießin abe tun , die ir ge -
heiße dor ane nicht tun noch Halden wolden , der adir dy die daz brechin , sie werin ,
wer sie werin vnd uf welchir vnßer syden daz geschee die solden iz vns vfbeyde syden vor -

222 .
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bußin vnd die kost beidecht entlegin die wir dor vmb getan hettin aber teden , vnd die
Buße vnd die kost sullin wir beyder syt lazin vordem vnd dez nymande irlazin , vkw wer
sich dor widir feste da soiden wir beidecht tzu beholfin syn daz da ; geschee , vnd sullin wir
die Herrin beidecht alle virteil Jars ye vff den Donrstag in der Quatuortempere vnßer
^ rund dor bi ) senden an (gliche Malstad der egenant drier Lande da sich daz hene geborit ,
die daz beschin vnd vorhorin , wie die ses scheidelude dor milx vme gen vnd daz
Halden daz rechte vnd bescheidelich sy ouch sullin die selbin ses Scheidelude vns den
Herrin beidecht in truwin globin vnd tzu den he -lgin swerin glyche scheidelude tzu synr
in den Sachen vnßer cyme alse deine andern recht vnd bescheidelich darmide vmb tzugene
alse sy sich dez allirvordersi vnd best wisten . Wer iz ouch ab vnser eyner syner dryer die
her feste eynen ader me wandeln wolde daz mag her tun also daz her bynnen den nehstin
« chte tagen dornach andere an der abgesastin stad setze mit deine adir den wir beidecht
bewart syn . Dise vorgeschribene Rede sal besten vnd werin von nu sente Walpurge
tags der nehst kumet übir tzwey ganze Jar die allirnehst noch eynandir volgen , dez tzu
erkunde Han wir vnßer Jngesigel an diesin Brif lazin henckin , der gegebin ist , zu Mart -
purg noch Cristi geburd dryzenhundirtJardor noch in deine sibintzigisiin Jare an deme
Mittewochin vor deme Palme tage .

ir Adolfs von Gotes Gnaden erwelte Erzbischofs zu Menye Bischofs ^ x vrix .

zu Gprr bekennen offinliche mit diesem Briefe daz wir durch sunderliche Lrckivi

Gunst vnd Liebe die wir zu den Hochgcborn Fürsten Lantgrasen ^ iegeiili .

Heinrich vnde Lantgrasen Hcrman Lantgrasen zu Hessen Vnsern lieben V 7 e - i z 76 .

fen Han / die Passen Vnde Llostere die Vnder yn in ücn Glozen vnd Gerich¬

ten sirzen vnd darinne Lehen Han / vorsichern hie zuschen vnd deme nesken

senre Johans Baptisten tage vnd von dcmesclben senke Johans Baptisten

tage darnach vber eyn gaiitz Jar . also daz wir oder die vnsern oder nye -

man von vnsern wegen / oder vß vnsern Glossen an ir Lip oder Gut nie

griffen sollen mir werntlichen Sachen Auch sollen sie vnsers Widersachen Botschaf -

te nicht werben wilche ez aber darüber deden , So mochten wir oder die vnsern zu den

grifen vzwendig vnser Nefen der Lantgrefen Slozen oder gebiten , vnd sollen darane wi¬

der die vorgenante vnser Neffen die Lantgrasen nicht getan haben , auch sollen vns die

vorgcnante Lantgrasen oder die ircn an der Paffen die wider vns srn / Lip

Oder gut die hü - der vns oder andern Fürsten Herren oder Steten bclehene

sin vnd gescßcn nicht irren anzugrifen in keine wis / were auch daz die Paff¬

heid die vns adherirct Han gulte oder gute hetten in der vorgenanten Landgrefen Sloßeu

oder Gerichten , da sollen sie vns oder sie nicht ane hindern auch sollen wir oder die

vnsern oder nyman von vnsern wegen oder vz vnsern Stoßen an daz dutsche

Huß zu Marporg oder an die gute die darzu horent wo die gelegen syn

nicht griffen oder griffen laßen / diese obengeschriebene Zijt vz . des zu Vrkun -

Le ist vnser Jngesiegel an diesen Briefs gehangen Datum - Eltevil in sancta die PascheSluio Domini Mllelimo lepmggLlimo isxco .

MHMir Fryderich von Gots Gnaden Ertzbischoff zo Colne des heiligen Romeschen Lx OriZ .
Ryches in Italien Ertz Canceler . Bekennen offenlichen an diesem Brieffe ^ rcbivi

vnd dun kunt allen den die yn sehen oder Horen lesen , daz wir zwischen deme Degenb .

Crwirdigen vnßerme lieben Herrn vnd nefen Herrn Adolfs Ertzbischosszu Menze , ir 8 5 .

blum . 20z .

blum . 204 .
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des heiligen Romeschen Riches in Dutschen Landen Ertzcanceler vnd vnsFryderichErtz --
bischoff zu Colne obgenant , allen vnsers obgenanten Nefen von Mentze vnd vnsem
Mannen Burgmannen Steden Glossen Landen vnd Luden , den von Lyssberg vonBu -

« chmauwe von Eysenbach von Baymbach von Sliedeße von Beymelburg von Bapperg
i von der Malsburg vnd Conrad Spigel Rittern , allen vn ern vnd iren Helffern vnd vn -
s fern vnd iren Heister helffern , dienern vnd Myderpdern vnd allen den die in diesen Krie -
i gen begriffen sink vnd der Kriege zu schicken haben vff eyne sytcn vnd dem Hochgebo¬
ren Hcrman Lanegrafcn zu Hessen / allen sinen Steten Sloßern Landen vnd Lu¬
den , allen sinen helffern siner helffer helffern dienern vnd myderidern , vnd allen den die
in diesen Kriegen begriffen sin vnd der zu schicken haben vff der andern siten eine gantze
Sune vnd richtunge gemacht beredt vnd begriffen haben als hernach geschrieben siet.
Czum ersten daz der Landgrafe von Hessen vorgenant gentzlich vnd zu mal versiegen hat ,
für sich , sine Erben vnd nachkomen in dem Lande zu Hessen sine Helfer diener mpdery -
der , vnderseßen vnd die sinen vff vnsem Nefen den Ertzbischoff von Mentze vorgenant
sine Nachkomen vnd den Stiffr zu Mentze , vff vns Friderich Ertzbischoff zu Colne vor¬
genant alle vnscr bender helffern vnd vnser beyder helffer helffern dienern myderydern vn¬
derseßen vnde auch vff die von Lyßperg von Buchenauwe von Eisenbach von Baymbach von
Slydcße , von Boimelburg vff Conrad Spiegel Rittern , vff die von der Malspurg vff
die von Bapperg vnd vff alle die die vor vnd nach Viend worden , vnd damyde begrif¬
fen sint oder des zuschicken haben vnd vff alle Name , Brand . . . . . Raub schaden
vnd anderer Sache , wie die in diesen obgenannten Feden vnd Kriegen oder dafür erstan¬
den vnd gesiheen sint . Also daz daz alles genzlich vnd gruntlich gesiinnet ist vnd sin sal ,
vnd wer es sache daz vnstrme Nefen dem Ertzbischoff von Menze obgenant vnd vns
Fryderich Ertzbischoff vorgenannt den sinnen oder den vnsern oder den die damyde be¬
griffen sin ymand darumbe zuspreche , die solde der Lantgrafe nit Husen noch Halden vnd
sal auch der Lantgrafe von Hessen vorgenant vnd die sine vnserme Nefen dem Erzbischoff
zu Menze sinen Helffern vnd den sinen vnd vns vnd den vnsern wydcr die beholffen sin
ane geverde , vnd sol auch der Landgrave von Hessen vorgenant sine Manne Burgmane

diener vnd vndertanen mechtig sin die Fede abzutune , wo sie die gein vnserme Nefen dem
ErtzbischoffvonMentzevorgenantvndgein vnsErzbischoffFryderichvorgenam vnd allenden
obgenanten Geschlechten yren helffern dienern vnd myderydern vnd allen den die vor vnd
nach vyende worden , vnd in diesen Sachen vnd Kriegen begriffen sin bizher gehabethan .
Item daz der Lantgrafe von Hessen sine Erben vnd nachkomen in dcme Lande zu Hessen
vnd die sinen vnsern Nefen den Erybifchosse von kNenye vorgenanr / sine
Nachkomen vnd Geisse zu Menye alle sine Phassen Apee Llosier prelaeen
vnd andere Phasshcrd geisilichen vnde IVerntlich zu Fritzlar vnd anders¬
wo vnd auch alle vnstrs vorgenanrcn Nefen des Ertzbischoffs simr Nach -
komen vnd Geissces zu Mentze Manne Borgmanne Dienern Burgern vnd
andern iren Vneerehanen by iren eygen Erben Fryheiden Rechten gutern , Zin¬
sen , Gülten , Zehenden , Fruchten Renten vnd andern Gesellen wie man die genennen
mag vnd wo die gelegen sin , furbaz vngehindert , vnbesweret , vnd vnbedranget sal las¬
sen bliben , noch verlangen oder gestaden daz daz von yman der sinen geschee in dheyne
Wijße ane alle geverde . Item sal der Lantgrafe von Hessen vorgenant sine Erben vnd
Nachkomen in dem Lande zu Hessen , vnsern Nefen den Ertzbischoff von Mentze ader si¬
ne Nachkomen vnd Stifft zu Mentze an iren geistlichen gerichten vnd an irer Pkaffheid
geistlichen vnd werntlich fürbaz vngedranget and vngehindert lassen blyben vnd sie auch
by iren Freyheiden vnd Rechten , allen iren gülden , Renten vnd Gesellen , wo die ge¬
legen sin vngehindert bliben vnd yn die volgen lassen . Item sal Lantgraf Herman von
Hessen vorgenannt syne Erben vnd Nachkomen in dem Lande zu Hessen - - - .
Der geben ist vff Sante Marien Magdalenen tag nach gots Geburte drutzebenkun -
dert vnd in dem fünffe vnd achtzigsten Jare . ^ ^

erc . erc .
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ir Johann von Gottes Gnaden des heiligen Stuls zu Mentze Ertzbischoff x? x Oris

des heiligen Römischen Isschs , in Butschen Landen Erzcanceller vnd wir ^ hivi
Ludewig von gottes Gnaden Lantgrave zu Hessen bekennen vor Vns vn - ^ senk
ser Nachkomen , Stiffte , vnd Erben daz wir vmb Noye ffomenvnd '

des besten willen vnser beydcr Lande vnd Lute vns vnd denselben vnfern
Landen vnd Luten zu fridde vnd gemäße fruntlich uberkomen sin vnd haben
vns miteynander gütlichen vereynet in der maße als hernachgeschrieben steet . Zum er¬
sten stillen vnd wollen wir alle eynunge Verbuntnisse vnd Sune tzwischen vns vnsern
Fursaren Crtzbischoffen zu Mentze vnd altfordern Landgraven zu Hessen vnserm Stifft
vnd Landen begriffen versiegilt vnd verbricht getruwelich vnd vnverbrochlich halten thun
vnd sollenfuren ane alle geverde vnd dieselben vereynunge verbnntnisse vnd Sune brieve
vnd auch alle andere alte vnd nuwe Brieve zwischen vns beyden vor datum dieses Brie -
vcs gegeben sollen in iren gantzen Crefften vnd macht bliben vnd hiemydde nit verbro¬
chen sin , ane alle geverde , Waz auch Spenne , Missehelle oder Zweyunge zwischen
vns vnsern Landen vnd Luten sin oder 'weren die sal man ußtragm vnd der zum ußtrage
komm nach Lude der lesien Sune zwischen vns Ertzbischoff Johann vnd dem Hoch -
gebornen Fürsten Hern Herman seligen etwan Lantgraven zu Hessen vnser Lant¬
graven Ludewigs vorgenant lieben Vatter dem Got gnade begriffen vnd gemacht ane
geverde als verre das dar inne begriffen ist . Weres aber darinne nit begriffen so sul-
den Wir von beyden syten den alten Brieven volgen nachgeen vnd des nach lüde der¬
selben Brieve zum Ußtrage komm , vnd vmb die pfirffheid ist gerede / daz wir
Lantgrave Ludewig vorgenant allepfaffheid Geistlich oder wernrlich Epee /
Probste Mönche Nonnen pastorpherncr Alcaristen oderandirs die uß vnstcrn
Landen Steten vnd Fürstendum gezogen sin vnd gcrnmcr Han vmb der ge¬
horsame willen Widder in vnser Lande Sloße vnd Scercc vnd in ire Llo -
stere vnd uff ire Gottes lchen sollen kaffen ziehen vnd komm vnd im darrzu
beholffen sin vnd sollen dieselben phaffheydt oder auch andere in vnser
Herfchaffk vnd Fürstentum wonende nir dringen oder rwingen rzu eyncher
gehorsaine eynches Babstes mir kevnerley gebott gewakt oder vcrbodk / fun -
der die bliben vnd gleubcn laisten nach ircr lllonscicntie vnd siihcn willen in
alle der maiße als dez in der testen Sune zu Vsungcn gegeben zuschen vn -
serm vorgenanten Herren von Menrze vnd vnßerm lieben Herren vnd Vak -
rer stligcn Lantgraven Herman 'dcm Goc gnade begriffen ist vnd geschrieben
steck . Auch sullm derselben Phaffheydt furtenne fall ni ' vnd volgen vngehindert von
iren Gottes Lehen alle Gülte Reute vnd zinße , wie die noch hindersiellig nicht betzalt
vnd uff datum dieses Brieves erschienen vnd fellig sin , doch also daz wir Johann
Ertzbisthoffzu Menize vsrgenant vnd auch dieselbe phaffheyd geistlich
oder wernrlich ir keiner noch nvemandt von vns oder irer wegen die jenen
die uff iren Gottes gaben gesessen vnd die Gulde Renke vnd Zinße davon
uffgehabcn vnd ingcnommen Hain de wisse sie also gerinnet vnd ußgewest
sin darumd anlangen oder anyalln geistlich oder wcrntlich / sunder diß sal
evn gann lueer verzig sin ane geverde . Beglichen sollen wir Johann Erzbi¬
schofs zu Mentze vorgenant die jenerffdie mit vnserm vorgenanten Ohemen Lantgrave '
Ludewigen vnnd vnserm Swager Lantgraven Hermann sinem Vatter seligen gehalten
Han vnd irer lehen von vns entfromed sin wydder zu iren Lehen komm laißen vnd yn
dartzu beholffen sin , in aller der maße als vorgeschrieben steet ane alle geverde Vnd dieß
vorgeschriebe« dinge aller tzu warem orkunde so Han wir Ertzbischoff Johann vnd wir
Lantgrave Ludewig vorgenant vnser iglicher sin Jngesigel thun hencken an diesen Briefs
dartzu so Han wir Ertzbischoff Johann vorgenant gebeten den Erwirdigen in Gotte Vat¬
ter Hern Johan Bischoff zu Wirtzburg vnsern besundern guten Frundt vnd wir Lant¬
grave Ludewig vorgenant haben gebeten den Hochgebornm Fürsten Hern Heiimch Her¬
zogen zu Brunßwig vnd Luneburg Vnsern lieben Swager daz ir iglicher zu gezugnisse
vns beyde disss vorseschriebm gmlichen Vertrages vnd aller vorgeschrieben Dinge , wann

n r sie
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sie daby vnd damydde gewest sin vnd sie auch also haut helffen tedingen vnd übertragen
zu besagen ir iglichcr sin Jngesigil zu den vnsern auch haut thun hencken an diesem Brieff
des wir Johann von Gottes gnaden Bischoff zu Wirtzburgh vnd wir Heinrich von
denselben gnaden Gots Herzoge zu Brunswig vnd Luneburg vorgenannt vns also erken¬
nen , daz wir Johann Bischoff zu Wirtzburgh vorgenannt vmb bete willen des obge -
schrieben Erwirdigen in Gotte Vatters vnd Herrn Herrn Johann Ertzbischoffs zu Mentze
vnsers lieben Herrn vnd wir Herzog Heinrich vorgenant vmb bete willen des hochgebor -
nen Fürsten vnsers lieben Swagers Lantgraven Ludewigs vnßer iglicher sin Jngesigil zu
den iren zu gezugniffe sie des vorgeschrieben gütlichen Übertrages vnd aller vorgeschrieben
Dinge zu besagen wann wir da by vnd darmydde gewest sin vnd daz also haben helffen
tedingen vnd ubirtragen auch haben thun hencken an diessen Brieff Darum in campis
prope Leltrsim ^ lmo DomiuilVlillelimo ^ uLclrmZeurelimo rreüecimo in äie besn
kemiA ^ .

( 1. 8 . ) ( 1. 8 . ) ( I . . 8 . ) ( I . . 8 . )
206 .

LxrrgA auö dem zwischen MainZ / Braunschweig vnd Hessen
rm Jahr 1405 . nächst nach dcnr Sontag kemimscei-e zu Fricdberg er¬
richteten vnd von dem Römischen König LokLkfo in selbig m Jahr den nechsten Frey¬

tag vor dem Heiligen Pfingst - tage zu Heidelberg conürmirten
Landfrieden .

Lx gmk . ^ ^ Hir von Gots gnaden Johann des heiligen Stuls zu Mentze Ertzbischof des
-^ rckivi heiligen Römischen Richs in dutschen Landen Ertz Cantzler , Bernhard vnd

Hemrich Hertzogen zu Brunswig vnd Lüneburg Gebrüdere Hermann
140s . Lantgreve zu Hestenn vnd Orte Hertzog zu Brunswig Hertzog Otten seligen Son

bekennen vffintlichen sin vns , vnser nachkomen vnd Erben an diesem Briefe vor allen den
die yn sehen Horen oder lesen , daß wir dem heiligen Römischen Riche zu Ehren vnd auch
umb Nutzes willen vnser aller Lande vnd Lure vnser Manne Bmgmanne vndVn -
derseßen geistlichen vnd wernrllchm eyndrechtlichin vberkomen vnd zu rade wor¬
den sin eyns gemein Lantfriden m der maße als hernach geschrieben siet rc .

207 .
kxcrsLt Einung zwischen Johann Erzbischoff zu Trier vnd
Landgraf Henrich zu Heßcn am Montag nach vnser L . Frauwen tag

viürarioms 1479 .

Lx auch , (^ »^ nd geschehes daß ymands anders wer der were deselben vnsers Swagers synes
labulgr . Furstenthummes eyniche ire Lude ader vnderkanen geistlich aber wernr -
AeZerch . Uch abfienge ader denselben mit Raube Brande naeme ader Doitslag einige

^ 479 . schaden zufügte rc .

208 .

LxcraÄ Einung zwischen Trier vnd Heßen
ä . a . 1500 .

x ^ Ori§. Wjere es aber das die vnsern gegeneynander zu fordern oder zu kund hetten , so es
labular . MiZ dann prelaren Pafthcn vnd geistlichen ancereffe vmb geistliche Sachen
AsAeuh . vnd forderonge die sullent nach der geistlichen Freyheit sage vßgedragen werden .

Isoo . I^ um .
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20Y .
sir Richard von Gottes gnaden Ertzbischove zu Trier des heiligen Römischen

Rychs inn Gallien vnnd durch das konigryche zu Arelatenn Ertzcanzler vnnd ^ rckivi
Churfürst , als von wegen vnnsers Styffts vnnd Churfürstenthumb von Trier ^ Mnk ,

an eym vnnd von wegen anstattvnndim namen des Durchluchtigen hochgebornn Fürsten » rrir .
vnnd Herrn Herrn Philipffeir Landtgraven zu Hessen Graven zu Katzenelnbogen zu
Dietz Ziegenheyn vnnd Niede der noch vnnder sinen mondigen Jaren ist vnnd vß ge -
heyß vnnd bevelhe siner Furmunder der Durchluchtigen Hochgebornn Fürsten vnnd Herrn
Herrn Friderichen Churfürsten Johanns Georgen vnnd Heinrichs Keiserlicher Majestät
vnnd des heiligenn Rychs erblich Gubernator inn Frießlannden gebruder vnnd vettern
alle Hertzogcn zu Sachssen Landtgraven in Doringen vnnd Marggraven zu Meissen ,
wir Ludwig von Boinnburg Landthoffmeister vnnd ander Negennten des Fürstenthumbs
zu Hessen mitt namen Dletherict) von Llee Laud -- <Lompthur der Balte zu Mar -»
purg duytschordens / Herman Schennck zu Swinßberg Caspar von Berlepßheyn
deyder Ritter George von Hatzfeldt Herr zu Wildemberg Lewenstein von Lewenstein
Marschalck Heinrich von Bodenhuysen vnnd Joist von Baumbach alles von wegen
des Fürstcnrhummcs von Hessen andernteils thun kundt vnnd bekennen offenntlich
an diesem Briefs , daß wir beydersits angesehen vnnd betracht haben , mancherlei ) wilde
ieuffe vnnd handelonnge , die sich allennthalben inn den Lannden begeben , vnnd haben
vnns beidersits darumb gott dem allmechtigen zu Lobe vnnd vmb beydersits Fürstenthum -
»nen Lande vnd Lude besten willen vnd vff das dieselben Fürstenthum vnnd Lannde vnnd
ire Jnwonere vnd vndersaiffen desta basse inn fryden vnnd gemache bliben morgen vnns
zehenn Jare lanngks datum diß Brieffs nesifolgende zusamen gataen verbinden vnnd
vereynet Hain , thun vnns zusamen , verbinden vnnd vereynen vnns in crafft diß Brieffs
vff maisse vnnd inn fuegen als hernach geschribenn folgett zum ersten das wir beyder -
theils einander mit gantzen waren truwen meynen halten vnnd zum besten Eeren vnnd
furderen sollen vnnd wollen , Es soll auch keyn teil gegen dem andern ader auch dessel¬
ben Lanndett luden vnterthanen angchorrgen ader die eimchem teile zuver-
sspre ^>en stecn sie syeu geisiliah ader wer Mich der sollich teile zu recht nich¬
tig were umb einicherley sachen vnns Fürstenn vnd Fürstethum Trier vnnd Hessen
sechs ader die iren wie nest gemeldet bereuende , auch vmb niemant anders willen zufeh -
de fianntschafft angryffen vffruren ader kriegen komen noch auch den vnderrhanen
beider Fürstenthum Trier vnnd Hessen der yglicher teyle vngevcrlich mech -
tig iss , si syen Graven Herren Ritter Rnecht Burger Gebuwer geistlich
ader werntlich gestaden , das sy den andernteil vnder vnns ader yglichs teils vnder-
thane wie vorgemelt angryffen befehden bekriegen ader vß dem iren vnnd durch das ire
zuschedigen gestadenn vnnser yglichs teyls fall auch des andern teyls Landen Lude vnnd
zugewannten ire libe vnnd gute inn sines teyls Fürstenthumb straissen vnnd gebieten ge -
truwlich schützen vnnd schirmen glich den vnderthanen synes teiles , ane alle geverde . Wer
cs auch Sache das vns obgenant Fürsten Trier ader Hessen ader eynichsteils Vnder¬
thanen das vnser ader das ire mit Gewalt genomen wurde wellichem teyle das geschehe ,
so fall der ander teile , durch die synen sobald sie des innen werden zu frischer thate nachi -
len vnnd die Name vnnd teder vndersteen vffrecht zu behalten , so die theder mit der Na¬
me syns teils Lannde ader gebiete rurtten . Es fall auch kein teile des andernteils ader
desselben » vnderthanen abgesagt fiannt ader die ine ader sie an Fehde angegryffen vnnd
beschedige hetten ader zu beschedigenn vnnd anzugryffen inn Vbunge vnnd Furnemunge
stunden inn syns teils Landen , herrschafften , Glossen Stetten ader gebietten wMnt -
lich huysen hoeffen essen drincken halten geleyten noch ine einicherley Fürschub hilft ader
bystande thun noch syns teils Vnderthanen vnnd die ime verwannt sint , der er vnge -
verlich mechtig ist zu thunde zu staden , sonnder wo die inn vnnser einichs teils stetten
Glossen Pletzen , Gerichten ader gebieten betreden vnnd zu recht erfordert würden dem
andern teile vff syn siner Amptlude ader der synen begeren gegen ine furderlichs rechten
gestaden verhelften , vnnd verhelften schaffen wie sich vmb die verhandelonnge an iglichem
ende der Rechtvertigonnge gebürt vnnd herkomen ist . -Ob aber etlich vngeverlich mito andern



andern Fürsten aber Herrn die vnnser einichsteils hei'msuchten quemen , aber gegen an¬
dern Parthien durch vnnser einichteils , vor vnser einichen teils ader die stnen vertaget
wurden sollen » die Zyt gemelter maisse zu rechtvertigonge nit behefft ader angezogenn
werden 2iucb soll vunler keyner des andern teils LandscHafte Grett / Glosse
Dorffer ader gemeine ader auch cynzelich Personen Burger ader gcbuwcr
geistlich ader rvernrlich an sich ader inn synen vcrspruche zyhenn vffnemen verthedin -
gen schüren ader schirmen inn keynen Wege dem andernteil zu Widder yedoch oss einer
einichesteils diener zuvor geurlaubt were ader auch ein hinderseßs Burger ader Buwer
die simst nit libeygen weren chn Burgerschafft ader Pflicht vffgesagt vnnd mit husem -
lichen wesen an nachfolgende zweytracht vngeferlich abgescheiden , vnnd von vnnsers teils
eines Fürstenthumb ader Gebiete hinder den anndern theil ziehen wurde derselbe mocht
angenomen werden wie das recht in vbunge vnnd gewonlich ist . Vnnd gesehe es ,
daß vnnser einichsteils einer geweltlich vberzogen wurde , so fall der anderteil von vnns
anstundt so balde er des innen vnd gewar , ader des an ine gesonnen wirdet vf sins teils
eigen costen demselben teil der also vberzogen wirdet mit macht zu ziehen , ine vnd das
syn getruwlich helffen beschuden vnnd darinn nit mynder thun dann ob es sin teile selbs
angicnge sonder alle geverde . Wurde sich auch begeben , das vnnser teiles eyner mit
yemandts ader yemants mit jme zu Fehden stanntschafft ader vffruren queme , ader sich
versehe zu Fehden Fianntschafft ader Vffruren zu komen , das soll vnnser teiles eyner der
des andern hilff begert dem andern teile zu wissen thun vnnd so ferne derselb teil von
vnns so hilff begert rechtlichen ader zimlichs vßtrags vff den anndern teil vrbudig vnnd ge¬
horsame syn wulte vnnd der widderteil das nit anneme , so sollen wir einander getruw¬
lich raden vnnd helffen vnnd wythers darzu thun wie gestalt derselben sachen vnnd die
riotturfft erfordert vnnd vnnser eyner dem andern alsdann gegen einem Fürsten hundert
Reysiger Pferde im Harnasch woil gerust vnnd zwey hundert zu Fusse gegen einen Gra -

^ ven Herrn Statt ader gemeynde funfftzig Pferde vnnd hundert zu Fusse gegen Ritter
vnnd Knechten Zweintzig Pferde vnnd viertzig zu Foesse ader darunder so vil er begert
zu Diennst schicken inn syne Stette ader Glosse die einer dem andern benennen wirdet
vff des teils so die Hilff begeret , kosten , vnd des andern teils schaden zu teglichcm Krie¬
ge Were es auch das vnnser einichsteils Diener , so dem andernteil zu Dienst geschickt
niddergeworffen ader gefanngen wurden , so fall derselb teile dem sie inn solcher maisse zu
Dienst geschickt weren keynen Fridcn ader bestaunt mit sinen fyannden lyden , dieselben
gefanngen haben dann sollichen Friden vße tag vnnd ziele Deßglichen auch fall derselb
teil keyn rachtonnge ader Sone vffnemen ader ingaen der anderteyle , er sye dann auch
in sollicher Rachtonnge mit begriffen vnnd die gefanngen obgemelt syn zuvor ires gefenng-
nis vngeschetzt quyt vnnd ledig . Wurde es sich auch begeben das wir beidersyts ader
vnnser Diener sementlich ader besunder inn sollicher obgemelter hilff , Zuziehonnge ader
Vehden einich Stoffe Stette ader Lannde bekresstigen vnnd gewonnen ader einichen Für¬
sten landes Herrn ader andern sahen ader nidderworffen wrirden , das alles sol yglichem
teile nach anzale der Lude so er darb » hett zustaen , Es enwere dann das dieselben ge¬
wonnen Stctt Glosse ader Flecken vnnsers teils einichem von erbschafft ader Panntschafft
wegen zustunden ader vnnser einichsteils vndersaessen mit Gewalt angenomen weren wor¬
den die sollen alsdann demselben dem sie vor zugehort hetten , vngehindert von dem an¬
dern teile bliben vnnd Widder werden , doch welcher teil obgenant eroberte Slosse Stet¬
te ader Flecken einiche als dann innhaben wurde der fall daß auch innbehalten wullte er
aber sollichs vbergeben so fall er es nyemandt anders dann dem andernteil vnder vnns vff
zimlich Vernügonge zustellen Wurden auch wir beidersits ader vnser Diener inn solcher
Hilff entrettunge nachilunge vnnd Geschefft einichen Reysigen ader andern nidderwerffen
ader sahen dieselben Reysigen vnnd gefanngen sollen nit quit noch ledig gelaissen werden
sy enhaben dann vnns beydersyts vnnd vnnser yglichen teile vnnd yglichs teiles Lannde
vnnd vndersaisscn verlobt oder gewonnlichen Vrfriden getaen vnnd des nach notturfft
vber sich verschreibunge geben , vnnd vff das dieß vnnser eynonge vnnd fruntschafft desta
verfenglicher syn vnnd beharren moegen haben wir vnns zu beydensiten eins Vßtrags
nachsolgennder Masse vereynet vmb alle Irrung vnnd Gebrechen so zuschenn dem Stifft
von Trier vnnd dem Fürstenthum von Hessen ytzt stveben vnnd die Hernachmals entsteen
mochten Also welcher teile vnnder vns deßhalben zu dem andern Zorderormge halt ader
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Sewynnet der soll dem andern teil sollich syn Fowerunge schrifftlich verkünden vnnd da¬
mit einen tage inn sechs Wochen vngeverlich ghein Limpurgh benennen , vff welchen ta¬
ge yglicher teil zwene siner versiendigen Rete soll schicken nemlich sollich zwene Rete so
der Cleger vßs des antwurters Reden vnnd die zwene Rete ' so der antwurtcr vß des
Clegers Reken wirdet benennen welche vier Rete alsdann es sy beiden ader einem teile
mit glubden ader Eyden verbonnden weren der verbunteniß erledigen laiffen , damit sie
fry inn solcher Sachen gehanndeln morgen , dieselben vier verordennt Rete dann zu ge -
richt nidder sitzen da yr einer von dem andern glubde in eydes statt fall nemen inn solcher
sach nach yglichs besten versienntniß vnnd eyde recht zu sprechen vnnd sollen auch alsdann
beidteil verplichtet syn durch sie ader ire volmechtig anwelde von nnwes inn dieselben vier
Rete zu compromittieren vnnd arbitrieren inn der besten vnnd bcsiendigsten forme im
rechten damit sollich sache nachgemelter maisse vßgetragen vnnd entscheiden maege werden
vnnd sollen dann die vier Rete vff sollichen bestimpten tage ader andern tagen so sie
nach notturfft der sache setzen wurden verhoeren ader inn Schrifften entfanngen An¬
sprache Antwort Widderrede Nachrede vnnd was yglicher teile meint das ime
zu beweronnge sines surnemens not sy vnnd als dann am ersten mit flys ver -
soichen beyde teil dcßhalben mit einander gütlich zu vertragenn , Moecht aber die
gutlicheit also nicht folge haben , so sollen dieselben vier Rete darüber iren richtlichen
Spruche vff ire Eyde nach irem besten verstenntnißs thun wo aber die vier eins fonnff-
ten vnnd Obmans darzu behoeffden das soll zu ine stcen , den ires Gefallens zu sich zu
nemen , also das sie den vff einen nemlichen tage vermoegen by ine zu erschynen alles
hanndels von ine berichtonnge zu entfahen auch dem eldsten vnder ine glubde inn eydes
statt zu tbunde inn solcher sache nach sym bestenn versrenntnis vnd Eyde mit ine recht zu
sprechen vnnd wes also durch die vier allein ader durch Obman , vnnd sie ader dem me -
rer teil von ine gesprochen wirdet darby soll es blyben vnnd dem sonnder alle Appellie¬
ren Jnrede Jncrege ader vßzogk nachkomen werden , woe auch der Obman ader der vier
Rete eyner abgiennge ader der Rete einem inn follenn furonnge der sache zu tage zu ko¬
mm vngelegen syn wurde so falle inn des statt ein ander obgemelter maisse gesetzt werden
vnnd soll der Obman inn sollicher sache vom Cleger beköstiget werden , doch welchem
teile inn ende der Sache die Kost zu tragen vffgelegt wirdet , der soll den dann beza -
len vnnd satt auch ein eyde sache von anfangk der ersten tagsatzunge inn nuyn Moenden
den nesten mit Vrteln geendt werden , so die Zyt vß vrsachen vnnd durch Vrteil dev
Rede ader -Obmatts vnnd Rete obgenant ader beider teil wilkure nit erlenngt wurde
rvere cs aber das berderteüs vnderthanew gegen einander zu fordern aderzr»
thunde Heeren / so cs dann Prelaren Pfaffheit vnnd geistlichen antreffe
« mb geistlich fachen vnnd forderunge die follent nach der geistlichen Fryheiv
säge vßgedragen werden Werent es aber werntlich Personen Gravcn Herrn
ader -von der Ritterschassc die vnnser einichs teils mit Mannschafft ader sust ver¬
kannt weren vnnd sich die forderunge hilte vm Spruche die persone vß gedinge ader
Plichten berurennde ader derglichen so dann der Antwurter vff vnnser einichs teils Kur¬
fürstlich ader fürstlich Fryheit vor vnser eins teiles ader des trefflichen Rete die der
teil darzu ordennt gegen dem cleger recht plegen wult fall sich der Cleger des nach
lüde bemelter Fryheit benugen laiffen darzu vnnser yeder teil sins teils verwann-
ten nach sinem vermoegen mechtig syn soll , So aber der Antwurter des nit an -
nemen wult recht vor vnnser einichs teils ader den Roten zu plegen vnnd wir bei-
dersits siner zu recht nit mechtig syn moechten wurde derselb antwurter durch einich
andere wege rechtens ader sunst von » des Clegers teile furgcnomen vnnd angefoch -
ten so sollen wir vnns zu beiden teilen mit schirm vnnd vorspruche des antwurters
nit annemen den dagegen zu schirmen schüren ader zu versprechen so lang vnnd er rechts
weigert vur vnnftrs theils einen dem er mit dienst ader Mannschafft were verwannt ime
auch inn Fürstenthummen Trier vnnd -Hessen Landen vnnd Gebieten kein hilff aderFur-
schube thun ader gescheen laiffen inn keinen wege sonnder nach allem vermögen darzu be -
raden vnnd beholffen syn , damit er sich wie obangezeigt rechtenns vor vnns beidersitS
ader vnnsern trefflichen Reten benügen laisse hetten aber Graven Herren ader von
der Ritterschafft vmb andern Sachen zu hanndeln dann yts gemelt ist ader auch an¬
der beidersits Ändertanen als Burger Dorfflude vnnd Verglichen stats vnnd wesenns
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auch Stett Dorffschefft aber Communen was fachen halb das were gegen einander zu
fordern sol yglichs geyssert vnnd gerechtvertigt werden , an den enden vnnd Gerichten
sich das von Recht herkomen vnnd guter gewonheit gebürte Vnd daruff sollen vnnsers
yglichs teiles Mann Burgkmann Burger Gebuwer vnderthanen vnnd die vnnse eym
teil zu versprechen siecn auch das ire inn des andernteils Furstcnthumb Lande Stette ,
Gebiete straissen ader Gerichten fridde Schutz vnnd Schirm haben , vnd darüber vff
yemandts ansuchen , were der were , nit gekommert vffgehalten ader behemmet sunder
diesem Vertrag volle getaen vnnd darwidder nit gehandelt werden » inn keynen wege,
doch soll yederteil mit syn Amptluden Scholteissen Scheffen vnnd Bevelhabern troist -
lich verfugen das dem Cleger enntlichs vnnd furderlichs rechtenns vcrholffen werde .
Wir sollen vnnd wollen auch vff stundt nach fertigunge dieser Evnunge die artickel der
Vnderthonen Schutz auch die Vßtrege der vnnsern berurende allenthalben inn beyder -
teils Landen vnnd Gebieten verkünden laissen , sich darnach wissen inn beydertheils Amp -
tcn vnd Gebieten zu richten . Inn dieser Eynigunge nemen wir zu beiden fiten sement-
lieh vß vnnsern Allerheiligsten Vatter den Bapst vnnd vnnsern Allergnedigsten Herrn den
Römischen Keyser vnnd wir Richart Ertzbischove zu Trier rc . vnnd Churfürsi nemen
darzu vß vff vnnser syten die Hochgebornn Fürsten vnnser lieben Frundt Herrn Ludwi¬
gen Pfaltzgraven by Ryne Hertzogen inn Beyern des heiligen Römischen Rychs Ertz -
druchsessen vnnd Churfürsten Herrn Johannsen vnnd Herrn Alexander Pfaltzgraven by
Ryne hertzogen inn beyern vnnd Graven zu Spanheim vnnd zu Veldenz vnd Herrn «-
Cr ,stoffen Marggraven zu Baden rc . Graven zu Span heim 'vnd wir Landchoffmei -
sker vnnd Regenten obgcirannt von wegen des Fürstentbums von Hessen
nemen vff vnnser syten innsunderheit auch vß die Hochwirdigsten Durchlutigen Hochge -
bornn Fürsten vnnser gnedigste vnnd gnedige Herrn die Ertzbischove Churfürsten vnnd
Fürsten von Mainz Cölln Sachsen Brandenburg Wirtenberg Wirzburg Bruynßwig
vnnd Fulde vnnd des zu -Orkunde Hain wir Richart Ertzbischove zu trier rc . vnnd Chur¬
fürst obgenannt vnnser Jngesigel ane .diesseun Briefs thun hencken , vnnd wir Lanndc --
hoffmeister vnnd ander Regennven des Fürstenchumes von Hessen obge -s
nanne haben auch vnnsers Regiments Jngesigel zu vrkunde an diesen » Briefs thun hen¬
ken Der geben ist vff Sank Thomas tage des heiligen Apposteln im Jare vnnsers Herrn
tusend funffhundert vnnd zwolff.

s^ Aon Gottes Gnaden Wir pkiltippsPfaltzgrafebieRine Herzog in Beyern des H .
^ rckivr R - R . Ertz ' Truchses Kurfürst vnd Wir Wilhelm von denselben Gnaden Gottes
LieAenK . xantgrave zu Heßen , Grave zu Katzen Elnbogen zu Dietz , zu Cziegcnhain vnd zu

i49r . Nidda , bekennen vnd thun kunt ofenbar mit diesem Briefe , wiewoil hie vor zwischen Vns
erblich vnd ander freundlich Eynunge vnd Verstentnus usgericht sint , diewil von Uns aber
nu in witer und mererFruntschafft vnd Verwantnis zusammen gethan damitt dadurch ein
jeder in förmlichem Willen pliben , Auch vnser Graven / Herrn / Ritter und
knecht / Vnterranen und Verwanken mit besserem Frieden schützen / schirm
men vnd hanthaben mögen haben Wir vns ferrer miteinander vereinigt vnd ver¬
tragen , nemlich ob imant , wer der were , vnd ob der schon vnser eins Lantses Diener
oder Verwant weren der des andern vnter Vns Prälaren Graven Herrn Ritter
oder RnccbtVnterthan oder die die Isnie zu versprechen seyen , Mit oder ane
Vhede unterstünde zu beschedigen Angriff oder beschedigt Inner , vnv ehe er denselben
mit Recht nach luth unser früntlichen eynnung oder vor Vns Fürsten eynem , welchem
dann derselb der angcfochten werd verwant were ersucht het vnd der angefochten doch
Recht vor demselben seinem Fürsten oder sinen Rethen werden mocht , das wir diesel¬
ben fyend , oder bescheddiger helffer vnd Ire Jnlegere oder Enthaltere in Unser » Landen
vnd Gebieten nit dulden auch nicht Meid geben noch etzen drencken Husen oder herber -
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gen



6^ ^ ^ t 7

qen Men , sundern wo wir Fürsten ad er vnser verwanden ^die also bescheddigt weren
ader vnser Amvtluede , die in vnser eyns Landen Gebietten Stetten ader Flecken bettet-
temvnd anfielen , den soll fürderlichs Rechten gegen In gestatt vnd verholten werden ,
ob auch die Nothdurfft erheischen würd , daß vnser Fürsten eyner zu offenchalt ader Ge¬
genwehr siner ader der sinen fyend ader bescheddiger des andern Schlos Flecken zu ge -
brucben bedorftn vor die sollen Inen die zu offen sein , auch ziemlich ftyler kauf vnd
Fehrung darinn gestatt werden , Vnd des zu Vrkunde haben wir beede Fürsten vn -
ser yder sein Fngesiegel an diesen Brief der also zween sint glichs luts thun hengken
Xnum 6e ci m̂m Lorsch uf Sant Lathrinen Tag Xnuo viu lVlUleümo ^ usclrmtzorr-
relrmo nongZelimc» ldcuncio .

2IO . b )

^ Martman von Gotts Gnaden Abtte der Stiffte Fulda vnd Httsfeldt Ro .
keyserin Ertz Cantzler. Isbulgr.

Wes wir allezijt eren liebs vnd guts verwegen auch vnser Freuntschafft vnd gün - kuöicii
stiger grüß zu vor . Hochgeporn Fürstinne liebe Frauwe vnd Frundinne . wüdlgenn sul . j-lgss
geistlichen Vesten vnd Ersamen Freunde lieben getreuen vnd besonder « -, Nestmals
haben wir E . L . vnd euch thun schriben wieweit wir vff Versehung bebstlicher Heilig - 1514 .
keit vnd keps. Mayt . vnsers allergnedigsten Hern als der zweien obersten heupt der Chri¬
stenheit mit gerechtem vffrichtigem tytel zu inhabender Poffeffon vnd Verwaltung Nis¬
sers Stiffts Hcrsftld — kommen weren daruff sich auch die Person des Capittelö
vnd Convents fryhewilliglich in vnsern gehorsam ergeben , vnd vns iren rechten waren
ordentlichen Abtt vnd Herrn erkant , zri dem das vns kays. Mayt. demnach ferner die
Regalien desselbigen vnsers Stiffts Hersfelt gnedigklich verluhcn das auch sin kays. Mayt .
ernstlich syner Mayt . Gebotsbrieff an E . L . Euch vnd andern hette vßgehen lassen vff
meynung vns by solcher Begnadigung vnd versehung vnverhindert plyben vnd daran
durch nyemants , vergweltigen zu lassen , auch selbst derhalben keine Gewalt an vns zu
legen — so hetten vns doch etliche der euren mit samt den vnsern von Hersfeldt vnser
Stoß Eichenn — am nechst verschienen dinstag nach Letare in E - L . vnd Eurem na -
men — by nechtlicher Wyle vnzuvorsichtlich abgeneigt — vnd das von E . L . vnd
euertwegen ires gefallens besetzt — Datum in vnser Stadt Fulde Mittwochen nach
Marc , Anno XIOX1I11 .

Hartman von Gots Gnaden Abtte der Stiffte Fulda vnd Herffelt Rom.
Kcyßerin Ertz - Cantzler rc .

in (lorlo :
Der Hochgepornen Fürstinnen Frauwen Annen geporn Herzoginnen zu Meckeln -

purg rc . Lantgrefinnen zu Hessen Graffinnen zu Catzenelnpogen rc . Wittwen vnser
lieben Frauwen vnd Freundinnen auch den Wirdigen geistlichen strengen Vesten vnd
Ersamen vnsern Freunden lieben getreuwen vnd besonder « dem geordenren vßscvoste
Prelaten Rittcrstl ) aftt der Sceere vnd gemeiner LandtstHaffk des Fürsten-
rhumbs zu Hessen sampt vnd besonders .

^ um . 211 . a )
Lxrr3Äu8 Keplicgrum in Sachen des §ompthur6 zu Mar -

purgk contra die Meister des Fleischhauer Handwercks daselbst . 1516 .
- l* W ^ nd sagt ( der Compthur ) es möge woll sein , das der Trapirer , dermassen luclicii

* * angetzeigt nit solt verhört worden sein , aber damit die vcrordenten gul . k4 ass>
Nhete sehen Horen vnd mercken mögen das der Kaufs mit dem Fleisch zum wmm .

p Kirchain 1516 .
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Mchain vnd nit zu Marpurg bescheen sey , vnd wie mutwilliglich die Fleischauwermit
me Widder alle Privilegien vnd Freyheit damit der löblich deutsch Orden von Babsien
Keyßern Königen vnd sonderlich das reutsch Huß zu Marburg von den Fürsten
von Hessen löblicher Eicdechtmß als ein Spiral vnd HaltpfuII der Rirrer -
schaffr des Fürstenkhums zu Hessen gnediglrch vnd erlich versehen , begabt
vnd begnadiget , mit ime vmbgangen ine vnd sein Mit - Bruder one alle gütlich er¬
suchen , frevelich gemont , bereubt vnd spoliret haben so Hab er das , wiewol er des nit
schuldig gewest wer , guter Meinung zugelassen vnd verwilligt vnd anders nit . rc .
praei". Mo -Ntags nach Bartholome / .

MioDom . ^lvXVl .

211 . b )
HxOng . ^ ^ ^ renveste liebe Jungher her Staidthelter vff Johan Kremers von Doitzfelt iup -
l ' abulgr . pliciren geberr eriwer Erenvestigkeit mir günstig zu wissen , das mir alles was
iuclicii mir mit ime zu schaffen gehat haben in sinem bieweßen mit Gerichte vnd reichte
rml . l^ ss erlangt vnd gehandelt haben vnd so er sich bescheret befunden hette , woil ( das nit ge -

comm . scheen ist / nroicht appelliret Hain vnd sin sach so er vermeint mit vns zu schigken zu ha -
152g . heu mit reichte erfordert hoin , vnd wissen derhalben gar nichts mit ime zu thuen , idoch

so er vns forderrung vnd sproche nit verlaßen kan sin mir ganz willig vor E . E . V .
ime Redde vnd ancwurt vff sin wüer Ainsuchcn zu verplegen , bittend E . E .
V . Wille den gedachten Kremer vnderwißen witer Bedrangung vns zu verlaßen , das
wollen gegen E . E . V . mir mit vnsern innigen Gebeden vnd allem vermöge Widder zu
verdienen gevlissen sin . Datum Limo llm xxilii . ffritag nach Cantate

E . E . V .
vnderthinige

Bruder Caspar Leber Lompthur Prior vnd
Convent Sank Iohans Ordens zu
wesmfclc .

211 . c)

LxrraQux 3 <Iorum jn Sachen Hen Lobers von Wesenfeld
Loncra Caspar » Compthcrn daselbst .

Lx lab .
Iuclicii
/culici
bkrrllikici
comm .

isr , 6 .

Montags nach Michaelis an . 1526 .
Maub : Presentirt dieße Clage hen Lobers comra Herrn Caspar » Comvtku , ^

zu Wesenfelt , bit ine daruff Citation zu erkhennen . ^ ^
Omrio clecrcrg .

Freitags nach Elisabethe
Echzel : Lompthur zu wesenfeldt vorbeheltlich alle vnd jede Lxceorione -;'

vnd Jnlage , o vor vnd nach Befestigung des Kriegs sich gepuren furzutragen , n Ge¬
müt vnd Meynung den Krieg ne ^ nve zu befestigen , sagt daß er der vermuten Klage
mmaßen die furbracht nicht gestendig sey das auch vermöge angehenckter bit nit solle nu7b
möge geurtelt werden , vnd ' onderlich gestehet er nicht , daß diese Llction , Lüio iüb
Ücliru^ >n WLbum genent möge werden , noch vielweniger dieselbige Widder den beclnu '
ten zu inliimiren sey bit sich derhalben von vermeinter Clage zu sbiolviren , mir ^ T
tung kosten vnd schadens oder was sonsten hierumb recht vnd villich ist , erken >n
ime auch recht mit zuteilen Ewer richterlich Adelich ampt demütiglich anruffende

vorbehaltlich aller notturfft
Echzel « vir cle msucZarci Lc rsristcsciou «

Taub :
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Taub : -Hen Lober sagt dieweil das der Krieg durch de » G . rreZarive bevesiigt ist , so
bit er sich zuzulassen iur3menrum cssumnie zu thrm

36 ssir 3 nclum 3 clmitlus
Aic . Arc .

In Sachen zwuschen -Heu Lobers von Wießentfeldt Clager eins vnd dem Lumptem
dasslb -i zu Wressenfeld beclagren anders teils / Erkhennen -Hoffrichter vnd Vr -
teilcr vff beider Parthien fürbringen vnd rechtsetze zu rechte , wolle -Henne Lobers sein ge «
thane Clage nochmals zum rechten gnugsam bewießen vnd darthun , daß soll gehört
werden vnd ferner daruff beschehen whas recht ist .

pronuncirirum L . polt V3lenrini 30 . Are . 27 .
Taub : danckt vnd begert T . laut der Ordnung vnd Liralion vnd Ladung zu erkhennen

Stier : periss Li obrinuir copiam
Lirario äecreca .

211 . 6 )
°sn nomine Lancts öc in6iui6ue Triniraris . NLxxievs äei Ararig Tburinbie l^lx ver .
-I LantAravius Ai 8axonie Lomes p3lgrinu8 . L. / -vrter / « ,/ r . Omnibus lssnc 3 p onr .
p3Ain3m intpecturis talurem in eo czui elt üilus omnium . ( Tuoniam bec czue 3 b ipto
sAuncur 3 labili bominum memoria facile tolenr euaporare Ac frattilis er3s bum3U3 orciins
rcnui berens 6 I0 minus in clies contiieuir elle clurabilis Ai 3 nnosa / Incle elt , cjuocl Terir . in
03 , cpie pie Asruncur tcriprorum cmuione expeüir communrri Ai tiio loco in po - ssiclicio
lterum tinecelle tüerir , 3nimis bäelium inculcari . Dis inüur conbcleraris 36 no - ^ ulico
riciam ram presencis , czuam türuri eui clecrevimus pervenire , quocl nos / rpolto - Dass, ex -
lici non immemores clocumenri , c^uo nos non manencem Irabere bic ciuirgrem tubiro in
per6ocemur , kiospicali Dei Oenirricis Xiarie , cpiocl ex lon »'a recrögKi remporis XLlis
veruli3re c>uo6am tpeciali ciileüionis ampIeKimur priuilegio , c^ ueclam bona no - L a N d -
ssra in tpe remuneracionis ererne conrraäiüimus , c^ ue ltiis nominibus Ai cpiibus in Comthur
locis lir 3 tinr euiclenrer iullimus tübnocari : 83 ns /l/ e/c/wü OMconcrs

r>/ />/rss-ürr , //7, / rr , /) /ss -? rE ,7-?/ r üo - von Wlss
^ , , ^ /r rrress^ /rMrer Vr iraczue cpie prelibara tiinr in omnes tücuro - düngen
rum remporum oeuolunones r3t3 Ai incliuulta perlilt3nc , pretenrem paninam te - no
cimus contcribi Ai eanclem tic; illi noltri imprellione inliuniri . Duic taLto incer - ifsr - 55
fuerunr Lomes Denricus cle bugrr ^ berFk . Lomes ssbeocloricus cle Lercka . Lon - vencilaris
raclus üe ssannenracle . ssriAericus cle ssannenracls Vlricus clsssulleltecle . ktoclolssus iLZi .
pincerna cle Vargela . b 'ri6erieus cle l ) riuurre . L -imergrius cle Vänre Lr fr3rer liius .
blelcebgr 6 us 6 e Lumerinoen öc 3IÜ epiam plures . ^ «ita tiinr beo 3 nno clominice
inL3rnarionis LL° XXXI° lnüietione V 1 ^ Xülenä . IXovembris .

212 .

^ 08 soki3nnss 6c k^ elevvicus 31' miAsri öc fi' 3rres cle kuclcersliuten nee non ^ x Oricr
ü.^l jurca 1eoirrim3 mci ^ ob3nnis precliÄi intinu3rione pretenrium reco ^ notci -
mus publice proreltrmres , cjuocl bon3 Lc M3rur3 cleliber3rionepreb3bir3 3clun3 - ,
liscpie M3nikus r>ec non cum bon3 volunr3re cnuinl3m clecimrrm p3rrem ^ ^ '
KivM 'r , c/r/? rriAm in villis öc rerminis earunclem viclelieec p .e ) üesbuten
Lalmanslruten LonenberZ Lc Kulclelrulen <̂ U3M julio emprionis r ^ rulo emimus
spucl krunonem p3rruum noltrum cliAum äe kusserstruten c^ue 3cl iptiim bereäir3 -
ri3 tirccellione clevolum tuer3r cum omni urilir3re juribus äc perrinenriss tiiis c^uem -
3clmo6um ipte e3nciem potIecler3r , precliäte ^
mecliersrem ssitta vsnclirions ven6iüimus reliniolis viris Domino Ls" 00 » -

/t/oMsst-rss pro rrin ^ >nr3
Ar czuincpie M3rcis 3cjuentium clen3riorum nobis per iptos numer3ris inceui ' -ü rer
Ai pertoluris , ira ur precliKi reiimoli, prefsrZm mecliecacem

pr
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L? //r /? rr7? r/ t in vüüs ZL terminis villarum viäelicer I^ e ^ ie3buien 8alman8brssen
bebonenberZ öc Dulriebuien ipii8 a nobis venäiram pollinr Lc vaieanr cum juri3
incenrirare ĉ uocuncjue nomine ceniearur r > mio proprierari8 pacibce A ^ uiere in
perperuum poibriere abrenunrianre8 ore Lc manuali esseliucarione Huiccjuiri in
preciiäia mebierare ^ / / rrrr/rKorrrr r/oMrs // nobis comperir aur comperir vei in
fucuro polbr comperere czuoquo mnäo rrgnsferenres jus noiirum öc 6ominium
prefare ^ rrrrrr/rArorrrr o " //r/ / nc? r/ r in bomines prenoraro8 promirrenre8 nicbilomi -
nu8 prcicripri3 DelibioiD cle /irr ^/rc/s Mer/rrtste / r/ 7rrr / ^ //r/? rrc / rrr facere V^ aran -
cüam bonam ciebiram §L conssecam , ^ ro czua ramen ^ aranbia facienda iepe6iÄis
reliMoüb ponimus iiLlejuilores infra / cripro3 virielicer - . - -
Darum anno Domini milielimo rrecenleümc» XXXV1III in Dominica <̂ ua canrs -
lur Derars

ervenerir Dri :r / isr / / r/ rMr / r ^

srnam in ciomino lalucem

- ogullä remporaurer gAirur in rirrerarum reriem i -eoi ^ arur . i ^ ' ocum rMur eile

Land voiumu8 vobis linAuÜ8 ac univerÜ3 ram preienrrbu8 c^uam fururis ejuoci no8 unanb
voluncare öc conienirr 6e reiibioiorum virorum contilio pro remerbo peccaro -

c "onrra ^ rn noltrorum , in puram Lc perperuam eiemobnam 6onavimu3 acc ^ ue conru -

* bona noiira propris in viIÜ8 vieielicer in D ^ cierbacb , in DDrorb in Vokkinrabs

in Vrintzi8buien in Woisbein ör in Dicbrb >n8beir iira . o / M / s / irr / rrer / rÄs / r7rrs ^

/ vre o ?/ / rrr orrrre rr / ?/ / omrrr7r / r / r/ rr / irrtrurstr / r / r /7rrrt / / or - / /7r / r , s ^ ?7r , ortrr , srr / r ,

terrrr rrr / tr 'r ^ rrrrrr / t / r / -rst / r / )s / rr / / r ^ r / rr /'r srMor ' r7rrr rr / M o / / / rrr r / t /7 / tste ^ rrr / / rr sr

7 >rorir -rtr / , </ / / / rrr / rrr r / ? sr / t M / r/ tr / r o / r/ crrt ^ r/ r r/ r/ r/ r s / r/ rsret sr / t m / io/ / rrr / M s / i/ rsrr -

7rt / rr / i rrtr / rr / r trrrrrrrr / r rs / o / r ^ r/ M rrr / str / r / r rr / r / / » » / rrr ^ r/ rrr / / / c7rorrr sr r/ r / ? rr7 / r/

^ r/ o » or rsr / r - rr / >o / / r / / / Mr / r rrrr / / o / rror / r/ r ^- r/ re o /r/ r ^ r/ ro ^ r / orr / r- ^ r/ r rroMr / rr rrrr / rstr / r so -

^ rr rrr crrr / / - - / rr / rrr ' sto , o / r / r/ r / i / r / rrrr / / rrrtr ^ ' r/ M ^ r/ r ^ ro ^ rrrtst / r / >o / / H / rosrr / irr -

/ sto >' / / ?/ / / iosorr / m r /r / ) rM0Mrrstsr / / r / o / / / r/ W t / ier / torrrrsm rran8ferenre8 pre / ennbus

ljuoczue iireri8 reco ^ uo / cimu3 Zc prorettamur no8 66e äala promitiils ciomum

snreciiÄam öc fracre8 6e omnibri8 boni8 Üipra6iäii3 vvaran6are brmare <3c Kabüire

ubicunc ^ue 6omui expe6ien8 iucric oporcunum . krererea clara 66e iepe ^ iäbs

trarribu8 no8 obü ^ amu3 omnia prebabira c^ uoliber 60I0 öc caprione ce / Ianre bo¬

na 66e in perperuum rara 6rma öc inconvul / a ob / ervare , sri perpemam iraczus

buju8 rei eviclenriam ne ulla iiiper premi1Ü8 ambiAuira8 oriarur preienrem lirreram

iiiper boo conisÄam munimine ii ^ illi civicari8 D >85eI6 roZavimu8 <8L imperravi -

mu8 inlir ; niri . 1elie3 aucem bu ) U8 iunr ^ obanne8 plebanu8 in Hl3felä R .icbvvi -

nu8 wnc icuicecu8 Lonra6u8 6e b . ^ n6in Dckebarc ! n8 frarer eju8 Denbarxius cüäius

I ^ u22a I . o6evvicu3 de 6enliriAbin Die ^ nricu8 ? eKerlacic . 6erlacu8 <Ze 8 ) rboI -

ciigciorK ' milire8 irem Drec ! ericu8 6iLiu8 6ive8 Dre6ericu8 ) uveni8 i8licoIgU8 <Zi -

cbi3 billexere Wesse ! o Diciovicu8 6i ^ u8 OIbar6u8 coZnaru3 üru8 Duäovi -

cu8 6 >/ iu8 Disseiler ssriclericu8 eMu8 Leonux 8cabini ibi6em ör alii c >uam plu -

re3 kioe preclari <nui 6um ilia berenc ^ arirer assuerunr . Darum öc aätum anno

Domini KWeiimo ciucenreiimo lsx3L .etlmo rercio priciie ^ äu3 iVIenüs Oäiobris .

^ sum . 2IZ . a )

r^ um memoranoo3 acru8 NOMINUM urnrmer proceilU8

Dx gÄi8
^ uci . /< ui .

caurum err ur

Keller -
h a n s

is8s - 8 ?
126z .

^ M3NU8 frsrris Ler ^ ci Lommen ^ aroris ibidem öc 6 ."äcri8l _. u6evv1ci iacercior ^ omnia
bona noiira mobilia A immobiiia proprierari8 r ^ rulo s6 no8 perrinenria in ^ / r -

"' / e / t irssra muro8 / eu eriam exrra muro8 in opicio circumc >uac ^ ue ibidemssira , irem

Ümu8 5rarribu8 öc boipiraii 8anKe ^ larie 6omu8 rbeuronicorum in lVlarpurAk in
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2IZ . b ) '
03 c/er teire / Ä //H Lr L -rNII . v ^ xOri ' K

ch^l uxor eiu3 corüuZirchs nec non ^ on ^ di ^ LS Asniw3 vlriu8Hue reco ^ nolci - ^ cbivi '
inn3 per preienres , proreltanclo publice in eisciem c^uoä vniverlbrurn bereäum ^ ul . Olf .
noÜrorum libero 6e coulenlu lVIoualteiio lcu r » Frer ^ owe Curiam in 1Z04.
VerrenberZ OrLbuî n 6c 8cbrorbuleri curn suribu8 6c perrinenci ) 3 vniverlis , äi -
mirrimu8 , alli » ' Nk>mus limilicer 6c Ie ^ amu3 cE e^ eM/ >kro » e ^ /r /- er ^ te rrnrirurKo ^

te --^ ors /rr ^ ^ err>rt « rÄ , vc exiu6s noliri memoria in preisnri öc
noiiri anniverlärii in 5uturo lolempmra3 perperuo oblervecur , Ira vr rempore anni -
verlärii canckanre8 6c plalleure8 ibiciem in oblecjuij8 äiuinorum , precarione amplio -
ri c^ue piÄanria nuncuparur Iauriu8 coulolenrur . In cuiu8 rei perpelugm Krmiia -
rom , noiirs liZilla preienribu8 lünc appenla . 1elte8 vero buius lcripii lünc fraier
b. oc !evvicu3 6e ^ rancksnberA oräini3 beari k r̂ancilci Lonfellor . frarer Luuraüus
vr6ini8 eiu86sm lVIgZilter ) obanne8 ? biücu3 6c ^ arrmannu3 OapeIIanu8 noürorum .
1-Iermannu3 6s Lran6envel3 , ble ^ nricus 6e Or 5 Wernsru8 6e LnäenberZ 6c
I-lerm3nnu8 6e LomnsberA milire8 6c alii guam plure8 noltri smici . ^ Äum
6c darum Csllele per manum lVlaZiltii ke ^ beri 6e I6e )6inenlta6 , kroibonoiarii
noliri , in lelio snumprionib beace lVlarie virAinis Aloriole ^ nno 6omini lVIil -
lelimo LLLv czusrro

( b . 8 . ) ( b8 . ) ( b . 8 . )

blum . 214 . a )
^ Muwißen alß gebrechen Jrrunge vnd zwyleüffte etliche lange zeit zwuschen dem ^ x ver .'

Erbarn geistlichen Hern Ludwigen von LTlordecken zu der Rabenau , gpom -su .'
Gtathelter Lomentor Ampts der Balle Marpurgk tutsches ordens Dadular,'

von wegen des Hufes daselbst an einem / dem Raite Zünssten vnd Gemein - Oillens.
de verwende Marpurgk mir- sambt etlichen sondern Personen daselbst ahm r zs .
andern theile , gewest , der sie von beiden theilen für den hochwürdigsten vnd hoch¬
würdigen fürsten vnd Hern , Hern Hcrman Ertzbischoff zu Collen des heiligen Römi¬
schen Reichs durch Italien Ertz Cantzlar vnd Churfürsten Hertzogen zu Westphalen vnd
Engern rc . als Vormünder des Jrleuchten hochgebornen fürsten vnd Hern Hern Wil¬
helms Landtgrafen zu -Heßen , Grauens zu Catzenelnpogen zn Dietz Ziegenhain vnd Nid «
de vnsers gnedigen lieben Hern , vnd -Hern Reinharten von Nyperg Meister teutsch
ordens In tuitfchen vnd wellischen Landen vnserm gnedigsten vnd gnedigen lieben
Hern zu clagen vnd redden komen fin / daruf dann die genanten vnser gnedigsten
vnd gnedigen Hern von Collen vnd teutschmeister vns nachbenanten Ihrer gnade Rethe
vnd dienere nemblich hanßen von Dorinbergk Hofmiister ludwigen zum Paradiß
Doctorn vnd Johanßen Stein Cantzlar als von wegen vnd an stadt des gedachten vn¬
sers gnedigsten Hern von Lölln vnd Hern Pangratz von Reinstem Commentor des
hußes tutsthcs ordens zu Frankfurt vnd Herbrodt Thielen Cantzler alß von wegen
vnd an stadt des obgenanten vnsers gnedigen Hern des Meisters zu sulchen
sachen vnd Irrungen die zuverhoren zu besichtigen durch gütlich mittel zu scheiden
oder rechtlich zu verfaßen / hinzulegen vnd zu vertragen geordent vnd beuol-
hen , Demnach wir obgenant geordente Rethe vnd Scheidts leuthe vns by sulche ge¬
brechen vnd Partien gefugt , alle Ire fürbringunge müntlich vnd schrieftlich nach aller not -
turfft , In chulden antwerten gegenredden vnd nachredden gehört auch die gebrechen wo
des noit gewest ist , gnuigsamblich besichtiget vnd sie darum !) mit Jrer aller gutem wi¬
ßen willen vnd wolwollen gütlich vnd fründellch gescheiden vertragen vnd ver¬
käst haben In maßen vnd wie hernach beschrieben volgt.

<l Zum
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Zum ersten des Wege gelte halben darumb die von Marpurgk den obgenanten
Hern ludwigen vnd Vas rutsch huß gefordert vnd angelangt hanndt , Ist von vns vor
einen gütlichen vertragt also gescheiden vnd gemacht , daß die von Marpurgk hinfür
von dem Jhenen das die Herren des rutschen hußes zu Marpurgk durch die Stadt
Marpurgh füern triben vnd tragen laßen , kein weggelt nemen füllen , herwidderumb soll
sich auch em Jeder Lommenwv oder Stathalter der zu zelten daselbst ist oder sin wirdt
nach herkommener gewonheit vß gutem willen fiißigen den Raitt zu Marpurgk zum
Iare einmhell nemlich vor fastnacht zu Gast zu laden , vnd Ihnen guten Wille zu
bewißen , darzu auch der Proceßion vf vnsers Hern Fronleichnams tage Ire vngeuer -
lichen gewonlichen ganck vnd die lute Ire eigen Kost vf dem Platz der Firminey vnd
zu dem kelterhuse zeen zu laßen , In maßen vnd wie das vor by sinen vorfaren den
Commentorn geschehen zugelaßen Herkommen vnd gewonlich gewest ist an scheden des
hußes alles vngeuerlich ,

Item vf den andern articul des verböte halber der fröckte so der obgenan¬
te Herr ludwig vber die von Marpurgk geclagt hait haben wir sie also vertragen , Nach «
dem die von Marpurgk vber das Teutsch hauß den Commenthor daselbst seine mitbrue -
dere noch die stnen kein gebott oder verbott haken so stillen sie hinfür dem Teutschen
huße zu Marpurgk dem Commenthor vnd den sinen zu Marpurgk solche gebott mit
außfernues der fruchte nit thun , vnd vmb das geschehen gebort / diewile
fulcks von der Herschafc vnd (Pbrrgkcit zu Hcßen / als cm gemein Landt -
gebotc vstgangcn vnd gcthon ijr , lullen die von Marpurgk dem obgenan -
ren Hern Ludwigen noch dem vorgedachrcn Tucschen huj ; derhalben nicht
pflichtig sin / Ircm der gebrechen halben vssdem Biegen vmb den alten wasi
jergangk Ist solch mittel durch vns gemacht , daß der obgedacht her Ludwig vnd das
dutsche huß sich an demselben ende zu dem jhenen wie vnd In Massen wir vorge ---
nanre Schydrsluthe sambtlich das jetzund verpselet vnd vermalsteindt haben halten ,
vnd sich daselbst nit witer vnterziehen noch gebruchen stillen , vnd dargegen soll auch der
alte wassergangk bey deni Klingelborn vnserm gnedigen Hern zu Hessen zu siner gnaden
gebruchunge vndt der Stadt Marpurgk notturft vnd bcfestigung gelaßen werden ,
Item der abgethanen züne halben hinder Wydeuhußcn zwuschen dem garten vnd des
Teutschen ordens ackern , alß die von Marpurgk meinen es solle ein gemein wegk sein vnd
der genant her ludwig von des gedachten sins ordens wegen vermeint Nein , haben
wir sie deßelben stücks halben vertragen also daß derselbe her Ludwig vnd ein jeglicher
Commenthor oder Stathelter von des gemelten huß vnd ordens wegen auch Ihre
Landtsiddele den sie sulche Ihre erbene Verlusten haben , oder hinfür verliehen werden ,
macht haben füllen zwo fallthore die selbs zufallen do die zune gestanden haben zu ma¬
chen , die man zu aller zyt vff vnd zugcthun vnd der sich die von Marpurgk vnd sun¬
derlich die Jhenen die garten da liegen haben zu sambt dem wege mit füren triben tra¬
gen gehin vnd stehen nach ziemlicher notturft gebrauchen mögen doch vnschedtlich dem
orden vnd Ihren Landtsiddeln an Ihren eckern , vnd sollen auch dieselbe seither ' von
den von Marpurgk durch frevel vnd mutwillig fürnehmen nit verwüstet werden , ohne
LZeuerde .

Item vf den fünfften puncren des wassergang besthlemung vnd Mo --
lengrabens halben für Marpurgk davon der obFenant her Ludwig geclagt hat,
haben wir also vertragen , das man alleBuwe die In das waßer gebuwet sin von spraich -
hußen oder andern wie das ist das bcschlcmung vnd Hindernuß an dem wassergange
vfDie Moelen bringt abethun vnd hinfür nichts zu Hindernus desselben Wassergangs In
das waßer Kurven soll , Item der fachen halben mit Contzen Leddermachern vnd siner
Mitpartie vmb den Medem alß der vorgenant her Ludwig angezogen vnd gefordert hat ,
heben wir deßhalben briev vnd SM durch den genanten Contzen vnd sine mitpar -
thie fürgewandt gesehen vnd gehört , vnd den vorgenanten Herrn Ludwigen mit denselben
Partien vertragen also daß Cuntz obgenant vnd sin anhangk billich by Ihrem beseß
nach ludt Ihres briefs blieben vnd darüber durch den vorgenanten Hern Ludwigen oder
von des dutschen hußes wegen nit weiter angelangt werden solle , der genant her Lud¬
wig müge dann gnüglich vnderrichtung geben das es domit binnen 40 . Zaren anders

Schal-
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gehalten sy worden , Item Hanßen Ferber antreffende soll erforschung geschehen ob er
das holtz nach luide des obgenanten Hern ludwigs clage Widder gegeben habe oder nit,
vnd were es nit geschehen , soll man Ihne bescheiden das nachmals Widder zu geben ,
Item als hen armbrüster dem vorgemelten Hern Ludwig gedrawet soll haben Ine ins
wasser zu werffen haben wir sie des also gütlich vertragen , Nachdem sich derselbe
Henne des zu siner unschuldt erbotten hat das es darbe » pleiben vnd von dem vorge¬
dachten Hern Ludwigen also angenommen werden soll vnd so der genante Henne des al¬
so syn vnschuldt gethendt oder durch den genanten Hern Ludwigen der verlaßen wirdt soll
er alßdann solcher sachen halben vorderung verlaßen bliben , Item der vorderung hal¬
ben so der genante her Ludwig ahn Herman Twern Itzt Bürgermeister zu Marpurgk
vnd derselbe Herman Twern widderumb zu dem genanten Hern Ludwigen gethain hat
vmb etliche redde so sie gegen einander gebrucht haben darumb soll kein theil von Ine
dem andern pflichtig sin beheltlich yr Jglichem syner ehren vnd gelimpffs , Item deß -
gieichen mit der sachen Mischen dem dickgenanten Hern ludwigen vnd Peter Weigeln
Micher Wort halben nach ludt Ihrer beider schulde vnd antrvort Jegen einander gethan
darumb sullen sie auch gütlich verricht » rer keiner dem andern deßhalben pflichtig , vnd
auch sulchs Ihr keynem an synen eren noch gelimpff schedtlich sin , Item Caspar Gre¬
ben halben mit dem Garten haben wir deßwegen einen Kauffbrieff vber solchen Garten
sagendt gesehen vnd gehört vnd darauff vmb sulchen Articul gescheiden also daß der ob¬
genant her Ludwig vnd das Tutsch Huß den vorgcnanten Caspar » bey dem Garten laßen
vnd die gulte nach laut des Brieues den Seteler seliger darüber gehabt halt von Casparn
nehmen soll nemblicben zwolff schilling Pennige vnd zwei) Faßnachts hünere vnd darzu
soll auch der genant Caspar die verseßen gulthe von sulchem Garten vßrichten was der
dem genanten Hern Ludwigen vnd Tutschen Huß verseßen ist , diewile vnd so lange Cas¬
par vorgenant sulchen Garten nach Seddelers haußfrawen seligen Todt gehabt hat,
Item vmb den Garten den Tbies der dutschen Hern Knecht gemacht hat gelegen Im
Wegescheide zwuschen Tonges Garten vnd dem Geselle den haben wir besehen vnd deß-
halben gescheiden also , das der gedachte Garten nach den straißcn vnd wegen zu nicht
weiter gemacht oder ergroßert werden soll , wullen aber die dutschenhern vff ander
syt des Garten vß Ihrem gelende mehr Garten machen lassen mögen sie thun ,
Item vmb den langen Rein haben wir zwuschen dem obgenanten Hern Ludwigen vnd
den vonMarpurg gescheiden also , Beweisen die von Marpurgk alß zum Rech --
ten gnugk ist daß der lange Reine ein gemeine sy / Inhaldr Ihrer ancla-
ge lullen sie genießen / Beheltlich dem obgenanrcn Hern Ludwigen vnd
den Dutschen Hern Ihrer Inrcdde / vnd soll julch Bewiefüng gestheen
vor vnserm gncdigen Hern von Hessen oder siner Gnaden Erbarn Rethen.
Item vmb die^ verfallm Muher zu Samt Michel soll man sich an den von Marpurgk
crfaren , vnd haben sie das vormals mit Blancken zumacht alß der vorgenant her Lud¬
wig gcmeldt hatt , so sullen sie das daselbst auch vorter befrieden zu notturfft der Stadt
Item vmb den Steinwegk von Snelharts Pforten biß an die Brücken zu vor ein Mit¬
tel vnd Vertragt durch vns also gemacht , Erfinden sich daß die von Marpurgk sulchen
Wegk vor zu mehrmalen gemacht haben , alß der obgenant her Ludwig fürgewandt hatt ,
so sullen sie den aber machen , Gefindt sich des aber nicht , nachdem dan solich wegk vß-
wendig der Stadt gelegen ist , So dan dem genanten Hern Ludwigen vnd dem dutschen
Huße die brücke gehöret zu machen , sullen sie auch den weg der zu sulcher brücken
dienet machen vnd In baw halten , deßgleichen soll es auch mit dem wege In affholder ge¬
halten , gehelten werden wehr den vorgemacht hatt soll den hinfurter auch machen . Item
mit dem geistlichen vßheischen so der obgenant her Ludwig vnd die dutschen Hern
gegen die von Marpurg bisher zu mehrmalen fürgenommen haben , Ist durch vns also
vertragen , Daß mit sülchen sachen gehandelt sol werden wie es von alters by Hern Wil¬
pert Lewen vnd andern Commentorn gehalten ist worden Nemlich also das die dutschen
Hern die Jenige so Ihnen zu thun sindt , vnd vßrichtung verhalten mit recht für dem
Stadtgericht zu Marpurgk fürnehmen sullen daselbst man Ine rechts fürderlich verhelf-
fen soll , wo aber solchs nicht geschege mögen die Teutsche Hern ihr Recht mit geistli¬
chem Gericht nach Ir Notturfft suchen , Item vmb den Articul der Belehnunge/
alß der obgenam her ludwig ghein die von Marpurgk vorgenommen hae
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vss Hußm / Schuren Garten vnd andern dannne er Gülthe vnd Zr'nsse
datt sulchs von Ihme zu entpfahen rc . Darumb haben sich der Vorgenant:
her Ludwig vnd die von Marpurg von beiden theilen verwilkaret vnd
angenommen desihalbcn vor vnsirm gnedigcn Hern von Heßen vnd siner
Gnaden Erbarn Rethen rechtlichs ^) sicrags Iegencinander begnügen zu
laßen / Item vmb den Cappelan in der Pfarkirchcn zu Marpurgk ist die Meinung
daß der obgenante her Ludwig vnd das dutsche huß die gcmelte Pfarre nach deme
Ine die zu stehet , mit Pfarrer vnd Cappellanen bestellen vnd nach ziemlicher notturfft
versorgen stillen wie Herkommen ist , Item vmb den stegk obendig der walckmöelen vndt
Stadtmölen haben wir sie also vertragen dieweil solch stegk in kriegsleufften vnd mehr
freuelich abgethan auch derselbig stegk In des dutschenhußes behelt kommen ist , so
soll der vorgenant her Ludwig sulchen stegk auch hinfur In buwe vnd beßerung hal¬
ten , vnd machen so dick des Noit geschicht , nachdem er oder das Huß den vorgemacht
hat , vnd der zu dem Handel der wullenwcber vnd stedelich zu der walckmülen dienet
Item vmb die ersteigerung des waleken vnd weschens lohns , das sich die wollen -
weber von dem obgenanten Hern Ludwigen beclagt Hain ist durch vns gütlich beredt
das es mit solchem obgemeltem lohn ungeuehrlich also bcthuen vnd stehen pleiben soll
diweil vnd nach dem die müntze nachmals geringe vnd licht ist , Item mit der zal tuch
zu walcken vnd zu weschen soll es gehalten werden wie es by Hern wypert Lewen da¬
mit gehalten worden ist , Nemblich so die wullewcber vier tuch in den stocken vnd vier
tuch hinder den stocken haben , soll Ihne der Molmeister von des obgenanten Hern Lud --
wigs vnd dutschen Huß wegen zu walcken vnd zu weschen gönnen , vnd Ihme darzu auch
mit liechten vnd holtz andeloge thun wult aber - wullewcber mit minder dan mit sul -
eher zale tuch gewalcken und gewaschen Han , dem sult der gemelt molmeister des vff
sein eigen costen auch gönnen vnd gestatten , Jem soll auch der vorgenant her Lud¬
wig vnd sine nachkomen von des Commcntor Ampts wegen einen knecht In die
walckmolen zu . Jederzeit wan des noit ist dingen der darzu toglich vnd damit das
wullewcber hantwerck ziemlich - versorgt vnd verwart sy Item vmb die reddere In
der walckmolen vnd malmoln soll cs ziemlich gehalten vnd keiner geuehrlichkeit darinne
gcbrucht werden , alßo wilche zyt solche noitt an fiele das man des waßers zu dem
malwerck nit entraten muchte , fiiltcn die wulleweber die Zyt Ihres walckens vnd we¬
schens ziemlich gedult haben , Item vmb die moelestein gebüte zorgen vnd Gedecke wie
sich die Becker des beclagt Han , Ist durch vns also vertragen das in den Molen mit
den vorgenanten dingen auch mit holtz vnd liechten durch die dutsche Hern zu red -
lichkeit notturfftiglich bestellung vnd versorgnis gescheen vnd es damit vnd andern gehal¬
ten werden soll wie der alt schrifftlich vertragt etwan durch vnsern lieben Hern Landt-
grauen Ludwigen stetiger Gedechtnus den alten gemacht vßwißen , Nemblich füllen
die dutschen Hern In die Moeln schaffen vnd bestellen moelenstein von den besten , da¬
mit vnser gnediger her von Heßen vnd die von Marpurgk reddclich verwart vnd hin -
füro schadens enprochen syn , Deßgleichc » soll es auch mit den gebütten zargen vnd
gedecken in denselben Moelen gehalten werden , so das den gedachten vnserm gnedigen
Hern dem von Marpurgk vnd andern davon auch nicht schadens erwachst , Jnmaßen
das In andern Moelen gcwönlich gehalten ohne geuerde . Item vmb den articul die
Mulner knecht belangende , davon die von Marpurgk geclagt , haben wir also geschei -
den daß diestlbige Moelen knechte die also in die drie Moelen für Marpurgk gedinget
werden stillen einen Molmeister vnd einem Bürgermeister zu Marpurgk eide vnd gelübds
thun nach alder gewonheit vnd sonderlich also das sie von niemandts kein geschencke nehmen
sondern sich Jegen einein Jeden arm vnd rich , einem als dem andern vmb gewonlich lohn vnd
Molter mahlen vnd keinen vordem andern In der Mulen fürdern oder vffhalten , sondern
wehr erst zur Molen kombt , demselben auch erst malen stillen , vßgescheiden vnsren gne¬
digen Hern von Heßen , vnd die kutsche Hern stlbsten die mögen sich nach gelegenheit mit
malen furdern vnd für andern furgehen lasten ane geuerde . Item vf clage der von
Marpurgk der Himer halben die in den Moelen gezogen werden haben wir also geschci-
den , daß man in den Moelen Himer halten vnd ziehen möge alß bißherso doch das
sulchs one schaden der maalgeste geschehe one geuerde , Item vff Clage des vorgenanten
Hern Ludwigs Iegen die von Marpurgk der vßzinst halber Han wir also vertragen daß
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.es damit gegen die tutschen Hern gehalten soll werden , wie des von alter mit denselben
tutschen Hern herkomen vnd vorgehalten worden ist , Item vff clage des obgenanten Hern
Ludwigs gegen etlichen anderen besondern Personen zu Marpurg nemlich Gabeeln
Breitrucken Henne Francken , den Kopfferschmiedt Wolffen von Roßdorff vnd hanßen
Frießen vmb dieselben haben wir also gescheidm wo der gedacht her Ludwig die obge¬
schrieben Personen alle oder einstheils nach seiner vorgewandten clage vordernuß nit ver¬
meint zu erlassen soll vnd rvil er sich dießmals vor vnjers gnedigen Kern
von Hessen Rethen rechtlichs vßrrags gern Ine begnügen lassen / Item
vf die artickel Hern Lonradt Schluchter seligen auch Becker Lonrzgen vnd

^ en Gpfcrman In Durschen huße belangende davon die von Marpurgk
ge - lagt / vnd der anzogk so der obgenant her Ludwig gcthain hart eins
sins diensibotten halben den die von Marpurgk gefcngklich stillen angenommen ha¬
ben , des die von Marpurgk doch nit gestehen , Ist durch vns zwuschen den Par¬
tien aljo abgeredt , wilche Partie vnder den vorgenancen die ander redde
nie vermeint zuerlassen soll das suchen / vnd mit recht furnchmen für vn -
siern gnedigen Hern von Hessen oder siner Gnaden Erbarn Rechen da
deshalben geschehen vnd ergehen soll was billig ist / Item vf clage des vorge¬
nanten Hern Ludwigs so er des weffershalben In der Ketzerbach zu den von Marpurgk
gethon hatt , haben wir also geschehen , daß suichs also fursehen das sulch gedacht Was¬
ser In sinem alten gange behalten , damit nicmants davon schade zugefügt werde , vnd
welchen theil das schaden fügen wult magk das wehren dadurch dasselbe wasser In fi -
ncm alten gange bliebe vnd hiemit stillen der obgenant her Ludwig Stadthalter rc . vnd
Die von Marpurgk Ingenieur vnd sonderheit von allen theilen vor sich Ihre Nachkom¬
men erben vnd wer darunder verdacht vnd verwandt ist oder sein magk In vorgeschriebe -
mr Massen gütlich gentzlich grundtlich vnd ewiglich verricht , geschlicht vertragen vnd
verfast , auch desselben aller vnwillen vnd gremeschafft zwuschen Inen hingelegt by vnd
abe sin vnd bliben , was sich des biß an dieße Zyt Damm dieß Prieffs sulcher obge -
schriebenen stück halben zwuschen Ine begeben hat doch was vnd wes die obgemelten
Partien zu allen theilen In solchen vorgeschrieben Puncten vnd artickeln die ferrer
erfarung besichtigung , vnderrichrung oder rechtfertigung wie vorstehet bedorffen von
Gezugen oder Kundtschafften notturfftig sein oder werden , die stillen Jeder Partie zu
Jrer nottmfft zugelassen , vnd dessen In keinen wegk verhindert noch verhalten werden
des auch kein vngnade noch vngunst erlangen ohne alle geuerde , des zu vrkhundt haben

"wir obgenant zugeordente scheidtsluthe vnser Jglicher sein eigen Jngestgel an dies-
scn Prieff gehangen So bekennen ichLudwig von Nordeck zu der Rabenaw Stathaltcr
der Balie vorgeschrieben , vnd wir Bürgermeister , Rath , Zunfft vnd Gemeinde zu
Marpurgk das wir den obgeschrieben vertragt also angenommen Jnngegangen den zu¬
halten zugesagt vnd des zu bekeuntnuß Ich genanter Ludwig min Jngesiegel vnd wir
der Rath zü Marpurgk der Stadt Marpurgk klein Jngestgil hiran auch gehangen Han
Geben vnd geschehen vf Donnerstage nach dem Sontage ( m -üImoäoZsmri mmo llo -
rnim millelinio ^ u3clrin « cQcLlimo oüoZeümo isxto .

214 . b )
^ ir Wilhelm rc . bekennen ofentlichen mit diesem Brieve , das wir nachgeschrie¬

ben vnseren Burger zue Giessen , nemlich Müder hen Hauptman , Martin vndt
Luden Henchen gnediglichen zugelaffen vnd gegont haben , vndt gönnen mit

Macht dies Briefs , das sie dem würdigen geistlichen vnserm lieben andechtigen Hern
Dieterichen von Lieben Lompthur der Balev Marpurg Teutfchen ordens
vndt seinem Huse drcy gülden Jahr gülte vor sechzig gülden hauptgelts vf Iren gutern
In vnd vor Gießen gelegen verschrieben mögen dießmals , darin on angesehen vnjers
vorigen Statuts , doch sollen die obgenanten vnser Burger oder Ir Erben solche
drey gülden Jahr gült binnen dreien Jaren den nechsten wider ablosen , vnd wo sie das
nicht theten , Go behaitten wir vns vnd vnsern Erben der widerlosimg dar --r an

Lx ver .
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LL 6^ ^
an sonder geverde , zu vrkundt Ist vnser 8ecrer zuruck hierauf gekruckt am Donner¬
stag nach des Neuen Jars Tage r^ nno Domini 1498 .

XUM . 21Z .

1 1l . 8l0O8 DerFr /rkD Ds / irZr 'rrrrr Lorr / ei ' r/ e DrroorrrFerr Aoowixosix 6 I 2 LX .lVlonatt . ^ 1 Oniverüs banc carrulam inrelie ^ turi 8 creciere lüblĉ ipris . - Dnivertirari vetbe
^ r n s - gpgregr manifestum , c^uoä no 8 c /rrrirr/r D^ er7?« Z , ĉ ue nobi 8 vel nottri 8 otbcialibus
o u rg . ^ 10 secancüb in rrerrrore rro/ ? ro Iigni 8 ciebebar fiugulis annis unum mal 6 rum rririci

r 2. 6z . ^ uvarum unam penclulam miniltrare , Zileüo noltro Domino D />r /r̂ />o ^e /rrorr r/e
/ ^r/c ^ err/? errr permilimus liberam ör ioluram 3 rali 6ebiro fervicuri8 , ipü curie ni -
cbilominus conce6enre8 in rro/? rs leeun6um triam contuem6inem lecan6i li¬
beram poreltarem . Darum <8c aätum rrr (rrrerr gnno Domini ^ c>. LO . DX^ . Mo,
XVc>. Xalen ^ as Deeembris , öc neiiiper bijs ali ^ uocl 6ubium oriacur , ligillo nolira
roboravimus pretens lcripmm .

Dx 3 MO -
giapbo
IVlonalt .

^ r n 8 -bürg ,
iräz .

X um . 216 .
08 V 1. 8100 8 Dorrrer Drr / rrZrrrrrr r/ e D « vvrrr§err . öc V0LIIX08 irr 6 1 2 LX .

omniku8 Xpi bclelibus ram prefenribus ĉ uam . fumris läreras bas vilriris limi -

brer A auäiruris lalurem in eo cpii cli omnium vera falus . Vniverlirari vettre

norum eile volumri8 per prelenres czuocl no8 cle innara nobi8 nierare eee / e / rcrrrr rrr

^ rrrer / nre / r eo cüle ^ bonis öc favoris ampleÄimur gsfeftu . ĉ uoci curiam in 6ucbe -

lecke liram eiäem eecleüe srrinenrem . in rali eonllimimus privilegio liberraris .

<l » o6 semper in polterum ^ ualiber seprimana . ieeunclum anriczuum ins milirum .

o >uocl T ^ rZeEeooer vulgarirer appellarur . cum vno curru lecare ciebenr rrr rrerrrore

7ro / ? ro ^ rror / M / ee / >eroorr / Z - rrrrrerr ^ rrZr / r . vn6e voiumu8 öe 6iitri «5tiu8 inbibemv8 ne

ali ^ uis oKiciarus notter vel lculrerus live «̂ ueliber alia persona . precliiftam eccle -

bam in kac noltra concellione Lr liberrare au6ear perrurbare . Darum A aÄum

r'rr torre / r anno 6omini lelo . LL ->. PXo . Mo . leibs . Dominu8 D /? r7rM / r ^ errror

<7e / ^ r / c ^ e »/ ? er >r . ( 7er ! aeu8 Ar Xlacbariu8 milire3 c !e binnen . Dominu8 Wernbe -

ru8 6e blarcinro6e . Dominu8 ^ .cloisug cle l ^ ucbilbeim . ( Ä / ? rerr / er rrr (Herr . Do -

minu8 Wi6eroIru3 cle I >ior6ecbcn . Dominu8 ^ obanne8 öe iVIengoru8 5rarre8 cüÄl

surei . I >Ie igirur ali <̂ ui8 lücceilorum noiborum vel aliu8 bominum kanc noliram

concellionem öc liberrarem preclMe eccleüe faäiain in5ringere prelumsr prelens

tcriprum noltro ligillo 5ecimu8 roborari .

^ 8igiIIum ecuueltre
( Vlriei Lomir . ? alar . )
^ 6e luvvingen .

^sum . 217 . 3 )
Rxsuro - Der ^ -/rkr'rr / .rrrrk^ /rorrrr , Zerre Dir^re DorrrrE . renore prelencium
oianbo H ^ Lognolcimus . öe norum eite volumu8 vniverÜ3 . czuoä no8 LrrrrirrMirrrre ^ o -

I ^ onalt . ^ ^ rrr ^ rrrZ ' . rrr Mrr ^ rrr ^ ( ? rr / rre / / 7er§ ^ rrr O ^ rerr üra8 . qua8 pro commo -
6iraribv8 öe negorÜ8 lui8 6i6ti monalierii 5racre3 inrrare conlireverunr in iirclem

ciuiraribu8 peragenclis . ab omni exaüione Lr peririone libera8 ciimilimu8 öc iolu -

ra8 . 8culreri3 Olbcialikus ör 8cakini8 iplarumOuicarum manc1anre8 . öc krmirer

precipienre8 . czuarenu « lepe fare lücclelie frarre3 in perloni8 liue rebu 3 lrii8 alias

<̂ uibu8cunHue in rro ^ r r̂ rr / rr / r/ rÄrorre eorr / r'Zr / Zr'i ' non permirranr ab alic ^ uo vllarenus

moleltsri . ^ rüa lünr bee in Lrunenberg . ^ nno Domini ^ l LLDXXII . in clis
Lear »

^ r n 8 -
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rr 72 .



ßesri l ' koms ?cpoltoli coram Ki8 reltibu3 . ) ok3nne 6i <̂ko 3urso . Lmkreckons
coZnomenro 8rrekelco2 . Xnikone iuniore . XVolcn3n6o 6e Lu ^esecke .
kienrico 6c Volperro frarribus 6iüi8 6e 83ken . Ikeoclorico 6c 8ilko6o lrsrrikus
KIÜ8 Domini ? erri 6e 83ken . cw / ^ r/ 5 r « s? rr/ » e » ^ rr^ 6c aliis ^ usm pluribus K6e
6iZni8 . In kuius rei evi6snri3m xrelenrem liccersm noliro kKillo lecimu8 csin-
muniri .

( K . 8 . )
Xum . 217 . b )

T^ sxi ^ iricn8 c/er kerre / ^ re DoMrM/ . lenore prelencium Xxgur <>
reco§noscimu8 . 6c nomm eke volumus vniuersi8 . <̂ uc>6 nos 6e innars nokis sr3pko

pieräre ecc /t/rE m eo 6ileäiioni8 6c sauori8 3 mplestimur 3 lkeüu czuo6 ^ lonsK
xurigm in Luckelecke Kram eiclem eccleke grnnenrem in rak conlkmimu8 priuile - r n 8 -
gio Kkerr3ri8 . ^ uo6 Kemper in polterum czuakker leprim3N3 lecun6um gnriczuum Kurs
iu8 milirurn <̂ uo6 vulA 3 rirer a ^ pellarur , cum vno ourru lecsre 6e - ,
kenr r « ,/ emore » o/? ro quo6 vncle volumu8 6c 6iltri6Ku8 in - ^ '
Kibemu 8 . ne gkczuis okici 3 lU 3 nolter . vel 8 culckeM 8 . liue i^ ueliker 3Ü3 perlona pre -
cü ^ Am eccleksm in kac nokra concelkone 6c likerrsre 3 u6 e 3 l perrurkare . Damm
6c aüum in 6 runenkeiA . ^ nno Dni . do - DXX° . lecun 6 o . in clie Ikome
-Vpokoli . 1 elie 3 Kuiu 8 rei lunr . ^ ok 3 nne 8 6 iüu 8 3 ureu 8 . Xmkricko coAomenro
8rrekelco2 . Xniko iunior . milire8 . 6c ca1irenle8 nokri in Orunenker ^ . V/ oIcnan -
6u8 6e Luleckcn . K6einricu8 6c Vo 1perw 8 lrarre8 6iLii cle 8allen . 'Lkeo6oricu8
6c 8 ilkol 6 u 3 li srreb klii / ) o ?-rr » r / ' ekrr ^/e rrver r » (?rr/ ?7e /r/'er̂ . 6c slii c^usm -

!ure8 K6e 6i ^ ni . I>le iZirur 3licjui8 succelkorum noltrorum vel slilzui3 kominum
3 nc noltram conc cikonem 6c liberalem pre6i <lte ecclelie sactsm insrin ^ ere xrs -

iumsr orelences 1irer33 noliro KZillo . fscimus rokorsri .
! !

> 8iZiIIum LanrAravü
k eczuekre cum con -
^ rraÜMllo .

Xvilu . 218 -

rrz6 .

VV ^ ir -^ vorx von ^ o6e8 Anaclen ein Lomeck ' 8 Xuni§ sllervveZen ein me - ^
VV rere . "kun kunr » llen clen , cii clilen kreis sekenr ocler korent lesen ^ ,

clgx r>o ?r , vnsereme lurlten vn6e llme sune , ^ ,
6eme junAen Lanr ^ reven , ein 63A vor vn 8 vvsrr ZeZeken , mir vrreile an 6 en
DinAcigA vor stnLie Vlricke 8 cla ^ e vmme 6 ie cleilun ^ e vnke clen mur 8 c 3 re , 3I8O
ker mir knen Xinken Kar ^ ekgn , cle 8 knr li keiäerenralp , mir Aelamenrer Vr -
reils son ^ ericke Aesceiken , -^ l so , 632 kck / /cr « r ?rü 6er jun ^ e L3nrZr3ve , k3t
versc ^ iAen , cles Deile8 2U kieken W3n6e ker 632 Deil 2u lVl3rckurZ , Orunem -
kerA 63r2u 6er XV3lr ru Vlrickeliein korer , lVlerlovve KIokemkurZ
Kor6ecken Lei6enc3p LravvemkerZ , V/ errere 6arLU 632 Lurckkul2 korer vn6s
slle2 632 , 2 u 6en sorge8prockenen Xellen korer , i2 ü M 3 N M 3 nleken , Leken
v6er 3 n 6 ere 8 , vv 32 63 r 2U koren6s ili Aecoren k 3 l , 3 n 6sr vorZen 3 nren lVIur-
lc3re vn6e Deils , i2 en vvere 63N 3lso vile , 632 ime 632 Deil 2u kieken 3n6er
werke von Xrke 8 L 3 s 3 neZevele , i2 ilt 3 UA vor un8 ir6eiler , 632 6er 3 lcle k-3 nr -
M3ve sol incru6en vn6e incumeren kner erlien Xin6e 6eil von vveme , 06er wo
i2 becumerer ilt , 06er vir 3 n 6 erer . ?cuck vv 3 rc sor vn8 ir6eiler von vvilicken la¬
cken 632 Deil , 632 Dtten 6e8 jungen L3NZr3ven Kieinricke8 Lru6er vver6en lül -
6e , le6eA vvur6e , 632 632 2U Ke2erenme rerken vver6en liiläe vn6e Aevaken
vKe kieinricken 6en vorLelxrockcnsn jungen Danr ^ rsven , knen Kru6er , 63N

k 2 sn6s -



rr
sn6ere8 vk bemannen . M / rrt ir ei « ^ krrrerrk §r/ t i/? , 622 leide toi Aeicelien Zen
leiten Xin6en mir 6er Deüe Lu teilen i auZ iol 6er s ! 6e DanrArgve lcslten 632
XrovvL iVleLc rde6ericd iin kussrovve vn6e ir Xinr iemenrlick viricriden u5 632
Deil Lu ^larcddurA vn6e war 6arLu benennsr ilt 3n 6er 6eiie vn6e IVlulicsre 3lic»
60 vor Aeicriden ilt . ' Diier breit ilt AeZedenLu Drankenturr Ln isnKe Vlrickss
OsZe 63 M3n AeL3ice von 6o6e8 gekurte Hrulenr rl,vveitiun6erer XiunLeck vn -
6e in 6em leiten jare vnieres Xicties in 6eme vvniten jare .

Lx ver . / ^ X 'rro Dri§r « ri-r ^ srr /§r/rvir/r trrrr DorrriE XeÜAioliZ v !ri8 ^ ddari ZL
kp 0 Ar . Lonvcnlui mon3tterii in / ^ rn8burZ ( iiltercienii8 Or6ini8 lavorem 6c Ar3N3M
rnonalt . conrinuam . Recorilario reii§ioni3 veitre , czu3 eitis 6iuini3 odleczuÜ3 mancipari ,
/ ^rn8b . t) ona veitra pia iideraiirare tiolpiraiirari 6c milericor6ie operibu8 exponenre8 me -

2 zri . recur tioneltari , vr vo8 36 init3r inclz-xc memorie czuon63m rro /? ri 6c
/ ? rir/rrr / 'rirrri/' r/ rrr D < rrrirro ? r/ rrr n ^ kririoi 6erriorir L? ir/ rriorir / l /rrr /̂-
^ rsviorE ^ « rrrrF/r §/ tlorrri/ r/rrr 6rrrrorrie / '/r/̂ rrrorr/r-r / 'ro§rrrr>orr/M rrl^ir orE ,
F // i , ^ /i/ir /irerir ^5° / >rir/ i /e^ iir rrol-ir o/ irrr/ir / Mot /rrt , rrrvrr /?/? erir/ r/r r>e -
/ irr/ rrr />o//>iri/7 / er/ r/orrror ve/ir /?r irr o/ /irH rro/ irrr ri/ /rr ^ r/ r§ i? rr/rrrrr/rrr§ 6c ov 21 kr
/ itrrr /rre rrrr/ rri/ieerrtie E / '/irr/ r/irrc ^ /i ^ erkr/ ^ r/ rrr ^ rrrriir /ieeorrrverr/ rrt o ' r e /Z/irierr / rrS
«r-/ / errwo/errtiE /r/ er ^r . Dinc eit , cp!06 nos 36 init3nri3m lVlsnillri Xi3rrmu6i
confr 3 ll' i 8 vettri , 6evori noltri 6ilecti , perion 38 6c bona pre6iÄi mon 3 iterii ve -
itri irr rerri/ orio ir/ rrr/irÄrorrrr rro/? re vbiiider iüt> proreätioni8 nottre curgmine itilci -
pimu 3 , omnidu8 oltici 3 lidu 8 6c ciuidu 3 oppi6orum noltrorum 6iltri6ie M 3 n 6 an -
re8 vt V 05 proce »3 nr 6c 6 eien 63 nt 36 omnit >u8 inilirioti 3 inlulcit>u8 dominum ma -
ÜAnorum nec vo8 perminanr conrr3 Iiberr3rem tlccleüglticam 6c / 'rrtrir ^ / ' ro -
^ errirorr / rrr rr »/ ? rcr /rrrr irrc/rr /ts , cjue no8 omnia 6c linAula ex cerk 3 leienci3 r 3 n 6 c 3 -
MU8 , innov 3 mu 8 A preienri8 icripri p 3 lrocinio con 6 rm 3 mu 8 3 d 3 liczuo in6et>ire
moIeit3ri . In Quorum omnium reitimonium 6c rotrur perperuum preienrem ii -
rer 3 m iiAÜIo noitro iuiiimus eommuniri . s) 3 lum in OrunenberA i^ nno Domini
XlLLLXXI . in 6ie 8rorum Xabi3ni öc Let>3iti3ni I^krr ^ rum .

1 ^ 24. ^ rerr/er irr o/>/)ir/o i/>/örr/ rrr oirrix , r>ui g6 ieo6um ckütrenie nobis 6e6erunr cen -
rum M3rc38 Lolon . 6en3riorum rribu8 Ir3llenüt>u8 3ur 6uobu8 6engri ^s We6re -
dienüt >u8 pro czuoliber 6en3rio compur3tis in p3r3k3 pecuni3 öc re66iru8 c^uinc^ue
rn3rc3rum eiu86em XVsr3n6ie ünAuIi8 3nni8 in feito be3N Xl3rcini in oiLLiir 3 ^
IlAnkverunr iuitoIIen6o8 iens 1i 3liyno rempore noitrum c^uo6cun <̂ ue t»3t>uimus
Leo6um c3itrenie pre6i6to 6omino noitro 3ur iiu8 Kere6ibu8 5orr3iIis vellemu8 re -
s>AN3re , exrunc ipsis in pgr3l3 pecunia 63re öc re66ere 6edemu8 Lc renemur cen -
rum M3rca8 preäiäte W3r3n6ie , cum reiiAnsrione re66iruum czuinc^ue M3rc3 -
rum pre6i6torum itit» reitimonio t>3rum licerarum iiZiilo noitro iiZil ^ rarum . Da¬
mm snno Domini Xlülelimo LLLXXIIID L3bb3lo 3nre 63l1i .

219 .

22O .
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221 .
oi " ro Der § - ' krtr <r re , ' , 'ö / Ä ^ re DorrrrE Le XI . ULIOIS eE Lx suro -

^ corrt / wr ' ^ / r ^ una cum noliris derecddus in dgs lcripns prodremur , cpiocl / o - Arapdo

ib<rrrvr Lirrrw / 'sc /- miliri c ^ , -e „ / r rro / ? ^ o clileÄo Lc kereäidus ipdus ^ uauäam ? nckivi

piscariam noldam in decurdi rr ^ rre Do ) /» srrte o / i ^ rr / E » q / ? rE oxsix c^ uam nunc 'LieZenii .

pro lemporc dcdaräus cliLtus kempc piscaror rencr Lc lüb le Kader ^ / / ror / nm rzr ; »

L /r/ / rr -r / e Äerer / r ^ rrE co » trr / r / / rrrr äc prelcnddus conserimus a nodi8 öc noltris de -

redidus perperuis remporidus pold6en6am volenres prediätum piscarorem aur

slium cjui pro rempore suerir srui öc Muclere Manjs eisclem c^ uidus i6em pisca -

ror apucl nos daätenus elt gavisus . Dances das dreras d » illis noldis pro nodis

öc nodris dere6ilrus super eo oondZnaras - Vnno Lni d ^ LLLXXVo . in vi ^ ilia

deari ds ^ cola / .

Xum . 222 .
"Vsos ttLi ^ Licos Der Fr /rtm DM ^ -Errrr terre / Lr̂ e pro nodis 6c dererddus Hx auro -
^ noldis renore prelencium pudlice prodremur . cjüoci däelia lervicia nodis per ^ apdc»
Lonraclum 6ictum lVlilcdelinA samulum lervirorem nolirum clileÄum exdidira izzz .
cjuam plurimum arrencienres . ipd öc suis veris dereciidus iclem caldense pdeodum
czuoä cpionclam Lonra6us de dldirdulen miles done memorie r » s/?r>/o ovsrciibi
<r -ro/? s 'rr /) ro§c » rto ^ rrr de conlensu <8c volunrare nobiiium viro -
raim DvMMormrr Ds /c ^ r // / er ?r , c^uidus <̂ rÄE o/) r -/« r/r « o/? r E rE /?A ^ /rte > / >er
rror r^ r/? rt , renenäum öc dadendum perperuis remporidus derediraris
tavoradilirer conrulimus ac conserimus per prelences . did reltimonio darum lire -
rarum dZillo nollro maiori drmicer liAnararum . ?r «dum Lc darum anno domini
lVlo dLO XXXVUlo seria lexra proxima polt diem deari X ^ dani Lc sacror .
lüor . l^ larrir .

XuM . 22Z .
Johann von Buchlecke bekenne vor mich vnd myine rechen Erbin vfent-

L-rM lich an diesem Briefe , da ; vns der Jrluchte Fürste vnß gnediger herre , Herr robrapd
Hcnrr'ch LanrZrefe zu Heßm zu einem Erben Burglene geligin hat,

Wnßer die Mystke by den Gyeßen vnd lM Buchstcker Genchte vnd
sink sin vnd siner Erben Erbburgmann darume worden , vnd Wullen daz Bürgten zu
den Gyeßen getruelich verdienen , als Burglens recht ist . Wann auch Lantgrefe
Henrich vnß gegebin oder bezahlet festig Schilling Turnos , so füllen vnd Wullen wir
em das genant Waßer ledig vnd los wieder Antworten wann daz ist geschehn , so sullin
wir en sechs Schilling Turnus Geldis yerlicher Gulde bewiesen in vns eygen Gud da ;
den Gyeßen allernest ist gelegen , vnd füllen die wieder von en empfaen , vnd haben zu
einen Erben Burglene , vnd daz getruwelich verdynen , als vorsted geschrieben , vnd ge¬
ben des zu Orkonde diz Briefs versiegelt mit myne Zngesiegel nach Christi Geburd
dryzehen hunderth in dem dry vnd seßigsten Iare an Sent Ooalrici Tage .

(d . 8 . )
Xum . 224 .

^ ^ ^ ,^ ir Philips von Falkenstein der Jungeste Herre zu Mntzenberg . beken vor vns vnd Lx auro ^MW vnse Erben vffenliche an dieß Brieffe , daz der Jrluche Fürste vnd Herre . Her Zrapdo
Hemtt'ch Lamgreue zu Hessen / vnd Her (vrce Syn Gon vnse Herren , vns Isa bul.
° s verkauft varmlt .

- Z 6 z ,
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verkauft haben recht vnd redeliche , daz halbe Dell irs Sloßes zu dm Gießen , mir
Burgmannen . kircksitzen / Wilrbancn / Gerichten / Luden / Guten vnd miv
allen nutzin reckten Vttderin / die zu deme halbe Delle gehörig , irsucht vnd vnirsucht, als
ir Eldern vnd sy iz biz herbracht Han , umb Ses dusent phond -Haller , frankenforter we -
runge , die wir yn dorvor gentzliche bezalt Han , vnd haben wir von vnser vnd vnsere Erbeü wen
Sonen vnd Dochtern daz halbe Dell irs egenanten Sloßes , mit allem deme da ; darzu
gehont , als vorgeschrieben siet , von en vnd irn Erben , zu rechtem Lehen emphangen , mit
solichem unterscheide , wanne sy oder ere Erben , vns oder vnße Erben , bezalen . Ses . du¬
sent phond Haller franckenforter Werunge , so sollen wir en oder iren Erben , da ; halbe
Dell des egenanten Sloßes mit allen nutzen , rechten , vnd eren . als sy iz vns verkauft
Han . wieder zu kaufe gebn , ane alle Wiederrede , also daz sy vns die losunge . eynm
Mand vor , laßen wissen , vnd sollen wir dan derManschaft , von desselben Sloses , wen
ledig svn , vnd daz gelt dar myede , sy daz halbe Dell des egenanten Sloßes wieder
keufen sollen , daz sollen sy vns antworten lassen zu Butzbach in unsere Sloz ane geuerde ,
vnd wer ader wy daz Gelt von irn wegen da bezalen . die sollen velig sin , dar vnd dannen ,
vor vns , vnßen Erben , vnd vor allen den . die durch vns dun vnd laßen wollen , ane ge -
uerde , wir sollen auch die Burgmanne / Bürgere / vnd Lude , die zu dem
Stoße gehören / in allen den Eren vnd rechten , laßen vnd behalden , als sy vns die
geantwortet Han . ane argelisi , -Ouch wollen sy vns daz egenante Sloß mit allem deme
daz darzu gehont , helfen verantworten , beschirmen , vnd by rechte behalden . glichet
wis als ir Sloß , vnd gud , dasselbe wollen wir yn wieder tun , ane alle geuerde , Auch
en sollen sy , oder ere Erben sich deme halben Delle des egenanten Sloßes , mit Nichte an¬
ders zu nehen , dan mit dem gelde , als hir vor isi geredt , ane alles geuerde , Ouch
wollen wir en ein glich ganerbe sin da selbes . L) uch ist geredt , losen wir dyheine
gud . die phandeß sten , vnd zu den Gißen gehören , daz Gelt sollen sy vns wieder geben ,
mit den egenanten Ses dusent phond , in der Losunge ; Was sich auch des phandgud
selber loset , da ; sal vns vnd vnßen Erben glich halb gefallen , als lange , als wir da ; Sloß yn -
ne haben , were iz auch daz vnse frauwe vnd muter , ee diese Losunge geschee , « beginge von
dodes wen . der god lang leben verlyhe , woldcn dan wir den Edeln Iohan von Falken¬
stein vnßen veteren . mit vns in daz egenante halbedeil irs Sloßes setzen , zu solichem rechte ,
alz diese brieffe vzwisen , des wolden sy vns wol gennen . Me ist geredt , werez daz vn¬
se vorgenante Herren vnd wir , oder vnse Erben zu rade worden , zu buwen da selbes ,
was wir dan kuntliche da verbuweten , daz solden sy vns wieder geben , in der Loßunge ,
were auch daz wir kriegende worden , mit einander des god nit enwolle , so solde daz vor ?
genante Sloß Gießen , stille fitzen , vnd vnser keine ensolde sich vz deme Sloße oder drin
behelfen , off den andern , noch daz Sloß , vnd daz darzu gehöret , beschedegen in keine
wiß . Were auch daz twischen vnßen Amptluden zu den Gießen , oberem andere da selbes
ztwcne Amptmanne hetten , oder twischen im dyenern was ztweiunge , vnd vfioyfte ge *
schecn . So solln vnsere beider Amptlude da selbes dry vz den Burgmannen zu den
Gißendar über kesin , die sollen macht haben , den vfloyft henzulegen mit fruntschafte ader
mit rechte , vnd da sal vns und en beiderjyt wol an gnügen , vnd daz en sal nit vortkum -
men , were iz auch daz sy daz halbe Deil irs Sloßes zu den Gißen daz sy ledig
haben / versetzen wolden . so sollen sy ee bestell » , deaz wir vnd vnse Erben bliben sitzen , vnd
bewart werden , an deme andern Deile , .m all der maße als vorgeschriben stet . Alle diß vor¬
genante stücke vnd artikele globen wir in guden truwen , vor vns , vnd alle vnse Erben ,
siede feste , vnd gantz zu Halden , als hie vorstet geschrieben , ane alles geuerde . Vnd
geben des zu Vrkunde diesen Briefs festliche besigilt mit vnserm Jngesigele . Nach gots
gebürte , als man zalte druzehn hundert in deme dry vnd sehtzegestem Iare , an des hei¬
ligen Crucis tage als iz erhaben wart .

22Z .
Iohan Grebe zu Nassaw Here zu Merinberg vnd Jehenne sine elicher Fa .

we Grebinne daselb zu Nassiw bekennen mit vnsern Erben an dysem offen
Bryfe daz vns vnd vnsern Erben dp irluchtm Fürsten vnße Here Her Henrich

Land -
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Landgrebe zu Hessen vnd vusie herre her Gkte sin Son virsazt Han vnd
virstzen ir Sloze zu den Giezsen Bürge vnd Grede gliche halb mit alle dem
daz darzu horit mit Gerichte Dorffern lande und Luden vnd daz darvon
gefallen mag mit allen vsPomen vnd gesellen ho vnd nyderwydy genant sint vnd
von waz fachen daz komt oder komen mag nichts vzgescheiden irsucht vnd vniriucht also daß
vnser iglicher glich gebyde gemalt vnd gevelle an den vorgenanten Slozen vnd daz darzu
horit haben sal vnd kennen Vorstand vor dem andern vor viertehalb tusint cleyne
Gulden gud von Golde vnd swer von Gewichte als zu Frankynford genge vnd gebe ist
vnd vor ses tusint Punt hallere frankynforder were vnd vor zwo vnd drizsig marg Pen -
ninge auch franckynforder were Vnd wir sollen dy Sloze vnd daz darzu horit gliche
halb geruwelich mir yn vnd sie mir vns besizen bist nesicn vier Jar dy nach
eyn andir volgen zu rechenen nach gifft disses bryfes vnd als lange alße wir vnd vnsir
Erben vnsir geld vf den Giezsen haben biz daz sie vns ader vnsern Erben dise vorgeschrie¬
ben Summe Geldis genzlich vnd gar bezalit haben , vnd wanne diese vorgeschrebenen
vier Jar sint virgangen , vf wilche zyd danne sie ader ir Erben darnach daz halbe teil der
Giezsen vnd daz darzu horit von Vns adir vnsern Erben losen wollen , daz mögen sie
tun ane allerley Widerrede also daz sie vns adir vnsern Erben dy losunge kuntlich in vn -
fer Huß da wir wonen mit irm vffen bryfe eynen Mond vor lazen wizsen . teden sie dan¬
ne dy loßunge in dem Monde adir in den nestcn zwen dagen darnach so ensollen wir key -
ne Schor ader gevelle in dem Mande vfheben , teden sie abir der losunge nicht bynnen
den egenanten Monde adir in den nesien zwen dagen darnach , waz danne gevelle bynnen
demselben Monde irschenen were adir darnach fort irschene des solden wir vnser deil vf¬
heben alse lange biz daz sie dy losunge teden als vor sied geschreben . Were noch da ;
vns adir vnßere Erben nach den vorgesehribenen vier Jaren nod rürte daz wir vnßer
geld haben müsien ane geverde , so solden wir yn ader iren Erben die losunge verkündi¬
gen mit vnserm vffen Bryfe yn ir huß da sie danne woneten so solden sie vns danne dar¬
nach bynnen eym halben Jare allirnest vor daz halbe teil der Giezsen vnd daz darzu ho¬
rit vnier Geld wider geben teden sie des nicht so solden sie vns verfallen sin mit hundert Gul¬
den ye vff dusint gülden als sich daz heyscht nach der vorgenanten Summen vnd da ;
egmannt verfallen Geld sollen wir danne slahen vff daz halbe deil der Giezsen vnd da ;
darzu gehorit vnd sie sollen dy losunge tun zu den Giezsen vnd daz geld von danne ge -
leiden vnd antwurten zu Gliperg ab wir danne dez Slozsis mechtig sin , Werin wir abir
des nicht mechtig so solden sie vns daz geld geleiden vnd antwurten mit vnsrer Helffe vff
iren Schaden zu Cleberg ader zu Wetflar , in wilcher der zweier Slozße eyn wir daz
heyschen ane geverde , Seeßen sie abir in zweiunge mit der Stadt zu Wetflar , so sol¬
den wir vnser geld nemen zu Cleeberg adir schicken daz daz geld velig were vor der Stad zu
Wetflar ane geverde vnd wanne diese losunge alsus ist gescheen , so sollen wir yn daz hal¬
be deil der vorgenanten Sloze mit alle dem daz darzu gehorit ledig vnd loß wider ant¬
wurten in alle der Maze als sie vns daz geantwurtet Han ane geverde . Were auch daz
sie an dem egenanten Sloße vnd daz darzu horit -waz verunrechtit weren vor Gifft dis¬
ses Bryfes adir rioch worden , daz sollen wir yn vnd sie vns wider vnßer iglicher vf
sine kost vnd schaden getruwelich helfen rechtfertigen vnd waz wir darane frommen ne¬
men der solde vnser beyder glich sin vnd vnser iglicher sal by sime rechte vnd erbe bliben ,
auch sollen wir dy Burgmau burger Land vnd Lude dy zu den Giezstn ho ^
ren by allen iren alden rechten lazen bliben , auch ist geret , weriz daz God nicht engcbe ,
daz wir adir vnser Erben mit yn adir iren Erben zu krige quemen , so solden die Slozse
Giezsen vnd daz darzu horit stille sitzen vnd insal sich vnser dicheiner wider den andern
mit den Slozen behelfen dywile daz wir vnser Geld darane haben noch dy Gerichte dy
darzu Horen beschedigen ane geverde - Were auch daz dy Giezsen verloren werden von
milchen stücken daz queme so jolde vnser eyn dem andern getruwelich beholfen sin mit
lande vnd luden vnd mit alle siner macht vnd solden viende sin dez ader der dy die Slozse
gewunnen Hecken vnd vnßer keyn ensolde sich ane den andern nummer gesonen adir gefri -
den Wir enhetten danne dy egenante Sloze wider gewunnen vnd wanne wir die ege -
nante Sloze wider gewunnen Hecken ader wy wir darzu quemen so solde vnßer iglicher
ju sime rechten sitzende bliben als vor auch sollen wir yn vnd sie vns wider dy vorgenannt

s r Sloze



Sloze Burgmanne Bürgere vnd allez daz darzu horit truwelich vnd festlich Helsen ver -
teidingen vnd verantwurten vnd by allen iren Rechten behalten vnd lazen ane alle gever-
de . Auch sollen alle Borgman vnd Burger zu den Giezsen vns vnd vnsern Erben dul¬
den , vns zuvnßerm Gelde vnd den vorgenanten vnsern Hern den Lantgreben vnd iren
Erben zu irem Erbe als dise Bryfe vzwisent , auch ist sunderlich geret were daz wir Io -
Han Grebe zu Nassaw vorgenant von todis wegen abegyngen , ee danne vnßer Frawe Je -
Henne vorgenant so solden die egenant vnsir Herren dy Lantgreben vnd ir Erben vnser
gramen Jehenncn vorgenant vnd iren Erben mit diser Pantschaff verbunden sin vnd
Burgman vnd Burger zu den Giezsen sollen ir vnd iren Erben mit hülden vnd Eyden
verbunden bliben vnd nymand anders als lange biz dy vorgenante Vnser Hern die Lant¬
greben ader ir Erben ir ader iren Erben dise vorgeschribene Summe geldis bezalit ha¬
ben , als dise Bryfe syrechint , wilcher auch der Borgmanne da selbis vns nicht huldey
wolde der solde sins Borglens vnd Borgrechts enperin als lange biz daz sie vns die hul -
de getedin vnd waz Borgmans ader Burger zu den Giezsen entphangin werden dy sollen
vns beyder syt hulden nach dem als vorgeschrieben sied vnd wanne sie ir Sloze gelost
haben als vor ist geschriben so sollen alle hulde dy übir dy Sloze sin gescheen von vns
vnd vnsern Erben ledig vnd loß sin were auch daz wir vnd vnsere Hern dy Lantgreben
vorgenant ader vnser beyder Erben eynen Amptman ader zwene zu den Giezsen sezen
woldcn , der ader dy solden vns beydersyt ader vnsern Amptluden zu Marpurg vnd zn
Glyberg wer dy were » an vnser siad globin vnd swerin glich zu sine vnser iglichem zu sime
Rechtln zu dem Giezsen vnd dise Bryffe zu haldene ane geverde als verre ez yn geborit
vnd daz sal geschyn als dicke des nod ist . were auch daz offlouffe gescheen zuschen vnsern
Amptluden zu den Giezsen ader iren Dynern darubir Han wir yn gegebin dry vnßer
Borgmanne daselbis mit namen Crafft von Rudenheim Gerhard von Kynzenbach Rit -
tere vnd Eckhard Slune , die sollent macht haben sie zerichtene mit Fruntschaff ader mit
rechte wy sie dy eyntrechtlichen ader zwene vnder yn scheiden daz sal macht haben vnd al -
also gehalden werden vnd ensal nicht me darnach volgen , gynge auch der dryer einer
oder me abe von tydis wegen ader vz der Landis were ader daz he darby nicht komen
mochte von ehaffter Nod wegen , so solden wir eynen andern an des siad sezen in eyme
Monde allirncsi darnach wanne vnd wy dicke des nod were der adir dy solden dyselbeu
Macht Han als die ersten hatten . Alle dise vorgeschribene Artickel vnd Stücke vnd ir
»glich besunder reden wir yn vnd sie vns wider vnser iglich dem andern als verre yn dy
ane treffmt in guden truwen siede vnd veste zuhaldene in alle der Maze als vorgeschribm
sied ane allerley argelisi vnd geverde . Des zu Orkunde geben wir yn vnd iren Erben
disen brieff versigelt mit vnserm Jngesigel vor vns vnd vnser Erben der gegeben ist zu
den Giezsen nach Gots gebort drnzenhundert Jar in dein vier vnd seßzigesten Iare vff
den nesien Donrsiag vor Sent Walpurg Dage der heylgen Juncfrawen .

ir Hemrich von Gots gnaden Lantgrav zu Hessen bekennen vffintliche in disein
> Vrive vor vns vnd vnsere Erben , daß wir uch vnße lieben getruwen Manne

— Burgmanne -Burgcrmcisier Scheffen vnd Stad gemeynsainliche tzu den Gie¬
sen geheißen haben vnde heißen in diseme selbin Briue vnde wullen datz ir der edelen Je¬
hennen Grafen Iohans von Naßorve Herrn zu Merenberg tochter die Lantgrav Herman¬
nen den jungen Landgrauen Ludewigis seliger vnsers Brüdern son , tzu eyme elichin Ma¬
rie gcnorne hat , mir vnßcme egenanren Slosic »zu Gießen vnd mir alle deine
day dorrzu czchorir huldigunge tud tzu w , deinen rechte . Detz tzu -Orkunde Han wir vnß
Ingesiegel an disen briff tun hencken Der gebin ist tzun Gießen nach Xpi gebürte
drizenhundirt jar darnoch in dem siben vnde seszigstin Iare an d . m nehsten Montage noch
dem Suntage in der Vasten als man singit Reminiscere nach Bewunheid tzu schrybene
in Trier Bischttime .

Kum . 226 .

Xnm .
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Ludewig von Gots Gnaden Lantgraue zu Hetzen bekennen öffentlich an die - ^ E -

sem Briefe vor vns vnser erben vnd Nachkommen daß wir vmb sunderlichin 8 sbpk .
Gunst vnd früntschafft willen die wir haben zu vnsem lieben getruwen Bur-

gern gemeinlich zu den Gießen der Stad die Gnade getan Han , daß wir sie wollen vnd
sollen laissen vnd behalten by allen alden guten Gewonheiden frieheiden vnd rechten als * 4 ^ 4 -
sie von vnsern aldern vnd dem fürstenthum zu Hessen herkomen sint vnd bracht Han vnd
wilcherley briefe sie hetten von vnsern aldern odir von vns die woln wir siede vnd veste
halten vnvorbrüglich von vns vnd den vnsern ane geverde Dieß zu Vrkund Han wir vn -
sir Jngesigil an diesen brieff tunhengken , Anno Oomioi lVlilleiimo cinaclnriAelireli -
mo clccimo yuarco äie Proxima polt leltum corporis Lrilti .

Meister Schessen Raid vnd gantze Gemeynde vnser Stait zcun Giessen vns den genanten * 458 .
vnsern lieben brudern vnd vnßern erben eyne rechte Erbe huldungegethan Han als Iren rech¬
ten natürlichen Erbeheren , das wir nu vmb günst vnd gnden willen die wir Han zcu den
vorgenanten vnßern Burgern zcun Gießen In die gnade witderümb gethan Han , das
wir sie sollen vnd wullen laßen vnd behalden die allen alden guden Gewonheiten fryhei -
den vnd Rechten als sie von vnsern aldern seligen vnd dem sürsienthume zcu Hetzen Her¬
kommen sin vnd bracht Han vnd willicherley Brieffe sie hetten von vnsern aldern seligen
vnd von vns , die woln wir In siede vnd veste Halden vnvirbrochlich von vns vnd den
vnsern ane Geuerde , Vnd des zcu orkunde Han wir Lantgraue Ludewig als der eldesie '
Fürste zcu Hessen vnser große Maiestait Jngeß . vor vns vnd vnser Bruder an diessen
Brieff thun hengen , der gegeben ist vff Sonnabent vor dem Sontage Oculi Anns
Domini milleümo cpiaärinZsnrelimo c^ uin ^ naZelimo oilkauo .

^ ^ Arr Annn von Katzenelnbogen vnd Dietz gebornn von Gots gnaden Lantgraffin - ^ x auro -
ne zcu Hetzen Graffinne zcu Cziegenhain vnnd zcuNidde Thun kunt und bcken - ^ rgpko
„ en vffintlich mit dießem Brieffe gein allermenniglichenn Nachdem vnd als Ov . Qiss

wir mit der Stadt Gießen belibtzucht vnd bewedempt sin vßwisung vnßer brieffe vnd
siegel darüber habend daruff vnser lieben getrüwen Bürgermeister Scheffen Radt vndt
gantze Gemeynde der gemelten Stadt Gießen vns vnßer Lebtagelang vnd nit lenger
huldung gethan haben deßhalb wir dennselbenn vnßern lieben getrüwen vnd auch vmb
sunderlicher gunst vnd früntschafft willen so wir zcu Ine tragen die gnade widderumb
gethan vnd bewesen haben Alßo daß wir sie vnßer Lebcnlang gantz vßs laißen vnd be¬
halten wollen by allen alten guten gewonheyten friheyten vnd rechten alß sie by Herko¬
men der Hochgebornen Fürsten Hern Ludewigs vnd Hern Henrichs ettwan Lanttgraffen
zu Hetzen Grauen zcu Zciegenhain vnd zcu Nidde vnßers lieben Swherrn vnd Gemahel
löblicher gedechtniß Iren Voraltern vnd den Fürstenthum zu Hetzen gehabt Herpracht
geprucht haben vnd gefrihet sin , vnd Ine auch nehist der Ehre würdigst Hochgebohmer
Fürst vnßer lieber Swager Her Herman Ertzbischoff zu Colne vnd Korfürst rc . Alß

228 .
^ ir Ludewig vud Heinrich gebruder von Gotis Gnaden Lantgrauen zcu Hes- ^ ^

sen rc . bekennen vor vns Hern Hermann vnd Hern Friederiche vnser lieben Bru -
dem vnd vnser aller erben vffentlieb in diessem Brieffe vor allen Lnten Als Buraer - Ov . Ol
stiirc . bekennen vor vnö hern Hermann vnd Hern Friederiche vnser sieben Bru -

( 08 . )
22Y . a)

t Vor -
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Vormünder vnd an stadt deß hochgebornen Fürsten Lantgraffen Wilhelms vnßers Her -

tzen lieben Sons sulche Are ? riviIeAig constrmiret halt vnd rvaß Brieffe sie hetten von

den gemelten vnserm Swherrn vnd lieben Gemaheln vnd Iren Voraltern seligen die

wollen wir Ine vor vns vnd die vnßern siede veste vnd vnuerprocblich halten alles an

geuerde . Viid deß zu warem Vrkund so Han wir obgenante Anna Lantgreffinne rc . rc .

vnser eygen Jngesiegel an dißen Brieff hengken laißen . Der geben ist vff Sanct Mar¬

cus tage des heiligen Evangelisten Domini millelimo cluzclrinZenrelimo oöius -

§elimo lerrio

Lxcr3Äu8 Vergleiche vndMutschirung zwischen beedrn Gebrü¬
dern , Herrn Ludwigen vnd Herrn Henrichen , Landgrafen zu Hessen ,

über ihre Lande vnd Lenthe , cle anno 1466 . uff Mittwochs nach

8 . Egidii tag .

auro - ^ iernach so setzen vnd machen wir den andern vnd zweyten theil der Mutsche -
xrapko * runge also „ I dem - Schloss vnd die Statt Gießen / Schloß vnd

lakulari die Statt Staufenberg , LirchhaM die Start , mir allen Dörfern ,

Lebend . auch allen vnd iglichen ehren Inn - vnd zubehorungen / Reuthen / Zinßen /

1466 . x 7 » tzen , Hicrlichkeiten / Gerechtigkeiten vnd Gefällen / Irsucht vnd

vurrsücht - - - - - - - - - - - - -

rc . So setzen vnd machen wir vnd nehmen wir solche Herrlichkeit vnd jTlu -

tzungc des frehen Gerichts im Ambtc zu den Giessen vnd auch des Hütten¬

berges / die Sie dann haben in ihren Legern vnd die Herrschasfkvon Hetzen darrmierr ^ erbracht l- ttt / vnd auch uffsie Herkommen istrc .

Lx auro - ^ ^ ir Gerlach grebe von Nassowe bekennen an disime geginwortiginne brife . dar
^ rapko mir mit deme hochgebornen Fürsten . Lantgrauen Henriche Herren Hessen -

labulgr , land , vnsirme lieben Swager . vmme foliche Lehin . alfe die Herren von
6 >uen 5. Mcrinberg von fincn eldirn . zv mattlehin gehat habin . also gesazit . vnde

rzzr . gerichtet sin . daz der selbe Lantgraue vnse swager vnde wir semtliche gekorin habin die

Edele manne , grebe Sifride von Widichinstein . vnde grebe Johan . von Solmesse

vnde Eckeh . Slune rittere also daz se sich irvarin sullen vmme die vorgenanken

lehin . zuschin hie vnde sente Miclxls tage die allir nest kumet . vnde nach deme dez se

sich irfarin . sa sullen sie vns scheidin vor deine selbin sente Michels tage , vnd wie

sie vns scheidin vmme die vorgenanken lehin semtliche oder ire zwene obe sie

dri zweiginde wordin . also fülle wir gescheidin sin . vnde sal vnser iklich deme andirn

daz siede vnde veste Halden . Gesche ouch daz dirre driger scheide lüde einer abe gin¬

ge hie binnen , so solde die andirn zwene darnach binnen achte tagen einen andern an

sine siat setzin . Zv eime vrkunde dirre vorgescreben rede , gebe wir disin brif besigelt

mit vnsirme Jngesigele . der ist gescreben nach gots gebürt , dritzenhundirt iar in de§
me zwei vnde drizigisiinne iare an sente Jacobis abinde des aposiels .

I4um . 22Y . b )

l^ UIN . 2Z0 .

Xum .
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^ UM . 2 ZI .
Hüttenbergk
Gemain land an der Loen
Lollar Gericht
Großen Linden
Niederclehn

Lx süis
6ivilio -

M8 snm

» k 8 s .

In Hüttenbergk gehören nachuolgende dorff.
Langgunß Lützellinden
Hirchgunß Allendorff
Polgunß Dudenhouen
Dornholtzhausen Großen rechtenbach
Hochelheim
Hirnßheim
LeidkgesternnAnrodt
Haußen

Deuchelheim
Kientzenbach
Larmßbach

Lollar
Daubringen
Meintzlar

Weidenhaußen ,
Volprechtshaußen
Reißkirchen ,
Niderwetz biß an die bach genant die Wetz »

In6 Gemein land an der Loen gehören .
Wießemar
Rodtheim
Fellingshausen

Ins Lollar Gericht gehören .
KttMgk
Rutterßhaußen

Benachbarte Stedevnndorther , welche vmb obgemelte Land¬
schafft gelegen , vnd mehrertheils damit grentzen ,

Stauffenbergk Heßisch one Mittel!
Treyß an der Lumbde Milchlingisch , in Landesfürstlicher Heßi-

scher Hoche vnd obrigkeytt
Buchseckerthall Ist dero von Bußeck vnd Trohe gehört m

landtsfürstliche Heßische hohe vnd
obrigkeyt

Gericht Steinbach
Gruningen
Butzbach
Llcpurgk

Destisch ohne mittet
Solmisch - vnd Konigsieinisch ,
cheßisch , Solmisch and Konigsteinisch
Isen burgisch , Naßawisch
Westerburgisch cet .

Vorschlag
Scßtsch ,
Großen LindenLollar
Daubringen
Meintzlar
RuttershaußeN
Kirpergk
^reuchelheim
Rodtheim
Fellingßhausen .

Nastawisch ,
Wießemar
Launßpach
Kienzenbach
Weitenhaußen
Volpertshaußen
Reißkirchen
Nederwetz .
t r k<um .
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Theilungs - Vertrags zwischen Heßen und Naßau Saar
brücken ä . a . 1585 .

k.xkmro - ^^ ^ argegen sollen vnserm gnedigen Herrn , Graff Albrechten zueNaßawe , die -FrgpNo se nachbenandte Dörffer auff der Gemeinschaffk zuekommen , vndt al-
Dakulgi-. lein zuesiehcn vndt pleiben , Alß nemlich :
6 >ssenll Wißmar , Launfpach , Kintzcnbach , Weidenhaußen , Volprechtshaußen , Reyß -

>48s . kirchen , vnd das Hüttenbergisth theill ahn Niederwetz , sampt den Wüstungen , Wert¬
haußen vnd Geringshaußen , Auch demselben Wüstungen vnd ehbemelter dörffer zuge »
Hörungen , gleicher gestaltt Alles vnd Jedes mit aller hohen , Mitteln vnd niedcrn geist¬
lichen vndt weltlichen peinlichen vnd bürgerlich juri 8 M <Mon , Obrigkeit , Gerichten ,
Gebotten , verbotten , in bcmelten Dörfern vndt Dorffmarckungen , in holtz , feld ,
waßer vnd weide , mitt kirchenordtnungcn , landen , Herrschafften , freyheitten , Reichs -
vndt Landtsteuren , atzung lager vnd vngeltt , wildtbannen , - achten , fischereyen , landt-
zöllen , beede , weidthemell , diensten , freveln , bruch vndt büßen , Höffen , güttern ,
mühlen , zehendten , zinßen , renthen , gesellen vnd andern Nutzungen , Herrlich - vndt
Gerechtigkeiten , ersucht vndt ohnersucht , wie man das finden oder erdencken kann vndt
beide Herrn dieselben biß anheren sampt oder sonders ingehaptt haben , nichts alß die
Jacht im Weidrenhaüßer waldt , vnd Heßifche Mann - vndt Erb - Ritter - lehen , Auch
Vas Gleidt vnd den Heffijchen Gulden weinzoll auffgenommen rc .

der von Selten Nassau concra Heßen an . Isst , übergebenen
8peLiliLLtion Landgraff Wilhelms des Jüngern Vcrlassenschafft NN

Land vnd Leuthen , und zwar bey und unter dem Ambe
Gießen .

Lx ?cr - 's rem . Greffen / Stadt / Schloff vnd Ambt / mit aller Gberherrlichkcie
cbivo vnd Zugchsrde .

blasso - In l^ ecensirung aller Dorfschafften vnd Orten des Ambts Gießen , ist so fort
Oarmlk . befindlich :

I ; sI . Irem . Alle Obrigkeit vnd Gerechtigkeit des haußes Schiffenberg .

^ sum . 2Z2 . c )
^ X 1 X ^ L 1 o 8 .

Politischer Lands - viiicarion des Obersürstenthums Heßen

^ Hauß , Mit aller Zubehörung , im Gieffer und wiffecker Wald gelegen ,
ckivo stehet mit dem Eigenthum dem Deutschen Orden zu , alle Hoch -- und Obrig -
risslo - kcit aber ist unserm gnädigsten Fürsten und Herrn dem Landgrafen zu -
varmli . ständig .

blum . 2Z2 . b )
k X 1 k ^ L

äe anno 1627 .
Schiffenberg .

1617 .
d§um .
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2ZZ .
I ' n nomine lanilis öc incliviclue rriniraris . ^ men . ÜAO NLLVX ^ VNS r>7 Zl/ erew - LixOriA.
^ /' er /' omnibus boc scriprum inruenribus lälursm in Domino perperuam . () uo - uz ? ,
niam la <5ia <zue gerunrur ab bominibus remporis proceliu tepe in obliuionem
caclunr . necelle eli ca lcripro ac bonorum virorum reliimonio ürmari . ( > ua -
proprer norum facio ei c^ue nunc eli Lc c^ue Ventura eli Zenerarioni . quob eso
n > LOa > Ons . öc / rirtrr oiso . porcionem czuam Domina in / re -
/ Ze77c/>r777 A blius eins iure parrimonij /r ^ cre polleclerunr in lilva Hus
vocarur ab iplis emimus . Lc ecc'/r/re r » in remeclium
pieccarorum noltrum conrulimus in perpeluum polliclenclam . krererea . parrimo -
nium , cjuoci cluo frgrres Mo /c/r/ r A / /rrÄio /^r/r lilij lororis iam Eie marrsns
in prsfara lilva polleclerunr Mer' e ab ipbs comparavimus . A ecclebe memorars
conrulimus in perperuum polbclenclum . Inluper parrimonium czuocl babuir Do¬
minus blius Domini DrtrwM ab ipio emimus . öc eiclem ecclelie in per -
picruo conrulimus . lcilicer in jam lepe 6i <lia lilva / /77/e -r ^ k/ce ^ . lellcs . / Är -

c/r ^/ erM ^ erc /». öc lilij iplius / //rr r̂ ^ r/ r Lc Lo /- r^ r/ r . barer
/ /rb/io /^ r . ^ o /Z- cr / r/ r . Lc alij c^uam plures . Dr aurem rara öc incon -
uulla permaneanc prelentem pa ^ lnam conlcribi §c li§illi noliri parrocinio 5eci -
mus communiri . ?c6ia lunr kec . V1D . Icius lVIa ^ i . anno clominice incarnario -
nis lVIo . Lo . oÄo ^ elimo nono . re ^ nanre Zloriolilbmo k^ omanorum inperarors
IHcrberico . öc venerabili lancie maZunrine eccleüe arcbiepilcopo . Lunraclo .

Lircumücriprio : » LLvkäOus riLXLi ^ LLxc ».

Kum . 2Z4 . a )
l 'n nomine Domini ^ msn . Lira Ivos bei ^ raria 8an5ie lVIloAunrine lebis kix OriZ."
^ ^ rcbiepilcopus . T̂ poliolice leclis leAarus . Lommille nobis a Deo prelarionis 121 s .
rcczuirir olircium . ur non lolum jura eccleliarum conlervare . verum eriam Lc con¬
tra maliZnanrium verliirias curam lara ^ amus proviäam aclbibere . ?rrl univcrlorum
i ^ irur Lbrilti bclclium noririam volumris pcrvenire . czuorl /Ärti '/r -s/r/ r c/e
^ / rster (?)//o animarum iplorum laluri lälubricer inrenclenres . eccleüe lVloAumins
xrelioenre cunc preücccllore noltro pie rccorclacionis . cv >rx ^ v o . Arcbiepilcopo
porcionem parrimonir czuam Domina Dremenrruclis in Deiliencbem ör tilius eius
Lerrolüus /r- ers in lilva czue vocarur Dulinlcescerb ab iplis emerunr . äc
eccleüs in Davecbeburnen pro clelicioruin iuorum remeriio in Perpetuum polli -
clenäam conrulerunr . ? rererea parrimonium ĉ uocl 6uo t'rarres . .Libolcius A. Dei -
rbolfus coZnari jam Eie marrone /r /- ere in pretara lilva polleäerunr . inlriper pa¬
rrimonium czuoä babuir Dominus Volberrus ülius clomini Orrvvini . ab bijs pre -
bbacis viris . / Zinv/E /r/ r L<r Ô / o luperius ciicii c>uocl in lilva lepecliLia pollecierunr
comparaverunr . <8c cenobio in iüauecbeburnen ^ rperuo pollibenbum conrulerunr .
t ) ue clonario uc rara permanear . licur ab ancecellore noliro conbrmara clinolci -
rur . convenrus prebi ^ i loci conlirmacionis nolire benebcium poliulauir . Dr aurem
ea cpis ab anrecellorikus noliris provibe clinolcuntur orctinara apucl nos robur 6r - -
miraris oprineanr . prebiäiam clonacionem öc conürmacionem raram permanere vo - '
lenres A inconvullam . iplam licur rire 5a «lia eli kam merropolsos czuam ieAa -
cionis auiiiorirare c^ua funZimur conlirmamus prelenrem paginam li ^ illi noliri pa -
rrocinio roboranrss . Zraruimus c^ uocpie biliriccius inbibsnres . ne ecolelialtica le -
cularisve perlona banc nolire conlirmacionis paAinam inpoltsrum infrin -^ cre . aur
ei prelirmar aulu remerario conrraire . (buocl li czuis arremprare prebimplerir . in -
^ ibuacionem bei omniporenris öc noNre excommunicarionislenrenriam le
Lioueric incurrille . Elies . Dlenricus krepolirrrs kinbuenlis . lVlasilter Oclo . Kein -

U bcrus .
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beru3 . I^ urMrus tanLii 8repbani . I6arrra6rl8 pa6or »n 8iZen . ^ » ror.
/ /irrtr ^ r/r ^ wror r » ^/ erm ^ rr /' . 6o6e5ri6us cie Dppen6ein . Werkeru8 äc ? bilip -
PU8 6eLonIanr . Lunra6u3 6s In6aMne Lc alij Mlam piure8 . Dalum ^ loMncis .
IIlo . Diona8 ?rprüi3 poncibcaru8 notiri anno Miinro 6ecimo . anno 6ominicS
incarnarionia IVI . d . c>uinco 6ecimo .

tarMenre contiiruri . ex 6ebiro czui6em carirari8 otiicio renemur omnibua Lbriiti
66eiibu8 a6et6e . tpecialirer kamen eccletiaa Del nobi8 commitia8 cunüo8czue tub
ecclebatiice profetIioni8 obteruanria Deo 5amulanre8 pie 6euorion >8 atkeüu retpi -
cienres 6ebemu8 ei8 A uoiumu8 parerne 6oIIicicu6ini8 cura provi6ere . ur ila per
Lu ^iuotam piouiäenrie caurelam rerrene poretiaci8 a6uer6u3 eccieliam Dei mali -
Auan6i omni3 roilarur occatio . öc 6iuini8 teruicÜ8 ac Iau6ibu8 uacare 6ebenrium
in krancjuiiliori conrempiarionis tiaru 6e 6ie io 6iem prokciar är. maM8 incremen -
rum 6imar 6euorio . Dac conticierarions no3 in6uÄi norüm eile uoiumu8 ram
preten ri8 czuain fururi rempori8 Lbriiti 66eiibu8 uniuerÜ8 . cplaürer 6üeäiu8 kiliu8
notier Litö . cüvina gspiranre Maria pro reuerenria bearitlime Dei Mnirric >8 tem -
perpue virMni3 tVlarie öc beari tVlarcini . A ob tälurem anime trie . r «

cr/ M o -/w ^ r̂ />er 6/ rrr -^ erc Mr -
§rwtr > re err / e/ re ^ r / L M / / / s / /rrc ^ / rr ^ cr / vW crÄM / oro
r »/?rtr/ r ^ r/ oc ^ tr/r ^ / >ror/ r>/e « k/ s /) o -7tr -
^rrro /ire/ri/ere r-o /tterrt . oMM ^ew//7rrM/r /ie »/ o » srE rAeäÄ e / r/r tr/ rcro -rrr ^

tr / tc / e / ire ^ Attr / ocr / r / r't prererea 6e notirepermitiioni8 voiunrare . con -

tencienre ramen parrocbiano tacerboce , cuiu8 eccletis rauc >uam marri prefaru8 1o -

eu8 obIiZgru8 eti ira ltarurum etle 6ecreuimu8 ur ea6em eccletia . tepulrura . bapri -

Lno . öc cura animarum ibi manenrium Aeren6i Sauciere 6eb ^ ar priuileMo . Doe

kamen ab omnibu8 potterirari8 nottre üiccetloribua inuiolabilicer vbteruaco . ur 5ra -

kre8 ibi6em tub reZuIari8 obteruaurie 6itciplina Deo teruiruri . or6ini öc reZuIe

beari auMlttini in babicu . uiäiu . cereri8l ^ us buic or6ini annex >8 te contormenr . runi -

« 8 albi8 tub tui8 tuperpellici ^ urenre8 . öc pre6iäium locum ab omni peririone tiue

exaÄione Uberum abtoluimua . lals aurem notire or6inarioni8 5a <iium pretenri

Icripro commen6ari . öc 6upiici8 notire au6iorirar >8 ma ^ unrie ui6e1icer te6i8 öc

apotiotice IeAarioni8 linillo 6eereuimu8 intibniri . ne uilu3 unc ^ uam bominum an¬

tu remerario iliriä infrinAere vel inmurare pretumar .

. — . ^ n nomine Domini ^ men . 6o6efri6u8 Decanu8 . 6o6s5ri6u8 dutio8 . (Üunra6us
,x OriM ^ 8LoIatiicu3 De ^ nricus Cianror . rorumciue diapilulum maioria eccletie iVtoMinri -

ne . univerla neZocia c^ue in rempore oerunrur ne rempori8 imican6o naruram
timul cum rempore ea immurari conrinZar . necetle eti tcripro . ac voce retiium per -
dennari . I^ orum 6c i « icur ram fururi8 czuam pre6enribu8 . cpio6 cum LoMwkr / r

a Domino notiro 8 1 5kivo ^ c/- re^ o/)o ^ec/rir
/rF^ o . bumilirer potiularer . ur Lenobium iam 6iLium cum pertoni8 ibi6em Do¬
mino 6eiervienribu8 . in 6: 6 , 3 tVloMwrine or 6uam atlumerer proreAionem . sicur
pre6ecetlori suo beare recor6arioni8 co ^ a ^ vo 6 V 80 xx ^ ^

2Z4 . b )
kixOriA . 8abinienÜ3 Lipitcopua . tanüe iVlgAunline te6i8 ^ rcbiepitcopu8 .

H L - . potiolice te6i8 IcAaru8 . In eminenri ponri6cai >8 oKicü specula 6iuina Maria

i8um . 2Z4 . c)

näLviläOi t/e Dominu8
notier



7 »6^ ^
nolter taöta kui ^ nrscelkori 3 kam r 3 rionabilia robur krmirarig prour jultum eit uo -
Ien 8 oprinere . pre 6 iätum locum cum perioni 8 . EM / r̂rr /r/r r ^ ec / « .
k5" pMrrr/ r ^ eo ^M . <8c prepoiirum quem expeäire viclerir . ibi¬
dem initimen 6 o . iecli 8 IVloAunrine sc tue ailumen 8 proreüioni . auLtorirace ram
merropoIeo 3 . quam leo 3 rioni 8 . preäictam inttirucionem ücur rarion 3 biIirer faÄ 3 cli -
noicicur . priuileAij tut in quo iupra clicta pleniu 3 conrinenrur p 3 lrocinio contir -
mauir . kiper kijb preienri icripro . iinillo eccleiie noitre corrokoraro reitimonium
pertribemu 8 . ^ Äum III . l>lon 33 ^ priÜ 8 ? onri 6 caru 3 venerabiÜ 8 parri 8 noitri 8 i-
kri 6 i ^ rckiepiicopi lVloZunrini ^ nno ( ^ uarroctecimo . Oominics incarnarionis
^ nno lVk . LL . quinro clecimo .

°I°n kilomins 8 anÄs Zc in 6 ivictue lrinir 3 N 3 ^ men . k7 niverli 8 (ütrriiti 6 <Ze 1' 8 " <-
^ preien 8 scriprum viiuri 3 ram preienrit>u 3 qu 3 m fururi 3 , nr : i ^ irico 8 Der
zt/ir DoME , cum noriria iubicriprorum ialurem in or .
um ialurari . quoniam proprer tiumane iabilirarem memorie a6tions8 trominum ns
labenrur , cum rempore in icripli3 re6ioi , eit urüe öc neceike , kinceit quort no3
renore preienrium proreitamur , quorl cum ^
L5^ lrr /e/re m ex una öc vniver - ^
tirarem villanorum in 8reint>ack , ex parre alrera vercererur , iiiper jure pacronaru 3
( iapelle in 8reindac1i , öc iirper quaclam annona clancla eriam iiiper quit>u8ctam
clengrij 3 rriduen6i8 ipÜ8 dlanonici 3 3 nodilibu 3 uiri 3 Lomiribu8 cle 6I ^ berZ ve -
i'i8 kere6iku8 öc karronis eiu8clem Lapelle , in 8 rsint>3 ck , pie öc rarionabilirer
coIIari8 , ör no8 cum preLÜcti8 vill3ni8 A pro ipii8 conrra ipio8 t'rarre8 a ^ ere cepis-
iemu8 , puranre8 ex in6u <ttu quorun6am iriem ju 3 p 3 rron 3 M 8 , cum iui8 preciiAis
p>ercinenri >8 , minud iuite 3 6i «tti8 irarribru ; . pollirieri « oi-rr sc m/ / rr'r

M , rankem extribiri8 p 3 cenrit)U 8 frarrrim iireris öc
xerle <tti8 ) czu 33 precii <tti not >üe8 6e Ol ^ ber ^ . 6 iÄi 3 5r 3 rribu 3 , tirper tt 3 t>ilir 3 re ,
contirmarione öc Krmirare Iruju8mo6i poiIeltioni 3 tavoratulirer ^ ecteranr , V 3 liciilli -
rno e6oäti rettimonio , lic^ uicie co ^ novimu 3 öc preclare c!i6icimu8 ü M ' r'r

/rtcr /rr /) r ^/ic/ or » M / r /rtrE M cvMMM'Mr/ r / i6r /6 -
potlellionem t'rarrum , cie qua priu 3 6ubium not >i 3 tuemr , Lc alirer rel 3 -

rum , per omnia elle liciram , rarionabilem är juliam öc troc pretenrit>u3 recouno ^-
cimu8 eite verum . i^ 3c i ^ irur verir 3 ce not>i8 l 3 m Iiqui6 .e äemonttrar 3 3 quettio -
ne 5r3rr >t>u8 prepolira celiävimu8 , Lc cellare voIumu8 in fururum , rk <r / ? « <?
pre/i/ ti ^ cr /e/re M U / >rc/ rr / r » ^
r « per/o /- /??K // « e r^/rr ^ e /' r/ r ^omrMrrr tr' r ^ // r -Ae /nr r » /?e ^ /o -

cc /rKr^ rL
<Ä -/ oMrorM re§r/ //rrEr M e /r /r ^eM pcr/o /7i7M <r /̂ ^ // ere /E r/ r //Morr / ?/r

^rwr ?/ ro ^c> r ^ r//-r /-oterrwt rMMr / t« r' 6 . Lererum proprer
j 3 bore 8 t 3 cerc!ori 3 ipÜ8 celebr 3 ncli 8 ii6em viilani 3 nni 8 1inAuÜ 8 ciadunr in telto 8 .
i^ liLl -l 3 Lli 8 , prepoliro pretaro öe Lonvenrui tex M 3 lrr 3 puri üIiAini8 We26a -
rienii8 mentüre öc ciecem toiicio8 ievium 6 en 3 riorum monere utu 3 li 8 qnem 3 c>mo -
c!um in inttrumenri8 üiper Iroc confe <tti8 pleniu8 connnerur , troc a6je <tto , quoct
tepe 5ari uillani requiiiri 3 prepotiro A Lonvenru in 8ct>iKenberA 36 tiruencta
öc reparanria e6iücia marrici3 Lccleüe in monrs tine conrra6iLiione qualiber rene -
dunrur , ücur cerere Ville un3 cum ipÜ8 ürmirer promiterunr . Ibunr eriam pre -
Lari viilani cum trÜ8 reIiquÜ8 in roZarionit>U8 , cum prenorari8 Ll3nonic >8 grl que -
eunque ioca iverinr Zc quocunque ti 3 Äenu 8 ire eit contuerum . tempore erigm
rneiti8 6e qualiber clomo pref3wrum uiÜ3norum mirrecur mettor unu3 , nemine
conrra6icenre , reAuIaridu3 prenorgri8 Lc tic umiciriam muruam contervabunr.
leite3 truju 3 rsiüinr k r . kl . äe klotienburA . 6 arclignu 3 in 6 runneber§ 6c krarsr

kluM . 2ZZ - s )
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I ^ enr . 8reclcclauber ^ . Lernkarclus notier Korarius . Kio6un ^ u8 notier 8culc .

^ okanne8 6e V / itelce öc ki a nobis milk perleÄis privileAÜ3 Deeletie in 8ckitien -

berA , eomperra verirace ownium preäiäiorum reverti nobis reruterunk üc nos

iptorum relarioni 66ein creclulam a6iiibenre8 omni kxtiioni preciiäie renunciamu8 ,

penirus in kis ici ipris , «/ -/ » tcr ^ ec / ^/ re r>r Lc / »rsse ?^ crF et /7r , ^ r -v / / i7» / i r>,

ÄerÄE / » / n /M / m tcib linjlln noliro in tirmirarem öc rettimonium omnium

precli <tiorum . T^ äium anno Domini Kl « . LLo . DXXXV . in ociava Dpipkanie

Domini .

LxrrLÄ Verzeichnüßes der zu Schifenberg aufbehaltesten

Vso iEine Bckräfftigung des Herrn Ertzbischoff 77 ,7/ ^ zu Trier , über die Ein -
verleibung derer Dorffschafften Watzenborn , Erlebach , Garbenteich , Co -

dem , Frohnbach , und Steinbach mit allen Kirchenrechten , wie diese Einverleibung

vorher » von dem Ertzbischoff Alberon der Clösterlichen Kirche zu Schifenberg zuge¬

geben und gestattet worden 1162 . . lar .

14 ) Eine Bekräfftigung der Schenkung Herrn LandgrafOttens zu Hessen ,

über z . Huben Walds bey Schrffenberg , an das Clsster Jungfrauen Zell er --

» hellt von Herrn Landgraf Henrich 7 -chmre zu Hessen . i z Z4 . lar . ori§ .

i ^ ) Ein Zeugnus Bernhards vonGnüße , vnd Hartmann von Cronenberg über

den Verglich beeder Clöster Schifenberg und Zelle in punLio der habenden Gericht -

barkeiten und Haltung der Beamten im Dorff Frohnbach i ; ; 8 .

16 ) Ein Befehl und Vollmacht der üibkLieMten Päbstl . Committarien wider

die Beinträchtiger und räuberische frevelcr des Closters Schiffenberg am 1451 . lar . oriZ .

LxrruLk Schreibens des gewesenen Teutsch - Ordens 8ynöicr
zu Marburg Joh . Henrich Ebert 6 . ä . Marburg ä . 7 . lulii 1726 .

Durchleuchtigster Fürst ,
Gnädigster Fürst und Herr .

Tx au - Durchlt . haben gnädigst mir befehlen laßen , underthenigst zu

wAmpK . berichten , was mich bewogen habe , in der Dsierwaldischen Sache , bey hie -

-^ 706 . siger Balley Hessen einiger InriscMion mich anzumaßen ; da doch Ew .

Hochfürstl . Durchlt alss Landes Herrn bekantlich alle über die

in der Schisscnberger kerWncy befindliche Personen und gütter allein zu¬
ständig rveren .

Dieweilen dan auff Ew . Hochfürstl . Durchlt . gnedigste erlaubnuß underm ryten

k ' ebr . 1704 . ich bist Ordensbedienung übernommen , so habe diselbe auch bischer

nach meinem guten gewitzen gesichtet , des festen Vorsatzes , dadurch niemanden , am

wenigsten aber Ew . Hochfürstl . Durchlt , alß meinem gnedigsten Herrn , auch nuhr im

geringsten einigen schaden zuzufügen - - - - - - - 7 ,

Nechst diesem so finde in denen alten , daß Schiffenbergk von dem

Haufe Nastaw , alß ein demselben zugestandeneö alioclium , zu einem .̂ uo -utiiner Klo -

Xum . 2Z5 . b )

DoLUMLNteN -

2 ZZ . c )
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sierin anno ULY . gestifftet und ohne den geringsten Vorbehalt hingegeben , auch von

damaligem Ertzbischoff zu Trier alßo conlu -nvret und besiättiget worden .

Vnd alß dise / ^ ' 0 -miMer , nicht als kr .e ^ ulare8 gelebet , so seyndt sie durch den

Ertzbischoff zu Trier , auß dem Kloster verstoßen , und hingegen daselbe mit aller Zu¬

behör , cum conlcnin des Hauses Nassau alß ssunclarori ? , in anno I Z2 . Z . ahn denT . R . -Orden , in ipecie ahn den Herrn Landt Comthur zu Marburg , übergeben
worden Welche Übergabe damalige sämbtliche Gau - Erben , und mit dcnenselben

auch das Hochfürstiiche Haust Hessen , ir . Naßaw , Wesierburgk , Falckensiein

Müntzenberg , Limburgk , Jsenburgk , re . und zwar jeder absonderlich spprobiret ,

auch nachgehendts ür i ; 2s . und i r z ? . beyde Herrn Landgraffcn zu Hessen /

alst Herr Landtgraff Otto und Herr Landgraff Henrich mir acht Huben

Landes / vom angrenrzenden Wisccker Waldt / solche Srissrung vermehr

ree haben ; und zwar auch dises mit Begebung aller daran gehabter iurisüiüion und

cxprcller deren rransferilung ahn den T . R . Orden . - - - - - -

Will diesemnach der underthänigsien festen Zuversicht leben , Ew . Hochfürsil .

Durchit . werden alle dcshalben wider mich gefaßte Ungnad wider fallen laßen , und

nach wie vor mein gnädigster Fürst und Herr verbleiben , in welcher sicheren Zuversicht

ich in tiefster duomüiion alstets verharre

Ew . Hochfürsil . Durchlt .

Marburg den ? ten lulü unterthanigst treu gehorsamster

gnno 1706 . - Knecht

lob . lienricb Oberer .

t ^ UM . 2 ZZ . 6 )

LxrraÄus k - cpcrrorü der im - crciliv zu Weilburg besindlicheft

Urkunden , Schiffcnbcrg und Cell betreffend .

NNO II2Y . knnciirt Gräsin von Gliberg , Gemahlin Gerhards , Graf -
fen zu Geldern , aus dem Hauß Naßau , unter Conlirmgrion Vischoffs Me ^ e .

ncri zu Trier das Closter Schiffenberg darinnen Canonici iub re ^ ulkl Lubuikini seyn .

sollen , sie übergiebt durch ermeldten ihren Gemahl den Berg im Wischer - Wald , ge¬

nannt Schiffenberg , dergestalt , daß allezeit der älteste aus ihren Erben Lävocar und

Schutz - Herr über solch Closter seyn soll .

Hiebey ist unter andern als ein Zeuge gewesen ,

Lnno 1 ) 2 ) . hat Herr von verwieget / daß durch

Ertzbischoffen zu Trier , das Closter zu Schiffenberg dem Teutschen Hauß

und Orden bey Marburg incorporiret , unterworffen und zugeeignet worden , mit

ausdrücklichem Vermelden , daß seine Voreltern und Vorfahren Herren zu Gier ' --

berg des obgenannken Closiers geweßt und noch seyen Stifft - Herren , Patronen und

Lävocaren , wie IN dem Brieffdarüber vfgericht vollenkomlich begriffen stehet , jedoch

an allen Rechten / Gewonhcit und Oberkeit / das seine Vorfahren und

Vor - Altherrcn / auch Er bist anher an solchem Llostcr gehabt haben / u , r --

schädlich , fsrrd auch mir solchem Geding : wcrs Sach / dast der teutfche

Orden in dem Bezirck der Hüttenberg genannt / etlich Güter erkauffrcn /

oder ihnen um GSktes willen versalzt würden ; Go sollen desselben Hoff -«

und bauleüt um des Ordens halben kein Fürzug oder Vorkheil haben ,

würden aber die Ordensbrüder solche Güter selbst bauen , das sollen sie

mit des vorgenannten Herrn Gunst und Bewilligung thim . Zu

dem sollen sie "keine starcke Baüe , die sich zu einer Munition oder einem Schlos erstre¬

cken mögen in solchem Closter ausrichten , cs geschehe dann auch mit des vorgenann¬

ten Herrn Bewilligung . Zu Gezeugnuß aller rechtlichen Gewonheiten und Oberseiten ,5 sä
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so der gemeldte Herr ihme Vorbehalten hat , ist ein Brief unter des ermeldten teukschm

Haußes bey Marburg Siegel besiegelt ausgefertiget worden .

2Z0 .
OonLÜo mansorum nemori5 cÜÄi Wleclrerwalcl

faÄa per On . I^ LnäZrLvium 3 . 1525 .

os oi "ro Del Zraria DanrAravius rerre Halbs Dominus vna cum Ibutiri ^>1..
uLivr coniuAs noltra , vniverlos öc bnAulos Xpi ücleles büre cupimus no -

r 'niam bibbcriprorum . Deus ĉ ui virrurs verbi vniuerta conciiciir öc c>ui nobis vber -
tarem bonorum rsmporalium milericorcbrer eli iar ^ irus , Iple sriam bii ipirims
Arabam inrer vanirares buius tecuii appercre noltra corcig ciocuiltempirsrngm . IZi -
tur VlaAnibcorum A elevororumc ^ uiOrbinem
Drarrum Domus Ibeuronice Dotpiralis 8 . Claris Dieroboi . in rxixlcir ^ riLus
Lc OO ^iiniis T' Lxx -rxodi 8o .4irvw , pobelbonibus , bonis , rebus ac 3 IÜ8 DIs -
mobngrum munsribus mu ' riplicirer öc bilarirsr ciira verunc , necnon favoribus , bonori -
busäectkcüivispromolionum vrilirgribus soliemnilsr exalrarun ^ clionumbuximusp is
vebinüs inbsrere , inbonig bealicubinis . . 83nüilbme DIitaberb cjuonbam Danr -
xmvie IburinAie , grave nottre , czue primo incepir pollelbones Drsrrum
cüäb Orcbnis , 8icur bocberna bis IVIarpurA cernirur , biis tacuirgribus ampliarc ,
in Quantum pobumus , bumilirer veneranres , ssrarribus eiusbem Orbinis iniVlon ,
re öe ^ lonairerio 8cbiKsnberb beosnribus Fr/ r » Fr, e mr?-//or -/ eMor/r -- o/? rr r// Kr M -

, FE / c/ / /iro/ )e
/rkr/ M , pro parrs noltra , eo quob babsmus siusbsm nemoris Lobsrebes ,

novanbos , colenclos öc psrpsrue pollibsoclos conrulimus A bilgrirer confsrimus
per pretenres ^ in vlus vnivertales Drarrum iVlonabsrii bipracliüi . Xlicbil nobis
iuris vel faÄi in eisbem mansts penirus relsrvanres . 8gne ramen c^uoci 3 mobo öc
cleinceps bnAulis annis in vigilis Vplor . ? ecri äc ? 3uli in <̂ 1,13 per no3 bec DIemo -
lins elr coilara prarres - - , F ,^ Mr// r, r-/ / « , bnmmocio
Diving ibicism inrerbiÄa leu bispenla non fusrinr , W , /s/r/ r

« « / Mr 'r re / e / ' re « / U ( ) uibu8 eo6em ciis clue libre Uli . eie

precüöii8 V . M3nti8 tpecialirer pro vino Zc pitcidu8 Lommenciaror eius6em iVlong -

tterü minitirabir . Kobis vero clefunKis , in gnnivertarüs nottris ViMÜe <8c iVlitls

äefunäiorum in remeciiuin gnimgrum notirarum , kreclecetlorum äe berecium

notirorum - cum pig öc inrima 6 evorione tiucleanr clecanrare , In <̂ uibu 8 runc
pre 6 . 6 ue libre Hall , eisclem Drarribus pro piäbanria clebenr cum omni prompri -
ruäine minitirari . 8per3nre8 in Domino per Iianc elemoüngm taiurem notirsm
suxiÜe in pretenri ör iimilirer in fururo . Dgrum in /^ IcienburA per M3NU8 Kico -
lgi kroronorgrii nottri , trib gppenlione noltri 8 iMl ! i m 3 iori 8 , Xnno Domini iVl .
(XIL XXV . in ViZilig ^ plor . pecri öc ? 3 uli Drurre (üunone 6 e DoI1en6orf c; uem
tpeciali gmore protecjuirnur , licur per exbibirionem notiri operis öc muneri 8 be¬
ne parer , Lommenciscore in Vlgrpur ^ bis remporibus in bono re ^ imine exibenre .

6A tem dit ist das Erste Anhebenn vnsers genedigen Lieben Herrn rc . von Hessen

Lx apo - flHH ' Schultheißen zum Lindeß , wan he das Gericht besetzt , vnd heqett So thutt be

mLono ^ ein frage , In das Gericht , vnd an die Cintner , ob auch die Cintgütter In den

ver . Rechten Händen der Zintner , nach Alltter Gewonheitt vnd Herkommen , vnd lauffte

des Gerichts stehen vnd begerett dan dorüber ein Rechte Ruege zu thun , bey Coden vnd

Gelöptenn , Sie dorüber meinem gnedigen Herrn gethann Han ,
Item dit ist die Gerechtigkeit «: / die vnser Mdlger Herr rc . am selben seiner

Gnaden Gericht zum Lindes hatt .

t^ um . 2Z7 .
Belanngendt Vas Zint Gericht zu Lindes

Item
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Item alle höchste Bueß , vnnd Clage gelte , Ist vnsers gnedigen Herrn
Item In einer Jtzlichenn höchsten Bueß , Han die Scheffen ein cleine Buß .
Item gebeut der Schultheiß von vnsers gnedigen Herrn rc . wegenn , das sich

niemantt soll Cint - Guth gebrauchen , es were dann , das sie aber he es hätte von ei¬
nem geschwornen Zmmer der das vnserm gnedigen Herrn verging vnd verstündt .

Item wen einer zu einem Zintguth kommende vnd das entnimmett /
der solle sichs nir gebrauchen / er habe es dan empfangen / mit Eydenn
vnd cöelöpttenn vus 'crm gnedigen Herrn getreue vnd holrk zu sein / vnd
mit bestarrem Eyde zu den Heiligen geschworen / das stcde vnd fest zu
Halttenn / gebeut Jme den der Schultheiß von vnsers gnedigen Herrn wegenn vnd
setzt Ine in das Zintguth mit Holtz vnd mit Halmen , vnd thutt darüber frieden vnnd
Banne , das Ine m- emandts hindern oder drangen soll , he thu es den Ine den vier
schirm als Recht sey /

Item wenn sollich Ansatz also geschehen ist , ein Jglicher der Zinkner wirbt vn¬
serm gnedigen Herrn s . ß . pf. vnnd den Scheffen s . ß . ps. schuldigt,

Item wer Zinkner (Such In hakt , soll vnserm gnedigen Herrn gehor¬
sam sein , Als he mir Eyden darzu verbunden ist / als dick vnd vill des
noch geschichrr .

Item Stirbtt ein Zintner vnd verlese « Söhne , die sollen sich Jres Vatters
Zint nicht gebrauchen , sie haben es dan erst vmb vnsern gnedigen Herrn mitt eybenn
vnd gelöptten entfangenn ,

Das Urkunth darvon ist ein Maß Weins .
Item Stirbtt ein Zintner vnd leffett ein eheliche Hußfraw In seinem Zintgutt

sitzen , die ftaw magk sich deß gebrauchen , vffJren Witwen Stulhe , die weill sie le¬
best , nimmek sie aber einen andern Man , der Man muß zu Etundt das Zintgut mit
ayden vnd gelöptten empfangen vmb vnsern gnädigen Herrn vnd die Zintt ,

Item stirbt ein Zintner vnd leffet Dechter dieweill die Dechter vnverandertt plei-
benn , Soll man die vnbehindertt In Jres Vatters Zintt guth sitzen lassen ,
" Nemen sie aber Mann , die Mann sollen das Guth als vorgeschrieben stehtt Mitt

ayden vnnd gelöpttenn enntfangen .
Item als dick als mann ein Jnsetzett hatt vnser gnediger Herr s . ß . pf. vnd daS

Gericht - s . ß . pf. , , , . ^ ^
Item Wer Zintt guth entmmptt , vnd noch nicht Zintner rst , wan Im den vn¬

sers gnedigen Herrn Schultheiß gcbeutt , er sollt sein Zintt guth mit Aydenn vnd ge¬
löpttenn entpfangenn , Thutt er das nicht , so ist er vnserm gnedigen Herrn mit der
höchsten Bueß verfassen » ,

Item wann ein Schultheiß vnsers gnedigen Herren der Zintt Gericht gebeutt , wer
dan vnserm gnedigen Herrn nicht gehorsam ist , vnd außpleibtt , der ist sein Genaden ,
mit 5 . ß . pf. verfallenn ,

Item Wen vnser gnediger Herr mit solchem Zint Gutt belhenett/ es sev
Edel ! oder vnedell pfassoder La ^ e / beheltt vnser gnediger Herr die vorge¬
schriebene Gerechtigkeitt / was von Zinknern Iyt In Leben sein / also In
gewonheitt herbrachtk haben / vnd vor vnß so herbracht ist ,

Item hatt vnser gnediger Herr In diesen hernach geschriebenen Zintgüttem , solche
Gerechtigkeitt als In seiner Genaden Eygen Zinttgüttern das den die von Kuntzebach
auch vonn Graüe Philips von Nassaus , zu Lehenn Han , vnd auch solcher Zintt gütter
zu thunde Han , , , ^

Grass Philips von Nassau .
Die Herrn von Arnsburgk .
Die Teursthen Herrn von Gchisfenbergk .
Die Lloster Jungfern von Schiffenbergk .
Die Cohrherrn von Wetzflar .
Juncker Vollpracht von Schwalbach der alt .
Juncker Caspar Schlaun .
Philips von Kuntzenbach .
Conradt von Kuntzenbach .

l Reinhattt von Kuntzenbach . x «
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ir Hermann / von Gottes Gnaden , Ertzbischoff zcu Collen des heiligen
Römischen Richs durch Italien Ertzcantzler vnd Kurfürst , Hertzog zcu
Westualen vnd zcu Engem rc . bekennen öffentlich mit diesem Brieue , vnd

n ' st — thun kunt allermennigliche , Nachdem vnd als der Hochgeborn Fürst , Herr
, g Heinrich etwan Lantgraue zcu Hessen , Graue zcu katzenelnbogen zcu dietze zcu Czie »

genhayn vnd zcu Nidde vnser lieber bruder seliger gedechtnißs , dem got gnedig vnd
barmhertzig sy , vns mit andern in sincm testament vnd ordenunge sins lesien willens
dem Hochgebornen Fürsten Hern wichclmen Lantgrauen zcu Hessen , Grauen zcu
katzenelnbogen zcu Dietze zcu Cziegenhayn vnd zcu Nidde vnserm lieben Vettern sinem
lyplicben Sone zcu vormonder , vorstender vnd Hanthaber biß zcu der tzitt siner selbsre -
girunge gesatzt vnd gekoren , vnd in demselben sinem testament vnd letzstcn willen , vn -
der andern von den gnaden Gotis mit guter reddelicher vernonfft von demJhenen , das
yme Got verluhen , zcu seligkeit vnd heyle siner vnd aller Crisigleubigen seien gesatzt , ge -
vrdent , gegeben vnd bescheiden halt , nemlich Siebenhondert Rinsche gülden Heubt -
gelds guter frangfurter werunge , den viern geistlichen orden vnd Ckosiern im Fürsten «
thumb zcu Hessen gelegen , die dann vnder dieselben vier orden vnd Cloestere mitnamen
den Predigern vnd Barfüsten zcu Mtarpurg / den Augustinern zcu Alstuele
vnd den frauwen bnldcrn zcu Cassel glich gekeylet , vnd gegeben stillen werden ,
Machet (glichen orden vnd Closter hondert vnd funff vnd siebentzig gülden Heubtgelds ,
dasselbe gelt dann auch also mit vnserm als vormonders wissen vnd guten Willen ange¬
lacht tzinse darvmb gekaufft , vnd denselben gemelten vier orden hinfur Jerlichs zcu ewi¬
gen getziten gehantreicht vnd gegeben sollen werden , mit solchem Bescheide , das man
darumö den gnanten vnsern lieben Bruder seligen in den vorgenanten Closiern zcu ewi¬
gen getzyten iglichs Jars zcu viermalen mit Vigilien , selemessen vnd andern gotlichen
vnd guten wercken als evnen Landcsfürsten erlich vnd rzymlich begehin , vnd
got den almechtigen vor siner voraltern vnd altern , sine vnd alle cristgleubigen selen
mit Innigkeit fieissglich bidden sal , vnd alsdann auch der genante vnser lieber Bruder
seliger in sulchcr siner innigen andacht vnd guter meinunge geordent , vnd an vns vnd
andere vß brüderlicher truwe vnd stochcr Zcuuersicht merglich begert , vnd auch höchlich
gebeten vnd vfaesatzt hait , das wir solich sin testament mit allem andern Jnhalde sins
testen willens vßrichten , bestellen , hanthaben vnd versorgen vff vnser sele , ere , truwe ,
eyde vnd letzste hienfart , als wir das gegen gote den Herrn an sinem lesien gestrengen
orteil verantwerten wullen , nach Lude vnd Jnhalde desselben » sins testaments und le ->
sten Willens , das alles nu wir Ertzbischoff Herman obgenant angesehen , betracht, zcu
hertzen genommen vnd darumb mitwissen vnd willen des genanten vnsers liebenVettern , auch
mistsiner vnd vnser Rethe vnd Stathelter zcu Hessen , Nemlich Hanß vonDoringen -
berg Hoffmeisters Johans vnd Volperts beede Schengcken zu Sweynsperg Marschalk
vnd Ämptman rc . Hcrman Huns von Ellerßhusen Hofmeisters vnd Johannis Steyns
Cantzlers bywesen vnd raite den Erbarn geistlichen vnsern lieben andechtigen
Gwardians lesemeister vnd vorter dem gamzcn Lonuenr des barfüßen LlS -
sters zcu Marpurg ordens sancti Francisti yren Nachkommen als yne von sol¬
cher obgemelten sommen gelts Inhalt des vorgerurten testaments hondert vnd fünffvnd
Siebentzig gülden Heubtgelts eigent vnd geborit vß des gedachten vnßers lieben Vet¬
tern rentenÄnsen vnd gesellen zcuBlangstein Nuendenhalben rinschen gülden vnd
eynen orte Jerlicher tzinse guter frangfurter werunge erblich vnd ewiglich verschrieben Han
vnd verschriben yne die auch gcinwertiglich in vnd mit crasst dieses brieues ierlich vff der
heiligen drier konige tage zcu gefallen , also das ein iglicher der tzu tzyten des gedachten
vnsers lieben vettern oder siner Erben Rentmeister zcu Blangsteyn ist oder sin wirdet den
genanten Gwardiano lcsemeisier vnd Convent des vorgenanten Barfüßen Closiers zcu
Marpurg vnd men nachkomen vß vnd von desselben vnsers lieben Vettern oder siner er¬
ben Renten tzinsen vnd gesellen tzu Blangstein ierlichs vff der vorgenanten Heilgen drier
Könige tag Nuenden halven gülden vnd eynen ort vorgerürter werunge vnuertzuglich vnd
4iie Gen Jntragk vnd Widerrede , vnd sonder iren Schaden gütlich vßrichten vnd betza -

len



len sal , das wir auch als vormonder von des gedachten vnsers lieben vettern vnd sinex
Erben wegen heissen vnd beuelhen in crafft dieffeiben Brieues eynen iglichen der zcu tzy -
ten daselbst zcu Blangstein ein Rentmeister ist , oder sin wird , sich des also zcu halten ,
vnd ob er daran stumg vnd solche betzalunge in obgemelter maße mt thun würde , durch
wilcherlei oder was vrsache das geschege , das doch nit sin sal , ob dann die vorgenante
Gwardian lesemeister vnd gantz Conuent des gedachten Closiers vnd ire nachkomen ey¬
nen Rentmeister daselbst der ine solche betzalunge verhielte , widerstunden mit geistlicher
forderunge darvmb zcu ermanen , das sollen sie zcu thunde gute macht , vnd daran gein
vns als Vormonder den genanten vnsern lieben Vettern vnd sine Erben nicht gefreuelt,
noch eynche vngnade oder vngunst dadurch erlangt haben ; Es fall auch hinfurter keyner
zcu Rentmeister daselbst zcu Blangstein gesatzt oder vfgenommen werden , er gelobe vnd
swere , dann dißes also in vtztgerurter maße zcu halten , vnd hirvmb vnd von des ge¬
dachten tesiaments wegen so haben auch die genanten Gwardian lesemeister vnd gantz
Conuent des genanten Barfüßen Closters zcu Marpurg vor sich vnd yre Nachkommen
vns als vormonder dem genanten vnßern lieben Vettern vnd sinen erben by yren gelo -
beden yres geistlichen ordens vnd gehorsamö vnd vff yre priesterlichen ere vnd Wirde zcu -
gesagt , geredt vnd versprochen , vnd des yren Reuersalbrieff gegeben , den obgenanten
vnsern lieben Bruder seligen Lantgrauen Heinrichen vnd sine aldern , vor die obgerurten
Gißt vnd Almusen ewiglich vnd alle Jare zcu viermalen , nemlich vff Montag zcu obint
nach iglich fronfasten mit Vigilien vnd vff Dinstag morgen nechst darnach mit selemessen ,
vnd andern götlichen vnd guten Wercken in irem Closier als fürsten des Lands
zcu Hessen gebdrre / erlich) wud rzymkck) zcu bc ^ ckni / vnd got stißiglich vnd
inniglich vor yr aller selen zcu bitden , das auch nit zcu ^ laßen , sondern solchs also zcu
ewige ,; tzyten diewile das obgenant ire Closter steet zcu halten vnd zcu thun ,
vnd ob das vff die gemelte tzyt vmb ander hoher fest willen nit gesin konde , so füllen sie
das vff die nechsten wercketage zcu allertzyt nechst darnach in obgemelter maße halten
vnd wo das nit geschege , von Ine oder yren Nachkommen , so stillen wir in der vmge -
rurten Vsrmondeschafft vnd der genant vnser lieber Vetter oder sine erben macht haben
die hondert vnd funff vnd siebentzig gülden Heubtgelds mit sambt den ierlichen Zcinßen
von den genanten Gwardian , lesemeister , Conuent vnd yren Nachkommen mit eigener
Gewalt vnd ane alle noitrecht Widder zcu nemen , vnd die an ander geistliche ende , da
solich vorgerurt begengnisse gethain vnd gehalten werde , naich vnserm Gefallen zcu legen
zcu geben vnd zcu bestellen , da Widder sich die gemelten Gwardian , lesemeister , Conuent
vnd yre Nachkommen keynerley ftiheit , gnade oder rechte die yre Orden odir sie von vn¬
sern heilgen vetern den Bebsten , Romschen Keysern oder Königen vtzunt haben oder Her¬
nachmals gewynnen mögen , nit behelffen noch gebruchen , sondern sich dieser vnd yrer
Reuerßverschreibunge nach Iren ; Jnhalde gentzlich vnd ane alle weigerunge chalten fül¬
len ane geuerde . Wir haben auch als vormonder dem gedachten vnserm lieben vettern
vnd sinen erben hierinne fürbehalten , das wir solche Nuendenhalben rinschen gülden
vnd eynen ort Jar reute von d n egenanten Gwardiano lesemeister Conuent yren Nach¬
kommen vnd Closter , mit hondert vnd funff vnd siebentzig gülden widdervmb abekeus-
fen mögen , wilchs Jars vnd wanne wir wullen , vnd wilche tzyt vns das füglich vnd
eben ist , vnd ff wir yne solche hondert vnd funff vnd siebentzig mische gülden obgerurtex
werunge zcusambt aller ersehenen vnd hinderstelligen Jargulte , ob der noch etwas hin¬
derstellig vnd vnbezalt were in yren sichern Gewalt betzalt haben , vnd nit ehir , so stil¬
len sie vns vormonder dem genanten vnsern lieben vettern vnd sinen erben diese verichrei -
bunge , die dann auch toit vnd crafftlois sin sal widderumb zcu vnsern Händen stellen ,
vnd doch die vorgenante ffmme gelds nemlich hondert vnd funff vnd siebentzig gülden
mit vnjerm als vormonders des genanten vnsers lieben ' Vettern oder siner erben wissen
vnd guten willen anlegen vnd gewisse tzinse darvmb keuffen , damit solich vorgemelt testa -
ment in siner ordenunge vorgerurter maße ewiglich gehalten werde . W -r Ertzbischoff
Herman obgenant geredden vnd versprechen auch vor vns als vormonder vnd vor den
genanten vnsern lieben Vettern vnd sine erben in guten waren truen alle stucke punctö
pnd artikel dieses brieues stete veste vnd vnuerbrocblich zcu halten vnd vns darwidöer nit
zcu setzen noch zcu behelffen , mit keynerley gewalt gnade oder frykeit die vns zcu hülff
kommen , vnd den obgenanten Gwardian , lesemeister Conuent yren Nachkommen vnd

y Cloistek
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M . Hilperth der Jünger vnd Johan Gaw -
greben ,

M . Hilpert der älter von Gawgreben ,
M . Ebert von Gudenberg ,
M . Curdt von Griffte ,
M . Philips von Langensiein , gnant Gun -

tzenrodt vnd sein Bruder ,
R . Martin s Ritter
R . Ebert s von Haußensiam ,
M . Jriderich von Hertingshusen ,
M . Johan von Lebenstein , gnant von

Sweinsberg ,
M - Heinrich , Gotfridt , Cristoffel vnd

Hans von Lebenstein ,
M . Lewenstein von Lewenstein ,
M . Gotfridt von Lewenstein , Amptmann

zu Wolfhagen .
M . Johann von Lebenstein gnant Franck ,
R . Endres von von der Leyen , R .
G . Dam vnd Johann vvn Lutter,
M . Caspar von Lcwenstein ,
M . Jorg von Lützelwig ,
G . Ludwig vnd Hans von Langenstein ,

gnant Guntzenrodt ,
G . Hartman von Lawerbach ,
R . Milchior von Lawerbach , dem eltern ,
R - H . vnd Ludwig Lewen von Stein -

fart .
R Hilger vnd Daniel von Langenaw R .
R . Caspar vnd Johan Schlaun von

Linden ,
G . Hermann von Lidderbach ,
G . Heinrich vnd Ruprecht von Merlaw

geprüder ,
G . Ebert von Merlaw ,
G . Emerich von Müderspach . G .
G . Ebert Milchling , gnant Schutzbar .

> von Netcr .
M . Endres

Sittich !
G . Werner von der Nune .
M . Gerhart von der Malsborg ,
M . Siluester von der Malsborg ,
M . Stefen von der Malsborg ,
M - Engelbracht von Hotzfeldt ,
R . Bat Horneck von Hornberg ,
M . Stam von Gortz - - zu bitten ,
M . Hans von Stoghusen zum Kagel -

berge ,
G . Martin von Hattenbach ,
M . Heimbrot vnd Herman von Hun -

delsbusen .
M. Burghart vnd Eckhart von Hundels-

Husen ,
M . Johan vnd Heinrich von Hundels -

husen,

M . Walter Caspar vnd Jorg von Huw
delshusen ,

M . Werner Horstal ,
G . Ludwig vnd Tham von Hattenbach ,
G . Ludwig Holtzapfel zu Voitzberg ,
G . Crafft , Rawhe zu Holtzhusen .
G . Heinrich Rawhe ,
M . Johan Hundt ,
M . -Ott vnd Herman Hundt , Gebrüder ,
M . Albrecht Krengel ,
M . Hans Kendel vnd sein Vettern ,
M . Rab , Ebert , Wolff vnd Herman

vom Calenberge ,
M . -Ott von Eppe ,
G . Rudolff Sprükaht ,
G . Caspar Schawfuss,
M . Peter von Treisbach ,
M . Heintz Volpert vnd Rabe von Dhers

Vatter vnd Sonen ,
G . Harterat von Trubenbach ,
G . Rudolff , Hartman vnd Johan von

Trahe , Vettern ,
M . Cunrat , -Osiwaldt , vnd Wolff

Trensch , gnant von Butlar ,
Curt von Butlar ,
Friderich von Treisten ,
Caspar von Talwig ,

M .
M
M . „
M . Bernhart Reinhart , Johan vnd

Heinrich von Talwig , Gebrüder ,
M . Philips von Talwig ,
M . Arndt von Uffeln ,
M . Philips vnd Johan von Urff Ge¬

brüder ,
M . Jorg von Urff,
M . Rudolff von Weidlingen ,
M . Jost von Wildungen ,
M . Caspar von Wildungen ,
R . Johan vnd Wilhelm Meiste Ge¬

prüder ,
R . Adolff von Waln ,
G . Johan vnd Gerdt von Weitershusen .
G . Johan von Weitershusen Sone ,
M . Tiel vnd Jorg Wolff,
M . Philips Wolff seligen Sone ,
M . Arndt Wolff seligen Sone,
M . Philips von Falcken ,
M . Herman Trotten ,
G . Hen vnd Marx Lesch , G .
M . Hartman Schlem ,
G . Wolff von Wolffskelen , G .
G . Ebert von Wolffskelen , G .
G . Betz Wolff vnd Ebert von Rom ^

rode , G .
G . Volpert Schabe ,
M . Ebert , Jorg , Cristoffel , Steffan vnd

Ludolff von Papenheim ,
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Herman Reidesel , Erbmarschalg ,
M . Theodorus Reidesel,
M . Caspar Reidesel ,
G . Philips Rode ,
R . Berndt vnd Arndt von Riddelnheim ,

geprüder ,
R - lelgrliiius , Johan vnd Godfridt , ge -

nettem vnd Bruder von Reiffen¬
berg , R .

R Ludwig vnd Friderich von Reiffen¬
berg . R .

Philips der alt von Reiffcnberg . R .
Walter der Jung von Reiffenberg . R .
Curt von Reiffenberg vnd sein Vet¬

tern , R .
. Gilbrecht Reidesel vnd Cunradt Reid -

esels Sone Geuettern , R .
Ebert vnd Heinrich Neidesel R .
Cun von Rodenhussen G .
Holpert , Heinrich vnd Heidrich von

Rodenhusen , Gebrüder zu Te -
burg , G .

M . Gilbrechk von Radenhusen ,
M . Johan Schenck zu Sweinsberg ,
M . Wolff Schenck ,
M . Philips Schenck ,
M . Rudolff Schenck ,
M . Jorg Schencken ,
M . Jorg von Schachten .
G . Holpert von Schwalbach , ^
G . Cunradt von Schwalbach ,
G . Heinrich von Schwalbach , , .
G . Äolpert des Jüngern seligen

Sone , ! l
G . Milchior von Schwalbach ,
G . Adolff von Schwalbach , !
R . Ditrich vom Stein , sampk seinen

Lehensuerwanten R -
G . Johan von Steinebach , G .
M . Curdt vnd Heidenrich vonDermpach ,
G . Peter von Dermbach ,

Helffrich Stommel G .
Johan von Schonborn R .

G . Heinrich vnd Johan von Storndorff,..
G . Philips vnd Johan Mönchen von

Buchseck,
G . Aosi vnd Ludwig von der Rabenawe ,
G . Johan von W . gnant Schrutenbach ,
M . Eckhart Meintz ,
Gr . Ludwig Winter ,
M . Henckel Winter ,

Johann von Breitenbach der Jünger ,
Johann der Jünger , Gerlach , vnd

Eling von Breidenbach gnant Brei -
densiein ,

> von Bicken ,Ebert
Philips ^
Philips von Buchseck ,
Wernher H von Buchseck ,Ebert
Philips

Rüßer geuettern ,
gnant

Sch > Buchis ,
Johan von Buchseck ,
JohanEbert > lersheim ,

Brendel von Hoemburg,

> vom Kanstein ,

^ ohinJorge
LippoltRabe
Lippolt
Johan
Heinrich
Ulrich Schlichter gnant Katzenbiß,
N " / Domg ,
Crafft von Elckershusen ,
Fridrich von Gunss Sone ,
Hilprant dem Jüngern vnd Johan

Gawgreben gcprüdern ,
Gobert von Hotzfeldt,
Herman Hotzfeldt zu Wilden -
Franciscus ' berg Geprüder .

> von Ludder ,Dam
Johan >
Philips Lewe von Steinfurt,
Ludwig Lewe von Steinfurt,
Johan ^ Schlaun von Linden /
Heinrich vnd Ruprecht von Merlaw

Geprüder ,
Ebert von Merlaw ,
Hartman ' Milchling gnant Schutz-
Ebert H par ,
Martin von Hattenbach ,
Fridrich von Hun'e,
Dhain ^ H ^ tenbach ,
Ludwig Holtzapffel,
Crafft Rawe ,
Heinrich Rawe ,
Philips vnd Philips Knoblauch ,
Herman von Rückershusen seligen

Sone ,
Rudol Sprukast ,
Peter von Treisbach .
Holpert von Derss,

z Helff»5



5 Helffrich , - >s Rudolff, j
-r Philips , > vonTrahe .
j Hartman j
r. Johan ^

Friderich von Twisten ,
Capar
Bernhart
Reinhar
Heinrich

i
>

von Talwig ,

Philips Jacob von Talwig ,
George von Urff,
Jost vonWldungen ,
Johan Sckwertzel ,
Wilhelm Wern ,
Johan vnd Philips von Wildungen ,
Johan vnd Gerhart von Weiters¬

husen ,
Jost von W siualen ,
Hartman Schlem ,
Wolff von Wolffskelen ,
Ebert Wolffskelen ,
Caspar Reidesel,
Philips Rode ,

' Arndk̂ ^ Ridelnheym .
^Igr-lilius » Johan , vnd Gokfridt

von ReiA' nberg , Gebrüder vnd
Vettern ,

FrNch > R « '» " b - rg ,
Philips der alt von Reiffenberg ,
Walter der Jong von Reiffenberg ,
Curdt von Reiffenberg vnd sein Vet¬

tern ,
Ebert vnd Heinrich Reideseln ,
Volpert , Heinrich vnd Heidenrich ge -

prüder von Rodenhusen ,
Curt von Rulshusen ,
Johan von Schonsiat ,

Volpert von Schwal - i
bach , j

Curt > vonSchwal -
Heinrich i bach .
Volpert des Jüngern >

seligen Sohne . ^
Heiderich von DerMpach ,
Peter von Dcrmpach ,
Heiffrich Stommel
Johan Scho >-born ,
Heinrich vnd Johan von Storndorff,
Herman von Wmthusen ,
Jost von Nordeck zur Rabe -
Ludwig / uawe .

Amptleuke .
Stathalter zu Marburg ,

M . -< Amptman zu Giessen ,
^ Adolff Rauhe zu Schotten .

G . Herman Synolt gnant Schütz ,
M . Merlin von der Tban zu Vach ,

Caspar Trott , zu Suntra ,
M . Cristian Schmalstig zuDreffurdt.

Ampt - Knechte .
zu Alßfeldt Schultheiß vnd Wey -^

mar ,
zu Wetter Schultheiß , Peter von

Sachßen
Renthmeister .

zu Blangkstein Rentmeister Philips
Hamer ,

Heintz von Wiessenfeldt ,
Buchenawer Landt knecht zu Dre -

dorff,
Nuenkirä- en Schultheiß , Uterhusen ,
Schultheiß vnd Amptknechte zu

Burgk .
Schultheiß vnd Landtknecht zu Gu -

densberg ,
Peter Pfaff zu Wolffhagen Schul¬

theiß .

Daß vorstehende Abschrifften von pg§ . i . bis 77 . denen in allhiesigem Regie¬
rungs - ^ rcbiv brsindlichen -Originalien , prgeuis collarione , gantz
gleichlautend befunden worden ; Solches wird mittelst meiner des
suiculrgnri -; eigenhändigen Unterschrifft und beygedruckten Fürst ! . Re¬
gierungs - Siegel bekräfftiget . Cassell den rten Mertz 1754 .

( I. . 8 . ) C . 6 .
P . k . Regieruns » ^ rctiivsrius .

Kum .
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^ sum . 240 .
Gernand von Gwalback Lumtur zu Marpurg vnd ick ) Heinrick ) Lx Oris

von Swalkack ) Xitter bekennen vffenlich an dissem kegenwordigen Bryfe ^ rcki vi

alse wir tcydings Lude gewest sin des hock ) geborn Für - ren vnsers ^ ^ enk .

gnedegin Junghern . 'Jungkern Hermans Landgraben zu Hessen ale he , , or . .

gesunet ist worden mit deme Erwirdegin in Got Vatir vnd Herren Hern Conrat Ertz -

byschaffe zu Menze vnserm liebin gnedigin Herren vnd syme Stiffte des reydurgs Lu¬

de gewest sin her Ciamvs vome Steyne Tumhere zu Menze vnd her Sifrid von

Lynvauwe Ritter Vitzthum yn dem Rynkauw daz da geredt ist wordin , daz deme vor -

genanren vnserm gnedegin Junghern syne Sloße Widder werdin solln mit namen Roden -

berg Milsungen Nydensteyn vnd Wolckersdorff ouch Han wir vorgenant viere teydings

lüde der Rede eyntrechtlich zu Friedeberg bekant wnd besaget von dem erwirdegin Hern

Siftiden von Venygen Meister dutssehen Ordens vnd von deme Edeln vnserm Herren

Grafen Symon vonSpanhcim , des sprechin ich Gernand egenant vff mynen Orden

vnd ich Henrich egenant uff myne Eyde dy ich allen mynen Herren Han getan das disse

Rede also geteydingt ist , ane alle geferde Vnd des zu Orkunde Han wir vnser beydir

Ingesigel an diffen Bryff gehangen Darum anno Domini lVl° . CCC° . l > iongZckr -

mo lecunäo ipio cüs kearorum L ^ monis öc su6s ^ poltolorum

>lum . 241 .

LxrraÄ ex 3ÄI8 Hanßen von Dorinberg Händel betreffend .
ä . u . 1505 .

nno i so5 . hat Landgrafwilhelm ein Gericht aus der Ritterschaft vnd ^

/ A . Landschaft zu Hessen zu Marburg nieder gesetzt vnd davor Hansen von Do -

rinberg seiner Mißhandlung wegen laden auch ordentlich anclagen lassen . Laut Voll -

macke e/ . Mittwochen nach l 7 oMe / , t . Mrn 'E i . in aäiis befindlich wa - ^

ren die verordcnte Ancläger . Conrad von Waldenstein Hofmeister . Ludwig von Boine -

burg Stadthelter an der Loyne Friedrich Trott Marschalck . Johann Engellender der

Rechten Doctor Canzler . Herr Dicrherick von Clccn Land Lom ^ rhor der

Balley zu Marpurg Teuksck ) Ordens . Tyl Wulffvon Gudenberg Verweßer der

Obergrafschafft Cazeneinbogen . Rudolff von Weiblingen Cammermeister . Peter von

Treyßbach . Henrich von Bodenhaussen . Jobst von Baumbach Amptman zu Nidde .

Reinhard von Boineburg vnd Jobst von Traxdorf .

^ sum . 242 .
L X V X ^ e V

Vertrags zwischen Landgraf Wilhelm dem Mitlern vnd Land¬
graf Wilhelm dem jüngern wegen Tbeikung des Flirstembumbs

Nieder - HessenaufMontagnach LauQMertins Tag anno 1486 . errichtet .

( A ^ ^ nd ob Lantgraue Wilhelm yemandts zcu solchem Satz vnd Teylungen noitt we - ^ xvris .
re Jme Lande gestssen . darzcu solde Jme sin Bruder bchulssenn sin , dasssabulgr .'

Jme der oder die werden « mogenn , vnd sa ! dock ) Nymandes fremdes dan Ä . geuk '.
die zcum Fnrstenthumb gehören » darzcu nehmen ane alle geuerde .

L r
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^ um . 24Z .
L X V R ^ L 1 .

Landgraf Wilhelm des mittleren Testament c^ . cl . osse ! Dien¬
stags nach Laurentii vnd zur Carthauß zuin Eppenberg anr

Donnerstag nach Laurentii anno 1506 .
^ ^ - ir wollen auch vß gantzer ernstlichen Meynunge das die obgenanten vnsers besten

willen Ordnunge l^ xecucores odir Vßrichter mit sampt voLlor Rulanden ,
auch sein Vormunden vnd Vorwcßer der hochgebornenFurstyn ^ rawen

Annen gebornen Herzcogyin von Meckelberg rc . Lantgrafin zcuHeßen vnser Lieben gema -
heln . Auch vnsers lieben Bruders seiner Gemaheln Frawen Annen vnser lieben Schwe -
gerin vnd vnser beder Kinder , doch iglichen zcu siner Gerechtigkeit vffs getrewelichsi als
Wir das denselben vff Ire sele ere vnd eyde vns getan deßyalben besolden haben in al¬
len iren sachen behulffen vnd beraten zcu sein desgleichen vnsern Landen vnd Lewten ge -
trewelich vorzcustehin , aller Zcinse , Rente , Geselle vnd Gercchtigkeyte alles Jnkomens
wie solichs namen haben sol vnd mag nichts dauon vßgescheyden vnsers ^ urstenthumbs
verschafften vnd Graffschafften Katzcenelnbogen Dietz Cziegenhayn vnd Nidda sich zcu
vnterwinden damit dem Fürstenthumb zcu gute getrewlich handlen auch davon alle Jare
rechenschafft thun vor zwolffen . vier Geistlicheu -vß den Prälaten / viern vß der
Ritterschafft vß dem Furstenthumb zcu Hessen geborn vnd viern vß den Stetten . Nem -
liehen sollen die vier Prälaten sein , die wirdigen geistlich vnser lieben andechsgen
Ein Abt zcu Breydenawe . Eyn Abt zcu Heyne . E.'sn des Dustes
Teutsch Ordens zcu Marburg vnd eyn ? recepror des Hußes 8ank ?vnrbomen
zcu Grunberg . Die vier von der Ritterschafft -Herman Rytesel vnnser Erbmarschalg .
Johann von der Nabenawe Ritter . Joest von Baymbach vnd Peter von Treyßbach .
Die viere von Stetten eyn Bürgermeister zcu Cassel zcu Marpurg zcu Eschewegen
vnd zcu Gießen rc .

lxum . 244 .
Verzeichnung der Grasten , Graffen - Dottschafftenn , Prelat-

tcn Rtmrschaffc vnd Stttte dcs Fürstmthumbs , u Kessen so vff
gemeinem Landrag zu Treißa versamelet gwest stin .

Lx amo - (^ raffJorge von Konstein von seiner vnd seins Bruders GrassEberts wegen ,
xraxko Grass Bernts von Solms Botschaffk

Alle Prälarten des Fürstenthumbs zu Hessen .
Ritterschafft .

Landecomptor ZU Marpurg .
Herman Reithesel Erbmarschalk .
Jtel von Lebenstein Landtniarschalck .
Her Cristian von Hanstein .
Her Hans Knuthe
Curt von Waldenstein
Crafft von Bodenhußen
Rudolff von Bolßleben
Henrich der Elter 's .
Werner der Elter ! Canstein

Wilhelm vnd Ludwig von Dorinbergk
Rmich s R « ch - ß „
Heinz - ^Urban > von Eschwege
Johann j
Heinrich von Baumbach
Helffrich von Trahe

Vß



>- Lidderbach

/

Adolff Ruhe
Pfiips FmncksteiN
Hans Franckstein
Ebert von HusenstaM
Hans von Walborn
Heinrich Moßbach von
Hans von Rodenstein .
Balthazar Schelm von Berge
Eberhart Womelt
Ebe?? H Mönch von Buchseck
Ludwig Hdltzappel von Vogtsberg
Ulrich von Schluchter genant Katzenbiß
Johann
Caspar / 'srylune
Hans
Dietmar /
Caipar Schaufuß
Fridrich von Gons
Willhelm Milchling
-Helffrich Stommel
Gcrhart Vogt
CM s Elck - rchust »
Ebert Winthußen
Eberhürt von Gudenberg
Ernst Diedenn
Pfiips von Hundelßhusm
Cune von Rvdenhusen
Burckhart von Hundelßhusm
Jorge von Vrff ,
Crafft Ruhe
Johan von Wiltingen
Johan von WeiterßyusM
Hans von Berlipsch der Elter
Hans der Elter j,

Hans der Junger 5 ^ on Berge
^ ridrich Schnabel
Wigandt von Gilße
Albrecht Krengel
Dietrich von LinstNgM
-Heinrich von Holtzen
Engelbracht BelnhuseN
Curt von Derinbach
W »
Johan von Schweinsberg
Ebert von Rodenhusen
Heinrich Lützelwig
Eckhart j
Ludwig > von Honfelsch
Hartman- ^

D > ^

M der Obern Grassschafft.
SS

Jorge von Lützelwig
Ludwig Guntzenroide
U-Än. > W . ß - L - Md-«

s °° » B - «pfch
Herman von Hundelßhusen
Nch s KO «" '»
Pflips von Vrff
Curt von VtterßhusM
Burckhart von Kram
Johan / von PappenhM
Ludwig > DiedenBaltzak ,
Ludwig von Hattenbach
Crisioffel von Lawerbach
Johan Cluer
Johan von Buchseck
Pflips / Meyßenbuch
Bernd Ensingen
Heinrich Schwalbach
Mips von Trahe

Hen Lesch von Molheim
Herman von Winthußen
Bernt 1
M « s
Caspar ^
Jörge i ^
Hans von Falckenberg
Eckhart von Gilße
Mips Brune
Caspar Reirheßel
Cuntzman RulßhuseN
Johan Krengel
Dietrich Hüne
Ebert Bischoffenradt
Ebert Milchling
Joist Traxtorff
Symon von Merkaiv
Adolff von Schwalbach
Wilhelm ^ Bischhusett
Johan von Lebenstein HöffnleiW
Ott Hundt
Herman Hundt

aa Peter
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Rb - tt ^ ' « lp - chHelwig von Lawerbach
Iohan von der Rabenaw
Dam von Ludder

Molt ^ von Pappenheim
-Heinrich von Schächten
Arnt von Vffelnn
Gobert von ^ ebenstem
Joist von Eschwege
Helwig von RuckershußeN

Sittich von Eringshuftn
-Hein ^ s
Vulpert / vvn ^ erp
Engelbracht von der Malßpurg
Walther Fischborn
Hans von BodenhuseN
Herman Rump
Milcher von Schwalbach
Heintz von Breidenbach
Johan Mönch
Rabe von Reckraith
-Ott von Kerstingerade.

Marpurg
Tre >ßa
Wetter
Giessen
Gronberg
FianckenbergGemunde
Alndorff
Biedencap

Alndorff
Spangenberg
Rottenberg
Sontra
Grebenstein
Felschbergk
Nydensteitt

Im Obern Fürstenthumb.
Ki'rchhain
Rosentail
Ruschenberg
Battenberg
Zigenhain
Schwartzenborn
Franckeffau
Burcken .

Im Niedern F ' '
Herßfelt
JmmenhUseN
Witzenhusen
Lichtnaw
Zirenbergk
Zunfft vnö Gettlein von Homberg in

Hessen .

Darmsiait
Zwingenberg
Reinheim
Geraw

Aus der Obern Graffschafft.
Homberg vor der Höhe
Vmbstait
Gemein Bottschafft vß Stett und Flecken

der Obem Grafschafft .

245 .
LxOrix . EMn dem Namen der vnteilbarn allerheiligstenn Driualtigkeidt Amen ; wir prela -
^ rcttiv . ren / Grassenn , Ritterschafft vnnd Sterce mit sambt Lngeleibttcn
vsrmli . vnnd zcwgewandrren Grafeschafften des löblichen Fürsienthumbs

1509 . zcw Hessenn bekennen einhelliglich vnd vnuertheilt , thun auch kundt allen gegenwerti¬
gen vnd künfftigen , das wir zcw Hertzen genommen , vnd betracht , wie auch vnser
Alttern vnd forfordern erlich vnd nüzlich getan haben das durch einigkeidt , fridde vnd
handhabungh der gerechttigkeidt der allmechttig got höchlich geert , gelobtt , auch Lannd ,
Lewthe , Stette , Commun vnö derselben zcw gemeinem nutz vfnemen , vnd Wolfardt
erhocht vnd gebessert werden , aber durch vneinigkeidt , zcweytracht , vnd verdruckungk
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ftiddeS vnd rechttens , landen , lewthen , Stetten , vnd Communen zcw abenemen ,
verderben , erstorunghvnd vnüberwintlichen schaden kommen , als wir etlicher maß bey
des Durchleuchttigen hochgepornen fürsten vnd Herren , Herrn Wilhelms weilende
Lanndgraffenn zcw Hessen Grasten zcw Katzenelnbogen zcw Dietz zcw Zciegenhain vnd
Nidde rc . vnsers gnedigen Herren seliger vnd leblicher Gedechtnus Zceitten erfunden ,
vnd gespurdt haben , also das in seiner fürstlichen gnaden dreyjerigen Kranckheit vnd
schwacheidt etlich misgenner vnd Verhinderer der Wolfardc vnd gemeines nuy des
fürstenchumbs zcw Hessen « , sein fürstlich gnad , vnd sonderlich im lezstenn Jar be¬
wegt , vnnd gereiht haben , das frießlanndt , vnd mercklich ander Landrschafften vmb vn -
erschwinglich gelt zcw kauffen , vnd deshalben Landt vnd Lewthezuuerpftndten , wellichs
allen Inwoncrn vnd stenden egedachcs Fürstenchumbs zcw ewigem Verder¬
ben , nachtheil vnd Schaden , wo solche Kewffe fürgengigh weren worden , gereicht het -
te , Vnd wiewoll von Altters her auch löblicher Gewonheidtt vnser gnedigen Fürsten vnd
Herren von Hessen kein kreigk , vhebe oder nmwennung sollen anfahenn oder aussrichtten
an geineiner skende des Fürstenchumbs zcu Hessen Radtvnnd verwilligungh , Jst
doch solchs Mermals vnterlassen worden , vnd nit gehalkken , dabey auch unterstanden
witder lobelich Herkommen vnd alt gewonheit vnser vorelcern gemeine Landen
schasse von einander zcw teiln vünd zcw trennen , zcw dem das zcw angeregtter Zeit
seiner fürstlichen gnaden krangkheit niemandt oder gar wenigh gemelts fürstenchumbs
vnterthanen irer fachen vnd hendell zcw Recht oder gepurlicher verhör hadt kommen mo¬
tzen . Was aus solchem allem vnd idem zcw Nachteil vnd abbruch gemeinem nutz vermeltS
Fürstenchumbs geuolgt ketten menniglich abzcwnemmen , vnd höchlich zcw bedenncken ,
In betrachttung der vnd vill anderer Vrsachen vnser gemüdt darzcw bewegendtt haben
wir godt dem almechttigen , Marien seiner gebenedigtten mutter , der heiligen vnser
hewbtfrauwen sandt Elisabethen zcw Eren vnd lobe , auch vnstrn gnedigen Herrett
vnnd Fürsten zcw Hessen vnns den Prelacen / Grafen / Riccerstbaffc / Stet ^
ren vnd gemeiner Landcschaffc zcw Eren nutz vnd allen gutten vntereinander brü¬
derlich vnd freundlich vereinigt , auch bey vnsern glübden vnd Cyden zcwsammen ver -
pfiichttigt , vnd ein gotliche erliche rcchtmessge löbliche Vereinigungh vnd freuntschafft
sur vns vnser Nachkommen , erben , vnd Erbnemen gemacht vnd vffgerichtt , mit dem
Bedingen , vnd offenbarlicher Bezewgknus , daß wir solh Verbrüderung !) oder eini --
gungh mit nichete vnd in keinem wegh wieder vnser gnedigen Fürsten von Hestett
Irer gnaden Erben / oder Nachkommen zcw schmelerungh oder Abbruch
Irer fürstlichen « gnaden / fürstlichen oberkeiccen / herligkeiccen , gerechk --
cigkciccen / Regalien / Zcynßen / Renchen / Rechnen oder zcw einigem
Irer Fürstlichen gnaden zcwf . . . wie der geheissen magh werden / nie
wullen gemache , sunder vns vnnd vnßern Nachkommen , wie auch vnser voraltern
vor vns getan , zcw friddelichem Weßenstaundt Rue vnd Einigkeidt vffgerichtt haben ,
Inmassenn vnd form , wie hernachfolgtt , Vnd erstlich alßo , ob sich begebe , daß einer
oder mehr aus vnsn gnedigen Fürsten von Hessen , den andern vnsern gnedigen Fürsten ,
oder vnser gnedige Herren die prelacen / Grasten / Riccerfchastc , Scerre vnd
gemein Inwoner des Fürstenchumbs zcw Hessen / beuehden , beschedigen , ver -
gwelttigen oder vnuerrechtigen wollte , Widder vnser vnd eines Jglichen recht , gerecht -
tigkeidt , Billichkeidt , freyheit , gnad , Privilegien , Altherkommen oder löblich gewonn -
heidt , durch bebstlich heiligkeidt , Rhomisch Keyßer , Könnigh , Landsfürsten oder Her¬
ren gegeben » , vnd wir des Fürsten , Prelaten , Grasten , Ritterschafft , Stettvnd ge¬
meiner Jnwoner zcw recht mechtigh sein , Sie sich auch vff vns zcw recht erbütten , Szo
sollen vnd wollen wir vnser Nachkommen , Erben vnd Erbnemmen für den oder die also
jcwr Zceidk angesochtten würden , ünterteniglich diennstlich vnd nach eines jeglichen ge -
legenheidt freuntlich bitten , die zcwgefügtt Beschwehrungh hin - vndabzcwstellen , wolt
alsdan solh Bith vnd Ersuchungh kein Gnad oder stadt haben , Sollen wir darnach
für den Beschwerttenn , vnd der wie gemeldt vergwelttigtt würde , das Recht bietten ,
wo aber dasselb auch nicht wolt angenommen werden , Alsdann sollen vnd wullen wir
dcmßelbigen , wer der zcw iglicher Zceidt sein wirdett , mit Leib , gudt vnd allem ver¬
mögen , Hilst , Beystandt , vertheidungh , schütz vnd Schirm thun , den auch in keinen
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wegh verlassen , damit mennigli 'ch bey recht vnd pillicheidt gehanndthabt werde / vünS
pleiben möge , alles vst costen vnd schaden gemeiner Lanrschaffc / wie sslhs
von altter Herkommen vnd gcscheen ist ; fernner ob sich begebe , das in künfftti -
- en Zceitten einer oder mehr vnser gnedigen Herren die Fürsten zcu Hestenn je »
mandts vnter vns , vnsern erben vnd Nachkommen in was weßens , wirden oder stands
dieselbigen weren , mit vngnaden , ansehen oder Firnemen würden , vnd sich der oder die
jcw vnterteniger verhorungh vnd recht erbütten , vnd doch dasselb von vnsern gnedigen
Herren vnd Fürsten nit angenommen oder gestadt wolt werden , So sollen vnd wollen
wir prelacen / Grasten / Ricterschastc vnd Landtschastc vnsere Freundt vnsern
gnedigen Herren vntei teniglich zcwferttigenn vnd für soll) fürnemen aufs sleissigste bitten , dis
Beswertten vnsere Freunde zcu gnediger Verhör , oder Rechte kommen zcwlassenn , vnd
wo das nit geschee , das wir in keinem Wegh verhoffen , Szo sollenn vnd wollen wir als¬
dann vnsere freunde nit vergewelttigenn , sunder dieselbigen nach vnserm besten vermögen best
Jrem rechtlichen erpietten . wie obengcmeldt hanthaben , schützen vnd schirmen , Wo sich
auch begebe , das vnßere Freunde oder verwandten einer oder mehr von frembden Für¬
sten , Grasten oder Jmandt anderm vnpillicher Wey sie vergwelktigeten oder angesocht -
ten würde , vnd doch dieselben ire Recht vst vns erbrüten vnd erleiden mochtten , Sd
sollen wir auch dieselben vnsere Freunde nach vnserm besten vermögen ane Enden vnd
orthen sich gebürt , vst Recht vnd pillicheidt verbütten , wo die aber nit angenommen wolt
werdenn , Sie alsdan zum besten schützen , schirmen , vnd bey Recht hankhaben , Werö
es auch Sach das jemandt vnther vns aus eignem muthwillen , vnd Widder Recht sich
befleissgk inner vnd ausser Lands vnd in Recht sich Mt wolt benügen lassenn , vnd darü¬
ber vnterstunde jemandt , wer der were zcw beschedigen oder Gewaldtt anzcwlegenn , das
sollen wir alßo zcwgescheen in keinem Wegh gestatten , sunder vnßers Vermögens als
Liebhaber des Rechttenn vnd Friddes darwidder statlichenn gedencken , würde auch je »
mandts in disser freuntlichen Einigungh vnd Verbrüderung !) begriffen , vnd alßo wie
gemeldt , vnpillicher weyße angefochten , damit dan derselbe sein Anliggcn vnd Beswe -
rung zcw einem Austrage füern vnd bringen möge , Szo sol vnd magh er solh sein Be -
swerungh vnd Anliggen dreyen Personen der Landschafft er ingeseffen ist clagen vnd
fürbringen , nehmlich einem aus den prclaten , einem aus der Ritterschaffr /
vnd einem aus den Stetten / dieselben sollen alspald vnd vnuerhalttenn ßo ferne sis
der Handel so treffenlich ansicht , aufgemeiner Landtschastc costen vnd schaden ,
die Prelaten / Grasten , Ritters chaffc vnd Landschaffr an den Spiß vff einen
namhafftigen Tagh beschreibenn , vnd dem beschwertten further rrach Jnhaldt dißcr eini -
gungh getreuwlich verhelffen vnd geratten seim wir wollen auch , das disscey -
nunge Verbrüderung !) vnd freuntschafft einem Iden aus vns / wie des na -
men / wessen « vnd stand ist niemandes ausgenommen , an seinen eyden /
pstichtten / gnaden vndfreiheitten / ob die von Rhomischen Rayßern , Ro -
nigcn , Fürsten oder jemandes andern gegeben weren / onschedlicb , son¬
dern nachcheill sein vnd bleiben / alles on geverde ; Und dweill wir alßo auch
für vns vnd vnßere Altern vnd forfordern bey vns selberst in zeittigcm vorgehabttenn
Rathe vnd recht . » wissen , erkandt haben , vnd hiemidt erkennen , das diße einigungh
vnd freuntschafft gotlich löblich erlich vnd rechtmess ,gh , auch vnsern gnedigen Für¬
sten vnd Herren zcw Irer Gnaden gerechtigkeidt vnd fürstlicher obcrkeldcr
nicc abbrüchlich oder nachteiligh sunder Landen , Lewthen vns vnd allen sten »
den gedachts Fürstenthumbs gudv nützlich vnd erlich ist / vnd innkünfftiah Zceidk
sein wirdett , Szo haben wir sambt vnd besunder in vnserer vnd ander der prclaren /
Grasten , Rirccrschaffk , vnd Skctte / namen , auch Beuelhe vnd Mandat der -
selbigen vnd aller Jnwoner des Furstenthumbs zcw Hessen » ingeleibtter vnd Verwandttee
Grcsteschafften vnßer Nachkommen Erben vnd Erbnemen , solch gemeldt einigungh vnd
freuntschafft aus krasst vnd bestettigungh vnser vorelttern , vnd zcwlassung gemeines Recht -
tens befestigt , raciüArt , bewilligt vnd angenommen , die also hinfurther vnverbruchlich ,
vnd an allen hindergangh zcw ewigen zceitten sambt vnd bsund r zcwhaltten , daruffei¬
ner dem andern ingutten treuwen vndglawben hanndt in hanndtzcwgesagth gelobttwndzcw
den he , l ,gen geschworn hadtt , angezcigtt Einigungh in allen Iren puncten Jnhalttungm
vnd Artigi' ein getruwelich zcw Halttenn vnd darbon nith zcw weichen . Vnnd des alles
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jcw warem vrkundt vnnd sicherheidt aller vorgeschribben Dingen haben wir Dieterich
von Llee Landkompther der Balleyen zcw Marpuryh , vnnd Johann Abte
zcw Breidenanwe für vnns vnd andere prelaten / wir Philips der Esther Graffe
zcwWaldeckh Stattheltter dergrafeschafftRauenspergh vnd Wilhelm von Seyn Graf¬
st zcw Wittgensteynn herre zcw Hohenburgh für vnns vnd von wegen der andern Graf-
stn , Hermann Schennckh Ritter , Ludcwig von Boineburgh , Sittich von Berlewb -
schm der Elther Erbkammerer zcw Hcffenn , Jost von Baumbach , Philips vonFran -
rkeqAein , Johan von Reiffenbergh , Casper von Breidenbach , Wilhelm von Doringen -
Lergh » Philips Mepßennbugh aus der Ritterschafft vnd von wegen gemeiner Ritter -
schafft für vns vnser Nachkommen , Erben vnd Erbnemmen , vnd wir die Bürgermeister
vnd Reche der Stette Cassel , Martpurgh , Hombergh , Eschwegh , Treiße , vnv
Wetter für vns vnd vnser Nachkommen , auch gemeiner Landtschafft vnd Jnwonern des
Fürstenthumbs zcw Hessen vnser Jngesiegeln an dissen Brieff gehangen , der geben ist
» ff Sonntagh nach Jacobi , Anno Funffzehennhundert vnnd im neunthen Jare .

^ ppenctenr liZUIa XVIII .

>tum . 246 .
Heinrich von Gots Gnaden Landgraffe zu Hessen Grave zu Ziegenhaim ^ xOriZ,

-AMA vnd Nyde vnd ich Otte Grave zu Waldecken wir beyde bekennen vnd thun ^ rAiiv .
kunth vor vns vnd vnser Nachkomen gegen allermeniglich inn Krafft dieß Lallcl .

vnsers offenen versiegelten Brieffs inne sehen oder Horen lesen , das wir eyntrechtiglichen r -i73 .
grunrlichen sin inn verbuntnuß vberkomen vnd eins worden alle Artickell hienach ge¬
schrieben steen , die auch stede vnd veste sollen gehalten werden also das wir Heinrich von
Gots Gnaden Landtgraff rc . haben den wolgebormn (deren Graften zu Wal -
Heck vnsern lieben (dheim vssgenommen vnd empfangen vor vnftrn lieben
xecruwen ILnderrhane , inne sotticher Massen inn vnd sin Graffschafft zu schützen schir¬
men vn verthedingen glich vnsern Landen vnd Luden auch insonderheit ob der vorgenannt
Otte vnser lieber Oheim überzogen würd mit Herzugen oder Vberfurt mit einicher Be -
swerung , so sollen vnd wollen wir mit vnsern landen vnd luden vff vnsern Kosten in zu
entschuden vnd helff kommen deßglichen füllen auch Lande vnd Lude vnscm lieben Be¬
tern vnsers lieben Bruder des hochgepornen Fürsten her Ludwigs seligen Sone , der
wir jetzund als ein rechter angeborner Druwhelder vnd furmundcr zu thun vnd zu lassen
macht haben auch allezyt bereibt sin zu hilff vnd zu nottdurfft , so Gewalt an dem vor¬
genannten vnser Oheim oder siner Graffschaff geschee noch dem deselbige Fürstenthum
derselbigen vorgenanten Graffschafft wolgelegen ist , so auch vnser Oheim vorgenant wolt
reißen oder Herzuge vße , halben siner Graffschafft vnd vns vmb Hilff lüde Reysener oder zu
Fuße oder Geschütz anruffen vnd begern wurd wollen wir ime zimlicher maßen behellich sin vff
Den eigen Kosten vnd ich Gcc Grass zu Waldegken bekennen das ich den hochge --
pornen Fürsten vnd Herrn Herrn Heinrich Lankgrass zu Hessen Grassen zu
sicgenhaime vnd Nyde mynen heben Gheim als vor ein Landtfürsten an
inne ergeben / vnd als ein gctrurver Vndcrrhan sin mic myn vnd myncr
Grasssthasst vermege . Auchsso ist in dießem gruntlichen Bertragk beredt worden
so als der HochgeporssFürst vnnd Here her Ludwig Landtgraff zu Hessen Grass zu Zie¬
genhaim vnd Nvde myn lieber Oheim dem Gott gnade , mir das Sloß Schoinburgk
vnd die Statt Geißmar mit aller Zugehorung deßelbige Ampt inn Pfandes wise ver »
satzt hat , vor ein merglich Summe Gulden inmaßen ich Verschreibung Brieff vnd sie¬
gelt darüber habe daßoliich Sloiß vnd Stadt vnd Ampt mit aller Zugehorung wan
Got vber mich gebudt , das ich dodeshalber abging soll widderumbe hin zurücke des
egenanten mnnes lieben Oheim des hochgebornen Fürsten vnd Herrn Herrn Ludwig seli¬
gen rechten Erben sollich Sloiß vnd Statt vnd Gebiet zugeeigent vnd gelediget sin an
alle ere engeltnuß vnd ich Otto vorgenant will hiemit dießenBrieffevnd diser Berschri-
bung die stlbigen hochgeborn Fürsten vnd Herrn vnser lieben Oheim die es alsdan zu
thun haben cpmiren vnd gantz ledig vnd loiß sagen aller Berschribung andreffen Schoin -
burg vnd Gißmar mit irer Zugehorung die ich von dem vorgenanten hochgeborn Für¬
sten vnd hem h'ekn Ludwige seligen mym lieben Oheim gehabt habe ein volmechtige
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Quitierung anwidderuffliche vor mich vnd alle minnachkomend , were auch nach mynem
Dode Schoinburg das Sloß wurd inhaben als vor ein Ampt denselbigen Ampten auch
Bürgermeister Radt der Stadt Geyßmar auch Schultheißen vnd Zoinfft vnd gantz
gemein daselbst sagen ich vff vnd schelde sie aller eide Huldigung vnd Gelübde gantz quijt
ledig vnd loiß inn Krafft dieß Brieffs vnd stellen sie frihe vnd wisen sie Widder gantz inn
aller maiß als ehe sie mir versazt sin wurden , hett ich Otte auch etelicher moßen versast
oder vsrphent Zubehorung sollichs Sloiß oder Statt oder des gerichtz sollen min Erben
oder Nachkomen Widder von dem mynen ledigen vnd loiß maichen , doch solt denselbigen
zu rechten Anden ire Loyß verkündiget werden noch lüde erer Verschribung , Alle stück
dieses Brieffs haben Wir Heinrich von Gors gnaden Laiidrgraff rc . rc . vnd
ich Grce Grass zu waldecken mit vffgereckten liplichen Fingern zu Gott vnd sinen
-Heiligen gesworen solichs stede unverbrüchlichen gehalten werden ane geverde vnd alle
argeliste vnd doch zu merer Bekentnuß vnd Bezugung der Wahrheit so haben Wik
Heun-ick von Gots Gnaden Landgraff zu Hessen Graste zu Ziegenhaim vnd Nyed vn -
ser Fürstliche Jngesiegell an diessen Brieff thun hangen vnd ich Grass Oree zu Wal¬
decken auch desglichen myn Siegelt an diesen Brieff vnder des vorgenanten Hochge -
born Fürsten vnd Hern Hern Heinrichs Landtgraffen rc . rc . mynes lieben Oheim Jn¬
gesiegell gehangen Darum anno Domini iVlillclimo HuaclrinAemelimo tcpruaMll-
mo oiitsvo vff Montag nach corporis Ldriiti .

( D 8 . ) (D8 . )
I>sum . 247 .

L ' xOrrZ . ^ ^ ^ irUriel von Gotts Gnadm des heiligen Stuls zu Mentz Ertzbischove des hei-
Archivs ÄWh ligen Römischen Reichs durch Germanien Ertzcantzler vn 'd Churfürst . Beken -
Liexrend . ' ' nen vnd thun kunt offenntlich mit disem Brief als ytzo für vnns der Ersam

rsil . Vnd geistlich vnnser lieber andechtiger Dietrich von Lleen Lannd Lompthur
teutstbordens der Baley zu Marpurg / vnd vnnser lieber getrewer Atel von Le-
ivelistcin Marschalck rc . als mit Regenten des Lürstenthumbs zu Hessen von
Zrer stlbs wegen vnd mir Gewalt" Lanndthofmeisters vnd der andern Re¬
genten des Arrsienthumbs von Hessen erschienen sind mit steiß von irer aller we¬
gen bittende , inen anstat vnd von wegen des Hochgebornen Fürsten Herrn Philipsen
Lanndgraven zu Hessen Graven zu Katzenelnbogen zu Dietz , zu Ziegenhain vnd zuNid -
de vnnsers lieben Frunds der noch vnnder seinen Jaren sey , die lehen so weilend Lannd -
grave Wilhelm nechst verschieden löblicher gedechtnuß gemeldes Lanndtgrave Philipsen
Vatter von vnsern Vorfarn vnd Stifft gehabt vnd getragen hat , in allermassen zu leihen
wie die dem gedachten Lanndgrave WHelmen selige von vnnsern Vorfaren löblicher
Gedechtnuß geliehen gewest sein rc. das wir demnach solich ir fleissg bitc angesehen , vnd
haben den vtz gemeldten Dietrichen von Lleen Lannd Lompthur vnd Atel von
Lewcnstein Marschalck von wegen irer selbs als mit Regenten olbgenanr vnd des
Lanndtboffmeisters vnd anderer Regenten des Furstenthumbs zu Hessen , anstat vnd in
Namen des obgenannten Lanndtgrave Philipsen dise hernach geschriben Lehen gnedigclich
geliehen vnd leihen inen die in obberürter Massen nach Jnnhalt vnd vßweisung des Lehen¬
briefs Landtgrave Wilhelmen seligen gemeldts Lantgrave Philipsen Vatter von etwann
Dem Erwirdigen in Gott Vatter Herrn Bartholden Ertzbischoven zu Mentz rc . vnn -
serni Vorfarn löblicher gedechtnuß gegeben von Wort zu Worten nachgeschrieben also
lautend : Wir Berthold von gotts gnaden des heiligen Stuls zu Mentz Ertzbischove
des heiligen Römischen Reichs durch Germanien Ertz Cantzler vnd Churfürst Bekennen
vnd thun kunt off nntlicb mit disem Brief , das wir dem Hochgebornen Fürsten vnnserm
lieben Oheimen Herrn Wilhelmen Lanndtgraven zu Hessen Graven zu Katzenelnbogen ,
zu Dietz zu Ziegenhain vnd zu Nidde , die Sloß vnd Stete Grünberg vnd Francken ^
berg die ">amr sein Voraltern vor Zeiten vnnsern Vorfarn Ertzbischoven vnd vnserm
Stifft Mentz zu rechten eigen gegeben , vnd von ihnen wiederumb zu rechtem Lehen
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entpfanngen haben , mit sambt diesen andern Ambten Stoffen Stetten vnd Gütern ,
als dasMarschalkambt , das Lanndtgericht zu Hessen , das Gericht zu Maden alle Ze -
henden derselben Graveschafft zu -Hessen , sie seyen andern Leuten von seiner Liebe ver¬
liehen oder nit , die Vogthey zu -Hasungen , die Vogthey zu Brcidenaw , die Kirchsetze
zu Wildungen vnd Reichentzenhayn vnd zu Fclsberg wennigen Zehende die syn liebe
von vnns vnd vnserm grifft zu lehen haben sol , Milsungen mit Leuthen Gerichten vnd
Rechte Gudenßberg Kirchayn die Vogthey zu Wetter mit iren Zugchorungen mit al¬
len andern Lehen , die sein liebe von vnns vnd vnserm Stifft Mentz zu lehen haben sol
zu rechten Lehen geluhen Han Jnmassen die von vns vnd vnnserm Stifft zu rechtem
Mannleben ruren vnd geen . der gemeidt vnnser -Oheim Lanndgrave Wilhelm hat auch
ytzo soliche obgeschriben lehen von vns empfangen vnd vnns darüber gelobt vnd gesrvorn
vnns vnd vnnserm Stifft getrew vnd holt zu sein solich lehen zu verdienen vnd alles das
zu thun das ein Mann seinem Lehenherren von solicher lehen wegen schuldig ist zuthun ,
von Gewsnheit vnd rechts wegen one geverde . der obgenannt Lanndtgrave Wilhelm
vnd sein Erben sollen auch soliche lehen entphahen von einem Ertzbischove vnd Stifft
Mentz als dick sich das gebürt , des zu vrkund haben wir vnnser Jnsigel an Visen Brief
thun hencken der geben ist zu -Hoeste am Meyne Mittwochs nach dem SonNtag L. emrs

Domini lVlillLÜmo czuin » enrs5imo tecunclo Vnd die obgenanten Landen
«Lomprhur vnd Marschalck haben auch soliche Lehen oberurter Massen von vnns
entpfangen vnns darüber in trewen von obgcmeldcs Regiments wegen zu Hess»
sen gelobt / vnd einen Evde leiplicd zu Goe vnd seinen Heiligen gesrvorn
vnns vnd vnnserm Stifft getrew vnd holdt zu sein vnnsern vnd vnnsers Stiffts schaden
zu warnen frommen vnd bestes zu werben vnd alles das zu thun was ein Mann sei¬
nem Lehenhcrrn von solichen Lehen zu thun schuldig ist von gewonheit vnd Rechts we¬
gen sonnder geferde So vnd wann auch der gedacht Lanndgrave Philips zu seinen munn -
digen Jaren kombt alsdann sol er die obgeschriben Lehen in eigner Persone von vnns
vnn ern Nachkommen oder Stifft entpfahen darüber geloben vnd sweren vnd des Brief
geben vnd nemen wie sein Vater seliger gethan hat sonder alle geverde . Des zu Vr -
künde baben wir vnnser Jnsigel an Visen Brieff thun henken der geben ist zu Aschaffem -
bmg vff Dienstag nach vnnser lieben frawen tag Wurz weihe ^ mio Domini müls -
iinio ^ uinbsncelimo un6ccimo .

( D 8 . )

Xum . 248 -
Verzcichnuß der Fürstin , Graven , Praelaten , Ritterschafft
vnd Städte , so auf gemeinem gehaltenem Landtagen zu Velspergk vnd

Treysa Inno Domini iVl D XIIII . die einigunge vnd waß
daselbst gehandelt wordm ist zu halten zugesagt , vnd zu¬

geschrieben haben , Nemlich ,

Fürstin
5W ? ie Durchleuchtige Hochgeporne Fürstin vnd Fraw Fraw Anna geporne Herzogin

zu Meckb' nburg Landarauin zue Hessen , Gräuin zu Caßenelnbogen , j Dietz ,
Ziegenhain vnd Nidda rc . Witwe , vnsere gnedige Fraw . varmck.
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Reinbeim
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249
^ nser Philipsen von Gottes Gnaden , Landgrafen zu Hessen , Grafen zuCazeneln - im >

von der Ritterschaft , Städten und Landschaft , So wir ingemein aus unfern s . i szr .
Fürstenthum , und Grafschaften Freitags nach Kiliani ^.nno lVl . 1) . XXXII . gein Hom¬
burg in Heßen dero Hülfe halb , so Rom . Kays. Mastst , unserm allergnädigstcn Herrn
zuÄugspurg auf jüngstgehaltenem Reichstag durch Churfürsten , Fürsten und Stände
des heiligen Römischen Reichs in demselben Reiche wieder den Türcken bewilligt , zu
uns beschrieben und erfordert haben , einer gemeiner Steuer unterthäniglich bewilligten
Anlage , Verfassung und Ordnung :

Wie welchergestalt , und durch wen das bewilligte steuergeld in unfern Fürsten¬
thum und Landen ein und zusammen bracht werden , Auch von Craysen , wem , wan¬
ehr , und wohin sollichs samt den Verzeichnis und Registern ein jeder seines Orts iib -
bern , und sich deshalb gehalten soll ?

Item , wie es verwahrt , ausgeben und verrechnet , auch sonst damit geparet soll
werden .

Item welche Personen über das Einnehmen und Ausgeben auch die Rechenschafft
zu hören von gemeiner Ritterschafft und Landschafft wegen erwehlet und verpflichtet seynd .

Erstlich seynd zween Krais geordnet einer gen Cassel , darinnen soll was disteits
spis nach Cassl zu gelegen ist , gemeint , und daselbst hin von einem jeden darinn be¬
griffen die Lifferung geschehen .

Der ander Zirck oder Kreis gen Marpurg , darinnen unsers Fürstenthums an der
Lame Grafschafte Catzenelnbogen , Dietz , Ziegenhain , Nidda , und daran uns zugehö¬
rig stossende Lande begriffen seyn sollen .

Von Llostern so wir oder andere nach in Verwaltung , sollen jede Vogte und
andere , in deren Befehl sie seyn , den gepurenden vierdten Theil der Anlage laut des
Articuls erbringen , und mit Anzeige der Register wie sie die Jahrs verrechnen , den
verordncten liffern .

Der Comtlmr zu Marpurg teutschordens soll für sich selbst den vier-d -
ten Theil der jTluzung seines Einkommens mit einem Register laut des Ar¬
tikels von Lomthureyen sprechend bei Ritterlichem Glauben den rerordne -- '
ren daselbst liberen .

Die andern Eingesessene Geistlichen / Niemands ausgescheiden , sollen ihre
Lieferungen ihr gepurenden Antheils den Amtleuten auch Bürgermeister und Räch
in Stätten , wie das mit jedem die Gelegenheit gibt auf ihre Gewissen und Glauben
an Eidesstatt mit Verzeichung ihrer Güter , auch Zinß und Güldt auf erfordern der
Amtleut auch des Raths überantworten ; und dieselben Amtleut samt dem Rath solch
Geld und Register den Verordncten jedes Crais überantworten .

Von den ausgcjessen Geistlichen , so in vnjern Fürstenthum / Graß-
schassten und Landen Götter haben laut des Articuls rc > soll ihre gepurend An -
theil dieser nachfolgenden gestalt einbracht werden .

bogen , zu Dietz Ziegenhain und zu Nidda , unterthanen und lieben getreuen ? rollo äe

cc r Coin-
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Comtureyen , Stiffte , Cloftere , dergleichen auch alle andere geist¬
liche Güter , so in unserm Fürstenthum , Grafschaften und Landen und dieser Zelt
Ms Verwaltung die seyn gelegen , wie die jetzo stehen , sollen den vierdten Theil ihres
jährlichen Einkommens aller ihrer Gefälle , als erblicher und wiederkäusticher Geldzinse ,
die gefallen in oder ausserhalb unser Fürstenthum und Lande , und was sie an Fruchten
und andern dergleichen Nutzungen jährlichen zu heben haben ; Ein jedes nach gebürli -
chem Erbkaufe zuwirdern , auch den vierdtentheil geben .

Was aber von denselben Gütern von uns vergeben , verschrieben oder verpfändet
sind , sollen die jene , so solche Güter einhaben , den vierdtentheil der Abnutzung als ob -
stehet , darvon reichen .

Die Clöster aber , Stiffttr und alle andere Geistlichkeiten , auch Um -
verlirseren , So ausserhalb unsers Fürstenthums und Landen gesessen und darinn Dör¬
fer , Vorwerck , -Höfe , Guter , Zehenden , oder Zinse haben , sollen von denselbigen ,
Ihren Gütern den drittenrheil Ihres jährlichen Einkommens folgen lassen .

Die Rhete in unfern Stätten , so Ritter oder ander leben , die sie mit Pferden
- ' verdienen oder nicht , haben , sollen die Nutzungen und Einkommen , woran sie das von

- solchen Gütern aufzuhebcn haben mit dem sechstentheil dcffelbigen Einkommens versteuren »
Und solchen sechstentheil , Sollen auch unser sonder Burger und Einwohner der

Stette , sie seyen geistlich oder weltlich vom gemeltem Einkommen ihrer Reitlehen geben .

2Z0 .
von Gots Genaden Lanntgraue zu Heßen Graue zu Catzenelnpogen rc .

»Ev : Räethe vnnd lieber getreuer , Nachdem die Jrrunge vnnd gebrechen , So sich
zwischin vnnserm Cammerschreyber clegern eins , vnnd dem rvirdigen vnserm

lieben andeäztigeir / dem Lande Compter der Balei LNarpurgk beclageeiranndersteils , durch jüngst gehabteHandtkunge , als wir verstehen zu keinem Vertrage
gericht , vnd dann wir gemelten vnnsern Cammerschreyber , vnserm Renntmeyster zu
Blannckstein aussden tag gegen die vor Derß vor dir zugeordent haben , Ist vnnser Be -
velch das du obgemelte Cammerschreibcr vnd Compter In Jrer sach vff dieselbe Zeit
gütlich auch verhörest vnd zu vertragen vnnderstehest , daß dem Compter also verkündest ,
So wollen wirs vnserm Cammerschreiber allhie antzeigen laßenn , Wo aber die gütliche
keyt nach gcthaner Handlung nicht Lolgen wolle , das du dan die fachen eigentlich auss-
schrcyben lassest , vnd die vns verschlossen zuschicken , Wollen wir weiter Bescheyt darin
geben lasten , Thun wir vnns zu dir verlassen , Datum Caßel am Sambsiage nach Vr «
sule virg . l ) XXI .

Vnserm Erbmarschalck Statbalter an der Lapne Raethe vnd lieben getrewen
Herman Reyteseln zu Eyßenbacht

!^ UM .
gots gnadenn Wilhelm der Mitler / Lannvgraff zcu Hessen « . Erbar

^ geistlicher lieber besonder . Als vonn wegenn des Teutsthcn Hausts vnn -»
p . jer Heubrfrauwenn Elisabethen » zcu LNargburgk durch vnnser

^ icniv . ^ eche Cordenn von Manßbach Ritter , vnnd Hannsen Kompann an vnns habtgesyn »
/ . leoeim . laisjenn vnnser Vergunnung vnnd willen darzcu zcu gebenn das Ir etliche geselle so

r4 ? 4 - vssMelderich versaht sein füllen widderumb zcu erlosenn habt zcu meherunge vwers
Heubtgeldes So Ir daran habt rc . Hain wir vermirgkt vnnd sein des wol geneigt .
Gebenn vch darzcu vnnser gewalt vnnd macht doch was Ir also lösenn wurdent das Ir
vnns die erlösten » Pfantbrieue darüber dornaich zceigent , damit wir der dinge auch In
Wissenschaft kemenn . Datum Lichtenauw Am Dinstag nach aller Heiligenn tag An »
no Ivl LCCC xcilllro .

Dem Erbarmt geistlichen » vnnserm liebenn besondernn Herrn Johann
Hoinfehchs Lompteur zcu Velßbergk . ^ . diuin .



^ -W ^

2Z2 .
von Gottes gnaden geborne Hertzogin zu Mecklenburgk Ire . Lantgrefin zuxxOri -» .

Hessen w . Wittwe . Vnser günstig Grus zuvor wirdiger lieber Andechtiger 1514 " '
vns hat Peters von Treißbachs haußfrauw klagende heimlich anbrengen lassen , ^

das die Weibsperson domit derselbig Peter für einer Zeit verdacht gewesen binnen itzy -
gem vnserm Abwesen widderumb gen Marpurgk sey komen , mit bitt das wir derBil -
licheit nach , darinne gnediglichen sehen wollen . Diweil wir dan ihr Bit nit anderst
dan zimlich ermessen mögen , so ist demnach vnser Meinung das ihr euch haldet des
befehls den wir euch deßhalben bereyde Hieformals getan haben vnd yn der maß mit ernst
in den Handel sehet bas die Weibsperson fürderlich aus Marpurgk kem vnd wir da¬
von weiters clagens vberygs bleiben des wollen wir vns genzlich zu euch verlassen Da¬
tum Ziegenhain vff Donnerstag thome apostoli ^ nuo xmi° .

Dem wirdigen vnserm lieben Andechrrgen Ern Ditherichen von Clee
Lannt (Lompthor der Baley zu L^ larpnrg Deutsch Ordens vnd
mitverordnetem Rarh des Furstenthums zu Hessen -

^ nna von Gots Gnaden geborn Hertzogin zu MeckelnpAg Lankgravin zu Hes- Lx vriz.
^ sen rc . Wittwe Vnser günstig Gruß zuvor wirdiger vnd Ernvesker 1514 .« lieber Andechtiger vnd getreuer . Nachdem ir wisset das die von Mar -
purg ire Rechnung Inhalt des Vertrags noch nicht gethan haben , sehen wir vor gut an ,
vnd ist auch vnser begierliche Meinung , das die von Inen fürderlich gehört werde vnd
nemlich auf den nehsten Freitag nach dem heiligen Christage , also das ir solichen tag al¬
len teilem von stund an verkündigt vnd darnach ir Land Compthur vnd Peter von
Treißpach die angeregte Rechnung laut des Vertrags höret daran geschiht vns gut ge -
fallens Datum Ziegenl-ain am Freytage nach thome /rxoltoll anno XlllX 1 Hi ->.

Den Wirdigen vnd Ernvesten vnsern lieben Andächtigen vnd geerewen Ern
Dirrichen von Lleen Lannt Lompthor der Baley zu Marpur «
deutschen Ordens vnd Jteln von Lewenstein mitverordnethen Rethen des
Fürsienthumbs zu Hessen .

Vff den vermeynten Bericht den der Teutschmeisier E . L . ge «
thann ist diss vnnser Antwort .

ist öffentlich kunth vnüd wissent , vnnd mag von niemants mit bestant geleuck -
net werdenn , das das Haus vnd Hospital Marpurgk auf Heßischem lerrüo - ck i vo
rio grünt , boden , vnnd eigenthumb an ' akle Mittel gelegen , wie ein solchs nit Lillens.

alleine mit dem augenscheiN / clerlich vnd gnugfam zubeweisen ist , Sondern solchs prin - 1 ^ 44 .
gen zum vberslus vnwidersprechlich mit sich viel Cronicken geschichtbücher briefflicher vr -
kunth vnd Confirmationes , so Keyser , König , Babst , Vischove vnd andere vnsers
Hauses vnd Hospitals Marpurgik halben , gegeben haben , zu dem hat der itzig Teutsch -

Alexander Ewers .

(P . 8 . )
Xum . 2ZZ . a)

(Q8 . )
Xum . 25Z . b )

Meister
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meister vnd auch sein vorfam gewesene Compthur zu Marpurgk , vns vnd unsere voral¬
tern alweg vor Ire Obrigkeit erkennet , vnnd auf vnsern Lantägen , bey vnser
Ricrerschassc gestanden . Sonderlich so hat auch sein vorfam der von Clee , nach
vnsers Herrn Vatters seligen löblicher gedechtnuö , tödtlichem abgang bey der versam -
lung vnser Ritterschafft die sie am Spieß vnd zu Vilspergk gehalten , gestanden . Wan
nun das Haus vnnd Hospital obgemelt , in vnnserm Furstenthumb nit gelegen , vnd
wir verwegen Ire Obrigkeit nit weren gewesen , warumb wolten sie dan auf vnfern
Lantägen zu vnser Ritterschafft getretten sein , vnd von vnser , vnd vnser Lantschafft an -
ligen vnd notturfft haben reden , rathschlagen vnd schließen helffen . Darüber so hat
wie gnugsam beweißlich sein vorfarn der von Clee als ein Preiat vnd standt vnsers Für -
sienthumbs in vnsern vnmündigen Jaren , in vnser vorinuncschasst wider VNB
sers Herrn varrer seligen löblicher gedechrnus lcssccn willen vnd Testamene
beneben andern vom Adel sich eingedrungen vnd beneben denftlbigen in der re-
gierung mit gewesen , auch volgents bey vnser fraw mutter seligen hochlöblicher gedecht -
nus in vnsern vnmündigen Jaren , der Rerke einer so die regierung gesnree / ge¬
wesen , mit vnser Frau Mutter seligen gein Jnnsprug getzogcn , vnd Jrer liebten das
regiment helffen annemen , alles als ein oberster Prelat des Fürstenthumbs Hessen .

Es hat auch von alters das Haus zu Marpurgk vnsern voraltern vnd vns als sei¬
ner ordentlichen Obrigkeit stetigs füro vnd füro einen wagen müssen halten / wel¬
cher allen tag bier vnd alle andere notturfft aufs Schloß Marpurgk hat furen mußen ,
Jtem wan ein Lantgraue hin vnd wider gezogen , hat das Haus Marpurgk demselbigen
seinen Lammerwagen mußen furen . Finden auch noch leuthe vom Adel die do -
selbst gesehenn , als Lantgraue Wilhelm der Junger die Huldigung in der Herrschafft
Ebstein , vnnd vnnser Catzenelnpogischen Graffscbafft genomen , das des Compthurs
wage , mit gegangen , vnd das Silber gefurt halt . Dergleichen hat es einem Lantgra -
uen zu Hessen wagen z« Keyserlichen vnd Königlichen tagen vnd in Herzügen , auch an¬
dere dienst vnd bürden , wie hernach an seinem ort weitter gemeldet wirdet , müsen lei¬
sten , vnd an vnserm Houe - gericht zu Marpurg zu Recht stehen Active vnd Passive ,
wie solchs mit vielenn Acten so zum theil noch vngeörtert an bemeltem vnjerm Houege -
ticht schwebenn , darzuthun vnd zubeweisen ist , vnd wüsten dero felle viel anzuzeigen ,
varus entlieh volgt das asweg ein Compthur zu Marpurg vns vnd vnsere voraltern ,
vor seine Obrigkeit erkant vyd noch pillich erkennen , vnnd ist vnnser meynung vnd In -
renrio » gnugsam funcliret , aus vorgemelten vnd nachuolgenden gründen , dan ist das
Hauß Marpurg ein Prelatur , Stifft , oder Closier so gehörts nach Inhalt vnser Re¬
galien die wir vom Heiligen Reich haben , in vnser Fürstenthumb , darin vnd auf deS
grünt boden vnd eigenthumb es on alle mittel gelegen ist . Isis aber ein standt so zu vn¬
ser Ritterschafft gehöret . ( dabey wir gemelt auf den Landtagen ein Compthur zu Mar¬
purgk gestanden ) jo muß sich ein Compthur zu Marpurgk vor ein Man vnserer Ritter¬
schafft erkennet haben , vnd noch erkennen . Ist er dan ein Ritterman vnser Lantschafft ,
so gehört er abermaln vnter vns , vnd gesetzt , do gleich dieser grünt keiner were , wie
doch der natur vnd allem wesen zu entgegen , nit geleucknet werden kan , oder mag , S »
haben doch wir vnd vnjere voraltern solche Obrigkeit numals vber vndenckliche vnd ver¬
werte Zeitt herbracht vnd besetzen bey welchem besitz wir pillich pleiben . Derwegen vns
als der ordentlichen » Obrigkeit des Hauses vnnd Hospitals Marpurgk von Rechtswe -
genn zugestanden , geeignet vnd gepuret hatt seins auch für Gott schuldig gewesen , vnd
noch heuttigs tags pflichtig solchs Hauses vnd Spittals halben dermaßen einzusehenn ,
das darmit gütlich , Christlich , erbarlich vnd rechtschaffen vmbgangen gehandlet vnd ge -
paret werde , Jnmaßen wir dan solchs einsehen gantz vnnd gar nicht zu einigem vnserm
eignen nutzen , Sondern » zu vnnderhaltung der armen des Hospitals vnd andern wie
wir E . L . Jüngstlich geschrieben / vnd vns Gon vnd vnser gewissen le¬
rer / angesteller .

Das aber der Deutschmeister sich ab dem so den Burgleutten zu Friedbergk von
wegen des , das sie vnnserm Haus vnnd Hospital das sein voventhalten , hinwider be¬
gegnet , so höchlich beschweret , solche angemaste beschwerung beschicht von dem Deut -
schenmeister mit keiner Miekeit , wie dan E . L - dm vnsug derselbigen Vurckleutte aus

dem
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dem schreiben so wir Jtzo an E . Lieb gefertigt vnd aus vorigen vnsern berichten gnugsam
verstanden darbe » wirs nachmaln pleiben laßen .

Souiel aber belangt das wir sollen beuolenn haben am eilfften tag verschienes
Monats Mast den Ordenspersonen in vnserm Haus Marpurgk vorzuhalten , einen bey
^ nenn zu leiden der auf Ir einnemen vnd ausgeben sehe , mit der zusage , das sie wäl¬
len dem Haus trewlich vorstehen , vnnb davon vnnsern verordneten Rechnung thun ,
auch keinen » Compthur oder Ordenspersonen mehr aufnemen rc . wann sie das thetten
sollen sie In der Verwaltung beneben vnsern zugeordneten gelaßen , wo nit alsdan mit
gelubten nit aus dem Haus zu weichen , bis auf vnsern weittern bescheit , bestrickt wer¬
den rc . Seint wir gestendig vnd gantz in keinenn abreden . Nachdem wir gehört, vnnd
befunden wie mit dieses Haus vnd Spittals guttern vmbgangen , wie die zum theill
verkauft , vereüsert , die brieff vnd Register desselbigen entwent , auch wie sich der Jtzig
Deritschmeisier vber vnser so vielfältiges gnedigs vnd pillichs erpietten ( das er selbst ge¬
stehet vnd do ers nit gestehen » wolt , mit seinen eignen freunden vberweiset werden kan )
so abscheulich gegen vns gemacht vnnd heimlich abgewichen , darus vns höchster ver¬
dacht gewachssen , als nemblich das er mit gerechten fachen nit vmbgehen , vnd das dem
Haus vnnd Spittal seine brieff Sigel , Register vnd anders veruntrewet , verrückt, ab -
hendig gemacht , vnnd hinweg gefurt werden mochten rc . das wir als die Obrigkeit die¬
ses Hauses vnnd Spittals beuolen haben , alle ding es seyen Clcinoter , brieve , Sigel,
Registerbücher vnd anders zu Invemiren vnd dem Haus vnd Spittal zum besten vnd
getrewlichsten zuuerwaren , Desgleichen ein erbare person zu ordnen , die auf des Drap -
pirers einnemen vnd ausgeben mit zu sehe , welche wvenrirung Je niemants in dem ge -
melten vnserm Hausund Hospital ( dan denen so gern etwas betrieglicher oder heimli¬
cher weise , darus begert , zu entsrembten ) hat können oder mögen schaden , dan es nit
new , sonndern bey vielen andern , so gleich vnserer Religion nit sein , gepreüchlich ge¬
wesen vnd noch ist , das sie Invenwria vber Stiffts , Closter , geistliche vnd andere
gütter machen lassen , damit dauon nichts verendert werde , vnd kont der Deutschmeister
wan er wie pillich öffentlich vnd nit heimlich oder verdechtig handeln gewoltet , des aufse -
hers keinswegs sich beschweren vielweniger mag Jmants , es were dan das derselbig
aller erbarkeit vnd gottseligkeit widerstreben wolt , sich des beschwerenn , das wir be¬
uolen zuzesagenn dem Haus vnnd Spittal der armenn trewlich vorzusein . Nemen
verwegen das bckantnus vnnsers erbaren vnd Christlichen anmutens von Jine dem
Deutschmeister vor bekant an , Seint auch woll gestendig , das wir an sie die Ordens
Personen zu Marpurg haben gesonnen laßen , alle Jar vnnsern Stathaltern Rethen
vieren vom Adel zweycn des Raths zu Cassel vnd zweyen des Raths zu Marpurgk
Jres einnemens vnd ausgcbens Rechnung zu thun , damit man wißen muge wie mit
diesen guttern umbgangen werde .

Jngleichnus seint wir vnabredig-, das wir den vnsern geschriben haben das sie kei¬
nen Compthur einkommen oder welen , auch kein new Ordenspersonen annemen laßen ,
bis auf vnnser weitter Ordenung , die wir mit vnsern Theologen Ritterschafft vnd Lant-
schafft machen wurden rc . zuuersichtig wir haben in dem nichts anders dan was für -
nemlich zur ehre gottes zu erhaltung vnnser voraltern löblichen stifftungen , vnnd zu vnn -
serer Ritterschafft merern nutzen , dan sie bißher von diesem Hause gehapt dienlichen sein
wurde furgenomen ,

Vnnd ist weitter wahr als wir verstanden das sich in der Jnventirung von brieff-
lichen vrkunden , vnnd sonnderlich von Registern nichts anders dan nur gemeine , we¬
nig sollende Register , vnnd darzu die Haupt - vnnsers Hauses vnnd
«Spittals gantz nicht gefunden , das wir dardurch großen verdacht entwertet , vnd ab -
behandigter veruntrewter ding geschöpfft Derwegen wir vnd nit vnpillich beuolen haben
mit ernst nach der Haupt - kunäkmoii erbregistern vnd andern vrkunden zu fragen , vnd
im fall do der Trappirer vnnd die andern beamten die in der gütte nit herrausher rei¬
chen noch gutten bericht dauon geben wolten , sie alsdan derwegenn angeloben zu laßen
damit solch Register vnd anders dem Haus vnd Spittal zum höchsten nachtheill nit
möchten entfremptet werden , Derwegenn es dem Deutschmeister sonnderlichs rhumS
nit wirdig ist , das er solche rechtmessig anlobung so höflich zu seinem vorthcil anzuziehen
aber darnebenn mit sonderlichem list zu überschreitten weiß , aus was vrflrchen die anlo -
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bung ervolgt sey . Das auch das hausgesint vns gelobt solt haben , solchs ist nit vn -
zeitlich bescheen dan es hat sich weder Trappirer oder die andern der Administration dieses
-Hauses vnd Hospitals ober unser vielfaltigs anbietten , ( Dcrowegen wir auch öffent¬
lich protestation zu thun beuolen ) wollen beladen laßen , also das das gesint in Pflicht
dem Haus vnnd Spittal zum besten ausgenommen ist , versehen vns solchs werde vns
von keinem vnpartheyschen erbarn oder Christlichen Vrteler können oder mögen miß -
deuttet werden , Achtens auch darfur es werde vns ehrlicher vnd rhumlicher nachzusa¬
gen sein , das wir vns der armen pflegung dermaßen zur höchsten notturft beladen , dan
das wir , wie diese gesellen » gcthan , vns Jrer Pfleg geschembt , vnd beuilet hetten , da
doch Ir orden clerlich vermag , vnd auch daruf gestifft ist , das sie der armen pflegen
Men , ob sie aber nit wüsten wie , vnd waruf Ir orden gestifft sei) . So haben das
Teutsche vnnd andere geschichtsthreiber gnugsam in iren büchern vnd Historien dargethan ,
wan sie die lesen , so werden sieS woll befinden ,

Ferner thut der Teutschmeister vermeßentlich schreiben wir hetten sein vorfahrnn
Daniel » von Lauberbach dahin genottigr , das er zuuerhüttung ergers seinem bruder se¬
ligen Helwigen von Laurbach ein dorff vnnd sonst andern Leutten etzliche höue auf ewig -
keit Hab müßen verkauffcn damit er vns Mich gelt anlenlich zusiellen möcht . Diß
ist furwar ein höfliche beschönung , wir feint Im des vngestümmen dringcns oder an -
haltens keins wegs gestendig , vnd im fall do es gleich wahr wer , wie doch nicht ist ,
L) b dan er Daniel niemants anderst dan eben seinem bruder vnd darzu erblich das dorff
verkaufst » « Hab müßen , kan ein Jglicher vcrstendiger woll ermeßen , das es ein ge¬
stickte cntschuldigung ist , dan er hett auf widerkauff versetzen oder verpfenden konden
vnnd solchs nit den brudern oder freunden auch nit erblich , ' sondern frembden vnnd wi -
derkauflich , aufdas er der bruder oder freunt halben nit in verdacht gefallen were , dar¬
zu hat das Haus Marpurg solche Nutzung vnd Einkommen , das sie zu einer solchen ge¬
ringen summen gülden nit viel enrlehens gedorfft , vnd das solchs war sey , haben sie
können auf einmal zehen tausent gülden , vnnd aufs andermal ! wie wir bericht vier tau»
sent gülden geben , zu dem Preußischen zug one sönnderlich entlenen , dergleichen hette
er hie auch diese geringe Summa vnentlenet aufpringen können , Darumb so Wirt er vns
vnnd andern den verdacht , so aus solchem verkauf erwachßen nit außredenn mögen ,
noch dieses bestendiglich entschuldigenn , wie E . L . das als ein verstendiger Churfürst
eichtlich ermeßen können . Das sich der Teutschmeister mit hohen prechtigen Worten ent -
chuldigt , er habe seiner freuntschafft nichts vonn den Drdensgüttern zugewenndet ,
ölchs laßen » wir auf seinem wert berhuen , Wir aber haben » des anndern bericht vnnd
- alten in des nit entschuldigt , wie wir zu seiner zeit wol anzeigen mögen was vns vor

Ursachen darzu bewegen , dan so arme gesellen die den Compthurn verwant sein , reiche
keuffe thun , vnnd nit kan vcrmuth werden » , wo in solch gelt Herkommen , ist wol
zu erachten als wie der vorig Compthur , vonn Laurbach seinem Bruder furschub vnnd
hulff gethan , das diser solchs auch gethan haben » möcht , vnnd solchen Exempeln
nachuolgen .

Die vrsachenn warumb der Teutschmeister so heimlich aus vnnserm Lant sich bege »
denn , vor vnns so abscheuch gemacht , vnnd vber vnnser so vielfaltigs gnediges erpietenn
nit wider gein Marpurg gewoltet , rc . können wir noch nit vernemen , dan allein das er
blößlichenn vorwendet , es sey Inen allerley berichts vnnd Warnung angelangt , zeigt
aber darbcy nit an wie , was gestalt , oder von wem , Verwegen wirs nur vor ein
tiZmenr vnnd geticht halten , solang biß er vnns eröffnet , wie was gestalt vnd von
wem Jme solch Warnung bescheen seyen Vnd sichtet vnns das exempel der Handlung , so
er dem Hochgebornem Fürsten « Herrn Johans Fridirichenn Hertzogenn zu Sachßen
Churfürsi rc . vnnd Burggraue zu Magdeburg ? rc , vnnsernn fteüntlichen lieben » vettern
vnnd bruder des Compthurs zu Aldenburg halben » aufrucket , nichts an , haben » des-
selbigenn vor vns auch nicht zu schickenn , Sondern siellens zu S . L . Verantwortung
die S . L . an zweiffel ehrlich Christlich vnnd woll thun wirdet , vnnd gesetzt , wie wir des
doch noch kein grünt gehört das sein Lieb dermaßen Handlung mit Jrem Compthur ge¬
pflogen » , So wolt darumb nit volgenn wie ein annder gethan das wir dergleichen »
thun wurden , dan Je wir der Zeit do er der Teutschmeister auögetrettenn nicht gewü¬
stet , das er was böses wider vnns practiciret , oder gehandlet , wie soltenn wir dan da¬
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zu kommen sein , das wir mitvnngnaden gegenn Im geparet , hettenn derwegenn wol
mögen leidenn das er vnns mit dieser Injuneii vnnbeschwert gelaßenn , dan wir die tag
vnnsers lebens mit vnpillichen henndel nit vmbgangen , noch die beliebet habenn , vnnd
beruffenn vns auf seinen eigenn schwager Adolfs Rawenn vnnd andere seine frcunt ' , das
wir vnns alweg gnedig vnnd giiugsam seinthalben erpottenn Also das auch sie selbst ge »
sagt , vnd noch jagenn müssenn , wir thun Im gnug , Aber er Hab ein solche forcht in
Im , das sie Jnenn nit können bereden , das er one schriftlich gleit wider einkommen
wolt , Mochten demnach wol leidenn das er anzeigt , wo wir Jnenn mit drawen
oder in wortenn oder wercken Je beleidiget hetten , ausgescheiden was seither er Teütsch -
meister worden durch darthuung vnnser notturfft gescheenn ist .

Darneben aber ist wahr es sein dieselben seine freunt zu vns kommen , vnd bcgert ,
zuuersichern , das wir nichts gegen dem Haus zu Marpurgk wolte » mit Reformation
furnemen , daruf wir Inen In vnserm Haus Rottenbergk , Fr « , tags » ach lVls . Oni ,
Anno esusäem tauscnt fünffhundert vierzig geantwortet , wir seyen deßhalben bey vns
noch gantz vnd gar nichts entschlossen , vnd dechten desfals nichts vorzunemen , dan was
auf einem §e ,iei ,-a ! Christlichen Concilio , National Versamlung oder gemeinem Reichs¬
tag oder durch vnnsere Ritterschafft vnnd Lanntschafft mit vor gut angesehen » , vnd be¬
schlossen wurde , Das wir vns aber etlwas verpflichten sotten , das were vns ungelegen ,
wir hettenn Jme nie nichts gethan , wir gedechtenn auch one Rath gemeiner unser Rit¬
terschafft oder das ein gemeine Ordenung gemacht wurde , nichts vorzunemen , noch di -
ser gütter ettwas in vnsern nutzen » zu wenden , welche Antwort ( als die an sich selbst
erbar Christlich vnd pillich ist ) wir vnnsers gewissens halben nit andeist zu geben gewü¬
stet haben » , auch darneben mehr dan zu einem mahel sein freunden eröffnet , vnnd son¬
derlich wie vorbemelt zu Rottenbergk , das er sich sicher vnd vnbefaret inß Haus gegen
Marpurgk begeben » solt , vndt dorfft sich nichts forchtenn dan wir weren sein gnediger
Herr , er het vns auch vnsers wißens zur vngnadt kein vrsach geben , Sonndern Heer
vnns im wnrtemberglschcn Zug vnd fonsk trewlrch vnd willig gediener /
wir gedechten Im nichts vngutlichs , gewalts oder beschwerlichs zuzefugen , hn-lte » Inen
vor einen erbarn man wolten auch Inen in seinen erbarm vnd Christlichen fachen , ( das
er sich zu vns gewißlich vertrösten möcht ) in gnedigem beuelh schütz vnd vertheidung
halten wie solchö vnser Antwort so in schriffren verfass , weitter ausweist , dan wir wü¬
sten der zeit von nichts das er wider vns gehandlet hätte , Aber diese unsere vielfältige
Zusage , vertrösten vnd erpietten hat Jme nicht wollen » gnug thun , auß was Ursachen ,
können wir nit ermeßen , airderst dan das er ettwo ein vnthat auf sich gewüstet Als
nemlicl) das er die fundanon Register briue vnnd anders virnstrni Haus
vnnd Hospital entwendet / ober sonstet was gehandlet Hab , vor welchö lautparheit
er sich entsetzt vnd gefurcht .

Das er gestehet wir haben Inen nit vsgetrieben solchs nemen wir von Im vor
bekanth an , das wir aber vns sotten also gegen Im erzeigt haben , das Im selbst zu
bleiben vnd gefahr zu erwarten ungelegen wordenn sey , mit weitter furwendung als ob
wir Im vorschlcg zugemuttet , die Im gewissens vnd ehrenthalben nicht anzunemen , oder
verantwortlich gewesen , Möchten wir wol leiden das er in specie vnd nicht in generedar -
thette , was wir Jme zugefugt oder angemut Verwegen sein selbst gelegenheit geworden ,
sich nit wider gein Marpurgk zu begeben desgleichen was solche vnscre vorschleg gewe¬
sen , dan es ist nit gnugsam das einer in genere sagt man hat mir allerlei) beschwerlichs
zugefugt , oder vorgeschlagen , sonndern er muß in specie darthun was solche beschwer -
nus seyen , dan wir wissenn vnns keiner vngebürlichen beschwerung oder vngereumpten
vorschlege , so Jme von vns oder den vnsern begegnet zuerinndern , Es were dan sach ,
das er darmit gemeint wolt haben , das wir ein etzlichmahl vnnder andern doch mitgne -
digen vnd gültigen Worten gegenn seinen freunden erregt , das gut were ein Christliche
Reformation sein vnd seiner Ordensbrüder furzunemenn . Ob nun ein Christliche Re¬
formation seins ordens ( welcher orden in warheit wie ein Jder ehrliebender verstendiger
Crist das sagenn vnnd bekennen muß viel das zu reformiren ist , auf sich hatt ) Jm konth
sein gewißen beschweren , das stellen wir in E . L . vnd eines Iden vnpartheylichen vr »
ieilers beveneken . -
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Die antwort so der Teutschmeisier von wegen » der bette die in vnserm Hospital
Marpurgk befunden vnnd mit armen Kutten belegt werden sollen » , gibt , haben wir
verstanden , vnd nimpt vns wunder , das ein solcher Man wie er sein will solch ding
von sich schreiben darff als nemlich das die bette nicht zu vnderhaltung teglicher psrund -
ner , oder armer Leuth , Sondern nur vor die frembten Pilgram in den heiltumbsferten
gestifft seyen vnnd das er vns auch gar keiner stifftung des Spittals halben gestendig
jein will , Mochten Verwegen leiden wan E . L . sich seiner wolten dermaßen beladen , das
sic da » nur Im dohin handketen das er vnd seine mit bruder die entwerte entsrembte vnd
( hetten schier gesagt ) bößkich hinweg gepracht fundation vnnd stifftung Sancte Elisabe -
the vnd anderer daruf sich die brive so noch vorhanden , vnd nit entfrembt sein , referi -
reu , sampt den andern verrückten briven vnnd sonnderlich den briven vnnd Registern so
er von Ameneburgk in großer anzal aus Johan von Fleckennbuls verwarung geferli -
eher weise gevordert , vnd hinweg genomen ( wie vns des gnanter Johan gestendig ist )
wider herfur suchen vnnd darlegen , dieselben vnnd sonnderlich die fundation wurden on
allen zweiffel das widerspiel seins vergebens clerlichen ausweisen , wie dan auch noch heu -
tigs tags der äugen schein gibt , das es ein Hospital teglicher pfrundener vnnd nit allein
ein herberg der Pilgramen ist , Zu dem das auch bey seiner Verwaltung von teglicher
Pfründe arme Leuth in dem Spittal gewesen sein , vnd noch , aber nit der anzal wie die
stifftung vnnd bette ausweisen , vnnd ist alweg ein Spittal der armen , vnnd sonnder¬
lich Sanct Elisabethen Spittal ( den sie in die ehr Sancti Francisci erbawen ) genent
worden , wie solchs nit allein in der Star Marpurgk vnnd denen do herumbher ligen -
den flecken , vnnd dörffern , Sondern auch sonnst weit vnnd breit ein gemein geschrey
ist , das solcher Spittal von Sancta Elisabethen gestifft sei) , wie dann auch solchs
Sancte Elisabethen Legenden , vnd andere Historien clerlich , gnugsam , vnnd vberflußig
ausweisen , dan auf das wir aus etzlichen alten geschriebenen , vnnd gedruckten büchern ,
davon vrkunt einfuren , So finden wir das Sancta Elisabetha ein treffliche vnd merck-
liche summa an dem Hospital zu Marpurgk verbawet , vnnd gegeben , vnnd sonnderlich
findet man zu Hcrsfelt in der Biblioteca in einem buch diese Wort von Sanct Elisa¬
bethen , L) arn «rch bawct sie zu Marpurgk erneu großen Gprrral / Gorr zu
lob / daruf verbawec sie Funff raujent Marck vnd har auf funff taujenr
Marck durch Gorr geben . Weitter in eodem libro Danracd ward Ir H .
Leib begrabcnn nach Fvrsilrchcnn ehren zuMarpurg rm Hessenlanr m dem
Spittal in einer Capellen nach Christi geburr 12zi . Jar . Mitt welchenn
Worten , viel andere geschribene vnnd gedruckte Historien so man im Stifft Fulda , im
Stifft Hersfelt vnnd Corvey , auch sonst hin vnnd wider findet , vbereinstimmen , wie
wir dan im fall der notturfft alle solche Historien vnnd bücher in oriUugli wißen beyzu -
bringen . Item wir finden in denselbigcn Historien wie wir auch des einen briff haben,
welcher sollichs bestettigt , Nemblich diese wort , Lantgraue Cunrat gab den hoff zuGrif-
stet zu dem Spittal der armen den Sanct Elisabeth in Marpurg gebawet hat , Welche
Historien briff vnnd bücher alle clerlich mit pringen , das es ein Hospital teglicher psründ -
ner vnnd von Sanct Elisabethen gestifft ist , Vnnd damit E . L . noch clerlicher sehenn ,
das wir in dieser jach auf guttem vnd vestem warhafftigem grünt stehenn , So schickenn
wir E . L . hiebey verwart einen LxrraLk etzlicher Wort , so wir in etzlichen vielen briuen ,
welche Keyser König , Pabst Fürsten vnnd andere vber diesen Hospital der armen gege¬
ben , gefunden haben , darin sie die clcmkmoncs so zu diesem Hospital von Sancta Elisa¬
bethen bescheen , nicht allein ermelten conürmiren , vnd besichtigen Sondern von
newem weitters darzu treffliche gutter auch die Pebst gnad vnnd ablas ( wie der zeit
im brauch gewesen ) geben , welche briue wir in Originalien wol können vnnd
mügen furbringen . Wie kan dan dieser Teutschmeisier so vnverschampt sein vnnd
sagenn dorffen das es allein auf Pilgrein vnnd nit auf tägliche Pfründner vnnd
arme leut gestifft ssy , vnnd mercken , spuren , greiffen vnnd befinden E > L . hiraus mit
was grünt , bestant oder warheit der Teutschmeisier in diser sach vmbgehet . Vnd im
fahl , wie man doch gantz nicht gestehet , so es schon also were , wie er listiglich furgibt ,
das cs ein -Herberg der Pilgrimen were , dieweil dan nuhmehr die Pilgrinschafft der
frembtenn aus Hungern vnd sonst abgangen , so ist doch Chrisitich vnnd plillich
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das nuhmals solche pilgrin , wie Christus unser seligmacher leret , darin geherbergt wer¬
den , als nemblich die armen , die hungerig , durstig , vnnd nacket sein , vnd das solche
gutter nit gewent werden , zu Pracht , Hoffart , geitz , schwelgerey vnnd vnnutzen ver¬
schwenden , dan es gar vnpillich were , das die ding , so die Pilgrim gutter andacht vnnd
meynung dargegebenn ^ so bößlich verschwendet , vnnd nicht bey den püs vübug darzu
sie gegeben gelassen werden soltenn , vnnd darum !) so halt E . L . bey Jme an , das er
die Fundation sancre Elisabethen vnnd auch Lannrgraue Heinrichs vnnd
Lancgraue Lunrars Dorirunge vnnd Lonfirmüung ( davon cm Suppli --
cacion / so Lantgraue Heinrich vndc Lancgraue Lunradr wie aus beylie --
gendem zu sehen / dem pabsi Gregorio vberschickc , saget , ) sampt
andern hinweg gcfürkcn Briuen / wie vorgemeldet / darlege , so Wirt sich
clar finden wie daŝ haus vnd Hospital gestifft , vnnd was es schuldig zu thun sey , dann
sonderlich dise Supplication mit sich clerlich pringt , das dise beede gepruder den Spit¬
tal den Sancta Elisabeth auf Jrer der Lantgrauen erbschafft grünt vnd boden gebawet
von newen mit iren guttern alles Jnnhalts eines briues darüber sagennde ( welchen briff
aber wir bisher nit habenn können zu sehen bekommen , dan er verrückt ist ) begifftiget,
dieweil Sancten Elisabethen Dotirung nachdem nit ein acker da gewesen , den sie wie
die Supplication lauttethette vergeben » mugen , vor vnduchtig geachtet , vnd erschei¬
net darus vnwidersprechlich das diser Hospital auf vnnd von der Lantgrauen zu Heßen
vnnd Doringen grünt poden vnnd guttern gestifft vnnd begabet ist .

Wie vnnd aus was Verursachung mit seinem Brüdern zu Marpurg gehandelt ,
das haben E - L . vorhin gehört . Desgleichen haben E . L . aus vnserm an sie gesielten
Mllive gehört , ob vnd was gestalt sich Johann von Nheen der newe vffgeworffene
Compthur vor einen Burgman zu Fridtdergk kan oder mag angebenn , oder die Burck-
leut sich seiner als eines Vurckmans beladen , bey demselbigenn wirs nochmals pleibenn
laßen . Das aber der Teutschineister ein Lommin -, rion anhengt es werd der bescheen
vnser gegenarrest , auch sein gebur erlangen , rc . mußen wir die sach got bevelen , vnnd
besehenn , wie wir vnns beuorab , mit Gottes vnnd darnach unserer Herren vnnd freundt
Rath vnd hülff seiner des Teutschmeisters vffenthalten mögen rc .

Darnebenn aber thut vnns nit wenig , sondern hoch befrembden das der Deutsch «
Meister vnns keiner Obrigkeit vber einen gcwesnen Compthur zu Marpurg bekentlich
sein will , hetten auch nit gemeint , das er so vnverschampt gewesen , das er solchs hette
dorffenn anzeigenn , dan das wir vnd vnnsere voraltern dises Hauses Obrigkeit alweg
gewesen vnd darfur erkent worden seyen , vnnd nochmalen pillich darfur erkenth wer¬
den , Auch das die Compthur zu Marpurg auf vnnser der Lantgrauen als irer Lants -
fürsten Lantagen bey vnnser Ritterschaffc gestanden in Regimenten des Lauts zu Heßenn
als Prelaten desselbigen gewesen , mit den Lantgrauen zu Veldt gezogen , Inen als
irenn Lantsfürstenn wagenn in Herzuchtem vnnd zu Kayserlichen vnnd anderen tagen ge¬
leistet , vnnd zu leisten schuldig seyen , auch sonnst andere mehr Pflichte gethan , deß-
gleichenn das sie vor vnns als irer ordentlichen Obrigkeit , sonnderlich an vnnserm Ho -
uegericht zu Marpurg zu Recht zu stehen , schuldig gewesen , vnd noch seyen , inmaßen
sie auch da recht genommen , vnnd gegeben , das haben E . L . im anfang dises vnnsers be -
richts von vnns gnugsam gehört , vnnd Werdens auch hernacher beßer verstehenn , zu
dem das wirJnenn den Deutschmeister der zeit als er noch Compthur was in vnsern
sachen als eine »: vimjcrer Lanntstenndk gepraucht , er auch neben » anndery vom
Adell des Lannts zu Heßenn in Rarhschlegenn bemeles vimstrs Lanrs mit ge¬
wesen , , darzu haben wir als sein damaln gewesener Lantsfurst inen in Hans Dhomsn
von Rosenbergs sach , wie andere Nurstenn dergleichen ire Rethe geyn Wyen in Oeste -
reich geschickt , vnnd sonnst gebraucht , des muß er selbst gestehenn , So thut auch die
begrebims der Fürsten zu Hessen » welch zu Marpurgk im Deutschen Haus gehalten
wirdet , nit wenig anzeigen , das die Fürsten « zu Heßen deßelben haußes Lantsfürsten
vnnd Obrigkeit seyen , Darumb wirs dises puncten halbenn bey vnnsernn bescheenen be¬
richt berhuen laßen » ,

Das die einkommen zu Flersheim / Lridtbergk vnnd Geilnhaustn vnnserm
Haus vnnd SMal Marpurgk nit soltenn zugehörig , Sonndern von dem Teutschen
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-Orden insonderheit vnnd stucks weiße erkaufft sein , mochten wir woll leiden , das der
Teutschmeistcr die kaufbrieffvber solche Gutter welche briff von Marpurg geuerlich ab -
gefurt sein furlegte , die wurdenn woll cmsweisen , wie vnnd von wem die erkaufft , ob
nit vnser Haus vnd Spittal Marpurg , als der kauffer dar in verleibt were vnnd viel
lieber mochten wir wißen woher sollich kauffgelt kommen , obs ein Teutschcrmeistcr von
-Hierusalem , oder aus Preußen herausgeschickt , oder obs vnser Haus vnnd Spittal
Marpurgk dargelegt Hab , vnd gesetzt ( aber doch nit gestanden ) das gleich das gelt nit
von vnserm Haus Marpurgk ( als doch wol nit felen kan , dan es von den Nutzungen
des Haus Marpurg kauft sein muß . ) Sonndern von andern orten darrurte , So ist
doch der kauf vor vnser Haus vnnd Hospital Marpurgk , vnnd in namen deßelben be -
scheel ! , gehet Jme derwegenn nichts ab , ((mig non referc , cuius pecunm , tccl cuius
nomine res emrmir . Es ist auch ein soliche starcke vermuttung da , dieweil vnnser
Haus vnd Spittal Marpurgk des in besitz vnnd Verwaltung ein solliche lange zeit ge¬
wesen , das solliche gutter von seinem des Haus gelt , vnnd in seinem namen erkaufft , oder
Im vargegeben sein worden , welchs sich auch woll also in warheit erfinden , vnnd kein
biderman anderst wirdet halten »! oder glaubenn können .

Von den Gkeürerr Jegerpflrcbten volgven vnnd anderm so vnnser Haus zu
Marpurg vnns vnnd vnnsern voralternn geleistet vnnd noch zu leistenn schuldig ist , ha¬
ben »! wir ein ploße Verneinung des Teutschenmeisiers gehört , die vns keinswegs gnug
thut , nemen darneben aber von Jme vor bekant an , das er vnns des Wagens zun Her -
zugcn , Ke >) serli6) en vnnd Königlichen teigen gestendig ist , wiewoll wir achten , wan er
wußte , das wir Inen des mit schrifftlicher vrkunth nit vberweisenn konthen , er wurts
vns eben so wenig als andere ding gestehen »! , ob dan er vnnd seine vorfarn vnns vnnd
vnnsern voraltern kein steur gegeben , Daruinb feint alte vnnd andere steur Register zu
besehen , die werden wol die warheit des beweisen , vnnd wir seinnt derselbigen steur in
rhuigem besitz . So vil aber die Jegerpflicht belangt , berichten »! vnns die alten , das
solche Jegerpfiicht geleistet seyen , vnnd zeigen an , es lig zu Marpurg am grund ein

-gart genant der Aronhoue welcher Jtzo vnnser Schultheiß daselbst innen hat , in dem -
selbigen garten sey vor zcittcn ein Jegerhaus gestanden , in welchem Haus die Jeger mit
eßen vnd trincken , desgleichen auch die Hunt von dem Teutschenhaus mit essen vnder -
halten worden se ») en .

Es weiset auch der Wechsel brieff den ettwo er Diettrich von Clee gewesener Comp -
thur Lantgraue Wilheline »! dein Jüngern vnserm liehen Vetter seeligen hochlöblicher ge --
dcchtnus etzlicher Mölen zu Marpurg halbenn gegeben ( wie Inen die alten so der ding
wißens vnnd davon gehört haben , deutten ) mcirs auf solche Jegerpfiicht , dan der briff
bringt mit sich , das viinserm vettern seligen dieselbigenn Mölenn rc . nit allein vor die
zins so dabevor ein Lantgraue zu Heßenn , aus den Mölen gehapt , Sonndern auch vor
andere dienste vnnd bürden so ein Lantgraue Inen mit pferden wagen , für , knechten oder
anderm auflegenn »nocht rc . zugestelt worden , darus sich clerlich erscheinet , das die
Lantgrauen als die Lantsfursien einem Compthur zu Marpurg dienst mit wagen , Pfer¬
den , furen , knechten , vnnd anderm vff zu erlegen »! , macht gehapt , vnnd auch aufer¬
legt haben , vrsach wan sollichs nit gewesen , was hette dan von notten gethan deßhal -
benn einige versehu »! g im wechselbrif zu machen » .

Es thut vnns auch der Compthur aufiegen , er Hab »nit vnns den wureember -
tzischen zug reisenn , vnnd des vergangnen zwey vnnd dreysigsten vnnd zwey vnnd vier¬
zigsten »! Jars zum Turckenizug sieuren mußenn , welchs aus keiner schuldigen Pflicht
beschecn , sonndern aus forcht vnrechts gewalts zu dem das wir das erstmals vnnser Rit¬
terschafft erkentnus gegeben , das sollichs einem »den an seinem Rechten »! vnnd freyheit-
ten vnschedlich sein solt rc . Daruf ist diß vnnser Antwort , das er vnns in deme , das
wir Inen mit ins Lanndt zu Wurtembergk soltenn genottigt haben »! , gewalt vnnd
vnrccht thut die warheit daran spart , vnnd vonn sich selbst redet , vnnd gesetzt , aber nit
gestanden , das wir gleich an Inen begert hetten , mit vnns als seinem Lantsfursten zu
Ziehen »! , So hetten wirs an vrsach nit gethan , dan wir in belicht der altenn finden ,
das einer von der Rabenau , welcher ein Compthur zu Marpurgk gewesen , mit Lant -
graue Heinrichen als seinem Lantsfürsten zu errettung Neusse ausgewesenn , vnnd gezo -
smn sep , vnnd mit demselbigenn gefahr , vnd not habe leidenn vnnd bestehenn helffen ,

Äl»er
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Aber wir haben inen den gewesenen Lsmprhur mit vnns zu ziehen nie ge -
nottigk . Dan sein eigne freuntschafft Adolfs Mw Casper von Berlipsch seliger vnnd
andere vnns gebetten , Nachdem er ein seiner ansehenlicher Man were , so sollen wir Jnemr
mit ncmen , vnnd herfurhen ziehenn , welchs wir vmb Jrer bitt willenn gethan , hetten
seins reisigen zeugs sonst wenig bedurfft , dan wir damaln Gott lob so viel reutter one
das hatten , das wir seins reisigen zeugs wol woltenn entrathen haben . Vnnd wollen
mit seinem eigenn Schwager AbolffRawen vnnd andern vielen vom Adel beweisen , das
er aus eignem willenn mitgezogenn , selbst seinen Coriß gefürt , vnnd einen prechtigen
schmuck reutter gegeben , vff das er Ime dardmch einen sonnderlichen rhum vnnd anse -
henn erwürbe , wie dan wir auch Ime aufs allergnedigst gewesen , vnd Jnenn herfur
gezogen » .

Der Türckensteur halben « seint wir vorhin gehört , wir seint vnwiderleglich des
Hauses zu Marpurg Landsfürst vnnd ordentliche -Obrigkeit Warumb sollen dan wir nit
die Türckensieur von Ime nemen , vnnd nemen hiemit v « n Ime vor bekant an , das er
zu seinem besten das bekenenus / so wir Vnnser Ritterschafft gegeben / anzie-
henn will , dan will er das Im solchs solt zu vortheil gereichen , so mag es nit anderst
bescheen , dan das er ein Rireerman vnnsers Lanks sey , Aber doch so mag dassel-
big vnnser bekantnus Inen vmb nichts ialviren , noch vnö was abbrechen , dan es vnn -
ser Ritterschafft , vnnd auch nit weniger vns , selbst vnnser alte herprachte gerechtigkeit
bestetigt , vnnd kan von Ime nimmermehr ( wie er vieleicht gerne aus dem bekentnus
erzwingen wolt ) dargethan werden » , das die Ritterschafft des Lauts zu Heßen , nit
Jdcrweil einen Lantgrauen zu Heßenn in seinen notten vnnd Herzügen gevolgt habe,
können aber sein giffkigs Jnbildcn , so er hierdurch gern bey vnnser getrewen vnnd ehr¬
lichen Ritterschafft thun wollt , woll ermessen , vnnd erclert sich dardurch sein gemuc so
er lang vorgehapt , Als nemblich bas er damit vmbgangen , vnnd noch vmbgehet , wie
er nach seinem vermügen vns vnnd vnnsern Fürstenthumen möcht vnrhu vnnd vnglück
aufwircken , wie nun Ime als vnnserm angebornen Lantsassen gegen vns als seinem
Lantsfürsten ein sollichs ehrenthalben anstehen mag das stellen wir in E . L . vnnd eins
Iden vnpartheyschen vrteilers bedencken .

Vnnd haben » E . L . aus deme allem zu ermeßenn das wir des Teutschenmeisters
bey E . L . bescheenen Ichurien , schmehe , verunglimpffung vnnd vflag pillich weren ver¬
schonet pliben , vnnd das wir seinem begeren kein statt wißenn zu geben . Wollen auch
solche Injurien hiemit zu gemut gefurt haben » , die zu geburlicher zeit wie pillich zu
pi-o ^ uiren , Aber das der newe Compthur Johan von Rehe auf solliche maß , vnnd
erbare Christliche Con6irione8 in vnser Haus gein Marpurgk ziehe , wie wir E . L .
Jüngstlich geschrieben , als nemlich das der armen leut im Hospital , so viel als die
bette ausweisen , Auch die Pfarren , schulen , vnnd Stipendiaten , So dis Haus zu
underhaltenn schuldig ist , wie Christlich vnnd pillich erhalten werden , Item das er
vnnd seine mitbruder einen vorm vnns bargestztenn aufseher , bey sich leiden , deßglei -
chenn das sie sich, mit leben vnnd Wandel halten , wie Ir Orden vermag , vnnd erbar
vnnd Christlich ist , Auch vnns vnnd dem Fürstenthumb Heßenn das thun , so sie vor¬
hin vnnd von alters hero gethan haben rc . Deß seint wir nochmaln vmb E . L . fur -
bit willen zu fridenn , zuversichtig wir habenn vnns gnugsam erbotten . Wyll aber der
Tutschmeister des nit ersettigt sein , Sondern vns ferner zu setzen , des müssen wir er¬
warten , vnnd hierin vnserer Hern vnnd freunde der Churfürsten von Sachssenn auch
anderer vnserer lieben zugeeinigten Religionsstende ( dieweil die sach alle Fürsten zu
Sachsen » mit betrifft , vnnd sonnst one alle Mittel in die Religion gehört ) Rathes ge¬
brauchen , tröstlicher Hoffnung sie werden vnns Iren freuntlichenn vnnd gurtwilligenn
Rath vnnd Hülff nit entziehen « . Da auch vber dieses alles er der Teutschmeister vns
noch weitter bey der Keys. Mt . anzugeben oder zu verunglimpffen vnderstehen wolt ,
das musten wir gleicher gestalt bescheen lassen , vnngezweiffelter Zuversicht, die Key . Mt.
als vnnser allergnedigster Herr werde vnnser Antwort auch hören , vnnd seinem hessigen
neidischen vnbestendigem gruntlosenn angeben , nit allein glauben Sonnder wan sein
Majestät Jrer vorfaren der Keyser König auch Pabst vnnd Fürsten rc . bricve , con -
6rmgllone8 vnd zeugnus vber diesen Hospital sehenn , Inen vielmehr mit gebührlichem
ernst seines vnpillichen vnnd vngereumpten suchens abweisenn Wie dan vnns Ir Mt .

ff m
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in dieser sach auf vnnser Jüngst ersuchen nicht hat appillichenn lassenn , daran zu sein ,
das vnnser Voreltern löbliche stifftung gehalten » werden , Aber wie Jme dem Teutsch -
meister gebürt in der schlifft , so er an E . L . gefertigt , der Key . Mt . veclarrmon so
sie vber den Regenspurgischen Reichsabschiedt gegeben , ein vermeinte nichtige Oeclg -
rarioii zu vercleinerung Jrer Mt . Hocheit , Vollkommenheit vnnd Preeminmtz zu schel -
tenn vnnd sollich scheltung E . L . vrteil zu vnderwerffen , in Zuversicht des einen zufalh
vnnd besiettigung von E . L . zu erlangen Gleuben wir gentzlick E L . werde Ir solche
vernichtigung der wolgegebnen Declaration der Key . Mti . welche vernichrigung pill .ch
ein crimen lese Majestatis genennt werden mocht , nik gefallen lassen , Sonndern dar -
us verstehen wie des Teutschenmeisters gemut gesynnet , vnnd wie sein Hertz dieser
Stennde Religion geneigt sey , die sich auch das one zweiffel gegen Jme zu halten »
werdenn wißen .

Welchs wir E . L . vnnser ehren vnnd auch sonnst vnnser vnvermeidelichen notturfft
nach also hin wider zur antwort nit woltenn verhalten , Freuntlich bittende , E L - wol¬
le es von vns frermtlich verstehenn , Auch ob wir dem Deutschmeister ettwas grob ge -
antwort , Jme die schult auflegen , vnnd vnnsermHaus vnnd Spittal Marpurg die
vnnter E . L - gelegene gütter wie sie der Compthur als Verwalter vnnsers Hauses vnnd
Hospitals gebraucht ruiglich volgenn lassen , wie wir dan inn gleichem fall vnnd meh -
rem gegenn E . L . vnnd den Jrenn zu thun geneigt sein .

Auch dieweil E . L . aus diesem bericht souii befunden das der Deutschmeister die
fundation Sancte Elisabethe sammpt andern Dotirungen Kauf vnnd anderem briven
vnnd Registern bößlich hinweg gefurt , Inen in der gütte nachdem sich E - L . seiner be¬
laden , dohin weisen vnnd vermögen , das er solche fundation , Dotirung Brive Sigel
Register wider darlege vnnd herrausher reiche die werdenn one ollen zweiffel inn dieser
sach gutte maße vnnd weg anzeigenn .

E . L . thu sich hierin den armen zu gut wie wir Hoffenn das sie den armen zur ge -
pur geneigt sey , also beweisen vnnd haltenn das es vnnserm an E . L ; bescheenem Christ¬
lichem vnd erbaren begerenn gemeß sey , Das wirdet an zweiffel als ein Christlichs guts
Werck der Alniechtig gegen E . L . vnbelonet nit laßen , so wollen auch wir als E - L .
Aynrings verwanter solcher Avnung nach vnnd sonst als der Vetter vnnd freunt vns
des zu E . L . fwuntlich versehen , Datum vc in I^ irreris .

lblum . 254 .
summarische eylende vnd vngeferliche verzelchnuß was der
Durchlcuchtig Hochgcbornn Fürst vnd Herr Herr Phillips Landtgra -

. fe zu Hessen rc . vnscr gncdiqer Herr dem bochwurdigstm Fürsten vn -
serm gncdigften Herrn dem ^ ämimürucor zu Prcusen vnd Meister Tcutsch -
ordens vnd desselben Orden von wegen cingriffs der Balle / Hessen vnd
dem Hauss Marpurg mit ieren zu vnd eingchörungen für Schaden mit

Nam vnd andern Beschwerungen vnd Vstagen zuvor Ein -
nam der Ballej vnd Hawss Marpurgs mit iren Zuaeherden

Anno - 54Z . zugefuegt vnd darzu vrsach geben hat .
tem hat vnftr gnediger Herr der Landgraf bei dem Landt Chommenthur seligen

dem von Leirbachaus dem Hauß Marpurg vnd der Kirchen 400 . Markh
Silbers vnd mer so an Monsirantien vnd andern vergüllt gewesen , ge

nommen angeschlagen für - - - - , _ _ 6ooo . fl .
Item es halt hochgedachter Herr Landtgraf das Hawß Marpurg bei dem Lanndt -

Chomenthur dem von Leirbach seligen eingenomen , allso das er vnd ander Ördensperso
nen die ^ <ämimttrgrion verlassen inussen vnd Sein F . G . Wilhelm von Heßen alls ein
Vogt vnd Verwalter sampt andern Renntmeistern vnd Vögten darein vorordent die
irs Gefallens gehanndelt thuet dem -Orden vnd Hauß Marpurg die Zeit Sie es innen
gehapt schaden vber - - - - - - - 10000 . fl .

Item



, Item es hatt der Herr Landtgraf dem Landt Chomenthur Herrn Danieln dahin

genöttiget das er zu underhalrung der H -Ar -ci / rt -et Jerlichs 60 . Gulden müßen be -

zalen thuet biß daher vfs wenigst - - - - - - 1z2o . fi .

Item es hakt der Landt Chomenthur vber allt Herkommen ein Laplan erhal¬

te »; vnd demselben die Zeit her vngeverlich müeßen geben das in einer 8umma trifft- - - - - - - - rZo . fl .

Item es hat vnnser gnedigsier Herr wie Ir F . G . erstlich als Landt Chomenthur

ankommen vnd der Lanndtgraf die Rechnungen des Haust von Trapierer Im zu thun

haben wollen zu abstellung des müeßen geben - - - - iooo fl .

Item es hat die Balles Heßen vnd -Orden Schaden erlitten alls vnser gnedigster

Herr die Zeit als Landt Chommenthur mit vnßerm gnedigen Herrn dem Landtgrafen

ins Lmrdr zu wierrrenberg da Herzog Vlrich von Wierrrenberg wider

eingesetzt worden ziehen müeßen - - - - - irOo . fl .

Item es hat vnser gnediger Herr Landgraf den von Leirbach seligen dahin ge -

trungen das er Jme etlich gelt müeßen leihen vnd da er das gelt nit gehapt ein Dorf

vnd etliche gutte Erbguette verkaufen müeßen , schadet der Balles - i ; oo . fl .

Item es hat das Hauß Marpurg Jerlichen acht Studenten i6o . fl . geben

müeßen das biß daher thuet mehr dann - - - - - 1440 . fl .

Item es seind etlich Jar Heren aus dem Hauß Schissenburg Jars 2. 0 . ft .

genommen vnd in Casten zu Gießen gewendt trifft vngeuerlich vber - 160 . fl .

Item alls der Herr Landtgraf ettlich Jar her alle Gefell der Lirchen vndSel -

gered zum Kirchen einnemen vnd die in gemein Castenn verwendten laßen vnd die Bal¬

les v >V Haueß Marpurg nichts desterweniger dem Pfarrer müessen erhalten schadet der

Balles vngeferlich vmb die - - - - - - 2. 000 . fl .

Item es hat vnser gnediger Herr der Landtgraf inn des Hawß Marpurg güeter

griffen vnd die gewendet vf den R , eLc ^ rren zum Lirchein bas thuec der Balles

schaden in rr . Jaren - - - - - - - i8oo . fi .

Item es ist des alten schulltheißen des Zwerns Weib dem Hawß Marpurg so .

fl . schuldig gewesen die Ir durch vnsern gnedigen Herren dem Landtgrafen nachgelas¬

sen - - - - - - - sO . fl .

Mer 10 . fl . hauptguets hatt die Pfarr Marpurg schaden erlitten so Anthonius

Holtzer verzinset vnd man Im sein Hauptbrief ane Hauptsumma oder Zins hat wider ge¬

ben müeßen - - - - - - - ro . fl .

Jrem es hat der Landtgraf von den Heußern Marpurg , Schistenburg , Flerß »

heim , Velßberg , Gutesbcrg , Kirchhain vnd andern zum Mitten mal wider guetm

Willen Thurchhen Schaf vnd ander Schatzungen mit Gewalt genomen

vnd abtrungen schadet den Heußern vnd Vnderthanen vber - - rooo . fl .

Item es hatt vilgedachter vnnser gnediger Herr der Landtgraf eigens gewallts

inns -Ordenns Guctter griffen vnd vngeuerlich darinnen den Priestern vnd Ordens

Personen alls S . F . G . Inen fres gestellt Weiber zu nehmen geben lassen r roo . fl .

Item es hat vnnser gnedigsier Herr die Zeit als er noch Landt Chomenthur

gewesen vnnd allerlei Besorgung halben vber vilueltig gepflogen Ansuchen vnnd Hand -

lung müeßen aus sein hin vnnd wider verzert - - - - z zoQ . fl .

Item es hat das Haust Schissenburg an Gehültz so vnnser gnädiger

Herr der Landtgrafgenn Gießen zur vestung gebraucht / auch der Vogt ver¬

kauft vnd die Baurn gestoln schaden erlitten . . . rqoo . fi .

Item es hat der gedacht Herr Landtgrafdem Hauß Mentz etliche Jar an hinnemuna

ierlicher Fruchtgesell one das er auch die vbrigen Zinß in verbott gelegt geschadet 4oo . fi .

Item also auch ist der Balles vnd dem Hauße zu Coblenz an jerlichen Gesellen vf -

gehaben vnd inbehalten - - - - - - 74 . fi .

Alles vnd yedes inn Eyl vngeuerlich er Ding mir Vorbehaltung daruon

vnd darzu zurhun verzeichnet

Vnnsers gnedigsten Herrn des L6mmiL ' arors vnnd

Meister Tewtschvrdenö Cantzles .

ff r
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Kum . 255 .
LxrraQ: Lupplicarion des Teutschmeiflers Wolfgang Schütz¬

bar genanL Milchling an die Kayserl . Mayt . Larl V .
ä . 3 . 1547 .

Lxvris . E ^ llerdurchlei 'chtigster Großmechtigster vnd vnuberwindlichster Römischer Kaiser ,
^ rckivi Ew . Kaiserlichen Maiestet seyen mein vnderthenigst schuldig vnd gantz gehör -
Liesenk sam willig Dienst stets zuuoran berait , Allergnedigster Herr . Ew . Kay . M.

i < 47 ' ist meins verhoffens noch wol eingedenck , das mein vorfarn vnd hernachmalß ich die -
selben vergangener Zaren in aller vnderthmigkeit haben bericht , wie Herr Philips Lanndt -
graff zu Heßen rc . der Heilligen löblichen csnonilirten Fürstin vnd gebornner Königin
von Hungern Sanct Elisabethen Hailthum , welches Inn die drewhundert Zar langk
Zn meins Ordens kirchen zu Marpurg löblich vnd zierlich in eynen schönen hochwichti¬
gen ( östlichen Sarg gelegen aus dem vermeinten scheinlichen fürgeben , abgötterey da¬
mit zu verhütten von dannen vnnd zu seinen hannden vber vnnd wider Christlich erin¬
nern vnnd vleißig dafür bitten am achzehennden May Anno rc . Neun vnd dreißig hette
genommen vnd mit was beschwerlichen vnd vnziemlichen Newerung er darzu etlich vil
Zar dauer vnd biß der Zeit meinem Orden zu Marpurg vnd anderswo auch , wider
Recht , freyheitmn vertreg vnd alt herkomen zu beschweren sich hett vnderfanngen , auch
das vor vnd Hernachmals würcklich gethan , vnd in allerunderthenigkeit gebetten ernst -
lichs einsehens zu thun vnd zuuerschaffen das Sanct Elisabethen Hailthumb wiederumb
in iren Sarg erlegt oder Ew . Kay . Mt . oder meinen vorfaren vberantwurt vnd ver¬
welke Neuerungen abgestellt vnd was Nachteils daraus eruolgt widerkerth vnd erstattet
würde , vnd als ich nach absterben meynes nechsten vorfarnn seeligen , meinethalben vn -
uerdiennth zu Meister meins Ordens erkorn daß genanter her Landtgraffalsbald memnst
Ordemis Haust zu Marpurgk vnd andere im Lannd zu Hessen gelegen
sampt Iren zugchörden Castnereyen occupiret vnnd verwalther darein verordnet auch
meins Ordens Personen dimer vnd leutt zu besonder « pflichten getrungen , welches al¬
les demselbigen vber die 2.0220 guloin zu schaden komm rc .

So hat er auch nechst verschienens Jars wie er fürgeben vmb merer verwarung
willen obuermelten costlichen Sannct Elrläberhen Sarg vnd alle Clinodia vnnd
ornaven die mir meinen verstand nach nie möglich zustherzen sein aus
meines Ordens Hauß zu Marpurg gm Zigmnhein füeren vnd vber ersuchen noch nit
wider lassen aimkwurtm rc .

Weiters allergnedigster Herr bring ich Ew . Kays. Mt . demuetigst klagend für ,
als gedachter Landtgraff mit hilff seiner Anhmger verschienens 4 -. ten Jarß gegen vnd
wider Hertzog Hainrichen vonBraunschweigk den Jüngern , desLanndts verstossen , ge¬
zogen vnd das biß inn das ietzig 47te Jare inngehabt , daß daraus mir vnd meinen Or¬
den inn desselben Balley Sachsten dazumal allerley gewaltsam Iniuri vnd schaden zuge -
fuegt , welch ich die Iniuri hindangesetzt zum geringsten vff 4020 . gülden taxire vnd
annschlag .

Vnd als er auch volgmndts des Jungstuerschienen 46 . Jarß sich zugegen vnd
wider Ew . Kays. Mt . aufgetainet , zu Veldt gezogen vnd gelegert , daß er mich mein
Orden vnd vnderthan vnd verwandten , in An , für vnd abzugen durch sich vnd
seine Anhenger vngeachtet aller rechten Landtfriedens Reichsordnung vnd Freiheiten mich
vnd meinen orden vnderthan vnd verwandten mit allerhandt lanndtfriedbrühygm feind¬
lichen gewalld branndtschatzungm vnd blunderungen freventlichen Nemen vnd angreif-
fen , Iniuris , spoliret , occupieret , entwendt abgetrungen vnd beschedigt vnd darzu
höchlich vchg gegeben , mir , meinem Orden vnd obgemelten meinen Zugehörigen zu
mercklichem Nachteil vnd schaden , welchen ich vber dnthalbhundert tausend gül¬
den estimire vnd anschlag vnd den wie sich Inn Recht gebürt wol darzuthun vnd zu -
bestatten weiß rc .

Daß
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Das alles vnd Jdes , wie oben gebetten , will zu E . Kay . Mt . ich mich Inn

Ansehung der vfgerichten Capitulation zwischen derselbigen vnd gemelten Landtgraffen ,

darinn ich auch gnedigsi gezogen vnnd auch den Rechten vnd aller Billigheit nach

zubeschehen vndertheniglich getrösten vnd inn demuttigster schuldigster gehorsam ver¬
dienen

E . La ^ . Mt .
vnndcrthenigster schuldigster vNnd gantz gehor¬

samer williger

Wolffgang / cäminlttrkiror des Hochmeisiertumbs

in Preußen , Mrister Deutsches Ordens inn

Deutschen vnd Welschen Lannden .

Xum . s ; 6 .
LP xwaÄus Antwort 10 wir Wolfgang vonn Gottes gnaden H .6milMrgror des Hoch -

meisterthumbs in Preußen , Meister Deutschs ordens , in Deutschen vnd Wel - - ^ Ir¬

schen Landein , , Probst vnnd Herr zu Elwangenn , den Erbarn vnd vhcsten vnnsern lie - cffi vo

benn bcsondern Schwägern vnnd BruderlHcinrichcn Rawen , Hansen von Her » Oillons

rigs Hausen / vnd Hartman Milchling / vfir anbringen vnd werben , an vnns inn is4 ? -

iiamen der hochgebornnen Fürstin , Frawen Lhrisiina gcbornne Hertzogin zu Sach¬

sen rc . vnnd Landtgrevinn zu Hessen , Grevin zu Catzenelnpogen re . vnnserer lieben

Frawen , vnnd der erbern , vesten vnd hochgelertenn vnnserer lieben besondern , Hern

Stadthalters , Cantzlers , vnnd Nethe zu Caßell , nach vbergebener vnnd verlesener

Credeutz gcthon , haben gegeben rc .

Desgleichen do Vf gewesenen Reichstage zu Augspurgk der Durchleuchtigk hoch -

geporn Fürst vnnd Herr , Herr Friederich Psaltzgrauc bey Nein Churfürst rc . vnnd der

hochwirdig Fürst Herr Johann Bischoffzu Costentz seliger vnser lieb Hern vnnd freundt durch

Hern Wolffen von Aspenstein Rittern , vnnd gedachter Bischoff persönlich , wie wir

bericht , vf ansuchen , auch der Durchleucht ,gen hochgcpornen Fürsten vnd Hern , Hern

Mauritzenn Hertzogenn zu Sachßenn rc - vnnd Hern Joachimen , , MarggtaffzuBran -

denburgk rc . beideii Churfürstcn vnserer lieben Hern , vey vns erschienen , vnd mit dev

kurtz zu melden anbracht , dieweill das Ihen / welche in vcrlauffener Zxricgs -

vbunge , aus vnnscrs Ordens haust ztt Marpurgk in Ziegenheim gefuert

widderumb gclicfferr / an crlcddigunge vnnscrsHcrn des Lanrgraucn kein

vcrhinderunge zcchun , Sonder so viel vnns die Keyserlich Capitulation betreffe ,

damit zu frieden seinu .

Hetten wir vnns enthgegenn nach gehabtem bedenckeNn vernehmen laßenn , das

wir der angezogenen vberlieferunge ( wie sie vnns dan dazumalln gescheen , fein sollt ,

noch nicht angelangk ) kein wißens hetten Aber gesetzt , das die gescheen , das wir da¬

mit nit zu gnügen sein köntenn . Denn vnnser Vorderunge nit alleinn vmb dasselbigk ,

sonder etlich ander mehr puncten were , wir möchten aber vnverbintlich verhör vnd Hand¬

lunge vnnser ansprüch vnd fordelunge wegen leidem , , cs were von Kay . Mt . Commis¬

sarien , odder vor andern So dan das geschee , vnnd wir dardurch vertragen wurden ,

solte sich vnnser Herr der Landtgraff immaßen wir vnns gegen S . L , hiebevor bey Hall

ln Sachsen auch hetten lass , , Horen vnd erbotten , versehen , dieselben anIrcr Er --

tedigunge nie allein nir zu verhindern / sonder so vicll an vns muglich dat -

zu furdern / darob Heere Ir Lieb vnd auch ) Hern Gradrhalrer vnd Rerhe /

sie die gesandten / vnnd menniglrch zu vernemen das wir S . L . bist alhcr /

an Irer crleddigringe nit Herren gejaumbr / sonnder das aus Mangel ! ge -

pürlicher Handlunge dargerurt . Was wir auch biß daher gehandelt , das es ge¬

dachtem vNserm Heriss Landtgrauen nit zu Widder , sonder aus bctraNgter noith schul¬

diger Pflicht vnnd Handthabung vnser vnnd vnnsers Ordens vnnd vnderthanen Rechten ,

were bescheen , Bereu des auch keiner ändern Meinunge zu vermercken . rc .

Zu vrkundt mit vnserM fürgedruckten Secret versieglet , gescheen vnnd geben zu

Mergentheim am viertzehenden Julii ^ nnö r z48 .

g Z hlum .
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Kum . 257 .
! x ^ r - L ? xrrsäi « 8 InlkniKion vnd Vevelch , was Hartman Milchling / Heinrich Raw /

ck IVO vnnd Johann vonHerdingshaußen / sampt oder sonnder , von wegen , vnnd IN

6 >llenll NamenvnnserChristinenvonGotts genadengebornenHertzoginzuSachssenrc . Landt -

i s48 . grävin zu Heßen , Grävin zu Catzenelnpogen rc . vnnd vnser der Stadthalter Cantzler

vnnd Räche zu Caßcll sollen bringen vnd werben , an den Hochwierdigen , Hochwier -

digsten Fürsten Hern Wolffgangen ^ clministrsroren des Hochmeisterthumbs in Preus -

sen , Meister Teutsch ordens in teutschen vnnd welschen Lannden , Probst vnnd Herrn

zu Elwanngen , vnsern lieben Freundt vnnd gnedigsten Herrn rc .

Nun aber vnder annderm ein Artickel , in der Opiwlgrion , die zwischen Rhöm .

Key . Mt . vnnserm allergnedigsten Herrn , vnnd vnnserm Herrn Gemahel , vnd gnedigen

Herrn Landtgraue Philipsen zu Heßen rc . ausgerichtet ist , verleipt , wellcher sein L . vnnd

F . G . den Herrn ^ mimiki -aroren belangte , So Herten wir zu crfüllung desselbi - >

§en dem Lompthur zu Marpurg wiederumb alles laßen zustellen / welches

vnder verlaustem Rrieg / auß dem teuefchen Hawß zu Marpurg / vmb

mehrcr Verwahrung willen / in Ziegenhain gcfürer worden .

In gleichnus wer dem Statthalter zu Marpurg bevolhen , dem Compthur anzu¬

zeigen , wa die Reliquien G . Elizabekhe seien , vnd Jme die volgen zu laßen .

Nachdem aber sein L . vnnd F . G . in weiter Vorderung , gegen vnnsem freuntli -

chen lieben Herrn Gemahel , vnnd gnedigen Herrn des verjchinen Rriegs halben /

stcen möchten / So hetten wir nit wöllen vnderlaßen , dise Schickung an sein L . vnnd
F . G . zu rhun rc .

In Urkunth vnnser einstheils Hanndtzeichens vnnd vffgedruckten Pitschafften ,
Gebenn zu Cassel am 2 - . Junii / cnno 154 « .

C . L . zu Hessen mit meiner Hand .

Rudolff Schenck Statthalter lilemsnQus 6unreroäs O . Cantzler .

biUM . 258 .
rxrrsQus . Rkinarb Abclls Berichts an Stathalter vnd Räche

ZU Cassel ä . ä . 29 . ^ ul . 1548 .
Tx ^ r -

ck i vo

Orlens .

1548 .

( AAtrengenn Ernnvesien erbamn vnnd weise gebietende günstige liebe Hem , Es habenn

die Gesandten , so Ir vonn wegen meynes gnedigen Fürsten vnnd Herrn zum Teut -

schenmeister abgefertigt , mir heut deßelben furderungen zugeschrieben , welche

sein F . G . curiorie vbersehen , haben darneben euch copien wie sie berichten zugeschickt .

Dieweill S - F . G . dann euch hierinn zu handlen vnd schließen albereit volkomenen

gewalt gegeben , lassens nochmalen daruf beruhen , vnnd seinn , was Ir von seiner F . G .

wegen darinnen thun oder vertragen werdet , gnediglich zu frid - en , Inmaßen solchs der
Gewalt ferner mitbringt .

Wollet aber gleichwol darneben , von seiner F . G . Chamermeister dem alten

Chammerschreyber vnnd andern so darumb wißens haben , bericht nemen , wie es deren

articul vnnd genommen gelts halb siehe , damit Ir der sachen desto beßer nachzukom¬

men , vnnd Jme ewern gegenbericht daruff zethun wiffent .

Dieweill auch in der forderung viel alter Pfosten als von der Baursn

vnd Frantz vonn Gickingens vhede hero / da doch maniglich fein steur zu

erlegen müßen angezogen vnd zufamen gestopffelt rc . das muße der Teutscl >

meister itzt so genau nicht herfür ziehen , vnd dermaßen vfmutzen in dieser mein - gnedi¬

gen Herrn höchster vngelegenheit vnd beschwer « ng .

Denn



6 ^ G >

Denn es wirdet vmb solchen articul den mehrer theill viel ein andere gestalt denn
er anzeigt baden , zu dem feint auch deren Irrung viel zuvor durch die Kayserlichen Com -
mistarien Doctor Hasen , vnd den Hirnhaimer hingelegt vnnd vertragen .

Was Ir aber mit Jme itzo machen vnd ordnen werdet , wie das Hauß Marpurg ,
dergleichen der Hospital daselbst . Item wie es mit erhaltung der Pfarrherren , Stu¬
denten , Weinschanck , Mulen , Prücken , Gehultz , Dorffern , Hude vnd Waide rc ^
hinfüro sol gehalten werden , dem wollen sein F . G . also nachkomen rc .

Vnnd begert mein gnedigster Herr Ir wollet fürderlich darzu thun damit es S .
F . G . an Jrer erleddigung nicht bindere , wie S . F . G . euch vertrauen vnd gnediglich
verlassen wollen , solches solt ich auö hochermelts meins gnedigsten Hern beuelch euch
also vermelden , damit gebietet vnnd heißt . Datum Schwäbisch Hall den r . Julii An¬
no 1548 .

E - St . E . vnnd E .
W . D . Reinhardt Abell .

^ lum . 2sy .
nnser freuntlich diennst vnnd wes wir liebs vnnd guts vermügen zuvor , Ernveste , Lx

besondcr liebe vetter Schwager vnnd freunde , was Ir vnterm ciaro Darmstadt ckivo
Freitags den L ? ten Julii an vnser gnedig Fürstin vnnd frawen , die Lantgrevin Oissenll

zu Heßen vnnd an vns geschrieben , vonn wegen des Jenigen so euch vff ewer Werbung 154z .
bey dem Teutschenmeister begegnet rc . solchs habenn wir Inhalts sampt den darbei ge¬
wesenen copien nach der lenge verlesen , Vnd Herren vnns gleichwol einer solchen »
vbcrmesiigen weirgesuchren vnnd ( darfur wirs verstehen ) schier gany ver¬
legenen vralrcn / vnd mehrerrcils durch ans erzwungenen furderung nicht
versehen / können vns auch derselbigen nicht gnugsam verwundern .

Dieweill sich aber die dermaßen » zu tragen vnnd begebenn , vnnd das senig das
vnnser gnedigerHcrr sich dargegen erpieten mocht , so viel wir das vcrrnerckt , nicht einer
solchen » große oder dermaßen gethan ist , das es vnnsers ansehens als vor ein gegen bott
dem Teuschenmeistermocht wider fürzeschlagenn sein , Sondern besorgen , das er das-
selbig vielmehr vor einen Schimpff ( seiner gantz trefflichen hohen furderung nach ) mocht
verstehen vnnd aufnemen . So wißen wir für vnns vnnd one ferrern außtrücklichen vn -
sers gnedigenn Fürsten vnnd Herrn bevelch Im keinn gegennbott dißmals zu thun , die¬
weil aber Ir die ganntze Handlung habt Reinhardt Adeln zugeferligt , davon vnserm
gnedigen Für-sten vnd Herrn zu berichten , So wollenn wirs dafür vntzweiflich achten » ,
sein F . G . werden sich Verwegen Jres gcmuets gegenn euch fürderlich vnd wol zuvor an -
kunst dieses vnnsers schreibens wider eröfnet haben , oder nochmal » fürderlich eröffnen
werden , darnach Ir euch Im Handel ! weiter habt zu richten .

Welchs wir euch mit vorwissen vnser gnedigcn Fürstin zu Hessen , Hinwider nik
wolten pergen denen wir freuntlich zu dienen geneigt sein , Datum Cassel am zr . Julii
Anno 1548 .

Stathalter Cantzler vnnd Rethe zu Cassels .
Denn Ernvesten Hartman Milchlingen Heinrich Rawen vnnd Johann von Her¬

tingshausen , vnsern besondern lieben Vettern Schwogern vnnd Freundenn .

Xum . 260 . a)
l^ ^ nnser freunntlich dinnst allzeit zuuor Ernuhestenn besondere liebenn freundt , Was ^ xOris .

vnnser gnediger Fürst vnnd Herr zu Hessenn vnns hat itzo des Deutzen Meisters
vnnd des Compthurs sachenn halbenn schreybenn lassenn , de dato L ? . Julis oilUns.

Solchs werdet Ir Jnligendt zu schenn finden . Wiewol wir achtem , es sep in Namen ; ^
seiner F . G . euch gleicher gestalt schreiben » zu kommen .

Bey
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Bey vnnser gnedigen Fürstin aber haben semn F . G . vnns hiebeuhor mitte ! zuuer -

tregen mit den gegentheiln geschickt . Wilch so vihl den Deutzschen Meister berristt ,

wir dahin verstehen » , wie volgt , Nemlich das seinn F . G . vff Jrenn eigen Costeim

dem Deutzschen Meister vor seinenn angefordertenn schaden » einen Reutcrdie »ist de -

thenn , es sey gleich offensiue odder deftnsiue , mit erlichen pfcrdcn nach zimUchcn

dingen .

Welchs wir euch darumb eröffnen » , damit Ir souihl mehr seiner F . G . gemuth

in » dieser sachenn wisset , vnnd dieweil ihr selbst aus solchem briff seiner F . G gemuth

clerer dann wir euch schreiben » können , befindet , So hapt ir euch darnach im Handel

zb richten » , vnnd darauff die sachen weiter beim Deutzschen Meister vorzunemen , vnnd

zu treyben , -Ob ir die kondet vff solche weise zuuertrag bringen .

Aber in specie zu kominen vff etlich artickel welcher der Delitzschmeisier erstattung

fordert , vnnd souihl erstlich angehet , 6ooo . Floren die er von wegen etlichs altenn

genomen Silberwcrchs zübezalenn begert haben wir demselbigen nachgefragt , vnd kun -

nen gahr nichts davon bey denen die itzo vorhanden sein erfaren , wollens Verwegen dar -

für halten , wo im » amen vnsers G . F . vnd Hernn solt etwas des Orts in so grossem

werth genommen sein es wurde dargegen ein vrkunth von vnserm G . F . vnnd Herrn

gefordert vnnd genommen sein muffen , derselben begeret zusehenn , vnnd one solche be -

weysung mag dieser artickel nicht passim .

Zchcnn tausend guldcnn schadenn werden gefordert vonn wegen des , das

Her Wilhelm zu Hessen ein zeitlang ein mitvffseher im Deutzschenhauß gewesen , solcher ar¬

tickel ist vnnsers ermessens vnbülig , der schav one zweiuel dermassen nitgeschaffen , vnnd

( darfur wirs achten ) vnbewcißlich , dann ihe / Er Wilhelm / noch andere vonn

vnnsers G . H . wegen kein Verwaltung oder des Haust guter vntcr handcnn /

Sondern allein beuelch gchapt , mit zuzuffhcn / Äieweil es kurtz nach derBau -

ren vffrhur vnnd die Leuth noch allenthalben schwurig waren , das die Leuth mit Beza -

lung vnnd anderm sich gegen die Deutzen Hern » geburlich hielten , vnnd das auch » sunst

die guter desselbigen Hauffs nicht würden vbel verschwendet / wie dann al¬

lerlei dauonn der Zeit gesagt wurden / derwegen vnnser G . F . vnnd Herr als der

Landts - Furst vnnd von des Eltern dieses Haust anfenglich crbawet / ge - -

stiffr vnnd begabett worden / ein vfsehenn gehabt vnnd kann dem Haus

dieses vfffhens halben ein solcher schad nit , sondern vihl mehr nurz dar¬

aus begegnet sein . Welches Ihr also wol moget furwenden , damit aber Ihr ei -

gentlich wißet wie solch hauß gestifftet , vff wes grünt vnnd boden es ligt wer es von

dem seinen fundirt vnnd wie die Fürsten zu Hessen die Obrigkeit darauf herbracht haben ,

derwegen Ihnen » solch vffsehen wol geburth , So leßt die beyligendc beyde bericht ei¬

gentlich , die Werdens euch clar zuuerstehen geben , dasselbig wendet also gegen dengegen -

theil für .

Das der Compthur ein Zeithero hatk ao . Floren zu vnderhaltung der Vniuersi -

tet vnd ein hundert sechtzig Floren zu vnderhaltung etlicher stipendiatm gereicht ,

Solchs ist vnnser G . F . vnnd Herr also mit Inen vberkommen vnnd ist darumb nur

Ime ein gnugsamer vertrag durch Lay . Mr . Lethe Hanns Waltern vonn

Hirnheim vnnd Doctor Hasenn vermöge beyligender Copey vffgcricht / welchen

Vertrag die Kay . Mt . gelesen » sulchen zu genedigem geualien verstanden , beliebet vnnd

mit den Deutzenmeister gereth der auch solchs bewilligt lauts Jrer Kay . Mt . schreibekiö

cle 6 kno s . Augusti Anno > 54 ; . davon Ir hiebey ein auscultirte copia findet .

Zudem das diese dinge sü pms cguigs vnnd nicht in vnnsers gnedigstenHerrn eigen

nutz gewendet vnd vornemblich darunter angesehen , das ihe ein Compthur ann statt

der vihlen Pfaffen so sie hiebeuhor haben vnndsrhalten müssen » , was anders vnderhiel -

ten als nemlich etwas vonn der Vniuersitet vnnd Studenten welche der gemein vnnd
Kirchen dienen können .

Hierumb wirdet die Widder erstattung desselben außlegens vnbillig begert ,

vnnd ist gatttz vngercumpt diefflb sach Itz0 Widder herfürgezogen dann sie

ihe / wie bemeltt einmal genylich durch Lay . Mt . Rethe vertragen hin -

gelcgt vnnd vnnsertti gnedigsten Fürsten vnnd Herrnn darumb gensdlgst ge -
danckt ist .

Die



<W> r2r
Die Pfarren zu Marpurg vnnd Kirchein muß vonn alters ein Compthur vnder -

haltenn , vnd ist in berurtem Keyserlichenn vertrag dieselb Sach auch beygelegt
vnnd klerlich gesetzt es solt gelassenn rverdenn bey verordenung der Pfarren vnnd Kir¬
chendiener zu Marpurg vnnd Kirchain So sein F . G . dabeuor gemacht gehapt . Der¬
wegen ist vngereumpt was der Deutzmeister derselben vnderhaltung itzo wider fordert .
Als er aber insonderheit clagt , das er Hab einen Caplan vber alt Herkommen zu Marpurg
halten müssen solch clag ist durch itztbcmelren vertrag auch vffgehebt , denn die
wort melden » es solt diser Pfarr halben » bey vnnsers G . F . vnnd Herrn verordenung
gelassen werden , Vnnd darumb auch aus nachfolgender vrsach ist dise clag seltzam dann
die Cumpthur ihe haben müssen » in der Papisterey nicht allein einen Pfarrherr daselbst
sondern darzu noch zwehen oder drey Pfaffeii vnderhaltenn .

Hat der Compthur vnnserm G . F . vnnd Herrn zu Hessen ein tausend Floren
geschenckt vff das der Trapuerer vor seinen F . G . nicht dorffte rechnen , dauonn wissen
wir nicht eigentlichen bericht , Obs aber gescheen were , so hat ehr sulchs seinem Lannd -
fürsten gethann wilchs das ehr sein Landfurst sey vnnd desselbig Landfurstische -Obrig¬
keit vff dem Hauß zu Marpurg herbracht habe , aus den selten wilch in hiernebenem be¬
richt gemeldet sein clerlich zu sehenn ist , vnnd ist schimpfflich solche dinge ietzo anzuzi -
hen , dann sich ihe wol gebürt hette , wo ehr der Compthur darüber zu clagen ge¬
hapt , solchs so lang nicht anstehen zu lassenn , sondernn das ehr dasselbig durch die
Keyserliche Commissarien , so den obberurten Vertrag vffgericht auch het lassm anzei -
gen . Dann sonst mech) t einer dencken / Es werde jetzo bewert vnnser <A.
Herr in Leserlicher Lustodicn ist alles vnder den benckcn herfurge-
zogen seine F . G . desto hoer zubeschweren . Darumb dunckt vnns dieses auch
eitssvnzeitlich Forderung zu sein .

Das der Compthur jetzo Deutzmcisier vnnserm G . F . vnnd Herrn im wür-
kembergisthen Zug gefolgt , solchs ist wider alt herbringen Mt gescheen , dann es ist
beweißlich das ein gewesner Compthur zu Marpurg gcborn von Llee mit
vnnscrs G - Herrn Vatter seligenn löblicher Gedcchcnus als seinem
Lanndtsfursten zu Lolin gewesen der Zeitt / als Leyser Maximilian wöl¬
ke vor Arnheim ziehen , hat sich da lassen als einen Prelatenn vnnd Rit-
tcrman des Furstenrhumbs bey seinem Herrn musternn / mit zu seid gezogen »
vnd one Zweifel , wo es zum ernst komm wehr seinen Leib , Gut , vnnd Bluth bey
seinen Herrn gesetzt hette rc . wie das Leuth die noch am Leben semnd / vonn
Ihm selbst geschenn vnnd gehört .

Was gestalt dann dabeuhor vnnd sunst die Cumpthur zu Marpurg habenn
den La »rdgraucn zu Hessen » in vehden kriegen vnnd anderm geuolgr /
das zeigt der beylicgmd Bericht clarlich ahnn Welches alles ihr wol leßenn memori -
ren furter dem Deutzschenmeistcr darbey sagen solt , das vnnser G . F . Ihnen nit zu
fulchem mitzichenn ins Land zu Wirtembergk gezwungen , Sondern » er Hab Ihnen vff
bitt seiner Freund wie der Nebenbericht weiter außweißt mittreiten lassen vnnd Ihnen
zu ehren herfurgezogen . Derwegen wer vnbillig seinen F. G . dises Zugs halbenn scha¬
den anzufordern .

Des Gelts halbenn welchs der vonn Lerbach seliger vnserm G . Fürsten vnnd
Herrn geliegenn , finde « ir im » ebenen bericht guten Bescheid , denselben wendet fuhr .

Belangende dasjhenig so aus dem Haus Gchiessenberg vnnd andern ge¬
sellen vnnd Sehlgeredden in die Lasten » der Armen gewendet sein soll , solchs
ist jhe nicht in vnnsers G . Herrn eigen nutz kommen , Sondern was S . F . G .
derwegen verordnet das ist vonn seiner F . G . nit aus furwitz oder freue ! , sondern wie
sie Ihr glaub , Gott vnnd Gewissem gelert hat , dargereicht furgenomen , vnnd gehan¬
delt darumb auch S . F - G . destominder vnnd ( beuhorab dieweils zu vndechaltung
der armen vnnd also zu rechten miltenn Sachen vnnd piis ulibus gewendet ) gantz nicht
vmb Widdererstattung diselben solten angefochten werdenn .

Das vnnser G . F . vnnd Herr von den gutem der Deutzschenn Herren die
jnn seiner F . G . Lande gelegen » steur genommen , das seind seine F G . befuegt aus
denen vrsachenn die in dem Nebenbericht stehen , es ist auch solch steur wider ausgewen¬
det gegen dem Turckenn vnnd eins teils zu andern gemeiner Lands Noch , als zu Ab -

h h treibenn



122 . 6^ M ^
treiben » Frantzenn von Gr'chungenn furnemens vnnd anderer Ding wilch denn
Deutzschen Hern selbst mit zum bestenn vnnd den geistlichen mehr dann den weltlichen »
zu gutem kommen , vnnd künch sein das das silberwergk dauon der erste punct des
Deutzjchenmeisters forderung meldet , do des von vnnsern gnedigen Herren etwas ent -
pfangenn wehr , sey durch den Cumpthur zu abtreibung Frantzens Vornemens barge¬
reicht g ) drumb wurdet vnnser G . F . vnnd Herr vmb restituirung solcher Schatzung
vnbillig angefordert .

-Ob etlichenn ordenspersonen einn zimlich abferkigung aus des Deutzenhüußes grr-
thernn wer widderfaren , das wer jhe auch zu vnbillig nit , denn die Deutzen hernn diesel -
benn armen Leuth doch one das vast aller jhr Lebenlang hettenn mussenn mit cleidung
essen vnnd trinckenn vnnd andern vnderhaltenn vnnd versehen , beuorab : dieweil Ihrer
ettlich das Ihre inn solch Haus bracht gehapt .

Wie es Mit den so . Floren welche der Twerninn vnnd den 20 . Floren so Dön¬
ges Holtzern nachgelaßenn sey zugangen das wissen wihr nit bericht , solk aber darinn
etwas zuüil gehandlet sein , das wir doch nicht gestehenn , so wehren dieselbigen Flo¬
ren ibe wol zu bezalenn .

'Die Zerung so der Deutzmeister als ehr ausserhalp Landts zu Hessen vmbher ge¬
ritten , gethan wil haben , wirdet vnbillig wider von vnserm G . F . vnd Herrn
gefordert vnd ob ehr wolt sagen ehr hett sich vor vnnserm G . F . vnd Herrn
besorgt , so findet ihr deshalben in hirnebenem langen Bericht gute Antwurt , die wende !
darkegen vor vnnd wer wol hirbey zu jägenn sein F . G . der Deutzschmeister Hee¬
ren vnder solchem vm breiten Ihre Geiegenheit nicht allein gesucht sondern
auch wurgklich erlangt Nemblich die darinn S . F - G . von den Gna¬
den Gottes iyo stehen / darzu jhe vnser G - Herr vnbillig den ver¬
leg gebe .

Dasjhenig so vonn den Gütern die im Lande zu Hessen gelegen vnnd dem Deutz -
schen Haus zu Meintz zustendig seinn , genommen sein soll vnd auch die Verbott die dar¬
auf bsscheen , ist one Zweiuel one vrsach nicht eruolgt , welcher vrsächen ir euch droben
itzo zu Darmstat am besten kunnet erkundigenn vnnd die Vargegen furwenven .

Jngleichnus habt Jhr euch auch in der Grafschafft zu erkunden vmb die 74 .
Floren welche dein Deutzschen -Orden an den Gutem die gein Coblentz gehören » , sollen
zu schaden gangen sein .

So dunckt vnns auch die Forderung nemlich 2400 . Floren allein für geholtz
aus dem Schiffenberger Wald zu gross / wir gleuben es solr der gantz
Walddarumb zu kauffen sein , zudem kunnen wihr auch euch in disser rill nicht
schreiben » was vnser G . F . vnnd Herr inn sulchein Wald für Gerechtigkeit !) haben
muge , dann jhe sulch Holtz wie wihr nicht anderst wissen one einig Hin¬
derung ist abgefurt / zu dem das es vor zwentzig oder mehr jharen her
angostandenn / het nuhtt derLuMpkhur des clag gehabt / warumb hat ehr
dann so lang darzu geschwigen .

Hirmit habt Ihr was wir inn eil vff solch Forderung die euch in fpecie zugesielt
seind worden , furzuwenden , bedencken , inn allweg aber wollet simderlich vleissg die
hicrnebene copien lesenn so könnet Ir euch mit oppositis im gantzen Handel daraus fun -
diren vnnd schickt vns hernach die copienn wider vff das wir sie bey die Hendel Widder
legen inugen , dann sie dauon keins wegs seind zu entrathen .

Souil aber angehet das ander verzeichnus etlicher Zugriff vnnd Neuerung Hülben
so dem Deutzschen Haus zu Marpurg sollen begegnen als was belangen mocht , holtz ,
seid , Wasser , weid , mulenn , trifft , vnd was der ding mer sein mochten rc . findet
Jhr aus hirnebenem brieff was vnnser G . Z . vnnd Herr sich Verwegen erbeu¬
tet , darüber können sein F . G . mit Billicheit vnd rechten nit weittergedrungen werden » .

Ännd wollen dieselbigen jachen meretteil dem augenschein vnnd besichrigung
des Deutzschen hauss darüber habender Fundation/ Briss/ Sigell ,
rNunireten , Freiheitten / Begnadungen / Verrreg rc . erfordern , was

nun

s) >iorg . Ist vnnsers Wissens durch gemeine Pfassheit gutwillig hirzu ein
Lonmburion gereicht.
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nun dreselbenn geben werden das soll dem Compthur gehalten » werden /
vnnd wir feind vrpierig deshalben mit dem Lumpthur zu ragen zu kom¬
men vnnd vnns aller gebur finden » vnd behandle » zu lassen .

Johann Sprengern habenn wir geschrieben das er sich eilends vonn Marpurg zu
euch verfüge vnnd sich vor einen Schreiber in dieser Sachen gebrauchen lassen soll .

Das alles wollen wihr euch Hinwider nicht pergen denen wir freuntlich zu dienen
geneigt sein . Datum Cassel am 7 . Augusti Anno 1548 .

Stathalter vnnd Reth zu Cassel .
Schreiben An Hartman Milchling Heinrichen Rawen vnnd Johan von Her¬

tingshausen .

L x /Vr -
cbi vc>

260 . b )
LxcrZÄ 8ummärischer vnd kurtz eilender vngeuerlicher Ant
wort Vf die 8ummnrie jüngst vergebenen Verzeichnus den Hochwürdr
gen vnd hochwürdigftcn Fürsten vnd Hern Hern Wolffgangen ^ ämini -
üracoi-ll des Hochmeisterthums in Preußen rc . durch Stüdthalttr Canz -
ler vnd Rethe zu Cassel den verordneten vndcrhcndlern zugeschickt , da¬
mit des hochgemelten Fürsten vnsers gnedigsten Hern vbergebene Arti -

cul zuverantwortcn vnd Gegenbcricht zu thun vnd alsban dar -
usszur Vndcrhandlung haben zu schreiten .

ssum fünsscen So vil aber belangt das vnser gnedigsier Fürst vnd Her der
miniltraror vnd Teutschmeister rc . hievor Landt Compthur zu Nkarpurg gewe¬
sen vnserm gnedigen Fürsten vnnd Hern , im Wittenbergischen zuge gefolgt , rc.

Sagen Stathalter vnd Rethe solichs sey Widder alt herpringen nicht geschehen , dan der
gewesener Compthur zu Marpurg geborn von Clee , sey mit vnsers gn » Herrn
Vatter seligen hochloblicher gedechtnus , als; seinen ; Landsfursten zu L§IIn ge¬
wesen / der Zeit als Keiser Maximilian wolt vor Arnheim ziehen , sich hat als einen
Prälaten vnd Nittermann des Fürstenthumbs Hessen bey seinem Hern mustern , mit zu
Felde gezogen , vnd on zweivel wo es zum ernst kommen were , seinen Leib , gut vnd Blut
bey seinen Hern gesetzt hette rc . Item das der von der Rabenau welcher ein Landt -
Compthur zu Marpurg auch gewesen mir Lanegrave Henrichen als seinem
Landsfürsten zu errertung Neuste vßgewesen vnnd gezogen sey / vnnd mit
demselbigen Gefahr vnd Noet habe leiden vnnd bestehen helsftn , Das aber itziger vnser
gnedigster Her ^ üminiüraror vnd Teutschmeister rc . der Zeit er Lant Compthur zu
Marpurg gewesen von vnserm gnedigen Fürsten vnd Hern im Wittenberger Zöge mit
zuziehen genotiget sein solt rc . das haben Stathalter vnd Räche keinen Bericht , Aber
wol gehört das sein F . durch irer Fürstlichen Gnaden eigen Freundeschafte
der Zeit dargegeben sey worden / vnd vnser gnediger Fürst vnd Herr deßmalß also
sein Fürstlich Gnade vss bit vnd antragen der freuntschafft als einen ansehentlichen Prä¬
laten vnd Person Jme zun ehren Hessin gezogen , vnd mit genommen habe , Aus ange¬
zeigten vnnd crzelten Vrsachenn , verhossm Stathalter vnd Rethe vnser gnedigsier Her
der ^ clmimürzror vnd Teutschmeister werden sich hierin der Pilllchkeit nach selbst wei¬
ßen vnd altem Herkommen zugegen nichts handeln noch begeren , Sonder
dem Lant Compthur zu Marpurg bevelhen , demselbigen auch fürther , wie bisher vn -
widersetzlich beschehen zu gehorsamen vnd nachzusetzen rc »

261 .
LxrrAÄ Schreibens Rudolph Schenck zu Schweinsburg Stat -

Halters zu Cassel an die Frau Landgrafin Christian «l . U . Cassel
ä . 17 . Aug . 1548 .

hh » Durch -
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LxOrm . Ä ^ urchleuchtige Hochgeborne Fürstin E . F . G . seien mein vnderthenig schuldig vnd

^ rckivi Willig dienst zuvor gnedige Fraw . Ewere F . G . an mich vnd die andern Re -

ÄeMnk . thc zu Cassel am ägro rr . gethanes Schreiben belangende den ' Leut -

r 548 . schenmeister Hab ich allste ( do ich allein vnd on Beisein 0er andern Rethe betroffen wor¬

den binn ) empfangen vnd vndertheniglich verlesen . Weil niemands bei mir ist mit dem

ich mich davon vnderreden mögt , So wolten E . F . G . mir mein widderantwort , ( ob

ichs in allem so eben als wol die nottdurft erfordert nit dreffen kont ) vmb so vil meher

gnediglich zu gut halten rc . - - - - ^ ^ ^

Dann je viel Ding vnjerm gnedigen Fürsten werden vffgerechnet die manmre

Auren Vrsachen kan ableinen vnd vnser Her Widder zu erstarren wedder vor

( Sott / oder der Welt schuldig ist rc . ^ . . . . . . .

Dies Hab ich also in eil vnd vnnter diien geschefften darmit ich alhier beladen bin

E . F . G . hienwidder vndertheniglich nit wollen bergen vnd bin derselben in alle wege

vndertheniglich zu verdienen geneigt . Datum Caßel den i ? . Augusti Anno 1548 -
C . G .

vndertheniger schuldiger vnd williger
R . Schenck .

blum . 262 .
LxrrLÄu ? Gegenberichts vnnd Ablainung vnsers gncdigsien
Herrn ^ äminilkrutors deß Hochmeifterthumbs inn Preußen , Meister
Deutschs Ordens inn teutschen vnnd welschen Landen , Probsts vnnd
Hcrrnszu Elwannqen , vf unserer gnedigen Frawen Chnstina Hertzo -
gin zu Sachssen , Landtgreuin zu Hessen , vnd Greuin zu Katzenelnbo¬
gen rc . vnnd vnnser günstigen Herrn Stathelter Cmmtzler vnnd Rcthe
zu Cassel verordneten Vnderhendlcr Seinen Fürstlichen Gnaden am

2. 5ten ^ uAusti ^ nno 1548 - vfsshievor genommen abschiedt am
Lz . Julij vbergeben .

Lx Ar¬
chivs
6illenss

1548 .

DAf den ersten Articul betreffend die 6000 Gulden , dieweil Stathelter vnnd Reche
sich derselben nit khonden erinnern , so gebe hochgedachter vnnser gnedigster Herr

inen deßhalbenn den weitern bericht , das es geschehen were nach vcrschmem

Bawrenkrieg Anno isrs . Vnnd were mit keinem freyen willen , noch auß gut -

willigkeit geschehen rc . rc . ,

Vf den dritten Articul , die 6o . fl . zu vnderhaltung der Vniuerlirat , vnnd

i6o . fl . zu vnderhaltung ettlichcr 8ripencligren , Auch die Pfarrer vnnd Caplän zuMar -

pmg vnd Kirchhein , vnnd den Vertrag betreffende , so durch die keyserlichen verordenn -

ten Reht vfgericht , vmid durch ir Kays . Majt . am funfften Anno 1 ^ 45 . zuge¬

schrieben , were nit one , Sein Fürstlich Gnaden hette die zeitdieselbigLanndtChommenthur

zu Marpurg gewesenn , beschwerlichem Nachtheil zu verhüten , dißfalls wie dann inn

anndcrn mehr geschehen were , mäßen bewilligen / an statt der sieben Priester /

zu Vnderhaltung der ^ » r « e ^ / rcäc vnd auch der Stipendiaten etwas

zu geben rc .

So were auch der itzig Landt - Chommenthur one ainich schuldigkeit , wie dann inn

vorigen beschwerden auch angezeigt , dem Orden zu beschwerlichen Costen , vcrwiß vnnd

Vngnaden getrungen worden , mit seinen F . G . wider Heryog Heinrichen von

Braunschweig vnnd in jüngster Lriegsyebung wider die Lays Nlajt . per¬

sönlich zu ziehen rc . rc .

Zum funfften belangend das sein Fürstlich Gnad vnnserm gnedigen Herrn dem

Landtgrafen zu Heßenn , im Würtembergischen zug gevolgt rc . vnnd vnser günstigen

Hern Stathelter vnnd Rethe gegenantwurt rc gestünden sein F . G . gar nit , das wei -

landt der von Cleen seligen vnnserm gnedigen Hern weilandt Lanndtgraf Wilhelmen

löblicher Gedechtnus , als seinem Lanndtsfürsten vff den Reichstag gein Lölnn hette ge¬

volgt ,
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bolgt , vnnd reperirt so vil die Lanndtsfürstliche -Obrigkeit berürt , das anregen bei
negstem Articul beschehenn , hieher , Es möcht aber wol auß gutem Willenn gesche¬
hen sein , wie dann gedachter Cleen seliger gedechmus , inn besonndern Gnaden vnnd
vertrauen Lanndtgraf Wilhelms gestannden , vnd sein F . G . Ine vor andern geliebet
vnnd auch zu einem Gevatter zur zeiten Tauffung itzund vnnsers gnedigen Herns Lannt-
grafen Philipsenn erkhorn , vnnd darnach um seinem Testament zu seinem Testa*
mcntary vnd auch Regenten gesatzt . rc .

Zum siebenden vnnd achtelt , die zweinrzig Gulden so auß dem Hauß
Schifsennburg inn Rasten gein Giessen gewannbt / vnnd dann die ; c>. fl . H
Johann Tweren seligen nachgelassene Wittib , vnd - o . fl . so Thennigers Höltzer der
Pfarr verzinst rc . ' belangendt , darwider erholten » sein F . G . Ire sürwendung hievor
am end des dritten Articuls geschehenn rc .

Vnnd möcht nit ohne sein , das ettlichmal vor vnnsers gnedigen Hern desLandt -
grafen Hofgericht rechts gepflogen , das rvere aber aus keiner schuldigkeid
sonder auß guttem willen , vnnd mit sonderer proreliürion darumben geschehen , da¬
mit man nit hette sagen mögen , man hette Ordenshalben am Rechten ein schewhen ,
vnd möcht das vor dem aigen schutz - vnnd schirm - Hern nit leiden , Deßhalben vnd auch
das vnnser gnediger Herr der Landtgraf als ein weltlicher Fürst , vber deß Ordenns per«
sonen , Häuser vnnd guter , von Rechts , vnd auch desselben sondern Freiheit wegen ,
gar kein chn-iscilAion nit hctte , noch haben oder ersitzen khönt noch möcht , Hessen sein
F . G . solch vermeint fürgeben vff seinem vnwerdt beruhen .

Vnd das sein F . G . alß ein Lanndtsstandt inn Rathschlegen mit gewesen , vnnd
gsschickht worden » , dasgesteen sein F . G . inn kein weg , möge aber wol nit one sein ,
das vnnser gnediger Herr der Landtgraf sein F . G . beyweilen , so die annderer Ordens
fachen halben inn der Canntzley zu thun gehabt , vnd vorhanden gewesen , zu etlichen
jacken gezogen / deßgleichen inn Hanns Thomans von Rosenbergs sacken
gern Wien gesannk / auck sonst wol weiter zu reiten angesonnen worden ,
dem Ir F . G . alß sie ainich entschuldigung , vnnd vilseltig darfür bitten , nit mögen
heissen , nit one sonnder hohe beschwerde vnnd Nachteil deß Ordenns , aber nit auß
schuldigkeit , sonnder gcfahr vngnad , vnnd eingriff , vnd wie zum letzten vber alle be -
wisne gutwilligkeit , nichts destoweniger ergangen , muglich zu verhüten , vnnd auch der¬
selben Lxempriorr vnd Freiheitten vnvergreissen - alß sie auch daran gar nichts zu be¬
geben hat gehabt , dargerürt , Sem F . G . nack dero vorfaru Lanndtchommen *
ehurn weren auck vnnserm gncdrgeu Herrn dem Lanndtgrafen mit ainicken
Raths oder andern Pflichten / nie zugethan / noch das aus eingefürten Vrsa -
chen , vnnd wie darauß fleußt , gar nit schuldig gewesenn rc .

Zum ailfften die Irrung berurend , so sein F . G . alß die alß Lanndtchommenthur
ausserhalb Lanndts vmbher geritten , gethan rc . befinden sein Fr G . bei Ir nit , das
vnsers gnedigen Herrn von Hessen damit Mich würde verschont , dann ob sein F . G .
schon nichts thetliches gegen vnnsern gnedigsten Herrn furgenommen , so hette er
doch sein , auß vielen tteffenlichen guten anzeigungen inn hoher gefahr vnnd sorg stehen
müssen , rc -

Zum drcyzchcnden so vil die verböte derMaintzischen , Franckfurtischen vnd Coblen «
tzischen Gütern , im Landt zrnHess. nn gelegen , antreffe , were die warheit das die vermach¬
ter vffgelegter schatzung halben weren dargerürt , das aber solches Herrn Stadthalter,
Cantz 'ler vnnd Rethe crachtung nach nit vnbillich geschehen sein solt , das gestünden sein
Fürstlich Gnaden gar nit , vnnd erwiederten entgegenn dißfalls die Meinung obgerürter
schaßung halben eingefürt , khönndten auch nit wißen wie dieselben auch den Heußern
zuns besten weren khommenn , vnnd obgleich Nymanndt derselben were gefreit gewe¬
sen » , So hctten doch die steuren vnserm gnedigen Herrn vonn Heßen nit einzuziehen ,
sonnder vnnserm gnedigsten Herrn ^ ciminittraror , inn crafft seiner Regalien vnnd
Obrigkeit gebürt .

Vnnd alßdann verrer in gerürter Antwurt begriffen die dritthalbmal hun*
dert tausendr Gulden schndenns inn Vraunschweigischer vnnd jüngster Kriegsve-ii bung
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bring erlitten » , darwider sagen sein F . G . ob gleich vnnser gnediger Herr der Lanndt-
graf nit allein im Zug gewesenn , vnd da schaden geschehenn , denselbenn sampt seinem
Volckh allein nitgethan , vnd darumb den allein zu erstatten nit solt schuldig sein , noch
vffgemeßen werden mögenn , vnnd das man je auch wolwiße was die Vnderthanen für
branndtschatzung gegeben , deßwegen je so grosser vnüberschwenglicher schaden nit ge¬
schehen sein khönndt rc . wißten sich Ir gunst wol zu berichten , das vnnser gnediger
Herr der Landtgraf gerürts Zugs wider Key . Maj . were der vorderst vnd haupt -
man gewest , das auch vnnser gnedigster Herr im Rechten befugt , vnnd zu der » willen
vnnd gefallen stünde , den an sein F . G . allein zu fordern , oder vff andere mit con5oe .
clel-aren zu zertheilen , aber sein Fürstl . Gnaden hättcnn sich deswegen jünnsts gegebnen
Abschieds amLZ . Julii lassen vernemmen , wiedarinn begriffen , darbe , liefen sie es noch
verbleiben , doch mit reperirung beschehener proreügrion , wo die sach nit vertragen
würde das es ihnen vnvergreifflich sein solt , das aber der angezeigt schad nit beschehenn ,
vnnd darzu durch sein F . G . vnd dero mit coniorren vrsach geben sein solt , das wurde
sich zu Zeit außsürung der sach wol anderst finden » , dann dieselben wißten den clar vnd vn -
derschiedlich darzuthun , darumb so würden dieselbig höchlich verhindert beschehener bitt
statt zu geben .

So viel aber angeet die ander Verzeichnus der eingriff vnnd Neuerung rc . darge -
gen repeciren Ir . Fürstl . Gn . dero anntwurt , den gesannten INN der gepflogen Hannd -
lung eröffenct , vnnd liessen es daruff abgeen . ^.üum Mergentheim am 27 . ^ uZultr
^ Nlio 1548 -

Vnsess gnedigsten Herrns ^ iZminittrarors rc . vnnd Teutschenmeisters
Cantzlej .

KUM . 20Z .
LxrrsÄ wahrhaftiger summarischen Beschreibung der Ur¬
sachen Anfangs Mittels und Ende Deutscher Nation Kriegs und dero

gemachten Frieden von anno 1546 . biß in das i55Zte Jahr rc .
ausgezeichnet von lilemann von Günterode .

letzten Nov . ^ nrio 1 1-47 . zöge der Landgrave mit den Spaniern gehn Nör -
lingen , da es sehr starb an der Pest . Wie er da etlich tage war , schickte

, Keyß . M . den von Lyr und und andere mehr zu ihm , ließ von ihm erfordern ,
das Gelaid und ObliAgrion samt andern Brieffen , die ihme die Churfürsten gegeben .
Darauf er antwortet , er hätte die Brieffe nit bey sich , sondern seine Söhne und Raths
hättens , die würdens auch vff sein Schreiben nicht achten , die herauser zu geben , dann
sie den abschied mit ihme gemacht hetten , daß sie die auch auf sein Schreiben nicht von
sich geben wollten , Er wäre dann erledigt ; da er aber von Keyß . M . könte verstehen ,
wann er ledig seyn sollte , so wollte er allen seinen Fleiß thun . Die Kayß . M . war an
der Antwort nit ersättigt , schasse in kurrzcn ragen alle seine Diener / Schreiber ,
2lrye und andere von ihme , und ließ Ihme allein zween Lnaben / einen
e^p -Moren und einen Roch .

Item er must auch in der rechten , und antworeeen / dem Bi¬
schofs 5 » Mayntz / dem Tcurfchenmerster / dem Grafen von lTlassau / Graf
Rcicharden von Golms / Heryog Heinrichen von Braunfchrveig und an¬
dern mir grostn Beschwerden rc .

Die Ursachen , darum vornehmlich Hertzog Moritz Churfürst zu Sachsen und
Landgrave Wilhelm zu Hessen bewegt worden , die Kriegsübung des srten Jahrs
vorzunehmen , und die Wiedererledigung ihres gefangenen Schwehrs und Herrn
Vatters mit dem Schwerd zu suchen , seind dieße

E*
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Es hat sie von Anfang die culkoclm und Einziehung ihres Schwehrs und Vat -
ters nit wenig , sondern ufs höchst geschmertzt , bevoral) dieweil über ihr Zuversicht und
allen verwegen verlauffenen Handlungen zu wider und entgegen , derselb ihr Schwehr
und Vatter in die Cuitociien gezogen . Darinnen s . gantzer Jahr , zween Monath
und iTag schmehlichsi gehalten , mishandelt , tractirt und ( welches mc das geringe
sie ist ) cM ' cer e grosswichtigst Sachen ( die Land , leuch / und Religion be¬
treffend ) wieder Recht und Billigkeit zu ^e / e ,^ rcn gedrungen / da auch in
derselben Sachen augenscheinliche Übereilung und Parteilichkeit gegriffen
und gesehen worden / alles zu dem End gcmeinet / (Ihnen den Landgraven
und seine Rinder gantz und gar um Land / Leuch und alle zeitliche Wohl -
farch zu bringen - - - - - - - - -
Sie , diese beyde Chur - und Fürsten hetten auch nichts gewißers sich versehen , daß ,
dieweil Ihr Schwehr und Vatter an seinem Leib und Guhc so karr gestrafft /
bis ins 6te Jahr gefänglich erhalten , seine Vestung mehr dann überflüssig zurissen , das
Geschütz , samt desselben Lrmiorey ( welches dann alles ein sehr großes , nehmlich über
viel hundert tausend Gulden gestanden ) treulichen übergeben , mir vielen unbilligen
anfordern beschwehrlichste und verderblichste vertrüge unter der
eingegangen / auch über dieses alles anderthalb hundertmahl Taußend Gulden zu ei¬
nem Straffgeld dem Kcyßer gegeben . Es würde auch herwieder der Keyßer aus sol¬
chem allem seinen Zorn und Ungnad gemildert haben , aber je mehr dießer Ding gelei¬
stet , auch je härter Versicherung der cuitoclirte Fürst dem Keyßer gegeben , und sich
ferner zu geben crbotten , je härter sein Jro Fürst ! . Gnaden in der Cuttoclisn gehalten
worden .

Ueber diß alles wurden auch mit vfrichtung deslmerimsundkettiruirung der genan¬
ten Geistlichen , zu gäntzlicher Verfassung der reinen Lehr Christi , und zu Zerrüttung
vieler angerichter guter Christlichen Policey - Ordnungen , Hospitalien und Stifftungen ,
die Land Düringen , Meissen und Hessen höchlich angefallen und angefochten , und sonder¬
lich das Land zu Heßen nit allein von den Nachbarn sondern auch von erlich Eingesesse¬
nen , und darbcneben / insonderheit durch den Teutschcnmeistcr , den Bischofszu
Mayntz , die Grasten von Naßau , die Hertzogen von Braunschweig und andere , mit
so treffsichen und großen Anforderungen und beschwehrlichsten unnachbarlichen Zunöthun -
geänstiget , daß es dem Land länger zu ertragen unmöglich noch menschlich gewesen , son¬
dern wo es noch eine kleine Zeit hätte also in Hessen währen und stehen sollen , so hätte
die Regierung darin sich nicht länger ertragen mögen , sondern hette an ihr selbst müssen
zergehen und fallen , wie dann etlich ansehnlich Personen davon in Schmertz Todes ver¬
schieden und etlich sonsten davon getrachtet . Allster wird geschwiegen , daß biß ins Lte
Jahr solcher übermäßigen Zunöthigung und Drangsal halber , die Mirien in Hessen
bey nahe gantz und guten theils in Meißen und Düringen ernieder gelegt , welches nit
wenig klagens bey den Unterthanen und andern verursachet , auch wohl mit der Zeit ei¬
nen beschwerlichsten lurmilr hat geben müßen .

Unter dießer Unordnung trug sich auch zu , daß viel Leuth , sonderlich aber in Hes¬
sen lebten , als ob sie ohn eirr Haupt und -Obrigkeit wären , daraus Todschläge , Rä¬
dere » , Straßenschinder und andere unziemliche Ding erfolgten ; Ja es mocht einer
wohl sagen : Es wäre das Land zu Heßen wie eine Grub gewest , darinnen alles Elend
und Jammer und Betrübnus zusammen gestoßen .

Keiner dorfft mit dem andern des gefangenen Fürsten oder seines Lands Noch
halben getrost reden oder handeln ; es war allenthalben voller Vfmerker , die alle Ding
am Keyß . Hoff übel fürbrachten , denen man nit getrost unter äugen sehen , vielweni¬
ger sie davon abhalten dörfft , sondern man muste ihnen verstärken , ihres Gefallens zu
schnarchen , zu pochen im Land , umher zu chweifen , und alle Ding , wie es ihnen
gefiel , zu machen . Der gefangene Fürst rieff an seinen Sohn , Räche und Diener,
ermahnet sie in manchen Weg , ihrer kindlichen schuldigen Treu , Eyd , Ehr und
Pflicht die Churfürsten einzumahnen , dadurch oder wie sie sonst tönten und mensch¬
und möglich wär ihme ans solcher höchster Noth und Gefahr des Leibs und
Lebens zu helffen .

Dar -tl L
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Darauf der Sohn , Rache und Diener etlich viel scharfe und hefftigste Einmah¬
nungen an die beyden Churfürsten Sachsen und Brandenburg ergehen ließen , die
Churfürsten aber thäten sich allwegen jetzo durch samt und dann durch sonder Schrei¬
ben , auch zu Zeiten durch mündlich Werbung und bisweilen in eigener Person entichul -
digen , worum nicht nützlich noch gut , sondern dem Landgraven und seinen Kindern am
gefährlichsten wäre , wo sie sich einstelleten , gaben vor , sie erwarteten dieses und dann
jenes , dadurch und also ohn weniger Gefahr der gefangenen Fürsten zu erledigen .
Bisweilen zogen die ihren in einen Zweiffel , ob sie schuldig wären , einzuhalten , dann
wurffen sie für den Hessischen Rächen , als ob sie dieselbe gern gewolt die junge Herr¬
schafft , Land , Leuth ja auch den gefangenen Fürsten , durch Jnmahnen in fernere Be¬
schwerung zu bringen .

Jetzo flechten und baten sie um weiter clüarion . Das wehret von Ziehlen , Zei¬
ten und Jahren zu Jahren bis daß der Keyßer den Churfursten schriebe sie von der
ObliZsiion , so sie des Landgraven Kinder gegeben , abioivmt , schicktet einen seiner
Rächen und Diener genandt iba2gru8 von Schwendin , mit hefftigster luckru ^ iou , zu
des Landgraven Söhne , Rächen und Diener , befahl von wegen des Keyßers , die
Churfursten des Jnmahnens hinfürter nit allein zu erlaßen , sondern auch dem Keyßer
herauszugeben , der Churfürsten Obligation und Verwegen ergangene Schlifft , auch
darüber Verzicht zu thun , alles bey höchster und ungnädigster Straff an Leib und
Euch .

Welcher von Schwend , tnit bescheidener Antwort wieder zurück geweist , darü¬
ber die nayß . M - noch mehr vfs Land zu Heßen , durch deßelben Mißgönner bewegt .
worden .

Unter dießem erbärmlichen Zustand , strömet sich das Lammergenchk auch
mt , seine alte Grollen und Haß gegen Hessen auszuwetzen , gab nit allein
allen denen die nur klagen dorffcen wieder Hessen , sondern sthenckt
ihnen die vergebens / wie das aus den zu sehen , darauf gewöhn ?
hch siund : / lE

Ob nun wohl etliche Gravschafften vom Fürstenthum Heßen , unterm Krieg des
46 . und 47tcn Jahrs gedrungen , auch da von dannen von Naßau und Solms und
andere viel Schloß , Städte , Amt und anders zuerkannt und eingeraumt worden , des¬
gleichen eins theils Unterthanen , Vogreyen und Lehnsleute , eigenes Muthwillens , vom
Fürstenthum abfielen , also daß die Fürsienthum allein durch solchen Abgang ( zu -
geschweigen der überstandenen Kriegs - und Reichs - Steuer ) wohl um einen großen
Theil am Vermögen geringelt worden . Noch danesi vermöcht man so viel nit , daß
man gegen solchen Abgang diesem Land auch sein Heicbßanlagen um etwas hätte gerin¬
gelt ; Sondern das Cammergericht proceclirete immer für und für vf die Acht wieder
Hessen , nach den alten Anschlägen die Reichs - Steuern zu erlegen , unangesehen was
von der Regierung in Heßen dargegen vorbracht ward .

Als nun diesen Beschwerden kein Maaß noch ufhören zu finden , zu dem daß auch
die überschwengliche lange Ouüoäien der gefangenen Fürsten zu gar hart druckte , Ver¬
wegen S . F . G . zu End kommen unterstanden , darzu dann S . F . G . Söhne und
etliche Räthe und Diener Beförderung gethan . Ward die Keyß. M . noch härter nit
allein uff den Herrn Vatter , sondern auch vff den Sohn und dießelbe Räthe und Die¬
ner erzürnet , schrieb Verwegen an die beyde Churfürsten zu Sachssen und Branden¬
burg , zöge solche Handlung an vor eine höchste Injurien , die Ihrer Mayst . und de¬
ren Erblanden begegnet wären , und schreib ausdrücklich : wie sie die woiten zu ihrer
Gelegenheit härtiglichen verfolgen , und an denen , so darzu gerathen und geholffen oder
Corresponclenz gegeben , ernstlich strafen .

Also stund die Sachen und die darzu geholffen , Leibs , Lebens und Guths in
höchster Gefahr vor Keyß . Majest . - - - - - - -

üdlum .
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I§um . 264 .
l^ ^ nnser fteuntlich dinst zuuor Edlen Ernneuesten Hochgelorten vnnd erbare lieber smö -

Schwegere und gutten Freunde Was vns vnser gnedigsier Fürst vnd Herr Mpko
der ^ clminittrgror vnd Teutschmeister vff hievor gütliche gepflogene vnder -

Handlung vnd von seinen F . G . jungst zu Speyer genommen abschied itzo mit vberschi- Liesenli '
ckunge der irrigen puncten vnd Artickel wie vnd wücher Massen er die vertragen vnd 1A0
die nottel desselben Vertrags gefielt vnd verfertigt haben will / geschrieben vnd ^ ^
so uil an vns zu fordern gnedigssbegert , das alles findet ir nach der lenge ab beyverwarten co -
peyen zuuernemen , Was nun Ir darinn vor guts ansehet vnd vor bedencken haps mu -
get ir vns zuuerstehen geben , vns darnach zurichten haben . Vnnd do ir vermeinet solchs
also vnserm G . F . vnd Herrn annehmlich sein wolt , mochten wir wol leiden , sehen es
auch vor gutt an das ir solchs alles was wir euch biebey vberschicken vnserm gnedigen
Fürsten vnd Herrn zu Hessen vngeseumpt zusenden thetet vnd darauf S . F G . gemüet
vnd Meinung anhöret vnd vns auch zu erkennen gebet vns ferner darnach zugehalten , vnd
vnserm gnedigsten Fürsten vnd Herrn hochermelt mit gepurender antwsrt zubegegnen
hetten , dann so uil wir in der Handlung vermerkt / besorgen wir der Herr
^ //MM/ ? r ^ or rc . vnd Teutschmeister werde es anderst Nit annemcn vnnd
solche artickel vnnd punct verendern lassen , das alles wollen wir euch in eile auch
auf ewer an uns jungst gethan schreiben freuntlicher Meinung vnangezeigt nit lassen vnd
euch frenntlich angeneme Dinst zu erzeigen seind wir bereit vnnd willig Datum Mar -
purg am » 8 . OLiobris ^ iruo 1548 .

^ UM . 265 . 3 )
Schreibens Stathalter Lantzler vnd Rethe zu

Cassel an Johann Fischern genant Walthern der Rech¬
ten Doctorn .

EAtinser fteuntlich Diennst zuuor , achtparer vnnd Hochgelarter günstiger guter Lx su -
Freund vnnd Gevatter . Aus beyliegenden copeien habt Ir zu sehen , was der roZrspli .
?r6mimürkir2r des Deutschen ordens verrückter tag an Heinrich Rawen , Jo - labulsr ^

Hann von Hertingshaussen vnd Hartman Milchling als die verordnten vnderhendler LieAsub'.
vnnd dieselben furtter an vnns mit vberschickung einer nottel eins Vertrags ge - i ^ 48 .
schrieben - Darneben vbersenden wir euch auch copiam der abredde so zwischenn vnn -
firm gnedigen Fürsten vnnd Herrn vnnd dem Teutschenmeister zu Speier verglichen .
Als wir aber solch Concept des Vertrags gegen itztgemelter Abred alhier geleßen , laste «
wir vnns beduncken , der Teutschmeister sev mit Verfertigung vnnd stellung
der nottel eywas weiter gegangen dann seinen Gnaden vermug der abrcdc
gepurec . Neben dem , werdet Ir aus gestellter nottel des Vertrags sonder zweiuel
soviel vernemen das vnnsers erachtenns vnnserm G . F . vnnd Herrn seiner F . G . ehren
vnnd glimpff halben je dieselbig dermassen , wie die gestellt , zu bewilligen bedencklich sein
wirdet . Dann vnnsers verstandts viel ding Narratiue allein zu seiner F . G . beschwe -
rung vnnd verkleinerunge darin gesetzt , welche vnnsers erachtens 5älug fublianria rran8 -
LÄiom8 mit mehrerm gelimpff wol vmbgangen vnnd heraussen gelassen hetten werden
mugen . Vnnd befrembt vnns nit wenig das vnnser gnediger Fürst vnnd Herr , Widder
den gemeinen prauch der Fürsten zu end solcher Verschreibung , auch mit dem aidt be¬
schwert wirdet vnnd die verschribene Ding an aides stat zu laisten verbunden , da doch
dieKaye . Mt . selbst in der aufgerichten Capitulation zwischen Jrer Kay . Mt . vnnd sein
F . G . .sich dergleichen anmuten gegen seinen F . G . enthalten , wie Ir dann solche vnd
andere mehr dergleichen beschwernussen aus Verlesung beyliegender notteln weiter zu sehen

An Stadhalter vnd Nethe
zu Cassel.

Hainrich Raw zu Holtzhausen .
Johann von Hertingshuessen vnd

Hartman Schutzsper genant Milch¬
ling .

kk habt.
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habt . Verwegen wir abwesenns hochgedachts vnsers G . F . vnnd ' Herrn vnnd one sei¬
ner F . G . austrucklichen bewilligung solchen vertrag eintzugehen vnnd die gestelte nottel
zu approbiren ein billigs bedenckens gehapt , wie wir dann auch noch haben rc .

Datum Cassel denn letzten OttoM-is 1548 .
Statthalter Canntzler vnnd Rethe zu Cassel .

Wiewol wir erzelter vrsachen halben die gesielte nottel also einzureumen vnnd one
vorgehenden beuelch vnnsers gnedigen Fürsten vnnd Herrn zuuerfertigen bedenckens ge¬
hapt ) So seint wir doch bedacht / da der TeütschMeister vonn wegen der einantwor -
tung Pickenbach vnnd Vmbstatt Mitler weil vnnd vor entlichet Vergleichung der nottel
des Vertrags bey vnns anhalke » wurde Ime solch) Ampt einzureumen , damit
nicht etwo daher vtsach) genoMen - nserm G . F . vnö Herrn in dieser de «-
schwerlichen Lussodien lenger vffzuhälten / das wollen wir euch im besten auch
Nicht verhalten Darum vriuprä .

Uum . 265 . b )
Summarien Berichts was sich zwischenn dem Deusch -

meifter , vnnd denn Heßisthenn Stathalttmm vnnd Rcthenn zugma -
genn , vonn wegen der 55202 , Gulden « , die Ihme der Lnndt -

graue zu Hessen « soll bezallenn lassen « rc»
Lx ^ r - lÄ^ eßische Rethe haben » vber allenn Irenn angewenttentt vnnd Müglichen Vleis ,ckivo mich derwegenn hin vnnd Widder empfangene vertröstungenn ' vor augenn gese -
(Ällenst henn , das sie zu dem Geldt der Novo . fi . nit fkommenn mugenn derowegenn

1549 , sie Widder allenn Iren » willenn ann denn Deutschen » Maistet geschriebenn vnnd schrei¬
ben « müssen lauks der Copey wie volgtt rc .
s> 0chwürdigster Fürst / E . F . G . seyenn vNsett VNdertheNigsie vnnd gutwillig Diennsi^ zuvor gnedigster Her wir wißen » vnns zu erinnern was für Handtlungen vnnd

fchrifften des gelts halben » so E . F . G . auff denn zoten Tag des Monats voNn we¬
gen » des Durchleuchtigstenn HochgeborNenn Fürstenn vnd Herrn , Herrn Philipsenn
Landtgrauenn zu Hessenn Grauenn zu Catzenelnpogen rc . vnsers gnedigen Herrns hat
sollen zu Franckfurt geliffettt werden » / hin vnd Widder ergangen » / dem wir auch vor
vnser Pessonn nachzukomenn willenns gewessenn / Aber vber all vnser VerMUtenn VNd
gedünckenn fallenn dessenn mehr dann ann eyneM Drtt verhinderunge ein , Also das
mann mit denn - eNigenN , so sich jegenn vnns Versehens vnd anlegens bewilligtt , zur
Endkschafft bißhero nicht hattkommen mögen » , zuM theill begerts vberMeffigks Intern
esse vnd Versicherung halben / zum theil das sie bewilligtter Ving gern « Widderlauffenn
wolltenn , vnnd ( wilchs dann nicht das geringste ist ) So finnde » wir dweill mann
in denn vcrsrcherungs Brievenn vnder andernn gesetzt / Manu wollt Dfsge -
rroffuenu Vertrag E . F . G . dieses Gelt zu befurderung vnnsers G . F . vnnd
Herrn Widdererledigung gebettn rc . Das di Creditores vnnd sonnderlich dieLandk-
Denn Messer artt itzo do sie lieffern sollen » mit der Liefferung zucken / vnnd mit höchster
Beschwerung gegenn vnns erregenn / die Key . Mt . vnnser Mergnedigster Herr ( wie die
gemeine sage gehe ) ziehe inn Teutschenn Gallon , las Zrenn vnnd vnnsernn Herrn mn
der Cultoclien sitzenn da verneine mann / durch solch Geldt außgebenn wenig befurde¬
rung , zu vnsers gnedigenn Fürsten vnnd Herrn Erledigung , wilchs vbell vnnd gar
nichts mit solcher Claussell Jrer Verschreibung concoräire , dann die werde dadurch
Erstes anfangs Jhnenn ( zu künsstiger Lavillarion halbenn ) zum höchsten krseiuäicis
geschwecht , Derwegen einstheils gar aus denn Handlungen des anlehens zu fallen ver¬
meinen , Einstheils aber begmenn die Versicherung zu enderen vnnd in Lumms zu

Mel-
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melden » , sichet vnns diesser Handell so heschwerlich für , das wir dem in eilt keinen
Rach wissenn , oder hoffen » zu finden « rc .

Datum Cassel am i6 . Decembris . Anno 154 ^ ^
E . F » G .

undcrthenigstc
itzige Rethe zu Cassel .

^ lum . 266 .
Lrcrt-aLk Einredde vnd Vhrsachenn Herrnn Stadthalter vnd
Rethe zu Cassell , Beklagten courta Herrn Wolffgangenn

corn bcß Hohenmeifterthumbs inn Preußen Teutschmcifter rc .
Clügern .

aß auch inn dem der Deutschmeister bedencken wolle daß sein F . G . viel scha -
' denn ahngezogen vndt vff grosse Gelt Summen ange >chlagen , die nrr sein
' kmMrr vndtt dargethan worden » , zum cheill vonn änderttn Leukenn colli -

» irt vnndt vff sich genommen , auch hochermelkem Landtgraffenn , allein zu erstatten
nit aevuert vnd doch S . F . G . vmb Ihrer sondcrllchenn erledrgung willen » /
darauffsie vertröst werden » / sich derwegentt mir dem Teurschenmeister inn
kein eingelaßenn / besonder inn dem hochbejchwerkchenn Ver¬
mag gewillinre haben » vnd auch ahnn Ihr nichts erwmden lassen was zu Zahlung
öeßenn Ihr zu thun gepürte vnndk müglich ist rc .

Mm . 267 .
E ^ ochwürdigster Fürst Lc . lieber Herr vnnd Freundt , wir haben » einen briessvonn

E . L . außgangen Mergentheim den 6 . Februar , i verlesen , das nun E . L . danck-
barlich annemen , das wir dem Vertrag wollen nachsetzen , ist nochmals vnns

fer GeMüth , demselben volge zu thun , so vil vnns vnnd den vnnsern muglich ,
Wiewol Wan » wir solchen » Vertrag / aus ; Hoffnung das vnns; in ande-s

ts Wege znm besten gereichen solke / Nir gerhann hekten ( dieweil wir nun
das widerwertlg befinden ) schwerlich ingchen wurden . Dann wir gegen »
E - L . im rechten » allso viel / als wir E . L . geben vnnd zustetten misten
one zweivel Nie verloren haben wollte » / daN » der schade so E . L . gescheen/
ist noch vnbeweisi , das wir solchen geheissen auch in vnsern sondern L7u ^
tze » komen / vielweniger ist erkannt , das wir den allein vnnd so hoch
gelten » sollten » , Dem aber sei wie ime wolle , was wir einmal zu Speier ausvleißig
anregen , vnnser fteuntlichen lieben Gemahl seligen , vnnd durch vnnderhandlung E . L.
nechsten freunde , in Vertröstung vnd guter Hoffnung rc . bewilligt , gedenncken
wir also nachzusetzen so vil vns immer müglich .

Düs nun E . L . Beschwerung haben , Vas wir vnnsern Rethett nit geschrieben »,
vNnd bedolhenn E . L . Mit barem Gelde zu bezalenn :

Das auch E . L . weiter anzeigen , als sotten vnsere Rethe etliche Geltsummen gein
Ziegenhain füren lassen , dergleichen auch vom Pfaltzgrauen empfangen rc .

So vil nun angehet , das Gelt gein . Ziegenhain gefurt vnnd vom Pfaltzgrauen
deßhalben entpfangenn habenn wir vonn vnsern Rethen gäntz keinen Bericht vnnd ob
im Fall es etzwas sein mocht , als wir doch nicht wißen , so wirdts vielleicht die Sum¬
ma der 55000 . fl . nit erreichen ,

Das nun E . L . Beschwerung haben , das wir vnnsern Rethett nitt geschrieben
E . L . mit barem Gelde zu bezalenn , werden vnns E . L . aus den Vrsächen die vnsere
Rethe furgewanndt nit verdencken mögen , dann wie können wir ein Dienng bevelhen,
das wir befunden aus dem schreiben das vnnsere Rethe ann E . L . gethan , das vnmüg -
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lich inen von vnsernt wegen zethun noch zu leisten ist , können auch bei vnns nit denn -
cken wollen auch vnns fteuntlich zu E . L . verhoffen so sie sich recht bedenncken , das
E . L . an vnserm erpieten , das E . L . wir solch Gelt verpensioniren auf gnugsame burg¬
schafft oder Vnderpfandt zu setzen , nit vor vngleich ansehen , vnd in dem begnugig
sein werden .

Vnnd sonderlich in dem Gedenncken , das es der abrede zu Speir , do der Ver¬
trag erstlich ist zugesagt worden , das E . L - wir solch 5 ; ovo fi . mit Vnderpfandt auf
Widcrlösung vergnügen wolten ganntz gleich , darumb E . L . sich destoweniger zu be -
schwerenn haben .

Darzu so habenn E . L . mitler zeit ehr wir die Vnderpfanndt ablosen die Nu¬
tzung der Pension , vnd darüber in zeit der Ablösung , die Hauptsamma vnnd krie¬
gen E . L . also viel desto mehr .

Derhalbenn aus denen vnnd andern obgemelken Vrsachen wollen wir
vns endlich zu E . L . versehen / E . L . werden » gedencken wie vnser Gele¬
genheit itzo stehet / vnnd in vns Herker nir tringen / noch zu denen Din¬
gen müßigen / die vns nit möglich zethun feint :

Das wollen wir vmb E . L . fteuntlich verdienen , zweiffeln auch ganntz nit vnsere
Rethe werden sich mit E . L . vonn vnserk wegen der Vnderpfandt fteuntlich vnnd irent-
halben vndertheniglich vergleichen , dann vnnser Gemüth vnd Meinung ist , dem aufge-
richten Vertrag nachzusetzen , vnd an vns an aller Mügligkait in dem nichts erwin -
den zu laßen .

Wollen aber E - L . darüber Rayr . Mst . clagen ( als wir vnns doch zu
E . L . nit versehen ) Go wirdt §ne zwtivel Laye . Mst . vnfer Antwort
auch) hören / vnnd one zrveivcl aus Leiferlichem gerechrenn Gemüth vns
das nit heissen das wir nie thun können .

Das . woltenn wir E . L . zu begerter Antwort hinwider freuntlicher Meynung nie
pergen . Dat . Audenar in Kayserlich Mast . Custodien den 7 . Mattst Anno 1 ; 50 »

Philips rc .
Ann Teutschenmeister .

!§um . 268 .
LxrraÄ Schreibens Landgraftnö i- un . n' i' l zu Heßen an dm

Deutschmeister Wolfgang Schützbar genant Milchling Ouäenm-äe
6 . 17 . iVluii 3 . 1552 .

Lx ^ r - A^ 8 ieweil wir aber des erbietens hievor gewesten vnd noch sein , denn besihwer-
cdivo lich>en Vertrag / den wir zu Speyer aus Vrsachen vnnd Hofnung
(Hillens vnnß beßers vnd trostlichers / darauß ervolgen sölte rc . welchs doch

1 s so . nicht befcheen , angenommen / vnd noch willens sein , dieweil wir den einmal zugesagt
zuhaltenn , vnnd dann die Irrung allein daruf stehen , das E . L . das Gelt , bar habenn
wollenn , vnnd wir E . L . solch gelt verzinsten mit gnugsamen Burgen , oder auf Vnn -
derpfandt versichern , vns erpietenn rc .

Aus diftm erpieten zweiveln wir nicht E . L . werden des also begnügig vnnd zu -
friden sein . Wolke aber E - L . vber das vnns bey Kayr . Mast , verklagen als wir vnns
doch zu E . k . nit versehen wollen , So können wirs nicht wehren / zweiveln
auch nicht , Go Rayr . Mast , diß vnnser erpieten Horen / difelb werden
vnns zu vnmuglichenn Dienngenn nicht dringen

Das woltenn wir E . L . zu begerd antwort nit pergen . Datum Vdmarden
den 17 . May Anno 155° . aus Kayr. Mjt . Oltocken .

Philips von Gots Gnaden Landkgraue
zu Hessenn , Graue zu Catzenelnn -
pogen .

I'sum .

An den Deutschen
Mister rc.
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269 .
L X V k ( L V .

rnkmÄion . was von wegen vnser von Gottes Gnaden Phi -
lipstn Landgraum zu Hessen rc . die hochgelarten vnsere Vicecantzler Rc -
rhe vnd liebe Getrcwen Johannes Oldcndorpius der Rechten l) . klein-
käräus LLksLrus vnd Jcorg von der Malßpurgk vff künftigem Tage
zu Friedbergk den zchendcn Angusti vor den Wohlgeborncn vnsern lie¬
ben Ncven , bcsondcrn vnd gctrewen Wilhelnien Grauen zuNaßaw rc .

vnd Philipsen Grauen zu Solms rc . in irrigen Sachen zwischen
dein Teutschmmeifter vnd vns in bephelich haben vnd

handlen sollen .

A ^ aruff sollen die vnsern sagen , das wir solchen Vertrag vor gantz Crafftlois vnnd l ? x Lr -
nichtigk achten , aus volgendt rechtmessgen vnd hochpillichen Vrsachen , dann ck Iva

erstlich wissen sie die vnderhandler vnnd menniglich woll , wie solcher Vertragt OiL -nL

erlangt , In was höchsten Nocken vnd Gefahr vnstrs Leibs / Lebens , vn - 15 ; ^ ,sercr Lande vnd Leuthe / wir damals gestanden / da man woll das / vnd
noch mehr in solcher vnferer Vngelegenheir von vns erdringen mögen /
vor eins /

Zum Andern wehren wir damaln vertröst worden : wan wir vns mit

dem Teutfchemeister vertrüegen / wollte er der Teukstbemeister befördern /

das wir lcdigk werden sollten / wie wir dessen fein des Teutfchemeisters

Brieffhabenn / Es sei aber vnser erledigung dadnrch nicht befördert wor¬

den / Sonder wir noch etliche Jare darnach / gleichwoll in der Lre / o ^ en

ganrz hcffriglich gehalten ^ vnnd vber das vnns vnnd vnnfern Landen

vnd Leuchen grosser Nachcheill / Abgangk vnnd Beschwerungen zuege -

fügt vnnd vssgelcgk wsrdenn ! c .

Da aber hiergegen die scheden in Kriegen Anno 1 ^ 42 . vnd 46 . angezogeny wer¬

den wollten , darzu sollen vnser Rethe für sich antwortten , das solche angezogene

stheden , die dem Teutfchemeister durch vns widderfahren / be ? weiten so

gros nicht vnd den Beschwehrungen des vermeinr - n Vertrags zu verglei¬

chen st ^ en / zu dem wehren sie auch niemalls vom Teutfchemeister / r'FrMrt /

d ^ rgethan / oder ausifundig gemacht worden « / wie billich hette zuvor be -s

scheen sollen , onne das auch vns allein onn zuthun vnserer anderen damalls gewesenen

Kriegs - verwanten einichen schaden « im fahl der liguicürt würde , zu erstaitten , nicht

gebuerett rc .

270 .
Demnach die Verordnetenn vnd Gesannthen zum Läministraror des Houemei -

sterthumbs in Preussen rc meiner G . Fürstin vnnd Frawen der Lanndgrauin L x Lr -

zu Hessenn rc . Verschiener tage zu Darmbsiadt annzeige gethain , So mein G . ckivc »

§ . vnd Her die ncwen befchwcrungen vnnd gefetzte Lanndsteur der Teut -

schcnn Heuftr Marpurg / Velfperg Lirchain vnnd Schcffelberg / in schrer 1 / 48 .

F . G . Fürstenchumb ein Zeit hcro geleigt / fallen » liesse oder abschaffce /

wurde dadurch mit gemeltem Teutschenmeister dr Sachenn desto ehr zum Vertrag kom¬

men vnnd füglicher schickenn , mit weiterer einfhürunge vnd erzelunge .

Darauff ist nhun sein F . G . gnediglich zu friedenn , das es noch vorberürterMei -

nunge falle , vnndpassrt werde , La conclirions , das es hiedurch vff billiche mittel zum

leidlichenn Vertrage gebracht , vnnd das der Deutschmeister sich aus diser vrsachen desto

zimblicher wolte finbenn lassenn .

Im falh aber da es durch dise seiner F . G . Verwilligunge nichts traglicher ver¬

tragen werden , vnd sich der Teukfchmeister nichts glimpfflicher erzeigenn
ll wolre /
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rvsltc > ist auch seinen F . G . deren Gerechtigkeit vmb sonst sich zu begebenn
vnngelegen .

Was sonnst Ire der Teutschen Heuser alte Gerechtigkaiten , Freihaiten , Privi¬
legien , Donation vnd dergleichen berueret , bey dennselbenn sollen sie hinfhüro gelaffenn
vnd gehanndhabt , auch solchs im Vertrag st>eci6c >rt werden » .

Signatum Speier denn Lg . / mßuüi anno 1548 .
Ex Lommillione ? .

Reinhardt Adel .

dium . 271 .
exrrsü Schreibens des Teutschmeisterö an Landgraf Philipps

6 . 6 . Mergenthctm am Tag Joh . Evangel . 1549 .
nd haben E. L . auf vnser vnuermaidlichen uottdurft Vas nir tonnen noch mögen

Hrckivi bergen , deseinloißen zu empfahen vnd das demvnmangelhaftig nachgesatzt , de -
LcALich . stendig vnd ernstlichs einsehens zu thun des wir auch dieselben mit allen vleiß er -

r s4 - . manen , ersuchen vnd ganz freundlich bitten . Was wir dann entgegen E . L . zugefal-
len vnd furderung gethun können in dem wollen wir vns freundlich erzaigen vnd zuuer -
dienen willig erfunden werden . Vnd vns iM fal verrers weigerns vnd vfhaltens von
E . L . oder den Iren erlegung vnd bezalung der fünf vnd fünfzig tausennd gülden nie
verargen , als es auch vnser hohe unvermeidliche notturfft erhaischt alle ergangene Hand¬
lung zu offenbaren vnd begegneter Beschwerden vnd mangels zu beclagen rc .

LxcraÄ Schreibens eiu ; 6 . 36 cun 6 . 6 . ( 1 . Mergentheim
6 . 6 . k' sb . l 55 <d -

Zx Or ' b - IM ölte aber das nit bescheen , sondern wir vnetwcgen aller angezogenen gründe noch
/ crcliivi cWI lennger vmbzufueren vnderstanden werden , daß je billig vermieten wirdett , So
DeF - nk . hat E . L . vnnß ye nit zuverdenckhen das wir vns des zum höchsten beclagen vnd ge -

isf 0 . trungenliche hilff vnd weg suchen mueßen die wir je lieber wolten ersparet sehen rc .

ExrraÄ Schreibens eiu§6 . 36 cun6 . 6 . 6 . 2. 8 . issO .

ExOriZ . .̂ M ' es wollen wir vns gewißlich vnd vnabschlegig verlassen , vnd IN allen gutten williglich
ibi6 . Ev verdienen vnd one das keinen mißfallen schepffen das wir die Kayßl . Myt. vnsern
i5ss . allergnedigsten Herrn in allerunderthenigkeit gestalt der fachen berichten vnd vmb hilf

vnd execucion dieselben demutiglich ansuchen davon wir vns dann in keinen lenger wis¬
sen lassen zu weissen .

272 .
Ex von Gottes genaden ^ .clminiüraror des Hochmeisterthumbs in
ckiVS Preußen , Meister teutschs Ordenns in teutschen vnd welschen landen Probst
LÄlleys. vnd Herr zu Elwanngenn . Vnsern freundlichen vnd günstigen Grus zu vor

i s49 . Gestreng , Erbar , Vest vnd Hochgelert , lieb besondern , was wir euch auß Horneckh
an ächzehenden Mar6j , mit zuschickung vnsers lieben Herrns des Landgrafens zu Hes¬
sen Bevelch vnd Gemüth , das vns das ambt Lichtenberg mit sein zu vnd eingehörun -
gen , nach billicher Vergleichung vmb die Vertrags Summa Gelts vf Widderlosung in -
gethan werden sol , geschriben , das werdent ir euch wißen zu erinnern . Wiewol it vnß
nun am sechs vnd zwantzigsten Martii daruf neben einer vngeverlichen Verzeichnus ,
was Lichtenberg wohl ertragenn soll , geantwert , das der Chamermeister , Chamer -
schreiber vnd ander , so zur Rentchamer gehörig , in exeguirusg vnd Verrichtung des
ausgesprochen Vrtheils , zwischen gemeltem vnserm Herrn dem Landgraffen , vnd Grass

Wil -



Wilhelmen von Naßaw außen vnd in dero abwesen , nit zu den Registern khomen wer¬

den mocht , So ir euch aber dero Wiedderkunfft , vmb die Ostern versehen thet , So

solt vnß alsdann deßhalb eigentliche Verzaichnus Rechnung vnd Register mit daruf

gemachtem billichem Anschlag vbersandt werden , haben wir es bißher vngeacht

des langen Verzugs darbey gelassen , So Sich aber die sach hiedurch für vnd für

thut verweilen , vnd wir je dafür halten , das dannocht einer neben dem andern wol zu

befürdern , So ist vnser gnedigs begern vnnd anmanen , noch zum furderlichsten zu ver¬

schaffen , vnd daran zu ' ein , das vnß die Register oder Rechnungen vber Lichtenberg mit

gleichmeßigem anstl ) lag der Gefell vnd einkhomens , mit Vermeidung wes bei Pfaltz ver .

willigung halb gehandelt , vnd erhalten sey , » verschickt werben , vf das wir vnß nach

Besichtigung vnd gelegenheit derselben fürter mit einander vergleichen mögen , dan sol »

ee cs noch lenger vfgezogen werden / vnd wir also gespanc steen / Go habt

Ir vnß gar nie zu verdenken , das wir hierinnen weicrer bcy derRevs Mit .

müssten ansuchen / das wir auch nie würden vnderlasfen / dan solche lange vf «

züqliche Verweilung rhut vnß ( wie nit vnbillich ) beschweren , vnd auch nit zu geringem

Nachthell reichen , vfdas wir einest wißen , woran wir habhafft sein mögen , ob auch

solcher vfhale vnd vnser verrer ansuchen als das der capieulaeion Je in

diesem durch euch noch nit ein genügen gescheen , vnsers Herren des Land -

graffen crledigung würe befürdern oder nic / das geben wir euch zu beden -

ckcn / vnd des ewer antwort bey dießem vnserin Botten gewartent , Datum Ä ^ ergent «

heim am 2 ? ten Tag Aprilis Anno 154 ? .

l§um . 27z .

EAnsrrnn günstigenn Grus zuvor Crsamenn vnnd weisenn guten Gönners , vnnd freun - ir x ^ r »
de . Es hatt der Durchleuchtig hochgebornn Fürst vnnd Herr , Herr Philips ckivc »

Landgraue zu Hessenn , Graue zu Catzennelnpogen rc . vnser gnediger Herr sich ( Lllünil

müssen mit dem Teutschenmeisier inn einenn Vertrag lassenn , wie Ir den > » s4 - .

hierbey von seiner F . G . vnnd dero zweyenn eltestenn Sonenn vnderschriebenn , vnnd

vonn seiner F . G . gesiegelt habt zu sehenn , vnnd beruhe « vss dem , bas benebenn an -

dernn Ir von wegen gemeiner Landtschafft denselben auch sollet sigeln , wie Ir aus der

vrkunth desselben habt zu ersehen » . Nachdemc aber die Zeitt also kurtz , daß die Landt¬

schafft m deß nicht hatt zur stunde mögen erfordert werden , so wolle « als vff hochermelts

vnnsers G . F . vnnd Herrn zu Hessenn rc . Bevelch der aus Jrer Custodien , darin sie

vonn Keys . Majt . gehaltenn werden » , bescheen ist , ann denselben Vertrag ewer Statt «

sigell henckenn lassenn , damit durch waigcrung desselbeirn vnnser <6 . F . vuud

Herr innderftlbenn Lustodien oder Gefcngnus wie maus nennen wil , vonn

dem Teutschenmaister weitter nicht möge beschwert werden , daß soll euch ge¬

gen gemeiner Landtschafft vnverweißlich vndt vnichedtlich seyn . Thun wir vnns allso ver «

sehenn vnnd seind euch mit gunsten wol geneigt , Datum Castell am 2 . Decembris

Anno - 54 - .

An Caßel Statthalter , Cantzler vnd Rethe zu Castel »

Marpurg

>lum . 274 .
^ ir Rarl der fünft von Goes Gnaden Rhomischer Reyser zu allen Zei - xx

ten mehrer des Reichs in Germanien zu Hispanien beeder Sicilien Hierusalem , ckivc »

Hungern , Dalmatien Croatien König Ertzhertzog zu Oesterreich Herzog zu Bur - Oilkns .

gundi rc . Grave zu Habsburg Flandern vnd Tirol ! rc . Entpieten dem hochaebornen

Philipsen Landgrauen zu Heßen , Auch vnsern vnd des reichs lieben getrewen N . seinen

Stathalter vnnd Rethen zu Caßell , vnser Gnad . Vnserm Keiserlichen Chammergericht

hat der Ehrwirdig Wolfgang Administrator des Hochmeister Ambts in Preußen Mei¬

ster Deutsch Ordens in Teutschen vnd welschen Landen vnser Fürst , vnd lieber an «
ll r

rs5l .
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dechtiger , mit clag fürbrmgen wie das sein Andacht vf vnser Kayserliche Capirukrioli
im verschienen Sieben vnd vierzigstem Jar , der minder Zall . dir Landgrave Phil psen
dazumah ! zu Hall an der Sale zu deiner beqerten Außsohnuny fürgehaltten vnnd einge¬
bunden «« , darin dir vnder anderm auch vferlegt , dasjenigdu seiner andacht vnrechtmeßi -
ger weis abgedrungen vnd eingenommen , Widder zu geben , sein Andacht vnd Iren -Orden
des Iren geruig genießen , vnd geprauchen zu lassen , vnd sie darüber mit der Thaten oder Ge -
waldt , mit Nichten zu beschweren , rc . Im volgenden acht vnd viertzigsten Jar vnd Mo¬
nat September , vf freundtlich vnd vleißig ansuchen weylandt N Landgreuin zu Hes¬
sen , deins gewesenen Gemahls , vnd etlicher deiner Statthalter vnd Rethe zu Cassel!
vmb alle die spruch vnd forderung die sein Andacht für sich vnd Iren -Orden , vnd son¬
derlich von wegen Jrer Baley Hetzen etlicher vielfalriger zugefußter scheden thatlichcr
nähme vnd enthwendung , auch sonst anderer hochbeschwerlicher lurbrmon , moielta -
rion , vnd dergleichen ein vnd vbergrif halben , sich vf ein großmerglicheSumma er-
sireckendt , gegen dir vnd den deinen zu clagen gehapt , in ein gütliche Vertragtzhande -
lung begeben vnd eingelassen , darin dann noch allerlcy hin vnd Widder gepflegter Vn -
derhandelung , vnd zu letzt bey seiner Andacht erlangtem merglichem Nachlaiß , in dem
negst volgendem neun vnd vierzigsten Jar der wenigem Zall im Monat Junio ein ent¬
liehe abredde eins wolbedechtlichen bestendigen Vertrags Vereinigung vnd Vergleichung
beiderseits gescbeen , vnd beichlißlichen vfgericht , vndtt ' andern des Inhalts , das du
Landgraf Philips seiner andacht gegen berürter Fordemng in einer benanthen Zeit nach
datum desselben Vertrags anzurechnen , fünf vnd fünfzig Thausent Gulden daselbst be -
stimpker wehrung geben vnd bezalen , mit ferner ordentlicher aussfühnmg , wie
es in erlichen streitigen fachen hinfurter ewiglich gehalten werden solr / vnnd
wiewoll nun solcher Vertragt so bethädingter Massen allerding vfgericht , vnd durch dich
bei Fürstlichen ehren , glauben vnd trewen , an eins geschwornen Aidts staidt zugesagr ,
Auch nicht allein mit deiner selbs eigen sondern auch beder deiner eltesten Sohns aigen
Händen vnderschrieben vnnd neben deinem Sigill auch dur -ch becde Stadt Caßell vnd
Ma bürg von der Landtschafft wegen , gesiegelt , vnd dermaßen seiner « ndacht durch euch
Stathalter vnnd Rethe zu Castell laut einer derhalben vfgelegten Copey auch mit der
Siglung zu becrestigenn ( wie dann gckcheen ) zu Händen geschickt , vnnd demnach die
Z it der Liefferung vnd Bczalung der Sommen obangeregts Gelks vf den damals nach -
volgenden dreiffgsten Tag Deccmbris gemelts neun vnd viertzigsten Jars erstreckt vnd
verz -elt wordenn , vnd sich also sein Andacht solch zalung wie pillich entlieh getrost vnnd
versehen So bab doch seiner Andacht solche Bezalung vber Ir vielfältig ersuchung vnd
erinnerung solchs hochverpflichten Vertrags weder in angesetzter , noch auch so lang her¬
nach volgender Zeit biß vf diesen Tag nicht wider farenn mögen , zu dem / das auch
sonst in allen andern artickeln dcrfelbigen Vertrag biß anher ewers theüs
Mangel gelassen / vnd nicht nacbkhomnien wordenn / Alles feiner Andacht
vnd deren Enden zn grossmercklichen schaden , Nachtheil vnd Be¬
schwerden gereichende . Darumb vnd diweill wir daun in negst verschienen Fünfzig¬
stem Jar solchen Vertrag mit allen seinen Clauselnn , Punctens Inhalt vnd Begrief
von Nhöm . Kay . macht Vollkommenheit wegen , mit wohlbedachtem muth , gutem
Rath , vnnd rechter wissenheit , approbirt , ratificirt , confirmirt , vnd bestettigt , Auch
derselbigen bey einer nahmhaftigen Gelt peen , nemblich hundert Marck lotigs Golts,
stebt , vhest vnnd crestig zu haltenn , verpeent , vnnd noch zu weiter Versicherung vnd
crkalkung desslbigen gedachtem vnserm Chammer gericht , neben beeden vnsernn Chur -
fürsten Mentz vnd Pfaltz rc . sampt vnd sonder zu Conlervarorn , Lxecurorn , Schir -
ma' n vndt Handhabernn , solchs Vertrags gesetzt vnd verordenet , wie das alles aus
bcigelegter glaublicher » ulculrirter abschrisft solchs vfgerichten Vertrags , Auch vnser
daruf gevolgter Approbat >on , Confirmation vnd Verordenung der Conservatorn rc . not-
tü , füglich zuverncmen were , vnnd also sein Andacht durch solche Verordenung , auch
darnebenn durch vnsere derhalben insonderheit an gemelt vnser Chammer gericht bescheene
Remission verursacht , vnd gedrungen werde , zu erlangung der wirklichen voln -
Ziehung vickgemelts Vertrags an demselben «? vnserm Chammer Gericht vmb recht¬
liche hilt vnd mittel anzusuchen vnd diß vnser Keyserlich Mandat , vnd ander notkürfkig
Hilf rechtens seiner Andacht , gegen dir LandgrafPhilipsenn vnd euch Stathaltern vnnd

Rethen
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Rethen zu Cassell als die Ir biß anher von itzt berürts ewers Herren wegenn alle sachen
thädingen , abhandlenn , beschließen » vnnd sonderlich der Bezalung halben , dieZil vnd
Frisiung bitten helffen , Aber zu letzt deffelbigen widderumb zurücke abgefallen , zu erken¬
nen , vnd mitzuteilen empsiglich anruffenn vnd pittenn lassen . Wann wir nun mennig -
liehen zu demjenigenn darzu er in recht befugt , zu verheißen schuldig vnd geneigt sein ,
JmeClegern auch nachvolgender gestalten Mandat erkent worden ist , So gepieten wir
euch sampt vnd sonder von Rhö . Keyserlicher Macht , bei Vermeidung einer peen fünf¬
zig Marck lotigs Golts halb zu vnser Keyserliche Chammer , vnd zum andern halben
teill gemeltem Cleger vnableßig zu bezalenn , hiemit ernstlich vnnd wollenn , das Ir in
vierzehen Tagen den ncchsten nach vberantworttung oder Verkündigung diß Brifs Jme
Clegern , die noch ausstendige Bezalung nachmals mit Widderlegung Verwegen erlittener
Costen , scheden , vnd Imeresse , dem Vertrag gemeß wirglich thut vnd verschaffet,
Vnnd sonst dem vbrigen Inhalt desselbigen treulich vnnd gehorjamlich
nachkommet / Auch hierein nit vngehorsam stiet / oder deme anders thut,
Als lieb euch sty nechst bestimpte peen zu vermeiden / Daran thut Ir vnser
ernstlich Mainung , Wo Ir euch aber dieses vnsers Mandats vnd Gebots beschwerdk
zu sein , vnd dawider in recht gegrünte Jnredden zu haben vermachtet , Alsdann so hei¬
schen vnd laden wir euch sampt vnd sonder von berürter vnser Keyserlichen Macht hie¬
mit , das Ir vß°den siebenzehenden Tag des Monats Augusii schierstkünftig , den wir euch
für ersten , andern , dritten letzten vnnd entlichen rechtötag setzen vnd benennen peremp -
rorie -Oder ob solcher Tag nicht ein Gerichts tag sein würde , den Höchsten Gerichts tag
darnach selbst oder durch ewern volmechrigen Anwaldt an gedachtem vnserm Chammer -
gericht erscheinet , dieselben ewere einredden gerichtlich fürzupringen , vnd daruf der sa¬
chen vnd allen iren Gerichts tagen vnd Terminen biß nach entlichen Beschluß vnd Vr -
theill auszuwarten , wann Ir kommet vnd erscheinet alsdan also , oder nicht , So wir^
det nicht desto minder vf des gehorsamen teils , oder seines volnmechtigen Anwalts an¬
ruffenn vnd erfordern , hierin im rechten gehandlet vnd proceclirt wie sich das nach sei¬
ner Ordenung gebürt , Darnach wisset euch zu richten , Geben in vnser vnd des Reichs
Statt Speier am funfzehenden tag Monats ^.prilis , nach Christi vnsers Herrn Ge *
burt Funfzehen hundert , vnd im ein vnd fünfzigsten vnserer Reiche des Römischen im
zwei vnd dreißigsten vnd der andern aller im Sechs vnd dreißigsten Jaren .

H.cl öckanäarum Om Imperarori8 pmium
Oom Vitctt . cl .

Verwalter .
Jo . Kellerman .suclicä Camer, Im -

periälis procboriomr.
Xum . 27 ; .

kxrr ->Äll5 articulirter Klag Herrn Wvifgang Administrators
vnd Deutschmeisters Clagcrs contra Herrn Philipsm Landgraven zu

Hessen rc . vnd seiner Fürftl . Gn . Stadthalter vnd Rathe zu Cas¬
sel Beklagte . proäuÄum 8pirT 17 . /ruZusti anno 1551 .

rs . ^ Mtem daß inn viel gedachttem Vertrag weitter verschenn , daß daß der beclagt Lx Lr-
Fürst hochermeltem Administratorn vndt S . F . G . Orden » heußer / vnd ctti vo
sonderlich dem Lande Lhommenchur zu Marpurgk vndt die zwey 6 >Ln5.

Heußer Franckfurth vndt Maintz vndt derselben » . Gütter , Personen , Diener , Vnd - rssi .
terthanen , Verwantenn , Gutter , Rechtenn vndt Gerechtigkeittenn , wedder mit volg/
Reyß / Diensten » / Fuhrcnn / Atzungen » / Lagern » / Herberg , Steueren/
oollenn / Deyenn Vngeltenn / vndt andern » beschwerdenn / vflagenn vndt
e ^ r?Kro » en aller ding ohnbeladenn , vndt solche Recht vndt Gerechtigkei¬
ten hochermeltem Administrator » vndt dem Teutsthen » Orden » volgen »
lassen » soll .

16 . Item daß solchem Vertrags articul stracke zu widder Stadthalter
vndt Räche zu Lasselahm rzoe » Tag Februar » dieses lauffenhen Ein vndv

mm Funsti-
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Funsszigsteim Inhrs dem Lande Lhomnrenthuk z » Mnrpurgk / von » we-
gcnn etlicher sachenn / darahnn des Beklagten » Fürsten » Landen » vnde
Leuthenn trefflich vndt Ml gelegen » sein solle / vff ein destimpreN » Tag
nemblich Montags nach Oculi solche fachen » von » Ihnen anzühoreNN
vndk darauff haben » zu schließen » erforderet habenn .

17 . Item daß , sölchs dem benantenn Vertrag zn Widder beMelten Lande
Commenthür vnd alßo die Baley Hetzen « seiner Verwaltung vnderworffenn , vnder
des beklagten « Fürsten « lurisälLiion , mit Reyßenn , stewernn vndt aNderm der Landt-
schafft mitleidenn vndt beschwerdenn zu pringenn geschehe « « . -

» 8 . Item Wiewohl auch inn gemelteM Vertrag verleibt bas Wadthaltter vnd
Rhate zu Cüssell vndt Marpurgk Wendeln Schulth ißenn zuMühlenn würcklich
sollen « ahNhalttenn , die Capelle « zu Mühlen « süMpt ihrem ängehörigenn Platz ? inner
JharSfriest zu rauhmen ? vnnö in « altttnn stännvt richte « « vndt zu pringenn ? So ist doch
gantz ohne daß es geschehen « seve -.

19 . Item ferner das deß Teurschenn Ordens HoffMamr zur Capellen « bey dem
Trieb , Huivt vndt weidt Mitt allem seinem Viehe im Loenwälvt , vnd auch der Be -
holtzung auß demselben « vhnverhindert gelaßenn werden « soll .

Lö. IttM baß solchen « Vertrags articul « zu Widder der Teütschotdenn vndt der
gedacht Hoffman « zur Capellen « durch den Schultheißen « zu Marpurgk Chunradt
Heßenn seidthere « darahnn seindt geirret vndt . betrübtt worden « . .

rr . Item daß zwuschen weilandt dem Dürchleüchtigenn Hochgebornen Fürsten « ,
Landtgraff Wilhelmenn vndtk Herrn DiettericheNn von Elchen Commenthür « vnd der
Valej Marpurgk ? etlicher Irrungen halben ? so sich zur selben « Zeitt zwuschen den Thei -
len erhalkkeNN ? ein Vertrag Werichtt .

LL . JteM daß solcher Vertrag inn dem Wenn jüngsten « Vertrag ( allein ein
2ltticul die Veldtzüge - Horwagcnn vNdt Wagen Pferde belangende vß--
gesche ^ denn ) sonnst durch aus inn allen vndt jeden « sei « en . Pu « cten ? Anhaltungen «
vndt articuln becrefftigt , alßo daß solcher Vertrag inn seinen Würden « , Weßenn vndt
Crafftenn pleibenn vndt vestiglich gehalten « werden « sollt

rz . Item daß inn itz ahngeregtem alten vnd von neüem bekrefftigten Vertrage
vndter ander « ei « Artitul verleibt , , deß Jnnhaltes ? vndt eß sollen « auch hinfüro keiner -
ley Bew oder anders vff oder neben daß Wasser die Werda ahn , biß ahn « die Stast
Mühlenn von « geineltem vnserm gnedigen « Herrn , seiner Gnaden Erbenn vndt Nach¬
kommen ? noch jemandts v0nn Ihrer Gnadenn wegen « , zu ewigen Tagen « nimmer¬
mehr gemüchtt oder gebaüet werden « .

24 . JteM daß dießeM Articul stracks zu Widder Johann Salveldt , Rendtmei -
ster zu Marpurgk , ein Schleiffmühlenn inn vndt ahn die Lohnn gleich üh « den Spe¬
cken « setzen laßenn ? vndt einem Waffenschmidt genandtt Mepster Han « ß von Köll vmb
ein Zinnß verliehen « .
' 15 . Item daß solcher Baw nicht allein berürkeM Vertrag zu Widder , sondern
auch dem Orden « vndt der Stadt Marpurgk nächtheilig. vndt schädlich sey .

rL . Item baß der Herr Landt Commenthur der Bülej Heßenn solchs ähnn den
Edle « Ehrnvesten vndt Hochgelahrtenn Herrn Johann KLiöeln Stadthalter zu Mar¬
purgk gelängen « laßenn ? Ihne berürts Vertrags erinnert vndt vmb äbschäffuNg beiür -
ter von newem erbaueter Schleiffmuhl vonn der Beklagten Fürsten vndt Oberkeit we¬
gen ? ahngesilchtt.

r ? . Item daß geMelte Stäöthalter von « dem Landt CoMMenthür glaubwürdig
Copei berürtts Vertrags empfangen vndtt deßelbenn Jnhaltt darauß wohl ' vernehmen «
mögen « . , _ , .

L8 . Item daß ohnne ? daß gedachter Stadthälter vndt die Mäte , vff solch des
Landt Commenthurs ahnsuchen derürtenn newen Baw der Schleiffmützlen abgethann ,
sonder ist wahr ? daß dieselbig noch vff heuktigenN tag , vielgemelteM Vertrag zu Wid¬
der , vndt dem Teutschen Oröenn auch gemeiner Stadt Marpurgk zu Nachtheill alßo
ohnabgeschM behalkten « würde

r - . Item daß dem Beklagten Fürsten vndt seiner F. G . Stadthaltter vnd Rhci -
rhen nit sepührt habe , auch « sch nicht gepühre , Widder vielgemeltten Vertrag ob

articus
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ürticulirter maßen » zu Händlerin , vndt höchgedachkeN HMN Ädministratorn vndt S »
F . G . Ordenn zu beschwerenn . rc »

LXT- L ^ L -rvr GegenbrrLchkS vttd Verantwortung in der
Güte der Fürstl . Hestischcn Abgesandten vff der Teutschmeifteri -

schen jüngst zu Sptiet denLr . Martn r ^ z - vorpraHte keriüon .
^ 'öchwirdiger in Gott vnd Durchleüchtiger Hochgeborner Fürsten verordente Kay* ^

W serliche CömMissarien gnedige Hernie Als vf jüngst alhie zü Speyer gehakte « >. Kivä '
Nett Täg vor E » F » 'G . därzu verordenwn Rtthen des HerNN Teutzschenmei - -zilLns

stets Gesanthen einn vermeinte rechtlose vntiv vngegründte cläge in « Schrissten wider
den Durchleuchtigen Höchgebörnnen Fürsten vnnö HerNN Hernn Philkpfen Ländtgrä * ^
uen zu Hessen , Grauen zu CazenelNpogeN Dietz ZiegenhaiN vnnd Nidda vnserm gnedi «
gen Fürsten vnnd Hernn vorbracht - deren abichrifft E . F . G . Unlängst hiebeüor seiner
F . G . zugeftrtigt vnnd darauf diesenn Tagt ferner bestiMbt häbenn ; So erscheiNNen
demnach hochgedachtes Fürstenn des Landgraüm zu Hessen abgefertigte Rethe der Kay¬
serlichen Mait . zu vnderthänigsten ehren vnnd widderholen änfeNglicheN vnd vor allen
dingen Ires tzttedigeN Försten Vnd HcrnN vf jüngsten Tage gethane vnnd
dem Vcrfasten Abscheide iNüverkibee protestatio » vnnd erclerüüg : Nemb -
lichen ob woll S . F . G - zu Pflanzung vnd erhaltung guetes Friddens vnnd ainigkait sich
vor E F . G . oder derselben verorventenN Rethen inn güetliche vnuerbiNdliche Handlung
mit dem Herrn Teüzschemeister inzulassen Nicht vngeneigt - das doch gleichwollS . F . G »
sich hiedurch der / WMwn des päßäwischen Vertrags diese gegeNwertige
Sachen berrefende - vfdem Fall die Mete abermals ohne ftücht zergehen solte mir
Nickten begtzbtn - Vielweniger MN vre Raystrliche Mit Verschweigung des
PäßärvijcheN Vertrags außprachte LoUimiffion - so viel die rechtliche er-
örterung bekannt / bewillige - Sondern solchen Passawischen Vertrag vnd sonst
alle ändere güethaten der rechte vnd gebuerliche einreden ausdruglichen vff solchem fahll
der zerschlagenen Güete vorbehälteNN haben wollen re . rc. . . .

AN andern häbeN E » F » G . daraus weiter züuerNehmeN , das vor des Herim
Landtgrauen Custodieu sonst zwischen S » F . G . vnnd deM Hernn Teuzschmeister keine
andere Irrungen , ausserhalb deren die äbrede ( 6 s 1 ^ 45 . ) Meldet , gewesen seien.
Dünn da der Teüzschemeister einiger vom Braunschweigischen veldzug herrüerender fche-
den oder anderer Mehr ding halber jegenn Venn Hernrr Lanvgraüenn rechtmessge vnnd be -
fuegte forderung gehapt - so würde S . F » G . wärlich ! o lange Zeit vnttd son-
derlicheNN bis Vff des Gerüst LandkgraüeN Lüstodien nicht geschrvitgeN /
Sondern jdlchtt Dinge M der Vndtrhaüdelung zü Speier Mn » Le » 44 » sd wost
als der Gebrechen » davon die abredde meldet oder zürn wenigsten Anno rc . 4f .
jegen der Rav - Majt . änregung gethain habenü / das sie beneben den än¬
dern verglichenen Gebrechen durch Irer M <rjt » Varzu Verdrdenre Reche
damals auch in VnderhäNdluNg gezogen wehren .

Aus welchem nothwendig ervolat , das die iM eingang des vermeinten « Vertrags,
vnnö itzo in vorprachter Clag angezogenne vrsacheNN - Alß nämblichenn vonn VietfLl-
tigrnn VNNd mäncherlcv spen / Item von erlittener fcheden im BrauNschMigi -
schenn Veldzügk - Item von INNahm des Teurjchenhaules rc . tzany Nichtig/
ohne ällenn Gründt vnnd neben » der warheir vorpracht seinn - SiNteMall alle
Jnüngen - so stch von « wegenn Innahm des Teuzfchenhauses - vnnd sonnst zwischenü
dem Herrn Landtgrauen vnnd Teüzschemeister zugetragenn haben , INN ANNo i Z 4 f -
gentzlickenn vercrägentt VNnd abgchändelet worden » stiNN / vnnV derTeüz -
fchemeister joNnster deiner fcheden Vberall Noch anderer Dinge gedacht / viel-
weniger sich derenhalbenn Forderung angeMast hak / DärüMb dem TeuzB
schemeister mstr Nichten gebürt har / solche abgehandtlere vnnd einMatr

mm r. MM
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allerseits bewilligte vnnd verglichmne puncken wieder m zwerffel zu zichennj
vnnd dcrcnnhassenn von dem Herrn Landtgrauenn / inn höchster seinner
F . G . vngelegenhait vnnd herkester Custodien , einen andernn so beschwer -
lichcnn vnnd voriger abredde ganrz wiedrigen Vertrag zu erdringenn / vnnd
sich S . ssG . Beschwerung dermassen zu mißprauchenn .

Was aber die schedenn , so der Her Teuzschemeister im Krieg Lnno re. 4L . er-
littenn habenn will , belangen thuet , Gestehen » die Hessischen Gesanthenn keinner schä -
denn vberall , wie dann von wegen des Hernn Teuzschemeisters nie keine scheden , weder
vonn diesem noch dem vorgehendenn Braunschweigischen » Veldzugk vor oder in vff-
richrung des vermeinten Vertrags ü ^ r -irrc wordenn seinn , auch nicht
elirk , zugeschwergenn in specie dargethann werden » könnenn , dann der Her Landtgraue
sich nicht zu erinnern weiß , das in ermeltem Schmalkaldischem znge , dem Hern »
Teuzschmeister einiche Stadt , Schloß , Dorff , Hauß vnnd anderß dergleichen « ange-
lauffenn , verbrendt , gepflündert , noch inn andere wege veindtlicher weiß beschedigt
wordenn , vielwemger wirdt sich dies befindenn , das aus seinner F . G . geheiß vnnd
Bereich dem Herrn Teuzschemeister einicher vorsetzlicher schade zugefuegt sey . Vnnd
da mann gleich im Durchzuge seine F . G . oder derselben vnderthanen beruert , vnnd sich
bey denselbenn der fueterung oder anderer Vitalien gepraucht het, wie es dann Mn durch -
zugenn so schlecht nicht pflegt abzugehenn , vnnd wie mann sagt vnmuglich ist , einn
Heer in einem sack zufüerenn , So isis doch im hailigenn Reich Teuzscher Nation , vnnd
sonnderlichenn vnder Fürstlichem Personenn nie gehoert , des Herkohmmens zu geschwei -
zen , das ein Fürst den andernn vmb eines Durchzucks vnnd gebrauchter Fueterung
willenn , solcher gestaldt anzulangen vnd in verderbliche Beschwerung zu pringenn sich
jemalßvnderstandenn habenn solte , wie dann der Exempell gnueg verbanden » , vnnd
schier keinn Fürstenthumb in teuzscher Nation ist , das nicht bey vnnsern tagen Durchzüge
erlittenn habe , Zu dem das auch des Teuzschemeisters Lande vnd gebiceh so weich,
vnnd breirh nicht ist / das mann Jme vnnd denn seinem einenn solchen » schaden «
im durchzöge ( auch mit sonderm Vorsätze ) hette thun können , der diesimn Be¬
schwerungen » , so dem Herrn Landtgrauen in dem vermLintenn Vertrag
vsserlegt wordenn / zu vergleichen » seinn mochte .

Ännd vber das alles wann schon außfündig gemacht vnnd erwiesen » , das dem
Herrn Iegentheil oder S . F . G . vnderthanen im Schmalkaldischenn oder auch im
Braunschweigischen Veldzuge einicher schade geschehen » , vnnd solcher schade wie groß
oder klein der seinn mocht , iigwciirt wehr , vnnd wiederumb erstattet werdenn solte vnnd
musste ; So konthe doch der Her Landtgraue zu erffattung solcher schedenn , vff dm
fall die erwiesenn würden , weiter nicht als pro rsrg. angelangt werdenn , weil! das
Kriegsuolck S . F - G . nicht aller zugestandenn , Auch S . F . G . inn Jrem Nahmen
alleinn den Krieg nicht gefuert , Sondernn Ire mitainungöverwanten gehapt habenn ,
wie menniglichenn bewußt iss - - - - , - -
In summa es ist der ganye Vertrag dahinn gerietet , das man die Lande -,
eomphmei zu Mlarpurgk mit Iren in vnnd zugehorungenn zu einem bcsom
dernn Fürstenrhumb oder Tcrrrtorro benebenn dem Lürstenthumb Hestenir
tternne amichten , vnnd machen » wöll , welchs warlich nicht alleinn be¬
schwerliche , sonndernn auch gany vnleidliche newerungen sein / die weder
der Her Landtgraue noch ) seiner F . G . erben vnd nachkhommenn Fürsten zu
Hessen nimmermehr mir willen » nacdgebcnn vnnd gestatten können noch»
werdenn / auch ein solches bey S > F . G . Landtschafft mit nichtenn würde zuveranth -
wortenn seinn . rc .

Das auch der Teuzschemeister mit seinem Nachkeill denn Vertrag ( wie dorinn ge¬
meldet ) bewilligt , vnnd dem Hernn Landtgrauen nicht ein geringes will nachgelassen »
habenn rc . Mochte doch sein des Hernn Landtgrauen F . G - gernne in specie wissen , was
dieser vor ein Nachkeill oder Nachlassens wehre , Ob ekwo der Teuzschemeister Jme
dieses vor einenn Nachtheill vnd nachlaßens / vnnd dem Herrn Landtgra-
uenn anziehe / das die Stadt MarpUrgk Jme dem Herrn Teuz»
stbemeister nicht auch zugerheidingt , sondernn dem Hernn Landtgrauenn nachge¬
lassen » iss Dann waß sonnst darwit gemeint werde , können S . F . G . nicht verste -



henn , dieweil auß Verlesung vnnd erwegung des vermeinten Vertrags genugsam er¬
scheinet , das in keinem Mittel vberall ezwas wehr gemittelt , wie es in guetlichenn
vnnd gleichmejsigenn Vertrags Handelungenn sonst preuchlich ist , vnnd das etwo der
Herr Teuzschemeister solche Mittelung vor einn Nachtheil vnnd nachlassung seines cheilß
anziehenn möcht , Sondernn was nuer der Herr Teuzschemeister gefordert , vnnd ge¬
ravt wie er einn Jedes gefordert / begerr , vnnd gcwoldt har / also wirdt es
Jme stracks zugetheidingk , vnnd darüber ein so mergliche vbermeßigte sum geldes , von
fünff vnnd funffzigk thausent Gulden zugehandelet rc . '

LxrralA Teutschmeisierischcn Schreibens an Landgraff Phi¬
lips? Zu Hessen , 6 . 6 . Mergentheim den r8 . April 1550 .

as vnns aber am 17 . biß Monats neben einer vbersandten Copey , eins Jres Lx ^ r -
schreibens des Datum heltet am 6 . Martii geantwort , das befindet E . L . ausvo
beigesandten Copeien , dem allen nach , E - L . leichtlich hadt abzunemen , vnd Oiilens.

Ir einzubilden , das vnns vber vor erlittene InLuri , gewaltsam vnd schaden , auch nu - rzso«
mehr biß in das ander Jar aufziehen vnd inhabenden , vnnd von vnns zu beiden theilen ,
hochverpflichten , mit aignen Händen vnderschrieben vnd besiegelten Vertrag , mit wei¬
teren grossen vncosten vnd vnstatten vns ferner vmbfüren zu laßen , piilich znm höchsten
beschwerlich vnnd vnthunlich , wollen vnns hierumb entlich getrösienn vnnd versehen , wie
wir das auch darmit den dingen einmahl zum ende vnd abgeholffen werde , wie jy sich
dann allwegen haben lassen » hören , gemeldten Vertrag mit wircklicher Bezalung der
s sooo . fl . weiter unverzüglich nachsetzen , vnd Iren Stathalter vnd Rathen di fürder -
lich zu erlegen vnnd vnns zu enkpsahen geinJranckftnth an Mayn tag zu ernennen ernst¬
lich bevelhen Des wollen wir vnns gewißlich vnnd vnabschlegig verlaßenn , vnnd in al¬
lem gutem williglichenn verdienen , vndone das kein mlsfaUen schöpften das wir
die Ray . Mast . vnnstrnn allergncdr'gstcnn Herrn in » aller vnderthcnigkair
gestalk der sachenn berichrenn vnnd vmb Hilff vnnd dessel¬
ben demütiglich anstrchen / davon wir vnns dann in keinen weg lenger
wißen laßen zu weisen / vnnd des ewer Lbd . beschrieben anrworr . Datum
Mergentheim vnder vnserm zu Ende der Schrißt fürgetruckten SecretJnsiegell am 28 »
Aprill Anno isfo .

^ xcerpcum ex V3b) u ? a ftrineipix 6e claro hecheln den 7 .
guftl Anno 1552 . lcriptä aci Vsilkielmum Schachten und Sy -

lnonem Brnugenn .
lagt der Teutschmaisier vber euch , so habt Ir gutt ankwortt , will er Pension/ Lx gLkis
, Burgen oder Vnderpfand nik annemen / so will er nicht vertragen ^ rcklvi

sein , Sucht Mutwillen , wirdt Iderman Jme vnrechr geben / vnnd Lilien ^
Ir kont Kay . Mjt. auff sein Clage gute ankwortt wie obgemelt gebenn . - r 50 .

E . F . G .
dienstwillige

Hessische zu dieser Sachen verordnte Reche.
procluLkum Speir den 2s . -̂ uFulti ^ MIO Is6 ) .

277°

An mein G . F. vnnd Herrn
denLantgrauen zu Hessenn rc .

wolssganng sonn Gots Gnaden Admini¬
strator des Hochmeisterthumbs in Müs¬
sen , Meister Teutsch -Ordens rc.

l^ um . 278 .
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dlum . 279 .
LxcraÄ Bericht vnd Anzeig wie von wegen des Landgrauen

zu Hessen die (Kapitulation so Mischen Kays. Mt . vnd
S . F . G . aufgericht , geleistet ist .

I x̂ kiüis SiebeNzehendcn , wiewoll man der gewissen Zuversicht gewesen , wo vew
mmssclgc vrjachen vnd ableinunge gelten solten , das dem Herren Deut -

^ rcnivi ŝ ^ meister seiner Anfordrunge Halden ein solliger Bericht gethan , dardurch die »
/ . ie§enn . hoch der mehrer theill gefallen sein solt , So hat doch derselbig Be¬

richt kein stadt finden mugen , Sondern die Lantgrevin selige hat vf Jres Herrns be -
selch mit Ine lezlich zu Speyer ein AbredzuM Vertrag gemacht , dersclbigcn nach»
der Dcütschmelsser gern Laßel ein Vlokeell einer Vcrschrerbunge geschickt »
davon obbemelten Chürfürsilichen Rethen Copei ist behandigt , vernleg derselbigen , die
dan der Landgrave etwas ( doch nit in der Subltan ? sondern in verdis ligrraüvi3 die zu
hoch perciuciicirlich gestanden ) geenvert , hat dise Anffirach ir maß vnd werden den
Landgranen die fünf vnd fünfzig thaufend Gülden die er dem Deutsch enmei -
sier aus crafc deselbcn Vertrags geben soll / nicht so hart crefen / als die
vbrigen Punct davon dieftlbige Verschretbünge sagt »

280 .
MargravAlbrechts zu Brandenburg Schreiben aus dem Feld -

Lager bcy Königshoven , ä . 4 . May 1552 .
Lx OriZ .
^ rcliivl
Ogrrnik .

rss2 .

W^ nßer freuntlich Dienst vnnd was wir Lieds vnnd guts vermögen « allzeit zu vor ,
DvvH Hochgebornen Fürsten freuntliche liebe Vettern vnd Brüdere . Wir geben E . L .

freuntlicher Mainung zu versteen , das wir mit vnserm Leger allher gen Lonigs -
Hoven verrückt , vnd das wir so langsam ziehen « ist die vrsach , das etzliche vonn wegen
des Teutschenmeisters vns vnter Augen geschickt , vnderhandlüng mit vns zu pflegen »
dieweil sie nit wißen könten wo der Deutschmeister gewißlich diser Zeit were , vnnd wie
wol wir sie zu hörn zu vns bescheiden « , so gedencken wir vns doch an E . L . Vorwis-
senn vnnd willenn mit Inen nit emzulaßcnn , Wir achten aber dafür , do wir ein Gul¬
den hundert tausent sambt dergepürlichenObligationn vnnd E . L . des Landtgrafen schuld -
brief mochten heraus bringen , Es solt fürtreglicher sein dann das wir Jme dieHeußer
dero über sechs nit seien sambt den flecken soltenn ausprennen laßen . Vnnd do nun dise
sache mit dem Teutschenmaister oder den seinen verricht gedenckenn wir vnser « zug an
Ort vnd ende ferner zu nemen wie mit E L . hiebevor verabscheidt vnnd nachdem wir
glaublich bericht das ein Musterplatz zu Regenspurg sein vnd daselbsthin viel Knecht lauf-
fen sollen « so seienn wir doch auf E . L . gutachtenn alsdann bedacht vnsern Zug furderlich
daselbsthin zu richten vnnd solchenn Musierplatz zu trennen , als vns auch für gut ansi-
het , Nachdem ein Musterplatz zu fuessenn sein soll , das E . L . mit Iren Haussen oder
je einer streiffenden roth daselbst hinauff auch geruckt vnnd denselben Musterplatz zertrennt
hettenn , damit wir allenthalben nicht vergebenlich vmbziehen vnnd vbersehenn , das an¬
dere vns zu Nachtail auffkommen , vnnd damit wir vns allenthalben darnach zu rich¬
ten So bitten wir Eurer Liebden fürderlicher Antwort hiebej . Datum in vnßerem
Veldleger bey Königshoven den 4 » May Anno » ssr .
Den Hochgebornen Fürstenn , vnsern freuntlichen

lieben Oheime Vettern vnd Bruder Herrn xreli im Veldlager vor Gun -
Willhelmenn Landgrauen zu Hessen Grauen delfingen am zten lVIgji
zu Katzenelnbogen Dich Ziegenhain vnnd Ni - 15 ; r .
da , vnnd Herren Johann Albrechten Herzo¬
gen zu Meckelnburg rc .

tzu Jrer L . aigen Händen .
Kum ?
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Xum . 281 .
AMochgepormier Fürst freuntlicher lieber Veter vnd Bruder . Wir haben E . L . ^ xOrig .
MM schreiben welches gestern den 4 . diß Monats clsrirt , entpfangen , verlesen » , vnd ^ rckivl

laßen » vns wolgefallen das es E . L . mit dem Teutschcnmeister dermaßen , wie OarmL
sie schreiben , vornemen , darumb so wolle sy darmit also furtfaren vnnd die ein hundert * 552 .
rhausentfl von Jme nehmen deßgleichen Inen gepürliche Obligation wie andere thun
laßen , vnd darneben die Versicherunge so vnser Gn . Herr Vatter Jme dem Deutschen
Meister seiner angemaßten forderunge halben hat vnder der Cusiodien geben müßen wider
heraußer reichen Auch Verwegen ferner ein Versicherunge von Jme nehmen wie
wir des E . L . kirbey ein LAsttell vberschicben .

Was dan E > L . weithern zug vnnd zertrennunge des Musterplatzes zu Regenspurgk
betrift , laßen wir vns daßclbig auch also wolgefallen , das E . L . demselbigen wo sie kön¬
nen abbruch khuen , deßgleichenn wollen wir auch inmaffen wir vor Ankunfft dieses E .
L . schreibens bedacht gewesen , vff den Musterplatz zu Fuessen verdacht sein , wie wir
demselben mügen Abbruch thun , vnnd zertrennen .

Wilchs wir E . L . also itzmals Hinwider in eill nit wolten verhalten vnndseindt der¬
selben freuntliche vnnd angeneMe Dienst zu erzeigen alzeit geneigt . Datum in vnserm
Veldlager vor Gundelfingen am sten Maji Anno rz sr .

Wilhelm rc .
An Marggraue Mrecht rc .

282 .
onn Gots Gnaden » wir Wolffgang rc . bekennen hierann öffentlich , vor vnns Lx gu -

vnsern Orden , vnnd vnnsere Nachkomen , als wir denn Hochgebornen Fürsten , roZrspK .
^ -Hern Philipßen Lanndtgrauen zu Heßenn , Grauenn zu Catzenelnpogennrc . vn - Dabular .

fern lieben Hern vndt freundt , vnder seiner Liebden beschwerlichsten Custodienn , etlicher varmit .
sachen halben » angefordertt vnd so weit gedrungen , das S . L . sich mir vns in ei - is ; 2 .
nen Vereragk / der vnder andern erzliche vnd fuuffzig thausicnt Gulden /
die vns S . L . erlegen sslt / mitpringt / on andere mehr articull deren sich
G » L . vor sich vnd die Iren gegen vnns vnnd vnnjernn Hrdcn begeben /verzeihen / vnd cingehen müssen . Das wir demnach vff anfordern des hochge -
bornen Fürsten , Hern Albrechts des Jüngern , Marggraven zu Brandenburgk vnfers
innsonders liebenn Hern » vndt freundts , denselbigen vom Landgrauen erdrungenen
Vertrag , dem Landtgrauen vnd S . L . Kindern gutwillig Widder hinnaus gegeben vnd
gereicht habent . Gereden » vnnd versprechen bei vnsern Aidt vnd ehren vnnd höchsten
Warheitt den Landtgrauen zu Hessen oder jemandts von Jrentwcgcn , zu ewigen tagen ,
wedder in oder ausserhalb rechtenns Verwegen nitt anzufordern , Sondern vielmehr
den Lanegrauen zu Heften vom Deutschen chrdcns in Heften gelegenen Heust«
fern vnd Gütern , hinfürter das zu leisten / das die Lantgrauen zu Heftenn
in Osrzeitztenn vnd dan auch bis vff den Beschlus obbemelrs Vertrags /
daruff gehabt / genossen vnd herbrachk habenn / Alles ohne einiche Ausrevde ,
widderussge oder pr -crenäirung einichs Vertrags , davon wir oder vnser Orden vnd nach¬
komen vns auch ( wilchs wir hiemitt vermittelst eines leiblichen » eides betheuren ) nym -
hermehr wedder durch Pabst , Keister oder König , oder jemandts anderst absolviren
oder entbinden lassen wollenn , vnd des zu einer Vrkundt haben wirre -

^ um . 28Z .
Lxrr3 <I Tilemanni von Gunterode wahrhafften Summari¬
schen Beschreibung der Ursachen Anfangs , Mittels lind Ende Deutscher

Nation Kriegs und dero gemachten Frieden von 1546 - bist
in das 155Z te Jahr .

NN 2
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s . 15 ; r . ä . zo .

Winter dieser Zeit biß man gehn Stockach und wider herum zog brandschatzte und
brand Marggrawe Albrecht dero von Vlm Dörfer Stadt und Landschaft und

zöge auch ms Teucschenmeisters Land rc .

Hiebey ist mm zu mercken , daß unter des wie man zu Gundelfingen , Ehweil und

vor Eichstadt läge , der Margrave dem Teurschen Meister grossen Schade »»

zugcfügt / Brandschatzunge abgedrungen , die Würtzburgische und Bambergische Bi -

schoffe zu beschwerlichen Verträgen genöthiget - - Derowegen auch Lantgrave

Wilhelm verursacht worden zwey geschwader Reuter , die er dem Marggrauen allein

und anders nicht dan wider den Teutschenmeister zugebrauchen geliehen hatte -

wieder abzufordern , die auch abgezogen .

Kum , 284 »
LxcraÄ erster Schrifft so der Khurfürst zu Gachßen der Kö¬

nig ! . Maj . vbergeben hatt am iS . Apr . 155 - - .

Lx 3Äi8 l^ ^ rsilich Wirt vnderthenigst gebeten , das der Landgraf zu -Hessen , welcher auf der
/ crckivi baiden Lhurfürsten Sachßen vnd Brandenburg Traw vnd Glauben

Lebend . in die beschwerliche Custodia kohmmen vnd so lang enthalten worden

- 5 sr . derselben ane allen lengern Vorzug möchte entledigt werden .
Das auch die Beschwerungen so S . L . G . vnd derselben Rinder in we - -

rendcr Lustodien Ihres achtens vnrechcmesig zugefügk / wider mögen ab «"

geschafc werden / auch der Schaden halben die S - F . G . vimd derselben Kinder er -

dulten , geburliche vnd gnedigste versehung wogte gefchehen .

Kum . 28 ? .
LxcräÄ anderer Schrift so der Lhurfürst zu Sachßen der

König ! . Majt . vbergeben den LO . April , r 552 .
Lx aöiis Beschwerung so dem Landgraffen vnnd seinen Rindern innweren -

/ crckivi der Lustodien begegnet / wüsten gleichwol Ihre Churfürstl . Gn . nicht alle .

ÄLZenb . Mem das Sie vermerckt das Sie sich der Sachen mit dem Churfürsten von

i s sr . Meintz , desgleichen der beschwerlichen Verereg mit dem Deutzschenmeister /

dem von Solmis vnd andern , desglei chen etzlicher Lehenschafft vnd Gerechtigkeiten die

zuuorn in das Lant zu Hessen gehört , beschweren auch vielfältige Scheden anziehen

wie dan der jung Lantgraf da es zu fernerer Tagsazung vnd Handlung khomen solte , sol¬

che in ipecie wurde anzuzeigen wießen .

286 .
Außzug der Kön . Matt , gegeben » Resolution nnd wettter

Handlung vff gehaltenen Lag zue Lintz , dann 27km
Aprilis 1552. .

Lx LÄig ^ ^ ^ an der Churfurst zue Sachßenn vnnd seine Mitverwantten von Ihrer furgenoh -

Archiv ! - AMD menenn Krigs vbung abstehenn , vnnd das versamblet Krigs volck vrlaubett
( Alens . zurtrennen vnnd lausten lassen » , das darauff alßpaldtt in virzehnn tagen denn

ifsr . nechstenn darnach volgendt , der Landgraue vonn der Kay . Majt . ledig gelaßenn vnnd

mn die Stad Collnn am Rheinn geantwort vnndt vff freyenn Fueß gesteldt werden fall .

Der Beschwerung vnnd Schädenn halben so der Landgraff oder seine

ddhne anziehenn , Sullenn dieselben vff denn künfftigen vorstehenden guittlichenn

Tage , vor der Kön . Majt . auch denn Chub » vnd Fürstenn , so dahin ankommenn wer¬

den , anbracht vnnd zue gebürlicher Vergleichung gegriffen werden » .

Aber
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Aber die Lxecurion der gesprochenem Vrtheill INN der Catzenelnbogischen Sa -
chenn , betreffende , will Ihr Kön . Majt . inn Nahmen » vnnd an siadtt der Rom . Kay .
Majt . gnediglich bewilligenn , das dieselbe Lxscuüon ingesteldtt werde re .

^sssum . 287 -
kxrrLÄ inliruÄion Herrn Landgraf Wilhelms zu Hessen für

den Cantzler Henrich Lerßner Gesandten zu Paffaw 6 . ä .
Jnspruck ä . 2. 5 . May . 1552 .

Deutschmeister . Soll seine Forderung lassen fallen dieweil er deren keinen Fug hat ^
' vnd darzu den Vertrag Widder heraußer reichen » LieZenk

issr .
Issum . 288 .

exrrsÄ Vertrags cl . <l . Paßaw >l . 2 . August . 1552 .
^* ber all anndere puncken vnnd articl von gemelktem Churfürsien zu Sachsen Hx guro -

vnnd Wilhelmen Lanndgrafen zu Heßen wegen angezogenn vnnd furkhumen bis Arspko
zu erledigung der anndernn vbergebnen gemainen Beschwerungen eingesteltt ^ rcülvi

vnnd verschoben worden . LsZenk
Desgleichen der Administrator Theutsch Ordens auch Hertzog Hainrich zu Is52 .

Braunschweig vnnd andere so den Landgrafen des verganngenen Schmalkaldischen Kriegs
halben in ansprach genomen , oder noch zu haben vermainen , damit auch biß zu erledigung
der ob bemerken beschwerungen stillstem .

Auch die angezogne nerve Grauamina so kn des Landtgrauenn rverender
Custodia am Rayserlichen Lamergerichk oder sonnst wider Ine fürgeno --
men styn mochten sampt derselben Lxceprionen durch die Chur vnnd Fürsten , so diser
Sachen vnnderhanndler gewesen auf nechsten Reichstag geburlich ersehen vnnd ge¬
dachter Lanndkgraf dar inn nokturfftiglich gehört auch darüber was Recht vnnd pillig
erkhennt vnnd mitler Zeit am Kayserlichen Camergericht still gestannden werden solle .

289 .
demnach zwischen dem Ehrwürdigen , Edlen vnd Ehrnvesten , Herrn Al -

hard von Hörden , Land Comptur der Balley Heßen , Comptur zu Marpurg , cüivo
Tmtschm Ordens , an einem - vnd dem Erbarn vnd Wolgelärten , Henrich varmlt .

Kaeln , Pfarrern zu Großen - Selheim , am andern Theil , sich Irrungen zu getragen , r ; 7 r »
von deswegen , daß vbbemelter Herr Land Comptur , als Lollator der Pfarr zu
Gclheim / gedachten Pfarrer seiner Pfarr / aus allerhand vorgewandren
Ursachen entsetzen / vnd dieselbe mit eilier andern Person versehen vnd bestellen wol¬
len , derhalben er der Pfarrer den Herrn Superintendenten Ich Casparum Tholden , als
dieses Orts vnd gantzen Heßischen Bezircks an der Loin (- enerLl Inipeökorem der Kir¬
chen , klagend ersucht / auch folgende die fach an den Durchlauchtigen Hoch ---
gedornen Fürsten vnd Herren / Herrn Ludwigen , Landgrafen zu Hessen re .
als den Landsfürsten gelangt / vnd Seine F . Gn . darauf vns dero Statthalter ,
Cantzler auch dem Superintendenten vnd andern Geistlichen vnd weltlichen Rhaten ,
gnediglichen befohlen , beede Theil in solchen ihren Gebrechen , notkürfftig zu verhören ,
vnd , nach Befindung , die Billigkeit darunder zu verschaffen , Als haben wir beede
Parteien in Fürstliche Cantzley Vorbescheiden , auch in zweien tagen gegen
einander notkürfftig verhört / vnd nach eingenommenen » Bericht vnd (§e -
genbericht/ die sach , beede mit ihrem guten wißen / vnd oKew dahin
Verabschiedet / daß der Pfarrer ' , biß vf schierß künfftigen Michaelis , vf der Pfarr zu

0 0 großen
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großen Selheim bleiben , dieselbige , mit Lehre göttliches Worts , vnd Handmichung
der Hochwürdigen Sacramenten , zum fleißigsten , vnd mit guter Christlichen Bechai -
denheit versehen , derowegen auch immittelst durch den Herrn Land Comttur nicht dar -
vonentsttzt , sondern so lang darbey gelaßen , ihm dem Pfarrer auch alle Nutzung vnd
Gefalle , dieses faustenden 72 . Jahrs , wie auch die allgerait ausgestellte Wmter - Dan
auch die jetzunder vorstehende Sommerfrüchte , allein verbleiben , aber dieweil zu besor¬
gen , daß von wegen des vnwillens , so zwischen dem Orden , vnd ihm dem Pfarrer ,
dan auch der Gemaind zu Selheim eingefallen ist , er der Pfarrer hinfürter zu Selheim
mit einem solchen Nutzen , wie sonsten beschehen , vnd sich wol gebüret , nicht lehren
möge , daß er demnach auf nechstsolgenden Michaelis , von der Pfarr ^ nützlichen ab -
trctten , vnd dieselbige einem andern Pfarrer , welchen der Herr Land Comptur dahin
pretenmen , vnd obgedachter 8uperinwnäen8 , in Krastt Fürstlicher IncheÄion exa -
miniren , vnd darzu , nach Befindung deßen Geschicklichkeit Lonkrmiren würdet , ein¬
räumen solle , auch denselben newen Pfarrer dieses Jahrs die Braach zu künfftiger Win¬
tersaat , ohnverhindert thun laßen , außerhalb eines Ackers , ohngefehrlichen von einem
halben Morgen , so im Oehler Grund gelegen , vnd er Henrich Kael ncchst verschinen
Herbst gedüngt hat , denselben vnd weiters nicht soll er der alt Pfarrer selbst braachen ,
vnd mit Winterfrucht säen , auch künfftigen Jahrs schneiden , da dan er der alt
Pfarrer etwas am Pfarrhauß vnd dessen Hoff nützlich vnd augenscheinlich gebessert het -
te , darvor solle ihm auch , aufBider Leuht erkandnuß , gebürliche Ablegung widerfahren .

In Vrkund seind diser ^ ecetszween gleich lauts , vnder unser Statthalter , Cantz -
lar vnd Rhäte , aufgetruckten Ringpittschafften vsgericht , deren einer dem Herrn Land
Compthur vnd dessen Orden allhir , vnd der ander ermeltem Pfarrer zugestelt . Gesche .
hen zu Marpmg den röten Martii Anno Christi

2YO .
Lx süis ^ Mjer des Durchleuchtigen Hochgepornen Fürsten vndt Herrn Herrn Philipßenn
ir êpos. des Eltern Landgraffen zu Heßenn , Grasten zu Catzenelnpogen rc . vnsers gne -
Lrücnf. Fürsten vndt Herrn verordnete Cantzlar vndt Räthe , thun kundt hier -

isL6 . an ' bekennende , das wier in der Rechtfertigung zrvufcheir der Dorssfchafft Dic¬
dentzhaußen Llägern an einem , vndt Hern Iohan vonn Rehe Lande
Comptur der Balley Hessen / Lompthurn zu Marpurgk anderteilß , heutt
claro geurtelt vnd erkhant habenn , wie vonn Wortten zun Wortten hernach volgt .

In fachen der Dorffschafftenn Dicdentzhaußen Llägern an einem , vndt Herrn Johan
von Rehe Land Compthur der BalleyHeßen , Compthur zu Marpurgk Beklagten an¬
dern teils , denn angezogencn Brauch der Huide vf den wüsten felden , Darzu das
Holtzlesen , gruin Laub sireiffen , vndt das gefallen Laub zu keren , an vndt im Stor¬
nier betreffenn , Ist durch Cantzlar vndHoiss Räthe vf clage , Andtwortt , allerseidts
geführte Kundtschafft dargegen beschehen Lxceprion , keplicgüon , Conclulion vnd
alles anders fürbringen vnd gethan Rechtsatz ex oKcio zu Rechte erkanth , daß aus den
Acten vndt dem gantzen Handel so viel erscheinet , das die gemeine Dorffschafft Die -
dentzhaußen ohn Bewilligung vnd ergünstigung eines Landt Compthurs vnd sonderlich
nach beschehener Verweigerung des Hegens an des Ordens Wiesen vorm Stornier ,
des Heumehens vnd machens auch heimfhürens nach Gertshaußen sich der Huide des¬
gleichen des Laubsireiffens , Laub kerens vnd Holtz lescns in des Deutschen Ordens
Waldt dem Stormer , nit zu vnderziehen , sonder daffelbig bewilligen vnd nachgeben ,
bey einem Landt Compthur stehe , vndt das sie Verwegen vff den fall , da sie hinfüro der
Huiden Laubsireiffens , Laub kerens vndt Holtz lesens im Stormer nicht entrathen könn¬
ten , schuldig seien deßhalben mit des Land Compthurs willen zu handlen vnd sich mit
Ihm nach Billichkeit darumb zu vergleichen ; So viel aber die in ^ Lkis angezogene wü¬
sten Felder am selbigen Stormer gelegen belangt , Ist erkhent , das sich die Dorfffchaffit
Dicdentzhaußen derselbigen zue offenen Dagen mit gewöhnlicher vnd zimblicher Huede
nach dem Landgebrauch , ohne des Ordens schaden , wohl gebrauchen mögen , von
Rechts wegen kronunLlarum Freittags den iLten LuxuL Llmo Ovlvilü 1566 .

Die-
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Die weil nun die Dorffschafft Diedentzhausen dieser Vrtheil abschrifft in k' ormL
smlienlics gebeten vnd Inen solä) es zugelaßen , so haben wier gedachter Dorffschafft
dießer Vrteil vnter hochermelts vnserö gnedigsten Fürsten vnd Herrn anhangenden Le¬
erer Jnsiegel . mitgetheilt , geschehen ! zu Warpurg den i6 . ^ uoutti -Vnno > 566 .

291 .
wißen , als der Nöm . Kayserl . Majestät vnserm allergnädigsten Herrn auf iezi - Lx gpc»-

gem Reichstag zu Augspurg durch Churfürsien , Fürsten vnd gemeine Stände Argplio
des Reichs ein dreysacher Römerzug auf acht Monat zu eylenten , desgleichen /^ rctrivi

zur beharrlichen Hülff in den dreyen nechstsolgenden Jahren , Jedes Jahrs besonders varrntt.
Ein einfachen Römerzug acht Monat lang , darzu zween einfache Römerzüge zu Vnter - 1 xss .
Haltung ezlicher Pferde im Mardtgelde bewilliget , vnd sonderlich verabschiedet worden
ist , daß ein jede Obrigkeit vow Ihren vnterrhanen Feifflicb vnd weltlich /
Exemr vnd nicht Epemc , gefrcyt vnd nicht gefreytt/ wie Recht vnd Her¬
kommen wäre / diese bewilligte Rcichssteurcn / soviel die zu eines jeden Stan¬
des gebührenden Antheil ertrüge zu erheben vnd cinzubringen guc Fug vnd
Macht haben sollen .

Derowegen der Durchlauchtig Hochgebohrne Fürst vnd Herr , Herr Philipps der
älter Landgraf zu Hessen Graf zu Cazenelnpogen rc . vnser gnädiger Fürst vnd Herr ei¬
nen Landtag anhero gen Traysa ausgeschrieben , vnd darauf S . F . G . treuen Ritter-
schafft , / ' rE /^ ten vnd Landschafft solches alles Vorhalten vnd gnädiglich begehren las¬
sen , auf Wege zu gedencken , wie solche vorgemeldte Neichssteuer , welche allzusammen
in einer Summa zu S . F - G . Antheil ertragen Siebenzig acht tausend Sechshundertt
Gulden jeden zu r 5 . Batzen gerechnet zum füglichsten erhaben vnd einbracht werden möch¬
ten ; So haben aufbeschehenen Vorbehalt Ritter - vnd Landschafft sich endlich vereiniget,
verglichen bewilliget vnd verabschiedet , daß vorberürte Lumma angeschlagen , aufgefor¬
dert , gegeben , eingenommen vnd geliefert werden soll , wie vnterschiedlich hernach folget .

Erstlich sollen alle Haab vnd Güter , Renthe vnd Zinsen liegende vnd fahrende
nichts ausgenommen so in vnsers gnädigen Fürsten vnd Herrn zu Hessen , Fürstenthu¬
men , Grafschaften , Herrschafften , Landen vnd Obrigkeiten gelegen sein , die stehen zu
dm Prälaten , Geistlichen , hohen vnd niedcrn Stifften , Comtureyen ,
denen von der Rltterschaffc / Vmuerliräten , Clösterreichen , Hospitalen oder an¬
dern wer die seyn , sie seyen gesessen in oder ausserhalb Landes in diese Steuer vnd An¬
lage gezogen vnd dem verordnten Einnehmer die Steuer darvon erlegt werden , vnd
ein jeder solch sein Haab vnd Guth getreulich sondern gefährlichen Aufsatz vermittelst
Handgegebener Gelöbnis vnd Treu an Eidesstatt , welche Gelübde er den Einnehmern
für der Liefferung thun soll in rechten zimmlichen Werth anschlagen vnd also versteuren»
vnd von jeden hundert Gulden Hauptgelds zur eilenden Hülf ein halber Gülde , desglei¬
chen zur beharrlichen dreyjährigen Hülff auch ein halber Gulden in dieser Anlage versieu »
ret vnd ausgenommen werden ; Es sollen alle Haubtsummen , so auf Geld vnd Thlrn.
stehen zue 27 . Alb . gemacht vnd also die 8umma wie viel solch Geld vnd Thlr . ertra¬
gen den Gulden zu 27 . Alb . gerechnet .

Desgleichen der Gulden in Erlegung der Steuren zu 27 . Alb . oder i s . Batzen
gebessert vnd bezahlt werden .

Es sollen in dieser Steuer mit Handgebender Gelübde an Eidesstatt versteurct
werden , alle vnd jede Hauße , Höve vnd Garten , Teiche , Acker vnd Wiesen , eigen
Güter alle vnd jede Lehengüter des Adels , vnd der Burger ; Item die Häuser so der
Adel in Stätten , desgleichen , was ein jeder an baren oder ausgeliehenen Gelds , auch
an Pfandschafften , Handelgelde vnd Besserung hat .

Item Vorrath ohne Früchten , Wein vnd allem andern daß ein jeder vber seine
Nothdurft biß zum neuen vbrig vnd zu verkaufen hat .

Item alles Rindvieh , Schafe , Säue vnd ander Vieh .
00 r Item



148 LU G > ^

Item Silberwerck , Haußgeräth vnd Kleider , so man nicht zum täglichen Ge¬
brauch bedarf.

i Renthe
Jährliche > Au /xommen

, Nutzungen .
Die seyn an Geld , an Frucht , vnd allem nichts ausgenommen .

Vnd nachdem nicht wenig seynd die Cramer - Werck vnd ander dergleichen Par -
tbierung mit grossem vnd kleinem , vnd allerley Wahren in vn ^ers gnedigen Fürsten vnd
Herrn Lande treiben , des Jahrs ein merckliches groses gewinnen , aber gleichwol keine
liegende Güter , vnd also nichts oder gar wenig in den Stemen zu Hülfe kommen .

So sollen denselben vns. G . Fürsten vnd Herrn Beamten mit zuthun der zugeord¬
neten Einnehmer auch die vom Adel den Ihren , jedem ein ziemliches auf solche Hendel
vnd Gewerb setzen vnd versteuern lassen , vnd alle vnd jede andere Güter , wie die Nah¬
men haben nichts ausgenommen , dann wie nachfolget , versteuret werden .

In dieser Steuer sollen die jährliche Renthe vnd vfkommen an Früchten versteuret
werden , nemblich 8 . Viertel Casselisch Maß vnd vierthalb Malter Marpurgisch Maß
partim von l oo . fl . Lapiral vnd diesem Anschläge nach sollen in ihrem Werth auch alle
andere Früchte , iährlicher Zinse vnd vfkommen angeschlagen vnd versteuret werden .

Was aber jeder über seine Nothdurfft biß zum ncwen zu verkaufen gehabt hat ,
das soll wie folget , versteuret werden .

Ein viertel Korns 2 . fl . allein in Erlegung des ersten Ziels der eilenden Hülfe , so
fern bey vnserm G . Fürsten vnd Herrn deshalben keine Milderung erlangt werden kan ,
daß es durchaus bei dem Anschläge cle anno 57 . gelassen werden möchte , wie gemeine
Ritterschafft vnd Landschaft vnterthänig gebeten haben will .

Sonst soll ein viertel Korn in Bezahlung der beharrlichen Hülfe nicht höher als vf
40 . Alb . gesetzt werden .

Ein Viertel Weitzen 2 . fl .
Ein Viertel Gersten r . Thlr . ' g-akel .M Maas
Ein Viertel Hafer 27 . Alb . ^ LMM Maas .
Ein Viertel Erbeiß 2 . <Thlk . !
Also soll es auch im Oberfürsienthum versteuert , vnd je 7 . Marpurger Mesten vor

ein Caßelisch Vierthel gerechnet werden .
In der -Ober - vnd Nieder Grafschaft Catzenelnbogen , Herrschafft Eppstein ein

Maynzisch Malter Korn vor 2 . fl . Ein Mayntzisch Malter Weitzen für Thlr .
Ein Maynzisch Malter Gersten für i . Thlr . Ein Maynzisch Malter Erbeiß für iZ . THlr »
Ein Maynzisch Malter Speltz für Alb .

Es soll aber der Ritkerschafft aus sonderlichem Bedencken vnd Vriachen in dieser
Schatzung frei seyn , Ihre Häußer , Ihr Vorrath als alles Vieh vnd Schafe , so Ihr
ist , Pferdt vnd Harnisch . Was aber Ihrer Schäfer Knecht vnd Vnterthanen ist, das
soll versteuert werden .

Item soll Ihnen gefreyet seyn Ihr Ackerbau , den sie selbst zu Ihren Häusern ge¬
brauchen , desgleichen Ihr Haußrath , so sie täglich haben , vnd nutzen müssen , auch
Kleider vnd Kleinod , was aber sie von Ackerwerck haben , vnd ihren Vnterthanen oder
andern vmb Zinße vnd Pfächt ausgethan vnd verliehen , darvon sollen sie wie von an¬
dern Ihren schätzbaren Gütern die Steuer erlegen .

So auch einer oder mehr von Ihnen selbst Ackerbau über den Vnkosten Vberschuß
hätte , solchen Vberschuß soll er versteuren .

Es sollen dero von Adel Hindersaßen versteuren alle vnd jede Haab vnd Guter lie¬
gend vnd fahrende klein vnd groß Vieh , wie das genannt , Baarschaften , Pfandschaf-
ten , Handelgeldt , Cramwerck , vnd alles anders , voran , vnd wo sie das haben , gleich¬
wie die andern vnsers G . Fürsten vnd Herrn Vnterthanen , das Ihre nichts darvon
aus oder abgesondert .

Vnd sollen die von der Ritterschafft neben Ihren Steuren dieselben Ihrer Vnter¬
thanen Steuren auch also getreulich von einem ' jeden Ihrer Vnterthanen vermittelst
Eydes , den sie ihnen auflegen sollen , einbringen vnd fürters denen verordneten Einneh¬

mern
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mem bessern , vnd sollen die von Adel in Einbringung Ihrer Hindersaßen Steuer in alle
Wege ein oder zween glaubhafte Männer darbei nehmen , vnd in Beysein derselben die
Steuer empfahen , in ein ordentlich Register ziehen , was jeder gibt , vnd solch Ihrer

' Hintersassen Register neben der Steuer einbringen .
Den Pfarrern vnd Kirchendienern sollen gefreyet se » n der Pfarr - vnd Kirchen Gü¬

ter , wer aber Besserung daran hätte , der soll seine Besserung verstehen ; So sollen
auch Pfarrern , Kirchen - vnd Schuldiener , Item die 9rotLilIore8 in V . G . Fürsten
vnd Herrn Vmuei-Inät , vnd die ? rocurarore8 S . F . G - Cantzlei vnd Hofgerichts
ihre eigen Erb vnd fahrende Güter , baarschasten vnd anders , nichts ausgeschieden , gleich
den andern S . F . G . Vnterthanen , versteuren .

Vnd sollen diese Steuren aufvnterschiedb' che Zeiten vnd Ziel erlegt werden , nerv¬
lich die eilende Hülfe auf zweene Termin die Helfte trägt ein Ort des Guldens vom
hundert aufden i4ten 76113 vnd die übrige Helfte trägt aber ein Ort guldens auf den
Ersten Xdr . alles dieses gegenwärtiges 66 . Jahrs .

Die beharrliche dreyjährige Hülf soll auf drey Ziel erlegt werden , ein Drittentheil
trägt einen Schreckenberger vom hundert auf Ostern des 67ten Jahrs , das zweite
Drittentheil trägt abermahls einen Schreckenberger vom hundert aufOstcrn ^ nno 6 ? .
vnd das letzte Drittentheil trägt abermahls einen Schreckenberger vom hundert auf
Ostern des 6 ? ten Jahrs .

Die im Niederfürstenthum sollen allemahl ihre Steuren gen Cassel den verordne -
ten Einnehmern bessern , die vom Adel vnsern vnd ihren verordnten als nemlichen Rhein¬
harden von Baumbach Jost von Budtlarn vnd Johann Starcken Rentschreibern zum
Zierenberge .

Geistlichen Städten vnd Ambt vnsern verordnten Henning Mock Bürgermeister
zu Cassel vnd Michael Nußpickern , die im Oberfürstenthum vnd zugehörigen Grafschaf¬
ten gen Marpurg den verordnten Einnehmern , die von Adel vnsern vnd ihren verord¬
nten als nemlich Caspar Milchling , Ludwigen von Bovneburgk vnd vnserm Rentmei¬
ster zu Burggemünden Wolf Beyern , die Stätt vnd Amt denjenigen , die vnser G .
Fürst vnd Herr hierzu benennen wird .

Es soll auch ein jeder neben seiner Anlage ein Verzeichniß seiner Haab vud Güter
den Einnehmern überantwortrn , die sollen dasselbige mir Fleiß besehen , überschlagen ,
vnd daraus sehen , daß gerecht , vnd nach dieser Ordnung ein jeder das seine versteure ,
doch soll einem jeden nach solcher Besichtigung sein Verzeichniß wieder zugestellt werde » .

Was die Vntereinnchmer empfahen , darinnen sollen sie allergesialt ( wie oben
gemeldt ) Form vnd Ordnung auch aufrichtige Register halten , Rechnung vnd Liste -
rung den Obereinnehmern thun .

Die Juden sie sitzen vnter V . G . Fürsten vnd Herrn oder denen von Adel sollen
zu diesen Steuren also angeschlagen werden , daß eine jede Juden Person sie sey Jung
oder alt zu der eilenden Hülf aufs erste Ziel einen Gulden erlegen , ' vnd die Reichen in
solcher Anlage den Armen zu Hülfe kommen .

Im andern Ziel der eilenden Hülf soll ihr jeder von hundert Gulden HaubtgutS
ohne Maas , wo die immer gelegen einen halben Gulden , vnd also auf vnd abgeben ,
vnd doch hiermit ihr Wucher vnbckräftiget seyn .

Zur beharrlichen drei- jährigen Hülfe aber soll ein jeder Jud von ioo . fl . Haubt -
guts 9 . Alb . zu einem jeden Ziel insonderheit erlegen , trägt auf drey Ziel einen Gülden
von hundert .

Vnd weil Churfürsien , Fürsten vnd gemeine Stände des Reichs mit karibca -
rion vnd Bewilligung der Kayserl . Majest . die xoenam 6upli gegen den Vnterthanen ,
so in Erlegung ihrer Gebührnis säumig befunden werden , gesetzt haben .

So wird sich ein jeder mit gehorsamster Erlegung vor dieser ? cen vnd also vor
Schaden selbst zu hüten wissen , vnd im Fall jemands dessen ohnerachtet in der Erle¬
gung säumig befunden würde ; So stellen Ritterschaft / Prälaten vnd Landschaffe
zu V . G . Fürsten vnd Herrn , daß S - F . G . als Oberherr vnd Landes Fürst dieselben
durch Errett vnd Zuschlagung ihrer Güter , auch andere billige Wege nicht allein zu
Erlegung ihrer Gebührnis , sondern auch darbeneben zur gesatzter Strafe anhalte , da -

pp mit
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mit einer soivol erlege als der andere , vnd in den Dingen allenthalben Gleichheit ge¬
halten werde .

Vnd dieweil befinden , daß von etzlichen die vorigen in sn . 57 . vnd 57 . bewilligte
Reichs Steuern biß noch nicht erleget ; So sollen dieselben zur Erhaltung der Gleich¬
heit ihr Gebührnis nochmals zu erlegen schuldig seyn , auch V G . Fürsten vnd Herrn
freistehcn dieselbigen säumigen laut voriger Abschiede zur gebührlicher Erlegung vnd ge¬
horsam anzuhalten .

Vnd im Fall diese Anlage die hietoben gemeldte 8umma nicht würde ertragen ;
So soll alsdann die ganze Landschafffr als die vom Adel / / Geistig
eben / Geätke , Aemre vnd andere , so in dieser Anlage begriffen seynd , eine neue
Anlage vnter sich aufs förderlichste sie dessen erfordert , vnd beschrieben werden , machen ,
darvon obermeldte 8umma erfüllet werde .

Würden aber die ersten zwei) Ziel der eilenden Hülfe , da iedesmahls ein Ort vom
Hundert , wie obstehet , gegeben werden soll , die ganze vorbenannte 8umm der eilen¬
den vnd beharrlichen Hülfe nemlieh 73602 . fl . völlig ohne Abgang ertragen ; So sollen
Ritter vnd Landschafft dervbrigen Termin erlaßen seyn , auch da etwas an solcher 8umm
vbrig seyn würde , solches gemeiner Ritter - vnd Landschafft zu andern Reichs » oder
Land - Nöthen zum besten aufgehoben , vnd verwahret werden .

Vnd öieweilen der Ritter - vnd Landschafft hierneben bey V . G . Fürsten vnd Herrn
zu diesem Landtage verordnten Rathen etzliche k>rmLlen vermög einer von Ihnen überge¬
benen vnd zu Ende dieses Abschieds angehengter Schrifft gesucht , daraus aber die Räthe
dißmahls von S - F . G . keinen Befehl gehabt ; So wollen gleichwohl Ritter - vnd Land¬
schafft sich gantz vnterthäniglichen verhoffen , es werde S - F - G . in gnädiger Betrach¬
tung , daß sie vrbietig feyn , die gantze von S . F . G . begehrte vnd geforderte 8umm
der 78 ^ 00 . fl . S . F . G . völliglich ohneallenMangel vnd Abgang zu erlegen , demselben
Ihren vnterthänigstem Suchen gnädiglich statt geben , vnd sich mit Gnaden erzeigen .

Des zu Vrkund sind diese Abschiede gleicheslautö verfertiget , vnd von Vns
Georgen von der Malsburgk , Georgen Riedeseln zu Eysenbach , Reinhardten von
Eschwege ; Georgen Schwerzellen zu Willingshausen , Caspar Schuzbar genant Milch¬
ling , Johann von Ratzeubergk , Josten von Budtlar , vnd Zllbrechten von Dermbach
vor vns selbst vnd gemeiner Ritterschaft wegen , vnd dann von vns Henningk Mugen
zu Cassel , Daniel Ludickern zu Marpurg , Caffar Burgk zu Giesen , Conrad Freund
zu Eschwege , Caspar Raben zu Grümbcrg , Philipps Schaden zu Traysa , Hanß Wil -
lungk zu Homburg in Hessen vnd Jobst Schrendteysen zu Gudensberg , Bürgermeister
von gemeiner Landschafft wegen mit vnsern aufgedruckten Ringkpetschafften versiegelt .

Treysa ä . r ? ten 15L6 .
( L. . 8 ) ( U8 . ) ( I. . 8 .) ( I . . 8 .) ( lf. . 8 . ) ( I. . 8 .) ( Q8 )

( Q8 . ) (I. . 8 .) ( r . . 8 .) ( I. . 8 .) ( Q8 .) (l^ . 8 .) (L . 8 .) (I. . 8 .)

292 .

Lx X NDus der Land Steuer - Taffel des gantzen Fürstenthums Hessen , über die ^ nn «
ckivo 1566 . erhabene eilende Türcken steuer .
Varmtt . Ueberdas haben zu dieser Steuer gegeben

- 5i6 . Der Land Lomprhur - - - - soo . fi .
LxrraÄur

Aus dem Anschlag der Trancksteuer des ganzen Fürstenthumbs Hessen , aus den^ Registern derer Jahre » sis . 67 . und 68 . gezogen .
Ober - Fürstenthum .

Marpmg mü der Land Lompchnrev - - - r7 - o. fi .
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^ um . 29 Z .
LxcraLku8 Registers der sechsjährigen Türckeristeuer fünfften

Ziels Anno 1577 . auf dein Landtag zu Trcyssa bewilliget .
Land Compthor zu Marpurgk .

MAon wegen des Einkommen des Teuksthen Hauses zu Marpurgk
von - - 6r686 . fl . Capital überliefern lassen . - - Olll . fl . xm . M . -
Von des Hospitals zu Marpurgk Einkommen an

— 4200 . fl . Capital geschlagen , vergnügen lassen VII . fl .
Vnd von wegen des Hauß Schiffenbergks jährlicher

Renthen an — s sr s . fl . geschlagen entrichten lassen IX. fl . v . Alb iv . Pf.

Aus der
F -Steuer -

k - ssoücur
; u Darnu
stadt

xxrrsQu ^ Registers über die Anno 1582 . zu Augspurg bewil¬
ligte fünffjahrige Türckcnsteuer .
Land Compthor zu Marpurgk .

on wegen dero Einkommen des Teutschen Hauses daselbst
von — 4896s . fl . Capital erlegen laissen — TXXXI . fl . xvi . M . vr. pf.

Von des Hospital zu Marpurgk Einkommen
Pon — 40s° . fl . Capital erlegen laissen - - - VI . fl . xx . M . u . pf.

Von wegen des Hauß Schiffenbergks järlicher Renthe
von — 5sLs . fl . Capital erlegen lalssen - - IX . fl . V. Alb . Ml . pf.

^ lUM . 2 Y 4 -.
Ewer fürstlichen Gnadenn sein mein gantz xxOris .

vnderthenige Dienste , zu jederzeit zuvor , Gnädiger Fürst vndt Her , kepos.
E - F G . kan Ich ihn aller vnderthenigkeit ohnangezeigt nit lassen » , wie daß oisseni '.

mir ihn verschinner Früncksurter Fastenn Meß , alß ich aus dem Oberlandt kommen , vonE . ,
F G . ein schreibens behandigt worden » , darin mir bevohlenn , die bewilligte Türckenstewer
oder Bawgeltt aufzuhebenn vndt zu lieffern , darzu mir auch ein Tagk benent worden »,
daruf Ich zu irster meiner Ankunft , Caspar Milchlingen alß vfkebern solches Gelts , so
palt angeredt , vnd gepetten Hab , mir den Tagk zu erstrecken , vß vrsachen , das Ich nit
Inheimisch gewesenn , vndt die Schatzungen von den meinen nit hett vsheben muegenn ,
Ich wolt aber des « ehesten Tags darzu thun , vndt deßhalben nicht ; an mir erwinnen
laßen wie dan auch geschehen , Ihn dem Ich nuhn ihnn Arbeit gestanden , vndt alleß
eingesamblet , vndt zusahmen Pracht Hab , der Meinung / den Bevelichhaberir
ein solche Gele zuzustcllenn , So kombt mir doch indeß , Gott sey mein Zeug ,
gantz ohnversehens , ein Schreiben von meinem gnedigsten Herrn , dem Teutschenmei -
ster zu , ihn welchem Ich meiner Aidt vndt Pflicht erinnert werde , vermittelst wel¬
chem mir verpotten wurdt , ein solchs Gelkt außzugebenn , deßen Jch dqn , ihnderWar -
heit , gantz höchlichen erschrocken worden , ihn dem mir wohl bewußt gewesen , was eß
mir allerscitz vor -Ohngnaden gebören würdt , der Ich vnter E . F . G . geseßen /
vndt dieses nichts zu thun Hab , wie eß mir auch ihm geringsten nicht zu -
ereglich / vndt mir bequemer wehr / solches hier mit Gnaden zu erlegen/
dann mit Ohngnaden etwa » zu «Zeponiren vndt zu hinterleggenn , biß daß E . F . G . et-
wan sich deßen mitt dem Teutschen Meister vergliechenn . Dieweil dann Gnediger Fürst
vndt Herr , E . F . G . auß hohem Fürstlichen Verstandt , wol abnehmen vndt erachten
können , deweil Ich hierumb meiner Aidt vndt Pflicht vermahnet werde , daß mir ohn

pp r . . ein
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ein großen Verweiß , bey menniglichem nit ansiehenwill , dem zuwiederzu leben , vndt
gleichen woll auch bey E . F . G . nit gerne wolt ihn ohngnaden gerathen , nachdem Ich
gesterigs Tags abermahls gantz heftig erfordert worden .

Alß ist ahn E . F . G . mein vnderthenige vndt gantz flehliche Pitt , sie wölk hier -
umb kein obngnadt vf mich leggen , besonder mich gnediglichenn vor meinn Persohn ent¬
schuldigt haben / vndt sich mit dem Teutschen Meister dermaßen entschließen » / daß das
Gelt ahn sein Orth gebessert / vndt Ich aller Ohngnadt vndt Verdachts enthabt
werden muchte .

Dan E . F . G . alle muegliche Dienst / mit meinem äußerlichen Vermögen « zu er«
zeigenn / scindt ich zu jederzeit geneigt / willig vndt bereit / vndt thue zu derselben mich
auch hieruf Ewer . F . Gn . gnedigliche Antworte vnderthenig vertröstenn,

E . F . G .
xrsclenr . Marpurg am ztenIunii Anno 1574 .

vndercheniq .
Albardt von Hoerdt Landt Cumptur der

Balles Heßenn / Cumptur zu Marpurgk
Teutjchö Ordens .

Xum . 29 ; .
^W ^ Mchlrüchttger vndt HochgtMner gnedigrr Fürst vndt Her . Cs wirdt Jnstch «

driemahl wegen » E . F . G . zu Bingenheim zehcndt Gerichte gehaltene
welche meine Vorfarn selige / vndt Ich bißhero jedeßmalß / durch meines Or¬

dens Diener denn Schultheißen , - zu Frtcdcbergk / bestichenn lassen » .
Weil aber etzliche so da herumb Zehendenn haben « / so gar nahe gefeßenn , daß sie

aigner Person der ende zu beruirten Gerichtztagenn , ohne alle Beschwernus erscheinen
kömren / Gd ist auch mir zu nechstgewestncm Gerichte / von » E - F . G . Rent¬
meister zu Nidda angemucret / zu jedem Gerichte / durch einen Hern mei¬
nes Ordens / zu erscheinen / oder aber jcdcßmals crzliche Alb . zu Buß zu er¬
legen / Welches alles aber ( so viel meinen Orden beruirt ) wieder alt Herkommen ist .
Vnndt dieweil auch derselbig meines Ordenß , so darhinn mit einem sondern Lösten ab¬
gefertigt werdenn möchte , gantz vnd gar , vielweiniger alß meines Ordens Diener der
Schultheiß zu Friedtberg , darselbsten nutzen magk ,

So Me Ich hirmit vnderthenigk / E - F . G - wöllenn sich gnediglichenn gefallen »
laßen , das hinfuro itztermelter meines Ordens Diener vndt Casincr zu Friedtberg / an «
meiner mit Herrn stat , zu jedem Gerichte sich verfuege , auch gedachtem Irem Rent¬
meister beuehlenn , darmit wi Herkommen , zu frieden zu seinn .

Deß wil Ich hinwieder vnderthenigö vndt besienn Vleißes verdienen , gnedige
Antwort Mendt rc .

E . F . G .
xressnr . Marpurg den - 4 . May Anno - 572 .

vndertheniger vndt dienstwilliaer
Alhardk vonn Hoerdt Landt Cumptur der Ballej

Hessen , Cimptur zu Marpurgk , TeutschS
Ordens .

ü>lum . 296 .
MAHilips von Gots Gnaden Landgraff zu Hessen Graf zu Catzenelnbogen . Rath
'DZ vnnd lieber Getreuer Was an vns vnsere Vnterthanen die Gemeinden zu Watzen¬
born vnd Steinbergk lupplicanclo haben gelangen lassen vnd sich vber den Lsmp -
rhur zu Schiffenbergk beclagen th « n das findest « hiebey z « vernemen .

Die -
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Dieweil du nun hierum !) gut Wissenschafft tregst so ist vnser Bevelch an dich , daß berg con -
du zu vorkomung allerhant Vnraths hirinnen die Billicheit verschaffst vnd sonderliff >en " » das
daruf sehest das vnstre arme Vnderrhanen vom Lomptur zu Schiffenberg Gcnchtzu
oder den styneu vbermefsrglrcheu nicht bcsthwcrcr sondern bey gleich vnd l̂ ch
rech) t gchanchabt vnd geschürzet werden . 1564 .

Das thun wir Vns zu dir zu bescheen versehen vnd seind dir mit Gnaden geneigt .
Datum Cassel den 21 . Junii Anno 1564 .
Vnnserm Statthalter an der Loyne Rath vnd lieben

Getreuwen Burckharden von Cramm .

297 .
M^ rbar guter Gönner . Nachdem mein G . F . vnd Her hiebevor gnediglichen be - Lx 3Ü13

volhen die von Steinberg vnd Watzenborn jegen den Commenthur zu Schiffen - inSachen
berg furzubescheiden / daruff auch beide teil allster erschienen . Wiewoll nun ir C 0 m p -

daßmals mit andern Beampten daruff sich die Vnderthane beruffen nicht darbey , auch thurs zu
sie nicht mit volkomen Gewalt gefast gewesen / haben doch die Rethe vnd ich nicht wem - Schiffen -
ger einen Abschied gestellt vnd inen mitgetheilt den wir für Got / vnserm gncdigcn Für - berg con -
sien vnd jedermeniglichen zu verantworten auch im Recht gegründet zu sein wissen / ha - rra das
ben aber doch den Vnderthane » vergönnt solche an ire mit nachpriren euch vnd andere Gericht
Beampten kommen zu lassen vnd demselben Abschied gemeß zu handeln / hctten vns der - zu Stein¬
wegen auch versehe » / es sollte demselben Abschiet von beide , ickeücn gelebt worden b a ch
sein / Es haben aber doch die Vnderthane » zu Steinberg vnd Watzenborn widderumb 155 , - 64 .
bey hochgedachtem meinem G . F . vnd Hern angesucht vnd abermals Bevelch » spracht
die Billichkeit zu verschaffen vnd gebürlichs Einsehens zu haben .

Damit nun Werrhcrung Vorkommen vnd dem Fürstlichen Bevelh
nachgesätzt . bevelh ich euch Amprohalben das ir mit andern hiartzu gehörigen
Beampten riechst Donnerstags den 2 - . buchs welchen Tagk ich dem Lomethur
gleicher gestalt anbestimpt vnd zugejchrieben sich Wort wcrck vnd thar«-
ticher Handlung zu enthalten / zu fruer Tagtzeit gwißlichen allhier erscheinet vnd
die Vnderthane » alle samptlich bescheidct mit Euch zu kommen vnd do etliche vrsachen
vßzupleiben hetten dieselbig gnugsame Gwalt geben lasset . Damit endelich zwischen
inen zu handeln vnd geburlichen pillichen Bescheid ! zu geben / das weither » Etagen vnd
Vnratheinsmahlsabgeholffen . Auch beiden Dorffschafften bevelhct sich mitler Zeit that -
licher Handlung vndJngrisszu enthalte » / damit sich niemands Gewalt zu bcclagen vnd
desto fruchtbarer zwischen inen zu handle » Des will ich mich also versehen . Datum
Marpurg den 2 ; . Junii Anno 1564 .

Burkhart von Kram Statthalter arm der Loyne .
An

Renthmeister zu Giessen .
2y8 .

E^^ trenger Edler vnd Ernvester Fürstlicher Her Stadthaltter . E . St . seyen mein Hx aLs
allezeitt willige Dienst bevor . Abwesens des Erwürdigen Edeln vnd Ernvesten inSachen
Hern Johan Quaiden von Jsengartten Compthur dieser Zeit zu Schiffenbergk C 0 m p -

habe ich dieBrieff von E . St . vberschickt den 24 . buius entpfangen / an siadt vnd vffthurs zu
verlassen Bevelch des Hern Compthms erbrochen vnd erlesen . Schiffen -

Dieweill nhun der her Compthur vor kurtzen Tagen nach seinen Brüdern getzo - lmg con -
gen / dero Meynungk solche Güter so ime vermöge vnd Inhalt vfgerichts Vertrags / rra das
so zwischen Jrer Erw : vnd seinen Brüdern zugesprochen / inzunehmen / dieselbige seiner Gericht
Notturfft nach zu bestellen . zu Stein -

Derowegen an E . St - an statt des Hern Compthms mein hohe vleissge Pitt b a ch
E - St - wollen angesetzten Tagk zwischen den Dorffschassten vnd dem Hern Compthur 1551 - 64 .
prorogiren .

q a Habe
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Habe aber zur Stunde an den Hern Compthrffn zugeschickte Vrieff abgefertiget
tröstlicher Zuversicht Ire Erw : werden vffden andern angeserzten Termin Zcyor »
famlich vnd mikk cteburlicher Anrhwort gegen der Bauern Vnergrundc
Llagen erscheinen , solches E . St . abwesens des Hern Compthurs gehor , aml >ch an¬
zeigende . Datum Schiffenberg den 2 ; . Juni , Anno 1 ^ 4 .

Hans Jorge von Hoerde
Zinßmeister zu Schiffenberg . T . -0 .

Dem Sirengen Edlen vnd Ernvesten Burckhardten von Kram Stadthaltter an der
Lhoyn meinem günstigen Hern vnd Freund .

299 . a )
vsi ^ trenger Edler , Ernueste , Hoch - vndt Wolgelerte , Fürstliche Hern Stathaltet ,

Cantzlar vnndt Hofrathe , günstige Hern vnndt guete freunde , Belieben aner -
pjetung meiner freundwilligenDiensten soll E . St . vnndt euch ich dienstfreund¬

lichen clagend zu vermeiden nitt vmbgehenn , vnndt wurd sich E . St . der Herr Stat -
balter , zweifels ohne , noch zu erinneren wistenn , in was mißucrstanndk vnndt Irrungen
vor etlichen » Jarenn meines Ordens Haus Schieffenirberg mit denen vonn Steinberg
vnndt Watzenborn irer Huedt , trieffr vnndt anders halben gestannden , vnndt durch
E . St . auch andere deßmals anwesennde Fuerjtliche Rethe nach eingenommen augen¬
genschein die Partheien in ?cnno rc . 64 . in guete vertragen , do auch nuhn jede Parth
wol weis , wo sie mit Jrem Vihe hueten , treiben , keren vnndt wenden sol ,

Wie aber deme allem , so hat doch der Schultheiß im Gerichte Steinbach , die
Gemein zue Watzennborn vnndt Steinbach gezwungen , das sie mit Iren Schweinen ,
wann sie diesen » Herbst in meines gnedigen Fürsten vnndt Hern Waldt treibenn wol -
lenn , dem Vertrag zu entgegen , nitt den Weg , den sie vermög des Vertrags bißhe -
hero getrieben , sonndern einen andern , nemblich vor meines ordenshaußes Schieffen -
bergs Möln vorueber , do dann der Commenthur zu Schieffennberg etzliche wenig Eich -
beum stehenndt hat , vnndt also im furueber treiben , die abgefallene Eichelenn mit Iren
Schweinen aufgectzt haben , treiben nrueßen .

Diewciin dann sölches deme durch E . St . vnndt die andere deßmals anwesende
Fuerstliche Rethe in ?cnno rc . 64 . vfgerichten Vertrag gentzlich zuwieder , So ist an E.
St . vnndt euch mein dienst - freundliches biettenn , E . St . vnndl ihr wollen dem Schul -
theiscnn im gerichte Steinbach günstig befelenn , vonn diesem neuerlichen Vornehmen
ab - vnndt beede Gemeinden zue Stemberg vndt Watzenborn vielmehr dahien zu wei¬
sen » , das sie den Weg , den sie je vnndt allweg nach laut des Vertrags , mit Iren
Schweinen getrieben , nochmals treiben , vnndt sich dem Vertrag gemes verhalten , auch
sich des Wegs vor der Möln her » mit iren Schweinen hinfüro enthalten » .

Daran thuen E . St . vnndt Ir die Billicheit vnndt bin derselben vnndt euch
freundliche Dienste zu erzeigen jederzeit bereit vnndt willig , deroselbcn gewirige Resolu¬
tion biettenndt .

E . St . vnndt E .
gutwilliger .

Wilhelm von Oienhausen Land Commenthur der Balles
Hessenn , Commenthur zu Marpurg Deutschs Ordenns .

Xum . 299 . d )
LxrraÄ Landgrafenö Plailippi InstruÄion vor die Hes¬

sische Reichstags Gesandte ä . ck . Casiel den zo . Oec . 155z .
^§^ . a des Teutmeisiers Sache des vermeinten zwischen Jme vnd vns vfgerichten

Vertrags halben vorlauffen vnd deren halb anregung beschehen würde . So
sHtlen vnserRerhe darauf antworten / daß solcher Sachen rre Maß
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in dem Passawijchen Vertrag clerlich gegeben . Bey welcher Verordnung
wir zu bleiben schuldigt seyen daraus zu schreiten kheines wegs gcdcucten .
Auch darauf bitten solchs bey des Reichs gemeine zu reZissriren . Im Fahl aber
dieser Sachen halber nichts erreget wurde , So sollens vnsere Gesandten auch dabey
pleiben lassen , weil ! wir vns hiebeuor auf Reichstagen vnd sonst genugsamlich zu etlichen
malen erklert haben dem Paßawischen Vertrag anzuhangen vnd davon nicht abzu -
weichen .

LxcmÄux Aarlstädter Oonterenr - krorocolls . 3ÄUM Mon -

diser fachen halben vf dem nchern Reichstag fürgangen vnd welcher gestalt diser Tag ^ ommu .
ihren F . Gn . von den Herrn Commissarien zugeschrieben wehre , Ob nuhn wol Ire
F . Gn . aus vielen hochwichtigen Vrsachen sich pillich versehen gehabt , der Herr Teut , ch -
meisier würd diese alte verlegene jachen in sich selbst ersitzen lassen vnd beim ah geheilte
Wunden nit refriciret haben , dieweil aber daßelb nit sein wollen , sonder der Herr
Teutschmeister die sach ahm Chamer Gericht reaßumiren laßen , derhalben hochgedachte
Fürsten zu Hessen , auf dem nehern Reichstag anzuiuchen verursacht , damit die fachen
vermog des Paßawischen Vertrags darin sie begriffen , vorgenohmcn , vnd der Cha¬
mer Gerichts Proceß eingcstelt wurdt , vnd dan die Kay . Mayt . vf Gutachten gemei¬
ner «Ltend diese Commission zur guth außgehen laßen , die Commissin ien vnd ssibsse -
loZirte rhet sich auch derselben also vntcrnohmen , so Hessen die Herrn Landgrauen sie
ihrer F . Gn . Statbalter vnd rhet zu diesem angesetzten Tag abgefertiget , vnd the -
ten sich gegen ihre Ka » . Mayt . der Verordnung aller vnderthenigst , auch gegen die
Commisssarien vnd rhet der vndernohmenen müh freundlich vnd günstig bedancken vnd
erpiethen solches vmb ihre Mayt . auch die Commissarien vnd rhet aller vnderthenigst,
freundlich , günstig vnd gnedig zu beschulden , vnd weil in gemeltem Paßawischen
Vertrag ? sssshouirt welchergestalt dise sach da sie nit in Guth hingelegt erörtert wer¬
den solte , wolten die Hessische rhet sich bedinge haben das ihre Gn . Für¬
sten vnd Herrn durch dise Handlung aus dem Pafsawi - chcn Vertragsmie
nicheen gefährieeen noch desselben begeben / auch alles was von ihnen den rhe -
ten in diser gütlichen rraÄaricm für bracht vnd gchandlet , ihren F . G . ohnferfenglich
sein solte rc rc .

Die Heßische haben nach gehabter vnderred vnd bedacht beschlossen vnnd ange¬
zeigt weil die Teutschmeisterische sonderlich antziehcn wollen , als ob diese sach in entste -
hung der guth nit vermog Pastawischen Vertrags solte zu erörtern sein , derhalben
erholten sie aus sondcrenn Bevelch ihr vormals gethane Protestatio » / das
die Herrn Landgrauen aus dem Pasiawischen Vertragt nie wolten sthreit -
tcn / nit das ihre F . G . der sachen oder rechtlichs erkantnus schew trugen , Sonder
das im Paffawischen Vertrag gesetzt das der Herr Teutschmeister so den Herrn Land¬
grauen des Schmalkaldischen Kriegs halben , in spruch genohmen biß nach erorterung
der gemeinen Reichs Beschwerung damit stil stehen vnd das die Beschwerung !o
dem Herrn Landgrauen in wehrender Custodien ahn , Lcy . Lhamer Ge¬
richt vnd sonst zugefugt durch die Chur - vnd Fürsten , So den Paßawischen Ver¬
trag ? ertheidingt ersehen vnd was pillich vnd recht darüber erkhandt auch inmnttelst ahm
Chamer Gericht in der Sachen stil gestanden werde solle . - - -

Zoo .

tags dm 2. 1 . tm April . Anno rc . 8 Z - mane .
ie Hessische Gesandten vnd rhet haben darauf nach gehabtem Bedacht vndVn -

terred nachvolgende Meinung vorqetragen , Sie Hessen angehortwas die Kay .
verordneten vnd üibvelegirte Ccmmissarien in der tags eroffnuna m-ooonirt .

qq r
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^ xrraQu8 §arlstadter Lonseren ^ ' ? ioroco ! 1i Mittwochs
ä . 24 . / rpr . / rnno 1585 .

Lx 3 ^ is AA ^ ie Keyserliche verordnete vnd üilxlelesirte Eommissarien haben den Heßischen
Lommill Gesandten a6 parrem angezeigt . Sie hetten die Schrifften welche beiderseits

1585 . vbergeben seyen ersehen vnd verlesen - -
Vnnd dieweil der vornembst streich vmb die Landtsfürsilich Obrigkeit vnd exemprion
derselben sey , so gestehen die Teutschmeisierische das die Baley Hesten in
Fürstlicher Hessischer Obrigkeit gelegen aber hernacher davon eximirt vnd be -
freyhet sey , zu desten Beweist sie etzlich OoLumema vnnd Oonariones vorgelegt , erst¬
lich ein Brief 6e anno I2Z4 . darin Landgraf Henrich / Landtgraf Hcrman vnd Land¬
graf Lhunradt dem Teutschen Orden etzliche Güter ahn vnderschiedenen darin benan -
ten Orthen als Griffsiedt vnd sonst gelegen , vbcrgebcn vnd bekhennen das sie daran
khein chrisciiÄion , -Vävocaciam oder ander ius haben , Item ein Brief von Sophia
S . Elisabethen Dochter gegeben in anno 1240 . vnd ein Brief von gemelter So ->
phien Sohn gegeben in anno 1265 . rc .

ZOL .

Lxrr3ÄU8 §arWdter Lonferen ^ . ? roroco1Is 3 mericZiL
27 . ^ prilis .

.*D ? ie Handpflicht belangend ob wol die Teutschmeisierischesich derselben aus Vrsa -
chen in der letzten Erclerung vermeldt mit fuegen nit zu beschweren , wolten je¬

doch die Hessische solche Puncten dahin stellen , das er in dem Vertragt stillschweigend
vberschritten würdt .

ZoZ .
LxrrgKm ZarWdter Gon5ereri2 - krococoüö Mitt¬

wochs dt « 2. 4 . / cpril . ^ nno w . 8Z .
essen Hab die geistliche vnd im Teutschen Haus

HW vnd Ordenß "Gerichten vnd Dorffern , vnd das des Ordens Priester im
Teutschen Haus zu Marpurgk abgeschafft / damit seye jnrisüjLo in

perionam exerci' rt , so trage die geistliche chirigcliÄion die weltliche Obrigkeit vf dem
Rucken , den Hessen , vermog des Nornbergischen Fridtstandts Kay . Carolß veclara -
rion zu Negenspurgk anno rc . 41 . gegeben vnd Reichs Abschiede anno 44 . zu Speyer
vfgericht auch Neligion . fridcns khein Reformation ansiellen khonnen , wan die weltliche
Lupcriorilgt vnnd Hoheit Nit Hessisch gewesen wehr . re .

Z04 .
Lxcr3ÄU8 Aarlstädter Lon5eren>2 - krorocolls rc . 8z .

dm 25 . ^ piül . ä meriäie .
^ etzlich haben die Hessische Rhet auch angezeigt , nachdem die Fürsten zu Hessen

die Reformation Rirchen Ordnung vnd geistlich Ar/ rr / üMo » in des
Hchens Kirchen vnd Dorffern auch herbracht , must ihren Gn . F . vnd Herrn

daßelb auch ausdrücklich im vercragk zuvorbehalten werden /
/ Die
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Die K -ay . CommiMrlen haben von dm Hessischen begeret die Ceclerung Vf dis

Mittel ihnen schrifftlich zu vbergeben . rc .

LxcrsÄus Teutschmeisterischer Erklärung , auf der Heßischen

Ou ^ lonst begert man iugeistlickctt sacken / so vil der Religion frid den Land - ^ x gKig

grauen zugibt , wie auch in Bestellung der Rirchen Ministerien / kein Ord - z^ epos

, , ung zu geben , doch das dem Orden an seinem A / n e Auch dem Oisscns

Landt Commenthur an Bestellung Besetzung vnd Vf erheblichen Ursachen entsetzung der

Pfarrern in Heuser vnd Dürffcrn , do Jme vnd dem Orden die Costawr ftey vnd zu *

stendig ist , nichts benommen rc .

LiAiMum den 26 . ? rpnlis is8Z »

nnd ist im Nahmen hochermelter vnnserer gnedigen Fürsten vnd Herrn wegen de - xx su -

rer von Prälaten Ritter vnd Landtschafft hiebevor übergebenen vnd itzt aber - rosrgok .'

mals widerholten buppllcaricm vnd Piktschrifften diese Erklerung ervolgt , daß

Ihre F . F . F . G . G . G . den pilligen Beschwerungen zu erster Gelegenheitt gepürende ^ ^

Maas geben vnd Ihrer Prälaren Ritter - vnd Landschafst der Chur vnd Fürst¬

lick Säckßischen halber so Ihnen vermog der Erbverbrüdcrung ge¬

gen die vbergebene Erbhuldigungs Brief zugestellt rvcrden sollen / vnder -

theniger besckehener Erinnerung vnd Suckens gnedig eingedenck sein
wolren .

Dessen alles zu Vrkhundt ist dieser Landtags Abscheidt von wegen der Prälaten

Stiffr vnd Lloster durch Friederickcn von Hordt Vogt vnd Teutscken Or¬

dens zu Marpurgk von wegen der Balles Heßen , Alexander Düring zu Elnshauf -

sen Vorsteher des Stifts Kauffungen vnd Wetter vnd Johann Wolffen der Artznei

Do Korn vnd der Vmueckrät Marpurgk UeKorn rc . Gegeben zu Marpurgk den fünff »

zehenden Monakstag Junii im Jahr nach vnsers Herrn Christi Geburt !) funffzehenhun -

yert neunzig vnd acht .

KeLels c! e 6aco Marpurg den 2iten Iulii Anno 1619 . wegen
vcrwtlligler drcymal hundert tausend Gulden , zu nöthiger

Oefenlron , wegen des Religions Wesens rc .

wißen , als der Durchleuchte und HochgebohrneFürst und Herr , Herr Mo - p ' » .

HW ritz Landgrafzu Heßenrc . Graf zu Catzenelnbogen , Dietz , Ziegenhain und ^ : ^ v '

Nidda rc . Unser gnädiger Fürst und Herr , aus bewegenden Ursachen einen ge - s ,

meinen Land - LommunickMons - Tag angestellt , vnd zu demselben Ihrer Fürstlichen

Gnaden getreue Prälaten / Ritter und Landschaft gegen den i6ten dieses anhe -

ro gen Marpurg erfordern und beschreiben laßen ; daß demnach die beschriebene in guter

Anzahl , sich gehorsamlich eingestellet , Ihrer Fürstlichen Gnaden Uropoimon , dem

Herkommen nach angehüret , die in reifte Berathschlagung gezogen , und sich darauf ein¬

hellig erkläret und entschlossen , wie folget :

Zo6 .
LxcraÄ Hessischen Landtags - Abschieds ch a . 1598 .
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Und erstlich haben sie alle wohl erwogen , und zu Hertzen gezogen , in was vor
einem mißlichen und gefährlichen Zustand die Sache in - und außerhalb Reichs , und
sonderlich auch im Königreich gerathen , also da es Gott der Allmächtige nicht abwenden
und verhüten würde , solche vor Augen schwebende Gefahr unser gemeines Vatterland
und Evangelisches Wesen richtig ergreifen möchte , darum dann Sie die Stände dieses
Fürstenthums Ihrer Fürstlichen Gnaden unterthänig fleißigen Danck sagen , daß Sie
dieser gemeinen andringenden Noch und darwieder periclnirenden Evangelischen Reli¬
gion dermaßen sorgfältig Fürst - und Vätterlich annehmen , daß Sie auch an ihrem Ort
nichts , das zur Oefenlion und Rettung des geliebten Vatterlands auch Fortsetzung
und Erhaltung der Evangelischen Wahrheit , und Wiederbringung Friede , Ruh und
Einigkeit nöthig und gehörig , an Sich erwinden zu lassen , geflissen , mit unter ! häniger
Gegenerbietung , daß sie ihres theilß gegen Jhro Fürstlichen Gnaden sich hinwiederum
auch wie getreuen Landständen und pgmoren eignet und gebühret , vermittelst Göttlicher
Verleihung unterthänig erweisen , und neben Ihrer Fürstlichen Gnaden sieb zu Befoer -
derung gemeiner Wohlfährigkeit , getreulich unterthenig und gehorsam angelegen seyn
lassen wolten : und obwohl die gegenwärtige und sich vielleicht noch ferners ereignete
Noth und Gefahr also groß und wichtig , daß Prälaten , Ritter - und Landschaft , die
mit ihrem Vermögen nicht genugsam abwenden noch verhüten können , damit aber je¬
doch Ihre Fürstlich Gnaden , mit und neben andern Evangelischen Fürsten und Evan »
gelischen Ständen die Gegen DSeniion und Rettung , desto füglicher über sich nehmen ,
und ausrichten , auch zu dem Ende , die bey gegenwärtigem Zustand so hochnöthige
und löbliche Llmon desto besser Lomenriren und verlegen , und so lang es die Noth -
durft erfordert conrimüren , und also Sie die Stände , bey Ihrer Fürstlichen Gnaden
und diesem gemeinen Wesen auch das Ihrige getreulich thun und leisten möchten ; So
haben Sie Prälaten / Rieter- un - Laiidssvaft / aus unterthänig getreuer Liebe und
LffVion gegen Jhro Fürstliche Gnaden , das Vatterland und Evangelische Religion ,
Ihrer Fürstlichen Gnaden hierinn nach Gelegenheit ihres Vermögens , so weit an Hand
gehen wollen , daß sie hiermit und in Kraft dieses , bewilliget , versprochen und zugesagt
haben , daß sie Ihrer Fürstlichen Gnaden zu Behuf schuldiger Abwendung mehr ange¬
deuteten Gefahr , mit einer freywilligen Hülffund Landsteuer , von dreymal hundert tau¬
send Gulden zu 2. 7 . Alb . gemeiner gültiger Wehrung , völlig und ohne einigen Abzug
noch benennter Inwrelle zu statten kommen , und solche bewilligte Lumma folgender
Gestalt erlegen sollen und wollen : Nemlich es wollen / Vsstter - und Land -
schaffe um Lm-rkolomaei , und also noch vor Eingang schiers künftiger Herbstmeß , Ein¬
mahl hundert Tausend eheberürter Wehrung baar über erlegen , und zu dem Behufs
unter sich zween Schreckenberger von jedem hundert Gulden dem Traysischen in anno
1 ^ 76 . aufgerichtcten Land - Abschied nach zusammen tragen , bas übrige aber , was nach
Erlegung dieser zwey Schreckenberger an besagten Einmahl hundert Tausend Gulden
mangeln wird , aber wegen jetziger Angelegenheit nicht in Eil von Ihnen den Ständen
baarüber ausbezahlt werden kann , bey ander inn - und ausländischen auf ihren Oreckr ,
Versicherung und Imei-eüe aufnehmen und erlangen , dabey sie dann der unterthänigen
Zuversicht geleben , es werden Ihre Fürstliche Gnaden und Demselben dießmals kundi¬
ge und duaMcirte Diensten Ihnen zu solcher Geld Ausnahme gnädige und gutwillige
Hand biethen und Beförderung thun , Jhro Fürstlich Gnaden Ihnen den Ständen
hierüber gnädigen Ecmteng und Gewalt ertheilen . Also sollen und wollen auch die
Stände des Zweytentheil Einmahl hundert Tausend Gulden halber , sich also unter¬
thänig bezeigen , so fern Jhro Fürstliche Gnaden deren so eilig bey der Omon oder son¬
sten nicht bedürfftig , sondern den würcklichen Auslagen einen fernem Anstand machen
könten , daß nichts do weniger solche zweyte Einmal hundert Tausend Gulden bey Ih¬
nen den Landständen in Ihrem Ereclir und OdliMrion und gleichsam in Ihrer Esklä
versichert seyn sollen , damit man also mit der würcklichen Auszahlung dieses zweyten
Einmahl hundert Tausend Gulden desto füglicher und bequemer fortkommen könte ,
da aber ein solcher Anstandt nicht zu erlangen , sondern Jhro Fürstlichen Gnaden solche
8umms gleichergestalt in pamro und bey Händen haben müssen ; so wollen Ritter - und
Landschafft sich mit Darlegung derselben gleichergestalt und also gefaßt machen , daß sie
alsdann bei) andern durch gnädigen Rath und Vefoerderung Ihrer Fürstlichen Gnadenund



6^ ^ lf -
und der Ihrigen dieselbige auf abermahlige ^ ssecurariorl und Versicherung , auch ge¬
bührender incMlH so bald es immer möglich aufbringen und Ihrer Fürstlichen Gna¬
den erlegen mögen , Es bleiben nun diese Einmahl hundert Tausend Gulden in Calla
oder Oechro , oder aber werden förderlichst erlegt und ausgezahlet ; So soll es jedoch
mit der Ablag und Wieder erstattung dessen was man zu Behufs des Ersten und zwei¬
ten Einmahl hundert Tausend Gulden geborgt / also gehalten werden / daß zu dem En¬
de / wann auch forderst zu Vergnügung und Abstattung des deren Einmahl hundert
Tausend Gulden jedes Jahrs zween Schreckenberger vom hundert / einen auf inuocavü ,
und den andern aufOalli , bis die geborgte Lumma , wie auch das dritte Einmahl hun¬
dert Tausend Gulden aller bezahlt und vergnügt seyN / erlegt werden . Was der Münz
Valor belangt / soll die Anlage des ersten Einmahl hundert Tausend Gulden dergestalt
geschehen / daß der Ungarische Oucar zu 2, . st . 2. 1 . Alb . 6 . Heller der Gold Gulden zu

. zween Gulden vier Alb . Spanische Thaler > . fl . 2s . Alb . 10 . Heller erlegt werden / je¬
doch soll dieser Valor in andern LonrmÄen und Sachen / auch zu Ausrichtung Ihrer
Fürstlichen Gnaden und andern InrraclenRenthen undZinßen an keine Conle ^ uLM; und
Folgerung / noch auch eine Steigerung und Mißbrauch gezogen werden ; So viel 'dann
foerders den Valor der übrigen zweymal hundert Tausend Gulden betrift / so soll jedes -
mahls / wann ein - und ander künftiger Um in herbei) rücket / und ausgeschrieben wer¬
den / sollen Jhro fürstlichen Gnaden Rüthe sich mit denen hiernach geordneten Steuer
Einnehmern der Münz und wie dieselbe zu dem bevorstehenden Tormm in ihrem dero
Zeit gangbaren gemeinen und Landlüuffigen Werth eingenommen werden solle verglei¬
chen . und solcher Valorn in berührten Ausschreiben ausdrücklich Meldung thun .

Und damit /Vielten / Virrcr ^ imd Landsthaffc / und sonderlich auch diejenige
die sich vor die entlehnte und aufgenommene Gelder verpflichten muffen / desto besser wissen
mögen wenn und wie viel jederzeit an berührtem Lapüal der dreymahl hundert Tausend
Gulden und Pensionen abgestattet / und aljo Capüal und Pensionen desto focrderlicher
und ohne wenigen Abgang bezahlet und abgetilget werden möchten ; So sind nicht allein
zu Einnahme der Steuer hiermit verordnet , nemlich wegen und Rlcrer -
schafft ^ smu 8 von Buttlar , Sittich von Berlepsch / der Hofrichter Eittel von Ber¬
lepsch und Carlen Kluer zu Wahr . So dann wegen der Srädre und Landtehassv
Ooäor lckieronimn !; Junginann / Johann Beckmann und 8 oLrecarm 8 Johann Möl¬
ler , sodann Conrad und Johann Lincker , sondern es ist auch ihnen den Landstünden frey
gestellet , daß Sie jedcsmahl so osst sie wollen und es die Nothdurft erfordert , etliche
aus ihrem Mitte ! den Einnehmern dergestalt acliunAren und beyordnen mögen , damit
die Steuerwehrung beydes Ritter - und Landschaft einem jeden gezeigt , miteinander
conMiret , und also in einem und anderm desto bessere Richtigkeit gewehret werden
könne .

Alsdann auch Jhro Fürstliche Gnaden zwo Compagnie Reuter zu Defension und
Versicherung Ihrer Lande und Leuten , werben und mustern lassen , und aber zu beden -
cken gestellt , ob Jhro fürstliche Gnaden dieselbe der Onioo zu ihrem gemeinem Dienst
folgen lassen solte , so ist vor gut angesehen , gleichwie etliche andere unircs Chur und
Fürsten auch ihr vor sich geworben Volck der Omon geschickt und zu kommen lassen ,
daß also Jhro Fürstliche Gnaden auch thun möchten ; darbey dann Jhro Fürstliche Gna¬
den frey gestellet , diese abgehente Reuter mit anderm geworbenen Volck zu Behuf nö -
thiger Landes vafenlioo , ob Ls die Noch also erfordert , zu ersetzen , dabey gleichwohl
Jhro Fürstliche Gnaden unterthünig gebeten werden , Ihre hierzu guaMcirte Landsassrn
und Unterthanen vor andern desfals zu befoerdern . Es haben auch polaren , Ritter
und Landschafft erfreulich vernommen und accepliret , daß Jhro Fürstliche Gnaden sich
erkläret und erbotten , gewisse Ordnung zu thun , daß Ihre Orauamina und Beschwer¬
den , was deren einer oder der andere haben möchte , wie aber gleichwohl dieselbe Ihrer
Fürstlichen Gnaden nicht bewust noch auch bey dieser Communicacion exlübirt oder
oder vorbracht worden , nothdürfftig gehört und nach billigen Dingen erlediget werden
sollen : Dafern dann zwischen 6 aro und künftigen Wcynachten die (- rauamina zu Ih¬
rer Fürstlichen Canzley zn Caßel eingeliefert werden , wollen Jhro Fürstlichen Gnaden
nach Befindung solcher Cckauammum die Versehung thun , daß jemand aus der Stün¬
de Mittel solcher Verhör und Handlung beywohnen möchte .

rr r In
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In Urkund haben diesen Abschied von wegen der O'ckLten Georg Dame !
von Habel Voigt / an starr des Land Commenrhurs der Ballcy Heßcn und
Lommcnrhur alhier rcurschen Ordens / Carln Klarier Hoff Gerichts ^ blllor und
-Ober - Vorsteher der Stifter Kauffungen und Wetter , Henrich Ludwig Schäfer ge-
heimer Rath und Obervorsteher der hohen Hospitalien , Georg Leuci ^ er ^ KeoloZise ,
1obann <.' 8 ( rcLeIcIcu8 , L !rei1topbc>eu8 Deichmann der Rechten Ooî ore8 und Protei
iore8 der Vniuerlirat alhier , von wegen der Nitterschafft Volpert Riedesel zu Eisen¬
bach Erbmarschall zu Hessen , geheimer Rath und Obrister der Grafschafft und Vestung
Ziegenhain , Johan Georg Schenck zu Schweinsberg Erbschenck zu Hessen , Eitel von
Berlepsch Hoffrichtcr , Sittig von Berlepsch , Hermann von Wersabe , Johann Bern¬
hard von Dallwig , Hoffgerichts ^ il 'UIor , Christoph von der Malßburg genant , Jost
Christoph von Boyneburg genant von Heinstein , und Daniel von Breitenstein ; So¬
dann wegen der Städte Burghard Wormbßer allhier , Johann Beckmann zu Cassel ,
Conrad Sang zu Eschwegeu , und Sigmund Zulfeller zu Schmalkalden , alle Burg-
manne mit ihren bubLiprionen , auch angebohrnen gewöhnlichen Ring - Pittschafftm
versiegelt und bekräfftiget . Geschehen zu Marpurg den 2 um Juli , Anno 1619 .

zo8 -
Liefferbuchs der Ritterschafft im Ober - Fürstenthum Hessen .

Türckenfteuer siebenden vnd andern Ziel 1599 .
LandLomptur zu Marpurgk .

LxOriZ MDon wegen des Einkommens des Teutschen Hauses daselbsten
15 - 9 . «M von — sZ4ss - fl . Capital erlegen

lassen — , 78 . fl . 5 . Alb .
gebessert an Reichsthalern

Falck Arndt von Kerssenbruch Teutsch Ordens .
Iciem Komptur Lnno rc . 98 .

von — 600 . fl . Capital erlegen
lassen — r . fl .
gebessert an Reichsthalern

Falck Arndt von Kerssenbruch Teutschs Ordens.
Iclem .

Zum ; Theil vom Zehenden zu Sclheim
von — 400 . fl - Capital erlegen
lassen — fl . Alb .
gebessert an Reichsthalern

Falck Arndt von Kerssenbruch Teutschs Ordens .

Von des Hospitals zu Marpurgk Einkommen
von — 4 ; 50 . fl . Capital erlegen
lassen - - 14 -; . fl .
gebessert an Spanischer Münz

Falck Arndt von Kerssenbruch Teutschs Ordens.
I6em .

Von wegen des Hauses Gchiffcnberg jährlicher Renthe .von — 4654 . fl . Capital erlegen
lassen — i r . fl . rz . Alb . 7 . Pf.
gebessert an Reichsthalern

Falck Arndt von Kerssenbruch Teutschs Ordens .
läem
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' läem .

Von wegen der Gefälle zu Alsfeld
von — z fo . fl . Capital erlegen
lassen — i . fl . 44 . Alb .
gebessert an Reichs Münz .

Falck Arndt von Kerssenbruch Teutschs -Ordens .

Z09 .
kxcraÄ auß den Gleibergischen Renlerey Rechnungen 6e an -
niz 1599 . und 1601 . über die Geistliche und Adelspersonen , So Ihre
im Hüttenberg habende Güter , Renten vnd Zinjjen an Naßau Weil -
burg so wol , als an Hessen zur Helsste verschätzt vnd verftewret haben ;

was aber dieselbe im cigenthumlichcn Amt Gleiberg verschätzt
haben , ist absonderlich gewesen , und hierin nicht außge -

zogen oder bcygesetzt -
Folgen die Geistliche .

' as Teutsche Hauß zu Franckfurt bat in der Hüttenbergischen Gcmein -
) schafft zum halben Theil nach Gleiberg gegen Hessen verschätzt
Item das reutscbe Hauß weyflar - - - -
Itein das tcurscde Hauff Sckrssenberg
Item das Johanniter Hauß zu Niederweisel - -
Item das Stifft zu Wetzflar , sampt der ? rre 5entz , Capittul ,

Altariften , wie auch Pfarr vnd Schulgefällen
Item der Hoff des Closters Arnßpurgs zu Wetzflar , -
Item der Bawhoff zu Wetzflar - - - - -
Item das Clostcr Altenburg - - -
Item das Closter zum Tron - - - -

86O2 . fi . ^ „ 0 ^QiMnl:
600 . fl .

ri8i . fl .
z6s . fl -

so . fl .
6z8 . fi .
180. fl .

Folgen die vom Adel .
Prnst von Buscck hat wegen Hüttenbergischer Gefällen zur Helffte^ nach Gleiberg verschätzt - - - - - 90 . fl .

Hanß Philippß von Buseck , . soo . fl .
Herman Otto von Buseck . - 46 ; . fl .
Hanß Ebert vnd Philipß Schutzbar genant Milchling zu Treiß - 942. 4 . fl .
Caspar Schutzbars genant Milchlings seel . Wittib - - - 7 " 4 . fl .
Herr Henrich HermanBeyher zue BurgMilchling vnd Wilhelmdorff 7 ) 4 . fl .
Hanß Herman Lesch von Mölnheim , - - ro . fi .
Hanß Georg von Bicken - - - - iso . fl .
Melchior von Schwalbachs seel . Kindter - - - - r75 . fi .
Iohan von Schwalbach . - 568 . fl .
Herr Volpcrt von Schwalbach Land CommenthUr der Balley Francken 7 ; 6 . fl .
Gernand von Schwalbach zue Gleeberg - - - - 51o . fi .
Die von Rodenhaußen . ' rro . fl .
Heinrich von Trohe - - - - - 225 . fl .
Johann Friederich von Wolffskehl zu Leystatt - - - - 5924 fl,
Hanß Engelbert Riedesel zu Comberg - - - - 420 . fl .
Hanß Engelbert Lautter Ambtman zu Hanaw - - 9 - - fl .
Iohan von Gönsen Wittib - - - - zro . fl .
Die Stümmele zu Cropfftorff . 28o . fi .
Die Holtzapffel zu Vetzberg - - , - - r 8 o . fl .
Caspar Magnus Schenck zue Schweinsberg - - - - 195 . fi .

s s Geb -
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Gebhard Schlaun zu Lützellinden .
Philipß von Schönborns Erben
Christoph von Rolßhaußen . . . .
Friederich Gottfried von Wallendorff - . , - .
Quirin Riedesels seel . von Bellersheim hinterlassene Erben vnd ^ ZrEN

2284 - fl .
ZOO . ß .
8 ; o . st .
478 . fl .

Nebenst diesen haben auch andere gemeine ausländische Leutte , Ihre im Hüttenberg ha¬
bende Güter an Naßaw zur Helffte verschätzen müssen .

Jmgleichen die Juden schulden seind zur Helffte an Naßaw verschätzt worden .

Kum . ZIO .
LxrräÄux krococoüi Lonferenriaüx c^ . 6 . dkN 25 .
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Sreuer .

erhalben hetten die Teukschmeisierische viel vocumenw , sonderlich ein Fürstlich
Hessisch schreiben vorgelegt , darin bewilliget der Steuer halben in rhue zu sie -
hehen , biß zu erorterung der suchen , vnd sagten , vor eingerißener spaltung
in der Religion seyen kheine Steur durch Hessen von dem Orden erhaben , der

Deutschmeister kheine ohne seines Ordens Valeyen Hessen vnd anderer belegt , derhal -
ben achten es die Commissarien der Pillicheit gemeß , das der Deutschmeister die Dür -
ckensieuer erhebe , die Landtsteuer aber folk den Landcgrauen volgen / wan
sie vf Landtagen bewilliget wirbt vnd solt der Comprhur in denselben
Landrsteuren gleich denen vom Adel gehalten werden rc .

ZU .
Lx 3uro -

-Xrcbivi
( Willens .

iLiS .

^ ir gre end bemelte bekennen hiermit öffentlich , Als der Durchleuchtig hochge -
^ bome Fürst vnnd Herr , Herr Ludwig Landgraue zue Heßen , Graue zu Ca -

tzenelndsgen , Dietz , Ziegenhüin vnnd Nidda rc . vnser gnediger Fürst vnnd
Herr einem Ausschuß seiner F . G . inhabenden Furstenthumb vnnd Lannden , von
/ü-ten / Rittern vnnd Landschaffr önlengsthien gnediglichen proponiren lassen vn ,
sere sckriffcliche vnnd Versicherung zue Leben , daßvffden Fall , da
S . F . Gn . mit Todt abgeen sollten ehir deroßelben sämptliche Junge Fürstliche Herr -
schasft vnnd Fräwlein , Ihr mündiges Mer erreicht , Alßdann die Durchleuchtig Hoch -
geborne Fürsten vnnd Herrn Herr Philips vnnd Herr Friederich Landgrauen zue Hessen rc .
mit vnnd beneben den Durchleuchtigsi , Durchleuchtig , Hochgebornen Furstenn vnnd
Herrn Herrn Johanns Georgen Hertzvgen zue Sachßen Gülich , Cleve vnd Bergk ,
Churfürsien rc . Herrn Christian vnnd Herrn Joachim Ernsten Gebrüdern , Marggra -
ven zue Brandenburgk rc . allesampt vnßere gnedigst vnnd gnedige Chur - Fürsten vnnd
Herrn , wir vor die ress>e «Rve Durores , Curgrore8 vnd ^ äminilirgrores Seiner
F . Gn . nachbleibenden vnmündigen Fürstlichen Jungen Herrschafften , vnnd Fräwlein ,
auch dero inhabenden teilß Fürstenthumbs vnnd darzue gehörigen Graue vnnd Herrschaff¬
ten ehren , reipiciren , vnnd halten , auch solches alßo geloben sollen , vnnd wir vnns hier¬
bei) vnstrer Schuldigkeit erinnert / die von Rechts / vnnd dießer Fürstlichen
Linien Erb - -Katr/ ts wegen / darauff wir ailbcreits gehuldigt vnns o /-/r§r'rt/
Derowegen nicht alleine mit Hand vnnd Siegelln vns zue solchem allem , alß obsteet ,
verpflichtet , sondern vnns auch pflichtig vnnd schuldig erachtet , darüber hochermel -
ren Ihren F . G . G - anzuegeloben / Wir aber solchem allem in selbst Person nicht
Nachkommen können , daß wir denen Ehrnvesten vnnd Hochgelarten Gregorio Horsten ,
VNNd ) okgnni Xirrelio dero löblichen Vniuerlirät zue Gießen R.eÄori vnnd ? rofessorn
vnßorn Zünftigen Freunden sampt vnnd sonders volle Macht vnnd Gewalt gegeben ,

Thum
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Thuen daßelbige auch hiermit , in Crafft dißes Brifs , dergestalt vnnd also , daß dieses

bige m unßerm Nahmen / wohin drcselbige werden bestHeiden werden / er -

sclzcinen / vnnd unsertwegen beiden Ihren F . G . G . vor dieselbe selbst

vnnd wegen Ihrer Herrn Mit « 7 / ^ orn unnd 6 / uato ^ n Gelübde rhuen / auch

von demselben / egen Versicherung empfangen , vnnd sonsten ingemein dasjenige thun

vnnd leisten , was vermöge obangezogencn Erb - vnnd Huldigungs pflich¬

ten / auch berührter unserer mit Hand vnnd Siege » becrefstigten ( MZatro «

vnns oblieget , unnd gepürct / was nun gedachte vnßere Gewalttrager von vnsert -

wegen alßo verrichten werden , deine wollen wir also treulich nachleben , alß ob wir in

selbst eigener Person die Handpflicht erstadtet hetten , trewlich vnnd sonder Gevehrde r

In Urkunt haben wir vns mit eignen Händen unterzeichnet ; So geben vnnd gescheen

den iten Julii im dausend Sechs hundert vnnd Sechzehenden Jare .

Johann von Liedsrbach Lalrliafw lVlon ^ erns 8 . 8 . PIenricu3 d >ledelkra 6s

Teutsch Ordens . ssh . I ) . ^ ranLkenberZo plesso -

6orco5re6ri8 /hnronius O . Lbriitophorns Plelvicu8 , rum st HI . O . öc Prof ,

manu ülü lui HVilbelmi 8 . 8 . ssh . O . ejus6 . öc publ .

proprer morbum . I6eb >. Profess I6eI5ricu8 Vlricu8 I6un -

( ÜaPai u8 I " rnckiu8 ssb . O . niu3 s . HI . O . öc krof .
Prot . öc hlccleliass . publ .

^ oss Oillenius O . Lc pro - ssu6ovicu3 sungermann ,
ssssor . lV1e6 . h >. Lc Prof . Loran .

Or6in .

Ich hhriüoph . Scheiblerus honicw Lc IVleraph ^ f . krof . 6c

p <e6agogiarcha p . r . pac . H ) ecanu8 .

IVl . Hlonra6u8 Lacbmannng , lssstor . öc Poet , krolossor .

) obanne8 lZreläenbach , s . V . O . klüloiopkise praÄ . krof . öc 8yn6 .

IVI . sokanne 3 8reuberu8 kbyf . öc 6rXcX hinguse Professor .
IVl . hlenricus HVi6ehurA >u3 , Iclarkemarum Professor .
Lkriliian hiebenrhal st V . D . §c Profess . hloouenÜL .

ZI2 .

^ es Durchleuchtig vnd Hochgebohrnen Fürsten vnd Herrn , Herrn Ludwigen , ^ aura

Landgrauen zue Heßen , Grauen zue Catzenellnbogen , Dich , Ziegenhain vnnd ^ „ r . '

Nidda rc . vnsers gnedigen Fürsten vnd Herrn , Wir Gtadthalter , Lang -

lar vndt Räthe zue Darmbstadt und Gießen / Thun hiermit kunth bekennende , ojssenf '

Alß vff itzt hochgedachtes vnsers gnedigen Fürsten vnnd Herrn gnedigen Bevelch vnd ^ ,

Verordnung wir sampt vnnd sonders Sr . F . G - Misten vnnd erstgebornen Sohn

Landgraue Georgens zue Heßen rc . F . Gn . vnnd dero ehli6 ) en Manns Leibs - Erben ,

oder in Mangel derselben Sr . F . Gn . Mitten Sohn Landgraue Johannesen vnnd dessel¬

ben Mannß Leibs - Erben vnnd alßo forttahn jederzeit dem Eltisten deroselben Oelceri -

6euren so lang deren vorhanden oder da derselben keine mehr wehren , Alßdann Herrn

Landgraue Philipßen vnd Herrn Landgraue Friederichs F . F . G . G . vnnd deren männ¬

lichen Leibß Erben inhalts desen bey dieser Fürstlichen Darmbstadischen Lini vffgerichten

couürmirten vnnd geschworncn Erb - 8raruri . Alß dem Rechten der primogsnirur nach

einzigen 8uccessorn vnnd künfftiglich regierenden Landes - Fürsten , erstgemelter Fürst¬

licher Darmstadisthen hini . m eveurum schuldige Pflichtte geschworen . Vnndt wir

darauff ferner gnediglich verstendiget , daß vnsers gnedigen lieben Landtsfürsten F . Gn .

aus hohen Bedencken in dero Testament vnd letzten Willen , vndern andern auch ein -

solüie Oifpollriou vnnd Vorsehung gethan , daß wann Sein Herrn Landgraue Ludtwie

gen F . G . welches jedoch der getrewe Gott gnediglich verhütten wolle , ehir mit Todt

abgiengen , dann derselben altister Sohn vnnd Landts 8uccessor , vnnd die übrige Fürst¬

liche junge Herrschafft vnnd Wciwl .ein Lachtgrauen vnndt Landtgruffine zue Heßen rc . ihrss r ' rechtt
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r̂echtt vnnd bestimbtes Alter erreichen wurden . Alßdann der Durchleuchtig Hochgebor-
neIürst vnnd Herr , HerrPhilipß , Landtgraue zueHcßennrc . w.ann S . F . G . den -
Men Todesfall erleben , oder da dieselbe der » Zeit mehr nicht IM Leben , oder nach an -
Mrettener Vormundtschafft Rümimttrsrion vor deroZeit , ehe die samptliche Fürstliche
junge -srerrschafft vnnd Frewlein zu rechtem verordnten Alter geschritten , verfallen wür¬
de , , Alßdaün der auch Durchleuchtig Hochgeborne Fürst vnnd Herr , Herr Friederich
Landgraüe züe He 'ßen rc . beite vnnsiere gnedige Fürsten vnnd Herrn , der samptlich nach -
pleibenden Fürstlichen jungen Herrschafft vnnd Frewlein Landtgrauen vnnd Latidtgreffi-
ssen züe Hessen rc . auch dcro Fürstenthumbs vnd deren darzu gehöriger Grass - Herr¬
schafften vnnd Landen Darmbstadischen Theylß alleyniger Rüminittrsror vnd Regent ,
mit vnd belieben denen bey der Fürstlichen Regierung nachgelassenen Stadthalter , Cantz -
larn vnd Rüthen , vnd denen so aus der Ritterschafft alßdann sükm ^ iret seind Adoch
juegleich auch die Durchleuchtigst Durchleuchtig vnnd Hochgeborne Fürsten Herr Jo¬
hannes Georg Hertzog zue Sachsen , Gülch , Cleve vnnd Berg vnnd Churfürst rc . Herr
Christian vnnd Herr Joachim Ernst Gebrüdere , Marggrauen zue Brandenburg rc . vn -
sere gnedigst vnnd gnedige Churfüisten vnnd Herrn , zue Mit - Vormündern , Dumm
vnnd Curgrorn derogestaltmit verordnet , daß wir hochgedachtten vfkünfftigen Fall ver -
ordneten F. c!ministrIroi' n vor sich vnd von wegen dero Herrn Mittvormündern noch bey
Herrn Landgraue Ludtwigs züe H . jffn rc . F . G . Leben angc '-sben vnnd vns ver ^
schreiben sollen / nach Herrn Landgraue Ludtwigs F . Gsstödtlichen Hintritt vf sol¬
chen Fall höchst vnnd hochermelrer sämptlichen Chur - vnd F . F . F . F F . G . G . G . G . G.
vor die reipeÄivs verordnet Regierungs Xäminiltrsrorn , Ducorcs vnnd Cursrorss
der sämptlichen Fürstlichen jungen Herrschafften vnnd Frewlein Landgrauen vnnd Land -
grefinnen zu Hessen rc . auch des Fürstenthumbs Hessen vnnd darzu gehörigen Landes iplo
momenro Sr . F . G . Absterbens ohne fernere Ersuchung oder weittereMsäksrionzu erken¬
nen , zue ehren , zu relpeLkiren vnnd zu achtten . Vnndt wir darauf von vnsers gnedigen
Fürsten vnd Herrn Landgraue Ludtwigs zue Hessen rc . F . G . gnediglichen bevelcht worden
seind , dieser Fürstlichen Verordnung so baldt gebürliche Vollge zu thun vnnd nachzukom¬
men , Daßwir solchemnach wohl bedächtlich , gutwillig vnnd gehorsamblich versprochen vnd
zuegesagt , Auch beiden Ihren zu Rclmiuilirsrorn , wie vorstehett , verordneten F . F . G . G -
darüber angelobcr vnnd Handrrew gelcrssec , allem deme was solch Fürstliche
Testament besagest vnnd vnns bestehlet , so viel vnns belanget , gekrewlich vnnd gehor¬
samblichen nachzukommen vnnd zue geleben , vnnd die reipeüive zue Rclmimürsrorn »
Durorn vnnd Lurenorn verordnet Chur - vnnd Fürsten , vnnd sonsten niemanden darfür
.gehorsamblich zue ehren , anzusehen , zu achten vnnd zu relheLtiren , auch derogestaldt
Ihren sämptlichen Chur - vnnd F . F . F . F . F . G . G . G . G . G . holdt , trew vnnd gehor -
samb zu sein , wie gehorsamen geerewen Rächen vnndr Dienern wohl anste -
hett , Auch sich von Rechts vnd obberürtten Erb 8wrmi wegen , darauf wir gelobt vnnd
geschworen , gepürt vnnd vnns oblieget . Dessen zue Vrkhunth haben wir gegenwertti -
ge vnsere Verschreibung vbergeben , dieselbe mit aignen Händen üibtLribiret , vnnd mit
vnsern anhangenden Jnsiegelln becrafftigett . So geben vnnd geschehen den sieben vnnd
jwantzigsten Junii im Tausend Sechs hundert vnnd Sechzehenden Jahre rc .

"Wolfgang G . zu Manßfedlt
sokmnL8 Diliorius ^ i66snu8
Johann Strupp von Gelnhaußen .
Reinhardt Henrich von Laerbach
Georg Terchl 6 . Vics - CanWr .
Joachim von Walspergk . ,
Bernhardt Friederich Prechter .

Cum XtV . LiZillir LxpSlis

joklarmes k' sber O .
6eorAiu8 V/ s ^ ner .
Helfrich Gerlach .
Johann Philips Kleinschmidt.
Nicolaus von Qtthera . v .
^ clsmu8 I. eurkiu8 .
Johann Weitzell Landtschreiber .

Ü̂ UM . ZIZ .
Lx su - AMon Gottes Gnaden wir Philips vnd Friederich Gebrüdere Landtgrauen zu Hessen ,
ro » rsph . Grauen zu Ccheneinbogen , Dietz , Zlögenhain vnd Niedda , Thun hiermitt kunth

beken -
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bekennende , Alß der Hochgeborne Fürst Herr Ludwig Landgraue zu Hessen , Graue zu Lrcbivl
Catzenelnbogenn , Dietz , Ziegenhain -vnnd Niedda rc . vmsser freundlicher lieber Bruder 6 >llbich.
vnnd Geuattcr , auß hohem Bedencken , Sr . Lbd . Testament vnnd letzten W . llen mit 1616 .
vnserm Vorwissen , freundtlichem Belieben vnnd Lpprobanon am Dienstag den rr .
dieses Monats Junii ietztlauffenden i6i6ten Jahrß vffgerichttet , vndtvnderr andern dar «
innen verordnet , daß wenn S - L - welches yedoch der getrewe Gott gnedi 'glich verhüten
wolle , ehir mit Todt abginge , dann Deroselben eltisier Sohn vnnd Regierungs 8uc -
eellor , auch Dero vbrige Fürstliche Kinder , Landtgrafen vnndt Landtgräuine zu Hes¬
sen rc . Ihr recht vnndt bestimptes Alter erraichen würden , Alßdann Wir Landtgraue
Philipß , wann wir denselben Todesfall erlebenn , oder da wir dero Zeitt mehr nicht im
Lebenn , oder nach angetrettener Vormundtschafft ^ äminitirsrion vor der Zeit ehir
dieße samptliche Fürstliche junge Herrschafft vnd Fräwlein zu rechtem verordnetcm Alter
geschrittenn , verfallen würden , Alßdann wir Landtgraue Friederich der sämptlichen nach -
pleibenden Fürstlichen jungen Herrschafft vnndt Fräwlein , Landtgrauen vnndt Landt -
gräuinnen zu Hessen rc . Auch des Fürstenthumbs Hessen , vnndt deren darzue gehörigenn
Graue - Herrschafften vnnd Landen Darmbsiadtischen Theilß , Alleiniger Vormundt¬
schafft ^ clminillraror vnnd Regent , Mit vnndt beneben denen bey der Fürstlichen Re¬
gierunge nachgelassenen Statthalter , Cantzlarn vnndt Rächen , vnnd denen so aus der
Ritterschafft Ihnen alsdann aclkmgiret seindt , yedoch zugleich auch die Hochgebohrne
Fürsten , Herr Johannß George Hertzog zu Sachßen , Gülch , Cleve vnnd Bergk ,
vnnd Churfürst rc . Auch Herr Christian , vnndt Herr Joachim Ernst , Gebrüdere
Marggrauen zue Brandenburg rc . vnsere freundliche geliebte Vettern , Schwäger vnd
Brüdere , zue Mit - Vormunden Imorn vnnd Ornrorn , dcrogestaldtverordnet , daß
Prälaten / Ritter -wund Landrschasst inn diestm Liber fmsicnthumb Hessen
vnnd darzue gchörigenn Landen / noch bey vnnsers freundtlichenn geliebten Bru¬
ders Landtgraue Ludtrmgen zu Hessen Lbd . Lebenn , vns so wohl vor vns selbstet in Vör -
mundtschafft vndt ^ 6miuitlrmious Nahmen , Alß von wegen der verordneten Herrn
Mitvormundern , angelobenn / auch) sich) verschreiben sollen / Nach Sr Lbd .
tödtlichein Hintritt vffsolchen Fall , hochgedachter samptlicher Chur - vnnd Fürstenn Lbd .
Lbd . benebenn vnns vnnd sonsten Niemanden vor die resseüive verordnete Rcgierungs
/) 6miuiür3lorn , Tukoros vimd Curarore -r der samptlichen Fürstlichen jungen Herr¬
schafften vnnd Fräwlein Landtgrauen vnnd Landgräffincn zu Hessen rc . Auch des Für¬
stenthumbs Hessen , vnndt darzue gehörigen Landen rpto momonro Sr . Lbd . Abster -
bens ohne fernere Ersuchung oder weitere Nr -Varion , zu erkennen , zu ehren , zu re -
sipeLkiren vnnd zu achten , Dargegcn aber wir vnns hinwiederumb dahin ercleren , auch
versprechen , vnnd mit vnsern Briefen versichern sollen , vber Sr . Lbd . letzten willen ,
vnnd allen desselben » Jnnhaltungen , ernstlich vnd eifferig zu Haitenn , Auch sie sampt
vnndt sonders vnnd einen jedenn bey seinen Begnadigungen , Rechtenn , Diensten vnnd
Bestallungen , wie ein jeder dasselbe herbracht , vnnd S - L . Ihnen darmit versehenn ,
ohne alle ender - vnnd Newerunge verpleiben vnndt sein zu lassen , Auch sie darbey gne -
diglich zu schützen vnndt zu handthaben , Jnmaaffen erfolget , daß die zur Regierunge
verordnete Statthalter Cantzlar vnnd Räthe , wie auch) obbemclte Prälaten Rit¬
ter - vnnd Landrschasst / Ihres Theilß solchem allem würcklichen nachge -
sstzt . Vnndt nach) vorgehender Gelobung vnnd Lcisnmge der Handt
Trewe vnnß ihre schrifftliche ObiiAgtiones vnderthenig vberreichen lassen . Daß wir
solchem allem nach hinwiederumb wohlbedächtlich , freundlich guthwillig auch gnedigli -
chenn reipeäkive vnnß ercleret , zugesagt vnnd versprochen , ob vorberürtem vnsers
freundlichenn geliebten Bruders Landgraue Ludwigen zu Hessen Testament vnnd letzten
Willen , inn allenn Stücken vnnd Puncten , ernstlich vnnd eifferig zu halten , vnnd
dasselbe zue Volnstreckunge zu pringen , Auch Statthalter Cantzlar Räthe vnnd sampt-
liche Beampten vnndtt Diener , desgleichen alle vnnd jede vorm Prälaten / Rit¬
ter -- vnnd Landschasfr / wie vorsiehet / bey erworbenen vnnd herbrachten Rech¬
ten Gnaden Freyheiten vnnd Diensten nicht allein zu lassen , Sondern auch gne-
diglichen zu schützen vnnd zu handthaben / Alles Fürstlich , Trewlich , vnndt ohne
Gefehrde . . Dessen zu Vrkunth haben ' Wir dieße Verschreibunge vonn vns gege -
Lenn vnnd dieselben mit aigenen Händen vnderschreibung , auch anhängunge Fürst -

t t licher
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licher Jnsiegeln becresstiget , So gebenn vnndt geschehen » dev r7ten Monats Tag
Junii in > Tausendt Sechshundert vnnd Sechrehenden Jahre .

Vx vriF . MöHas bey Ew . F Gn . der Herr Teutschmeister , wegen der erhobenen Landrettungs -
/ rrcbivi MW stewer von des Teutschen Hausses zu Franckfurt IM Hüttenbergk ju Lang *
Dgrrntt . göns habenden Zchenden sich vber Mich beclagt , wie auch was Ew . F . Gn . darauss

1627 . hem Herrn -Obristen vndt mihr gnädigst befohlen , Solches habe ich mit vnderthäniger
keverentz in abwesen des Herrn Obristen empfangen , vnd Mehrern Inhalts vnderthä¬
nig vernommen rc . Daruff soll Ew . F . Gn . vnderthänig nicht pergen , daß ich beim
Amt in den alten iVlanualn vnd Regiestern nach gesucht befinde so viel Nachricht , daß ^
von an . rc . Ls - allezeit die Tmckenstewer vom TeutschenHauß zu Franckfurt entrichtet,
wie auch in meines ^ mcceüoris seel . lVlanugl daß selbiges auch mit 1800 . fl . Capital
in die Landtrettungs. stewer in an . 1619 . eingeschrieben , Auch ist mihr Zeit sn .
i6Li . ich unschuldig in Diensten geweßen , die stewer darson ohnweigerlich zur Helfft
entrichtet , vnd von mihr verrechnet worden , gestalt dan auch das Temsch Haust zu
Marpurgk / Gchiestenbergk vndweyflar ihre Landtrettungs stewer je¬
derzeit: dem Herrn Öbereinnehmern ohne rviedersprechlicl) entrichten / hal¬
te dannenhero dafür / rveil selbige Teutsche Häußer Gefalle / die Landtret-
tungs Stewer Ew . L . Gn . ohnweigerlich geben / ich auch in meines Vorfahren
1/lanual vnd Regiester wie bemelt , das Deutsch Hauß zu Franckfurt mit I8co . fl . Ca *
pital eingeschrieben finde , es werde also bey Ew . F . Gn . Fürstlichem Hauß herbracht
sein . Mit dem Naßawischen Rentmeister zu Gleibergk Hab ich auch hiervon communi -
clrt , der berichtet mich , daß er Nachricht finde , daß es hiebevor auch ciilpurirt vndt
gerechtfertiget worden , zwischen dem Herrn Teutschmeister vnd seinem gnedigen Herrn
zuNaßaw , vnd daß in an . rc . 607 . ein poenal Ivlanclar , welches gegen seinen gnedigen
Herrn ausgewürckt , cstliret , auch in snno rc . 6c>8 . daruff an Ausstandt nach Glep «
bergk entrichtet worden , i r . fl . 18 . Alb . 5 . Pf. Es wehre aber hergegen daruff in an¬
no 6n . vnd wiederum !) in anno 6i s . von weyland Ew . F . Gn . Herrn Vattern , mei *
nem auch G . F . vnd Herrn Hochseliger Gedächtnuß zweymahl eine newe Landtrettungs
stewer angesetzt , da zwar in dem ersten Satz - Register des Teutschen Haußes zu
Franckfurt Gefälle mit eingeschrieben , gleichwohl aber finde er nichts , daß die zwey¬
mahl etwas erhoben vnd verrechnet seye . Bey hiesigem Ampt finde ich deswegen biß
noch keine Nachricht , vnd wird in den Registern bey den Herrn Obereinnehmern solches
zu finden sein , ob nun vielleicht selbige beedemahl nicht befohlen sey , von der ? rLlscen
Geist - oder weltlichen , Edel oder vnedlen Gefällen ( wie anno 619 . zu Homburg vor
der Höhe bewilliget , vndt biß daher » zu erheben , jedes Ziehl schrifftlichen befohlen wor¬
den ) die Stewer zu erheben , vnd daß daher » selbige mahl auch hievon nichts erhoben
oder verrechnet worden , kan ich Nichtwissen , Sonsten berichte Ew . F . Gn . auch hier *
bey vnderthänig daß die Teutschen Häußer Schiffenberg vnd wcyflar dem
Herrn Grasten zu Nassaw keine , Sondern Ew F Gn . die Landtrettungs stewer
alleine geben / woher es aber nuhn kompt , daß solche Häuser von ihren in der
Gemeinschaffc des Hüttenbergks habenden Gefällen wohlgedachten Herrn
Grasten keine Landtrettungs stewer geben / kann weder ich , noch derRentmei-
ner zu Gleybergk ( der auch eine geringe Zeit ahn solchem Dienst gewesen ) wissen rc .

So Ew . F . Gn . so viel mihr von der Sachen bewust vnderthäniger Gebühr be¬
richten sollen , Dieselbige damit der gnädigen Bewahrung Gottes vnd Dero zu
milt F . G . mich vnderthänig empfehlende . Gießen den 2 ) . Octobris 1627 .

Philipß Landtgraffe zue Hessen Friderich Landtgraff zue Hessen .

Z14 .
Durchleuchtiger Hochgeborner Fürst gnädiger Fürst vnd Herr rc .

Nicolaus Stippius .
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Gestrenge , Edle , Ehrnveste , Hochgelahrte , Fürstlich - Heßische vnd

Grävlich Naßau - Saarbrückische Herren Cantzlar vnd Räthe .
Großgünstige Herren .

E ^ bwohl die Gemeinde zu Leyhgestern r' m Hüttenbergk , hiebevor durch einen LxOris
Bescheide angewiesen worden , mich und meine Ordens Angehörige sonderlich keooi
in der Langenwieße und uf dem Mahr meiner Hut des Viehes und der Pferde , oillen's

herbrachter maßen , unver hindert gebrauchen zu laßen , und in den nechsten vier Wochen, i Lo ? '
ihre sach mit recht gegen mich außzusühren , ich auch der Zeit meinen Beweißthum hier - -
über , in perperuam rei memoriZm , als unschuldig Beclageergeführet , auch an¬
dere schrifftliche vocumenw vorgezeiget , und daher » verhoffet , daß sie mit pfändten
und andern gewaltsamen Händeln , den meiner verschonet haben solten . Dieweil jedoch
gedachte Gemeindte , in nächst verflossener Wochen , in meiner herbrachten poMlion
vel quali ( nach welcher mein Viel ) und Pferdte in obbenantem Mahr vor Michaelis
allein , nach Michaelis aber sie an beyden vorberührten Ortten , mit ihrem Vieh und
Pferden , samvt meinem gehüthet haben ) mich äessgÄo zu mrbiren , ein Pferd und ei¬
ne Kuh abzupfändten , ins Dorf zu treiben , dieselbige Stück mir biß anhero vorzuent--
halten , vnd darüber meinen (Schäfer , von ihren beyden Schäfern biß auf den Todt
elendig zu schlagen , ihm sein Angesicht dadurch jämmerlich zu verderben , und hier »
bey deß nicht allein beyde Sckäfere , sondern die gantze Gemeinde , mich dero mit ihnen
herbrachten gemeinen Hüte allerdings vertreiben wolten , sich beträuhlich vermercken zu
lassen , sich würcklich unterstanden , solches alles aber wieder die offenbahre rechte auch
gegen meine uralte Gerechtigkeit , wieder vorgangenen Bescheidt und zu meiner hohen
Verkleinerung gereichet .

Und deßwegen E . Str . E H . G . Lr-affr dero dißfalls begründeten Bott --
mäßlgkcrt zu ersuchen' , und umb Abwendung solches irsalß und unfugs anzuhalten , ver¬
ursacht werde . So gelanget an E . Str . E . H . G . meine unterthänige Bitt , die wol¬
len der Gemeind zu Leyhgestem l daß sie mir die abgepfändete zwcy Stücke ohnentgeltlich
an den Ort , da sie solche abgehohlet , also bald erstatten , den schaden selbst tragen und ei¬
nen Abtrag meinem Schäfer gelten , die beyde mißthätige Schäfer zu gebührlicher Stra¬
fe ziehen , und be » einer hohen nahmhafften Strafe sich gegen mich und die Meinen fer -
ners Pfändens und schlagons künfftig enthalten , auch deßwegen luckicienrem cgmio -
nem , cle non amplius olkenclenclo moleltknclo mir leisten ) gnädig befehlen und
hierdurch mich bey meiner hergebrachten Gerechtigkeit schützen ,

E . Str . E . H . G .
Untcrthäniqcr

Ottomar von Galen
Commenthur zu SchiffenbergTeutschen Ordens,

prselenr . den I 2ten Octobr . l 607 .

l§um . Zi6 .
Edle , Ehrendeste Hochgelährte , Fürstliche Herrn Cantzlar und

Räthe.
Großgünstige Herren .

Helchermaßen die Gemeinde zu Leyhgestern , vor z . Wochen mir uff meines ^ x Orig .
^ Ordens eigenthumblichen Wießen die lange Wieße und das Mahr genandt , ein kepoll

- Pftrdt und ein Rind abgcpfändet , und deßwegen ich mich sowohl bey dem Naßaui - Lilieos
scheu als auch Fürstl . HessschenHerren Räthen beklaget und reckimrionem gebethen , auch E - i L07 .
E . H . G . in meines G . 8 . und Herrn Nahmen , die reckirmionem gewilliget , und befoh -

tt 1 len,
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len , auch die Naßauische Räthe , woferne ich Camionem leisten würde , die gebethene
^ eltirurion ohnentgeltlich gleichfalls gewillfahret , und daruf ich auch gewöhnliche Omio -
nem geleistet , und solche der Gemeinde zuLeyhgestern überschicket , das werden E . E . H .
G . zweiffels ohne sich n' achmahls zu versinnen wissen . -Ob ich nun wohl » erhoffet , es
sollen die Naßauische ihres theils die üecrerirte R.eltiruriori nicht länger verhindert ha¬
ben , so befinde ich doch das Gegenspiel , zu meinem grossen schaden , und unziemlicher
Verkleinerung , indeme sie an ihren Zentgräffen geschrieben , daß mir die Pfändung ohn -
entgeltlich relkimirt werden sollen , woferne ich inn überschickter Cgurion setzen würde,
das die Leyhgesterner Gememdte nicht Rlägcr »n dißer Sache se ^ n sollen ;
Wann nun dann diese angeflickre (?E /r/ro -r , nicht allein hochbeschwerlich / und
nur zu ufhalt der Sache gerichtet / sondern auch den allgemeinen Rechten/
nach welchen allweg derOss ^ or^ or , und / ' -Morsr « , rer, / zu se ^ n pfleget /
schnurstracks zu entgegen , und hierdurch vermercke , daß die Naßauische mir wieder alle
Billigkeit mein Gut vorenthalten , und mir , wie sie schuldig , zu dem Meinem nicht
verhelffen wollen .

So gelanget an E . E . H - G . mein unterthänige Bitte , die wollen mir uf billige
Mittel , zu meinem abgepfändeten Pferd und Rind gnedig verhelfen , und der » ksio -.
luciou mir schleunig ertheilen rc . das R . A - hierüber anrufendte .

zi7 «
Ufdem gemeinen Hüttenbergischen Amts - Tag / welcher dm

7ten Junn Airno 1604 . zu Nicderclcen gehalten worden rc .

^sum . Zl8 »
Landgraf Ludwigs Testament cl . 6 . oQobr . 1625 .

Lx OriA . M ^o etzlich , dieweikl dieß alles , was wir in diestm Testament vnd vätterlicher vrlpo ./crcklivi lirion gesetzt und verordnet , vnser endtlicher Will vnd Meinung , auch auf die
Ollens. ohnbewegliche Grnndtfesten der Gottesfurcht , obrigkeitlichen schuldigkeit , Fürst *

- 62s . liehen Kepursrion , eingepflantzten Erbarkeit vnd Liebe des nechsten gestelletist , Ss
wollen wir vnsere Söhne , sonderlich aber den ältisten vndt Landts - kre ^ enren , auf Christ¬
liche Sehnliche vnd natürliche Pflichte , gehorsamb , gewissen , vnd bey Meydunge al¬
les zeitlichen vnd ewigen schweren vbelgehens , ernstlich , fleißig vnd trewlich erinnert vnd
vermahnet , den Rathen aber sambt vnd sonders , bey ihren ehren , Treuen vnd Ayden ,
so lieb ihnen Gott vnd alle ihre Wohlfahrt hie zeitlich vnd dort ewig ist , hocheingebun¬
den vnd befohlen haben , dieß vnser wohlerwogenes Testament vnd bäuerliche DiHoli .

E . E . H . G .
Unkcrthaniger .

Ottomar von Galen ,
Commenthur zu SchiffeNbers , Teutschen Ordens .

xrXlenr . den rztkn Octobr . 1607 .

bereits u , vie , er e^ ueyen , von oeyoen zerren r^ enrymeisier , zeugen yieruorr uogeyvrr ,
und der Herr Lommenehur auch Gegeiibeweißthum zu führen begehrer /
ist ihme solches zugelasten , doch da solches zum fürderlichsten beschehen , soll alsdann fer «

6isteril'.
1604 .

ner ergehen und geschehen was recht ist .
Daniel Stamm . Joh . Philips Braun .
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tion steiff vnd vest zu halten , such daran zu sein , daß demselbigen durchaus Folge ge -
laistet , dasselbige mit gebührendem und schuldigem Gehorsamb angesehen , vnd darwider
nichts gerahtschlaget , vorgenommen noch begonnen , vielweniger vollebracht vnd volle -
zogen werde , gestalt wir auch hiermit verordnen vnd haben wollen , wann dieß vnser
Testament eröffnet vnd abgelesen sein wirdt , daß vnser Sohn , der angehende Regent ,
so bald , bey solchem /rÄu der Testaments eröfnung , dem anwesenden vnserem alßdann
lebenden ältisten Sohn nach ihme , oder da derselbe alßdann noch mmorennis wehre ,
vnserm anwesenden Bruder Landgrafe Philipsen zu Hessen rc . oder da derselbe auch nicht
zur stelle wehre / vnserm anwesenden andern Bruder Landgrafe Friederichen zuHeßenrc .
oder da vnserer Brüder in p ^ rtona keiner vorhanden , den Churfürstlichen Cächssichen
Gesandten , oder da von Chur - Sachsens Lbd . auch niemandt vorhanden , den Fürst¬
lichen Brandenburgischen Gesandten / oder da deren auch keiner zur stelle , einem vn -
serer Prälaten oder Rrererschafft , mit handgebenden Fürstlichen Treuen , an eines
leiblichen geschwornen aydts statt , für sich vnd seine eheliche Mann Leibs Erben , ver¬
sprechen vnd angeloben soll , vber diesem vnserm endlichen Willen , vnd sonderlich , so
viel derselbe in tpecie der Religion betrifft , Fürstlich , trew vnd eyfferig zu halten , vnd
bey Verlust seiner Selen seeligkeit , darwidder nicht zu handeln .

Vnd dann vors Ander daß den vbrigen vnsern jünger » Söhnen , vnd demselben
Mann Leibs Lehens Erben , so lange vnser ältiste Sohn oder dessen eheliche Mannß
Erben im Leben seindt , wie auch vnsern ohnverebelichten Töchtern , Ihre gebührliche
vnd verordnet Oepmgm , Jährlichen , zu ihrem Vnderhalt , auß sein des Negierenden
Fürsten Cammer Guth , ohnfehlbar entrichtet werden rc .

Ludwig Landgraf zu Hessen rc .

Zly .
Verzeichnuß derer Persohnen , weiche zu Darmbstatt Sonn¬

abends am 9ten Septembris , Anno 162 . 6 . der eröfnung , wei¬
land Herrn Landgraf Ludwigs zu Hessen rc . nachgelasse¬

nen Testaments bcigewohnet .
Vber der Fürstlichen Taffe ! seind gesessen

lie Chursürsiliche Sächsische Herrn Abgesandte , Ludwig Ernst Marschall, Rhat klx suro
vnd Oberaufseher der Fürstlichen Grafschafft Hennebergk . Sekroe - grgpbo
cier Cantzlar zu Mainungen . / rrckivi
Stracks hernach , Herr Landgraf Philips und Herr Landgraf Friederich zu Hes- Oitlens

sen rc . Persönlich . Folgends Herrn Marggraf Christians zu BrandenburgkAbgesand - » 6 - 5 .
ter , Hanß Reibold vf Reesnitz vnd Gloschwitz , Rhat vnd Hofrichter , vnd diese alle,
alß bixecurore8 relikimenri .

Darauf seind weiter gesessen : Herr Landgraf Georg zu Hessen als neu angangener
Landsregent , Hem Landgraf Johann zu Hessen rc .

Pfaltzgraf Johann Friederichs Gesandter , Georg Christoph von Gleissenthal,
Rhat vnd Hoffmeister zu Hilpoltstein .

Hertzog Georgen zu Braunschweig vnd Lüneburg Abgesander , Johann von
Schaffhorst , Frawenzimmers Hoffmeister .

So dann Herr Henrich vnd Herr Friderich der Jüngere , Landgrafen zu Hessen .
Gbig der Fürsten Taffel stind vf Stühlen nacheinander gestßen .
FrawLleonora , Hertzogin zu Braunschweig vnd Lünnenburgk , gebome"

Landgräfin zu Hessen .
Frewlein Landgrävin zu Hessen rc .
Fraw Elisabeths , geborne Landgräfin zu Hessen , vermählte Gräfin zu Naßau re.

Wittibe . uu Fraw
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Fraw Anna geborne Landgräfin zu Hessen , vermählte Gräfin zu Solms rc .
Wittibe .

Fraw Anna Margaretha , vermählte Landgräfin zu Hessen , geborne Gräfin zu
Diephold vnd Burckhorsi .

Fraw Margretha Elisabetha , vermählte Landgräfin zu Hessen , geborne Gräfin
zu Lemingen .

Auf der linckeir Seite shnfertt von den Fürstlichen Weibsbil¬
dern sernd gesessen .

Frewlein Eleonora , geborne Gräfin zu Solms Laubach .
Frewlein Anna Margaretha , geborne Gräfin zu Solms Braunfelß .

Hrnder Herrn Landgraf Gorgen strnd gesessen vnd haben aufgewartet
1 . Herr Albrccht Otto , Graf zu Solms Laubach rc .
2 . Herr Emich , Graf zu Leiningen rc .

Stracks gegen der Fürstlichen Tafel an einer andern Tafel sernd gesessen .
Georg Riedefel zu Eisenbach , Statthalter , Amtsverweser, geheimer Rhat , Hof-

Marschall vnd Ambtmann zu Rüsselsheimb .
I) . ^ nrlionius Wolff , geheimer Rhat vnd Cantzlar .

v . Joannes k'gbsr , geheimer Rhat vnd Vice - Cantzlar zu Darmstatt.
An der ober » Thür sernd gesessen die beide Marsch all / mit ihren Stäben

Jost Burckhard Raw zu Holtzhaussen , Rhat vnd Haußhoffmeister .
Hanß Ludwig Wolff zu Karspkch , Rhat vnd Ambtmann zu Grimbergs .

In dem übrigen -Hvstr'o des Gemachs feind gefessen der Ausschuß von prae -
laten / Ritter vnd Landschaffk /

Friederich von der Hörden / Land - Commenrhur zu Marpurg .
Volprecht Riedesel zu Eisenbach , Erb - Marschall des Fürsienthums Hessen .
Melchior von Laerbach Obervorsteher .

^ Johann Vreidenbach v . vnd Prorektor zu Marpurg .
Marpurg ^ ^ ornmanrr L ^ nüicus ^ caciemise .

Wegen des ^ Hans Bernhard von Dallwig .

^ Marpurg 1 Weiderich Blanckenheim , Hofgerichts Rhat zu Marpurg .
Johann Martin Bawer von Eißeneck , Rom . Kay . Mast . Rhat vnd Reichs

Schultheiß zu Frankfurt .
Herman von Wersabe , Rhat vnd ? rsLliäenr zu Schmalkalden .
Hanß Georg von Trohe der Elter .
Georg Riedessl zu Eisenbach der Jünger .
Johann Riedesel zu Eisenbach .
Hanß Ludwig Moßbach von Lindenfels .
Johann Conrad von Walbron zu Ernsthsf.
Bernhard Friderich von Walbron zu Ernsthof.
Georg Christoph Diede zum Fürstenstein .
Ludwig Adolph Schwach .
Hanß Ludwig von Seebach .
Georg Wilhelm von Carben .
Philips Wilhelm von Lindau , L . Philipsen Hoffmeister.
Erhard von vnd zu Steinling , L . Fridrichs Hoffmeister .
Gerhard Koth von Wanderschied der Fürstl . Wittib zu Wehe Hoffneisier .
Georg Dieterich Volmar von Bernshoven , der F . Wittiben zu Laubach re.

Hoffmeister .
Johann Philips Lösch , L . Philipsen Stallmeister.
Wolff Philips von Lindaw .
Ludwig Guttacker .
I ) . Christoph Kaldt , Herrn Landgrafen Philippsen Rhat .
v . Georg Faber , lVlecücus zu Friedbergk.

Christoph
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Christoph Sprenger , Herrn Landgraf Ludwigs RIM
Ludwig Schenck zu Schweinsbergk .
Chuno Quirin Schütz von Holtzhaussen , geheimer Rhat vnd AmbLman der

Grafschafft Nidda . ^
Philips Wilhelm von Bellersheimb , Rhat vndprseddenr zu Marpurg .
G org Bernhard von Hertingshausen , Kriegs - Lommlssgrius , Rhat , Ober -

Forst - vnd Jägermeister .
Bernhard Friederich Prechter , Rhat vnd Ambtmann zu Kelsterbach .
Johann Balthasar von Weittelshausen , genant Schrautenbach , Rhat vnd

Ambtmann zu Lichtenbergk .
Georg von plaro , vnd Fl . Junger Herrschafft Hofmeister .
Johann Philips Kleinschmitt , Hofrhat .
Friederich List , geheimer Rhat . -

Der Statt Mar - / Henrich Holsteiner ,
purg Abgeord - I Michel Stoß ,
nete . u Cuno , Stattschreiber .
Der Statt Darm - / Hartmann Dreiaicher .
statt Abgeordnete . 's Melchior Burger .
Der Statt Schmalkal - / Sigmund Kleinmann ,
den Abgeordnete . x. Balthasar Schmitt .
Der Statt Gissen l" Hannes 6erlscu8 .
Abgeordnete . 's l^ enricus bckechcus , Stattschreiber .
Der Statt Grün - / Alexander Ritter ,
berg Abgeordnete . 1, Mattem Ritter .
Der Statt Alßfeld ^ so3nns3 Kleinschmitt.
Abgeordnete . 's, Peter Bicking .

An der andern Thür feind gesessen
Joachim von Pries Stallmeister . Johann Carlen Schenck zn Schweins -
Hanß Wilhelm von Mmgerod , bergk .

Vice - Jägermeister . Ludwig Joachim von Litzal .
Hanß Henrich von Carben . Matthias Lang , Bereuter.

Etwas besser Hinderwerts feind gesessen
Joannes Vieior 0 . vnd bu ^ erin -

renclsns zu Darmhstatt .
sultus ssevverdorn v . Professor

vnd Pfarrherr zu Marpurg
Marriliu8 deurd I) . vnd Cammer -

Meisier zu Darmbstatt .
IVl . ssobig8 WgAner ) Pfarrherr

zu Zwingenbergk .

dl . bderonimus Qerdarcd Oiaconus
zu Darmhstatt .

dl . sodann dlylius , 8ud - Viaconus
zu Darmbstatt .

dl . foannes 6ualrerus Fürsil . Junger
Herrschafften prsecepror .

Johann Daniel Weitzel , Renth - Cam¬
mer 8ecrelariu8 .

Vber einem sonderbaren Tisck) feind gesessen vnd haben /-roroco /Lrk
veurd Hofrath . vaniel dlorerer R.eZittrsror .

vr . sodann ssriüericd Hofrath . L ^ riacus Blum , Land - Cantzl -Y - 8s -
Henrich Wogesser , Cammer - 8s - crscLrius .

crerarius ,
Hinder dem Herrn Statthalter Ambts -- Verwesen rc . Latttzlarn vnd

^ ee - Cantzlar seind gestanden .
sacodus sssufs , dlsrsrius vnd Cdriitopd XVoZssser, Keller ZU Vmb -

Stattschultheiß zu Darmbstatt. statt ,
lodias kadriuus Korariu « . sodsnn ^ üam viel , Keller ZU Darmbstatt.

uu r Uum .
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^ UM . Z20 .
Keces§ iub cjäto Marburg 6ten August 1628 . wegen Kay -

scrlicher Einquartierung im Oberfürsrenthuin .
Lx kmto - wissen , als dem Durchleuchtigen , Hochgebohmen Fürsten vnd Herrn , Herrn

Georgen Landgrafen zu Hessen , Graffen zu Catzenelnbogen , Dietz , Ziegen -
^ rckivi Hain nnd Nidda rc . Unserm gnädigen Fürsten und Herrn Jhro Excellentz Herr
Oarmtti General Graste von Tilly vor weniger Zeit zu erkennen gegeben , was Massen dieselbe

1628 . von Herrn Kayserl . General Grafe von Colalto ein Regiment Kriegs Volck in das
Ober - Fürstenthum Hessen in Garnison zu legen ceckrt und überlassen , auch hochgedach¬
te Seine Fürstliche Gnaden darauf vernommen , daß solch Regiment demnächst aufzu¬
ziehen Orctonlwtz empfangen haben soll , dahero aus Landesvätterlicher Fürstlicher
Sorgfalt , mit dero getreuen Prälaten / Ritter -- und Landschaffren / so viel
man dero in der Eil zusammen bringen können , durch was dienliche Mittel solche Ein¬
quartierung und daraus dem gantzen Land zuwachsendes äuserste Verderben gäntzlich zu
g ^ erriren und abzuwenden ; Ungleichem auch da solch Kriegs Volck wieder Verhoffen
albereit ihren Aufbruch und bbarcko auf das Ober - Fürstenthum genommen und im
Anzug waren , wie demselben alsdann zu begegnen , damit sie dcmnächsten wiederum
aus dem Land abgeschaffet , Seine Fürstliche Gnaden auch inskünfftig dergleichen hoch -
bescherlichsten Einquartierungen gesichert seyn möchten , zu commumciren vor eine
Nothdurstt erachtet . Ob dann wohl mehr hochermeldete Seine Fürstliche Gnaden
deswegen allbereit unterschiedliche Schickungen an Kayserliche Majestät Jhro Churfürst¬
liche Durchleucht in Bayern , Herrn Grasten von Tilly , und Herrn Grafen von Lol -
lalro beyde Clenerkllen gethan , aber doch die Beysorge tragen , weil allbereit Orcio -
nan2 ertheilet , die ( Marner in dero Ober - Fürstenthum zu machen , es werde dadurch
die Einquartirung schwerlich averriret werden , und derowegen dem gantzen Land vor
das ersprießlichste erachtet , wann Seine Fürstliche Gnaden in eigner Persohn Jhro Kay¬
serliche Majestät allerunterkbänigst ersuchten , und den besorgten Ueberfall dadurch ab¬
wendeten , oder da derselbe je ehssr erfolgen solte , dan-noch denselben ihren Abzug zu neh¬
men allergnädigst Befehl ausbrachten : Und dann dis hochlöblich Vorhaben obbemeld -
te Seine Fürstliche Gnaden gecrcrren Prälaten , Ritter -- und Landschasfcen
anheute vorgetragen , dieselbe auch solches vor hochnöthig und dienlich ermessen , und
mit unterthänigem Dancknehmenden Gemüth erkennet , darbenenen aber diese unterchä -
nige Erinnerung gethan , daß sie viel lieber sehen mögen , daß bey dergleichen wichtigen
Sachen eine allgemeine Zujammenkunffr der Landsrände dem alten Herkom¬
men gemäß angesiellet worden , damit dcme andere» beschriebenen Ausschuß hier¬
unter nichts verweißliches oder sonst pr -xiu - iicirliches zugezogen werden möchte ; und
hierauf denselben zu Gemüth geführet , daß die vorwesende schleunige Gefahr fernem
Aufzug und Zeit nicht erleiden mögen , dahero sie einiges Verweiß oder UrLiuchtz sich
gar nicht zu befahren , überdas dann und vors

Andere sie auf das wegen dauriger Einquartierungen , Durchzüge und anderer Be¬
schwerungen allzuviel bekantcs Unvermögen der verderbten Untcrthanen sich bezo¬
gen , dahero ihnen etwa vergebliche UromAle zu thun nicht wenig bedencklich , neben
dem auch in Hoffnung stehen wolten , daß von jüngster Lindelohischen Cvmribmion noch
ein erkleckliches übrig seyn möchte , darvon der vorhabenden Reiß ein etwas zu statten
käme ( dessen jedoch sie anderster von Seiner Fürstlichen Gnaden Ocpunrten , und daß
solches und noch ein mehreres zu Abwendung täglich vorfallender Kriegs Beschwerden ,
angewendet worden , berichtet ) doch aber damit die vorwesende hochnöthige Fürstliche
Reiße destomehr mamriret und ihre schuldige ^.ccommockgrion in so viel jetzigen Zeiten
noch thunlich wäre , verspüren zu lassen , haben sie aufRanncarion der abwesenden und
abermaliger obbenanter , unterthäniger bittlicher Bedingung , und dalm auch sonderlich ,
daß sie vermög bey jüngstem parricular Land - Commumcarions - Tag beschehenen
gnädigen Fürstlichen Versprechen , mit einiger anderer Anlage nicht ferner mögen be¬
schwehret werden , sich dahin erkläret , daß sie von jedem hundert Gulden ein Kopffstück

zahlen
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zahlen , und ausrichten wollen , derogesialt , daß innerhalb den nechsten vmzehen Tagen
von 6sro ein halb Kopstück ( doch da die obberürte Reiß keinen Fortgang gewinnen sol -
te , alsdann diese Zulage an dem bevorstehenden Ziehl künftiger Lichtmeß abgekürtzet und
zu gutem kommen ) und das übrig halb Kopstück auf ncchst künftigen lVlgrrim erlegt
werben solte , doch auch mit dem Beding , dafern alsdann das obbemeldte Kricgsvolck
auser Land abgcführet seyn würd im widrigen Fall aber und da sie alsdann mit solcher
Einquartierung annoch belegt und derselben nicht entladen , sich solch halb Kopstück aus
den armen Leuten aufzubringen nicht getraueten , beneben fernerem Begehren , daß diese
jetzo bewilligte Steuer nach derjenigen Anlage , inmaßen dieselb bey der Lindelohischen
Eonrribmiori beschehen , auch erhoben werden möchte , wie dann imgleichem , da die
angedrohete Einquartierung über allen angewandten Fleiß nicht abzuwenden , sondern
etwa in kurtz oder längerer Zeit über Versehens erfolgen solte , daß auf solchen besorgen¬
den Fall , so wohl Ihrer Fürstlichen Gnaden als dero von Adel ihre Leute nach einer
proporrionirten billigmäßigen Gleichheit gehalten und keiner vor dem andern zu viel be¬
legt werde , und dann schließlich , daß sonst hiermit nächst vorhergehenden Landtäglichem
Abschied nichts soll benommen seyn .

Hierauf ist diß erbiethen im Nahmen hochgedacht Seiner Fürstlichen Gnaden sc-
cepmet und angenommen . Und ist hierüber dieser Abschied aulgerichtet , und zu mehrer
Nachrichtung der Abwesenden von den Anwesenden Ständen mit eigenen Hän¬
den unterschrieben und mit ihren Ring Pittschafften versiegelt worden . Geschehen zu
Marpurg den Sechsten Monaths Tag /mZiM Sechzehenhundert zwanzig uns¬
acht .

( U . 8 .) Georg Daniel von Habel
Haust Lommcnrhur Teucsch Or¬
dens .

( U . 8 .) Johann Henrich lonlor UeKor .

( I. . 8 . ) Georg Niedesel zu Eisenbach der
jüngere .

( U . 8 .) Daniel von Breitenbach genant
Breitenstein .

( U . 8 . ) Curth Daniel von Hatzfeld .

( U .8 . ) Mcbael 8w6'.

( U . 8 . ) Georg Meßersmied .

(I. . 8 .) Johann Ebert Störr.

(U . 8 . ) Melchior von Laerbach .

( b.. 8 . ) Trillion blenlenA O .

( I. . 8 . ) Reinhard Schenck zu
Schweinsburg .

( U . 8 .) Hanß Georg von Urff.

( U . 8 . ) Philips von Dersi .

( U . 8 . ) fobannss Oerliarcl .

(I. . 8 .) Jacob Gebhard -

ll . . 8 . ) Johannes Schmidt.

blum . Z21 .
Hochwürdiger rc .

Lbd . freundlich schreiben aus Mergentheimb vom ersten Januarii newen Calen - 6x su -
ders , haben wir auf dieser unserer Rays zue recht empfangen , Sagen vor die roZrapK .
freundliche Anwünsch - vnd Zuentbiethung fleißigen Danckh , Bezi hen vns auf ^rckivi
an E . L . vor wenig Tagen , abgangene beede schreiben , vnd versichern Dieselbe varmlk .

x p Noch - i6r8 .
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nochmahls , nicht nur mitWortten sondern aus ungefärbtem trewem Hertzen , Er bi -

ständigen guten Corretftonclentz vnd Freundschafft , welche wir viellieber in der That

vnd würcklichkeit selbst , als mit vberfluß der otkcrcen bescheinen wollen .

Die Befreiung von allen Winter --- Ouarticrungen vnd andern D »riegs -

Lasten / gönnen E . Lbd . vnd allen ihren Ordens Verwandten , wo vnd

air welche Orr diefclbc befind ! ick feind / Wir sonders gerne - vnd feind von der

Rom . Keyserlichen Mayk . vnserm allerancdigst . il Herrn , vnd derv wohlverordnetenr

Herrn Oener ^ l Hertzog Albrechten zue Friedtlandt , nicht wenigers auch von des Herrn

Churfürsten zue Bayern Lbd . wir vnd vnser gantzcs Fürstenthumb , vnd alles was rarzu

öder darein gehört , wider alle dergleichen Kriegs ? relluren lhecialirer hoch befreyet ,

gestalt auch von Jrer Kay . Majestät vnd L . Lbd . niemand kein einig Wortt woher diese

einlogirung in vnser Land rühre , Wissenschaft haben will , sondern hoch versichert würd ,

daß man erkenne , das vnser gottseliger Herr Vatter vnd wir ein befsres verdienet , ge¬

stalt darauf auch von der Römisch - Kays . Majestät selbst , als von einem gerechten aller -

hochlöblichsten Kayser vnd Obcrhaubt die wieder absührung des Vvlcks so bald mrm -

6 >rt , vnd von hochermelts Herren Churfürsten zue Bayern Lbd . zu eylender anderwerth -

licher Logirung des Volckhs ein eigener Gesandter an vnß abgeschickht worden , darauf

wir nun stündlich ' des vollständigen LffeKs erwartten , Nackdcm aber solche Wo -

ckeir vbcr der Lasst der Einquartirung / vnser ganyes Oberheßisckes 7 er -

rÄo , -E ohn alle ergriffen / vnd nicht zu vermurhen / daß sick

jemands im Lande einer niehrern Freyheit alß wir selbst anmaffen können /

auck vnfer Landtag vnd die darauf beschlossene Zulage nickt zn Beschwe¬

rung / sondern zu erleichterung aller deren die im Land wohnen / vnd dar¬

in schütz vnd sckirm haben / einhellig vnd Dancknehmig angesehen / vnd

vor ein vnentberliches Werckh gehalten worden , ohne Vas auch in Fällest , , welche sich

in solchen cwcumltimriig befinden , die natürliche Bill , chkeit , vnd das Herkommen al -

kr Fürstenthumb and Lande selbst reden thun , So lassen wirs dabey verbleiben , vnv

insonderheit den Carleiistäktlschen Vertrag belangt , so wiederholten wir vnseres in Gott

ruhenden hochlöblichen Herren Vätters erbiethunge , zu veren Wir gleich Seiner Christ¬

seeligen Vätterlichen Gnaden vnß ^ kennen , vnd E . Lbd . zue alle deme so derselben von

vnß freundlich angenehm , vnd gefällig ist , geneigt verbleiben - Datum Marpurg am
uten Januarii Anno 1628 .

An
Herrn Johann Casparn Teutschmeisiern .

Georg L . zu Hessen .

Mein fteundtlich Dienst zuvor , Wol - Edel , Gestreng vnd Bester
Herr Stntthnlter - besonders wchrtcr Zrcundt -

^ ^ achdem der Durchleuchtig vnd Hochgeborn vnser gnediger Fürst vnd Herr Landt -

grass Georg zu Hessen re . Mich auch zu idtz vorstehenden Communicgiion -

Tag in Gnaden beschrieben , -Ob ich dann wohl , weil ich bewuster meincr Lei¬

bes vngelegenheit halben selbst nicht außreisen kan , entschlossen gewesen , meines Or¬

dens Commenrhurn zu Sckiffcnberg / Herrn Georg Daniel von Habein

dahin abzufertigen , so batt doch derselbe , wegen Seiner langwierigen Schwachheit vnd

dahero noch vbriger Mattigkeit , Seiner bey diesem kalten Wetter zu verschonen ge -
betten .

Derowegen gelanget ahn den Herrn Stadthalter mein ftl . Pitt , Er wolle

bey Hochgedachter Ihre F . Gn . mich meines Austenpleibens halben in besten

enrickutdlgen / Bin dem Herrn Stadthalter hinwiederumb ftl . zu dienen wil¬

lig ,
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lig , vnd thue vnß allerseits hiemit Göttlichem Schutz bevehlen , vnd ein glückseliges neweä
Jahr von Hertzen wünschen , Damm Marpurg den i . Januarii Anno - 6zi .

Sein
Dienst vnd Freundtwilligel ' .

Johann Fuchs Lande Cumpthur der Balles Hessen , T . O .
Dem Wohl Edlen gestrengen vnd vesten Georg Riedeseln zu Eysenbach rc . Heßi -

schen geheimden Rath vnd Stadthaltern zu Marpurg meinem besonders lieben
Herrn vnd guten Freund .

prElem . Darmstadt cl . ^ liuarü I6zl .

Z2Z .
Verzeichnüß derer Erb - Landstände , welche derDurchläuchkigHochgeborne Lx su -

LH Fürst vnd Herr , Herr Georg Landgraf zu Hessen Fürst zu Hirßfeld ( roc m . ) roo-raptt .
vnscr gnädiger Fürst vnd Herr zu dem gen Cassel vf den 26 . Klurrü anno lärz . ange - Ogrmtt . '
setzten allgemeinen Landtag beschrieben . '

Praelateu .
Land Lourmönthur zu Marpurg .
Vmuerüw.t zu Marburgk . rc . rc . »

Kum . Z24 .
LxcrgÄ Inl^ rumenrö , die Beschwörung des Accords vnd

Erb - Vertrags betreffend .
dem Nahmen der Hayligen vntheilbarn Dreyfaltigkeitt Amen , Kundt vnd zu LxOiis

wissen sey hirmitt mcnniglichen , denen diß offenes lnlttumenr zu leßenn oder
höhren leßcn vorkombt , das im Jahr nach der gnadenreichen Geburt !) vnßers OilUns.

Erlößers vndt Seligmachers JEsu Christi , Ein tausendt Sechshundert zwantzig vnd 1628 . '
acht , In der eilften Römer Zinßzahl , zu Latein m6iLtio genandt , bey Herrschung vnd
Regierung des Allerdurchleuchtigsten , Großmächtigsten vndt vnülmwindtlichsien Für¬
sten vndt Herrn , Herrn dieses Nahmens des andern , erwöhltenn
Römischen Kaysers rc . rc . den sieben vndt zwantzigsten Tag Martii alten Calenders
Vormittag in des Herrn Marpurgischen Vice - Cantzlars vr . Diterich Reinkings Ge¬
mach , welches er in der Fürstlichen Nesidentz zu Caffell in der höhe gehabt , vndt darinn
ich Daniel! Aveman alß diorarius ? ublicu8 So immsrnculsrus mit zweyen erbettenen
nachbemclten Zeugen erfordert worden , Im nahmen vndt von wegen der Durchleuchti-
gen vndt Hochgebornen Fürsten vnd Herrn , Herrn Wilhelms , vndt Herrn Georgen
Landtgraven zu Heßen , Graven zu Catzenelnbogen , Dietz , Ziegenhainn vnd Nidda rc .
meiner gnedigen Fürsten vndt Herrn , der Caßelische Cantzlar , Herr vr . Henrich Lerß-
nervndt itztbesagter Marpurgische Vice - Cantzlar Herr Dr . Diterich Rheinking alß
iVIkmclIrklrii ) von mir vndt obgedachten zweyen erbeten Zeugen erschienen , mit vermel¬
den , Nachdem die , viel lange Jahr im Fürstlichen Hauß Hessen geschwebte , vndt durch
Kayserliches Endturtheil clsciäirte schwere Marpurgische 8uccettion - Sach , nach vie¬
len güthlichen verpflogenen Handlungen , endtlich vermittelß miltreicher Verleyhung
Gottes des Almechtigen , zu Darmbstatt componirt , vnd dergestalt verglichen wor¬
den , doferne der getroffene ^ ccorcl vonn der Röm . Kays. Mayt . vnßerm allergnedig -
sten Herrn würde allergnedigst con6rmirt vndt becräfftiget sein , das alßbann vndt an¬
derst nicht die getroffene Vergleichung ihre Würcklichkeit erreichen vndt beneben dem
newen vfgerickteten Erbvertrag von beyden conrrgttirenden Fürsten , so wohl auch vou
prälateun Ritter -- vndt Landtscbafften solte M-irt vndt leiblich geschworen wer¬
den VNdt es dan ahn deme , das solcher hochansehenliche HÄU3 itzo Vorgehen vndt zu

xx 2 Merck



176 ^ <W>

Merck gerichtet werden solte , das diesem allem nach hochgedachte Ihre F . F . Gn . Gn .
den gantzen Verlauf solches e^ ökus mit allen Vmbstenden gern m forma probanre ,
vndt in einem offenen Inttrumem haben wolten , worauf sie mich legitime vndt der '
Gebühr rcgustiret rc . re .

Nachdem sichs mit dem Anfang solches ^ Lkus ein etwas verweilet , seindt beede
Jhro F . F . G . G - Herr Wilhelm vnd Herr Georg Gevettere Landtgraven zu Hes¬
sen rc . vor welchen viel adeliche Persohnen vonn OKcirern vndt Hoff- Junckern vorher
gegangen , vndt Statthalter , Cantzlar , Vice - Cantzlar auch andere Adeliche vndt ge¬
lährte Rache nachgefolget , im gülden Saal des Schloßes zu Caßell erschienen , vndt
nachdem vorn in dieses Sahlß eingang , da es erhöhet , zwo mit Sammeten Teppichen
belegte Taffeln neben einander gestanden , doch das zwischen denselbigen ein ziemblich
8parmm Raum gelassen gewesen , haben sich ihre beyde F F . Gn . Gn . an die obriste
Taffell bcy einander gesetzt , an die andere vndt vnderste aber seindt der Caßelische Cantz¬
lar Henrich Lerßner vndt Marpurgische vice - Cantzlar l) r . Ibeocloricus Rheinking
zu sitzen ahngewiesen worden , hinder beyden Ihren F . F . G . G . seindt deren beyderseits
Adeliche vndt gelehrte Näthe geseßen , des gantzen Fürskenrhumbs zu Hessen an ^
testenden Landtständcn vonn Prälaten Ritter - vndc Landtscbafft / welche
in sehr starcker Ahnzahl erschienen , seind auf beeden Seiten in der ebene des gülden
Saalß ihre 8elstone8 verordnet gewesen , vndt hatt den Durchleuchtigen Hochgebor -
nen Fürsten vndt Herrn , Herrn Georgen Landtgrauen zu Hessen , Gravenn zu Catzen -
elnbogen , Dietz , Ziegenhain vndt Nidda rc . der Fürstliche Hessen Casselische Cantzlar
Henrich Lerßner . folgender gestalt vnderthenig ahngeredt :

Durchleuchtiger Hochgeborner Fürst , gnediger Fürst vndt Herr , Es setzt der
Hochwürdige Durchleucht ,ge vndt Hochgeborne Fürst vndt Herr , Herr Wilhelm Land¬
grave zu Hessin , ^.clminiltrgror des Stiffts Herßfeldt rc . mein auch gnediger Fürst
vndt Herr in keinen » Zweiffell , E . F . G . erinnern sich der Vhrsachen dieser hochanse -
henlichen Zusammenkunfft vndt anhero beschehener ersorderung der sämbrlichcn
Landes -- Stände von Prälaten , Ritter -- vndt Landtsthasst folgender ge¬
stalt genedig rc . rc .

Nach der beeden Negierenden hochlöblichen Fürsten vollbrachtem leiblichem Avd -
te hat der Fürstliche Hessen Casselische Cantzlar Henrich Lerßner zu den Ahnweßenden
Landtftändcn von Prälaten / Ritter - vndt Landtsärasst alßo geredet , wel¬
cher gestaldt die Durchleuchtige , Hochwürdig vndt Hochgeborne Fürsten , Herr Wil¬
delm vnd Herr Georg Landtgraven zu Hessen , relpeÄive ^ elminiltreuor des Stifts
Herßfeldt , Graven zu Catzenelnbogen , Dietz , Ziegenhain vndt Nidda rc . alß des hoch -
löblichen vhralten Fürstlichen Hausses Hessenietziger dieser Zeit RegierendenLandts - Für -
sten vndt Vättere des geliebten Vatterlandts Ihre in gchorfämb gerrewe fambt -
liehe Landkständc von Prälaten / Ritter , vndt Landtscbaffc durch öffentli¬
chen verglichenen Abtruck zu einer allgemeinen Landtags Versamblung vf anheute den
2. 7 . Kuius dahero beschrieben vndt erfordert , Ein solches habenn die getrewe Landtstän -
de aus vor angezogener ersorderung genugsamblich vernommen .

Nachdem nun dieselbe dießer beschehenen ersorderung zu volge ihre obliegende Ge¬
schaffte vndt andere Verrichtungen lieber bey stit setzen , alß ahn ihrer vnderthenigen ge -
horiamben schvldigkeit etwas ermangeln lassen , vndt deßwegen in guter vndt starcker
Ahnzahl gestrigen Abendts allste erscheinen vndt sich anietzo alhiro einstellen wöllen , dar -
ab verspührcn ihre beyderseits F . F . Gn . Gn . deren gehorsamb , getrewe EÄion
vndt sonderliche bcgürde , die sie zu wiederbrachter allgemeiner Landtags Versamblung
tragen , wie gleichens auch eine sonderbahre erfrewung ihre beyderseits Negierende Liebe
Landts Fürsten in freundtvetter - vndt brüderlichem Vertrawen Lieb vnnd Einigkeit bey
einander versamblet zu sehen , Erfrewen sich mit ihnen dießes längst erwünschten friedtfer -
tigen Zustandts vnd seindt erbietig vndt geneigt , solches in Landtsvätterlichen Gnaden
zu erkennen vndt vf fernere dero getrewer Landtständen gehorsambe vnderthenige Bezei -
gung sich legen dieselbe mit beharrlichen Gnaden vndt trewer Vorsorge der Gebühr zu
crweyßen , vndt lassen hochgedachte Ihre F . F . Gn . Gn . nechst deme sich einigen Zweifel
nicht zugehen , es seyenn die mißverstände , so aus der Marpurgischen 8uccelIion zwi¬
schen den beyden Fürstlichen husten Caßelischen vndt Darmbstättischen Theilß nunmehreine
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« ne geraume Zeit vorgangen , mehr dan zu viel bekandt , vndt wie zu hoch beschwerlichen
Uxrremiräten dieselbe endlichen außgeschlagen vnd geratheu , Sie hett . u auch aus der
schonn zu vorn bescheheuer Kclacion vndt erzehlung vermerket , welcher gestalt dieselbe
sämbtliche Beschwerden durch güthliche Compoilno -a vndt Vereinbahrung nunmehr
bey - vndt hingelegt , Gleichwohl aber anderer Gestalt nicht dann vf der Rom . Kayß .
Majtt . vnscrs allergnedigsten Kayßers vndt Herrn Kayßerliche Lonticmauoa vndt Ge¬
nehmhaltung , darumb dann vor vnnöttig erachtet würdt , solches alles ln specle ahn -
hero zu repeciren vndt zu wiederhohlen .

Wann dann dieselbe vf vorhergangene des gantzen hochlöblichen Churfürstlichen
Collechi , wie auch fast auf allen des Heyligen Römischen Reichs Krayßen ausschreiben¬
der Fürsten vndt der hochansehenlichen Erbverbrüdert - vndt vereinigten , wie ingleichem
auch anderer Fürstlichen Ahngewandten hochvernünsttiges Guthachten vndt incercüälren
nunmehr würcklichen erfolget , Jnmaßen solche onNriallrer vorgezeigt , zur Stunde ab -
geleßen worden , vndt darinnen mwrcLrera auch büß versehen ist , das dersclbige Ver¬
gleich vndt Kayßerliche Conürmarion nicht allein von jetzigen vndt hinkünfftigen jeder -
zeits Regierenden Landts - Fürsten des Haußes Heßen , sondern auch dessen Landtstän -
den gelobt vndt Aydtlichen besiettigt werden soll , So seinndt hierzu die beedcrseits
Landts - Fürsten ihres orks wie vernommen , in Gnaden willig gewesen , nicht zweifelnde ,
es werden die ahnweßende gehorsame Stande zu weiterer BeHgung ihres vnderthenigen
Gchorsamds vndt der schuldigen Liebe legen das geliebte gantze Vatterlandt nid also auch
i'egen sich vndt die ihrige selbstet , zu welcher ruhe vndt frieden dieses alles gemeinet, vndt
von ihrenn Fürstlichen Gnaden Landtsvätterlichen angesehen ist , wie auch dem Kayß.
pvLnkI Befelch zu aller vnderthenigsten gehorsamster Volge , So wohl den Haubt ac -
covä vndt dessen erlangte Kayßerliche Oonlirmaüon , alß wenigers nicht , dem ernewer -
ten Erbvertrag so viel solche euch die Landtstände angehcn , Jngleichem vndt wenigers
nicht , zu geloben vndt zu schwören sich nicht wieder » , sondern darzu in Vnderthenig -
keit willig vnd gerne verstehen , Solches seindt Ihre beedcrseits F . F . G . G . Jegenn
chre getrewe Stande insgesampt vndt einen Jedtwedcrn insonderheit jederzeit in allen
Gnaden darmit sie ihnen ohne das wohl gewogen vndt zugethanü , zu erkennen geneigt
vndt erbietig , Ihrer vnderthenigen gewührigen erklehrung gewärtig stehendt ,

Vf abgelegte dieße Vorhaltung hat der Herr Erb - Marschalck Volpert Riedeßell
einen abtritt zu verstatten gebeten , welcher ihnen dann auch zugelassen worben , vndt
als er nebent einem Außschuß von Prälaten / Ritter - vnd Landes chafft , welche
mit ihme abgetretten gewesen , in dem Saal wiederumb erschienen , Ist von JhmeErb -
Marschallen in nahmen der gantzen l andtschafft vors erste ihren anweßenden beydenF . F .
G . G . zu ahngetrettenen Regierungen , zum andern wegen des getroffenen Vergleichs
vnderthenige Glückwünschung , drittens vor die anerbottene Landts - Fürstliche ^ KeLUon
vndt auerbottene Gnade gehorsambe Dancksagung , vndt zum vierten die ahnerbietung
beschehen , nicht alleinn Iegenwcrtrgen beeden Ihren F F . G . G . die Handr-
trew sondern auch den ihnen vfgerrachcnen Aydtschwur willig vndt gerne
zu leisten .

Derentwegen der Fürstliche Hessen Casselische Cantzlar die zuvor verglichene vf die
Landtstände gerichtete Wort abgeleßen , alßo lautendt : Ihr sollet geloben vnd
schworen vor euch vnd alle ewere Nachkommen / das ihr wollet die Verglei¬
chung , wie solche zwischen den Durchleuchtig Hochwürdig vndt Hochgebornen Fürsten
vnd Herrn , Herrn Wilhelmen vnd Herrn Georgen Gevettern Landtgraven zu Hessen ,
relheAivs ^ clmmistrarorn des Stissts Herßfeldt , Graven zu Catzeneinbogen , Dietz ,
Ziegenhain vnd Nidda rc . Unfern gnedigen Fürsten vnd Herrn vor sich vnd ihrer F . F .
G . G . beide Casselische vnd Darmbstätische Ulmen auf ein ewiges vnd vnwiederrufliches
vnder claro Darmbstatt am vier vnd zwantzigsten Monats Tag 8eprombrl8 anno Chrb
tb Sechzenhundert zwantzig vnd Sieben , aufgericht ist worden , auch die Contirmarion
wie dieselbe darüber von der jetzt regierenden Röm . Kayß - auch zu Hungarn vnd Bö -
heimb Kön . Maytt . vnserm allergnedigsten Herrn , erfolgt ist , so wohl auch den zwi¬
schen beeden erst Hochgedachten vnsern gnedigen Fürsten vnd Herrn , Landgrave Wil¬
helmen vnd Landtgrave Georgen new vfgerichteten Erbvertrag , allermassen mann itzo die¬
selbe drei) Stücke deutlich vorgeleßenn zuvor auch zum Theist csmimimcirt gehabt , in
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allen vnd jeden Puncten articuln vnd Clausuln so viel! sie euch vnd ewere Nachkömmling
ge besagen vnd betreffen tbun , steiff vest vnd vnverbrüchlich halten , darwiedcr nicht
thun noch helffen oder gestatten getban zu werden in keinen weg auch nicht im Rath
sein , dawieder dieselbe obberürte Stuck gerathschlagt oder gehandelt würde , vnd da
ihr erführet , das etwas darwiedcr vorgienge , solches warnen , darwieder sein vnd nicht
darin gehelen , trewlich vnd ohne alle gefehrde .

Darauf habenn alle ahnweßende vonn Prälaten Ritter - vnnd Landtschafft einem '
jeden Fürsten mit Handttrew ahngelobt vnd stracks darauf cm jeder mit ausgchabe--
nen Fingern diese Wort nachgesprochen vndt eörpcrlich geschworen , was
mir vorgelessen worden / vnd ick) wohl verstanden habe / das schwöre ich
zu thun redklich vnd steiff zu halten / trewlich vnd ohne alle gefehrde so
war mir Gott helffe durch» seinen Sdhnn vnscrn Herrn vnd Heyland Ic --
sum Christum - - -

Geschehen seindt alle diese Dinge im Jhar Christi lncliökione Kayß . Regimendt ,
Monats Tag , Ortt vnd enden inmaßen vnderschiedtlich obstehet , in Vevsein des Eh »
renvesten Hochgelarten auch Ehrsamb , vndt Vorachtbarn Henrich Rubenkönigs beyder
Rechten I^ icennaren vndt geschwornen Cantzley ? rocnrgroin vnd -Henrich Strawure
Gemeinde Burgemeisters zu besagtem Caßell als glaubwürdiger vnd von mir Koranen
darzu insonderheit erforderter gezeugens Persohnen .

Vndt dieweil ich Daniel -^ veman Lallelanus , nacione hleitüs , von Röhmi -
scher Kayß . Majt . aurtrorirät vndt Gcwaldt rc . rc .

six OriF . Ei^ < ein freundtlich Dienst zuuor , Wohl Edel , Gestreng , Ehrnueste vnd Hochge -
Kepos larte , Jnsonders liebe Herren vnd gute Freundte . Es hatt meines Ordens
Oillenü Verwalter zu Wetzflar , David pilkorius mich berichtet , was maßen meines

Ordens hofleuthe zu Nauüheimb von den Beampten zu Königsberg abermals wegen
dero newlichen zu Darmbstatt von den Städten bewilligten Steur , Nehmlich von je¬
dem io 2 . ein Rthlr . ahngesirenget , Auch mit Pfändung bedrawet werden wollten ,
Wann es nun vmb diese Höfe diese Gelegenheit hatt , daß die Eoloni gantz keine Besserung !)
daruff haben , Ohne das ; auch je vnd allwege von mir vnd meinem Vorfah¬
ren alhier gleich andern Grdcns Güercrn / bcy dem ivbereinnehmcrnsein
verstcuret worden / zu dem ick) gleick ) andere von der Rirterschafft , diese
newe Conrriburion nicht bewilligen helffen , derowegen auch vor mich vnd meines Or¬
dens Leuthe darzu nicht verpflichtet bin , Gleichwohl diß der Beampten Zumuthemauch
mir desto beschwerlicher ist , daß sie von wegen Solms die Steuer doppel gefordert ha¬
ben sollen , da doch mein Orden weder Solms , Naßawe , oder einigen andern benach¬
barten Grasten jemals Reichs - vielweniger andere steurung gestanden . So will ich
freundlich gepetten haben , die Hern wollen ahn besagte Beampten zu Königsberg be -
uelch ertheilen , daß sie obberürte meines Ordens Hofleuthe mit gedachter newen Con -
irikucion oder Zulage verschonen , vnd meinen Orden mit dergleichen Newerungh
künfftig ohnbeschweret lassen , damit ich ahn den Hochwürdigsten meinem gnedigsien
Fürsten Obristen und Herrn , ich meinen Pflichten nach dieses vnderthenigsi zu be¬
richten nicht gemüßiget vnd andere besorgte Weitläufftigkeit vermiethen pleiben
mögen -

Bin den Hern wiederumb neben empfehlungh Göttlicher Obacht freundlich zu die
MN willig , Datum Marpurg den rä . Martii Anno i6zi .

Daniel ^ .vsmcm Immgrricnlgrus Kocarius
czui iripra in üclom .

am . Z2s

Der Herrn
dienst vnd freundwilliqer .

Johann Fuchs Landt Comtur der Valley Hessen T . O
Kum
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'AMer Röm . Kay . auch zue Hungarn vndt Böheimb Königliche May . vnsers Aller -

gnedigsten Herrns , hochansehenliche subclelegirte Commistgrü . Demnach her
Hochwürdigste Fürst vnd Herr , Herr Johann Caspar ?cämimttrgror des Hoch -

meisterthumbs in Preußen , Meister Teutsch -Ordens , in Teutsch vnd welschen Landen ,
Herr zue Frewdenthal , vnd Eulenberg , Rom . Kayß . May . geheimer Rath , vnser gne -
digster Herr , vermittels Göttlicher Schickhung , vndt ordentlicher Wahl dero löblichen
Ritter Ordens Herrn Landt - Commenthurn vnd Capitularn , zum Hoch - vnd Teutsch -
meisterthumb erhoben worden , vnd S - Hochfürstliche Gnaden für ein nit geringe Notturfft
befunden , sich ober dero gantzen löblichen Ritter Ordens Beschaffenheit , wm in pgrriculgri
cjUklm vmuertklli zue inkormireu , vnd aber in eingeholtem Bericht vber die Valley Hessen
deroselben Vorkommen , was gestalten mit dem Hochlöblichen Fürstlichen Hauß Hessen
dieselbe nicht allein in verschiedenen Irrungen vnd nachbarlichen Strittigkheiten begrieffen
stünde , sondern das auch bei derselben sich durchgehendt kein bxercirium der wahren vr -
alten Röm . Catholischen peliZicm finden thcte . Alß haben S . Hochfürsil . Gnaden
nit vnbillich in reisten bedacht gezogen , wieso wohl mit hochgedachtem Hauß Heßen ,
benantlichen aber mit dem Durchleuchtigen Tochgebornen Fürsten vnd Herrn , Herrn
Georgen Landtgrauen zue Hessen , Grauen zue Catzenelnbogen , Dictz , Ziegen -
heimb vnd Nidda rc . vnserm gnedigen Fürsten vnd Herrn , S - Hochfürsil . Gnaden die¬
ser Ihres Ordens Balley , vnd dero Beschwerdten halben verglichen , Alle vnbeliebige
Mißverständte spaen vnd nachbarliche Differemien vfgehoben , Alß das bei derselben das
auß der Acht gelassene pxercirium POMÄNO Csilwlicum wiederumb erhoben , vnd al¬
ler angehöriger Balley Oerter eingeführt vnd lksdilirt möchte werden . Vndt wiewoh -
len zwar Ihre Hochfürstliche Gnaden Recht , Fueg vnd Macht gehabt hetten , vermög
gemeiner Rechten , dero habender Special Päbstl . Kay - vnd Königl . Privilegien , Lx -
emprionen , Schutz vnd Schirms , der Herren Landtgrauen zue Hessen selbst erteilter
noch bei handten habender Donationen vnd Vbergaben , So dan des Paßawischen
Vertrags , vnd Religion Friedens , vfgerichter vhralter Vertrag , des Ordens eigener
kunclacion vnd alten Herkommens alsobalden zue zuefahren , vnd beiden Lommeuclen
offterregter Valley , nemblictieu aber zue MarpurZ / alß einer vhraltcn Hoch --
merlierrschen F' eMvey vnd zue Schlesfenberg / auch anderer Gerrer / da sie
es habender pfarr Lehenscliafft / hoher <l> bn§ -- vnd Genchtbarkeit halben
berechrigt / Larholische Priester ernzuesttzen / vnd den Römisch -- Lathsli--
schen Gottesdienst verrichten zue lasten / Angesehen es deroselben , als einem
ohnmittelbahrem Reichs - Fürsten , vnd gefreyten Standt , in diesem Ihren vnd Ihres
löblichen Ritter - Ordens , dem heiligen Reich Immecliars vnderworffenen Häussern ,
vnd Dorffschafften von niemandt , wer der auch sein kan , mit recht , oder Billigkheit
verwehrt hette können werden , So haben aber jedoch Ihre Hochsürsiliche Gnaden nach
deine sie sich r ^ oluirt gehabt , der obangeregten merL politischen Strittigkeiten willen ,
vnd deren Beilegung halben ein Kay . Lommillion außzuebitten , nicht für vnrathsam
erachtet , diesen Ihren der psformsrion halben tragenden Loncepr , der Röm , Kay .
May . vnserm allergnedigsten Herrn , allerunderthcnigst zue erkennen zue geben , vnd ver¬
mittels dero Ka » . mcerpomerenden ?curKorircit zue Werckh zue richten . So dan nun
allerhöchst memorirte Kay . May . sich allergnedigst gefallen lassen , dem Hochwürdig¬
sten Fürsten vnd Herrn , Herrn Rntelm Olimirn , Ertzbischovcn zue Maintz , des hei¬
ligen Röm . Reichs durch Germanien Ertz Cantzlern vnd Churfürsten , vnserm gnädig¬
sten Cburfürsten vnd Herrn , zue erst erregtem lmenr , dero Kay . Lommistiou allsr -
gnedigst vfzutragen , S - Churfürstl . Gnaden auch IhroKay . Mam zue gcbürenden Eh¬
ren sich derselben vnderzogen , vnd zue dero würckhlichen Vornehmung diese gegenwerti¬
ge hochansehenliche Subclelegarion gnedigst Vorgehen lassen , vnd dahero nunmehro ahn
deine sein will , das obhöchstgedachtes vnsers gnedigstcn Fürstens , Obriesten vnd Herrns ,
so in einem als dem anderen Pass tragende Gedanckhen entdeckht werden .

yy r M
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? llß stellen vnd eröffnen S - Hochfürstlist- e Gnaden hierzue Ospmirte , vnd In¬

halts albereits vbergebenen genügsamen Gewalts , gevolmächtigte Abgeordnete dieselben
hiermit dahin , das G Hochfürstlrche Gnaden cm für allcmahl bedacht / re -
/o /v , re vnd enrjchlosscn sein / bei allen osscerreZeer Ballev Hessen angchsri -»
gen vnd zucstendigcn Heustern / Alst zueNIarpurg vnd Schicffenburg / auch
deren Ddrssschafften / vnd sonsten da sie dessen in Lraffc habenden

, der Gericht vnd Vogtbarkeit halben befugt , das vncarholi -
sehe abzueschassen / vnd dargcgen Ihre vnd Ihres Grdens Re¬
ligion , alst die vhralte Larholische anzustellen / der getrosten Hoffnung
vnd freundlichen Zuversicht / es werde sie hierundter niemandes hindern /
vorderist aber des obhochgedächten Herrn Georgen , Landtgrauens Zue Hessen F . Gn .
( vmb willen etwa !) solche Heuser vnd Dorffschafften , als Teutsch Ordische 'Hey Eigene
thumbliche , niemandts alß allerhöchst ermelker Kay . May . vnd dem heiligen Reich lm >
mecliaw Lubjccirte Gütter , mit S . F . Gn . lerrirorio vmbgeben ) sich nicht oppo¬
nieren , sondern gleich wie Jhro Hochfürsiliche Gnaden Seinen Fürstlichen Gnaden in
dero , in /cclminitlrirung dero Landt - vnd Leuthen führenden löblichen /^ kionibus kein
Maaß oder Ordnung vorzuschreiben begehren , Also auch dieselben in diesem Pak . vnd
demjenigen , so sie in Ihrem vnd ihres Ordens dem heiligen Rom . Reich ohne Mittel
zuegethanen Eigenthumb vnd 'perrirorio , vorzunehmen gedenckhen , gewehren vnd vn -
geirrt verfahren vndt verhandtlen werden lassen .

Die obangezogene politische Oitkbrencien belängendt So nicht vf Haasen Jagen ,
oder geringschätzigen Dingen Sondern vf der ex parre Hessen vergangenen nichthaltung
vnd vbcrlchreitung dessen gie Carlstatt iu ^ nno i s8r . vfgerichtcten Vertrags beruhen /
Seui Jhro Hochfürstl . Gnaden des freundlichen anerbietens , gegen hocherwents Herrn
Landtgrauens Fürst ! . Gnaden sich also schiedtlich vnd ^ iMcable vernehmen zue laßen , das
dieselben zue verspüren sollen haben , das man nichts anders suche , alß gute Nachbar¬
schafft , vnd einmütiges zuesammen sehen zue pfiantzen , vnd darbei bestendiglich zue ver¬
bleiben , des getrösten zueversehens , es werden S . F . Gm gleichermassen nicht vnge -
ncigt sein , zue beliebendem nachbarlichem Versiandt , vnd vfhebung aller Stritt - vnd
Jmgkhciten sich einzuelassen . So ob wohl berürten Herrn Kay . Eommitkrien wir
auß empfangenem gnedigstemVefelch vnd MttruLkion gebürlich vnverhalten wollen , den¬
selben zue freundlicher bereitwilliger vnd gefliessener Diensterweisung vnß crbietendt .

Hochfürstl . Hoch - vnd Teutschmeisierische zur gegenwertigen Kay . Lommiilion
verordnet Ordens Glieder vndt Räche .

Lxklbirt Franckfurt den -rs . Hornung /mno i6zo .
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/ ^ vckiivi
Oarmll .

k . Z27 .
Hochwürdisifter , besonders lieber Herr vnd Freund , auch

Herr Vatter
Lbd . ersuche vnd bitte ich freundlich , daß Sie ab diesem meinem Schreiben

kein mißfallen schöpfen , mich desselben nicht verdencken , noch auch meine darin
beschehene hochbefugte vnd gantz vnumbgängliche Bitt , vollends gar enthören

wollen , Es ist mir zwar leid , daß E . Lbd . tubcleloMte , wie auch des Herren Deutsch¬
meisters Lbd . abgeordnete zu Franckfurt aufgehalten werden : hingegen aber an deme ,
weil man Ln mich so vngcwonlich serzt vnd eringe / mir ( der ich noch niemahls
weder in Güthe noch in rechtlicher ausführung gehöret worden bin ) in allem vnrecht
vnd vngewonnen gibt , vnd dasjenige so man vor würcklicher Antrettung der itzigen
Kayserlichen Lommiilion , in gestalt eines gütlichen anlangens vnd schiedlichen tractats
an mich gebrachtt vnd mir darüber amicabilem compolirionem zugemuthet hatt , itzo
einsmahls in ein vebirum verwandeln , vnd mir vngehörtem vngewonnen vnd verkeh¬
ren geben will , vnd mir ongeschewt vorhett , wan ich in Güte nicht wolte Ja sagen , so

wüste
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Müsteichsdoch wohl wider meinen Willen thun , dan die sach schon wider mich äcciäirt
sey , welches alles mir in Warheit keine geringe Wunden in mein Hertz schneidet , son¬
derlich bei) meiner itzo ohne daß empfindenter Brüderlicher Betreibung vnd Traurigkeit ,
So finde ich eine hohe Noturfft , daß ich nicht nur den Deutschmeisterischen abgeordneten ,
sondern auch E . Lbd . lubclelsZirten selbst , vor allen Dingen die rechte wchre gründtliche
Bewandnus der Sach / vnd daß dieselbe weit anderst , als sie mainen möchten , beschaf¬
fen sey , gütlich remonttriren lassen soll vnd muß , damit nicht heut oder morgen /
wer vber die dieser tagfahrt kompt / vnd darin die Deutfchmeisserische
fette einstrewungen vnd lifck / mainen mochte / ich hette encwe ^
der keine gute Sach gehabt / vnd mich wider besser wissen vnd gewissen , aufgehalten
vnd gespürt , vnd also vnbefugter weise gehandelt , Oder aber wan ich schon eine guthe
Sach geführt , hette ich doch dieselbe neo -I ^ enrer rraKirt vnd mich nicht gnug darin
vernehmen lassen , deren Nahmen oder Verdächte keiner mir an ehren vnverletzlich wäre .
Wan dan die Schrifft , darinn ich meines Fürstlichen Haußes vnd meiner Herrn Erb¬
verbrüderten , mit vnd neben mir habende Sonnenclare vnwidersprechliche Befugnus ,
gütlich scl sculum zu remorlüriren vnd vorzulegen gemaint bin , fertig vnd vbergeben ,
vnd PM aLkorum sein wird , alsdan will ich nicht nur von den Deutschmeisterischen Abge¬
ordneten vnd zuvorderst von E . Ldn . sub6ele ^ >rten gern erbare vnd billige Vorschläge
anhören , sondern auch selbst dergleichen vnuerzüglich thun , vnd würd man , wan vor¬
hin meine Schrifft einkompt , mehrers in einer stund als seithero in zweyen Tagen zur
Güthe nLZorüren können . Ich bitte E . Ldn . nochmahls freundsöhnlich , so hoch ich
immer kan vnd mag , Sie wollen nicht nachgeben daß ich vbereilt werde , Ich kan die--
fe hochwichtige Sach vmb eines oder des andern Deutschmeisterischen Abgeordneten
entsessenheit willen nicht vbcriagen , es ist auch wie E - Ldn . hochweißlich wissen , nicht
breuchlich , Es findet sich ja auch kein periculmn in mora vnd wan die Deutschmeiste -
rische mir auch keine acht Tag Zeit gönnen wollen , in einer Sach , welche so lang ru¬
hig geweßen vnd die vorige hochlöbliche Herrn Deutschmeister darunder zwen vornehme
Ertzherzogen waren , 45 . Jahr vor verglichen gehalten vnd kein ainig Wortt iemahls
darwider movirt . So werde ich mich hoch darüber Mmiirt befinden , vnd es den lieben
Gott walten lassen , auch E . Ldn . vnd menniglich das Vrtheil , wie ich geenget vnd ge-
nötiget worden , heimstellen müssen . Ich bitt vnd ersuche aber E . Ldn . nochmahls aller -
instendigst Sie geruhen ihre grosse bey menniglich hochberühmte Naigung zur suititz ,
auch diesfals operiren vnd mir durch dieselbe den Weg zu einbringung meiner Noturfft
offenhalten zu laßen - E . Ldn . thun daran was derselben als einem vnpartheyschen hoch -
ansehnlichen LsmmiGrio allenthalben , wohin auch künfftig die Häw gelangen , hoch¬
rühmlich sein würd vnd vmb dieselbe bin ichs zu beschulen erbietig , als

E - Ldn»
vtvn gäntzem Hertzen biß in Tobt dienstbeflissen

net trewer Nachbar Freund vnd Sohn .
Georg Landgraf zu Hessen .

Darum Darmstatt den Februarii Anno is ; c>.

Z28 .
Lxrr - Ä drokocolii gehalten zu Franckfurk den ^ Hornung

i6zv . ^
'Vsos : haben wir nach beschehenner Verlcßung folgender Massen receüiret . Wir het - gAzz

ten den Inhalt vernommen , weil » dan vnfers gnädigen Fürsten vnd Herrn / (^ mmif
r-eFul /ren vnd von viel hundert Jahren hergebrachte auf einmahln strit - ^ ^ iüvi
tig gemacht / vnd an den Aügapffel gegriffen werden rvolee : So hetttn wir Os ^mtk
vmb so viel mehr vhrsach , beutigen vnsern periri8 zue inkTriren , deren vbergebennen '
anqeniaßten Zraugminum abschri'fft zu pitten , vnß darin haben zu ersehen , vnd mit ge - ^
höriger wohl ümclirter anttwortth vns der gebühr vernehmen zu lassen , jedoch mit dieser

L i aust -
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ausdrücklicher v »rd bedingung / daß hochgedachter viiscr gnädi¬
ger F' ürtr vnd Herr / in diese Layß . weiter incht , als Sic ver --
inöge Lechttens / vnd insonderheit in dieser Sache dabcvor gemachten
Lcichsräg Schlüssen vnd darauf crvolgten Lay . treten schuldig / zugchc -
len oder einzulassen gemeiner: seind : mit Vorbehalt solcher Bedingung reperirten
wir unsere vorige vnderdienstliche Bitt , vnd wahren darmit gehöret rc .

Z2Y .
Georg von Gottes Gnaden Landgrafzu Hessen , Graf zu

Catzcnelnbdgcn rc .
Tx Niro - Ehester vnd Hochgelährte , Nhäte vnd liebe Getrewe . Ewer ferner schreiben aus
r; i'gpho Franckforth vom gestrigen ciaro , wiird vns in diser stund behendigt , Beziehen
Archiv - . vns zuvorderst auf vnsern - in heunt vergangener nacht an euch abgelassenen Be -
vm mll . fehl , das ihr nemlich zu der vorstehenden hochwichtigen Deutschmeisterischen sach , zeit

i6zo . vnd weil genugsam brauchen , alles reiflich überlegen , bedächtlich , deutlich , ansehlich
vnd ausführlich zu Papier bringen , euch keineswegs darin vbereyllen lassen , jedoch aber
jedeömahls den Verzug , mit glimpflichem einwenden entschuldigen sollet .

Des Herren Deutschmeisters Ldn . wollet wie einen andern Geistlichen Fürsten ,
vnd gar nicht höher rimliren , darumb auch die nerve prseelicam Hochfürstlich vnd
gnädigst einstellen , dan ihr dißmahl vnnsere Fürstliche Persohn reprselönnret , vnscr
Fürstlich Haus aber , keinen Deutschmeister einem Churfürsten oder Ertzbischoffen , in
den Überschriften gleich geachtet hatt .

Die von euch abgefaste schrifft , haben wir , so viel in evlfertigkeit sein können ,
selbst durchgangen / unsere Gedancken so bald internen , alles wieder abschreiben
vnd zu disem Bricss legen laßen , weil euch dan ohn allen vnsern Zweifel , seithero im
nachsmnen auch noch ein mchrers beigefallen , so werdet ihr die inligende schr -ft noch -
mahls wohl zu durchgehen , vnd in Pässen , da es euch vor nöthig ansiehet , zu verbes¬
sern wissen .

Den / ' m/ rs/ E rvM/v / ent /w wolten wir ohngern lang ruhen , sondern stracks
anfangs einbringen lassen , daher habt ihr auf ein deutliche schrift , darin derselb anseh --
lich , wohlvernehmlich vnd doch auch mit bcschaidenheit ausfündig werde , zu gedencken
vnd nicht darin zu fcyren .

Vor die anmafiung / das des Deutschmeisters Ldn . vor sich selbst macht
habe , in vnscrm Fürstcnthum zu re / ormircn / wollet bitten / vnd erinnern /
das S - Ldn bei vertragen brifcn vnd sigeln sich halten wolle , solche an -
trohung würden sonst wir vnd das mit wte ? e/^rte hochlöbliche Chur - vnd
Fürstliche Haus Sachsen / vor eine / vmb die Löm . Lay . Mayr , vnd das
H . Leich / sonderlich aber vmb alle darin befindliche Stand / gantz vnver -
dicnrc zunotigung halten müssen .

Wollet jedesmahls alle vnd jede Deutschmeisterische ssserciones , so weit sie vns
Mio moäo widerig , refmiren , vnd also kein einig jom vnbeantwortet lassen , darmit
vns kein stillschweigen vor eine eingcstehung könne missdeutet werden , Bezihen vns be -
schlislich nochmahls , auf vnsern gestrigen Befehl , auf die euch mitgegebeue mttruKion ,
vnd zugleich durch vns selbst wohl irmmirte mündliche abfertigung , vnd seind euchgne -
dig wohl gewogen . varum Darmstatt , am 6ten kebruarü gmio iszo .

Georg .
Xmn . ZZO . a )

Lxrr3Äu8 kurtz vndtstattkafft erweißlichenGegenberichtö / vber
die Hessen Cassclische Anmaßung bey des Teutschen Ordens

Lx Ballcy Hessen .
/yrcbivi ^ Valley Hessen incorporirte Eommenüen , Häußer vndt Guetter , seindt
Varmil . Ma nicht Mehrern theils im Casselischen Dermorio gelegen , sondern dieLommen .

1677 . cla
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6a Gnffsiätt ist im Chursächsischen , Schisscnberg im Darmbsiättischen /
Flörsheimb im Churpfältzischen , die Casinereyen Wetzlar , Fritzlar , Friedtberg , sambt
zugehörigen Guettern , tbeils im Chur - Mayntzischen , theils in andern Herrschafftev
ümirt ; So wenig nun solche , vnd alle andere hocherleuchte Chur - Fürsten vndt Ständ -
te , einen zeitlichen Herrn Hoch - vnd Deutschmeistern in Lrrdens sacken einzureden
oder inwant zu thun verlangen ; Als wenig will solches dem Landgräflichen HaußHcßen
Cassel gebühren . Dan obschon die Hn . Hn . Hn . Landtgraffen Lonradt , Hern »
rich / vndt Herman Christmildesten Ahndenckhens , weyland an denOrthen vnd Enden ,
da von anno Ir ; ? . daß Deutsche Hauß vnd Hospital Marpurg stehet , wie auch ahn den
darzu gewidmeten Güteren , alle vndt jede Obrigkeith gehabt , so ist doch solche durch besehe »
hene llonsnon vnd Vbergab , ohne einzige kfxcepriou vnd Vorbehalt , wie auß den llo -
» arions Brieffen Sonnenclar erhellet , vff den Orden rrsusferirt , hingegen dieser , des¬
sen Persohnen , Gütter vnd Vnderthanen von Heßischer Derriconal 8upenorität gäntz -
lich eximirt worden , einfolglich müssen sie auch noch heutigen Tags darvon vnd in
Crafft des lluttrumLnri pacis , von der Durchleuchtigsten Frau Landtgräffin pr -Liencli -
render lüpilcopkl siu-iscliKion , gantz frei ) vndt exempr bleiben ; Massen beedes in Wi¬
derlegung deß Hessen Caßelischen schreibens vnterm loten Junii 1676 . ausführlich dar -
gethan , vndt sonsten ein zeithlicber Herr Hoch - vndtTeutschmeister , keinen Or6innrium noch
Oberhaubt , ausser Jhro Kayßerliche Mayt . in poliücis , vnd den Römischen Pabst in
K. LLlclialticiL erkennet rc .

ZZO . b )
LxrrnÄu5 allerunterrhänigster Ke ^ Iicarum in Sachen des
Herrn Hoch - und TeutschlneiftersHochfürstliche Durchlaucht comrädes

Herrn Landqrafcns zu Darmftatt Hochfürftlichc Durchlaucht ,
KelLripti in pnnbro des zu des jungen Prmtzcn Neiße

gefordertem Gcldt .
prscisur . 6 . 4 . Oecemb . 1714 . R . H . Rath .

E ^ llerdurchleuchtigft - Großmächtigst und unüberwindlichster Römischer Kayser , auch
zu Hispanien , Hungarn undt Böheimb König rc . Allergnädigster Kayser
undt Herr Herr l Als von seiten des Herrn Landtgrafens zu Hessen Darmsiadt

Hochfürstl . Durchlaucht bey diesem höchsten Reichs Gericht der » bestelter Anwaldt
in PUNÄO l^ Llcripii zu des jüngern Printzen geforderter anmaßlicher Reise - Gelder mit ei¬
nem allerunterthänigsten Gegenvorstellen undt rechtlichen Bitten endlich eingekommen , undt
solches anhero laut ffir . gä repliczucium allergnädigst communiciret worden , So
thut des Herrn Hoch - undt Teutschmeisters Hochsürsiliche Durchlaucht verordncterAn -
walvt vorderist dafür allerunterthänigsten Danck abstatten , aus jetzt angeführtem gegne¬
rischen ? rc>6uÄo alles dienliche annehmen , dem Widrigen aber per merz Zenerglia
iuris 6c fa «iki wiedersprechen ; In lpecie aber conüanrillime uechren , daß die cgise -
üiouirte Reise - Gelder also und dermassen beschaffen , daß sie auch ex minimo necium
ullo colore öc prscrexru aus dem Larlssättischen Vertrag an dem hohen Deut-
schen Ritter - Orden undt in specie an die beide CommeuUerien Marpurg undtSchiff
fenberg , und deren in Hessen gelegene Güter und Gefälle können gefordert werden ,
worzu alle ex aäuerso so operole herfür gesuchte und eingestreute rariones nicht an -
reichig sind rc .

Dann anfänglich coneermrt diese fache die Schissenberg nicht al¬
lein / sondern die beede in Hessen liegende LoMmeM/erien , Marpurg und Schiff
fenberg rc .

Jmmassen dieser offt gedachter Vertrag von einem Deutschmeister zu kavor der
ihm angehörigen Valley Heßen , undt der darin angesessenen Unterthanen mit errichtet

z z 2 wor -
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worden , wobei) bekant ist , guoä kririceps , czuas jurs acguiriri non tüae perlvogö
iolum chO öc rerrirorio öe tubcliris gäyuirsl , ohne , daß die cüttinüion gpplicgbw ist ,
welche ex klOuerto gemacht wird ; undt ob zwar ein Lande - Lommenthur unter
die Lattd - Srändee / und zwar die Prälaten gerechnet wird , so hat rhme
solches zu einer sonderbaren vndt gereichen / undt
nicht zu einem / » - re <2c> machen sollen / dabey es Heist , yuoä in fauorem alicuiuZ
« onltirurum , in iliius oclium non eit clerorgusnclum w .

Solchemnach thut Anwüldt seines gnädigsten Fürsten undt Herrn dem gegenseiti¬
gen einstreuen nochmahlen widersprechen , wcenclo nichts verfängliches einräumen , undt
Euer Kays. Mast , allerunterthenigst bitten , bey Vieser vorseyenden Irrung aus aller¬
höchstem Richter Ambt entweder das gebetene iVIanOarum poensle Oe non conwaue -
niencio pgöko , nee via taöti tecl iuris proceOencio 8 . E . allergnädigst ZU erkennen
undt mitzutheilen , oder doch per ienremigrn zu sprechen , daß dem Fürstlichen Hauß
Hessen nicht gebühret habe , gegen den Inhalt des Carlstättstchen Vertrags
den Ritterlichen Teutschen Orden undt sonderlich dessen beede in Hessen gelegene
Commendereven zu des Jüngern Printzen Reißgeldcrn beyzuzieheN , undt fürs künff-
tig von dergleissen zu des Landes Aothdurfft undt errettung nicht gehörigen exsötio -
nen reipeötu des Teutschen Ordens , undt dessen in Hessen liegender t.EMMü'e -
--icn gäntzlich abzustehen und darüber gnugsame Oaurion zu leisten schuldig und gehal¬
ten seye . Worüber undt was sonst nach dieser Beschaffenheit am besten und nützlich¬
sten gebetten werden sollen , können oder mögen , Euer Kays. Majestät höchstes Rieh -
ter Ambt besten Fleißes anruffend .

Euer Kays. Mayr .
^ ällekunterthänigst treugchorsamster lmx » .

Nsnrischer Linwaldt .
ktt . Lbiltler O .

MM . ZZlz
Allerdurchlauchtigster rc .

Lx gLtis l^ ^ wer Kay . Mayt . werden sich allergnedigst zu entsinnen wissen , welcherMassn vor
^ rckivi etlich Jahren auf mein allervnderthänigst anhalten , Sie aus sonderbarem gne -
varmlt . digst tragenden hohem Eyfer , zu St . Elisabethä Kirchen zu Marpurg , alß wel -

iszL . che eine heilige Königin in Hungarn gewesen , vno so wohl von der » hochlöbl . Ertzhauss,
alß meinen Orden , pro pattong mgxiina jederzeit hoch venerirt ist worden , vnnd an -
noch , der schuldigst bitteLk billig vnd gebürlich conrinuirt , den Herrn Landgraf Geor¬
gen L . zur rettirurion obgedachter Kirchen vermögen wollen , damahl aber widriger ein¬
gefallener couiunLiuren halber , das erwünscht inrenrum in tiitpento verblieben . Wan
nun aber mir obliegen will , solche heilige sach , in kein Vergeß kommen zu lassen ,
sondern schuldigster masten , darauf zu gedencken , Wie zu diesem , Gott wohlgefälli¬
gem Vorhaben , würcklich Zu gelangen ; Alß repraetenrire E . Kay ^ Mayt . ich tup ^
plicanäo aller vnderthenigst , weil ob hochwohlgedachts Herrn Landgraf Georgens L .
wegen deren , vom Landgraf Wilhelmen erlittenen Kriegspreßuren vttd schäden , von
E . Kay . Mayt . ohne Zweifel eine änsehentliche ergetzlichkeit haben werden , E . Kay .
Mavt . zumahl Herrn Landgraf Georgen L . in anmärckung vnd gegen anderwärtiget
Kay . recompenlirung , zu obvermelter rettimrion , allergnedigst zu Oilponiren , vnd
mit dero allerhöchsten inrerpolirion S - L . dahin zu vermögen , allermassen dan ich
gäntzlich verhoffe , E - Kay . Mayt . Heyligen inrention willigst Osferiren , vnd selbi¬
ger nicht zu wider sein werde , zu solchem ehenter zu gelangen , geruhen E . Kay .
Mayt - Herrn Graf Tilly ( alß welcher ohne das solcher Olten abgefertiget würd )
allergnedigste Lommiiüon äufzuttagen , osstged . Herrn Landgraf Georgens L . in de -

roselben
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selben Nahmen zuk reliiwnon zu 6ilpomren , zu Kay . Hulden vnd Gnaden , mich
vnd meinen gantzen Ritterlichen -Orden in tieffister Demuth empfehlend

E - Kay . Mayt>
, Aller vndcrthenigst gehorsamster

^ An Johann Caspar
Die Rom. Kay . Mayt .

prselem . ci . 29 . diiovernhr . 16Z6 .

ZZL .
^ Herdinand der Ander von GOttes Gnaden , Erwöhster Römischer Kayfer , zu al- ^

len Zeiten mehrer des Reichs . Hoch vnd Wohlgeborner , Lieber Getrewer . Was
der Ehrwürdig Hanß Caspar Administrator des Hohenmeisterthumbs in Preußen ,

Meister Teutsch Ordens , in Teutschen vnd Welschen Landen , bnser geheimbter Rath , Fürst '
vnd lieber andächtiger , wegen einwendung vnsercr Kayß . Hülff vnd Gnad , damit von des
LandarafGeorgen zu Hessen L . seinem Ritterlichen Orden St . Elisabeth Kirchen zuMar -
purg , reliiruirt , auch deswegen dir vnser Kayß. Commilliori aufgetragen werde , ange -
sucht vnd gebetten , daß hasiu aus bey verwahrter abschriffbdes vns eingereichten lVlemonsls,
mit mehrereM zu ersehen . Nun wissen wir vns , gar wohl zu erinnern , was der zu -Prag
aufgerichte , vnd in das heylig Reich publicüte Friedenschluß mit sich bringt , wir seind
auch nicht gemaint , demselben etwas zu wider vorzunehmen . Demnach du aber , bey
itziger vnserer abhanden Lommillion gute Gelegenheit haben würst , besagtes Landgraf
Georgen zu Hessen L . Mit guter Manier vnd 6excsriwet , zu abtrett - vnd einantwortung
solcher Kirchen , in der Güte zu clithoniren vnd zu vermögen vnd vns dein zu Beförde¬
rung der ehr Gottes , vnd der lieben Heyligen , tragender lobwürdiger eyfer , ohne das
wohl bekand ist : Mß haben wir dir berührtes lVlemorial hiermit einschtiessen wollen ,
mit dem gnedigsten Bestich , du wollest dir biß Werck recommenöirt sein lassen , vnd
durch glimpfliche Wege vnd Manier , die sachen dahin vermitteln , daß besagtes Land -
graff Georgen zu Hessen L . mit einführung allerhand dienlichen ivionven , so wir deiner
vns bekandten Oexcerirät vnd Bernunfft anheimb gesielt sein lassen , dahin bewegt wer¬
de , daß er berürte St . Elisabetha Kirchen , dem Ritterlichen Orden gütlich abtretten
vnd einräumen wolle .

Hieran vollbringjlu ein sehr rühmlich , Gott wohlgefälliges Werck , auch vns an¬
genehmes genedigstes Gefallen , in Kay . Gnaden , vnd allem gutem , damit wir dir oh¬
ne das wohl gewogen - anderwerts zu erkennen . Geben in vnserer vnd des Heyligen Reichs
Statt Regenspurg , den Sieben vnd zwantzigsten dilovembiis , anno Sechzehen hun¬
dert Sechs vnd dreysig , vnserer Reiche des Römischen im Achzehenden , des Hungari -
schen im Neunzehenden , vnd des Böheimischen im zwantzigsten .

Ferdinand »
8acrLe Cselgreas tvlaiocksris

proprium
Johann Soldner .

Dem Hoch - vnd WohlgeborneN , vnsekm Kriegs - Rath , Cämmerern , bestellten
Obrisien , vnd des Reichs lieben Getrewen , Werner Tscherclaßen , Grafen
von TYlly , Braitteneck , vnd b4 onriZni , Herrn zu Marbais .

dn Gottes Gnaden Georg , Landgrafzu Hessen , Graf zu Catzenelnbogen lc . Ve - Lx OriZ
ster Raht vnd lieber Getrewer . Wir haben euch , bey jüngst abgelassener Post, ^ rctuvi

andeutung gcthan , was vnß wegen der Kirchen im Teutschen Hauß zu Marpurgk von Vsrmttaaa dem 1 ^ , 7 .
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dem Kayserlichen Eommiüärio , Herren Grafen von Tilly , vnder andern isi zugemuthet
worden , auch welcher gestalt , nachdem wir solch sein , vns sehr befrembdtiich vorgekom¬
menes veliclermm abgelaint , doch noch endlich auf Zulassung des Rxercirii Catholl¬
scher Religion , in einer absonderlichen Capel des Teutschen Hauses zu Marpurg , von
ihme dem Herrn Eommissario hat wollen beharret werden .

Nun haben wir auch diß letztere ? eriwm glimpflich und bescheidentlich abgelaint ,
daß auch letzlich ermelter Wyserlicher Herr. Lommillärius darbey acquielciret .

Damit ihr dan deßen allen bessere Nachricht haben möget , So überschicken wir
euch ,' n mitkommenden Abschrifften - was vns von ihme Herrn Eommissario in dieser
sach communiciret worden - darauf wir vnß aber vnder andern dergestalt erklärt , daß
zwar der Röm . Kay . Mayt . vnserm allergnedigsteN Herren - vnd allerhöchst geehrtem
Oberhaubt , in allen müglichsten Dingen an Hand zu gehen , unsere gröste Begierde
sey , wollten auch nichts Mehr wünschen - alß daß wir solches jetztmahls vnd in dieser
sach im Merck erweissen könnten - es würden sich aber Ihre Kay . Mayt . allergnädigst
erinnern , welcher gestalt eben diese sach in anno i 6 ) o . vnd l 6 ; r » zu Regensburg , durch
der » hoch ansehenliche Herren Ommissgrien wehre geregt worden , vnd hetten wir da¬
mals , Mit allerunderthänigster Bescheidenheit , solche erhebliche remonitrsrionos ge -
than , daß allerhöchst ermelte Ihre Kays. Mayt . selbst damit allergnedigst zu frieden ge¬
wesen wehren - wir verspürten so viel - daß so beschehenes Zumuthen von des Teutsch -
meisters L . herrühre - vnd Meisten mit Beftembdung vernehmen - daß von selbiger seiten
man es fast vor ein rÄ anzichen wollt ? / da doch Ihre Kay . Mayt . selbst aller¬
gnedigst erkennet , daß es Wider den ins Reich publicirten Friedensschluß sey , es wür¬
de auch bey allen Evangelischen Ständen ein weit AusselM geben , liefe wider die von
der Kays. Mayt . selbst vnd deren Herren Vorfahren im heyl . Röm . Reich glörwürdig -
sten Andenckens , so statlich conlwmirte geschworne Erbverbrüderung , vnd würden bey
vnseren Herren Erbverbrüderten vnd nechsten Anverwandten wir ein solches schwerlich zu
verantworten haben , daß wir also vnd in erwegung dieser vnd anderer mehrerer Vmb -
stände , darein nicht gehölen könnten - darbey es auch vor dießmahl gelassen worden .

Dafern nun etwa dieser sach wegen , an euch gleichergestalt etwas solt begehrt wer¬
de » , wollet ihr es nur , als ein albereit abgelaintes Merck von euch ab verweißen , zu
welchem end , wir euch solches vmbständig berichten wollen , vnd bleiben euch mit Gna¬
den wohl beygethan . Oamm Giessen den rken ^ anuarü anno räzf .

Georg L . z . H .
inlcriptio i

Dem Vesten vnserm Gehaimden Rath , Cantzlarn , auch Ambtman zu Schmal¬
kalden vnd Otzberg vnd lieben Getrewen , Antonio Wolffen von Todenwarc .

Regenspurg .

ZZ4 -
Oiüar . Rarisb . cl . 28 . ^ prst

170 - . per IvIoZrinrinum .

Lonolusum Barium CoUeAorum Zacri Romani Impsrii .
(l^Machdeme in allen dreyen Reichs LoIIeZüs das Fürstl . Hessen - Darmstädtischs

am Z i . 1708 . per publicgm DiÄsrukgm communicirte ^lemorials
mit seinen Beylagen die Bustckerrhal Sach betreffend , durch ordentliche

propolirion in Oeliberariorr gesiellet worden und dabey Vorkommen , aus was Ursachen
angesucht werde , daß die Beschwerden dieses Fürstlichen Haußes gegen die Eingesessene
und Gan - Erben des Buseckerthals so wohl - als imervemrende Mittel Rheinische
Reichs - Ritterschafft mit Aufhebung der wiedrigen Urtheil undlMrung des k>rocessu8>
auch dessen Lxecurion abgethan und seine Gerechtsahme vollkommen hergestellt , auch
in omnem euenrum das ) us -VuürsAsrum - erstattet werden möchte , mehreren Inhalts^ ' . . . . des
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des obangeführten lVlemorigli8 und dessen Beylagen ; So ist nach der Sachen um .
ständtlicher Erwegung im Chur - und Fürstlichen Colle ^ io dafür gehalten und geschlos.
sen worden : daß dieses Fürstlich Hessen - Darmsiädtische Ocauämen und Uelicleiium ,
als in denen Reichs -- Satzungen gcgründcc / den obiger solcher Beschaffenheit
billig zu tecmncliren , und diesemnach KaysMajt . durch ein Reichs Gutachten allerem ,
terthänigst zu ersuchen waren , Sie allergnädigst geruhen möchten , die gerechte Verfü¬
gung zu machen , daß das biß anhero in dieser Sach vorgegangene aufgehoben und alles
in vorigen Stand hergestellet , einfolglich das Fürstliche Hauß Darmstadt bey der » in
dem Buseckerthal von undencklicher Zeit her » Reichskundig besessenen und auf das

sich gründenden L.andcs ^ ürjtllchen Gercck) tlämen
gelassen , Klügere aber , und wer sonst hierunter etwas zu suchen haben möchte , an die
vorgeschriebene Neichs - Conliimrions mäßige Wege , wohin sich das Merck guslikicir -
ke , verwiesen , inzwischen aber von allen weiteren Eommitlions - und anderen Verord »
nungen biß zu der Sache Erledigung abttraküret werde , wie man an Seiten des Reichs
der ungezweiselten allerunkerthänigstenHoffnung lebete , es würden Kays. Mast , dem
Kays. Reichs Hosrath solche Weisting thun , daß selbiger bey allen die Ständte des
Reichs betreffenden Handlungen denen per Eomtirmiories lmperü bestätigten Ord¬
nungen mit ungekränckter Beybehaltung besagter Reichs - Ständte so wohl in pun <ckc>
primae inckanciae öe e ^ arum , als sonst comperirenden ffinam beneüciorum
gemäß , behörige ssickitz zu aciminilkriren , sich angelegen seyn lassen möge .

Das Städtische LolleMum aber hielte davor , und wurde darin nachreifferUeber -
legung deren der Zeit allhier Zorg . stellten Umständen geschlossen , daß diese Sache Jhro
Kays Majestät mit dem geziemenden allerunterthänigsten Ersuchen , dahin von gesam¬
ten Reichs wegen bester Massen zu recommencüren wäre , Sie Jhro allerhöchst erleuch -
testen aeguammicät nach , allergnädigst geruhen möchten , die beharrliche Sorge , ( wie
man zwar vorhin zu Dero das zuversichtliche allergehorsamste Vertrauen setzet ) tragen
zu lassen , daß zu Churfürsten , Fürsten und Stände ? niuclitz und Abbruch des heil .
Römischen Reichs Lonckirmionen , nichts verhänget , die angebrachte (R-angmina , so
fern Rechtens , nach selbigem erörtert und abgethan , mithin hochermelt S Fürstliche
Durchleucht der Billigkeit gemäß , coritolirt werden mögen . Und wären sothaneMey -
nungen Ihrer Kays. Mast , wie hiemit beschiehet , allerunterthänigst einzuschicken ,
bi ^ narum Negenöburg den r6 . April 1709 .

( 1^ . 8 . ^ Chursürstl . Mayntzische Cantzley

iblum . ZZ ) .
Durchleuchtiger , Hochgebohrner Fürst ,

Gnädiger Fürst und Herr
(^ ^ wer Fürsil . Gnaden , die stehen in frischem Ahndencken , welcher gestalt wegen LxOriZ.

der vorm Jahr , zu Steinbach , durch der ingesessenen Fahrläßigkeit abgebrand - ^ epo ^
ter Psarr - Gebäu und deren repgrmion halber , bey Euer Fürstlichen Gnaden , Oiilenll

ich so wohl schrisstlich lud clsro des 8 . Julii des jetzverloffenen Jahres , als auch münd - 1657 .
lich mich bejchweret befunden , worauf Ew . Fürstliche Gnaden auch so weit gnädig sich
erkläret , daß sie deren Bewandnus Erkundigung thun lassen , und dann verfügen wol¬
len , was recht wäre ; Nun habe ich zwar bey solcher gnädigen keColmion biß claro
ahngestandten , und Ew . Fürstliche Gnaden , so bald nicht wiederum belästigen und in
deren bocbangelegenen Fürstlichen neZoriis inrerrumpiren mögen .

Weilen aber wohl geschehen mag , daß ein und andere Sache dadurch in ufschub
gerathen können , unterdessen aber die schwere 8umpni8 der kepgrmion , welche bereits
sehr hoch gelaufen , auch noch täglich über Halße mir liegen , mich bey dießen erarmbten
mühseeligen Zeitten sehr Zrauiren , auch fast zu schwer fallen wollen , dahero dann Ew .
^ ürsiluHe Gnaden abermahls umerthänig anzulangen , und umb gnädigesaaa -- ms -
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zu Klicken ick äuserss genöthiwei : werde . Damit aber Ew . Fürstliche
Gnaden wissen mögen , was es vor Bewandnus mit dem Pfarrer , samt den Pfarrge -
bauen zu Steinbach habe , so habe ich nicht umgehen sollen , demselben den gründlichen
Ursprung und folgende LuccMoli biß uf die jetzige Zeitten , in Unterthänigkeit vorzu¬
tragen , und erstlich als . in /rnno 114 ^ durch diedamahlige Gräfin von Naßaw Gley -
bcchk Clemenris Mit Nahmen ,, Schiffenberg zu einem ^ unultiner Closter sunclirt ,
und folgende ?mnc> Hör . von Grafen Wilhelm und Ottone auch Grafen von Naßau
Gleybergk die k'unüMo conkrmiret worden , da haben bcmcldte Grafen das , sus pa -
rron8M8 in den Kirchen und Capellen , in den Dorffschafften des Gerichts Steinbach
zu bestellen und zu regiren , dcme besagtem Closter Schiffenbergk übergeben , und in
precium LaceiÄolis , laut des Originals iex mglclrki liI >Aini5 m , niui L̂ XVeLÜgnenlls
öc clecem töiiclo3 ulülli8 moncr « ciensriorum leumm verordnet , bey welcher Ver¬
ordnung nun es also sein verbleiben behalten , Nnerler Zerr aber ist das Gericht:
Srcinback an das ^ ürfttlckc Haust Hessen überkommen / da dann die Under -
sassen des Dorfs Steinbachs , bey denn damahligen in gnno 1281^ regirenden Fürsten ?
Landgraf Henrichen Hochlöblichen Andencken ahngeben , das .Iu8 pgu onkuu8 zu Stein »
bach äepencllre nicht von dem Closter Schiffenbergk sondern von dem Fürsten welches
dann , weilen solches das Closter nicht nachgeben wollen / alst feind sse beederseirs
zur Llage und Verhör kommen t da dann der Hochernannte Fürst , als ihme die
iruncfarione3 und Uebcrgaben , unterthänig zu erkennen , vorgezeiget worden / nickt al¬
lein das Closter in die des A/r erkunde hakt / sondern auch
gelliLirt ? daß wann was an der Kirchen zu Schiffenbergk / zu erbauen , oder zu repsri -
ren nöthig wäre , und sie die Undersassen von dem ? iTpoliw und Lcmuemu ersucht
würden , so sollen sie ohn einige Wiederrufe darzuhelfen , ingleichem in erndte Zeitten , sol¬
le aus jedem Hause ein Schnitter ? ohne jemandtes ComiscEion zum Closter geschickt
werden ; W >e nun aber hernach dieses Closter in Abgang gerathen / . und solches an den
Teutschen Orden rran8feriret worden , so hat es eben Wohl bey dem vorbemeldem sein
verbleiben gehabt , auch mrMtromr der also biß uf die Erbauung
der Kirchen und der Emdtedienste , so deßmahls ins Stecken gerathen , gelassen wor¬
den , und ist zwar .eine gute Zeit hero hißweillen ein Evangelischer Pfarrer uf dem Hauß ,
zuweilen auch ein Pfarrer aus andern Dorffschafften , um mit ihme verhandelte Bestal¬
lung gehalten und bestellt worden , hernach aber , weilen diese Bestallung etwas consus
gefallen , und ein damaliger Comenthur dem geistlichen Mnilterio zum besten , sich ei¬
ner andern Bestellung bedacht ; Alß hat er den Hof zue Steinbach an sich erkaufst , Ge -
bäue darauf gtbauel , und zu eineNt Pfarrhof /^ nno ij^ 2 . verordnet und anfänglich
Herrn Velten Leißlern , darin gesetzt , ihme auch notwendige Bestallung , als anKom
itt . Achtel , darunter die 12 . so die beide erstbenahmteGrafen Wilhelm und Otto einem
Priester zugeeignet , begrieffen sein ? Wie auch 6 . Mesien Waitzen und 4 . Mestett
Erbsen . Item an Geld zo . fl . darunter ebenfalls die i s . Schilling mit zukommen ?
wie dann ingleichem 6 . Ohm Bier , drei) paar Schuhe , drey Wagen Brennholtz ,
fürs Hauß zu führen , und zwcy Schweine in die Mästung zuthun , samt der Pfarr
Ländcrey a66irt , indeme nun obangeregter müssen von dem Commenthur solches nach
Genügen , wiewohl nicht ohne Abbruch meines Ordens , und der CommscM Schif¬
fenberg Zinnß und Renthen , bestell gewesen , so ist aber zu allem Unglück rmno 162 - .
hernach von den ingesessenen des Dorffs durch Verwarlossung eine grosse Feuersbrunst
erweckt worden , darüber dann die Pfarr Scheuer abgebrandt - und das Hauß ebenfalls
beschädigt worden , deßwegen dann mein voriger Herr ?mreceüor seelig weilen er da -
mahls eine unnöthige Scheuer uf dem Hof Baumgartten stehen gehabt , selbige ab¬
brechen und nacher Steinbach , hinwieder ufschlagen lassen , und darmit aus keinen.
Schuldigkeit , sondern nur auß geneigtem Christlichen guten Willen , die Pfarr befür . '
dem wollen , unterdessen aber so ist dergleichen Unglück vorm Jahr leider Gbttlgleicher¬
gestalten entstanden , und das Dorf abermahls durch ihre Fahrläßigkett angesteckt , und
die Pfarr Scheuer gantz abgebrändt , und das Hauß auch sehr beschädiget worden , da¬
mit aber jedoch es das Ansehen nicht haben sollen , daß meines theils zur Beförderung
des >1irülierü ich etwas wolle ermangeln lassen ; Alß habe ich bey denen Steinbächcrtt
mich angeben , und umb nothdürfftige Veholtzung , wie sie dann solches den andern be¬

schädig-



18 )
schädigten geben haben , angehalten , auch eine billige Bezahlung angebotten , aber alles
nichts , auch nicht einmahl eine Zaungärtten , erhalten können , ohnangesehen sie andern
Frembden welche sie ersilcht , nicht alleinHoltz verkauft sondern auch verehret haben , und
claro noch verkauften , deßwegen dann ich genöthiget worden , mich bei) Frembden so
nächst angelegen gewesen , ahnzugeben und umb Beholtzung ahnzulangen , welche mir
auch den Gefallen erwiesen , und die Nothdurfft umb die Gebühr abfolgen lassen , inde -
me nunmehr aber der Schaden zu groß und mir und meinem Orden ( angesehen , daß
uns weirer nichts als nur die i Achtel Korn und 15 . Schilling , und dann was
der obbemeldte Landgraf Henrich Hochlöblich verordnet hat , zu dieser Pfarr Bestallung
scliunZiret seye ) sehr schwer auch fast ohnmöglich' fallen will . Alß gelanget an Ewer
Fürstl . Gnaden mein unterthäniges Suchen und Bitten , Sie geruhen gnädig zufor¬
derst zu behertzigen , die Wenigkeit so dem Closier oder Orden wegen des Priesters pre -
cii gäiiciret ist , und dann was die damahlige Commenthur allbereits ulrro gethan , auch
wie unbescheiden die Steinbacher mich und meinen Orden , da sie doch des doppelten
Schadens eintzig und allein Schuld seyn , nunmehr rraökiren , und deßwegen dero Fürst »
liche Beampte in Gießen gnädiglich zu beordnen , damit nur und meinem Drden
ein büilges beschehen möge / und sie die Steinbacher wie sie vor die¬
sem von dem Fürsten , Landgrafen Henrichen Hochseeligen Ahndencken , zu erbau - und
reparirung der Kirchen und einen Schnitter in der Erndte zusiellen verwiesen worden ,
also auch nunmehro zu Erhaltung der Pfarr « Gebäue angehalten mögen werden . Ge -
tröste mich dessen und thue Euer Fürstlichen Gnaden sampt dero Fürstlichen Hochange¬
hörigen in Schutz des Allmächtigen , mich aber zu dero Hochfürstlichen milden Gnaden
steißigst und unterthänig empfehlen , und thue gnädiger Erklärung erwartten .

Schiffenbergk den ck6 . Hmrarü 1657 .
Ew . Fürstlichen Gnaden

unterchäniM

Adolph Eytell von Nordecken zur Rabenau , TOR -
Dem Durchlauchtigen Hochgebohrnen Fürsten vnd Herrn , Herrn Georgen Land -

graven zu Hessen , Graven zu Cakenelnbogerr rc . Meinem gnädigen Fürsten vnd
Herrn Darmstadt .

I§um . ZZO .
Durchleuchkiger Hochgebohrner Fürst /

Gnädiger Fürst und Herr !
^ elchergestalken Ew . Fürstl . Gnaden , der von Bürgermeister und Gemeind z u ^ .
^ Steinbach , wider mich und meinen Orden angemasten ^ ppelkrioir gnädig

cZeseriret , und beyden Thetlen zur gebührender Handlung , rerminum auf den
r6ten dieses Monats angesetzt , solches habe ab dem , unter Ewer Fürstlichen Gnaden
8ecrer clc: clgro Darmstadt den 26ten OLkodr . nächsihin an mich abgelassenen Ladungs -
Zettel mehrern Inhalt dessen verstanden , und obzwar gegenseitige unruhige Gemeinde
zu dieser angemasten ^ ppellsriou einige Ursach nicht hatt , sondern allem Ansehen nach
mich und meinen Orden in weitläufftige Kostspiltung zu führen , und ihre straffbahre
Unachtsamkeit und Verwahrlosung zu bemendeln suchet, in Betrachtung ich mehr als ich
schuldig bin , mich hiebevor in dieser Sache erkläret , wie Ew . Fürstliche Gnaden , von
dero nachgesetzten hochlöblichen Regierung zu Gießen zweifelsfrei) unterthänig entdecket
worden , welche Erklärung ich auch nunmehr auf der gegentheile Widersetzlichkeit gäntz -
lich reuocirt haben will , Go bin jedoch) Ew . Fürstl . Gnaden in dl'eßem zu ge¬
horsamen schuldig / und mit: der gegenseitigen Gemeinde die Sache aus¬
zuüben bereite . Nachdeme aber der ferne des Weges , und meiner anderer Geschaff¬
ten halben , dieser Sache ihrer Beschaffenheit und Wichtigkeit nach am ordentlichen ^ p -
xellaücmö - Gericht abzuwartten , einem Anwald mit sattsamer lnformaüon an Handtbbb gW «
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zugehen mir schwer und fast unmöglich fallen will , und Ew . Fürstl . Gnaden auch zu Gießen
yugWcirte lubjeNs von gelahrten Leuthen hat , welchen die rechtmäßige dießer Sache
erörtterung anvertrauet werden kan . So gelanget an Ew . Fürstlichen Gnaden mein
unterthäniges Bitten - dieselbe gnädig geruhen wolle , einigen deroselbst beliebigen ^lini -
üri .8 oder andern yuglilicirren Männern diese Sache zu commiiriren , daß sie ohne weit¬
läufige Kosten und Zeitverlie 'hrung erörttckt , und wir die Partheyen durch Recht¬
lichen Spruch von einander ge setzet werden / gnädiger Uelolurion rrwarttendt,
damit Ew . Fürstl . Gnaden GOtt dein Allerhöchsten fleißigst empfehlend .

Schiffenbergk den 9 ten dlovewbr . anno » 657 .
Ew . Fürstl . Gnaden

unterthänigek .
Adolph Eytell von NordeckeN zur Rabenau .

dinm . ZZ7 .
LxOriA

rLsL . /cppellaüons - Sachen Bürgermeister und der Gemeind zu Steinbach
pellkinreN an einem entgegen . Und wieder Adolph Eyteln von Nordeck zur
Rabenau , Ländt Commenthür der Valley Hessen - als Commenthurn zu

Schiffenberg , ^ ppellgren am andern Theil , die Reparation und Eonseruarion
der Pfarr Gebäu zu SteMbach betreffende , wird darauf hiermit zu Bescheid er -
theilt .

Demnach ermelder ^ ppellgrus nicht abredig seyn können - sondern i' y seiner
Schufst Lb Zgro Schiffenbergk den i Sten ) an -. anno 16 ^ 7 . gestanden , daß nicht ak*
lein seine /cnrecessoi-e 8 bey der ComMenthurey Schiffenbergk , als Uarroni der
Pfarr zu Steinbach , einem zeitlichen Pfarrern daselbst ein Wohnhauß anno i sZr .
Kekaufft und nachgehcnds alß die Pfarr - Scheuer verbrennen - anno 1627 . rcpariret,
sondern er auch selbst nach dem - vor etzlichen Jahren erfolgten Brand und darbey zu¬
gleich mit beschchener Einäscherung derer Pfarr Gebaut mit repararion dererselben be¬
reits einen würcklichen Anfang und Anstalt gemacht habe , und aber praerenclirt daß
solches alles aus libc-raliraet und gär nicht aus Schuldigkeit , der Brand auch und folg¬
lich die Einäscherung mehr besagter Pfarr - Gebäue durch Verwahrlößung derer Stein¬
bacher beschehen seye , dannenhero auch umb einige niocletarion > wie ingleichem einiger
Dienste halber nachsuchet ; Würde Und wolte dann erMelter ?cppellaru8 , wie sichs zu
Recht gebühret , darthun und erweisen , daß das bißherige Bauen Und repariren an
denen Pfarr Gebäuen ex liberalirare beschehen - auch mehr besagte Gemeinde an sol¬
chem Brand Ursach und in culpa seye , Sodann was selbiger deren in gÄi8 bemeldter
Diensten halber praeren6irt , soll solches gehört und alsdann der gesuchten moclera -
rion halber ferner verfügt werden - was Recht ist . kudlicamm Darmsiadt den tteu
dlovembr. anno 1658 »

Herr Cantzl . vr . Raber.
Kleinschmitt Übergabe Lubliiturions - Gewalt und bathe
xublicirten Urtels Abschrifft , und dieweil seine princi -
pales darin sich zum höchsten beschwert befunden - alß
wolle er hiermit sci huemvis tuperiorern appelliret
haben .

Abgeschickter von der Gemeinde SteMbach bedanckt sich Bescheids - und
bathe dessen Abschrifft .

Lx säUs
Repoll
6inens .

» 66Z .

dMm . ZZ8 .
' on Gottes Knaben Wir Ludwig Landgraf zu Hessen , Fürst zu Herschfeldt, Graf
' zu Catzenellenbogen , Dietz , Ziegenhayn , Nidda , Schaumburg , Nsenburg und

Büdin -
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Büdingen rc . Thun kund hiermit , daß wir heut zu endtbemeldtem äaro in nach benand -

ter ^ ppellarions - Sache , durch unsere darzu Oepurirte , in unserer Fürstlichen Cantzley

allhier ein solches Urtheil haben publiciren lassen , wie hernach folget :

In Xppellarions - Sachen Bürgermeister und Gemaindte zu Steinbach , Ap¬

pellanten an einem entgegen und wieder Adolff Eyteln von Nordeck zur Rabenau ,

Landt CoMmenthurn der Balley Hessen , als Commenthurn zu Schiffenberg , am an¬

dern Theill , die keparanon und Erhaltung der Pfarrgebäude zu Skcinbach , und an¬

ders in ^ Ni8 bemeld , betreffeNdt , ist allem Vor - und Anbringen nach , auf beeder -

seits erfolgte Ludmilston zue Recht erkandt ; Demnach ^ ppellarus dasjenige , wasJH .

me vor diesem / lub pudlicaro den sten Kovembr . i <L ; 8 . und forderst am ; ten ^ pril .

I66o . zu beweissen und zu erstatten auferleget worden , wie es sich zue Recht gebühret ,

nicht erwießen noch erstattet hat ; daß deme und gestalten Vmbständen nach , ^ ppel >

lamische Gemeinde , von dem gegentheilischen Suchen , wegen zugemutheter lrepars -

rion und Erhaltung der Kirchen - Gebäu und des außgestandenen Brandts halben , zu

Ltblolviren , hingegen der Commenthur zu Schiffenberg , seines bißhero gethanen Ein¬

wendens , nebens ohne das in / cLlia eingestandtener Ufrichtung nöthiger neuer Pfarr -

Gebäude zue repararion und conlervarion der in ^ <Rs bemelden Gebäu , zue con -

cle .mniren und der in prima inckanria gefälte entscheidt lüb L <̂ :o Gießen am 4ten e^ u -

Kutti 1657 . dahin zu rsformiren seye , allermaßen dann refpeÄivL besagte Gemeinde ,

aklolviret , auch der ^ ppellaru8L0n6emniret , und die vorige Llrtheill relormiret wird ,

und thun die zu denen Ober ^ .ppellarionö - Sachen verordnet «: Richter die Gerichts -

"Kosten , auß darzu bewegenden Ursachen compenliren , von Rechtswegen .

Was dann im übrigen die praerenclirte Dienste betrifft , soll appellanrische Ge¬

meinde , des , bey den / ^ «Ui8 befindlichen Oocumenri halben vom Aahr irgs . innere

halb sechs Wochen benantlich den r4ten nachstkünfftigeN Monats May sich pure er¬

klären , selbiges entweder gAnoiciren oder juram ciMriren , und ergehet auch alsdann

darauf gleichfalls ferner was recht ist V . R . W . Deffen zu wahrer Urkund haben

Wir unser Fürstlich Leerer Jnsiegell hierauf drucken lassen . So geben und geschehen

zu Darmstadt am ? ten ? cpril . ? «.nno i66z .

ürdiger und Bester , lieber Getrewer . Vnß ist von vnserer Fürstlichen Regie - Lx Ir¬

rung zu Giesen releriret worden , daß ihr euch über vnser Ausschreiben zu be - ekivo

vorstehendem Landtag als ob selbiges dem mehr gemäst emgerich - varmtt .

ret seve , beschweret . 1655 .

Nun würden wir nicht unterlassen haben , wofern ihr gemeldet hettek , worinnen

eigentlich solch euer 6rauameu bestünde , vns darauf zu erklären , dieweil ihr aber in

cwrem an gedachte vnsere Fürstliche Regierung gethanen vns zugeschickten Schreiben

specistce nichts gemeldet ; So zweifle » Wir nicht ihr werdet euch bey dem Landtag

gleich andern einfinden , dafern ihr alsdann über angeregtes Ausschreiben einig befugte

Beschwerung in lpecie vorzubringen hettet , so wollen Wir vns dergestalt darauf er¬

klären , wie es den Verträgen und dem Herkommen gemes seyn wird , dessen ihr euch

zu versichern und keines ohnbefugten kraeiuäitz zu befahren habt . Woltens euch ohn -

verbalten , vnd seynd rc . Darmstadt am 6ten julü ^ .nno 1655 .

NNO r66r . sind von dem Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Ludwigen , 7 s, ! '

Landgrafen zu Hessen , Fürsten zu Herßfeld , Grafen zu Catzenelnbogen , D - etz ,

( I. . 8 . )
dlvM . ZZP .

Georg rc .

An
Land Commenthur zu Schiffenberg .

Z4O . Lx ?^ r -

Ziegen »
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Ziegenhain , Nidda , Schauenburg , Asenburg , und Büdingen rc . vnserm gnädigsten
Fürsten und Herrn rc . nachfolgende von den Prälaten , Ritter - und Landschafft zu dem
gen Gießen auf den , 6ten OLtobris angestelten Landtag beschrieben worden .
Ludwig Schenck zu Schweinsburg , Erb -

schenck
Adolph Eytel von Nordeck zur Ra-

benaw , Land - Lommenrhur zu
Schlffenberg .

Die Vniuerlilät zu Gießen .
Adolph Reinhard von Lehrbach .
Die sämbtliche von Buseck .
Sambtliche von Nordeck zur Nabenaw .
Sämbtliche von Rodenhausten .
Sambtliche von Breydenbach , retpeüi -

vL genandt Breydenstein .
Dieven zum Furstenstein .
Ludwig Henrich von Wachenheimb .
Johann Friedrich von Schwalbach .
Sambtliche von Storudorff.
Sambtliche von Weitolshaußen , genannt

Schrautenbach .
Sambtliche von Mörlaw .

Sambtliche von Dernbach .
Sambtliche von Sassen .
Sambtliche von Hatzfeld .
Sambtliche Rotzmanne .
Sambtliche von Biedenfeld -
Senfft von Pilsach .
Noding .
Chrisioff von Düring .
Eringshaußen .
Gutacker .
Sambtliche Schencken von Schweinßberg .
Moritz von Hertingshaußen .
Sambtliche Riedesel zu Eysenbach .
Wilhelm Schetzel zu Mertzhausen .
Sambtliche Adeliche Landsassen , WölffeN

von Gudensperg .
Nagel , zu Bisses .
Vatter und Sohn von Buseck genannt

Münch .
Stätte .

Alßfeld .
Gießen .
Grünberg .
Nidda .
Schotten -
Homberg an der Ohm .
Homberg vor der Höhe .
Ulrichstein .

Kirdorff.
Romroht.
Battenberg .
Biedencapf.
Mendorff.
Butzbach .
Königsberg .
Grebenaw .

Großenlinden .
Stauffenberg .
Darmbsiatt .
Zwingenberg.
Rheinheimb«
Brawbach .
Lißperg .

Xum . Z41 .
Ludwig rc .

Lx l̂ Aester lieber Getreuer . NachdemeWir bey denen in - und ausserhalb des Reichs
ckivo dieser Zeit sich ereignenden weit aussehenden LoniurrÄuren , sodann verschiede -
vkirmck . ner Orten darbey vorgehenden starcken ^ rmarur , und dannenhero auch unserm

1672 . Fürstenthum und Landen besorglich vorstehender Gefahr wegen derer mehrern Sicherung
und sonst vor eine Nothdurfft befunden , mit unfern treu - gehorsamen Prälaten /
Ritter ', und Landschaft Lommumc -züon zu pflegen . So erfordern wir dich hier¬
mit gnädigst , daß du deine Sachen dahin anstellest daß du in Persohn Dienstags den
i6ten nächstkünfftigen Monathsallhier zu Darmstatt erscheinest , oder sonsten
jemand Vollmacht aufträgest folgenden Mittwochen den i ? ten Liu 8 c1em neben andern
hierzu beschriebenen unsere kropolmou anhörest und darauf dasjenige clellderiren und
schliessen helffesi , was so gestalten Umständen nach der Sachen Nothdurfft und des Vat¬
erlandes Wohlfahrt erfordert . Versehens unß also zugeschehen und sind dir mit Gna¬
den wohlgewogen . Darum Darmstatt am röten öcksrrü Lunv 167 - .

An
Commenthur zu Schiffenberg .

Kum .
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Xum . Z42 .
Ernst Ludwig rc »

«n >

k -.^ nßem re . Hvchwohlgebomer lieber Neve und Getreuer . Wir mögen dem Herrn
Grafen nicht verhalten , Als bey dem durch die unendliche Güte des Allerhöch - Lx arcb
sten , in dem hevligenRöm . Reick ohnlängst wiederhergebrachten und bestättig - varmü '

ken edlen Frieden , Wir in unser , , Fürstlichen Landen , durch mercklichen Nachlaß an de - 1700 . '
neu in wehrendem Krieg geloffenen Eomribmiooen und Römer Gelder , dessen Früch¬
ten Unfern getreuen Unterrhanen allbereits haben empfinden lassen auch noch ferner dero
Aufnehmen und bestes zu Seel und Leib zu besorgen in Landsvätterlichen Gnaden ge¬
meldet seynd : Und aber dieser von Uns abgefehene heilsame Zweck nicht wohl erreichet
werden mag , wann nicht verschiedene entgegen stehende Hinderungen , als nehmlich die
aufgeerbte große Schulden - Last , die unrichtige und schleckte Liefferung derer noch lauf-
fenden Lonwiburions und Römer Gelder der fast in allen unfern Aemtern befindliche 6is-
proporckonirte und ungleiche moclu8 colleö^ ncii und andere dergleichen fiLcichwerlich -
keiten gehoben , und aus dem Wege geräumek , hingegen gute Mittel , wie Handel und
Wandel in dem Lande zu vermehren , und denen etwann zurück gekommenen Kommu¬
nen wiederum aufzuhelffen , und allen unrechtmäßigen Beschwerden und Unterdrückun¬
gen zu remLckren , zur Hand genommen worden . Welcherg Halten Wir zu dem Ende
eine Notbdurfft zu seyn befunden , dieser und anderer des Landes Wohlfarth antreffen¬
den Sachen halber , mit unfirn treu gehorsamen Prälaten / Bitter -- und Land --
jchaffcen gnädigste Eommuniearion und Unterredung pflegen zu lassen und solchem
nach Dienstag den rten diov . nächst künfftig hierzu bestimpt haben ; dannenhero Wir
an den Herrn Grafen hiermit freundlich gefinnen , Er wolle an sothanem Rermiuo jeman¬
den mit genügsamer schrifftlichen Vollmacht versehen in Unsere Fürstliche Refidentz Statt
Darmstatt abschicken um daraufden folgenden Mittwochen als den zten Xov . nach ge¬
endigter Predig die ablegende propolnion anzuhören , und dasjenige clelckeriren und
schliessen zu helffen , was gestalten Umständen nach der Sachen Nothdurfft und des
Vatterlands Wohlfarth erfordert , und Wir seynd dem Herrn Grafen jederzeit freund¬
lich wohlgeneigt. Battenberg den 2ten Oökobris 1700 .

dlum . Z4Z .
Wohlgebohrne Hoch - Edle Vcst vnd Hochgelahrte Hochgeehrte

Herren , besonders gute Freunde !
^ as dieselbe lud äaro den r ? tensulu Kraft aufgetragener 8pocial - Eommilston ,

die Abnehmung der Huldigungs - Pflichte belangend , jüngsthin an mich gelan¬
gen lassen , solches ist mir zu recht Vorkommen .

Gleichwie nun zwar meines in anderen Weege schuldigen keffEs und willigen
Gehorsambs gegen Seiner Hochfürstlichen Durchleucht mich billig erinne¬
re und demselben in alle Weege nachzulcb - n mich schuldig finde :

Sö kan jedannoch zu denen von meinen Hochgeehrten Herrn mir zugemutheten
Huldigungs - Pflichten auf vorgefchriebene Arth mich von deswegen nicht ver¬
stehen s dieweilen mich keines UrLemckcü , daß dergleichen meinen ^ mecclloridus in
dieser Balle » , oder jemand der noch lebenden Opimlaren zugemuthet worden , oder
von denenseiben geschehen seye , zu erinnern weiß ; Falls aber ja 'meine Hochgeehrte Her¬
ren wider Vermuthen solches ferner zu vrZiren vermeinen möchten , erfordern meine
Pflichte , solches zuvorderst an des Herrn Hoch - und Teutfchmeisters hochfürstliche Gnaden
meinen gnädigsten Herrn und Obristen gehorsamst gelangen zu lassen , da dann die er -

ccc fol«
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folgende Antwort meinen Hochgeehrten Herrn unverhalten seyn soll ; In dessen ver¬
bleibend

Meiner Hochgeehrten Herrn rc .
Schiffenberg den ->. ^uZuck . 1678 .

Denen WohlgebohrNen , Hoch » Edelen Vesi und Hochgelahrten Fürstlich Heßisch .
Herrn 6energl - L. ieurensm v . Cantzlar geheimden und Regierungs Rathen rc .
M - Hochgehrten Herrn und besonders guten Freunden .

Gießen .

!§um . Z44 . ä )
Lxcr3Ä ^ emoriulö / daraus mit Ihrer Fürstlichen Gnaden

vndcrthäntg zu Lonferireu .
Lx ^ rck r . So erinnern sich Ihre Fürstliche Gnaden gnädig - daß zue kreKiücirung
vai-mti . ' deß Marpurgischen Steuerstocks - auch jedem Fürstlichen Hauß Hessen sein ge -

wisses LontinMnr , damit mem Ordert nicht W wur -
^ ' de / Möchte achZnirt werden , bey Ihrer Fürstlichen Gnaden zue verschiedene mahlen ,

dergleichen dan auch von meinem Herrn /rnrecestorn seeligen hiebevor beschehen , ich
vnderthänig angesucht vnd gnädige Erörterung gebetten habe . ,

2 . Wie dann auch Ihre Fürstliche Gnaden wegen der im Fürstenthumb Hessen ,
von deme Durebleuchtigen Hochgebohrnen Fürsten vndk Herrn , Herrn PhilipßenLand -
graffen zue Hessen Gn . meinem gnedigen Fürsten vnnd Herrn Hochseeligen Andencken ,
hiebevor erlangter und paüirter Zoll Befreyhung gnedig erwinden vndt solche in Kläff¬
ten zu lassen , vnderthänig zu verschiedenemahlen ich ersucht habe . Ersuche demnach Ih¬
re Fürstliche Gnaden nochmahln vnderthänig , sie wollen gnädig geruhen , vndt in Gna¬
den verfügen , damit durch beidts Ober - vndt Vttter -- Fürssenthumbs Hessen /
Fürstliche Depmirte , dergleichen daN auch bei) Ihrer Fürstlichen Gnaden Landtgraff
Wilhelm ebcnmessg gesucht worben , der Greuerstock erörtert / vnd jedem Theili
sein gewisses möge HtzM're werden ^ Wie dan auch Ihre Fürstliche
Gnaden ich nochinahln vnderthänig ersucht vnd gebettelt haben will , das bey der von
hochermelder Ihrer Fürstlichen Gnaden Höchseeligen Andencken hiebevor erlangtet vndt
pgÄirter Zollbefteyhung , wie solches aus beyliegender Eopien Ihre Fürstliche Gnaden
gnedig ersehen , in Gnaden beruhen zu lassen vnd den von Ihrer Fürstlichen Gnaden
Zöllnern zu Grossen Gerau abgenöhmenen Zoll zu reltimiren befehlen , gnädig sich be,
lieben lassen wollen , rc .

Darum Gchissenberg den r6ten 8exrembri8 ?mno 1654 .
Ew . Fürst !. Gnaden

Undcrchaiiigcr .
A . E - von Nordecken zur Rabenaw T . O . R .

Z44 . K )
Durchleuchtigster ^ Hochgebohrner / gnädigster Fürst

vndt Herr rc .
Dx Ori§ . ^ ^ ? uwer Fürstlichen Durchleucht ruhet in frischer Gedechtnuß , was bey deroselben ,
^ rcbivi ' wegen keöbücirung deß zur Landr Cdmmenchurey Marpurgk , wie auch
Darmli . zur Lommenthurey Gchiffenberg gehörigen Steurstocks ich verschiedtlich

i6t8 . nachgesucht , auch so viel erhalten habe , daß vfEuwerFür-stl . Durchleucht Ihrem Ambt-
mann vnndt Cammer - Rächen zue Giessen gnädigst ertheilter Lommillion ein Anfang
damit gemacht , vndt nicht allein gedacht Lonimenrhurey Schrffenbergk / Fried -

bergk /
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bergk / weyflar / vndt Alßfcldt angchörige lorrarlen in den neuwen Steuerstock
eingeschrieben worden .

-Ob nuhn zwaar ich der Meinung gewesen , daß , weyl erst besagte Lastnere '-
Aettthm in Ew . Lürstl . Durch ! . Landen undt Gebiet gelegen / es dabey sein
Verbleibens haben würde , So haben aber die von Herrn Landtgraf Wilhelms zue
Hessen Fürstl . Durchleucht zue ebemneßiger Mcbistcirung deß Marpurgischen meinen
Orden betreffenden Steuerstocks clepmirte Obereinnehmer vndt Rache sich mehr be¬
sagter Castnerey Gefälle zuemahl nicht begeben , sondern vorgeben wollen , wcyl solches
Cammer Renth wehren , die zur Landt Commenthurey immc6i ?ae: gehörig vnd jeder¬
zeit auch bey Herrn Landtgraff Moritz Fürstl . Gnaden seeliger Gedächtnüß Lebzeitten
naher Marpurgk , niemalß aber naher Giessen weren versteuert worden , dahero höchst
gedacht Herrn Landtgraff Wilhelms Fürstl . Durchleucht in ohngezweiffelter poileilioli
der Steur erhebung wehren , Sie demnach nicht nachgeben köndken , daß solche propris
der Landt Commenthurey incorporirke , jemehr aber von Anfang biß hiehero bei) dieses
be zue steuren verhaltene Gefälle Ihren Fürstl . Durchlaucht entzogen vndt in dem Mar¬
purgischen Steurstock nunmehr abgeschrieben werden sollten .

Wann nuhn gnädigster Fürst vndt Herr , ich mich hiergegen nit opponiren oder
einige Gefälle an zwey Orkhe / vndt also doppel verstemen kann / auch darfür
halte , daß weill nach Ausweiß deren mihr vorgezeigter nit allein bey Herrn Landtgraff
Ludwigs des Eltern / sondern auch hernach bey Herrn Landtgraff Moritzen F . F .
Gn . Gn . biß inß Jahr 1621 . gehaltener Steur Register mehr besagte Castnerey ein -
künfften je vndt allwege bey der Landt Commenthurey gelassen , sie die Casselische schwer¬
lich davon abstehen werden , gestalt dän bey deine jüngst zue Caffel gehaltenem Landtage
mihr solches von den Rächen nachmalß angedeutet worden .

So gelangt ahn Ewer Fürstl . Gnaden mein vnderthänigste Pitt , die geruhen
gnädigst bey diesen Puncten sich mit Herrn Landtgraff Wilhelms Fürstl . Durchleucht
zue vergleichen , damit ich wiessen möge , wo solche steuru hing - geben werden sol «-
len / vndt Ich vndt Mein Orden nit doppel acütrmAirt werde . " Solches getröste ich
Mich vnderthänigst , vnd thue damit Ewer Fürstl . Durchleucht der gnädigen Obhut des
Höchsten zue bestendiger Leibsgesundheit , friedklicher Regierung vndt aller Hochsürstl .
kroPsrität vnderthänigst empfehlen , Darum Marpurgk den I ) ken hllov . anno I6s8 .

MM . Z4Z .
LzrtrsÄux Berichts Andreas Hoffmanns , Renthmeisters zu

Giessen 6e 28 . / rpril . 1661 .
ochedelgeborne , Gestrenge Wohledle Veste vnd Hochgelahrte Fürstliche Hess - i? x

sche wohl verordnet Herrn Vice - Cantzlar vnd Regierungs Räthe hochgepie -
tende Herrn . Waß der Durchlauchtigste vnser gnedigster Fürst vnd Herr , OMnil

wegen des Deutschen Hausses zu Franckfurth Stewer geben vnd ob Nassaw jemähls in
einiger possellion vel czuali solcher Stewer - Erhebung vnd mit - parricipirung gewesen ,
oder noch seye , gnedigst geschrieben vnd befohlen , habe ich ab hiebey wider zurück kom¬
menden Fürstlichen kelcripr vnderthenigst mit mehrerm vernommen . Berichte darauf
vnderdienstlich vnd ist E . Gestr . auch Hkt . vnd Großg . noch bekanth , daß das
Teuksche Hauß zu Weyflar so daN » der Lommenrhur zu Gchiffenbergk
wegen ihrer im Hüttenbergk habender ansehnlichen Gefälle , Nassaw keine Stewer ze -
mahls geständig gewesten oder noch seind , sondern sie werden von Hessen allein colle -
Kitt . rr . Darum Giessen den 2 8 tett ^ xril - r 6 6 r .

Euwer Fürstl . Durchleucht
vndkl -tbanigster

Adolph Eytel von Nordecken zur Rabenau .
T . O . R .

Andreas Hofmann .
ccc r
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^ UM . Z46 .
LxcraLtu ^ Berichts der Fürstlichen Regierung zu Giessen

den zten Junii 1661 .
LxOri -; . ^^ ^ urchleuchtigster Fürst , Ewer Fürstlichen Durchleucht seind vnsere vnderchenigsiö^ .rckivi pflichtschuldigste vnd gehorsambste Dienste , trewen Vleißes zuvor , gnedigster
varmlt . Fürst vnd Herr .

1661 . M Ew . Fürst ! . Durchl . den roten nechsiverflossenen Monats May vnß nebst
vberschickung einiger hierbei) wieder zurückkommcuder /Vöken gnädigst befohlen , daß wir
in sachen des Deutschen Hausses zu Franckfurth im Hüttenbergk fallende demselben an -
gehörige Zehende vnd derer Verstehung betreffend , ferners in der kobild -umr vnd son¬
derlich das vor 6o . Jahren hiebevor zu Zeiten Herrn Landgraf Ludwigs hochlöblichen
Andcnckens von damahls niedergefetzten Rächen erstattete Vedencken aufsuchen and for -
ders von allem vnderthenigsi berichten solten . So haben wir deine zue gehorsamster
Folge , dieVöka mit pflichtschuldigstem Fleiß weiter durchgehen , vnd in der keMra -
rur möglichst nachsuchen lassen , vnd zwar obberührter Räche Bedencken noch ' nicht ,
sonsten aber doch , so viel die von Nassaw Weilburgk praersnclirte mit - colleödrung
derer im Hüttenberg gelegenen Adelichen wie nicht weniger geistlicher Güther betrifft,
aus gegenwärtigen in der kegiliramr antroffenen Vöd8 gefunden , -Ob wohl Nassaw
Weilburgk bereits anno 157 ? . die Mitfchatzung zur Helsst praerenüiret daß jedoch dis-
seits denen Herrn Grafen solches nicht eingestanden worden , daß an der Türcken scha -
tzung von einigem vom Dell so vor diesem dem Fürstlichen Hauß Hessen deswegen 'al¬
lein conmbnirt , Nassuv Weilburgk etwas geliefert worden wehre . Zwar so viel in
tpecie das Deutsche Hauß zu Franckfurth anlanget , So ist aus bekommenden Peter
Klotzen lud claro den lotenOöiodris Is8 ) . an damahligeFürstliche Marpurgische Ne¬
gierung abgelassenen Schreiben zu ersehen , daß er verschiedene Zihll Dürckenstewer da¬
mahls gantz , theils nur zur Helfft erhoben , jedoch zweiffelhafft gewesen , ob Nassaw
die andere Helsst erhoben habe oder nicht ; Sonsten finden sich bey diesen ?cüen ver¬
schiedene Original - schreiben einiger Edelleuth die allzeit Hessen allein die pollöllionem
vel czuaü bey exichrrnig solcher Dürckenstewer arrriduirt , Nassaw Weilburgk aber zu -
nrahl nichts cingestanden . Vnd zwar in checie ist ein noradel schreiben
von einem Lomincnthur zu Gchiffenberg an damahligeu Statthalter
Lrammeu den VÄeu beygefügt ? in welchem er dem Fürstlichen Hauß Hessen die
erhebuttg der Türckenstewer allein einheimbschk / Nnssaw weilburgk aber
zumakl kein Herdringen oder besitz gestehet / dessen schreiben sich dan auch
hiernechst gegen den Commenthur zu Schiffenbergk etwan zu gebrauchen seyn möchte rc°
varum Giessen den zten sunü ?cnno rL6i .

Ew . Fürsil . Durchleucht
uiidcrchaiiigste Pflichtschuldigste vnd gehor¬

samste trcwe Dienere
Vice - Cantzlar vnd Räche daselbsien .

Z47 .
Durchlauchtigste Fürstin ,

Gnädigste Fürstin vnd Fraw rt .
Lx Ori' b'. DD ^ aß Ew . Hochfürstl . Durchleucht auf meine unterthänigst gesuchte
^ rcdivi des Geewcrstocks am verwichenen rrten OLtodr . a . c . zur gnädigsten Ant-
varmlk . wortt zu ertheilen belieben wollen , solches habe bey meiner Rückkunfft aus

1680 . der Pfaltz mit geziemender reversntz erhalten , und daraus in Unterthänigkeit ersehen ,
waß
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lvaß gestalt davor gehalten werden will , ob scy der Ansatz meines Ordens Gücher
Zu verwüligeer Ritter Steuer dem /^ s ^ /r angeführten klare siel und kNaß-s
gebenden Treysischen Anschläge gemcß und laut zrveycr beigeschlossener
?/ ^ Ecn der Gefälle gany eingerichtet - Es ist aber gnädigste
Fürstin vndFraw hierbei) sonderlich in gnädigsten Betracht zu ziehen daß ( - ) die äelib -
virte keuenuen theils ungeständig und von denen nunmehr verstorbenen Cenliren und
Pacht Leuten ohne meines Ordens Vorwisscn die Güther dergestaldt vereusert urrd ver¬
steckt sind , daß jetzige deren Inhaber nicht erkundiget noch die Gefälle wiederum !) zürn
stände gebracht werden können , wodurch weniger nicht , alß ( r ) durch die nach ereuge -
ten Todesfällen beschehene Vertheilung der Güther sich der grosse Abgang ereuget , in
dem die sonsten Möth und Messen weiß bey einem Manne erhobene Früchte von vier
fünff und mehr Ognübus bey kleinen Mäßchen kaum erpresset werden können ; So hat
auch ( z ) denen PfachtLeuten in bischerigen Krieges - Houdlen ein merckliches nachgelas¬
sen werden müssen , und ist über dem 4 ) bekandt , waß an statt guter Früchte vor schlecht
Getreydig geliefert werde . Nichts destoweniger bleiben die Imrscien in völligen An¬
schläge / und sind s ) nicht ernsten die Onei-z clecomriret , wie denn insonderheit die
pfarr zu Leihgestern und Grembach ein grosses jährlich hinweg
nimbt , und von denen Gchrsfenberger Gefällen abschneidet ; welche und andere
'Diormen sonder Zweiffel in Coriüäergrion kommen sindt , daß der Gchlffenbergerc
Seeuerstock auf 6 oo . fl . gefttzet ist / gestaldten ( L ) da die bißhero verliehene
Wiesen zu des Hauses eigenen Gebrauch und unentbehrlicher Fütterung , mehrentheilS
wiederumb eingezogen , dem Treisischen Anschläge nach die kecluKion umb desiomehe
statt finden müßte , und da schon eine also genandte ReÄibcirung des Steuerstocks möch¬
te Vorgängen seyn , kan ich mir doch nicht einbilden , daß wegen « reines Ritter Ordens
jemandt dabey gehöret oder von demselben Inkormmicm und Nachricht eingeholet wor¬
den , welches doch die höchste Notturfft erfordert hekte. In gnädigster Erwegung des¬
sen allen und daß bey lenger auf meines Ordens Gefällen daurenden Errett weder Ew >.
Hochfürstliche Durchlaucht Noch meinem Orden von dessen Pacht und Zinßleuten et -
waß zugewarten stehet ; Geruhen Ew . Hochfürstliä - e Durchlaucht nicht in Ungnaden zu
vcrmercken , daß Pflicht und meines Ordens erheischender Notturfft halber ich selbe im -
plomen muß , sondern auf mein unterthäniges erbrechen , das jenige , waß meines Or¬
dens OoruinZenr seyn wirdk , woferne selbiges nicht an der auf der Herrschafft Epstem
meinen Orden , laut in Händen habender Hochfürsilichen Capital Verschreibung , an -
noch rückständigen Forderung vorjetzo abgezogen werden kan , länLks öc liucore abzu -
sühren , und da es Nötig erachtet wirbt , darüber schrifftliche Lugranris zu thun , ss
wohl zu Uelirxirung des Trecks , als auch dahin gnädigsten Befehl zuertheilen , daß,
wo nicht der Steuerstock in alten stände verbleiben solle , jedoch durch gnädigst hierzu
verordnende Commillgric>8 in Beywesen meiner oder meines Ordens Bedienten die
wahre Bewandtnus exsminiret , darauff der Steuerstock in aequimblen siandk ge¬
kracht , und entweder compeukrion vor denenstlben gepflogen , oder sonsten zu meines
Ordens Befriedigung gnädigste Ansialdt verfüget werden möge . Solches will zu Ew .
Hochfürstlichen Durchlaucht rc . als einer gerechtesten Fürstin und Regentin mich in un -
terthänigkeit versehen , vndt dieselbe nebst Hochfürstl . bämilie der Göttlichen Obhuet
zu glücklicher Regierung , allem Hochfürstlichen Wohlwesen , mich aber Dero HuldL
und Gnade empfehlen , Lebenslang verbleibende

Ewer Hochfürsilichen Durchlaucht
Marpurgk den 4 . Oecembr . 1680 »

unterchanigfigehorsambster
Johann Daniell von Priortt , Land Commenthuk

T - O . R .

^ UN ' - 348 . „- . Ortz.
^ ohlgebohrner Hochedle Gestrenge vest und hochgelehrte Fürstliche Hessische wohl- /crckivi.
^ verordnete Herrn Vice - Cantzlar vnd Regierungs Rähte rc . Hochgeehrte Herrn . Lilles

ddd Mei - 1681 .
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Meinen hochgeehrten Herrn ist vhn mein weitläufftiges erzehlen von selbst bekam waß
gestalt dieselbe wegen jüngst verwilligter vnd annoch ausstehender Ritterstewr / vnter
andern auch des Teutschen -Ordens Einfälle im Hüttenberg vnd sonst mitt Errett be¬
schlagen lassen / womitt sie den auch annoch behafftet ; Nuhn -hatt es diese Bewantniß
mitt des -Ordens Gütern / daß ich davor halte , daß sie in keZarä anderer viel zu hoch
angeschlagen vnd alßokein gewisser Ansatz vorhandene weßwegen bey Jhro Hochfürstl .
Durchlaucht vnlängsiens vmb eintzige Eommiilion vmb diß Werck vnd andere Sachen
mehr auß dem Grund zu vntersuchen vmerthanigsi angehalten , auf welche Fürsiliche R.e -
tölurion , das Sievnstreitig erfolgen werde , ich den auch annoch warte . Vnd weil »
ich dabrneben mir locht einbilden kan das doch alles nicht herunter gehen kan / so habe
ausf abschlag des dem Teutschen Ritter Orden ^ r -, te /-r -n angeseyten O » -
Lrv§e » rs / dem Herrn Rentmeistern alß bestelleten Ober Einnehmern laut dessen Qui -
rung an Mastgeld von der Statt Gießen 8o. Rthlr . außzahlcn lassen / womit alßs
der starckesten Post derselbigen abgetilget , bin auch ferner erbietig , das da die gesuchte
Lommillion meiner seits vnftuchtloß abgehen solte , das übrige gleichere
gestalt ohne in Gute herbey zu geben / da es dan bey so gestalten
Sachen des Brettes , wodurch nuhr die Oedemes nicht allein gehalstarriget , sondern
die Herrn selbst nuhr umb das Ihrige gebracht, so das mannigmahl bey arMn Leuchen ,
so sonst das ihrige zu gewisser Zeit noch wohl abgetragen , endlich gahr nichts zu erhalten ,
( nicht bedarf. ) Vnd weilen demnach diesem allen in Warheits Grund also vnd nicht anders .
Als ersuche meine Grg . Hochgeehrte Herrn hiemit dienstfreundlich Sie geruhen bey so
gestalten Sachen , zumahlen da der -Orden vor ein annoch so weniges , genug gesehen ,
den angelegten Hrreli hin vnd wieder zu relgxiren vnd Ihme zu seiner beständigen Ein¬
hebung zu gclmirriren , welches ich mich den auch versichert halten will , dabmebst aber
verharrende

Meiner Grgl . Hochgeehrten Herrn
dienstwilligster

xrLll Gießen 6 . ; ken ) sn . Johan Daniel von Priort , Land Commenkhur
Huna i68 , . der Balley Hessen vnd Sachsen .

Uum . Z4Y .
LxOrig .
Lrckivi
Willens.

»MAvhlgebohrner auch Wohl Edle , vest vnd Hochgelahrke , Hoch - und vielgechrke
Herrn . Deroselben Nahmens undt auf Befehl Jhro zu Hessen Darmbsiadt
Fürstl . Durchleucht an mich abgelassenes schreiben vom i ; ten pgstgro habe zu

recht erhalten , undt darauß ersehen , daß die jüngsthin auf einem zu Gießen gehaltenem
Landtage von einem dahin erfordertem Außschuß verwilligte Steuer gcl L »

st . von jedem hundert Capital , mir kund gemacht undt der Beytrag des Ordens Lö « -
rr »§e « ts von Marpurg undt Schiffelberg begehret worden ; Nachdem aber , wie
dem Herrn Erbmarschall Freyherrn von Riedesel wissend , mann bey dero zu Kirchhayn
wegen der praelem oder Pathengelder angestellten Eonferentz , meinen abgeschie¬
den Ordensbedienten , darumb , weil Er kein -Ordens Ritter oder von adelicher nai ^
sance war , zu dem meinem Orden unstreitig gebührenden ersten sitz / vor
den übrigen Prälaten nicht sämirriren , sondern zu nicht geringer Verkleinerung und
OelpeLk des -Ordens , auf welchem ranguam principalem undt nicht des abgeschickten
Bedienten privar Person , wie in der ganzen Welt bräuchlich , dißfalls zu reüeÄiren
ist , ( es wehre dann , daß auß hiebcvorigen Landtags undt geführten ? » o -
^ eo //en / ein anders zu erweisen , wie doch nicht geschehen ist ) auf einen andern siz , nach
den Hn . Hn . -Ober Vorstehern , neuerlich anweisen wollen , danncnhero derselbe auch
gegen sothanes Verfahren feyerlich prorettiret , undt der Constrentz beyzuwohnen an¬
gestanden , über daß zu der , dem Bericht nach , zu Giessen versamblet gewesenen Auß «
schuß - Betagung , ich weder beruffen noch mier , wie sich doch allerdings gebühret hette,
die geringste Nachricht davon ertheilt worden , So stelle zu meiner Hoch - undt vielge¬
ehrten Herrn eigenem überlegen , - b ich nicht - st höchste ursach habe / mich

nicht
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Archk Mein hierüber zu beschwehreu / sondern auch denen bey dergleichen Conven¬

ten verwilligten Anlagen zu entziehen , undt ( ob wohl zu Bezeugung schuldigster gehor¬

samster Oeuorion gegen Jhro Fürstliche Durchleucht ich den Beitrug zu denen

Patchen - oder Geldern denen meimgen bereits anbefohlcn / solche

auch , wann es noch nicht geschehen , nechstens abgesühret werden sollen , ich mi <ch

über daß wohl zu bescheiden wüßte / höchst gedacht Jhro Durchleucht in

denen zur gemeinen Landes wolfahrc vernehmenden Angelegenheiten / kei¬

nen Beitrag nebst andern Prälaten undt Ritterschasscs Gliedern zu ver¬

weigern / noch mich des jetzo ausgeschriebenen zu entbrechen , jedan -

noch aber , weilen es fast daß anschen hat , als ob mein Orden entweder bey denen con -

Areilibu8 andern postpormet oder zu denenselben gar nicht berufnen / dannenhe »

ro dessen wohlhergebrachter Kespecb undt Gerechtsahmbkeit allenthalben nur geschmä¬

lert , undt mann bloß zum Geld geben gebraucht werden solle , so kann ich , in Be¬

trachtung meiner dem -Orden geleisteten Wicht , mich zu der letztmahlen angesonnenen

concurrLntz in keine Wege verstehen , hoffe auch nicht , daß man mir bey sothanen Umb -

ständen ein solches verdencken oder etwaß weiter zumuthen anbey aber glauben werde ,

daß wann mein Orden gehöriger masten zu denen LvE « ren bcrusten undt

dem Herkommen nach / dabey gehalten wird / derselbe sich zu demjenigen /

waß zu des Landes besten von gnädigster Herrschaffc vorgestellet vndr von

Prälaren / Ritter - und Landschaffk bewilligt wird / jederzeit willig undt be¬

reit werde finden lasten / habe es in dienstfteundlicher andtwort ( weil Jhro Durch¬

leucht selbst mit dergleichen schreiben zu behelligen billich anstehe ) erheischender Noch »

durfft nach , nicht verhalten können , mit angehengter Bitt , bey Jhro Fürstlichen

Durchleucht mich disfalß bestens zu exculiren , alß der ich nechst ergebung in des höch¬

sten Schuz verbleibe
Meiner Hoch - und vielgeehrken Herren

Cassel den 7ten kebr . 1690 »
dienstwilliger .

^ ugullus G . j . App , mpp .

blum . ZZo .
' Aohl Edle , Gestrenge Veste , vndk Hochgelahrte Fürstl . Hess . Herrn Canßlar kix 3Üi8

H vndt Räche Großgl . Herrn vndt Freunde rc . Selbige erinnern sich sonder kspoli

^ Zweiffel amwch Ggl . welchergestalt bei dem Durchleuchtigen vnd Hochgebohr - Oillent »

nen Fürsten vndt Herrn , Herrn Georgen Landtgraven zu Hessen , Grasen zu Catzen - 16 / 0 .

elnbogen rc . vnserm gnädigen Fürsten vndt Herrn rc . die Gemeinde Watzenborn vndt

Steinberg einiges Triebs halber vber mich zu erclagen sich anmaßlich erkühnet .

Nuhn dan Jhro F . Gn . meinen Ggl . Herrn diesse Sache gnädig commirrirek , vndt

wihr beidcrstiks gehöret worden / ist ihnen angemaßten Llägertt darauff den

1 rten Febr . jüngsthin Ggl . befohlen vndk auferlegt , daß sie ihre praerenchrke Clag inner¬

halb 14 . Tagen gebührlich vornehmen vndt beweissen sollen . Dieweil aber vnbefugte

Lläger einige rechtmäßige Llag zumahl nicht haben , sondern nuhr eine beflies -

sene widerrechtliche OMmsrio ist ; dannenhero auch selbige zu ihrer praerenlion in so

geraumer Zeitt nichts dienliches beibringen können vndk ich hingegen darzu nicht lenger

still schweigen kann , soll oder mag .

So bitte meine Ggl . Herrn , selbige wollen vbel angemaßten Clägern einen

rerminum praeiucliciaiem zu Veweißthumb ihrer inrenlion Ggl . ansetzen , vndt in

verpleibung dessen Perpetuum silenrium vna cum relulions clamni öc expenlarum

Ggl . auferlegen , rechtlichen Bescheide hierüber erwartend ! .

Meiner Ggl . vndt Hochgeehrten Herrn dienst vndt frcundtwilliger

Adolph Eydel von Nordeck zur Rabenau LandtCom -

menkhur Teutschen Ordens zu Schiffenbergk .

prselent . Gießenden L2 . r 6so .
vraslsm . Steinbach den - 7 . rLjo .^ ddd » Dmddd »
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Den Beclagten wird zu Einbringung ihrer Rlage Dienstag der r8 . I^ aii nechstkünftig
hiermit angesetzt , alßdan dieselbe haben zu prociuciren vnd einen 8yn6 , cum sä

zu conttimiren , mit der Verwarnung , wan sie deme also nicht nachkonrmen
werden , alßdan vff des Clegers ferner anruffen in ihren Bngehorsamb ergehen vnd
geschehen sol , was Recht ist . LiZriamm Giessen am 2 z . eVnno 16 ^ 0 .

Fürstliche Cantzley daselbst »

Uum . Zsr .
Lx g ^ i8 ^ ^ Hohledle - Gestrenge , Veste vnd Hochgelahrte , Fürstlich Hessische woh 'lverord -

nete Herrn , Cantzlar , Vice Cantzlar vnd Rache , Ggl . Herrn vnd Freunde re»
(- itlent . ^ ide Gemeinde Watzenborn vnd Steinbergk haben für kurtzen Zeitt sich

vnterfangen wollen , den Vieh Triefft , welchen die Gemeinde Garbenteiche vnd Haus¬
sen haben vnd gebrauchen , so wohl als dieselbige zu gebrauchen . Nuhn ist in deme denr2ten ^ nno 1564 . auffgerichtem Vergleich , versehen , daß die b . ide Gemein¬
de Garbenteich vnd Haussen ihren besondern Triefft , vnd die Gemeinde Watzenborn
vnd Steinbergk gleichfals ihren besondern Triefft haben , darbei dan wohl zu noriren
daß vber beide Triefft absonderliche vnd verschiedene pgra ^ raphi abgefaßt , worinnen
die circumlikmuae auch also clar , vnd eigentlich beschrieben , im Werck sich auch also
befinden , daß der Watzenborn - vnd Stcinbcrger Triefft auff oder in den Gai benteicher
vnd Heusser gar nicht gezogen oder gemenget werden kann . Dieweil dann diffes eine
beffssene ' l?urkgrio gewesen , deren ihre Vorfahren hie bevor sich auch einsmahl gelüsten
lassen , bei nahmhaffter Straff aber ihnen solches inkubiret worden , so habe billich mei¬
nes löblichen Ordens Rechtsame zu wahren , mich darüber beschweret , vnd beiden Ge¬
meinden ihren Vnfug romontkriren lassen .

Hicrauff haben bei dem Durchlcuchtr'gcn vnd Hdchgcbohrncn Fürstet
vnd Herrn - Herrn Georgen Landgraven zu Hessen / Graven zu Layeneln -s
bogen rc . meinem gnädigen Fürsten vnd Herrn rc . beide Gemeinde vbee
mich sich erclagt / welche vcrmemre Clag vnd erortterung der Gach) en mei¬
nen Großgl . Herrn eoMw ^ / rrct / darauffbeide / hrrrer den irren i /. fo»
in Gürhc nach Nohrurffr gehöret / vnd den angemaßten Clagern ihr Suchen
vnd praerenticm , daß sie nembssch den Garbenteicher vnd Heusser Triefft zu gebrauchen
berechtiget wehren , der Gebühr außzuvben vnd zu beweissen , Ggl . anbefohlen vnd auf¬
erleget worden .

Ob nuhn zwar vermeinet es würden vbele Llagcre deme gehorsame Folge gelei¬
stet haben , so haben sie aber alles in Wind geschlagen , berohalben wie beiliegend zu
ersehen mich beschweret . Dissemnach haben sie bald disses bald ein anders , endlich auch
arriculos piobarorios einbracht vnd vbergeben , ist aber alles einsireuen wider rechtlich
null vnd nichtig gewesten daß sie also ihre vcrmemre Llag in dem geringsten Punkten
nicht erheben oder veriliciren können oder mögen . Dannenhero verschieden in demsel¬
ben beharrlichen Vngehorsamb geschlossen , endlich auch darauffLläger
einkommen müssen , vnd die Sache durch Vrtheil entschieden worden , daß es bei dem
obangczogenen Vertrag sein verpleibens haben sollen , worauff ich dan auch das Vrtheil
außlösen lassen , vnd nicht gemeinet , weil angcmaßre Llagcre nichts erwcissen kön¬
nen , die Llage vnd deren Vnfug iplo jure erloschen vnd gefallen , daß selbige nichts
doweniger des Trieffts quselkionis sich anmassen solten . Dieweil aber die Gemeinde
nach wie vor vnd als ob nichts in disser Sachen Vorgängen oder gehandelt worden de¬
me allem mutwillig - vnd halstarriglich sich widersetzen , ja was noch mehr das Vrtheil für
sich ziehen wollen , ohnerachtet wie oberwehnet mehr angezogener lrecess clar , Sie auch
widriges nicht , noch was ihre imenriori , mitt dem geringsten bewissen , vnd eine mera
mäluia bei ihnen . So bitte von meinen Ggl . Herrn vnd Freunden disses VrtheilS
leurergrionern , wie auch darauff ernsten Ggl . Befehl daß angemaste Llagcre deme
schuldige vnd gehorsame Folge leisten , vnd sich bei nahmhaffter Straff des Trieffts cMs -

ltiülÜZ
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hinführo gantzlich eussern vnd enthalten -, die lengst verwüste Straff auch er»
Wen mögen . Gewührigen rechtlichen Bescheid erwarttend

Meiner Ggl . Herrn vnd Freunden
dienst vnd freundtvilligcr

Adolph Eytell von Nordeck zur Rabenaw Commenthur
des löblichen Teutschen Ordens zu Schiffenbergk .

Pkeek Giessen den 14 . Mü ^ nnü 1652 .

lstum . ZZ2 .
MUch zue ende verschriebener thm kundt vnnd beköNNe hiermit , Demnach ich vndk Lx sÄis

mein Orden mit der Gemeinde Watzenborn wegen der Viehhudt auf mei - R. epok
nes Ordens eygeNthumblichen Guth vnndt Felde vnder dem Hauß Oikenk

Scblffcnbergk gelegen / gettane das hohe Trisch / in striktigkeit vnndt zur Fürst - räs .̂
iichen Regierungs Carrtzley nacher Gießen gerathen , woselbst ich aber dieser sache zue al¬
len vnndt jeden Arminen in eigener versöhn nicht adwarden kan , daß ich daher zue
meinem vndk meines Ordenß gewissen Anwaldt bestellet habe , den Edklen Vest vndt
Hochgelahrten Herrn Johann Christoph Medern , bey hochcrmelter Fürstl . Regierung
bestelren ^ civoc ^ mm vndt kll-ocurarorem , also vnd 't dergestalt , daß er in meinem vndt
meines Ordenß nahmen , in dieser Sache zue allen vnndt jeden Gerichts tagen erschei¬
nen , die Sache seinem besten Verstandt nach Handelen vnndt treiben vnndt alle daßje -
nige waß der Sachen Notturfft vnndt MIus Cuviae erfordert , verrichten solle , waß
dann er dieser Mein vnndt meines Ordens Anwaldt also handeln vnndt verrichten wirdt ,
solches wihl ich jederzeit genehm vnndt vor meine eigene Thar , vnndt ihn meinen An¬
waldt , oder seine Afftcr Anwälde , welche er in dieser Sache lubüimiren möchte , dec
Bürde des Rechten schadlos halten , vnndt dieses alles bey Verpfändung deß Meinen ,
so viell hierzue vonnöthen , zue wahrer Bekräftigung dieses alles , habe ich diesen Ge¬
walt eigenhändtlich vnderschrieben , vndt mit meinem gewöhnlichen Pirschafft bekräffti -
get , so geschehen zue Schieffenberg den i -rten Oecsmbrts anno 16 ; ^

( I - 8 . )
Adolph Eytellvon Nordecken zur Rabenaw-

O » R »

Vescheydt .
Sachen der Gemeind zu Watzenborn vnd Steinbergk , Llägerer , än einem

entgegen vnd wieder Adolph Eytel von Nordeck zur Rabenau /
Land Comrkur / Beclagren / am andern Theill , sind Clägere , vmb jh -

res seither gebrauchten Aufhalts willen in non proceclenäo öc prodanäo , Beklagtem '
in c-xpLnürs Iltis rersrclarge , doch Richterlicher ermcssgung Lörbehältlich , hiermit er-
kand , vnd ihnen dem am rten d>lovembri8 jüngsthin vey gütlicher Verhör tttheiltem
Bescherst ) nachzukommen , auch gehöriges 8 ^ ncllcar e'inzubringen , rcrminus Knalls den
Mi Marrü nechstkünfftig von Ambtswegen angesetzt , mit der äußtrücklichen Verwar¬
nung wo sie dem also nicht Nachkommen , in ihren Vngehörsamb facultas probancll alß-
dan abgeschnitten sein , vnd in der jachen geschehen soll was Recht ist .

kronunciatum Giessen am rten IVlartii anno
Meder bedanckt sich Bescheyds , bathe coxlam .

« ee
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Bescheydt .

Lx g <Uis fachen der Gemeind zu Watzenborn und Steinbergk , Clägerer / an einem »
kepos entgegen vnd wieder Adolph Eytel von Nordeck zur Rabenaw /
(Ässens. Land Comchur zu Marpurg / Beclagten / am andern Theill , ist cla -

1658 . Sander Gemeind zu allem Überfluß zu diesir sach entweder gehörige Vollmacht einzubrin¬
gen , vnd procurgrorem zu bestellen , auch dem ergangenen Bescheyd IN puncka
proKk, rioni8 , daß nemlick beclagrer Land Lomthur zu eintreibung allerley Viehes
den Anfang gemacht , vnd nachgehents sie ungebührlich gepfändet habe , rermmus 6 -
Ugli8 6c p ^ rernroriu8 den rr -ten dieses Ambtswegcn angeseht , mit der endlichen Ver¬
warnung , wo sie deine nicht Nachkommen , alßdann die newlich zur Cantzley erforderte
Personen ihres verspürenden ungehorsambs vnd muthwillens halber nicbt allein härtiglich
abgestrafft , sondern auch in der sachen selbst verfügt werben soll was Recht ist .

plonunLigrum Giessen am 8ten fcmü ^ nus i6sL »
Meder bedanckt sich Bescheids , bathe dessen Lopigm .

KuM . Zss .
Urtel !

Lx S ^ i8 n Sachen der Gemeind zu Wützenborn vnd Steinbergk , angegebener Cläger-
l^ epoti eins « entgegen vnd wider Adolfs Eytcln von Nvrdeckcn zur Rabe -«
Oistens. naw / Land LommcNthur zu Marpurgk / Beclagten , andern theils ,

iLsL . Viehetrifft vff das lrohe Triesch in ki<U >8 angezogen betreffend , wird lVlecleri ein «
Frachter Gewalt ex oKicio vor bekant auch die Sach in der Cleigerer beharrlichen un -
gebsrsam vor beschlossen angenommen , vnd allem Vorbringen ncch , auch auf die von
Clagender seiten beschehene liris renunciarion , zri rechterkant : daß Beclagter von an -
gcsteilter Clagezu aKlo !u >ren vnd loßzusprechen : Hingegen aber Johannes Prickel , Ja¬
cob Burger , Ludwig Balthasar , Dicke Jacob / Johannes Schiffer der Alt , Paulus
Scheffer , vnd der Scheffer zu Watzenborn , wegen ihres vielfältigen vngehorsams ,
vnd vmb deßhalben , daß sie diese sach in der Gemeind nahmen , gleichwohl ohne der¬
selben wissen vnd willen , Muthwilüg erhoben vnd aiigestellt , in 60 . R-thlr . straffe ,
beneben ersiattung der Gerichtskosteir , Richterlicher Mäßigung vorbehaltlich , zu ver¬
dammen sehen , Massen dann Fürstl . Heß . Regierungs n , äthe den Beclagren hier¬
mit also k, b>ic>Iuirett , vnd setzt ioociücirte Clägere vorstehender Massen verdammen .
V . R . W .

kudlicamm Giessen am rzten 8spr . I6s8 .
des Land Lommenthurs bedanckt sich Urtels vnd bathe dessen

Schein in beglaubter Form mitzutheilen .
ZZ6 .

Gericht gehalten vff Montag nach Ostern Änno izszl .
Lx 3ÜI8 'T^ ^ er CoMptur zu Schl'ffenbergk clagt seine erste Gericht vff Baltasar Gobesn Än -
lucli ci i ^ÄO nenHerman , Joisten Beckart , Emrichs Hengen Jost , Hans Huben Hens ,
^ ulici HansSauweMan vnd sagt , wye das spe vme htzunt in kortze versehener tzeit
lUgssiaci sonder seinem Wyssen vnd Wyllen seinen Walt gefchkldigcc mit cytlicbcm Hol --
comm . ye abhauwen , mit Namen vff eynem Tag als man die Hege daselbst gehauwen habe -

vnd begert darum irre richtige Antwort was Lustens das sye dartzu gehabt haben oder
aus was Vrsacb / das sye ime seinen Walt ires eygen Vornemens zu sckey -
digen vnd woe sy dazu neyn sagen würden des sich der Comptor Mt versehe woe
irre dan eitwas dargeigen zu thun heit das wult irre ime Vorbehalten haben - setzt vnd
stellt das also zu recht rc . rc .

Scheffen
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Scheffen Urteil .
der Sachen zwyschen dem Anwalde des Comthurs als Cleygern an eynem vnh

'O den beclagten fünffe Man des hawen holye belangend anderteils vff schulde
Antwort In vnd Widderrede auch gehortte könsage erkendt der Scheffen vor recht das
der Anwalt des Compters laut seiner gethanen Clage nit gnugsam bemessen habe vnd
benemen sich die beclMen mit dem Eyde das sy dem Comptor den Schaden nicht ge »
tain haben , fall gehört werden vnd furter beschchen was recht darumb sey .

d > um . Z57 .
Hpsicüaiion vnd Nichtigkalt Klage bcs Erwirdjgen Hern

Wilhelms von Breydcnpach Compthur zu Schcffcnberg Lonrra
Baltaffarn Godeln vnd sein Mitkrtcgs verwanden .

^ ^ or euch Gestrenger Her Stadthalter vnd andern meinen gepittcnden Hern bringt Tx Eis
Anwalt des Erwirdigen Hern Wilhelms von Breidenpach Lompthur zu iucUcii
Schiffcnbcrg für disse nachfolgende , articulirte ^ ppellacion vnd Nichtigkait ^-ulici

Clage setzt macht vnd übergipt auch disse Artigkel vnd Satzstück vnd allen iren Inhalt blallracr
samptlich vnd sonderlich narrative ckrtpolirivL in der bcssern .vnd besientlichsten Form der comm .
recht sollichs ymmer sein soll kan oder magk Widder Balthassarn Godeln , Annen Her - r szr .
man , Beckarts Joist , Hans Hubenhenn , Hans Saumänn ^ ppellarioms vnd ein
yede andere Person von iren wegen erscheinendt gnugsam zum rechten vergweltiget , do --
mit anzuzeigen das am Oberhoff zu Greffen vnd in zwevtter Jnstantz nichtiglich
oder yhe vbel gehandelt vnd geurteilt , vnd allein zum Vberfluß oder yhe wol darvon
appellirt sey worden , Sagt auch dieselbe ' Artigkel vnd Satzstück so viel sein eigen that
belangen war sein , vnd wo sie frembde Geschieht oder That belangen das er sie glaub
war vnd bcweißlich sein bittend die Beclagten anzehalten vor das erst doruff schlecht
Antwort zu geben den Krieg zü befestigen vnd den Eydt für geverde zu schweren vnd so
dornehst die Clage anstatt der Artigkel erwiddert Wirt auf ein ydes Satzstuck insonder¬
heit clar lauter vnverdunckelt Antwort zu geben vnd woe deren alsdann verneint werden
sich zu beweisen zu zclassen , doch will er sich zu keiner übrigen Beybringung beladen vnd
verbunden haben davon 'er protestirt. Erstlich rc . rc .

dlum . Z ) 8 -
^^ ^ dle Ehrnuesie vnd Hochgelährte insonders Hochgeehrte Herren vnd Freundte ; ^ xOriZ .

Dieselben stehen zweiffels vhn . in gueter Wissentschafft daß den rtcn sirlü daß ^ rcbivi
Wetter bey meines -Ordens Mühlen in einen Eichbaum geschlagen vnd denen Oarmck .

angezundet hat , vnd deswegen von meinen Leuthen solcher abgehauwen worden , wor » 1654 .
auff dan erfolget ist , daß die vergangene Wochen in meinem Abwesen die von
Watzeborn vnd Steinberg solchen aus Beschlich zue Fürstlichem Kalckholtz gemacht,
vnd geführt haben . Nühn kaffe zrvahr ich des Orrs / wie vff anderen Gueeern
mehr davon vns das hiebeuohr durch die Fürstliche Rähre vnd Beambten

i4 ? 2 . vffgerichtes wie auch hehrnachcr > 564 . allerseits
beliebte Vertrage , klahre Ziel vnd Maß geben - die Fürstliche Gerechtigkeit vn »
^,Dr/ t / rlich beruhen / der Eigenthumb aber ist meinem Orden vnturbiret zue aller Ab¬
nutzungen bißüaro verblieben , und Niemand , alß was ein - vnd ander Theil vr />s <N
erlanget hat , etwaß zur Nutzbahrkeit , dessen auch kein Exempel die Herrn werden pro -
ZuLiren können , jemahln eingestanden worden , vnd ist es hiebeuohr nötig gewesen den
Watzenbornern aigenthumblich zuekommenden Weeg außzustcinen , würdte es mit die¬
sem , weilen einer , so Wohl als der ander zwischen des Ordens guetern gelegen , ebenmes-
sig die Notturfft erfordert haben , demnach aber die Herren mehr vf blosen Bericht de¬
rer , so ihren privar nutzen dadurch suchen , gangen , vnndt meinem Orden praeiuelia -
ret haben , So thue hierwieder Ich zum zierlichsten protettiren , vnd ferner nicht hoffen ,

eee 2 daß
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daß die Herren ahn mich vnd meinen Orden ein mehrrrs , alß die alte in Händen ha¬

bende Oocnmenra vnd Verträge ausweissen zue abnötigung wmi -ren , weniger Ihro

Fürsil . Gnaden gestatten werden ; habe solches den Hern , denen sonsten zue aller Gele -

gentheit sambt Göttlicher empfehlung bereitwillig verbleibe , nicht verhalten wollen .

Oslum Schisfenberg den - 4 . ^ uZuüi 1654 .

Der Herren freundewiMqer
A . E . von Nordecken zur Rabenaw , O . R°

Zsy .

aß , aufBefelch des Fürstlichen Regierungs Rath von Schwartzenau Wohl -

gebohrnen , bey deine im Jahr 174 ; . vor Gießen in der sogenanten Leichenau

gestandenen Holländischen Lager , und zwar der Division des Herrn Oene ^ I

6c : ivrarm , eine schriffkliche Orclre an den Verwalter Herrn Paul Bodenbürg auf der

Commenäe Schissenbcrg , einen wohlbespannten Wagen zum Rrgnlporc der Hollän¬

dischen KaMge in dieses Lgmpemeür abzuschicken , außgeferkiget habe , und dieses

Fuhrwerck auch willig gestelt worden , solches habe auf verlangen hierdurch schuldigst

streichen sollen . Giessen am - Lten Decemchis 17 ^ 4 .

Lyncker .

Kum .

Lx Ori§ .
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es Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn , Herrn Ludwig , Landgrafens zu Hessen ,

Fürstens zu Herßfeldt , Grafens zu Catzenellenbogen , Dieb , Ziegenhain , Nid¬

da , Schaumburg , Mnburg und Büdingen rc . Ihro Römisch - Kayserl . auch

zu Hungarn und Böheim Königs . Majestät bestellten 6enerc >I - Feld , Marschall und
über ein eminent « nserii nnäbinüen crürN .>n

Obrist über ein Regiment vraZoner , unsers gnädigsten Fürsten und Herrn , Wir ,

Sr . Hochfürstl . Durchleucht , gnädigst verordnet geheimde Räthe , Vice - Cantzlar ,

Cantzley - vü -eLkor und Regierungs - Räthe ; Thun kund und bekennen hiermit , alß

bey uns umb ein beglaubtes Erreicht , wie es mit -Mrrung derer Hdltz - Freveler an

die von Adel in dieseitig Fürstlichen Landen gehalten worden und noch würde , gezie -

mendt nachgesucht worden , was gestalten wir dem Suchen zu üeieriren keinen Anstandt

gefunden , Eichen und bezeugen demnach der Wahrheit zu Steuer in Krafft dieses

hiermit , daß denen Landjässcn von Adel nahmentlich von Bvstck / von

tAordecken zur Rabenau / von Noding rc . rc . die Fürst ! . Uneerthanen / wann

selbige an ihren Waldungen gefrevelr / zurBußdhaidigung jedesmahlenMr -

rer worden und noch werden . Urkundlich des hierunter gedruckten Fürsil . Cantz -

ley Jnsiegel . 8i§n3tum Giessen den -rrten lVlsrrü 1775 .

Fürst ! . Hessische Regierung daselbsiem
( b . 8 . )

Lx g ^ kis

klepoil

^ sum . z6i .

LxcraQ <^ Qnc ! u6onum der Wohlgebornen Grauen vnd Herrn
Herrn Albrecbren als Principal Clagers vnnd Herrn Pyrlkpftn xro
Mterelle , Grauen zu Nassaw in Sarbrucken rc . Lomru die Durchlcuch -
tigen Hochqebohrmn Fürsten vnd Herrn Herrn Ludwig , als Princi¬

pal Beklagten , so dan Herrn Wilhelm Herrn Odrllpsen vnd
Herrn Georgen alle Landgraum zu Hessen rc .

Dene ^ grse prorraüse iustirise , die Abthai -

kroüuLkum 8pirae 2 5 . 8ept . lung der gemeinen Orter vnd andere Punct
^ nno i57 - . en belangend .

die Seat Giessen »» vnnd eigne Dörfer darzu gehörig dem beclacr -

ren Fürstenn allein / aber der Hüttenberg gemain Lannd an der Lohne das

Mgr Gericht , grossen Linnden vnnd Niederklehen Irenn F . Gm zum hat -
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ben Theil zuständig / ist wissentlich : das aber die streitige Gemeinschafft zum Für »
stenthumb Hessen gehörig vnd des heiligen Reichs Fhanenlehen vnd keZal , ist Anwalds
gn . Principalen , als faäium alieuum , cjuoä non prsetümirur probÄbilirer , vnbewust .
Sagt aber es tragen Ire Gn . Gn . von dem Heiligen Reich Gleipurg re .

^ UM . Z02 .
'Vso3 nLi ^ kicvg Dei Zrsris ^ snrgrauius rerre I^ Lllle Ooinlnub pro nobis ac LxOri§.
^ notirig Kere 6 ibu 8 renore preiemium publice prokcemur > c^uoä fun ^ srioni i Z Z 4 .
ieu ereÄioni noui glrari 3 cuiusclam in eccleüa psrrockiuli tH/re » per
ke ^ nbarcium 6 e 8 >vg ! bacb milirem borie meniorie cerri 3 üiis reääitibu 8 in reme -
clium öL ialurem Lniinaruln Icilicer sue se proZeuirorum iuorum smnium juxr »
üli 38 licerss äeiuper rra 6 irs 3 6 orari öc ereÄi , ae cliierero viro 6 / lberro irrceräoci
collari , ob ipem ererns rernunersrioni 3 czusrn ex eo mereri cupimus , co /r/e^ „r
7ro/ ? rE />cKrtto /« M « eiöri'AMLr ^ Dummoäo buiusmocii
tuuciario alrgri 8 preäi ^ i 6 iäie pgrrocbiLli ecclebe aur . . klsbano ipüu 8 czui pro
rempore iuerir preiu 6 icium non Zenerer gliczugle . In euiu 3 rei rstiimonium
preleures liceras tiZillo noliro cie 6 imu 8 brmirer iiAillams 3 nno Domini
kr1 . LCL . XXXI 1 IIo . rerria teris polt O ^ avam ^ oliLNnis LLprilts .

( b . 8 . )
bi um . z6z .

^ ^ A . ir Hermau von Gots Gnaden Lantgrave zu Heßen Bekennen vor vns vnde TxOriA
vnier Erben offinlichen an dissem Brybe . Alsolichin Altar alse Johan Heinrich ^ 5 ? ^
vnde Volpracht von Swalbach Rittere vnser lieben getruwen vnde Heymliche

zu den Gisszen in der Capellen begabet vnde gedoterit Han , mit namen senke Georgen
Altar , daz daz mit vnserm Gehengnisse Willen vnde Gunst geschen , vnde getan ist .
Vnde weme sie adir ere Erben vortme den egenanten Altar geben der eyn Prister ist,
« dir bynnen eyme Jare eyn Prister werden sal , da sal ein Pherner , der itzund zu den
Gyßen ist , adir hernach da wirde , sinen Willen zu thun . Vnde sal dem Priesters vff
demselben Altar alle Jar vff senke Georgij tag sin opper , daz dan vff den Altar geoppert
Wirt bliben , vnde sedirmesal Hedem Pherner gehorsam sin alst andirs 2ilean>
sten zu den Gießen / vnde sal der Altarisie gnade vnd Friheid Han von des
Alrares wegen alse andirs Altaristen dy in derselben Capellen sin gelegen.
Dijs zu Ol'ttmde Han wir vnser Jngesigel an bissen Bryb lassen hengcken . Datum
Anno Domini lVl . CLL . nong§eümo primo rerria teris proxima polt cliem
iauLii blarrini .

(b . 8 .)
bum . Z64 .

LxrraÄu ! Registers cic srmo 1460 . vber die Dörfer vild
Gericht jenseits der Lonne.

solche Dörffer gehören vnserm gnädigen Herrn halb vnd den Grafen von Nassau LxOrig .'
halb mit allen Zubehörungen , daselbst haben beede Herren dre ? Gericht ^ rcbivl

Eins zu wißemar
Eins zu Crofdorfs .
Das dritte zu Heuchelheim .

Deseub .
rL6o ,

fff Uv
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Vnstrs gnedigen Herren Schultheiß soll das Gericht an denselben
Grthen Hecken / auch seiner Gnaden in allen Sachen der Anhab sevn .

Des Grafen vonNassaw Knecht aber soll dabey sitzen , vnd was vnsers gne »
digen Herren Lnecht vor das beste kießen , dem soll des Grafen Lnecht ge -
Volgig seyn .

i . ) wißemar mit allen seinen Zubehörungen .
r .) Das Gericht Lrofdorff mit allen Gebotten .
z . ) Launsbach .
4 . ) Vellintzshausen vnd
s . ) Rodheim , gehören alle vnserm gnädigen Herrn zur Helfte .
6 . ) Lrdfddrf aber ist des von Naßau allein , dagegen hat unser gnädiger

Herr
7 . ) wiftcke allein / welche beede so gegeneinander geteilek sein .
8 . ) Das Gericht Heuchelheim »
9 .) ^ euchelheim und
10 .) Kinzenbach .

Xum . z6 ; .
LxrraÄ Äkliculirker §lag in Sachen Naßau Klägers

contra Hessen Beklagten .
prselenr. Lpirre 6 . ro . IKov» krorrsLise suitiriss in cauis commu -

Lnno 1576 . ni äiuiäuncio .
Lx sKis H^ ^ rsilich wahr , vnnd inn Rechtten verfehenn seinn , (Huoä in rs wmmuni ns -
klepos. mc> äominoruni inuiro slrero quicl ^ usm facere polür - li irem slicui io -
ListenL ciorum guist in re communi sblir , vel 36 alrerum ex es perveneiir , gst

i ! 76 . ge ^ uslem communionem , Lc ezuoä sbeii , reiiimere renamr iociu8 . Oeniczus
nemo inuicns in communione rerineri pollic , erismü pgÄum convenrum str , nb
vnc^ugm stivilio 63k .

2 . Zum zweytten ist wahr . Daß bei) vnndt vmb die Statt Giessen , dann bey
vnnd vmb das Schloß vnnd Statt Gleyberg , ein -Ortt Lanndts gelegenn , So der
Hüttenberg / das gemein Lanndk an der Löhne / das Lollar Gerichte/
großen LindeN vnnd lTIiederclehenn gettanndtt wurdt .

g . Ztem wahr daß inn vnnd zue dem Hütkenberg nachvolgenndke Dorffer gele -
. tzenn , vnnd gehörig , mittNahmen grossen Linden , ( so ein eygenerFleck ) Laidtgestern ,

. Allendörff , Herrnsheim , Hochelheim , Dörnholtzhausen , Niederclehenn , Langgöns ,
Kirchgöns , Polgöns , Lützellinden , Hausen , Anrode , Dudenhoven , Großen Recht-
tenbach , Volpertshausen , Weidenhaufenn , Reißkirchen , vnnd das Dorff Niderwetz ,
disseitt der Bach .
. 4 . Item wahr , daß das gemein Lanndtk an der Löhne nachuosgende
Dörffer begreifst , Als Heuchelheim , Kintzenbach , Rodheim , Fellingshausen . W sa -
mar , vnnd Launßpach , inn dem Gerichte zu Lollar aber , die Dörffer Minister,
Lollar , Daubringen , vnnd Rutterßhaußenn .

Lx L ö-
cdi vö
Oarmik.

' tt4 .

^ um . Z66 .
Dereinigunge vnd Brüderunge gemeyner Landschafft

zu Hessen .
K ' r Anna vonn Gottes gnaden gepörne Herzogin zw Mckelnbmg , Landtgrais-
^ sin zw Hessen , Graiffin zw Catzenelnpogen , zw Ditz , zw Ziegenhain vnd

Nidda , Witwe , vnd wir Grasten / Prälaren / RitterschEt/ Seette
des
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des löblichen Furstenthumbs zw Hessen / vnd alle eingeleibtten vnd Zuge -
»vanreen Grassschasscen desselbigen Furstenthums / vnd alle andere so dieffer ei -
nigunge anhengig , vnd verpflicht sein , bekennen einhelliglichen vnd vnuertheüt vnd thun
kunth mit diessem Briffe , allermeniglichen , das wir zu Hertzen genohmen vnd betracht
haben , wie auch vnsere Alttern vnd Vorfahren ehrlich vnd nützlich gethon , das durch
einigkeytt freyheik vnd handhabunge der gerechtigkeyt der almechtige Gott höchlich
geehret , gelobt , auch Lanöt Leutte , Sterte und Communcn geistlichs und weltlichs
stands in gemeinem nutz , vffnehmen vnd Wohlfahrt , erhocht vnd gebessert , vnd alle
erbarkeyt hohes vnd niedriges Standes erhaltten werden , vnd darum !) Gott dem All -
mechtigen , Marien seiner Gebenedeyetten Mutter , der Heyligen vnser Heuptfrawen
Sanct Elitzabeth zu lob vnd ehren auch dem durchlcuchtigcn hochgebornnen Fürsten ,
vnserm Schwager , hertzfreundlichem lieben Sohn , vnd gn . Herrn dem Fürsten zu Hes¬
sen , Grauen zw Catzenelnpogen rc . vns der Landgrauin , Grauen / Prälaten / Rit -
eersthassten Sretten / vnd gemeinen Landtschaffc zu eheren , nutz aufnehmen
vnd gedeyen in allem guttem vnder einander verbunden vnd brüderlich vnd freundtlich
vereynigt , auch bey vnsern gelübdten vndk Eyden zusamen verpflichtieget , vnd ein gött¬
lich , ehrlich , rechtmässige löbliche Vereinigung vnd freundtschafft vor vns genante
Landtgraissin , vnsere Rache , Diener vnd Vnderchonen / vnd vnsere andere
nachkommene Erben vndt Erbnehmen gemacht vnd auffgericht , mit dem gedinge , vnd
offenbahrlicher getzeugunge , das wir solcher Brudcrunge vnd Vereynigunge mit nicht
vnd keynemWegk , Widder die gedachten vnsrrs lieben Schwager Sohne G . F - vnd
Herrn von Hessen , Ihre liebe vnd fürstlichen Gnaden , Erben odder Nachkommen zu
schmelerung odoer abbruch ihrer liebe vnd F . G . fürstlich -Oberkeyt Herlichkeytten ,
Regalien , Zinsen , Renthen , Rechten , odder zueygenden irer liebe vnd F . G . zusiandk ,
wie die geheissen mochten werden nicht wollen gemacht , sonder vns vnd vnsere Nach - ,
kommen , wie auch vnsere Voralkern vor vns gethon zu sichtlichem wesen , Standt ,
vortrag vnd einigkeytt vffgericht haben , vnd auffrichten voreinigen vorbinden vns hie -
mit in macht vnd krafft diesses Brieffes inmaßen vnd form wie hernach folget .

Vnd erstlich also ob sichs begebe vber kurtz odder lang , das mehr dan einer regie¬
render Fürsten zw Hessen wehren , vnd derselbig einer odder mehr den odder die andern
mit vnwillen widderwertigkeytten ansehen , oder vornehmen , wollten , vnd der odder
die so angefochten vndt beschweren vnd sich Rechtens auff vns erbotten , vnd wir Ihrer
zu Recht mcchtig sein werden , alsdann sollen vnd wollen wir Anna Landtgraiffin zu
Hessen rc . wittwen obgenannte vnsere Erben , Erbnehmen vnd Nachkommen , so das
bey vnsern zeytten sich begeben werde , gegen vnsern hertzfreundtlichen lieben
Söhn , öder wer der von solchem Fürstenthumb were , aller Mütterlichste ge -
treulichste vorbieten vnd Recht vor dem odder die bieten vnd wir andern von der
Landschaffc mit leib vndt gutt vnd allem vermögen hülff , beystandt thuen damit
der vnwille hingelegt vnd abgestellet meniglich bey Recht vnd billigkeytt gehandthabet
werdt , vnd pleiben möge , Alles auss kosten vnd schaden gcmeyner Landk-
sthassr wie solches von altters herrkommen vndt geschehen ist .

Ferner ob sichs begebe , das in künfftigen zeytten einer odder mehr auß gemelktem
Fürstenthumb zu Hessen , vß vns ob der Landgreffin Grauen , Prälaten / Ritter -
s 'chaffc Stetten / Landtschassk odder ander gemeine Inwohner des Für --
stenthumbs zw Hessen / vnd so diesser einigung anhengig weren , mit vngnaden an¬
sehen bey dem beschedigttem vorgewalttigtem odder vorvnrechtigten vnder vnser vnd ig -
lich Recht , Gerechtigkeytt , Pillichcit , Freyheitt , Gnade , Privilegien Altherkommen ,
odder löblich Gewohnheit , durch Päpstliche heylichkeytt , Römisch Kayßer , Konnige ,
Landtsfürsten odder Herrn gegeben , beschweren wollten , vnd sich der odder die zw vn -
dertheniger Verhorunge vnd zw Recht zw kommen auff vns erbietten vnd annehmen
vnd an vnserm gn . Herrn odder Fürsten zuuerbitten begehrtten , so sollen vnd wollen
wir Anna Landtgraffin obgenante abermals auffs fleissigste wie gemelt den odder die
vorbitten . vnd Recht erbitten , vndt wir andern von der Landschaffk auß vnS
vnsere trefflichen freunde verordnen vnd ferttigen zu gemelktem vnser odder vnserm Gn .
Herrn aufs vnderthenigst vndt vleissigst bitten , dem odder die beschwertten vnsere

fff r . Freun -
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freunde zw gnediger Verhorunge odder Recht kommen zu lassen , vnddieVngnade bey
vnd abzustellen , vnd wo das nicht geschehe , das wir doch in keinem Weg » erhoffen ,
So sollen vnd wollen wir vnsere freunde darüber nicht vorgewalttigen sonder den odder
dieselben bey iren rechtlichen erbetten , wie obgemeltt vnsers Vermögens mit Leib vnd
guitt handthaben , schützen vnd beschirmen vnd nicht verlaissen .

So sich auch begebe , das vnsere freunde odder verwanthen dieser einigunge
einer odder mehr von frembtten , Fürsten , Graffen odder iemands anders angefochten ,
beschedigt odder vergewalttiget würden , vnd der odder dieselbigen vnser zugethanen ihr
Recht auf vns erbotten odder erleiden mochten , So sollen vndt wollen wir dieselbigen
vnsere freunde nach vnserm besten vermögen an enden vnd Ortten so sich geburtt
auff Recht vnd pilligkeytt vorbittcn , vnd so das vnsere erbitten nicht angenohmen wolle
werden , Siealßdann zum besten schützen vnd beschirmen vnd vnsers Vermögens bey Recht
handthaben . Were es auch sache , das jemand vnder vns aus eigenem muttwillen , vnd
Widder Recht sich des vleissget inen aber vssen landes , vndt an Recht sich nicht begnü¬
gen lassen vnd darüber vnderstunde jemands wer der wehre , zw beschedigen , aber Ge -
waltt anzulegen , das sollen wir also zw geschehen in keinem weg gestatten , sonder vn¬
sers Vermögens alß liebhaber des Rechtens vnd friedens dawidder stattlich gedencken
vnd thuen , damit solchs abgestaltt werde .

Wurde auch jemands in diesser freundtlichen cinigung vnd verbruderunge inner
odder ausser Landes begriffen , vnd also vnbillicher weysse angefochten , damit dann der -
selbige sein anliegen vndt beschwerunge zu einem außtrage furen vnd bringen möge , ss
soll vnd mag er solch seine beschwerunge vnd anliegen Vorbringen .

Nemblich dem Erwürdigen ' Ernuesten vnd Eksamen Diederich» von Lleen ,
LandtLompthrrr der Bsley Mlarpurgk Teursch Ordens / Hermann Riedesell
Erbmarschalck zw Hessen Crafften von Bodenhaussen , Wilhelm von Dornbcrgk , dem
Burgermeystern der Staidt Marpurgk , vnd der Staidt Eschweyge , vnd so derselbigen
einer odder mehr mit todt abgangen , odder sonst wie das keine abgesatzt würden , sollen
alßdann an des odder der Staid durch gemeine Landrscdastr auff dem Spvs ein
ander odder mehr erwelt werden , derselbigen Person odder Stette eine , welche einem
jeden gelegen sein wirdt , dieselbige Persohn odder Staidt wie gemeltt , die also ersucht
werde , die soll von irer allerwegen also baldt vnd vnuerhaltten , so ferm sie der Handelt
so trefflichen ansicht vsf gemeiner Landtsckaffe kosten vnd siHaden , die
Grasten / Prälaten / Rittcrsthastc , Stette vnd Landstbastc an dem Spyß
odder nach Gelegenheit der zeyt an andern gelegen enden vnd malstadt wie Herkom¬
men , auf einen namhafftigen tagt beschrieben vnd gemeine Landrschaffc auff den -
ftlbigen tagk , den beschwertten furtter nach cinhaltt diesser Vereynigunge gerathen sein ,
vnd verhelffcn , vnd einem jeden der beschrieben wirdt , er sey wes standes oder We¬
sens er wolle , der soll ohne alle weygerunge , den ausgeschrieben Landtag bey vnd nach
gemelkten Pflichten vnd eydcn auff den SpYs gcthan , vnd jetzt allste zw Treysa vcrnewert
besuchen , vnd ime dem niemandts zu besuchen zuuerbietenzuuerhindern, noch benehmen
zu lassen , vnd dan auff denselbigen vßbeschriebenen Tag , sollen vnd wollen wir von
allen Stenden gemeyner Landtschafft die dazumal versamelt werden nach verhortter Sa¬
che , des vorbrengs , ob die notturfft des außschreybens erfurdert Hab odder nicht ,
vnd des kostens halben so auff das ausschreyben gangen ist , nach aller billichkeytt
zuerkennen haben .

Es ist auch beredt , das keine Schatzunge , Landsieur odder beschwerunge ge -
nohmen odder aufgesetzt werden soll ; es geschehe dan mit zeitlichem Rarh vnd
Venvillicgnng gemeiner Landtschafft . Desgleichen sott auch kein Krieg , Vhe -
de odder Auffruhr im Fürstenthumb odder anhangenden Graffeschafften vorgenohnren
werden , es geschehe dan mit mit einem zeytlichen vorgehabtem Rath ganyer gemei¬
ner Landscbastt vnd nach dem gemeynen nutz .

Vnd nachdem gemeynen nutz mergkich vnd viel! an veränderunge der Müntz
gelegen ist , So soll hinfurter kein ander ttluny , dan vnser Gn . Herrn vnd
Landcssi ' rsten alß itzund mit den Reinischen Churfursten und Fürsten lzü Eim'gun -
gr auffgerichtec gemüntzt odder gemacht , nicht verendert hoher odder Nidder gesatzt

vsl -
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vrilvikt werden , es geschehe dan mit Raith wissen vnd verwilligunge gemeyner Lande -
schaffe , was aber von ftembder ausländischer Müntz ingebrochen wehre , odder in
zeytten inbrechen wurde ; So sollen vnd mögen die regierende Obrigkeytt mit wissen
vnd zeitlichem Rath der zweyer Stette Marpurgk vnd Eschweege nachdem allerbesten
vnd bequemlichsten dieser Lande ordnen vnd setzen .

Wan auch hinfurter junge vnmündige vnd nit selbesi regierende Landtsfürsten we -
ren , wie itzund vorhanden , so sollen diejenige die gemeyner Regierunge des odder dersel -
bigen Vorstender sein odder wehren , von derselbigen vnßers Sons , Schwager Oheim
vnd Gn . Herrn Landtsfürsten gesellen innehmen vnd außgeben , gar gnugsame vnd vol -
lenkommene Rechnung in beystur ctzlicher von den Prälaren / Rltterj 'chaffc /
Srecren darzu verordencr , thuen vnd zuthuen schuldig sein .

Auch von denselbigen regierenden vnd Vormunden odder wer dessen beuelch
haben wurde , (Primntz Kece58 vnd briefliche vhrkunde nehmen , damit gemeyne
Landtsthaffe wissen haben möge / wie mir Ihrer F . Gn . jachen vnd guere
§u einer jeder Zeyrr vmbgangen werde / vnd was von solcher Rechenschafft jedes
Jars von gelde odder sonst dergleichen vberlieff, soll in einen Kasten zusampk aller getha -
neu Landt - Rechnunge Register vnd dem Majestatt Siegel ! gelegt vnd zw solchemKasten zum
wenigsten drey schlüssel gemacht den einen dem Regierenden , den andern der Ritterschafft,
den dritten den Stetten , auff das keiner allein ohn die andern darzw kommen möge
vberandtwort , vnd soll solcher Kasten gehn Marpurgk auff das Schloß in das gewelb
odder sonst wo es denen zum Kasten verordnten odder beuelchhaben am bequemlichsten
bedunckt gesetzt vnd verwart werden . Es soll auch von denjenigen so zw zeytt vnsers
Sohns vndt anderer vnser Gn . Herrn vnd vnmündigen Fürsten in Regierunge wehren,
keine wichtige odder grosse Sachen ohn gemeiner Landrjchaffc wissen vnd
willen gehandelt werden / vnd wo etwas mangelhafftieges in derselbigen Regierung
fundenwirdk , soll zw einer jeder Rechenschafft geendert , vnd mit wissen vnd willen ge¬
meiner Landtschassr gebessert werden .

Es ist auch zwischen vns vnd gemeiner Landtschassc beschlossen , vnd ein -
treglich abgeredt , das nun hinfurtker alle Jahr odder so ehehafftige merckliche ver -
hinderunge vorhanden weren , vber das andere Jahr negst darnach folgendt gewißlich
allivege auff Dienstagk vnsers Herrn leichnamö tagk odder vngeuerlich acht tage darnach ,
durch die obgemeltten Sechs odder je einem von irer allerwegen wie gemeltt ei » ge¬
meiner Landeagk vff den Spiß außgeschrieben benent vnd gehaltken werden soll ,
auf welchen tagk ein jeder bey gethaner Pflicht auf den Spvß vnd jtzt alhie zw Treysa
ernewert persönlich zu erscheinen schuldig vnd ohne ehehafftiege entschuldigunge nicht aus¬
sen pleiben soll .

Es sollen auch zur selbigen zeytt die Armen vnd alle andern so von Amptleuthen
vnd Amptknechten Widder billichkeytt beschweret gehortt vnd dem odder denselben alß-
dann von gemeyner versamblunge Rath vnd hülff des rechten mitgetheilet werden . Es
soll auch keinem Amptmann , Rendtmeistern , Kellern , Zöllner , Schultheiß odder andern
Knechten nit gestattet werden in ihres Ampts beuelch icht geschenck , vereherunge noch be -
löbniffe zu nehmen odder von irenwegen nehmen zu lasseii , sonder dieselbigen von den Re¬
gierenden mit ernst daran gehalten werden , das siedieAmpts - pflicht vnd Ende des gesü- encks
halber thuen , wie die hiebcuor durch vnsern Gemahl vnd Gn . Herrn Landtgraff Wilhelm
seliger vnd löblicher gedechtnus zwthun verordnet ist , vnd sich allein ihrer besoldunge be¬
gnügen laissen ; vnd so ihr einer dieselben vberfuhren zu haben befunden wurde , denselbi¬
gen darumb zw straffen vnd ferner in keinem Ampts beuelch zw leiden , vnd in allen
wegen mit vleiß ein einsehen zw haben , damit das gemeine armut vber die pilligkeytt nit
beschwert werde .

Vnd nachdeme die Eyde vnd Pflicht der eynigunge auff den Spys hiebeuor ge¬
schehen , vernewert vnd aufgerichtvnd alle artickell die dasmal ernewert seindt der zeytt
wenig gehaltten vnd in dieselbige cinigungs briff , so dozumahl beschlossen nicht so vol -
lenkomlichen vnd notturfftiglichen von Puncten zu Puncten eingefurtt begriffen , vnd
gestaldt werden , auch vor gemeyner Landtschassr nit gelesen wie abgeredt , darumb»
jtzundt der vnd anderer beweglicher mercklicher vrsachen solch vorgethan eynigung zw de -
rlariren , in Schrifften begriffen , vnd gemeyne versamblunge Horen lassen, die alle sampt-
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lich vnd besonder darein gehehlet vnd zue gelassen , auch auff stunde die miestglunq Mer -
fertigen gcbetten . Derhalb hinfurtter , dieffer vnser gegenwcrttigen Verbruderunge ei -
nigunge , vnd äeclgrarion gentzlich gelebt werden , vnd der vorgerurttc vermeinte versie -
geltte vnd aufgerichte einigungs briff so zw Cassel liggen , hiermit todt , crafftloß bey
vnd absein soll alles vngeuerlich .

Wir wollen auch das diesse vereinigunge verbündunge vnd freundschafft , einem
jeden von was wesen odder standes der ist , niemandts außgenohmen , an andern seinen
Eyden , Pflichten gnaden vnd freyheyttcn ob die von Römischen Bapsten , Keysern ,
Konnigen Fürsten odder jemands andern gegeben weren , vnschetlich vndt vnnachtheilich
fein vndt pleiben alles ohn geuerde , vndt dieweyll wir also auch vor vns vnd vnßer Alt -
tern vnd furfahren bey vns selbst zw zeyttigem vorgehabttem Rache vnd guttem gewissen
erkanch haben , vnd hiermit erkennen das diesse eynigunge göttlich vnd löblich , ehrlich
vndt rechtmeßig auch vnserm gnedigen Herrn zu Jrer gnaden gerechtigkeyre
vnd fürstlicher Vbrigkeytt nit abbruchlich odder nachcheilig / sondern Lan ^
den / Leutten vns > vnsern Erben Nachkommen vnd allen Stenden gedacht »
Fürstenthumbs gute / nützlich vnd ehrlich ist / vnd in künfftieger zeytt sein wurdt.
So haben Wir sampt vnd besonder » in vnsern vnd andern der Grauen , Prälar --
ten , Ritterschaffc vnd Gtckre nahmen auch Bcuelch vnd derselben
vnd aller einwohncr des Lürstenthums zw Hessen , eingeleibtter vnd ver ,-
wantter Graffschaffren vnd diesser einigung anhcngig / vnser Anna Landt -
greffin rc . vor vns selbst vnd vnsern andern Nachkommen Erben vnd Erbnehmen solch
gemeltt einigung vnd freundschafft vndt beuestiegunge vnser voralttern vnd zulassunge ge -
meins Rechtens befestigt , rmibcirt bewilligt vndt angenohmmen , die also hinfurtter
vnuerbruchlich vndt ohne alle hinderunge zw ewigen zeytten sampt vnd besonder » zwhalt-
ten . Darauf Wir Anna Landtgrefin rc . bey vnsern trewen gelobt vnd waren wortten
zugesagt vnd wir andern hiebeuor auf dem Spys vnd itzt zw Treysa in guitten trewen
vnd glauben handt in handt auch zugesagt gelobt zw Gott den Heyligen geschworen ha¬
ben , diesse einigunge in allen iren Puncten inhalttungen vnd artickelln getrewlich zw
haltten , vnd daruon nicht zwweichen in keine weyse ohne alle geverde vnd argelist .

Vnd diß alles zw vhrkundth vnd sichcrheit aller vorgeschrieben dingen so haben Wir
Anna Landtgressin obgenantte vnd wir Philipps ; der mitler Grass vnd Herr zw Wal¬
deck , vnd wir Grass Georg zw Konsicin vnd Dietz Herr zw Epstein vnd Myntze -
bergk vor vns vnd andere Graffcn / vnd wir Diederich von Lleen Landen
Compkhur der Boley zw LNarpurgk deutsche ordens vnd / '-rker zw der Lar--
rhausscn , vor vns vnd andere Praelatcn , vnd wir Hermann Riedessel zwEysenbach
Erbmarschalck zw Hessen , Caspar von Beymelburgk , Ritter , Amptmann zw Mar-
purgk , Churdt von Wallenstein , Landtvoigt an der Werra , Johann von Lewenstein ,
Heiffmeister , Johann Schenck zw Schweinßberg , Crafft von Bodenhaussen , Phi -
lippß von Franckenstein , Hanß von Walbrun zw Ernsthossen , Eberhardt von Huien -
ssam , Wilhelm von Dornbergk , AdolffRaw von Holtzhaussen , Caspar Meysenbuch
der Eltter , Sittich von Berlipschen Amptmann zw Saltza , Hermann Hundt , Heim -
bertt von Beymelburgk , Friderich Diede , Heintz von Escbwege , Conradt von Dörn¬
bach , Wilhelm Weiße von Faurbach auß der Ritterschafft vnd von wegen gemey --
ner Ritterschafft vnd die so mit vns in dießer Eynigunge vnd Pflicht ste¬
hen odder aber noch darinn kommen werden / vor vns vnser vnd ihr Erben
vnd Nachkommen vnd Erbnehmen vnd wir Burgermeyster Rath vnd gantze gemeyne der
Stätte Marpurgk , Eschweyge , Gyssen , Allendorffan der Werra , Wetter , Span¬
genberg , Grünbergk , Grevenstein , Treyßa vnd Witzenhaussen vor vns vnd vnser aller
Nachkommen auch gemeyner Landtschafft vnd Jmvohner des Fürstenthumbs zw dessen ,
vnser Jngesiegell an diessen Briff gehangen . Der geben ist zw Treysa vff Frevtagk
Sanct Appolonien der Heyligen Jungfrawen tagk nach Christi gebürt tausendt funffhmi -
dert vnd vierzehen Jahr .

Urkunde
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^sum z6 / .
Urkuttdt am Kayserlichen Kammergericht ergangenes Urtel

in Sachen weiland Grafen von Dönhoff , als Commenthurcu zu
Schiffenberg , contra Fürst ! . Hessen Darmstadtische Regierung zu

Giesen , so dann die beide Gemeinden Watzenborn
und Stcinbcrg .

von Gotts Gnaden Erwehlter Römischer Kaiser , zu allen Zeiten ,
Mehrer des Reichs in Germanien vnd zu Jerusalem König , Hcrtzog zu Lo -
thringen undBaar , Groß - Herzog zu Toscana , Herzog zu Calabricn , Gel¬

dern , lVlonrferrsr , in Schlesien zu Teschen , Fürst zu Clicirlevilic , Marggraf zu
Pont A I^ oullon und r^ omen ^ , Graf zu Provence , Vauclemoor , Blanckenberg ,
Zutphen , Saarwerden , Salm , Falckensiein rc . rc . Bekennen und thun kund jeder -
manmglichen , mit diesem Unserm Kaiserlichen Brief bezeugend , daß an Unserm Kaiser¬
lichen Cammer - Gericht , an heut zu End gesetztem claro , unter mehr anderen , auch
diese hier nachgeschriebenen Inhalts Urtheil eröffnet und pubUcu 'et worden :

Denor 8enremiiL .
Sachen weyl . Grafen von Dönhoff , als Commenthuren zu Schiffenberg wieder

^ Fürst ! . Hessen Darmstädtische Regierung zu Giesen , sodann die beyde Gemeinden
Watzenborn und Steinberg , ulroriorum promororialium öc aätiuc ar ^ iorib Inki -
k) iriom8 ex oKicio cum cicariooe acl vicleoäum te inciclille öc cleclarari in poenam
jnkibirioni ilmplioi mterram , itzo Herrn CIemen8 ^ uguli , Churfürsten zu Cölln , als
Hoch - und Teutschmeistern , wieder Herrn Ludwig Landgrafen zu Heßen Darm -
siadt , dessen nachgesetzte Regierung zu Giesen , und vorgenannte Dörffer Watzenborn
UNd Steinberg , iVlaoäari cie lice in Camera Imperiali inciecite penäence niliil ar -
rcnrsncio , innovanclo , nec ^ srmirrenclo 6evaliari lilvam - le <ä cleüttenäo , callanclc»
öe manmenenclo juxra ienrenriam Camerslem ryma Ivlarrii 172. 2 . publicaram , Lc
in dac aIIeAaro3 recetlli8 ac retcriprum , ur öc execzuenäo propria Oecrera lins
Clautula : Ist die durch Cr . We ^ lacC den 8ten fanuarii und 24ten ?rpril >8 vorigen
Jahrs exrrajuäicialirer übergebene Anzeigen aci X.Ä3 zu reZiltriren verordnet , darauf
sein des iVlanäari srLk , ori8 halber beschehen Begehren noch zur Zeit abgeschlagen , son -
derm allem An - und Vorbringen nach zu Recht erkannt , daß es bey denen in denen
Jahren 1564 . und 1580 . errichteten Cecessen zu lassen , solchemnach beklagten Gemein¬
den Watzenborn und Steinberg in dem Schiffenberger Wald das Uhrholz an Dörr -
und Lager - Holz , jedoch daß sie solches mit Heppen aufmachen , zuzusprechen , selbige
aber in gedachtem Wald bey Fällung des Holzes , in großer Anzahl sich einzufinden ,
und die grüne Reiser wegzunehmen , ingleichen von stehenden Bäumen das dörr Holz
und grüne Reiser abzuhauen , nicht befugt , anbei) sich aller Holz - Oevattsrion und
Lxcessen zu entäussern , hingegen ein jedesmahliger Commenthur zu Schiffenberg bey
Ab - und Wegführung des gefällten Holzes eine solche Maaß halten zu lassen , daß be¬
klagten Gemeinden ihr Holzungs - Recht nicht entzogen werde , sondern die grüne Rei¬
ser , welche nach Landes Gebrauch , in Claffter - Holz nicht geschlagen werden können ,
zum Nutzen gedachter Gemeinden liegen bleiben , schuldig und dazu zu conclemmren
und verdammen seye ; Als wir hiemit schuldig erkennen , conclemmren und verdam¬
men , die bis daher aufgelauffene Kosten aus bewegenden Ursachen gegeneinander com -
xsliürend und vergleichend .

Dann baben gedachte Gemeinden daran , daß sie aus dem Schiffenberger Wald
Holz , welches in Claffter geschlagen - und gelegt werden kan , ingleichem daß sie von ste¬
henden Bäuinen und jungen Aufrvachs - Holz eigenmächtig weg und zu sich genommen ,
zu viel und unrecht gethan , seynd dahero den dadurch verursachten Schaden von /mno
1704 . bis anhero der Commenthurey Schiffenberg , auf dessen vorgängige Bescheini¬
gung und Cicjuiciariori zu ersetzen , Fürst ! . Regierung zu Gießen auch klagender Com¬
menthurey auf derselben gehöriges Anmelden , sowol hierzu zu verhelften , als auch bey
kunfftigen Holz - vovsttarionen und Cxcellen , die Straffällige jedesmal , aufgebüh -
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» ende Anzeig , zu gehörigem Abtrag und Straffe fordersamst zu ziehen , schuldig und
darzu ebenermaßen Lonäemniretund verdammet .

In Urkund dieses mit Unserm Kayserlichen Jnsiegel bekräfftigten Scheins , so dar¬
über ausgefertigt » und mitgeteilet worden . In Unserer und des heiligen Reichs Statt
Wetzlar , den Ein und Zwanzigsten Tag Monats Januarii , nach Christi Unftrs lie¬
ben Herrn Geburt , im Siebenzehn hundert zwey und funffzigsten Jahre , Unserer Rei¬
che , des Römischen im Siebenden rc .

Hä lVlmäacum Domini Dleüi Imperaroris proprium .

besonders diejenige , so auß dem Fürsil . Hrcbiv , wie noch denen übrigen Fürsil .
Regierungs - Uspoürorüs allhier zu Giessen , und anders woher genommen

worden , ihren wahren OriZinalien , nach vorgängiger genauen Collsriomrung , durch -
gehends und von Wort zu Wort gleichlautend befunden habe ; Solches wird mittelst
meiner Handt und hiebey gedruckten Siegels bestens bescheiniget . Giessen den roten
Ularrü 1777 .

insbesondere diejenige Copeyen , so aus dem Fürsil . Heßischen Sambt Hrckiv
zu Ziegenhain , und aus dem Fürsil . Hrclüv zu Därmstatt genommen worden ,

ihren wahren OriAmsIien , nach vorher beschehener genauer Collariomrung , durchge-
hends und von Wort zu Wort gleichlautend seyen , wird durch eigenhändige Unterschrifft
« nd Siegelung hiermit bestens beurkundet . Darmsiatt am 8 ten Martii 1755 .

Friedrich Wilhelm Nüdingk Kaiserlichen Cam¬
mer Gerichts Cantzlei Verwalter mpp .

Anselm Frantz Messer , Kaisers . Cammer»
Gerichts krorouorariu8 mpp .

K A - » Ä -

'Ä^ ^ aß vorstehende Beylagen , von t§um . 148 . biß gä Kum . ; 66 . insgesamt und

Christoph Melchior Geibel , Fürsil . Hes¬
sen - Darmstädtischer Hrcbiv - Rath in
Gießen .

Ludwig Gottlieb Büchner , Fürstl . Hessen
Darmstättischer Rath und Hrckivarius.





7Ä . 2 lär . 8 .

Diplomatische Stamm - Tafel
derer auögestorbenen Grasen von Gleiberg samt derselben Geschlechts Verbindung mit denen

Pfaltzgraftn von Tübingen .

e-

<-

Lomes äs LlibberZ .
_ _

K >1. Lomes äs Lliberg .

_ ._ ^ -

Lomes äs LliberZ .

_ — -

cr . LklLklri ^ Lomiriils äe LliberZ
f. LlirbsrA . oce . 1129 . iizA . 1142 .

0 r "ro Lomes äs LlibsrZ . wii . NLi. klvs Lomes äe OliberA .
occurrir . 1129 . 1141 . 1162 . occ . 1129 . 1141 . iis2 . nzs .

Il 62 .

— - - -- - '- 1

WII . NLI. K1 V 8 Lomes äs LliberZ .
Vxor : skrokiL , Ä /o ?-Ee in äocum ä . 3 . 1197 .

äicimr cokinrissk vL 6IL2LK .
Lonf . / ) ,/ . L no K 'rnr iki / / //? . 7 rev .

7". / . /1. 646 .

kiscnrii . v . Lomriäa äs LliberZ occ . 1206 .
Marirus : xvvoi . ? nv8 Lomes kalarinns äs

Tübingen occ . 1206 . Viä . Dn . nonr -
NLiki . c . /.

wn . nLl . Kivs . occ . 1129 . ikkiLsinvis . occ . 1129 .
/ Ä . Lev . 7) » . ^/e no nimm kl 7/r/? . Treu . 7l> / . ? . ; is .
Von diesen ist ein Theil der Gleibergischm kande , vermöge des
in dem Nassau - WeilburgischenLrcbiv befindlichenGlciberg --
und Mehrenbergischen (?eM /r/o§reNs - Buchs , erstlich durch
Heurath an die Herrn von LNehrenbem , und von diesen an
die Grafen von Nassau i ; r 6 . gekommen . Viä . nkori . -
s ^ ns Nassauijche Stamm > Tafel ? . 1 s . U 1 - .

LVvol . ? Lomes palsr . lubmA
Occ . iroL . Lr </. n om¬
ni lkl c . /.

— 1

» V60 Lomes ? slgr . lubmA .
occ . 1106 . c . l . A gäkmc 1214 .
122 ) . Hat die Pfaltzgrafschast Tü¬
bingen überkommen .

wii . nLi. ilv8 Lomes pglarmus
A OOKILS VL OIL 2 LN . Occ .
1206 . c . I . öcaäbuc 1214 . 122 ; .
1229 . 12 ) 0 .

VLkicn Lomes l? 3 lar . voklinvs vL 6 IL 2 LN
occ . 1240 . i 2 Lz . dessen kairimoliisl - Theil Hess
sen überkommen .

*
rvoovicvs 8co . Lomes äe

^ ruttcin .
-

ocinnvo is Lomiritla .
^ laricus : nvoo Lomes
kklgrimis äe Tübingen .

. _ x . _

ävLi . k . occ . 1411 .
leäsrirus : ITITLomes äe Llee -
ber ^ , io VVerrerrmia : So Mit
Gleiberg nicht zu conämälren :
befassen ^ am Hüttcnbcrg
czuoaä lurisäiÄioocm infe¬
riorem .

siLkivvs Lc Lirioxkicvs Lo -
mires äe LleebcrA . Viä . 7) o -
-ME r/e ovokks . Lo 7. r//? /.

7 '. / / / . 106s . Nach deren Ab¬
leben ist die Ganerbschaft Llce --
bcrg cum oeräoemiis an die
Häuser Nassau , Limburg f.
Istnburg und weskerburcran¬
fänglich gelanget : jetzo aber ste¬
het solche Hellen ZU ^ und Na >-
lau zu f zu .

^ vLI . nLI 0 Lom . kalar . äs lub .
^ l3rims : c v n o äe I^ Iüu7.coberb .
occ . 12 ) 6 . Viä . Bericht vom Adel .

34 ° .
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Diplomatische Stamm - Tafel
der abgestorbenen Herren von Mehrenberg / die Gleiberg besessen .

8XX1XXVV8 Dominus 6s i^ lsrenderg
occ . 1 : 29 . 1140 . 1141 . n4f .

Vx . praetumriuL : i « >ixsiisOis LomicM
/ /ew occ . 1129 .

_ x. _ » > . —

« XLI' XXVVS 6ö iVIsrenberZ, occ . 1141 . 116z . uLr .
Vxor . incoZnirs .

nxk 'ritXOvs 8 enior (üomes 6s ^ le -
renbsr ^ . occ . 1186 . 1189 . 1190 . 1191 .
H 99 . 1210 . I 2 lf . , r > ^ .

Vxor . D . 6s ^ rnüein .
occ . n6 ; .

- ^ - --

613 0 Dn . 6s iVlerenberZ. occ . 1189 .
121 f .

'—r

NXKI' LXVVS lunior , (Ü 0 ML 8 6e iVlsli -
renberF . occ . 1186 . 1209 . 1210 . 121s .
1216 , 1224 . i22s . 1226 . 1227 . 1229 .
' 2 ZZ .

Vxor . Li. isxiZLm . occ. I2Z ; .

eonirxvvs Dominus 6s lVlelirender^ .
occ . i2 ; ; . i2 ; 7 . 1247 . 12 ^ 0 .

Vxor . 6vc > x occ . ir ; ; .
c- -

LLLKNXLNV8 . (ÜLNOnicUS
8 ^iircn6s .

L0XKXVV8 Dn . 6s ^ lelirender§ .
occ . 1189 .

>vlOLLinvv8 Dn . 6s iVlelirendsrZ .
occ . ir ; ; . i2 ; 7 - 1241 . 1247 .

Vxor : xvnI6VNVX .

nxit 'rxxvvs 8snior Dominus 6s ^ leli-
renberA .

Vxor . srkmxvv 6s 8oIms . occ . 1241 .
1257 . 1278 . ir ? 9 - » r3l . 1288 -

nxn7 ' Lxvv8 lunior Dominus 6e
lVlckrcnberA . occ. 1288 . 1 - 24 .
1 ; 26 .

Vxor : i. r8x , domirM 6e 8s ^ a .
i ; 2 Z . ij 24 .

6 LL 'I ' LVOI 3 ) / / ei ' ki occ . usczus r , sO .
^ larirus ionx ^ iVL8 r^ omes 6s düailäu , occ . IZ71 .

Wodurcb die mcisie Mehrenbcrgrsche Lande
an da » Haus LHasiau gelanget sind .

LX ^ XVOIS .
occ . i zoo .

» XL 'rxxvvs 6s lVlelirenberZ .
krkleposiru8WeLlsrienüs, vi-
xil . izoo .

oovkxivvs Dominus
occ . 1292 . 129 ; .

Vx . incoZnira .

— "" E — — — -— — —,
6s ^1elirenber§ .

- - - -c _ — — — — _

Haben nachdem QenssloLim - Buch ruWeilbnrs ,
1ZV4 . gelebet .
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Diplomatische Stamm - Tafel
derer ehemahligen Herren von Isenburg und Limburg an der Lahn .

LLidlL oi - vvs 6s Iiendur§ . occ . 109 ; .

SLkl . ^ cv8 Dominus 6s Iienbur§ .
occ . nzo . 1141 . ngL .

Isenburg .

» Ldlxicvs Dominus 6e lienburg .
occ . iLvi . 1114 . i2 ; r . 124 ; . 12x8 .

L'o ??r/ )oIes/o »' DvMMr'r 67eei>er§ viel , / o -
örrMrr 6^ rtt7cAM ?-r /»rr̂ . 28 ? . Zu die «-
sem Dominio haben die oLto MLNÜ bey
Hedwigsmühle gehöret .

Lvvovicvs ^ e /rror' Dominus
6e lisnburA . occ . 12s 8 .

^ 128V . 1287 . 1 ^ 94 .
vxor : » L 1. >v 1 <- 1 s . occ .

1294 .

LLeitN ^ XVVS .
« cc . 1287 - 12, 88 .

ULdlxiovs Dominus
6c iiendurA . occ .
1288 . 1286 . 129 ; .
1294 -

I. vvoVIcVS .
occ . 1286 .

c> v 1 o v 8 ,
ixir . 1 ^ 02 .
: n ^ o >vio ,
in ^ snüs .
- _

Dominus 6e Iienbur§ .

bsres Dominii Lü -

8218801 . 0 , R.e ^ enba ! 6 us ii I^ einhiir 6 us
Dominus 6s li 'enburb . occ . n ; s . 1141 .
1162 . 1189 .

LLLL ^ cvs Dominus 6e liendurs
occ . i2or .

Neu - Limburg .

Enä 'rx . . . . vxor vovoxurvl
occ . 1258 -

L/Mer>- e «/! r rs c«/? ro L/ee -

6LLl. ^ ovs Dominus 6e IssnduiA <?6
6e Himburg . oco . 12 ) 7 . 1247 . 125s .
1260 . 126 ; . ! 2 ? 8 . 1280 . 12Z2 .

O) -r 7oMMi M L7ee />cr§ cr/ m /lert / M » / / ?'/ »
7/>ecir?tr ?,r oc / o Mrr/l/örÄM <r/ir/7 Heb -
wigsmühle .

pLxi . ^ cvs .
occ . 1258 .

1 ül ä 6 1 n > .
vxor ^ Oo 1. 1

^Ver// or / rcr /m /ierse .
occ . 1292 .

/ ü '« c / -srkei ^Vir/sorrrorE
r ?- tei rrr 7 ,rM ^ / rs 'rc?i' , 8/
Lv /r/ eFtteKtei' L7ec? er§rcr / .

^ ii . « Ll. »rvs .
occ . 1286 .

rLvs , Dominus 6s Ilcnburg .
izi8 . 1524 .
Ldloakvis e/e 7H/^ -7/? er » , M «
' r r/e T-Ä^ eŝ er » 9m . der aufGies »

Pfand schafft hatte .
übrige Iffnburgische nock heutigen Tags blühende (l >räf >

»che Dt'in /iu/e /72 r« re »".
> ?-r . 7. 771 .

I 0 n 2 dl dl L 8 Dominus
7e occ . 1282 .
IZOs .

vxor ; ivä 6e I^ suensderg .

> 6 dlL 8 l^ Igrirus :
u r dl H 10 0 8
r/e 7^ c /? e ri ' r/ r' ^ .
occ . i ; os .

/ üw Mr -
/ / cr7- tt >^ / orE r ?i
terrre 7, rm /-rrr§ .

6LLi . zovs , Dominus 6e Himburg ,
occ . i ; 4r . i ; s4 -

6 s eius poiteris v 6 . lab . Oencalog . in
Reinhards kleinen Auvsichrungen
7 om . / . Z 14 .







. /

r
' der Herren vo

c-

8I0XIVV8 Dominus
V/ eüerburZ .

occ . 1226 .
- - - _

8IVXIVV8 Dominus 6e ^Veiie
6c in R.uncksl . occ . 1288 .

HÄo /' /lor/rer -rorrrm Lc>Mrt « M r/e
et 7L« ?̂ e ^ e/. Vi6 . lab . in 5rg

cirarg .

rrndin ^ xv , Dominus in
V/ eiterburZ . occ . izis .
i ; r 6 .

Vxor . LLLiriä cle Dsl -
kenliein . occ . izzi .

? rLe ^>oüc2 in
Nccklmhauscn .

Ivn ^
occ .

1̂ -

LL 1

u ^ dk ^ Ls , Dominus 6e XVsiierdurg
î rz . izrS . l ; 82 .

r . ! t . L .

Dorische Stamm - Tafe
: rburg / Runckel und Schauenburg Lahn .
sikkiOVL Dominus 6e VVeüerburg ,

occ . 1221 . 122t .

— _ » _ _ _

ruioooi «minus cle
V

tvu ^ ^ dirs , Dominus äs
XVelterburs. occ . r 11 f .
i ; r 6 . izfz .

Vxor . xv ^ iLVdsv2 .

« r ^ Licvs , i
occ . iL ?

^ LblLS , /Üeb'i

uuinus 6s Weüsrburg Lioxxiso , Don
6s 'Weiierbui
Lchauenbur ^ .

Loürre
§rc-
N -
nü

ls V/ elierdur » 6c Le /^ r/eek .
Vxor .

occ . 127 - . rzo ; . rzrs .

v . Dominus 6e V/ cüerburA .
koo . IZII .
. osrnL 1 v 1 s , 6icirur reü -
L » jls .

I>l . Vxor . Lomiris
ION > !g7ci8 6s
KgllüU .

LLxcnr ^ , Vxor-,
6er ! k»ci Lom . 6s
I>igÜ 3 U .

/ tert/ rrm Ss ^ tem r « Terrr'r 7t/ e/ire » 7 e »'-
^ er ' r7/r//? r . se 6e » ^ e -r ^ ei^ Der/r/ 7? ro -re ?/^ er/r
lrche Einreden , die Graffchaffr Lei -

LLidsn ^ xvvs 6s V/ eüsrburZ .
occ . i ; r ) . IZ26 .

Vx . 6s d^ lHu .
- _

Dominus 6s ^VsKerburZ . occ . i ; 88 .
>rige Nacl ) vommenscbaftc in der vorangefüh
, SE und dabey befindlichen genealogisch
emercker ilt .
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